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A Verfügender Teil 

I Feststellung des Planes 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung stellt gemäß §§ 1 

Abs. 1 Nr. 5, 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 

in den neuen Ländern sowie im Lande Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge-

setz – VerkPBG) vom 16.12.1991 (BGBl. I S. 2174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

09.12.2006 (BGBl. I S. 2833), in Verbindung mit § 24 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes 

(FStrG) in der Fassung vom 28.07.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit §§ 17 ff. FStrG in der Fassung vom 

17.12.2006 (BGBl. I S. 2833) in Verbindung mit §§ 72 ff. des Hessischen Verwaltungsverfah-

rensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 15.01.2010 (GVBl. I S. 18), und § 33 Abs. 2 

des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2007 (GVBl. I S. 851), den Plan für den Neubau 

der Bundesautobahn A 44 (Kassel – Herleshausen/Wommen), Teilabschnitt  zwischen der 

zukünftigen Anschlussstelle Waldkappel und Hoheneiche (Verkehrskosteneinheit [VKE] 

40.1) einschließlich der damit verbundenen Folgemaßnahmen fest. 

Folgende Pläne und Verzeichnisse werden planfestgestellt: 

Lfd.
Nr. 

Bezeichnung Datum Maßstab Unterlage Nr./ 
Blatt Nr. 

Ordner 1 
1. Deckblatt Nr. 4, Übersichtslageplan, er-

setzt Deckblatt Nr. 3 Übersichtslageplan 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Übersichtslageplan vom 04/2009 ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Übersichtslageplan vom 
03/2006 ersetzt Übersichtslageplan 
02/2002 

08/2011 1:10000 3/2 

2. Deckblatt Nr. 3 Übersichtshöhenplan, 
ersetzt Deckblatt Nr. 2 Übersichtshöhen-
plan vom 12/2010, ersetzt Deckblatt 
Nr. 1 Übersichtshöhenplan vom 03/2006, 
ersetzt Übersichtshöhenplan vom 
08/2000 

08/2011 1:10000/
1000 

4/1 

3. Sonderquerschnitt SQ 27  31.03.2006 1:50 6/1 

4. Sonderquerschnitt SQ 27 WSZ II und III 31.03.2006 1:50 6/2 

5. Rampenquerschnitt Q 1 31.03.2006 1:50 6/3 

6. Rampenquerschnitt Q 4 31.03.2006 1:50 6/4 

7. Verbindungswege/Betriebsumfahrungen 31.03.2006 1:50 6/5 

8. Wirtschaftswege 31.03.2006 1:50 6/6 
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9. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Stat. 40+000 – 
Stat. 40+900, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 40+000 – Stat. 40+900 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan Stat. 40+000 – Stat. 40+900 
vom 03/2006 ersetzt Lageplan Stat. 
40+000 – Stat. 40+900 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 7/1 

10. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Stat. 40+900 – 
Stat. 41+900, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 40+900 – Stat. 41+900 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan Stat. 40+900 – Stat. 41+900 
vom 03/2006, ersetzt Lageplan Stat. 
40+900 – Stat. 41+900 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 7/2 

11. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Stat. 41+900 – 
Stat. 42+900, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 41+900 – Stat. 42+900 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan Stat. 41+900 – Stat. 42+900 
vom 03/2006, ersetzt Lageplan Stat. 
41+900 – Stat. 42+900 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 7/3 

12. Deckblatt Nr. 4 Lageplan Stat. 42+900 – 
Stat. 43+950, ersetzt Deckblatt Nr. 3, 
Lageplan Stat. 42+900 – Stat. 43+950 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 42+900 – Stat. 43+950 
vom 04/2009 ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
Stat. 42+900 – Stat. 43+950 vom 
02/2002 

08/2011 1:1000 7/4 

13. Deckblatt Nr. 4, Lageplan Stat. 43+950 – 
Stat. 45+400, ersetzt Deckblatt Nr. 3, 
Lageplan Stat. 43+950 – Stat. 45+400 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 43+950 – Stat. 45+400 
vom 04/2009 ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan Stat. 43+950 – Stat. 45+400 
vom 03/2006, ersetzt Lageplan Stat. 
43+950 – Stat. 45+400 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 7/5 

14. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Stat. 45+400 – 
Stat. 46+300, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 45+400 – Stat. 46+300 
vom 04/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan Stat. 45+400 – Stat. 46+300 
vom 03/2006, ersetzt Lageplan Stat. 
45+400 – Stat. 46+300 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 7/6 
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15. Deckblatt Nr. 4, Lageplan Stat. 46+300 – 
Stat. 47+240, ersetzt Deckblatt Nr. 3, 
Lageplan Stat. 46+300 – Stat. 47+240 
vom 12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Lageplan Stat. 46+300 – Stat. 47+240 
vom 04/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Lageplan Stat. 46+300 – Stat. 47+240 
vom 03/2006, ersetzt Lageplan Stat. 
46+300 – Stat. 47+240 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 7/7 

16. Deckblatt Nr. 4, Lageplan mit Provisori-
um Stat. 46+300 – Stat. 47+240, ersetzt 
Deckblatt Nr. 3, Lageplan mit Provisori-
um Stat. 46+300 – Stat. 47+240 vom 
12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lage-
plan mit Provisorium Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 vom 04/2009, ersetzt Deckblatt 
Nr. 1, Lageplan mit Provisorium Stat. 
46+300 – Stat. 47+240 vom 03/2006, 
ersetzt Lageplan mit Provisorium Stat. 
46+300 – Stat. 47+240 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 7/7.1 

17. Rückbau Knotenpunkt B7 – B27 31.03.2006 1:1000 7/8 

18. Rückbau Knotenpunkt B7 – B27 – B452 31.03.2006 1:1000 7/9 

Ordner 2 
19. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan, ersetzt 

Höhenplan vom 31.03.2006 
08/2011 1: 1000 / 

100 
8/1 

20. Höhenplan Rampe Kassel – B 7 31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/1.1 

21. Höhenplan Rampe B 7 – Kassel 31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/1.2 

22. Höhenplan Rampe B 7 – Herleshausen 31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/1.3 

23. Höhenplan Rampe Herleshausen – B 7  31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/1.4 

24. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan Stat. 40+810 
– 41+410, ersetzt Höhenplan Stat. 
40+810 – 41+410 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 / 
100 

8/2a 

25. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan Stat. 41+410 
– 42+010, ersetzt Höhenplan Stat. 
41+410 – 42+010 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 / 
100 

8/2b 

26. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan Stat. 42+010 
– 42+900, ersetzt Höhenplan Stat. 
42+010 – 42+900 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 / 
100 

8/3 

27. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan Stat. 42+900 
– 43+860, ersetzt Höhenplan Stat. 
42+900 – 43+860 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 / 
100 

8/4 

28. Höhenplan Stat. 43+860 – 44+420 31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/5a 

29. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan Stat. 44+420 
– 45+400, ersetzt Höhenplan Stat. 
44+420 – 45+400 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 / 
100 

8/5b 
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30. Höhenplan Rampe Kassel – Göttingen  31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/5.1 

31. Höhenplan Rampe Göttingen - 
Herleshausen  

31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/5.2 

32. Höhenplan Rampe Göttingen – Kassel  31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/5.3 

33. Höhenplan Rampe Herleshausen – Göt-
tingen 

31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/5.4 

34. Höhenplan verlegte B27 Göttingen – Bad 
Hersfeld 

31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/5.5 

35. Höhenplan Stat. 45+400 – Stat. 46+300  31.03.2006 1:1000 / 
100 

8/6 

36. Deckblatt Nr. 1, Höhenplan Stat. 46+300 
– Stat. 47+240, ersetzt Höhenplan Stat. 
46+300 – Stat. 47+240 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 / 
100 

8/7 

Ordner 3 
37. Landschaftspflegerischer Begleitplan, 

Kapitel 2.4 Maßnahmenblätter 
08/2011  12.0 

38. Fischaufstiegsanlage Bischhausen Über-
sichtslageplan 

20.02.2002 1:5000 1133 E 110 

39. Fischaufstiegsanlage Bischhausen De-
taillageplan 

20.02.2002 1:250 1133 E 140 

40. Fischaufstiegsanlage Oetmannshausen 
Übersichtslageplan 

04.03.2002 1:5000 1133 E 210 

41. Fischaufstiegsanlage Oetmannshausen 
Detaillageplan 

04.03.2002 1:250 1133 E 240 

42. Fischaufstiegsanlage Reichensachsen 
Übersichtslageplan 

20.02.2002 1:5000 1133 E 310 

43. Fischaufstiegsanlage Reichensachsen 
Detaillageplan 

20.02.2002 1:250 1133 E 340 

44. Deckblatt Nr. 1, Plan Waldumwandlung; 
Wieder- und Erstaufforstung ersetzt Plan 
Waldumwandlung; Wieder- und Erstauf-
forstung vom 04/2009 

08/2011 1:5000 12.0/1 

45. Waldbilanz 08/2011  12.0/Anhang 8 

Ordner 4 
46. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-

schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/1 
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47. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/1a 

48. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/1b 

49. Deckblatt Nr. 4, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
12/2010, ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 29.04.2009, ersetzt Deck-
blatt Nr. 1, Lageplan der landschaftspfle-
gerischen Maßnahmen vom 03/2006, 
ersetzt Lageplan der landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen vom 02/2002 

08/2011 1:1000 12.2/2 

50. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/2a 

51. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/3 
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52. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/3a 

53. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/3b 

54. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/4 

55. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/4a 

56. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/5 

57. Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
03/2006, ersetzt Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
02/2002 

29.04.2009 1:1000 12.2/5a 
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58. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/5b 

59. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/6 

60. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

12/2010 1:1000 12.2/7 

61. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

10.12.2010 1:1000 12.2/7a 

62. Deckblatt Nr. 3, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, La-
geplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen vom 03/2006, ersetzt Lage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 02/2002 

10.12.2010 1:1000 12.2/7b 

63. Deckblatt Nr. 2, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
03/2006, ersetzt Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
02/2002 

29.04.2009 1:1000 12.2/7c 
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64. Lageplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen  

12/2010 1:1000 12.2/8 

65. Deckblatt Nr. 1, Lageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen, er-
setzt Lageplan der landschaftspflegeri-
schen Maßnahmen vom 12/2010 

08/2011 1:1000 12.2/9 

66. Deckblatt Nr. 4, Übersichtslageplan der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen, 
ersetzt Deckblatt Nr. 3, Übersichtslage-
plan der landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vom 12/2010, ersetzt Deckblatt 
Nr. 2, Übersichtslageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
29.04.2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Übersichtslageplan der landschaftspfle-
gerischen Maßnahmen vom 03/2006, 
ersetzt Übersichtslageplan der land-
schaftspflegerischen Maßnahmen vom 
02/2002 

08/2011 1:5000 12.3 

Ordner 5 
67. Deckblatt Nr. 1, Übersichtslageplan Ent-

wässerung ersetzt Übersichtslageplan 
Entwässerung vom 31.03.2006 

08/2011 1:25000 13.2/1 

68. Deckblatt Nr. 1, Übersichtsplan Einzugs-
gebiete Entwässerung ersetzt Über-
sichtsplan Einzugsgebiete Entwässerung 
vom 31.03.2006 

08/2011 1:5000 13.2/2 

69. Deckblatt Nr. 1, Übersichtsplan Einzugs-
gebiete Entwässerung, ersetzt Über-
sichtsplan Einzugsgebiete Entwässerung 
vom 31.03.2006 

08/2011 1:5000 13.2/3 

70. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
Stat. 40+000 – Stat. 40+900 ersetzt La-
geplan Entwässerung Stat. 40+000 – 
Stat. 40+900 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 13.3/1 

71. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
Stat. 40+900 – Stat. 41+900 ersetzt La-
geplan Entwässerung Stat. 40+900 – 
Stat. 41+900 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 13.3/2 

72. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Entwässerung 
Stat. 41+900 – Stat. 42+900 ersetzt La-
geplan Entwässerung Stat. 41+900 – 
Stat. 42+900 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 13.3/3 

73. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Entwässerung 
Stat. 42+900 – Stat. 43+950 ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Lageplan Entwässerung 
Stat. 42+900 – Stat. 43+950 vom 
04/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Entwässerung Stat. 42+900 – Stat. 
43+950 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
Entwässerung Stat. 42+900 – Stat. 
43+950 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 13.3/4 



Planfeststellungsbeschluss - 9 - A Verfügender Teil 

A 44, VKE 40.1  I Feststellung des Planes 

 

74. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Entwässerung 
Stat. 43+950 – Stat. 45+400 ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Lageplan Entwässerung 
Stat. 43+950 – Stat. 45+400 vom 
04/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Entwässerung Stat. 43+950 – Stat. 
45+400 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
Entwässerung Stat. 43+950 – Stat. 
45+400 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 13.3/5 

75. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Entwässerung 
Stat. 45+400 – Stat. 46+300 ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Lageplan Entwässerung 
Stat. 45+400 – Stat. 46+300 vom 
04/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Entwässerung Stat. 45+400 – Stat. 
46+300 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
Entwässerung Stat. 45+400 – Stat. 
46+300 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 13.3/6 

76. Deckblatt Nr. 3, Lageplan Entwässerung 
Stat. 46+300 – Stat. 47+240 ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Lageplan Entwässerung 
Stat. 46+300 – Stat. 47+240 vom 
04/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, Lage-
plan Entwässerung Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
Entwässerung Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 vom 02/2002 

08/2011 1:1000 13.3/7 

77. Deckblatt Nr. 1, Längsschnitt Dasbach 
ersetzt Längsschnitt Dasbach vom 
31.03.2006 

08/2011 1:200 / 
200 

13.4/1 

Ordner 6 
78. Deckblatt Nr. 4, Übersicht Grunder-

werbsplan ersetzt Deckblatt Nr. 3, Über-
sicht Grunderwerbsplan vom 03/2011, 
ersetzt Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbs-
plan vom 05/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 
1, Grunderwerbsplan vom 03/2006, er-
setzt Grunderwerbsplan vom 02/2002  

08/2011 1:5000 14.0/1 

79. Deckblatt Nr. 3, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan 
vom 05/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Grunderwerbsplan vom 03/2006, ersetzt 
Grunderwerbsplan vom 02/2002 

03/2011 
 

1:1000 14.1/01 

80. Deckblatt Nr. 4, Grunderwerbsplan  er-
setzt Deckblatt Nr. 3, Grunderwerbsplan 
vom 03/2011, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Grunderwerbsplan vom 05/2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan vom 
03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan vom 
02/2002 

08/2011 1:1000 14.1/02 
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81. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/03 

82. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/04 

83. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/05 

84. Deckblatt Nr. 3, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan 
vom 05/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Grunderwerbsplan vom 03/2006, ersetzt 
Grunderwerbsplan vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/06 

85. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/07 

86. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/08 

87. Deckblatt Nr. 4, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 3, Grunderwerbsplan 
vom 03/2011, ersetzt Deckblatt Nr. 2, 
Grunderwerbsplan vom 05/2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan vom 
03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan vom 
02/2002 

08/2011 1:1000 14.1/09 

88. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/10 

89. Grunderwerbsplan 31.03.2006 1:1000 14.1/11 

90. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/12 

Ordner 7 
91. Grunderwerbsplan  31.03.2006 1:1000 14.1/13 

92. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/14 

93. Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsplan, er-
setzt Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan 
vom 03/2006, ersetzt Grunderwerbsplan 
vom 02/2002 

03/2011 1:1000 14.1/15 
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94. Grunderwerbsplan 31.03.2006 1:1000 14.1/16 

95. Grunderwerbsplan 31.03.2006 1:1000 14.1/17 

96. Grunderwerbsplan 31.03.2006 1:1000 14.1/18 

97. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 31.03.2006 

03/2011 1:1000 14.1/19 

98. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 05/2009 

03/2011 1:1000 14.1/20 

99. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 05/2009 

03/2011 1:1000 14.1/21 

100. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 05/2009 

03/2011 1:1000 14.1/22 

101. Deckblatt Nr. 1, Grunderwerbsplan er-
setzt Grunderwerbsplan vom 03/2011 

08/2011 1:2000 14.1/23 

102. Deckblatt Nr. 4, Grunderwerbsverzeich-
nis ersetzt Deckblatt Nr. 3, Grunder-
werbsverzeichnis vom 03/2011, ersetzt 
Deckblatt Nr. 2, Grunderwerbsverzeich-
nis vom 05/2009, ersetzt Deckblatt Nr. 1, 
Grunderwerbsverzeichnis vom 03/2006 
ersetzt Grunderwerbsverzeichnis vom 
02/2002 

08/2011  14.2 

Ordner 8 
103. Deckblatt Nr. 1, Aufstellung Widmungs- 

und Umstufungsplan ersetzt Aufstellung 
Widmungs- und Umstufungsplan vom 
31.03.2006 

08/2011  15.2 

104. Deckblatt Nr. 1, Widmungs- und 
Umstufungsplan Übersichtslageplan er-
setzt Widmungs- und Umstufungsplan 
Übersichtslageplan vom 31.03.2006 

08/2011 1:25000 15.3/1 

105. Deckblatt Nr. 1, Widmungs- und 
Umstufungsplan Lageplan ersetzt Wid-
mungs- und Umstufungsplan Lageplan 
vom 31.03.2006 

08/2011 1:10000 15.4/1 

106. Deckblatt Nr. 1, Widmungs- und 
Umstufungsplan Detailplan 1 ersetzt 
Widmungs- und Umstufungsplan Detail-
plan 1 vom 31.03.2006 

08/2011 unmaß-
stäblich 

15.5/1 

107. Widmungs- und Umstufungsplan Detail-
plan 2  

31.03.2006 unmaß-
stäblich 

15.5/2 

108. Deckblatt Nr. 2, Bauwerksverzeichnis 
ersetzt Deckblatt Nr. 1, Bauwerksver-
zeichnis vom 04/2009 ersetzt Bauwerks-
verzeichnis vom 31.03.2006 

08/2011  16.1 

109. Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 40+000 – Stat. 
40+900, ersetzt Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 40+000 – Stat. 
40+900 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/1 
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110. Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 40+900 – Stat. 
41+900, ersetzt Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 40+900 – Stat. 
41+900 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/2 

111. Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 41+900 – Stat. 
42+900, ersetzt Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 41+900 – Stat. 
42+900 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/3 

112. Deckblatt Nr. 3, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 42+900 – Stat. 
43+950 ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 42+900 
– Stat. 43+950 vom 04/2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 42+900 – Stat. 
43+950 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 42+900 
– Stat. 43+950 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/4 

113. Deckblatt Nr. 3, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 43+950 – Stat. 
45+400 ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 43+950 
– Stat. 45+400 vom 04/2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 43+950 – Stat. 
45+400 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 43+950 
– Stat. 45+400 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/5 

114. Deckblatt Nr. 3, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 45+400 – Stat. 
46+300 ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 45+400 
– Stat. 46+300 vom 04/2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 45+400 – Stat. 
46+300 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 45+400 
– Stat. 46+300 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/6 

115. Deckblatt Nr. 3, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 ersetzt Deckblatt Nr. 2, Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 46+300 
– Stat. 47+240 vom 04/2009, ersetzt 
Deckblatt Nr. 1, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Stat. 46+300 
– Stat. 47+240 vom 08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/7 
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116. Deckblatt Nr. 3, Lageplan zum Bau-
werksverzeichnis Provisorium Stat. 
46+300 – Stat. 47+240 ersetzt Deckblatt 
Nr. 2, Lageplan zum Bauwerksverzeich-
nis Provisorium Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 vom 04/2009, ersetzt Deckblatt 
Nr. 1, Lageplan zum Bauwerksverzeich-
nis Provisorium Stat. 46+300 – Stat. 
47+240 vom 03/2006, ersetzt Lageplan 
zum Bauwerksverzeichnis Provisorium 
Stat. 46+300 – Stat. 47+240 vom 
08/2000 

08/2011 1:1000 16.2/7.1 

117. Deckblatt Nr. 1, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis Knotenpunkt B 7 – B 27 ersetzt 
Lageplan Bauwerksverzeichnis Knoten-
punkt B 7 – B 27 vom 31.03.2006 

08/2011 1:1000 16.2/8 

118 Deckblatt Nr. 1, Lageplan Bauwerksver-
zeichnis Knotenpunkt B7/B27 – B 452 
ersetzt Lageplan Bauwerksverzeichnis 
Knotenpunkt B7/B27 – B 452 vom 
31.03.2006 

08/2011 1:1000 16.2/9 

 

II Wasserrechtliche Erlaubnisse mit Nebenbestimmung en und Hinweisen 

1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser während des Betriebes 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 12 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-

haltsgesetz - WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 06.10.2011 (BGBl. I S. 1986), i. V. m. § 11, § 9 des Hessischen Wasser-

gesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548) im Einvernehmen mit dem 

Regierungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, das von den befestigten Straßenflächen 

der A 44 sowie veränderten Böschungs- und Hangflächen gesammelt abfließende Nieder-

schlagswasser nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, Blatt 1 bis 7.1 und 13.3, 

Blatt 1 bis 7 an den in der folgenden Auflistung aufgeführten Stellen in die genannten Ge-

wässer einzuleiten: 

1. Aus dem Rohrdurchlass Nr. 1 an der Südseite der Bundesautobahn A 44 bis zu 3153 

l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 33, Flurstück 93/5 (Rechtswert 

[3564298,9871]/Hochwert [5668493,0989]) in den Pfontalgraben, 

2. aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 1 über den Rohrdurchlass Nr. 8 bis zu 93 l/s in 

der Gemarkung Bischhausen, Flur 33, Flurstück 95/5 (Rechtswert 

[3564791,3684]/Hochwert [5667945,7676]) in den Dasbach, 
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3. aus dem Rohrdurchlass Nr. 7 an der Nordseite der Bundesautobahn A 44 bis zu 32 

l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 18, Flurstück 59 (Rechtswert 

[3564904,0265]/Hochwert [5668125,3688]) in den Dasbach, 

4. aus dem Rohrdurchlass Nr. 6 bis zu 3130 l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 2, 

Flurstück 76/9 (Rechtswert [3564930,9647]/Hochwert [5668192,6927]) in den 

Dasbach, 

5. aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 2 und dem Abfangegraben an der Nordseite der 

Bundesautobahn A 44 über einen Seitengraben der B 7 bis zu 448 l/s in der Gemar-

kung Bischhausen, Flur 18, Flurstück 115/3 (Rechtswert [3565271,5864]/Hochwert 

[5667802,2213]) in die Wehre, 

6. aus dem Entwässerungsgraben an der Nordseite der Bundesautobahn A 44, dem 

Rohrdurchlass Nr. 11 an der Südseite der Bundesautobahn A 44 und dem Entwässe-

rungsgraben an der Südseite der Bundesautobahn A 44 über den Schlangengraben 

bis zu 1217 l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 15, Flurstück 116/3 (Rechtswert 

[3566178,8262]/Hochwert [5667141,3270]) in die Wehre, 

7. aus dem Rohrdurchlass Nr. 10 an der Nordseite der Bundesautobahn A 44 bis zu 571 

l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 16, Flurstück 111/2 (Rechtswert 

[3565496,9489]/Hochwert [5667657,6653]) in die Wehre, 

8. aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 3 über den Rohrdurchlass Nr. 15 bis zu 38 l/s in 

der Gemarkung Bischhausen, Flur 8, Flurstück 62 (Rechtswert 

[3567019,7166]/Hochwert [5667629,2799]) in den Sengelbach, 

9. aus dem Entwässerungsgraben über Rohrdurchlass 17 an der Nordseite der Bun-

desautobahn A 44 bis zu 317 l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 8, Flurstück 62 

(Rechtswert [3567066,5339]/Hochwert [5667728,3461]) in den Sengelbach, 

10.  aus dem Entwässerungsgraben über Rohrdurchlass 16 an der Südseite der Bundes-

autobahn A 44 bis zu 35 l/s in der Gemarkung Bischhausen, Flur 8, Flurstück 62 

(Rechtswert [3567037,7937]/Hochwert [5667670,9453]) in den Sengelbach, 

11.  aus dem Abfangegraben an der Nordseite der Bundesautobahn A 44 an der Nordsei-

te der Bundesautobahn A 44 über den Edderstalgraben bis zu 110 l/s in der Gemar-

kung Bischhausen, Flur 9, Flurstück 163 (Rechtswert [3566370,3098]/Hochwert 

[5667194,9488]) in die Wehre, 
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12.  aus einer Seitenmulde an der Nordseite der Bundesautobahn A 44 bis zu 48 l/s in 

der Gemarkung Bischhausen, Flur 8, Flurstück 62 (Rechtswert 

[3567078,7112]/Hochwert [5667738,6518]) in den Sengelbach, 

13.  aus einer Seitenmulde an der Nordseite der Bundesautobahn A 44 beiderseits des 

V-BW 40.1-06 und aus einer Seitenmulde an der Südseite der Bundesautobahn A 44 

beiderseits des V-BW 40.1-06 über einen Seitengraben bis zu 307 l/s in der Gemar-

kung Bischhausen, Flur 5, Flurstück 154, (Rechtswert [3567471,6275]/Hochwert 

[5667178,8199]) in die Wehre, 

14.  aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 4 bis zu 34 l/s in der Gemarkung Bischhausen, 

Flur 8, Flurstück 62 (Rechtswert [3567019,7166]/Hochwert [5667629,2799]) in den 

Sengelbach, 

15.  aus dem Rohrdurchlass Nr. 20 und dem Rohrdurchlass Nr. 21 über einen Graben 

ohne Namen bis zu 95 l/s in der Gemarkung Oetmannshausen, Flur 5, Flurstück 160 

(Rechtswert [3568309,7194]/Hochwert [5667529,4762]) in die Wehre, 

16.  aus einem Seitengraben der verlegten B27 bis zu 226 l/s in der Gemarkung 

Oetmannshausen, Flur 9, Flurstück 1/3 (Rechtswert [3568523,3219]/Hochwert 

[5667971,6989]) in die Wehre, 

17.  aus einer Seitenmulde der Rampe Göttingen-Kassel vor dem Rohrdurchlass Nr. 23 

bis zu 299 l/s in der Gemarkung Reichensachsen, Flur 26, Flurstück 52/1 (Rechtswert 

[3568644,6516]/Hochwert [5668606,6844]) in den Trimbach, 

18.  aus dem BW 40.1-10 bis zu 11 l/s in der Gemarkung Reichensachsen, Flur 26, Flur-

stück 52/1 (Rechtswert [3568645,7313]/Hochwert [5668606,5790]) in den Trimbach, 

19.  aus Sickermulde entlang der verlegten B 27, Göttingen - Bad Hersfeld zwischen 

Bau-Km 0+135.00 bis Bau-km 0+250.00 bis zu 0,01 l/s in der Gemarkung 

Oetmannshausen, Flur 3, Flurstück 13/4, Flurstück 105/6 und Flurstück 106/3 in das 

Grundwasser, 

20.  aus den Versickerungsmulden unter dem BW 40.1-11 (Wehretalbrücke) zwischen 

Bau-km 44+900,00 und Bau-km 45+260,00 bis zu 167,09 l/s in der Gemarkung Rei-

chensachsen, Flur 17, Flurstück 132, Flurstück 133/1, Flurstück 133/2, Flurstück 134, 

Flurstück 150, Flurstück 151, Flurstück 152, Flurstück 154, Flurstück 155, Flurstück 

156 und Flurstück 162 in das Grundwasser, 
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21. aus der Versickerungsmulde unter dem BW 40.1-11 (Wehretalbrücke) aus einem 

Überlauf in der Gemarkung Reichensachsen, Flur 17, Flurstück 134 in die Wehre, 

22.  aus dem Graben eines Wirtschaftswegs und dem Regenrückhaltebecken Nr. 5 über 

einen Seitengraben der B 452 bis zu 473 l/s in der Gemarkung Reichensachsen, Flur 

17, Flurstück 130/4 (Rechtswert [3569262,7561]/Hochwert [5668972,3157]) in die 

Wehre, 

23.  aus dem Regenrückhaltebecken Nr. 6 über einen vorhandenen Seitengraben der Ei-

senbahnstrecke bis zu 441 l/s in der Gemarkung Hoheneiche, Flur 3, Flurstück 38/1 

(Rechtswert [3568445,1587]/Hochwert [5666839,0452]) in die Sontra. 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regenrückhaltebecken und Versi-

ckerungsmulden sind nach den Regeln der Wasserwirtschaft und dem Stand der 

Technik unter Beachtung der geltenden technischen Regelwerke zu errichten, zu 

warten und zu unterhalten. Insbesondere sind zum Schutz von Trinkwassergewin-

nungsanlagen innerhalb der Wasserschutzzone III sowie zwischen dem Baubeginn 

bei Bau-km 40+000.00 und der in der planfestgestellten Unterlage 13.3, Blatt 3 dar-

gestellten Grenze der Wasserschutzzone III die Vorgaben der Richtlinie für bautech-

nische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag), Ausgabe 2002, 

zu beachten.  

2. Für die Bemessung, die Ausführung und den Betrieb der Entwässerungseinrichtun-

gen sind zusätzlich die „Richtlinie für die Anlage von Straßen; Teil Entwässerung“ 

(RAS-Ew) und die Regelwerke der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Ab-

wasser und Abfall e. V. (DWA) A 117, A 118, A 138, A 139 und A 147 zu beachten. 

3. Bei den Regenrückhaltebecken Nr. 1 bis 4 ist ein Fangbecken mit 

Leichtflüssigkeitsabscheiderfunktion gemäß den Nachweisverfahren nach der 

RiStWag und der DIN 1999, Teil 1-6 (Abscheider für Leichtflüssigkeiten August 

1976/Oktober 1989) dem Rückhaltebecken vorzuschalten. 

4. Die zur Räumung der Regenrückhaltebecken vorgesehenen Zufahrtsbereiche sind 

mit einer für die Nutzung durch maschinelle Räumfahrzeuge geeigneten Böschungs-

befestigung auszustatten. 
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5. Zur Kontrolle der langfristigen ordnungsgemäßen Beckenabdichtung sind jeweils vor 

Beginn der Vegetationsperiode eine Sichtkontrolle der bei Beckenfüllung in Anspruch 

genommenen Böschungsflächen vorzunehmen sowie die vorhandenen technischen 

Einrichtungen (z. B. Einlaufrinne, Tauchwand) auf ihre ordnungsgemäße Funktion hin 

zu überprüfen. 

6. Die Ausführungsplanungen der Entwässerungsanlagen und -leitungen sowie Regen-

rückhaltebecken und Versickerungsmulden sind rechtzeitig vor Ausschreibung und 

Baubeginn der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel  vorzule-

gen und mit dieser abzustimmen. 

7. Einleitungen in die Gewässer während der Betriebszeit dürfen an absetzbaren Stof-

fen nicht mehr als 0,1 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) aufweisen. 

8. Der in der Gemarkung Reichensachsen, Flur 17, Flurstück 49 im Trimbach unter dem 

Radweg befindliche Durchlass DN 500 ist von der Vorhabenträgerin auf ihre Kosten 

durch einen Durchlass DN 1000 zu ersetzen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Umleite n von Grundwasser 

durch dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in da s Grundwasser 

Der Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel die Erlaubnis erteilt, den Tunnel Trimberg einschließlich des westlichen (Bau-km 

43+400 bis 44+000) und östlichen Voreinschnittbereichs (Bau-km 44+400 bis 44+600) nach 

Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 4 und 5 in grundwasserführenden Erd-

schichten zu errichten. 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Tunnelröhren sind mit einer Außenabdichtung ohne Außendrainage auszuführen. 
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2. Die Vorhabenträgerin hat vor Baubeginn in Abstimmung mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel ein Konzept für eine baubegleitende hydro-

geologische Beweissicherung in Form eines Grundwassermonitorings zu erstellen, 

damit gegebenenfalls auftretende Auswirkungen auf das Grundwasser und die 

Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und “Tiefbrunnen 

Winterkasten“ infolge der Errichtung des Tunnels Trimberg (BW 40.1-08) sowie des 

westlich anschließenden Voreinschnittes zwischen Bau-km 43+400 bis 44+000 

rechtzeitig festgestellt und Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung 

ergriffen werden können. Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten: 

a) Unmittelbar nach Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses sind die im 

Hinblick auf die Trinkwasserqualität maßgeblichen Parameter auf Grundlage der 

aktuellen Fassung der Trinkwasserverordnung in Abstimmung mit dem Werra-

Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veterinärwesen, 

festzulegen und bei den Betreibern der Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 

2 (Oetmannshausen)“ und “Tiefbrunnen Winterkasten“ regelmäßig von der Vor-

habenträgerin abzufragen und zu dokumentieren. 

b) Die Vorhabenträgerin hat in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel und den Betreibern der Trinkwassergewinnungsan-

legen „Brunnen 1 (Bischhausen)“, „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“, „Tiefbrunnen 

Winterkasten“, „Hochbehälter Winterkasten“ sowie „Tiefbrunnen Hoheneiche“ und 

„Hochbehälter Hoheneiche“ vor Baubeginn ein Notfallkonzept zur Sicherung der 

Trinkwasserversorgung über das vorhandene Netz und die übrigen Trinkwasser-

versorgungsanlagen für den Fall zu entwickeln, dass der „Brunnen 2 

(Oetmannshausen)“ und/oder  „Tiefbrunnen Winterkasten“ infolge einer schädli-

chen Veränderung der gemäß Nr. 2 a) festgelegten Parameter oder einer Verrin-

gerung der Fördermenge nicht genutzt werden kann. Sind hierfür zusätzliche 

technische Einrichtungen (Leitungen, Pumpanlagen usw.) erforderlich, sind diese 

durch die Vorhabenträgerin auf ihre Kosten in Abstimmung mit den Betreibern der 

Trinkwassergewinnungsanlagen herzustellen. 

c) Mit dem Bau des Tunnels Trimberg und des westlichen Voreinschnittes darf erst 

begonnen werden, wenn die notwendigen technischen Voraussetzungen für eine 

jederzeitige Stilllegung der „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und/oder der „Tief-

brunnen Winterkasten“ und eine Ersatzwasserbeschaffung über die Übrigen 

Wassergewinnungsanlagen sichergestellt ist. 
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d) Beginn und Abschluss der Baumaßnahme an dem Tunnel Trimberg und dem 

westlichen Voreinschnitt sind der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsi-

dium Kassel, den Betreibern der Trinkwassergewinnungsanlagen sowie dem 

Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Veteri-

närwesen, durch die Vorhabenträgerin anzuzeigen. 

e) Der „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ ist als Kontrollbrunnen zu nutzen. Während 

der Bauphase und weitere 12 Monate nach Abschluss der Bauarbeiten an dem 

Tunnel Trimberg und dem westlichen Voreinschnitt sind zusätzlich zu den gemäß 

den Regelungen der Trinkwasserverordnung vom Betreiber der Anlage durchzu-

führenden Untersuchungen mindestens einmal im Monat auf Kosten der Vorha-

benträgerin zusätzliche Beprobungen hinsichtlich der zuvor festgelegten Parame-

ter durch die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlage vorzunehmen. Das Er-

gebnis der Beprobung ist dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, 

Verbraucherschutz und Veterinärwesen, unverzüglich zu übermitteln. 

f) Ergeben die Ergebnisse der Untersuchung, dass der „Brunnen 2 

(Oetmannshausen)“ und/oder der „Tiefbrunnen Winterkasten“ für eine Trinkwas-

sergewinnung nicht mehr genutzt werden können, sind unverzüglich die notwen-

digen Schritte nach dem zuvor abgestimmten Notfallkonzept einzuleiten. 

g) Sollte während der Bauphase eine der vorgenannten Wassergewinnungsanlagen 

vorübergehend stillgelegt worden sein, so ist vor Wiederinbetriebnahme die Un-

bedenklichkeit der Beeinträchtigungen mittels eines Pumpversuches und einer 

abschließenden Vollanalyse des Rohwassers von der Vorhabenträgerin zu prüfen 

und dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und 

Veterinärwesen sowie der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vorzulegen. Der Parameterumfang der Vollanalyse ist vor Wiederinbe-

triebnahme mit dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbrau-

cherschutz und Veterinärwesen, und der oberen Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel unter Berücksichtigung der eventuellen Vorkommnisse 

während des Außerbetriebnahmezeitraumes abzustimmen. 

Hierzu sind rechtzeitig vor der beabsichtigten Wiederinbetriebnahme sämtliche 

Analyseniederschriften der betroffenen Wassergewinnungsanlage und die Bau-

überwachungsberichte mit vorzulegen. 
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h) Ist infolge einer vorhabensbedingten Veränderung der Wasserqualität der „Brun-

nen 2 (Oetmannshausen)“ und/oder der „Tiefbrunnen Winterkasten“ eine dauer-

hafte Außerbetriebnahme eines oder beider Brunnen erforderlich oder tritt 

vorhabensbedingt eine Verringerung der Fördermenge der Brunnen ein, hat die 

Vorhabenträgerin eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten, deren 

Höhe nach der voraussichtlichen weiteren Nutzungsdauer und voraussichtlichen 

zukünftigen Fördermenge zu bemessen ist. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutag eleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

Die Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 

Abs. 1 Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regie-

rungspräsidium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis erteilt, das bau-

zeitig bei der Errichtung des Tunnels Trimberg im Bereich der Tunnelröhren anfallende 

Grundwasser zu entnehmen, zutagezufördern und zutagezuleiten und bauzeitig durch 

die Tunnelröhren zu im Baufeld der späteren Anschlussstelle Eschwege zu errichtenden 

Absetz- und Rückhaltebecken schadlos abzuleiten. 

Die Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 

Abs. 1 Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regie-

rungspräsidium Kassel befristet für die Dauer der Bauzeit die Erlaubnis erteilt, bei der 

Errichtung des westlichen Voreinschnittes (Bau-km 43+400 bis 44+000) und des östli-

chen Voreinschnittes (Bau-km 44+400 bis 44+600 des Tunnels Trimberg anfallendes 

Grundwasser zu entnehmen, zutagezufördern und zutagezuleiten sowie durch die Tun-

nelröhren zu im Baufeld der späteren Anschlussstelle Eschwege zu errichtenden Ab-

setz- und Rückhaltebecken schadlos abzuleiten. 

Die Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 

Abs. 1 Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regie-

rungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, im Bereich des westlichen Voreinschnittes 

des Tunnels Trimberg (Bau-km 43+400,00 bis 44+000,00) aus den Hangböschungen 
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austretendes Grundwasser dauerhaft mittels eines Drainagesystems zu fassen und 

durch den Tunnel Trimberg in Richtung Ostportal des Tunnels Trimberg abzuleiten. 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Bohrarbeiten und der Ausbau bauzeitlich erforderlicher Absenkbrunnen sowie 

das Ableiten des anfallenden Grundwassers sind nach den allgemein anerkannten 

Regeln der Baukunst, Technik und Wasserwirtschaft vorzunehmen. Die baubeding-

ten Grundwasserabsenkungen sind auf das für eine regelgerechte Bauausführung  

erforderliche zeitliche und mengenmäßige Maß zu beschränken.  

2. Die Anzahl der Absenkbrunnen sowie die Absenktiefe ist entsprechend den bautech-

nischen Erfordernissen und der vorhandenen hydrogeologischen Verhältnisse in Ab-

stimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel festzu-

gelegen. Die Bohrtiefe ist in Abhängigkeit der hydrogeologischen Ausgangssituation 

durch geeignetes Fachpersonal zu prüfen und auf die jeweiligen Erfordernisse hin zu 

wählen. 

3. Die Grundwasserabsenkung ist sorgfältig zu überwachen und zu dokumentieren. 

Fördermengen, Pumpenbetriebsphasen und die jeweiligen Grundwasserstände sind 

während der Wasserhaltungsmaßnahmen täglich zu erfassen und zu protokollieren. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten sind auf Verlangen der oberen Wasser-

behörde mit den entsprechenden Unterlagen in geeigneter Weise aufzubereiten und 

vorzulegen. 

4. Die Inbetriebnahme und Abschaltung der bauzeitlich verwendeten Grundwasserpum-

pen ist der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel anzuzeigen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 

4 Erlaubnis für die Einleitung von bauzeitlich anfa llendem Grundwasser in ein 

Gewässer 

Die Vorhabenträgerin wird gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 

Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regie-
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rungspräsidium Kassel die Erlaubnis erteilt, das im Zuge der Errichtung des Tunnel 

Trimbergs sowie der westlich und östlich des Tunnels gelegenen Voreinschnitte anfal-

lende und abgeleitete Grundwasser nach Maßgabe der planfestgestellten Plans Unter-

lagen 7, Blatt 4 und 5 sowie 13.3, Blatt 4 und 5 an den in der folgenden Auflistung ge-

nannten Stellen in die genannten Gewässer einzuleiten: 

1. aus einem Seitengraben der verlegten B 27 bis zu 226 l/s in der Gemarkung 

Oetmannshausen, Flur 9, Flurstück 1/3 (Rechtswert [3568523,3219]/Hochwert 

[5667971,6989]) in die Wehre, 

2.  aus einer Seitenmulde der Rampe Göttingen-Kassel vor dem Rohrdurchlass Nr. 23 

bis zu 299 l/s in der Gemarkung Reichensachsen, Flur 26, Flurstück 52/1 (Rechtswert 

[3568644,6516]/Hochwert [5668606,6844]) in den Trimbach. 

Nebenbestimmungen: 

Einleitungen in das Gewässer während der Bauzeit dürfen an absetzbaren Stoffen nicht 

mehr als 0,3 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) aufweisen. 

Hinweise: 

1. Jede Erweiterung der erlaubten Benutzung bedarf einer geänderten oder neuen Er-

laubnis. 

2. Die Erlaubnis kann jederzeit, auch teilweise, widerrufen werden. 
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III Entscheidungen nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. §  75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG 

1 Naturschutzrechtliche Entscheidungen 

1.1 Zulassung des Eingriffs gemäß §§ 15, 17 Abs. 1 BNatSchG 

Der mit der Realisierung des planfestgestellten Vorhaben verbundene Eingriff in Natur und 

Landschaft wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. §§ 17, 15 

des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 06.10.2011 (BGBl. I S. 1986), unter Beachtung der unter der nachstehenden Nr. V auf-

gelisteten Auflagen zugelassen.  

1.2 Ausnahmen nach § 30 Abs. 3 BNatSchG  

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 30 Abs. 3 BNatSchG 

werden Ausnahmen von dem Verbot einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 

von geschützten Biotopen nach § 30 Abs. 2 BNatSchG Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sowie § 13 Abs. 

1 Nr. 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 

20.12.2010 (GVBl. I S. 629) zugelassen. 

1.3 Ausnahme nach § 34 Abs. 3, 5 BNatSchG 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 34 Abs. 3, 5 BNatSchG 

wird eine Ausnahme von § 34 Abs. 2 BNatSchG für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

(DE 4825-302) zugelassen, da das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 

öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt ver-

folgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, 

nicht gegeben sind. Die zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen ökologi-

schen Netzes Natura 2000 notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) 

werden vorgesehen. 
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1.4 Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5, S. 2 

BNatSchG wird für folgende Tierarten eine Ausnahme von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG zugelassen: 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

• Zauneidechse (Lacerta agilis) 

• Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5, S. 2 

BNatSchG wird für folgende Tierarten eine Ausnahme von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG zugelassen: 

• Zauneidechse (Lacerta agilis) 

• Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5, S. 2 

BNatSchG wird für folgende Tierarten eine Ausnahme von dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG zugelassen: 

• Haselmaus (Muscardinus avellanarius) 

• Zauneidechse (Lacerta agilis) 

• Schlingnatter (Coronella austriaca) 

2 Forstrechtliche Entscheidungen 

2.1 Rodungsgenehmigung  

Die forstrechtliche Genehmigung wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 

HVwVfG i. V. m. § 12 Abs. 1 S. 1 und 2 des Hessischen Forstgesetzes (HForstG) in der 

Fassung vom 10.09.2002 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2010 

(GVBl. I S. 434), für die Rodung von 5,72 ha Wald einschließlich der dauerhaften Umwand-

lung in eine andere Nutzungsart von 4,93 ha und der vorübergehenden Umwandlung der 

wiederaufzuforstenden Flächen von 0,79 ha gemäß dem landschaftspflegerischen Begleit-

plan (Unterlage 12.0, 2011, Anhang 8) erteilt.  
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2.2 Genehmigung zur Waldneuanlage 

Die Genehmigung wird nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG in Verbin-

dung mit § 13 Abs. 1 des HForstG für die Neuanlage von 9,53 ha Wald gemäß dem land-

schaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.0, 2011, Anhang 8) erteilt. 

3 Wasserrechtliche Entscheidungen 

3.1 Wasserrechtliche Genehmigung zur Errichtung ode r Erweiterung baulicher 

Anlagen im Überschwemmungsgebiet 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 78 Abs. 3 WHG i. V. m. 

§ 45 Abs. 3 HWG wird die Genehmigung erteilt, die im folgenden aufgeführten baulichen 

Anlagen im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Wehre nach Maßgabe der Darstel-

lung in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 5, Unterlage 12.2, Blatt 1b, 4a und 5 sowie 

Unterlage 1133 E 110 und 140 (Übersichts- und Detaillageplan Fischaufstiegsanlage 

Bischhausen), Unterlage 1133 E 210 und 240 (Übersichts- und Detaillageplan Fischauf-

stiegsanlage Oetmannshausen) und Unterlage 1133 E 310 und 340 (Übersichts- und Detail-

lageplan Fischaufstiegsanlage Reichensachsen) zu errichten: 

• Brückenpfeiler des Rampenbauwerk B 27 Nord (BW 40.1-10) und Brückenpfeiler der 

Wehretalbrücke (BW 40.1-11) mit einem Volumen bis max. 627 m³ im Retentions-

raum unter dem Wasserstand eines hundertjährigen Hochwassers, 

• Verlegung des Radwegs, 

• Errichtung von Fischaufstiegsanlagen (Maßnahmen E 1.3, E 6.9 und E 7.7). 

3.2 Ausnahmen von Verboten in einem Wasserschutzgeb iet 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 S. 2 WHG 

wird die Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 21 und 25 sowie § 5 Nr. 6 und 18 der Ver-

ordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für 

die Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 1 (Bischhausen)“ und „Brunnen 2 

(Oetmannshausen)“ der Stadt Eschwege vom 14.03.1989 (Staatsanzeiger für das Land 

Hessen 14/1989, S. 844) bezüglich der Errichtung der Trasse und Umsetzung landschafts-

pflegerischer Maßnahmen nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, Blatt 1 bis 5,  

12.2, Blatt 3b, 4a und Unterlage 1133 E 210 und 240 (Übersichts- und Detaillageplan Fisch-

aufstiegsanlage Oetmannshausen) sowie Übersichts- und Lageplan Rappelbach erteilt. 
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Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 S. 2 WHG 

wird die Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 19, 22, 28 und 31 und § 5 Nr. 1, 9 und 13 

der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung des Wasserschutzgebie-

tes für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Winterkasten“ in der Gemarkung 

Oetmannshausen der Gemeinde Wehretal zugunsten des Zweckverbandes Meißner Ver-

bandswasserwerk vom 27.09.2007 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 45/2007, S. 2204) 

bezüglich der Errichtung der Trasse und Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen 

nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen Unterlagen 7, Blatt 1 bis 5, 12.2, Blatt 3b, 

4a und Unterlage 1133 E 210 und 240 (Übersichts- und Detaillageplan Fischaufstiegsanlage 

Oetmannshausen) sowie Übersichts- und Lageplan Rappelbach erteilt. 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 S. 2 WHG 

wird die Befreiung von den Verboten des § 4 Nr. 1 der Verordnung des Regierungspräsidi-

ums Kassel zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsan-

lagen „Brunnen 3, 10, 13, 14 und 17“ der Stadt Sontra vom 21.01.1994 (Staatsanzeiger für 

das Land Hessen 8/1994, S. 668) bezüglich der Errichtung des provisorischen Anschlusses 

der Trasse an die B 27 nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 7.1 erteilt. 

3.3 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung ode r Erweiterung baulicher 

Anlagen im Gewässer oder im Uferbereich 

Gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und 

Abs. 5 HWG i. V. m. § 36 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung 

von baulichen Anlagen im Gewässer nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlagen 7, 

Blatt 1 bis 5 und 13, Blatt 1 bis 5 erteilt, und zwar für: 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 1 im Bett des Pfontalbaches, 

• Errichtung der Unterführungsbauwerke V-BW 40.1-01 und V-BW 40.1-02, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 18 im Bett des Sengelbaches, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 23 im Bett des Trimbachs, 

• Aufweitung des vorhandenen Durchlasses DN 500 im Mündungsbereich des 

Trimbachs in die Wehre. 

Gemäß  §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 

HWG i. V. m. § 38 WHG wird die Genehmigung für die Errichtung und die Erweiterung bauli-
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cher Anlagen einschließlich Mauern und Wällen sowie ähnlicher Anlagen quer zur Fließrich-

tung des Wassers in Gewässerrandstreifen und die Genehmigung für das Erhöhen oder Ver-

tiefen der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen nach Maßgabe der planfestgestellten Un-

terlagen 7, Blatt 1 bis 5 und 13, Blatt 1 bis 5 und Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt 8.3 erteilt, 

und zwar für: 

• Errichtung einer Dammschüttung im Gewässerrandstreifen des Pfontalbaches bei ca. 

Bau-km 40+050, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 6 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 8 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung des Anschlusses eines Wirtschaftsweges bei Durchlass Nr. 18 im 

Gewässerandstreifen des Sengelbaches, 

• Errichtung und Gründung des östlichen Widerlagers des Brückenbauwerks BW 40.1-

03 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 8 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung der Durchlässe Nr. 15, 16 und 17 im Gewässerrandstreifen des 

Sengelbaches, 

• Verlegung eines Bordsteines entlang des Wirtschaftsweges unter der Bahnunterfüh-

rung im Gewässerrandstreifen des Sengelbaches, 

• Errichtung des Anschlusses eines Wirtschaftsweges nördlich des Regenrückhaltebe-

ckens Nr. 3 bei Durchlass Nr. 18 im Gewässerandstreifen des Sengelbaches, 

• Verlegung/Ausbau der B 27 nördlich der Anschlussstelle Eschwege im Gewässer-

randstreifen des Trimbachs, 

• Errichtung und Gründung von Brückenpfeilern der Wehretalbrücke (BW 40.1-11) im 

Gewässerrandstreifen der Wehre, 

• Verlegung eines Teilstücks des Radweges entlang des westlichen Ufers der Wehre 

zwischen Brückenpfeilern der Wehretalbrücke (BW 40.1-11). 
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3.4 Gewässerausbau 

Die Errichtung von drei Fischaufstiegsanlagen im Bereich von Wehranlagen bei 

Bischhausen, Oetmannshausen und Reichensachsen (Maßnahmen E 1.3, E 6.9 und E 7.7) 

sowie die Verlegung und Optimierung des Dasbaches (Maßnahme A 2.7) und des Rappel-

baches (Maßnahme A 21) wird gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. 

V. m. §§ 68 Abs. 1 WHG, 43 Abs. 1 HWG nach Maßgabe der planfestgestellten Unterlage 7, 

Blatt 1 und 2, Unterlage 12.0, Maßnahmenblätter E 1.3, A 2.7, E 6.9, E 7.7 und A 21, Unter-

lage 12.2, Blatt 1, 1b, 2, 2a, 3b, 4a und 5 sowie der Unterlagen 1133 E 110 und 140 (Über-

sichts- und Detaillageplan Fischaufstiegsanlage Bischhausen), Unterlage 1133 E 210 und 

240 (Übersichts- und Detaillageplan Fischaufstiegsanlage Oetmannshausen) und Unterlage 

1133 E 310 und 340 (Übersichts- und Detaillageplan Fischaufstiegsanlage Reichensachsen) 

und der Unterlagen sowie Übersichts- und Lageplan Rappelbach planfestgestellt. 

IV Straßenrechtliche Entscheidungen 

1 Widmung 

Gemäß § 2 Abs. 6 S. 2 FStrG wird die Neubaustrecke der Bundesautobahn A 44  

• von Netzknoten (NK) 4825 038 (neu) bis 4825 036 (neu) 

von km 0,000 bis km 4,243 =   4,243 km 

• von VKE 40.1 Anfang (West) (Bau-km 40+000)  

bis NK 4825 038 (neu) = 0,474 km 

 

von NK 4825 036 (neu) bis VKE 40.1 Ende  

(Süd-Ost) (Bau-km 47+240) = 2,523 km =  2,997 km 

 

• die Äste im NK 4825 038 (neu) = 2,125 km 

die Äste im NK 4825 036 (neu) = 2,225 km = 4,350 km 

 

Summe = 11,590 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-

republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 
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Gemäß § 2 Abs. 6 S. 2 FStrG wird die Neubaustrecke der provisorischen Anbindung der 

Bundesautobahn A 44 an die Bundesstraße B 27 zum Teilstück der Bundesstraße B 27 

• von Bau-km 0+000 Provisorium  

bis Bau-km 0+537 Provisorium 

  

• von Bau-km 0+000 Ast Provisorium  

bis Bau-km 0+113 Ast Provisorium  

 

Summe = 0,650 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-

republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

 

Gemäß § 2 Abs. 6 S. 2 FStrG wird der Kreisverkehrsplatz im Netzknoten (NK) 4825 038 zum 

Teilstück der Bundesstraße B 7 

  

• von NK 4825 038 J bis NK 4825 038 K 

von km 0,000 bis km 0,112 = 0,112 km 

 

• von NK 4825 038 K bis NK 4825 038 J 

von km 0,000 bis km 0,013 = 0,013 km 

 

• von NK 4825 038 I bis NK 4825 038 J 

von km 0,000 bis km 0,044 = 0,044 km 

 

• von NK 4825 038 I bis NK 4825 038 K 

von km 0,000 bis km 0,047 = 0,047 km 

 

Summe = 0,216 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-
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republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

 

Gemäß § 2 Abs. 6 S. 2 FStrG wird die Neubaustrecke der Bundesstraße B 27 zum Teilstück 

der Bundesstraße B 27 

  

• von NK 4825 011 (alt) bis NK 4825 036 I (neu) 

von km 0,285 bis km 0,332 = 0,047 km 

 

• von NK 4825 038 I (neu) bis NK 4825 038 J (neu) 

von km 0,332 bis km 0,617 = 0,285 km 

 

• von NK 4825 038 I (neu) bis NK 4825 038 G (neu) 

von km 0,332 bis km 0,522 = 0,190 km 

 

Summe = 0,522 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird (§ 2 Abs. 1 FStrG). Träger der Straßenbaulast ist die Bundes-

republik Deutschland (§ 5 Abs. 1 FStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenver-

zeichnis eingetragen (§ 1 Abs. 5 FStrG). 

 

Gemäß § 6a HStrG wird der Neubau der Landestraße L 3459 am Netzknoten 4825 038 

  

• von NK 4825 038 L bis NK 4825 038 M 

von km 0,000 bis km 0,055 = 0,055 km 

 

• von NK 4825 038 L bis NK 4825 038 N 

von km 0,000 bis km 0,059 = 0,059 km 

 

Summe = 0,114 km 

 

für den öffentlichen Verkehr mit der Maßgabe gewidmet, dass die Widmung mit der Ver-

kehrsübergabe wirksam wird. Träger der Straßenbaulast ist das Land Hessen (§ 41 Abs. 1 
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HStrG). Die gewidmete Strecke wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 

HStrG). 

 

2 Umstufung 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 7 

• von NK 4825 031 (alt) bis NK 4825 006 (alt) 

von km 3,063 bis km 4,480 

 

Summe = 1,417 km 

 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Landesstraße L 3459 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a 

HStrG in die Baulast des Landes Hessen mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung mit 

der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Strecke 

wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 

Die Teilstrecke der Bundesstraße B 7 

• von NK 4825 006 (alt) bis NK 4825 011 (alt) 

von km 0,000 (alt) bis km 2,668 

 

Summe = 2,668 km 

 

hat die Verkehrsbedeutung als Bundesstraße in der Baulast der Bundesrepublik Deutschland 

verloren und wird zum Teilstück der Kreisstraße K 88 gemäß § 2 Abs. 4 FStrG, § 6a HStrG 

in die Baulast des Werra-Meißner-Kreises mit der Maßgabe abgestuft, dass die Abstufung 

mit der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam wird. Die abgestufte Stre-

cke wird in das Straßenverzeichnis eingetragen (§ 3 Abs. 3 HStrG). 
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V Nebenbestimmungen, Hinweise 

1 Straßenrecht 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Tunnel Trimberg, im Voreinschnitt West, zu-

sätzliche Böschungssicherungsmaßnahmen notwendig sind.  

2 Natur- und Landschaftsschutz 

2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Vorhabenträgerin hat die Maßnahmen zur Entwicklung von Extensivgrünland 

über einen Zeitraum von drei Jahren ab der Einsaat auf der Grundlage jährlicher 

Entwicklungskontrollen mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.  

2. Die Saatgutmischungen für Extensivgrünland und Blühstreifen und ihre Herkunft sind 

mit der oberen Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abzustim-

men.  

3. Bei Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Stra-

ßenumfeldes ist – soweit möglich – autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial 

zu verwenden. Soweit dies nicht möglich ist, ist auf standortgerechtes, heimisches 

Pflanzmaterial zurückzugreifen. Die Verwendung von Kornelkirsche (Cornus mas) 

und Liguster (Ligustrum vulgare) ist unzulässig. Statt Schlehe (Prunus spinosa) sind 

Weißdorn (Crataegus monogyna) und Rose (Rosa canina) zu verwenden. Ausnah-

men sind zulässig, wenn landschaftspflegerische Maßnahmen mit kurzfristiger Wirk-

samkeit bei hoher Pflanzenqualität herzustellen sind 

4. Die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen sind entsprechend den 

Vorgaben in den Maßnahmenblättern zu unterhalten. Der Zeitraum der Unterhaltung 

beträgt ab Herstellung 30 Jahre. Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung einer 

erheblichen Beeinträchtigung im Sinne von § 34 Abs. 2 BNatSchG oder des Eintritts 

von artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten sowie Maßnahmen nach § 44 Abs. 5 S. 

3 BNatSchG sind entsprechend ihrer Funktion dauerhaft zu erhalten. Das Gleiche gilt 

für Maßnahmen, die den Erhaltungszustand der Populationen von Arten gem. § 45 

Abs. 7 S. 2 BNatSchG wahren oder verbessern sollen. 
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5. Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der 

oberen Naturschutzbehörde abzustimmen. Soweit Waldflächen betroffen sind, ist die 

obere Forstbehörde in die Abstimmung einzubeziehen. 

6. Der Funktionsnachweise der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

erfolgt durch die Feststellung, dass die Maßnahmen/Maßnahmenflächen entspre-

chend den planfestgestellten Vorgaben hergestellt worden sind (Abnahme). Die Ab-

nahme wird von der oberen Naturschutzbehörde erklärt. 

7. Es ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzurichten, die einen unmittelbaren 

Zugang zur Bauüberwachung der Vorhabenträgerin hat. Die ÖBB ist rechtzeitig an 

der Bauvorbereitung zu beteiligen und begleitet das Vorhaben in allen Phasen der 

Durchführung; ihre Tätigkeit ist zu dokumentieren. Die ÖBB hat die Einhaltung von 

umweltschützenden Vorschriften oder Nebenbestimmungen durch Vorgaben und 

Hinweise an die Bauüberwachung sicherzustellen; die Bauüberwachung gibt die Vor-

gaben und Hinweise an die baudurchführenden Unternehmen als Weisung oder 

Empfehlung weiter. Im Falle eines drohenden Verstoßes gegen umweltschützende 

Vorschriften oder Nebenbestimmungen, der irreversible Folgen haben kann, ist die 

ÖBB gegenüber dem baudurchführenden Unternehmen weisungsbefugt. Die verant-

wortlichen Mitarbeiter der ÖBB sollen ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtun-

gen Landespflege, Landschaftsarchitektur, Forstwissenschaften, Umweltingenieur-

wesen oder vergleichbarer Studiengänge aufweisen. Alle Maßnahmen sind im Rah-

men der ökologischen Baubegleitung zu überwachen. 

Hinweis: 

Die frist- und sachgerechte Durchführung der Maßnahmen kann die Vorhabenträge-

rin durch die Vorlage eines Berichts dokumentieren. Dieser Bericht ist dann zusam-

men mit einer Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde der Planfeststellungs-

behörde vorzulegen. 

2.2 Baubeschränkungen 

Nebenbestimmungen, allgemein: 

1. Die Baufeldfreimachung einschließlich Baumfällungsmaßnahmen, Gehölzrückschnitte 

und die Beseitigung von Gehölzen sind nur außerhalb des Zeitraums zwischen 01.03 

und 30.09. eines jeden Jahres zulässig. Ausgenommen von dieser Beschränkung 

sind Waldbestände und Gehölze, bei denen eine Erfüllung der artenschutzrechtlichen 
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Zugriffsverbote ausgeschlossen werden kann; der Eingriff ist nur mit Zustimmung der 

oberen Naturschutzbehörde zulässig. Vorbereitete Baufelder sind vor ihrer baulichen 

Inanspruchnahme gegen die Anlage von Fortpflanzungsstätten zu sichern. 

2. Vor der Durchführung von Baumfällarbeiten sind die zu fällenden Bäume auf einen 

Besatz durch europarechtlich geschützten Tierarten im Herbst zu überprüfen. Unbe-

setzte Höhlen sind zu verschließen. Soweit in den überprüften Höhlen Exemplare 

dieser Tierarten aufgefunden werden, sind diese in geeignete Winterquartiere zu ver-

bringen. Das Gleiche gilt für zum Abriss bestimmte Gebäude. 

3. Die Anlage und Ausführung von Schutzmaßnahmen während der Bauzeit (Errichtung 

von Bauzäunen, Anlage von Schutzzäunen, Errichtung von Tabuzonen, Anlage von 

Baustraßen, vorübergehende Schutzmaßnahmen) sind mit der oberen Naturschutz-

behörde vor Ausführungsbeginn abzustimmen. 

Nebenbestimmungen, Fledermäuse: 

4. Die Bauwerke BW 40.1-01, VBW 40.1-04, Überflughilfe 01 und 02, VBW 40.1-03, BW 

40.1-07, V-BW 40.1-06 und BW 40.1-14, die zur Schadensvermeidung in Bezug auf 

die Flugwege von Fledermäusen dienen, werden mindestens gleichzeitig zur Strecke 

erstellt und schnellstmöglich mit Kollisionsschutzwänden, -zäunen und Bepflanzun-

gen versehen. Die sofortige Begrünung bzw. Herstellung von Kollisionsschutzwänden 

und -zäunen ist erforderlich. 

5. Um Störungen der Flugwege und Jagdhabitate in der Zeit vom 01.03. bis 31.10. eines 

jeden Jahres zu vermeiden, ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenuntergang bis 

Sonnenaufgang auf die Durchführung von Baumaßnahmen in den mit „S 27“ im Plan 

12.3 „Übersichtsplan landespflegerische Maßnahmen“ gekennzeichneten Bereichen 

(Erosionsrinnen Dasbach und östlich Dasbach, Erosionsrinnen Schlangengraben und 

westlich Schlangengraben, Erosionsrinne Edderstalgraben, Erosionsrinnen 

Sengelbach und östlich Sengelbach, West- und Ostportal Tunnel Trimberg, Wehre, 

Nord- und Südportal Tunnel Spitzenberg und Bereich Brückenthale) und dem 

Trimbachunterlauf im Bereich der Anschlussstelle Eschwege/B 27 zu verzichten.  

6. Von Nr. 5 kann abgewichen werden, wenn die Flugwege von direktem Licht oder 

Streulicht derart abgeschirmt werden (Abschirmung der Lampen an der Lichtquelle), 

dass sie in der Nacht im Lichtschatten liegen. Die Beleuchtung ist so kleinräumig wie 

möglich vorzusehen. Im Bereich der Flugwege und des nahen Umfeldes (< 50 m) 

werden keine beleuchteten Lagerflächen errichtet.  
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7. Die für die Fledermäuse als Leitlinie oder Jagdhabitat relevanten Landschaftselemen-

te, die im Rahmen des Autobahnbaus erhalten bleiben sollen, sind im Zuge der Bau-

stelleneinrichtung als Bautabuzonen vor Ort zu kennzeichnen und durch (temporäre) 

Schutzzäune oder -wände abzuschirmen. Diese Flächen sind im Rahmen der Aus-

führungsplanung festzulegen und flächengenau zu kennzeichnen. Bauwege sind au-

ßerhalb der als fledermausrelevante Strukturen zu kennzeichnenden Bereiche festzu-

legen. 

8. Die Leitstrukturen am Ufer der Wehre sind zu erhalten. Es ist darauf zu achten, dass 

eine dauerhafte Beeinträchtigung der natürlichen Strukturen unterbleibt. Können die 

Leitstrukturen baubedingt nicht erhalten werden, sind künstliche Leitlinien anzulegen. 

2.3 Konkretisierung der Maßnahmenblätter 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 2.1: 

1. Die auf der nördlichen Maßnahmenfläche A 2.1 vorgesehene Hecke ist durch Suk-

zession fortzuführen und Steinhaufen als Grenzmarkierungen anzulegen.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 2.2: 

2. Die Maßnahme A 2.2 ist mit einer heckendurchsetzten Saumstruktur im Osten zu 

komplettieren. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 2.7: 

3. Auf der Maßnahmenfläche A 2.7 (gegebenenfalls unter Heranziehung von Flächen-

anteilen der Maßnahme A 2.4) sind Initialpflanzungen von Röhrichten an geeigneten 

Stellen in einem Gesamtumfang von 60 m² vorzusehen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 3.1: 

4. Bei der Maßnahme A 3.1 ist auf eine Grünlandeinsaat zu verzichten. Darüber hinaus 

ist an der südlichen Begrenzung zur Wegeparzelle eine Hecke mit einem (nach Sü-

den) vorgelagerten 5 m breiten Saum anzulegen.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 3.2: 

5. Bei der Ausführung der Maßnahme A 3.2 ist im Bereich des bestehenden Schlehen-

gebüschs auf eine Heckenpflanzung zu verzichten. Die vorgesehene Pflanzung er-

folgt nur am Wegrand.  
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Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 3.5: 

6. Am südexponierten Rand der Maßnahmenfläche A 3.5 ist ein fünf Meter breiter Strei-

fen unbepflanzt zu lassen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 4.6: 

7. Die Maßnahme A 4.6 kann alternativ zur Nutzung als extensive Mähwiese auch durch 

extensive Beweidung mit Steuerung des Viehbesatzes (max. eine Großviehein-

heit/ha) genutzt werden.  

Nebenbestimmung zu den Maßnahmenblättern A 4.8 und A 4.9: 

8. Die Umsetzung der Maßnahmen A 4.8 und A 4.9 ist durch die Anpflanzung von ein-

zelnen Obstbäumen und Wildrosen in ihrer Struktur anzureichern.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 4.10: 

9. Bei der Ausführung der Maßnahme A 4.10 sind die Streuobstbestände im oberen Be-

reich der Fläche und nicht im Talgrund anzulegen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 5.1: 

10. Bei der Maßnahme A 5.1 ist auf die Entnahme von Nadelhölzern zu verzichten, so-

weit diese sich nicht auf Flächen befinden, die entlang des Wirtschaftsweges zum 

Aufbau eines gestuften Waldrandes benötigt werden. 

Nebenbestimmung zu den Maßnahmenblättern A 5.3 und A 5.6: 

11. Bis zu der durch die obere Naturschutzbehörde festgestellten Wirksamkeit der auf 

den Maßnahmenflächen A 5.3 und A 5.6 gepflanzten Gehölzstreifen sind die zu ver-

bringenden Nistkästen für die Haselmaus jährlich darauf zu prüfen, ob sie funktions-

fähig sind.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 6.2: 

12. Auf der Maßnahmenfläche A 6.2 sind die Steingruben in den südlichen Bereich der 

Maßnahmenfläche zu verlegen. 
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Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 8.3: 

13. Auf der Maßnahmenfläche A 8.3 (gegebenenfalls unter Heranziehung von Flächen-

anteilen der Maßnahme A 8.1 oder A 8.4) sind Initialpflanzungen von Röhrichten an 

geeigneten Stellen in einem Gesamtumfang von 20 m² vorzusehen. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 10.4: 

14. In Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde werden auf der westlichen Maß-

nahmenfläche keine Baumgruppen gepflanzt und auf der östlichen Maßnahmenflä-

che einzelne Obstbäume im Abstand von 10 m zum Fahrbahnrand angepflanzt. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblätter G 12.1 bis G 12.6: 

15. Bei den Maßnahmen G 12.1 bis G 12.6 ist bezüglich der Gehölzpflanzungen zur 

Vermeidung einer Verwurzelung der Abdichtungsflächen ein ausreichender Abstand 

zum Beckenbereich einzuhalten. 

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt G 13.1: 

16. Die Vorhabenträgerin hat vor Ausführung der Maßnahme G 13.1 den Pflanzflächen-

anteil und die Gehölzartenverteilung auf der Maßnahmenfläche mit der oberen Natur-

schutzbehörde abzustimmen.  

Nebenbestimmung zum Maßnahmenblatt A 21: 

17. Der im Rahmen der Maßnahme A 21 herzustellende Uferstaudensaum entlang des 

Rappelbachs ist bis an den Weg bzw. den Durchlass zur Wehre heranzuführen. 

Nebenbestimmungen zu den Maßnahmenblätter S 22.2, S 22.3, S 5.13 

18. Im Bereich der Anschlussstelle Eschwege sind entsprechend der Zusage der Vorha-

benträgerin vom 26.09.2011 westlich der Autobahn der Zaun an die Dammkrone zu 

verlegen und auf 4 m zu erhöhen und östlich der Autobahn ein 4 m hoher Kollisions-

schutzzaun entlang der Dammböschung im Rahmen der Ausführungsplanung zu er-

gänzen.  

Nebenbestimmungen zum Maßnahmenblatt A 23.2: 

19. In der Maßnahmenfläche A 23.2 sind in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbe-

hörde die Flächen mit der Funktion als Nahrungshabitat für das Große Mausohr von 
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den Flächen mit der Funktion als Nahrungshabitat für die Bechsteinfledermaus abzu-

grenzen.  

20. Die Vorhabenträgerin hat die Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Siche-

rung der Funktion als Nahrungshabitat der Fledermausarten auf der Maßnahmenflä-

che A 23.2 beginnend mit der erstmaligen Umsetzung alle zehn Jahre mit der oberen 

Naturschutzbehörde und dem Waldeigentümer abzustimmen.  

Nebenbestimmungen zum Maßnahmenblatt A 24: 

21. Die Vorhabenträgerin hat die Standorte der Nistkästen für den Haussperling (Passer 

domesticus) und die Standorte für Nisthilfen für den Mauersegler (Apus apus) mit der 

oberen Naturschutzbehörde abzustimmen.  

22. Die Vorhabenträgerin hat auf dem Gelände des derzeit bestehenden „Reiterhofs 

Abhau“ in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde ein Mehlschwalbenhaus 

zu errichten.  

23. Die ausgebrachten Nisthilfen und Nistkästen sind jährlich zu reinigen.  

Nebenbestimmungen zum Maßnahmenblatt FFH 28: 

24. Für die Maßnahmenfläche FFH 28 ist eine dauerwaldartige Bewirtschaftung der 

standorttypischen Laubholzbestockung vorzunehmen. Durch einen Nutzungsverzicht 

ist der Erhalt des – auch stehenden – Totholzes zu sichern. Laubstammholz mit ei-

nem Brusthöhendurchmesser von mehr als 30 cm (Durchmesser mit Rinde) darf nicht 

entnommen werden. Entlang des ganzjährig befahrbaren Weges bleiben Hiebsmaß-

nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit auf einer Baumlänge zulässig, sofern 

Laubstammholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm (Durchmesser ohne 

Rinde) im Bestand verbleibt. Horst- und Höhlenbäume sind zu erhalten. Die vorhan-

denen Nadelbäume sowie nicht standorttypische Laubbäume sind zu entnehmen. Es 

dürfen keine nicht standorttypischen und nicht heimischen Pflanzenarten eingebracht 

werden. Die Vorhabenträgerin stimmt mit der oberen Naturschutzbehörde vor Maß-

nahmenbeginn ein Entwicklungs- und Pflegekonzept ab. 
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2.4 Ergänzende Maßnahmen  

Nebenbestimmung, Kammmolch: 

Am Teich 5 sind im Winter 2011/2012 die beschattenden Gehölze an der Südseite 

des Teiches in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde soweit zu entneh-

men, dass die Wasserfläche des Teiches direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 

2.5 Funktionskontrolle  

Nebenbestimmung, Querungshilfen und damit zusammenhängenden Leiteinrichtungen für 

Fledermäuse: 

1. Während der Bauphase ist die fachgerechte Herstellung der Querungshilfen und da-

mit zusammenhängenden Leiteinrichtungen durch die ökologische Baubegleitung si-

cherzustellen. Während der jeweiligen Unterhaltungsdauer sind die Entwicklung und 

Intaktheit der landschaftspflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit der oberen 

Naturschutzbehörde zu kontrollieren, um eine lückenlose Wirksamkeit sicherzustel-

len.  

Nebenbestimmungen, Zauneidechse: 

2. Die Vorhabenträgerin hat sicherzustellen, dass während der Bauphase keine Zaunei-

dechsen in die Eingriffsbereiche eindringen. 

3. Nach Umsiedlung der Zauneidechsen ist über einen Zeitraum von sechs Jahren der 

Zustand der neu geschaffenen Habitate zu prüfen. Dies soll alle zwei Jahre erfolgen. 

Der oberen Naturschutzbehörde ist ein entsprechender Bericht vorzulegen.  

2.6 Risikomanagement Kammmolch  

Nebenbestimmungen: 

Die jährliche Kontrolle der Populationsentwicklung für den Kammmolch ist bis zum 

Abschluss der Bauarbeiten fortzuführen. 

Für den Fall, dass im Rahmen der Kontrolle unvorhersehbare und derzeit nicht 

prognostizierbare Veränderungen der Populationsentwicklung des Kammmolches 

auftreten, die auf das Vorhaben zurückzuführen sind, ist in Abstimmung mit der obe-

ren Naturschutzbehörde die Anlage neuer Laichgewässer vorzusehen. 
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3 Wald/Forst 

Nebenbestimmungen: 

1. Das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) vom 22.05.2002 (BGBl. I S. 1658), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 09.12.2010 (BGBl. I S. 1934) i. V. m. § 6 Abs. 4 Nr. 4 

HForstG ist für die Baumarten, die ihm unterliegen, zu beachten und hinsichtlich des 

fachlichen Inhalts auf alle anderen Baumarten und die Straucharten zu übertragen.  

2. Vermehrungsgut von Baumarten, für die Herkunftsempfehlungen vorliegen, ist auch 

außerhalb der forstlichen Verwendung nach den Vorgaben der Herkunftsempfehlun-

gen auszuwählen (OFB Kassel & ASV Kassel 2006: Pilotprojekt „Gebietsheimische 

Gehölze“, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff. 1 ": Vorgabe für Auswahl und Rangfolge.-Stand 

01.07.2006, unveröfftl.) Für Vermehrungsgut von Baumarten, für die keine Herkunfts-

empfehlungen vorliegen und für die Straucharten sind entsprechende Vorgaben unter 

Gebietsheimische Gehölze, Teilprojekt 6 S. 7 Ziff. 2 (a.a.O.) dargestellt. 

3. Das zuständige Forstamt und die Waldbesitzer sind drei Wochen vor Beginn der Ar-

beiten zu benachrichtigen. 

4. Baumfällungsmaßnahmen, Gehölzrückschnitte und die Beseitigung von Gehölzen 

sind gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG nur in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28./29. 

Februar zulässig. Ausgenommen von dieser Beschränkung sind Waldbestände und 

Gehölze, bei denen eine Erfüllung der Verbote der §§ 44 f. BNatSchG nach Zustim-

mung durch die obere Naturschutzbehörde ausgeschlossen werden kann. 

 

Hinweise: 

1. In Hessen wurde 1995 erstmals in kranken und absterbenden Schwarzerlen der pilz-

ähnliche Krankheitserreger der Gattung Phytophthora nachgewiesen. Im Planungs-

bereich werden Pflanzmaßnahmen mit Erle geplant. Um das Ziel gesunder 

Gehölzbestände nicht zu gefährden, muss die Verwendung von nicht infiziertem 

Vermehrungsgut angestrebt werden. Als Saatgut bietet sich solches der unter Kate-

gorie "geprüft" zugelassenen Samenplantagen 

• Schwarzerle "Hess. Bergland/Bayer. Moräne" FA Wehretal 

• Schwarzerle "Bayer. Moräne/Molasse FA Reinhardshagen und 

an. 
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Durch die Auswahl eines "Phytophthora-freien" Anzuchtortes (z. B. im Wege der 

Lohnanzucht) ist der gewünschte Gesundheitszustand sicherzustellen. 

2. Waldbestände werden durch diese Baumaßnahme angeschnitten, u.U. muss eine 

verloren gegangene Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. 

3. Die Anerkennung von Wiederaufforstungen und Ersatzaufforstungen ist frühestens 

zehn Jahre nach Pflanzung möglich. 

4 Lärm 

4.1 Straßenverkehrslärm 

Nebenbestimmung: 

1. Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, eine Deckschicht mit einer Pegelminderung von 

mindestens -2 dB(A) einzubauen. 

2. Der ab dem Überführungsbauwerk BW 40.1 (bei Bau-km 41+506,61) südlich der Trasse 

vorgesehene, nach Osten verlaufende Lärmschutzwall ist zwischen Bau-km 41+515 und 

41+580 auf 6,00 m zu erhöhen. Von Bau-km 41+630 bis 41+760 ist südlich der Trasse 

ein zusätzlicher Lärmschutzwall auszuführen, der inklusive der Einschnittslage eine Höhe 

von 6,00 m aufweisen muss. 

3. Die Vorhabenträgerin hat die in dem festgestellten Plan (Unterlage 7, Blatt 2; Unterlage 

7, Blatt 4; Unterlage 7, Blatt 6; Unterlage 7, Blatt 7 bzw. 7.1) dargestellten und unter C V 

4.1, Ziffer 2 angeordneten aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände und 

Lärmschutzwall etc.) bis zur Inbetriebnahme des Bauvorhabens zu errichten und auf 

Dauer zu unterhalten. 

4.2 Baulärm 

Nebenbestimmung: 

Bei der Bauausführung hat die Vorhabenträgerin die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 

Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. 

Nr. 160 vom 01.09.1970) und die 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) 

vom 29.08.2002 (BGBl. I S. 3478), zuletzt geändert durch Verordnung vom 03.03.2007 

(BGBl. I S. 261), und damit der Stand der Technik sowie die geltenden technischen Regel-

werke entsprechend einzuhalten. 
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5 Immissionen durch Luftschadstoffe 

Hinweis: 

Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, durch geeignete, dem Stand der Technik entsprechen-

de Maßnahmen während der Bauausführung negative Auswirkungen durch Luftschadstoffe, 

insbesondere durch Staubentwicklungen, so weit wie möglich zu vermeiden bzw. zu minimie-

ren.  

6 Wasserwirtschaft 

6.1 Anforderungen an Baumaßnahmen in Überschwemmung sgebieten und im 

Gewässerrandstreifen (10 m) von Gewässern 

1. Die Vorhabenträgerin hat vor Beginn der Baumaßnahmen zur Errichtung der 

Wehretalbrücke (BW 40.1-11) und des Rampenbauwerk B 27 Nord (BW 40.1-10) den 

verlorengehenden Rückhalteraum im Überschwemmungsgebiet der Wehre von 627 m³ 

ortsnah auszugleichen. Die Auswahl geeigneter Flächen und die dazu notwendige Aus-

führungsplanung für den Retentionsraumausgleich ist mit der unteren Wasserbehörde 

beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzustimmen. 

2. Die Errichtung der Brückenpfeiler der Wehretalbrücke (BW 40.1-11) und des Rampen-

bauwerk B 27 Nord (BW 40.1-10) hat in hochwasserangepasster Weise zu erfolgen. Die 

Ausführungsplanung ist mit der unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Wer-

ra-Meißner-Kreises abzustimmen. 

3. Bei Bauarbeiten in den festgesetzten Überschwemmungsgebieten der Wehre einschließ-

lich der Mühlgräben, und der Sontra sowie im Gewässerrandstreifen der klassifizierten 

Gewässer Pfontalgraben, Dasbach, Sengelbach, Trimbach und Rappelbach sind folgen-

de Auflagen zu beachten: 

a) Bei der Aufstellung von Gerüsten und hochwassersicheren Baugrubenverbauungen 

im Überschwemmungsgebiet darf das Abflussprofil nicht um mehr als 20 % der 

Durchflussfläche eingeschränkt werden. 

b) Der Einbau von Umflutungsvorrichtungen ist rechtzeitig vor Bauausführung mit der 

unteren Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises abzu-

stimmen. 

c) In Überschwemmungsgebieten dürfen keine Erhöhungen oder Vertiefungen vorge-

nommen und kein Bodenmaterial zwischen- bzw. endgelagert werden, soweit dies 
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nicht ausdrücklich zugelassen wurde. Baustellenzufahrten sind  geländegleich anzu-

legen. Bei zu erwartendem Hochwasser sind Baumaschinen sowie sonstige bewegli-

che Teile aus dem Überschwemmungsgebiet zu entfernen. 

d) Im Gewässerrandstreifen dürfen keine Baustoffe, Bauhilfsstoffe, Geräte und Werk-

zeuge gelagert werden. 

e) Beim Betanken von Baumaschinen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 10 m 

zum Gewässer bzw. offen gelegten Grundwasser einzuhalten. Treib- und Schmier-

stoffe sowie sonstige wassergefährdende Stoffe sind außerhalb des Uferbereiches zu 

lagern. Während Betonierarbeiten austretende Betonschlämme dürfen nicht in das 

Gewässer gelangen. 

f) Bei dem geplanten Einbau von Natursteinen ist standortgerechtes Material zu ver-

wenden. Die Klassifizierung der Steine einschließlich der Festlegung bestimmter 

Mindestanforderungen haben in Analogie zu den Regelungen der aktuellen Techni-

schen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW), Ausgabe 2003, zu erfolgen. In 

exponierten Wasserwechselbereichen, wie sie beispielsweise bei Riegelsteinen auf-

treten, sind besondere Anforderungen an die Frost- Tau- Wechselbeständigkeit des 

verwendeten Materials zu stellen. Die DIN 19657, Punkt 5.1 ff, ist bei der Durchfüh-

rung der Sicherung unter Verwendung von Natursteinen und künstlichen Steinen zu 

beachten. 

g) Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Oberflächen, die Gewässersohle sowie 

die Böschungsflächen und Uferbefestigungen im Baustellenbereich in einen ord-

nungsgemäßen örtlich angepassten Zustand zu versetzen. Vorhandene Ufermauern 

sind zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 

h) Die Vorhabenträgerin hat die bauausführenden Unternehmen durch entsprechende 

Regelungen in den Bauverträgen zu verpflichten, diese Vorgaben bei Baustellenein-

richtungen und Baudurchführungen zu beachten. 

6.2 Anforderungen an Baumaßnahmen in Wasserschutzge bieten 

1. Innerhalb festgesetzter Wasserschutzgebiete sind bei der Planung und späteren Unter-

haltung der Straßeneinrichtungen (Bankette, Mittelstreifen, Schutzvorrichtungen usw.) 

sowie der Baustelleneinrichtung und Baudurchführung die Vorgaben der RiStWag, die 

geltenden technischen Regelwerke, die Verbote der jeweiligen Schutzgebietsverordnun-

gen, soweit von diesen unter A III 3.2 keine Ausnahmen zugelassen wurden, und die 
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nachfolgenden Vorgaben zu beachten. In die Baubeschreibung und den Ausschreibungs-

text sind die Auflagen sowie Ge- und Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung und 

der RiStWag aufzunehmen. Die Vorhabenträgerin hat die bauausführenden Firmen durch 

entsprechende Regelungen in den Bauverträgen zu verpflichten, diese Vorgaben bei 

Baustelleneinrichtungen und Baudurchführungen zu beachten.  

2. Beim Betanken von ortsbeweglichen Arbeitsmaschinen (wie z. B. Bagger oder Raupe) ist 

Folgendes zu beachten: 

Die Arbeitsmaschinen dürfen aus Straßenfahrzeugen, Aufsetztanks und aus Tankcontai-

nern nur im Vollschlauchsystem mit einem nach dem Totmannprinzip schließenden Zapf-

ventil bei einem Volumenstrom von nicht mehr als 200 l/min im Auslauf befüllt werden. 

Gleiches gilt für das Befüllen eines Tankcontainers (Lagerbehälter) mit einem Inhalt bis 

zu 1.000 Liter im Falle einer kurzzeitigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkei-

ten in der Schutzzone III. 

Bei einer kurzzeitigen Lagerung dürfen nur doppelwandige und lecküberwachte Behält-

nisse verwandt werden. 

Beim Betanken sind evtl. Tropfverluste auf geeignete Weise aufzufangen. 

3. Die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und Fahrzeuge sind täglich vor Beginn und 

nach Beendigung der Arbeiten auf Dichtigkeit zu prüfen. Baumaschinen und Fahrzeuge, 

die Kraftstoff- und/oder Ölverluste aufweisen, sind unverzüglich von der Baustelle bzw. 

aus dem Schutzgebiet zu entfernen. Die zum Einsatz kommenden Baumaschinen und 

Fahrzeuge sind mit Betriebsstoffen der geringsten Wassergefährdungsklasse zu betrei-

ben. 

4. Ausgetretene wassergefährdende Flüssigkeiten sind sofort aufzunehmen und schadlos 

zu beseitigen. Die entsprechenden Geräte und ausreichende Bindemittel zur Aufnahme 

von Rückständen und zur Zwischenlagerung verunreinigter Bodenmengen sind stets auf 

der Baustelle bereitzuhalten. Die Lagerstelle des Ölbindemittels ist für das Baustellen-

personal ausreichend zu kennzeichnen. 

5. Sofern während der Bauzeit mobile Baucontainer oder Baustellentoiletten aufzustellen 

sind, darf dies nur an einer geeigneten gefällefreien Stelle erfolgen. Die Fäkalien sind in 

absolut dichten Behältnissen kurzzeitig zu sammeln und durch ein Entsorgungsunter-
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nehmen einer zentralen Kläranlage zuzuführen. Die Entleerungsfristen sind im Bautage-

buch zu protokollieren. 

6. Bei einem Austreten von wassergefährdenden Flüssigkeiten sind unverzüglich die untere 

Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises oder die nächste Poli-

zeidienststelle sowie die Betreiber der örtlichen Wassergewinnungsanlagen zu verstän-

digen.  

7. Einbaumaterial für Bodenauffüllungen muss den Anforderungen der Verfüllbedingungen 

Z0 gemäß LAGA-Richtlinie sowie der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), entsprechen. Eine Aufbringung von Füllboden in die 

Schutzzonen I und II ist nicht zulässig. 

6.3 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Grundwasser s bei Bauarbeiten in 

der Wasserschutzzone II im Zuge der Umsetzung der M aßnahme E 7.7 und E 

21 

Zusätzlich zu den Auflagen unter A V 6.2 sind bei den Bauarbeiten in der Wasserschutzzone 

II im Zuge der Umsetzung der Maßnahme E 7.7 und E 21 folgende Vorgaben zu beachten: 

1. Die Baustelleneinrichtung ist auf einer geeigneten Fläche außerhalb der Wasserschutz-

zone II in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vorzusehen. Im Fall einer Materiallagerung innerhalb der Wasserschutzzone II ist die Be-

schaffenheit der Materialien sowie deren Unbedenklichkeit im Hinblick auf die besonde-

ren Schutzanforderungen innerhalb der Wasserschutzzone II täglich zu überwachen. La-

germaterialien, Anlieferfahrzeuge (Kfz-Kennzeichen, Fahrer/in) sowie ggf. erforderliche 

Hubgeräte (zum Verladen/Abladen von Materialien) sind in dem Bautagebuch zu vermer-

ken. Dieses ist auf Verlangen der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vorzulegen. 

2. Im Fall einer während der Baumaßnahme durchzuführenden Wasserhaltung (Grundwas-

serabsenkung und/oder -ableitung) ist der Umfang der Maßnahmen sowie der Verbleib 

des aus der Wasserhaltung resultierenden Ableitungsmengen mit der oberen Wasserbe-

hörde beim Regierungspräsidium Kassel vor Baubeginn abzustimmen. 

3. Beim Betanken von ortsbeweglichen Arbeitsmaschinen (wie z. B. Bagger oder Raupe) ist 

Folgendes zu beachten: 
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Die Betankung von Arbeitsmaschinen ist innerhalb der Wasserschutzzone I und II grund-

sätzlich nicht zulässig. Sollte eine Verlagerung der Betankungsvorgänge außerhalb der 

Wasserschutzzone I und II zu unverhältnismäßigen Erschwernissen führen (z. B. wäh-

rend der Durchführung von Spundungsarbeiten), ist die Betankung nur mit Zustimmung 

des Betreibers der Wasserversorgungsanlage, im Beisein von Wasserwerkspersonal so-

wie unter Aufsicht von qualifiziertem Bauüberwachungspersonal  vorzunehmen. Im Fall 

einer solchen Ausnahmesituation gelten folgende Einschränkungen: 

Die Arbeitsmaschinen dürfen aus Straßenfahrzeugen, Aufsetztanks und aus Tankcontai-

nern nur im Vollschlauchsystem mit einem nach dem Totmannprinzip schließenden Zapf-

ventil bei einem Volumenstrom von maximal 80 l/min im Auslauf befüllt werden. Sofern 

durch die Befüllsteuerung ein gegenüber der vorgenannten Maximalmenge geringer di-

mensionierter Zapfvolumenstrom eingestellt werden kann, ist hiervon Gebrauch zu ma-

chen. 

4. Die Baugrubensohle ist mittels einer Schicht aus bindigen Bodenmaterial (Quellton) ab-

zudecken. Die Stärke der Tonschicht muss mindestens 20 cm aufweisen. Die Einbau-

stärke ist mittels einer Entnahme einer ungestörten Bodenprobe zu kontrollieren; gleich-

falls ist an Hand der entnommenen ungestörten Probe der Verdichtungsgrad der minera-

lischen Abdichtung zu ermitteln. Die Entnahmestelle ist anschließend mit Quellton zu ver-

füllen. Die Dichtungslage ist fotografisch zu dokumentieren.  

Verfüllungen sind lagenweise vorzunehmen, wobei die Stärke der ersten Verfülllage di-

rekt über der bindigen Abdichtung maximal 20 cm betragen darf. Bei der Sohlen- und 

Ringraumverfüllung der Baugrube ist ausschließlich unbelastetes, steinfreies Bodenma-

terial verwenden. 

6.4 Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen im Zusamm enhang mit der Er-

richtung des Tunnels Spitzenberg im Bereich des Tie fbrunnens und Hoch-

behälters Oetmannshausen 

1. Die Vorhabenträgerin hat vor Baubeginn in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel ein Konzept für eine baubegleitende hydrogeologische 

Beweissicherung zu erstellen, um gegebenenfalls auftretende Auswirkungen auf die 

Wasserqualität des Tiefbrunnen Oetmannhausen zu dokumentieren. Dabei sind folgende 

Vorgaben einzuhalten: 

a) Während der Baumaßnahmen zur Errichtung des Tunnels Spitzenberg darf der Tief-

brunnen Oetmannshausen nicht zur Trinkwassergewinnung genutzt werden.  
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b) Vor Beginn der Baumaßnahme sind die im Hinblick auf die Trinkwasserqualität maß-

geblichen Parameter auf Grundlage der aktuellen Fassung der Trinkwasserverord-

nung in Abstimmung mit dem Werra-Meißner-Kreis,  Fachbereich Gesundheit, Ver-

braucherschutz und Veterinärwesen, festzulegen.  

c) Vor Beginn der Baumaßnahme hat die Vorhabenträgerin auf seine Kosten  mit dem 

Brunnenbetreiber eine gemeinsame Nullbeprobung (Nullmessung) durchzuführen. 

d) Die Vorhabenträgerin hat in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel und dem Betreiber des „Tiefbrunnens Oetmannshausen“ re-

gelmäßige Beprobungen des Brunnens durchführen zu lassen, die sicherstellen, dass 

mögliche Veränderungen der Grundwasserqualität während der einzelnen Baupha-

sen erfasst werden können. Neben der Grundwasserqualität sind die hydrodynami-

schen Verhältnisse zwischen Tunneltrasse und Tiefbrunnen zu überwachen. 

e) Beginn und Abschluss der Baumaßnahme an dem Tunnel Spitzenberg sind der obe-

ren Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel und dem Betreiber der Trink-

wassergewinnungsanlage sowie dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, 

Verbraucherschutz und Veterinärwesen, durch die Vorhabenträgerin anzuzeigen. 

f) Nach Abschluss der Bauarbeiten an dem Tunnel sind auf Kosten der Vorhabenträge-

rin weitere Beprobungen des Brunnen hinsichtlich der zuvor festgelegten Parameter 

in einem Abstand von jeweils drei Monaten für maximal 1 Jahr durchzuführen. Das 

Ergebnis der Beprobungen ist dem Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlage so-

wie dem Werra-Meißner-Kreis, Fachbereich Gesundheit, Verbraucherschutz und Ve-

terinärwesen, unverzüglich zu übermitteln. 

g) Ergeben die Beprobung eine nachteilige Veränderung der Grundwasserqualität von 

den zuvor festgelegten Parametern infolge der Tunnelbaumaßnahmen, hat die Vor-

habenträgerin auf ihre Kosten die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Möglichkeit einer Wasserförderung wiederherzustellen, die der Wasserqualität vor 

Beginn der Baumaßnahme entspricht.  

2. Zur Sicherung des Hochbehälters Oetmannshausen hat die Vorhabenträgerin bei den 

Vortriebs- und Sprengarbeiten im Zuge der Errichtung des Tunnels Spitzenberg folgende 

Auflagen umzusetzen, die bei Ausschreibung und dem Bauablauf zu berücksichtigen 

sind: 
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a) Vor Baubeginn ist ein Beweissicherungsgutachten hinsichtlich des Zustandes des 

Hochbehälters Oetmannshausen zu erstellen.  

b) Während des Bauablaufs sind ab einer Entfernung von 100 m und weniger zwischen 

dem jeweiligen Vortriebsort der beiden Tunnelröhren und dem Hochbehälter 

Oetmannshausen am Hochbehälter regelmäßige Erschütterungsmessungen zur Er-

fassung der Schwinggeschwindigkeiten infolge der Vortriebssprengungen durchzu-

führen. Diese Messungen sind anfänglich bei jeder Sprengung vorzunehmen, in Ab-

hängigkeit von den erzielten Messergebnissen, kann das Intervall der Messungen zu 

einem späteren Zeitpunkt erhöht werden. Die Messungen sind durch einen geotech-

nischen Sachverständigen konzeptionell und fachlich vorzubereiten, zu begleiten und 

auszuwerten.  

c) Auf Grundlage der erzielten Messergebnisse sind die weiteren Vortriebssprengungen 

jeweils so zu dimensionieren, dass die Anhaltswerte der DIN 4150 - Teil 3 nicht über-

schritten werden. 

d) Der Vortrieb der Tunnelröhren ist im Umkreis von 20 m unter dem Hochbehälter zur 

Verringerung der Spannungsumlagerungen bzw. von Auflockerungen/Verformungen 

des Deckgebirges mit geringeren Abschlaglängen bzw. reduzierten Sprengladungen 

durchzuführen. Bei der Dimensionierung des Tunnels sind die vertikalen Verformun-

gen (Setzungen) im Bereich der Tunnelfirste rechnerisch auf < 2 cm zu begrenzen. 

Die Innenschale ist statisch so zu dimensionieren, dass bei einem Versagen der Au-

ßenschale die Setzungsbegrenzung des Deckgebirges eingehalten wird. 

e) Unmittelbar neben dem Hochbehälter ist in Richtung der Weströhre des Tunnels vor 

Baubeginn ein Extensiometer zu errichten, um Setzungen des Deckgebirges zu er-

fassen. Während des Tunnelvortriebs sind im Bereich des Hochbehälters Setzungs-

überwachungen durch Höhennivellement durchzuführen. Diese Messungen haben ab 

einer Entfernung des Vortriebs der Weströhre von 50 m und weniger wöchentlich 

dreimal zu erfolgen. Nach Abschluss der Sicherungs- und Ausbauarbeiten beim Tun-

nelvortrieb sind die Messungen bis zur Fertigstellung der Innenschale einmal wö-

chentlich vorzunehmen. 

6.5 Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Grundwasser s bei landschaftpflege-

rischen Maßnahmen 

1. Die Vorhabenträgerin hat vor Erstellung der Bauausführungsplanung zur Ermittlung der 

geologischen Situation im Bereich der Maßnahmenflächen E 1.3, E 6.9, E 7.7 und E 21 
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eine Baugrunderkundung vorzunehmen. Sollte diese zu dem Ergebnis gelangen, dass im 

Bereich der Maßnahmenflächen wasserdurchlässige Bodenschichten anstehen und eine 

Versickerung aus dem jeweiligen Gewässer in das Grundwasser zu erwarten ist, sind 

geeignete Sicherungsmaßnahmen zur Abdichtung des Untergrundes vorzusehen. 

Die Bauausführungsplanung ist mit der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidi-

um Kassel abzustimmen. 

2. Innerhalb der amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiete sind landschaftspflegerische 

Maßnahmen, bei denen eine „gelenkte Sukzession“ vorgesehen ist, in der Form umzu-

setzen, dass vor Beginn der Extensivierung der vorhandene nährstoffangereicherte Bo-

den in Abstimmung mit der oberen Landwirtschaftsbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel ausgehagert wird. Hierzu ist auf den Flächen mit gelenkter Sukzession eine für 

den Nährstoffentzug geeignete Einsaatmischung auszusäen und für die Dauer von einem 

bis maximal zwei Jahren zur weiteren Aushagerung eine ein- bis zweimalige Mahd (nach 

dem 15.06 und 15.09. bzw. 30.09., je nach Fläche) mit Abtransport des Mähgutes vorzu-

sehen.  

6.6 Errichtung von Fischaufstiegsanlagen 

1. Die Bauausführungsplanung der Fischaufstiegsanlagen im Bereich der Wehranlagen bei 

Bischhausen, Oetmannshausen und Reichensachsen sowie deren Errichtung, Unterhal-

tung und Wartung ist unter Berücksichtigung der geltenden Regelwerke, insbesondere 

des DVWK-Merkblattes 232/1996 („Fischaufstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, 

Funktionskontrolle“) und dem Stand der Technik vorzunehmen. 

2. Bei der Bauausführungsplanung ist zugrunde zu legen, dass die von der oberen Wasser-

behörde beim Regierungspräsidium Kassel mit Schreiben vom 26.09.2001 festgesetzten 

Mindestwassermengen von 92 l/s im Bereich der Wehranlage von Bischhausen, von 

120 l/s im Bereich der Wehranlage von Oetmannshausen und von 260 l/s im Bereich der 

Wehranlage von Reichensachsen nicht ausschließlich über das planfestgestellte Umge-

hungsgerinne abzuleiten sind, sondern in der Summe unter Einrechnung weiterer Abflüs-

se des vorhandenen Wehres im Mutterlauf zu verbleiben haben. Die Umgehungsgerin-

ne/Fischaufstiegsanlagen sind so zu konstruieren, dass ab der Niedrigwasserführung 

MNQ die jeweilige Mindestwassermenge in der Summe in den Mutterlauf der Wehre ge-

langt. Bei höheren Abflüssen soll eine über die Mindestwassermenge hinausgehende 

Wassermenge nur insoweit abgeleitet werden, wie dies unter Beachtung des DVWK-

Merkblattes 232/1996 aus technischen Gründen zwingend erforderlich ist. Bei niedrige-

ren Abflüssen kann entsprechend den Maßgaben des DVWK-Merkblattes 232/1996 ein 
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geringerer Abfluss und eine Funktionsbeeinträchtigung der Umgehungsgerin-

ne/Fischaufstiegsanlagen hingenommen werden. 

3. Die Bauausführungsplanung der Fischaufstiegsanlagen im Bereich der Wehranlagen bei 

Bischhausen, Oetmannshausen und Reichensachsen sind vor Baubeginn mit der oberen 

Fischereibehörde und der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel ab-

zustimmen. Nach Bauausführung sind die Bestandspläne (Erläuterungsbericht, Über-

sichtslageplan, Längsschnitt und Querschnitt) der oberen Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel vorzulegen. 

4. Der Baubeginn und das Bauende sind der oberen Fischereibehörde und der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel jeweils zwei Wochen vorher anzuzei-

gen. 

5. Die Funktionstüchtigkeit der Fischaufstiegsanlagen ist durch eine geeignete Funktions-

kontrolle nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit der oberen Fischereibehörde und der 

oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel nachzuweisen. Die Bauab-

nahme hat unter Beteiligung der genannten Behörden zu erfolgen. 

6. Der im Bereich der Fischaufstiegsanlagen entnommene Oberboden ist wieder anzufüllen 

und unmittelbar nach Beendigung der Planierungsarbeiten mit einer landschaftsüblichen 

Grasmischung einzugrünen.  

7 Bodenschutz 

Nebenbestimmungen: 

1. Sämtliche Baumaßnahmen im Bereich der altlastenverdächtigen Flächen mit den Altis-

Schlüsselnummern 636 012 010 000 002 und 636 012 010 000 003 sowie der ehemali-

gen Ziegelei Abhau sind von einem fachkundigen Gutachter zu begleiten. Die Ergebnisse 

der Untersuchungen sind der oberen Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vorzulegen. Die weitere Vorgehensweise ist mit der oberen Bodenschutzbehörde 

beim Regierungspräsidiums Kassel abzustimmen. 

2. Sollten bei den auszuführenden Erdarbeiten farbliche und geruchliche Auffälligkeiten in 

Erscheinung treten, die auf schädliche Bodenveränderungen hinweisen, ist die obere 

Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidiums Kassel unverzüglich zu benachrichti-

gen. Die weitere Vorgehensweise ist mit der oberen Bodenschutzbehörde beim Regie-

rungspräsidiums Kassel abzustimmen. 
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Hinweise: 

Auf die Mitwirkungspflichten gemäß § 4 des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bun-

des-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung (Hessisches Altlasten- und Boden-

schutzgesetz - HAltBodSchG) vom 28.09.2007 (GVBl. I S. 652) wird hingewiesen. 

8 Baulogistik und Schutz von Versorgungsleitungen 

8.1 Baulogistik 

Nebenbestimmungen 

Sollten im Rahmen der Kreuzungsmaßnahme der Trasse mit der Eisenbahnstrecke 3600 

Frankfurt am Main-Göttingen Sperrungen der Streckengleise erforderlich werden, sind diese 

rechtzeitig vor Baubeginn mit der DB Netz AG abzustimmen. 

Hinweise: 

Die Regelungen des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen (Eisenbahn-

kreuzungsgesetz) i. d. F. vom 21.03.1971 (BGBl. I S. 337), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 31.10.2010 (BGBl. I S. 2467) sind zu beachten.  

8.2  Allgemeine Anforderungen bezüglich Leitungssic herungen und -

verlegungen  

Nebenbestimmungen: 

Die Verlegung und Sicherung von Leitungen im Zuge der Bauausführung ist mit dem jeweili-

gen Leitungsbetreiber vor Baubeginn abzustimmen. 

8.3  Leitungen der DB Systel GmbH 

Nebenbestimmungen: 

1. Das im Bereich der Eisenbahnstrecke 3600 Frankfurt a. Main-Göttingen verlegte Stre-

ckenfernmeldekabel F 62 der DB Systel GmbH ist während der Baumaßnahme im Be-

reich des Baufeldes  zu sichern. 

2. Beiderseits der Kabeltrasse ist ein Schutzstreifen von je 1,00 m freizuhalten, der nicht 

überbaut oder bepflanzt werden darf. Bei der Pflanzung von Bäumen, darf ein Abstand 

von 2,00 m zur Trassenmitte nicht unterschritten werden. Aushubmassen dürfen nicht 

über der Kabeltrasse planiert werden. Eine Veränderung des Bodenbelages über der 

Kabeltrasse ist der DB Systel GmbH anzuzeigen. Vor Beginn von Bauarbeiten im Bereich 
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des Schutzstreifens sind die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Kabeltrasse 

mit der Firma DB Systel GmbH abzustimmen. 

8.4  Leitungen der Gas-Union GmbH 

Nebenbestimmungen: 

1. Die Schutzstreifen der Gasfernleitungen Nr. 9504 und 9505 sowie der Gasanschlusslei-

tungen Nrn. 9570 und 9594 sind nach den Vorschriften für Gas-Hochdruckleitungen von 

jeglichen Eingriffen, die betriebserschwerende sowie leitungsgefährdende Einwirkung 

darstellen, freizuhalten. Der Schutzstreifen muss zur Ausübung der Leitungswartung so-

wie zur Durchführung eventueller Prüf- undIoder Reparaturarbeiten an den Leitungen 

undIoder dem Fernmelde- und Messkabel zu jeder Zeit zugänglich sein. Materiallagerun-

gen (Aushub, Sand, Kies, Steine etc.) sind innerhalb der Schutzstreifen nicht gestattet. 

Die "Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen" sind zu beachten. 

2. Das Befahren des unbefestigten Schutzstreifens mit schweren Baufahrzeugen darf nicht  

ohne vorherige Sicherung (z. B. mit Baggermatratzen) erfolgen. 

3. Soweit Arbeiten oder Absperrungen im Schutzstreifen erforderlich sind, sind diese vor 

rechtzeitig vor Bauausführung mit dem technischen Dienstleister des Leitungsbetreibers, 

der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main, abzustimmen und aus-

schließlich unter deren Aufsicht auszuführen. 

4. Bei den Brückenbauarbeiten muss die unbefestigte Trasse der Gasfernleitung, wenn sie 

sich im Schwenkungsbereich des Baukranes befindet, gegen eventuell herabfallende 

Stahlteile, Betonteile etc. gesichert werden. Einzelheiten sind rechtzeitig vor Baubeginn 

mit der NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Frankfurt am Main abzustimmen.  

5. Die bauausführenden Firmen sind über die zuvor genannten Nebenbestimmungen zu 

informieren und haben ihrer Erkundungspflicht nachzukommen. 

9 Private  

Nebenbestimmungen 

9.1 Pflegeverträge für LBP-Maßnahmen 

Soweit für die Pflege von LBP-Maßnahmen Pflegeverträge abgeschlossen werden sollen, 

sind nach Prüfung der fachlichen und personellen Eignung vorrangig die vom Vorhaben Be-

troffenen zu berücksichtigen. Der Beteiligten (P_18 und PÄ3_18) soll – soweit dies mit den 
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Bewirtschaftungszielen vereinbar ist – vorrangig die vertragliche Pflege von extensiven Grün-

landflächen im näheren Umfeld zu ihrem landwirtschaftlichen Betrieb angeboten werden. 

10 Vorbehalt weiter Nebenbestimmungen 

Die nachträgliche Festsetzung, Änderung oder Ergänzung von Nebenbestimmungen insbe-

sondere zum Schutz der Bevölkerung vor Immissionen, zum Schutz der Trinkwassergewin-

nungsanlagen und zum Schutz von Natur und Landschaft bleibt vorbehalten. 

 

VI Entscheidungen über Einwendungen und Anträge 

1 Zurückweisung 

Anträge, die den Inhalt und Umfang der Planfeststellungsunterlagen sowie die Art und Weise 

des Planfeststellungsverfahrens betreffen, werden zurückgewiesen, soweit über sie nicht 

schon im Laufe des Verfahrens entschieden wurde. 

Die Einwendungen und Anträge gegen die Planfeststellung des Vorhabens selbst werden 

zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch Violetteintragung, Planänderung und Nebenbe-

stimmungen Rechnung getragen worden ist oder soweit sie sich nicht im Laufe des Plan-

feststellungsverfahrens auf andere Weise erledigt haben. 

2 Regelung zur Unterhaltung von Maßnahmen 

Der Vorhabenträgerin wird aufgegeben, nach Prüfung der fachlichen und personellen Eig-

nung mit der Beteiligten (P_02 und PÄ_02) eine Vereinbarung hinsichtlich der Unterhaltung 

der Maßnahme A 26 über die Pflege des Blühstreifens auf dem Grundstück Gemarkung Rei-

chensachsen, Flur 8, Flurstück 68 zu treffen. In der Vereinbarung ist die genaue Art der Aus-

führung und die Frage der Kosten sowie die Sicherstellung der Vorgaben aus dem Maßnah-

menblatt A 26 zu regeln. 
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VII Zusagen 

Von Vorhabenträgerin wurden folgende Zusagen gegeben. Diese Zusagen werden für 

verbindlich erklärt. 

1 Wald 

Maßnahme S 1 

Folgende Zäune werden im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt: 

• Unterlage 12.2, Blatt 2: Schutzzaun an Erosionsrinne westlich vom Schlangengraben 

im Norden  

• Unterlage 12.2, Blatt 7: Schutzzaun an der Maßnahme A 6.3 (Lärchenbestand)   

Maßnahme E 6.3 

Eine Gatterung der Fläche nach der Anpflanzung von Laubholz ist mit zu planen. 

Maßnahme 10.1 

Um die Gefahr von Wildschäden bei Anlage des Waldrandes zu vermeiden, ist das Anbrin-

gen von Wuchshüllen mit in die Planung aufzunehmen. 

Maßnahme E 15 

Die Fläche ist in 2-3 Teilbereiche zu gattern. Durch entsprechende Gestaltung ist dabei für 

die Tierarten ein Bewegungskorridor zu ermöglichen. 

 

Maßnahme E 20 

Die Fläche ist wegen der zu erwartenden Wildschäden einzuzäunen. 

Allgemein 

Die geplanten Zäunungen für die Waldumbau- bzw. Aufforstungsflächen sind nach Si-

cherung der Forstkulturen wieder abzubauen und zu entsorgen. 

2 Private 

Die Umsetzung der Maßnahme A 2.3 wird so vorgenommen, dass dem Eigentümer der Flä-

che Gemarkung Bischhausen, Flur 2, Flurstück 20 eine Zuwegung gewährleistet wird. 
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Die Ausgestaltung des in Unterlage 1133 E 340 (Detaillageplan Fischaufstiegsanlage Rei-

chensachsen) planfestgestellten Wartungsweges wird mit dem Betreiber der Mittelmühle 

Reichensachsen im Rahmen der Bauausführungsplanung abgestimmt. 

Die Ausgestaltung des in Unterlage 1133 E 140 (Detaillageplan Fischaufstiegsanlage 

Bischhausen) planfestgestellten Wartungsweges wird mit dem Betreiber der Teichmühle 

Bischhausen im Rahmen der Bauausführungsplanung abgestimmt. 

Dem Beteiligten (P_04, PÄ1_04, PÄ2_04, PÄ3_04) wird ein Vertrag über die Pflege der auf 

seiner Fläche stattfindenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angeboten. 
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B Sachverhalt 

I Antragsgegenstand 

Gegenstand der Planfeststellung ist der Teilabschnitt Anschlussstelle Waldkappel bis 

Hoheneiche (VKE 40.1) der Bundesautobahn A 44 (Kassel-Herleshausen). Mit Antrag vom 

31.07.2002, zuletzt geändert am 29.08.2011, hat die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 

durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege (Vorhabenträgerin), die Planfest-

stellung für diesen Teilabschnitt beantragt. 

Die A 44 ist Teil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15: „Autobahn A 44 Kassel - 

Eisenach und A 4 Eisenach - Görlitz“ und soll eine Lücke im Netz der Bundesautobahnen auf 

der Achse Ruhrgebiet – Kassel – Dresden zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen schließen. Darüber hinaus ist sie Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnet-

zes (TEN) und in der Karte des Abschnitts 2.3 des Anhangs I der Entscheidung Nr. 

1692/96/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.07.1996 über gemein-

schaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrswegenetzes, zuletzt 

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates vom 20.11.2006, enthalten. 

Der Bundesgesetzgeber hat den vierstreifigen Bau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kas-

sel und der A 4 bei Herleshausen im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Verkehrspro-

jekt Deutsche Einheit Nr. 15 in der Stufe des vordringlichen Bedarfs ausgewiesen. 

Die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit wurden im Vorgriff auf den Bundesverkehrswegeplan 

1992 (BVWP 1992) bereits im April 1991 vom Bundeskabinett zustimmend zur Kenntnis ge-

nommen und standen damit für den BVWP 1992 fest. Darin wird zu den „Verkehrsprojekten 

Deutsche Einheit“ folgendes ausgeführt: 

„Diesen Projekten kommt eine Schlüsselfunktion für das Zusammenwachsen der alten und 

neuen Bundesländer zu. Für diese „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ sollte keine Zeit hin-

sichtlich Erstellung der Planunterlagen und Bauvorbereitung verloren gehen.“ 

Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes (4. FStrAbÄndG) 

vom 15.11.1993 (BGBl. I 1877) ist der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Anlage zu 

dem genannten Gesetz beschlossen worden. 

Grund für die Aufnahme der A 44 war, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der weiträumi-

gen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städte-

achse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“ soll 

dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen Räume mit 
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Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz mit dem 

Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und neuen Bun-

desländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige Grenzgebiet im 

Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Ausweislich der sprung-

haften Verkehrszuwächse auf der Bundesstraße B 7, die im Gefolge der innerdeutschen 

Grenzöffnung veranlasst waren, geht es darüber hinaus darum, deren Ortsdurchfahrten 

(Bischhausen und Oetmannshausen) zu entlasten. 

Der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum FStrAbG hat die A 44 in der Anlage 

nach § 1 Abs. 1 S. 2 FStrAbG als laufendes und fest disponiertes Vorhaben des vordringli-

chen Bedarfs gekennzeichnet. 

Die Gesamtplanung der A 44 gliedert sich in elf als Verkehrskosteneinheiten (VKE) bezeich-

nete Planungsabschnitte. Es handelt sich um die VKE 01, 11, 12, 20, 31, 32, 33, 40.1, 40.2, 

50 und 60. Für den Streckenabschnitt der VKE 31 ist bereits der Verkehr freigegeben. Die 

VKE 12, 20, 32 und 33 befinden sich im Bau. Der Planfeststellungsbeschluss für die VKE 01 

ist bestandskräftig. Für die VKE 11, 40.2 und 60 sind Planfeststellungsverfahren eingeleitet, 

für die VKE 50 steht die Einleitung bevor. 

Der planfestgestellte Abschnitt der VKE 40.1 führt auf einer Gesamtlänge von 7,24 km durch 

das Wehretal. Die Trasse beginnt im Westen im Anschluss an den bereits planfestgestellten 

Teilabschnitt der VKE 33, westlich von Waldkappel-Bischhausen mit der Anschlussstelle 

Waldkappel Nord. Die Trasse verläuft am Nordhang des Wehretal in östlicher Richtung, wo-

durch die Ortschaften Waldkappel-Bischhausen und Wehretal-Oetmannshausen umfahren 

werden. Die geplante Trasse ist in diesem Bereich aufgrund der Erosionsrinnen durch einen 

ständigen Wechsel zwischen Damm- und Einschnittslage geprägt. Die nördliche Umfahrung 

der Ortschaft Wehretal-Oetmannshausen erfordert aufgrund der Höhenlage des Trimberges 

ein Tunnelbauwerk, welches auch gleichzeitig der Unterfahrung des FFH-Gebietes „Trimberg 

bei Reichensachsen“ dient. Die folgende Anschlussstelle an die B 27 trägt zu einer Anbin-

dung von Eschwege und Entlastung der Ortschaften bei.  

Durch die Wehretalbrücke werden die B 27, die Bahnstrecke Göttingen – Bebra, die Wehre 

sowie deren Talraum und die B 452 überquert. Im Anschluss an die Querung des Talraumes 

der Wehre verschwenkt die Trasse in südlicher Richtung und unterfährt durch ein zweites 

Tunnelbauwerk den Spitzenberg und das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“. Nach dem 

Tunnel verläuft die Trasse weiter in südlicher Richtung, östlich der Bahnlinie Göttingen-Bebra 

und der B 7/B 27 dem Sontratal folgend. Die Trasse verläuft im Hangbereich der nach Osten 

aus der Sontratalniederung aufsteigenden Bergerhebungen bis zum Bauende östlich der 
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Ortslage Hoheneiche der Gemeinde Wehretal. Der Teilabschnitt endet bei Baukilometer 

47+240 bei Hoheneiche mit Anschluss an die VKE 40.2. 

Wesentliche Bestandteile des Vorhabens sind neben der Trasse (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläu-

terungsbericht vom Juli 2009, S. 7): 

- eine Anschlussstelle an die B 7 nordwestlich des Stadtteils Waldkappel-Bischhausen, 

- ein Tunnelbauwerk mit zwei getrennten Röhren zur Unterfahrung des Trimberges, 

- eine Anschlussstelle an die B 27 im Wehretal, 

- eine Talbrücke zur Überquerung der B 27, der Bahnstrecke Göttingen – Bebra, der 

Wehre sowie deren Talraum und der B 452 und 

- ein Tunnelbauwerk mit zwei getrennten Röhren zur Unterfahrung des Spitzenberges. 

Gegenstand der Planung sind ferner naturschutzfachliche Maßnahmen zur Vermeidung und 

Minimierung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie zur Kompensation der 

mit dem Vorhaben verbundenen unvermeidbaren Eingriffe in Natur und Landschaft. 

II Antragsziele  

Mit Antrag vom 18.03.2011 hat die Vorhabenträgerin im Rahmen der Anpassung der Ver-

kehrsprognose an das Jahr 2025 die maßgeblichen Planungsziele, die bereits dem Antrag 

vom 31.07.2002 zugrunde lagen (vgl. Erläuterungsbericht vom 19.07.2002), zusammenge-

fasst und konkretisiert. Die wesentlichen Planungsziele sind: 

1. Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) sowie Lückenschluss im nati-

onalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Ost-Verbindung (Verkehrsprojekt 

Deutsche Einheit) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernverkehre und Redu-

zierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre in der Region; 

2. Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziele durch eine bedarfsgerechte 

verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung; 

3. Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes, insbesondere der Ortsdurchfahrten 

im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400, durch die Bündelung re-

gionaler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundes-
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fernstraße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen 

Ortslagen; 

4. Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bisher unzerschnittener Land-

schafts- und Naturräume durch die Planung einer strukturangepassten Linienführung 

und somit eine räumlich enge Bündelung neuer und bestehender Verkehrstrassen; 

5. Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale Er-

schließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender 

Siedlungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähi-

ger Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 

auch für den Regionalverkehr attraktiv gemacht werden; 

6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

III Antragsbegründung 

Die Vorhabenträgerin hat ihren Antrag im Wesentlichen wie folgt begründet: 

Die Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen sei im Bedarfsplan für 

die Bundesfernstraßen als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit im „Vordringlichen Bedarf“ aus-

gewiesen. Der Neubau sei auch Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. In den 

Regionalen Raumordnungsplänen Nordhessen aus den Jahren 1995, 2000 und 2009 werde 

dem Bau eine „besondere raumordnerische und entwicklungsplanerische Dringlichkeit“ be-

scheinigt.  

Die Baumaßnahme sei insbesondere aufgrund des sprunghaften Anstiegs des Verkehrsauf-

kommens auf der Bundesstraße B 7 nach der Öffnung der ehemaligen innerdeutschen 

Grenze am 09.11.1989 notwendig. Die Aufnahme der Maßnahme in das Programm „Ver-

kehrsprojekte Deutsche Einheit“ dokumentiere die Notwendigkeit der Realisierung dieser 

Maßnahme.  

Die B 7 sei im Bereich von der A 7 bis zur B 27 in weiten Abschnitten deutlich überlastet. 

Soweit die Bundesstraße noch durch die Ortslagen verlaufe, bedeute dies unmittelbar starke 

Beeinträchtigungen der Bevölkerung durch die innerörtliche Trennwirkung der hochbelaste-

ten Bundesstraße und die hohen verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen. Zudem würden 

sich aufgrund der hohen Auslastungen erhöhte Unfallrisiken ergeben. Darüber hinaus seien 

die Ortschaften in ihrer städtebaulichen Innenentwicklung beschränkt (vgl. Unterlage Nr. 1, 

S. 9 ff.). 
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IV Vorhergehende Planungsstufen 

Dem Planfeststellungsverfahren sind verschiedene Planungsstufen vorausgegangen:  

1 Raumordnungsverfahren 

Für die planfestgestellte VKE 40.1 der A 44 wurden zwei aufeinander aufbauende Raumord-

nungsverfahren durchgeführt.  

Grundlage für die Raumordnungsverfahren waren folgende Raumordnungsabschnitte: 

I. Kassel/A 7 – Fürstenhagen 

II. Fürstenhagen – Walburg Ost 

III. Walburg Ost – Bischhausen West 

IV. Bischhausen West – Oetmannshausen/B 27 

V. Oetmannshausen/B 27 – Wommen/A 4 

1.1 Raumordnungsverfahren für den Raumordnungsabsch nitt IV 

Das erste Raumordnungsverfahren wurde mit Verfügung vom 10.06.1992 durch das Regie-

rungspräsidium Kassel eingeleitet und betraf den Raumordnungsabschnitt IV Bischhausen 

West – Oetmannshausen/B 27. Die Realisierung dieses Abschnittes wurde aufgrund der 

Ortsdurchfahrten in Bischhausen und Oetmannshausen als besonders dringlich angesehen, 

deshalb wurde das Raumordnungsverfahren vorgezogen.  

Als raumverträglichste Variante wurde die Variante IV/1 ausgewählt, die in dem Bereich bis 

Oetmannshausen der zur Planfeststellung beantragten Linienführung entspricht (vgl. Lan-

desplanerische Beurteilung vom 21.12.1994, S. 31). Allerdings verblieben auch im Rahmen 

der Variante IV / 1 beachtliche Eingriffe und negative Auswirkungen, weshalb dieser Tras-

senführung nur unter den folgenden Maßgaben zugestimmt wurde:  

- ein bestmöglicher Lärmschutz durch aktive Schallschutzmaßnahmen und eine auch 

im Interesse des Lärmschutzes vorgenommene landschaftsangepasste 

Trassenplanung, 

- eine weitgehende Rücksichtnahme auf die landschaftlich und naturschutzfachlich be-

deutenden Strukturen im Trassenbereich, 
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- eine Ausbildung der Anschlussstelle an der B 27, die einen möglichst umfassenden 

Schutz der Landschaft des Wehretales mit ihrem Naturpotential und ihren Schutz-

funktionen erlaubt. 

Das Raumordnungsverfahren für den Raumordnungsabschnitt IV, Bischhausen West – 

Oetmannshausen/B 27, wurde mit der Landesplanerischen Beurteilung vom 21.12.1994 ab-

geschlossen. 

1.2 Raumordnungsverfahren für den Raumordnungsabsch nitt V 

Das zweite Raumordnungsverfahren wurde mit Verfügung vom 07.04.1997 durch das Regie-

rungspräsidium Kassel eingeleitet und betraf den Raumordnungsabschnitt V, 

Oetmannshausen/B 27 – Wommen/A 4. Dieses Raumordnungsverfahren wurde mit der Lan-

desplanerischen Beurteilung vom 20.01.1998 abgeschlossen.  

Die ermittelte Vorzugsvariante entspricht im Bereich der VKE 40.1 der zur Planfeststellung 

beantragten Linienführung. Ihr wurde in der Landesplanerischen Beurteilung unter Beach-

tung der folgenden Maßgaben zugestimmt: 

- Lage, Ausgestaltung und Dimensionierung der Anschlussstellen sollen neben der Be-

rücksichtigung der Hauptverkehrsströme eine weitgehende Entlastung des nachge-

ordneten Straßennetzes – insbesondere soweit dies zur Entlastungen von Siedlun-

gen beiträgt – zum Ziel haben. 

- Die Anschlussstelle Wehretal/West (Bezeichnung hier: Anschlussstelle Eschwege) ist 

als Anschlussstelle in drei Richtungsbeziehungen zu verwirklichen. Es sind alle Mög-

lichkeiten zu prüfen, sie als Vollschluss auszubauen. Im Zusammenhang hiermit ist 

zu prüfen, ob es erforderlich ist, die geplante A 44 östlich von Hoheneiche in einem 

Tunnel zu führen. 

- Überschussmassen sollen dort vorrangig für Schallschutzmaßnahmen verwendet 

werden, wo Schallschutz auf Grund der gesetzlichen Grenzwerte nicht zwingend ge-

boten, aber von der Sache her wünschenswert ist. Dies gilt insbesondere für Erho-

lungsbereiche und das Gebiet der Kleingartenanlage Sontra. 

- Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Boden- und Kulturdenkmale im Trassenbereich 

frühzeitig erfasst und erforderlichenfalls gesichert oder geborgen werden. 
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2 Linienbestimmungsverfahren 

Das Linienbestimmungsverfahren wurde am 15.12.1998 abgeschlossen. Das Bundesminis-

terium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen bestätigte im Benehmen mit der obersten 

Landesplanungsbehörde gemäß § 16 FStrG die nach Durchführung des Raumordnungsver-

fahrens vorgeschlagene Linienführung für die A 44, vierstreifiger Neubau zwischen Kassel 

und Wommen/Herleshausen. 

Im Rahmen der Linienbestimmung erstellte das Bundesministerium für Verkehr eine „Gu-

tachterliche Stellungnahme zur Planung der A 44 Kassel - Eisenach im Vorfeld des förmli-

chen Linienbestimmungsverfahrens des BMV“ vom 15.12.1998. Diese kam zu dem Schluss, 

dass die gewählte Linie im Hinblick auf die verkehrlichen, verkehrswirtschaftlichen und um-

weltfachlichen Aspekte nachvollziehbar und sachgerecht seien. „Die Abwägung hätte nur 

dann zu einem anderen Ergebnis führen können, wenn den Fernverkehrsbelangen absolute 

Priorität eingeräumt worden wäre. Dies wäre jedoch vor dem Hintergrund eines mengenmä-

ßig nicht dominierten durchgehenden Fernverkehrs, der nach den geltenden Regeln auch 

hierfür ausreichenden Verkehrsqualität auf der Vorschlagstrasse und den umweltfachlich 

nicht vertretbaren Eingriffen in großflächig zusammenhängende ungestörte Waldgebiete bei 

Realisierung der präferierten Varianten im Söhre-Korridor und im Diagonal-Korridor, dem 

sog. Zwischenkorridor, keine sachgerechte Lösung“ (vgl. Schönharting, Gutachterliche Stel-

lungnahme zur Planung der A 44 Kassel - Eisenach im Vorfeld des förmlichen Linienbestim-

mungsverfahrens des BMV vom 15.12.1998, S. 6). 

V Ablauf des Planfeststellungsverfahrens 

1 Ursprünglicher Antrag 

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Eschwege, hat mit Schreiben vom 31.07.2002 bei der Anhörungsbehörde, dem Regierungs-

präsidium Kassel, die Planfeststellungsunterlagen eingereicht und gleichzeitig die Durchfüh-

rung des Anhörungsverfahrens beantragt. 

1.1 Auslegung der Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 30.09.2002 bis zum 30.10.2002 (einschließlich) zeitgleich 

bei der Stadt Waldkappel und der Gemeinde Wehretal während der üblichen Dienststunden 

ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekannt-

machung wurde darauf hingewiesen, dass während des Auslegungszeitraumes und bis zu 

zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (13.11.2002) jeder, dessen Belange durch das 

Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Kas-
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sel oder den zuvor genannten Auslegungskommunen Einwendungen gegen den Plan erhe-

ben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Waldkappel und die Gemeinde Wehretal die nicht ortsansäs-

sigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. 

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 

Bezug genommen. 

1.2 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 17.09.2002 die Planunterlagen den Behörden 

und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugestellt und gebe-

ten, bis zum 20.12.2002 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 verwiesen. 

1.3 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Mit Schreiben vom 17.09.2002 wurden den Vereinen und Verbänden nach § 29 BNatSchG 

i. d. F. vom 25.03.2002 (BGBl. I S. 1193) und § 35 HENatG i. d. F. vom 16.04.1996 (GVBl I 

1996, S. 145) die Planunterlagen zugestellt. Ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme bis 

zum 20.12.2002 gegeben. Dem BUND, Landesverband Hessen e.V., wurde auf Anfrage vom 

20.09.2002 mit Schreiben vom 1.10.2002 ein weiterer vollständiger Satz Planunterlagen zur 

Verfügung gestellt.  

1.4 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen 133 Einwendungen von Privaten und 34 Stellungnahmen und Einwendungen von 

Trägern öffentlicher Belange, von Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  

Den Einwendungen wurden Ordnungsnummern zugeordnet, die auch in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss verwendet wurden (vgl. Liste in Ordner 1, Regierungspräsidium Kassel, Ein-

wendungen mit Erwiderungen). 

Zwei Einwendungen gingen ohne Anschrift des Absenders bei der Anhörungsbehörde ein. 

Sie wurden ohne eigene Ordnungsnummern zwischen den laufenden Nummern P_32 und 

P_33 erfasst. Die Einwendungen wurden von der Anhörungsbehörde nicht beachtet, da die 

Mindesterfordernisse, Name und Anschrift des Einwenders, nicht erkennbar waren. Ge-

sichtspunkte, denen die Behörde ohnehin nachgehen müsste (z. B. wenn der Einwender sich 

als Eigentümer eines bestimmten, für den Straßenbau benötigten Grundstücks bezeichnet), 

waren gleichfalls nicht erkennbar. Die Anhörungsbehörde hat dazu am 20.11.2002 einen 
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Vermerk angefertigt und ihn in der Anlage E, Band 2 vor den beiden Einwendungen abgehef-

tet.  

Die privaten Einwender haben sich vor allem gegen die Grundstücksinanspruchnahme bzw. 

die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen durch die Trasse sowie die Kom-

pensationsmaßnahmen gewandt. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Befürchtung, dass das 

Vorhaben zu zusätzlichen Lärm- und Luftschadstoffbeeinträchtigungen führe. In diesem Zu-

sammenhang wurde auch eine unzureichende Prüfung von Alternativen (z. B. Diagonale S 1 

und S 2) unter dem Aspekt des Schutzgutes Mensch, der Inanspruchnahme landwirtschaftli-

cher Flächen und der Kosten geltend gemacht. Zudem wurde die Beeinträchtigung von 

Wasser- und Jagdrechten durch die Planung vorgetragen.  

Andererseits haben zahlreiche private Einwender gefordert, den Autobahnabschnitt VKE 

40.1 zügig zu bauen, um die betroffenen Ortschaften von Auto- und LKW-Verkehr und den 

damit verbundenen Wirkungen zu entlasten. 

Alle Einwendungen und Stellungnahmen von Privaten, Trägern öffentlicher Belange, Verei-

nen und Verbänden sowie der Kommunen wurden dem Amt für Straßen- und Verkehrswe-

sen in Eschwege mit Schreiben vom 02.10.2002, 24.10.2002, 05.11.2002, 12.11.2002, 

14.11.2002, 18.11.2002, 19.11.2002, 21.11.2002, 03.12.2002, 09.12.2002, 03.01.2003, 

14.01.2003, 21.01.2003, 30.01.2003, 09.09.2003 und 06.10.2004 zwecks Erwiderung über-

sandt.  

2 Erste Planänderung 

Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege hat mit Schreiben vom 28.04.2006 sei-

nen ursprünglichen Planfeststellungsantrag geändert und dem Regierungspräsidium Kassel  

die Planänderungsunterlagen zum Zwecke der Durchführung einer erneuten Anhörung 

übermittelt. 

2.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Gegenstand der 1. Planänderung war im Wesentlichen die Änderung der naturschutzfachli-

chen Planung.  

Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Ausweisung der FFH-Gebiete „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ und „Werra- und Wehretal“ im Jahr 2003 und auf Grundlage der im Jahr 2003 

und in den Folgejahren durchgeführten Kartierungen wurden neue naturschutzfachliche Un-

terlagen (der Landschaftspflegerische Begleitplan, die FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die 
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FFH-Gebiete „Werra- und Wehretal“ und „Trimberg bei Reichensachsen“ und der Arten-

schutzbeitrag) erstellt.  

Darüber hinaus wurden folgende naturschutzfachlich begründete Vermeidungsbauwerke (mit 

V gekennzeichnet) zur Planfeststellung beantragt: 

• Unterführung Erosionsrinne östlich Dasbachtal (V-BW 40.1-04), 

• Grünbrücke (V-BW 40.1-05), 

• Unterführung „Auf dem Sommergehau“ (V-BW 40.1-06),  

• Stützwand im Bereich Trimberg (V-ST 40.1-01) und 

• Unterführung „In der Koppelhude“ (V-BW 40.1-07).  

Ferner wurde auf Grundlage des im Jahr 2005 durchgeführten Moderationsverfahrens (FÖA 

Landschaftsplanung & BTE 2005: Neubauprojekt BAB A 44 – Moderation mit Betroffenen 

und Landnutzern im Prozess der Flächenfindung über die landschaftspflegerischen Maß-

nahmen - VKE 40.1 bis KE 60) mit land- und forstwirtschaftlichen Vertretern (Verbände und 

Behörden, darunter Landwirtschaftsvertreter des Werra-Meissner-Kreises und des Bauern-

verbandes), Vertretern aus Naturschutz und Jagd (Verbände und Behörden), den betroffe-

nen Kommunen sowie der Straßenbauverwaltung die Kompensationsplanung im Land-

schaftpflegerischen Begleitplan geändert.  

2.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die aufgeführten Planunterlagen wurden von der Vorhabenträgerin vollständig überarbeitet, 

so dass eine neue Auslegung erforderlich wurde. Dabei wurde der Auslegungsraum wegen 

neuer Betroffenheiten durch Kompensationsmaßnahmen um die Kommunen Sontra und 

Ringgau erweitert. 

Die geänderten Planunterlagen wurden vom 06.06.2006 bis zum 06.07.2006 (einschließlich) 

zeitgleich in den Städten Waldkappel und Sontra sowie in den Gemeinden Wehretal und 

Ringgau während der üblichen Dienststunden ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung wurden 

jeweils ortsüblich bekanntgemacht. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass 

während des Auslegungszeitraumes und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-

frist (20.07.2006) jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, schriftlich oder 

zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Kassel oder den zuvor genannten Auslegungs-

kommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 
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Zudem wurden durch die Stadt Waldkappel und die Gemeinde Wehretal die nicht ortsansäs-

sigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. In der Gemarkung 

der Stadt Sontra und der Gemeinde Ringgau waren keine nicht Ortsansässigen betroffen, so 

dass keine Benachrichtigung erforderlich war. 

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 

Bezug genommen. 

2.3 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 23.05.2006 die Planunterlagen den Behörden 

und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugeleitet und gebe-

ten, bis zum 03.08.2006 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 verwiesen. 

2.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Mit Schreiben vom 23.05.2006 wurden den Vereinen und Verbänden nach § 35 HENatG 

i. d. F. vom 16.04.1996 (GVBl I 1996, S. 145), zuletzt geändert d. G. vom 29.11.2005 (GVBl I 

2005, S. 769) und § 60 BNatSchG i. d. F. vom 21.06.2005 (BGBl I 2005, S. 1818) die Plan-

unterlagen in Papierform und ein digitaler Planungsordner in CD-Form zugestellt. Ihnen wur-

de Gelegenheit zur Erhebung von Stellungnahmen bis zum 20.07.2006 gegeben. 

Mit Schreiben vom 29.05.2006 hat der Rechtsanwalt des BUND, Landesverband Hessen 

e.V., Fristverlängerung zur Abgabe seiner Stellungnahme beantragt. Mit Schreiben vom 

08.06.2006 hat das RP Kassel ihm mitgeteilt, dass der beantragten Fristverlängerung nicht 

entsprochen werden kann.  

Der Rechtsanwalt des BUND, Landesverband Hessen e.V., hat mit weiterem Schreiben vom 

04.07.2006 das Regierungspräsidium Kassel gebeten, ihm verschiedene Sachverständigen-

gutachten zu übersenden. Nach Rücksprache mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Eschwege und der Oberen Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel wurden 

ihm die Unterlagen übersandt. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 verwiesen. 

2.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen 28 Einwendungen von Privaten und 29 Stellungnahmen sowie Einwendungen von 

Trägern öffentlicher Belange, von Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  
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Die Einwendungen von Privaten richteten sich fast ausschließlich gegen die geplanten Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen, wobei zum Teil Entschädigung in Geld oder Ersatzland ge-

fordert wurde. Darüber hinaus wurde geltend gemacht, die Schallschutzmaßnahmen seien 

nicht ausreichend. Außerdem wurden die Flächenverluste aufgrund der Zerschneidungswir-

kungen des Vorhabens gerügt.  

Die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wurden mit Schreiben vom 

20.07.2006, 21.07.2006, 26.07.2006, 28.07.2006, 03.08.2006, 07.08.2006, 30.08.2006, 

02.05.2007, 05.07.2007, 20.07.2007, 09.11.2007, 19.02.2008 und 14.04.2008 dem Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Eschwege mit der Bitte zur Abgabe einer Äußerung zur Vorbe-

reitung auf den Erörterungstermin, zugesandt.  

3 Zweite Planänderung 

Mit Schreiben vom 04.09.2009 hat das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege sei-

nen Planfeststellungsantrag erneut geändert und die Änderungsunterlagen dem Regie-

rungspräsidium Kassel übermittelt. 

3.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Gegenstand der 2. Planänderung war im Wesentlichen  

- die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung mit Prognosehorizont 2020 und die 

damit verbundene Neubewertung der Betroffenheiten durch Umweltbelastungen (Luft 

und Lärm), 

- die Neufassung des Artenschutzbeitrags,  

- die Änderung der Verträglichkeitsprüfungen für die FFH-Gebiete „Werra- und 

Wehretal“ sowie „Trimberg bei Reichensachsen“ aufgrund der erlassenen Natura 

2000-VO des Landes Hessen und der Änderung der Gebietsgrenzen und  

- Änderungen in der landschaftspflegerischen Begleitplanung und Aktualisierung der 

Grunderwerbsunterlagen aufgrund veränderter Grundstücksbetroffenheiten.  

Die gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2006 vorgenommen Änderungen der Pla-

nungsunterlagen wurden im Einzelnen kenntlich gemacht. Teilweise wurden die Unterlagen 

im Hinblick auf ihre bessere Lesbarkeit durch Neufassungen ersetzt. 
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3.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die Planunterlagen wurden vom 26.10.2009 bis zum 26.11.2009 (einschließlich) zeitgleich in 

den Städten Waldkappel und Sontra sowie den Gemeinden Wehretal und Ringgau während 

der üblichen Dienststunden ausgelegt. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, 

dass während des Auslegungszeitraumes und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-

gungsfrist (10.12.2009) jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, schrift-

lich oder zur Niederschrift beim Regierungspräsidium Kassel oder den zuvor genannten Aus-

legungskommunen Einwendungen gegen den Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Waldkappel sowie die Gemeinden Wehretal und Ringgau die 

nicht ortsansässigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt. Die 

Benachrichtigung erfolgte mit Schreiben vom 26.10.2009. In den Benachrichtigungsschrei-

ben wurde darauf hingewiesen, dass die Planunterlagen für die Empfänger der Schreiben 

abweichend von dem in der Bekanntmachung genannten Auslegungszeitraum vom 

30.10.2009 bis zum 30.11.2009 zur Einsichtnahme ausliegen und die Einwendungsfrist am 

14.12.2009 endet. Desweiteren wurde darauf hingewiesen, dass im Übrigen der Inhalt der 

beigefügten Bekanntmachung gilt.  

Seitens der Stadt Sontra war keine Benachrichtigung erforderlich, da durch die Planände-

rung in der Gemarkung der Stadt keine nicht Ortansässigen betroffen waren. 

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 

Bezug genommen. 

3.3 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Die Anhörungsbehörde hat mit Schreiben vom 20.10.2009 die Planunterlagen den Behörden 

und Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, zugeleitet und gebe-

ten, bis zum 10.12.2009 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Vorlagebericht vom 24.08.2010 verwiesen. 

3.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Die Vereine und Verbände wurden von der Anhörungsbehörde unter gleichzeitiger Übersen-

dung eines digitalen Planungsordners in CD-Form mit Schreiben vom 21.10.2009 auf die 

Auslegung der Planänderung und den Ablauf der Stellungnahmefrist am 10.12.2009 hinge-

wiesen. 
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Der Rechtsanwalt des BUND, Landesverband Hessen e.V., hat mit Schreiben vom 

20.11.2009 das Regierungspräsidium Kassel gebeten, ihm verschiedene Sachverständigen-

gutachten zu übersenden. Das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege hat ihm die 

Unterlagen mit Schreiben vom 30.11.2009 übersandt. Ausgenommen war die Grunddatener-

fassung für das FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“, da diese im Auftrag des Regie-

rungspräsidiums Kassel erstellt wurde. Diese wurde vom Regierungspräsidium Kassel in der 

jeweils aktuellen Fassung am 06.05.2010 (Stand: 2008) und am 03.05.2011 (Endfassung 

Dezember 2010) übersandt. 

3.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Es gingen 19 Einwendungen von Privaten und 20 Stellungnahmen und Einwendungen von 

Trägern öffentlicher Belange, Vereinen und Verbänden sowie Kommunen ein.  

Im Wesentlichen wurden die Einwendungen aus der Anhörung zum Ausgangsverfahren und 

zur 1. Planänderung wiederholt. Die Einwendungen richteten sich vor allem gegen die vor-

gesehenen Kompensationsmaßnahmen. Darüber hinaus wurde in zahlreichen Schreiben 

darauf hingewiesen, dass die hochwertige Ackerflächen nicht zu Kompensationszwecken zu 

verwenden seien. 

Die zusammengestellten Einwendungen und Stellungnahmen wurden mit Schreiben vom 

28.12.2009 dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege mit der Bitte zur Abgabe 

einer Äußerung zur Vorbereitung auf den Erörterungstermin, zugesandt, wobei sich die Er-

widerungen auf alle Einwendungen und Stellungnahmen, auch auf den Ausgangsplan und 

die 1. Planänderung beziehen sollten. 

Mit Schreiben vom 06.01.2010 hat das RP Kassel die Stellungnahme der oberen Forst- und 

Jagdbehörde an die Vorhabenträgerin nachgereicht, eine Ergänzung der Stellungnahme 

erfolgte mit E-Mail vom 18.03.2010. Zur ergänzenden Stellungnahme nahm das Amt für 

Straßen- und Verkehrswesen Eschwege versehentlich keine Erwiderung vor. Im Erörte-

rungstermin sagte es jedoch zu, die entsprechenden Forderungen zu überprüfen und ggf. 

anzupassen.  

3.6 Erörterungstermin 

Für das planfestgestellte Vorhaben ist am 10.05.2010, 17.05.2010 und 20.05.2010 ein Erör-

terungstermin durch geführt worden, der zuvor bekannt gemacht worden war (vgl. Regie-

rungspräsidium Kassel, Vorlagebericht vom 24.8.2010, S. 22).  
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Am 10.05.2010 fand die Erörterung mit den Behörden und Stellen, deren Aufgabenbereich 

durch das Vorhaben berührt wird, den am Verfahren beteiligten Vereinen und Verbänden 

(außer dem BUND Landesverband Hessen e. V.) sowie den Kommunen, statt. Am 

17.05.2010 wurde das Vorhaben mit dem BUND, Landesverband Hessen e.V., erörtert, am 

20.05.2010 fand die Erörterung mit den privaten Personen, die Einwendungen erhoben hat-

ten, statt.  

Die Protokolle der Erörterungsverhandlungen wurden den Betroffenen mit Schreiben vom 

18.06.2010 und 23.06.2010 übersandt.  

3.6.1 Erörterung mit Behörden, Vereinen, Verbänden u. Kommunen  

Im Erörterungstermin wurde deutlich, dass das Vorhaben grundsätzlich mehrheitlich begrüßt 

und seine Notwendigkeit anerkannt wird. Es wurden verschiedene Detailfragen erörtert. In 

dieser Erörterung wurde u. a. festgestellt, dass aufgrund des zu großen Längsgefälles des 

Wirtschaftsweges im Bereich Westportal des Trimbergtunnels eine Änderung der Planung 

vorzunehmen ist. 

Durch die Erwiderungen der Vorhabenträgerin, die Erörterung und die ergänzenden Stel-

lungnahmen der Vorhabenträgerin konnten die meisten Punkte aus den Stellungnahmen und 

Einwendungen erledigt werden.  

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das Protokoll zum Erörterungstermin verwiesen. 

3.6.2 Erörterung mit dem BUND 

Im Erörterungstermin hat der BUND, Landesverband Hessen e.V., u. a. vorgetragen, dass 

die Abgrenzung des FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ und die der Vorhaben-

trägerin bereits am 30.12.2005 erteilte artenschutzrechtliche Genehmigung für die vorgezo-

genen Maßnahmen im Bereich der AS Eschwege unzulässig seien. Auf Wunsch des Vertre-

ters des BUND wurde von Seiten der oberen Naturschutzbehörde zugesagt, dem BUND die 

artenschutzrechtliche Genehmigung zu übersenden. 

Im Hinblick auf die erheblichen Beeinträchtigungen der FHH-Gebiete „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ und „Werra- und Wehretal“ forderte der BUND die Durchführung einer 

Alternativenprüfung unter Einbeziehung des „Netra-Korridors“. 

In Bezug auf die Anwendung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände forderte der 

BUND - insbesondere in Bezug auf die Zuordnung mittelbarer Beeinträchtigungen - eine 
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striktere Trennung zwischen den Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 

BNatSchG. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf das Protokoll zum Erörterungstermin vom 17.05.2010 

verwiesen. 

3.6.3 Erörterung mit den Privaten 

Alle aus den schriftlichen Einwendungen hervorgehenden Themen wurden erörtert. Die 

Lärmsituation und Schadstoffbelastung durch das Vorhaben wurden grundsätzlich erläutert.  

Eine Einzelerörterung der individuellen Grundstücksbetroffenheiten und Existenzgefährdun-

gen wurde mit 20 Personen durchgeführt. 

Im Termin konnten die Einwendungen – insbesondere die Forderung der Verlegung von 

Kompensationsmaßnahmen und die Forderung nach Ersatzland – nicht ausgeräumt werden, 

so dass alle Einwendungen aufrechterhalten wurden. Zu den Einzelheiten wird auf das Pro-

tokoll der Verhandlungsniederschrift vom 20.05.2010 verwiesen. 

4 Vorlagebericht 

Die Anhörungsbehörde (RP Kassel) hat ihre Stellungnahme zum Ergebnis des Anhörungs-

verfahrens nach § 73 Abs. 9 HVwVfG – Vorlagebericht vom 24.08.2010 – und die dazugehö-

rigen Unterlagen dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-

lung (HMWVL) zugeleitet. Die in dem Vorlagebericht enthaltenden Anmerkungen sind bei der 

Planfeststellung berücksichtigt worden. 

5 Dritte Planänderung 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage der im Anhörungsverfahren gewonnenen Erkennt-

nisse eine Überprüfung seiner Datengrundlagen vorgenommen. Die hieraus resultierenden 

Ergebnisse haben zu einer Überprüfung und Änderung an technischen Bauwerken und an 

Vermeidungsbauwerken geführt. Der Änderungsantrag wurde mit Schreiben vom 18.03.2011 

an das HMWVL gestellt. 

5.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Gegenstand der Planänderung war die Fortschreibung der Verkehrsprognose für das Jahr 

2025, aus der sich keine negativen Änderungen hinsichtlich der Auswirkungen des Vorha-

bens ergeben haben.  
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Die Planänderung umfasste im Wesentlichen:  

- Vergrößerung der lichten Weite des Bauwerkes 40.1-03 Unterführung Wi-Weg und 

Dasbach von 11,80 m auf ca. 30 m mit Verlegung des Dasbaches im Bauwerksbe-

reich, 

- Entfallen des Vermeidungsbauwerkes Grünbrücke (V-BW 40.1-05), 

- Entfallen des Vermeidungsbauwerkes Unterführung in der Koppelhude (V-BW 40.1-

07), 

- Errichtung von Überflughilfen in zwei Stationsbereichen, 

- Entfallen des Wirtschaftsweges am oberen Böschungsrand des westlichen Vorein-

schnittes des Tunnels Trimberg (BW 40.1-08); ersatzweise Errichtung einer Wirt-

schaftswegeverbindung nördlich davon, 

- Veränderungen in der Lage und Dimensionierung von Kollisionsschutzwänden (ISW) 

entlang des gesamten Autobahnabschnittes, 

- Einrichtung einer baulichen Mitteltrennung im Bereich der südlichen Rampe der AS 

Eschwege und der B 27, 

- Änderungen in der landschaftspflegerischen Begleitplanung und Aktualisierung der 

Grunderwerbsunterlagen aufgrund veränderter Grundstücksbetroffenheiten,  

- Änderung des Artenschutzbeitrags und  

- Änderung der Verträglichkeitsprüfungen für die FFH-Gebiete „Werra- und Wehretal“ 

sowie „Trimberg bei Reichensachsen“.  

In den Planunterlagen waren die gegenüber dem Planungsstand des Jahres 2009 (2. Plan-

änderung) vorgenommen Änderungen kenntlich gemacht.  

5.2 Auslegung der geänderten Planunterlagen 

Die Unterlagen der 3. Planänderung wurden ebenfalls ausgelegt. Die erneute Öffentlich-

keitsbeteiligung wurde durch das Regierungspräsidium Kassel im Wege der Amtshilfe für die 

Planfeststellungsbehörde durchgeführt.  

Nach Bekanntmachung (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Kurzbericht vom 06.06.2011, S. 

3) wurden die Planunterlagen vom 01.04.2011 bis zum 02.05.2011 (einschließlich) zeitgleich 
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bei der Stadt Waldkappel und der Gemeinde Wehretal während der üblichen Dienststunden 

ausgelegt. In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, dass während des Ausle-

gungszeitraumes und bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (16.05.2011) 

jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, schriftlich oder zur Niederschrift 

beim Regierungspräsidium Kassel oder den zuvor genannten Auslegungskommunen Ein-

wendungen gegen den Plan erheben kann. 

Zudem wurden durch die Stadt Waldkappel sowie die Gemeinde Wehretal die nicht ortsan-

sässigen Betroffenen von der Auslegung der Planunterlagen benachrichtigt.  

Hinsichtlich der Einzelheiten der Auslegung wird auf den Kurzbericht des Regierungspräsidi-

ums Kassel vom 06.06.2011 Bezug genommen. 

5.3 Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme 

Mit Schreiben vom 25.03.2011 und 31.03.2011 wurden die Planunterlagen durch das Regie-

rungspräsidium Kassel im Wege der Amtshilfe für die Planfeststellungsbehörde den Behör-

den und Stellen, deren Aufgabenbereich durch die Änderungen des Vorhaben berührt wur-

den, zugeleitet und gebeten, bis zum 18.04.2011 Stellung zu nehmen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Kurzbericht des Regierungspräsidiums Kassel vom 

06.06.2011 verwiesen. 

5.4 Beteiligung der Vereine und Verbände 

Die Benachrichtigung der Vereinigungen erfolgte gemäß § 73 Abs. 8, Abs. 2 S. 2 und 3 

HVwVfG mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Auslegung in den Kommunen. 

Dem Hessischen Bauernverband e. V. sowie dem Kreisbauernverband Werra-Meißner e. V. 

wurde mit Schreiben vom 31.03.2011 jeweils eine Ausfertigung der Planunterlagen über-

sandt. Auf die Auslegung der Planänderung und den Ablauf der Einwendungsfrist wurde hin-

gewiesen. 

Darüber hinaus hat das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen mit Schrei-

ben vom 04.04.2011 dem Bevollmächtigten des BUND eine digitalisierte Ausfertigung der 

Planunterlagen übersandt; eine weitere digitalisierte Ausfertigung der Planunterlagen hat es 

mit Schreiben vom 07.04.2011 dem Einwender Otto Krause übersandt. 

Zudem wurde am 03.05.2011 dem Bevollmächtigten des BUND (Anfrage vom 02.05.2011) 

von der Vorhabenträgerin der Bericht „Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnah-
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men am Trimberg“ von BÖF aus dem Jahr 2010 und vom RP Kassel die Grunddatenerfas-

sung zum FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ vom Dezember 2010 übersandt. 

5.5 Einwendungen und Stellungnahmen 

Zu der 3. Planänderung wurden 13 Einwendungen Privater erhoben. Zudem gingen 9 Stel-

lungnahmen und Einwendungen von Trägern öffentlicher Belange, Vereinen und Verbänden 

sowie Kommunen ein.  

Die Einwendungen der Privatpersonen PÄ2_148 (Eingang am 17.05.2011), P_53 und 

P_54/PÄ1_54 (Eingang am 18.05.2011), P_65/PÄ1_65 (Eingang am 18.05.2011) und P_24 

(Eingang am 30.05.2011) sind erst nach Ablauf der Einwendungsfrist eingegangen. 

In den Einwendungen und Stellungnahmen wurden im Wesentlichen die Inhalte früherer 

Einwendungen und Stellungnahmen wiederholt; teilweise wurde vollständig auf die Äuße-

rungen aus den Anhörungsverfahren 2002 (Ausgangsantrag), 2006 (1. Planänderung) und 

2009 (2. Planänderung) verwiesen. Darüber hinaus hat ein erstmals Betroffener eine Ein-

wendung erhoben. Neue Themen wurden nicht angesprochen. Die Einwender haben sich 

vor allem gegen die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen gewandt.  

Die zusammengestellten Einwendungen und Stellungnahmen wurden mit Schreiben des 

Regierungspräsidiums Kassel im Wege der Amtshilfe für die Planfeststellungsbehörde vom 

27.05.2011 der Vorhabenträgerin mit der Bitte zur Abgabe einer Äußerung zugesandt. Mit E-

Mail vom 30.08.2010 wurde die Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

29.08.2011 nachgereicht. 

Die Erwiderungen zu den Einwendungen und Stellungnahmen erfolgten bis zum 08.09.2011. 

Die Erwiderung zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde wurde am 27.09.2011 

und zur Einwendung des BUND, Landesverband Hessen e.V. am 12.10.2011 nachgereicht. 

5.6 Existenzgefährdungen 

Das ASV Eschwege und die seit September 2010 mit der Baudurchführung einschließlich 

Grunderwerb beauftragte Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und –bau GmbH (DEGES) 

haben Gutachten zur Existenzgefährdung von Betrieben eingeholt. Die Gutachten wurden 

den Betroffenen zur Stellungnahme übersandt und dem HMWVL mit Schreiben vom 

15.06.2011 übermittelt.  
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Die DEGES hat die Hessische Landgesellschaft mbH (HLG) beauftragt, den Betroffenen, 

deren Existenzgefährdungen bestätigt wurden, geeignetes Ersatzland anzubieten. Die HLG 

hat den betroffenen Landwirten am 14.07.2011 Ersatzlandangebote unterbreitet.   

5.7 Erörterungstermin 

Das HMWVL hat in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens gemäß § 17a Nr. 6 S. 3 FStrG 

i. V. m. § 73 Abs. 8 HVwVfG von der Durchführung eines weiteren Erörterungstermins im 

Anschluss an die Öffentlichkeitsbeteiligung abgesehen.  

6 Vierte Planänderung 

Das Hessische Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen hat beim HMWVL mit Schreiben 

vom 29.08.2011 den 4. Planänderungsantrag gestellt. 

6.1 Gegenstand des Planänderungsantrages 

Die 4. Planänderung betraf die Anpassung der Berechnungen der Waldflächenbilanz und der 

wassertechnischen Unterlagen infolge der Sachverhaltsaufklärung der Planfeststellungsbe-

hörde (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011). Zudem 

wurde aufgrund eines Ortstermins vom 29.06.2011 mit den Fachbehörden (vgl. Protokoll 

vom Ortstermin vom 29.06.2011) der Zuschnitt der FFH-Gebietserweiterungsfläche konkreti-

siert und das entsprechende Maßnahmenblatt und –plan (FFH 28, Unterlage 12.2, Blatt 

Nr. 9) angepasst. Desweiteren erfolgte eine Anpassung der Darstellung älterer Pläne aus 

den Jahren 2002, 2006 und 2009 an den Stand der 3. Planänderung aus dem Frühjahr 2011.  

6.2 Beteiligung 

Durch die 4. Planänderung wurden nur die Aufgabenbereiche der oberen Forstbehörde und 

der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel berührt. Neue oder stärkere 

Betroffenheiten privater Flächen oder zusätzliche Umweltauswirkungen hatte die 4. Planän-

derung nicht zur Folge. 

Der oberen Forstbehörde und der oberen Wasserbehörde wurden die Planunterlagen gemäß 

§ 73 Abs. 8 HVwVfG mit Schreiben des HMWVL vom 29.08.2011 zugeleitet; sie wurde gebe-

ten, bis zum 12.09.2011 Stellung zu nehmen. 

6.3 Stellungnahmen 

Die Stellungnahme der oberen Forstbehörde erfolgte am 12.09.2011. Die obere Wasserbe-

hörde hat am 15.09.2011 Stellung genommen. 
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7 Beteiligung nach § 63 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG 

Mit Schreiben vom 09.09.2011 hat das HMWVL dem BUND, Landesverband Hessen e.V. 

gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 6 BNatSchG folgende einschlägige Sachverständigengutachten zur 

Einsicht- und Stellungnahme übersandt: 

• ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen VKE 40.1 AS Waldkappel 

bis Hoheneiche Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Be-

wertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-

Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011 

• AGROFOR, Qualitätssicherung für Bodenuntersuchungen zum Neubau der A 44 

VKE 40.1 und 40.2 

Der BUND hat mit Schreiben vom 26.09.2011 zu den Gutachten Stellung genommen. Die 

Stellungnahme wurde der Vorhabenträgerin am 27.09.2011 mit der Bitte um Erwiderung wei-

tergeleitet. Die Erwiderung erfolgte am 18.10.2011. 

VI Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde 

Die Planfeststellungsbehörde hat die eingereichten Planfeststellungsunterlagen, die Stel-

lungnahmen der Fachbehörden und Einwendungen geprüft und Aufklärungsbedarf festge-

stellt. Die Planfeststellungsbehörde hat daher zahlreiche Aufklärungsschreiben an die Vor-

habenträgerin und an einzelne Fachbehörden gerichtet. Gegenstand der Aufklärung waren 

unter anderem Fragen der Eigentumsbetroffenheiten, die FFH-Verträglichkeitsprüfungen, der 

Artenschutzbeitrag, die Landespflegerische Begleitplanung, Fragen des Immissionsschutzes 

und die wasserrechtliche Planung.  

Die Planfeststellungsbehörde hat insbesondere folgende Schreiben an die Vorhabenträgerin 

gerichtet: 

- Aufklärungsschreiben vom 24.09.2010 (FFH, LBP, Altlasten, Wasser, Landwirtschaft, 

Eigentumsbetroffenheiten, Baulogistik und Umstufungskonzept),  

- Aufklärungsschreiben vom 05.05.2011 (Qualitätssicherung der bodenkundlichen 

Untersuchungs-Ergebnisse), 

- Aufklärungsschreiben vom 30.05.2011 (FFH, Artenschutz, LBP, Immissionsschutz 

und Wasser), 
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- Aufklärungsschreiben vom 25.07.2011 (Fachkonzeption landespflegerische Kompen-

sationsmaßnahmen),  

- Aufklärungsschreiben vom 14.09.2011 (technische Alternativen, Immissionsschutz) 

- Aufklärungsschreiben vom 15.09.2011 (Entwässerungstechnik) und 

- Aufklärungsschreiben vom 19.10.2011 (Alternativen). 

Darüber hinaus wurden zur Aufklärung des Sachverhalts Auskünfte von den Fachbehörden 

bzw. den entsprechenden Fachabteilungen eingeholt. In die Klärung offener Fragen im Zu-

sammenhang mit den Auswirkungen des Vorhabens wurden insbesondere die fachlich zu-

ständigen Abteilungen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz (HMUELV) einbezogen. Folgende Schreiben hat die Planfeststellungs-

behörde an Fachbehörden gerichtet: 

- Aufklärungsschreiben vom 20.09.2010 an das HMUELV (Grunddatenerfassung, Ein-

wendungen des BUND zur Gebietsabgrenzung), 

- Aufklärungsschreiben vom 23.09.2010 an FENA (FFH-Gebiet „Trimberg bei Rei-

chensachsen“, Ausprägung LRT 6212) 

- Aufklärungsschreiben vom 25.03.2011 an das HLUG (Prüfung der Bodenuntersu-

chungen), 

- Aufklärungsschreiben vom 19.05.2011 an das HMUELV (Erfassungsgutachten Am-

phibien, Lebensraumtypen und Großes Mausohr), 

- Aufklärungsschreiben vom 08.08.2011 an das HMUELV (avifaunistische Fragen), 

- Aufklärungsschreiben vom 12.08.2011 an das HMUELV (Prognose der Entwicklung 

der N-Emissionen), 

- Aufklärungsschreiben vom 12.08.2011 an das HMUELV (Biotopverbund der Wildkat-

ze im Material zum Landschaftsprogramm Hessen), 

- Aufklärungsschreiben vom 19.08.2011 an das Regierungspräsidium Kassel als obere 

Wasserbehörde (Bauliche Anlagen im Überschwemmungsgebiet, Entwässerungs-

technik und Grenzwerte für Einleitung in Gewässer), 
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- Aufklärungsschreiben vom 24.08.2011 an das HMUELV (FFH-Gebietes „Werra- und 

Wehretal, Erhaltungsziele). 

Darüber hinaus hat die Planfeststellungsbehörde drei Ortstermine mit fachbehördlicher Be-

teiligung durchgeführt und die Ergebnisse in Protokollen dokumentiert. Am 06.07.2010 und 

07.07.2010 fand eine Begehung verschiedener Flächen des FFH-Gebietes „Werra- und 

Wehretal“ im Korridor der vom BUND in den Einwendungen vorgeschlagenen Varianten mit 

Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel (obere Naturschutzbehörde) und einem Vertre-

ter von Hessen Forst - Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) statt, um den Bestand und 

die Zuordnung zu Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL zu überprüfen. Am 

24.05.2011 fand eine Begehung der Maßnahmenflächen zur Überprüfung des Vegetations-

bestandes und der Eignung der geplanten Kompensationsmaßnahmen mit der Vorhabenträ-

gerin und Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel (obere Naturschutzbehörde) statt. 

Am 29.06.2011 wurde eine Begehung der Eingriffsflächen im FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ sowie der vorgesehenen Gebietserweiterungsflächen im Schlierbachswald (VKE 

40.1) und östlich von Datterode (VKE 40.2) mit der Vorhabenträgerin, Vertretern des Hessi-

schen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (oberste Na-

turschutzbehörde), Vertretern des Regierungspräsidiums Kassel (obere Naturschutzbehörde 

und obere Forstbehörde), einem Vertreter von Hessen Forst - Forsteinrichtung und Natur-

schutz (FENA) und des Forstamtes Wehretal durchgeführt. 

Mit Schreiben vom 23.09.2011 hat die Planfeststellungsbehörde den Entwurf der wasser-

rechtlichen Erlaubnisse mit den Nebenbestimmungen und Hinweisen, die Rahmen des Plan-

feststellungsbeschlusses vorgesehen sind, an das Regierungspräsidiums Kassel als obere 

Wasserbehörde zum Zwecke der Herstellung des nach § 19 Abs. 3 WHG erforderlichen Ein-

vernehmens übersandt. Mit Schreiben vom 29.09.2011 hat die obere Wasserbehörde ihr 

Einvernehmen zu den wasserrechtlichen Erlaubnissen erteilt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat mit Schreiben vom 04.10.2011 den Entwurf der verfügen-

den Teile A VI und A XI 7 des Planfeststellungsbeschlusses dem Hessischen Ministerium für 

Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (oberste Naturschutzbehörde) zur 

Herstellung des Benehmens gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 7 Abs. 3 

HAGBNatSchG übersandt. Mit Schreiben vom 10.10.2011 und 13.10.2011 hat die oberste 

Naturschutzbehörde das Benehmen hergestellt. 
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C Entscheidungsgründe 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) stellt 

den Plan für den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kassel und 

Herleshausen/Wommen im Teilabschnitt der VKE 40.1 zwischen der Anschlussstelle Wald-

kappel und Hoheneiche fest. 

I Verfahren 

Auf das vorliegende, vor dem 17.12.2006 begonnenen Planfeststellungsverfahren finden 

nach der Übergangsvorschrift des § 24 Abs. 1 FStrG die §§ 17 ff. FStrG in der ab dem 

17.12.2006 geltenden Fassung in Verbindung mit dem HVwVfG Anwendung.  

Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz (VerkPBG) ist gemäß den Übergangs-

regelungen des § 24 Abs. 1 S. 2 FStrG n.F., § 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 VerkPBG anzuwenden, 

da für das vorliegende Vorhaben ein Antrag auf Einleitung der Planfeststellung bei der Anhö-

rungsbehörde vor dem 16.12.2006 gestellt wurde. 

Gemäß § 17 S. 1 FStrG dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut werden, wenn der Plan vorher 

festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die vom Vorhaben berührten öffentlichen und 

privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu be-

rücksichtigen, § 17 S. 2 FStrG. 

1 Zuständigkeit 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HMWVL) ist ge-

mäß § 17b Abs. 1 Nr. 6 S. 1 FStrG in Verbindung mit § 46 Abs. 4 HStrG als oberste Landes-

straßenbaubehörde für die Feststellung des Planes sachlich und örtlich zuständig. 

2 Rechtswirkungen der Planfeststellung 

Gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1. 1. Halbs. HVwVfG wird durch die Planfeststel-

lung die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an 

anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. 

Durch die Planfeststellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 

Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt, § 75 

Abs. 1 S. 2 HVwVfG. Andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfest-

stellungen sind gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 2. Halbs. HVwVfG neben der straßenrechtlichen 

Planfeststellung nicht erforderlich.  
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Von der Zulassungswirkung der straßenrechtlichen Planfeststellung ausgenommen sind die 

wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach § 8 WHG. Die Planfeststellungsbe-

hörde trifft diese wasserrechtlichen Entscheidungen als rechtlich selbstständiges Element 

neben der straßenrechtlichen Planfeststellung gemäß § 19 Abs. 1 und 3 WHG im Einver-

nehmen mit der oberen Wasserbehörde. Gemäß § 11, 1. Alt. HWG kann dies einheitlich un-

ter Anwendung der für die Planfeststellung geltenden Vorschriften in diesem Planfeststel-

lungsbeschluss erfolgen, da über die Erlaubnisse gleichzeitig entschieden wird. 

3 Erforderlichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfun g 

Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 FStrG i. V. m. §§ 2, 3, 25 des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 06.10.2011 (BGBl. I S. 1986), i. V. m. Nr. 14.3 der Anlage zu § 3 UVPG war für 

das hier planfestgestellte Vorhaben, den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen Kas-

sel und Herleshausen/Wommen im Teilabschnitt der VKE 40.1 zwischen der Anschlussstelle 

Waldkappel und Hoheneiche als unselbständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, § 2 Abs. 1 S. 1 UVPG. 

Die Vorhabenträgerin hat im Planfeststellungsverfahren die nach § 6 UVPG erforderlichen 

Unterlagen eingereicht. Den Antragsunterlagen sind die erforderlichen Angaben zu den um-

weltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens zu entnehmen. Den gemäß § 7 UVPG zu be-

teiligenden Behörden wurden die nach § 6 UVPG erforderlichen Unterlagen im Rahmen des 

durchgeführten Anhörungsverfahren zugeleitet. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 9 

Abs. 1 UVPG ist nach Maßgabe des § 17 FStrG i. V. m. § 73 HVwVfG erfolgt.  

4 Zurückweisung von Verfahrenseinwendungen 

Die sich gegen das Verfahren richtenden Einwendungen werden zurückgewiesen. 

4.1 Verfristung von Verfahrenseinwendungen 

Soweit Verfahrenseinwendungen nicht innerhalb der Frist des § 73 Abs. 4 S. 1 HVwVfG von 

zwei Wochen nach Ablauf der jeweiligen Auslegungsfrist für das Ursprungsverfahren sowie  

das 1. bis 3. Planänderungsverfahren (vgl. B V 1, 2, 3 und 5) erhoben worden sind, werden 

sie gemäß § 17a Nr. 7 i. V. m. § 73 Abs. 4 S. 3 HVwVfG als verspätet zurückgewiesen. Bei 

der Zweiwochenfrist handelt es sich um eine zwingende gesetzliche Fristbestimmung. In der 

Bekanntmachung der Auslegung für das Ursprungsverfahren sowie das 1. bis 3. Planände-

rungsverfahren ist auf die Frist und die Folgen ihrer Nichteinhaltung gemäß § 73 Abs. 4 S. 4 

HVwVfG hingewiesen worden. Die Bekanntmachung ist jeweils ordnungsgemäß erfolgt. 
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4.2 Anstoßwirkung der Antragsunterlagen 

Die von der Vorhabenträgerin zur Planfeststellung eingereichten Unterlagen ermöglichen die 

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens. Die ausgelegten und gesondert zugestell-

ten Unterlagen (vgl. B V 1, 2, 3 und 5) erfüllen die an die sogenannte Anstoßwirkung zu stel-

lenden Anforderungen. Entgegen dem Inhalt zahlreicher gleichlautender Einwendungen des 

Anhörungsverfahrens des Jahres 2002 kann den eingereichten Unterlagen die Betroffenheit 

eigener Rechte bzw. des eigenen Aufgabenkreises ausreichend entnommen werden, so 

dass den Betroffenen sowie den beteiligten Verbänden und Behörden die Geltendmachung 

ihrer Rechte bzw. der Abgabe einer Stellungnahme ermöglicht wurde. Die hiergegen gerich-

teten Einwendungen werden zurückgewiesen. 

Die Planunterlagen enthalten entgegen einer entsprechenden Einwendung keinen Fehler 

dahingehend, dass die Betroffenheit der Belange der Landwirtschaft nicht ausreichend be-

rücksichtigt wurde. Ein Eingehen auf die Belange der Landwirtschaft im Rahmen der Unter-

suchung der verschiedenen Trassenvarianten unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträg-

lichkeit war nicht erforderlich, da im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung die Auswir-

kungen der verschiedenen Varianten auf die Schutzgüter gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 UVPG dar-

gestellt wurden, zu denen die Landwirtschaft nicht zählt. Den Planunterlagen waren die 

vorhabensbedingten erforderlichen Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher Flächen zu ent-

nehmen. Angestoßen durch die Auslage der Planunterlagen im ersten Anhörungsverfahren 

im Jahr 2002 wurde unter anderem ein Moderationsverfahren zur Reduzierung der Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durchgeführt (FÖA Landschaftsplanung & BTE 

2005: Neubauprojekt BAB A 44 – Moderation mit Betroffenen und Landnutzern im Prozess 

der Flächenfindung über die landschaftspflegerischen Maßnahmen – VKE 40.1 bis KE 60). 

Die Ergebnisse dieses Verfahrens unter Beteiligung der Vorhabenträgerin und des Kreis-

bauernverbandes haben bei der Erstellung der Planunterlagen Eingang gefunden. 

Die Auswirkungen der Planung auf eigene Rechte betroffener Landwirte bzw. der Landwirt-

schaft im Allgemeinen können den Planunterlagen entnommen werden. Die 

vorhabensbedingte Inanspruchnahme von Flächen ist im Grunderwerbsverzeichnis (vgl. Un-

terlage 14.2) und den Grunderwerbsplänen (vgl. Unterlage 14.0 und 14.1, Blatt 1 bis 23) 

dargestellt. Den Betroffenen sowie den beteiligten Verbänden und Behörden wurde somit die 

Geltendmachung ihrer Rechte bzw. der Abgabe einer Stellungnahme ermöglicht. Die Ein-

wendung wird daher zurückgewiesen. 
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5 Verfahrensablauf 

Die Planfeststellungsbehörde hat die Rechtmäßigkeit des Verfahrens geprüft. Das Verfahren 

ist rechtmäßig durchgeführt worden. Hinsichtlich des Ablaufs des Verfahrens wird auf die 

Darstellung unter B V verwiesen. 

II Umweltverträglichkeitsprüfung 

Für das planfestgestellte Vorhaben, Neubau der Bundesautobahn A 44 Kassel-

Herleshausen/Wommen, Teilabschnitt zwischen Anschlussstelle Waldkappel und 

Hoheneiche (VKE 40.1) wurde gemäß § 17 S. 2 FStrG i. V. m. §§ 2, 3 Abs. 1 S. 1, 

3b Abs. 1 UVPG sowie der Anlage I, Nr. 14.3 zum UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt. 

1 Verfahren 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß den Regelungen des UVPG und der gemäß 

§ 24 UVPG erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPVwV) vom 18.09.1995 (GMBl. I S. 671) als un-

selbständiger Teil des straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahrens durchgeführt worden. 

Insoweit wird auf die Ausführungen unter C I 3 verwiesen. 

Die vorgelegten Unterlagen, die behördlichen Stellungnahmen und die Äußerungen der be-

troffenen Öffentlichkeit im Rahmen des Anhörungsverfahrens ermöglichen der Planfeststel-

lungsbehörde gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 UVPG unter Einbeziehung der vorgesehenen Maß-

nahmen eine umfassende und sachgerechte Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Auswirkungen des planfestgestellten Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG. 

2 Untersuchungsgegenstand 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung ist das Vorhaben im Sinne des § 2 Abs. 2 

UVPG, also der Neubau der Bundesautobahn A 44 (Kassel – Herleshausen/Wommen), Teil-

abschnitt Anschlussstelle (AS) Waldkappel bis Hoheneiche, von Bau-km 40+000 bis Bau-km 

47+240 (VKE 40.1) einschließlich der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs-, Gestal-

tungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Ferner wurde für nachfolgende Abschnitte eine 

Prognose ausgeführt, ob der Verwirklichung der Fernstraße in den nachfolgenden Abschnit-

ten keine von vornherein unüberwindbaren Hindernisse entgegenstehen.  

Gemäß § 1 UVPG ist sicherzustellen, dass bei Straßenbauvorhaben die Auswirkungen auf 

die Umwelt frühzeitig und umfassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden und die 

Ergebnisse dieser Prüfung so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen über 
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die Zulässigkeit berücksichtigt werden. Nach § 2 Abs. 1 S. 2 UVPG umfasst die Umweltver-

träglichkeitsprüfung die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mit-

telbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie auf Kultur- und sonstige Sachgü-

ter einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen. Dabei ist gemäß Ziffer 0.5.1.2 der All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPVwV) im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung grundsätzlich der 

aktuelle Ist-Zustand zu ermitteln und zu beschreiben.  

Die Bestandserfassung und -bewertung der Umweltverträglichkeitsstudie der Vorhabenträge-

rin für die Schutzgüter Biotope/Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Landschafts-

bild/Erholungswert, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie der gesetzlich und planerisch ge-

schützten Bereiche ist in der allgemein verständlichen Zusammenfassung nach § 6 UVPG 

(vgl. Unterlage 1a) und im Erläuterungsbericht zum Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(vgl. Unterlage 12.0) erfolgt. Die Erfassungen, die die Grundlage der Feststellungen des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans bilden, erfolgten in den Jahren 1998, 1999, 2000, 

2003, 2004, 2005, 2008 und zuletzt im Jahr 2010. Entsprechend der einschlägigen fachli-

chen und rechtlichen Vorgaben und Hinweise wird im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

für das konkrete Vorhaben, den Autobahnabschnitt VKE 40.1, eine  

1)  Bestandserfassung und -bewertung der Naturgüter, 

2)  Konfliktanalyse und Eingriffsbewertung, d. h. Darstellung der umweltrelevanten Wirk-

faktoren des Vorhabens, Ermittlung und Bewertung der vorhabensbedingten Eingriffe 

für die einzelnen Naturgüter, Untersuchung der Vermeidbarkeit von Eingriffen bzw. 

Beeinträchtigungen (Entwurfsoptimierung, Schutzmaßnahmen) und Darstellung der 

noch verbleibenden, nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen, 

3)  Ableitung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen), d. h. Maßnahmenkonzept mit Ermittlung und Bilan-

zierung des schutzgutbezogenen Ausgleichsbedarfs anhand der erfassten zu erwar-

tenden Eingriffe sowie Ermittlung und Bilanzierung von Ersatzmaßnahmen, sofern ein  

Ausgleich nicht möglich ist, Maßnahmenbeschreibung und Hinweise zur Maßnah-

mendurchführung (Kostenschätzung etc.), 

vorgenommen. Die Untersuchungs- und Bewertungsmethoden in den vorliegenden Doku-

menten entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und Technik und sind 
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sachgerecht. Das gilt auch für den Untersuchungsraum, die Auswahl der Untersuchungsge-

genstände und die Erhebungstiefe. 

Zur Erfassung der UVP-relevanten Schutzgüter Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter so-

wie der Wechselwirkungen hat die Planfeststellungsbehörde die relevanten Informations-

grundlagen der Vorhabenträgerin einbezogen (vgl. Lärmtechnische Untersuchung, Unterla-

gen 11.1 und 11.2; Abschätzung der Schadstoffbelastungen, Unterlage 11.3; Gutachten des 

Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kasselk-Herleshausen, VKE 

40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 

2010; den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, Unterlage 12.4; FFH-VP für das FFH-Gebiet 

„Werra-Wehretal“, Unterlage 12.5; FFH-VP für das FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensach-

sen“, Unterlage 12.6).  

3 Gestufte Vorgehensweise 

Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der Planung frühzeitig die entscheidungserheblichen Un-

terlagen über die Umweltauswirkungen erstellt. In den Jahren 1993 und 1996 wurden Um-

weltverträglichkeitsstudien zur geplanten Bundesautobahn A 44 Kassel - Eisenach entspre-

chend den Vorgaben des damaligen UVPG sowie weiterer fachgesetzlicher und  

-planerischer Anforderungen in zwei Arbeitsschritten umgesetzt: 

- Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I (UVS Stufe I), (KOCKS Consult GmbH, Ver-

kehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie, 

Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993), 

- Umweltverträglichkeitsstudie Stufe II (UVS Stufe II), (KOCKS Consult GmbH, Erläute-

rungsbericht Umweltverträglichkeitsstudie II, Variantenvergleich, September 1996, S. 

I-355). 

Gemäß § 16 Abs. 2 UVPG wurde aufgrund des zuvor durchgeführten Raumordnungsverfah-

rens die Prüfung der Umweltverträglichkeit für das konkrete Vorhaben auf zusätzliche oder 

andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens beschränkt. 

Die bisherigen Planungsstufen und Verfahren hatten zum Ergebnis, dass im Bereich der 

VKE 40.1 die Variante IV 4/V 14.1 im „Sontra-Korridor“ am besten geeignet ist, die mit dem 

bedarfsgerechten Neubau der A 44 verfolgten Ziele und dadurch ausgelösten Konflikte zu 

lösen. Der „Netra-Korridor“ wurde aufgrund der zahlreichen Konfliktschwerpunkte bereits in 

der UVS-Stufe I ausgeschlossen. Die Varianten im „Ringgau-Korridor“ und „Diagonal-

Korridor“ wurden vor allem aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung naturschutzfachlich be-

deutsamer Bereiche und der geringen Entlastungseffekte für das nachgeordnete Netz im 
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weiteren Verfahren abgelehnt. Im „Ringgau-Korridor“ kam die Gefährdung der Wasserge-

winnung hinzu. Dieses Ergebnis ist für die Planfeststellungsbehörde nach Prüfung der ent-

sprechenden Unterlagen nachvollziehbar.  

Zwar war der europäische Habitatschutz und damit einhergehend eine spezielle Prüfung der 

Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete nicht Gegenstand der Alternativenprüfung. 

Dies wurde im Planfeststellungsverfahren jedoch, wie unter den Gliederungspunkten C III 4.5 

dargestellt, nachgeholt. Diese Prüfungen haben zu keinem anderen Ergebnis als die vorher-

gehende Alternativenprüfung geführt. 

4 Geprüfte anderweitige Lösungsmöglichkeiten 

Die von der Vorhabenträgerin gemäß § 6 Abs.3 Nr. 5 UVPG in das Verfahren eingeführten 

Alternativen wurden von der Planfeststellungsbehörde unter Einbeziehung der im Verfahren 

erhobenen Einwendungen, behördlichen Stellungnahmen überprüft. Insoweit wird an dieser 

Stelle auf die fachplanerische Alternativenprüfung gemäß § 17 FStrG unter C III 3 und die 

FFH-Alternativenprüfung unter C III 4.5 verwiesen.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in den Planfeststellungsunterlagen (vgl. Unter-

lage Nr. 1, Erläuterungsbericht vom Juli 2009, S. 46 ff.; Unterlage Nr. 1a, Allgemein ver-

ständliche, nichttechnische Zusammenfassung nach § 6 UVPG, S.17 ff.), geprüften Varian-

ten IV 4/V 7.1, IV 4/V 10.1, IV 4/V 14 und IV 4/V 14.1 innerhalb des Sontra-Korridors im Be-

reich der VKE 40.1 identisch verlaufen. Weitere Varianten im Bereich der VKE 40.1 wurden 

aufgrund des geringen Radius (350-400 m) zur Querung des Wehretals aus Gründen der 

Verkehrssicherheit ausgeschieden (vgl. Unterlage 12.5.6.1, FFH-Ausnahmeprüfung für das 

Gebiet Werra- und Wehretal (DE 4825-302), vom 25.02.2011, S. 17 zur Variante BUND 

2002_3 NK).  

5 Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Um weltauswirkungen  

Gemäß § 11 UVPG ist eine zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des 

Vorhabens sowie der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

vermieden, vermindert oder ausgeglichen werden, einschließlich der Ersatzmaßnahmen bei 

nicht ausgleichbaren Eingriffen in Natur und Landschaft erarbeitet worden.  

Grundlage dieser Darstellung sind:  

• die von der Vorhabenträgerin eingereichten entscheidungserheblichen Unterlagen 

über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, 
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• Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der anerkannten Naturschutz-

verbände, 

• die Äußerung der Öffentlichkeit, 

•  zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des Regierungspräsidi-

ums Kassel (vgl. Anlage C des Vorlageberichts vom 24.08.2010) und 

• die Ergebnisse eigener Ermittlungen der Planfeststellungsbehörde. 

Bei der zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG ist gemäß Nr. 0.5.2.1 UVPVwV 

auf detaillierte Angaben in den Antragsunterlagen oder im Plan Bezug genommen worden. 

5.1 Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirku ngen nach § 11 UVPG  

Zusammenfassend werden im Folgenden die Abgrenzung des Untersuchungsraumes, die 

Schutzgüter, die Umweltauswirkungen und die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

sowie zur Kompensation beschrieben. 

5.1.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum liegt in der Region Nordhessen im Werra-Meißner-Kreis im Bereich 

zwischen Bischhausen und Hoheneiche. Er wurde auf der Grundlage der natürlichen Gege-

benheiten und topographischen Verhältnisse, der vorhabensbedingt zu erwartenden Beein-

trächtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie unter Berücksichtigung 

der Bedeutung und projektspezifischen Empfindlichkeit der voraussichtlich betroffenen Wert- 

und Funktionselemente der Naturgüter abgegrenzt.  

Der Untersuchungsraum befindet sich überwiegend in der naturräumlichen Haupteinheit 

„Fulda-Werra-Bergland“ (357), im nordöstlichen Randbereich in der Haupteinheit „Unteres 

Werraland“ (358). Es hat Anteil an der naturräumlichen Untereinheit Sontra-Bergland (357.9) 

mit den Teileinheiten Hosbach-Sontra-Bergland (357.90, südlich Bischhausen, 

Oetmannshausen) und Schlierbachswald (357.91,östlich Oetmannshausen), an der Unter-

einheit Eschweger Becken (358.2) mit den Teileinheiten Eschweger Hügelland (358.21), 

Wehreniederung (358.22) und Wernersbergzug (358.24), an der Untereinheit Witzenhausen-

Altmorschener Talung (357.5) mit der Teileinheit Waldkappeler Wehretal (357.54, nördlich 

Bischhausen, Oetmannshausen bis zum Finkenberg- Dachsberg-Zug) und der Untereinheit 

Meißnergebiet (357.8) mit der Teileinheit Finkenberg-Dachsberg-Zug (357.82, nördlicher 

Rand des Untersuchungsgebietes). 
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5.1.2 Schutzgut Mensch 

Im Hinblick auf das Schutzgut Mensch sind verschiedene Auswirkungen des Vorhabens zu 

unterscheiden. Neben dem siedlungsbezogenen Teil-Schutzgut „Wohnumfeld“ spielt für das 

Schutzgut Mensch das Teil-Schutzgut „Erholung“ eine Rolle. 

Im Zuge der Umsetzung des Vorhabens sind im Wesentlichen folgende Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch zu erwarten: 

• Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Verlärmung, 

• Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Luftschadstoffe, 

• Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion durch die Verstärkung der räumlich-

funktionalen Trennung der Ortslagen von den angrenzenden Erholungsgebieten 

und die Zerschneidung des siedlungsnahen Freiraumes sowie Lärm und Luft-

schadstoffe. 

5.1.2.1 Lärmauswirkungen 

Entlang der planfestgestellten Teilstrecke der BAB A 44, VKE 40.1 befinden sich die Ortsla-

gen von Bischhausen, Oetmannshausen, Reichensachsen und Hoheneiche.  

Hinsichtlich der Lärmauswirkungen aus dem Straßenverkehr sind Vorbelastungen aufgrund 

der von der B7 und der B 27 ausgehenden Emmissionen vorhanden, welche sowohl die 

Ortslagen selbst, als auch einen Teil der siedlungsnahen Freiräume betreffen. Es besteht 

bereits in der Ist-Situation nachteilige Umweltauswirkungen für die Bevölkerung der Ortsla-

gen durch Straßenverkehrslärm. 

Bei der Planung der Trasse im Planfeststellungsabschnitt wurde vor allem darauf geachtet, 

die Linien- und Gradientenführung so zu optimieren, dass die Immissionsbelastung der im 

Untersuchungsraum vorhandenen Ortschaften möglichst niedrig gehalten wird. Die Vorha-

benträgerin hat die Trasse unter Berücksichtigung der topografischen Bedingungen und na-

turschutzfachlicher Belange so weit wie möglich von den Ortslagen abgerückt und vorhan-

denen Geländegegebenheiten zur Abschirmung genutzt. Darüber hinaus werden Einwirkung 

von Lärm- und Schadstoffimmissionen durch die geplanten Tunnelbauwerke gemindert.  

Dem Erläuterungsbericht zur schalltechnischen Berechnung (vgl. Unterlage 11.1) ist zu ent-

nehmen, dass aufgrund der betriebsbedingten Lärmauswirkungen aktive Schallschutzmaß-

nahmen erforderlich werden. Die Vorhabenträgerin hat daher im Bereich der betroffenen 

Ortslagen Verwallungen vorgesehen, durch die die Lärmausbreitung vermindert wird. Auf 

Grundlage weiterer Ermittlungen gegenüber der Vorhabenträgerin hat die Planfeststellungs-
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behörde eine Erhöhung und Verlängerung der Lärmschutzwälle südlich der Trasse im Be-

reich der Ortslage von Bischhausen unter C V 4.1 angeordnet (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 05.09.2011, S. 54). Durch die planfestgestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen wer-

den die Grenzwerte der 16. BImSchV sowohl tagsüber, als auch nachts in den Ortslagen von 

Bischhausen, Oetmannshausen, Reichensachsen und Hoheneiche eingehalten.  

Die vorgesehenen Verwallungen bewirken des Weiteren neben der landschaftsgerechten 

Einbindung des Trassenbereiches zusätzlich eine Verbesserung der Immissionspegel im 

Nahbereich der geplanten A 44. Im Bereich der die siedlungsnahen Freiräume südlich der 

Ortsränder von Bischhausen und Oetmannshausen, insbesondere im Bereich des Wehretals 

wird die Lärmbeeinträchtigung gegenüber dem Ist-Zustand zurückgehen, da die Trasse der 

A 44, VKE 40.1 gegenüber der vorhandenen B 7 aus den Ortslagen heraus nach Norden 

verschoben wird und der Verkehr innerhalb der Ortslagen zurückgeht. Die geplante Trasse 

der A 44 rückt gegenüber den vorhandenen Bundesstraßen weiter von den Ortsrändern ab. 

Das Vorhaben führt insgesamt zu einer Entlastung der Ortslagen hinsichtlich verkehrsbe-

dingter Beeinträchtigungen, insbesondere im Raum Bischhausen, Oetmannshausen und 

Hoheneiche. Im Planfall 2025 ist für diese Bereiche mit einer Verkehrsabnahme um 89 % auf 

1.400 Kfz/d und 95 % auf 1000 Kfz/d gegenüber dem Prognose-Nullfall 2025 zu rechnen 

(vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionie-

rungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 41 und 46, Plan 55 und 65). 

Im Zuge der Realisierung des Vorhabens kann es baubedingt zu Beeinträchtigungen durch 

Lärm kommen, z. B. durch Sprengungen bei den Tunnelbauarbeiten, den Einsatz von Bau-

maschinen im Bereich der Trasse und den Transport von Erdmassen über das klassifizierte 

Straßennetz. Die Lärmauswirkungen auf die Bevölkerung hängen von den jeweiligen Bau-

fortschritten ab. Die baubedingten Lärmauswirkungen sind jedoch lediglich temporärer Natur. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu Beeinträchtigungen für die Wohnfunktion kommt, 

da die Transporte der Erdmassen zu den vorgesehenen Deponien überwiegend außerhalb 

der Ortslagen im Baufeld und auf der Bundesstraße B 27 außerhalb der Ortsschaften erfolgt.   

5.1.2.2 Luftschadstoffe 

Im Erläuterungsbericht zur Abschätzung der Schadstoffbelastung (vgl. Unterlage 11.3) wird 

erläutert, dass in dem Untersuchungsraum innerhalb eines Jahres die Stundenmittelwerte 

der Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe über Grund zu weniger als 50 % unter 3 m/s liegen. 

Für den Untersuchungsraum ist daher von einer mittleren Windgeschwindigkeit von 3 m/s in 

10 m Höhe über Grund auszugehen. Die Vorbelastung durch Luftschadstoffe setzt sich zu-
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sammen aus den Schadstoffquellen der Industrie, der Kraftwerks- und Müllverbrennung, 

dem Verkehr, Hausbrand und Kleingewerbe verursachten Emissionen.  

Gemäß dem von der Vorhabenträgerin im Zuge der 3. Planänderung vorgelegten Gutachten 

der Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. 

KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche 

Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010) sind bei der Betrachtung der 

betriebsbedingten Schadstoffauswirkungen durch den Straßenverkehr lediglich Stickstoffdio-

xid (NO2) und Feinstaub (PM10 und PM2,5) als zusätzliche Belastungsfaktoren von Bedeu-

tung, da die Zusatzbelastung bei anderen verkehrsbedingten Schadstoffen regelmäßig unter 

der Hintergrundbelastung liegt.  

Im Ist-Zustand treten im Untersuchungsgebiet die höchsten NO2-Immissionen straßennah 

entlang der Hauptverkehrsstraßen B 7 und B 27 auf. Mit zunehmendem Abstand zu den 

Straßenrändern sind geringere NO2-Immissionen vorzufinden. In den meisten Siedlungsbe-

reichen im Untersuchungsraum liegen die NO2-Immissionen unter 20 µg/m³ im Jahresmittel, 

was nahezu der angesetzten Hintergrundbelastung entspricht. Für den Prognosenullfall wer-

den für das Jahr 2025 im Bereich der bestehenden Wohnbebauung NO2-Immissionen be-

rechnet, die bezogen auf den Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit für NO2 

von 40 µg/m³ im Jahresmittel als mittlere bis leicht erhöhte Konzentrationen einzustufen sind. 

Die vorhabensbedingten NO2-Immissionen im Untersuchungsgebiet werden vor allem durch 

die straßenverkehrsbedingten Emissionen im unmittelbaren Nahbereich der geplanten A 44 

und der Tunnelportalen geprägt. An der nächstgelegenen bestehenden Bebauung zur ge-

planten A 44 sind NO2-Immissionen unter 20 µg/m³ prognostiziert. Im Bereich der straßen-

nahen  Wohnbebauung entlang der B 7 und B 27 werden im Planzustand geringere NO2-

Immisisonen im Vergleich zum Ist-Zustand erwartet. Für die Wohnbebauung der Ortslagen 

ergeben sich durch das Vorhaben gegenüber dem Ist-Zustand vergleichbare bzw. verringer-

te NO2-Immissionen. Die prognostizierten NO2-Kurzzeitbelastungen, PM10-Immissionen, 

PM2.5-Immissionen im Jahresmittel und die PM10-Kurzzeitbelastungen führen ebenfalls nicht 

zu Überschreitungen der geltenden Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

der 39. BImSchV. Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes und der 

vorhabensbedingten Umweltauswirkungen wird auf den Erläuterungsbericht zur Abschät-

zung der Schadstoffbelastung (vgl. Unterlage 11.3) und das Gutachten der Ingenieurbüro 

Lohmeyer GmbH & Co. KG verwiesen. 

Baubedingt sind Umweltauswirkungen durch Luftschadstoffe möglich, z. B. in Form von 

Staubentwicklungen durch Bauarbeiten und Transporte im Bereich der Trasse und den Lkw-
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Transport von Erdmassen über das klassifizierte Straßennetz. Anhaltspunkte für nachteilige 

Umweltauswirkungen für die Wohnfunktion infolge dieser Schadstoffentwicklungen liegen der 

Planfeststellungsbehörde jedoch nicht vor.  

5.1.2.3 Erholungsfunktion 

Die Bewertung des Untersuchungsraumes für die Erholung bezieht sich auf die ruhigen, 

landschaftsbezogenen Erholungsformen wie Spazierengehen, Wandern und Rad fahren 

sowie Ruhe und Entspannung im Freien. Die landschaftsbezogene Erholung ist in einem 

hohen Maße auf Natur und Landschaft als Erlebnisraum angewiesen. Die Bewertung orien-

tiert sich daher zum einen an der sinnlichen Wahrnehmung eines Landschaftsraumes, die 

das Landschaftsbild sowie Ruhe und Störungsarmut stark mit einbezieht, zum anderen an 

den Nutzungsmöglichkeiten innerhalb dieses Raumes für die Erholung (Wege, Ausblicke, 

Ruhe- und Rastplätze) sowie die Anbindung und die Nähe zum jeweiligen Wohnort. 

Eine hohe Bedeutung für die Kurzzeit- und Feierabenderholung haben generell die sied-

lungsnahen Freiräume um die Ortsränder.  Ein großer Teil dieser siedlungsnahen Freiräume 

ist von einer Vorbelastung durch Lärm und zum Teil auch durch Schadstoffe aufgrund der 

vorhandenen B 7 und B 27 geprägt. Die Wehreaue stellt im Untersuchungsraum einen Erho-

lungsschwerpunkt dar, der besonders von Radfahrern besucht wird, die die Meißner-Rad-

Rundtour befahren. Störend wirken auf den Erholungssuchenden die vorhandenen Hoch-

spannungsleitung (Sichtbeziehungen) und die von der vorhandenen B 7 ausgehenden Lärm- 

und Schadstoffimmissionen. Die geplante Trasse der A 44 rückt gegenüber den vorhande-

nen Bundesstraßen weiter von der Wehreaue und den Ortsrändern ab. Aufgrund des erwar-

teten Rückgangs des Verkehrs auf den Bundesstraßen ist eine die Erholungsfunktion ein-

schränkende Zunahme der Lärm- und Schadstoffauswirkungen im Bereich der Wehreaue 

nicht zu erwarten. 

Umweltauswirkungen hinsichtlich der Erholungsfunktion durch Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes werden unter dem Schutzgut Landschaft/Erholung dargestellt (vgl. C II 

5.1.8). 

5.1.3 Schutzgut Tiere  

Die Tierwelt des Untersuchungsraumes stellt sich nach den Ergebnissen der  durchgeführten 

Untersuchungen im Ist-Zustand wie folgt dar:  

Im Bezug auf die Avifauna ist das Untersuchungsgebiet als „überdurchschnittlich artenreich“ 

zu charakterisieren. Die bestehende B7 mit ihrer hohen Verkehrsdichte stellt jedoch ein Im-

missionsband dar, das sich auf die Kleintierwelt und auch auf die Besiedlung mit lärmemp-
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findlichen Vogelarten negativ auswirkt. Die Barrierewirkung auf mobile, wandernde Tierarten 

ist insbesondere wochentags hoch. 

Die größte Zahl an Brutvögeln findet sich in den gehölzgeprägten Bereichen, insbesondere 

im Waldrandbereich und den feldgehölzartigen Beständen in den Erosionsrinnen und entlang 

des Bahndammes. Die Waldbereiche weisen mit Schwarz- und Grauspecht, Mittelspecht, 

Kleinspecht, Hohltaube und Waldlaubsänger ein charakteristisches und nahezu vollständiges 

Artspektrum reifer Laubwälder auf mit deutlichen Unterschieden zwischen verschiedenen 

Waldtypen. Im Waldrandbereich und in den feldgehölzartigen Beständen der Erosionsrinnen 

und entlang des Bahndammes kommen Grünspecht, Kleinspecht und Gartenrotschwanz als 

bestimmende Brutvögel vor.  

Weiterhin ist die reichstrukturierte Feldflur mit Vorkommen  u. a. von Rauchschwalbe, Neun-

töter, Baumpieper oder Bachstelze als arten- und individuenreich anzusehen. Im Bereich der 

offenen Feldflur wurde die Feldlerche als Charakterart 2010 in einer Anzahl von 27 Revieren 

nachgewiesen. Von besonderer Bedeutung ist vor allem das Vorkommen des jeweils vom 

Aussterben bedrohten Raubwürgers und des Wendehalses mit jeweils einem Brutvorkom-

men als Vertreter der halboffenen Feldflur. Alle übrigen Biotoptypen sind häufig aufgrund 

ihrer geringen Flächenausdehnung bezüglich der Brutvogelgemeinschaft nur rudimentär 

ausgebildet. 

Im Untersuchungsraum wurde eine Vielzahl von Tagfalter- und  Widderchenarten festge-

stellt. Die Tagfalter- und Widderchen-Fauna stellt sich daher als relativ artenreich dar, wobei 

eine hohe Anzahl gefährdeter Arten auftritt. Bezüglich der Tagfalter wurden 47 Tagfalter- und 

4 Widderchenarten nachgewiesen. Bodenständige Vorkommen 4 weiterer Arten sind sehr 

wahrscheinlich. Die artenreichsten Probeflächen befinden sich im Bereich der isoliert gele-

genen Muschelkalkvorkommen im Einzugsbereich des Trimbergs bzw. in den Hanglagen „In 

der Koppelhude“. In diesen Bereichen sind auch die meist gefährdeten Arten vorhanden. Als 

stark gefährdete Arten sind der Silberfleck-Perlmuttfalter, der Graubindige Mohrenfalter, der 

Kronwicken-Dickkopffalter und der Kleine Eisvogel nachgewiesen worden.  

Von besonderer Bedeutung für die Tagfalterfauna sind im Untersuchungsraum die Bereiche 

mit Kalkmagerrasen, magerem Frischgrünland, mesophilen Säumen und Grünlandbrachen 

im Offenland, besonnten Waldsäume, schattigen Waldsäumen und feuchten Hochstauden-

fluren. Ansonsten sind alle übrigen Probeflächen vergleichsweise artenarm bis mehr oder 

weniger stark verarmt. 
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Von überregionaler Bedeutung ist das Fledermausvorkommen im Untersuchungsraum. Die-

ser ist mit Flugwegen der diversen Arten durchzogen, z. B. im Bereich der ehemaligen Bahn-

linie, der Erosionsrinnen und im Wehretal. Diese Flugrouten sind für die einzelnen Arten-

gruppe neben den vorrangig in Siedlungs- und Waldbereichen vorzufindenden Quartieren 

von besonderer Bedeutung. 

Es wurden 14 Arten von Fledermäusen festgestellt, die ohne Ausnahme in der Roten Liste 

der Säugetiere Hessens aufgeführt werden. Hervorzuheben sind neben dem Großen 

Mausohr sowie der Bechsteinfledermaus insbesondere das Vorkommen der nach der Roten 

Liste Hessens ebenfalls stark gefährdeten Großen und Kleinen Bartfledermaus, der Rau-

hautfledermaus, der Fransenfledermaus, dem Braunen und Grauen Langohr sowie der als 

vom Aussterben bedroht aufgeführten Nordfledermaus.  

Die Zahl jagender Fledermäuse ist, sieht man von Zwerg-, Wasser- und Bartfledermaus ab, 

vergleichsweise gering. Dies liegt daran, dass die Tiere den untersuchten Raum vorwiegend 

als Flugweg zu den Jagdgebieten im und am Wald nutzen. Dabei werden zwar immer wieder 

Jagdphasen eingestreut, die wirklich wichtige Funktion der Erosionsrinnen nördlich und öst-

lich der B 7 liegt für viele Arten aber in der Leitfunktion als Flugstraße. 

Der Untersuchungsraum ist Lebensraum für verschiedene Säugetiere. In hohen Populati-

onsdichten sind Rothirsch, Reh und Wildschwein anzutreffen. Heimische Raubwildarten wie 

Fuchs, Dachs und Steinmarder sowie Hermelin und Mauswiesel sind in relativ hohen Dichten 

anzutreffen, während Baummarder, Iltis und Feldhase nur selten vorkommen. Einzelne 

Sichtbeobachtungen liegen für den Waschbär und Marderhund vor. Hervorzuheben sind 

insbesondere die nachgewiesenen Vorkommen von Wildkatze und Haselmaus. Der Unter-

suchungsraum ist für die Wildkatze ein Teilgebiet des großräumigen Populationsareals 

„Nordosthessisches Bergland.“ Es wurden vorrangig männliche Individuen nachgewiesen, 

denen der Untersuchungsraum als Streifgebiet dient. 

Die Amphibienfauna wurde an insgesamt 6 Gewässern bzw. Gewässerkomplexen am 

Trimberg, im Sengelbachtal, im Dasbachtal und im Pfontal erfasst. Mit Berg-, Teich-, Faden- 

und Kammmolch sowie Feuersalamander, Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Erdkröte und 

Grasfrosch wurden insgesamt 9 Amphibienarten nachgewiesen.  

Besonders arten- und individuenreich sind vor allem Laichgewässer und Landhabitate im 

Bereich der ehemaligen Tongrube am Trimberg. Das Gebiet ist insbesondere aufgrund des 

Vorkommens des Kammmolches von besonderer (zumindest landesweiter) Bedeutung. Bis 

auf den Feuersalamander wurden am Trimberg auch alle anderen Amphibienarten in ver-
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gleichsweise großen Individuenzahlen festgestellt. Als Landhabitate dienen neben der Gru-

bensohle, bestehend aus extensiven Grünland- und Rohbodenflächen, die extensiv genutz-

ten Grünlandbereiche, frische bis feuchte Laubwälder und die im Zuge des vorgezogenen 

Ausgleichs angelegten Sukzessionsflächen mit Steingruben und Gehölzpflanzungen. Dem 

Sengelbach kommt mit 6 nachgewiesenen Arten zumindest eine regionale Bedeutung für die 

Amphibien zu, der Dasbach (mit 5 Arten) und das Pfontal (mit 2 Arten, darunter der Faden-

molch) haben zumindest eine lokale Bedeutung. 

Für Reptilien stellt der stillgelegte Bahndamm in den freigehaltenen Bereichen einen heraus-

ragenden Ganzjahreslebensraum dar, da dieser in einem engen Mosaik Winterquartiere, 

Sonnen- und Eiablageplätze sowie Nahrungshabitate zur Verfügung stellt und diesem 

gleichzeitig eine wichtige Vernetzungsfunktion zwischen geeigneten Teillebensräumen und 

Teilpopulationen zukommt. Daneben sind das Abhaugelände und der Bereich südlich des 

Trimbergs sowie die Waldrandbereiche und die Erosionsrinnen für Reptilien von besonderer 

Bedeutung. Im Untersuchungsraum sind insbesondere die Schlingnatter und die Zaunei-

dechse bezeichnend, die vorrangig am stillgelegten Bahndamm und im Bereich des Spitz-

berges an den Hanglagen „In der Koppelhude“ vorkommen. Daneben treten noch die Wald-

eidechse, Blindschleiche sowie ein Reliktvorkommen der Kreuzotter am Trimberg auf. 

Von im Gewässerboden lebenden Organismen der Gruppe Makrozoobenthos wurden bei 

Untersuchungen in Sontra, Ulfe und Netra insgesamt 54 Arten ermittelt. Die Artenzahl 

schwankte in Abhängigkeit von der Probestelle zwischen 22 und 36 Arten. Als gefährdete 

Fischart wurde in allen drei Gewässern die Groppe, eine Art des Anhangs II der FFH-RL, 

gefunden. 

Vorhagenbedingte Umweltauswirkungen für die Tierwelt kommen sowohl durch baubedingte, 

als auch durch anlage- und betriebsbedingte Einwirkungen in Betracht. Bau- und anlagebe-

dingt Beeinträchtigungen von Tierlebensräumen entstehen z. B. durch den Funktionsverlust 

von Lebensräumen und den Anschnitt von Wäldern und Gehölzen. Des Weiteren sind Aus-

wirkungen durch betriebsbedingte Schadstoffeinträge und Zerschneidungen von Wechselbe-

ziehungen zwischen Lokalpopulationen und/oder Teillebensräumen durch anlage- und be-

triebsbedingte Trennwirkungen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die mehrfache 

Zerschneidung des Verbundsystems aus altem Bahndamm und linearen Gehölzstrukturen 

zu nennen, die Auswirkungen sowohl für die Avifauna als auch die Fledermausarten bewirkt. 

In größerem Abstand von der Trasse kommen zumindest für einzelne Arten oder Artenge-

meinschaften eine betriebsbedingete visuelle und akustische Störwirkungen in Betracht, 

durch die Habitatqualität gemindert wird. Ferner sind baubedingte Beeinträchtigungen von 
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faunistischen Funktionsräumen durch eine erhöhte Barriere- und Störwirkung durch Licht, 

Lärm, Erschütterung und Staub möglich. 

Im Einzelnen sind insbesondere folgende nachteilige Umweltauswirkungen für die Tierwelt 

zu erwarten: 

• Umweltauswirkungen für die Avifauna entstehen durch Flächenverluste im Bereich 

hochwertiger Lebensräume, durch Störung von Funktionsbeziehungen sowie in besonde-

rem Maße durch betriebsbedingte Störwirkungen. Hervorzuheben ist hier die mehrfache 

Zerschneidung des Verbundsystems aus altem Bahndamm und linearen 

Gehölzstrukturen, welche diesen mit den nördlich liegenden Wäldern verbinden, einher-

gehend mit starker Lärmbelastung großer Teile dieses Systems. Zerschneidungswirkun-

gen treten im Bereich zwischen Dasbachtal und Trimbergtunnel auf. 

• Umweltauswirkungen für die Tagfalter ergeben sich durch den Verlust und die zuneh-

mende Isolation von Lebensräumen im Untersuchungsraum. Besondere Konfliktschwer-

punkte ergeben sich in Bereichen mit Resten von Kalkhalbtrockenrasen sowie mit Vor-

kommen des Kleinen Eisvogels und Braunen Feuerfalters im Bereich der Waldränder im 

Heutal, der Waldränder am West- und Südwesthang des Spitzenberges sowie am Nord-

westhang des Heuberges. 

• Umweltauswirkungen für Fledermäuse werden hauptsächlich durch die Zerschneidung 

von Flugwegen sowie durch den Verlust von Jagdhabitaten hervorgerufen, soweit es sich 

nicht um in großer Höhe fliegende Arten wie die Abendsegler-Arten und die Nordfleder-

maus handelt. Zu Zerschneidungswirkungen kommt es insbesondere entlang des stillge-

legten Bahndamms und der linearen Strukturelemente in den Erosionsrinnen. 

Nahrungsräume von Fledermäusen, insbesondere der Zwerg- und Kleinen Bartfleder-

maus, sind durch den Verlust und die Entwertung der Gehölzstrukturen im Offenland be-

troffen. Die festgestellten Wochenstubenquartiere werden durch das Vorhaben nicht be-

einträchtigt. 

• Umweltauswirkungen für Säugetiere können für Wildkatze und die Haselmaus nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden. Unter Einbeziehung der planfestgestellten land-

schaftspflegerischen Maßnahmen ist eine Verschlechterung der bereits durch bestehen-

de Infrastruktureinrichtung vorbelasteten Situation der Wildkatze im Wehretal ausge-

schlossen. Die Wanderkorridore der Wildkatze werden nicht berührt. Des Weiteren wer-

den durch das Vorhaben Habitate der Haselmaus anlagebedingt in Anspruch genom-

men. 
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• Umweltauswirkungen für Amphibien werden durch das Vorhaben (im Bereich südlich des 

FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“) durch die Zerschneidung von Wanderkor-

ridoren bzw. Abtrennung von bereits im Vorfeld ausgeglichenen Teillebensräumen um 

den stillgelegten Bahndamms bewirkt.  Betroffen ist hiervon in erster Linie der Kamm-

molch. 

• Umweltauswirkungen für Reptilien, insbesondere  Zauneidechse und die Schlingnatter, 

ergeben sich in erster Linie durch den anlagebedingten Verlust und die Zerschneidung 

des stillgelegten Bahndammes. 

5.1.4 Schutzgut Pflanzen 

Die Auenbereiche von Wehre und Sontra sind durch großflächige landwirtschaftliche Nutz-

flächen geprägt. Die Fließgewässer Wehre und Sontra sind nur als bedingt als naturnah ein-

zustufen, weisen aber durchgängig einen schmalen Ufergehölzstreifen und örtlich Fragmente 

eines Bach-Eschen-Erlenwaldes, auf. Neben der landwirtschaftlichen Nutzung der Hangbe-

reiche nördlich der B 7 sind in den von Nord nach Süd verlaufenden Erosionsrinnen neben 

Gebüschen, Feldgehölzen und stark verbuschten Streuobstwiesen auch Waldflächen vorzu-

finden. Die Waldbereiche am nördlichen Rand des Untersuchungsraums sind vor allem Ei-

chenforste, Mischwälder und Hainsimsen-Buchenwälder. Der Bereich des Trimberg wird 

durch ein kleinräumiges Mosaik aus Wiesen, Weiden, ruderalisierten Kalkmagerrasen, Ge-

büschen und kleineren Forstflächen sowie durch den teilweise naturnahen Trimbach und 

mehrere kleinere Stillgewässer geprägt. Östlich der Sontra/Wehre sind wertgebende Hain-

simsen-Buchenwälder sowie Orchideen-Buchenwälder mit vorgelagerten Kalkmagerrasen-

fragmenten vorzufinden. Den naturnahen Waldrändern vorgelagert finden sich zahlreiche 

Wiesen und Weiden, Brachflächen und Kerbtälchen.  

Im Untersuchungsraum sind folgende Biotoptypen als Wert- und Funktionselemente beson-

derer Bedeutung vorhanden, die gleichzeitig hinsichtlich der Kriterien Natürlichkeit, Gefähr-

dung/Seltenheit und Wiederherstellbarkeit als Biotoptypen sehr hoher und hoher Bedeutung 

zu bewerten sind: 

• naturnahe und bedingt naturnahe Bach- und Flussabschnitte, Stillgewässer mit 

Flachwasserzonen, naturnahe Quellen, 

• naturnahe Laubwälder, insbesondere Waldgersten-Buchenwald, Hainsimsen-

Buchenwald, Hainsimsen-Flattergras-Buchenwald, Eichen-Hainbuchenwald, 

Orchideenbuchenwald, 
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• Laubwaldforste, insbesondere forstlich geprägte Buchenwälder, Eichenwälder, Er-

lenwälder und teilweise laubholzdominierte Forstgesellschaften, 

• teilweise Kiefern-Ersatzgesellschaften und Pionierwald, 

• Gehölzstrukturen, insbesondere Hecken und Gebüsche trockener und feucht-nasser 

Ausprägung, Feldgehölze, gewässerbegleitende naturnahe Gehölzsäume, 

• Streuobstwiesen, extensiv bewirtschaftet und brachgefallen, 

• Grünland, Wiesen und Weiden extensiver Nutzung, 

• Magerrasen (gemäht und brachgefallen), 

• Röhrichte und Hochstaudenfluren, 

• Block- und Schutthalden. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung des Ist-Zustandes der vorhandenen Biotope wird 

auf den Anhang 3 (Erläuterungsbericht Biototypenkartierung) zum Erläuterungsbericht des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans (vgl. Unterlage 12.0) verwiesen. 

Durch das Vorhaben werden im Trassennahbereich insbesondere die Waldbereiche mit den 

älteren Eichenbeständen und naturnahe Orchideen-Buchenwälder am Spitzenberg, die 

feldgehölzähnlichen Strukturen innerhalb der Erosionsrinnen, die extensiv genutzten Grün-

länder und Streuobstwiesen südlich des Finkenberg-Dachsberg-Zuges und am Spitzenberg 

sowie die Fließgewässerkomplexe (Wehre, Dasbach, Eddertalsgraben, Sengelbach, 

Weisenbach) betroffen.  

Konfliktschwerpunkte ergeben sich in den Offenlandbereichen nördlich von 

Oetmannshausen sowie bei einigen naturnahen Seitenbächen der Wehre und 

gehölzbestandenen Erosionstälchen und in den Bereichen der Wehrequerung nordöstlich 

von Oetmannshausen, des Wald-Offenlandkomplexes zwischen dem Flurstück „In der 

Koppelhude“ und dem Heuberg.  

Bau- und Anlagebedingt werden durch die Trasse und durch geplante Kompensationsmaß-

nahmen verstreut im Gebiet nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope zerstört oder erheblich 

beeinträchtigt. 
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5.1.5 Schutzgut biologische Vielfalt 

Die Untersuchung und Darstellung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut der biologi-

schen Vielfalt erfolgte bereits im Rahmen der Darstellung der Schutzgüter Tiere und Pflan-

zen. Der Untersuchungsraum ist Lebensraum einer Vielzahl unterschiedlicher Tier- und 

Pflanzenarten. 

Hinsichtlich der Tierarten Haselmaus, Schlingnatter und Zauneidechse kommt es durch das 

Vorhaben zum Eintritt des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes des § 44 BNatschG. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten Haselmaus, 

Schlingnatter und Zauneidechse tritt vorhabensbedingt jedoch nicht ein. Durch die planfest-

gestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen wird vielmehr sichergestellt, dass sich die 

Lebensraumbedingungen der Arten im Wirkbereich des Vorhabens insgesamt verbessert 

werden und die Arten im Untersuchungsraum erhalten bleiben.  

Soweit es durch das Vorhaben zu nachteiligen Umweltauswirkungen hinsichtlich der Pflan-

zenarten kommt, wird durch die planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

sichergestellt, dass die Vielfalt der Pflanzen im Untersuchungsgebiet insgesamt erhalten 

bleibt. 

5.1.6 Schutzgut Boden 

Im Hinblick auf die geologischen Gegebenheiten wird das Untersuchungsgebiet im Ist-

Zustand überwiegend bestimmt durch die Formationen des Buntsandsteins. Im Bereich des 

Trimberges und Spitzenberges findet sich Muschelkalk, westlich der stillgelegten Bahnlinie 

und östlich des Trimberges dilluvialer Lehm. 

Der Boden im Untersuchungsgebiet besteht zwischen Dasbach und Eddertalsgraben, nörd-

lich von Oetmannshausen sowie östlich von Hoheneiche im Bereich des mittleren und unte-

ren Buntsandsteins aus geringmächtigen Braunerden und Braunerde-Ranker. Pseudogley-

Parabraunerden haben sich im Bereich des Pfontales, nördlich Bischhausen und im Bereich 

des Sengelbaches entwickelt. Podsolige bis podsolierte Braunerden treten nördlich des Spit-

zenberges auf. In den Erosionsrinnen haben sich Kolluvisole gebildet, in den Tälern des 

Pfontales und des Dasbaches finden sich Gley-Kolluvisole und Gleye/Auengleye. In den Tä-

lern von Wehre und Sontra haben sich Auengley-Vegen gebildet.  

Von besonderer Bedeutung sind im Wesentlichen die Bachtäler und Grabenläufe für die bio-

tische Lebensraumfunktion sowie die Fluss-, Bachläufe und Erosionsrinnen aufgrund ihrer 

hohen Filter- und Pufferfunktion wie auch Speicher- und Reglerfunktion.  
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Beeinträchtigungen der Bodenfunktion entstehen insbesondere anlagebedingt durch Versie-

gelung und Überformung gewachsener Bodenstrukturen. Baubedingte Beeinträchtigungen 

ergeben sich durch Verdichtung im Bereich von Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen 

und betriebsbedingt ist das Schutzgut Boden durch Schadstoffeinträge betroffen. Hieraus 

ergeben sich Konflikte bezüglich des Bodens in Bereichen mit hoher biotischer Lebensraum-

funktion (Böden mit besonderen Standorteigenschaften), hoher Filter- und Pufferfunktion und 

hoher Regler- und Speicherfunktion. Im Nahbereich der Trasse finden sich diese Bereiche 

insbesondere in den Erosionsrinnen (Kolluvisole),  in der Wehreaue (Auengley-Vega) und im 

Pfontal (Gley-Auengley) sowie im Bereich Spitzenberg (Braunerde-Rendzina). 

5.1.7 Schutzgut Wasser 

5.1.7.1 Grundwasser 

Im Untersuchungsraum kommt Grundwasser in zwei, in der Regel voneinander getrennten, 

Großstockwerken vor. In den Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks ist ein 

Süßwasserstockwerk entwickelt, im Liegenden der Buntsandsteinformation treten dagegen 

versalzene Grundwässer auf. Über Brüche und Verwerfungen kann sich örtlich das minerali-

sierte Grundwasser mit dem Süßwasser mischen. 

Die Sandsteinfolgen des Unteren und Mittleren Buntsandsteins sowie Kalk- und Mergelge-

steine des Muschelkalks gehören im Untersuchungsgebiet zu den Kluftgrundwasserleitern. 

Im Untersuchungsraum befinden sich die Trasse und ein Teil der landschaftspflegerischen 

Maßnahmen in den festgesetzten Schutzgebieten von vier Trinkwassergewinnungsanlagen 

(vgl. Unterlage 13.2, Blatt 1), deren Einzugsgebiete sich zum Teil überschneiden. Es handelt 

sich hierbei um: 

• die Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 1 (Bischhausen)“ und „Brunnen 2 

(Oetmannshausen)“ der Stadt Eschwege, Verordnung des Regierungspräsidiums 

Kassel vom 14.03.1989 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 14/1989, S. 844) 

• die Trinkwassergewinnungsanlagen „Tiefbrunnen Winterkasten“ in der Gemarkung 

Oetmannshausen der Gemeinde Wehretal zugunsten des Zweckverbandes Meißner 

Verbandswasserwerk, Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

27.09.2007 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 45/2007, S. 2204).  

Der in der Unterlage 7, Blatt 7.1 dargestellte provisorische Anschluss an die Bundesstraße B 

27 befindet sich zum Teil in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes für die Wasser-
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gewinnungsanlage des „Brunnen 17“ der Stadt Sontra (vgl. Verordnung des Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 21.01.1994, Staatsanzeiger für das Land Hessen 8/1994, S. 668). 

Der Tunnel Trimberg (BW 40.1-08) befindet sich zum Teil in der Wasserschutzzone III und 

bindet in grundwasserführende Bodenschichten ein. Der Tunnel Spitzenberg (BW 40.1-12) 

liegt außerhalb der Wasserschutzgebiete und grundwasserführender Schichten. Die land-

schaftpflegerischen Maßnahmen E 7.7 und E 21 sind innerhalb der Wasserschutzzone II der 

Wassergewinnungsanlage "Tiefbrunnen Winterkasten“ bzw. der Wassergewinnungsanlage 

"Brunnen 1 (Bischhausen)“ verortet. 

Konfliktbereiche bestehen insbesondere bei einer hohen Verschmutzungsempfindlichkeit des 

Grundwassers und bei grundwasserbeeinflussten Standorten (potenziell im Bereich von 

Gley-Kolluvisol, Auengley-Vega, Gley/Auengley). 

Mit dem Vorhaben verbunden ist der Verlust von Infiltrationsflächen über qualifizierten 

Grundwasserleitern durch Vollversiegelung im Bereich der Straßenflächen und anderer bi-

tuminös befestigten Flächen sowie abgedichteter Mittelstreifen, Mittelstreifenüberfahrten, 

Bankette und Regenrückhaltebecken und durch Teilversiegelungen durch wassergebundene 

bzw. vergleichbare Befestigung und die Überbauung durch Brücken. Entsprechende Um-

weltauswirkungen ergeben sich durch baubedingte temporäre Beeinträchtigungen wie Ar-

beitsstreifen und Baufelder. 

Darüber hinaus besteht die Gefahr des Grundwasseraustrittes im Bereich von 

Einschnittsböschungen- und Hanganschnittsbereichen, eine Beeinträchtigung der Grund-

wasserdynamik und Grundwasserfließrichtung (Hemmung, Umleitung, Stau) und die Gefahr 

der temporären Grundwasserabsenkung (anlage- und baubedingte Beeinträchtigungen), 

insbesondere im Bereich des Tunnels Trimberg bzw. des westlichen Voreinschnittes. 

Schließlich sind Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Schadstoffimmissionen, Einlei-

tungen und Störfälle sowie temporär durch Schadstoffeinträge während der Baudurchfüh-

rung zu befürchten. 

5.1.7.2 Oberflächengewässer 

Prägende Fließgewässer des Untersuchungsraumes sind die Wehre und die Sontra, die bei 

Oetmannshausen in die Wehre mündet. Beide Gewässer sind als Gewässer 2. Ordnung 

eingestuft.  

Vier Mühlgräben finden sich im Untersuchungsgebiet, jeweils einer östlich von Bischhausen 

und zwei südlich von Oetmannshausen und Reichensachsen als Abzweig von der Wehre 
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sowie ein Mühlgraben östlich von Hoheneiche als Abzweig von der Sontra. Kleinere Fließ-

gewässer im Untersuchungsraum sind der Pfontalbach, der Sengelbach, der Dasbach, der 

Trimbach, der Hosbach, der Rappelbach, der Weisenbach und der Eddertalsgraben, die zum 

Teil nur temporär Wasser führen. Der Weisenbach und der Eddertalgraben sind gemäß § 2 

Abs. 2 S. 1 WHG, § 1 Abs. 2 HWG nicht als Gewässer im Sinne Gesetzes eingestuft, die 

übrigen genannten Gewässer gelten als Gewässer 3. Ordnung. 

Im Bereich der ehemaligen Tongrube am Trimberg liegen sechs Teiche. Ein weiterer Teich 

befindet sich im Westen des Untersuchungsgebietes innerhalb der Wehreaue. Von den drei 

größeren Stillgewässern mit offenen Wasserflächen sind zwei naturnah angelegt und struktu-

riert. Das nördlichste Standgewässer in der ehemaligen Tongrube ist jedoch stark 

eutrophiert. Angrenzend an die ehemalige Tongrube liegt in der südwestlichen Weiterführung 

des Trimbachs ein weiteres Kleingewässer in einer tiefen Geländemulde. Im Nordosten 

mündet der naturnahe Trimbach in der Nähe des Reiterhofes in einen schmalen langen 

Teich. Ein weiterer Teich liegt im Westen in der Wehreaue. Dabei handelt es sich um einen 

Fischteich ohne Flachwasserzone. 

Es gibt zwei naturnahe, nicht gefasste Quellen im Eddertalsgraben nördlich von 

Bischhausen. Im Bereich einer Sickerquelle im Eddertalsgraben nördlich von Bischhausen ist 

der gesamte, durch angrenzende Gehölzbestände beschattete Grabengrund sumpfignass. 

Im Zentrum sammelt sich in mehreren kleinen Mulden das austretende Quellwasser. Die 

spärliche Vegetation beschränkt sich auf Storchschnabel und Hahnenfuß, charakteristische 

Quellfluren sind nicht ausgebildet. Etwas weiter südlich sickert eine weitere Quelle aus der 

Böschung einer schmalen, gehölzbestandenen Erosionsrinne, die auf den Eddertalsgraben 

stößt. Der Quellabfluß, ein kleiner, naturnaher Bach, mündet nach wenigen Metern in den 

Eddertalsgraben, vereinigt sich mit dem Abfluss der eingangs beschriebenen Quelle und 

fließt dann als naturnaher Bach in südlicher Richtung weiter. Eine gefasste Quelle ist bei der 

Wanderhütte im oberen Heutal vorhanden. 

Im Untersuchungsraum sind naturnahe Bach- und Flussabschnitte im Bereich der Wehre, 

des Trimbachs und Eddertalsgrabens vorhanden. Aufgrund der zumindest an der Wehre 

durchgängig vorzufindenden Steinschüttungen sowie der Beeinträchtigungen durch Wehran-

lagen, Mühlgräben, angrenzende großflächige Ackernutzung und innerörtliche Verbauung, 

ist nur der westlichste Abschnitt der Wehre als naturnah anzusehen. Im Süden des NSG 

“Trimberg bei Reichensachsen” durchfließt der Trimbach in sehr dynamischen, breiten Mä-

andern ein tief eingeschnittenes Kerbtal, der sich südwestlich des Abschnitts in einer sump-

fig-nassen Geländesenke verliert. Der bachbegleitende Gehölzsaum mit teilweise umge-

stürzten Bäumen verleiht dem Bereich “Urwaldcharakter”. An lichteren Stellen besiedeln 
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Rohrglanzgras-Röhrichte die Uferbereiche. Ausgehend von den ermittelten Quellen wird ein 

naturnaher Bach gespeist, der den breiten, beschatteten Grund des Eddertalsgrabens leicht 

mäandrierend in südlicher Richtung durchzieht, jedoch im weiteren Verlauf des 

Eddertalsgrabens versiegt. Der sich anschließende sumpfige Grabenbereich ist spärlich mit 

Arten von Flutrasen wie Weißes Straußgras und Kriechender Hahnenfuß, etwas Sumpf-

Kratzdistel und Brennnessel bewachsen. Weiter südlich ist der Grabengrund trocken, Anzei-

chen dafür, dass hier eventuell temporär Wasser fließt liegen nicht vor. 

Bedingt naturnahe und naturferne Bach- und Flussabschnitte sind im Untersuchungsraum 

insbesondere im Bereich der Wehre und der Sontra sowie der Mühlgräben. Die markanten, 

mäßig schnell strömenden Fließgewässer sind die Wehre und die Sontra. Die Wehre und der 

Gewässerabschnitt der Sontra zwischen dem Sportplatz von Hoheneiche bis zur Einmün-

dung in die Wehre sind bis auf Steinschüttungen weitgehend unverbaut und zeichnen sich 

durch einen leicht gewundenen Lauf und naturnahen Bewuchs  aus. Im Norden des Unter-

suchungsraumes finden sich im Bereich des von der Wehre in Richtung Reichensachsen 

abzweigenden Mühlgrabens am Wehr mehrere Kiesbänke, die teilweise mit Rohrglanzgras-

Röhricht bewachsen sind. Ebenso sind unterhalb des Wehrs westlich von Bischhausen grö-

ßere Kiesbänke, die teilweise mit Rohrglanzgras und Hochstauden bewachsen sind. Südlich 

des Sportplatzes von Hoheneiche ist die Sontra ein kleiner, leicht mäandrierender, mäßig 

schnell fließender, unverbauter Bach. Im Osten grenzen meist Hausgärten an, im Westen 

finden sich Weiden und Ackerflächen. Die Siedlungsnähe bringt gewisse Beeinträchtigungen 

mit sich. Daneben sind der Mühlgraben bei Bischhausen sowie die beiden sich anschließen-

den Zuflüsse zwischen dem Wehr und der Sontra und auch der Weisenbach nahe dem Ab-

zweig B 27/B 452 als bedingt naturnahe Gewässer zu nennen.  

Die aufgrund von nachhaltigen wasserbaulichen Maßnahmen (Staumauern, Wehranlagen, 

Staubecken, Betonplatten, Steinschüttung mit Bitumenverguß) naturfernen Gewässerab-

schnitte finden sich beispielsweise im Mühlgraben bei Hoheneiche.  

Umweltauswirkungen auf Fließ- und Stillgewässer sowie angrenzende Funktionsbereiche 

und Quellflächen können sich durch Querungen, Ausbau, Verlegung und einer damit ver-

bundenen anlage- und baubedingte durch Einengung ergeben. Ferner ergibt sich für die 

Oberflächengewässer eine Beeinträchtigung durch diffuse Schadstoffeinträge sowie durch 

Erosion und mögliche Störfälle.  

Vorhabensbedingte Umwelteinwirkungen treten insbesondere im Bereich naturnaher Fließ-

gewässerabschnitte, naturnaher Teiche und Quellen und im Bereich von Retentionsräumen 

auf. Der Dasbach wird baubedingt verlegt. Im Bereich der Wehretalbrücke ergibt sich durch 
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die Errichtung von Brückenpfeilern im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Wehre 

der Verlust von Retentionsraum.   

5.1.8 Schutzgut Klima/Luft 

Der Untersuchungsraum liegt klimatisch im Übergangsbereich zwischen den ozeanisch und 

subkontinental geprägten Klimaten und zählt zum Klimaraum „Westliches Mitteldeutschland“. 

Es zeichnet sich aus durch ein mildes, sommerwarmes Klima mit relativ geringen Nieder-

schlägen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 7,5 und 8,5° Celsius. Die mittle-

ren jährlichen Niederschläge betragen 600 bis 650 mm. Das Tal der Wehre ist durch häufi-

gen Bodennebel gekennzeichnet.  

Zu den Gebieten mit klimatischer Ausgleichsfunktion gehören die Kaltluftentstehungsgebiete 

mit den zugehörigen Abflussbahnen. Als Kaltluftentstehungsgebiete dienen alle offenen Flä-

chen, d. h. Wiesen, Ackerflächen und Brachflächen mit niedriger oder nicht vorhandener 

Vegetation. Auf diesen Flächen wird in wolkenlosen und windschwachen Nächten (= Strah-

lungsnächten) bodennahe Kaltluft produziert. Die kältere Luft fließt dann aus den Kaltluftent-

stehungsgebieten der Topographie folgend ab und sammelt sich zu größeren Kaltluftab-

flussbahnen/-strömen in den Tälern. Nennenswerte Kaltluftmengen mit Einzugsgebietsgrö-

ßen zwischen 1-3 km² entstehen auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen nördlich der 

Wehre zwischen Bischhausen und Oetmannshausen unterhalb des Finkenberg-Dachsberg-

Zuges sowie östlich der Wehre und der Sontra im Bereich südlich des Lerchenberges/“In der 

Koppelhude“. Die dort produzierte Kaltluft fließt in Kaltluftabflussbahnen in Richtung 

Wehretal bzw. Sontratal ab. Von dort fließt die Kaltluft in größeren Kaltluftabflussbahnen mit 

einem Einzugsgebiet von > 3 km² (Wehretal, Sontratal) in Richtung Reichensachsen ab. Die 

Kaltluftabflussbahn von Oetmannshausen und Hoheneiche in Richtung Reichensachsen 

(Kaltluftabfluss in einen Belastungsraum) sowie die dazugehörenden Kaltluftentstehungsge-

biete stellen bezüglich der klimatischen Ausgleichsfunktion lediglich Wert- und Funktions-

elemente von allgemeiner Bedeutung dar. 

Bedeutung für die Frischlufterneuerung – lufthygienische Ausgleichsfunktion – haben insbe-

sondere die Waldgebiete mit einem Durchmesser von mindestens 200 m. Die Wälder wirken 

als Luftfilter gegen großräumig wirksame Immissionen. Waldbereiche erstrecken sich im 

nördlichen Untersuchungsgebiet im Bereich des Weinberges und der Hölle sowie im östli-

chen Untersuchungsgebiet im Bereich des Spitzenberges. Frischluftabflussbahnen sind im 

Untersuchungsgebiet identisch mit den vorhandenen Kaltluftabflussbahnen, da die Waldbe-

reiche jeweils hangaufwärts über den Offenlandbereichen liegen. Die abfließende Kaltluft hat 

somit Frischluftcharakter. Die Bereiche am Weinberg und an der Hölle sind als Klimaschutz-
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wald ausgewiesen. Im Untersuchungsraum kommt allen Waldgebieten Bedeutung in Bezug 

auf die lufthygienische Ausgleichswirkung zu. Sie werden hinsichtlich ihrer Funktionsausprä-

gung als Wert- und Funktionselemente mit besonderer Bedeutung gewertet.  

Das Vorhaben führt anlage- und baubedingte zu einem Verlust von Waldflächen und Immis-

sions-, Klimaschutzwaldflächen mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion und 

von sonstigen Waldflächen und Gehölzstrukturen mit allgemeiner Bedeutung für die Frisch-

luftproduktion verbunden. Bei Anschnitt von Waldflächen mit einem Durchmesser größer als  

200 m erleiden diese einen Funktionsverlust/eine Funktionsbeeinträchtigung. Dies gilt ent-

sprechen für Klimaschutzwaldflächen mit lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsfunkti-

on. Ferner gehen Kaltluftentstehungsflächen anlage- und baubedingt verloren und es kommt 

zu einer Hemmung, Umleitung oder Abriegelung des Kalt-, Frischluftabflusses durch Zer-

schneidung von entsprechenden Leitbahnen mit lufthygienischer und klimatischer Aus-

gleichsfunktion. Kalt- und Frischluftleitbahnen, Kalt- und Frischluftsammelgebieten mit lufthy-

gienischer und klimatischer Ausgleichsfunktion werden zudem durch Schadstoffeintrag be-

triebsbedingt beeinträchtigt. 

Konfliktbereiche bezüglich der Klimafunktion sind in allen Waldbereichen gegeben, die fak-

tisch zum Klimaschutz beitragen. Im Untersuchungsraum betrifft dies alle Waldgebiete. Ins-

besondere betroffen werden die ausgedehnten Waldbereiche am Spitzenberg. Ein zusätzli-

cher Konfliktbereich ist für die Ortschaften Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche 

durch Schadstoffverfrachtung mit dem Hangabfluss zu erwarten. 

Im Vergleich zum Ist-Zustand sind Auswirkungen des Vorhabens für das Lokalklima jedoch 

gering und über den Bereich unmittelbar entlang der Trasse hinaus nur als gering einzustu-

fen (vgl. Deutscher Wetterdienst, Amtliches Gutachten zur klimatologischen Beurteilung der 

geplanten Bundesautobahn A 44, vom 13.09.1999, S. 8 ff.). Wesentliche Verminderung der 

Kaltluftflüsse oder Änderungen der Fließrichtung entlang der Flusstäler der Wehre und der 

Sontra sind nicht zu erwarten. Lediglich im Nahbereich unmittelbar neben der Trasse treten 

geringfügige Veränderungen bezüglich der Fließrichtung und -geschwindigkeit der Kaltluft-

ströme auf. Insbesondere im Bereich der Wehretalbrücke werden die im Ist-Zustand vorzu-

findenden Kaltluftströme nicht beeinträchtigt, auch hier ergeben sich lediglich im unmittelba-

ren Bereich der seitlichen Anbindungen Strömungshindernisse.  

5.1.9 Schutzgut Landschaft/Erholung 

Das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet lässt sich in drei Landschaftsbildeinheiten un-

terteilen. Haupteinheiten sind das Wehre-Sontra-Tal, die landwirtschaftlichen Nutzflächen mit 

Erosionsrinnen südlich des Finkenberg-Dachsberg-Zuges, westlich des Spitzenberges und 



Planfeststellungsbeschluss - 104 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

am Trimberg sowie die Waldbereiche auf den Hangbereichen des Finkenberg-Dachsberg-

Zuges und des Spitzenberges. 

Die Auenbereiche von Wehre und Sontra sind durch großflächige Ackerschläge geprägt, die 

bis auf schmale Ufergehölzstreifen kaum gliedernde und belebende Vegetationsstrukturen 

aufweisen.  

Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung findet in den Bereichen südlich des Finkenberg-

Dachsberg-Zuges statt mit einer Gliederung durch charakteristische Erosionsrinnen und de-

ren Gehölzbestand. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen am Trimberg und am Spitzenberg 

stellen dagegen ein kleinräumiges Mosaik aus Grünländern, Ackerflächen und gliedernden 

Gehölzbeständen dar. 

Die Waldbereiche werden im Bereich Finkenberg-Dachsberg von Eichenforsten geprägt, am 

Spitzenberg herrschen naturnahe Laubwälder vor (Orchideen- und 

Hainsimsenbuchenwälder). 

Beeinträchtigungen durch den Verlust von gliedernden und belebenden Vegetationsstruktu-

ren, die Überformung und Zerschneidung des typischen reliefbedingt weithin einsehbaren 

Raumes sowie Verlärmung erholungsrelevanter Flächen treten insbesondere in den Land-

schaftsbildeinheiten des Wehretal zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen, der 

Erosionsrinnen im Bereich südlich des Finkenberg-Dachsbergzuges, der landwirtschaftliche 

Nutzflächen im Bereich Lerchenberg bis Heuberg sowie des Lerchenberg und in der 

Koppelhude mit charakteristischem Orchideen – Buchenwald auf. 

Das Vorhaben führt zu anlagebedingten Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der 

Erholungseignung, insbesondere durch den Verlust von gliedernden und belebenden 

Gehölzstrukturen und anderer, prägender Strukturelemente, durch Überformung von Land-

schaftsbildeinheiten und damit der Veränderung deren Eigenart. Als betriebsbedingte Beein-

trächtigung ist die Verlärmung erholungsrelevanter Bereiche zu nennen. Dies geht zumeist 

einher mit einer olfaktorischen Beeinträchtigung durch Luftschafstoffe. Darüber hinaus 

kommt es zu einer temporären Beeinträchtigung durch Überformung von Landschaftsbild-

einheiten sowie durch Verlärmung und Staubemission. 

Konfliktbereiche ergeben sich insbesondere in den Landschaftsbildeinheiten „Wehretal zwi-

schen Reichensachsen und Oetmannshausen“, „Landwirtschaftliche Nutzflächen intensiver 

Bewirtschaftung südlich des Finkenberg-Dachsberg-Zuges“, „Landwirtschaftliche Nutzflä-

chen im Bereich Lerchenberg bis Heuberg“ und „Lerchenberg und in der Koppelhude mit 

charakteristischem Orchideen - Buchenwald“. 
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Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes stellt insbesondere die Querung in der Land-

schaftsbildeinheit „Wehretal zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen“ mit dem 12-

14,50 m hohen Brückenbauwerk der Wehretalbrücke (BW 40.1-11) dar. Das optisch als Ein-

heit wirkende Wehretal wird durch das Brückenbauwerk in zwei Teile zerschnitten. Das tech-

nisch wirkende Brückenbauwerk wird im gesamten Talraum bis hin zum Aussichtspunkt 

Blaue Kuppe (außerhalb des Untersuchungsgebietes) sichtbar sein. Im Bereich der Brücke 

kann eine Lärmausbreitung und Überschreitungen des Erholungsrichtwertes von 50 dB(A) 

(tags) bis zu einer Entfernung von maximal 450 m nach Norden und bis zu einer maximalen 

Entfernung von ca. 750 m in südlicher Richtung eintreten, überwiegend liegt dieser Lärmbe-

reich jedoch in geringerer Entfernung zur Brücke (vgl. Unterlage 11.2, Blatt 3). Darüber hin-

aus sind olfaktorische Beeinträchtigungen im Bereich der Wehretalbrücke möglich. 

Hinsichtlich einer ausführlichen Darstellung der durch das Vorhaben hervorgerufenen Um-

weltauswirkungen wird insbesondere den Erläuterungsbericht des Landschaftspflegerischer 

Begleitplan (vgl. Unterlage 12.0, Tab. 19-22), verwiesen.  

5.1.10 Schutzgut sonstige Kultur- und Sachgüter  

Im Untersuchungsraum sind flächenhafte und punktuelle Kulturdenkmäler, wie alte dörfliche 

Siedlungsstrukturen und historische Bewirtschaftungsformen vorhanden. Erhebliche Auswir-

kungen des Vorhabens auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind aufgrund der räumlichen 

Trennung der Trasse von den Ortslagen jedoch nicht ersichtlich und können daher ausge-

schlossen werden. 

5.1.11 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen sind kumulative bzw. synergetische Wirkungen (Wirkungsüberlagerun-

gen) verschiedener Auswirkungen in ihrem Zusammenwirken, Wirkungsketten sowie Verla-

gerungseffekte. Im Naturhaushalt besteht ein dichtes Wirkungsgefüge zwischen den einzel-

nen Schutzgütern Boden, Wasser, Luft/Klima, Pflanzen und Tiere. Die Umweltauswirkungen 

auf dieses Wirkungsgefügte wurden, soweit vorhanden bereits direkt oder indirekt im Rah-

men der Betrachtung der Umweltauswirkung auf die einzelnen Schutzgüter mit behandelt.  

5.1.12 Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Die räumliche Vermeidung von Umweltauswirkungen wurde durch die Auswahl der umwelt-

fachlich günstigsten Trassenführung aus den im Rahmen der UVS untersuchten Varianten 

umgesetzt.  
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Das Vorhaben wurde insgesamt planerisch und technisch so optimiert, dass Beeinträchti-

gungen so weit wie möglich reduziert werden. Als markanteste Vermeidungs- und somit Op-

timierungsmaßnahmen bezogen auf das Vorhaben sind die Brückenbauwerke, Tunnel und 

Leiteinrichtungen in ihrer jeweilig optimierten Lage, Dimensionierung, baulichen Gestaltung 

sowie Ausführung zu nennen. Durch die vorhabensimmanenten Vermeidungs- und Optimie-

rungsmaßnahmen konnten direkte Inanspruchnahmen von hoch- und sehr hochwertigen 

Biotoptypen, Lebensräumen und Funktionen vermieden bzw. erheblich gemindert werden. 

Optimierungsmaßnahmen sind beispielsweise: 

 

• Auswahl des Sonderquerschnitt (SQ) 27 aufgrund der besonderen Sensibilität und 

des hohen Konfliktpotenzials des Landschaftsraumes zwischen Kassel und 

Herleshausen, 

• Die Trasse verläuft entlang der Berghänge überwiegend im Einschnittslagen, wobei 

die Böschungen so steil wie möglich ausgebildet werden, um den Eingriff so gering 

wie möglich zu halten,  

• Aufweitung der Unterführung des Wirtschaftsweges und des Dasbachs (BW 40.1-03) 

auf eine Breite von 30 m, 

• Bankette, Mulden und Mittelstreifen werden, soweit wie möglich eingesät, die Bö-

schungen in Anlehnung an bestehende Nutzungen und in Abhängigkeit von Breite 

und Exposition bepflanzt, eingesät oder der Sukzession überlassen, um eine land-

schaftsgerechte Einbindung des Straßenkörpers zu erzielen, 

• Das anfallende Aushubmaterial wird soweit wie möglich trassennah für Lärmschutz-

wälle verwendet. 

Als weitere darüber hinausgehende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind bei-

spielsweise die folgenden Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu nennen: 

 
• Maßnahmen zur Schonung von Grundwasser und Oberflächengewässern durch Fas-

sung des Fahrbahnwassers und Ableitung über Absetz- und Regenrückhaltebecken, 

• Maßnahmen zum Schutz von Tierarten durch Wildschutzzäune, Kollisionsschutzzäu-

ne und Gehölzanpflanzungen als Leiteinrichtungen, 



Planfeststellungsbeschluss - 107 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  II Umweltverträglichkeitsprüfung 

 

• Trassenbegleitende (Schutz-) Pflanzungen zur landschaftsgerechten Einbindung der 

Trasse. 

Kompensationsmaßnahmen sind generell multifunktional geplant, d. h. für jedes Naturgut 

wird separat der Kompensationsumfang ermittelt, die Kompensation erfolgt nach Möglichkeit 

jedoch für mehrere Schutzgüter auf denselben Flächen. Nichtquantifizierbare Eingriffe in die 

Naturgüter haben verbal-argumentative Maßnahmenumfänge zur Begründung oder werden 

in Verbindung mit anderen im Landschaftspflegerischen Begleitplan behandelten Konflikten 

kompensiert. 

Die für die Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild geplan-

ten landschaftspflegerischen Maßnahmen werden im Folgenden zusammengefasst darge-

stellt. Hinsichtlich der Einzelheiten der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und Umsetzungs-

vorgaben der jeweiligen Maßnahmen wird auf die planfestgestellten Maßnahmenblätter des 

Erläuterungsberichts des Landschaftpflegerischen Begleitplanes, Unterlage 12.0 sowie auf 

die Auflistung unter C III 6.1.4 verwiesen. Zur Kompensation sind insbesondere folgende 

Maßnahmen vorgesehen: 

- Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzzäune während der Bauphase und Amphi-

bien- und Reptilienschutzzäune sowie Kollisionsschutzwände für Fledermäuse (Maß-

nahmen (S 1, S 5.11, S 5.12, S 19.5, S 9.4, S 19.1, S 19.2, S 19.3, S 19.4, S 5.13, S 

22.3, S 22.2, S 22.1), 

- Entwicklung von Extensivwiesen und -weiden (E 1.1, A 2.1, A 2.2, A 2.4, A 3.0, A 3.1, 

A 3.2, A 3.3, A 3.6, A 4.1, A 4.4, A 4.8, A 4.9, A 5.4, A 6.2, A 6.5, A 6.6, A 6.7, A 6.10, 

A 7.2, A 7.3, A 7.4, A 8.1, A 8.4, A 9.2, A 9.3, A 10.4), 

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bereich der Wehreaue, insbesondere die 

Entwicklung von Uferrandstreifen und naturnahen Auen (A 1.2, E 1.4, A 2.6, E 7.0, E 

7.1, A 7.2, A 7.5, A 7.4, A 7.3) und Errichtung von Fischaufstiegsanla-

gen/Wehrumbauten (E 1.3, A 6.9, E 7.7), 

- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form von Gewässeroptimierungen (A 2.7, A 

5.7, A 8.3, A 21), 

- Entwicklung von Gehölzstreifen und Gehölzabpflanzungen (A 3.5, A 4.5, A 5.3, E 8.6, 

A 9.1, G 10.3, E 11.1, G 11.2, A 11.3 A 11.7, A 11.8, A 11.9, A 14.3, A 14.2), 

- Anlage und Optimierung von Streuobstwiesen (A 4.6, A 4.10, A 6.1, A 6.8, A 10.2), 

- Anlage von Geröllfeldern und Steingruben (A 3.7, A 3.8, A 4.2, A 5.2, A 5.8), 

- Entwicklung von Sukzessionsflächen (A 6.10, A 3.9, A 4.7, A 5.10, A 3.4), 

- Entwicklung von Laubwäldern (A 10.1, E 15, E 20), Sicherung eines Altholzbestandes 

(A 23.2) und Entwicklung altholzreicher Waldbestände (FFH 28). 
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5.2 Bewertung der Umweltauswirkungen nach § 12 UVPG   

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 12 UVPG wurden auf der Grundlage der 

zusammenfassenden, in den Planfeststellungsbeschluss integrierten Darstellung nach § 11 

UVPG bewertet. Maßstab für die Bewertung der vorhabensbedingten Umweltauswirkungen 

sind die in den jeweiligen Fachgesetzen normierten Umweltanforderungen. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist zwar zum Teil mit erheblichen und nachhaltigen Auswir-

kungen auf einzelne Schutzgüter verbunden, die bei der materiellen Bewertung über die Zu-

lässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge zu berücksichtigen 

sind. Die dargestellten Umweltauswirkungen stehen dem Vorhaben im Ergebnis jedoch nicht 

entgegen. 

Bezogen auf das Schutzgut Mensch werden durch die planfestgestellten aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen vorhabensbedingte Überschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV 

vermieden. Das Vorhaben führt insgesamt zu einer Reduzierung der Lärm- und Schadstoff-

belastungen innerhalb der entlang der B 7 und B 27 gelegenen Ortslagen von Bischhausen, 

Oetmannshausen und Hoheneiche. Der bisher auf der B 7 und B 27 befindliche Verkehr wird 

nach Verwirklichung des Vorhabens auf die A 44 umgelenkt, die Verkehrszahlen innerhalb 

der genannten Ortslagen bzw. auf den Bundesstraßen geht deutlich zurück. Hierdurch wer-

den die auf die Bevölkerung wirkenden Immissionen durch Lärm, Schadstoffe und Erschütte-

rungen innerhalb der Ortslagen deutlich reduziert. Das Vorhaben führt daher hinsichtlich des 

Schutzgutes Mensch zu einer Verbesserung für die Wohnbevölkerung. 

Die verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch hinsicht-

lich der Erholungsfunktion in Form der Überprägung des Landschaftsbildes sowie der trotz 

Immissionsschutzmaßnahmen verbleibenden Beeinträchtigungen durch Lärm und Schad-

stoffe durch den Betrieb und während der Bauphase sind im Hinblick auf die Bedeutung des 

Vorhabens für das Allgemeinwohl und unter Berücksichtigung der Umweltvorsorge hinnehm-

bar. 

Dauerhaft nachteilige Umweltauswirkungen im Hinblick auf das Schutzgut Tiere sind nicht zu 

erwarten. Das Vorhaben beachtet die Belange des Artenschutzes und des FFH-

Gebietsschutzes. Zwar werden hinsichtlich der Arten Haselmaus, Schlingnatter und Zaunei-

dechse vorhabensbedingt Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfüllt, jedoch ist auf-

grund der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen eine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der Populationen dieser Arten ausgeschlossen. Hinsichtlich der 

weiteren im Untersuchungsraum vorgefundenen Arten werden artenschutzrechtliche Ver-

botstatbestände bereits aufgrund der konkreten Ausgestaltung des Vorhabens einschließlich 
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der vorhabensimmanenten Vermeidungsmaßnahmen oder unter Beachtung der landschafts-

pflegerischen Maßnahmen nicht erfüllt. Auf die Darstellung unter Ziffer C III 5 der Entschei-

dungsgründe wird Bezug genommen. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Arten nach Anhang II der FFH-RL wird durch das Vor-

haben unter Berücksichtigung der planfestgestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen 

und Schadensvermeidungsmaßnahmen ebenfalls nicht hervorgerufen. Auf die weiterführen-

de Darstellung unter Ziffer C III 4 wird insoweit verwiesen. 

Nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen werden durch die planfestge-

stellten landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie die weiteren getroffen Anordnungen 

möglichst vermieden, soweit die Umweltauswirkungen unvermeidbar sind, in angemessener 

Frist beseitigt oder ausglichen oder Ersatz für gestörte Funktionen an anderen Stellen ge-

schaffen. Als verbleibende unvermeidbare Beeinträchtigungen sind hierbei die dauerhaften 

und temporären Flächeninanspruchnahmen, die hiermit verbundenen Zerschneidungswir-

kungen für die Fauna, zu nennen. Soweit FFH-rechtlich geschützte Lebensraumtypen bau-, 

anlage- und betriebsbedingt von dem Vorhaben betroffen werden, wird dem Gebietsschutz 

durch die vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen Rechnung getragen. Auf die 

weiterführende Darstellung unter Ziffer C III 4 der Entscheidungsgründe wird insoweit ver-

wiesen. 

Dem Schutz des Grundwassers und der im Untersuchungsraum vorhandenen Gewässer 

wird durch die Planung ausreichend Rechnung getragen. Betriebsbedingte Auswirkungen 

auf das Grundwasser durch den Eintrag von Fahrbahnwasser werden innerhalb der festge-

setzten Wasserschutzgebiete durch die Anwendung der Maßgaben der RiStWag vermieden. 

Dem Schutz der Fließgewässer wird zum Beispiel durch die gedrosselte Einleitung über Re-

genrückhaltebecken Rechnung getragen. 

Hinsichtlich der Schutzgüter Boden, Luft und Landschaftsbild sind als verbleibende unver-

meidbare Beeinträchtigungen die dauerhaften und temporären Flächeninanspruchnahmen, 

die hiermit verbundenen Auswirkungen für die Fauna, die Überprägung des Landschaftsbil-

des sowie die trotz der vorgesehenen Immissionsschutzmaßnahmen verbleibende Beein-

trächtigung durch Lärm und Schadstoffe durch den Betrieb zu nennen. 

Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde wurde das Vorhaben insgesamt planerisch 

und technisch so optimiert, dass Beeinträchtigungen der genannten Schutzgüter so weit wie 

möglich reduziert werden. Es konnten Inanspruchnahmen von hochwertigen Biotoptypen, 

Lebensräumen und Funktionen vermieden bzw. erheblich gemindert werden. Auch die Lage 
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von Baustellenflächen, Baustraßen und Lagerflächen sowie Bauzeiten wurde aus umwelt-

fachlichen Gesichtspunkten optimiert und auf ein Minimum beschränkt. 

Weitergehende Optimierungsmöglichkeiten in Bezug auf die generelle Trassenführung sind 

nicht vorhanden. Die vorgesehenen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind im Hinblick auf 

die Schutzgüter des UVPG als Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen insgesamt 

ausreichend. 

Die Planfeststellungsbehörde ist der Überzeugung, dass der festgestellte Plan überdies 

Maßnahmen vorsieht, bei deren Realisierung davon ausgegangen werden kann, dass die 

aufgezeigten Wirkungen im erforderlichen Maße kompensiert werden können. Hierbei ist 

nicht zu beanstanden, dass die Vorhabenträgerin die Maßnahmen multifunktional in Ansatz 

bringt. Denn ebenso wie ein Eingriff auf einer Fläche verschiedene Schutzgüter und ihre 

Funktionen beeinträchtigen kann, können diese auch durch Maßnahmen, die ihrerseits ver-

schiedene Funktionen erfüllen, auf einer Fläche kompensiert werden. 
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III Materielles Recht 

Das Vorhaben ist schon aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststellung gerechtfertigt und 

kann nach Abwägung aller durch das Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange 

nach Maßgabe der verfügten Auflagen und sonstigen Nebenbestimmungen zugelassen wer-

den.  

1 Planrechtfertigung 

Das Vorhaben verfügt über die notwendige Planrechtfertigung. 

1.1 Planungsziele 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden Ziele verfolgt, die den Zielsetzungen des eu-

ropäischen und nationalen Verkehrswegerechts entsprechen. Die wesentlichen Planungszie-

le der Vorhabenträgerin sind im Antrag auf 3. Planänderung vom 18.03.2011 zusammenge-

fasst worden: 

(1) Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN) s owie Lückenschluss im 

nationalen Autobahnnetz in der weiträumigen West-Os t-Verbindung (Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15) und damit Vermeidung von Umwegen für Fernver-

kehre und Reduzierung der damit verbundenen Fahrzeitverluste und Schleichverkehre 

in der Region. 

(2) Unterstützung der raumordnerischen Entwicklungsziel e durch eine bedarfsgerech-

te verkehrliche Anbindung und Erschließung der Mittelzentren Eschwege und Sontra 

und damit Förderung der regionalen und überregionalen Wirtschaftsentwicklung. 

(3) Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes , insbesondere der Ortsdurchfahrten 

im Zuge der bestehenden Bundesstraßen B 7, B 27, B 400, durch die Bündelung regi-

onaler und großräumiger Durchgangsverkehre auf einer leistungsfähigen Bundesfern-

straße und damit Reduzierung verkehrsbedingter Immissionen in den betroffenen Orts-

lagen. 

(4) Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bisher unzerschnittener 

Landschafts-und Naturräume durch die Planung einer strukturangepassten Linienfüh-

rung und somit eine räumlich enge Bündelung neuer und bestehender Verkehrstras-

sen. 

(5) Bündelung von Verkehrsfunktionen (großräumige Verbindungs- und regionale Er-

schließungsfunktion) durch einen möglichst ortsnahen Verlauf entlang bestehender 
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Siedlungs- und Entwicklungsbänder. Durch die Schaffung häufiger und leistungsfähiger 

Verknüpfungspunkte mit dem nachgeordneten Netz soll die Nutzung der A 44 auch für 

den Regionalverkehr attraktiv gemacht werden. 

(6) Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Schaffung einer Bundesfernstraße mit 

angemessener Verkehrsqualität hinsichtlich Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. 

Die Ziele leiten sich aus den gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines transeuropä-

ischen Verkehrswegenetzes (Entscheidung Nr. 1692/96/EG zuletzt geändert durch die Ver-

ordnung Nr. 1791/2006 des Rates vom 20.11.2006), den Zielen des Verkehrsprojektes Deut-

sche Einheit Nr. 15 (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991), dem Bun-

desverkehrswegeplan (vgl. Einstufungsvorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. 

HE1002, Stand 09.04.1992), dem Regionalplan Nordhessen 2009 und dem Umstand ab, 

dass der durch das Vorhaben zu erschließende Werra-Meißner-Kreis als einziger noch ver-

bleibender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007 – 2013 ist. 

Europäische Ziele (Ziele 1 und 2) 

Das Vorhaben hat als ein Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion. Es ist Bestand-

teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes und dient der Erfüllung wichtiger Gemeinschafts-

ziele, wie dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes und der Stärkung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts. 

Die A 44 ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN). Der Ausbau des planfestge-

stellten Abschnitts der Verbindung der A 44 bei Kassel mit der A 4 bei Wommen ist in der 

Karte des Abschnitts 2.3 des Anhangs I der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23.07.1996 über gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau 

eines transeuropäischen Verkehrswegenetzes, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1791/2006 des Rates vom 20.11.2006, enthalten. Das transeuropäische Straßennetz 

setzt sich gemäß Art. 9 Abs. 1 der Entscheidung Nr. 1692/96/EG aus Autobahnen und 

hochwertigen Straßen zusammen, die u. a. wichtige Funktionen im Fernverkehr erfüllen oder 

Verbindungen zu anderen Verkehrsträgern gewährleisten. Das Vorhaben, Neubau einer 

vierstreifigen Autobahn von der AS Waldkappel bis Hoheneiche, trägt dem Ziel des Ausbaus 

des transeuropäischen Verkehrsnetzes Rechnung.  

Nach den Erwägungsgründen der Entscheidung Nr. 1692/96/EG ist die Realisierung des 

Vorhabens als Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes von großem gemein-
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schaftlichem Interesse. Mit dem Auf- und Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes 

werden wichtige Gemeinschaftsziele, wie das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-

tes und die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts verfolgt 

(1. Erwägungsgrund). Als weitere Ziele werden ein auf Dauer tragbarer Personen- und Gü-

terverkehr unter möglichst sozial- und umweltverträglichen sowie sicherheitsorientierten Be-

dingungen und die Integration aller Verkehrsträger unter Berücksichtigung ihrer komparati-

ven Vorteile genannt (2. Erwägungsgrund). 

Nach Art. 2 der Entscheidung Nr. 1692/96/EG, in der Fassung der Änderung durch die Ent-

scheidung Nr. 884/2004/EG vom 29.04.2004, ist der in der Karte des Abschnitts 2.3 des An-

hangs I dargestellten Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen bis zum Jahr 2020 zu realisieren, um ein auf Dauer tragbares Personen- und Gü-

terverkehrssystem zu schaffen.  

Nach Art. 5 Buchstaben a) der Entscheidung hat das Vorhaben „Priorität“, da es dem Aus-

bau der Fernverkehrsverbindungen zwischen West und Ost (Kassel und Erfurt) im Zentrum 

Deutschlands bzw. Europas dient. Durch das Vorhaben soll eine Lücke zwischen den alten 

und den neuen Bundesländer Deutschlands geschlossen und die Engpasssituation im West-

Ost-Verkehr beseitigt werden. Weitergehend dient das Vorhaben somit dem Lückenschluss 

im Fernstraßennetz auf der Achse der Kanalhäfen – Ruhrgebiet – Kassel – Eisenach – 

Dresden – Görlitz – Polen und der Anbindung des strukturschwachen ehemaligen Grenzge-

bietes im Osten des Landes Hessen (vgl. Einstufungsvorschlag zum Bundesverkehrswege-

plan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992).  

Zudem leistet das Vorhaben als Teilabschnitt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 

einen Beitrag zur Verbindung der Zentren Rhein/Main und Rhein/Ruhr mit Thüringen, Sach-

sen sowie dem polnischen Industriegebiet und auch in Richtung Südosteuropa (BMV, Ver-

kehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Schließlich dient das Vorhaben auch der europäischen Wirtschaftsförderung. Der durch das 

Vorhaben als Teilabschnitt der A 44 zu erschließende Werra-Meißner-Kreis ist als einziger 

noch verbleibender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-

serung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007-2013 (vgl. Karte der GRW-Fördergebiete 

2007-2013). Hieraus ergibt sich die besondere wirtschafts- und strukturpolitische Aufgabe 

der neuen Verkehrsverbindung.  

Das Vorhaben hat danach eine wichtige europäische Verbindungs- und Raumerschließungs-

funktion und somit einen hohen Stellenwert für die Integration der Gemeinschaft. 
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Nationale Ziele (Ziele 1, 3 und 6) 

Das Vorhaben gehört als Bestandteil der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen zusammen mit dem 6-streifigen Ausbau der A 4 Eisenach-Görlitz zum Verkehrs-

projekt Deutsche Einheit Nr. 15. Den Verkehrsprojekten Deutsche Einheit wird im Bundes-

verkehrswegeplan die besondere Funktion zugewiesen, im Interesse der Schaffung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern den Grundstein für eine 

gemeinsame Verkehrsinfrastruktur zu legen. Durch die Schließung der Lücke im Autobahn-

netz soll das Zusammenwachsen der verbundenen Regionen in den östlichen und westli-

chen Bundesländern gefördert werden. 

Wichtige verkehrspolitische Ziele des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15 sind es, die 

Verkehrssicherheit zu erhöhen, die bestehenden Verkehrsengpässe auf den Bundesfern-

straßen zu beseitigen und zur Entlastung des regionalen Straßennetzes beizutragen (BMV, 

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 

Zudem ist das Vorhaben im Bedarfsplan, der Anlage nach § 1 Abs. 1 S. 2 FStrAbG, als lau-

fendes und fest disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Grund 

für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan war u. a. die Schließung der Lücke im 

Autobahnnetz im Verlauf der weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen 

Rhein-Ruhr und der ostdeutschen Städteachse Erfurt-Dresden. Dieser Lückenschluss soll 

dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen Räume mit Hilfe einer durchgängig 

leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz mit dem Westen Deutschlands zu 

verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und neuen Bundesländern zu fördern.  

Ferner ist es ein Ziel des Vorhabens, den Anforderungen an Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs sowie an einer angemessenen Qualität des Verkehrsablaufes durch den Neubau 

einer vierstreifigen Bundesautobahn – wie im Bedarfsplan vorgesehen – Rechnung zu tra-

gen. 

Schließlich soll das Vorhaben der Ergänzung der bestehenden Verbindungen im nationalen 

Autobahnnetz Kassel-Gießen/Frankfurt am Main (A 49/Verbindung zur A 5), Kas-

sel/Göttingen-Nordhausen/Halle (A 38) und Fulda-Frankfurt am Main (A 66) dienen. 

Regionale Ziele (Ziele 2 bis 6) 

Mit der Verwirklichung des Verkehrsprojektes soll die Verkehrssicherheit erhöht, die beste-

henden Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen beseitigt und das regionale Straßen-

netzes entlastet werden. Ausdrücklich genannt ist die Entlastung der von Sontra nach 

Eschwege verlaufenden B 27 (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). 
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Ein weiterer Grund für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan war, das struktur-

schwache ehemalige Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen besser verkehrlich zu er-

schließen, die Bundesfernstraßen B 7, B 27 und B 400 und deren Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten, Kapazitätsengpässe abzubauen und Unfallgefahren zu minimieren (vgl. Einstufungs-

vorschlag zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992, Techni-

sche Merkmale und Ziele des Projekts). 

Das Vorhaben entspricht ferner den verkehrlichen und verkehrspolitischen Zielen des Regio-

nalplans Nordhessen 2009. Es ist als Abschnitt der A 44 im Regionalplan Nordhessen als 

geplante Maßnahme in der Kategorie I aufgeführt und als Vorranggebiet ausgewiesen. Ihm 

kommt als Bestandteil der A 44 eine besondere verkehrliche Bedeutung für die Region 

Nordhessen zu (Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel 2). 

Nach den in der Regionalplanung von Nordhessen verankerten Grundsätzen sollen die je-

weiligen Verflechtungsbereiche in den Planungsregionen bedarfsgerecht durch Straßen er-

schlossen und an die zugehörigen zentralen Orte angebunden werden. Die konkrete Pla-

nung soll zu einer Bündelung der regionalen und überregionalen Verkehre entlang der Ent-

wicklungsbänder führen. Straßenbaumaßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des 

zugehörigen Oberzentrums sollen vorgesehen werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, 

Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 1). Daran anknüpfend soll das planfestgestellte Vorha-

ben als Teilabschnitt der A 44 die Mittelzentren Eschwege und Sontra untereinander verbin-

den und das Oberzentrum Kassel innerhalb einer durchschnittlichen Fahrzeit von 60 Minuten 

erreichbar sein. Die Mittelzentren Eschwege und Sontra sowie deren umliegende Stadtteilen 

und Gemeinden sollen optimal mit der großräumigen Verkehrsachse A 44 verknüpft werden.  

Weiterhin sollen die Ortschaften mit unzumutbarer Verkehrs- und Immissionsbelastung durch 

den Durchgangsverkehr entlastet werden (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt 

Straßenverkehr, Grundsatz 2). Dementsprechend wird durch das Vorhaben, mit seinen auf 

den Verkehr zugeschnittenen Anschlussstellen eine Entlastung der Ortslagen von 

Bischhausen (B 7), Oetmannshausen (B 7) und von Hoheneiche (B 27) angestrebt. 

Entsprechend dem Grundsatz, dass zur Vermeidung der weiteren Flächenzerschneidung 

durch neue Straßen eine räumlich enge Bündelung von bzw. mit Verkehrs- und Versor-

gungstrassen angestrebt werden soll (vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Stra-

ßenverkehr, Grundsatz 2), ist es ein weiteres Ziel eine möglichst umweltschonende Trassie-

rung zu wählen.  
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Ferner kommt dem Bau der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei Wommen und 

somit auch dem Vorhaben eine “besondere raumordnerische und entwicklungsplanerische 

Dringlichkeit“ zu. Die Oberzentren Fulda und Kassel sowie die Mittelzentren sollen durch 

leistungsfähige Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss untereinander verknüpft werden 

(Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 3).  

Darüber hinaus wird in der Begründung zu den Grundsätzen des Regionalplanes Nordhes-

sen 2009 in Übereinstimmung mit den Zielen des planfestgestellten Vorhabens ausgeführt, 

dass es ein Ziel der A 44 sei, neben einer Verbesserung der überregionalen Verbindungs-

strukturen auch die Entlastung der innerregionalen Verbindungen, insbesondere der B 7, der 

B 27 und der B 400 mit den bestehenden Ortsdurchfahrten zu erreichen. Zudem sei eine 

weitgehende Bündelung der überregionalen Verkehre der A 44 mit dem bereits bestehenden 

untergeordneten Netz (z. B. B 7/A 44 und B 27/A 44) anzustreben, um Neubelastungen un-

bebauter sowie bisher unbelasteter Räume – insbesondere bezogen auf Zerschneidungswir-

kungen, Lärm- und Schadstoffimmissionen – zu vermeiden. 

1.2 Bedarf für das Vorhaben 

Der Bedarf für das Vorhaben, A 44 VKE 40.1, ist aufgrund der gesetzlichen Bedarfsfeststel-

lung gegeben, mit der rechtlichen Folge, dass das Vorhaben über die notwendige Planrecht-

fertigung verfügt. 

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits im Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen zum FStrAbG i. d. F. vom 15.11.1993 (BGBl I S. 1878) als Vorhaben des 

vordringlichen Bedarfs enthalten. Der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum 

FStrAbG hat die A 44 in der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG als laufendes und fest 

disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Es ist der Neubau einer 

vierstreifigen Bundesautobahn vorgesehen. 

Grund für die Aufnahme des Vorhabens war es, die Lücke im Autobahnnetz im Verlauf der 

weiträumigen West-Ost-Verbindung zwischen den Räumen Rhein-Ruhr und der ostdeut-

schen Städteachse Erfurt-Dresden zu schließen. Als Teil der „Verkehrsprojekte Deutsche 

Einheit“ soll dieser Lückenschluss dazu beitragen, die an der A 4 liegenden mitteldeutschen 

Räume mit Hilfe einer durchgängig leistungsfähigen Fernverkehrsstraße auf kurzer Distanz 

mit dem Westen Deutschlands zu verbinden, um das Zusammenwachsen von alten und 

neuen Bundesländern zu fördern. Zugleich soll auch das strukturschwache ehemalige 

Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen verkehrlich besser erschlossen werden. Darüber 

hinaus geht es darum, das nachgeordnete Straßennetz mit seinen Ortsdurchfahrten zu ent-

lasten und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.  
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Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber die Grenzen seines gesetzgeberischen Ermes-

sens bei der Bedarfsfeststellung überschritten hat, sind auch nach Prüfung der erhobenen 

Einwendungen nicht ersichtlich. Es besteht im Hinblick auf die bestehende und künftig zu 

erwartende Verkehrsbelastung sowie im Hinblick auf die Notwendigkeit der verkehrlichen 

Erschließung dieses strukturschwachen Raumes weiterhin die Notwendigkeit das Vorhaben 

zu realisieren. 

Die fortgeschriebene Dimensionierungsprognose für das Jahr 2025 bestätigt die Bedarfs-

feststellung des Gesetzgebers für die A 44, die maßgeblichen Planziele und die für die Di-

mensionierung der Planung zugrundegelegten Entwurfsparameter.  

Die Verkehrsuntersuchung für die A 44 im Abschnitt zwischen Kassel und Herleshausen, 

zuletzt 2007 als Dimensionierungsprognose 2020 veröffentlicht, ist auf Veranlassung der 

Vorhabenträgerin auf den Prognosehorizont 2025 fortgeschrieben worden. Sie bildet jetzt 

den Analysezustand 2009 ab. Dabei berücksichtigt sie die veränderten Struktur- und Ver-

kehrsdaten, wie z. B. die veränderte Raumstruktur, den aktuellen Einwohner- und Beschäfti-

gungsstand, die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 2025 und die Auswirkungen der Maut-

pflicht. 

Die Dimensionierungsprognose 2025 ist nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde schlüs-

sig und nachvollziehbar. Sie schreibt die vorgehenden Verkehrsprognosen unter Berücksich-

tigung der tatsächlichen weiteren Entwicklungen fort. Die Gründe für die Aufnahme des Vor-

habens in den Bedarfsplan bestehen somit weiter und werden durch die Dimensionierungs-

prognose 2025 von Modus Consult bestätigt. In gleicher Weise wird bestätigt, dass die maß-

geblichen Planungsziele erreicht werden (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 

Kassel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010). 

Als durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) auf der gesamten A 44 werden 

für das Jahr 2025 Werte von ca. 19.000 bis ca. 42.000 Kfz/d prognostiziert. Mit Rücksicht auf 

den prognostizierten Durchgangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der A 7 in 

Kassel bis zum Anschluss an die A 4 (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kas-

sel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, 

S. 55) hat die neue Autobahn einen erheblichen Verkehrswert bezogen auf ihre Funktion, 

eine Lücke im Autobahnnetz zu schließen und dadurch das Zusammenwachsen der verbun-

denen Regionen in den östlichen und westlichen Bundesländern zu fördern. Die Einwendung 

des BUND, die die europäische bzw. nationale Verbindungsfunktion aufgrund dieser Zahlen 

in Frage stellt, trägt der dargelegten Bedeutung des Vorhabens nicht ausreichend Rechnung. 

Das Vorhaben hat eine große Fernverkehrsrelevanz. Diese kommt neben dem Durchgangs-
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verkehr auch in dem Fernverkehrsanteil (Fahrten über 50 km) zum Ausdruck. Dieser beträgt 

auf der A 44 zwischen 47 % (westlich Kaufungen) und 88 % (westlich Herleshausen). Die 

meisten Streckenabschnitte weisen einen Fernverkehrsanteil von über 70 % aus (vgl. Modus 

Consult, Erwiderung zur Stellungnahme von RegioConsult vom 08.05.2001, September 

2011, S. 7). 

Unabhängig davon hat die A 44 eine besondere regionale Erschließungswirkung. So bleibt 

auch das Ziel einer Entlastung des vorhandenen Straßennetzes und damit verbunden die 

Erhöhung der Verkehrssicherheit von Bedeutung. Dies gilt namentlich für die B 7 mit ihren 

Ortsdurchfahrten im Abschnitt der VKE 40.1, die bislang den durchgehenden Fernverkehr zu 

bewältigen hat. Im Prognose-Nullfall 2025 wäre die B 7 im Raum Bischhausen und 

Oetmannshausen mit ca. 12.900 Kfz/d und die B 27 im Raum Hoheneiche mit ca. 19.300 

Kfz/d belastet. Im Planfall 2025 ist für denselben Bereich mit einer Verkehrsabnahme um 

89 % auf 1.400 Kfz/d und 95 % auf 1000 Kfz/d zu rechnen (vgl. Modus Consult, Verkehrsun-

tersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 

2009, Juli 2010, S. 41 und 46, Plan 55 und 65). 

Die in der Dimensionierungsprognose 2025 ermittelten Werte liegen gegenüber den früheren 

Prognosen teilweise deutlich niedriger. Gleichwohl kann entgegen der Einwendungen nicht 

die Rede davon sein, dass die mit dem Bedarfsplan verfolgten Ziele nicht mehr erreichbar 

wären. Die Verkehrsbelastung für den Streckenabschnitt zwischen der AS Waldkappel und 

der AS Eschwege wird im Jahr 2025 beispielsweise ca. 28.000 Kfz/d betragen mit einem 

Schwerverkehrsanteil von ca. 23% (ca. 6.500 SV/d). Zwischen den Anschlussstellen AS 

Eschwege und AS Wichmannshausen (VKE 40.2) wird die Verkehrsbelastung ca. 33.000 

Kfz/d und der Schwerverkehrsanteil ca. 24 % (ca. 8.000 SV/d) betragen (vgl. Modus Consult, 

Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fort-

schreibung 2009, Juli 2010, Plan 61). 

Zu der in der Stellungnahme des BUND enthaltenden Stellungnahme von RegioConsult vom 

08.05.2011 hat die Vorhabenträgerin eine Erwiderung durch Modus Consult vorgelegt (vgl. 

Modus Consult, Erwiderung zur Stellungnahme von RegioConsult vom 08.05.2001, Septem-

ber 2011). Nach Prüfung der Erwiderung durch die Planfeststellungsbehörde unter allen As-

pekten konnte die Kritik an der Dimensionierungsprognose 2025 durch die Vorhabenträgerin 

ausgeräumt werden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde liegt kein methodischer 

Mangel vor, der die Ergebnisse der Prognose in Zweifel ziehen könnte. 
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2 Dimensionierung 

Die Dimensionierung des Vorhabens entspricht nach Prüfung durch die Planfeststellungsbe-

hörde den einschlägigen technischen Regelwerken. Unter Wahrung der Planungsziele sind 

alle Möglichkeiten der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft worden. 

Bei der Planung hat die Vorhabenträgerin, die für die Straßenplanung und den Straßenbau 

geltenden Richtlinien, wie die Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Linienführung 

(RAS-L), Ausgabe 1995, Teil: Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, und Teil: Plangleiche 

Knotenpunkte (RAS-K-1), Ausgabe 1998, sowie die Richtlinien für die Anlage von Landstra-

ßen, Teil III: Knotenpunkte, Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte, Ausgabe 1976 (RAL-K-2) 

angewandt. Außerdem wurden die Aktuellen Hinweise zur Gestaltung planfreier Knotenpunk-

te außerhalb bebauter Gebiete – Ergänzungen zu den RAL-K-2 (AHRAL- K-2, FGSV, 1993) 

und die Entwurfshinweisen für planfreie Knotenpunkte an Straßen der Kategoriengruppe B 

(Ergänzungen zu den RAL-K-2) (RAS-K-2-B, FGSV, 1995) und hierzu Kap. 2.4 des Hand-

buchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS, FGSV, 2009) berücksichtigt.  

2.1 Planungs- und Entwurfsgrundlagen 

Der Teilabschnitt der Verkehrskosteneinheit (VKE) 40.1 beginnt an der Anschlussstelle (AS) 

Waldkappel und endet an der Verknüpfung mit dem 2. Abschnitt der VKE 40 bei 

Hoheneiche. 

Wesentliche Bestandteile der VKE 40.1 sind: 

• eine Anschlussstelle an die B 7 nordwestlich des Stadtteils Bischhausen (Waldkap-

pel), 

• ein Tunnelbauwerk mit zwei getrennten Röhren zur Unterfahrung des Trimberges 

• eine Anschlussstelle an die B 27 im Wehretal, 

• eine Talbrücke zur Überquerung der B 27, der Bahnstrecke Göttingen - Bebra, der 

Wehre sowie deren Talraum und der B 452, 

• ein Tunnelbauwerk mit zwei getrennten Röhren zur Unterfahrung des Spitzenberges. 

Die für die A 44 prognostizierte Verkehrsbelastung erfordert den Neubau einer zweibahnigen 

durch Mittelstreifen getrennten Bundesfernstraße. Dies steht mit der Entscheidung des Ge-

setzgebers im Einklang, die A 44 als Verbindung zwischen Kassel und Eisenach als eine 

vierstreifige Bundesautobahn zu bauen.  
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Das Vorhaben ist als Abschnitt der A 44 nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung, 

Ausgabe 2008, (RIN 2008) der Straßenkategorie AS I „Autobahn mit großräumiger Verbin-

dungsfunktion der Kategorie I“ zuzuordnen, da es der Verbindung zwischen den Oberzentren 

Kassel und Erfurt (vgl. RIN 2008, Bild 4 und Tabelle 4) bzw. auch den Metropolregionen Mit-

teldeutschlands (Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Chemnitz und Halle) sowie Rhein-

Ruhr (Dortmund, Bochum Wuppertal, Köln usw.) dient. Zudem übernimmt das Vorhaben 

aber auch eine wichtige überregionale Verbindungsfunktion der Kategorie II, indem es die 

Mittelzentren Eschwege und Sontra untereinander und mit dem Oberzentrum Kassel im 

Westen und Erfurt im Osten verbindet. Generell wird durch das Vorhaben eine Verbesserung 

der Erreichbarkeit zentraler Orte von den einzelnen Wohnstandorten in der Fläche erreicht.  

Durch die Festlegung der Verbindungsfunktionsstufe (nach RIN 2008) sind die maßgeben-

den Entwurfs-, Qualitäts- und Betriebsmerkmale für die Planung der Straßenbaumaßnahme 

bestimmt. Hierzu gehört auch der planfreie Ausbau der Knotenpunkte. 

Somit wird mit den vorliegenden, Planfeststellungsunterlagen für den Teilabschnitt VKE 40.1, 

entsprechend seiner zugedachten Netzfunktion und unter Berücksichtigung der besonderen 

landschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen, eine Entwurfsgeschwindigkeit von 

Ve = 80 km/h zu Grunde gelegt. Damit kann dann die zweibahnige Bundesautobahn bezogen 

auf die Trassierungselemente und den Querschnitt mit einem sparsamen Standard gebaut 

werden. Ausgehend von dieser Entwurfsgeschwindigkeit ergibt sich für die fahrdynamische 

Bemessung sicherheitsrelevanter Entwurfselemente eine notwendige V85- Geschwindigkeit 

von 100 km/h. Nach den RAS-L, Kap. 3.2, wird bei zweibahnigen Straßen und einer Ent-

wurfsgeschwindigkeit Ve < 100 km/h die V85 = Ve + 20 km/h ermittelt. Auf dieser Grundlage 

werden die Streckencharakteristik und damit das Fahrverhalten der Kraftfahrer aufeinander 

abgestimmt.  

An diesem Geschwindigkeitsansatz hält die Vorhabenträgerin fest, obwohl nach der von 

FGSV für die Autobahnen überarbeiteten „Richtlinien für die Anlage von Straßen“ (RAA), 

Ausgabe 2008, bei Fernautobahnen (EKA1A) als Geschwindigkeit bei Nässe von 130 km/h 

und für Überregionalautobahnen (EK1B) von 120 km/h ausgegangen wird (Kap. 3.4 der 

RAA). Im Hinblick auf die besonderen örtlichen, insbesondere der topographischen und öko-

logischen Verhältnisse im Bereich zwischen Kassel und Herleshausen wurde auch zur 

Schonung von ökologischen Belangen Abstand von diesem Standard genommen. Dies ist 

für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. Mit dem gewählten Standard kann die an-

gestrebten Funktionen der A 44 erfüllt werden. Mit der vorgesehenen Geschwindigkeit von 

V85 = 100 km/h wird dies sichergestellt.  



Planfeststellungsbeschluss - 121 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Hinsichtlich der RAA hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ent-

sprechend dem Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 7/2009 vom 23.06.2009 zuge-

stimmt, dass bei dem laufenden Vorhaben A 44 von den Vorgaben der RAA abgewichen 

werden kann. Die Straßenplanung entspricht, wie die nachfolgenden Ausführungen belegen, 

den straßenbaulichen und verkehrlichen Anforderungen.  

Es ist geplant, unter Anwendung und Berücksichtigung der Richtlinie für die Ausstattung und 

den Betrieb von Straßentunneln (RABT 2006), die betriebstechnischen Ausstattungen vom 

Tunnel Trimberg und vom Tunnel Spitzenberg auszuwählen. Dazu werden die beiden Tun-

nelanlagen mit einer erweiterten Ausstattung (vgl. RABT 2006, Kapitel 5.3 ff.) ausgerüstet. 

Das bedeutet, dass die Mindestausstattung um Dauerlichtzeichen und Wechselwegweiser 

(Schilderbrücken) und weitere Wechselverkehrszeichen ergänzt wird. Zur Mindestausstat-

tung gehören z. B. Überholverbote, Höhenangaben, der Zeichenvorrat zum Tunnel selbst 

(Z 327 StVO) und der an die örtliche Situation angepasste Geschwindigkeitstrichter. Mit Hilfe 

des Geschwindigkeitstrichter wird in einem Abstand zum Tunnelportal von max. 1000 m (vgl. 

RABT 2006, Bild 15) die Geschwindigkeit von 100 Km/h auf eine zulässige Höchstgeschwin-

digkeit von 80 km/h für den Tunnel herunter geregelt. Aufgrund der örtlichen Anpassung sind 

es hier vor dem Tunnel Trimberg z. B. in Fahrtrichtung Kassel 887 m. Dies bedeutet für den 

Verkehrsteilnehmer, dass er auf der Talbrücke Wehretal keine freigewählte Geschwindigkeit 

fahren kann. Die 80 km/h werden bereits ca. 100 m vor dem Tunnelportal Trimberg in Fahrt-

richtung Kassel signalisiert, so dass generell ein besserer Verkehrsfluss und auch für den 

Anschlussstellenbereich der AS Eschwege eine höhere Verkehrssicherheit zu erwarten ist. 

Ein Vorteil der dynamischen Verkehrssteuerung, im Zusammenspiel mit den Wechselver-

kehrszeichen auf den Schilderbrücken, ist auch ein sofortiges Reagieren auf mögliche Ge-

fahrensituationen durch weitere Geschwindigkeitsreduktionen bis zur Fahrstreifensperrung.  

2.2 Querschnitt 

Für das Vorhaben ist wegen der besonderen landschaftlichen und ökologischen Bedingun-

gen ein Sonderquerschnitt gewählt worden. 

Für Bundesfernstraßen in der Kategorie A I bzw. AS I ist bei den für die A 44 prognostizier-

ten Verkehrsstärken in der Regel der RQ 29,5 (Bild 5, RAS-Q 96) oder der RQ 31 (Bild 3, 

RAA 2008) vorzusehen. Als Querschnitt für die Trassierung ist hier u. a. aus ökologischen 

Gesichtspunkten und zur Schonung des Landschaftsraumes der Sonderquerschnitt SQ 27 

angewandt worden. Der in der Stellungnahme von RegioConsult für den BUND vom Dezem-

ber 2002 angeführte Regelquerschnitt RQ 26 war schon entsprechend dem Allgemeinen 

Rundschreiben Straßenbau Nr. 40/1998 aus Gründen der Sicherheit bei Straßen der Verbin-
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dungsfunktion A I bzw. AS I nicht anwendbar (vgl. ARS Nr. 40/1998 des BMV) und ist zudem 

mit Einführung der RAA am 23.06.2009 ungültig geworden.  

2.3 Standstreifen und Böschungen 

Vor dem Hintergrund der Standstreifenbreite von 2,50 m beim Sonderquerschnitt SQ 27 

konnten die Bankette in den Einschnittsbereichen von 1,50 m auf die Mindestbreite von 

1,00 m reduziert werden (2.4.4 RAS-Q 96; 4.2.3.7, RAA 2008). Im Bereich der WSZ III wer-

den aufgrund der Schutzplanken und der Entwässerungseinrichtungen die Bankette mit einer 

Breite von jeweils 1,50 m ausgeführt.  

Aufgrund der vorhandenen Baugrundverhältnissen konnte sowohl für Dammbauwerke als 

auch für Einschnitte in der Regel eine Böschungsneigung von 1:1,5 vorgesehen werden. 

Lediglich im Bereich von Hoheneiche ist aufgrund der dort gegebenen Anforderungen an den 

Untergrund eine flachere Böschungsneigung geplant (2.5 RAS-Q 96; 4.2.4 RAA 2008).  

2.4 Tunnel Trimberg und Tunnel Spitzenberg 

Zur Unterfahrung der Ausläufer des Trimberg und des Spitzenberg ist jeweils ein Tunnel-

bauwerk mit zwei getrennt aufzufahrenden Röhren erforderlich. Von der Vorhabenträgerin 

wurden dazu die in der Richtlinie zur Ausstattung und zum Betrieb von Straßentunneln, Aus-

gabe 2006, (RABT 2006) enthaltenen Grundsätze, Hinweise und Kriterien bei der Planung 

der Ausstattung sowie deren Betrieb berücksichtigt.  

Im Bereich der Tunnelbauwerke konnte der Regelquerschnitt RQ 26t (ab geminderten Regel-

lösung ohne Seitenstreifen) entsprechend Bild 1 der Richtlinien zur Ausstattung und zum 

Betrieb von Straßentunneln, Ausgabe 2006, (RABT 2006) gewählt werden, der eine nutzbare 

Breite von 7,50 m pro Röhre vorsieht. Aufgrund der Anschlussstelle (AS) Eschwege östlich 

des Tunnel Trimbergs ist für die Nordröhre des Tunnels Trimberg, aus Gründen der Sicher-

heit und Leichtigkeit des Verkehrs, durchgängig ein Regelquerschnitt RQ 33t (abgeminderten 

Regellösung ohne Seitenstreifen) entsprechend Bild 1 der RABT 2006 festgelegt worden. 

Aufgrund der AS Eschwege wird dieser auch bereichsweise für den Ausfädelungsstreifen in 

der Südröhre gewählt. Im Bereich der Wehretalbrücke ist der Straßenquerschnitt aufgrund 

der teilweisen Integration der Brücke in die Anschlussstelle um einen Ein- bzw. Ausfäde-

lungsstreifen von 3,50 m Breite erweitert worden (Tabelle 2, RAS-Q 96; 4.2.3.2, RAA 2008). 

Außerhalb des Anschlussstellenbereiches steht diese Breite als Standstreifen auf dem Brü-

ckenbauwerk zur Verfügung. Je Fahrtrichtung beträgt damit die nutzbare Fahrbahnbreite 

zwischen den Kappen 11,50 m (Fahrstreifen = 2 x 3,50 m, Ein- bzw. Ausfädelungsstreifen = 

3,50 m, Randstreifen = 2 x 0,50 m). Diese Erweiterung ist notwendig geworden, um im Falle 

der Sperrung einer Richtungsfahrbahn, wie sie im Zusammenhang mit Arbeiten an Brücken-
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bauwerken zeitweise notwendig werden, auf der verbleibenden Richtungsfahrbahn jeweils 

zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung einrichten zu können (4+0) (vgl. dazu die Richtlinie für die 

Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen RSA 1995).  

Die Planung ist auch funktionsfähig. Dies ergibt sich aus den von der Vorhabenträgerin vor-

gelegten Gutachten zum Voreinschnitt der Tunnelbauwerke. Beim Voreinschnitt West vom 

Tunnel Trimberg (ARCADIS, Geotechnischer Bericht Tunnel Trimberg Voreinschnitt West 

Gründungsgutachten, 16.05.2011) bedarf es zusätzlicher Böschungssicherungsmaßnahmen. 

Auf die Notwendigkeit dieser Maßnahmen wird unter A V 1 hingewiesen.  

2.5 Anschlussstellen 

Die A 44 wird gemäß § 1 Abs. 3 FStrG frei von höhengleichen Kreuzungen und für Zu- und 

Abfahrten mit besonderen Anschlussstellen ausgestattet. Die Lage, die Ausgestaltung und 

die Dimensionierung der Anschlussstellen sollen dabei eine weitgehende Entlastung des 

nachgeordneten Straßennetzes zum Ziel haben. Die vorgelegte Planung der Anschlussstel-

len ist aufgrund eines iterativen Prozesses entwickelt worden. Dabei wurden die Zwangs-

punkte im Grundriss und im Aufriss bzw. die die sich aus naturschutzfachlicher Sicht erge-

ben, beachtet.  

2.5.1 Anschlussstelle Waldkappel 

Die Anschlussstelle Waldkappel befindet sich im Bauanfangsbereich bei ca. Bau-Km 40+500 

und verknüpft mit Hilfe eines Kreisverkehrsplatzes die geplante Autobahn direkt mit der vor-

handenen B 7 und indirekt mit dem untergeordneten Straßennetz der Landes- bzw. Kreis-

straßen. Die Anschlussstelle (AS) gewährleistet dabei die volle Erschließung der Ortslagen 

von Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche und unterbindet gleichzeitig in Kombi-

nation mit der Teilanschlussstelle Eschwege den Schleichverkehr in den Ortslagen (vgl. Mo-

dus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionierungsprogno-

se 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010). 

Die Lage des Anschlusses und die gewählte Knotenpunktsform berücksichtigen die äußeren 

Zwangspunkte (d. h. beengten Platzverhältnisse) zwischen dem Bahndamm, dem Straßen-

damm der B 7 und dem Auenbereich der Wehre.  

Desweiteren besitzt der Kreisverkehrsplatz folgende Vorteile: 

• Erhöhung der Leistungsfähigkeit, 

• Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
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• Niedrigere, gleichmäßigere Geschwindigkeiten, 

• Verringerung der Gesamtwartezeiten, 

• Verringerung des Flächenbedarfes, 

• Einfache Wendemöglichkeit, 

• Einfache Vorfahrtsregelung. 

Die alternativ untersuchte Möglichkeit eines Anschlusses über „Holländische Rampen“ wurde 

nachvollziehbar vor dem Hintergrund der sich kreuzenden, plangleichen Verkehrsströme am 

jeweiligen Ende der Rampen und den damit verbundenen zusätzlichen verkehrslenkenden 

Maßnahmen, wie einer Lichtsignalanlage im Zuge der Anbindung an die B 7 (Verkehrssi-

cherheitsdefizite), wieder verworfen (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläuterungsbericht, in der Fas-

sung vom Juli 2009, S. 75).  

Neben dem positiven Flächenverbrauch ist auch mit geringeren Umweltbelastungen durch 

geringere Fahrzeugemissionen infolge der Geschwindigkeitsreduzierung in dem Streckenzug 

der B 7 sowie ein besserer Verkehrsfluss innerhalb des Knotenpunktes zu rechnen. Alle vier 

Knotenpunktarme werden symmetrisch an den Kreisel herangeführt, wobei die gestreckte 

Linienführung der vorhandenen B 7 unterbrochen wird. Der Kreisverkehrsplatz, mit einem 

Außendurchmesser von 40,00 m liegt südlich der A 44, so dass die Rampen von der B 7 

nach Kassel und von Herleshausen zur B 7 unter der Autobahn hindurchgeführt werden. Die 

Sichtfelder im Bereich des Kreisverkehrsplatzes sind aufgrund des gewählten Durchmessers 

sowie der Anschlussradien gewährleistet. Dies gilt analog auch für die Ein- und Ausfäde-

lungsbereichen der Rampen an der Autobahn.  

Betrachtet man in der nachfolgenden Abbildung die Knotenströme so erkennt man, dass die 

Hauptbeziehung in der Verkehrsrichtung Waldkappel-Oetmannshausen liegt, also von West 

nach Ost bzw. umgekehrt. Die zweite Hauptverkehrsachse liegt in der Beziehung aus Rich-

tung Oetmannshausen in Richtung Bischhausen bzw. umgekehrt. Ein Verschieben der An-

schlussstelle in Richtung Waldkappel würde an der ersten Hauptbeziehungsrichtung nichts 

verbessern, sondern nur für die zweite Hauptverkehrsrichtung eine Verschlechterung, durch 

Mehrwege verursachen.  
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Die Vollanschlussstelle Waldkappel ist sowohl aus verkehrlicher als auch aus straßennetz-

gestalterischer Sicht notwendig. Sie dient der Verknüpfung mit der alten B 7 und somit der 

Auf- und Abfahrt zur A 44 in bzw. aus Richtung Kassel und Herleshausen. Ihre Lage ist im 

Bezug zu den Verkehrsknotenströmen nachvollziehbar.  

Mit dieser Anschlussstelle können die mit der A 44 im Raum Waldkap-

pel/Bischhausen/Oetmannshausen angestrebte Entlastung des nachgeordneten Verkehrs-

netzes und die regionalplanerischen Ziele umgesetzt werden, d. h. es wird eine generelle 

Verbesserung der Verkehrsanbindungen für die Region bzw. dem ländlichen Raum erreicht 

(vgl. auch Landesplanerische Beurteilung vom 20.01.1998, Maßgabe a). Ohne eine solche 

Anbindung würden Lücken im Verknüpfungsbereich des untergeordneten Netzes mit der 

A 44 verbleiben und damit Umwegfahrten entstehen. Würde auf die Anschlussstelle, wie in 

den Einwendungen des BUND vorgetragen, verzichtet werden, würde es weder in Waldkap-

pel noch in Bischhausen zu einer Verkehrsverlagerung auf die A 44 führen, sondern es wür-

de zu verkehrlichen Mehrbelastungen in den Ortslagen kommen.  
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2.5.2 Anschlussstelle Eschwege 

Mit einer Anschlussstelle im Wehretal nordöstlich von Oetmannshausen erlangt die Stadt 

Eschwege über die B 27 eine leistungsfähige Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz. 

Die Anschlussstelle Eschwege führt dazu die Verkehrsströme von und nach Göttingen von 

der B 27 entsprechend den Forderungen aus der Raumordnung auf die A 44 zu verlagern. 

Alle Fahrbeziehungen sind als einspurige Rampen geplant, wobei eine raumsparende 

Knotenpunktslösung durch die Wahl einer Entwurfsgeschwindigkeit von 40 km/h erreicht 

werden konnte. Besonders an dieser Stelle sind die planerischen Anforderungen bzgl. der 

äußeren Zwangspunkte, wie z. B. die Topografie/Hanganschnitt, Tunnel, NSG Trimberg, 

dem Eisenbahndamm und dem Auenbereich der Wehre zu berücksichtigen.  

Bereits in dem Raumordnungsverfahren (Raumordnungsabschnitt V) wurde an dieser Stelle 

die Machbarkeit eines planfreien Vollanschlusses diskutiert und in die Raumordnerische Be-

urteilung als Maßgabe aufgenommen (vgl. Landesplanerische Beurteilung vom 20.01.1998 

Maßgabe b). Die Straßenbauverwaltung hat aus diesem Grund mehrere Anschlussvarianten 

entwickelt und fachlich überprüft. Als Ergebnis ist der nun vorliegende Knotenpunktstyp in 

Form einer dreiarmigen rechtsliegenden Trompete gewählt worden. Das Ergebnis ist für die 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. Generell stellen die Trompeten die wirtschaftlichs-

te Lösung von Autobahneinmündungen dar. Wobei die linksliegende Trompete die eigentli-

che Regellösung darstellen würde, die aber aufgrund der örtlichen Zwangspunkte durch die 

Eisenbahnstrecke und die Wehre nicht realisierbar ist. Die hier gewählte rechtsliegende 

Trompete hat im Vergleich der Verkehrssicherheitsaspekte den Nachteil, dass nämlich der 

Linkseinbieger, aus der hier einmündenden Bundesstraße, ohne Vorschaltung einer Aus-

fahrtssituation eine Bogenfolge mit kleiner werdendem Radius befahren muss. Die enge hin-

ter dem Brückenbauwerk liegende Schleifenrampe wird hier durch die Linienführung vor der 

Brücke in Form eines Gegenbogens angekündigt, so dass dies auf der Bundesstraße zu 

einer gewünschten Geschwindigkeitsreduzierung führt. Dies dient dazu, den Übergang in die 

engere Radienfolge der Schleifenrampe verkehrssicherer zu gestalten.  

Im Zuge der AS Eschwege ist auch ein zusätzliches Brückenbauwerk innerhalb der südli-

chen Rampen über die B 27-Fahrspur (Göttingen-Bad Hersfeld) vorgesehen. Aus Gründen 

der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und aufgrund der äußeren Zwangspunkte er-

folgt sowohl die Ausfädelung der Rampe Kassel-Göttingen bereits innerhalb der südlichen 

Röhre des Tunnel Trimberg durch Aufweitung des südlichen Tunnelquerschnittes, als auch 

die Spuraddition in der nördlichen Tunnelröhre für eine zusätzliche Fahrspur von Norden 

kommend aus der Verflechtungsstrecke in Richtung Kassel. Um kritische Spurwechselvor-

gänge innerhalb des Bauwerkes zu vermeiden, wird demzufolge die Nordröhre des 
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Trimbergtunnels durchgängig dreispurig gebaut. Die Ein- und Ausfädelungsspuren der östli-

chen Rampen liegen auf dem jeweiligen Überbau der Wehretalbrücke. Die Verflechtungen 

der einzelnen Fahrspuren sind im Nachweis der Verkehrsqualität nach dem Verfahren von 

Brilon/Westphal für alle Richtungen als gut zu bewerten. Die Sichtbeziehungen im Bereich 

des Knotenpunktes sind gewährleistet. Im Bereich der verlegten B 27 wird das Gelände zwi-

schen den einzelnen Rampen entsprechend modelliert. Im Norden schließt die B 27 an. In 

Zukunft ist geplant, zwischen der AS Eschwege und der zukünftigen Nordumfahrung Rei-

chensachsen die B 27 auszubauen (Verflechtungsstrecke). Diese Planung ist nicht Bestand-

teil dieser vorliegenden Autobahnplanung bzw. dem Planfeststellungsverfahren. Wenn der 

Ausbau nicht zeitgleich erfolgt, müssen die Rampen der AS Eschwege im Bereich der Ver-

flechtungsstrecke provisorisch an die B 27 angebunden werden. 

Durch die Form der Anschlussstelle, die keine Vollanschlussstelle darstellt und der damit 

verbundenen fehlenden Verkehrsbeziehungen nach Süden hin, ist deutlich in der nachfol-

genden Abbildung zu erkennen, dass die Knotenströme in der Hauptbeziehung in der Ver-

kehrsrichtung nach Norden, d. h. Eschwege bzw. Richtung Göttingen und auf der Achse der 

Autobahn liegen. Damit sind die Ortslagen von Oetmannshausen und Hoheneiche vom 

Durchgangsverkehr bzw. vom Schleichverkehr massiv entlastet (vgl. auch Landesplaneri-

sche Beurteilung vom 20.01.1998, Maßgabe a). 
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Für die AS Eschwege hat die Vorhabenträgerin nachvollziehbar die unterschiedlichen 

Zwangspunkte und verfolgten Planungsziele in einem iterativen Prozess zu einer verkehrssi-

cheren Knotenpunktsform abgewogen.  

2.6 Provisorische Anschlüsse 

Für den Fall, dass die VKE 40.1 deutlich vor Baubeginn des benachbarten Abschnittes 

VKE 40.2 fertiggestellt werden sollte, ist an dem Ende des Trassenabschnittes der A 44 ein 

provisorischer Anschluss an die B 7/B 27 (siehe Unterlage 7, Blatt 7.1) vorgesehen. Im 

Übergangsbereich wird der Verkehr dazu gemäß RSA 1995/2002 zu einem 2-streifigen 

Querschnitt auf die westliche Richtungsfahrbahn der A 44 übergeleitet und von dort auf die 

B 7 verschwenkt. Das vorläufige Bauende liegt dann bei Bau-km (ca.) 46+730. Der An-

schluss an die B 7 erfolgt im Abschnitt von NK 4825 007 nach NK 4825 009, km 1,721 bis 

km 1,481. Desweiteren wird auch der Erdbau sowie das Bauwerk BW 40.1-14 im unmittelba-

ren Anschlussbereich an die VKE 40.2 erst mit dessen Umsetzung hergestellt. Für den pro-

visorischen Anschluss ist kein zusätzlicher Grunderwerb erforderlich.  



Planfeststellungsbeschluss - 129 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Der Ort Hoheneiche ist über die vorhandene plangleiche Einmündung an der 

B7/B27/Reichensächser Straße weiterhin angebunden.  

Im Bereich der Anschlussstelle Eschwege (AS) wird eine Anbindung an die B 27 in Richtung 

Eschwege entsprechend dem Ausbauzustand der B 27 hergestellt.  

Am Anfang des Trassenabschnittes wird kein provisorischer Anschluss notwendig, denn die 

dort liegende AS Waldkappel ermöglicht, bei einem Zeitverzug mit der Realisierung der 

VKE 33, die problemlose Verknüpfung der A 44 mit der Bundesstraße 7.  

3 Planungsalternativen 

Das planfestgestellte Vorhaben stellt sich nach eingehender Ermittlung und Abwägung aller 

vom Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange durch die Planfeststellungsbe-

hörde als die beste Lösung zur Erreichung der Planungsziele und mithin als Vorzugsvariante 

dar. Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob die Planungsziele, welche mit der VKE 

40.1 als Abschnitt der A 44 verfolgt werden, in anderer Weise hätten erreicht werden kön-

nen. Sie ist nach eingehender Ermittlung, Bewertung und Abwägung aller ernsthaft in Be-

tracht kommenden Alternativen zu der Überzeugung gelangt, dass keiner der im Laufe des 

Planfeststellungsverfahrens unterbreiteten Alternativvorschläge und keine der sonstigen 

denkbaren Vorhabenvarianten geeignet ist, die mit dem Vorhaben verfolgten Ziele besser 

und in einer Weise zu verwirklichen, dass die mit dem planfestgestellten Vorhaben verbun-

denen Eingriffe und Belastungen hätten wesentlich vermindert werden können. Sämtliche 

der im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sowie vorgelagerter Planungsstufen und 

Verfahren untersuchten Planungsvarianten bleiben hinter der planfestgestellten Vorzugsvari-

ante zurück. 

Soweit sich aus § 34 Abs. 3 BNatSchG und § 45 Abs. 7 BNatSchG zusätzliche Anforderun-

gen im Hinblick auf den europäischen Habitat- und Artenschutz ergeben, wird auf die Aus-

führungen unter C III 4.5 verwiesen. Dort ist dargelegt, dass auch unter diesem Rechtsre-

gime keine zumutbare Alternative zum planfestgestellten Vorhaben besteht. 

3.1 Bisherige Variantenbewertungen und Folgerungen für das Planfeststel-

lungsverfahren 

Dem Planfeststellungsverfahren sind mit der Umweltverträglichkeitsprüfung der Stufe I vom 

Juli 1993 (vgl. KOCKS Consult GmbH, Verkehrswirtschaftlichkeitsuntersuchung mit integrier-

ter Umweltverträglichkeitsstudie, Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I, Juli 1993), der Um-

weltverträglichkeitsprüfung der Stufe II vom September 1996 (vgl. KOCKS Consult GmbH, 

Erläuterungsbericht zur Umweltverträglichkeitsstudie II, Variantenvergleich, September 
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1996), den mit den landesplanerischen Beurteilungen des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 21.12.1994 und vom 20.01.1998 abgeschlossenen Raumordnungsverfahren, der Li-

nienbestimmung vom 15.12.1998, der Aufnahme des Vorhabens in den Landesentwick-

lungsplan und Regionalplan verschiedene Planungsstufen und Verfahren unterschiedlicher 

rechtlicher Natur und Bindungswirkung vorausgegangen.  

Die bisherigen Planungsstufen und Verfahren hatten zum Ergebnis, dass die der planfestge-

stellten Trassenführung im Bereich der VKE 40.1 entsprechende Variante IV 4/ V 14.1 im 

„Sontra-Korridor“ am besten geeignet ist, die mit dem bedarfsgerechten Neubau der A 44 

verfolgten Ziele und dadurch ausgelösten Konflikte zu lösen. Dies ist zutreffend.  

Der „Netra-Korridor“ wurde aufgrund der zahlreichen Konfliktschwerpunkte bereits in der 

UVS-Stufe I ausgeschlossen. Die Varianten im „Ringgau-Korridor“ und „Diagonal-Korridor“ 

wurden vor allem aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung naturschutzfachlich bedeutsamer 

Bereiche und der geringen Entlastungseffekte für das nachgeordnete Netz im weiteren Ver-

fahren abgelehnt. Im „Ringgau-Korridor“ kam noch die Gefährdung der Wassergewinnung 

hinzu. Diesem Ergebnis ist für die Planfeststellungsbehörde nach Prüfung der entsprechen-

den Unterlagen nachvollziehbar. Allerdings war der europäische Habitat- und Artenschutz 

und damit einhergehend eine spezielle Prüfung der Auswirkungen auf FFH- und Vogel-

schutzgebiete nicht Gegenstand der Alternativenprüfung. Dies wurde Planfeststellungsver-

fahren, wie unter Gliederungspunkt C III 4.5 dargestellt, nachgeholt. 

Ausgehend von der Umweltverträglichkeitsprüfung auf den Stufen I und II ist die Planfeststel-

lungsbehörde im weiteren Planfeststellungsverfahren nicht gehalten, alle Varianten in die 

weitere Abwägung einzubeziehen, wenn sie als Lösung bereits in einem früheren Planungs-

stadium ausgeschlossen werden konnten. Insoweit ist die Planfeststellungsbehörde grund-

sätzlich nicht verpflichtet, die Variantenprüfung bis zuletzt offen zu halten und alle von ihr zu 

einem bestimmten Zeitpunkt erwogenen Alternativen gleichermaßen detailliert und umfas-

send zu untersuchen. Auch im Bereich der Planungsalternativen braucht sie den Sachverhalt 

nur soweit aufzuklären, wie dies für eine sachgerechte Entscheidung und eine zweckmäßige 

Gestaltung des Verfahrens erforderlich ist. Der Planfeststellungsbehörde ist bei der Prüfung 

der Planungsalternativen somit ein gestuftes Vorgehen gestattet. Daher ist es ihr auch nicht 

verwehrt, im Verlauf des Verfahrens die Prüfung auf diejenigen Varianten zu beschränken, 

die nach dem jeweils aktuellen Planungsstand allein ernsthaft in Betracht kommt. Insoweit 

bedurfte es keiner detaillierten Prüfung von Varianten im Bereich des „Diagonal-Korridors“, 

des „Ringgau-Korridors“ und des „Netra-Korridors“. 
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Das Raumordnungsverfahren dient gemäß § 15 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) der 

Beurteilung der Raumverträglichkeit der Planung. Die als Ergebnis eines Raumordnungsver-

fahrens ergangene Landesplanerische Beurteilung ist als sonstiges Erfordernis der Raum-

ordnung gemäß §§ 3 Abs. 1 Nr. 4, 4 Abs. 1 ROG in nachgelagerten Planfeststellungsverfah-

ren bei der Abwägung zu berücksichtigen.  

Die Linienbestimmung nach § 16 FStrG ist an das Amt für Straßen- und Verkehrswesen 

Eschwege, im Rahmen der Auftragsverwaltung gerichtet und nur für dieses verbindlich. Für 

die Planfeststellungsbehörde entfaltet die Linienbestimmung keine Bindungswirkung.  

Der Landesentwicklungsplan 2000 wie auch der Regionalplan Nordhessen 2009 beschrän-

ken sich darauf, zur Sicherung der Neubautrasse der A 44 einen Trassenbereich auszuwei-

sen. Mit der zielförmigen Ausweisung eines Trassenbereichs als Vorranggebiet soll dieser 

von konkurrierenden Planungen und Nutzungen freigehalten werden. Insoweit hat die Lan-

desplanung von ihrer Planungsbefugnis Gebrauch gemacht und der geplanten Trasse für die 

A 44 durch die Ausweisung eines entsprechenden Korridors raumordnerisch „den Weg ge-

ebnet“. Sie beinhaltet demnach für die Planfeststellungsbehörde keine Festlegung einer be-

stimmten Trassenvariante.  

3.2 Prüfung der Varianten im Planfeststellungsverfa hren 

Die im Planfeststellungsverfahren durchgeführte Variantenprüfung kommt zu dem Ergebnis, 

dass das planfestgestellte Vorhaben die beste Lösung zur Erreichung der Planungsziele 

darstellt. Dieses Ergebnis ist nachvollziehbar. 

Die Planungskorridore des Ringgau-Korridors, Netra-Korridors und der Diagonale wurden 

schon in früheren Verfahrensstufen als alternative Planungskorridore ausgeschieden, so 

dass einer weiteren fachplanerischen Betrachtung auf Ebene der Planfeststellung nicht be-

durfte.  

3.2.1 Netra-Korridor 

Das Ergebnis der bisherigen Planungsstufen, den „Netra-Korridor“ auszuschließen, ist für die 

Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 

Eine spezielle Prüfung der Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete war nicht Ge-

genstand der bisherigen Alternativenprüfungen. Soweit im Planfeststellungsverfahren aus 

Gründen des europäischen Habitatschutzes vom BUND in den Jahren 2002, 2006, 2009 und 

2011 eingewandt worden ist, dass im Netra-Korridor Varianten bestehen, die als zumutbare 

Alternative im Sinne des § 34 Abs. 3 BNatSchG anzusehen sind, wurde diese Prüfung nach-
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geholt (vgl. Gliederungspunkt C III 4.5). Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass im Netra-

Korridor keine zumutbare Alternative mit geringeren Beeinträchtigungen im Sinne des 

§ 34 Abs. 3 BNatSchG besteht. 

3.2.2 Diagonale 

Die im Planfeststellungsverfahren von Einwenderseite als Alternative vorgetragenen Varian-

ten der Diagonale (S 1 und S 2) wurden bereits im Raumordnungsverfahren geprüft und als 

nicht vorzugswürdig angesehen. 

Die Trasse der Diagonale beginnt, wie die Linie der Planfeststellungstrasse, nordwestlich der 

Ortslage Waldkappel-Bischhausen und verläuft hier zwischen der B 7 und der stillgelegten 

Bahnstrecke Kassel  - Eschwege. Jedoch schwenkt die Linie unmittelbar nach dem Pla-

nungsbeginn nach Süden ab und quert mit einer Talbrücke das Wehretal einschließlich der 

hier verlaufenden B 7. Die Ortslage Waldkappel - Bischhausen wird dabei westlich umfahren. 

Die Trasse folgt dem Hosbach in Richtung Süden, welcher einschließlich der L 3459 mit ei-

ner Talbrücke überspannt wird. Im weiteren Verlauf führt die A 44 in Tunnellage unter dem 

Brand- und Schie-Berg hindurch. Unmittelbar nach dem Tunnel schließt östlich der Gemein-

de Mitterode zur Überführung eines Talzuges mit der K 26 ein Brückenbauwerk an. Mit ei-

nem Linksbogen wird die Autobahn nordöstlich, an der Hangflanke des Kirch-Berges zur 

Überführung des Sontratals mit der Bahntrasse Göttingen – Frankfurt und der B 27 geführt. 

Danach mündet die Variante nördlich der Stadt Sontra in die Planfeststellungslinie der 

VKE 50 ein und folgt dieser bis zum Anschluss an die A 4 bei Wommen. 
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Trassenführung „Diagonale“, Ausschnitt aus einer Plandarstellung von Modus Consult 

Die im Planfeststellungsverfahren vorgetragenen Argumente für diese Varianten, wie z. B. 

direktere Führung, geringere Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und Kosten, 

stellen dieses Ergebnis nicht in Frage. Die Varianten erfüllen nach der im Rahmen der Fort-

schreibung der Dimensionierungsprognose 2025 durchgeführten Untersuchung „Ergänzende 

verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-Korridor“ durch Modus Consult vom September 

2010 (Planfall N 7) die wesentlichen Planungsziele der Entlastung des nachgeordneten 

Straßennetzes und der Unterstützung raumordnerischer Entwicklungsziele nicht und sind 

schon aus diesem Grund nicht als Alternative zu betrachten (vgl. auch FFH-

Ausnahmeprüfung für das Gebiet Werra- und Wehretal (DE 4825-302), vom Februar 2011, 

S. 26 ff.). Darüber hinaus würden die Varianten der Diagonale zu einem wesentlich größeren 

Eingriff in naturschutzfachlich bedeutsame Bereiche und zu großen erheblichen Beeinträch-

tigungen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ führen. Dies ist anhand der in der FFH-

Ausnahmeprüfung dargestellten Grobplanung offensichtlich (vgl. Unterlage 12.5.6.3, FFH-

Ausnahmeprüfung, Detailkarte Werra – Wehretal, Lebensraumtypen vom Dezember 2010) 

und führt dazu, dass die Varianten der Diagonale keine vorzugswürdigen Alternativen dar-

stellen.  

3.2.3 Winterkasten 

Im Erläuterungsbericht (S. 41 ff.) wurde eine Trassenführung durch den Winterkasten von 

der Vorhabenträgerin als mögliche Alternative einer „Vorprüfung“ unterzogen. Diese hat, für 

die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar, ergeben, dass sich eine Trassenführung 

durch den Winterkasten nicht aufdrängt und eine detaillierte Prüfung von Varianten nicht 

notwendig ist. 

Der Trassenführung beginnt an der westlichen Untersuchungsgebietsgrenze nordwestlich 

Waldkappel - Bischhausen und verläuft zwischen der B 7 und der stillgelegten Bahnstrecke 

Kassel – Eschwege. Zur Umfahrung der Ortslage Waldkappel - Bischhausen schwenkt die 

Linie in einem großzügigen Rechtsbogen in den nördlichen Hangbereich des Wehretals. 

Zwischen den Ortslagen Waldkappel - Bischhausen und Oetmannshausen verlässt die Linie, 

den bis hier identischen Verlauf mit der Planfeststellungstrasse. Der nördlich von Waldkap-

pel - Bischhausen verlaufende Rechtsbogen wird weitergeführt, so dass die Linie das 

Wehretal mit der B 7 quert und der weitere Verlauf in südliche Richtung führt. Dabei wird 

nach der Talquerung der nördliche Teil des Winterkastens unterfahren, dann Richtung Süd-

osten das Krumbachtal überquert, um im Anschluss noch den südlichen Teil des Winterkas-

tens zu unterfahren. Südlich der Ortschaft Hoheneiche wird die Talaue Sontra überbrückt 
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und im Bereich des Heuberges auf die Planfeststellungstrasse eingeschwenkt, um auf der 

Planfeststellungstrasse die Netra zu überqueren.  

 

Trassenführung „Winterkasten“, Ausschnitt aus einer Plandarstellung von Modus Consult 

Eine solche Trassenführung ist aus verkehrlicher, naturschutzfachlicher, Gründen des 

Schutzes vor Lärm und Schadstoffeinträgen und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Be-

einträchtigungen des Schutzgutes Wasser nicht vorzugswürdig, so dass sich eine Trassen-

führung durch den Winterkasten nicht aufgedrängt hat. 

Aus verkehrlicher Sicht wäre die Trassenführung abzulehnen, da die Entlastung des nach-

geordneten Netzes nicht erreicht werden kann und die innerregionale Verbindung der Mittel-

zentren Eschwege und Sontra untereinander und zum Oberzentrum nach Kassel nicht we-

sentlich verbessert wird. Die Vorhabenträgerin geht deshalb auch davon aus, dass ein we-

sentliches Planungsziel nicht erfüllt sei (Erläuterungsbericht, Juli 2009, S. 42). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Trassenführung nicht vorzugswürdig, da die Trasse 

trotz der Tunnelbauwerke mit erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Werra- 

und Wehretal“ im Winterkasten und am Heuberg verbunden wäre (vgl. zur Lage der LRT, 

Unterlage 12.5.6.3, FFH-Ausnahmeprüfung, Detailkarte Werra – Wehretal, Lebensraumty-

pen vom Dezember 2010).  

Im Zuge der Trassenführung durch den Winterkasten und den verbleibenden Verkehren auf 

dem nachgeordneten Netz in Oetmannshausen und Bischhausen würde es in diesem Be-
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reich zu einer Verschlechterung der Lärm- und Schadstoffsituation kommen. Dies liegt darin 

begründet, dass die Trassenführung der Autobahn bis hinter Bischhausen identisch bleibt 

und ein großer Anteil des Verkehrs auf der Bundesstraße B 7 bleibt. Bei Hoheneiche wird 

anstelle des östlichen Ortsrandes der westliche und südliche Ortsrand durch Lärm- und 

Schadstoffeinträge beeinträchtigt. 

Nicht zuletzt sind die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser wesentlich höher als bei 

der Planfeststellungstrasse. Westlich von Oetmannshausen liegen drei Wasserschutzgebiete 

und südlich von Hoheneiche zwei Wasserschutzgebiete an denen die Trasse vorbeigeführt 

werden muss. Zumindest hinsichtlich des südlicher gelegenen Wasserschutzgebietes im 

Süden von Hoheneiche können Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden (vgl. zur 

Lage der Wasserschutzgebiete, Unterlage Nr. 3, Übersichtslageplan).  

Insoweit ist die Einschätzung der Vorhabenträgerin nachvollziehbar, dass es sich bei der 

Trassenführung durch den Winterkasten um keine sich aufdrängende Alternative handelt. 

3.2.4 Weitere Varianten 

Die in den Planfeststellungsunterlagen, Erläuterungsbericht (S. 46 ff.) und der Unterlage 

nach § 6 UVPG (S.17 ff.), geprüften Varianten IV 4/V 7.1, IV 4/V 10.1, IV 4/V 14 und IV 4/V 

14.1 innerhalb des Sontra-Korridors verlaufen im Bereich der VKE 40.1 identisch. 

Weitere Varianten im Bereich der VKE 40.1 wurden aufgrund des geringen Radius (350 – 

400 m) zur Querung des Wehretals aus Gründen der Verkehrssicherheit ausgeschieden (vgl. 

auch Unterlage 12.5.6.1, FFH-Ausnahmeprüfung für das Gebiet Werra- und Wehretal (DE 

4825-302), vom Februar 2011, S. 17 zur Variante BUND 2002_3 NK).  

3.2.5 Unüberwindbare Planungshindernisse für Folgea bschnitte  

Unüberwindbare Planungshindernisse für die Folgeabschnitte VKE 40.2, 50 und 60, z. B. 

aus Sicht des europäischen Habitatschutzes, sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

nicht gegeben (vgl. auch C III 4.5). 
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4 Zulässigkeit des Vorhabens nach § 34 BNatSchG  

Das planfestgestellte Vorhaben ist nach § 34 BNatSchG zulässig.  

Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit für das FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ (DE 

4825-301) nach § 34 Abs. 2 BNatSchG hat ergeben, dass das Vorhaben zu keinen erhebli-

chen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der für die Erhaltungsziele maßgeblichen 

Bestandteile führt. 

Für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ (DE 4825-302) hat die Prüfung der FFH-

Verträglichkeit nach § 34 Abs. 2 BNatSchG eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebens-

raumtyps „Hainsimsen-Buchenwald“ (LRT 9110) ergeben. Das Vorhaben konnte aber nach 

§ 34 Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden, da es aus zwingenden Gründen des überwie-

genden öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare Alternativen, den mit dem Pro-

jekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu er-

reichen, nicht gegeben sind. 

Die zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen ökologischen Netzes Natura 

2000 notwendigen Maßnahmen (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) werden gemäß § 34 

Abs. 5 S. 1 BNatSchG planfestgestellt. 

4.1 Prüfungsmaßstab 

Die Planfeststellungsbehörde hat zunächst die Prüfung der Verträglichkeit des planfestge-

stellten Vorhabens gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG vorgenommen. Dazu ist untersucht wor-

den, ob das Vorhaben ein Natura 2000-Gebiet in seinen Erhaltungszielen und in seinen für 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann. 

Die Erhaltungsziele sind entsprechend der Legaldefinition in § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG die 

in der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) für das jeweilige 

Natura 2000-Gebiet aufgeführten Ziele, die den Erhalt und die Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustands der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL und Arten nach 

Anhang II der FFH-RL sicherstellen sollen. Zu den Natura 2000-Gebieten gehören entspre-

chend der Legaldefinition in § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG die Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung, also u. a. die FFH-Gebiete. Die Erhaltungsziele für die FFH-Gebiete „Trimberg 

bei Reichensachsen“ (DE 4825-301) und „Werra- und Wehretal“ (DE 4825-302) sind in der 

Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen S. 93 ff. aufgeführt.  

Schutzzweck sind die Erhaltung und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu-

stands der in der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen festgelegten Lebensraumty-
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pen nach Anhang I der FFH-RL und Arten nach Anhang II der FFH-RL sowie die hierfür in 

der Anlage 3a der Natura 2000-Verordnung aufgeführten konkreten Erhaltungsziele. Darüber 

hinaus setzt der günstige Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums nach Art. 1 

Buchst. e FFH-RL voraus, dass sich die darin vorkommenden charakteristischen Arten in 

einem günstigen Erhaltungszustand befinden. Aus diesem Grund sind auch die 

vorhabensbedingten Auswirkungen auf die charakteristischen Arten der geschützten Lebens-

raumtypen als für den Schutzzweck maßgebliche Bestandteile geprüft worden. 

Ferner beschränkt sich der Schutz auf das FFH-Gebiet in seinen durch § 2 i. V. m. der Anla-

ge 1a der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen festgelegten Grenzen. Die Unter-

schutzstellung knüpft, wie sich aus Art. 1 Buchst. j und l FFH-RL ergibt, an die durch Verord-

nung bestimmte, klar abgrenzte Fläche des Gebietes an. Zudem befinden sich maßgebliche 

Gebietsbestandteile nur innerhalb der Grenzen des untersuchten FFH-Gebietes. Aus diesem 

Grund waren entgegen der Stellungnahmen des BUND nicht die Auswirkungen des Vorha-

bens auf gebietsexterne Flächen zu prüfen. Gebietsexterne Flächen, die von unter den Ge-

bietsschutz fallenden Vorkommen von Arten des Anhangs II der FFH-RL zur Nahrungssuche 

oder als Teillebensraum genutzt werden, unterliegen nicht dem besonderen Gebietsschutz. 

Wenn allerdings die dem Gebietsschutz unterliegenden Vorkommen der Arten auf die betref-

fenden gebietsexternen Flächen zwingend angewiesen sind, um in einem günstigen Erhal-

tungszustand zu verbleiben, wäre das FFH-Gebiet um diese Flächen zu erweitern und daher 

diese Flächen in die FFH-Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen (vgl. BVerwG, Urteil vom 

14.04.2010 – 9 A 5.08 – UA Rn. 32). Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Abgrenzung der ge-

prüften FFH-Gebiete liegen aber entsprechend der Stellungnahme der obersten Natur-

schutzbehörde zu den Stellungnahmen des BUND nicht vor (Stellungnahme des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, S. 

3 mit in der Anlage beiliegenden Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Kassel vom 

31.11.2010). 

Vor dem Hintergrund des Schutzzweckes, der Erhaltung und Wiederherstellung eines güns-

tigen Erhaltungszustands der in der Natura 2000-Verordnung des Landes Hessen festgeleg-

ten Arten nach Anhang II der FFH-RL, kann es notwendig sein, auch großräumige Funkti-

ons- und Austauschbeziehungen zwischen verschiedenen Gebietsteilen und Gebieten zu 

schützen. Dies betrifft Arten mit großen Aktionsradien, wenn ohne den Schutz ihrer groß-

räumigen Funktions- und Austauschbeziehungen der günstige Erhaltungszustand dieser 

unter den besonderen Gebietsschutz fallenden Arten gefährdet wäre. Insoweit sind z. B. die 

Flugwege des Großen Mausohrs zwischen den als FFH-Gebiet ausgewiesenen Wochenstu-
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benkolonien in den Orten Bischhausen und Hoheneiche und den im FFH-Gebiet befindlichen 

Jagdhabitaten als ungeschriebene Erhaltungsziele geprüft worden. 

4.2 Beurteilungskriterien für die Erheblichkeit der  Auswirkungen des Vorhabens 

Die folgenden Bewertungskriterien wurden von der Planfeststellungsbehörde für die Beurtei-

lung der Erheblichkeit zugrunde gelegt. 

4.2.1 Bewertung der Auswirkungen auf Lebensraumtype n 

Für die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensraumtypen wurden die 

Wirkfaktoren unmittelbare Flächeninanspruchnahme, Stickstoffeintrag, Waldrandanschnitt 

und Auswirkungen auf die charakteristischen Arten betrachtet. 

4.2.1.1 Bewertung von unmittelbaren Flächenverluste n 

Für die Bewertung der Erheblichkeit des unmittelbaren Flächenverlustes ist der günstige 

Erhaltungszustand der geschützten Lebensräume im Sinne der Legaldefinition des Art. 1 

Buchst. e FFH-RL das maßgebliche Beurteilungskriterium; ein günstiger Erhaltungszustand 

muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 9 

A 20.05 – BVerwGE 128, 1, Rn. 43). 

In der Ökosystemforschung bezeichnet "Stabilität" die Fähigkeit, nach einer Störung wieder 

zum ursprünglichen Gleichgewicht zurückzukehren. Für den Verlust von LRT-Flächen geht 

das Bundesverwaltungsgericht von der Grundannahme aus, dass im Regelfall jeder Flä-

chenverlust erheblich sei. Dafür spreche, dass es für dauerhafte Flächeninanspruchnahmen 

strenggenommen keine Toleranzschwellen gebe, unterhalb derer der geschützte Lebens-

raum nach einer Störung auf der in Anspruch genommenen Fläche wieder zum ursprüngli-

chen Gleichgewicht zurückkehren könne. Nicht in die Betrachtung eingestellt ist bislang, 

dass auch Lebensraumtypen sowie Arten einer Dynamik unterliegen und es auf diese Weise 

natürlicherweise zu Bestandsverschiebungen innerhalb von FFH-Gebieten kommen kann. 

So werden in der Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ nicht nur 

für Arten, sondern auch für Lebensraumtypen Schwellenwerte angegeben, ab denen von 

einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes auszugehen ist.  

Unter Beachtung des auch für das Gemeinschaftsrecht geltenden Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes nach Art. 5 Abs. 3 des Vertrages über die Europäische Union nimmt das Gericht 

solche Flächeninanspruchnahmen aus, die lediglich Bagatellcharakter haben (BVerwG, Ur-

teil vom 12.03.2008 – 9 A 3.06 – UA Rn. 124).  
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Für die Beurteilung, ob ein Flächenverlust noch Bagatellcharakter hat oder als erheblich zu 

bewerten ist, hat die Planfeststellungsbehörde den Endbericht von Lambrecht, H. & Trautner, 

J., „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im 

Rahmen der FFH-VP“ vom Juni 2007 zugrunde gelegt.  

Dem darin unterbreiteten Fachkonventionsvorschlag liegt nach der Seite 33 die Annahme 

zugrunde, dass LRT-Flächenverluste in der Regel eine erhebliche Beeinträchtigung darstel-

len. Ausnahmen von der Grundannahme knüpft der Konventionsvorschlag an fünf Voraus-

setzungen, die kumulativ zu erfüllen sind. Dabei wird neben qualitativ funktionellen Beson-

derheiten und Kumulationswirkungen entscheidend auf Orientierungswerte des absoluten 

und relativen Flächenverlustes abgestellt. Diese Werte hat die Planfeststellungsbehörde als 

Bewertungsmaßstab für die Erheblichkeit der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme von 

Lebensraumtypen zugrundegelegt. 

4.2.1.2 Bewertung von vorhabensbedingten Stickstoff einträgen 

Vorhabensbedingte Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen sind auf Grundlage des Kon-

zeptes der Critical Loads bewertet worden. 

4.2.1.2.1 Konzept der Critical Loads 

Zu hohe Stickstoffeinträge können zur Eutrophierung (Überangebot von Nährstoffen) und 

Versauerung von Lebensräumen führen. Vor diesem Hintergrund wurden sog. Critical Loads 

entwickelt. Sie bestimmen naturwissenschaftlich begründete Stickstoffeintragsraten, bis zu 

deren Erreichung nach derzeitigem Kenntnisstand langfristig mit Sicherheit keine signifikant 

schädlichen Effekte an Ökosystemen und Teilen davon zu erwarten sind. Es wird dabei zwi-

schen sog. empirischen und modellierten (dynamischen) Critical Loads unterschieden. 

Als empirische Critical Loads werden die im ICP-Manual veröffentlichten Arbeiten von der 

Arbeitsgruppe Bobbink bezeichnet, die auf Erfahrungen und Felduntersuchungen beruhen 

(vgl. Bobbink/Ashmore/Braun/Flückinger/Wyngaert/Van Den, Empirical nitrogen critical loads 

for natural and semi-natural ecosystems, update 2002; Manual on Methodologies and 

Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads & Levels and Air Pollution Effects, Risiks 

and Trends, www.icpmapping.org, Kap. 5.2 Empirical Critical Loads). Sie benennen für 25 

repräsentative europäische Vegetationstypen Spannbreiten des Critical Loads für 

eutrophierenden Stickstoffeintrag. Die empirischen Critical Loads werden auch als „Berner 

Liste“ bezeichnet, da in Bern vom 11. bis 13.11.2002 die empirischen Critical Loads im 

Rahmen eines Expertenworkshops beraten und angenommen wurden (SAEFL, Empirical 

Critical Loads for Nitrogen, Expert Workshop, 2003). Die Liste trägt den aktuellen, auf euro-
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päischer Ebene verfügbaren Wissensstand zusammen, basiert jedoch auf einer vergleichs-

weise dünnen Datenbasis empirischer Untersuchungen. Den Wissenslücken wird in der Liste 

durch die Einstufung der Critical Loads in drei Klassen Rechnung getragen: „zuverlässig“, 

„weitestgehend zuverlässig“ und „Expertenurteil“. 2010 wurde in Noordwijkerhout (Nieder-

lande) ein weiterer Experten-Workshop durchgeführt mit dem Ziel der Revision der "Berner 

Liste", so dass diese revidierte Liste den gegenwärtigen Erkenntnisstand widerspiegelt 

(Bobbink R, Hettelingh J-P (2011) (Hrsg.): Review and revision of Empirical Critical Loads 

and dose-response relationships. Proceedings of the Expert workshop in Nordwijkerhout 23-

25 June 2010. National Institute for Public Health and the Environment Bilthoven, Nether-

lands, http://www.b-ware.eu/content/project/publicaties/Review-revision-empirical-critical-

loads-2011.pdf). Belastbare wissenschaftliche Studien, aus denen sich eindeutig empirisch 

belegte Wirkungsschwellen ableiten ließen, lagen auch 2010 für diverse Waldtypen noch 

nicht vor.  

Die modellgestützte Ermittlung dynamischer Critical Loads berücksichtigt sowohl 

eutrophierende als auch versauernde Stickstoffeinträge. Sie trägt zudem gebiets- und stand-

ortspezifisch dem vorhandenen natürlichen Regenerierungspotenzial der Vegetation Rech-

nung.  

Die Modellierung erfolgt auf der Grundlage des BERN-Modells in Verbindung mit dem 

DECOMP-Modell. Das BERN-Modell berechnet Belastbarkeitsschwellen (Critical Limits) für 

Pflanzengesellschaften und -arten, z. B. einem kritischen pH-Wert. Es basiert auf der Aus-

wertung von über 27.000 Vegetations- und Standortaufnahmen in Mitteleuropa. Das 

DECOMP-Modell berechnet unter Berücksichtigung der Critical Limits für insgesamt 175 na-

turnahe bzw. halbnatürliche Vegetationsgesellschaften in Deutschland Critical Loads. Somit 

werden durch die Modellierung die international angewandten und erprobten Methoden (em-

pirische CL nach Berner Liste, einfache Massenbilanzmethode) miteinander kombiniert und 

um pflanzenspezifische Schwellenwerte ergänzt. Die Modelle wurden von der ÖKO-DATA-

Gesellschaft für Ökosystemanalayse im Rahmen eines FuE-Vorhabens des Umweltbundes-

amtes entwickelt (Schlutow/Hübner, „The Bern Model: Bioindication for Ecosystem 

Regerneration towards Natural conditions, UBA-Texte 22/04, Umweltbundesamt 2004).  

Sowohl die empirischen, als auch die modellierten Critical Loads stellen anerkannte fachwis-

senschaftlich begründete Beurteilungsgrundlagen dar. Die modellierten Critical Loads weisen 

jedoch einen wesentlich höheren Differenzierungsgrad auf, da die standörtliche Situation 

(z. B. hinsichtlich Klima, Boden, Vegetation, Bewirtschaftung) betrachtet und zudem zwi-

schen Eutrophierungs- und Versauerungsgefährdung unterschieden wird. Daneben wird eine 



Planfeststellungsbeschluss - 141 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

im Vergleich zu den empirischen Critical Loads größere Anzahl an Lebensraumtypen abge-

deckt.  

Die Planfeststellungsbehörde hat zunächst in einem ersten Schritt die Einhaltung der empiri-

schen Critical Loads geprüft. Soweit für Lebensraumtypen keine empirischen Critical Loads 

vorliegen (dies betrifft z. B. den prioritären Lebensraumtyp 91E0) oder der empirsche Critical 

Load in einer Größenordnung von über 3% bzw. der Wert von 0,3 kg N/ha/a für den niedrigs-

ten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a durch die vorhabenbezogene Zusatzbelas-

tung überschritten wird, erfolgt eine vertiefende Prüfung der Planungsauswirkungen auf der 

Grundlage der modellierten (dynamischen) Critical Loads (s. auch Kap. 4.2.1.2.4 Ermittlung 

der Empfindlichkeit der Lebensraumtypen). 

Die Ermittlung und Bewertung der Stickstoffeinträge wurde anhand folgender Arbeitsschritte 

vorgenommen: 

• Ermittlung der Vorbelastung des FFH-Gebietes durch die Stickstoffgesamtdeposition 

anhand des im Internet verfügbaren UBA-Datensatzes. 

• Ermittlung der durch den Bau und Betrieb der A 44 zu erwartenden 

vorhabensbedingten Zusatzbelastung auf Grundlage der Modellierung der Stickstoff-

depositionen. 

• Ermittlung der Stickstoffempfindlichkeit der potenziell betroffenen Lebensraumtypen 

anhand von empirischen und – wie oben beschrieben – in ausgewählten Fällen an-

hand der standortspezifisch modellierten Critical Loads. 

• Ermittlung des Flächenumfangs und der Intensität der Betroffenheit von Lebensraum-

typen im FFH-Gebiet durch räumliche Überlagerung der im FFH-Gebiet kartierten 

Lebensraumtypen mit der ermittelten Höhe der Zusatzbelastung an Stickstoffeinträ-

gen. 

• Bewertung der Erheblichkeit der Betroffenheit der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

anhand der standortspezifischen Einzelfallprüfung. 

4.2.1.2.2 Ermittlung der Hintergrundbelastung 

Grundlage für die Ermittlung der Hintergrundbelastung in der Ist-Situation bildet der Vorbe-

lastungsdatensatz Stickstoff für das Jahr 2007. Dieser wurde im Rahmen des BMU/UBA 

FuE-Vorhabens 3707 64 200 „Erfassung, Prognose und Bewertung von Stoffeinträgen und 

ihren Wirkungen in Deutschland“ bestimmt. Dieser Datensatz bildet eine wichtige Grundlage 
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u. a. für die Beurteilung von Auswirkungen durch projektbedingte Stickstoffdepositionen, wie 

zum Beispiel beim Bau oder der Erweiterung bestimmter Anlagen (vgl. Erläuterungen des 

Umweltbundesamtes zum Vorbelastungsdatensatz Stickstoff, Stand 12.04.2011, S. 1). 

Die Hintergrundbelastung im Prognosenullfall und im Planungsfall 2025 wurde durch die 

Firma ÖKO-DATA auf der Grundlage des MFR-Szenarium (Most Feasible Reduction) ermit-

telt. Das MFR-Szenarium berücksichtigt bei der zukünftigen Emissionsentwicklung die ge-

genwärtig vorhandenen technischen Reduzierungsmöglichkeiten der Stickstoffemissionen 

(z. B. Anwendung des aktuell besten technischen Standards bei der Abluftfilterung). Wegen 

der sich über diesen Stand weiter entwickelnden Umwelttechnik ist dieser Ansatz als konser-

vativ einzustufen. Die Depositionsermittlung erfolgte auf der Basis des EMEP Lagrange-

Modells, das für Europa vom International Institute for Applied Systems Analysis Laxenburg 

in Österreich 2007 zur Verfügung gestellt wurde. Die Daten wurden von ÖKO-DATA anhand 

der realen, vom Umweltbundesamt ermittelten Depositionswerte des Jahres 2007 korrigiert 

(vgl. ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil 

der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-

Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 42). 

Die Prognose stellt neben der bloßen Fortschreibung der Hintergrundbelastung 2007 eine 

angemessene Methodik dar. Die für sie herangezogenen wissenschaftlichen Verfahren ent-

sprechen dem aktuellen Stand des Wissens auf dem Gebiet der zukünftigen Stickstoffent-

wicklung. Aus diesem Grund ist es sachgerecht, für die Zukunft von einer entsprechenden 

Entwicklung der Stickstoffdepositionen auszugehen. Dies bestätigt auch die Stellungnahme 

des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

vom 30.08.2011. In dieser ist ausgeführt, dass die Prognose zu einem konservativen Ergeb-

nis führt. So lägen zwischenzeitlich weitere Rechtsvorschriften vor, die die verstärkte Minde-

rung der Stickstoffbelastung zum Ziel haben und bis zum Jahr 2020 bzw. 2025 mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum Tragen kommen (vgl. Aufklärungsschreiben vom 12.08.2011 beant-

wortet mit Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 30.08.2011). 

Zudem hat die Fachgutachterin belegt, dass die mit ihrer Methode gefundenen Ergebnisse 

eine hohe Übereinstimmung mit der vom Umweltbundesamt modellierten, noch nicht veröf-

fentlichten Hintergrundbelastung für das Jahr 2020 im Planungsbereich aufweisen. Die Hin-

tergrundbelastung 2020 wurde im Rahmen eines Forschungsvorhabens (Förderkennzeichen 

BMU/UBA 351 01 081) ermittelt, in das die Gutachterin Frau Dr. Schlutow von ÖKO-DATA 

eingebunden ist. Da die für das Vorhabengebiet ermittelten Werte von ÖKO-DATA einen um 

fünf Jahre längeren Betrachtungszeitraum als die UBA-Modellierung besitzen, sind sie im 
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Ergebnis als noch konservativer einzustufen (vgl. Aufklärungsschreiben vom 12.08.2011 

beantwortet mit Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 30.08.2011). 

Fachliche Einwände, die geeignet wären, die Plausibilität der Vorgehensweise in Zweifel zu 

ziehen, wurden weder von den Fachbehörden, noch vom ehrenamtlichen Naturschutz vor-

gebracht (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 27.09.2011, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 18.10.2011). 

4.2.1.2.3 Ermittlung der Zusatzbelastung 

Die vorhabensbedingte Zusatzbelastung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt 

(Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der 

A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010).  

Die Emissionsberechnung erfolgte auf Grundlage des vom Umweltbundesamt herausgege-

benen „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA“ Version 3.1 aus dem 

Jahr 2010. Aufgrund der besonderen Ausbreitungsverhältnisse im Untersuchungsgebiet 

wurde das Berechnungsverfahren PROKAS (Programmsystem) angewandt, wobei das drei-

dimensionale Ausbreitungsmodell LASAT (Lagrangemodell in Anlehnung an das Modell der 

TA-Luft) verwendet wurde. Zur Ermittlung der Immissionen wurden die Emissionen des Ver-

kehrs auf den berücksichtigten Straßen und die Ausbreitung der freigesetzten Schadstoffe in 

der Luft berechnet. Die Schadstoffausbreitung wurde dabei für die Kombination aus Emissi-

onssituationen, Windrichtung, Windgeschwindigkeit und atmosphärischen Stabilitätsbedin-

gungen unter Berücksichtigung der Topografie und der Kaltluftabflüsse (Kaltluftabflussmodell 

KALM) simuliert.  

Aufbauend auf der Ausbreitungsrechnung zur Bestimmung der NOx-Immissionen und der 

Immissionen reduzierter Stickstoffverbindungen (v. a. Ammoniak – NH3) aus dem Straßen-

verkehr wurde die trockene N-Deposition modelliert, die beim Straßenverkehr als maßgeb-

lich eingestuft wird. Dabei ergibt sich die Zusatzbelastung jeweils aus der Differenz zwischen 

dem Prognosenullfall und dem Planfall. 

Die Depositiongeschwindigkeiten wurden dem Datenkolletiv von Gauger (Gauger et. al., 

Umweltbundesamt Forschungsbericht 204 63 252, Nationale Umsetzung der UNECE-

Luftreinhaltekonvention (Wirkungen), September 2008) für das zu betrachtende Untersu-

chungsgebiet entnommen, da es ortsbezogene Depositionsgeschwindigkeiten enthält. 
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Der 2011 veröffentlichte Datensatz des Umweltbundesamtes enthält für Zulassungsverfah-

ren den Hinweis auf die Verwendung der Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (VDI, 2006). In der 

Richtlinie VDI 3782 Blatt 5 (VDI, 2006) werden Depositionsgeschwindigkeiten für NO von 

0.05 cm/s und für NO2 von 0.3 cm/s als großräumiges Mittel (Mesoskala) angegeben. Für 

NH3 werden Depositionsgeschwindigkeiten für Wald von 2 cm/s und für Gras von 1.5 cm/s 

angegeben. Die ortsbezogenen Depositionsgeschwindigkeiten nach Gauger lauten: für NO 

0.05 cm/s, für NO2 ca. 0.2 cm/s, für NH3 über Laubwald 3 cm/s und NH3 über Wiesen und 

Weiden 1.2 cm/s (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens 

zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010, S. 11).  

Das Ingenieurbüro Lohmeyer hat an den Beurteilungspunkten für die Bodenproben über-

prüft, ob und in welchem Maße sich die prognostizierte Zusatzdeposition bei Verwendung 

der VDI-Richtwerte ändern würde. Es ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Abweichun-

gen im Fernbereich bei bis zu 0,05 kg N/ha/a und im Nahbereich bei bis zu 0,1 kg N/ha/a 

liegen. Aus fachlicher Sicht würde sich keine wesentliche Änderung der Prognose der ver-

kehrsbedingten Stickstoffeinträge ergeben (Stellungnahme des Ingenieurbüros Lohmeyer 

vom 22.07.2011). Dies ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar, zumal die ge-

ringste belastbare Stufung für verkehrsbedingte Zusatzbelastungen an Stickstoffeintrag in 

Böden bei 0,5 kg N/ha/a und damit über der Abweichung liegt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer, 

Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkap-

pel bis Hoheneiche, 2010, S. 42; Stellungnahme des Ingenieurbüros Lohmeyer vom 

22.07.2011, S. 2). 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die im Nahbereich des FFH-Gebietes geplante 

Troglage der Trasse ebenso wie die geplanten Gehölzpflanzungen und Kollisionsschutz-

wände und -wälle einen wirkungsmindernden und damit schadensbegrenzenden Charakter 

im Trassennahbereich gemäß MLuS (02) geänderte Fassung 2005 haben können. Da sol-

che Wirkungen nicht berücksichtigt wurden, liegt den berechneten vorhabensbedingten Zu-

satzbelastungen eine „Worst-Case“-Betrachtung zugrunde. 

4.2.1.2.4 Ermittlung der Empfindlichkeit der Lebens raumtypen  

Für die Ermittlung der Empfindlichkeit der meisten Lebensraumtypen gegenüber 

eutrophierendem Stickstoffeintrag können die empirischen Critical Loads einen Rahmen bil-

den. Da die sog. „Berner Liste“ selbst keinen Bezug zu FFH-Lebensraumtypen herstellt, 

wurde eine entsprechende Übersetzung der Critical Loads der Berner Liste in Bezug auf 

FFH-Lebensraumtypen (LRT) aus der Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und irrelevan-

ter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete des Landesumweltamtes Brandenburg zugrunde 
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gelegt (vgl. Landesumweltamt Brandenburg, Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher und 

irrelevanter Stoffeinträge in Natura 2000-Gebiete, 2008). 

Im Anhang 1 B der Vollzugshilfe des Landesumweltamtes Brandenburg werden für Halbtro-

ckenrasen (z. B. für den LRT 6210) ein empirischer Critical Load von 15-25 kg N/ha/a in der 

Bewertungsstufe „zuverlässig“, für Mähwiesen tiefer und mittlerer Lagen (z. B. für den LRT 

6510) ein empirischer Critical Load von 20-30 kg N/ha/a in der Bewertungsstufe „Experten-

votum“ und für die gemäßigten Wälder (z. B. für die Wald-LRT 9110, 9130 und 9150) ein 

empirischer Critical Load von 10-20 kg N/ha/a in der Bewertungsstufe „weitestgehend zuver-

lässig“ angegeben. Für grundwassergeprägte Auwälder (z. B: für den LRT*91E0) sind keine 

Critical Loads angegeben, da die der „Berner Liste“ zugrundeliegende Datengrundlage keine 

typischen mitteleuropäischen Auwälder umfasst. 

Für den prioritären Lebensraumtyp LRT *91E0 sowie für alle im Nahbereich der Trasse lie-

genden Lebensraumtypen, für die infolge des Vorhabens der niedrigste empirische Critical 

Load voraussichtlich um über 3% überschritten wird bzw. die vorhabensbedingte Zusatzbe-

lastung 0,30 kg N/ha/a beträgt, hat die Firma ÖKO-DATA eine standortspezifische Einzelfall-

prüfung mit Hilfe der dynamischen Critical Loads durchgeführt (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, 

Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-

Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011).  

Diese Modellierung wurde speziell für die im Wirkbereich der Trasse gelegenen LRT-

Vorkommen der FFH-Gebiete „Trimberg von Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“ 

durchgeführt. Das Untersuchungsgebiet umfasst einen ca. 600 bis 700 m breiten Korridor 

entlang der geplanten Trasse, in dem mit 0,31 kg N/ha/a und mehr vorhabensbedingten Zu-

satzeinträgen zu rechnen ist. Der Zusatzeintrag von 0,30 kg N/ha/a entspricht 3 % des nied-

rigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a und ist als nicht signifikant anzusehen. 

Im Rahmen der VKE 40.1 wurden fünf Beurteilungspunkte auf der Grundlage der Ausbrei-

tungsberechnung der vorhabensbezogenen Zusatzbelastungen und einer Vegetationskartie-

rung bestimmt. Auf jeder Teilfläche eines LRT, der mit einer höheren Zusatzbelastung als 

0,30 kg N/ha/a betroffen ist, wurde zumindest ein repräsentativer Beurteilungspunkt festge-

legt. Diese Beurteilungspunkte repräsentieren nach dem Gutachten die verschiedenen Le-

bensraumtypen, die einer Zusatzbelastung ausgesetzt sein könnten und der geplanten Tras-

se am nächsten liegen. Daher kommt ihre Untersuchung einer „Worst-Case“-Betrachtung 

gleich Die fünf Beurteilungspunkte wurden in den FFH-Gebieten so verteilt, dass alle vor-

kommenden LRT in der relevanten Wirkungszone vorhabensbedingter N-Immissionen in 
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Kombination mit den entsprechenden Bodenformen, auf denen sie vorkommen, abgedeckt 

wurden (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle 

als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf die 

FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“ 07.09.2011, S. 8).  

4.2.1.2.5 Ermittlung des Flächenumfanges 

Mittels einer GIS-technischen Verschneidung wurde der Flächenumfang der Betroffenheit 

von LRT-Flächen durch das Gutachterbüro ermittelt. 

4.2.1.2.6 Beurteilung der Erheblichkeit der Beeintr ächtigung 

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Einschätzung der Fachgutachter, wonach im Grund-

satz keine erheblichen Beeinträchtigungen des Stoffhaushaltes und der Ökologie von LRT-

Flächen zu besorgen sind, wenn die zugrunde gelegten Critical Loads in der zukünftig prog-

nostizierten Gesamtbelastung nicht überschritten werden oder bei Überschreitung der Criti-

cal Loads die Zusatzbelastungen irrelevant sind.  

Irrelevant sind Zusatzbelastungen in der Größenordnung von maximal 3 % eines Critical 

Loads. Nach gesicherter fachwissenschaftlicher Einschätzung sind Zusatzbelastungen in 

dieser Größenordnung nicht in der Lage, signifikante Veränderungen des Ist-Zustandes aus-

zulösen oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes signifikant einzu-

schränken (Kieler Institut für Landschaftsökologie, Bewertung von Stickstoffeinträgen im 

Kontext der FFH-Verträglichkeitsstudie, 2008, S. 36 f.; ÖKO-DATA Strausberg, Fachgutach-

ten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit bei 

Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und 

„Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 36 f.; Balla/Müller-Pfannenstiel/ Lüttmann/Uhl, NuR 

2010, S. 616 ff; Kieler Institut für Landschaftsökologie, Stellungnahme zur Begründung der 

Angemessenheit einer Bagatellschwelle von 3 % des jeweiligen lebensraumtypischen Critical 

Loads für düngende Stickstoffeinträge im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung, 2011). 

Daher wurde von einer generellen Irrelevanzschwelle von 3% des CL ausgegangen. 

Überschreitet die Zusatzbelastung der geplanten A 44 die Irrelevanzschwelle von 3 % im 

Bereich vorkommender FFH-Lebensraumtypen, so lässt sich eine lediglich bagatellhafte Be-

einträchtigung zum einen nur dann annehmen, wenn der durch die Zusatzbelastung konkret 

betroffene Flächenumfang sehr gering ist. Dies ist der Fall, wenn eine Fläche des geschütz-

ten Lebensraumtyps betroffen ist, die sowohl absolut als auch in Relation zur Gesamtfläche 

dieses Lebensraumtyps im Schutzgebiet ohne Bedeutung ist. Als Orientierung, welche Grö-

ßenordnung der durch Stickstoffeinträge beeinträchtigten Flächen noch als Bagatelle bzw. 
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schon als erheblich zu bewerten ist, wurde auf die Bagatellflächen-Vorschläge für den direk-

ten Flächenverlust von Lambrecht, H. & Trautner, J., Fachinformationssystem und Fachkon-

ventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP vom Juni 2007 Bezug 

genommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die dort angenommenen Orientierungswerte 

im Hinblick auf den direkten Flächenverlust entwickelt wurden. 

Da eine Beeinträchtigung durch Stickstoffeintrag nicht schwerer wiegt als ein direkter Flä-

chenverlust, lässt sich folgern, dass jedenfalls bei Einhaltung der für den direkten Flächen-

verlust geltenden Bagatellschwellen auch für den Wirkfaktor Stickstoffeintrag keine erhebli-

che Beeinträchtigung vorliegt. Inwieweit für Stickstoffeintrag gegenüber den Bagatellschwel-

len für direkten Flächenverlust – etwa anhand des Ansatzes gradueller Funktionsbeeinträch-

tigungen – großzügigere Bagatellschwellen angesetzt werden können, ist fachlich bisher 

nicht eindeutig geklärt. Daher wurden für den Wirkfaktor Stickstoffeintrag im Sinne einer 

„Worst-Case“-Betrachtung die für den direkten Flächenverlust vorgeschlagenen Bagatell-

schwellen zugrunde gelegt. 

Zum anderen ist eine irrelevante Beeinträchtigung trotz Überschreitung des empirischen Cri-

tical Load nur dann zu verneinen, wenn ein standortspezifischer Critical Load ermittelt wurde 

und dieser entweder nicht von der Gesamtbelastung im Planungsfall überschritten wird, oder 

eine vertiefende Einzelprüfung unter Einbeziehung der konkreten standörtlichen Verhältnisse 

(z. B. Bodenchemie, Klima) eine erhebliche Beeinträchtigung des betreffenden Lebensraum-

typs ausschließt. 

4.2.1.3 Bewertung der Auswirkungen durch Waldrandan schnitt 

Durch die für das Vorhaben notwendige Rodung von Waldbeständen entstehen in geschlos-

senen Waldbestände Schneisen und angeschnittene Waldbestände. Damit verbunden sind 

u. a. eine verstärkte Sonneneinstrahlung auf den Waldbestand und höhere Windgeschwin-

digkeiten, die zu negativen Veränderungen der Waldvegetation führen können.  

In Rassmus et al. 2003, S. 66 sind Wirktiefen von Standortveränderungen entlang von 

Schneisen in zuvor geschlossenen Waldbeständen mit Bezug zu anderen Literaturquellen 

von max. 100 m angegeben (vgl. Rassmus/Herden/Jensen/Reck/Schöps, Methodische An-

forderungen an Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung. Ergebnisse aus dem F+E-

Vorhaben 898 82 024 des Bundesamtes für Naturschutz. Angewandte Landschaftsökologie 

51, 2003, S. 66).  

Anhaltspunkte zur Reichweite der Waldrandeffekte enthalten auch die forstlichen Randscha-

denstabellen. Die auf hessischen Erfahrungen beruhende Randschadensbehandlung von 
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Baader (Untersuchungen über Randschäden, 1952) und das daraus entwickelte Baustein-

verfahren der Hess. Forsteinrichtungsanstalt sind Grundlagen der hessischen Randscha-

denstabellen. Die Untersuchungen von Baader gehen von einer Tiefenwirkung für Zuwachs-

schäden bei Buchen je nach Bonität bis 70 m, bei Eichen bis 50 m, bei Fichten bis 70 m und 

bei Kiefern bis 60 m aus. Hierbei handelt es sich allerdings um Maximalwerte bei sehr un-

günstiger Konstellation, die den forstwirtschaftlichen Aspekt von Zuwachsschäden an Bäu-

men betreffen (vgl Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, be-

antwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 12 f.).  

Die Auswirkungen durch den Waldrandanschnitt auf die besonders empfindlichen Buchen-

waldlebensraumtypen LRT 9110, 9130 und 9150 wurden fachgutachterlich einer Einzelfall-

prüfung unterzogen und in Abhängigkeit vom Waldtyp und der Exposition des Anschnittes 

bewertet (vgl. Unterlage 12.5, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ (DE 4825-302) in der Fassung vom 14.03.2011, S. 60, 159).  

Als Orientierung, welche Größenordnung der durch Waldrandanschnitt beeinträchtigten Flä-

chen als Bagatelle bzw. als erheblich zu bewerten ist, wurde - ebenso wie bei den Auswir-

kungen durch Stickstoffeinträge - auf die Bagatellflächen-Vorschläge für den direkten Flä-

chenverlust von Lambrecht, H. & Trautner, J., Fachinformationssystem und Fachkonventio-

nen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP vom Juni 2007 Bezug ge-

nommen. Die für den direkten Flächenverlust vorgeschlagenen Bagatellschwellen wurden 

somit im Sinne einer „Worst-Case“-Betrachtung auch für die Auswirkungen durch den Wald-

randanschnitt zugrunde gelegt. 

4.2.1.4 Bewertung der Auswirkungen auf charakterist ische Arten  

Als maßgebliche Bestandteile der in der Natura 2000-VO festgelegten Lebensraumtypen 

sind u. a. die darin vorkommenden charakteristischen Arten geschützt. Dementsprechend ist 

durch die Planfeststellungsbehörde geprüft worden, für welche Lebensraumtypen charakte-

ristische Arten zu betrachten sind und ob sich durch das Vorhaben der Erhaltungszustand 

der charakteristischen Arten verschlechtern wird. Ergänzend ist vorsorglich geprüft worden, 

ob mit den Auswirkungen auf charakteristische Arten erhebliche Beeinträchtigungen für den 

Lebensraumtyp verbunden sein können.  

4.2.1.4.1 Auswahl der charakteristischen Arten 

Charakteristische Arten der in den FFH-Gebieten „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Weh-

re- und Werratal“ betroffenen Lebensraumtypen 9110, 9130 und 9150 sind der Schwarz- und 
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Grauspecht. Weitere Arten sind nach den Stellungnahmen der oberen Naturschutzbehörde 

nicht als charakteristische Arten einzustufen. 

Für die Buchenwaldlebensräume LRT 9110, 9130 und 9150 ist aus Sicht der oberen Natur-

schutzbehörde vorrangig der Schwarzspecht als charakteristische Art zu bewerten. Zusätz-

lich kann, wie den FFH-Verträglichkeitsprüfungen zum FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichens-

achsen“ und „Werra- und Wehretal“ zugrunde gelegt wurde, auch der Grauspecht als cha-

rakteristische Art eingestuft werden. Beide Arten, Schwarzspecht und Grauspecht, sind für 

die Buchenwälder repräsentativ, befinden sich in einem günstigen Erhaltungszustand und 

sind durch das Schaffen von Höhlen maßgeblich an einer strukturreichen Gestaltung des 

Lebensraums beteiligt (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Ener-

gie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender 

Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet „Trimberg 

bei Reichensachsen“, S. 2 und zum FFH-Gebiet „Werra und Wehretal“ S. 2). Darüber hinaus 

bedarf es – wie in den FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die Gebiete „Werra- und Wehretal“ 

und „Trimberg bei Reichensachsen“ enthalten – keiner pauschalen Einbeziehung von durch 

die Erhaltungsziele geschützten Anhang II-Arten (Großes Mausohr, Bechsteinfledermaus 

und Frauenschuh) als charakteristische Arten. Diese sind ohnehin Gegenstand der FFH-

Verträglichkeitsprüfungen und unterliegen hierbei als Anhang II-Art strengeren Maßstäben 

an die Frage der erheblichen Betroffenheit. Eine doppelte Betrachtung ist nach Trautner, 

dem sich die Planfeststellungsbehörde anschließt, insoweit hinfällig (Trautner, Die Krux der 

charakteristischen Arten, NuR 2010, S. 96). Darüber hinaus wird auch entgegen der Auffas-

sung des BUND eine Hinzuziehung weiterer charakteristischer Arten weder fachlich noch 

rechtlich als erforderlich angesehen. So müssen nicht alle in einem Lebensraum vorkom-

menden Arten untersucht werden, sondern nur diejenigen, ohne die eine Betroffenheit des 

Lebensraumtypes nicht adäquat erfasst wird (vgl. in Bezug auf die A 44, VKE 32, BVerwG, 

Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08 – UA Rn. 55).  

Für die Offenlandlebensräume LRT 6510 und 6212 sind in der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

„Trimberg bei Reichensachsen“ der Kronwicken-Dickkopffalter (Erynnis tages), Esparsetten-

Widderchen (Zygaena carniolica), Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus) und das Gemeine 

Blutströpfchen (Zygaena filipendula) als charakteristische Arten bestimmt worden, da sie 

durch Veränderungen der Vegetationsstruktur bzw. den Verlust von Wirtspflanzen beein-

trächtigt werden (FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 4825-301 „Trimberg bei 

Reichensachsen“ vom 03.02.2011, S. 86). Diese Arten werden von der oberen Naturschutz-

behörde nicht als charakteristische Arten eingestuft. Eine Ausnahme bildet der Schwarzfle-

ckige Bläuling (Maculinea arion), der aber im FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ 
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und auf der Fläche des LRT 6212 am Spitzenberg im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

nicht vorkommt (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.8.2011, S. 15 

und 17). Nach Auffassung der oberen Naturschutzbehörde sind durch die Ansprache des 

Lebensraumes im Rahmen der Kartierung und über deren Bewertung alle den Lebensraum-

typ prägenden Arten berücksichtigt, so dass es zusätzlich keiner Aufnahme von charakteris-

tischen Arten bedarf (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stel-

lungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet „Trimberg bei 

Reichensachsen“, S. 2 und zum FFH-Gebiet „Werra und Wehretal“ S. 2). Dieser Auffassung 

schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. 

Für die Lebensraumtypen LRT *91E0, *8160 und *7220 sind weder von der oberen Natur-

schutzbehörde, noch von den Gutachtern der FFH-Verträglichkeitsprüfungen charakteristi-

schen Arten in den konkreten Beständen ermittelt worden. Für diese Lebensraumtypen sind 

keine Artvorkommen zu verzeichnen, die zusätzliche Informationen liefern, die nicht aus der 

ohnehin durchzuführenden Bewertung der vegetationskundlichen Strukturen und standörtli-

chen Parameter gewonnen werden. 

4.2.1.4.2 Bewertung der Auswirkungen auf die charak teristischen Spechtarten 

Schwarz- und Grauspecht 

Maßstab für die Prüfung der Planfeststellungsbehörde ist, dass der Erhaltungszustand der 

charakteristischen Arten nach Art. 1 Buchst. e FFH-RL im Sinne des Buchstaben i) günstig 

bleibt. Demnach hat die Planfeststellungsbehörde geprüft,  

• ob der Schwarz- und Grauspecht ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebens-

raumes, dem sie angehören, bilden und auch langfristig bilden werden, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Spechtarten weder abnimmt noch in abseh-

barer Zeit abnehmen wird und  

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-

handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Spechtarten 

zu sichern. 

Diesbezüglich sind die anlage- und baubedingten Auswirkungen sowie die betriebsbedingten 

Auswirkungen in den FFH-Gebieten geprüft worden.  



Planfeststellungsbeschluss - 151 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

4.2.1.4.2.1 Anlage- und baubedingte Auswirkungen 

Anlage- und baubedingte Auswirkungen sind mit unmittelbaren Verlusten von Habitatflächen 

verbunden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde führen Verluste von 

Habitatflächen aber nicht ohne Weiteres zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der charakteristischen Arten. Maßgeblich ist, ob die Stabilität der Population erhalten bleibt. 

Die Stabilität umschreibt die Fähigkeit der Art, nach einer Störung wieder zum ursprüngli-

chen Gleichgewicht zurückzukehren. Ist eine Population für ihren dauerhaften Bestand auf 

die bisherige Qualität und Quantität der verlorengehenden Fläche nicht angewiesen oder 

kann sie auf andere Flächen ohne Qualitäts- und Quantitätseinbußen ausweichen, bleibt ein 

günstiger Erhaltungszustand erhalten (vgl. BVerwG, Urteil vom 12.03.2008 – 9 A 3.06 – UA 

Rn. 132). In diesem Sinne hat die Planfeststellungsbehörde eine auf die jeweilige Spechtart 

bezogene Prüfung vorgenommen und Umfang sowie Bedeutung der in Anspruch genomme-

nen Flächen geprüft. 

4.2.1.4.2.2 Betriebsbedingte Auswirkungen  

Die betriebsbedingten Auswirkungen wurden unter Anwendung der aktuellsten wissenschaft-

lichen Methodik nach der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ ermittelt (vgl. Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010).  

Danach werden für die einzelnen Vogelarten Effektdistanzen als „worst case“-Szenario be-

stimmt, ab denen keine Beeinträchtigungen durch Lärm- und Störwirkungen mehr auftreten. 

Die beiden Spechtarten, Schwarz- und Grauspecht, sind in die „Gruppe 2“ – Brutvögel mit 

mittlerer Lärmempfindlichkeit“ eingestuft. Die Effektdistanzen liegen beim Schwarzspecht bei 

300 m und beim Grauspecht bei 400 m. Innerhalb dieses Bereiches nimmt die 

Habitateignung um 20 % bzw. innerhalb der 58 dB(A) – Isophone um 40 % ab. Die Abnahme 

der Habitateignung innerhalb des 100 m Bandes ist abhängig von der Verkehrsbelastung. 

Sie beträgt bei einer Verkehrsbelastung von 20.001 bis 30.000 Kfz/d um bis zu 60 % und bei 

einer Verkehrsbelastung von 30.001 bis 50.000 Kfz/d um bis zu 80 % (vgl. Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 104 f., Tab. 5 u. 7). Ei-

nen Totalausfall der beiden Arten wird es selbst im Nahbereich der Trasse nicht geben, da 

auch hier kein vollständiger Verlust der Habitateignung eintritt. 

Dies wird durch konkrete Untersuchungen im Umfeld des Frankfurter Flughafens belegt. Hier 

wurden Vorkommen von Revieren des Schwarz- und Grauspechtes im Nahbereich der A 3 

nachgewiesen, obwohl die Geräuschsituation tagsüber bei mindestens 60 dB(A) lag und 

zusätzlich Maximalpegel von bis zu 79 dB(A) infolge der Verlärmung startender Flugzeuge 

auftraten (vgl. Unterlage aus dem Planfeststellungsverfahren zum Ausbau des Flughafens 
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Frankfurt Main, G2, Teil VII, Verträglichkeitsstudie für das EU Vogelschutzgebiet DE-6017-

401 „Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau“ vom 2.11.2004, 

S. 70 und Anhang VII.1 Messbericht „Derzeitige Geräuschsituation in den Vogellebensräu-

men im Umfeld des Flughafens Frankfurt Main“ vom 8.9.2004, Messpunkt 3.1, S. 12). Diese 

Nachweise bestätigen, dass bei Spechten für ihre Lebensraumqualität weniger die Lärmsitu-

ation, als vielmehr das Vorliegen ansonsten geeigneter Habitatqualitäten entscheidend ist. 

Insbesondere musste nicht, wie vom BUND gefordert, der Endbericht von Lambrecht, H. & 

Trautner, J., „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheb-

lichkeit im Rahmen der FFH-VP“ vom Juni 2007 für die Bewertung der Auswirkungen auf die 

charakteristischen Arten zugrunde gelegt werden. Die Fachkonvention enthält nur Bagatell-

schwellen für unmittelbare Auswirkungen durch Flächeninanspruchnahme und nicht für mit-

telbare Beeinträchtigungen durch Lärm. Zudem sind die flächenbezogenen Bagatellschwel-

len für Tierarten nicht für die Beurteilung von Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen in 

Folge der Störung charakteristischer Arten anwendbar. Für Tierarten wurde von den Fach-

gutachtern eine populationsbezogene Beurteilung der Beeinträchtigungen anhand der kon-

kreten Erkenntnisse über den Raum vorgenommen, um eine differenzierte Bewertung der 

beeinträchtigten Lebensräume vornehmen zu können. Dies ist für die Planfeststellungsbe-

hörde nachvollziehbar und entspricht zudem den für Arten enthaltenen Prüfvorgaben des 

Art. 1 Buchst. i FFH-RL, der ebenfalls einen populationsbezogenen Ansatz aufweist.  

4.2.1.4.3 Rückwirkungen auf den Lebensraumtyp (Verl ust des Strukturreichtums) 

Durch die Planfeststellungsbehörde wurde ergänzend geprüft, ob in den durch das Vorhaben 

beeinträchtigten Flächen der Waldlebensraumtypen ein vollständiger Verlust von Lebens-

raumfunktionen für die Spechtarten zu prognostizieren ist und dadurch eine Verringerung 

des Strukturreichtums innerhalb der Effektdistanzen eintritt, die als erheblich zu bewerten ist. 

Dabei ist nicht jede Verschiebung der Reviergrenzen als erhebliche Beeinträchtigung für den 

Lebensraum zu werten. 

Die charakteristischen Spechte gehören wie dargelegt zu den Arten mit mittlerer Lärmemp-

findlichkeit, bei denen Lärm am erkennbaren Straßeneffekt zwar beteiligt ist, aber auch wei-

tere Wirkungen der Trasse und des Verkehrs eine wichtige Rolle spielen (vgl. Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 14). So ist nach der 

Realisierung des Vorhabens mit einer prognostizierten Verkehrsstärke von bis zu 33.000 

Kfz/d selbst innerhalb der ersten 100 m vom Fahrbahnrand weiterhin die Anlage von Baum-

höhlen zu erwarten, da die Abnahme der Habitateignung für Arten der Gruppe 2 bei einer 

Verkehrsmenge von 30.001 bis 50.000 Kfz/d maximal 80%, nicht aber 100% beträgt (vgl. 
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Garniel A. & Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 105 Tab. 

7). 

Auch aus den Übersichten des Schlussberichtes des FuE Vorhabens „Vögel und Verkehrs-

lärm“ wird anhand der empirisch ermittelten Verteilung der Arten Schwarzspecht und Grau-

specht an Autobahnen und Bundesstraßen ersichtlich, dass die beiden Spechtarten noch im 

unmittelbaren Nahbereich von Autobahnen vorkommen (vgl. Garniel, A., Daunicht W.D., 

Mierwald, U. & U. Ojowski, Vögel und Verkehrslärm, Quantifizierung und Bewältigung ent-

scheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna, 2007, Schwarz-

specht S. 83, Abb. 21 und Grauspecht S. 130). Die vorgenannten Reviernachweise im unmit-

telbaren Umfeld der A 3 am Frankfurter Flughafen bestätigen dies. Daher werden diese Zu-

sammenhänge im Folgenden nicht erneut vertiefend dargestellt. 

4.2.2 Bewertung der Auswirkungen für Anhang II-Arte n 

Für die Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen ist der günstige Erhaltungszustand 

der geschützten Arten nach Anhang II der FFH-RL im Sinne der Legaldefinition des Art. 1 

Buchst. i FFH-RL das maßgebliche Beurteilungskriterium; ein günstiger Erhaltungszustand 

muss trotz Durchführung des Vorhabens stabil bleiben (BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 9 

A 20.05 – BVerwGE 128, 1, Rn. 43). 

Demnach hat die Planfeststellungsbehörde geprüft,  

• ob aufgrund der vorhandenen Daten zur Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, 

dass die Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie an-

gehören, bildet und auch langfristig bilden wird, und 

• das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit 

abnehmen wird und  

• ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vor-

handen sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu si-

chern. 

Für die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Anhang II-Arten wurden für die 

Wirkfaktoren der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme von Lebensraum, der Zerschnei-

dung von Flugwegen und Wanderwegen und der betriebsbedingten Beeinträchtigungen fol-

gende Bewertungskriterien herangezogen. Soweit möglich, wurde ferner auf Monitoringdaten 

zur Ermittlung der Populationsdynamik zurückgegriffen. 
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4.2.2.1 Bewertung von unmittelbaren Flächenverluste n 

Anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahmen sind mit unmittelbaren Verlusten von 

Lebensraum der Art verbunden. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde führen Ver-

luste des Lebensraumes aber nicht ohne weiteres zu einer Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes der Art. Maßgebliches Beurteilungskriterium ist, dass die Stabilität der Popu-

lation erhalten bleibt (vgl. C III 4.2.1.4.2.1). In diesem Sinne hat die Planfeststellungsbehörde 

eine auf die jeweilige Art bezogene Prüfung vorgenommen und Umfang sowie Bedeutung 

der in Anspruch genommenen Flächen untersucht. 

Entgegen der Auffassung des BUND ist von einer Anwendung der Fachkonvention von 

Lambrecht, H. & Trautner, J., Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestim-

mung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP vom Juni 2007 als Hilfestellung für die Beur-

teilung der Erheblichkeit abgesehen worden. Aufgrund der Vielzahl spezieller Untersuchun-

gen für die betroffenen Anhang II-Arten konnte eine differenzierte Bewertung der beeinträch-

tigten Lebensräume vorgenommen werden. Hierbei wurde berücksichtigt, dass nicht jede 

durch die Erhaltungsziele als Lebensraum der Art geschützte Fläche die gleiche Bedeutung 

für die Entwicklung oder Sicherung des Erhaltungszustandes der Art besitzt. Vielmehr hängt 

es von der Bedeutung des beeinträchtigten Lebensraumes ab, ob die Auswirkungen als eine 

erhebliche Beeinträchtigung zu bewerten sind. 

4.2.2.2 Bewertung von Zerschneidungen 

Die Prüfung umfasst auch Zerschneidungswirkungen, die durch die Trassenführung u. a. für 

die Amphibien und Fledermausarten bedingt ist. Die Zerschneidung kann dazu führen, dass 

die Tiere mit Fahrzeugen kollidieren, ihre Wanderbeziehungen unterbrochen werden oder 

ihre Lebens- und Nahrungshabitate nicht mehr erreichen. Dabei ist die Erheblichkeit der Zer-

schneidungswirkungen entsprechend der Bedeutung der Querungsbereiche bzw. Wander-

korridore fachgutachterlich im Einzelfall beurteilt worden. Die Beeinträchtigungen können 

durch geeignete Maßnahmen, z. B. Leitstrukturen, Sperr- und Schutzeinrichtungen, vermie-

den werden. Dazu sind Konzepte zur Vermeidung dieser Beeinträchtigungen durch die Vor-

habenträgerin aufgestellt worden. Diese Konzepte sind auf ihre Wirksamkeit für die im Pla-

nungsgebiet vorkommenden und von Zerschneidungswirkungen betroffenen Fledermausar-

ten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus vom Gutachterbüro ITN (vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 101 ff.) und hinsichtlich der Amphibien Kammmolch und Gelb-

bauchunke von der oberen Naturschutzbehörde überprüft und als geeignet bewertet worden 

(Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regie-
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rungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg). Die Planfeststellungsbe-

hörde hat die Konzepte und deren Bewertung in ihrer Prüfung nachvollzogen und dem Be-

schluss zugrunde gelegt. 

4.2.2.3 Bewertung von (bau-)betriebsbedingten Beein trächtigungen 

Bei der Prüfung von (bau-)betriebsbedingten Beeinträchtigungen sind Kollisionswirkungen 

sowie Licht- und Lärmimmissionen berücksichtigt worden. Letztere sind insbesondere im 

Hinblick auf die Fledermausarten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus relevant. 

Betriebsbedingte Kollisionen können sich vor allem in den Querungsbereichen der Trasse 

ergeben, wenn traditionelle Flugwege oder Wanderwege zerschnitten werden. Dabei ist die 

Erheblichkeit entsprechend der Bedeutung der Querungsbereiche im Einzelfall zu beurteilen. 

Die Beeinträchtigungen können durch geeigente Maßnahmen, so z. B. die Errichtung von 

Leitstrukturen und Kollisionsschutz- und Sperreinrichtungen vermieden werden. Dazu wurde 

ein Konzept zur Vermeidung dieser Beeinträchtigungen durch die Vorhabenträgerin aufge-

stellt. Seine Wirksamkeit wurde hinsichtlich der Fledermausarten durch das Gutachterbüro 

ITN überprüft (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 101 ff.). Auf dieses Gutachten 

ist im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss bei der Bewertung des Eingriffs abgestellt 

worden. Bezogen auf die Amphibien ist eine Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde 

zur Wirksamkeit des Schadensvermeidungskonzeptes eingeholt worden (Stellungnahme des 

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel 

vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg). Diese Konzepte hat die Planfeststellungsbehörde 

nachvollzogen und dem Beschluss zugrunde gelegt. 

Im Zeitraum zwischen März und Oktober kann es durch nächtliche Bauarbeiten und den 

nächtlichen Fahrzeugbetrieb für die Fledermausarten Großes Mausohr und 

Bechsteinfledermaus zu Störungen durch Lichtemissionen kommen. Dies kann dazu führen, 

dass vorher als Jagdhabitat genutzte Lebensräume nicht mehr angeflogen oder bestimmte 

Flugwege nicht mehr genutzt werden. Baubedingte Beeinträchtigungen können durch ein 

Nachtbauverbot oder durch Fokussierung der Lichtwirkungen auf die Baustelle sowie Ab-

schirmung mittels lichtdichter Wände vermieden werden (vgl. Auflagen A V 2.2 Nr. 5 und 6,). 

Durch den nächtlichen Verkehrsbetrieb bedingte Störungen durch Lichtemissionen können 

durch Kollisionsschutzwände vermieden werden. 

Darüber hinaus hat der Verkehrslärm im Nahbereich der Trasse möglicherweise Auswirkun-

gen auf den Jagderfolg von Fledermäusen, da die Geräusche der Beute durch den Lärm 
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maskiert werden können. So kann nach den in Laboruntersuchungen gewonnenen Erkennt-

nissen von Schaub und Siemers der Verkehrslärm zu einem Meideverhalten und zu längeren 

Suchzeiten führen. Der Wirkbereich von Schall in Bezug auf die erfolgreiche Beutedetektion 

des Großen Mausohrs ist bis in 25 m Entfernung nachzuweisen. Einwirkungen auf die Such-

zeit, die mit dem Verkehrslärm ansteigt, sind bis in Entfernungen von 50 m gemessen wor-

den (vgl. Siemers/Schaub, Foraging bats avoid noise, The Journal of Experimental Biology, 

2008; dies., Hunting at teh highway: traffic noise reduce foraging efficiency in acoustic 

predators, Proceedings of the Royal society, 2010). Die Bechsteinfledermaus wurde von den 

Fachgutachtern der FFH-VP ähnlich sensitiv für Verkehrslärm eingestuft (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 291). Dementsprechend unterstellt die Planfeststellungsbehörde bei ihrer Prüfung, dass 

die Auswirkungen auf das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus in einer Entfernung 

von bis zu 50 m vom Fahrbahnrand relevant sind und in geeigneten Jagdhabitaten dieser 

Bereich nur noch eingeschränkt für die Arten nutzbar ist. 

Hinsichtlich der Gelbbauchunke wird zwar von dem Fachgutachter der Verträglichkeitsprü-

fung eine Lärmempfindlichkeit angenommen. So könne die Verständigung durch Rufe durch 

den zukünftigen Verkehrslärm gestört werden. Eine Beeinträchtigung ist aber aufgrund des 

geplanten Trimbergtunnels und der fehlenden Zunahme der Lärmbelastung im Bereich der 

Laichgewässer verneint worden (vgl. FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 4825-

301 „Trimberg bei Reichensachsen“ in der Fassung vom 03.02.2011, S. 98). 

4.2.3 Berücksichtigung von Kompensationsmaßnahmen 

Kompensationsmaßnahmen sind von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Bewer-

tung der Erheblichkeit der Auswirkungen berücksichtigt worden, wenn der günstige Erhal-

tungszustand der geschützten Lebensräume (Art. 1 Buchst. e FFH-RL) und Arten (Art. 1 

Buchst. i FFH-RL) durch die Maßnahmen stabil bleibt. Dabei geht die Planfeststellungsbe-

hörde davon aus, dass die von der Vorhabenträgerin geplanten oder in diesem Beschluss 

angeordneten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt werden können, so-

fern sie sicherstellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen verhindert werden. Aus Sicht des 

Habitatschutzes macht es insoweit „keinen Unterschied, ob durch ein Vorhaben verursachte 

Beeinträchtigungen von vornherein als unerheblich einzustufen sind oder ob sie diese Ei-

genschaft erst durch entsprechende Vorkehrungen erlangen“ (BVerwG, Urteil vom 

14.04.2010 – 9 A 5.08 – UA S. 26, Rn. 57 m. w. N.).  
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4.3 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FF H-Gebietes Nr. 4825-301 

„Trimberg bei Reichensachsen“ 

Das FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ wird durch das planfestgestellte Vorhaben 

in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Gebietsbestandteilen nicht erheblich beein-

trächtigt. 

4.3.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung  

Auf Grundlage der Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ 

vom Dezember 2010 kann das Gebiet folgendermaßen beschrieben werden:  

Das FFH-Gebiet liegt im Werra-Meißner-Kreis und gehört damit zum Regierungsbezirk Kas-

sel. Östlich des Gebietes liegt Reichensachsen und im Süden Oetmannshausen. In unmittel-

barer Nähe zum Gebiet verlaufen die Bundesstraßen B 27 (östlich) und B 7 (südlich). Der 

Fluss Wehre liegt südwestlich des FFH-Gebietes; der Raum wird daher auch als Wehretal 

bezeichnet. Die Höhenlage des von Nordosten nach Südwesten reichenden Höhenzuges 

bewegt sich zwischen 210 und 380 m ü. NN.  

Naturräumlich wird das Gebiet dem Fulda-Werra-Bergland (357) und damit der naturräumli-

chen Haupteinheitgruppe Osthessisches Bergland (35) zugeordnet.  

Im Gebiet treten ausschließlich Gesteine der Trias (Muschelkalk, Buntsandstein) in Erschei-

nung. Hiervon bildet der Muschelkalk den Hauptteil des geologischen Substrats am eigentli-

chen Trimberg. Röt (oberer Buntsandstein) steht nur im südlichen Teilbereich des 

Trimberges an. Hier wurde er bis vor wenigen Jahren für ein Ziegelwerk abgebaut. Die Er-

weiterungsfläche des FFH-Gebietes ist durch den Mittlereren Buntsandstein und Unteren 

Buntsandstein geprägt. Diese Flächen sind größtenteils bewaldet. Ferner existieren punktuell 

Lößauflagerungen. Eine Lößsteilwand im Bereich der Tonkuhle ist von zahlreichen Stech-

immen besiedelt. 

Das Klima des Untersuchungsgebietes ist als gemäßigt mit einem leicht kontinentalen Ein-

fluss zu bewerten.  

Der Trimberg ist gekennzeichnet durch artenreichen, laubholzreichen Kalk-Buchenwald mit 

Saumgesellschaften und Verbuschungsbereichen. Hinzu kommen eingestreute Halbtrocken-

rasen, Felsabbruchkanten und kleine Feuchtbiotope in der aufgelassenen Tongrube mit Röh-

richten und Weidengehölzen. Ferner befindet sich im Gebiet eine Lößsteilwand mit hessen-

weiter Bedeutung für Stechimmen (Hymenoptera Aculeata). In den Feuchtbereichen befindet 

sich ein bundesweit bedeutsames Kammmolch-Vorkommen (Triturus cristatus) sowie ein für 
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den Werra-Meißner-Kreis bedeutsames Vorkommen der Gelbbauchunke (Bombina 

variegata).  

Floristisch von Bedeutung ist vor allem das große Vorkommen der FFH-Anhang II-Art Frau-

enschuh (Cypripedium calceolus) im nördlichen Teil des Trimbergs. Hinzu kommen eine 

Reihe weiterer seltener und geschützter Arten wie Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rub-

ra) und Türkenbundlilie (Lilium martagon). 

Die kulturhistorische Bedeutung des Gebietes liegt in der in Resten erhaltenen ehemaligen 

Kulturlandschaft mit ihren durchwachsenen Niederwäldern und Halbtrockenrasen begründet, 

die als Überbleibsel historischer Landnutzungsformen noch erkennbar sind. 

Die heute am eigentlichen Trimberg vorherrschenden Biotoptypen sind aus ehemaligen Nut-

zungsformen entstanden bzw. stark durch diese geprägt. Damit handelt es sich um den Rest 

einer alten Kulturlandschaft, die heute durch die Intensivierung in der land- und forstwirt-

schaftlichen Nutzung immer seltener wird.  

Bei den ehemals großflächiger verbreiteten Magerrasen ist von einer früheren extensiven 

Nutzung als Schaf- bzw. Ziegenhutung auszugehen.  

Die vorherrschende Nutzungsform im Untersuchungsgebiet dürfte jedoch die Niederwaldnut-

zung gewesen sein. Der Trimberg gehörte lange Zeit zu einem Interessentenwald, der früher 

Gemeindeeigentum der damaligen Gemeinde Vierbach war. Eine Niederwaldnutzung fand 

am Trimberg etwa bis 1940 statt, ihre typische Struktur ist jedoch bis heute in weiten Berei-

chen des Gebietes zu erkennen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden an den Ost- und 

Südosthängen Waldkiefern (Pinus sylvestris) angepflanzt, die den Niederwald vor Witte-

rungseinflüssen schützen sollten. Diese Kiefern sind heute noch als Beimischung in den Bu-

chenbeständen vorhanden. Sie werden allerdings allmählich nutzungsbedingt reduziert. Die 

Wälder der westlichen Erweiterungsflächen weisen ebenfalls noch Spuren ehemaliger Nie-

derwaldnutzung auf, doch dürften die älteren Buchenbestände schon länger hochwaldartig 

bewirtschaftet worden sein. 

Der Muschelkalk des Trimberges wurde an mehreren Stellen in kleinen Steinbrüchen abge-

baut. Der im Süden anstehende Röt wurde im letzten Jahrhundert bis zum Anfang der 90er 

Jahre zur Ziegelgewinnung genutzt. Danach wurde die Tongrube von dem Besitzer rekulti-

viert.  
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4.3.2 Ausweisung/Erweiterung des FFH-Gebietes 

Das FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ wurde im Jahr 2003 in den Grenzen des 

gleichnamigen Naturschutzgebietes mit einer Fläche von ca. 62,1 ha als FFH-

Gebietsvorschlag an die EU gemeldet und im Dezember 2004 durch die EU-Kommission in 

die Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografi-

schen Region aufgenommen (Entscheidung vom 7.12.2004, Amtsblatt der EU vom 

28.12.2004, L382/1 ff.). 

Im Zuge der Bestandserfassung für die Planung der A 44 VKE 40.1 im Jahr 2004 wurde 

durch die Vorhabenträgerin festgestellt, dass der außerhalb des FFH-Gebietes liegende Be-

reich der geplanten Anschlussstelle Eschwege durch die Kammmolchpopulation und weitere 

Amphibienarten als Landlebensraum genutzt wird (Bosch & Partner & BÖF, Amphibien-

Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsuntersuchung Trimberg bei Reichensachsen 

2004, 23.03.2005).  

Auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Genehmigung des RP Kassel vom 30.12.2005 

wurden zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Landlebensräumen sowie Durchschnei-

dung von Wanderbeziehungen von Amphibien durch die geplante Anschlussstelle Eschwege 

vorgreifliche Schadensvermeidungsmaßnahmen außerhalb des FFH-Gebietes festgelegt. 

Hierzu gehörte u. a. die Errichtung von Steinschüttungen und Gehölzstrukturen sowie die 

Anlage von extensiven Grünland- und Sukzessionsflächen. Diese Maßnahmen wurden be-

reits ab dem Jahr 2006 umgesetzt und unterliegen seitdem einem jährlichen Monitoring zur 

Überprüfung ihrer Wirksamkeit (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaß-

nahmen am Trimberg, 2008, 2010 und 2011). Die Umsetzung der Maßnahmen wurde mehr-

fach durch Inaugenscheinnahme der oberen Naturschutzbehörde kontrolliert (vgl. Stellung-

nahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom 23.3.2011, S. 3 mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme des Regierungs-

präsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2). Zudem wurde der für den 

Kammmolch bedeutende Teil des von der geplanten Flächeninanspruchnahme betroffenen 

Landlebensraumes durch einen einseitig überwindbaren Amphibienschutzzaun von der übri-

gen Habitatfläche abgegrenzt. Hierüber wurde sichergestellt, dass sich keine Kammmolche 

mehr im Eingriffsbereich befinden. Die Abgrenzung war reversibel und konnte jederzeit wie-

der zurückgenommen werden.  

Infolge der im Januar 2008 erlassenen Natura 2000-Verordnung des Landes Hessens wurde 

eine Anpassung der Gebietsgrenzen des FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ vor-

genommen. Im Rahmen einer Grenzkorrektur wurden bisher außerhalb des FFH-Gebietes 
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liegende, vom Kammmolch und der Gelbbauchunke genutzte Landlebensräume in das Ge-

biet aufgenommen. Dazu gehörten auch die als Schadensvermeidung im Jahr 2006 herge-

stellten Ersatz-Landlebensräume. Durch die Einbeziehung neuer Habitate sollte die Siche-

rung des günstigen Erhaltungszustandes der Arten unterstützt werden. Die mit Bezug zu den 

Gebietsgrenzen 2003 ursprünglich außerhalb des FFH-Gebietes liegenden, als Schadens-

vermeidung hergestellten Ersatz-Landlebensräume befinden sich nach der Anpassung der 

Gebietsgrenzen innerhalb des FFH-Gebietes. Der durch die Amphibien-Sperreinrichtung 

ausgegrenzte Bereich wurde nicht in das FFH-Gebiet aufgenommen, da er weder für den 

Kammmolch, noch für die Gelbbauchunke nutzbar ist und deshalb keine Funktion mehr für 

den Erhalt der Populationen hat. Weiterhin wurden bisher in dem FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ liegende Landhabitate des Kammmolches zwischen Trimberg und Sengelbachtal 

und Laichgewässer der Art entlang des Sengelbaches in das FFH-Gebiet „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ eingegliedert. Insgesamt wurden u. a. auch durch Einbeziehung von Gebiets-

teilen des FFH-Gebietes Werra- und Wehretal ca. 95,7 ha dem Gebiet neu zugeordnet. Das 

FFH-Gebiet 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ umfasst nunmehr in den Grenzen der 

Natura 2000-Verordnung ca. 158,8 ha.  

Aufgrund der Entscheidung der EU-Kommission vom 13.11.2007 (ABl. L 12/383 vom 

15.01.2008) wurde das Gebiet in seinen heute bestehenden Grenzen als Gebiet von ge-

meinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region festgelegt.  

4.3.3 Stellungnahme des BUND zur Gebietsabgrenzung 

Der BUND kritisiert in seinen Stellungnahmen die vorgenommene Abgrenzung des FFH-

Gebietes und sieht in der artenschutzrechtlichen Genehmigung vom 30.12.2005 einen Ver-

stoß gegen Gemeinschaftsrecht. Er ist der Auffassung, dass maßgebliche Bestandteile für 

den Erhalt der Kammmolch- und Gelbbauchunkenpopulation nicht in das FFH-Gebiet aufge-

nommen wurden. Die Stellungnahmen wurden der für die Gebietsausweisung zuständigen 

Fachbehörde mit der Bitte um Stellungnahme vorgelegt (Schreiben der Planfeststellungsbe-

hörde an das HMUELV vom 20.09.2010 und 19.05.2011).  

Die oberste Naturschutzbehörde hat mit Stellungnahme vom 23.03.2010 und 17.08.2011 

nachvollziehbar dokumentiert, dass die bestehenden Flächen des FFH-Gebietes ausrei-

chende Landlebensräume für die Kammmolch- und Gelbauchunkenpopulation beinhalten 

und sie für die Wahrung ihres günstigen Erhaltungszustandes nicht auf weitere gebietsexter-

ne Flächen angewiesen ist (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.03.2011, S. 3 mit in der Anlage bei-

liegender Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet 
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Trimberg, S. 2; Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 17.08.2011). 

4.3.3.1 Auswirkungen der Genehmigung vom 30.12.2005  

Auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Genehmigung vom 30.12.2005 wurden Flächen im 

Umfang von ca. 3,1 ha potentiell geeigneter Landlebensräume u. a. für den Kammmolch und 

die Gelbbauchunke abgegrenzt. Es handelt sich um ca. 1,7 ha Offenland in Form von „Wie-

sen frischer Standorte brachgefallen oder ruderalisiert“ und „Grünlandbrache extensiver Nut-

zungsintensität“ (vgl. Konfliktplan Naturgut Pflanzen und Tiere, Nr. 12.1.4, BWS und WD), 

um ca. 1,4 ha Gehölzflächen im Bereich des Bahndammes in Form von „Feldgehölze, frische 

Standorte“ (vgl. Konfliktplan Naturgut Pflanzen und Tiere, Nr. 12.1.4, F) und Bahndamm-

Schotter. Dieser Lebensraum stand den am Laichgeschehen teilnehmenden Kammmolchen 

bzw. Gelbbauchunken seit dem Jahr 2006 aufgrund der errichteten Amphibien-

Sperreinrichtung nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus kam es zu einer Zerschneidung 

von Lebensräumen bzw. Wanderbeziehungen durch die Ausgrenzung des Bereiches. In die-

sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass nach den Untersuchungen im Jahr 1999 

zwar nicht ausgeschlossen werden konnte, dass einzelne Gelbbauchunken aus dem ausge-

grenzten Bereich anwandern (vgl. Müller, Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei 

Reichensachsen, 1999). In späteren Untersuchungen konnten aber keine Nachweise mehr 

erbracht werden (vgl. Bosch & Partner & BÖF, Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg, 

Populationsuntersuchung Trimberg bei Reichensachsen 2004, 23.03.2005, S. 31 f.; BÖF, 

Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, S. 20, 29, 39 u. 

49; 2010, S. 13, 21). Daher sind die ausgegrenzten potentiellen Landlebensräume als von 

nachgeordneter Bedeutung für die Art einzustufen. 

4.3.3.2 Maßnahmen zur Kompensation der Auswirkungen  

Vor Errichtung der Amphibien-Sperreinrichtung im Jahr 2006 wurden auf Grundlage der Ge-

nehmigung vom 30.12.2005 Flächen im Umfang von ca. 6,1 ha potentiell geeigneten Le-

bensraumes u. a. für den Kammmolch und die Gelbbauchunke entwickelt. Sie dienten dazu, 

den gesamten geplanten Eingriff durch das planfestgestellte Vorhaben im Vorfeld zu kom-

pensieren. Es handelt sich dabei um ca. 3,0 ha Gehölze und ca. 3,1 ha Offenland. Die Maß-

nahmen lassen sich folgendermaßen beschreiben: 

Es wurden 25 Steingruben mit angrenzenden Sukzessionsflächen angelegt. Der Bereich 

wurde mit Totholzhaufen und Einzelstrauch- bzw. Heisterpflanzungen angereichert (Erläute-

rungsbericht zum Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung für die Durchführung von 

Baumaßnahmen im Bereich des „Abhau“-Geländes und angrenzender Flächen sowie für das 
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Monitoring, vom 10.10.2005, Nr. 3.3, vM 3; Maßnahme M 1.8, Unterlage 12.6, Karte 2; Maß-

nahme 5.2, Unterlage Nr. 12.2, Blatt Nr. 5). Die Maßnahmen umfassen eine Fläche von ca. 

1,4 ha und dienen der Kompensation der Inanspruchnahme von Gehölzflächen und Flächen 

mit Bahndamm-Schotter. 

Darüber hinaus wurden auf insgesamt ca. 1,6 ha Gehölzstrukturen angelegt. Es handelt sich 

im Bereich zwischen den Tunnelportalen um zwei schmale Flächen auf ehemaligem Acker-

boden im Umfang von ca. 0,5 ha, auf denen linear Gehölze gepflanzt wurden, und im Be-

reich südlich der geplanten Anschlussstelle Eschwege um zwei größere Flächen im Umfang 

von ca. 1,1 ha, auf denen Gehölze, unterbrochen durch Ruderal- bzw. Hochstaudenfluren 

angelegt wurden (Erläuterungsbericht zum Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung 

für die Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich des „Abhau“-Geländes und angren-

zender Flächen sowie für das Monitoring, vom 10.10.2005, Nr. 3.2, vM 2; Maßnahme M 1.6, 

Unterlage 12.6 Karte 2; Maßnahme E 5.3 und E 5.6, Unterlage Nr. 12.2, Blatt Nr. 5). Die Flä-

chen dienen der Kompensation der Inanspruchnahme von Gehölzflächen. 

Zusätzlich wurden Intensivgrünland- und Ackerflächen im Umfang von ca. 3,1 ha in extensi-

ves Grünland umgewandelt, um neue strukturreiche Offenlandbereiche als Sommerlebens-

räume zu schaffen (Erläuterungsbericht zum Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung 

für die Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich des „Abhau“-Geländes und angren-

zender Flächen sowie für das Monitoring, vom 10.10.2005, Nr. 3.1, vM 1; Maßnahme M 1.5, 

Unterlage Nr. 12.6, Karte 2; Maßnahme A 5.4, Unterlage Nr. 12.2, Blatt Nr. 5).  

Zur Beschattung von Teilen der zu entwickelnden Offenlandbereiche wurde eine 180 m lan-

ge Gehölzreihe angelegt, die die südlich angrenzenden Ackerflächen abgrenzt (Erläute-

rungsbericht zum Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung für die Durchführung von 

Baumaßnahmen im Bereich des „Abhau“-Geländes und angrenzender Flächen sowie für das 

Monitoring, vom 10.10.2005, Nr. 3.2, vM 4; Maßnahme M 1.7, Unterlage Nr. 12.6, Karte 2; 

Maßnahme E 5.5, Unterlage Nr. 12.2, Blatt Nr. 5). 

Die obere Naturschutzbehörde hat die Umsetzung der Schadensvermeidungsmaßnahmen 

durch Inaugenscheinnahme mehrfach kontrolliert. Eine jährliche Erfolgskontrolle hat die 

Wirksamkeit der Maßnahmen bisher bestätigt (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensver-

meidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, S. 42 f., 2010, S. 17 ff. und Vorabzug 

20.06.2011, S. 23 ff.). Entgegen der Stellungnahmen des BUND beruht diese auch nicht auf 

methodischen Mängeln. In den Stellungnahmen vom 30.11.2010 und 17.08.2011 haben die 

obere und oberste Naturschutzbehörde die methodische Vorgehensweise der Erfolgskontrol-

le bestätigt. Sie gehen aufgrund der bisherigen Ergebnisse von einer Wirksamkeit der Maß-
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nahmen aus (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011 mit in der Anlage beiliegender Stellung-

nahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2 f.; 

Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz vom 17.08.2011). 

Die bereits im Jahr 2006 durchgeführten vorgezogenen Maßnahmen (M 1.5, M 1.6, M 1.7 

und M 1.8) im Umfang von ca. 6,1 ha haben sich für Amphibien als wirksam erwiesen.  

Für den Kammmolch beruht der Erfolg der Maßnahmen auf der artspezifischen Anpassungs-

fähigkeit. Der Kammmolch verbringt ca. 2/3 des Jahres außerhalb der Laichgewässer in ge-

eigneten Landhabitaten, die eine weite Bandbreite aufweisen. Bevorzugt werden extensiv 

genutztes Grünland, Hecken, Au-, Bruch- und Buchenwälder. Wichtig sind eine gut entwi-

ckelte Streuschicht sowie ein ausreichendes Angebot an Tagesverstecken. Nachgewiesene 

Tagesverstecke in den Sommerlebensräumen sind Bretter, große Steine, Höhlungen unter 

Wurzeln, Baumstämme, modernde Stubben, Rindenhöhlungen, Holzstapel und Mauerwerk. 

Winterquartiere sind u. a. Keller, Bunker, Steinhaufen, altes Mauerwerk, Stollen, Höhlen, 

Straßentunnel, Teichdämme, Baumstämme, Erdhöhlen sowie das Eingraben z. B. in Gärten. 

Ein nicht unerheblicher Anteil der Population kann auch in den Laichgewässern überwintern. 

Wie weit sich Kammmolche von ihrem Laichgewässer entfernen, hängt maßgeblich von der 

umgebenden Landschaft ab. Sie halten sich meist in unmittelbarer Nähe der Laichgewässer 

auf, überwinden aber auch Entfernungen von mehr als einem Kilometer (vgl. Bundesamt für 

Naturschutz, Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie und Verbreitung 

der Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 2: Wirbeltiere, 2004, S. 186 f.). Da jede 

Wanderung potenzielle Gefahren birgt (Prädatoren, Austrocknungsgefahr), führen die im 

Zuge der Maßnahmen geschaffenen und näher an den Laichgewässern liegenden Landhabi-

tate zu einer Verbesserung der Lebensraumqualität im FFH-Gebiet.  

Im Rahmen der jährlich durchgeführten Funktionskontrollen konnte anhand der Fangzahlen 

um die Steinschüttungen und auf den Offenlandflächen nachgewiesen werden, dass die im 

Jahr 2006 angelegten Steingruben, Gehölz-, Grünland- und Sukzessionsflächen ihre Funkti-

on als Landlebensraum erfüllen und durch die Art angenommen werden. Die Steinschüttun-

gen haben im Mittel ca. 15 % des jährlich geschätzten Populationsanteils als Winterlebens-

raum gedient (vgl. Unterlage 12.6, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 4825-

301 „Trimberg bei Reichensachsen“ in der Fassung vom 03.02.2011, Tab. 14, S. 41).  

Darüber hinaus ist die geschätzte Größe des Populationsanteils der Teiche 1 bis 5, die an-

hand der Fangzahlen in den Laichgewässern bestimmt wird, entgegen der Auffassung des 
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BUND stabil geblieben, auch wenn die Fangzahlen starke Schwankungen aufwiesen. So 

hatte beispielsweise die geschätzte Population in den Jahren 2009 und 2010 auf 1440 Tiere 

abgenommen. Im Jahr 2011 lag jedoch die geschätzte Göße des Populationsanteils schon 

wieder bei 3440 Tieren (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen 

am Trimberg, 2008, 2010 und Vorabzug vom 20.06.2011).  

Für die Gelbbauchunke stellt sich die Situation anders dar. Bei dieser Art ist unabhängig von 

der Ausgrenzung potentieller Landlebensräume eine tenzielle Verschlechterung der Situation 

der Population über die Jahre festgestellt worden. Diese ist auf die fortschreitende Sukzessi-

on der Tongrube und auf die Populationsentwicklung des Kammmolches zurückzuführen, 

der sich von den Larven der Gelbbauchunken ernährt. So konnte die Gelbbauchunke im Jahr 

1999 noch in den Teichen 1 und 3 erfasst werden (vgl. Müller, Amphibienpopulationen im 

NSG „Trimberg bei Reichensachsen“, 1999, S. 39). In späteren Untersuchungen wurde die 

Art nur noch am Teich 1 und den Nebengewässern festgestellt (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle 

der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, S. 49 und 2011, S. 31). 

Für die Gelbbauchunke haben die ausgezäunten Bereiche nur eine potentielle und unterge-

ordnete Habitatfunktion. So wurden im Rahmen der Fangzaunerfassung im Jahr 2004 keine 

Exemplare im zukünftigen Eingriffsbereich nachgewiesen (vgl. Bosch & Partner & BÖF, Am-

phibien-Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsuntersuchung Trimberg bei Reichensach-

sen 2004, 23.03.2005, S. 31 ff.). Im Rahmen der Fangkreuzerfassungen der Landhabitate in 

den Jahren 2005, 2006 und 2008 wurde nur jeweils ein Exemplar auf der Ackerbrache 

(Maßnahmenfläche vM 1) erfasst (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungs-

maßnahmen am Trimberg, 2008, S. 47). Die potentielle Habitatfunktion können die neu an-

gelegten Strukturen in gleicher Weise – wenn nicht sogar besser – übernehmen, da diese 

näher an den Laichgewässern liegen (vgl. Unterlage 12.6, S. 41 f., 43; Bestätigung durch 

Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz vom 23.3.2011, S. 3 mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme des Re-

gierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2 f.). 

4.3.4 Von Erhaltungszielen erfasste Schutzgüter der  Anhänge I und II der FFH-RL 

Nach der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) wer-

den durch das FFH-Gebiet vier Lebensraumtypen des Anhanges I und vier Arten des An-

hanges II der FFH-RL geschützt: 

• Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
LRT 6510, 

• Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110, 
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• Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), LRT 9130, 

• Orchideen-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion), LRT 9150, 

• Großes Mausohr (Myotis myotis), 

• Kammmolch (Triturus cristatus), 

• Gelbbauchunke (Bombina variegata) und 

• Frauenschuh (Cypripedium calceolus). 

4.3.4.1 Erhaltungsziele 

Für die Lebensraumtypen des Anhanges I und die Arten des Anhanges II der FFH-RL sind 

folgende Erhaltungsziele in der Verordnung auf S. 93 festgelegt worden: 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), LRT 6510: 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung. 

 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110; Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-

Fagetum), LRT 9130; Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-

Fagion), LRT 9150: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

• Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und 
Höhlenbäumen, bevorzugt als Buchenhallenwälder, als Sommerlebensraum und 
Jagdhabitat, 

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren, Erhalt von Gehölzstrukturen 
entlang der Hauptflugrouten im Offenland. 

 

Kammmolch (Triturus cristatus): 

• Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumindest teil-
weise dauerhaft wasserführenden, krautreichen Stillgewässern sowie struktur-
reichen Laub- und Laubmischwaldgebieten und strukturreichen Offenlandberei-
chen, 

• Erhaltung fischfreier oder fischarmer Laichgewässer. 
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Gelbbauchunke (Bombina variegata): 

• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, de-
ren Bewirtschaftung artverträglich ist, 

• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fisch-
freien Kleingewässern. 

 

Frauenschuh (Cypripedium calceolus): 

• Erhaltung von strukturreichen Wäldern (insb. Buchenwälder, Buchenmischwäl-
der, Kiefernwälder, Kiefern-Eichen-Wälder, Eichen-Eschen-Wälder) mit Auflich-
tungen und (Innen-)Säumen, 

• Erhaltung von Saumstandorten und mit (halb)lichten Standortverhältnissen,  

• Erhaltung von Rohboden-Habitaten für Sandbienen als wichtige Bestäuber. 

4.3.4.2 Beschreibung des Bestandes und des Vorkomme ns  

Auf Grundlage der von der Vorhabenträgerin vorgelegten FFH-Verträglichkeitsprüfung für 

das FFH-Gebiet 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ vom 03.02.2011 und der vom 

Regierungspräsidium Kassel durchgeführten Grunddatenerfassung aus dem Jahr 2010 (Re-

gierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg 

bei Reichensachsen“ Werra Meißner Kreis, 2010) wird nachfolgend der Bestand und das 

Vorkommen der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der FFH-RL 

dargestellt. 

Ergänzend wurden folgende Gutachten herangezogen: 

Lebensraumtypen und Habitatstrukturen Großes Mausohr: 

• BÖF, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 02.12.2010 

Kammmolch und Gelbbauchunke:  

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, 

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2010, 
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• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2011. 

Großes Mausohr: 

• ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche 

Fledermauskundliche Untersuchungen, Überprüfung und Aktualisierung, 2010. 

4.3.4.2.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Der Bestand und das Vorkommen der Lebensraumtypen lassen sich wie folgt beschreiben: 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), LRT 6510: 

Bestände, die unter diesen Lebensraumtyp fallen, kommen im gemeldeten FFH-Gebiet 

„Trimberg bei Reichensachsen“ nur sehr kleinflächig auf zwei Teilflächen vor. Der Erhal-

tungszustand wird mit „B“ als „gut“ eingestuft. Dabei handelt es sich um eine nachgemähte 

Pferdeweide im Nordosten des Gebietes und einen kleinen Bereich oberhalb der rekultivier-

ten Tonkuhle im Süden des Trimbergs. Der Oberhang der Grünlandbestände im Süden des 

FFH-Gebietes stellt eine Entwicklungsfläche für den LRT dar, für die jedoch noch kein 

Mangementplan erstellt ist. Im Südwesten und Westen des FFH-Gebiets befinden sich ex-

tensiv genutzte Grünlandbestände auf Buntsandstein, denen jedoch die Kennarten des 

Arrhenatherion fehlen und die daher nicht dem LRT zugeordnet sind.  

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110: 

Die Bestände des LRT liegen im Westen des FFH-Gebiets. Der Erhaltungszustand wird mit 

„B“ als „gut“ eingestuft. Zwei Bestände kommen im Südwesten des Trimbergs über mittlerem 

Buntsandstein vor. Westlich dieser zwei Flächen liegen mehrere Bestände innerhalb der 

eichendominierten Waldfläche. Zwei Flächen zeichnen sich durch eine sehr lichte Stellung 

und Douglasienvoranbau aus. Die anderen Bestände sind durch ein dichtes Kronendach der 

Buche gekennzeichnet. Die Bodenvegetation ist überwiegend spärlich ausgeprägt. An den 

Oberhängen können die Bestände dem Luzulo-Fagetum typicum zugeordnet werden. Die 

betont frischen Ausprägungen am Unterhang können als farnreiche Variante angesehen 

werden. 

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), LRT 9130: 

Im Nordosten des FFH-Gebiets befindet sich auf dem Trimberg ein zusammenhängender 

Komplex des LRT 9130. Der Erhaltungszustand wird mit „B“ als „gut“ eingestuft.  
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Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion), LRT 9150: 

Der LRT 9150 kommt im FFH-Gebiet in steilen, trockenen Hanglagen, auf der Rippe im 

Nordosten des Gebietes sowie auf südost- und südexponierten flachgründigen Standorten 

vor. Der Erhaltungszustand wird mit „C“ als „mittel-schlecht“ eingestuft.  

Zusammenfassende Bewertung 

Die Lebensraumtypen sind entsprechend der folgenden Übersicht bewertet worden, wobei 

die Aussagen im Standarddatenbogen 2003/2004 mit den Ergebnissen der Grunddatener-

fassung 2010 verglichen worden sind. Bei Abweichungen wie beim LRT 6510 und LRT 9130 

sind für die Bewertung die Ergebnisse der Grunddatenerfassung 2010 zugrunde gelegt wor-

den:  

  Fläche in  rel. Gr.  Ges. Wert   

Code 

FFH 

Lebensraum ha % Rep. N L D Erh.-

Zust. 

N L D Quelle Jahr¹ 

6510 Magere Flachland-

Mähwiesen 

0,57 0,9 C 1 1 1 C C C C SDB 2003 

0,57 0,36 C 1 1 1 B C C C GDE 2010 

9110 Hainsimsen-

Buchenwald 

1,42 2,25 C 1 1 1 B C C C SDB 2004 

11,87 7,47 B 1 1 1 B B C C GDE 2010 

9130 Waldmeister-

Buchenwald 

15,05 23,89 B 1 1 1 C B C C SDB 2004 

15,54 9,78 B 1 1 1 B B C C GDE 2010 

9150 Mitteleuropäischer 

Orchideen-Kalk-

Buchenwald  

6,05 9,6 B 1 1 1 C B C C SDB 2003 

6,06 3,82 B 1 1 1 C B C C GDE 2010 

¹ bezieht sich auf das Jahr der Datenerfassung, nicht auf das Erfassungsdatum des SDB 

- Repräsentativität des Gebietes in Bezug auf das Vorkommen des LRT im Naturraum:  

A = hervorragend repräsentatives Gebiet, B = gut repräsentatives Gebiet, C = noch signifikantes Gebiet 

- Relative Größe: 1 = < 2 %, 2 = 2-5 %, 3 = 6-15 %, 4 = 15-50 %, 5 = >50 %  

- Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = mittel-schlecht 

- Gesamtbeurteilung (Wert des Gebietes für die Erhaltung des betreffenden LRT): A = hoch, B = mittel, C = gering 
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4.3.4.2.2 Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Der Bestand und das Vorkommen der Arten lassen sich wie folgt beschreiben: 

Kammmolch (Triturus cristatus) 

Nach den Untersuchungen der Grunddatenerfassung im Jahr 2008 wird die Gesamtpopulati-

on des Kammmolches im Gebiet auf ca. 2.780 Exemplare geschätzt. Die Population ist star-

ken natürlichen Schwankungen unterworfen, wie die nachfolgende Tabelle mit den Untersu-

chungsergebnissen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der Erfolgskontrolle der 

Schadensvermeidungsmaßnahmen belegt (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Grunddatener-

fassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra-Meißner-

Kreis, 2010, S. 40; Unterlage 12.6, Tab. 12, S. 39; BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensver-

meidungsmaßnahmen am Trimberg, 2011, S. 37):  

 

Jahr 2003 2004 2006 2007 2008 2900 2010 2011 

Population  1710 4370 1490 3020 2780 1930 1440 3440 

 

Der Erhaltungszustand der Population wird mit „A“ als „hervorragend“ eingestuft (Regie-

rungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei 

Reichensachsen“ Werra-Meißner-Kreis, 2010). 

Als Gewässerlebensräume sind innerhalb des FFH-Gebietes die in der ehemaligen Tongru-

be vorkommenden Gewässer und die angrenzenden Laubwaldflächen auf Kalkgestein und 

Buntsandstein für den Kammmolch von großer Bedeutung. Die Lage der Gewässerlebens-

räume ist auf der Karte 5 der FFH-Verträglichkeitspüfung für das Gebiet Trimberg bei Rei-

chensachsen (DE 4825-301) ersichtlich.  

Die Amphibien profitieren maßgeblich von drei unterschiedlich großen und strukturierten 

Stillgewässern (Teiche 1-3), die im Rahmen der Rekultivierung der Tongrube angelegt wor-

den sind und heute als Reproduktionshabitate dienen. Die Teiche 1-3 waren bis zum Jahr 

2011 auf der Grubensohle fischfrei und mit reicher Unterwasservegetation besiedelt. Alle 

Teiche verfügen über genügend freie Wasserfläche und sind somit als idealer Reprodukti-

onslebensraum zu bezeichnen. Im Jahr 2011 sind im Teich 2 bei einer Ortsbegehung viele 
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von der Größe vergleichbare Fische (Satzkarpfen) festgestellt worden. Zudem konnte bei der 

Erfassung der Kammmolche im Frühjahr 2011 im Teich 2 kein Tier erfasst werden. Zudem 

wurden auch noch Fische in Teich 3 festgestellt. Die Obere Naturschutzbehörde hat auf An-

frage der Planfeststellungsbehörde mitgeteilt, dass die Fische entweder kurzfristig durch den 

Eigentümer oder mittels Elektrobefischung im Herbst aus dem Teich entfernt werden sollen 

(E-Mail des Regierungspräsidiums Kassel vom 25.07.2011). Die Fische sind nach Auskunft 

der oberen Naturschutzbehörde entfernt worden (E-Mail des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 19.10.2011). 

Derzeit eine untergeordnete Rolle spielt der Teich 5 südwestlich des Geländes der Abhau 

Gmbh. Er ist als Laichgewässer grundsätzlich geeignet, wenn auch aufgrund des südlich 

vorgelagerten steilen, mit Bäumen bewachsenen Hanges und durch ein- sowie abfließendes 

Wasser nur suboptimale Bedingungen (geringe Wassertemperaturen) vorliegen. Um die 

Wassertemperaturen zu erhöhen und damit die Eignung als Laichgewässer zu verbessern 

wurde im Jahr 2009 im Rahmen des vorgezogenen Ausgleichs ein Umgehungsgerinne an-

gelegt (Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme M 1.4; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt Nr. 5.7). 

Der Teich 4 besaß aufgrund der Beschattung und der Lage innerhalb eines 

Gehölzbestandes keine Unterwasservegetation. Es lag jedoch eine starke 

Faulschlammbildung vor. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Tendenz des Bestandes der 

Gelbbauchunke hat die Obere Naturschutzbehörde im Winter 2010/2011 Maßnahmen zur 

Verbesserung des Erhaltungszustandes der Gelbauchunke im FFH-Gebiet DE 4825-301 

„Trimberg bei Reichensachsen“ durchgeführt. So wurden u. a. der Teich 4 entschlammt und 

die beschattenden Gehölze am Ufer zurückgenommen (E-Mail des Regierungspräsidiums 

Kassel vom 04.05.2011). Das Gewässer hatte zwar aktuell keine Bedeutung als Laichge-

wässer, könnte dies aber in Zukunft besitzen.  

Eine zweite Teilpopulation ist in zwei Gewässern im Westen des FFH-Gebietes im 

Sengelbachtal nachgewiesen (Teiche 6 und 7). Die beiden Teiche wiesen im Jahr 2010 nur 

noch geringe Anteile an freier Wasserfläche und intensiven Bewuchs von Schwimmblattve-

getation auf. Die Besonnung ist noch gegeben, da die Gehölze zwischen den Teichen ste-

hen und nach Süden und Westen das Grünland direkt an die Teiche angrenzt. Die Eignung 

der Gewässer als Laichgewässer war grundsätzlich gegeben, wertgebende Strukturen fehl-

ten aber. Vor dem Hintergrund der rückläufigen Tendenz des Bestandes der Gelbbauchunke 

hat die Obere Naturschutzbehörde im Winter 2010/2011 Maßnahmen zur Verbesserung des 

Erhaltungszustandes der Gelbauchunke im FFH-Gebiet DE 4825-301 „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ durchgeführt. Dazu wurden u. a. die Teiche 6 und 7 ausgekratzt und östlich 

angrenzende, beschattende Gehölze zurückgenommen (E-Mail des Regierungspräsidiums 
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Kassel vom 04.05.2011). Dadurch wurden die Gewässer auch für den Kammmolch aufge-

wertet. 

Als Landlebensräume dienen neben der Grubensohle, bestehend aus extensiven Grünland 

mit vereinzelten Rohbodenflächen und kleinen Teichen, die extensiv genutzten Grünlandbe-

reiche, frische bis feuchte Laubwälder entlang des Trimbachs und Sengelbachs, ehemalige 

Niederwälder und Sukzessionsflächen mit Steingruben und Gehölzanpflanzungen sowie 

lichte Laubwälder mit offenen Waldlichtungen (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatener-

fassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra Meißner 

Kreis, 2010, S. 38). 

An Bedeutung als Winterquartier zugenommen hat in den letzten Jahren der junge Eichen-

bestand auf der Südseite der Tongrube. Diese Fläche, die früher eher als Brache und dann 

als Jungwuchs anzusprechen war, hat inzwischen ein Waldinnenklima entwickelt. Eine 

Frosteinwirkung in den Boden findet, wenn überhaupt, im Gegensatz zu der Brachfläche, nur 

oberflächlich statt. Daher sind diese Flächen inzwischen als Landhabitat geeignet. Ebenso 

sind inzwischen die Steingruben im Süden und Osten des Gebietes als bedeutsame Winter-

quartiere einzustufen (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am 

Trimberg, 2008 und 2010; Unterlage 12.6, Karte 2, Erfolgskontrolle Steingruben 2007 bis 

2010). 

Zusammenfassend sind im FFH-Gebiet die wichtigsten Teillebensräume für die Amphibien 

temporäre Kleinstgewässer, permanente fischfreie Stillgewässer (insbesondere die Teiche 1-

3), staunasse Bodensenken, Laub- und Mischwald, Totholz, Lesesteinstrukturen, Bauschutt 

aus Ziegeleiabfällen, offene Wiesen- und Brachflächen, offene Hangbereiche und die Stein-

gruben im Südosten des Gebietes. 

Daher sind die für das Erhaltungsziel bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile die 

Teiche 1-3, 6 und 7 als Laich- und Entwicklungsgewässer, der Landlebensraum im Umfeld 

der Laich- und Entwicklungsgewässer, die Winterquartiere in Gehölzbeständen und in Form 

von Steingruben auf Sukzessionsflächen (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfas-

sung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra Meißner Kreis, 

2010). 

Gelbbauchunke (Bombina variegata) 

Nach den in der FFH-Grunddatenerfassung gewonnenen Ergebnissen wird die Gesamtpopu-

lation der Gelbbauchunke im Gebiet 2008 auf etwa 70 bis 140 Exemplare geschätzt. Die 

Population ist starken natürlichen Schwankungen unterlegen, wie die nachfolgende Tabelle 
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belegt (vgl. Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-

301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra Meißner Kreis, 2010, S. 47; BÖF, Erfolgskontrolle 

der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2011, S. 31): 

Jahr 1999 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Populations- 

abschätzung  

300 100 - 

200 

140 -

280 

220 -

440 

80 -

160 

70 -

140 

50 -

100 

20 - 

50 

60 - 

120 

 

Insgesamt ist die Entwicklung der Population insbesondere aufgrund der bereits beschriebe-

nen Sukzession der Tongrube rückläufig, obwohl sich 2011 eine leichte Bestandserholung 

zeigt. Maßnahmen zur Verbesserung der Habitatsituation haben diesen Prozess bisher ver-

langsamen können. Allerdings schreitet die Sukzession in der Tongrube (Kleingewässer, 

Rohbodenstandorte und Grubensteilhänge) fort. Hinzu kommt die Konkurrenzsituation mit 

den Kammmolchen, deren Laichgewässer in unmittelbarer Nachbarschaft liegen (vgl. Regie-

rungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei 

Reichensachsen“ Werra Meißner Kreis, 2010, S. 48 f., BfN, Das europäische Schutzgebiets-

system Natura 2000, Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, 

Band 2: Wirbeltiere. S. 37).    

Vor diesem Hintergrund hat die Obere Naturschutzbehörde im Winter 2010/2011 Maßnah-

men zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Gelbauchunke im FFH-Gebiet DE 

4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ durchgeführt. So wurde der Teich 4 u. a. ent-

schlammt und die beschattenden Gehölze am Ufer zurückgenommen. An den temporären 

Kleingewässern im Bereich der Tongrube am Trimberg wurden wieder Rohbodenverhältnis-

se geschaffen. Im Sengelbachtal wurden u. a. die Teiche 6 und 7 ausgekratzt und östlich 

angrenzende, beschattende Gehölze zurückgenommen. Nördlich bzw. oberhalb der Gewäs-

ser wurden neue Kleingewässer für die Gelbbauchunke angelegt und zusätzlich südlich der 

Gewässer 6 und 7 an drei Stellen mehrere Flachwasser-Pfannen und Kleingewässer im Ver-

lauf des Sengelbaches geschaffen (E-Mail des Regierungspräsidiums Kassel vom 

04.05.2011). Hierdurch sollen neue Kleingewässer und Rohbodenstandorte hergestellt sowie 

eine stärkere räumliche Trennung der beiden Arten ermöglicht werden. Ziel ist, eine Stabili-

sierung des Erhaltungszustandes der Gelbbauchunke zu erreichen. 
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Der Erhaltungszustand der Population wird mit „B“ als „gut“ eingestuft (Regierungspräsidium 

Kassel, Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensach-

sen“ Werra Meißner Kreis, 2010, S. 48). 

Hinsichtlich der Habitate ist zu berücksichtigen, dass die Gelbbauchunke ursprünglich ein 

Besiedler natürlicher Bach- und Flussauen war, die aber durch den Menschen stark verän-

dert wurden. Aus diesem Grund hat sich die Art auf Sekundärbiotope (z. B. Abbaugruben) 

zurückgezogen. Zu diesen gehören die am Waldrand gelegenen renaturierten Tongruben am 

Trimberg. Die Laichgewässer am Trimberg sind temporäre Wasseransammlungen mit ma-

ximal 30-40 cm Wasserstand und vegetationsfrei bis voll bewachsen. Am Trimberg dominie-

ren kleinere Wasserlachen und Kleinsttümpel. Die Laichgewässer trocknen teilweise früh 

aus. Die Aufenthaltsgewässer bilden verkrautete Stillgewässer (Kammmolchlaichgewässer) 

in exponierter und schattiger Lage, Bachläufe und Rinnsale sowie versumpfte Bereiche mit 

stehendem Wasser. Landlebensräume sind die sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Flä-

chen in frühen Sukzessionsstadien und Feuchtbrachen mit krautiger Vegetation im Übergang 

zu Rohbodenstandorten. Allerdings schreitet die Sukzession fort. Wichtig ist darüber hinaus 

die Nähe von Wald (AGAR, Artensteckbrief, Gelbbauchunke, S. 2). 

Zusammenfassend sind die für das Erhaltungsziel bzw. den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteile fischfreie Tümpel als Laich- und Entwicklungsgewässer, Landlebensraum im 

Umfeld der Laich- und Entwicklungsgewässer in frühen Sukzessionsstadien und Feuchtbra-

chen mit krautiger Vegetation in Übergang zu Rohbodenstandorten (vgl. Regierungspräsidi-

um Kassel, Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichens-

achsen“ Werra Meißner Kreis, 2010, S. 45 f.; Unterlage 12.6, Karte 5, Bestand (Lebensräu-

me und Arten, maßgebliche Gebietsbestandteile, Beeinträchtigung Erhaltungsziele). 

Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

Nach der Grunddatenerfassung besteht das Vorkommen des Frauenschuhs am Trimberg 

aus 86 Horsten der Pflanze. 

Der Erhaltungszustand wird mit „B“ als „gut“ eingestuft (Regierungspräsidium Kassel, 

Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra 

Meißner Kreis, vom 2010) 

Der Frauenschuh besiedelt am Trimberg bevorzugt die halbschattigen Bereiche im ehemali-

gen Muschelkalk-Steinbruch im Norden des Trimbergs. Dabei ist auffällig, dass sich die Stel-

len mit den meisten Individuen am Rand von Gebüschen befinden, so dass eine leichte Be-

schattung von oben, aber ein maximaler Lichteinfall von der Seite gegeben ist (Unterlage 
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12.6, Karte 5, Bestand (Lebensräume und Arten, maßgebliche Gebietsbestandteile), Beein-

trächtigung Erhaltungsziele). 

Zusammenfassend sind die für das Erhaltungsziel bzw. den Schutzzweck maßgeblichen 

Bestandteile die Flächen mit dem Vorkommen der Art und die Flächen mit grundsätzlicher 

standörtlicher Eignung im ehemaligen Muschelkalk-Steinbruch im Norden des Trimbergs. 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Im FFH-Gebiet befinden sich große Flächen, die aufgrund ihrer Strukturen als potenzielle 

Jagdhabitate für das Große Mausohr einzustufen sind. Im Jahr 2010 wurden durch ITN an 

drei Netzfangstandorten insgesamt 29 Große Mausohren nachgewiesen. 

Aufgrund der Waldstrukturen und der konkreten Nachweise der Art im Gebiet wird davon 

ausgegangen, dass die Laubwälder eine besondere Eignung als Jagdgebiet für das Große 

Mausohr besitzen. Als Flugwege dienen die Erosionsrinnen (z. B. im Bereich des 

Sengelbaches) und der alte Bahndamm westlich von Oetmannshausen. 

Der Erhaltungszustand wird mit „B“ als „gut“ eingestuft (Regierungspräsidium Kassel, 

Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra 

Meißner Kreis, 2010) 

Die für das Erhaltungsziel bzw. den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile sind mittelalte 

Laub- und Laubmischwälder als Jagdhabitat und Flugwege entlang der Gehölzstrukturen 

und des Bahndammes. 

Zusammenfassende Bewertung 

Die Arten sind entsprechend der folgenden Übersicht bewertet worden: 

    Rel. Gr.   Ges. 

Wert 

  

Tax. Code Name Pop.-

gr. 

N L D Bio-

geo.Bed. 

Erh.-

Zust. 

N L D Status/  

Gr. 

Jahr¹ 

AMP TRITCRIS Triturus cristatus 

(Kammmolch) 

8 4 3 1 h A A A A r/k 2003 

8 3 3 1 h A A A B r 2010 
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    Rel. Gr.   Ges. 

Wert 

  

Tax. Code Name Pop.-

gr. 

N L D Bio-

geo.Bed. 

Erh.-

Zust. 

N L D Status/  

Gr. 

Jahr¹ 

AMP BOMBVARI Bombina variegata 

(Gelbbauchunke) 

5 2 2 1 o B A B B r/k 2003 

4-5 2 2 1 o B B B C r 2010 

PFLA CYPRCALC Cypripedium 

calceolus (Frauen-

schuh) 

r 2 1 1 h B B B C r/k 2003 

4 2 1 1 h B B B C r/k 2003 

MAM MYOTMYOT Myotis myotis 

(Großes Mausohr) 

p 1 1 1 h B C C C r/- 2004 

p 1 1 1 h B C C C r/- 2010 

¹ bezieht sich auf das Jahr der Datenerfassung, nicht auf das Erfassungsdatum des SDB bzw. GDE 

- Populationsgröße: p = vorhanden, r = selten, mittlere – kleine, Population, 1 = 1 – 5, 4 = 51 – 100, 5 = 101-250, 6 = 251 – 500, 
7 = 501-1000, 8 = 1001-10000, 9 = >10.000 

- Biogeogr.-Bed.: h = im Hauptverbreitungsgebiet, o =östliche Arealgrenzen 

- Relative Größe. 1 = < 2 %, 2 = 2-5 %, 3 = 6-15 %, 4 = 15-50 %, 5 = >50 %  

- Erhaltungszustand. A = hervorragend, B = gut, C = mittel-schlecht 

- Gesamtbeurteilung (Wert des Gebietes für die Erhaltung der betreffenden Art): A = hoch, B = mittel, C = gering 

- Status/Grund: k = internationale Konventionen und r = resident, Population ganzjährig vorhanden 

- Fettdruck = Angaben der GDE, die für die Bewertung maßgeblich sind 

 

4.3.5 Nicht von Erhaltungszielen erfasste Schutzgüt er der Anhänge I und II der 

FFH-RL 

Im Rahmen der Grunddatenerfassung und Überprüfung der Datengrundlagen im Jahr 2010 

sind Bestände von Lebensraumtypen des Anhanges I und Arten des Anhang II erfasst wor-

den, die nicht nach der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (GVBl. I 2008, 

S. 30 ff.) geschützt sind. Es handelt sich um folgende Lebensraumtypen des Anhangs I und 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie: 

Signifikanter Bestand: 

• Naturnahe Kalk-Trockenrasen (Festuco-Brometalia), LRT 6212, 
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• Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT *8160 

und  

• Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii). 

Nicht signifikanter Bestand: 

• Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incaanae, Salicion albae), LRT *91E0. 

Nach der Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 23.03.2011 sind nur die in der Natura 2000-Verordnung aufge-

führten Erhaltungsziele maßgeblich. Dieser Auffassung schließt sich die Planfeststellungs-

behörde an, da Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung nur die von den Erhaltungszielen 

des Gebietes umfassten Lebensraumtypen und Arten sind (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

14.04.2011 – 4 B 77.09 – UA Rn. 36 m. w. N.). 

Zu berücksichtigen ist, dass nach den Angaben der oberen Naturschutzbehörde der LRT 

6212 zwar nach der Erweiterung des Gebietes signifikant im Gebiet vorkommt, es sich dabei 

aber um Randflächen (Böschungen, Wegseitenränder) handelt, die für die Repräsentativität 

des Lebensraumtyps regional und überregional nicht von Bedeutung sind. Im Umfeld seien 

ausreichend besser ausgestattete Flächen dieses Lebensraumtyps in FFH-Gebieten gemel-

det, so dass es keiner nachträglichen Aufnahme dieser Bestände als Erhaltungsziel in die 

Natura 2000-Verordnung bedürfe (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Um-

welt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011 mit in der Anlage bei-

liegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet 

Trimberg, S. 1). 

Der LRT *8160 ist erstmalig bei der Überprüfung der Daten im Jahr 2010 gefunden worden. 

Es handelt sich nach Auffassung der oberen Naturschutzbehörde zwar um ein signifikantes 

Vorkommen, welches jedoch nicht repräsentativ für den Lebensraum in der Region sei. Für 

die Kohärenz des Natura 2000-Netzes sei diese Fläche nicht erforderlich, so dass es eben-

falls keiner nachträglichen Aufnahme als Erhaltungsziel in die Natura 2000-Verordnung be-

dürfe (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 23.3.2011 mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der 

Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 1). 

Der Bestand des LRT *91E0 kommt im FFH-Gebiet nur kleinräumig und in rudimentärer 

Ausbildung vor. Er liegt innerhalb eines geschlossenen Waldbestandes, wo er aufgrund der 
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natürlichen Sukzession einem raschen „Überwachsen“ unterliegt. Aufgrund der geringen 

Größe, des Fehlens üblicher wertgebender Arten und der Lage innerhalb eines geschlosse-

nen Waldbestandes geht die obere Naturschutzbehörde von einem „nicht signifikanten“ Be-

stand aus. Eine nachträgliche Aufnahme als Erhaltungsziel in die Natura 2000-Verordnung 

komme deshalb nicht in Betracht (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Um-

welt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011 mit in der Anlage bei-

liegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet 

Trimberg, S. 3). 

Die Bechsteinfledermaus wurde in den Untersuchungen im Jahr 2010 mit einer Kolonie im 

FFH-Gebiet nachgewiesen. Eine nachträgliche Meldung und Festlegung von Erhaltungszie-

len für diese Art ist nach Auffassung der oberen Naturschutzbehörde nicht erforderlich, da 

die Meldung für die Art in Hessen mit der Anerkennung der hessischen Gebietsliste als aus-

reichend für die Kohärenz des Natura 2000-Netzes durch die EU-Kommission bestätigt wur-

de (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 23.3.2011 mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der 

Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 1). 

Eine Aufnahme weiterer Erhaltungsziele ist zusammenfassend aus Sicht der obersten und 

oberen Naturschutzbehörde weder fachlich noch rechtlich geboten (vgl. Stellungnahme des 

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

23.3.2011, S. 2 mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums 

Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 1 f., 3).  

Die Vorhabenträgerin hat vorsorglich die Verträglichkeit des Vorhabens auch hinsichtlich der 

nicht in der Natura 2000-Verordnung enthaltenen Schutzgüter mit einem signifikanten und 

repräsentativen Bestand geprüft. Die Planfeststellungsbehörde ist der Auffassung, dass die-

se Lebensraumtypen und Arten nicht Gegenstand der Verträglichkeitsprüfung sind, hat aber 

vorsorglich diese Prüfung ebenfalls nachvollzogen. 

4.3.5.1 Potentielle Erhaltungsziele 

Für die vorsorgliche Prüfung der nachgewiesenen, aber nicht in der Natura 2000-VO ge-

nannten Lebensraumtypen und Arten sind folgende „Erhaltungsziele“ bzw. Schutzziele 

zugrundegelegt worden (FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 4825-301 

„Trimberg bei Reichensachsen“ vom 03.02.2011, S. 55 f.):  

Naturnahe Kalk-Trockenrasen (Festuco-Brometalia), Subtyp Submediterrane Halbtrockenra-

sen, LRT 6212: 
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• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte, 

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Be-
wirtschaftung. 

 

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT *8160: 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik, 

• Erhaltung offener, besonnter Standorte. 

 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii): 

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlen-
bäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat, 

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere. 

 

Für den LRT *91E0 wurden keine Erhaltungsziele zugrundegelegt, da der Bestand als nicht 

signifikant eingestuft ist. 

4.3.5.2 Beschreibung des Bestandes und der Vorkomme n 

Nachfolgend wird auf der Grundlage der von der Vorhabenträgerin vorgelegten FFH-

Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ in der 

Fassung vom 03.02.2011 und der vom Regierungspräsidium Kassel durchgeführten Grund-

datenerfassung aus dem Jahr 2010 (Regierungspräsidium Kassel, Grunddatenerfassung 

zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ Werra-Meißner-Kreis, 2010) 

der Bestand und das Vorkommen der Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach 

Anhang II der FFH-RL dargestellt. 

Ergänzend wurden folgende Gutachten herangezogen: 

Lebensraumtypen: 

• BÖF, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 
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Bechsteinfledermaus: 

• ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche 

Fledermauskundliche Untersuchungen, Überprüfung und Aktualisierung, 2010. 

4.3.5.2.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Der Bestand und Vorkommen der Lebensraumtypen lassen sich wie folgt beschreiben: 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), 

LRT 6212: 

Im Rahmen der Grunddatenerfassung 2010 sind naturnahe Kalk-Trockenrasen (Festuco-

Brometalia), LRT 6210, im Subtyp Submediterrane Halbtrockenrasen, LRT 6212, erfasst 

worden (Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Reichensach-

sen“ Werra-Meißner Kreis, 2010). Bei den Beständen handelt es sich um eine nicht prioritäre 

Ausprägung (vgl. Stellungnahme der FENA mit E-Mail vom 28.9.2010). 

Die kleinflächigen Bestände des LRT liegen im östlichen Teil des FFH-Gebiets. Nordwestlich 

des Trimbachs und an der Böschung oberhalb des Reiterhofes Abhau sowie nördlich der 

ehemaligen Tongrube befinden sich die beiden größeren Flächen des LRT. Drei weitere Be-

stände kommen am Trimberg vor. Im ursprünglich ausgewiesenen Gebiet war der Bestand 

noch als nicht repräsentativ bewertet (D) worden. Erst durch die Erweiterung des FFH-

Gebietes hat sich diese Bewertung nach (C) geändert.  

Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT *8160 

Im Rahmen der Grunddatenerfassung 2010 ist ein kleinflächiger Bestand des LRT *8160 im 

Steinbruchbereich erfasst worden. Es handelt sich um Schutthalden. die aufgrund des Stein-

bruchbetriebs sekundär entstanden sind. 

Der Erhaltungszustand der Flächen wird mit B bewertet. 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), LRT *91E0: 

Für den im Rahmen der Grunddatenerfassung 2010 neu erfassten Flächen des LRT *91E0 

sind in der Natura 2000-Verordnung keine Erhaltungsziele formuliert. Ein kleiner Erlenbe-

stand befindet sich im oberen Abschnitt des Sengelbachtals. Dabei handelt es sich um einen 

kleinflächigen (0,14 ha) und älteren Bestand, der sich innerhalb von Eichenwald befindet. 

Das Gewässer ist in diesem Abschnitt nur temporär Wasser führend. Da der Erlenbestand u. 
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a. aufgrund seiner geringen Größe von den Randeinflüssen überlagert und langfristig auch 

überwachsen wird, wurde der Bestand als nicht signifikant eingestuft. Es bedarf daher keiner 

Betrachtung im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (vgl. Stellungnahme des Hessi-

schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel 

vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 3). 

Demgegenüber wird vom BUND das Vorkommen des LRT *91E0 als signifikant eingestuft. 

Jedoch wäre selbst bei Annahme eines signifikanten Vorkommens eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung entbehrlich, da sich der Bestand in ca. 800 m Entfernung zur Trasse 

befindet. Aufgrund dieser Entfernung sind vorhabensbedingte Beeinträchtigungen - insbe-

sondere durch Stickstoffdepositionen - auszuschließen.  

Zusammenfassende Bewertung: 

Die Lebensraumtypen sind nach den Ergebnissen der Grunddatenerfassung 2010 wie folgt 

bewertet worden: 

  Fläche in  rel. Gr.  Ges. Wert   

Code 

FFH 

Lebensraum ha % Rep. N L D Erh.-

Zust. 

N L D Quelle Jahr¹ 

6212 Submediterrane 

Halbtrockenrasen  

- - - - - - - - - - - - 

0,31 0,2 C 1 1 1 C C C C GDE 2010 

*8160 Kalkhaltige Schutt-

halden der collinen 

bis montanen Stufe 

Mitteleuropas 

- - - - - - - - - - - - 

0,07 0,04 B 2 1 1 B B C C GDE 2010 

*91E0 Auenwälder mit 

Alnus glutinosa und 

Fraxinus excelsior  

- - - - - - - - - - - - 

0,14 0,09 D    C    GDE 2010 

¹ bezieht sich auf das Jahr der Datenerfassung,  

- Repräsentativität des Gebietes in Bezug auf das Vorkommen des LRT im Naturraum:  

A = hervorragend repräsentatives Gebiet, B = gut repräsentatives Gebiet, C = noch signifikantes Gebiet 

- Relative Größe: 1 = < 2 %, 2 = 2-5 %, 3 = 6-15 %, 4 = 15-50 %, 5 = >50 %  

- Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = mittel-schlecht 

- Gesamtbeurteilung (Wert des Gebietes für die Erhaltung des betreffenden LRT): A = hoch, B = mittel, C = gering 
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4.3.5.2.2 Bechsteinfledermaus (Art nach Anhang II d er FFH-RL) 

Die Bechsteinfledermaus kommt im FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ mit einem 

repräsentativen Bestand vor. 

Die Untersuchungen durch ITN im Jahr 2010 ergaben, dass sich im südlichen Waldbereich 

des FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ eine Wochenstubenkolonie der 

Bechsteinfledermaus mit 10 Quartieren befindet. Die maximale Anzahl ausfliegender Indivi-

duen vor dem Ausflug der Jungtiere betrug 43 Individuen. Nach Ausflug der Jungtiere wur-

den maximal 54 Individuen gezählt.  

Im direkten westlichen Anschluss wurde eine weitere, ebenfalls individuenreiche Kolonie im 

Eddertalgraben festgestellt, deren Koloniezentrum sich im FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“, hier im Bereich des Eddertalgrabens befindet. Von den acht für diese Kolonie 

ermittelten Quartieren befinden sich ein Quartierbaum im FFH-Gebiet „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ und ein zweiter am westlichen Rand des FFH-Gebietes „Werra- und 

Wehretal“. Vereinzelte Aufenthaltsnachweise von Individuen dieser Kolonie wurden in den 

Waldflächen nördlich des Sengelbachtals ermittelt (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 61). 

Die Telemetrieergebnisse der beiden Kolonien zeigen eine sehr deutliche Präferenz der Art 

für die Laub- und Laubmischwälder in den FFH-Gebieten „Trimberg bei Reichensachsen“ 

und „Werra- und Wehretal“. Nachweise im Offenland beschränken sich auf den sehr kurzen 

Aufenthalt eines besenderten Weibchens im Spätsommer an den Gehölzlinien im 

Sengelbachtal bis hin zum Bahndamm (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 

40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 62 

ff.). 

Insgesamt haben die Untersuchungen ergeben, dass die Wälder des FFH-Gebietes 

„Trimberg bei Reichensachsen“ eine wichtige Funktion als Wochenstubenquartier und Jagd-

gebiet für die Bechsteinfledermaus besitzen. Da es sich bei den Untersuchungen von ITN 

nicht um Erhebungen im Rahmen einer GDE handelte, wurde keine Bewertung der Art für 

das FFH-Gebiet durchgeführt.  

4.3.6 Vorhabensbedingte Auswirkungen 

Bei der Prüfung der vorhabensbedingten Auswirkungen wird zwischen anlage-, bau- und 

betriebsbedingten Auswirkungen unterschieden. 
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Anlagebedingte Auswirkungen 

Zu den anlagebedingten Auswirkungen zählt der dauerhafte Verlust und Funktionsverlust 

von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL sowie von Lebensräumen für Tiere und 

Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL durch Versiegelung, Flächeninanspruchnahme, 

Barrierewirkungen bzw. Verinselung und Veränderung abiotischer Standortfaktoren.  

Insoweit ist zu prüfen, ob eine entsprechende dauerhafte Auswirkung auf Flächen innerhalb 

des FFH-Gebietes durch die Überbauung von Flächen durch die Straße selbst sowie durch 

alle weiteren zur Straße gehörenden Anlagen, wie Böschungen, Regenrückhaltebecken usw. 

möglich ist.  

Ferner sind anlagebedingte Barrierewirkungen durch die Zerschneidung oder Unterbrechung 

von Wechsel- oder Austauschbeziehungen von Tieren möglich und daher zu prüfen. So kann 

es z. B. außerhalb des FFH-Gebietes durch die Trasse zu Beeinträchtigungen von Flugwe-

gen des Großen Mausohrs von den Quartierstandorten zu den Jagdhabitaten und von Wan-

derwegen des Kammmolches sowie der Gelbbauchunke von ihren Landlebensräumen zu 

den Laichgewässern kommen. 

Darüber hinaus ist die Möglichkeit der Veränderung abiotischer Standortfaktoren zu prüfen. 

Die Anlage der Trasse und insbesondere die massiven Abgrabungen im Bereich des 

Trimbergtunnels können zu Veränderungen des Reliefs oder des Untergrundes führen und 

auf diese Weise Änderungen der Grundwasserströmungen bewirken. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen gehören in erster Linie die Funktionsabnahme bzw. 

der Funktionsverlust von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL und von Lebens-

räumen für Tiere und Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL durch Stickstoffdepositionen 

sowie Lärm- und Lichtimmissionen. Darüber hinaus kann es für Tiere zu Kollisionen mit dem 

Straßenverkehr kommen.  

Die Auswirkungen der zusätzlichen Stickstoffdepositionen des Vorhabens sind in erster Linie 

bei den Lebensraumtypen zu prüfen. Die vorhabensbedingten Lärm- und Lichtimmissionen 

spielen hingegen insbesondere bei charakteristischen Vogelarten und den Fledermausarten 

des Anhangs II eine Rolle. Für alle Anhang II-Arten ist zu prüfen, inwieweit es zu Gefährdun-

gen der Tiere durch den Straßenverkehr kommen kann. 

 



Planfeststellungsbeschluss - 183 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Hierzu gehören der Verlust und Funktionsverlust von Lebensraumtypen des Anhanges I der 

FFH-RL und von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL, der im 

Rahmen der Bautätigkeit für die Straße verursacht wird. Sie sind i. d. R. temporär. Die Wir-

kungen entsprechen zum Teil den anlage- und betriebsbedingten Wirkungen, sind aber zu-

gleich spezifisch ausgeprägt. Oft besteht beispielsweise eine reduzierte Wirkintensität. Es 

treten aber auch spezielle Wirkungen, wie Staubemissionen, hinzu. 

Daher ist z. B. zu prüfen, ob durch die erforderliche offene Bauweise im Bereich des östli-

chen Tunnelportals temporär Flächen des FFH-Gebietes verloren gehen, die der Kamm-

molchpopulation und der Gelbbauchunkenpopulation als Lebensraum dienen. 

4.3.7 Auswirkungen auf die Lebensraumtypen (LRT) na ch Anhang I der FFH-RL 

Die Prüfung der vorhabensbedingten Auswirkungen führt zu dem Ergebnis, dass durch das 

planfestgestellte Vorhaben keine relevanten Auswirkungen auf Lebensraumtypen nach An-

hang I der FFH-RL zu erwarten sind. 

4.3.7.1 Datengrundlage 

Die zuletzt 2003 kartierten Bestände wurden im Jahr 2010 anhand des aktuellen Bewer-

tungsleitfadens (Hessen-Forst FIV, Fachbereich Naturschutzdaten, Bewertung des Erhal-

tungszustandes von FFH-Lebensraumtypen (LRT) in Hessen, 2006) überprüft:  

• BÖF, BAB A 44 Kassel –Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

Zudem wurden folgende Untersuchungen zur Ermittlung und Beurteilung der zusätzlichen 

Stickstoffdepositionen auf die Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL herangezogen: 

• ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel 

bis Hoheneiche, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der 

Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-

Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011 und 

• Ingenieurbüro Lohmeyer, Neubau der BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 

AS Waldkappel bis Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, 2010. 
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4.3.7.2 Auswirkungen auf den LRT 9110 (Hainsimsen-B uchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziels: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

4.3.7.2.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau- noch anlagebedingte Auswirkun-

gen auf die Vorkommen des LRT 9110 zu erwarten. Der LRT befindet sich in einer Entfer-

nung von mindestens ca. 380 m zu geplanten Trasse. 

4.3.7.2.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 9110 

lassen sich ausschließen. 

Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt der empirische Critical Load 

für den LRT 9110 bei 10 – 20 kg N/ha/a. 

Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen auf den Flächen des LRT 9110 

überschreiten nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundegelegten 

niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die vorhabensbedingte Zusatzbelas-

tung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt (Aktualisierung des Luftschadstoff-

gutachtens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010). Sie 

beträgt max. 0,18 kg N/ha/a (vgl. Unterlage 12.6, S. 76, Tab. 18; Unterlage 12.5.5, Blatt Nr. 3 

Plan Stickstoffdeposition). Relevante Auswirkungen auf den LRT 9110 sind deshalb im Er-

gebnis auszuschließen. 

Es ist auch entgegen der Stellungnahmen des BUND nicht zutreffend, dass weitere Vor-

kommen des LRT 9110 im FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ liegen, die durch 

relevante Zusatzbelastungen betroffen sind. Es wurde weder vorgetragen, noch ist ersicht-

lich, wo weitere LRT-Flächen unbeachtet geblieben sein sollen. Im Jahr 2010 erfolgte im 

Bereich der geplanten A 44 eine LRT-Nacherfassung und Überprüfung. Die Ergebnisse sind 

in die Verträglichkeitsprüfung zum FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichsachsen“ eingegangen 

(BÖF, BAB A 44 Kassel –Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 
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Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf mögli-

chen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010, S. 3). 

4.3.7.2.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9110 

Relevante Auswirkungen auf den Grauspecht als charakteristische Art des Lebensraumtypes 

9110 sind ebenfalls auszuschließen.  

Der Grauspecht wurde 2005 im Bereich des Sengelbaches im FFH-Gebiet und im Bereich 

des Edderstalgrabens außerhalb des FFH-Gebietes an der Gebietsgrenze nachgewiesen 

(vgl. Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer, Ergänzungskartierung von 

streng geschützten Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im Bereich der geplanten A 44- 

Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60, 2005).  

Die betriebsbedingten Auswirkungen wurden unter Anwendung der aktuellsten wissenschaft-

lichen Methodik nach der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ ermittelt (vgl. KIfL, Ar-

beitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010). Danach werden für die einzelnen Vogelar-

ten Effektdistanzen als „worst case“-Szenario bestimmt, ab denen keine Beeinträchtigungen 

mehr auftreten. Der Grauspecht wird in die „Gruppe 2 – Brutvögel mit mittlerer Lärmempfind-

lichkeit“ eingestuft. Nach der Dimensionierungsprognose liegt die für das Jahr 2025 prognos-

tizierte Verkehrstärke im Bereich des FFH-Gebiets bei 27.900 Kfz/d (vgl. Modus Cosult, A 44 

Kassel-Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, 2010, Plan 

83). Die Effektdistanz liegt beim Grauspecht bei 400 m. Innerhalb der 58 dB(A) – Isophone 

(kritischer Schallpegel) nimmt die Habitateignung um bis zu 40 % und im angrenzenden Be-

reich innerhalb der Effektdistanz um bis zu 20 % ab. Die Abnahme der Habitateignung inner-

halb des 100 m Bandes ist abhängig von der Verkehrsbelastung. Sie beträgt bei einer Ver-

kehrsbelastung bis 30.000 Kfz/d bis zu 60 % (vgl. KIfL, Arbeitshilfe Vögel und Straßenver-

kehr, 30.04.2010, S. 104 f., Tab. 5 u. 7). 

Der einzige Nachweis des Grauspechtes im FFH-Gebiet befindet sich im Bereich des 

Sengelbaches in einem Abstand von ca. 600 m zur geplanten Trasse. Aufgrund der großen 

Entfernung zur Trasse ist nicht von Störungen des Revierzentrums auszugehen. Dasselbe 

gilt für das außerhalb des Gebietes (an der Gebietsgrenze im Edderstalgraben) nachgewie-

sene Grauspechtvorkommen. Zwar können akustische Störreize im Randbereich des Re-

viers nicht ausgeschlossen werden; sie werden den günstigen Erhaltungszustand der lokalen 

Population des Grauspechtes aber aufgrund der Reviergröße von 200 ha nicht beeinträchti-

gen (vgl. Unterlage 12.6, S. 85). 
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Selbst wenn vorhabensbedingt die Habitateignung auf einer Teilfläche des LRT 9110, die 

randlich innerhalb der Effektdistanz liegt, abnehmen sollte, wäre dies als geringe randliche 

Beeinträchtigung einzustufen, die allenfalls mit einer geringfügigen Reduktion der Siedlungs-

dichte und Höhlenbauaktivität des Grauspechtes auf dieser Teilfläche einhergehen würde. 

Auf jeden Fall würde auch dann der Grauspecht nach Realisierung des Vorhabens auf den 

Flächen des LRT repräsentativ sein und seine Funktion als charakteristische Art und Höh-

lenbauer weiterhin wahrnehmen. 

4.3.7.2.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 9110 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.3.7.3 Auswirkungen auf den LRT 9130 (Waldmeister- Buchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

4.3.7.3.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau-, noch anlagebedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT 9130 zu erwarten. Der LRT befindet sich in einer Ent-

fernung von mindestens ca. 350 m Entfernung. 

4.3.7.3.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 9130 

lassen sich nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde ausschließen. 

Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt der empirische Critical Load 

für den LRT 9130 bei 10 – 20 kg N/ha/a. 

Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen auf den Flächen des LRT 9130 

überschreiten zwar nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundege-

legten niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die durch das Ingenieurbüro 

Lohmeyer ermittelte vorhabensbedingte Zusatzbelastung beträgt max. 0,30 kg N/ha/a und 
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liegt damit im Grenzbereich (vgl. Unterlage 12.6, S. 76, Tab. 18; Unterlage 12.5.5, Blatt Nr.: 

3, Plan Stickstoffdeposition). 

Aus diesem Grund und der großen Spannweite des empirischen Critical Load wurde vor-

sorglich für ein im Trassennahbereich gelegenes repräsentatives Vorkommen des LRT 9130, 

am Trimberg (Bodenprobenpunkt 242), ein standortspezifischer Critical Load ermittelt. Dieser 

liegt bei 17,9 kg N/ha/a für eutrophierenden Stickstoffeintrag (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fachgutachten 

zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von 

Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und 

„Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 57 Tab. 24).  

Im Bereich dieses LRT-Vorkommens beträgt die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 nach 

dem vom UBA vorgelegten Datensatz 21,3 kg N/ha/a, die modellierte Hintergrundbelastung 

für den Planfall 2025 18,4 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fachgutachten zur Ermittlung der 

Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen 

bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 

07.09.2011, S. 43 Tab. 16). Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 wie auch im Planungsfall 

2025 liegt damit über dem standortspezifischen Critical Load für eutrophierend wirkenden 

Stickstoffeintrag.  

Bezogen auf den standortspezifischen Critical Load für eutrophierende Stickstoffeinträge ist 

zwar eine Überschreitung sowohl in der Ist-Situation, als auch im Planungsfall zu verzeich-

nen. Dabei ist das Ausmaß der Überschreitung (0,74 kg N/ha/a) gegenüber der im 

Prognosenullfall (0,52 kg N/ha/a) nur geringfügig höher. Jedoch ist auch in diesem Fall nach 

der vertiefenden Einzelfallprüfung durch ÖKO-DATA keine vorhabensbedingte Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes zu prognostizieren. Die Gutachterin hat nachvollziehbar dar-

gelegt, dass der Anteil der vorhabensbedingten Zusatzdeposition am Critical Load für 

eutrophierenden Stickstoff mit insgesamt 1,2% so niedrig ist, dass es hierdurch zu keinen 

signifikanten nachteiligen Effekten am LRT-Standort kommen kann. Zudem werden aktuell 

die relevanten LRT-spezifischen Belastbarkeitsschwellen (Critical Limits) eingehalten, so 

dass auch aus diesem Grund kein Anlass für eine strengere Bewertung der Auswirkungen 

besteht. Hervorgehoben hat die Gutachterin ferner, dass das Boden-Pflanzensystem hin-

sichtlich der Stickstoffversorgung bereits gesättigt ist und sich das Gleichgewicht von Minera-

lisierung und Immobilisierung auf hohem Niveau selbst bei zukünftig abnehmenden N-

Einträgen halten wird. In diesem stickstoffgesättigtem System werde jegliche zusätzliche 

Deposition mit dem Sickerwasser ausgewaschen. Eine überschüssige Freisetzung von 
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Stickstoff aus den Vorräten der Humusschicht sei ebenfalls nicht zu befürchten. So liege in 

dem betreffenden Buchenwald-LRT ein hoher Deckungsgrad der Baumschicht von ca. 90% 

vor, der zu Wärmemangel im Boden und damit zur Hemmung der Mineralisation führe (vgl. 

ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der 

FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei 

Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011). 

Der ebenfalls in die standortspezifische Einzelfallbetrachtung einbezogene standortspezifi-

sche Critical Load für versauernden Stickstoff wird in der Ist-Situation überschritten, woge-

gen dies im Planungsfall aufgrund der bis 2025 zurückgehenden Hintergrundbelastung nicht 

mehr der Fall ist. Daher ist keine relevante Beeinträchtigung des LRT 9130 durch versauern-

de Stickstoffeinträge zu erwarten. Unabhängig davon hat die Gutachterin in der vertiefenden 

Einzelfallbetrachtung nachvollziehbar weitere Gründe dargelegt, nach denen eine 

vorhabensbedingte relevante Beeinträchtigung des LRT 9130 durch Versauerung ausschlie-

ßen ist. So ist die prognostizierte vorhabensbedingte Zusatzbelastung aufgrund ihrer gerin-

gen Höhe von knapp 1% am Critical Load für versauernden Stickstoff als irrelevant einzustu-

fen. Auch wegen der Einhaltung der für den LRT relevanten Critical Limits (Belastbarkeits-

schwellen) ist durch die geringfügige Zusatzbelastung keine Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes infolge des Vorhabens zu erwarten. 

Dieser Prognose schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. In dem überwiegend wald-

geprägten FFH-Gebiet erfolgt die Waldbewirtschaftung aufgrund der Erhaltungsziele und des 

Verschlechterungsverbotes nach Nachhaltigkeitsgrundsätzen (z. B. Verzicht auf Kahlschlag-

wirtschaft). Die Prognose einer nicht erheblichen Beeinträchtigung des in diesem Gebiet vor-

handenen LRT 9130 infolge der vorhabensbedingten Zusatzbelastung an Stickstoffdeposi-

tionen ist aus den vorgenannten Gründen plausibel (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 27.09.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

18.10.2011, S. 9). 

Eine andere Bewertung ergibt sich auch nicht für die anderen Flächen des LRT 9130 im 

FFH-Gebiet. Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen überschreiten nicht die 

3 % Irrelevanzschwelle von ca. 0,54 kg N/ha/a für den standortspezifischen Critical Load von 

17,9 kg N/ha/a. Daher sind im Ergebnis für den Lebensraumtyp relevante Auswirkungen 

durch Stickstoffeinträge auszuschließen. 
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4.3.7.3.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9130 

Eine relevante Auswirkung auf den Grauspecht als charakteristische Art ist – wie in den Aus-

führungen zum LRT 9110 dargestellt – ebenfalls für den LRT 9130 auszuschließen, da das-

selbe nachgewiesene Revier des Grauspechtes bei beiden LRT-Vorkommen zu betrachten 

ist.  

Auch hier ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Habitateignung auf einer Teilfläche des 

LRT 9130, die randlich innerhalb der Effektdistanz liegt, geringfügig abnehmen kann. Auf-

grund dieser randlichen Beeinträchtigung ist jedoch allenfalls mit einer geringfügigen Reduk-

tion der Siedlungsdichte und Höhlenbauaktivität des Grauspechtes auf dieser Teilfläche zu 

rechnen. Demzufolge wird Grauspecht auch nach Realisierung des Vorhabens auf den Flä-

chen des LRT repräsentativ sein und seine Funktion als charakteristische Art und Höhlen-

bauer weiterhin wahrnehmen. 

4.3.7.3.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 9130 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.3.7.4 Auswirkungen auf den LRT 9150 (Mitteleuropä ischer Orchideen-Kalk-

Buchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

4.3.7.4.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau-, noch anlagebedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT 9150 zu erwarten. Der LRT befindet sich in einer Ent-

fernung von mindestens ca. 370 m. 

4.3.7.4.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 9150 

lassen sich ausschließen. 
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Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt der empirische Critical Load 

für den LRT 9150 bei 10 – 20 kg N/ha/a. 

Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen auf den Flächen des LRT 9150 

überschreiten nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundegelegten 

niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die vorhabensbedingte Zusatzbelas-

tung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt (Aktualisierung des Luftschadstoff-

gutachtens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010). Sie 

beträgt max. 0,28 kg N/ha/a (vgl. Unterlage 12.6, S. 76, Tab. 18; Unterlage 12.5.5, Blatt 

Nr.: 3, Plan Stickstoffdeposition) und überschreitet damit nicht den Wert von 0,30 kg N/ha/a, 

welcher als Irrelevanzschwelle des LRT zugrunde zu legen ist. 

4.3.7.4.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9150 

Eine relevante Auswirkung des Vorhabens auf den Grauspecht als charakteristische Art ist – 

wie in den Ausführungen zum LRT 9110 dargestellt – auch für den LRT 9150 auszuschlie-

ßen, da dasselbe nachgewiesene Revier des Grauspechtes bei beiden LRT-Vorkommen zu 

betrachten ist.  

Auch hier ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Habitateignung auf einer Teilfläche des 

LRT 9150, die randlich innerhalb der Effektdistanz liegt, geringfügig abnehmen kann. Auf-

grund dieser randlichen Betroffenheit ist allenfalls mit einer geringfügigen Reduktion der 

Siedlungsdichte und Höhlenbauaktivität des Grauspechtes auf dieser Teilfläche zu rechnen. 

Demzufolge wird der Grauspecht auch nach Realisierung des Vorhabens auf den Flächen 

des LRT repräsentativ sein und seine Funktion als charakteristische Art und Höhlenbauer 

weiterhin wahrnehmen. 

4.3.7.4.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 9150 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.3.7.5 Auswirkungen auf den LRT 6510 (Magere Flach landmähwiesen) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung. 
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4.3.7.5.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau-, noch anlagebedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT 6510 zu erwarten. Der LRT befindet sich in einer Ent-

fernung von mindestens 330 m. 

4.3.7.5.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 6510 

lassen sich ausschließen. 

Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt für den LRT 6510 der empi-

rische Critical Load bei 20 – 30 kg N/ha/a. 

Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 lag bei 16 kg N/ha/a und damit unter dem empiri-

schen Critical Load. Auch unter Einbeziehung der vorhabensbedingten Zusatzbelastungen 

wird der zugrundegelegte niedrigste empirische Critical Load von 20 kg N/ha/a nicht über-

schritten. Die vorhabensbedingte Zusatzbelastung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer 

ermittelt (Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS 

Waldkappel bis Hoheneiche, 2010). Sie beträgt max. 0,34 kg N/ha/a (Unterlage 12.6, S. 76, 

Tab. 18, Unterlage 12.5.5, Blatt Nr.: 3, Plan Stickstoffdeposition). 

Darüber hinaus überschreiten die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen von 

max. 0,34 kg N/ha/a auf den Flächen des LRT 6510 nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 

0,60 kg N/ha/a für den zugrundegelegten niedrigsten empirischen Critical Load von 20 kg 

N/ha/a.  

4.3.7.5.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 6510 

Für den LRT 6510 wurden von der oberen Naturschutzbehörde keine charakteristischen Ar-

ten bestimmt, da durch die Ansprache des Lebensraumes im Rahmen der Kartierung und 

über die Bewertung alle den LRT prägenden Arten berücksichtigt wurden (vgl. Stellungnah-

me des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom 23.3.2011, mit der in der Anlage beiliegenden Stellungnahme des Regierungs-

präsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2). 

Auch für die vom Fachgutachter der FFH-Verträglichkeitsprüfung bestimmten charakteristi-

schen Arten Kronwicken-Dickkopffalter (Erynnis tages), Esparsetten-Widderchen (Zygaena 

carniolica), Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus) und das Gemeine Blutströpfchen (Zygaena 

filipendula) sind Veränderungen der Vegetationsstruktur bzw. Verlust der Wirtspflanzen infol-
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ge der vorhabensbedingten Stickstoffdepositionen auszuschließen (vgl. Unterlage 12.6, 

S. 87). Relevante Auswirkungen von charakteristischen Arten des Lebensraumtyps 6510 

sind demzufolge nicht zu prognostizieren. 

4.3.7.5.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 6510 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.3.7.6 Vorsorglich geprüfte Auswirkungen auf den L RT 6212 (Submediterrane Halb-

trockenrasen) 

Der LRT 6212 ist nicht als Erhaltungsziel in der Natura 2000-Verordnung enthalten. Eine 

Prüfung der Verträglichkeit ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde deshalb nicht erforder-

lich. Durch die Vorhabenträgerin ist im Jahr 2010 ein signifikantes Vorkommen des LRT 

festgestellt und daher hierfür vorsorglich die FFH-Verträglichkeit geprüft worden. Dabei wur-

den die Erhaltungsziele eines anderen FFH-Gebietes aus der Natura 2000-Verordnung 

zugrundegelegt.  

Die Prüfung der Vorhabenträgerin kam nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass es durch das 

Vorhaben zu keiner erheblichen Beeinträchtigung dieser vorsorglich einbezogenen Erhal-

tungsziele kommt: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte, 

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Be-
wirtschaftung. 

4.3.7.6.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau-, noch anlagebedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT 6212 zu erwarten. Der LRT liegt in einer Entfernung 

von mindestens 160 m zur Trasse. 

4.3.7.6.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 6212 

lassen sich nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde ausschließen. 

Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste liegt für den LRT 6212 der empi-

rische Critical Load bei 15 – 25 kg N/ha/a.  
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Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen auf den Flächen des LRT 6212 wur-

den durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt (Aktualisierung des Luftschadstoffgutach-

tens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010) und betragen 

max. 0,39 kg N/ha/a (Unterlage 12.6, S. 82, Tab. 19). 

Auf Grund der Großen Spannbreite des empirischen Critical Load und der Zusatzbelastung 

von über 0,3 kg N/ha/a wurde vorsorglich für das Einzige im Trassennahbereich gelegene 

Vorkommen des LRT 6212, am Trimberg (Bodenprobenpunkt 24), ein standortspezifischer 

Critical Load ermittelt. Dieser liegt bei 18,9 kg N/ha/a für eutrophierend wirkenden N-Eintrag 

(vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel 

bis Hoheneiche, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung 

der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg 

bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 57 Tab. 24).  

Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 lag bei 15,9 kg N/ha/a, die von ÖKO-DATA ermittelte 

Hintergrundbelastung für den Planfall 2025 bei 13,7 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fachgutachten 

zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von 

Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und 

„Werra- und Wehretal“, 2011, S. 43 Tab. 16). Durch die vorhabensbedingten Zusatzbelas-

tungen von max. 0,39 kg N/ha/a wird der Critical Load für eutrophierenden Stickstoffeintrag 

nicht überschritten.  

Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht für den Critical Load für versauernden Stickstoff-

eintrag, der ebenfalls im Rahmen der standortspezifischen Einzelfallbetrachung überprüft 

wurde (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Wald-

kappel bis Hoheneiche, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der 

Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete 

„Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 57 und 59, Tab. 

25 und 27). Nach dem Fachgutachten liegt der Critical Limit bezogen auf den pH-Wert bei 

4,7 (CaCl2). Da die gemessenen Werte aus der Ist-Situation bei 7,44 und damit weit oberhalb 

des Critical Limit liegen (ebd, S. 52, Tab. 20 und S. 56, Tab. 22), ist ein ausreichendes Puf-

fervermögen des Standortes gegenüber versauernd wirkenden vorhabensbedingten Stick-

stoffeinträgen belegt. 

Auch aufgrund des geringen Anteils der Zusatzbelastung am Critical Load für den versau-

ernden und eutrophierenden Stickstoffeintrag von unter 2 % sind die Auswirkungen der Pla-

nung als irrelevant einzustufen.  
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Zusammenfassend ist somit von keinen relevanten Auswirkungen auf den LRT 6212 durch 

die vorhabensbedingten Stickstoffdepositionen auszugehen.  

4.3.7.6.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 6212 

Auswirkungen auf die für den Lebensraumtyp 6212 vom Fachgutachter der FFH-

Verträglichkeitsprüfung bestimmten charakteristischen Arten Kronwicken-Dickkopffalter 

(Erynnis tages), Esparsetten-Widderchen (Zygaena carniolica), Brauner Feuerfalter 

(Lycaena tityrus) und das Gemeine Blutströpfchen (Zygaena filipendula) durch Veränderun-

gen der Vegetationsstruktur bzw. Verlust der Wirtspflanzen infolge der vorhabensbedingten 

Stickstoffdepositionen sind ausschließen, da der Critical Load für den LRT weder in der Ist-

Situation, noch im Planungsfall überschritten wird. 

4.3.7.6.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 6212 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.3.7.7 Vorsorglich geprüfte Auswirkungen auf den L RT *8160 (Kalkhaltige Schutthal-

den) 

Der LRT*8160 ist nicht als Erhaltungsziel in der Natura 2000-Verordnung enthalten. Eine 

Prüfung der Verträglichkeit ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde deshalb nicht erforder-

lich. Durch die Vorhabenträgerin ist im Jahr 2010 ein signifikantes Vorkommen des LRT 

festgestellt und daher vorsorglich die FFH-Verträglichkeit geprüft worden. Dabei wurden die 

Erhaltungsziele eines anderen FFH-Gebietes aus der Natura 2000-Verordnung zugrundege-

legt.  

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für die Prüfung 

des Lebensraumtyps vorsorglich zugrundegelegten Erhaltungsziele: 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik, 

• Erhaltung offener, besonnter Standorte. 

4.3.7.7.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau-, noch anlagebedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT *8160 zu erwarten. 

4.3.7.7.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Relevante Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT *8160 

lassen sich nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde ausschließen. 
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Für den LRT *8160 ist eine Zuordnung zu einem empirischen Critical Load nicht möglich, da 

dieser Vegetationstyp in der Berner Liste nicht enthalten ist. Er wird aber hinsichtlich der 

Stickstoffempfindlichkeit als vergleichbar mit dem näher an der Trasse liegenden LRT 6212 

eingestuft (vgl. Unterlage 12.6, S. 82). Aufgrund der Entfernung zur Trasse, der Artenzu-

sammensetzung und der fehlenden Bodenbildung auf den Flächen des LRT *8160 gehen die 

Fachgutachter nachvollziehbar davon aus, dass Akkumulationsmöglichkeiten für gebunde-

nen Stickstoff und daraus hervorgehende Veränderungen der Vegetation auszuschließen 

sind (vgl. Unterlage 12.6, S. 82). 

4.3.7.7.3 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT *8160. 

4.3.8 Auswirkungen auf die Arten nach Anhang II der  FFH-RL 

Die Prüfung der vorhabensbedingten Auswirkungen führt zu dem Ergebnis, dass durch das 

planfestgestellte Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen von Arten des Anhang II 

der FFH-RL zu prognostizieren sind. 

4.3.8.1 Kammmolch 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Kamm-

molch festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumindest teil-
weise dauerhaft wasserführenden, krautreichen Stillgewässern sowie struktur-
reichen Laub- und Laubmischwaldgebieten und strukturreichen Offenlandberei-
chen, 

• Erhaltung fischfreier oder fischarmer Laichgewässer. 

4.3.8.1.1 Datengrundlage 

Folgende Untersuchungen zur Ermittlung des Bestandes und der Beurteilung der Auswir-

kungen auf den Kammmolch wurden durchgeführt: 

• BIL, Amphibienkartierung zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Eisenach, 

VKE 40.1, 25.11.1998, 

• Müller, Erfassung und Bewertung der Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei 

Reichensachsen“ mittels Fangzaunkartierung im Zeitraum März bis Mai 1999, 1999, 

• Bosch & Partner & BÖF, Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsunter-

suchung Trimberg bei Reichensachsen 2004, 23.03.2005, 



Planfeststellungsbeschluss - 196 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

• BÖF, FFH-Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet DE-4825-301 „Trimberg bei 

Reichensachsen“ (Stand: Dez. 2010), 

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008,  

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2010 und  

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2011. 

4.3.8.1.2 Auswirkungen  

Durch das Vorhaben kommt es zu einer baubedingten Flächeninanspruchnahme von ca. 

1 ha strukturreicher Offenlandbereiche, die als potenzieller Landlebensraum für die Art die-

nen. Weiterhin ist eine baubedingte Zerschneidung von Landlebensräumen bzw. Wanderbe-

ziehungen des Kammmolches auf einer Länge von ca. 120 m innerhalb des FFH-Gebietes 

zu prognostizieren. 

- Auswirkungen auf die Laichgewässer 

Für die Teiche ist eine Beeinträchtigung ihrer Qualität als Laichgewässer durch betriebsbe-

dingte Schadstoffeinträge oder eine Veränderung des Wasserhaushaltes infolge des Tun-

nelbaus auszuschließen. Insbesondere besteht für sie keine Gefahr einer Grundwasserab-

senkung im Rahmen des geplanten Tunnelbaus (vgl. Arcadis Consult GmbH, Sondergutach-

ten NSG „Trimberg“, 16.09.2005).  

- Auswirkungen auf die strukturreiche Laub- und Lau bmischwaldgebiete  

Durch das Vorhaben werden weder anlage-, noch baubedingt strukturreiche Laub- und 

Laubmischwaldgebiete in Anspruch genommen. 

- Auswirkungen auf strukturreiche Offenlandbereiche  

Baubedingt wird ca. 1 ha strukturreiches Offenland vorrübergehend in Anspruch genommen. 

Von den Auswirkungen durch die offene Bauweise im Bereich des Ostportals des 

Trimbergtunnels sind ca. 0,9 ha eines strukturreichen Offenlandbereichs mittlerer Bedeutung 

betroffen. Diese Flächen sind potentiell geeignet, dem Kammmolch als Landlebensraum zu 

dienen (vgl. Unterlage 12.6, S. 91, Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 3). Es 

handelt sich um Offenland in Form einer „Grünlandbrache/Wiese mittlerer und extensiver 

Nutzungsintensität“ (vgl. Konfliktplan Naturgut Pflanzen und Tiere vom 29.04.2009, Unterla-
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ge Nr. 12.1.4, m-WS und WS/WD). Der Bereich hat nach Einschätzung des Fachgutachters 

mittlere Bedeutung für die Art (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 3) 

Ferner kommt es am Südrand der Himalayaschlucht baubedingt zur Inanspruchnahme von 

einer Fläche im Umfang von ca. 0,1 ha mit Gehölzen mittlerer Bedeutung (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 3). 

Schließlich befinden sich nach der durch die Vorhabenträgerin vorgenommenen Verschnei-

dung der am 30.12.2005 genehmigten Amphibien-Sperreinrichtung mit den im Jahr 2008 

erweiterten FFH-Gebietsgrenzen weitere ca. 0,02 ha (200 m2) Gehölzflächen sehr hoher 

Bedeutung in Form von „Feldgehölze, frische Standorte“ im FFH-Gebiet (vgl. Konfliktplan 

Naturgut Pflanzen und Tiere vom 29.04.2009, Unterlage Nr. 12.1.4, F, Aufklärungsschreiben 

der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträ-

gerin vom 05.09.2011, S. 3). Diese Flächen wurden jedoch auf Grundlage der Genehmigung 

vom 30.12.2005 ausgegrenzt (vgl. Plan, Genehmigungsantrag für die Durchführung der 

Baumaßnahmen, Maßnahmen zur Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes der 

Kammmolchpopulation, Oktober 2005). Sie sind für den Kammmolch nicht mehr zugänglich. 

Daher können vorhabensbedingte Auswirkungen in diesem Bereich ausgeschlossen werden. 

- Zerschneidungswirkungen 

Durch die Absperrung der Baustellenfläche für den Bereich der offenen Bauweise am Ost-

portal des Tunnels Trimberg kommt es zu einer baubedingten Zerschneidung auf einer Län-

ge von ca. 120 m von (Teil-)Lebensräumen bzw. Wanderbeziehungen innerhalb des FFH-

Gebietes. Diese Absperrung wirkt als großflächige Barriere, da zum Schutz vor einer baube-

dingten Tötung der Amphibien das gesamte Baufeld eingezäunt wird (Maßnahme M 1.3). 

Dadurch wird die Wanderung ca. 3 % der Amphibien von bzw. zu den Laichgewässern in 

bzw. aus einem kleinen Bereich im Südosten des FFH-Gebietes während der Bauphase er-

schwert. Tiere, die die Wanderung abbrechen, können entweder in die neu angelegten Win-

terquartiere (Steingruben) nördlich und westlich der Baugrube oder in die nördlich gelegenen 

Waldflächen ausweichen. 

Die Absperrung der Baustellenflächen für den Bereich des Westportals der Tunnels Trimberg 

liegt – mit Ausnahme eines kleinen Bereichs im Süden – außerhalb des FFH-Gebietes. Es 

kommt zu einer Zerschneidung auf einer Strecke von 180 m. Die Zerscheidung betrifft Wan-

derbeziehungen von ca. 2 % der Amphibien in Landlebensräume außerhalb des FFH-
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Gebietes, die nicht dem Gebietsschutz unterliegen. Die Tiere können ebenfalls in die an-

grenzenden Gehölze innerhalb des FFH-Gebietes ausweichen. 

4.3.8.1.3 Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 

Folgende schadensvermeidende Schutz- und Kompensationsmaßnahmen werden im vorlie-

genden Planfeststellungsbeschluss planfestgestellt.  

- Maßnahmen zur Verhinderung von Individuenverluste n  

Die im Bereich des östlichen Tunnelportals auf Grundlage der Genehmigung vom 

31.12.2005 bereits 2006 errichtete einseitig überwindbare Amphibien-Sperreinrichtung diente 

dazu, das Abwandern der Kammmolche und anderer Amphibien aus dem Eingriffsbereich 

der Anschlussstelle Eschwege einschließlich der Baustelleneinrichtungsfläche am Abhau-

Gelände am östlichen Tunnelportal zu ermöglichen und diesen Bereich abzusperren (vgl. 

Unterlage 12.6, Karte 2, Erfolgskontrolle Steingruben 2007 bis 2010). Die Amphibien-

Sperreinrichtung wird nach der Bauphase im südwestlichen Bereich und im Bereich des 

Abhaugeländes entfernt und durch den weiter zurückgesetzten permanenten Amphibien-

schutzzaun (Maßnahme M 1.2, Karte 7 gleich Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 

März 2011, Maßnahme S 5.13, Plan 12.2 Blatt 4, 5) ersetzt. 

Durch den vor Baubeginn zu errichtenden provisorischen Amphibienschutzzaun (Unterlage 

Nr. 12.6 Maßnahme M 1.3, Karte 7; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt S 5.12, Plan 12.2 

Blatt Nr. 4, 5) kann verhindert werden, dass die Amphibien während der Bauzeit in den Be-

reich des westlichen Tunnelportals und in den Bereich der offenen Bauweise am östlichen 

Tunnelportal gelangen. Auf diese Weise werden Individuenverluste durch Baumaßnahmen 

vermieden. Individuenverluste durch die Barrierewirkung des Zaunes können ausgeschlos-

sen werden, zumal an den Zaun angrenzend geeignete Habitate bestehen bzw. geschaffen 

worden sind, in die die Wanderung abbrechende Tiere ausweichen können (Maßnahmen A 

5.2, A 5.3, A 5.4 und A 5.6).  

Der nach der Bauphase zu errichtende permanente Amphibienschutzzaun (Unterlage Nr. 

12.6, Maßnahme M 1.2, Karte 7; Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt S 5.13, Plan 12.2 Blatt 

Nr. 4, 5) dient der Vermeidung von Individuenverlusten im Bereich des Einschnittes und der 

Tunnelportale. Im Rahmen der Verlegung des Zaunes wird die im Jahr 2006 errichtete Am-

phibien-Sperreinrichtung zum Teil ersetzt und im südwestlichen Bereich und im Bereich des 

Abhaugeländes zurückgebaut. Der Zaun verhindert sog. Kollisionsverluste zwischen den 

Amphibien und dem Kfz-Verkehr im Bereich der Straße. Zudem befinden sich bereits neu 

geschaffene Landhabitate in der Umgebung (schon umgesetzte Maßnahmen A 5.2, A 5.3, 
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A 5.4 und A 5.6). Teilweise werden an den permanenten Amphibienschutzzäunen weitere 

geeignete Landhabitate entwickelt (noch durchzuführende Maßnahmen A 11.8, E 5.9 und E 

5.8). Aus diesem Grund sind Individuenverluste durch die Barrierewirkung des Zaunes aus-

geschlossen. 

Entgegen der Auffassung des BUND erhöhen die Schutzzäune nicht das Mortalitätsrisiko, 

weil die Tiere dort verharren oder orientierungslos weiterwandern würden. Mit dem zur Ver-

fügung gestellten Lebensraum (z. B. Steingruben) die Wanderdistanz reduziert und das Mor-

talitätsrisiko gemindert wird. Dies zeigen auch die bisherigen Monitoringergebnisse, die die 

Annahme der neuen Lebensräume belegen (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensver-

meidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, S. 47, 2010 S. 17 ff., 2011 S. 33 f.). 

- Vorgezogene Maßnahmen zur Kompensation auf Grundl age der Genehmigung vom 

31.12.2005 

Bereits im Winter 2005/2006 wurden auf Grundlage der Genehmigung vom 31.12.2005 

Steingruben mit angrenzenden Sukzessionsflächen angelegt. Der Bereich wurde mit Tot-

holzhaufen und Einzelstrauch- bzw. Heisterpflanzungen angereichert (Unterlage Nr. 12.6, 

Maßnahme M 1.8, Karte 2; Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt A 5.2, Plan 12.2 Blatt Nr. 5). 

Die Maßnahmen umfassen eine Fläche von ca. 1,4 ha und dienen der Kompensation der 

Inanspruchnahme von Gehölzflächen mit der Funktion als Sommer- und Winterlebensraum. 

Zusätzlich wurden im Frühjahr 2006 auf Grundlage der Genehmigung vom 31.12.2005 In-

tensivgrünland- und Ackerflächen im Umfang von ca. 3,1 ha in extensives Grünland umge-

wandelt, um neue strukturreiche Offenlandbereiche als Sommerlebensräume zu schaffen 

(Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme M 1.5, Karte 2; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt A 5.4, 

Plan 12.2 Blatt Nr. 5).  

Darüber hinaus wurden auf Grundlage der Genehmigung vom 31.12.2005 im Bereich zwi-

schen den Tunnelportalen auf insgesamt ca. 1,6 ha Gehölzstrukturen angelegt. Es handelt 

sich zum einen um zwei schmale Flächen auf ehemaligem Ackerboden im Umfang von 

ca. 0,5 ha, auf denen linear Gehölze gepflanzt wurden. Zum anderen wurden südlich der 

geplanten Anschlussstelle Eschwege zwei größere Flächen im Umfang von ca. 1,1 ha mit 

Gehölzen unterbrochen durch Ruderal- bzw. Hochstaudenfluren angelegt (Unterlage Nr. 

12.6, Maßnahme M 1.6, Karte 2; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblätter A 5.3 und A 5.6, 

Plan 12.2, Blatt Nr. 5). Die Flächen dienen der Kompensation der Inanspruchnahme von 

Gehölzflächen mit der Funktion als Sommer- und Winterlebensraum des Kammmolchs. 
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Zur Beschattung von Teilen der zu entwickelnden Offenlandbereiche wurde ferner eine 

180 m lange Gehölzreihe gepflanzt, die zugleich die weiter südlich liegenden Ackerflächen 

abgrenzt (Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme M 1.7, Karte 2; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmen-

plan A 5.5, Plan 12.2 Blatt Nr. 5). 

Für diese Maßnahmen wurde jährlich eine Erfolgskontrolle durchgeführt, die die Wirksamkeit 

der Maßnahmen belegt (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen 

am Trimberg, 2008, S. 42 f., 2010 S. 17 f., 2011 S. 23 ff.). Die obere Naturschutzbehörde hat 

in der Stellungnahme vom 30.11.2010 die methodische Vorgehensweise für die Durchfüh-

rung der Erfolgskontrolle bestätigt und geht aufgrund der bisherigen Ergebnisse von einer 

Wirksamkeit der Maßnahmen aus (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für 

Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage 

beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet 

Trimberg).  

- Maßnahmen zur Stabilisierung der Population  

Im Sommer 2009 wurde infolge der Maßnahme M 1.4 am Teich Nr. 5 (beim Abhau-Gelände) 

ein Umgehungsgerinne angelegt. Hierdurch sollte die durchschnittliche Wassertemperatur 

des Teiches erhöht und die Eignung des Teiches als Laichgewässer für den Kammmolch 

verbessert werden (Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme M 1.4, Karte 7; Unterlage Nr. 12.0, Maß-

nahmenplan A 5.7, Plan 12.2 Blatt Nr. 5). Nach dem von BÖF durchgeführten Monitoring ist 

die Maßnahme erfolgreich und hat Eine Erhöhung der Kammmolchaktivitäten ergeben. Als 

verbliebener limitierender Faktor wurde die Beschattung durch Bäume benannt (BÖF, Er-

folgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen, Vorabzug 2011, S. 29). Die Plan-

feststellungsbehörde hat daher verfügt, die beschattenden Gehölze an der Südseite des Tei-

ches im Winter 2011/2012 soweit zu entnehmen, dass die Wasserfläche von Teich 5 einer 

direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (vgl. Auflage A V 2.4). 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird auf den ehemaligen Bauflächen neuer Lebensraum für 

Amphibien, wie zum Beispiel den Kammmolch entwickelt. Vorgesehen ist eine Sukzessions-

fläche mit linearen Gehölzstrukturen im Umfang von ca. 0,9 ha (Unterlage Nr. 12.6, Maß-

nahme M 1.10, Karte 7; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt E 5.9, Plan 12.2 Blatt Nr. 5) 

und eine weitere Sukzessionsfläche einschließlich der hier geplanten Anlage von Steingru-

ben sowie Gehölzstrukturen im Umfang von ca. 1,1 ha (Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme 

M 1.11, Karte 7; Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt E 5.8, Plan 12.2 Blatt Nr. 5). Insgesamt 

werden weitere ca. 2 ha Landlebensraum für den Kammmolch geschaffen.  
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4.3.8.1.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Die Population des Kammmolches wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht erheblich 

beeinträchtigt. Der günstige Erhaltungszustand der Population (A) bleibt erhalten. 

Im FFH-Gebiet sind ca. 112 ha Landlebensraum mittlerer, hoher und sehr hoher Bedeutung 

vorhanden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, be-

antwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 2). 

Innerhalb des FFH-Gebietes werden 0,91 ha Offenland von mittlerer Bedeutung, 0,02 ha 

Gehölze von sehr hoher Bedeutung (innerhalb des 200 m Bandes um die Laichgewässer), 

und 0,07 ha Gehölze von mittlerer Bedeutung (innerhalb des 400 m bis 1000 m Bandes um 

die Laichgewässer) baubedingt in Anspruch genommen. Die Fläche von sehr hoher Bedeu-

tung liegt in dem bereits 2006 ausgezäunten Bereich, der für die Art nicht mehr als Lebens-

raum nutzbar ist.  

Die Flächeninanspruchnahme liegt damit unter 1 % der Habitatflächen von überwiegend mitt-

lerer Bedeutung im FFH-Gebiet. 

Die baubedingte Inanspruchnahme erfolgt für die Dauer von bis zu 5 Jahren. Danach stehen 

die Flächen der Population wieder zur Verfügung. Sie können in Abhängigkeit von der zu 

berücksichtigenden Entwicklungzeit der Flächen ihre heutige Funktion in max. 10 Jahren 

nach Baubeginn wieder einnehmen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 3). 

Die Auswirkungen auf den Kammmolch einschließlich der Zerschneidungseffekte sind, wie in 

der FFH-VP „Trimberg bei Reichensachsen“ S. 96 dargestellt, als nicht erheblich zu bewer-

ten. Sie betreffen zeitlich befristet einen geringen Anteil der Gesamtpopulation, da lediglich 

randliche, nicht bedeutsame Landlebensräume im Bereich des östlichen Tunnelportals und 

in der Himalayaschlucht beansprucht werden (vgl. Unterlage 12.6, S. 91 f., 96). Diese Be-

wertung wird durch die von der Vorhabenträgerin erstellte Analyse des Landlebensraumes 

bestätigt. Hiernach werden weniger als 1 % der Habitatflächen von überwiegend mittlerer 

Bedeutung innerhalb des FFH-Gebietes in Anspruch genommen. Damit handelt es sich bei 

den Flächen um keine essentiellen Habitate des Kammmolches (vgl. Aufklärungsschreiben 

der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträ-

gerin vom 05.09.2011, S. 3). 

Unabhängig von dieser Bewertung der Auswirkungen führen auch die von der Vorhabenträ-

gerin geplanten und im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss angeordneten Schutz- und 
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Kompensationsmaßnahmen zu dem Ergebnis der Unerheblichkeit. Dies gilt, sofern sie si-

cherstellen, dass die Auswirkungen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Kamm-

molchpopulation zum Zeitpunkt des Eingriffs führen werden. So macht es aus Sicht des 

Habitatschutzes keinen Unterschied, ob die durch ein Vorhaben verursachten Beeinträchti-

gungen von vornherein als unerheblich einzustufen sind oder ob sie diese Eigenschaft erst 

durch entsprechende Vorkehrungen erlangen. Insoweit stellen Sie entgegen der Stellung-

nahmen des BUND auch eine Schadensbegrenzungsmaßnahme dar, da durch diese Maß-

nahmen „Schäden“ für die Population des Kammmolches ausgeschlossen werden können. 

Die bereits im Jahr 2006 durchgeführten vorgezogenen Maßnahmen (M 1.5, M 1.6, M 1.7 

und M 1.8) im Umfang von ca. 6,1 ha haben sich – wie bereits im Rahmen des Kapitels zur 

Gebietsentstehung (C III 4.3.3) dargestellt – als wirksam erwiesen. Sie stellen die Stabilität 

der Kammmolchpopulation sicher (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungs-

maßnahmen am Trimberg, 2008, 2010 und 2011). Die dazu von Gutachterbüro verwendete 

Methodik bei der Amphibienerfassung entspricht nach Prüfung der obersten Naturschutzbe-

hörde dem aktuellen wissenschaftlichen Standard und gibt hinreichend genaue Aussagen 

zum Populationsstatus, der geschätzten Populationsgröße und der Nutzung der Ersatzhabi-

tate (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 17.08.2011). Die diesbezüglichen Einwände des BUND werden 

daher zurückgewiesen. 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Erfolgskontrollen und des Umfanges des Maßnah-

men im Vergleich zum planfestgestellten Eingriff ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

nicht zu erwarten, dass die Population ihre bisherige Stabilität verliert. Es ist sichergestellt, 

dass die Stabilität der Kammmolchpopulation auch unter Einbeziehung der noch nicht voll-

zogenen Eingriffe – der baubedingten Flächeninanspruchnahme im Umfang von weiteren ca. 

1 ha Landlebensraum und der Zerschneidung im Zuge der noch zu errichtenden Amphibien-

schutzzäune – langfristig gewährleistet bleibt. Diese Prognose wird durch die folgende Flä-

chenbilanz zum Umfang der bereits 2006 durchgeführten Maßnahmen im Vergleich zum 

Eingriff verdeutlicht (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, Tab. S. 4 und. 

5):  
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strukturreiches Offenland 

in Form von 

Flächeninanspruchnahme 

innerhalb des FFH-

Gebietes in ha 

Flächeninanspruchnahme 

außerhalb des FFH-

Gebietes auf Grundlage 

der Genehmigung vom 

30.12.2005 in ha  

vorgezogene 

Kompensation 

in ha innerhalb 

des FFH-

Gebietes 

Offenland:  baubedingt 0,9 0,2  

3,1 ha                    anlagebedingt 0 1,5 

Gehölzen:  baubedingt 0,1 0  

3,0 ha                    anlagebedingt 0 1,4 

Gesamtumfang 1,00 3,1 6,1 ha 

 

Durch die vorgezogenen Maßnahmen wurden im Vergleich zum Gesamteingriff von ca. 

4,1 ha neue Lebensräume für den Kammmolch von ca. 6,1 ha geschaffen. Die vom BUND 

hervorgehobene besondere Funktion des Bahndammes als Winterlebensraum konnte durch 

die neu errichteten Steinschüttungen, Gehölz- und Sukzessionsflächen im deutlich größeren 

Umfang ersetzt werden. Die bisherigen Erfolgskontrollen belegen die gute Annahme der Er-

satzhabitate (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am 

Trimberg, 2008, S. 42 f.; 2010, S. 17 f. u. 22; 2011, S. 23 ff.). Es wurde der Nachweis erb-

racht, dass die Verlagerung der Habitatelemente gelungen ist (vgl. Stellungnahme des Hes-

sischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel 

vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2 f.). So ist auch zukünftig keine 

vorhabensbedingten Auswirkungen auf die Stabilität der Population zu erwarten. Dies ist 

fachwissenschaftlich in Bezug auf die artspezifische Annahme der neuen Land- und Laich-

habitate belegt (vgl. Nachweise in der Unterlage 12.6, S. 42 f.). Schließlich werden durch die 

Errichtung von Amphibienschutzzäunen Individuenverluste während und nach der Bauphase 

wirksam verhindert. 

Darüber hinaus wurde eine populationsstützende Maßnahme (Unterlage Nr. 12.6, Maßnah-

me M 1.4; Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt A 5.7) am Teich Nr. 5 im Sommer 2009 durch-

geführt. Durch die Maßnahme wurde die Eignung des Teiches als Laichgewässer verbes-

sert. Da die südich an den Teich angrenzenden beschattenden Bäume noch einen weiteren 
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limitierenden Faktor darstellen, hat die Planfeststellungsbehörde die Entnahme der beschat-

tenden Gehölze an der Südseite des Teiches im Winter 2011/2012 verfügt (vgl. Auflage A V 

2.6). 

Um sicherzustellen, dass keine unvorhersehbaren und derzeit nicht prognostizierbare Ver-

änderungen der Populationsentwicklung auftreten, ist als weitere Auflage die Fortführung der 

jährlichen Kontrolle der Populationsentwicklung bis zum Abschluss der Bauarbeiten festge-

legt worden (vgl. Auflage A V 2.6). Für den Fall des Eintritts unvorhersehbarer und derzeit 

nicht prognostizierbarer Veränderungen der Populationsentwicklung des Kammmolchs, die 

auf das Vorhaben zurückzuführen sind, ist in Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehör-

de die Anlage neuer Laichgewässer als Auflage festgelegt worden (vgl. Auflage A V 2.6). Die 

Neuanlage von Laichgewässern verbessert die Reproduktionsbedingungen für den Kamm-

molch und kann deshalb kurzfristig zur Stabilisierung der Population beitragen. 

Einen weiteren Beitrag zur Gewährleistung der langfristigen Stabilität der Population leisten 

die populationsstützenden Maßnahmen, die nach der Bauphase realisiert werden. Auf den 

ehemaligen Bauflächen werden im Umfang von ca. 2 ha hochwertige Landlebensräume 

(Gehölzstrukturen und Steingruben) entwickelt, die als Landlebensraum der Art dienen. 

4.3.8.2 Gelbbauchunke 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für die Gelb-

bauchunke festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, deren 

Bewirtschaftung artverträglich ist, 

• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fischfreien 

Kleingewässern. 

4.3.8.2.1 Datengrundlage 

Es wurden folgende Untersuchungen zur Ermittlung des Bestandes und der Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Gelbbauchunke durchgeführt: 

- BIL, Amphibienkartierung zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Eisenach, VKE 

40.1, 25.11.1998, 

- Müller, Erfassung und Bewertung der Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei 

Reichensachsen“ mittels Fangzaunkartierung im Zeitraum März bis Mai 1999, 1999, 
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- Bosch & Partner & BÖF, Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsunter-

suchung Trimberg bei Reichensachsen 2004, 23.03.2005, 

- BÖF, FFH-Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet DE-4825-301 „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ (Stand: Dez. 2008), 

- BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008  

- BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2010 und 

- BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2011. 

4.3.8.2.2 Auswirkungen  

Durch das Vorhaben kommt es zu einer baubedingten Flächeninanspruchnahme von 

ca. 1 ha potentiell geeignetem Landlebensraum von nachgeordneter Bedeutung. 

- Auswirkungen auf die Kleingewässer 

Für die Teiche ist eine Beeinträchtigung ihrer Eignung als Laichgewässer durch betriebsbe-

dingte Schadstoffeinträge oder eine Veränderung des Wasserhaushaltes infolge des Tun-

nelbaus auszuschließen. Insbesondere besteht für sie keine Gefahr einer Grundwasserab-

senkung im Rahmen des geplanten Tunnelbaus (vgl. Arcadis Consult GmbH, Sondergutach-

ten NSG „Trimberg“, 16.09.2005).  

- Auswirkungen auf Brachen oder von Flächen im Umfe ld der Gewässerhabitate 

Bei den baubedingt in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich um ca. 0,9 ha Offen-

land in Form einer „Grünlandbrache/Wiese mittlerer und extensiver Nutzungsintensität“ (vgl. 

Konfliktplan Naturgut Pflanzen und Tiere vom 29.04.2009, Nr. 12.1.4, m-WS und WS/WD), 

dessen Bewirtschaftung artverträglich ist. Sie liegen in einer Entfernung von ca. 300 m Ent-

fernung zum Teich 1 mit seinen Nebengewässer, die für die Art von wesentlicher Bedeutung 

sind. Aufgrund der Entfernung der Offenlandbereiche zu den relevanten Laichgewässern 

haben sie nur eine potenzielle Habitatfunktion. 

Im Jahr 1999 wurden bei der Erfassung der Amphibienpopulationen zwar noch Gelbbauch-

unken im näher gelegenen Teich 3 erfasst. Zudem wanderten 3 Tiere aus dem Bereich der 

baubedingt in Anspruch genommenen Fläche an (vgl. Müller, Erfassung und Bewertung der 

Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei Reichensachsen“, 1999, S. 40). Allerdings 

wurde auch schon damals darauf hingewiesen, dass die großen Teiche, wie Teich 3, nur 

geringe Bedeutung für die Art haben. Die Art ist weitgehend auf temporäre Kleinstgewässer 

angewiesen, wie sie im westlichen Teil der ehemaligen Tongrube liegen (vgl. Müller, Erfas-
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sung und Bewertung der Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei Reichensachsen“, 

1999, S. 39 f.). In den Erfassungen im Jahr 2004 (vgl. Bosch & Partner & BÖF, Amphibien-

Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsuntersuchung Trimberg bei Reichensachsen 

2004, 23.03.2005) und in den Folgejahren waren in diesem Bereich keine Vorkommen mehr 

festzustellen (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am 

Trimberg, 2008, 2010 und 2011). Entgegen dem Vorbringen des BUND steht fest, dass die 

baubedingt in Anspruch zu nehmenden Flächen von der Gelbbauchunke aktuell nicht ge-

nutzt werden, also ausschließlich eine potentielle Lebensraumfunktion besitzen (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 8 f.).  

Die Erfassungen der Art sind entgegen den Einwänden des BUND mit einer Methodik erfolgt, 

die dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht. Dies wird durch die obere und obers-

te Naturschutzbehörde bestätigt (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Um-

welt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage bei-

liegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet 

Trimberg, S. 3; Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 17.08.2011). 

Ferner kommt es am Südrand der Himalayaschlucht baubedingt zur Inanspruchnahme von 

einer gehölzbestandenen Fläche im Umfang von ca. 0,1 ha. 

Schließlich befinden sich nach der durch die Vorhabenträgerin vorgenommenen Verschnei-

dung mit den FFH-Gebietsgrenzen weitere ca. 0,02 ha große Gehölzflächen in Form von 

„Feldgehölzen, frische Standorte“ im FFH-Gebiet (vgl. Konfliktplan Naturgut Pflanzen und 

Tiere vom 29.04.2009, Nr. 12.1.4, F). Diese Flächen wurden jedoch mit Erlass der Genehmi-

gung vom 30.12.2005 aus dem FFH-Gebiet ausgegrenzt (vgl. Plan, Genehmigungsantrag für 

die Durchführung der Baumaßnahmen, Maßnahmen zur Sicherung des günstigen Erhal-

tungszustandes der Kammmolchpopulation, Oktober 2005). Sie sind für die Gelbbauchunke 

nicht mehr zugänglich, so dass zusätzliche Auswirkungen auf die Art durch das Vorhaben in 

diesen Bereich ausgeschlossen werden können.  

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass weder die im Zuge der Amphibien-

Sperreinrichtung in Anspruch genommenen Flächen, noch die zusätzlich im Rahmen der 

Bauausführung benötigten Flächen zu den maßgeblichen Bestandteilen des Gebietes zum 

Erhalt der Population gehören. 
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4.3.8.2.3 Schutz- und Kompensationsmaßnahmen 

Die zuvor für den Kammmolch dargestellten schadensvermeidenden Schutz- und Kompen-

sationsmaßnahmen sind auch für die Gelbbauchunke wirksam.  

4.3.8.2.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Die Population der Gelbbauchunke wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht erheblich 

beeinträchtigt.  

Bei dem baubedingt betroffenen Landlebensraum im Bereich des östlichen Tunnelportals 

Trimberg handelt es sich um potentielle Habitate der Art, die bereits seit mehreren Jahren 

von der Gelbbauchunke nicht mehr genutzt werden. Diese Bereiche werden zukünftig (auch 

im Rahmen der Habitatverbesserung) aufgrund der Entfernung zu den Laichgewässern al-

lenfalls eine nachgeordnete Bedeutung für die Art entfalten können. Die baubedingt ebenfalls 

in Anspruch genommenen Landlebensräume in der Himalayaschlucht betreffen aufgrund 

ihrer kleinräumigen Ausdehnung nur einen sehr geringen Anteil der Population. 

Die durch den Eingriff verloren gehenden potenziellen Lebensräume wurden durch die im 

FFH-Gebiet bereits im Jahr 2006 angelegten Strukturen kompensiert. Diese sind aufgrund 

ihrer Nähe zu den Laichgewässern von größerer Bedeutung als die weiter entfernt liegen-

den, vom Vorhaben beanspruchten potenziellen Lebensräume für die Art einzustufen.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele kann deshalb bereits unter Berücksich-

tigung der vorgezogen durchgeführten Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 

4.3.8.3 Großes Mausohr 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für das Große 

Mausohr festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern mit Totholz und Höhlen-

bäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren, Erhalt von Gehölzstrukturen ent-

lang der Hauptflugrouten im Offenland.  

Als ungeschriebenes Erhaltungsziel werden von der Planfeststellungsbehörde betrachtet: 

• Erhaltung der Flugwege zwischen den Gebietsbestandteilen. 
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4.3.8.3.1 Datengrundlagen 

Es wurden folgende Untersuchungen zur Ermittlung des Bestandes und der Beurteilung der 

Auswirkungen auf das Große Mausohr durchgeführt: 

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum 

LBP BAB A 44 (VKE 40.1, Bischhausen – Hoheneiche), 1998,  

• FÖÄ, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Abschnitten 

VKE 40.1 – VKE 40.2, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 2003, 

• Simon & Widdig, Monitoring der Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich 

des FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und Wehretal“, 2008, 

• FÖA, Untersuchungen zum Großen Mausohr im Ausbaubereich der B 27 bei Rei-

chensachsen, 2008 

• ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

• BÖF, BAB A 44 Kassel –Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

4.3.8.3.2 Auswirkungen 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Flugwege des Großen Mausohrs zwischen dem Wo-

chenstubenquartier und den Jagdhabitaten bzw. Sommerlebensräumen im FFH-Gebiet kön-

nen nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde nicht ausgeschlossen werden. 

- Auswirkungen auf den  Sommerlebensraum und Jagdhabitat  

Anlage– und baubedingte Flächenverluste von alten großflächigen, laubholzreichen Wäldern 

mit Totholz und Höhlenbäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerlebensraum 

und Jagdhabitaten sind auszuschließen. 

Auch betriebs- und baubedingte Wirkungen durch Schadstoffe, Lärm- und Lichtimmissionen 

können ausgeschlossen werden, da die vom Großen Mausohr aufgesuchten Nahrungshabi-

tate innerhalb der Waldbestände liegen und sich diese in ausreichender Entfernung zur ge-

planten Trasse befinden (vgl. Unterlage 12.6, S. 102 f.). 
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- Auswirkungen auf die Sommerquartiere  

Anlage– und baubedingte Flächenverluste von Sommerquartieren sowie betriebs- und bau-

bedingte Wirkungen durch Schadstoffe, Lärm- und Lichtimmissionen sind auszuschließen. 

- Auswirkungen auf die Gehölzstrukturen entlang der  Hauptflugrouten im Offenland  

Anlage– und baubedingte Flächenverluste von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten 

im Offenland (im FFH-Gebiet) sowie betriebs- und baubedingte Wirkungen durch Schadstof-

fe, Lärm- und Lichtimmissionen sind auszuschließen. 

- Auswirkungen auf die Flugwege zwischen den Gebiet sbestandteilen 

Das Vorhaben kann sich auf die Flugwege des Großen Mausohrs zwischen Wochenstuben-

quartier und den Jagdhabitaten bzw. Sommerlebensräumen nachteilig auswirken, da mit 

dem Bau und Betrieb des Straßenbauvorhabens anlagebedingte Barriere- und Zerschnei-

dungswirkungen sowie betriebsbedingte Kollisionsgefahren verbunden sind.  

Die Flugwege befinden sich zwar außerhalb des FFH-Gebietes. Ihre Aufrechterhaltung ist 

jedoch für die Sicherung  des günstigen Erhaltungszustandes der Kolonie erforderlich, da sie 

das Aufsuchen der Jagdhabitate ermöglichen. Die Flugwege fallen daher unter das Schutz-

regime des Gebietes und sind als ungeschriebenes Erhaltungsziel anzusehen.  

In den Untersuchungen im Jahr 1998 (Bach/Limpens), 2003 (FÖA) und 2010 (ITN) wurden 

folgende regelmäßig genutzte Flugwege im FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ 

nachgewiesen:  

• Flugwege entlang der Gehölzlinien der Erosionsrinnen Edderstalgraben, 

Sengelbachtal und östlich des Sengelbachtales im Sommergehau sowie 

• Flugweg in der Talaue entlang der Gehölzlinie der Wehre. 

Diese Bereiche sind durch die Trassenführung der VKE 40.1 betroffen. Nach den Ergebnis-

sen der Untersuchung im Jahr 2010 durch ITN kommt den Flugwegen im Bereich des 

Sengelbachtals für die Kolonie Bischhausen eine besondere Bedeutung zu (ITN, BAB A 44 

Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 70).  

Der Trimbach stellt nach fachgutachterlicher Einschätzung keinen regelmäßig genutzten 

Flugweg dar. Dies wird sowohl durch die aktuellen Untersuchungen von ITN im Jahr 2010, 

als  auch durch die zurückliegenden Untersuchungen belegt (Bach & Limpens, Fachbeitrag 
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Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A 44 (VKE 40.1, 

Bischhausen – Hoheneiche), 1998, FÖA, Untersuchungen zum Großen Mausohr im Aus-

baubereich der B 27 bei Reichensachsen, 2008). Einzelne Mausohrnachweise am oberen 

Abschnitt des Trimbachs wurden lediglich im Jahr 1998 von Bach ermittelt. Allerdings wird 

dort nicht explizit eine Querung der B 27 erwähnt. Auch Erhebungen von FÖA im Jahr 2008 

ergaben Mausohrnachweise entlang der Strukturen entlang der Bahnlinie und am Trimbach, 

allerdings wurde ebenfalls keine regelmäßige Querung der B 27 entlang des Trimbaches 

festgestellt. Ein regelmäßig genutzter Flugweg an dieser Stelle ist nach Auffassung der 

Fachgutachter insgesamt für Mausohren nicht sehr wahrscheinlich. Die  Tiere fliegen aus 

ihren Quartieren in Bischhausen und Hoheneiche entlang der Wehre nach Norden und kreu-

zen auf Höhe des Vierbachs die B 27. Der direkte Weg in die Wälder nördlich der Trasse 

verläuft über Oetmannshausen und damit über den zukünftigen Trimbergtunnel oder die 

Flugwege in den Erosionsrinnen (v.a. Sengelbachtal, Sommergehau). Ausgehend von 

Bischhausen werden ebenfalls direkte Wege nach Norden beflogen oder die Wehre als Leit-

linie bevorzugt, wie dies die Untersuchungen belegt haben (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 05.09.2011, S.11 f.) 

Diffuse Überflüge einzelner Großer Mausohren über die Trasse zwischen den erwähnten 

Strukturen finden in sehr geringem Maße statt, da die sie bevorzugt entlang von „leitenden“ 

Gehölzstrukturen fliegen (ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel 

bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 71 u. 94). 

Entgegen der Stellungnahmen des BUND aus den Jahren 2006 und 2009 hat der Bahn-

damm im Bereich der Anschlussstelle Eschwege keine Funktion als Flugweg. Der alte Bahn-

damm wird nach Aussagen des Gutachterbüros ITN vor allem zwischen Bischhausen und 

Oetmannshausen genutzt, allerdings selten so, dass ein Tier über mehrere hundert Meter 

dort entlang fliegt. Nordöstlich von Oetmannshausen (im Bereich der Anschlussstelle 

Eschwege) konnte keine Nutzung als Flugweg festgestellt werden. Es wird angenommen, 

dass die Leitwirkung durch den mittlerweile vollständigen und geschlossenen Baum- und 

Strauchbewuchs ohne „Hohlweg“ verwachsen ist (ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, 

VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 

94). 

4.3.8.3.3 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Das vorgesehene Schadensvermeidungskonzept aus Querungshilfen sowie Leit- und Sperr-

einrichtungen wurde unter Anwendung der MAQ 2008 (FGSV, Merkblatt zur Anlage von 



Planfeststellungsbeschluss - 211 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 2008) und des 

„sächsischen Leitfadens“ (Brinkmann et al., Planung und Gestaltung von Querungshilfen für 

Fledermäuse, 2008) vom Gutachterbüro ITN geprüft und in seiner Wirksamkeit bestätigt (vgl. 

ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 101 ff.).  

- Tunnel Trimberg, Maßnahme M 1.1 

Durch den topographisch bedingten Tunnel Trimberg (BW 40.1-08) mit einer nutzbaren Län-

ge von ca. 573 m kommt es in diesem Bereich zu keiner Beeinträchtigung der Flugwege. Mit 

Hilfe des Tunnels können vorhandene Wald- und Gehölzstrukturen, die für das Mausohr als 

Jagdgebiet und Flugwege dienen, erhalten werden. Das westliche Tunnelportal wird mit ei-

ner dichten Gehölzpflanzung abgeschirmt, die sowohl dem Irritationsschutz dient als auch 

Leitwirkung hat. An dem östlichen Tunnelportal wurden bereits Anpflanzungen südlich der 

Anschlussstelle Eschwege durchgeführt (vgl. Maßnahme M 1.6 gleich Landschaftpflegeri-

scher Begleitplan vom März 2011, Maßnahme A 5.3 und A 5.6). Die baubedingt beanspruch-

ten Flächen werden nach Fertigstellung des Bauwerkes ebenfalls bepflanzt (Maßnahme 

M 2.7 gleich Landschaftpflegerischer Begleitplan vom März 2011, Maßnahmen E 5.9, E 8.2, 

E 8.6, A 11.7, A 11.8 und A 11.9). Beide Tunnelportale sind zudem mit einem Kollisions-

schutzzaun abgeschirmt, der aufgrund der deutlichen Höhe der Tunnelüberdeckung über 

Fahrbahnniveau auf 2 m Höhe begrenzt werden kann.  

- Wehretalbrücke, Maßnahme M 2.3 

Durch die topographisch bedingte Wehretalbrücke (BW 40.1-11, LH ≥ 4,70 m, LW Nord = 

694,75 m, LW Süd = 658,07 m mit Kollisionsschutzwänden mit einer Länge von nördlich 

80 m und südlich 95 m) wird der entlang der Wehre nachgewiesenem Flugweg uneinge-

schränkt erhalten. Im Bereich an der Wehre beträgt die lichte Höhe Oberkante Uferböschung 

– Unterkante Brückenkonstruktion 8,20 m. Auf der Brücke ist ein durchgehender Spritzschutz 

mit 2 m Höhe geplant, der aufgrund seiner Lichtundurchlässigkeit eine Irritationsschutzwir-

kung hat. Um eine Kollision von Großen Mausohren, die entlang der Wehre auch in größeren 

Höhen fliegen, vollkommen auszuschließen, wird auf Höhe der Wehre der Spritzschutz durch 

eine Kollisionsschutzwand von 4 m ersetzt (Maßnahme M 2.5).  

Um den Flugweg entlang der Wehre nicht zu beeinträchtigen, sind von der Vorhabenträgerin 

im Rahmen der Baudurchführung die Leitstrukturen am Ufer der Wehre zu erhalten. Zudem 

hat sie sicherzustellen, dass eine dauerhafte Beeinträchtigung der natürlichen Strukturen 
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unterbleibt. Können diese baubedingt nicht erhalten werden, sind künstliche Leitlinien anzu-

legen (vgl. Auflage A V 2.2, Nr. 8).  

- Unterführungsbauwerke, Maßnahmen M 2.1, 2.2 und 2 .9 

Zur Aufrechterhaltung betroffener Flugwege des Großen Mausohrs in den Erosionsrinnen 

werden in der VKE 40.1 die folgenden Unterführungen vorgesehen:  

• Unterführung Wirtschaftsweg „Im Sengelbach“ (BW 40.1-07). Bau-km 42+987,54, LH 

ca. 13,00 m, LW ca. 42,95 m, Maßnahme M 2.1 mit Kollisionsschutzwänden einer 

Länge von nördlich 150 m und südlich 160 m, 

• Unterführung „Auf dem Sommergehau“ (V-BW 40.1-06), Bau-km 43+307,02, LH ca. 

4,45 m, LW ca. 5,84 m, Maßnahme M 2.2 mit Kollisionsschutzwand einer Länge von 

nördlich 113 m und  

• Unterführung „Eddertal“ (V-BW 40.1-03), Bau-km 42+280,00 LH ca. 4,50 m, LW ca. 

4,50 m, Maßnahme M 2.9 mit Kollisionsschutzwänden einer Länge von nördlich 

118 m und südlich 118 m. 

Die Unterführungen entsprechen den Empfehlungen der MAQ (2008) und des Sächsischen 

Leitfadens. Nach MAQ (2008) soll die lichte Höhe von Unterführungen > 4,50 m und die lich-

te Weite ≥ 5 m betragen (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur 

Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 2008, S. 28). Nach dem Sächsischen Leitfaden 

wird eine lichte Höhe von 4,50 m und eine lichte Weite von 4-6 m für das Große Mausohr 

empfohlen (Brinkmann et al., Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse, 

2008, S. 81). Diese Maße werden durch die geplanten Unterführungsbauwerke eingehalten. 

Um störende Lichteinwirkungen zu vermeiden, werden in den Unterführungen keine Be-

leuchtungseinrichtungen vorgesehen. Darüber hinaus erfahren die Unterführungen eine Op-

timierung durch die Kombination mit Kollisionsschutzwänden. 

- Kollisionsschutzschutzwände, Maßnahmen M 2.4 und 2.5 

Im Bereich von Unterführungen sind lichtundurchlässige und schallreduzierende Kollisions-

schutzwände auf dem Bauwerk geplant (Unterlage Nr. 12.6, Maßnahmen M 2.4 und 2.5; 

Landschaftpflegerischer Begleitplan vom März 2011, Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt 

S 22.1). Diese dienen dem Zweck, die Tiere davon abzuhalten, bei ihren Pendelflügen zwi-

schen Quartier und Jagdhabitat in den Verkehr zu geraten. Sie sind parallel zur Straße ge-

plant und mindestens 4 m hoch (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere 
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und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, MAQ 2008, S. 36). Sie sind im Bereich 

des FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ bei den Unterführungen „Eddertal“, „Auf 

dem Sommergehau“ und Wirtschaftsweg „Im Sengelbach“ sowie auf Wehretalbrücke beid-

seits 30 m über die Ufergehölze hinaus vorgesehen und entfalten unmittelbar nach Errich-

tung ihre Wirkung. 

- Kollisionsschutzzäune (M 2.6) 

Aus Gründen des Kollissionsschutzes sind anschließend an den Kollisionsschutzwänden im 

Bereich der Unterführungen und Wehretalbrücke im gesamten Verlauf der VKE 40.1 Kollisi-

onsschutzzäune und Verwallungen mit Kollisionsschutzzäunen geplant (Unterlage Nr. 12.6, 

Maßnahme M 2.6; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt S 22.2). Die Kollisionschutzzäune 

sind mindestens 4 m hoch und im Bereich der Verwallungen/Einschnittslagen von ≥ 3 m 

mindestens 2 m hoch. Auf diese Weise können unmittelbar nach ihrer Errichtung ausrei-

chende Mindestflughöhen sichergestellt werden. Die Planung entspricht den Vorgaben der 

MAQ 2008 (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung 

von Lebensräumen an Straßen, MAQ 2008, S. 36). 

Entsprechend der Forderung der oberen Naturschutzbehörde ist für potentiell auf Höhe des 

Trimbaches querende Tiere westlich der B 27, hier im Bereich 30 m nördlich und südlich des 

hier verrohrten Trimbaches, ein Kollisionsschutzzaun mit 4 m Höhe vorgesehen (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 12; Auflage A V 2.3, Nr. 18) 

- Leitpflanzungen (M 2.7)  

Das Große Mausohr nutzt linienhafte Gehölze als Leitlinien/Flugwege oder zumindest als 

„Landmarken“. Die planfestgestellten Leitpflanzungen dienen dazu, die Tiere beim Pendeln 

zwischen Wochenstube und Jagdhabitaten zu den Querungshilfen und den Tunnelabschnit-

ten zu führen (Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme M 2.7; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblätter 

E 5.9, E 8.2, E 8.6, A 11.7, A 11.8 und A 11.9). 

Die Leitpflanzungen müssen entsprechend den Empfehlungen der MAQ 2008 mindestens 

3 m hoch und rechtzeitig vor der Verkehrsfreigabe funktionsfähig sein, um ihre Wirkung zu 

entfalten (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von 

Lebensräumen an Straßen, MAQ 2008, S. 36). Entsprechend der Planung der Vorhabenträ-

gerin sind Leitpflanzungen mit einer Endhöhe von > 4 m vorgesehen. Die Leitpflanzungen 

sind innerhalb kürzester Frist nach Fertigstellung des Erdbaues für die Straße mit möglichst 

großen Gehölzen (Hochstämme und Heister) durchzuführen (vgl. Maßnahme M 2.7 gleich 
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Landschaftpflegerischer Begleitplan vom März 2011, Maßnahmen E 5.9, E 8.2, E 8.6, 

A 11.7, A 11.8 und A 11.9). In Bereich der gesamten Trasse sind Kollisionsschutzzäune vor-

gesehen. Sie sollen die Funktion der Pflanzungen übernehmen bzw. einen Kollisionsschutz 

sicherstellen, bis eine Wuchshöhe von mindestens 3 m für die Leitfunktion bzw. von 4 m für 

die Kollissionsschutzfunktion sowie ein lückenloser Wuchs aller Gehölze erreicht ist. 

Den planfestgestellten Maßnahmen stehen auch rechtlich keine unüberwindbaren Hindernis-

se entgegen. Die Maßnahmen E 5.9, E 8.2, E 8.6, A 11.7, A 11.8 und A 11.9 sind zur Wah-

rung der Flugwege des Großen Mausohres und weiterer Fledermausarten erforderlich. Ge-

eignete Alternativen, die eine geringere Inanspruchnahme privater Grundstücke und/oder 

landwirtschaftlich genutzter Flächen nach sich ziehen würden, bestehen nicht, da der Stand-

ort der jeweiligen Maßnahme der Lage der häufig frequentierten Flugwegen entspricht bzw. 

zur Abschirmung der Trasse dient. Ihre Dimensionierung ergibt sich dabei aus der funktiona-

len Bündelung mit anderen Maßnahmen, die aus Gründen des gesetzlichen Biotopschutzes 

des Artenschutzes erforderlich waren und biotop- bzw. artspezifisch abgeleitet wurden (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 9): 

• Herstellung von Brut- und Nahrungshabitaten für an Hecken- und Gehölzstrukturen 

gebundene Vogelarten sowie abschirmende Wirkung der Autobahn, 

• Herstellung eines Verbundsystems für Reptilien (Erforderlichkeit von 5 m breiten 

Krautstreifen mit Steinhaufen und Totholz), 

• Schaffung von Sommerlebensräumen für südlich der Trasse verloren gehende Habi-

tate von Amphibien und Lebensräumen der Haselmaus und  

• Herstellung von Gehölzstrukturen, die den verlorengehenden Biotoptypen entspre-

chen (Verlust der Gehölzbestände (Feldgehölze, Forste) in den Erosionsrinnen, die 

ebenfalls Breiten von über 20 m aufweisen). 

Die Maßnahmen erfolgen überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die insbe-

sondere bei der Entwicklung von Gehölzstrukturen dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nut-

zung entzogen werden. Die Maßnahmen sind jedoch aus den dargelegten naturschutzfachli-

chen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentü-

merinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maß-

nahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Wegen der Einzelheiten wird 

insoweit auf die eigentümerbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. 
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- Optimierter Bauablauf, Bauzeitenbeschränkung (Maß nahme M 2.8) 

Zur Optimierung des Bauablaufes wurden fachgutachterlich Beschränkungen vorgeschlagen 

(Unterlage Nr. 12.6, Maßnahme M 2.8; Unterlage Nr. 12.0, Maßnahmenblatt S 27). Diese 

sind im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss in den Auflagen A V 2.2 Nr. 4-7 konkreti-

siert:  

- (Nr. 4) Die Bauwerke BW 40.1-01, VBW 40.1-04, Überflughilfe 01 und 02, VBW 40.1-

03, BW 40.1-07, V-BW 40.1-06 und BW 40.1-14 die zur Schadensvermeidung in Be-

zug auf die Flugwege von Fledermäusen dienen, werden mindestens gleichzeitig zur 

Strecke erstellt und schnellstmöglich mit Kollisionsschutzwänden, -zäunen und Be-

pflanzungen versehen. Die sofortige Begrünung bzw. Herstellung von Kollisions-

schutzwänden und -zäunen ist erforderlich. 

Die schnellstmögliche Herstellung der Vermeidungsbauwerke verschafft den Tieren bis zur 

Verkehrsfreigabe einen Gewöhnungszeitraum zur Annahme der neu geschaffenen Struktu-

ren. Hierüber ist eine optimale Effizienz der Maßnahmen mit der Inbetriebnahme der Trasse 

sichergestellt.  

- (Nr. 5) Um Störungen der Flugwege und Jagdhabitate in der Zeit vom 01.03. bis 

31.10. eines jeden Jahres zu vermeiden, ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenun-

tergang bis Sonnenaufgang auf einen Nachtbau in den als S 27 im Plan 12.3 „Über-

sichtsplan landespflegerische Maßnahmen“ gekennzeichneten Bereichen (Erosions-

rinnen Dasbach und östlich Dasbach, Erosionsrinnen Schlangengraben und westlich 

Schlangengraben, Erosionsrinne Edderstalgraben, Erosionsrinnen Sengelbach und 

östlich Sengelbach, West- und Ostportal Tunnel Trimberg, Wehre, Nord- und Südpor-

tal Tunnel Spitzenberg und Bereich Brückenthale) und dem Trimbachunterlauf im Be-

reich der Anschlussstelle Eschwege/B 27 zu verzichten. 

- (Nr. 6) Von Nr. 5 kann abgewichen werden, wenn die Flugwege von direktem Licht 

oder Streulicht derart abgeschirmt werden (Abschirmung der Lampen an der Licht-

quelle), dass sie in der Nacht im Lichtschatten liegen. Die Beleuchtung ist so klein-

räumig wie möglich vorzusehen. Im Bereich der Flugwege und des nahen Umfeldes 

(< 50 m) werden keine beleuchteten Lagerflächen errichtet. 

Die verfügten Maßnahmen dienen der Vermeidung von Störungen der Flugwege durch Licht-

immissionen.  
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Innerhalb der Zeitspanne vom 01.11.-28./29.02. eines jeden Jahres sind im Vorhabengebiet 

relevante Flugaktivitäten des Großen Mausohrs und damit möglicherweise verbundene bau-

bedingte Störungen der Art ausgeschlossen. Auch baubedingte Störungen von Winterquar-

tieren des Großen Mausohrs sind nicht zu prognostizieren, da entsprechende Vorkommen 

im Untersuchungsraum nicht bekannt sind.  

- (Nr. 7) Die für die Fledermäuse als Leitlinie oder Jagdhabitat relevanten Landschafts-

elemente, die im Rahmen des Autobahnbaus erhalten bleiben sollen, sind im Zuge 

der Baustelleneinrichtung als Bautabuzonen vor Ort zu kennzeichnen und durch 

(temporäre) Schutzzäune oder -wände abzuschirmen. Diese Flächen sind im Rah-

men der Ausführungsplanung festzulegen und flächengenau zu kennzeichnen. 

Bauwege sind außerhalb der als fledermausrelevante Strukturen zu kennzeichnen-

den Bereiche festzulegen.  

Die Flächen sind in den Maßnahmenplänen des Landschaftspflegerischer Ausführungsplan 

darzustellen und werden im Zuge der Ausführungsplanung konkretisiert. Sie dienen dem 

Erhalt der Flugwege und Jagdhabitate sowie der Vermeidung einer baubedingten Beein-

trächtigung. 

Aufgrund der weitergehenden Auflagen und um keine Doppelung der Regelungen im Plan-

feststellungsbeschluss zu haben, ist das Maßnahmenblatt S 27 gestrichen worden. 

- Funktionskontrolle 

Die grundsätzliche Wirksamkeit der Schadensvermeidungsmaßnahmen ist gegeben (vgl. 

(ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 108). Zur Sicherstellung ihrer dauerhaften 

Wirksamkeit wird eine Funktionskontrolle im Rahmen der Auflage A V 2.5 Nr. 1 vorgesehen. 

- Während der Bauphase ist die fachgerechte Herstellung der Querungshilfen und da-

mit zusammenhängenden Leiteinrichtungen durch die ökologische Baubegleitung si-

cherzustellen. Während der jeweiligen Unterhaltungsdauer sind die Entwicklung und 

Intaktheit der landschaftspflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit der oberen 

Naturschutzbehörde zu kontrollieren, um eine lückenlose Wirksamkeit sicherzustel-

len.  
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4.3.8.3.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Großen Mausohrs können ausge-

schlossen werden. 

Es kommt weder zu Beeinträchtigungen der Wochenstubenkolonien, noch zu Beeinträchti-

gungen der Sommerlebensräume und Jagdhabitate. 

Die anlage-, bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Flugwege des Großen 

Mausohres werden durch das Schadensvermeidungskonzept wirksam ausgeschlossen. Sie 

sind daher ebenfalls als unerheblich zu bewerten. 

4.3.8.4 Vorsorgliche Prüfung der Bechsteinfledermau s 

Für die Bechsteinfledermaus ist kein Erhaltungsziel in der Natura 2000-Verordnung enthal-

ten. Eine Prüfung der Verträglichkeit ist aus Sicht der Planfeststellungsbehörde deshalb nicht 

erforderlich. Durch die Vorhabenträgerin ist aufgrund des im Jahr 2010 ermittelten signifikan-

ten Vorkommens der Art vorsorglich die FFH-Verträglichkeit geprüft worden. Für die Prüfung 

wurden die Erhaltungsziele des unmittelbar angrenzenden FFH-Gebietes „Werra- und 

Wehretal“ zugrundegelegt.  

Die Vorhabenträgerin hat nachvollziehbar dargelegt, dass es infolge der Planung zu keiner 

erheblichen Beeinträchtigung der vorsorglich zugrundegelegten Erhaltungsziele der 

Bechsteinfledermaus kommt:  

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlenbäumen 

als Sommerlebensraum und Jagdhabitat, 

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere. 

4.3.8.4.1 Datengrundlagen 

Folgende Untersuchungen zur Ermittlung des Bestandes und der Beurteilung der Auswir-

kungen auf die Bechsteinfledermaus wurden durchgeführt: 

• ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

• BÖF, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-
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Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

4.3.8.4.2 Auswirkungen 

Das Vorhaben kann sich im geringen Maße auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus aus-

wirken. 

- Auswirkungen auf den Sommerlebensraum und die Jag dhabitate 

Auswirkungen auf den Sommerlebensraum und die Jagdhabitate innerhalb des FFH-

Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ können ausgeschlossen werden.  

So sind weder anlage-, noch baubedingte Flächenverluste von Jagdhabitaten oder Sommer-

lebensraum (z. B. als Tagesquartier bedeutsame Flächen) im FFH-Gebiet zu prognostizie-

ren.  

Der Aktionsraum der Kolonie Trimberg liegt insbesondere in den Waldflächen im Norden des 

FFH-Gebietes und ist von der Trasse abgewandt. Der Wald westlich und nordöstlich der 

Kuppe des Zungenkopfes wird von der Kolonie vorrangig genutzt (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel 

– Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 61 Abb. 14, S. 64 Abb. 15). Südlich des Quartierkomplexes, zur Trasse 

zugewandt, wurde das Sengelbachtal lediglich außerhalb des FFH-Gebietes durch eine 

besenderte Bechsteinfledermaus Mitte August kurzzeitig (ca. 1 Stunde) genutzt. Somit ge-

hen entgegen der Stellungnahme des BUND durch das Vorhaben keine essentiellen Jagd-

habitate der Kolonie verloren (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS 

Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 61 Abb. 14, S. 

64 Abb. 15 und S. 92). 

Der Aktionsraum der Kolonie Edderstalgraben konzentriert sich im Schwerpunkt auf die Ei-

chenwälder im Edderstalgraben sowie auf Waldflächen nördlich des Zungenkopfes (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 61 Abb. 14, S. 64 Abb. 15). 

Baubedingt kann es temporär zu Störungen durch Lichtimmissionen der Nachtbaustellen 

außerhalb des FFH-Gebietes kommen. Dies kann den Bereich des Unterführungsbauwerkes 

Wirtschaftsweg „Im Sengelbach“ betreffen, durch das Bechsteinfledermäuse ggf. bis zum 

alten Bahndamm fliegen. Da dieser Bereich außerhalb des FFH-Gebietes liegt und nicht zu 

den maßgeblichen Nahrungshabitaten der Art gehört, sind die hier temporär möglichen Stö-

rungen als irrelevant einzustufen.  
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Betriebsbedingte Wirkungen durch Schadstoffe, Lärm- und Lichtimmissionen können ledig-

lich am Sengelbach außerhalb des FFH-Gebietes nicht ausgeschlossen werden, da 

Bechsteinfledermäuse wahrscheinlich vereinzelt diesen Bereich kurzzeitig aufsuchen. Er 

gehört jedoch, wie zuvor dargelegt, nicht zu den maßgeblichen Nahrungshabitaten und Auf-

enthaltsbereichen der Art, die sich in den waldgeprägten Flächen des FFH-Gebietes befin-

den. Diese für die Art bedeutsamen Flächen befinden sich in ausreichender Entfernung zur 

geplanten Trasse (vgl. Unterlage 12.6, S. 114). Zusammenfassend wird aus den vorgenann-

ten Gründen der Stellungnahme des BUND nicht gefolgt, wonach von Störungen in großem 

Umfang durch den Bau und Betrieb der Trasse für die Art zu erwarten sind. 

- Auswirkungen auf die Sommerquartiere 

Die Quartierbäume der Bechsteinfledermauskolonien (Sommerquartiere) am Trimberg und 

Edderstalgraben werden nicht beeinträchtigt. Sie liegen in einer Entfernung von mindestens 

ca. 400 m zur Trasse (vgl. Unterlage 12.6, S. 114).  

- Auswirkungen auf die Winterquartiere 

Winterquartiere der Bechsteinfledermäuse werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

- Auswirkungen auf die Flugwege 

Das Vorhaben kann sich – rein vorsorglich unterstellt – auf die Flugwege der 

Bechsteinfledermaus in der Zeit nach der Wochenstubenphase auswirken. Für die Zeit wäh-

rend der Wochenstubenphase ist von keinen Auswirkungen auf die im FFH-Gebiet vorhan-

denen Flugwege auszugehen. 

Nach den Telemetrieergebnissen ist keine relevante Orientierung der Bechsteinfledermäuse 

während der Wochenstubenphase nach Süden in Richtung Wehretal festzustellen. Lediglich 

ein adultes Weibchen der Kolonie Trimberg flog entlang der Gehölzstrukturen im 

Sengelbachtal bis zum alten Bahndamm außerhalb des FFH-Gebietes, wo es sich kurzzeitig 

aufhielt. Regelmäßige Transferflüge, etwa um die Talseite zu wechseln und in die bewalde-

ten Gegenhänge (Honigberg, Wehrberg) einzufliegen, konnten ebenfalls nicht festgestellt 

werden (ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92 f.). Anders als beim Großen Mausohr 

umfast der Gebietsschutz nicht den Flugweg entlang der Gehölzstrukturen im Sengelbachtal 

bis zum alten Bahndamm. Der Flugweg dient nicht dazu für den Erhaltungszustand der Art 

essentielle Jagdgebiete außerhalb des FFH-Gebietes aufzusuchen. Die Flugwege außerhalb 
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des FFH-Gebietes sind daher nicht als potenzielle Erhaltungsziele in die Prüfung einzustel-

len. 

Nach der Wochenstubenphase kommt es ab Spätsommer/Frühherbst zu weiträumigen Flü-

gen von Bechsteinfledermäusen zur Paarung und Lebensraumerkundung (Jungtiere) sowie 

ab Oktober zur Überwinterung. Ob diese Austauschbeziehungen dem Schutzregime des 

Gebietsschutzes unterfallen würden, kann dahingestellt bleiben. Es handelt sich um sehr 

weiträumige Flüge von Einzelindividuen über Distanzen von mindestens 20 -30 km. Sie fin-

den in alle Himmelsrichtungen verteilt statt. Welche Flugwege für diese Flüge benutzt wer-

den, ist unbekannt. Als mögliche Querungsschwerpunkte sind fachgutachterlich die 

Gehölzlinien der Erosionsrinnen, der Bachläufe und die Verlängerung von „Waldnasen“ ein-

gestuft (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 93). Daher ist nicht auszu-

schließen, dass es an diesen vorhabensbedingt zerschnittenen Gehölzlinien der Erosions-

rinnen zu Barrierewirkungen bzw. einer erhöhten Kollisionsgefährdung von Einzeltieren 

kommt.  

4.3.8.4.3 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Die für das Große Mausohr vorgesehenen schadensvermeidenden Schutzmaßnahmen ver-

hindern auch für die Bechsteinfledermaus eine Zerschneidung der Flugwege entlang der 

Gehölzlinien der Erosionsrinnen. 

4.3.8.4.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Die Auswirkungen des Vorhabens führen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der 

Bechsteinfledermaus. 

Die Auswirkungen beschränken sich auf eine – rein vorsorglich unterstellte – Beeinträchti-

gung von im Einzelfall genutzten Flugwegen der Bechsteinfledermaus in der Zeit nach der 

Wochenstubenphase. Die Barrierewirkungen der Trasse und Kollisionsgefahren mit dem 

Straßenverkehr werden jedoch durch die vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen, 

wie Unterführungsbauwerke sowie begleitende Kollisionsschutz- und Leiteinrichtungen, ver-

mieden. Auf diese Weise wird eine kollisionsfreie Querung des Wehretals für die Zeit wäh-

rend und nach der Wochenstubenphase dauerhaft ermöglicht. Darüber hinaus werden durch 

die Maßnahmen auch die Jagdgebiete im FFH-Gebiet von der Trasse abgeschirmt. 
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4.3.9 Auswirkungen anderer Pläne und Projekte 

Nach der FFH-Verträglichkeitsprüfung S. 118 können kumulativ folgende Vorhaben auf das 

FFH-Gebiet wirken: 

- Ausbau der Verflechtungsstrecke B 27 und  

- Neubau der B 452, Nordumgehung Reichensachsen. 

Die Prüfung der vorgenannten Vorhaben hat ergeben, dass diese im Zusammenwirken mit 

dem Neubau der A 44, VKE 40.1 zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 

führen. 

4.3.9.1 Ausbau der Verflechtungsstrecke B 27 

Der Ausbau der Verflechtungsstreckte B 27 sollte im Zuge des Neubaus der A 44 erfolgen. 

Die Fortführung des Planungsprozesses (Antrag zur 2. Planänderung) wird sich aber nach 

Auskunft des ASV Eschwege voraussichtlich bis in das Jahr 2013 verschieben (vgl. Telefon-

vermerk vom 15.08.2011). Eine abschließend konkretisierte Planung liegt insoweit nicht vor.  

Die B 27 wird in der vorhandenen Linienführung von der AS Eschwege nach Norden auf ei-

ner Länge von 1,5 km auf vier Fahrstreifen verbreitert. Zudem wird zum Anschluss an die 

L 3243 ein Überführungsbauwerk über den Bahndamm und der B 27 notwendig. 

Auch nach kumulativer Betrachtung der Auswirkungen durch die geplante Ausbaustrecke 

kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele.  

Auswirkungen auf die Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL sind ausgeschlossen.  

Im Hinblick auf den Kammmolch kommt es im FFH-Gebiet zu einem Verlust eines schmalen, 

0,25 ha großen Gehölzsstreifens parallel zur bisherigen Bundesstraße (0,08 ha durch Ein-

schnitt in den Bahndamm und 0,17 ha durch die Sützmauer). Der Streifen liegt in der Entfer-

nung von mehr als 400 m zum nächsten Laichgewässer Teich 3 und ist von mittlerer Bedeu-

tung. Auf Grundlage der Fangzahlen aus dem Jahr 2004 diente diese Fläche rechnerisch ca. 

8 Tieren als Lebensraum. Dies entsprach bei der damals zugrunde liegenden Gesamtpopu-

lation von ca. 4370 Tieren einem Anteil von ca. 0,17 %. Eine Beeinträchtigung der Stabilität 

der Kammmolchpopulation ist auch unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Auswirkung 

nicht zu erwarten (vgl. Unterlage 12.6, S. 118 f.). Zudem ist nach den bisherigen Planunter-

lagen davon auszugehen, dass negative Auswirkungen durch die vorgesehene Bohrpfahl-

wand vollständig vermieden werden können. Dies ist für die Planfeststellungsbehörde nach-

vollziehbar.  
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Die durch das Überführungsbauwerk zur L 3243 (Entfernung ca. 1,5 km) entstehenden Aus-

wirkungen auf den Bahndamm liegen außerhalb des FFH-Gebietes. Sie sind daher nicht in 

die FFH-Verträglichkeitsprüfung einzubeziehen.  

Unabhängig davon werden im Rahmen des A 44-Projektes über die bereits realisierten 

Kompensationsmaßnahmen hinaus im Bereich der ehemaligen Bauflächen 2 ha neuer 

hochwertiger Landlebensraum (Gehölzstrukturen und Steingruben) geschaffen. Hierüber 

wird zusätzlich zur langfristigen Stabilität der Population beigetragen. Daher kommt es auf 

den Verlust von 0,25 ha von Flächen mit mittlerer Bedeutung nicht an. 

Eine andere Bewertung ergibt sich auch nicht für die Gelbbauchunke. In dem durch die Ver-

breiterung der B 27 beeinträchtigten Bereich wurde bisher noch kein Nachweis der Art erb-

racht, es handelt sich vielmehr um potenziell geeignete Habitate. Daher folgt die Planfeststel-

lungsbehörde der Bewertung in der FFH-Verträglichkeitsprüfung, wonach auch bei kumulati-

ver Betrachtung der Auswirkungen eine erhebliche Beeinträchtigung der Art auszuschließen 

ist (Unterlage Nr. 12.6, S. 119). 

Bezogen auf Fledermäuse kann sich das Vorhaben auf Flugwege des Großen Mausohrs 

zwischen einzelnen Gebietsbestandteilen auswirken. Die betroffenen Flugwege sind jedoch 

nach der Einschätzung von FÖA von geringerer Bedeutung für die Art, als die im Wehretal 

zwischen Bischhausen und Oetmannshausen (FÖA, Erfassung von Fledermäusen im Be-

reich der Vorhaben Ausbau B 27 Verflechtungstrecke zwischen A 44 AS Oetmannshausen 

und B 452 OU Reichensachsen, 7.10.2004, Kap. 3.1; FÖA, Untersuchungen zum großen 

Mausohr im Ausbaubereich der B 27 bei Reichsachsen, 3.11.2008, S. 11). Zudem geht die 

FFH-VP nachvollziehbar davon aus, dass die vom Vorhaben betroffenen Flugwege entlang 

des ehemaligen Bahndammes und des Vierbachs aufgrund von Schadensvermeidungsmaß-

nahmen in ihrer Funktion aufrecht erhalten werden können (vgl. Unterlage Nr. 12.6, S. 121 

f.). Zusammenfassend ist daher von keiner erheblichen Beeinträchtigung der Art im Zusam-

menwirken mit dem B 27-Ausbauvorhaben auszugehen. 

4.3.9.2 Neubau der B 452, Nordumgehung Reichensachs en 

Der Neubau der B 452 dient der Nordumgehung von Reichensachsen. Die B 452 zweigt von 

Eschwege kommend vor Reichensachsen nach Westen ab und schließt dann an die Ver-

flechtungstrecke der B 27 an. Auf diese Weise wird der Ortsteil Reichensachsen vom Ver-

kehr entlastet. Auch hier wird sich die Fortführung des Planungsprozesses (Antrag zur 2. 

Planänderung) nach Auskunft des ASV Eschwege voraussichtlich bis in das Jahr 2013 ver-

schieben (vgl. Telefonvermerk vom 15.08.2011).  
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Die geplante Ausbaustrecke liegt außerhalb des FFH-Gebietes. Auswirkungen auf die Le-

bensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL sind ausgeschlossen.  

Auch dieses Vorhaben kann sich auf Flugwege des Großen Mausohrs zwischen einzelnen 

Gebietsbestandteilen auswirken. Die betroffenen Flugwege sind ebenfalls nach der Ein-

schätzung von FÖA von geringerer Bedeutung für die Art, als die im Wehretal zwischen 

Bischhausen und Oetmannshausen (FÖA, Erfassung von Fledermäusen im Bereich der 

Vorhaben Ausbau B 27 Verflechtungstrecke zwischen A 44 AS Oetmannshausen und B 452 

OU Reichensachsen, 7.10.2004, Kap. 3.1). Zudem wird in der FFH-VP nachvollziehbar da-

von ausgegangen, dass die entlang des ehemaligen Bahndammes und der Wehre betroffen 

Flugwege aufgrund von Schadensvermeidungsmaßnahmen in ihrer Funktion aufrecht erhal-

ten werden können (vgl. Unterlage Nr. 12.6, S. 120 f.). Im Ergebnis ist deshalb von keiner 

erheblichen Beeinträchtigung der Art im Zusammenwirken mit diesem Vorhaben auszuge-

hen. 

4.4 Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FF H-Gebietes Nr. 4825-302 

„Werra- und Wehretal“ 

Die Planfeststellungsbehörde kommt nach Prüfung der Verträglichkeit des Vohabens mit den 

Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 4825-302 „Werra- und Wehretal“ zu dem Ergebnis, 

dass der Lebensraumtyp „Hainsimsen-Buchenwald“ (LRT 9110) erheblich beeinträchtigt 

werden kann.  

4.4.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung  

Das FFH-Gebiet umfasst mit seiner Größe von 24.482 ha weite Teile des Werra-Meißner-

Kreises. Es setzt sich aus verschiedenen Teilflächen zusammen, die sich von Sontra im Sü-

den bis Witzenhausen im Norden, Großalmerode im Westen bis zur hessisch-thüringischen 

Landesgrenze bei Wanfried im Osten erstrecken.  

Naturräumlich wird das Gebiet im nördlichen Teil dem „Unteren Werraland“ (358), im südli-

chen Teil dem „Fulda-Werra-Bergland“ (357) und im östlichen Teil der Nordwestlichen Rand-

platte des Thüringer Beckens“ (483) - damit den Haupteinheitengruppen „Osthessisches 

Bergland (35)“ und „Thüringer Becken mit Randplatten (47/48)“ - zugeordnet. 

Die geologische Beschaffenheit des Gebietes ist außergewöhnlich heterogen. Infolge von 

tertiärem Vulkanismus entstanden die Basaltkuppen des Hohen Meißners und des Hirsch-

berges. Dagegen sind die Grabensysteme, welche die Region dominieren und aus Bund-

sandstein bestehen, eine Folge tiefgreifender tektonischer Verwerfungen. Die wechselnden 

geologischen Verhältnisse sind eine zentrale Ursache für die Vielfalt der Pflanzen- und Tier-
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welt des Gebietes. Insbesondere bedingen sie den Unterschied zwischen den artenärmeren 

Wald-, Heide- und Borstgrasrasengesellschaften im nordwestlichen Bereich bei Großalme-

rode sowie den zentral, östlich und südlich gelegenen, vielfältigen Kalkbuchenwäldern und 

Kalkhalbtrockenrasen.  

Infolge der abwechslungsreichen geologischen Verhältnisse finden sich im Gebiet auch sehr 

unterschiedliche Bodenarten. Als charakteristisch für den überwiegenden Teil des Gebietes 

sind auf silikatischem Ausgangsgestein basenarme, sandige bis lehmige Braunerden und 

Podsol-Braunerden zu nennen. In feinbodenarmen Kuppen- und Hanglagen sind zudem 

Ranker-Braunerden auf Sandstein und Rendzinen auf Kalkstein zu finden. In Bereichen, in 

denen Kalkgesteine den Untergrund bilden, sind zudem fruchtbare, humose Schwarzböden 

anzutreffen. 

Großräumig betrachtet ist das FFH-Gebiet Werra- und Wehretal der kontinental geprägten 

Klimazone zuzurechnen. In Abhängigkeit von Höhenlage und Exposition variieren die klein-

klimatischen Verhältnisse jedoch sehr stark. 

Die großen Buchenwälder des Gebietes, die in erheblichem Umfang als LRT 9110 und 9130 

eingestuft sind, dienen den in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelisteten Fledermausarten 

Großes Mausohr (Myotis myotis) und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) als Jagdhabi-

tat. In den klimatisch begünstigten Arealen der Täler von Werra und Wehre liegen die größ-

ten in Hessen bekannten Wochenstuben des Großen Mausohrs. Das FFH-Gebiet Werra-und 

Wehretal ist für den Bestand beider Fledermausarten daher von hessenweiter Bedeutung. Im 

Gebiet finden sich weiterhin vereinzelte Vorkommen des Frauenschuhs (Cypripedium 

calceolus) und des Dünnfarns (Trichomanes speciosum). Zudem besitzt das Gebiet eine 

hohe Relevanz als Lebensraum seltener, landes-, bundes- und europaweit besonders ge-

schützter Vogelarten. Ferner werden z. B. die Kalkhalbtrockenrasen von zahlreichen selte-

nen Tagfaltern besiedelt, von denen der in Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelistete Skabio-

sen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) sowie der in Hessen vom Aussterben bedrohte 

Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea arion) exemplarisch genannt seien. 

4.4.2 Ausweisung und Erweiterung des FFH-Gebietes 

Das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ wurde seit 1999 in vier Tranchen an die EU-

Kommission gemeldet.  

Die letzte Nachmeldung erfolgte am 29.11.2004. Dabei wurden u. a. die Wochenstuben des 

Großen Mausohrs in Bischhausen und Hoheneiche in das FFH-Gebiet einbezogen. 
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Das FFH-Gebiet wurde im Dezember 2004 durch die EU-Kommission in die Liste der Gebie-

te von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeografischen Region aufge-

nommen (Entscheidung vom 7.12.2004, Amtsblatt der EU vom 28.12.2004, L382/1 ff.).  

Mit der Entscheidung der EU-Kommission vom 13.11.2007 (ABl. L 12/383 vom 15.1.2008) 

wurde das FFH-Gebiet Werra- und Wehretal als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung in 

der kontinentalen biogeografischen Region festgelegt.  

In den Jahren 2007-2008 wurde im Zuge der Erarbeitung der Natura 2000-Verordnung eine 

Überarbeitung der Gebietsgrenzen vorgenommen, da in der Verordnung eine andere Kar-

tengrundlage (Flurkarte 1:5.000 mit Flurstücksgrenzen) als im Meldeverfahren (Topographi-

sche Karte 1:25.000) verwendet wurde. Dabei handelte es sich neben der technischen An-

passung der Grenzen an die Kartengrundlage um eine Korrektur der Abgrenzung im Bereich 

abgeschnittener zusammenhängender Laubwaldbereiche. Die angepassten Grenzen wurden 

in der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) festge-

legt. 

4.4.3 Erhaltungsziele 

Nach der Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen (GVBl. I 2008, S. 30 ff.) wer-

den durch das FFH-Gebiet 22 Lebensraumtypen des Anhanges I und 5 Arten des Anhanges 

II der FFH-RL geschützt: 

• Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus 
Armleuchteralgen, LRT 3140, 

• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation das Magnopatmions oder 
Hydrocharitions, LRT 3150, 

• Trockene europäische Heiden, LRT 4030, 

• Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und –rasen, LRT 5130, 

• Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia), LRT 6210, Subtyp Submediterrane Halbtrockenrasen, besondere 
Bestände mit bemerkenswerten Orchideen, *LRT 6212, 

• Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden, LRT *6230, 

• Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonigschluffigen Böden 
(Molinion caeruleae), LRT 6410, 

• Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. Wald-
säume, bzw. Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan, LRT 6430, 
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• Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 
LRT 6510, 

• Kalktuffquellen (Cratoneurion), LRT *7220, 

• Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas, LRT 8150, 

• Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT 
*8160, 

• Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 8210, 

• Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 8220, 

• Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-
Veronicion dillenii, LRT 8230, 

• nicht touristisch erschlossene Höhlen, LRT 8310, 

• Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110, 

• Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), LRT 9130, 

• Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion), LRT 
9150, 

• Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum, LRT 9170, 

• Schlucht- und Hangmischwälder der Tilio-Acerion, LRT *9180, 

• Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae), LRT *91E0, 

• Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), 

• Großes Mausohr (Myotis myotis), 

• Gelbbauchunke (Bombina variegata), 

• Frauenschuh (Cypripedium calceolus) und 

• Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum).  

Im Rahmen der Grunddatenerfassung sind darüber hinaus Bestände des Lebensraumtyps 

LRT 3260 (Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 

fluitantis) und der Art des Anhanges II Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) er-

fasst worden (Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-302 „Werra- und Wehretal“ 

Werra-Meißner Kreis, 2010, S. 17, 76).  

Nach der Natura 2000-Verordnung (S. 94 ff.) sind für die Lebensraumtypen des Anhanges I 

und die Arten des Anhanges II der FFH-RL folgende Erhaltungsziele festgelegt worden: 

Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteral-

gen, LRT 3140: 

• Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität.  
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Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation das Magnopatmions oder Hydrocharitions, 

LRT 3150: 

• Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität,  

• Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation 
und der Verlandungszonen.  

 

Trockene europäische Heiden, LRT 4030: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung.  

 

Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und –rasen, LRT 5130: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters mit einem landschaftsprägenden Wachol-
derbestand,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung. 

 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), LRT 

6210/6212 und Submediterrane Halbtrockenrasen, besondere Bestände mit bemerkenswer-

ten Orchideen, *LRT 6212: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte,  

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Be-
wirtschaftung,  

• Erhaltung des Orchideenreichtums.  

 

Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf 

Silikatböden, LRT *6230: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters und eines für den LRT günstigen Nährstoff-
haushaltes,  

• Erhaltung eines typischen Wasserhaushalts,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung, die sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert. 
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Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonigschluffigen Böden (Molinion 

caeruleae), LRT 6410: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte und eines für den LRT günsti-
gen Nährstoffhaushaltes,  

• Erhaltung des Wasserhaushalts,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirt-
schaftung. 

 

Feuchte Hochstaudensäume der planaren bis alpinen Höhenstufe inkl. Waldsäume, bzw. 

Feuchte Hochstaudenfluren, planar bis montan, LRT 6430/6431: 

• Erhaltung des biotopprägenden gebietstypischen Wasserhaushalts. 

 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), LRT 6510: 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung. 

 

Kalktuffquellen (Cratoneurion), LRT *7220: 

• Erhaltung eines gebietstypischen Wasserhaushaltes und eines für den LRT 
günstigen Nährstoffhaushaltes,  

• Erhaltung typischer Habitate und Strukturen (z. B. Quellrinnen, Tuffbildung).  

 

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas, LRT 8150, und Kalkhaltige Schutt-

halden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas, LRT *8160: 

• Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik,  

• Erhaltung offener, besonnter Standorte. 

 

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 8210, Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation, LRT 

8220 und Silikatfelsen mit Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-

Veronicion dillenii, LRT 8230: 
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• Erhaltung des biotopprägenden, gebietstypischen Licht-, Wasser-, Temperatur- 
und Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung der Störungsarmut.  

 

Nicht touristisch erschlossene Höhlen, LRT 8310: 

• Erhaltung der Funktion der ausgewiesenen Höhle für die LRT-charakteristische 
Tier- und Pflanzenwelt, 

• Erhaltung und Zugänglichkeit für die Höhlenfauna bei gleichzeitiger Absicherung 
der Eingänge vor unbefugtem Betreten, 

• Erhaltung des typischen Höhlenklimas und des Wasserhaushalts, 

• Erhaltung typischer geologischer Prozesse. 

 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110; Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-

Fagetum), LRT 9130; Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-

Fagion), LRT 9150: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum, LRT 9170 und Schlucht- und Hang-

mischwälder der Tilio-Acerion, LRT *9180: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem 
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und 
Altersphasen. 

 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), LRT *91E0: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem 
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und 
Altersphasen,  

• Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik.  
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Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlen-
bäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere,  

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere. 

 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

• Erhaltung von alten großflächigen, strukturreichen, laubholzreichen Wäldern mit 
Totholz und Höhlenbäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerle-
bensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland,  

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere,  

• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen. 

 

Gelbbauchunke (Bombina variegata): 

• Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, de-
ren Bewirtschaftung artverträglich ist, 

• Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fisch-
freien Kleingewässern.  

 

Frauenschuh (Cypripedium calceolus): 

• Erhaltung von strukturreichen Wäldern (insb. Buchenwälder, Buchenmischwäl-
der, Kiefernwälder, Kiefern-Eichen-Wälder, Eichen-Eschen-Wälder) mit Auflich-
tungen und (Innen-)Säumen, 

• Erhaltung von Saumstandorten und mit (halb)lichten Standortverhältnissen.  

 

Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum): 

• Erhaltung besiedelter Felsstandorte sowie lichtarmer Felsspalten und Höhlen im 
Umfeld, 
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• Erhaltung der hydrologischen Verhältnisse (Oberflächen- und Grundwasser) im 
Umfeld der Standorte. 

 

Über die Verordnung hinaus sind in der Grunddatenerfassung auf S. 100 ff. für folgende neu 

aufgetretene Schutzgüter Erhaltungsziele bzw. Schutzziele vorgeschlagen:  

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion, LRT 3260: 

• Erhaltung der Gewässerqualität und einer natürlichen oder naturnahen Fließge-
wässerdynamik,  

• Erhaltung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen,  

• Erhaltung eines funktionalen Zusammenhanges mit auetypischen Kontaktle-
bensräumen. 

 

Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia): 

• Erhaltung von Magerrasen und Wiesen mit stabilen Beständen der Futterpflan-
zen Teufelsabbiß (Succisa pratensis), Knautie (Knautia arvensis) bzw. Tauben-
Skabiose (Scabiosa columbaria),  

• Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den ökologischen Ansprüchen der 
Art förderlichen, die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung der Mager-
rasen und Wiesen. 

 

4.4.4 Bewertung des Bestandes im FFH-Gebiet 

In den folgenden Tabellen ist eine Bewertung des Bestandes und des Vorkommens der Le-

bensraumtypen und Anhang II-Arten im FFH-Gebiet entsprechend der Grunddatenerfassung 

aus dem Jahr 2010 zu entnehmen: 
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Tabelle Lebensraumtypen 

Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

3140 

Oligo- bis mesotrophe kalkhal-

tige Gewässer mit benthischer 

Vegetation aus Armleuchteral-

gen 

0,04 0,00 B 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,08 0,00 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

3150 

Natürliche eutrophe Seen mit 

einer Vegetation des 

Magnopotamions oder 

Hydrocharitions 

0,52 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,67 0,00 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

3260 

Flüsse der planaren bis mon-

tanen Stufe mit Vegetation des 

Ranunculion fluitantis und des 

Callitricho-Batrachion 

30,00 0,12 B 3 1 1 B B B B 2004 
SDB 

25,58 0,10 C 3 1 - B B C - 2008 
GDE 

4030 Trockene europäische Heiden 
3,04 0,01 B 1 1 1 C B C C 2004 

SDB 

1,91 0,01 B 1 1 - B B C - 2008 
GDE 

5130 
Formationen von Juniperus 

communis- auf Kalkheiden und 

-rasen 

0,02 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,02 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

6210/ 

62121 

Naturnahe Kalk-Trockenrasen 

und deren Verbuschungs-

stadien (Festuco-Brometalia), 

bzw. Submediterrane Halbtro-

ckenrasen 

30,00 0,12 C 1 1 1 B C C C 2001 
SDB 

15,85 0,06 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

*6212 

Submediterrane Halbtrocken-

rasen, besondere Bestände 

mit bemerkenswerten Orchi-

deen 

- - - - - - - - - - - 
SDB 

3,77 0,02 C 1 1 - B C C - 2008 
GDE 

*6230 

Artenreiche montane 

Borstgrasrasen- (und submon-

tan auf dem europäischen 

Festland) auf Silikatböden 

9,00 0,04 B 1 1 1 B B B B 2001 
SDB 

9,30 0,04 B 2 1 - B B C - 2008 
GDE 

6410 
Pfeifengraswiesen auf kalkrei-

0,20 0,00 C 1 1 1 B C C C 2004 
SDB 
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Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

chem -Boden, torfigen und 

tonig-schluffigen Böden 

(Molinion caeruleae) 
- - - - - - - - - - 2008 

GDE 

6430/ 

64312 

Feuchte Hochstaudensäume 

der planaren bis alpinen 

Höhenstufe inkl. Waldsäume, 

bzw. Feuchte Hochstaudenflu-

ren, planar bis montan 

5,00 0,02 B 1 1 1 B C C C 2004 
SDB 

5,80 0,02 C 1 1 - B C C - 2008 
GDE 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

10,00 0,04 B 1 1 1 B B C B 2001 SDB 

22,57 0,09 C 1 1 - C C C - 2008 GDE 

*7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion) 0,05 0,00 A 1 1 1 B B C B 2001 SDB 

1,14 0,00 A 4 3 - B A B - 2008 GDE 

7230 Kalkreiche Niedermoore - - - - - - - - - - - SDB 

0,02 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 GDE 

8150 
Kieselhaltige Schutthalden der 

Berglagen Mitteleuropas 

1,43 0,01 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

1,47 0,01 C 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

*8160 
Kalkhaltige Schutthalden der 

collinen bis montanen Stufe 

Mitteleuropas 

1,00 0,00 B 3 3 1 B B C B 2001 
SDB 

1,12 0,00 C 2 1 - C C C - 2008 
GDE 

8210 
Kalkfelsen mit Felsspaltenve-

getation 

1,00 0,00 B 3 3 1 B B C B 2001 
SDB 

0,51 0,00 C 2 1 - C C C - 2008 
GDE 

8220 
Silikatfelsen mit Felsspalten-

vegetation 

0,04 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

0,02 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 
GDE 

8230 
Silikatfelsen mit Pioniervegeta-

0,01 0,00 C 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 
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Code 

FFH 
Name 

Fläche in 

ha 
Fläche 

in % 

R

e

p 

rel. Größe  
Erh.  

Zus. 

Ges. 

Wertst.  
Jahr  

 

N L D N L D 

tion des Sedo-Scleranthion 

oder des Sedo albi-Veronicion 

dillenii 
0,01 0,00 D 1 1 - C C C - 2008 

GDE 

8310 
Nicht touristisch erschlossene 

Höhlen 

0,17 0,00 A 5 3 1 B A A B 2003 
SDB 

0,02 0,00 B 3 1 - B B C - 2003 
GDE 

9110 
Hainsimsen-Buchenwald 

(Luzulo-Fagetum) 

6.510,00 26,93 A 3 2 1 B A B A 2001 
SDB 

4.359,72 17,81 A 3 2 - B A B - 2008 
GDE 

9130 
Waldmeister-Buchenwald 

(Asperulo-Fagetum) 

1.200,00 4,96 A 3 3 1 B B C A 2001 
SDB 

3.019,96 12,34 A 3 3 - B A B - 2008 
GDE 

9150 
Mitteleuropäischer Orchideen-

Kalk-Buchenwald 

(Cephalanthero-Fagion) 

100,00 0,41 B 3 3 1 B B B B 2001 
SDB 

68,60 0,28 B 3 3 - B B B - 2008 
GDE 

9160 

Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwald (Stellario-

Carpinetum) 

- - - - - - - - - - - 
SDB 

1,08 0,00 D 1 1  B C C  2010 
GDE 

9170 
Labkraut-Eichen-

Hainbuchenwald Galio-

Carpinetum 

13,50 0,06 B 1 1 1 C C C C 2004 
SDB 

16,99 0,07 B 2 2 - C C C - 2008 
GDE 

*9180 
Schlucht- und Hangmischwäl-

der Tilio-Acerion 

80,00 0,33 B 3 2 1 B A B B 2001 
SDB 

38,25 0,16 B 3 2 - B B B - 2008 
GDE 

*91E0 

Auenwälder mit Alnus 

glutinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

31,37 0,13 B 1 1 1 C C C B 2004 
SDB 

60,18 0,25 C 2 1 - C C C - 2008 
GDE 

Vergleich der LRT und ihrer Wertstufen nach Standarddatenbogen (SDB) und Grunddatenerhebung (GDE). Hin-

weise: 1 Zuordnung des LRT 6210; 2 Die von der FENA gelieferten Daten klassifizieren die Hochstaudenfluren als 

LRT 6430. Da eine Datenbankeingabe des LRT 6430 nicht möglich ist, werden die Flächen des LRT 6430 denen 

des LRT 6431 zugeschlagen. 
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Tabelle Anhang II-Arten 

Tax 
Code 

FFH 
Name Stat 

Pop 

Gr 

rel. Größe Er 

Zu 

Bio 

Bd 

Ges 

Beurt Gr Jahr Qu 

N  L N L D 

AMP 
BOMB 

VARI 

Bombina variegata  

(Gelbbauchunke) 

r p 1 1 1 C o C C C - 2000 SDB 

r p 1 1 1 C o C C C - 2007 GDE 

MAM 
MYOT 

BECH 

Myotis bechsteini  

(Bechsteinfledermaus) 

r 
101-

250 
4 4 2 A h A A A - 2004 SDB 

* * * * * * * * * * * * GDE 

MAM 
MYOT 

MYOT 

Myotis myotis 

(Großes Mausohr) 

r 
1001-

10000 
5 5 2 A h A A A k 2000 SDB 

* * * * * * * * * * * * GDE 

PFLA 
CYPR 

CALC 

Cypripedium calcaeolus 

(Frauenschuh) 

r r 3 2 1 B h A B C g 2001 SDB 

r v 3 2 1 B h B B C - 2007 GDE 

PFLA 
TRIC 

SPEC 

Trichomanes speciosum 

(Prächtiger Dünnfarn) 

r r 5 4 3 A n A A A g 1998 SDB 

r v 5 4 3 A n A A A - 2002 GDE 

Tax = Taxon, Stat = Status (n = Brutnachweis, r = resident), Pop Gr = Populationsgröße (c = häufig, p = vorhan-

den, r = selten, v = sehr selten), rel. Größe (Population im Bezugsraum: 1 = <2%, 2 = 2-5%, 3 = 5-16%, 4 = 16-

50%, 5 = >50%, D = nicht signifikant), Er Zu = Erhaltungszustand (A = hervorragend, B = gut, C = mittel bis be-

schränkt), Bio Bd = Biogeographische Bedeutung (d = disjunkte Teilareale, h = Hauptverbreitungsgebiet, n = 

nördl. Arealgrenze, o = östl. Arealgrenze), Ges Wertst = Gesamt-Beurteilung (Bedeutung des Gebietes: A = hohe, 

B = mittlere, C = geringe), Gr = Grund (g = gefährdet, k = internationale Konventionen), Qu = Quelle. 

4.4.5 Beschreibung des Bestandes und des Vorkommens  der von den Erhaltungs-

zielen erfassten Lebensraumtypen und Arten 

Aufgrund der Größe des FFH-Gebietes ist eine Beschreibung des Bestandes ausschließlich 

für die möglicherweise vom Vorhaben beeinträchtigten Lebensraumtypen nach Anhang I und 

der Arten nach Anhang II der FFH-RL vorgenommen worden. Grundlage dieser Beschrei-

bung bildet die im Auftrag des Regierungspräsidiums Kassel durchgeführte Grunddatener-

fassung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“. 

4.4.5.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Der Bestand und das Vorkommen der Lebensraumtypen lassen sich wie folgt beschreiben: 

Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae), 91E0*: 

Das Gesamtvorkommen der Auenwälder des LRT *91E0 im FFH-Gebiet Werra- und 

Wehretal umfasst rund 60 ha. Erlen-Eschenwälder, die die Bachläufe des Gebietes säumen, 

finden sich schwerpunktmäßig an den Nordosthängen des Kaufunger Waldes, in den Wald-

flächen um Bad Sooden-Allendorf, am Fuß des Hohen Meißners und am Ostrand der Hes-

sisch Lichtenauer Hochfläche.  
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Der Erhaltungszustand der Auenwaldflächen wird nach der Grunddatenerfassung mit „C“ 

und damit als mittel bis schlecht eingestuft. Hierbei sind 2,3 % des Gesamtbestandes mit „A“ 

(hervorragend), 19,8 % mit „B“ (gut) und 77,9 % mit „C“ (mittel bis schlecht) bewertet.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT *91E0 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 54,16 ha abnimmt oder der Anteil der in den Wertstufen 

„A“ und „B“ erhaltenen Teilflächen eine Mindestgröße von 11,97 ha unterschreitet (vgl. 

WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 2000, Nr. 4825-302, 

2010, S. 63 ff.).  

Im Bereich der VKE 40.1 zieht sich ein schmaler Bestand entlang eines Baches am 

Kromberg und am Westrand des Spitzenberges. Der Erhaltungszustand dieser Teilflächen 

des Gesamtbestandes im Gebiet ist mit „C“ eingestuft. Der ungünstige Erhaltungszustand 

ergibt sich aufgrund der in weiten Bereichen nur rudimentär ausgebildeten Vegetation in den 

schmalen, gallerieartigen Beständen, der überwiegend schlechten Ausprägung der Habitate 

und Strukturen sowie aus den vorhandenen Beeinträchtigungen. Zu Letzteren gehören Zer-

schneidung durch Wegebau, Müllablagerungen im Oberlauf oder eine landwirtschaftliche 

Nutzung bis an den Rand des LRT im weiteren Verlauf (vgl. Unterlage 12.5, FFH-

Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Werra- und Wehretal (DE 4825-302) in der Fassung 

vom 14.03.2011, S. 114). 

Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), LRT 9110: 

Das Gesamtareal des LRT 9110 im FFH-Gebiet beläuft sich auf rund 4.360 ha. Es handelt 

sich somit um den am häufigsten vertretenen Lebensraum im FFH-Gebiet. Er kommt auf den 

zum Werratal abfallenden Hängen des Kaufunger Waldes in großflächig zusammenhängen-

den Beständen vor. Darüber hinaus befinden sich zahlreiche Vorkommen am Ostabfall des 

Meißners sowie beiderseits des Wehretales. In den zentralen Gebietsteilen und insbesonde-

re östlich der Werra geht der Anteil des LRT 9110 an den Waldflächen zugunsten des kalk-

reichen Waldmeister-Buchenwaldes, dem LRT 9130, deutlich zurück.  

Der Erhaltungszustand der Buchenwaldflächen ist mit „B“ als gut eingestuft. Im Einzelnen 

sind 0,2 % des Gesamtbestandes mit „A“ (hervorragend), 77,4 % mit „B“ (gut) und 22,4 % 

mit „C“ (mittel bis schlecht) bewertet.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9110 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 3.924 ha abnimmt oder der Anteil der in den Wertstufen 

„A“ und „B“ erhaltenen Teilflächen eine Mindestgröße von 3.064 ha unterschreitet (vgl. 
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WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 2000, Nr. 4825-302, 

2010, S. 51 ff.).  

Im Bereich der VKE 40.1 befinden sich einzelne Bestände des LRT 9110 an den Rändern 

des Finkenberg-Dachsberg-Zuges, am Wehrberg und am Lerchenberg. Sie weisen überwie-

gend einen guten Erhaltungszustand auf (vgl. Unterlage 12.5, S. 113 f.). 

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), LRT 9130: 

Der Gesamtbestand des LRT 9130 im FFH-Gebiet umfasst rund 3.020 ha. Er bildet damit 

den zweithäufigsten Lebensraumtyp im FFH-Gebiet. Während Waldmeister-

Buchenwaldbestände im Kaufunger Wald nur selten und klein-flächig anzutreffen sind, neh-

men sie in östlicher gelegenen Teilen des Gebietes sehr große Flächen ein. Entlang der thü-

ringisch-hessischen Landesgrenze, nördlich von Eschwege, in den Wäldern um 

Witzenhausen sowie in der Südspitze des Gebietes bei Sontra bilden sie den vorherrschen-

den Lebensraumtyp.  

Der Erhaltungszustand des Gesamtbestandes im FFH-Gebiet ist mit „B“ als gut eingestuft. 

Im Einzelnen sind 0,4 % mit „A“ (hervorragend), 86,9 % mit „B“ (gut) und 12,7 % mit „C“ (mit-

tel bis schlecht) bewertet.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9130 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 2.718 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 2.373 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2010, S. 53 ff.).  

Im Bereich der VKE 40.1 liegen Teilflächen dieses LRT im Bereich südlich des Heutales (In 

der Koppelhude) sowie an den westlichen Ausläufern des Spitzenberges. Ihr Erhaltungszu-

stand ist überwiegend als gut bewertet (vgl. Unterlage 12.5, S. 113 f.). 

Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald (Cephalanthero-Fagion), LRT 9150: 

Der Gesamtbestand des LRT 9150 im FFH-Gebiet beläuft sich auf rund 68,6 ha. Er kommt 

deutlich seltener als die beiden vorgenannten LRT vor und besitzt seinen Verbreitungs-

schwerpunkt östlich der Werra. 

Der Erhaltungszustand des Gesamtbestandes im FFH-Gebiet ist mit „B“ als gut eingestuft. 

Im Einzelnen sind 6 % mit „A“ (hervorragend), 66 % mit „B“ (gut) und 28 % mit „C“ (mittel bis 

schlecht) bewertet.  
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Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 9150 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 61,74 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 44,28 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2010, S. 56 ff.).  

Im Bereich der VKE 40.1 liegen zwei dieser LRT-Bestände im Bereich südlich des Heutales 

(In der Koppelhude). Die eine Teilfläche weist einen guten, die andere einen mittleren bis 

schlechten Erhaltungszustand auf (vgl. Unterlage 12.5, S. 113 f.). 

Kalktuffquellen (Cratoneurion), LRT 7220*: 

Die Gesamtfläche des LRT *7220 im FFH-Gebiet umfasst rund 1,14 ha. Kalktuffquellen, die 

dem LRT *7220 zuzurechnen sind, liegen im Flachsbachtal südlich der Ortschaft 

Wendershausen, im Grenzbereich zum Naturschutzgebiet „Hessische Schweiz bei Mein-

hard“ sowie in einem Laubwaldgebiet nördlich von Grebendorf bei Eschwege. Einzelne Kalk-

tuffquellareale finden sich weiterhin östlich von Frankenhausen, am Sommerberg westlich 

von Waldkappel, in einem Waldgebiet westlich von Wichmannshausen und an der Westflan-

ke des Kohnsteins bei Wanfried. 

Der Erhaltungszustand der Kalktuffquellen ist mit „C“ als mittel bis schlecht eingestuft. Im 

Einzelnen sind 13,2 % mit „A“ (hervorragend), 28,9 % mit „B“ (gut) und 57,9 % mit „C“ (mittel 

bis schlecht) bewertet.  

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT *7220 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 1,026 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 0,432 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2010, S. 42 ff.). 

Im Bereich der VKE 40.1 liegt ein Bestand im südwestlichen Bereich des Spitzenberges. Der 

Erhaltungszustand der Teilfläche ist als gut bewertet (vgl. Unterlage 12.5, S. 113 f.). 

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), LRT 6510: 

Die Gesamtfläche des LRT im FFH-Gebiet umfasst rund 22 ha. Relativ großflächige, exten-

siv genutzte Mähwiesen sind am Sommerberg zwischen Waldkappel und Hessisch 

Lichtenau erhalten. Weitere Vorkommensschwerpunkte des LRT liegen westlich und nördlich 
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von Germerode, am Langerberg bei Hitzerode sowie randlich der Grenze zum Naturschutz-

gebiet Hessische Schweiz bei Meinhard. 

Der Erhaltungszustand der Flachland-Mähwiesen ist mit „C“ als mittel bis schlecht eingestuft. 

Im Einzelnen sind 27,9 % mit „B“ (gut) und 72,1 % mit „C“ (mittel bis schlecht) bewertet. 

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 6510 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 20,31 ha zurückgeht oder die Anteile der in einem güns-

tigen Erhaltungszustand vorliegenden Teilflächen auf eine Größe von weniger als 5,67 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2010, S. 39 ff.). 

Vorkommen dieses LRT sind im weiteren Umfeld der VKE 40.1 auf einzelne Flächen östlich 

des Spitzenberges bzw. westlich von Datterode vorhanden (außerhalb der Kartendarstellung 

der FFH-VP). Der Erhaltungszustand dieser Flächen ist als mittel bis schlecht eingestuft (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 112 f., 114). 

Naturnahe Kalk-Trtockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) LRT 

6210, Subtyp Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion), LRT 6212: 

Der Gesamtbestand des LRT 6210 in Ausprägung des Subtyps Submediterrane Halbtro-

ckenrasen (Mesobromion), LRT 6212, im FFH-Gebiet umfasst rund 15,8 ha. Der LRT 6212 

besitzt drei deutliche Verbreitungsschwerpunkte im FFH-Gebiet (vgl. WAGU, FFH-Gebiet 

Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 2000, Nr. 4825-302, 2010, S. 25 ff.). Die-

se liegen randlich des Gelstertals nahe der Ortschaft Hundelshausen, bei Reichenbach 

randlich der Hessisch Lichtenauer Hochfläche sowie an der Landesgrenze nördlich von 

Eschwege. Weitere vereinzelte Vorkommen sind für Randlagen des Werratals sowie für die 

Südspitze des Gebietes bei Sontra angegeben. Hier sowie bei Wanfried liegt auch die Mehr-

zahl der im Rahmen der Detailkartierung erfassten LRT 6212 und *6212. 

Der Erhaltungszustand der Halbtrockenrasen wird nach der Grunddatenerfassung insgesamt 

mit „C“ als mittel bis schlecht eingestuf. Im Einzelnen sind 3 % mit „A“ (hervorragend), 12 % 

mit „B“ (gut) und 85 % mit „C“ (mittel bis schlecht) bewertet. 

Von einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes des LRT 6212 ist auszugehen, wenn 

seine Flächengröße auf weniger als 14,06 ha zurückgeht oder die Anteile der in hervorra-

gendem und gutem Zustand erhaltenen Teilflächen auf eine Größe von weniger als 2,09 ha 

abnehmen (vgl. WAGU, FFH-Gebiet Werra- und Wehretal, Grunddatenerhebung Natura 

2000, Nr. 4825-302, 2010, S. 25 ff.). 



Planfeststellungsbeschluss - 240 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Das Vorkommen dieser LRT ist im weiteren Umfeld der VKE 40.1 auf eine Fläche südlich 

des Spitzenberges beschränkt. Der Erhaltungszustand der Flächen ist als mittel bis schlecht 

mit „C“ eingestuft (vgl. Unterlage 12.5, S. 112). 

4.4.5.2 Arten nach Anhang II der FFH-RL 

Der Bestand und das Vorkommen der Arten lassen sich wie folgt beschreiben: 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Zum FFH-Gebiet gehören mindestens acht Wochenstubenquartiere des Großen Mausohrs. 

Die Population umfasst nach dem Ergebnis des im Zuge der Grunddatenerfassung durchge-

führten Monitorings zwischen 1920 und 3642 adulte Weibchen. Sie ist - entgegen der Stel-

lungnahmen des Bund - in ihrem Erhaltungszustand als hervorragend eingestuft. Nach Aus-

kunft der obersten Naturschutzbehörde ist das Vorkommen stabil. Die Anzahl der Mausohr-

weibchen im Wochenstubenverband des FFH-Gebietes lag im Jahr 2011 bei 3450 Tieren 

(vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz vom 17.08.2011, S. 4). Nach Feststellungen der Grunddatenerfassung 

sind ca. 71,6 % der FFH-Gebietsfläche bzw. ca. 79,5 % seiner der Waldfläche als Jagdge-

biet geeignet (17.337 ha). Die Habitatstrukturen sind in der Grunddatenerfassung als hervor-

ragend eingestuft. Innerhalb des FFH-Gebietes konnte eine hohe Stetigkeit der Art nachge-

wiesen werden. Auf ca. 90 % aller langen Transekte konnte die Art mit 9,5 % aller Fleder-

mausnachweise detektiert werden. Die Fokussierung auf besonders geeignete Waldbestän-

de erbrachte eine Aktivitätsdichte von 13,5 % aller Fledermausnachweise. Auch die Netzfän-

ge bestätigten die hohe Stetigkeit der Art im FFH-Gebiet. Daher ist die Populationsstruktur 

und der Erhaltungszustand der Art im Gebiet insgesamt mit „A“ (hervorragend) bewertet (vgl. 

Simon & Widdig, Fledermauskundliche Erfassung im Rahmen der Grunddatenerfassung im 

FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 4825-302, 22.05.2005, S. 40 f.). 

Im Bereich der VKE 40.1 existieren die beiden Kolonien Bischhausen (2010: ca. 485 adulte 

Weibchen) und Hoheneiche (2010: ca. 303 adulte Weibchen). Die Kolonie in Bischhausen 

befindet sich auf dem Dachboden der Kirche, die Kolonie in Hoheneiche siedelt auf dem 

Dachboden eines Privatgebäudes.  

Die Fledermausuntersuchungen aus den Jahren 2003 und 2010 haben ergeben, dass das 

Große Mausohr, ausgehend von den Koloniestandorten in Bischhausen und Hoheneiche, 

entlang von Gehölzlinien aus den Orten in die Waldgebiete fliegt. Dabei wird auch jeweils 

von einem Teil der Kolonie der Bereich des Wehretals nach Norden und des Sontratals nach 

Osten gequert (FÖÄ, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Ab-
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schnitten VKE 40.1 – VKE 40.2, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 2003; 

ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010). 

Zur Querung des Wehretals nach Norden sind für die Kolonie in Bischhausen die Erosions-

rinnen am Dasbach, im Schlangengraben und im Sengelbachtal von besonderer Bedeutung. 

Weiterhin konnten die Wehre als Ausbreitungslinie sowie die Gehölzstrukturen im Süden und 

Südwesten von Bischhausen, die beide abseits der geplanten A 44-Trasse liegen, identifi-

ziert werden. Trotz der im Jahr 2010 deutlich höheren Individuenzahl blieben die wesentli-

chen Flugwege und auch die Verteilung der Mausohren (2/3 abseits der Trassenführung) 

vergleichbar zu den vorherigen Untersuchungen im Jahr 1998 (vgl. Bach & Limpens, Fach-

beitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum LBP BAB A 44 (VKE 40.1, 

Bischhausen – Hoheneiche), 1998, S. 17; ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, 

AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 94). 

Für die Kolonie in Hoheneiche konnte in den Untersuchungen im Jahr 2010 der bekannte 

Flugweg auf Höhe der Abfahrt/Bahnbrücke (Im Brückenthale) nach Osten bestätigt und 

durch einen weiteren wesentlichen Querungspunkt auf Höhe des alten Bahnhofes im Über-

gang zum Streckenabschnitt BAB A 44 VKE 40.2 ergänzt werden. Die Sontra ist wie die 

Wehre eine wichtige Ausbreitungslinie. Der überwiegende Teil der Tiere verlässt nach wie 

vor den Ort über das Krumbachtal nach Westen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, 

VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 

94 f.).  

Die Untersuchungen im Jahr 2010 belegten, dass sich das Große Mausohr im Planungsab-

schnitt fast ausschließlich im Wald auf Nahrungssuche begibt und dort in allen Waldberei-

chen nachgewiesen ist. Ferner wird fachgutachterlich angenommen, dass die meisten Tiere 

die Wälder beidseitsder Trasse nur auf dem Hin- und Rückflug zu entfernter gelegenen Nah-

rungshabitaten bejagen, überwiegend hingegen Nahrungshabitate in großer Entfernung auf-

suchen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 95). 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Nach der Grunddatenerfassung weist die Art eine hohe Stetigkeit im FFH-Gebiet auf. Auf ca. 

86 % aller langen Transekte konnten Nachweise der Bechsteinfledermaus erbracht werden. 

In dem intensiv untersuchten Bereich zwischen Waldkappel und Küchen konnte sogar eine 

sehr große Dichte der Wochenstubenkolonien mit einer hohen Anzahl adulter Weibchen 
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festgestellt werden. Der Erhaltungszustand der Populationsgröße und –struktur ist in den für 

die Bechsteinfledermaus geeigneten Waldbereichen als hervorragend und die vorgefunde-

nen Habitatstrukturen als gut eingestuft. Insgesamt ist der Erhaltungszustand der 

Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet mit „A“ als hervorragend bewertet (Simon & Widdig, 

Erfassung des Vorkommens der Bechsteinfledermaus im Rahmen der Grunddatenerfassung 

im FFH-Gebiet 4825-302 „Werra- und Wehretal“, 2008, S. 16 f.). 

Im Bereich der VKE 40.1 ist nach den Ergebnissen der Fledermausuntersuchungen im Jahr 

2010 davon auszugehen, dass die bewaldeten Hänge beidseitig des Wehretals und der 

Sontra vollständig von der Art besiedelt werden. Im FFH-Gebiet Werra- und Wehretal befin-

det sich nördlich der geplanten Trasse eine Wochenstubenkolonie am Eddertalgraben, süd-

lich der geplanten Trasse eine Wochenstubenkolonie am Honigberg. Aufgrund der Nachwei-

se von Männchen am Heuberg und nordwestlich bzw. nördlich von Datterode wird fachgu-

tachterlich davon ausgegangen, dass die bewaldeten Berge östlich Hoheneiche potenziell 

geeignete Männchen-Habitate sind. 

In der Wochenstubenkolonie am Eddertalsgraben nördlich des Wehretals wurden zusammen 

mit den Jungtieren maximal 57 Individuen erfasst. Das Quartierzentrum dieser 

individuenreichen Kolonie befindet sich im Bereich eines lichten Eichenwaldes. Weiterhin 

wurde je ein Quartierbaum am Südhang des Weinbergs, am Nordhang des Zungenkopfes 

und nördlich des Vierbachs auf einer Viehweide am Pflockenberg festgestellt. Ermittelt wur-

den insgesamt neun Quartiere in einem rund 154 ha großen Quartierkomplex. DiesGröße 

des Queratierkomplexes ist auf die Nutzung eines Quartierbaumes im Vierbachtal zurückzu-

führen, das sich in großer Distanz zu den übrigen Quartierbäumen befindet. Der ermittelte 

Aktionsraum umfasst 298,1 ha. Die Aufenthaltspunkte konzentrieren sich im Schwerpunkt 

auf die Eichenwälder im Eddertalgraben sowie auf Waldflächen nördlich des Zungenkopfes 

(vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 60).  

Die Größe der Wochenstubenkolonie am Honigberg betrug mit Jungtieren mindestens 29 

Individuen. Die drei ermittelten Quartierbäume liegen am nordwestlichen Rand des Honig-

bergs sowie in der südwestlichen Fortsetzung des Rappelbachtaleinschnitts (vgl. ITN, BAB A 

44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 54).  

Eine weitere Wochenstubenkolonie hat ihr Quartierzentrum unmittelbar angrenzend im FFH-

Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“. Die Quartierbäume liegen am Südhang des Zungen-

kopfes und Trimbergs und im Sengelbachtal. Nach Ausflug der Jungtiere wurden maximal 54 
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Tiere gezählt. Der Quartierkomplex besitzt eine Größe von 34,4 ha. Der Aktionsraum der 

Kolonie besitzt eine Größe von 168 ha und dehnt sich ausgehend von Quartierstandorten im 

FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ insbesondere in die Waldflächen nach Norden 

aus. Hier wurde der Wald westlich und nordwestlich der Kuppe des Zungenkopfs sowie 

nordöstlich davon genutzt. Südlich des Quartierkomplexes wurde das Sengelbachtal bis hin 

zum ehemaligen Bahndamm dagegen nur einmal kurzzeitig aufgesucht (vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 60). Die ermittelten Bereiche hoher Aufenthaltsdichten der Wo-

chenstubenkolonie Trimberg liegen innerhalb des FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ und 

alle ermittelten Quartierbäume dieser Kolonie im FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ 

(vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 60). 

Die Untersuchungen der Kolonien am Trimberg und am Eddertalgraben im Jahr 2010 zeigen 

eine sehr deutliche Präferenz der Art für die Laub- und Laubmischwälder. Nachweise im Of-

fenland beschränken sich auf einen sehr kurzen nächtlichen Aufenthalt eines besenderten 

Weibchens an den Gehölzlinien im Sengelbachtal bis hin zum alten Bahndamm. Im Zuge der 

Netzfänge an Gehölzlinien und Ufergalerien im Offenland konnten keine 

Bechsteinfledermäuse gefangen werden. Akustische Hinweise (Batcorder, Horchboxen, 

Transektbegehungen) auf eine Nutzung der Landschaft abseits des Waldes waren auf ein-

zelne akustische Nachweise begrenzt (unterhalb Zeugmantel, östl. Hoheneiche). Außerhalb 

des Waldes liegen die beiden Quartiernachweise in Obstbäumen zwischen Eddertalgraben 

und Sengelbachtal (Kolonie Trimberg) sowie am Pflockenberg nördlich des Vierbaches (Ko-

lonie Eddertalgraben) (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkap-

pel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92). 

Während in der Wochenstubenphase eher kleinräumige Flugaktivitäten zu verzeichnen sind, 

kommt es ab dem Spätsommer/Frühherbst zu weiträumigeren Flügen von 

Bechsteinfledermäusen. Sie dienen der Partnerfindung, zur Paarung (v. a. adulte Weibchen), 

zur Lebensraumerkundung (Jungtiere) und ab Oktober dem Aufsuchen der Winterquartiere. 

Diese saisonal weiträumigeren Flüge finden über Distanzen von 20-30 km und mehr statt 

und sind insbesondere mit einer hohen Dispersion über alle Himmelsrichtungen verteilt. So 

fokussieren sich beispielsweise die adulten Weibchen einer Wochenstubenkolonie niemals 

auf ein Paarungsgebiet, sondern verteilen sich großräumig. Aus diesem Grund werden von 

den Fachgutachtern saisonal geprägte Querungen des Wehretals an den Gehölzlinien der 

Erosionsrinnen, der Bachläufe und in der Verlängerung von Waldnasen erwartet (vgl. ITN, 
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BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 93). 

4.4.6 Vorhabensbedingte Auswirkungen 

Bei der Prüfung der vorhabensbedingten Auswirkungen wird zwischen anlage-, bau- und 

betriebsbedingten Auswirkungen unterschieden. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Zu den anlagebedingten Auswirkungen zählt der dauerhafte Verlust oder Funktionsverlust 

von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL und von Lebensräumen für Tiere und 

Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL durch Versiegelung, Flächeninanspruchnahme, 

Barrierewirkungen bzw. Verinselung und Veränderung abiotischer Standortfaktoren.  

Insoweit ist zu prüfen, ob eine dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen innerhalb des FFH-

Gebietes durch die Überbauung von Flächen durch die Straße selbst sowie durch alle weite-

ren zur Straße gehörenden Anlagen, wie Böschungen, Regenrückhaltebecken usw. stattfin-

det. Dies betrifft insbesondere den Bereich des nördlichen Portals des Spitzenbergtunnels. 

Ferner sind anlagebedingte Barrierewirkungen durch die Zerschneidung oder Unterbrechung 

von Wechsel- oder Austauschbeziehungen von Tieren möglich und daher zu untersuchen. 

So kann es z. B. außerhalb des FFH-Gebietes durch die Trasse zu Beeinträchtigungen von 

Flugwegen des Großen Mausohrs von den Quartierstandorten zu den Jagdhabitaten kom-

men. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Zu den betriebsbedingten Auswirkungen gehören in erster Linie die Funktionsabnahme bzw. 

der Funktionsverlust von Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL und von Lebens-

räumen für Tiere und Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL durch Stickstoffdepositionen 

sowie durch Lärm- und Lichtimmissionen. Darüber hinaus kann es zu Gefährdungen der 

Tiere durch Kollisionen mit dem Straßenverkehr kommen.  

Die Auswirkungen der vorhabensbedingten Stickstoffdepositionen sind in erster Linie für die 

Lebensraumtypen von Relevanz. Die Lärm- und Lichtimmissionen spielen hingegen insbe-

sondere bei charakteristischen Vogelarten und den Fledermausarten des Anhangs II eine 

Rolle. Für alle Anhang II-Arten ist zu prüfen, inwieweit es zu Gefährdungen der Tiere durch 

den Straßenverkehr kommen kann. 
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Baubedingte Auswirkungen 

Hierzu gehören der Verlust und Funktionsverlust von Lebensraumtypen des Anhanges I der 

FFH-RL und von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen des Anhanges II der FFH-RL, der im 

Rahmen der Bautätigkeit für die Straße verursacht wird. Sie sind i. d. R. temporär, also zeit-

lich befristet. Die Wirkungen entsprechen zum Teil den anlage- und betriebsbedingten Wir-

kungen, sind aber zugleich spezifisch ausgeprägt. Oft besteht beispielsweise eine reduzierte 

Wirkintensität. Es treten aber auch neue Wirkungen wie Staubemissionen hinzu. 

So ist z. B. zu prüfen, ob durch den erforderlichen Baustreifen temporär Flächen des FFH-

Gebietes verloren gehen, die als Lebensraumtyp oder potentielles Jagdhabitat geschützt 

sind oder durch die nächtlichen Bauarbeiten das Große Mausohr bei seinen Flügen von der 

Wochenstubenkolonie zu den Jagdhabitaten beeinträchtigt wird. 

4.4.7 Auswirkungen auf die Lebensraumtypen (LRT) na ch Anhang I FFH-RL 

Die Prüfung der vorhabensbedingten Auswirkungen führt zu dem Ergebnis, dass eine erheb-

liche Beeinträchtigung des LRT 9110 anzunehmen ist. 

4.4.7.1 Datengrundlage 

Es wurden folgende Untersuchungen zur Ermittlung des Bestandes und der Beurteilung der 

Auswirkungen auf die Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL durchgeführt: 

• BÖF, BAB A 44 Kassel –Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010, 

• ÖKO-DATA Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel 

bis Hoheneiche, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der 

Bewertung der FFH-Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-

Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011 und 

• Ingenieurbüro Lohmeyer, Neubau der BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 

AS Waldkappel bis Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, 2010. 
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4.4.7.2 Auswirkungen auf den LRT 9110 (Hainsimsen-B uchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es auf einer Fläche von 1,03 ha zu einer erheblichen Beein-

trächtigung der für den Lebensraumtyp festgelegten Erhaltungsziele 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen 

 

4.4.7.2.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  

Am Lerchenberg (nördliches Tunnelportal „Spitzenberg“) ist eine Teilfläche des LRT 9110 im 

Umfang von insgesamt ca. 0,93 ha durch anlagebedingte (0,52 ha) und baubedingte (0,03 

ha) Flächeninanspruchnahme und Auswirkungen aufgrund des Waldrandanschnitts (0,38 ha) 

betroffen. 

Anlagebedingt geht im Bereich der Tunnelportale „Spitzenberg“ bzw. des südlichen Brü-

ckenwiderlagers eine Fläche des LRT 9110 im Umfang von ca. 0,52 ha verloren.  

Für das Baufeld gehen zusätzlich ca. 0,03 ha verloren. Es handelt sich um einen 5 m breiten 

Baustreifen. Die Flächen sind aufgrund der Beeinträchtigung der Buchenwaldstandorte und 

der für eine mögliche Regeneration notwendigen langen Zeiträume als Verlust bewertet wor-

den. 

Der anlage- und baubedingten Flächeninanspruchnahme gehen Rodungsmaßnahmen vo-

raus, die im Bereich des Waldrandanschnittes auf einer Fläche von ca. 0,38 ha Veränderun-

gen der Waldvegetation bewirken können. Dabei wird eine Wirktiefe der mit dem Waldan-

schnitt einhergehenden Waldrandeffekte bis zu maximal 50 m in den Bestand angenommen. 

Weitergehende Wirkungen wurden von den Fachgutachtern nachvollziehbar verneint, da es 

sich hier um einen westexponierten Waldrandanschnitt mit vergleichsweise geringer Son-

neneinstrahlung handelt (Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 12 f.). 

4.4.7.2.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Der LRT 9110 im Bereich des nördlichen Tunnelportales Spitzenberg ist ferner auf einer Flä-

che von ca. 0,48 ha von vorhabensbedingten Stickstoffdepositionen betroffen. 

Die Beurteilung der Auswirkungen wurde nachvollziehbar anhand des Konzeptes der Critical 

Loads vorgenommen. Nach den Angaben der Berner Liste für den LRT 9110 liegt der Critical 

Load bei 10 – 20 kg N/ha/a.  
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Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen auf der Teilfläche des LRT 9110 im 

Bereich des nördlichen Tunnelportales Spitzenberg überschreiten die 3 % Irrelevanzschwelle 

von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundegelegten niedrigsten empirischen Critical Load von 10 

kg N/ha/a. Die ermittelte vorhabensbedingte Zusatzbelastung liegen in einer Größenordnung 

zwischen 5 und 0,5 kg (vgl. Unterlage 12.5, S. 272). 

Aus diesem Grund und aufgrund der großen Spannweite der empirischen Critical Loads 

wurde vorsorglich für ein im Trassennahbereich gelegenes repräsentatives Vorkommen des 

LRT 9110 (Probepunkt 25) ein standortspezifischer Critical Load ermittelt. Dieser liegt bei 

16,4 kg N/ha/a für eutrophierend wirkenden Stickstoffeintrag (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fachgutachten 

zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von 

Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und 

„Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 57, Tab. 24).  

Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 lag bei 25,9 kg N/ha/a, die von ÖKO-DATA ermittelte 

Hintergrundbelastung für den Planfall 2025 bei 22,3 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fachgutachten 

zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von 

Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und 

„Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 43 Tab. 16). Die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 

und im Planungsfall 2025 liegt damit über dem Critical Load für eutrophierend wirkenden 

Stickstoffeintrag. Ein anderes Ergebnis ergab sich auch nicht für den Critical Load für ver-

sauernd wirkenden Stickstoffeintrag, der ebenfalls fachgutachterlich überprüft wurde (ebd., 

S. 57 Tab. 25 und S. 59 Tab. 27). 

Wie im Methodik-Kapitel 1.2.1.2 bereits ausgeführt wurde, ist bei einer Überschreitung des 

Critical Loads durch die Hintergrundbelastung in der Regel jede Zusatzbelastung als erheb-

lich anzusehen.Dies gilt allerdings dann nicht, wenn die vorhabensbedingte Zusatzbelastung 

zu keinen signifikanten Veränderungen führen kann und deshalb irrelevant ist. So kann nicht 

jede kleinste Zusatzbelastung als erhebliche Beeinträchtigung bewertet werden. Die Schwel-

le für die Irrelevanz von zusätzlichen Stickstoffeinträgen liegt nach fachwissenschaftlicher 

Einschätzung bei 3 % des Critical Loads (vgl. Unterlage 12.5, S. 77 m.w.N.). Für die Stan-

dorte des LRT 9110 mit einem standortspezifischen Critical Load von 16,4 kg N/ha/a liegt die 

3 % Irrelevanzschwelle bei einer Zusatzbelastung von 0,49 kg N/ha/a. 

Die vorhabensbedingten Zusatzbelastungen durch Stickstoffdepositionen > 0,49 kg N/ha/a 

treten nach den Berechnungen durch das Ingenieurbüro Lohmeyer nur im Bereich des nörd-
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lichen Tunnelportales Spitzenberg auf einer Fläche von ca. 0,48 ha auf. Sie betreffen hier die 

gesamte Teilfläche des LRT 9110 (vgl. Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stickstoffdeposition, Blatt 

Nr. 03).  

Entgegen der Stellungnahmen des BUND ist auszuschließen, dass weitere Vorkommen des 

LRT 9110 im FFH-Gebiet von relevanten Zusatzbelastungen betroffen sind. Nach den Erfas-

sungen der Vorhabenträgerin liegen keine weiteren Vorkommen im Bereich relevanter 

vorhabensbedingter Zusatzbelastungen (vgl. BÖF, LRT Nachferassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf mögli-

chen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, vom 02.12.2010). Dies gilt 

auch für die Vorkommen am Finkenberg/Dachszug (vgl. Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stick-

stoffdeposition, Blatt Nr. 03). 

4.4.7.2.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9110 

Auswirkungen des Vorhabens auf den Erhaltungszustand des Schwarzspechtes und der 

Grauspechtes als charakteristische Arten des Lebensraumtyps 9110 sind auszuschließen. 

Aus Sicht der oberen Naturschutzbehörde sind der Schwarzspecht und der Grauspecht die 

charakteristischen Arten der Buchenwaldlebensräume LRT 9110, 9130 und 9150, da diese 

Arten für die Buchenwälder repräsentativ sind. Entgegen der Auffassung des BUND wird 

eine Hinzuziehung weiterer Arten als nicht erforderlich angesehen (vgl. Stellungnahme des 

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel 

vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2). 

Im Jahr 2005 wurde ein Revier des Schwarzspechtes am südlichen Tunnelportal „Spitzen-

berg“ nachgewiesen (vgl. Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer, Ergän-

zungskartierung von streng geschützten Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im Bereich 

der geplanten A 44- Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60, 2005). Im Jahr 2008 wurde eine 

Baumhöhlenkartierung im Trassenbereich vorgenommen und dabei ein Höhlenzentrum im 

Bereich der Einschnittsböschung am Lerchenberg (nördliches Tunnelportal „Spitzenberg“) 

kartiert, welches jedoch keiner bestimmten Spechtart zugeordnet werden konnte (BÖF, Fau-

nistische Erfassung 2008, Baumhöhlen, Avifauna, Tagfalter und Libellen, VKE 40.1 und VKE 

40.2 sowie angrenzender Räume, 2008). Im Jahr 2010 wurde das Revier des Schwarz-

spechtes nicht mehr nachgewiesen. Seine Existenz wurde aber für die Prüfung der Beein-

trächtigung der charakteristischen Arten vorsorglich als aktuelles Vorkommen unterstellt. Im 

Jahr 2010 wurde ein neues Revier des Grauspechtes am Spitzenberg – hier im Bereich einer 
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als LRT 9130 und LRT 9150 kartierten Fläche – erfasst (BÖF, Avifaunistische Nacherfas-

sungen im Bereich der BAB A 44 VKE 40.1, 2010).  

Das Höhlenzentrum am Lerchenberg kann nach fachgutachterlicher Einschätzung für beide 

Spechtarten eine Relevanz als Brut- oder Schlafstätte haben. Es wird von einer Lebens-

raumeignung der Flächen der LRT 9110 für beide Arten ausgegangen (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 122 f.).  

Am Finkenberg-Dachsberg-Zug wurden weitere Reviere beider Arten innerhalb und außer-

halb der Gebietsgrenze des FFH-Gebietes in den Jahren 1998 und 2005 nachgewiesen (vgl. 

Müller, Bestandserfassung Avifauna im Rahmen der Grundlagenerhebung zum LBP BAB A 

44 Verkehrseinheit 40.1, 1999; Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer, Er-

gänzungskartierung von streng geschützten Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im Be-

reich der geplanten A 44- Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60, 2005). Dabei liegen zwei 

Reviere des Schwarzspechtes innerhalb einer als LRT 9110 ausgewiesenen Fläche. Die 

Reviere konnten in 2010 nicht bestätigt werden, so dass sie im vorliegenden Planfeststel-

lungsbeschluss als potenzielle Reviere berücksichtigt werden. Die beschriebenen Flächen 

befinden sich jedoch in über 500 m Entfernung zur Trasse, so dass für sie von keiner rele-

vanten vorhabensbedingten Auswirkung auszugehen ist. 

Anlage- und baubedingte Auswirkungen 

Anlage- und baubedingt gehen im Bereich des Lerchenberges sowie im Bereich der 

Einschnittsböschungen nördlich des Spitzenbergtunnels Habitate des Schwarzspechtes und 

des Grauspechtes bzw. Teile eines Höhlenzentrums im Umfang von 2,4 ha verloren. Auch 

die Fläche des LRT 9110 (0,55 ha) ist betroffen, da das Höhlenzentrum in den Bereich des 

LRT 9110 hineinragt. Jedoch konnte in diesem Bereich noch kein Schwarz- bzw. Grauspecht 

nachgewiesen werden. Zudem liegen die Flächen im Bestand in 200 m Entfernung zur B 452 

(10.400 Kfz/d im Analysejahr 2009, vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, 

Aktualisierung 2009, 2010, Plan 45). Sie befinden sich damit nach der Arbeitshilfe „Vögel 

und Straßenverkehr“ innerhalb der Effektdistanzen beider Spechtarten (Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010) und unterliegen bereits in 

der Ist-Situation einer verkehrsbedingten Störung.  

Weitere Habitatflächen von Schwarz- oder Grauspechtrevieren innerhalb des FFH-Gebietes 

werden nicht unmittelbar in Anspruch genommen. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen durch Verkehrslärm (K onflikt B 1.3 bei LRT 9110) 

Die betriebsbedingten Auswirkungen wurden unter Anwendung der aktuellsten wissenschaft-

lichen Methodik nach der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ ermittelt (vgl. Garniel A. & 

Mierwald, U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010). Danach werden für die 

einzelnen Vogelarten Effektdistanzen als „worst case“-Szenario bestimmt, ab denen keine 

Beeinträchtigungen mehr auftreten. Die beiden Arten Schwarz- und Grauspecht sind in die 

„Gruppe 2“ – Brutvögel mit mittlerer Lärmempfindlichkeit“ eingestuft. Die Effektdistanzen lie-

gen beim Schwarzspecht bei 300 m und beim Grauspecht bei 400 m. Innerhalb dieses Be-

reiches nimmt die Habitateignung um 20 % ab. Innerhalb der 58 dB(A) – Isophone steigt 

dieser Wert auf 40 % und innerhalb des 100 m Bandes auf 80 % (vgl. Garniel A. & Mierwald, 

U., Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, 30.04.2010, S. 104 f., Tab. 5 u. 7). 

Der Schwarzspecht wurde 2005 mit einem Revier im Bereich des Spitzenberges nachgewie-

sen. Das Revier besaß einen Abstand von ca. 250 m zur bestehenden B 27 (16.200 Kfz/d im 

Analysejahr 2009, vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Aktualisierung 

2009, 2010, Plan 45) und von ca. 120 m zur geplanten Trasse (33.000 Kfz/d im Planfall 

2025, vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Aktualisierung 2009, 2010, Plan 

61). Es liegt damit in der Ist-Situation und im Planfall innerhalb der Effektdistanz von 300 m, 

wobei die Planfeststellungstrasse eine Verdoppelung der verkehrlichen Belastung nach sich 

zieht und näher an den Nachweispunkt heranrückt. Im Jahr 2010 gelang in diesem Bereich 

zwar kein Nachweis des Schwarzspechtes. Allerdings lassen sich aufgrund der Größe der 

Reviere von 250 – 400 ha zumindest randliche Störungen des Vorkommens nicht ausschlie-

ßen.  

Vom Grauspecht wurde im Jahr 2010 ein Revier im Bereich des Spitzenberges nachgewie-

sen. Es lag in ca. 380 m Entfernung zur Trasse und damit gerade noch innerhalb der kriti-

schen Effektdistanz von 400 m. Hierdurch und aufgrund der Größe des Reviers von ca. 

200 ha sind vorhabensbedingte Störungen im Randbereich des Reviers nicht auszuschlie-

ßen. 

Die ergänzend von der Vorhabenträgerin ermittelte 54/55 dB(A)-Isophone ist für das Ergeb-

nis der FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht entscheidungserheblich. Mit der mittlerweile er-

schienenen Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ liegt ein aktuellerer Kenntnisstand zur 

Bewertung der Auswirkungen durch Lärm vor, wonach es nicht der Betrachtung dieser Iso-

phone bedarf (vgl. BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 5.08 – UA Rn. 96). 
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Zusammenfassende Bewertung der Erheblichkeit der Au swirkungen auf die charakte-

ristischen Arten 

Die anlage-, bau- und betriebsbedingten Auswirkungen führen zu keiner erheblichen Beein-

trächtigung des Erhaltungszustandes des Schwarzspechtes und des Grauspechtes.  

Die unmittelbaren Flächenverluste und betriebsdingten Beeinträchtigungen führen zu Stö-

rungen in einem Revier des Schwarz- und des Grauspechtes im Bereich des Spitzenberges. 

Aufgrund der Größe der Reviere des Schwarzspechtes von ca. 250 - 400 ha und des Grau-

spechtes von ca. 200 ha sind in anbetracht der lediglich randlichen Betroffenheit der Reviere 

erhebliche vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der beiden Arten auszuschließen.  

Die Fachgutachter haben nachvollziehbar ausgeführt, dass aufgrund der Größe des FFH-

Gebietes und der dort vorhandenen potenziellen Habitatflächen auch nach Realisierung des 

Vorhabens ein ausreichend großer Lebensraum erhalten bleibt, der langfristig das Überleben 

der Populationen beider Spechtarten im FFH-Gebiet sichert. Davon geht auch die oberste 

Naturschutzbehörde aus (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 17.08.2011). Ein Indiz dafür ist auch, 

dass beide Arten gemäß Roter Liste des Werra-Meißner-Kreises in der Region aktuell als 

ungefährdet eingestuft sind. Das Vorhaben wird so allenfalls zu einer Verschiebung der ge-

nutzten Aktionsräume, jedoch nicht zu einer vollständigen Aufgabe der Reviere führen (vgl. 

FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet „Werra- und Wehretal“ (DE 4825-302) in der 

Fassung vom 14.03.2011, S. 295). Der Erhaltungszustand der Population im Sinne des Art. 

1 Buchst. i) FFH-RL bleibt günstig. 

Zusammenfassend ist mit der Beeinträchtigung jeweils eines Revieres der charakteristischen 

Spechtarten keine zusätzliche erhebliche Beeinträchtigung von Flächen des LRT 9110 ver-

bunden. Den diesbezüglich erhobenen Stellungnahmen des BUND kann nicht gefolgt wer-

den. 

Für diese Einschätzung spricht auch, dass die innerhalb der Effektdistanzen liegenden, von 

den Spechten potentiell genutzten LRT-Flächen (mit Ausnahme der anlage- und betriebsbe-

dingt beeinträchtigten Flächen) relativ klein sind. Zudem ist in den gestörten Bereichen des 

LRT nach der nachvollziehbaren Auffassung der Fachgutachter aufgrund der Abnahme der 

Habitateignung nur mit einer Reduktion der Siedlungsdichte und Höhlenbauaktivitäten der 

beiden charakteristischen Spechtarten zu rechnen, nicht aber mit einem vollständigen Aus-

fall. Auch aus diesem Grund kann eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT ausgeschlos-

sen werden (vgl. Unterlage 12.5, S. 295). Diese Einschätzung wird auch von der obersten 
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Naturschutzbehörde geteilt (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 17.08.2011).  

4.4.7.2.4 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Waldrandanschnitt 

Die Fachgutachter haben nachvollziehbar ausgeführt, dass negative Standortveränderungen 

im Bereich des Waldrandanschnitts durch die geplante Waldrandunterpflanzung durch die 

Maßnahme M10 (vgl. Unterlage 12.0, Maßnahmenblatt A 6.11) vermindert werden. Dazu ist 

die Anlage eines bis zu 10 m breiten Waldrandes vorgesehen. Unmittelbar nach Abschluss 

der Baumaßnahme erfolgt auf dem Arbeitsstreifen eine Initialpflanzung aus Sträuchern und 

Bäumen 2. Ordnung (Pflanzqualität: Sträucher 50-60 cm, Bäume II. Ordnung 60-80 cm). 

Darüber hinaus wird unter dem Schirm des angeschnittenen Buchenhochwaldes eine Natur-

verjüngung sichergestellt. Sofern sich keine Verjüngung von heimischen Straucharten und 

Bäumen II. Ordnung innerhalb von drei Jahren einstellt, wird eine Initialpflanzung mit Sträu-

chern lokaler Herkunft durchgeführt (vgl. Unterlage 12.5, S. 307). 

Gebietserweiterung 

Die Gebietserweiterung des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal im Bereich des 

Schlierbachswald ist nicht als Schadensvermeidungsmaßnahme, sondern als Kohärenz-

maßnahme einzustufen. Deshalb konnte sie von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen 

der Verträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt werden. 

Durch die mit der obersten und oberen Naturschutzbehörde sowie der FENA (Hessen Forst - 

Forsteinrichtung und Naturschutz) abgestimmte Gebietserweiterung im Umfang von insge-

samt 3,34 ha wird die auf einer Teilfläche von 1,03 ha beeinträchtigte Funktion des 

Hainsimsenbuchenwaldes mit dem Erhaltungszustand „B“ durch eine neu in das FFH-Gebiet 

aufzunehmende Teilfläche von 1,99 ha mit dem Erhaltungszustand „B“ übernommen. Hier-

durch bleibt die Gesamtfläche des Hainsimsenbuchenwaldes im FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ mit „günstigen Erhaltungszustand“ im Sinne des Art. 1e FFH-RL auch nach der 

Vorhabenrealisierung beständig (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 29.06.2011).  

Nach Durchführung eines Ortstermins, an dem sowohl die Eingriffsfläche als auch die Erwei-

terungsfläche begangen wurde, ist durch die Vertreter der obersten und oberen 

Naturschutzbehöde sowie der FENA (Forsteinrichtung und Naturschutz) Folgendes festge-

stellt worden (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 29.6.2011): 
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„Es wurde festgestellt, dass sich die überprüfte Erweiterungsfläche für den LRT 9110 in ei-

nem günstigen Erhaltungszustand „B“ befindet. Die spezifischen Funktionen und notwendi-

gen Strukturen des erheblich beeinträchtigten Bestandes des LRT 9110 können durch die 

Erweiterungsfläche im Schlierbachswald übernommen werden. Der günstige Erhaltungszu-

stand des Bestandes des LRT 9110 im FFH-Gebiet im Sinne Art. 1 e FFH-RL kann durch die 

Erweiterungsfläche gewahrt werden.“ 

Die für die Gebietserweiterung vorgesehenen Flächen liegen auf öffentlichen Grundstücken 

und werden dinglich gesichert. Das vorgesehene Maßnahmenblatt FFH 28 wurde durch die 

Auflage A V 2.3 Nr. 22 konkretisiert. 

Das Bundesverwaltungsgericht hält es in seiner Rechtssprechung für möglich (Urteil 

vom12.03.2008 – 9 A 3.06 – UA Rn. 94 m.w.N.), dass „ zugunsten des Projekts bei der Ver-

träglichkeitsprüfung die von der Vorhabenträgerin geplanten oder im Rahmen der Planfest-

stellung behördlich angeordneten Schutz- und Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt 

werden dürfen, sofern sie sicherstellen, dass erhebliche Beeinträchtigungen verhindert wer-

den. Für Kompensationsmaßnahmen (im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 

vgl. §19 Abs. 2 BNatSchG a. F.) wird sich diese Feststellung allerdings nur ausnahmsweise 

treffen lassen, da die genannten Maßnahmen in der Regel erst deutlich verzögert wirken und 

ihr Erfolg selten mit einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Sicherheit vorherge-

sagt werden kann (vgl. Schlussanträge der Generalanwältin Kokott zu Rs. C-239/04 - Slg. 

2006, I-10183 Rn. 35)“. 

In diesem Zusammenhang hat auch das Gericht (Urteil vom12.03.2008 – 9 A 3.06 – UA Rn. 

122) eine Maßnahme zur Neuschaffung des Lebensraumtyps 6510 aufgrund der Dauer der 

Entwicklung dieser Flächen von fünf bis zehn Jahren abgelehnt. Wie die Frage zu beurteilen 

wäre, wenn die Maßnahmen sofort wirksam oder mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf an-

gelegt worden wären, lässt das Gericht offen.  

In konkreten Fall würde zwar der Schaden auf der beeinträchtigten Teilfläche eintreten, aber 

die Funktion der Teilfläche durch die neu in das Gebiet einbezogene Teilfläche übernom-

men. Die Beständigkeit der Fläche des Lebensraumes im FFH-Gebiet bliebe zum Zeitpunkt 

des Eingriffs gewahrt.  

Gegen diese Einschätzung wendet sich der BUND in seiner Stellungnahme. Er führt aus, 

dass der Bestand des Lebensraumes in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet abnehme 

und durch die Einbeziehung gebietsexterner Bestandteile die Beständigkeit des Lebensrau-

mes im natürlichen Verbreitungsgebiet nicht gewahrt bleibe. Diese Einschätzung trägt nach 
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Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht. Der Schutz ist auf das FFH-Gebiet in seinen 

durch die Natura 2000-VO festgelegten Grenzen beschränkt. So gewährleisten nach Art. 3 

der FFH-RL die ausgewiesenen Schutzgebiete den Fortbestand und ggf. die Wiederherstel-

lung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensraumtypen in ihrem natür-

lichen Verbreitungsgebiet. Das Netz „Natura 2000“ umfasst nur die ausgewiesenen Schutz-

gebiete. Auf diese ist der Schutz begrenzt. 

Die Beständigkeit des Lebensraumtyps im FFH-Gebiet kann bei im Naturraum weit verbreitet 

vorkommenden Waldlebensraumtypen, wie dem LRT 9110, durch die Unterschutzstellung 

von Beständen gleicher Qualität außerhalb des FFH-Gebietes oder durch Umbau von Wald-

flächen innerhalb des FFH-Gebietes, z. B. durch die Reduzierung des Fremdholzanteils, zum 

Zeitpunkt des Eingriffs sichergestellt werden. Ein Schaden bezogen auf den Gesamtumfang 

des LRT tritt aufgrund dieser Maßnahmen nicht ein. Allerdings kann in all diesen Fällen der 

Schaden auf der in Anspruch genommenen Teilfläche nicht verhindert werden, da es sich 

um keine klassischen Schadensvermeidungsmaßnahmen handelt, die den Schadenseintritt 

auf der beeinträchtigten Teilfläche verhindern.  

Da der konkrete Schadenseintritt für die betroffene Teilfläche nicht vermeidbar ist, handelt es 

sich nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde um eine Kohärenzmaßnahme, die nicht 

die Integrität des Gebietes schützt, sondern allenfalls das Gewicht des Integritätsinteresses 

mindern kann.   

4.4.7.2.5 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Der LRT 9110 wird auf einer Teilfläche am Lerchenberg im Bereich des nördlichen Tunnel-

portals „Spitzenberg“ im Umfang ca. 1,03 ha erheblich beeinträchtigt.  

Die anlagebedingte (0,52 ha) und baubedingte (0,03 ha) Flächeninanspruchnahme liegt bei 

0,55 ha. Hinzu kommen weitere Flächenbeeinträchtigungen durch vorhabensbedingte Stick-

stoffdepositionen (ca. 0,48 ha), von denen ca. 0,38 ha zugleich aufgrund des Waldrandan-

schnitts beeinträchtigt werden. Der Umfang der beeinträchtigten Fläche liegt oberhalb der 

Bagatellschwelle von 0,25 ha für den LRT 9110 und ist deshalb als erheblich zu bewerten. 

Der LRT 9110 nimmt im FFH-Gebiet eine Fläche von 4360 ha ein, so dass der Anteil der 

beeinträchtigten Fläche von 1,03 ha bei 0,02 % liegt. Die Bagatellschwelle liegt nach der 

Fachkonvention (vgl. Lambrecht/Trautner, Fachinformationssystem und Fachkonventionen 

zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkon-

ventionen, 2007) in Abhängigkeit von der relativen Betroffenheit (0,5-1,0 %/0,1-

0,5 %/< 0,1 %) des Gesamtvorkommens des LRT im Gebiet bei 0,025/0,125/0,25 ha. Auf-

grund der relativen Betroffenheit von < 0,1 % liegt die Bagatellschwelle bei 0,25 ha. Diese 
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wird von der beeinträchtigten Fläche von 1,03 ha überschritten. Daher liegt eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Teilfläche vor. 

4.4.7.3 Auswirkungen auf den LRT 9130 (Waldmeister- Buchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

4.4.7.3.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder anlage-, noch baubedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT 9130 zu erwarten. Der LRT befindet sich mindestens in 

ca. 300 m Entfernung zur Trasse. 

4.4.7.3.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 9130 lassen sich 

ausschließen. 

Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen für die Flächen des LRT 9130 über-

schreiten nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundegelegten 

niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die vorhabensbedingte Zusatzbelas-

tung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt (Aktualisierung des Luftschadstoff-

gutachtens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010). Sie 

liegt unter 0,20 kg N/ha/a und damit unterhalb des für den LRT als irrelevant einzustufenden 

Wertes von 0,30 kg N/ha/a (vgl. Unterlage 12.5, S. 274; Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stick-

stoffdeposition, Blatt Nr. 03). 

4.4.7.3.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9130 

Darüber hinaus sind, wie beim LRT 9110 bereits geprüft, Auswirkungen des Vorhabens auf 

den Erhaltungszustand des Schwarzspechtes und des Grauspechtes als charakteristische 

Arten des Lebensraumtyps 9130 auszuschließen.  

Mit der Lärmbeeinträchtigung jeweils eines Revieres der charakteristischen Spechtarten ist 

auch keine Beeinträchtigung von Flächen des LRT 9130 verbunden. Es liegen zwar geringe 

Flächen des LRT 9130 am Spitzenberg innerhalb der Effektdistanz des Schwarzspechtes 

von 300 m und innerhalb der Effektdistanz des Grauspechtes von 400 m. Allerdings ist in 
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den gestörten Bereichen nach Auffassung der Fachgutachter nur mit einer Reduktion der 

Siedlungsdichte und Höhlenbauaktivitäten der beiden charakteristischen Spechtarten zu 

rechnen, aber keinesfalls mit einem vollständigen Ausfall (vgl. Unterlage 12.5, S. 295). Diese 

fachgutachterliche Einschätzung wird auch durch die oberste Naturschutzbehörde getragen 

(vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz vom 17.08.2011). 

4.4.7.3.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 9130 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.4.7.4 Auswirkungen auf den LRT 9150 (Mitteleuropä ischer Orchideen-Kalk-

Buchenwald) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten in ihren ver-
schiedenen Entwicklungsstufen und Altersphasen. 

 

4.4.7.4.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder bau-, noch anlagebedingte Auswir-

kungen auf die Vorkommen des LRT 9150 zu erwarten. Der LRT befindet sich mindestens in 

ca. 300 m Entfernung zur Trasse. 

4.4.7.4.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 9150 lassen sich 

ausschließen. 

Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbelastungen für die Flächen des LRT 9150 über-

schreiten nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 0,30 kg N/ha/a für den zugrundegelegten 

niedrigsten empirischen Critical Load von 10 kg N/ha/a. Die vorhabensbedingte Zusatzbelas-

tung wurde durch das Ingenieurbüro Lohmeyer ermittelt (Aktualisierung des Luftschadstoff-

gutachtens zum Neubau der A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010). Sie 

liegt unter 0,20 kg N/ha/a und damit unterhalb des für den LRT als irrelevant einzustufenden 

Wertes von 0,30 kg N/ha/a (vgl. Unterlage 12.5, S. 274; Unterlage Nr. 12.5.5, Plan Stick-

stoffdeposition, Blatt Nr. 03). 
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4.4.7.4.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT 9150 

Darüber hinaus sind, wie beim LRT 9110 bereits geprüft, Auswirkungen des Vorhabens auf 

den Erhaltungszustand des Schwarzspechtes und der Grauspechtes als charakteristische 

Arten des Lebensraumtyps 9150 auszuschließen.  

Mit der Lärmbeeinträchtigung jeweils eines Revieres der charakteristischen Spechtarten ist 

auch keine Beeinträchtigung von Flächen des LRT 9150 verbunden. Es liegen zwar sehr 

geringe Flächen des LRT 9150 am Spitzenberg innerhalb der Effektdistanz des Grauspech-

tes von 400 m, allerdings ist in den gestörten Bereichen fachgutachterlich nachvollziehbar 

eine Reduktion der Siedlungsdichte und Höhlenbauaktivitäten der beiden charakteristischen 

Spechtarten, aber kein vollständiger Ausfall der Arten prognostiziert (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 295). Diese fachgutachterliche Einschätzung wird auch durch die oberste Naturschutzbe-

hörde geteilt (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz vom 17.08.2011). 

4.4.7.4.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT 9150 und seiner 

charakteristischen Arten. 

4.4.7.5 Auswirkungen auf den LRT *91E0 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und liegen-
dem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit einem 
einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und 
Altersphasen und 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik. 

 

4.4.7.5.1 Bau- und anlagebedingte Auswirkungen  

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf die Flächen des Lebensraumtyps *91E0 sind 

nicht zu erwarten. 

4.4.7.5.2 Auswirkungen aufgrund von Stickstoffdepos itionen 

Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT *91E0 lassen sich 

ausschließen. 
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Den Auwäldern des LRT *91E0 wird eine hohe Stickstofftoleranz zugeschrieben, da sie im 

Zuge der regelmäßigen Überschwemmungen natürlicherweise einem zusätzlichen Stick-

stoffeintrag ausgesetzt sind. Trotzdem wurde auch für den LRT *91E0 von einer Empfind-

lichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen ausgegangen und eine nachvollziehbare Beurteilung 

der Auswirkungen anhand des Konzeptes der Critical Loads vorgenommen.  

Die Angaben zu den Critical Loads der Berner Liste lassen sich auf den LRT *91E0 nicht 

anwenden, da die der Berner Liste zugrunde liegende Datengrundlage keine typischen mit-

teleuropäischen Auwälder umfasst. Aus diesem Grund wurde für die einzigen im 

Trassennahbereich gelegenen Vorkommen des LRT *91E0 östlich des südlichen Tunnel-

portales Spitzenberg (Probepunkte 37 u. 371) ein standortspezifischer Critical Load ermittelt. 

Dieser liegt bei 27,0 kg N/ha/a für eutrophierend wirkenden Stickstoffeintrag (vgl. ÖKO-DATA 

Strausberg, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-

Verträglichkeit von Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, S. 57, Tab. 24).  

Nach dem vom UBA vorgelegten Datensatz lag die Hintergrundbelastung im Jahr 2007 bei 

den Probepunkten 37 und 371 bei 21,2 kg N/ha/a. Die von ÖKO-DATA ermittelte Hinter-

grundbelastung für den Planfall 2025 liegt bei 18,3 kg N/ha/a (vgl. ÖKO-DATA Strausberg, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fachgutachten 

zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-Verträglichkeit von 

Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Reichensachsen“ und 

„Werra- und Wehretal“, 2011, S. 43 Tab. 16). Die Hintergrundbelastung liegt im Jahr 2007 

sowie im Planungsfall 2025 bei den Probepunkten unter dem Critical Load für 

eutrophierenden Stickstoffeintrag. Daher kann eine relevante Auswirkung durch 

vorhabensbedingte Stickstoffeinträge ausgeschlossen werden. Auch bezüglich des Critical 

Loads für versauernden Stickstoffeintrag ist fachgutachterlich nachvollziehbar wegen des 

natürlicherweise basenreichen Standortes kein anderes Ergebnis prognostiziert worden. 

4.4.7.5.3 Auswirkungen auf die charakteristischen A rten des LRT *91E0 

Im Bestand des LRT *91E0 liegen keine charakteristischen Arten vor, die für eine ergänzen-

de Betrachtung ein geeignetes Empfindlichkeitsprofil aufweisen (vgl. Unterlage 12.5, S. 38). 

Aus diesem Grund war keine Betrachtung charakteristischer Arten erforderlich. 

4.4.7.5.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Beeinträchtigungen 

Das Vorhaben führt zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des LRT *91E0. 
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4.4.7.6 Auswirkungen auf den LRT 6510 (magere Flach landmähwiesen) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner relevanten Auswirkung auf die für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele 

• Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung. 

 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder anlage- und baubedingte Auswirkun-

gen, noch Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 6510 zu 

erwarten. Der LRT befindet sich mindestens in 1000 m Entfernung zur Trasse, so dass 

schon aus diesem Grund relevante Auswirkungen durch vorhabensbedingte Stickstoffeinträ-

ge auszuschließen sind (vgl. Unterlage 12.5, S. 279). 

4.4.7.7 Auswirkungen auf den LRT *7220 (Kalktuffque llen) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner relevanten Auswirkung auf die für den Lebens-

raumtyp festgelegten Erhaltungsziele 

• Erhaltung eines gebietstypischen Wasserhaushaltes und eines für den LRT 
günstigen Nährstoffhaushaltes, 

• Erhaltung typischer Habitate und Strukturen (z. B. Quellrinnen, Tuffbildung). 

 

Aufgrund der Realisierung des Vorhabens sind weder anlage- und baubedingte Auswirkun-

gen, noch Auswirkungen durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT *7220 zu 

erwarten. Der LRT befindet sich mindestens in 400 m Entfernung zur Trasse. Er weist keine 

größere Stickstoffempfindlichkeit als die in der Umgebung befindlichen Wald-

lebensraumtypen auf, so dass Zusatzbelastungen bis 0,30 kg N/ha/a als irrelevant einzustu-

fen sind. Die maximalen zusätzlichen vorhabensbedingten Stickstoffeinträge liegen bei ca. 

0,17 kg N/ha/a und deshalb unterhalb der für den LRT als relevant einzustufenden Zusatzbe-

lastungen (vgl. Unterlage 12.5, S. 279). 

4.4.7.8 Auswirkungen auf den LRT 6210 (Naturnahe Ka lktrockenrasen und deren 

Verbuschungsstadien), Subtyp LRT 6212 (Submediteran er Halbtrockenrasen) 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner relevanten Auswirkung auf den Bestand des Le-

bensraumtyps 6210 in der Ausprägung des 6212 (Submediteraner Halbtrockenrasen). In der 

Verordnung des Landes Hessen über die Natura 2000-Gebiete sind nur Erhaltungsziele für 

die prioritäre Ausprägung des LRT 6210 mit bemerkenswerten Orchideen aufgenommen 
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worden. Nach Mitteilung der obersten Naturschutzbehörde gelten die Erhaltungsziele sowohl 

für die prioritäre, als auch für die nicht prioritäre Ausbildung des LRT 6210 (E-Mail des Hes-

sischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 

29.8.2011). Für die Prüfung werden folgende Schutzziele zugrundegelegt: 

• Erhaltung des Offenlandcharakters der Standorte, 

• Erhaltung einer bestandserhaltenden, die Nährstoffarmut begünstigenden Be-
wirtschaftung, 

• Erhaltung des Orchideenreichtums. 

 

Vorhabensbedingt sind weder bau- und anlagebedingte Auswirkungen, noch Auswirkungen 

durch Stickstoffdepositionen auf die Vorkommen des LRT 6212 zu erwarten. Der LRT befin-

det sich in ca. 500 m Entfernung zur Trasse. Die ermittelten vorhabensbedingten Zusatzbe-

lastungen für die Flächen des LRT 6210 überschreiten nicht die 3 % Irrelevanzschwelle von 

0,45 kg N/ha/a für den zugrundegelegten niedrigsten empirischen Critical Load von 15 kg 

N/ha/a, da die maximalen zusätzlichen vorhabensbedingten Stickstoffeinträge bei ca. 0,12 kg 

N/ha/a liegen(vgl. Unterlage 12.5, S. 277 f.).  

Für den LRT 6212 wurden von der oberen Naturschutzbehörde mit Ausnahme des Schwarz-

fleckigen Bläulings (Maculinea arion) keine weiteren charakteristischen Arten bestimmt, da 

durch die Ansprache des Lebensraumes im Rahmen der Kartierung und über die Bewertung 

alle den LRT prägenden Arten berücksichtigt wurden (vgl. Stellungnahme des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit 

der in der Anlage beiliegenden Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel vom 

31.11.2010, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ VKE 40.1, S. 2). 

Der Schwarzfleckige Bläuling (Maculinea arion) konnte ebenso wie andere an Halbtrocken-

rasen eng gebundene Arten nicht nachgewiesen werden. Zudem wären aufgrund der Entfer-

nung zum Vorhaben nach Auffassung der Gutachter auch relevante Auswirkungen auf sol-

che Arten ausgeschlossen (vgl. Unterlage 12.5, S. 297). 

4.4.8 Auswirkungen auf die Arten nach Anhang II FFH -RL 

4.4.8.1 Großes Mausohr 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner relevanten Beeinträchtigung der für das Große 

Mausohr festgelegten Erhaltungsziele: 
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• Erhaltung von alten großflächigen, strukturreichen, laubholzreichen Wäldern mit 
Totholz und Höhlenbäumen bevorzugt als Buchenhallenwälder als Sommerle-
bensraum und Jagdhabitat,  

• Erhaltung von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten im Offenland,  

• Erhaltung von funktionsfähigen Sommerquartieren, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere,  

• Erhaltung von Wochenstubenquartieren, in denen keine fledermausschädlichen 
Holzschutzmittel zum Einsatz kommen. 

 

Als ungeschriebene Erhaltungsziele werden von der Planfeststellungsbehörde betrachtet: 

• Erhaltung von Flugwegen zwischen den Gebietsbestandteilen. 

4.4.8.1.1 Datengrundlage 

Folgende Ermittlungen wurden für die Art durchgeführt: 

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum 

LBP BAB A 44 (VKE 40.1, Bischhausen – Hoheneiche), 1998,  

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum 

LBP BAB A 44 (VKE 40.2, Hoheneiche – Sontra Nord), 1999, 

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung, Su-

che nach Kompensationsräumen im Bereich der BAB A 44 (VKE 40.1/40.2), 2000, 

• FÖÄ, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Abschnitten 

VKE 40.1 – VKE 40.2, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 2003, 

• FÖA „Erfassung von Fledermäusen im Bereich der Vorhaben Ausbau der B 27 Ver-

flechtungsstrecke zwischen A 44 AS Oetmannshausen und B 452 OU Reichensach-

sen“, 07.10.2004, 

• Simon & Widdig, Grundlagendatenermittlung und Schaffung einer einheitlichen Da-

tenbasis für die FFH-VP Werra- und Wehretal – Datenbasis,15.03.2005, 

• Simon & Widdig, Fledermauskundliche Erfassung im Rahmen der Grunddatenerfas-

sung im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 4825-302, 22.05.2005, 

• FÖA ein weiteres Gutachten „Untersuchungen zum Großen Mausohr im Ausbaube-

reich der B 27 bei Reichensachsen“, 03.11.2008, 
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• Simon & Widdig, Monitoring der Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich 

des FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und Wehretal“, 2008, 12.11.2008, 

• ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

• BÖF, BAB A 44 Kassel –Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

Die Planfeststellungsbehörde bezieht sich vor allem auf das Gutachten von ITN aus dem 

Jahr 2010. Dieses Gutachten entspricht dem aktuellen Stand der Wissenschaft (vgl. Stel-

lungnahme des Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

vom 17.08.2011, S. 4), so dass die Stellungnahmen des BUND zurückzuweisen sind. 

4.4.8.1.2 Auswirkungen 

Das Vorhaben wirkt sich auf die Flugwege des Großen Mausohrs zwischen den Wochenstu-

benquartieren in Bischhausen und Hoheneiche und den Jagdhabitaten bzw. Sommerlebens-

räumen im FFH-Gebiet sowie auf die Jagdhabitate am Lerchenberg (Nordportal Tunnel Spit-

zenberg) aus. 

- Auswirkungen auf den Sommerlebensraum und die Jag dhabitate 

Durch das Vorhaben kommt es zu bau– und anlagebedingten Flächenverlusten von durch 

die Erhaltungsziele geschützten Jagdhabitaten und Sommerlebensraum im Umfang von ca. 

1,5 ha. 

Durch die Untersuchungen im Jahr 2010 im Offenland sowie im Wald konnte aufgezeigt 

werden, dass sich die Art im Planungsabschnitt fast ausschließlich im Wald auf Nahrungssu-

che begibt. So werden die durch die Erhaltungsziele geschützten Wälder um die Wochen-

stubenkolonien Bischhausen und Hoheneiche intensiv als Nahrungshabitate genutzt. Jedoch 

bejagen die meisten Tiere die Wälder beidseitig der Trasse lediglich auf dem Hin- und Rück-

flug zu den in großer Entfernung gelegenen Nahrungsräumen, welche die wesentlichen 

Jagdgebiete darstellen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkap-

pel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 79, 95). 

Entgegen der Stellungnahmen des BUND konnten innerhalb des Offenlandes, insbesondere 

entlang der geplanten Trasse, keine Nahrungshabitate festgestellt werden. Die Antreffzeiten 
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in der Nacht (Ein- und Ausflugphase) und die sehr kurzen Kontaktzeiten deuten darauf hin, 

dass die Flugaktivität an den Gehölzstrukturen fast ausschließlich auf Transferflüge zurück-

zuführen ist (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 95). In diesem Zusammen-

hang kann weder von einer fehlerhaften Einschränkung der Erhaltungsziele, noch von einer 

fehlerhaften Gebietsabgrenzung ausgegangen werden, da die für das Große Mausohr we-

sentlichen Habitatelemente unter Schutz gestellt sind (vgl. Stellungnahme des Hessischen 

Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, S. 

3 sowie die in der Anlage beiliegende Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 

31.11.2010, FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ VKE 40.1). 

Im FFH-Gebiet geht bau- und anlagebedingt eine ca. 1,5 ha große Fläche im Bereich des 

nördlichen Portals des Tunnels Spitzenberg verloren, die strukturreichen Laubwald, Totholz 

und Höhlenbäumen aufweist und als Jagdhabitat und als Sommerlebensraum der Art dient. 

Die vorhandenen Baumhöhlen können Quartierfunktion für Ruhephasen während der Jagd 

und die Funktion als Tagesquartier übernehmen (vgl. Unterlage 12.5, S. 280). 

Zudem kann es im Bereich des Spitzenbergtunnels durch nächtliche Bauarbeiten zu Störun-

gen durch Lichtemissionen kommen, die aber nur punktuelle Wirkungen haben. 

Betriebsbedingt können Schadstoffimmissionen sowie Lärm- und Lichtimmissionen auf die 

Jagdhabitate bzw. den Jagderfolg Auswirkungen haben. 

Die Planfeststellungsbehörde folgt der fachgutachterlichen Einschätzung, dass keine negati-

ven Auswirkungen durch Schadstoffimmissionen auf die Jagdhabitate des Großen Mausohrs 

zu erwarten sind.  

Hinsichtlich der Lärmauswirkungen wurde für das Große Mausohr fachgutachterlich nach-

vollziehbar dargelegt, dass die Auswirkungen von Schall in Bezug auf die erfolgreiche Beu-

tedetektion bis in 25 m Entfernung von der Trasse mit eindeutiger Wirkung und bis in 50 m 

Entfernung von der Trasse mit Wirkungen auf die Suchzeit nachzuweisen sind (vgl. Unterla-

ge 12.5, S. 283 mit Bezugnahme auf Siemers/Schaub, Hunting at the highway: traffic noise 

reduces foraging efficiency in acoustic predators, 2010). Damit einher geht ein verringerter 

Jagderfolg der Art im FFH-Gebiet. 

Für die im FFH-Gebiet vorhandenen Jagdhabitate sind jedoch keine vorhabensbedingten 

Auswirkungen durch Lärmimmissionen zu erwarten, da sich die geschützten Jagdhabitate 

außerhalb der beschriebenen Effektdistanzen für Lärm befinden. Zudem werden die potenti-

ell vom Verkehrslärm beeinträchtigten Flächen am Nordportal des Spitzenbergtunnels be-



Planfeststellungsbeschluss - 264 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

reits anlagebedingt durch die großen Böschungen in Anspruch genommen. Hierdurch und 

die großen Böschungen eine weitere Verlärmung verhindern, sind keine relevanten Lärm-

auswirkungen auf die Jagdhabitate der Art zu prognostizieren. 

Auch betriebsbedingte Wirkungen durch Lichtimmissionen sind weitgehend 

ausgzuschließen. Die geschützten Nahrungshabitate liegen entweder in ausreichend großer 

Entfernung zur Trasse oder werden bereits anlagebedingt in Anspruch genommen (Bereich 

Nordportal Tunnel Spitzenberg). Zudem verhindern auch hier die großen Böschungen be-

triebsbedingte Wirkungen durch Lichtimmissionen (vgl. Unterlage 12.5, S. 283). 

- Auswirkungen auf Gehölzstrukturen entlang der Hau ptflugrouten im Offenland 

Anlage– und baubedingte Flächenverluste von Gehölzstrukturen entlang der Hauptflugrouten 

im Offenland (im FFH-Gebiet) sowie betriebs- und baubedingte Wirkungen durch Schadstof-

fe, Lärm- und Lichtimmissionen sind auszuschließen. 

- Auswirkungen auf die Sommerquartiere 

Im FFH-Gebiet geht bau- und anlagebedingt eine Fläche im Umfang von ca. 1,5 ha struktur-

reichen Laubwaldes mit Totholz und Höhlenbäumen im Bereich des nördlichen Portals des 

Tunnels Spitzenberg verloren. Die im Bestand vorhandenen Baumhöhlen können als alterna-

tive Sommerquartiere für Ruhephasen während der Jagd und als Tagesquartiere dienen (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 280). 

- Auswirkungen auf die Winterquartiere 

Winterquartiere des Großen Mausohrs werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

- Auswirkungen auf die Wochenstuben 

Die Wochenstubenkolonien in Bischhausen und Hoheneiche sowie das unmittelbare Umfeld 

der Wochenstubenkolonien werden nicht beeinträchtigt. Beide Quartiere liegen in einer Ent-

fernung von ca. 500 m zur Trasse und sind durch Siedlungsstrukturen abgeschirmt (vgl. Un-

terlage 12.5, S. 280.)  

- Auswirkungen auf die Flugwege zwischen den Gebiet sbestandteilen 

Das Vorhaben kann sich auf die Flugwege des Großen Mausohrs zwischen Wochenstuben-

quartier und den Jagdhabitaten bzw. Sommerlebensräumen nachteilig auswirken, da mit 

dem Vorhaben anlagebedingte Barriere- und Zerschneidungswirkungen sowie betriebsbe-

dingte Kollisionsgefahren verbunden sind.  



Planfeststellungsbeschluss - 265 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Die Flugwege befinden sich zwar außerhalb des FFH-Gebietes, unterfallen aber aufgrund 

ihrer Bedeutung für die Sicherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der Kolonien un-

ter das Schutzregime des FFH-Gebietes. Sie sind daher als ungeschriebenes Erhaltungsziel 

anzusehen.  

Zu den nachgewiesenen Flugwegen des Großen Mausohrs im Bereich des FFH-Gebietes 

„Werra- und Wehretal“ bzw. dessen Umgebung gehören:  

• Flugwege entlang der Gehölzlinien der Erosionsrinnen am Dasbach, östlich vom 

Dasbach, westlich vom Schlangengraben, am Schlangengraben, am 

Edderstalgraben, am Sengelbachtal und östlich des Sengelbachtales im 

Sommergehau, 

• Flugweg in der Talaue entlang der Gehölzlinie der Wehre und 

• Flugweg „Im Brückentale“ auf Höhe der Kolonie Hoheneiche in Richtung Spitzenberg. 

Diese Flugwege sind durch die geplante Trassenführung im Bereich der VKE 40.1 betroffen. 

Unter ihnen besitzen insbesondere die Erosionsrinnen am Dasbach, im Schlangengraben 

und im Sengelbachtal für die Kolonie Bischhausen eine besondere Bedeutung als Flugweg 

(ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 94).  

Diffuse Überflüge einzelner Individuen über die Trasse im Bereich zwischen diesen 

Gehölzlinien finden in sehr geringer Anzahl statt, da die Art bevorzugt Gehölzlinien als Leit-

struktur nutzt (ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 71 u. 94). Nur im Bereich öst-

lich von Hoheneiche zwischen dem Südportal des Tunnels Spitzenberg und dem Flugweg im 

Brückenthale finden in etwas stärkerem Maße diffuse Querungen der Kolonie Hoheneiche 

statt. 

Entgegen der Stellungnahmen des BUND aus den Jahren 2006 und 2009 hat der Bahn-

damm im Bereich der Anschlussstelle Eschwege und östlich der Anschlussstelle Waldkappel 

keine relevante Funktion als Flugweg für die Art. Der alte Bahndamm wird nach Aussagen 

des Gutachterbüros ITN vor allem zwischen Bischhausen und Oetmannshausen genutzt, 

allerdings selten so, dass ein Tier über mehrere hundert Meter dort entlang fliegt. Nordöstlich 

von Oetmannshausen (im Bereich der Anschlussstelle Eschwege) konnte zum Beispiel keine 

Aktivität des Großen Mausohres festgestellt werden, die auf eine Nutzung als Flugweg hin-

deutet. Es wird daher angenommen, dass die Leitwirkung durch den mittlerweile vollständig 
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geschlossenen Baum- und Strauchbewuchs (ohne „Hohlweg“) deutlich herabgesetzt ist (ITN, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 94). 

Der BUND trägt in seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2011 vor, dass es infolge des Vorha-

bens zur Zerstörung weiterer Flugwege komme. 

So sei der kleine Bachlauf südwestlich Kromberg am westlichen Planungsende zur VKE 33 

(Bau Km 40+060) als Flugweg zu betrachten, da im Rahmen der fledermauskundlichen 

Nachuntersuchungen im Jahr 2010 mittels Batcorder die Nutzung des Bachlaufes als Flug-

route aktuell nachgewiesen sei. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass es sich hierbei um 

keinen regelmäßig genutzten Flugweg des Großen Mausohrs handelt, wenngleich auch in 

diesem Bereich ein Nachweis der Art vorliegt. Zudem reicht die gut ausgeprägte Gehölzlinie 

derzeit von der B 7 nach Norden. Südlich der B7 schließt sich eine aufgeweitete Parkbucht 

an, so dass bereits aktuell kein durchgehender Flugweg über die B 7 gegeben ist (vgl. Erwi-

derung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 

16.05.2011, S. 75). 

Bezüglich den vom BUND ebenfalls angeführten Flugbeziehungen im Bereich der Überfüh-

rung (BW 40.1-07) wird auf den Bau der Unterführung im Bereich des Edderstalgraben ver-

wiesen. Durch das Unterführungsbauwerk V-BW 40.1-03 können die in der Stellungnahme 

des BUND dargelegten Flugbeziehungen im Bereich der Überführung (BW 40.1-07) aufrecht 

erhalten werden. Zudem handelt sich nach Aussage der Fachgutachter in diesem Bereich 

um keinen regelmäßig genutzten Flugweg, so dass sich die hier vereinzelt festgestellten Fle-

dermäuse auf Dauer umorientieren und entlang der Zäune bzw. Leitpflanzungen (A 11.7) bis 

zum Durchlass am Eddertalsgraben fliegen werden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 75). 

Soweit der BUND einwendet, dass auch der Talgrund nördlich "Im Brückenthale'' (Bau Km 

46+920) als Flugweg aktuell nachgewiesen sei, ist derm nicht zu folgen. An dem vom BUND 

erwähnten BatCorder Standort 9 haben die Fachgutachter keinen ausgeprägten Flugweg 

des Großen Mausohrs feststellen können. Vielmehr finden östlich von Hoheneiche vereinzelt 

diffuse Querungen statt. In der Kartendarstellung des Gutachtens von ITN (2010) sind be-

reits einzelne akustische Nachweise enthalten, aus denen jedoch nicht unmittelbar auf eine 

allnächtliche genutzte Flugroute geschlossen werden kann. Zudem wird „Im Brückenthale“ 

eine Unterführung mit einer lichten Weite von > 20 m und einer lichten Höhe von >4,5 m ge-

baut (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND 

vom 16.05.2011, S. 75).  
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Auch für das Heutal haben die aktuellen Untersuchungen - abweichend von der Stellung-

nahme des BUND - für das Große Mausohr keine Nahrungsraumfunktion und Leitwirkung im 

Sinne eines Flugweges ergeben (ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS 

Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 95).  

4.4.8.1.3 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Das vorgesehene Schadensvermeidungskonzept aus Querungshilfen sowie Leit- und Sperr-

einrichtungen wurde unter Berücksichtigung der MAQ 2008 (FGSV, Merkblatt zur Anlage von 

Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 2008) und des 

„Sächsischen Leitfadens“ (Brinkmann et al., Planung und Gestaltung von Querungshilfen für 

Fledermäuse, 2008) vom Gutachterbüro ITN geprüft und in seiner Wirksamkeit bestätigt (vgl. 

ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 101 ff.). Die Maßnahmen entsprechen dem 

aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik und basieren auf einer aktuellen Bestandser-

fassung. Daher schließt sich die Planfeststellungsbehörde der Auffassung der Fachgutachter 

an, dass auch nach der Vorhabenrealisierung die Flugwege des Großen Mausohrs aufrecht 

erhalten werden (vgl. Unterlage 12.5, S. 301).  

- Unterführungsbauwerke, Maßnahmen M 1.1 bis M 1.7 

Zur Aufrechterhaltung betroffener Flugwege des Großen Mausohrs in den Erosionsrinnen 

werden in der VKE 40.1 die folgenden Unterführungen vorgesehen:  

• Unterführung Wirtschaftsweg und Dasbach (BW 40.1-03), Bau-km 40+758,10, LH ca. 

4,50 m, LW ca. 30 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge von nördlich 124 m 

und südlich 110 m, 

• Unterführung Erosionsrinne östlich Dasbachtal (BW 40.1-04), Bau-km 40+994,44, LH 

ca. 4,50 m, LW ca. 4,50 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge von nördlich 

60 m und südlich 55 m,  

• Unterführung „Eddertal“ (V-BW 40.1-03), Bau-km 42+280,00 LH ca. 4,50 m, LW ca. 

4,50 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge von nördlich 118 m und südlich 

118 m, 

• Unterführung Wirtschaftsweg „Im Sengelbach“ (BW 40.1-07), Bau-km 42+987,54, LH 

ca. 13,00 m, LW ca. 42,95 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge von nördlich 

150 m und südlich 160 m, 
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• Unterführung „Auf dem Sommergehau“ (V-BW 40.1-06), Bau-km 43+307,02, LH ca. 

4,45 m, LW ca. 5,84 m, mit Kollisionsschutzwand einer Länge von nördlich 113 m, 

• Unterführung des Weisenbachweges (BW 40.1-13), Bau-Km 46+450, LH ca. 4,50 m, 

LW ca. 49,83 m, mit Kollisionsschutzwänden einer Länge von östlich 100 m und 

westlich 121 m, 

• Unterführung eines Wirtschaftsweges „Im Brückenthale“ (BW 40.1-14), Bau-km 

47+216,09, LH ca. 4,50 m, LW ca. 20,50 m, mit Kollisionsschutzwand einer Länge 

östlich von 120 m und Lärmschutzwand westlich von 80 m. 

Die geplanten Unterführungen entsprechen den Anforderungen der MAQ (2008) und des 

Sächsischen Leitfadens. Nach MAQ (2008) soll die lichte Höhe von Unterführungen > 4,50 m 

und die lichte Weite ≥ 5 m betragen (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für 

Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 2008, S. 28). Nach dem Sächsi-

schen Leitfadens wird eine lichte Höhe von 4,50 m und eine lichte Weite von 4–6 m für das 

Große Mausohr empfohlen (Brinkmann et al., Planung und Gestaltung von Querungshilfen 

für Fledermäuse, 2008, S. 81). Diese Maße werden durch alle geplanten Unterführungsbau-

werke eingehalten. Um störende Lichteinwirkungen zu vermeiden, werden in den Unterfüh-

rungen keine Beleuchtungseinrichtungen vorgesehen.  

Die Funktion der Unterführungen wird durch die Kombination mit Kollisionsschutzwänden 

optimiert. Die lichtundurchlässigen und schallreduzierenden Kollisionsschutzwände auf dem 

Bauwerk vermeiden, dass die Tiere bei ihren Pendelflügen zwischen Quartier und Jagdhabi-

tat mit dem Kfz-Verkehr kollidieren. Sie sind parallel zur Straße in mindestens 4 m Höhe ge-

plant (FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von 

Lebensräumen an Straßen, MAQ 2008, S. 36). 

- Tunnel Trimberg, Maßnahme M 3.1 

Durch den topographisch bedingten Tunnel Trimberg (BW 40.1-08) mit einer nutzbaren Län-

ge von ca. 573 m kommt es in diesem Bereich zu keiner Beeinträchtigung der Flugwege. Mit 

Hilfe des Tunnels bleiben vorhandene Wald- und Gehölzstrukturen, die für das Mausohr als 

Jagdgebiet und Flugwege dienen, erhalten. Das westliche Tunnelportal wird mit einer dichten 

Gehölzpflanzung abgeschirmt, die sowohl dem Irritationsschutz dient, als auch eine Leitwir-

kung ausübt. An dem östlichen Tunnelportal wurden bereits Anpflanzungen südlich der An-

schlussstelle Eschwege durchgeführt (vgl. LBP Maßnahme E 5.3 und E 5.6). Zudem werden 

die baubedingt beanspruchten Flächen nach Fertigstellung des Bauwerkes ebenfalls be-

pflanzt. Beide Tunnelportale sind ferner mit einem Kollisionsschutzzaun abgeschirmt, der 
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aufgrund der deutlichen Höhe der Tunnelüberdeckung über Fahrbahnniveau auf 2 m Höhe 

begrenzt werden kann.  

- Wehretalbrücke, Maßnahme M 3.2 

Durch die topographisch bedingte Wehretalbrücke (BW 40.1-11, LH ≥ 4,70 m, LW Nord = 

694,75 m, LW Süd = 658,07 m mit Kollisionsschutzwänden mit einer Länge von nördlich 

80 m und südlich 95 m) wird der entlang der Wehre nachgewiesene Flugweg uneinge-

schränkt erhalten. Im Bereich an der Wehre beträgt die lichte Höhe (Oberkante Uferbö-

schung – Unterkante Brückenkonstruktion) 8,20 m. Auf der Brücke ist ein durchgehender 

Spritzschutz von 2 m Höhe geplant, der aufgrund seiner Lichtundurchlässigkeit zugleich eine 

Irritationsschutzwirkung hat. Um eine Kollision von Großen Mausohren sicher auszuschlie-

ßen, wird auf Höhe der Wehre der Spritzschutz durch eine Kollisionsschutzwand von 4 m 

Höhe ersetzt.  

Um den Flugweg der Art entlang der Wehre nicht zu beeinträchtigen, sind im Rahmen der 

Baudurchführung die Leitstrukturen am Ufer der Wehre zu erhalten. Zudem ist sicherzustel-

len, dass eine Beeinträchtigung der natürlichen Leitstrukturen unterbleibt. Können diese 

baubedingt nicht erhalten werden, sind künstliche Leitlinien anzulegen (vgl. Auflage A V 2.2 

Nr. 8).  

- Tunnel Spitzenberg, Maßnahme M 3.3 

Der topographisch bedingte Tunnel ist ca. 626 m lang. Durch ihn wird eine Inanspruchnahme 

weitere potentieller Jagdhabitatsflächen im Bereich „In der Koppelhude“ vermieden. 

- Überflughilfe Erosionsrinne westlich Schlangengra ben und am Schlangengraben 

(Hop-over), Maßnahmen M 4.1 und M 4.2 

Durch die Überflughilfe (Hop-over) im Bereich der Erosionsrinne westlich des Schlangengra-

bens und am Schlangengraben wird für das Große Mausohr auch nach der Vorhabenreali-

sierung eine ununterbrochene Flugbewegung entlang der Erosionsrinnen ermöglicht. Inso-

weit trifft die Aussage des BUND nicht zu, dass die beiden Flugwege am Schlangengraben 

„geopfert“ werden. Auf die vom BUND selbst hinsichtlich ihrer Eignung in Frage gestellte 

Grünbrücke zwischen den beiden Erosionsrinnen wird verzichtet und stattdessen eine opti-

mierte und aufwendige Überflughilfe an beiden Erosionsrinnen gebaut. Es handelt sich um 

einen sogenannten „hop-over“. Dadurch wird die Fahrbahn für die in mittleren bis in Baum-

kronenhöhe fliegenden Großen Mausohren ohne Kollision passierbar. Die als Leitlinie ge-
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nutzte Baumhecke findet mittels einer technischen Lösung eine Fortsetzung über die Trasse 

hinweg.  

Die Überflughilfe in Form eines Hop-overs ist im vorliegenden Fall gegenüber einer Grünbrü-

cke zu bevorzugen, weil die Autobahn an der betreffenden Stelle in einem Einschnitt (>3m) 

verläuft. Aufgrund der Einschnittlage liegt die artspezifische Flughöhe von mindestens fünf 

Metern oberhalb des Fahrzeugniveaus. Eine Vermeidung der Kollisionsgefahr für die Fle-

dermäuse - z. B. aufgrund der Unterbrechung der Gehölz-Leitstruktur in der Erosionsrinne 

durch die Trasse - kann unter diesen Rahmenbedingungen effektiv in Form von Hop-overs 

an beiden Seiten der Fahrbahnen sowie im Mittelstreifen erfolgen. Die geplanten Wände sind 

mindestens 4,5 m hoch, wobei der obere Abschnitt jeweils gegen die Fahrbahn geneigt ist 

(etwa 45°). Zusammen mit der Einschnittslage werden  die Fledermäuse dadurch gezwun-

gen, bei der Trassenquerung auf Flughöhen deutlich über Fahrzeugniveau zu bleiben. Die 

Wände sind so geplant, dass sie beidseitig der Erosionsrinnen ≥ 20 m überstehen (vgl. Un-

terlage 12.5, S. 304). Die Planung entspricht den Vorgaben der MAQ 2008 (FGSV, Merkblatt 

zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, 

MAQ 2008, S. 29, Bild 22). Sie sind auch aus diesem Grund aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde hinsichtlich ihrer Wirksamkeit nicht in Frage zu stellen. 

- Verwallung, Maßnahme M 5 

In den Bereichen am Sengelbach, am Hang des Lerchenberges und am Hang des Spitzen-

berges sind Verwallungen an der Trasse vorgesehen (vgl. FFH-Verträglichkeitsprüfung für 

das Gebiet „Werra- und Wehretal“ (DE 4825-302) in der Fassung vom 14.03.2011, Plan 

12.5.3, Blatt Nr. 3). Die Verwallungen mit einer Endhöhe von über 3 bis 4 m ab der Fahrbahn 

besitzen in Kombination mit Kollisionsschutzzäunen (Maßnahme M 6) oder einer Bepflan-

zung (Leitpflanzungen, Maßnahme M7) eine abschirmende Wirkung von Licht- und Lärmim-

missionen. Sie dienen gleichzeitig als Leitstruktur.  

- Kollisionsschutzzäune, Maßnahme M 6 

Aus Gründen des Kollissionsschutzes sind ergänzend zu den Kollisionsschutzwänden im 

gesamten Verlauf der VKE 40.1 Kollisionsschutzzäune und Verwallungen mit Kollisions-

schutzzäunen geplant. Die Kollisionschutzzäune sind mindestens 4 m, im Bereich der 

Verwallungen/Einschnittslagen von ≥ 3 m mindestens 2 m hoch. Die Höhe der Zäune in den 

Einschnittslagen ist entgegen der Auffassung des BUND nicht zu niedrig. Die 

Einschnittshöhe zusammmen mit der Zaunhöhe ergeben ausreichende Flughöhen von über 

5 m über Fahrbahnniveau – vergleichbar einem 4 – 5 m hohen Zaun in Gleichlage. Die Plan-
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feststellungsbehörde folgt der fachgutachterlichen Aussage, dass hierdurch unmittelbar nach 

der Maßnahmendurchführung ausreichende Mindestflughöhen gesichert sind. Die Planung 

entspricht zudem den Vorgaben der MAQ 2008 (FGSV, Merkblatt zur Anlage von 

Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen, MAQ 2008, S. 

36) und wird auch aus diesem Grund von der Planfeststellungsbehörde hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit nicht in Frage gestellt. 

- Leitpflanzungen, Maßnahme M 7  

Das Große Mausohr nutzt linienhafte Gehölze als Leitlinien/Flugwege oder zumindest als 

„Landmarken“. Beim vorliegenden Vorhaben dienen Leitpflanzungen dazu, die Tiere beim 

Pendeln zwischen Wochenstube und Jagdhabitaten zu den Querungshilfen und den Tunnel-

abschnitten zu führen. 

Nach den Vorgaben der MAQ 2008 müssen Leitpflanzungen mindestens 3 m hoch sein und 

rechtzeitig vor der Verkehrsfreigabe funktionsfähig sein, um ihre Wirkung zu entfalten 

(FGSV, Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebens-

räumen an Straßen, MAQ 2008, S. 36). Im vorliegenden Planfeststellungsbeschluss werden 

Leitpflanzungen mit einer Endhöhe von > 4 m planfestgestellt. Sie sind schnellstmöglich 

nach Fertigstellung des Erdbaues für die Straße mit möglichst großen Gehölzen (Hoch-

stämme und Heister) durchzuführen (vgl. Maßnahme M 7 gleich Landespflegerischer Be-

gleitplan, März 2011, A 3.5, A 4.5, E 5.9, A 8.2, E 8.6, A 9.1, S 9.4, A 11.3, A 11.7, A 11.8, 

A 11.9, A 14.1, A 14.2, A 14.3, S 19.1, S 19.2, S 19.3, S 19.4 und S 19.5). Vorsorglich sind 

im gesamten Trassenbereich zusätzlich Kollisionsschutzzäune vorgesehen, die die Funktion 

der Pflanzungen übernehmen können bzw. einen Kollisionsschutz sicherstellen, bis eine 

Wuchshöhe von mindestens 3 m für die Leitfunktion bzw. 4 m für die 

Kollissionsschutzfunktion sowie ein lückenloser Wuchs erreicht ist. 

- Optimierter Bauablauf, Bauzeitenbeschränkung (Maß nahme M 2.8) 

Um den Bauablauf zu optimieren, hat die Vorhabenträgerin Beschränkungen vorgeschlagen 

(Maßnahme M 8 und Maßnahmenblatt S 27), die durch die Planfeststellungsbehörde im 

Rahmen der Auflagen A V 2.2 Nr. 4-7 konkretisiert werden:  

- (Nr. 4) Die Bauwerke BW 40.1-01, VBW 40.1-04, Überflughilfe 01 und 02, VBW 40.1-

03, BW 40.1-07, V-BW 40.1-06 und BW 40.1-14 die zur Schadensvermeidung in Be-

zug auf die Flugwege von Fledermäusen dienen, werden mindestens gleichzeitig zur 

Strecke erstellt und schnellstmöglich mit Kollisionsschutzwänden, -zäunen und Be-
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pflanzungen versehen. Die sofortige Begrünung bzw. Herstellung von Kollisions-

schutzwänden und -zäunen ist erforderlich. 

Die schnellstmögliche Herstellung der Vermeidungsbauwerke ermöglicht den Tieren eine 

Gewöhnungszeit an die geänderte Situation bis zur Verkehrsfreigabe Hierüber ist eine opti-

male Effizienz der Maßnahmen mit der Inbetriebnahme der Trasse sichergestellt. 

- (Nr. 5) Um Störungen der Flugwege und Jagdhabitate in der Zeit vom 01.03. bis 

31.10. eines jeden Jahres zu vermeiden, ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenun-

tergang bis Sonnenaufgang auf einen Nachtbau in den als S 27 im Plan 12.3 „Über-

sichtsplan landespflegerische Maßnahmen“ gekennzeichneten Bereichen (Erosions-

rinnen Dasbach und östlich Dasbach, Erosionsrinnen Schlangengraben und westlich 

Schlangengraben, Erosionsrinne Edderstalgraben, Erosionsrinnen Sengelbach und 

östlich Sengelbach, West- und Ostportal Tunnel Trimberg, Wehre, Nord- und Südpor-

tal Tunnel Spitzenberg und Bereich Brückenthale) und dem Trimbachunterlauf im Be-

reich der Anschlussstelle Eschwege/B 27 zu verzichten.  

- (Nr. 6) Von Nr. 5 kann abgewichen werden, wenn die Flugwege von direktem Licht 

oder Streulicht derart abgeschirmt werden (Abschirmung der Lampen an der Licht-

quelle), dass sie in der Nacht im Lichtschatten liegen. Die Beleuchtung ist so klein-

räumig wie möglich vorzusehen. Im Bereich der Flugwege und des nahen Umfeldes 

(< 50 m) werden keine beleuchteten Lagerflächen errichtet. 

Die Maßnahme dient der Vermeidung von Störungen der Flugwege durch Lichtimmissionen. 

- (Nr. 7) Die für die Fledermäuse als Leitlinie oder Jagdhabitat relevanten Landschafts-

elemente, die im Rahmen des Autobahnbaus erhalten bleiben sollen, sind im Zuge 

der Baustelleneinrichtung als Bautabuzonen vor Ort zu kennzeichnen und durch 

(temporäre) Schutzzäune oder -wände abzuschirmen. Diese Flächen sind im Rah-

men der Ausführungsplanung festzulegen und flächengenau zu kennzeichnen. 

Bauwege sind außerhalb der als fledermausrelevante Strukturen zu kennzeichnen-

den Bereiche festzulegen.  

Die Flächen sind in den Maßnahmenplänen des LAP darzustellen und werden im Zuge der 

Ausführungsplanung konkretisiert. Sie dienen dem Erhalt der Flugwege und Jagdhabitate 

und der Vermeidung einer baubedingten Beeinträchtigung. Zudem soll vermieden werden, 

dass baubedingt Flugwege oder Jagdhabitate des Großen Mausohrs beeinträchtigt werden. 
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Aufgrund der weitergehenden Auflagen und um widersprüchlichen Regelungen im Plan-

feststellungsbeschluss zu vermeiden, ist das Maßnahmenblatt S 27 (Bauzeitbeschränkung) 

gestrichen worden. 

- Funktionskontrolle 

Die grundsätzliche Wirksamkeit der Maßnahmen ist gegeben (vgl. (ITN, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 108; Unterlage 12.5, S. 369). Zur Sicherstellung ihrer dauerhaften Wirk-

samkeit wird eine Funktionskontrolle im Rahmen der Auflage A V 2.5 Nr. 1 vorgesehen. 

- Während der Bauphase ist die fachgerechte Herstellung der Querungshilfen und da-

mit zusammenhängenden Leiteinrichtungen durch die ökologische Baubegleitung si-

cherzustellen. Während der jeweiligen Unterhaltungsdauer sind die Entwicklung und 

Intaktheit der landschaftspflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit der oberen 

Naturschutzbehörde zu kontrollieren, um eine lückenlose Wirksamkeit sicherzustel-

len.  

 

4.4.8.1.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Großen Mausohrs können ausge-

schlossen werden. 

Vorhabensbedingt kommt es zur Inanspruchnahme von geschützten Sommerlebensräumen 

und Jagdhabitaten der Art im Umfang von ca. 1,5 ha, die jedoch als nicht erheblich zu be-

werten sind.  

Die Inanspruchnahme von ca. 1,5 ha entspricht nahezu dem Schwankungsbereich der Grö-

ße eines Nahrungshabitats für ein einzelnes Individuum der Art, das mit ca. 4 bis 5 ha ange-

setzt wird. Sie liegt zudem deutlich unterhalb der Größe eines Jagdhabitates für ein Individu-

um. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Tiere zwar auch die Wälder beidseitig der 

Trasse auf dem Hin- und Rückflug bejagen, jedoch die aufgesuchten Nahrungshabitate in 

größerer Entfernung schwerpunktmäßig nutzen (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, 

VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 

95). Daher folgt die Planfeststellungsbehörde dem Ergebnis der fachgutachterlichen Bewer-

tung, dass die genannte Auswirkung vor diesem Hintergrund zu keiner erheblichen Beein-

trächtigung des Großen Mausohrs führt. 
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Ohne, dass es hierauf entscheidend ankommt, wird die Bewertung fachgutachterlich auch 

darauf gestützt, dass weniger als 1 % der geschützten Jagdhabiate des Großen Mausohrs 

verloren gehen. Im FFH-Gebiet gibt es nach Angaben der Fachgutachter ca. 17.000 ha 

Laub- und Mischwald, der durch die Erhaltungsziele geschützt ist. Davon liegen im Aktions-

raum (10 km-Radius) der Wochenstubenkolonie Bischhausen ca. 3.900 ha und der Wochen-

stubenkolonie Hoheneiche ca. 4.400 ha (vgl. FFH-Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet 

„Werra- und Wehretal“ (DE 4825-302) in der Fassung vom 14.03.2011, S. 149 ff., 280 ff.). 

Der vorhabensbedingte Verlust von 1,5 ha liegt deutlich unter der 1 % der maßgeblichen 

Jagdhabitate, so dass auch aus diesem Grund keine erhebliche Beeinträchtigung infolge des 

Vorhabens zu erwarten ist. 

Mögliche anlage-, bau- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen der Flugwege des Großen 

Mausohres werden durch das Schadensvermeidungskonzept wirksam vermieden (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 108; Unterlage 12.5, S. 287, 298 ff.). Daher 

ist auch diesbezüglich von keiner erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

4.4.8.2 Bechsteinfledermaus 

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der für die 

Bechsteinfledermaus festgelegten Erhaltungsziele: 

• Erhaltung von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Höhlenbäumen 

als Sommerlebensraum und Jagdhabitat, 

• Erhaltung funktionsfähiger Sommerquartiere, 

• Erhaltung ungestörter Winterquartiere. 

4.4.8.2.1 Datengrundlage 

Folgende Untersuchungen der Art wurden durchgeführt: 

• ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

• BÖF, BAB A 44 Kassel –Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 
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Entgegen der Stellungnahme des BUND ist eine umfassende Untersuchung der 

Bechsteinfledermaus durch ITN im Jahr 2010 erfolgt. Die Bechsteinfledermaus wurde mit 

insgesamt 52 Netzfängen und jeweils 90 m Gesamtnetzlänge an elf verschiedenen Wald-

standorten erfasst. Die Untersuchung erfolgte mit 15 besenderten reproduktiven Weibchen 

(+1 Jungtier), so dass es sich um eine intensive Erfassung der Art handelt (vgl. ITN, BAB A 

44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 28 ff.). Weiterhin bestand im Rahmen der bioakustischen Unter-

suchungen die Möglichkeit, die Bechsteinfledermaus zu erfassen. Die Gutachter gehen da-

von aus, dass im Trassenbereich keine Kolonie übersehen wurde. Insbesondere die Lebens-

raumqualität im und im Umfeld der Koppelhude sei nicht geeignet, um eine Kolonie zu be-

herbergen. Der einmalig wahrgenommene Ruf einer Bechsteinfledermaus an Transekt Nr. 9 

in der Koppelhude ist nach Ansicht der Gutachter mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Männ-

chen zuzuordnen, da von einem Vorkommen von einzelnen Männchen im Bereich Ler-

chen/Spitzenberg ausgegangen wird (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur 

Stellungnahme des BUND vom 16.05..2011, S. 76). 

4.4.8.2.2 Auswirkungen 

Das Vorhaben kann sich auf potentielle Sommerquartiere und Jagdhabitate von Männchen 

sowie im geringen Maße auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus auswirken. 

- Auswirkungen auf alte strukturreiche Laub- und La ubmischwälder  mit Höhlenbäu-

men als Sommerlebensraum und Jagdhabitat 

Durch das Vorhaben kommt es zu bau– und anlagebedingten Flächenverlusten von durch 

die Erhaltungsziele geschützten alten strukturreichen Laub- und Laubmischwälder mit Höh-

lenbäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat im Umfang von ca. 1,5 ha innerhalb des 

FFH-Gebietes „Werra-und Wehretal“.  

Alte strukturreiche Laub- und Laubmischwälder mit Höhlenbäumen als Sommerlebensraum 

und Jagdhabitat im FFH-Gebiet sind im Bereich des Nordportals am Tunnel Spitzenberg 

betroffen. Die nachweislich genutzten Aktionsräume der Wochenstubenkolonien sind von 

anlage- und baubedingten Flächenverlusten nicht betroffen.  

Der Aktionsraum der Kolonie Edderstalgraben konzentriert sich im Schwerpunkt auf die Ei-

chenwälder im Edderstalgraben sowie auf Waldflächen nördlich des Zungenkopfes im FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal“ (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS 

Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 61 Abb. 14, S. 

64 Abb. 15). 
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Der Aktionsraum der Kolonie Trimberg liegt insbesondere in den Waldflächen im Norden 

(von der Trasse abgewandt) des FFH-Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ und in dem 

angrenzenden FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“. Der Wald westlich und nordöstlich der 

Kuppe des Zungenkopfes wird von der Kolonie vorrangig genutzt (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel 

– Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 61 Abb. 14, S. 64 Abb. 15). Südlich des Quartierkomplexes (zur Trasse 

zugewandt) wurde das Sengelbachtal außerhalb des FFH-Gebietes lediglich durch eine 

besenderte Bechsteinfledermaus Mitte August kurzzeitig (ca. 1 Stunde) genutzt. Weitere 

Nachweise der Art außerhalb des Waldes wurden nicht erbracht. 

Der Aktionsraum der Kolonie Honigberg liegt in den Waldflächen des Honigberges im FFH-

Gebiet „Werra- und Wehretal (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS 

Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 64 Abb. 15).  

Die hier beanspruchte 1,5 ha große Waldfläche liegt daher außerhalb der telemetrisch nach-

gewiesenen Aktionsräume der Wochenstubenkolonien. Durch die Fachgutachter wird aber 

angenommen, dass Einzeltiere (Männchen) im Sommer diesen Bereich nutzen (vgl. ITN, 

BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92), so dass ca. 1,5 ha alte strukturreiche 

Laub- und Laubmischwälder mit Höhlenbäumen als Sommerlebensraum und Jagdhabitat für 

Männchen der Bechsteinfledermaus von anlage- oder baubedingten Flächeninanspruch-

nahmen betroffen sind.  

Dies stellt eine vorsorgliche Einschätzung dar, weil nach den vorliegenden Untersuchungs-

ergebnissen der nächste Nachweis männlicher Tiere erst in ca. 2 km Entfernung zu den 

vorhabensbedingt betroffenen Höhlenbäumen am Stahrenberg westlich von Datterode liegt 

(vgl. Unterlage 12.5, S. 289; vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS 

Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92 und Karte 

3, Nachweise Myotis bechsteinii). 

Baubedingt kann es zusätzlich zwar zu Störungen durch Lichtimmissionen der Nachtbaustel-

len in Bereichen des nördlichen Portals des Spitzenbergtunnels kommen. Diese Auswirkung 

kann aber auch allenfalls Nahrungsräume einzelner Männchen betreffen.  

Die Planfeststellungsbehörde folgt ferner der nachvollziehbaren Einschätzung der Fachgut-

achter, dass keine relevanten negativen Auswirkungen durch Schadstoffimmissionen auf die 

Jagdhabitate und den Sommerlebensraum der Bechsteinfledermaus zu erwarten sind (vgl. 

Unterlage 12.5, S. 290).  
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Auch bezogen auf die vorhabensbedingt entstehenden Lärmauswirkungen ergibt sich kein 

anderes Ergebnis. Die Fachgutachter haben dargelegt, dass die Auswirkungen von Schall in 

Bezug auf die erfolgreiche Beutedetektion des Großen Mausohrs bis in 25 m Entfernung von 

der Trasse mit eindeutiger Wirkung und bis in 50 m Entfernung von der Trasse mit Wirkun-

gen auf die Suchzeit nachzuweisen sind (vgl. Unterlage 12.5, S. 291 mit Bezugnahme auf 

Siemers/Schaub, Hunting at the highway: traffic noise reduces foraging efficiency in acoustic 

predators, 2010). Diese Auswirkungen gehen mit einem verringerten Jagderfolg einher und 

werden vorsorglich auch bei der Bechsteinfledermaus zugrunde gelegt (Unterlage 12.5, S. 

291). 

Für die Jagdhabitate der Bechsteinfledermaus lassen sich jedoch diesbezüglich keine 

vorhabensbedingten Auswirkungen durch Lärmimmissionen ableiten. Die geschützten Jagd-

habitate der Art liegen außerhalb der beschriebenen Effektdistanzen für Lärm. Weiterhin 

werden die potentiell vom Verkehrslärm beeinträchtigten Habitatflächen am Nordportal des 

Spitzenbergtunnels bereits anlagebedingt durch die großen Böschungen in Anspruch ge-

nommen, welche ihrerseits zudem eine weitere Lärmausbreitung herabsetzen. 

Auch relevante betriebsbedingte Wirkungen durch Lichtimmissionen sind auszuschließen, da 

die geschützten Nahrungshabitate entweder in ausreichend großer Entfernung zur Trasse 

liegen oder bereits anlagebedingt in Anspruch genommen werden (Bereich Nordportal Tun-

nel Spitzenberg). Zudem verhindern die auf langen Streckenabschnitten geplanten großen 

Böschungen betriebsbedingte Wirkungen durch Lichtimmissionen (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 291). 

- Auswirkungen auf die Sommerquartiere 

Die Quartierbäume der Bechsteinfledermauskolonien am Trimberg, Edderstalgraben und 

Honigberg werden vorhabensbedingt nicht beeinträchtigt. Die Quartierbäume der Kolonien 

am Trimberg und Edderstalgraben besitzen eine 400 m bis 2.000 m, die Quartierbäume der 

Kolonie Honigberg eine mindestens 1.200 m große Distanz zur geplanten Trasse (vgl. Unter-

lage 12.5, S. 288).  

Die Planfeststellungsbehörde folgt der fachgutachterlichen Einschätzung, dass 

vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Quartiere der Männchen der Bechsteinfledermaus 

hingegen nicht auszuschließen sind. Die männlichen Tiere leben meist im Umfeld von weni-

gen Kilometern um die Wochenstubenkolonien. Reproduktive Tiere beziehen bereits im 

Frühsommer Baumhöhlen, die sie als Paarungsquartier nutzen und wo sie im Spätsommer 

von einzelnen Weibchen aufgesucht werden. Männchenquartiere werden aus diesem Grun-
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de in den meisten Fällen wiederkehrend und über Jahre genutzt. Die Stabilität der Quartier-

orte ist für den Paarungserfolg des jeweiligen Männchens mitentscheidend. Durch die 

vorhabensbedingte Inanspruchnahme der Waldfläche mit Baumhöhlen im Bereich des Nord-

portals des Spitzenbergtunnels ist nicht auszuschließen, dass einzelne Männchenquartiere 

mit potentieller Paarungsfunktion betroffen sind. Dies stellt eine vorsorgliche Einschätzung 

dar, weil nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen der nächste Nachweis männli-

cher Tiere erst in ca. 2 km Entfernung zu den vorhabensbedingt betroffenen Höhlenbäumen 

am Stahrenberg westlich von Datterode liegt (vgl. Unterlage 12.5, S. 289; vgl. ITN, BAB A 44 

Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche 

Untersuchungen, 2010, S. 92 und Karte 3, Nachweise Myotis bechsteinii). 

- Auswirkungen auf die Winterquartiere 

Winterquartiere der Bechsteinfledermaus werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

- Auswirkungen auf die Flugwege 

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus in der Zeit 

nach der Wochenstubenphase werden vorsorglich nicht ausgeschlossen. Während der Wo-

chenstubenphase ist hingegen von keinen Auswirkungen auf die dem Gebietsschutz unter-

fallenden Flugwegen auszugehen. 

Die Telemetrieergebnisse belegen nachvollziehbar, dass während der Wochenstubenphase 

kaum Flugbewegungen nach Süden in Richtung Wehretal zu beobachten sind. Lediglich ein 

adultes Weibchen der Kolonie Trimberg flog entlang der Gehölzstrukturen im Sengelbachtal 

bis zum alten Bahndamm und hielt sich dort kurzzeitig auf. Regelmäßige Transferflüge, etwa 

um die Talseite zu wechseln und in die bewaldeten Gegenhänge (Honigberg, Wehrberg) 

einzufliegen, konnten ebenfalls nicht festgestellt werden (ITN, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 92 f.). Anders als beim Großen Mausohr unterfällt bei der 

Bechsteinfledermaus der beobachtete Flugweg entlang der Gehölzstrukturen im 

Sengelbachtal bis zum alten Bahndamm nicht dem Gebietsschutz, da hierüber keine essen-

tiellen Jagdhabitate außerhalb des FFH-Gebietes erschlossen werden. 

Nach der Wochenstubenphase kommt es ab Spätsommer/Frühherbst zu weiträumigen Flü-

gen von Bechsteinfledermäusen zur Paarung, Lebensraumerkundung (Jungtiere) und ab 

Oktober auch zur Überwinterung. Diese Austauschbeziehungen unterfallen dem Gebiets-

schutz, da sie für die Paarung und den genetischen Austausch unverzichtbar sind. Es han-

delt sich dabei um sehr weiträumige Flüge über Distanzen von 20 -30 km und mehr. Sie fin-
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den in alle Himmelsrichtungen verteilt statt. Welche Flugwege für diese Flüge benutzt wer-

den, ist unbekannt. Fachgutachterlich werden hierbei saisonal bedingte Querungen des 

Wehretals nicht ausgeschlossen, die den Bereich der Gehölzlinien der Erosionsrinnen, die 

Bachläufe und die Verlängerung der „Waldnasen“ betreffen können (vgl. ITN, BAB A 44 Kas-

sel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Unter-

suchungen, 2010, S. 93). Aufgrund der großräumigen Verteilung der Flugbewegungen ist 

somit nicht auszuschließen, dass es an den vorhabensbedingt zerschnittenen Gehölzlinien 

der Erosionsrinnen vereinzelt zu Barrierewirkungen bzw. einer erhöhten Kollisionsgefähr-

dung kommen kann.  

4.4.8.2.3 Schadensvermeidungsmaßnahmen 

Die für das Große Mausohr vorgesehenen schadensvermeidenden Schutzmaßnahmen sind 

auch für die Bechsteinfledermaus wirksam. Die Tunnelbauwerke Trimberg und Spitzenberg 

sowie die Wehretalbrücke ermöglichen in ihrem Zusammenwirken eine gefahrlose Querung 

der A 44 auf einer Gesamtlänge von 1.881 m. Dies entspricht einem Viertel der insgesamt 

7.470 m langen VKE 40.1. Desweiteren stellen die geplanten Unterführungen, die Überflug-

hilfe („hop-over“ Schlangengraben) und die lückenlos begleitenden Leiteinrichtungen 

(Kollissionsschutzwände- und zäune, Verwallungen, Schutzpflanzungen) im gesamten 

Trassenverlauf eine gefahrlose Querung sicher.  

4.4.8.2.4 Zusammenfassende Bewertung der Erheblichk eit der Auswirkungen 

Die Auswirkungen des Vorhabens führen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der 

Bechsteinfledermaus. 

Die Beeinträchtigung der potentiellen Männchenquartiere am nördlichen Portal des Tunnels 

Spitzenberg wird als nicht erheblich eingestuft. Die Stabilität der Quartierorte ist zwar für den 

Paarungserfolg des jeweiligen Männchens mitentscheidend, weswegen dem Verlust selbst 

einzelner Männchenquartiere eine Bedeutung beizumessen ist. Fachgutachterlich wurde 

jedoch nachvollziehbar dargelegt, dass die qualitativen Ansprüche von Männchen an Baum-

höhlen und an die Anzahl der benötigten Baumhöhlen nach dem gegenwärtigen Kenntnis-

stand geringer als die von Weibchenkolonien sind. Daher ist davon auszugehen, dass nach 

der Vorhabenrealisierung ausreichend zur Paarung geeignete Baumhöhlen in der Umgebung 

verbleiben. Dies belegt auch das Ergebnis der Kartierung der Baumhöhlen mit potenzieller 

Funktion als Paarungsquartier. Im Ergebnis führt die Inanspruchnahme einzelner, vorsorglich 

als Paarungsquartier bewerteter Quartierbäume von Männchen zu keiner erheblichen Beein-

trächtigung der Art im FFH-Gebiet (vgl. Unterlage 12.5, S. 289). 
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Flächenverluste von alten strukturreichen Laub- und Laubmischwälder mit Höhlenbäumen 

als Sommerlebensraum und Jagdhabitat innerhalb des FFH-Gebietes sind im Bereich Nord-

portal Tunnel Spitzenberg in einem Umfang von 1,5 ha zu erwarten. Hierbei sind die baube-

dingten Beeinträchtigungen in der Flächenbilanz als dauerhafter Flächenverlust berücksich-

tigt. Die betroffenen Waldflächen liegen außerhalb der Aktionsräume der am Trimberg und 

im Eddertalsgraben nachgewiesenen Wochenstubenkolonien. Über Netzfänge ist belegt, 

dass die Waldflächen am Lerchenberg/Spitzenberg ebenfalls nicht von einer Wochenstuben-

kolonie genutzt werden. Allenfalls für männliche Tiere kann eine Nutzung dieses Bereichs 

nicht ausgeschlossen werden. Es handelt sich daher um keine essentiellen Nahrungshabita-

te (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92). Im Ergebnis führt der Waldflächenver-

lust zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus (vgl. Unterlage 12.5, 

S. 289).  

Baubedingte Störungen durch Lichtemissionen führen ebenfalls zu keiner erheblichen Beein-

trächtigung von Erhaltungszielen der Art, da hiervon allenfalls potenzielle Nahrungsräume 

einzelner Männchen am Nordportal des Spitzenbergtunnels betroffen sein können. Zudem ist 

fachgutachterlich auch aufgrund der begrenzten räumlichen Reichweite dieser Auswirkung, 

ihres temporären Charakters sowie aufgrund des Vorliegens möglicher Ausweichhabitate 

eine erhebliche Beeinträchtigung von Erhaltungszielen der Art nachvollziehbar verneint wor-

den (vgl. Unterlage 12.5, S. 291).  

Die vorsorglich nicht ausgeschlossene negative Auswirkung des Vorhabens auf im Einzelfall 

genutzte Flugwege der Art in der Zeit nach der Wochenstubenphase ist ebenfalls nicht als 

erhebliche Beeinträchtigung einzustufen. Unabhängig davon, dass die betreffenden Flugrou-

ten nicht zu essentiellen Nahrungshabitaten der Art führen, werden durch die vorgesehenen 

Schadensvermeidungsmaßnahmen, wie Unterführungsbauwerke sowie begleitende Kollisi-

onsschutz- und Leiteinrichtungen, eine kollisionsfreie Querung des Wehretals ermöglicht 

bzw. aufrechterhalten und darüber hinaus die Jagdgebiete im FFH-Gebiet von der Trasse 

abgeschirmt (vgl. Unterlage 12.5, S. 291 f.).  
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4.4.9 Auswirkungen anderer Pläne und Projekte 

Nach der FFH-Verträglichkeitsprüfung S. 428 können kumulativ folgende Vorhaben auf das 

FFH-Gebiet wirken: 

- Ausbau der Verflechtungsstrecke B 27, 

- Neubau der B 452, Nordumgehung Reichensachsen und 

- Verlegung des Anschlusses der K 8 an die B 27 

Die Prüfung der vorgenannten Vorhaben hat ergeben, dass diese im Zusammenwirken mit 

dem Neubau der A 44, VKE 40.1, zu keiner erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungszie-

le führen. 

4.4.9.1 Ausbau der Verflechtungsstrecke B 27 

Der Ausbau der Verflechtungsstreckte B 27 sollte im Zuge des Neubaus der A 44 erfolgen. 

Die Fortführung des Planungsprozesses (Antrag zur 2. Planänderung) wird sich aber nach 

Auskunft des ASV Eschwege voraussichtlich bis in das Jahr 2013 verschieben (vgl. Telefon-

vermerk vom 15.08.2011).  

Die B 27 wird in der vorhandenen Linienführung von der AS Eschwege nach Norden auf ei-

ner Länge von 1,5 km auf vier Fahrstreifen verbreitert. Zudem wird zum Anschluss an die 

L 3243 ein Überführungsbauwerk über den Bahndamm und der B 27 notwendig. 

Die geplante Ausbaustrecke liegt außerhalb des FFH-Gebietes. Das Vorhaben kann sich 

daher nur auf die Flugwege des Großen Mausohrs zwischen einzelnen Gebietsbestandteilen 

auswirken. Die Planfeststellungsbehörde folgt jedoch der fachgutachterlichen Einschätzung, 

dass die betroffenen Flugwege von geringerer Bedeutung für die Art als die im Wehretal zwi-

schen Bischhausen und Oetmannshausen sind (FÖA, Erfassung von fledermäusen im Be-

reich der Vorhaben Ausbau B 27 Verflechtungstrecke zwischen A 44 AS Oetmannshausen 

und B 452 OU Reichensachsen, 7.10.2004, Kap. 3.1; FÖA, Untersuchungen zum großen 

Mausohr im Ausbaubereich der B 27 bei Reichsachsen, 3.11.2008, S. 11). In der FFH-VP 

wird zudem nachvollziehbar dargelegt, dass zwar auch Flugwege entlang des ehemaligen 

Bahndammes und des Vierbachs vorhabensbedingt betroffen sind, diese aber aufgrund von 

Schadensvermeidungsmaßnahmen in ihrer Funktion aufrecht erhalten werden (vgl. Unterla-

ge Nr. 12.5, S. 396 f.). Zusammenfassend ist daher von keiner erheblichen Beeinträchtigung 

von Erhaltungszielen im Zusammenwirken mit diesem Vorhaben auszugehen. 
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4.4.9.2 Neubau der B 452, Nordumgehung Reichensachs en 

Der Neubau der B 452 dient der Nordumgehung von Reichensachsen und soll an den Aus-

bau der Verflechtungsstrecke B 27 anschließen. Die Fortführung des Planungsprozesses 

wird sich nach Auskunft des ASV Eschwege voraussichtlich bis in das Jahr 2013 verschie-

ben (vgl. Telefonvermerk vom 15.08.2011).  

Die B 452 zweigt von Eschwege kommend vor Reichensachsen nach Westen ab und 

schließt dann an die Verflechtungstrecke der B 27 an. Auf diese Weise wird der Ortsteil Rei-

chensachsen vom Verkehr entlastet. 

Die geplante Ausbaustrecke liegt außerhalb des FFH-Gebietes. Auswirkungen auf die Le-

bensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL sind daher ausgeschlossen.  

Das Vorhaben kann sich zwar möglicherweise auf Flugwege des Großen Mausohrs zwi-

schen einzelnen Gebietsbestandteilen auswirken. Die Planfeststellungsbehörde folgt jedoch 

der fachgutachterlichen Einschätzung, dass die betroffenen Flugwege von geringerer Bedeu-

tung für die Art als die im Wehretal zwischen Bischhausen und Oetmannshausen sind (FÖA, 

Erfassung von Fledermäusen im Bereich der Vorhaben Ausbau B 27 Verflechtungstrecke 

zwischen A 44 AS Oetmannshausen und B 452 OU Reichensachsen, 7.10.2004, Kap. 3.1). 

In der FFH-VP ist zudem nachvollziehbar dargelegt, dass zwar auch Flugwege entlang des 

ehemaligen Bahndammes und der Wehre betroffen sind, diese aber aufgrund von Scha-

densvermeidungsmaßnahmen in ihrer Funktion aufrecht erhalten werden (vgl. Unterlage Nr. 

12.5, S. 398 ff.). Daher ist im Ergebnis eine erhebliche Beeinträchtigung auch im Zusam-

menwirken mit diesem Vorhaben auszuschließen. 

4.4.9.3 Verlegung des Anschlusses der K 8 an die B 27 

Der Planfeststellungsbeschluss zur K 8 vom 25.10.202 wurde mit Beschluss vom 18.11.2009 

aufgehoben, so dass durch das Vorhaben keine kumulativen Auswirkungen zu befürchten 

sind. 

4.4.10 Auswirkungen durch andere Verkehrskosteneinh eiten der A 44 

Auswirkungen durch andere Verkehrskosteneinheiten der geplanten A 44 sind nicht zu er-

warten. Die von der Vorhabenträgerin vorgenommene VKE-übergreifende Betrachtung der 

Auswirkungen auf das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ hat ergeben, dass in der Gesamt-

schau keine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele zu prognostizieren ist. 
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In der FFH-VP wurde geprüft, ob kumulative Effekte eintreten können, die zu einer Änderung 

der bisherigen VKE-bezogenen Bewertung führen (vgl. Unterlage 12.5, S. 469 ff.). Die vor-

genommene Prüfung ist für die Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar. 

Kumulative Effekte sind ausschließlich beim Großen Mausohr möglich, führen aber zu keiner 

Änderung der Bewertung.  

So werden sowohl durch die VKE 40.1 und VKE 40.2 als Jagdhabitat geeignete Flächen der 

Kolonie Hoheneiche in Anspruch genommen. Es handelt sich in der VKE 40.1 um ca. 1,5 ha 

und in der VKE 40.2 um ca. 0,13 ha. Der anlagebedingte Verlust liegt danach bei insgesamt 

ca. 1,63 ha. Angesichts der geringen zusätzlichen Inanspruchnahme ist es nachvollziehbar, 

hierdurch von keiner Änderung der Bewertung der Auswirkungen auszugehen. 

Hinsichtlich der Flugwege sind bereits aufgrund der Schadensvermeidungsmaßnahmen kei-

ne kumulativen Auswirkungen zu erwarten.  

Auch hinsichtlich der Auswirkungen auf charakteristischen Spechtarten sind entgegen der 

Stellungnahme des BUND keine Kumulationseffekte zu erwarten. In der Gesamtschau über 

alle Abschnitte der A 44 ist aufgrund der Größe des FFH-Gebietes und der im FFH-Gebiet 

vorhandenen potenziellen Habitatflächen nicht von einer nachhaltigen Reduktion der Popula-

tionen des Schwarz- und des Grauspechtes im Gebiet auszugehen. Für beide Arten wird 

dauerhaft eine lebensfähige Population im FFH-Gebiet bestehen bleiben. Dies ist auch des-

halb anzunehmen, weil beide Arten gemäß Roter Liste des Werra-Meißner-Kreises in der 

Region aktuell als ungefährdet eingestuft sind. Die innerhalb der Effektdistanzen liegenden 

LRT-Flächen sind relativ klein. Dort ist zwar dauerhaft von einer Reduktion der Siedlungs-

dichte und Höhlenbauaktivitäten der beiden charakteristischen Spechtarten auszugehen. Ein 

vollständiger Ausfall der Arten oder ein vollständiger Ausfall der Höhlenbauaktivität in den 

gestörten Bereichen ist jedoch nicht zu erwarten. Insofern ist auch in diesen Flächen nicht 

von erheblichen Beeinträchtigungen auszugehen (vgl. Unterlage 12.5 S. 474 und Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 65 

f.). 

4.5 FFH-Ausnahmeprüfung für das FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

Das planfestgestellte Vorhaben kann abweichend von dem Verbot des § 34 Abs. 2 

BNatSchG zugelassen werden. Es ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentli-

chen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig, § 34 

Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG (C III 4.5.1). Zumutbare Alternativen, den mit dem Vorhaben verfolg-

ten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, be-
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stehen nicht, § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG (C III 4.5.2). Die zur Sicherung des Zusammen-

hangs des Netzes Natura 2000 notwendigen Maßnahmen sind planfestgestellt worden, § 34 

Abs. 5 Satz 1 BNatSchG (C III 4.5.3).  

4.5.1 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlich en Interesses 

Die mit dem Vorhaben verfolgten öffentlichen Interessen beruhen auf einem durch Vernunft 

und Verantwortungsbewusstsein geleiteten staatlichen Handeln. Das Vorhaben erfüllt die 

unter C III 1.1 dargestellten Planungsziele, deren Erreichung im öffentlichen Interesse liegt. 

Die Planungsziele sind Gegenstand gemeinschafts- und bundesrechtlicher Regelungen 

(Entscheidung Nr. 1692/96/EG, § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG, Verkehrsprojekt Deutsche Ein-

heit Nr. 15). Sie entsprechen darüber hinaus den Zielen der Raumordnung. 

4.5.1.1 Zwingende Gründe des öffentlichen Interesse s 

Das Vorhaben ist Bestandteil des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 15. Dies umfasst 

den Neubau der Bundesautobahn A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen und den Ausbau der A 4 bis nach Görlitz. Das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 

Nr. 15 hat nach dem Bundesverkehrswegeplan die besondere Funktion, zur Schaffung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in den alten und neuen Bundesländern durch eine ge-

meinsame Verkehrsinfrastruktur beizutragen. Durch die Schließung der bestehenden Lücke 

im Autobahnnetz zwischen Kassel und Eisenach soll das Zusammenwachsen insbesondere 

der durch die A 44 verbundenen Regionen Ruhrgebiet und Sachsen ermöglicht werden. Die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse liegt im besonderen öffentlichen Interesse, 

Art. 72 Abs. 2 GG. 

Die A 44 zwischen Kassel und der A 4 bei Wommen war bereits im Bedarfsplan für die Bun-

desfernstraßen zum FStrAbG i. d. F. vom 15.11.1993 (BGBl I S. 1878) als Vorhaben des 

vordringlichen Bedarfs enthalten. Der aktuelle Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zum 

FStrAbG hat die A 44 in der Anlage nach § 1 Abs. 1 Satz 2 FStrAbG als laufendes und fest 

disponiertes Vorhaben des vordringlichen Bedarfs gekennzeichnet. Diese Entscheidung des 

Gesetzgebers hat ein hohes Gewicht. 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegte vorhabenbezogene Dimensionierungsprognose 

2025 bestätigt den Verkehrsbedarf, der für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan 

mit ausschlaggebend war (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – 

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010). Die 

durchschnittliche werktägliche Verkehrsbelastung (DTVw) auf der A 44 wird danach im Pla-

nungsfall 2025 zwischen ca. 19.000 und ca. 42.000 Kfz/d liegen. Der prognostizierte Durch-
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gangsverkehr von ca. 13.600 Kfz/d (4.800 SV/d) von der A 7 in Kassel bis zum Anschluss an 

die A 4 (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensio-

nierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 55) bestätigt den hohen Ver-

kehrswert der neuen Autobahn für ihre Funktion, eine Lücke im Autobahnnetz zu schließen 

und dadurch das Zusammenwachsen der verbundenen Regionen in den östlichen und west-

lichen Bundesländern zu fördern. Die Verkehrsbelastung für den Streckenabschnitt der VKE 

40.1 zwischen der AS Waldkappel und der AS Eschwege wird im Jahr 2025 ca. 28.000 Kfz/d 

betragen mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 23% (ca. 6.500 SV/d). Zwischen den An-

schlussstellen AS Eschwege und AS Wichmannshausen (VKE 40.2) ist von einer Verkehrs-

belastung mit ca. 33.000 Kfz/d bei einem Schwerverkehrsanteil von ca. 24 % (ca. 8.000 

SV/d) auszugehen (vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, 

Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, Plan 61). 

Das Vorhaben hat als Abschnitt der A 44 zwischen der A 7 bei Kassel und der A 4 bei 

Wommen eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion. Es ist Bestand-

teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Seine Umsetzung erfüllt wichtige Gemein-

schaftsziele hinsichtlich der reibungslosen Funktion des Binnenmarktes und der Stärkung 

des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in der Gemeinschaft. Das Vorhaben 

entspicht, wie dargelegt, dem Ziel des Ausbaus des transeuropäischen Verkehrsnetzes 

Rechnung.  

Das Vorhaben dient der regionalen Erschließung und der Wirtschaftsförderung. Die A 44 hat 

besondere verkehrliche Bedeutung für die Region Nordhessen (Regionalplan Nordhessen 

2000, Abschnitt Straßenverkehr, Ziel; Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenver-

kehr, Ziel 2). Sie bündelt die regionalen und überregionalen Verkehre entlang der Entwick-

lungsbänder und verbessert die Erreichbarkeit der Oberzentren und der Mittelzentren 

Eschwege und Sontra durch leistungsfähige Fernstraßen für einen zügigen Verkehrsfluss 

(vgl. Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 1 und Grundsatz 

3). Darüber hinaus wird der wirtschaftsschwache Werra-Meißner-Kreis durch das Vorhaben 

erschlossen. Der Werra-Meißner-Kreis ist als einziger noch verbleibender Raum in Hessen 

Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-

tur“ 2007 – 2013 (vgl. Karte der GRW-Fördergebiete 2007 – 2013). Das Vorhaben ermöglicht 

den Anschluss des wirtschafts- und strukturschwachen Kreises an das internationale Ver-

kehrsnetz mit der Folge, dass eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben und damit eine deutli-

che Verbesserung der Wirtschaftsstruktur einhergeht. 

Das Verkehrsprojekt erhöht schließlich die Verkehrssicherheit, beseitigt die bestehenden 

Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen und entlastet das regionale Straßennetz. 
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Dies gilt namentlich für die B 7 mit ihren Ortsdurchfahrten im Abschnitt der VKE 40.1, die 

bislang den durchgehenden Fernverkehr zu bewältigen hat. Im Prognose-Nullfall 2025 wäre 

die B 7 im Raum Bischhausen und Oetmannshausen mit ca. 12.900 Kfz/d und die B 27 im 

Raum Hoheneiche mit ca. 19.300 Kfz/d belastet. Im Planfall 2025 ist für denselben Bereich 

mit einer Verkehrsabnahme um 89 % auf 1.400 Kfz/d und 95 % auf 1000 Kfz/d zu rechnen 

(vgl. Modus Consult, Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel – Herleshausen, Dimensionie-

rungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Juli 2010, S. 41 und 46, Plan 55 und 65). Da-

durch werden zudem die Ortschaften von Verkehrs- und Immissionsbelastung durch den 

Durchgangsverkehr entlastet (vgl. Regionalplan Nordhessen 2000, Abschnitt Straßenver-

kehr, Grundsatz; Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, Grundsatz 2). 

4.5.1.2 Überwiegen 

Die dargelegten zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses an der Verwirklichung des 

Vorhabens überwiegen das durch das Vohaben beeinträchtigte Integritätsinteresse des eu-

ropäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 am Erhalt der erheblich beeinträchtigten Teil-

fläche mit Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110) im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“.  

Durch das Vorhaben wird eine Teilfläche des nichtprioritären LRT 9110 erheblich beeinträch-

tigt. Die beeinträchtigte Teilfläche liegt am Rand des FFH-Gebietes im Bereich einer Wald-

spitze und ist mit ca. 1,03 ha relativ klein. Der Gesamtbestand an Hainsimsen-Buchenwald 

im FFH-Gebiet umfasst ca. 4360 ha, so dass die beeinträchtigte Flächen lediglich einen An-

teil von 0,02 % der in dem FFH-Gebiet insgesamt vorhandenen LRT-Fläche ausmacht. Die 

beeinträchtigte Fläche hat zudem keine besondere Bedeutung für den Erhalt und die weitere 

Entwicklung des Gebietes. Nach der Grunddatenerfassung liegt der Schwerpunkt des LRT-

Vorkommens auf den zum Werratal abfallenden Hängen des Kaufunger Waldes. 

Bei der Bewertung der Beeinträchtigung ist weiter zu berücksichtigen, dass die festgestellte 

erhebliche Beeinträchtigung der Teilfläche des LRT 9110 ohne zeitliche und fachliche Funk-

tionslücke durch die vorgesehene Gebietserweiterung ausgeglichen wird. Die geplante Ge-

bietserweiterung im Schlierbachswald setzt an bestehende Waldflächen in unmittelbarer 

Nachbarschaft des FFH-Gebietes an. Die Waldfläche entspricht bereits heute hinsichtlich 

Struktur und Funktion dem LRT 9110. Die Kohärenzsicherungsmaßnahme stärkt somit un-

mittelbar die Integrität des betroffenen Erhaltungsziels. Sie sichert den Erhalt und die weitere 

Entwicklung des Lebensraumes im FFH-Gebiet ohne zeitliche Lücke. 
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4.5.1.3 Nullvariante 

Da zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für das planfestgestellte 

Vorhaben streiten, scheidet die Nullvariante aus (BVerwG, Urt. vom 17.01.2007 – 9 A 20.05 

–, Juris RdNr. 142). Gemessen an den Planungszielen stellt die „Nullvariante“ keine Alterna-

tive zur Erreichung des mit der Planung verfolgten Zwecks dar. Sie ist durch ein gänzliches 

Absehen von dem Vorhaben gekennzeichnet. Ein Verzicht auf das Vorhaben scheidet schon 

wegen der durch die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf zum Ausdruck kommenden 

besonderen verkehrlichen Bedeutung des Vorhabens aus. Zudem hat das Vorhaben als ein 

Abschnitt der A 44 eine europäische Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion und ist 

Bestandteil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Es dient der Erfüllung wichtiger Gemein-

schaftsziele, wie dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes und der Stärkung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Diese Planungsziele würden mit der „Nullvari-

ante“ vollständig verfehlt. Die Nichtdurchführung des Vorhabens stellt demnach keine Pla-

nungsalternative dar. 

4.5.2 Keine zumutbaren Alternativen 

Zumutbare Alternativen im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG, den mit Vorhaben der 

A 44 verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu 

erreichen, sind nicht gegeben. 

Es bestehen keine zumutbaren technischen Alternativen zur Optimierung der Trasse der 

A 44 VKE 40.1 (C III 4.5.2.2). Ebenso wenig bestehen zumutbare Alternativen für eine ande-

re Trassenführung in dem Abschnitt der VKE 40.1 zwischen Waldkappel und Hoheneiche (C 

III 4.5.2.3). Schließlich ergeben sich auch unter dem Aspekt der Vorentscheidung für die 

weitere Linienführung in den Folgeabschnitten der VKE 40.2, 50 und 60 keine zumutbaren 

Trassenalternativen zu dem planfestgestellten Vorhaben (C III 4.5.2.4). 

4.5.2.1 Prüfungsmaßstab 

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob unter Anwendung des strengen Vermeidungs-

gebots, wie es aus dem Natura 2000-Regime folgt, Alternativen gibt, die die Planungsziele 

unter Inkaufnahme von zumutbaren Abstrichen erreichen, aber eine erhebliche Beeinträchti-

gung von Erhaltungszielen des Netzes Natura 2000 vermeiden. Die geprüften Alternativen 

wurden darauf untersucht, ob sie Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL oder Arten 

des Anhangs II der FFH-RL erheblich beeinträchtigen können. Soweit Betroffenheiten ermit-

telt wurden, erfolgte eine weitere Unterscheidung danach, ob diese Erhaltungsziele prioritäre 

oder nicht prioritäre Lebensraumtypen oder Arten betreffen. Nach dem Schutzkonzept der 

FFH-Richtlinie ist neben der Prüfung der Betroffenheit prioritärer Gebietsbestandteile nicht 
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auch die Wertigkeit und Anzahl der betroffenen Lebensraumtypen oder Arten sowie die je-

weilige Beeinträchtigungsintensität zu ermitteln. Eine solche Differenzierung der Beeinträch-

tigungen ist auf der Grundlage der Vorgaben der FFH-Richtlinie nicht geboten, da in der 

FFH-Richtlinie weder qualitativ, noch quantitativ ein Rangverhältnis festgelegt ist (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 12.08.2008 – 9 A 3.06 – UA Rn. 170). 

Es ist ausreichend, die in Betracht kommenden Planungsalternativen anhand einer Grobana-

lyse und -trassierung zu prüfen. Entgegen der Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011 

obliegt es weder der Vorhabenträgerin noch der Planfeststellungsbehörde Alternativtrassen 

zu entwickeln, wenn sich - wie im vorliegenden Fall - solche Alternativen nicht aufdrängen. 

Alternativen würden sich erst dann aufdrängen, wenn sie eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Netzes Natura 2000 gänzlich vermeiden würden und unter Einbeziehung naturschutzex-

terner Belange zumutbar wären. Solche Alternativen bestehen nicht. 

4.5.2.1.1 Methodik zur Beurteilung der Alternativen  aus Sicht des Natura 2000-

Gebietsschutzes 

Zur Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen von FFH-Lebensraumtypen wurden folgende 

Größen flächenhaft bilanziert (siehe Unterlage 12.5.6.1, Anhang, ergänzend 

Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 

10.10.2011): 

• Direkter Flächenverlust durch die Trasse und Nebenflächen einschließlich notwendi-

ger Böschungen, 

• Beeinträchtigung durch trassennahen Schad- und Stickstoffeintrag innerhalb eines 

300 m-Puffers ab Fahrbahnrand. 

Für die Beurteilung durch trassennahen Schad- und Stickstoffeintrag wurde aus Gründen 

des sehr hohen Aufwandes von konkreten modellgestützten Prognoserechnungen zur Be-

stimmung der Stickstoffeinträge für die technischen Alternativen und entlang der Alternativ-

trassen abgesehen. Stattdessen wurde vereinfacht von einem Wirkband von 300 m beidsei-

tig der Trassierungen ausgegangen, welches auf Grundlage der Erfahrungen aus den 

Prognoserechnungen zu den Stickstoffeinträgen entlang der Vorzugstrasse abgeleitet wurde. 

Dadurch wurden – mit Ausnahme von Sonderfällen (z. B. stärkerer Einfluss durch Kaltluftab-

flussbahnen) über die 300 m – alle relevanten Stickstoffeinträge oberhalb von 0,3 kg N /ha* 

erfasst. In den Gutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwellen von ÖKO-DATA wurde ein 

vergleichbares Wirkband als relevanter Bereich zugrunde gelegt (vgl. ÖKO-DATA Straus-

berg, Fachgutachten zur Ermittlung der Irrelevanzschwelle als Teil der Bewertung der FFH-
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Verträglichkeit bei Stickstoffdepositionen bezogen auf die FFH-Gebiete „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ und „Werra- und Wehretal“, 07.09.2011, Kap.3 Untersuchungsgebiet, ca. 600 

bis 700 m breiter Korridor). Insoweit ist auch die Kritik des BUND, die methodische Vorge-

hensweise sei fehlerhaft und im Mittel 200 m anzuwenden, unberechtigt. Sie beachtet dabei 

nicht, dass es um eine Abschätzung des Beeinträchtigungspotenzials geht und diese nicht 

mit der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung gleichgesetzt werden kann (vgl. dazu 

auch Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND 

vom 16.05.2011, S. 87). 

Mögliche Beeinträchtigungen durch Waldrandanschnitt werden durch das 300 m-Wirkband 

für Stickstoffeinträge miterfasst. Dieser Wirkfaktor musste daher nicht separat ermittelt und 

bewertet werden. In Wald-LRT ist infolge des Waldrandanschnittes bis zu einer Wirktiefe von 

50 m eine Überlagerung mit den Stickstoffeinträgen der Beeinträchtigung zugrunde zu legen.  

Soweit die Alternativtrassen in einzelnen Abschnitten identisch mit der Vorzugstrasse verlau-

fen, wurde auf Erkenntnisse aus den FFH-Verträglichkeitsprüfungen zurückgegriffen. Dies 

gilt z. B. für die Flächen des LRT *91E0 am Kromberg, die nicht beeinträchtigt werden. Baga-

tellfälle wurden nach der Fachkonvention von Lambrecht und Trautner (Lambrecht, H. & 

Trautner, J., „Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheb-

lichkeit im Rahmen der FFH-VP“, Juni 2007) beurteilt.  

Beeinträchtigungen von charakteristischen Arten wurden nicht gesondert ermittelt, da keine 

vergleichbare Datengrundlage über alle FFH-Gebiete zur Verfügung stand. Zudem wurde 

davon ausgegangen, dass die in Frage kommenden charakteristischen Arten (insbesondere 

die Spechtarten Schwarz- und Grauspecht) aufgrund der Größe des Gesamtbestandes der 

zu betrachtenden Wald-LRT durch keine der Alternativtrassen in Ihrem günstigen Erhal-

tungszustand beeinträchtigt werden.  

Die Beurteilung erheblicher Beeinträchtigungen auf Anhang II-Fledermausarten wurde primär 

über den Flächenumfang der konkret betroffenen Jagdgebiete sowie ergänzend - soweit 

bekannt - die Nähe der Trassen zu Wochenstuben sowie die Zerschneidung relevanter 

Flugwege betrachtet. Zur Ermittlung der flächenhaften Betroffenheiten von Jagdgebieten 

wurden folgende Größen flächenhaft bilanziert (siehe Unterlage 12.5.6.1, Anhang): 

• Direkter Flächenverlust durch die Trasse und Nebenflächen einschließlich notwendi-

ger Böschungen (Jagdgebiete gemäß Erhaltungszielformulierung), 

• Beeinträchtigung durch trassennahe Verlärmung innerhalb eines 50 m-Puffers ab 

Fahrbahnrand. 
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Für die Planfeststellungsbehörde sind die Erhaltungsziele für die Prüfung maßgeblich. Daher 

wurden abweichend von der Vorhabenträgerin nur alte, strukturreiche Laub- und Mischwäl-

der als nach den Erhaltungszielen geschützter Lebensraum für die Fledermäuse betrachtet. 

Bei der Bechsteinfledermaus wurde zusätzlich auf die Beeinträchtigung der bekannten Kolo-

nieaktionsräume (Nahrungssuchgebiete) abgestellt, da dieser Bereich für die Reproduktion 

und damit den Erhalt der Population von besonderer Bedeutung sind. 

Bei allen Alternativen wurden bei der Prüfung der Auswirkungen auf Fledermäuse zudem die 

in der FFH-VP „Werra- und Wehretal“ (Unterlage 12.5) zugrunde gelegten Bagatellschwellen 

angewandt. Hiernach sind Flächeninanspruchnahmen von (potenziellen) Jagdgebietsflächen 

von maximal 1 % des jeweils betroffenen Aktionsraums einer Kolonie im Grundsatz als uner-

heblich einzustufen. Daraus ergaben sich koloniespezifische 1%-Bagatellschwellen von 49 

ha für die Kolonie Hartmuthsachsen, 40 ha für die Kolonie Waldkappel, 39 ha für die Kolonie 

Bischhausen und 45 ha für die Kolonie Hoheneiche. Bei der Bechsteinfledermaus wurde für 

die durch die Alternativen betroffenen bekannten Kolonien Honigberg und Schinzenberg-

Berg/Hassel die Flächengröße eines individuellen Nahrungshabitates als 

Erheblichkeitsschwelle zugrunde gelegt. Es wurde dabei die Größe von 2,5 ha zugrunde 

gelegt (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 34 f., 40, 59). Die Kolonien Trimberg und Edderstalgraben 

mussten nicht gesondert betrachtet werden, da die Alternativen im Bereich dieser Kolonien 

identisch mit der Vorzugstrasse verlaufen. 

Bezogen auf das Große Mausohr wurde bei allen Alternativen von keiner Betroffenheit von 

Wochenstubenquartieren ausgegangen. Bekannte Wochenstubenquartiere der Art liegen in 

Bischhausen und Hoheneiche. Aufgrund der Lage innerhalb geschlossener Ortschaften ist 

eine unmittelbare bau- oder betriebsbedingte Störung dieser Quartiere nicht zu erwarten. 

Fachgutachterlich wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Funktion der Flugwege 

des Großen Mausohrs mit Hilfe entsprechender Vermeidungsmaßnahmen aufrecht erhalten 

werden kann. Eine Ausnahme wurde nur bei mehrfacher Zerschneidung desselben Flugwe-

ges gemacht (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 45). 

Hinsichtlich der Anhang II-Arten Gelbbauchunke und Kammmolch konnte auf die Ergebnisse 

der FFH-Verträglichkeitsprüfung zum FFH-Gebiet „Trimberg bei Reichensachsen“ zur VKE 

40.1 zurückgegriffen werden. Betroffenheiten dieser Arten erfolgen in einem Bereich, wo alle 

Alternativtrassen identisch zur Vorzugstrasse verlaufen. Daher konnte unter Bezugnahme 

auf das Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung für diese Arten alternativübergreifend von 

einer unerheblichen Beeinträchtigung ausgegangen werden.  
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Weiterhin wurden in der Alternativenprüfung keine baubedingten Beeinträchtigungen be-

trachtet. Aufgrund der bei der Alternativenprüfung lediglich erforderlichen Grobanalyse wären 

hierzu keine aussagekräftigen Ergebnisse zu erwarten. 

Die zur Nachvollziehbarkeit der Alternativenprüfung erforderliche kartografische Darstellung 

der Lage der einzelnen Trassenvarianten, der in die Analyse einbezogenen Wirkzonen von 

50 m und 300 m Breite sowie der relevanten Natura 2000-Gebiete ist in der Unterlage 

12.5.6.1, Karten 12.5.6.2 bis 12.5.6.7 enthalten. 

4.5.2.1.2 Maßstab für die Zumutbarkeit von Alternat iven 

Die Vorhabenträgerin darf von einer technisch an sich möglichen und rechtlich zulässigen 

Alternativlösung Abstand nehmen, wenn diese ihr unverhältnismäßige Opfer abverlangt oder 

andere Gemeinwohlbelange erheblich beeinträchtigt werden. Vor dem Hintergrund des in 

Art. 5 Abs. 3 der Konsolidierten Fassung des Vertrags über die Europäische Union vom 

09.05.2008 (ABl. C 115/13) verankerten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen auch 

im Anwendungsbereich des FFH-Rechts keine unverhältnismäßigen Opfer abverlangt wer-

den. Ob Kosten oder sonstige Belastungen und Nachteile außer Verhältnis zu dem nach 

§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG festgelegten Schutzregime stehen, ist am Gewicht der beein-

trächtigten gemeinschaftsrechtlichen Schutzgüter zu messen. Richtschnur hierfür sind die 

Schwere der Gebietsbeeinträchtigung, Anzahl und Bedeutung etwa betroffener Lebensraum-

typen oder Arten sowie der Grad der Unvereinbarkeit mit den Erhaltungszielen. Je größer 

der „Gewinn“ einer Alternativlösung für die Wahrung der Erhaltungsziele ist, desto umfas-

sender ist der Anspruch an Vermeidungsmaßnahmen auch unter Einschluss der hierfür er-

forderlichen finanziellen Mittel (vgl. BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 – 4 A 28.01 – UA, Rn. 

37, 41). 

4.5.2.2 Technische Alternativen 

Es bestehen keine zumutbaren technischen Alternativen gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 

BNatSchG, die zu einer Vermeidung der erheblichen Beeinträchtigung des LRT 9110 führen 

(vgl Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 14.09.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.09.2011). 

4.5.2.2.1 Konfliktsituation am nördlichen Tunnelpor tal  

Im Bereich des nördlichen Tunnelportals am Lerchenberg kommt es zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung des LRT 9110 durch unmittelbare Flächeninanspruchnahme (0,55 ha), 

Waldrandanschnitt und Stickstoffbeeinträchtigungen (0,48 ha) im Umfang von insgesamt 

1,03 ha. Außerdem werden ca. 1,5 ha geeignete Jagdhabitatflächen der durch die Erhal-
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tungsziele geschützten Anhang II-Arten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus in An-

spruch genommen, ohne dass dies allerdings zu einer weiteren erheblichen Beeinträchti-

gung führen würde. 

4.5.2.2.2 Beschreibung der technischen Alternativen  

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, ob es Möglichkeiten gibt, diese Beeinträchtigungen 

zu vermeiden oder zu reduzieren (vgl Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 14.09.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.09.2011). 

4.5.2.2.2.1 Planfeststellungsachse mit Gradientenab senkung im Bereich Tunnel Spit-

zenberg (Variante 10-1) 

Bei der Variante 10-1 wird die Gradiente im Bereich des Tunnels Spitzenberg abgesenkt 

(vgl. Übersichtslageplan Variante 10-1). Dadurch würde der Tunnel Spitzenberg bereits au-

ßerhalb des FFH-Gebietes beginnen und zumindest eine unmittelbare Inanspruchnahme des 

LRT 9110 vermieden. Der Tunnel Spitzenberg würde bei Bau-km 45+450 beginnen und au-

ßerhalb des FFH-Gebietes bei Bau-km 46+400 enden. Der Tunnel würde um 325 m länger 

werden. 

Die Überdeckung im Bereich der rechten Tunnelröhre zwischen Bau-km 45+640 bis Bau-km  

45+660 würde aufgrund der Topografie nur 1,50 m betragen. Zudem müsste der 

Weisenbachweg über ein neues Überführungsbauwerk verlegt werden. Darüber hinaus wäre 

eine Anpassung der Bauwerke Wehretalbrücke, Tunnel Trimberg und Brücke Weisenbach 

notwendig. Die Mehrkosten für die Herstellung der Alternative betragen aufgrund der Verlän-

gerung des Tunnelbauwerkes ca. 16 Mio. €. 

Der LRT 9110 würde allerdings weiterhin auf einer Fläche von ca. 0,85 ha durch Stickstoff-

einträge beeinträchtigt. Darüber hinaus wären am südlichen Rand des LRT 9110 aufgrund 

der geringen Tunnelüberdeckung im Bereich der rechten Tunnelröhre von 1,50 m zwischen 

Bau-km 45+640 bis Bau-km 45+660 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt des Baumbe-

standes möglich. Durch die ungünstigere Wasserversorgung wären negative Auswirkungen 

auf die Vegetation des LRT nicht auszuschließen.  

Da die Beeinträchtigungen des LRT 9110 im Umfang von ca. 0,85 ha oberhalb der Bagatell-

schwelle von 0,25 ha liegen würden, kann deren Erheblichkeit nicht ausgeschlossen werden. 



Planfeststellungsbeschluss - 293 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

4.5.2.2.2.2 Geringe Verschiebung der Planfeststellu ngsachse nach Osten (Variante 

10-2) 

Die Variante 10-2 verschiebt die Planfeststellungsachse im Bereich der Wehretalbrücke und 

des Tunnels Spitzenberg geringfügig (vgl. Übersichtslageplan Variante 10-2). Der Tunnel 

Spitzenberg würde bereits außerhalb des FFH-Gebietes bei Bau-km 45+500 beginnen und 

außerhalb des FFH-Gebietes bei Bau-km 46+460 enden. Der Tunnel würde um 330 m län-

ger werden. 

Die lichte Durchfahrtshöhe im Bereich des Weisenbachweges wäre nur noch gering, so dass 

der Weg unterhalb des Bauwerkes links der Achse tiefer gelegt werden müsste. Darüber 

hinaus wäre eine Anpassung der Bauwerke Wehretalbrücke, Tunnel Trimberg und Brücke 

Weisenbach notwendig. Die Mehrkosten für die Herstellung der Alternative betragen auf-

grund der Verlängerung des Tunnelbauwerkes und der Änderung der Wehrtalbrücke sowie 

der Brücke Weisenbachweg ca. 19 Mio. €. 

Bei der Variante 10-2 würde zumindest eine unmittelbare Inanspruchnahme des LRT 9110 

vermieden. Es verbliebe aber eine Beeinträchtigung des LRT 9110 auf einer Fläche von ca. 

0,93 ha durch Stickstoffeinträge. Die betroffenen Flächen würden oberhalb der Bagatell-

schwelle von 0,25 ha liegen, so dass eine Erheblichkeit der Beeinträchtigung nicht ausge-

schlossen werden kann. 

4.5.2.2.2.3 Geringe Verschiebung der Planfeststellu ngsachse nach Osten mit 

Einhausung im Bereich Nordportal Tunnel Spitzenberg  (Variante 10-3) 

Die Variante 10-3 hat den gleichen Achs- und Gradientenverlauf wie die Variante 10-2 (vgl. 

Übersichtslageplan Variante 10-2) jedoch mit einer Einhausung am Nordportal des Tunnel 

Spitzenberg auf einer Länge von 190 m. Diese Einhausung würde erhebliche Beeinträchti-

gungen des LRT 9110 durch Stickstoffdepositionen ausschließen. Eine flächige Inanspruch-

nahme des LRT würde ebenfalls nicht erfolgen so dass erhebliche Beeinträchtigungen von 

Erhaltungszielen ausgeschlossen wären. 

Die Mehrkosten für die Herstellung der Alternative betragen aufgrund der zusätzlichen 

Einhausung und der Verlängerung des Tunnelbauwerkes, der Änderung der Wehrtalbrücke 

sowie der Brücke Weisenbachweg ca. 28,5 Mio. €. 

4.5.2.2.3 Beurteilung der technischen Alternativen  

Die Varianten 10-1 und 10-2 vermeiden trotz der Mehrkosten von 16 bzw. 19 Mio. € eine 

erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9110 nicht. Sie scheiden daher als zumutbare Alterna-
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tiven aus. Durch die Variante 10-3 wird eine erhebliche Beeinträchtigung des LRT 9110 zwar 

vollständig vermieden. Sie ist aber in Anbetracht der Mehrkosten von 28,5 Mio. € nicht zu-

mutbar.  

Durch die zur Planfeststellung beantragte Trassenführung wird eine Teilfläche des nichtprio-

ritären Lebensraumes Hainsimsen-Buchenwald erheblich beeinträchtigt. Die Teilfläche liegt 

am Rand des FFH-Gebietes im Bereich einer Waldspitze. Sie ist mit ca. 1,03 ha relativ klein. 

Bezogen auf den Gesamtbestand an Hainsimsen-Buchenwald im FFH-Gebiet von ca. 

4360 ha liegt der beeinträchtigte Flächenumfang bei 0,02 % der in dem FFH-Gebiet insge-

samt vorhandenen LRT-Fläche. Die beeinträchtigte Fläche hat keine besondere funktionale 

Bedeutung für den Erhalt und die weitere Entwicklung des Gebietes. Nach der Grunddaten-

erfassung liegt der Schwerpunkt des Vorkommens auf den zum Werratal abfallenden Hän-

gen des Kaufunger Waldes. Die erhebliche Beeinträchtigung der Teilfläche des LRT lässt 

sich durch Gebietserweiterungen wirksam kompensieren. Die geplante Gebietserweiterung 

im Schlierbachswald setzt an eine bestehende Waldflächen in unmittelbarer Nachbarschaft 

des FFH-Gebietes an, die bereits heute hinsichtlich Struktur und Funktion dem betroffenen 

Lebensraumtyp entspricht und auf diese Weise den Erhalt und die weitere Entwicklung des 

Lebensraumes im FFH-Gebiet ohne zeitliche Lücke sichert. 

Demgegenüber belaufen sich die zusätzlichen Herstellungskosten für die Vermeidung der 

erheblichen Beeinträchtigung der Teilfläche des LRT 9110 auf ca. 28,5 Mio. €. Diese Kosten 

sind im Verhältnis zum geringen Gewinn für das FFH-Gebiet bzw. das Netz Natura 2000 als 

unverhältnismäßig hoch. Es handelt sich daher bei der Variante 10-3 nicht um eine (zumut-

bare) technische Alternative. 

4.5.2.3 Alternativen in der Trassenführung in der V KE 40.1 

Es bestehen keine zumutbaren Alternativen in der Trassenführung im Abschnitt der 

VKE 40.1 gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck oh-

ne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat für den Abschnitt der VKE 40.1 die Variante BUND 2011 

RegioConsult als mögliche Alternative geprüft (Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011 S. 

73 und Anlage 6, RegioConsult, Entwicklung einer Alternative zur A 44 im Netrakorridor, S. 4 

Abbildung 1). Die Variante läuft bis zur Kreuzung der B 452 mit der B 27/B 7 mit der Variante 

BUND 2002_3 NK identisch, die dann aber nach Osten abschwenkt, um mit einem Tunnel-

bauwerk den Spitzenberg und Zeugmantel zu queren. 
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Die Linie beginnt wie die Planfeststellungstrasse nordwestlich Bischhausen und entspricht 

bis nördlich der Ortslage Oetmannshausen der Planfeststellungstrasse. Während die Plan-

feststellungstrasse das Wehretal in einem größeren Bogen überfährt, wurde bei der Planung 

der Variante BUND 2011 RegioConsult und BUND 2002_3 NK ein engerer Bogen gewählt, 

damit die Trasse auf der B 452 und später auf der B 27 in Richtung Süden weitergeführt 

werden kann (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 17; Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011 S. 

73 und Anlage 6, RegioConsult, Entwicklung einer Alternative zur A 44 im Netrakorridor, S. 4 

Abbildung 1). Damit verbunden wäre ein Radius von 400 m zur Querung des Wehretals. 

Die Varianten sind aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht zulässig, da der geplante Radi-

us von 400 m zur Querung des Wehretals zu klein ist (vgl. Richtlinien für die Anlage von 

Straßen, Teil Linienführung (RAS-L), Ausgabe 1995 und Richtlinien für die Anlage von Auto-

bahnen (RAA), FGSV 2008; vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 17).  

Zudem wäre mit der Realisierung der Variante zwingend die Notwendigkeit der gleichzeitigen 

Verlegung der B 452 und B 27/B 7 verbunden, da der Trassenverlauf dieser Bundesstraßen 

genutzt werden soll. Hinsichtlich der B 452 wäre eine gleichzeitige Verwirklichung des Neu-

baus der B 452 (Nordumgehung von Reichensachsen) notwendig, der den Anschluss an die 

B 27 gewährleisten könnte. Allerdings wird sich die Fortführung des Planungsprozesses 

nach Auskunft des ASV Eschwege voraussichtlich bis in das Jahr 2013 verschieben (vgl. 

Telefonvermerk vom 15.08.2011), so dass wahrscheinlich eine gleichzeitige Verwirklichung 

nicht realisierbar ist. Die Funktion der B 27/B 7, die in diesem Bereich keine Kraftfahrstraße 

ist, müsste erhalten bleiben oder das bestehende unklassifizierte Wegenetz ausgebaut wer-

den. Bei Wegfall der B 27/B 7 würde für Kraftfahrzeuge, die gemäß § 18 StVO von der Be-

nutzung einer Bundesautobahn ausgeschlossen sind, keine klassifizierte Verbindung mehr 

von Hoheneiche Richtung Süden (nach Wichmannshausen) bestehen.  

Schließlich können im Bereich des Lerchenberges erhebliche Beeinträchtigungen des LRT 

9110 des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ durch Stickstoffeinträge nicht ausgeschlos-

sen werden (Unterlage 12.5.6.4, Blatt Nr. 01, Detailkarte Werra – Wehretal Lebensraumty-

pen, Lage der Variante BUND 2002_3 NK). Für die Beurteilung der Erheblichkeit der 

vorhabensbedingten Auswirkungen auf den am Lerchenberg vorkommenden LRT 9110 ist 

das Ausmaß der Beeinträchtigung durch trassennahen Schad- und Stickstoffeintrag inner-

halb des 300 m-Puffers ausschlaggebend (vgl. C III 4.5.2.1.1). Aufgrund der geringen Ent-

fernung zur Trasse (B 452) von ca. 250 m zum Lerchenberg sind deshalb erhebliche Beein-

trächtigungen nicht auszuschließen. 
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4.5.2.4 Keine zumutbaren Alternativen unter Einbezi ehung der Folgeabschnitte 

Unter Einbeziehung der Folgeabschnitte VKE 40.2, 50 und 60 bestehen keine zumutbaren 

Alternativen im Sinne von § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG.  

Der europäische Habitatschutz war nicht Gegenstand der Alternativenprüfung in den vorher-

gehenden Planungsstufen. Insbesondere die Varianten, die durch den bereits in der UVS-

Stufe I ausgeschlossenen „Netra-Korridor“ (KOCKS Consult GmbH, Verkehrswirtschaftlich-

keitsuntersuchung mit integrierter Umweltverträglichkeitsstudie, Umweltverträglichkeitsstudie 

Stufe I, Juli 1993, S. 33 f.) führen, wurden daher von der Planfeststellungsbehörde noch 

einmal in der gesamten Trassenführung von der Anschlussstelle Waldkappel bis zum An-

schluss an die A 4 unter dem Gesichtspunkt der FFH-Verträglichkeit überprüft. Diese - über 

das eigentliche Vorhaben und seine Zulassung hinausgehende - Alternativenprüfung war 

erforderlich, da mit der planfestgestellten Trasse der VKE 40.1 eine Vorentscheidung für den 

Sontra-Korridor und gegen den Netra-Korridor getroffen wird. Im Rahmen dieser („erweiter-

ten“) Alternativenprüfung werden die Auswirkungen auf den Natura 2000-Gebietsschutz der 

Vorzugstrasse von der Anschlussstelle Waldkappel bis zum Anschluss an die A 4 mit denen 

der vom BUND vorgetragenen Varianten verglichen. 

Die Planfeststellungsbehörde hat insgesamt neun Varianten der über den Abschnitt VKE 

40.1 hinausgehenden Trassenführung geprüft. Die bereits unter C III 4.5.2.3 dargestellten 

Varianten BUND 2002_3 NK und BUND 2011 RegioConsult stellen, aufgrund der fehlenden 

technischen Eignung und der nicht ausschließbaren erheblichen Beeinträchtigung des LRT 

9110 am Lerchenberg durch Stickstoffeinträge, keine zumutbaren Alternativen dar, so dass 

auf eine nochmalige Prüfung verzichtet wurde. 

4.5.2.4.1 Vorzugstrasse 

Die Vorzugstrasse verläuft beginnend nordwestlich der Gemeinde Waldkappel - 

Bischhausen in östlicher Richtung nördlich der Bundesstraße 7 und südlich der ehemaligen 

Bahnstrecke Kassel – Eschwege. Im weiteren Verlauf umfährt die Trasse die Ortslagen 

Waldkappel - Bischhausen und Oetmannshausen (Gemeinde Wehretal) nördlich, wobei in 

Höhe der Ortslage Oetmannshausen ein Tunnel zur Unterfahrung des Trimberges geplant 

ist. Anschließend wird das Wehretal mit einer Talbrücke gequert, um nachfolgend nach Sü-

den zu verschwenken, wo die Trasse den Spitzenberg in Tunnellage unterfährt. Auf Höhe 

der Ortslage Hoheneiche (Gemeinde Wehretal) befindet sich die Abschnittsgrenze zwischen 

den Planungsabschnitten VKE 40.1 und VKE 40.2. 
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Östlich der Bahnstrecke Göttingen – Frankfurt bzw. der Bundesstraße 27 folgend, quert die 

Trasse in Brückenlage das Netratal und umfährt östlich die Ortslage Wichmannshausen 

(Stadtteil von Sontra) in einem Tunnel. Danach quert die Trasse das Ulfetal einschließlich 

der B 400 und schwenkt wieder an die B 27 heran. Die Trasse folgt dieser parallel zur Bun-

desstraße bis zur Abschnittsgrenze zwischen den Planungsabschnitten VKE 40.2 und 

VKE 50. 

Die Linientrassierung im Planungsabschnitt der VKE 50 sieht eine östliche Umfahrung der 

Stadt Sontra mit einem großen Bogen in Tunnellage bis zum ehemaligen Standortübungs-

platz vor. Nach einem Rechtsbogen werden der Talzug des Lindenauer Wassers und die 

K 28 mit einem Brückenbauwerk überquert. Nachfolgend schwenkt die Trasse nochmals 

leicht nach Süden, bevor sie in Richtung Osten schwenkt, um nach der Überführung der K 9 

und der L 3251 südlich der Gemeinde Ulfen (Stadtteil von Sontra) parallel zur B 400 zu ver-

laufen. 

Die Trassenlage der BAB im Bereich des Planungsabschnittes der VKE 60 orientiert sich am 

Anfang noch an dem Verlauf der B 400. Im Bereich des Jochs zwischen dem Alber-Berg und 

dem Großen Armsberg wird die nach Osten führenden B 400 mehrfach gequert, wobei im 

Bereich des Jochs eine Untertunnelung der Bundesstraße vorgesehen ist. Die Ortslagen 

Unhausen und Breitzbach (Ortsteile der Gemeinde Herleshausen) werden durch das Ab-

schwenken der Trassenführung nach Süden in einem Abstand von ca. 600 bis 800 m umfah-

ren. Südwestlich der Gemeinde Unhausen wird ein Talzug, in dem der Breitzbach verläuft, 

mit einem Talbauwerk überführt. An dem nördlichen Hang des Heiligen-Berg verläuft die 

Vorzugstrasse weiter in Richtung Osten bis zum Anschluss an die A 4 bei Wommen (vgl. 

Unterlage 12.5.6.1, S. 7, Unterlage 12.5.6.2, Blatt Nr. 01).  

4.5.2.4.2 Geprüfte Varianten 

Es wurden folgende Varianten geprüft: 

im Sontra-Korridor (SK): 

• Diagonale S2 SK 

im Netra-Korridor (NK): 

• BUND 2002_1 NK 

• BUND 2002_1 opt NK 
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• BUND 2002_2 NK_1 AS oder 2 AS 

• BUND 2002_4 NK 

• BUND 2006_1 NK_1 AS oder 2 AS 

• BUND 2006_4 NK_1 AS oder 2 AS 

• BUND 2009_NK 

• BUND 2011_NK (entspricht der Variante 2011_A4/A5 NK) 

Die geprüften Alternativen unterscheiden sich zunächst darin, ob sie im weiteren Verlauf der 

A 44 im Sontra-Korridor (SK) oder im Netra-Korridor (NK) liegen. Außer der planfestgestell-

ten Trasse verläuft nur die von privaten Einwendern geforderte Diagonale S2 SK im Sontra-

Korridor (SK). Alle anderen Varianten verlaufen im Netra-Korridor (NK).  

Den vom BUND eingeführten NK-Varianten ist gemeinsam, dass sie für die Folgeabschnitte 

VKE 40.2, 50 und 60 eine vollständig abweichende Lage im Netratal und nicht im Sontratal 

haben. Für die VKE 40.1 führen die Varianten von einer vollständig veränderten Trassierung 

im Wehretal bis hin zu einem teilweisen Erhalt der Trassierung, insbesondere bis zur Que-

rung der Wehre. Die Bezeichnung der Varianten enthält die jeweilige Jahreszahl, in der der 

BUND im Rahmen der Beteiligungsverfahren diese Trassen bzw. Korridore vorgeschlagen 

hat. Da der BUND teilweise mehrere Linien- bzw. Korridorvorschläge eingebracht hatte, wur-

de bei der Variantenbezeichnung die jeweilige Jahreszahl mit einer aufsteigenden Numme-

rierung versehen. 

Die Abkürzung AS gibt die Anzahl der Anschlussstellen im Wehretal wieder. Es wurde des-

halb bei den Varianten nach der Anzahl der Anschlussstellen unterschieden, da diese auf die 

Erfüllung der Planungsziele Auswirkungen hat. 

Alle untersuchten Varianten beginnen an der planfestgestellten Trasse nordwestlich 

Bischhausen und enden mit ihrem Anschluss an die A 4 – im Sontrakorridor bei Wommen 

bzw. im Netrakorridor bei Hörschel. Damit wird entgegen der Stellungnahmen des BUND die 

Vergleichbarkeit der Varianten untereinander ermöglicht. Die Betrachtung wurde dabei für 

die VKE 50 und 60 anhand des aktuellen Planungsstandes von der Vorhabenträgerin vorge-

nommen (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 4). 
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4.5.2.4.2.1 Diagonale S2 SK 

Die Trasse der Diagonale beginnt wie die Vorzugstrasse nordwestlich der Ortslage 

Bischhausen und verläuft hier zwischen der B 7 und der stillgelegten Bahnstrecke Kassel  - 

Eschwege. Jedoch schwenkt die Linie unmittelbar nach dem Planungsbeginn nach Süden ab 

und quert mit einer Talbrücke das Wehretal einschließlich der hier verlaufenden B 7. Die 

Ortslage Waldkappel - Bischhausen wird dabei westlich umfahren. Die Trasse folgt dem 

Hosbach in Richtung Süden, welcher einschließlich der L 3459 mit einer Talbrücke über-

spannt wird. Im weiteren Verlauf führt die A 44 in Tunnellage unter dem Brand-Berg und 

Schie-Berg hindurch. Unmittelbar nach dem Tunnel schließt östlich der Gemeinde Mitterode 

zur Überführung eines Talzuges mit der K 26 ein Brückenbauwerk an. Mit einem Linksbogen 

wird die Autobahn nordöstlich, an der Hangflanke des Kirch-Berges zur Überführung des 

Sontratals mit der Bahntrasse Göttingen – Frankfurt und der B 27 geführt. Danach mündet 

die Variante nördlich der Stadt Sontra in die Planfeststellungslinie der VKE 50 ein und folgt 

dieser bis zum Anschluss an die A 4 bei Wommen (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 9). 

Die Diagonale S2 SK entspricht der Netzkonzeption N7 des Verkehrsgutachtens von Modus 

Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung der Dimensionie-

rungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-Korridor, 

September 2010). 

4.5.2.4.2.2 Varianten im Netra-Korridor 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Varianten im Netra-Korridor werden diese in zwei Ab-

schnitte unterteilt.  

Der erste Abschnitt beginnt an der Abschnittsgrenze zur VKE 33 nordwestlich Bischhausen 

und endet an der Anschlussstelle Netra (AS Netra). In diesem Abschnitt unterscheidet sich 

noch die Trassenführung, da es verschiedene Linienführungen in das Netratal gibt.  

Der zweite Abschnitt beginnt ab der AS Netra, da bis hier alle Varianten zusammengeführt 

werden. Er endet mit dem Anschluss an die A 4. Hinsichtlich des Anschlusses an die A 4 

sind drei unterschiedliche Anschlussvarianten untersucht worden. Es handelt sich um den 

Anschluss Hörschel, Krauthausen und Herleshausen (vgl. Unterlage 12.5.6.2, Blatt 01, 

Übersichtskarte Natura 2000).  
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4.5.2.4.2.2.1 Variantenführung bis AS Netra 

Im Folgenden wird die Trassenführung vom Beginn der VKE 40.1 nordwestlich von 

Bischhausen bis zur Anschlussstelle Netra beschrieben (vgl. zur Orientierung Unterlage 

12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000). 

BUND 2002_1 NK 

Die Variante BUND 2002_1 NK beginnt nordwestlich Bischhausen und verläuft zwischen der 

B 7 und der stillgelegten Bahnstrecke Kassel - Eschwege. Wie die Diagonale schwenkt die 

Linie westlich von Waldkappel - Bischhausen in südöstliche Richtung ab und quert das 

Wehretal mit Überführung der B 7 und Wehre. Die Linie folgt weiter der Diagonale, bevor sie 

in einem Linksbogen nach Osten abschwenkt, um die Ortslage Bischhausen südlich und den 

Honigberg nördlich zu umfahren. Danach erfolgt eine nach Südosten ausgerichtete Ände-

rung der Trassenführung zur Unterfahrung des Gebirgszuges zwischen dem Schieberg und 

dem Großen Steinberg in Tunnellage. Zur Überquerung des Sontratals, einschließlich der 

hier verlaufenden Bahnstrecke Göttingen – Frankfurt und der B 27, nördlich der Ortslage 

Wichmannshausen, schwenkt die Variante Richtung Osten ab und verläuft dann an der süd-

lichen Talflanke des Netratals. Dabei wird die Ortslage Datterode südlich umfahren (vgl. Un-

terlage 12.5.6.1, S. 11). Der Glockenberg wird entsprechend der Stellungnahme des BUND 

vom 16.05.2011 in einem Abstand von 300 m südlich und nachfolgend die Ortslage Röhrda 

nördlich umfahren (vgl. Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 

2000). Die vorgeschlagene Änderung der Planung führt zu einer Minderung der Kosten von 

ca. 4 Mio. € und wurde bei allen Varianten die am Glockenberg entlang geführt werden be-

rücksichtigt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des 

BUND vom 16.05.2011, S 83). 

Die Trasse BUND 2002_1 NK entspricht der Netzkonzeption N4 des Verkehrsgutachtens 

von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung der 

Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-

Korridor, September 2010) und umfasst im Wehretal folgende Anschlussstellen: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 
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AS Sontra-Wichmannshausen 

Die Anschlussstelle liegt nördlich von Wichmannshausen und verknüpft die Autobahn mit der 

B 27 im Sontratal und der B 7 im Netratal. 

BUND 2002_1 opt. NK 

Wegen der ortsnahen Linienführung der Variante BUND 2002_1 NK bei Bischhausen dräng-

te sich die Untersuchung einer Linienführung auf, die den Honigberg südlich umfährt. Wäh-

rend Bischhausen durch die Variante BUND 2002_1 NK beinahe eingekesselt wird, be-

schränken sich die Beeinträchtigungen bei der optimierten Variante auf den westlichen Orts-

rand. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Beeinträchtigungen für die Ortslage 

Bischhausen. 

Die Trasse beginnt an der westlichen Abschnittsgrenze nordwestlich Bischhausen und ver-

läuft parallel zwischen der B 7 und der stillgelegten Bahnstrecke Kassel - Eschwege. Unmit-

telbar danach schwenkt die Linie nach Süden ab und führt westlich an der Hangflanke des 

Wehrberges entlang, um anschließend die L 3459 zu überqueren. In einem Linksbogen ver-

läuft die Variante nun Richtung Südosten und unterfährt den Gebirgszug zwischen den Ber-

gen Brand und Winterkasten. Nördlich Wichmannshausen wird das Sontratal mit der Bahn-

strecke Göttingen – Frankfurt und der B 27 überführt. Mit dem Erreichen des Netratals trifft 

die optimierte Variante auf die Trasse der Variante BUND 2002_1 NK. Im weiteren Verlauf 

sind beide Varianten identisch (vgl. Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichts-

karte Natura 2000).  

Die Trasse BUND 2002_1 Opt NK entspricht der Netzkonzeption N4 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst im Wehretal folgende Anschlussstellen: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Sontra-Wichmannshausen 

Die Anschlussstelle liegt nördlich von Wichmannshausen und verknüpft die Autobahn mit der 

B 27 im Sontratal und der B 7 im Netratal. 
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BUND 2002_2 NK 1 AS und BUND 2002_2 NK 2 AS 

Die Achse der Variante BUND 2002_2 NK verläuft ab der westlichen Abschnittsgrenze 

nordwestlich Bischhausen, wie die Variante BUND 2002_1 NK, dem Wehretal folgend zwi-

schen der B 7 und der stillgelegten Bahnstrecke Kassel – Eschwege. Danach schwenkt die 

Trasse nach Süden, um das Wehretal mit der B 7 zu queren und verläuft zwischen der östli-

chen Hangflanke des Wehr-Berges und dem westlichen Ortsrand von Bischhausen. In einem 

engen Linksbogen wird die L 3459 überführt. Anschließend orientiert sich die Trasse an dem 

nördlichen Hang des Honig-Berges, südlich von Bischhausen. Während die Variante BUND 

2002_1 NK nun nach Süden verschwenkt, verbleibt die Linie der Variante BUND 2002_2 NK 

im Wehretal und orientiert sich bis zur Querung des Sontratals an den am südlichen Rand 

des Wehretals aufsteigenden Hängen des Winterkastens. Das Sontratal wird zwischen den 

Gemeinden Oetmannshausen und Hoheneiche mit der K 8, der Bahnstrecke Göttingen – 

Frankfurt und der B 27 gequert. Zwischen dem Spitzenberg und dem Berg Zeugmantel 

unterfährt die Linie in südöstlicher Richtung den Gebirgszug in Tunnellage. Anschließend 

wird das Netratal mit der B 7 und der Netra westlich Datterode in einem nach Osten verlau-

fenden Bogen gequert. Datterode wird südlich umfahren, wo diese Linie auf die Trassenfüh-

rung der Variante BUND 2002_1 NK trifft. Der weitere Verlauf der Varianten ist identisch (vgl. 

Unterlage 12.5.6.1, S. 14 f.; Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte 

Natura 2000). 

Die Trasse BUND 2002_2 NK 1 AS entspricht der Netzkonzeption N3 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstelle im Wehretal: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

Die Trasse BUND 2002_2 NK 2 AS entspricht der Netzkonzeption N6 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstellen im Wehretal: 
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AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Hoheneiche 

Die Anschlussstelle liegt zwischen den Ortslagen Oetmannshausen bzw. Hoheneiche und 

verknüpft die BAB mit der B 7/B 27. 

BUND 2002_4 NK 

Vom Beginn der Trassenvariante, an der westlichen Untersuchungsgebietsgrenze nordwest-

lich Bischhausen, bis zur Querung des Wehretals nordwestlich Oetmannshausen bzw. süd-

westlich von Reichensachsen, verläuft die Linie identisch zur Vorzugstrasse. Während die 

Vorzugstrasse in einem engeren Bogen das Wehretal mit der Bahnstrecke Göttingen – 

Frankfurt quert, um dann der B 7/B 27 Richtung Süden zu folgen, beschreibt die Linie dieser 

Variante einen größeren Bogen im Bereich der Wehretalquerung. Es schließt sich ein Tunnel 

zur Unterfahrung des Lerchen- und Spitzenberges bzw. der Ausläufer des Zeugmantels an 

(vgl. Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000).  

Nach der ursprünglichen Trassierung ohne Vermeidungsbauwerke war der Tunnel 

Hasselbachtal 2.350 m lang. Aufgrund der Forderung des BUND in der Stellungnahme vom 

16.05.2011 wurde von der Vorhabenträgerin geprüft, ob eine Tunnelverlängerung zur Ver-

meidung erheblicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ möglich 

ist. Eine Tunnelverlängerung zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen des 

FFHGebietes „Werra- und Wehretal“ ist - genauso wie bei der Planfeststellungstrasse - mög-

lich. Die vorgeschlagene Verlängerung der Tunnelbauwerke wäre mit einer weiteren Kosten-

erhöhung von ca. 14 Mio. € verbunden (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 

zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 86 f.). 

Nach dem Tunnel Spitzenberg wird das Netratal mit der B 7 in Brückenlage gequert. Ab 

Datterode verläuft diese Variante identisch zur Linie der Variante BUND 2002_1 NK (vgl. 

Unterlage 12.5.6.1, S. 18; Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Na-

tura 2000). 

Die Trasse BUND 2002_4 NK entspricht der Netzkonzeption N2 des Verkehrsgutachtens 

von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung der 
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Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-

Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstellen im Wehretal: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Eschwege 

Die Anschlussstelle liegt nördlich der Ortslage Oetmannshausen und bindet die Autobahn an 

die B 27 an. 

BUND 2006_1 NK 1 AS und BUND 2006_1 NK 2 AS 

Der Trassenverlauf beginnt an der westlichen Untersuchungsgebietsgrenze nordwestlich 

Bischhausen und verläuft zwischen der B 7 und der stillgelegten Bahnstrecke Kassel – 

Eschwege. Zur Umfahrung der Ortslage Bischhausen schwenkt die Linie in einem großzügi-

gen Rechtsbogen in den nördlichen Hangbereich des Wehretals. Zwischen den Ortslagen 

Bischhausen und Oetmannshausen verlässt die Linie, den bis hier identischen Verlauf mit 

der Vorzugstrasse. Der nördlich von Bischhausen verlaufende Rechtsbogen wird weiterge-

führt, so dass die Linie das Wehretal mit der B 7 quert und der weitere Verlauf in südliche 

Richtung führt. Dabei wird nach der Talquerung der Winterkasten und der Krumm-Bach, 

westlich der Ortslage Hoheneiche, in Tunnellage unterfahren. Danach schwenkt die Trasse 

zur Weiterführung im Netratal wieder Richtung Osten, wobei zuvor das Sontratal nördlich von 

Wichmannshausen mit der Bahnstrecke Göttingen – Frankfurt und der B 7/B 27 überquert 

wird. Der weitere Verlauf deckt sich mit der Variante BUND 2002_1 NK (vgl. Unterlage 

12.5.6.1, S. 19; Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000).  

Die Trasse BUND 2006_1 NK 1 AS entspricht der Netzkonzeption N3 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstelle im Wehretal:  

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 
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Die Trasse BUND 2006_1 NK 2 AS entspricht der Netzkonzeption N4 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstellen im Wehretal 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Sontra-Wichmannshausen 

Die Anschlussstelle liegt nördlich von Wichmannshausen und verknüpft die Autobahn mit der 

B 27 im Sontratal und der B 7 im Netratal. 

BUND 2006_4 NK 1 AS und BUND 2006_4 NK 2 AS 

Die Linie der Variante BUND 2006_4 NK verläuft ab der westlichen Untersuchungsgebiets-

grenze nordwestlich Bischhausen bis zur Querung des Wehretals östlich Bischhausen iden-

tisch zur Variante BUND 2006_1 NK. Somit orientiert sich die Trasse ebenfalls an der südlich 

zur BAB gelegenen B 7 bzw. nördlich der BAB verlaufenden stillgelegten Bahnstrecke Kas-

sel – Eschwege. Bevor Bischhausen in einem großzügigen Rechtsbogen umfahren wird, 

kreuzt die Trasse die Bahnstrecke. Anschließend wird die BAB über die Bahnstrecke und die 

B 7 zur Querung des Wehretals geführt. Dabei schwenkt diese Variante im Vergleich zu der 

Variante BUND 2006_1 NK nicht nach Süden ab, sondern verbleibt im Wehretal und verläuft 

weiter in östliche Richtung zwischen den Ortslagen Oetmannshausen und Hoheneiche, wo 

die Bahnstrecke Göttingen – Frankfurt und die B 7/B 27 gequert werden. Unmittelbar an-

schließend verläuft die Autobahn in Tunnellage durch den Spitzenberg bzw. Zeugmantel in 

einem Rechtsbogen in Richtung des Netratals geführt. Die Querung des Netratals, mit Unter-

führung der B 7 und der Netra, erfolgt westlich der Ortslage Datterode. Südwestlich von 

Datterode schwenkt die Linie auf die anderen Trassen des Netra-Korridors (u. a. BUND 

2002_1 NK) und folgt diesen in identischer Lage (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 21; Unterlage 

12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000). 

Die Trasse BUND 2006_4 NK 1 AS entspricht der Netzkonzeption N5 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstelle im Wehretal: 
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AS westlich Oetmannshausen 

Die Anschlussstelle westlich Oetmannshausen liegt zwischen den Ortslagen Waldkappel – 

Bischhausen bzw. Oetmannshausen und verknüpft die BAB mit der B 7. 

Die Trasse BUND 2006_4 NK 2 AS entspricht der Netzkonzeption N6 des Verkehrsgutach-

tens von Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung 

der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netra-Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstellen im Wehretal: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Hoheneiche 

Die Anschlussstelle liegt zwischen den Ortslagen Oetmannshausen bzw. Hoheneiche und 

verknüpft die BAB mit der B 7/B 27. 

BUND 2009 NK 

Der Trassenverlauf dieser Variante deckt sich vom ihrem Beginn nordwestlich von 

Bischhausen bis zur Querung des Wehretals nordöstlich der Ortslage Oetmannshausen mit 

dem der Vorzugstrasse. Während die Vorzugstrasse das Wehretal in einem langen Bogen 

quert, um anschließend parallel zur B 7/B 27 bzw. der Bahnstrecke Göttingen – Frankfurt in 

Richtung Süden zu verlaufen, wird die Variante BUND 2009 NK mit einem kurzen, flachen 

Bogen über das Wehretal in Richtung Osten geführt. Dabei werden die B 27, die Bahnstre-

cke Göttingen – Frankfurt und B 452 gequert, um im weiteren Verlauf südlich an den Ortsla-

gen Reichensachsen und Langenhain vorbei zu führen. Nach der östlichen Ausrichtung der 

Trasse bei Reichensachsen, schwenkt die Trasse westlich von Langenhain nach Südosten 

ab und unterfährt in Tunnellage den Lerchensberg, einschließlich des Hasselbachtals bis 

zum Glockenberg nordöstlich der Ortslage Röhrda (vgl. Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, 

Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000).  

Nach der ursprünglichen Trassierung ohne Vermeidungsbauwerke war der Tunnel 

Hasselbachtal 2.700 m lang. Aufgrund der Forderung des BUND in der Stellungnahme vom 

16.05.2011 wurde von der Vorhabenträgerin geprüft, ob eine Tunnelverlängerung zur Ver-

meidung erheblicher Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ möglich 
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ist. Dazu müsste die Gradiente abgesenkt und der Tunnel im Norden um ca. 325 m verlän-

gert werden. Die Verlängerung des Tunnels müsste zum Teil als Einhausung erfolgen. Im 

Süden müsste ebenfalls eine Gradientenanpassung vorgenommen und der Tunnel, auch 

hier teilweise als Einhausung, um ca. 310 m verlängert werden. Die vorgeschlagenen Ände-

rungen der Planung würden aber zu einer Kostenerhöhung von ca. 29 Mio. führen (Erwide-

rung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, 

S. 86 f.).  

Nach dem Tunnelbauwerk erreicht die Linie der Variante BUND 2009 NK das Netratal, wo 

sie nach Überführung der L 3245 auf die Linie der übrigen Varianten des Netra-Korridors 

einschwenkt. Im weiteren Verlauf unterscheidet sich diese Linie nicht von den anderen Vari-

anten des Netra-Korridors (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 24). 

Die Trasse BUND 2009 NK entspricht der Netzkonzeption N2 des Verkehrsgutachtens von 

Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung der Di-

mensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-

Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstellen im Wehretal: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Eschwege 

Die Anschlussstelle liegt nördlich der Ortslage Oetmannshausen und bindet die Autobahn an 

die B 27 an. 

BUND 2011 NK 

Der Trassenverlauf dieser Variante deckt sich vom ihrem Beginn nordwestlich von 

Bischhausen bis zur Querung des Wehretals nordöstlich der Ortslage Oetmannshausen mit 

dem der Vorzugstrasse. Während die Vorzugstrasse das Wehretal in einem langen Bogen 

quert, um anschließend parallel zur B 7/B 27 bzw. der Bahnstrecke Göttingen – Frankfurt in 

Richtung Süden zu verlaufen, wird die Variante BUND 2009 NK mit einem kurzen, flachen 

Bogen über das Wehretal in Richtung Osten geführt. Dabei werden die B 27, die Bahnstre-

cke Göttingen – Frankfurt und B 452 gequert. Nach der Querung des Wehretals schwenkt 

die Trasse südlich von Reichensachsen nach Süden ab und unterfährt in Tunnellage den 

Stahrenberg (Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000). 



Planfeststellungsbeschluss - 308 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Nach der ursprünglichen Trassierung ohne Vermeidungsbauwerke wäre der Tunnel 

Stahrenberg 1.600 m lang. Aufgrund der Forderung des BUND in der Stellungnahme vom 

16.05.2011 die Tunnelportale in mindestens 300-400 m zum FFH-Gebiet zu errichten, wurde 

von der Vorhabenträgerin geprüft, ob eine Tunnelverlängerung zur Vermeidung erheblicher 

Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ möglich ist. Um eine Vermei-

dung erheblicher Beeinträchtigungen zu erreichen, müsste zusätzlich eine Tunnelverlänge-

rung von 375 m vorgenommen werden. Die notwendige Verlängerung der Tunnelbauwerke 

wäre mit einer weiteren Kostenerhöhung von ca. 17 Mio. € verbunden (Erwiderung der Vor-

habenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 90). 

Nach dem Tunnel Stahrenberg wird das Netratal mit der B 7 in Brückenlage gequert. Ab 

Datterode verläuft diese Variante identisch zur Linie der Variante BUND 2002_1 NK (vgl. 

Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 

16.05.2011, S. 89; Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 

2000). 

Die Trasse BUND 2011 NK entspricht der Netzkonzeption N2 des Verkehrsgutachtens von 

Modus Consult (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung der Di-

mensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-

Korridor, September 2010) und umfasst folgende Anschlussstellen im Wehretal: 

AS Waldkappel 

Die Anschlussstelle liegt im Wehretal zwischen der Stadt Waldkappel und dem Ortsteil 

Waldkappel - Bischhausen unmittelbar nach der Abschnittsgrenze von der VKE 33 zur VKE 

40.1. Mit dieser Anschlussstelle wird die Autobahn an die B 7 angebunden. 

AS Eschwege 

Die Anschlussstelle liegt nördlich der Ortslage Oetmannshausen und bindet die Autobahn an 

die B 27 an. 

4.5.2.4.2.2.2 Variantenführung ab AS Netra 

Bei der Trassenführung von der Anschlussstelle Netra bis zum Anschluss an die A 4 sind nur 

die Anschlüsse bei Hörschel, Krauthausen und Herleshausen zu betrachten. Der Anschluss 

bei Madelungen liegt noch weiter östlich als der Anschluss bei Krauthausen und wäre dem-

entsprechend mit höheren Kosten verbunden. Zudem ist der Anschluss aufgrund der Topo-

grafie und der Ortslagen von Krauthausen und Madelungen schwerer zu realisieren (Erwide-
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rung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, 

S. 81). 

Anschluss bei Hörschel 

Ab der Anschlussstelle Netra folgt die Linie weiterhin dem Netratal und führt nördlich an der 

Ortslage Rittmannshausen vorbei. Zwischen Rittmannshausen und Ifta wird das Iftatal mit 

der B 7 von der Bundesautobahn gequert, so dass Ifta südlich umfahren und die Trasse an 

der südlichen Hangflanke des Iftatals weiter Richtung Osten bis zum Erreichen des Werra-

tals westlich der Stadt Creuzburg verläuft. Mit einem großen Rechtsbogen wird die 

Trassenvariante nach Süden, oberhalb des westlichen Werratals, geführt. Bevor der An-

schluss an die A 4 bei Hörschel (AD Eisenach) erfolgt, wird noch die K 18 westlich von 

Pferdsdorf überführt. Das Autobahndreieck zur Anbindung der A 44 an die A 4 kommt in dem 

Bereich zum liegen, an dem der Abstand zwischen der A 4 und der hier parallel verlaufenden 

B 7a am größten ist und die topografischen Gegebenheiten eine Führung der Rampen als 

linksliegende Trompete ermöglichen (vgl. Unterlage 12.5.6.1, S. 7, 11). 

Der vom BUND ursprünglich vorgeschlagene Anschluss an die A 4 unmittelbar westlich der 

Hörschelbrücke war technisch ungeeignet, da er nur unter Ausbildung des Autobahndreie-

ckes als rechtsliegende Trompete möglich wäre. Diese Form des Autobahndreieckes als 

rechtsliegende Trompete ist bei Autobahnen dieser Straßenkategorie entsprechend der 

Richtlinie für Landstraßen, Teil III Knotenpunkte, Abschnitt 2, planfreie Knotenpunkte außer-

halb bebauter Gebiete (RAL-K2, Ausgabe 1976), nur in Ausnahmefällen (z. B. bei Hauptver-

kehrsbeziehungen des linksabbiegenden Verkehrs der durchgehenden Autobahn) anzuwen-

den. Ein solcher Fall liegt hier – wie in der Unterlage 12.5.6.1, S. 5 ff. nachvollziehbar darge-

legt - nicht vor. Vielmehr müssten aus topografischen Gründen die Rampen an der A 44 in 

der Tunnellage zusammengeführt werden. Darüber hinaus ist nach der seit 2008 geltenden 

RAA die rechtsliegende Trompete für die hier anzuwendende Entwurfsklasse nicht geeignet 

und daher aus Verkehrssicherheitsgründen abzulehnen. 

Anschluss bei Krauthausen (Stellungnahme des BUND v om 16.05.2011, Anlage 4) 

Für den neuen Anschluss verlaufen die Alternativen bis östlich der Anschlussstelle bei Ifta 

auf der Trasse der bisherigen Netrakorridor-Alternativen. Nach der Anschlussstelle werden 

sie anstatt nach Süden in einem Bogen um das Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen 

Breitungen und Creuzburg“ geführt um dann weiter in Richtung Osten zu verlaufen. Die ur-

sprüngliche Trassierung der Vorhabenträgerin verläuft in einem Abstand von ca. 150 m am 

Vogelschutzgebiet vorbei (Unterlage 12.5.6.2 vom 27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Na-

tura 2000).  
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Die Werra und das dort auf den Flussschlauch begrenzte FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit 

Zuflüssen“ werden mit einem Brückenbauwerk nördlich Spichra gequert, bevor die Trasse 

südlich von Krauthausen an die A4 anschließt. 

Die Strecke ist gegenüber dem Anschluss Hörschel um 2,6 km länger. Die Talbrücke 

Pferdsdorf (Länge 150 m) und das Tunnelbauwerk Hörschel (950 m) entfallen. Dafür wird zur 

Qerung der Werra eine Talbrücke (Länge 1150 m) benötigt (Erwiderung der Vorhabenträge-

rin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 81). 

Um den Abstand zum Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“ 

zu vergrößern, ist die Trassierung durch die Vorhabenträgerin so geändert worden, dass ein 

Abstand von 500 m zum Vogelschutzgebiet gewahrt bleibt.  

Eine solche Linienführung würde nicht der Empfehlung aus der RAA, S. 28 entsprechen, 

wonach bei Radien kleiner 1.500 m der anschließende Radius maximal das 1,5-fache betra-

gen darf. Hier würde ein 1.000er Radius eingesetzt, um den Mindestabstand zum VSG von 

500 m einzuhalten. Die jeweils für die Fahrtrichtungen nachfolgenden Radien würden 

2.500 m und 3.000 m betragen. Diese Radienfolge würde einen Bruch in der Streckencha-

rakteristik darstellen und zu einem möglicherweise erhöhten Gefährdungspotential der Ver-

kehrsteilnehmer führen. Die Abstände zu den Wohnbebauungen der Ortslagen Pferdsdorf 

bzw. Spichra würden bei ca. 270 m bzw. ca. 280 m liegen. 

Die Strecke der geänderten Trassierung verlängert sich um ca. 300 m. Aufgrund der Ver-

schiebung und dem Richtung Süden ansteigenden Gelände ergibt eine um die Hälfte kürzere 

Brückenlänge von 575 m (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

19.10.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011). 

Anschluss bei Herleshausen  (Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, Anlage 5) 

Für den neuen Anschluss verlaufen die Alternativen bis westlich des Ortes Ifta auf der Tras-

se der bisherigen Netrakorridor-Alternativen. Danach werden sie anstatt Richtung Osten 

nach Süden geführt, um dann in einem Tunnelbauwerk die Höhenlagen zwischen Archfeld 

und Frauenborn und das FFH-Gebiet „Ringgau Südabdachung“ zu queren. Nach der Tras-

sierung der Vorhabenträgerin wäre dazu ein ca. 4.500 m langer Tunnel notwendig. Die Tras-

se würde westlich von Herleshausen an die A4 anschließen (Unterlage 12.5.6.2 vom 

27.09.2011, Blatt 01, Übersichtskarte Natura 2000). 

Die Strecke ist gegenüber dem Anschluss Hörschel um 2 km kürzer. Die Talbrücke 

Pferdsdorf (Länge 150 m) und das Tunnelbauwerk Hörschel (950 m) entfallen. Dafür wird 
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aber ein ca. 4.500 m langer Tunnel notwendig (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 90).  

4.5.2.4.3 Verfehlung der Planungsziele 

Die Varianten BUND 2002_2 NK 1 AS, BUND 2006_1 NK 1 AS, BUND 2006_4 NK 1 AS und 

die Diagonale S2 SK erfüllen die Planungsziele „Entlastung des nachgeordneten Verkehrs-

netzes“ (Ziel 3) und der „Unterstützung raumordnerischen Entwicklungsziele und Erschlie-

ßung der Mittelzentren Eschwege und Sontra“ (Ziel 2) nicht. Sie sind daher als Alternativen 

auszuscheiden (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – Herleshausen, Fortschreibung der Di-

mensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-

Korridor, September 2010).  

Keine Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes ( Ziel 3) 

Die Entlastung des nachgeordneten Verkehrsnetzes durch das Bauvorhaben ist maßgebli-

cher Teil der mit dem Vorhaben verfolgten Ziele.  

Zu den wesentlichen verkehrspolitischen Zielen des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit 

Nr. 15 gehört es, die bestehenden Verkehrsengpässe auf den Bundesfernstraßen zu beseiti-

gen und das regionale Straßennetzes zu entlasten, um auf diese Weise die Verkehrssicher-

heit zu erhöhen (BMV, Verkehrsprojekte Deutsche Einheit, September 1991). Zudem war ein 

relevanter Grund für die Aufnahme des Vorhabens in den Bedarfsplan, das strukturschwa-

che ehemalige Grenzgebiet im Osten des Landes Hessen besser verkehrlich zu erschließen, 

die Bundesfernstraßen B 7, B 27 und B 400 und deren Ortsdurchfahrten zu entlasten, Kapa-

zitätsengpässe abzubauen und Unfallgefahren zu minimieren (vgl. Einstufungsvorschlag 

zum Bundesverkehrswegeplan, Projekt-Nr. HE1002, Stand 09.04.1992, Technische Merk-

male und Ziele des Projekts). Dies kommt auch in den Maßgaben der Landesplanerischen 

Beurteilung vom 20.01.1998 zum Ausdruck. 

Die Varianten BUND 2002_2 NK 1 AS, BUND 2006_1 NK 1 AS, BUND 2006_4 NK 1 AS und 

die Diagonale S2 SK weisen jeweils nur eine Anschlussstelle im Raum Wehretal auf. Sie 

führen zu keiner signifikanten Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes (Ziel 3) und 

verfehlen das Ziel. Die Anschlussstellen realisieren die Vernetzung der A 44 mit dem nach-

geordneten Netz und ermöglichen so die Aufnahme von Verkehrsströmen, die bislang über 

die durch Ortsdurchfahren gekennzeichneten Bundesstraßen verlaufen. Die für diese Auf-

nahme erforderliche Vernetzung kann über nur eine Anschlussstelle im Raum Wehretal nicht 

erreicht werden. Die Ortslagen von Oetmannshausen und Bischhausen an der B 7 wären 

weiterhin einem hohen Verkehrsaufkommen ausgesetzt (vgl. Modus Consult, A 44 Kassel – 
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Herleshausen, Fortschreibung der Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende 

verkehrliche Untersuchung im Bereich Netra-Korridor, September 2010).  

Verfehlung wesentlicher raumordnerischer Entwicklun gsziele (Ziel 2) 

Das Vorhaben verfolgt auch die Regionalplan Nordhessen 2009, Abschnitt Straßenverkehr, 

Ziel 2 und Grundsatz 1 festgelegten raumordnerischen Erfordernisse. Hierbei ist von beson-

derem Gewicht, dass der zu erschließende Werra-Meißner-Kreis als einziger noch verblei-

bender Raum in Hessen Fördergebiet „C“ der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur“ 2007 – 2013 ist (vgl. Karte der GRW-Fördergebiete 2007 – 

2013). Hieraus ergibt sich die besondere wirtschafts- und strukturpolitische Aufgabe der 

neuen Verkehrsverbindung.  

Anders als die Vorzugstrasse vermögen es die Varianten BUND 2002_2 NK 1 AS und BUND 

2006_1 NK 1 AS (Netzfall N3), weder für den Bereich Eschwege noch für den Bereich 

Sontra, den maßgeblichen Verkehr auf die A 44 zu lenken und damit die Anbindung zu ver-

bessern.  

Für die Variante BUND 2006_4 NK 1 AS (Netzfall N5) ist ebenfalls keine Anbindung an die 

B 27 im Raum Wehretal vorgesehen. Zwar liegt der Anschluss für den Bereich Eschwege 

günstiger als im Netzfall N3. Der maßgebliche Verkehr des Bereiches Sontra wird jedoch 

nicht auf die neue Verkehrsverbindung genommen.  

Die Variante der Diagonale S2 SK erfüllt dieses Planungsziel für den Bereich Eschwege 

nicht, da sie nicht an die B 27 anschließt und so nicht die maßgeblichen Verkehre aufnimmt. 

Zudem wird durch diese Planung ebenfalls keine verbesserte Erschließung der Mittelzentren 

gewährleistet. 

4.5.2.4.4 Beurteilung der Vorzugstrasse aus Sicht d es Natura 2000-Gebietsschutzes 

Die Vorzugstrasse führt in den Abschnitten der VKE 40.1, 40.2, 50 und 60 zu erheblichen 

Beeinträchtigungen der LRT 9110, 9130 und 9150 in dem FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ sowie der LRT 9130 und 9150 in dem FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen 

der Ringgausüdabdachung“. 

Dies ergibt sich aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ vom 14.3.2011 für die VKE 40.1, 40.2 und 50 (vgl. Unterlage Nr. 12.5) und der 

Unterlage der FFH-Ausnahmeprüfung vom 25.02.2011 für das FFH-Gebiet „Wälder und 

Kalkmagerrasen der Ringgausüdabdachung“ (Unterlage 12.5.6.1). 
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FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

Durch die Vorzugstrasse in der VKE 40.1 wird der LRT 9110 (Hainsimsen-Buchenwald) im 

Bereich Lerchenberg auf einer Fläche von 0,55 ha unmittelbar in Anspruch genommen und 

auf einer Fläche von 0,48 ha durch Stickstoffeinträge und Waldrandanschnitt beeinträchtigt. 

Im Abschnitt der VKE 40.2 wird nach dem Kenntnisstand der Planfeststellungsbehörde der 

LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) durch erhöhte Stickstoffeinträge und Waldrandan-

schnitt auf einer Fläche von 0,69 ha am Heuberg beeinträchtigt. Gleiches gilt für den LRT 

9150 (Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald) auf einer Fläche von 0,22 ha am 

Heuberg (vgl. Unterlage 12.5, S. 316, 319; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbe-

hörde vom 19.10.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011).  

Die Beeinträchtigungen der LRT 9110, 9130 und 9150 liegen oberhalb der Bagatellschwelle, 

so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht ausgeschlossen werden 

können. 

FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgausü dabdachung“ : 

Durch die Vorzugstrasse in der VKE 50 kommt es im Bereich Nordportal Holsteintunnel und 

Riedmühlenkuppe zu einer Beeinträchtigung des LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) 

durch Stickstoffeintrag auf einer Fläche von 0,59 ha. Zudem wird im Bereich Nordportal Hol-

steintunnel der LRT 9150 (Orchideen-Buchenwald) im Umfang von 0,32 ha und der LRT 

9170 (Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald) im Umfang von 0,23 ha durch Stickstoffeintrag 

beinträchtigt (vgl Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 64; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 19.10.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011). 

Der LRT 9170 ist aber nicht Erhaltungsziel des FFH-Gebietes nach der Natura 2000-VO des 

Landes Hessen, so dass die Beeinträchtigungen nicht zu berücksichtigen sind. 

Die Beeinträchtigungen der LRT 9130 und 9150 liegen oberhalb der Bagatellschwelle, so 

dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht ausgeschlossen werden kön-

nen. 

4.5.2.4.5 Beurteilung der Alternativen aus Sicht de s Natura 2000-Gebietsschutzes 

Die Prüfung der zuvor dargestellten Alternativen anhand der Erhaltungsziele der betroffenen 

Natura 2000-Gebietes kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund zusätzlicher Verlängerung 

der Tunnelbauwerke sich für die Alternativen BUND 2002_4 NK, BUND 2009_NK und BUND 

2011 NK mit einem Anschluss bei Krauthausen oder Herleshausen erhebliche Beeinträchti-

gungen von Natura 2000-Gebieten ausschließen lassen.  
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Die Alternativen BUND 2002_1 NK, BUND 2002_1 opt NK, BUND 2002_2 NK_2 AS, BUND 

2002_4 NK, BUND 2006_1 NK_2 AS und BUND 2006_4 NK_2 AS führen zu erheblichen 

Beeinträchtigungen von durch das Natura 2000-Gebietssystem geschützten Erhaltungszie-

len und stellen keine Alternativen im Sinne von § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG dar. 

4.5.2.4.5.1 Naturschutzfachliche Beurteilung der Al ternativtrassen bis zur AS Netra 

Für die Alternativtrassen BUND 2002_4 NK, BUND 2009_NK und BUND 2011 NK lassen 

sich bis zur AS Netra erhebliche Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten, hier des FFH-

Gebietes „Werra- und Wehretal“, ausschließen.  

Die Grundlage für die Prüfung der Planfeststellungsbehörde bilden folgende Unterlagen: 

• Unterlage Nr. 12.5.6.1, FFH-Ausnahmeprüfung für das Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

(DE 4825-302) vom Februar 2011,  

• Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschla-

genen Alternativen vom 10.10.2011 und  

• Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND 

vom 16.05.2011. 

BUND 2002_1_NK 2 AS  

Durch die Alternative ist nicht auszuschließen, dass die LRT 9110, 9130 und 9150 und die 

Bechsteinfledermaus in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ erheblich beeinträchtigt 

werden. 

Lebensraumtypen 

Durch die Alternative BUND 2002_1_NK wird der LRT 9110 (Hainsimsen-Buchenwald) auf 

einer Fläche von 5,75 ha durch Stickstoffeinträge beeinträchtigt. Die betroffenen Flächen 

liegen am Kirchberg, am Honigberg (Rappelbach) und südlich von Hoheneiche nahe des 

Großen Steinberges. Der LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) wird ebenfalls durch erhöhte 

Stickstoffeinträge auf einer Fläche von 8,06 ha am Großen-Stein-Berg und am Heuberg be-

einträchtigt. Gleiches gilt für den LRT 9150 (Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald) 

auf einer Fläche von 1,48 ha am Heuberg.  

Die Beeinträchtigungen der LRT liegen oberhalb der Bagatellschwelle, so dass erhebliche 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für die LRT 9110, 9130 und 9150 nicht ausgeschlos-

sen werden können (vgl Unterlage Nr. 12.5.6.1 S. 39 und ergänzende Unterlage Bosch & 
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Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternati-

ven vom 10.10.2011, Bilanzierung S. 8). 

Großes Mausohr 

Durch die Alternative „BUND 2002_1_NK“ werden zwei bis drei nachgewiesene Flugwege 

des Großen Mausohrs südwestlich und südlich der Wochenstubenkolonie in Bischhausen 

zerschnitten (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010). Ein weiterer nachgewiesener 

Flugweg wird südlich von Hoheneiche durch den Betrieb der Trasse gestört, da die Trasse 

auf einer Länge von ca. 700 bis 800 m parallel zum Flugweg durch das Netratal verläuft 

Fachgutachterlich wird auch ohne vertiefende Prüfung davon ausgegangen, dass die Funkti-

on dieser Flugwege der Art mit Hilfe entsprechender Vermeidungsmaßnahmen aufrecht er-

halten werden können. 

Zudem erfolgt eine Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate auf einer Fläche von 

2,09 ha. Die betroffenen Waldflächen liegen im Bereich Wehr-Berg und Honigberg bei 

Bischhausen und umfassen insbesondere alte Waldbestände. Hier kann der Verlust von 

Baumhöhlen, die einer regelmäßigen Nutzung als Tagesquartiere dienen, nicht ausge-

schlossen werden. 

Trotz dieser Auswirkungen wurde eine erhebliche Beeinträchtigung des Großen Mausohrs 

im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ ausgeschlossen, da die 1 %-Schwelle deutlich unter-

schritten wurde (vgl Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 39). 

Bechsteinfledermaus  

Im Bereich der Alternative „BUND 2002_1_opt.NK“ wurde eine Wochenstubenkolonie der 

Bechsteinfledermaus am Honigberg nachgewiesen. Diese liegt zum Teil in lediglich ca. 70 m 

Entfernung zur Trasse, so dass eine Störung der Wochenstubenquartiere, z. B. durch nächt-

liche Baumaßnahmen, betriebsbedingte Licht- und Lärmemissionen sowie Waldrandan-

schnitt nicht ausgeschlossen werden kann. Die bewaldeten Hänge beidseitig des Wehretals 

und der Sontra werden vollständig von der Art besiedelt. In diesen Waldbeständen können 

sich Baumhöhlen befinden, die von der Bechsteinfledermaus als Tagesquartiere genutzt 

werden. Aufgrund der Ausdehnung der Quartierkomplexe ist davon auszugehen, dass hier 

Wochenstubenbäume am Honigberg vorhabensbedingt betroffen werden, so dass auch aus 

diesem Grund eine erhebliche Beeinträchtigung der Art nicht auszuschließen ist. Weiterhin 

werden durch die betrachtete Trasse wertvolle Waldbestände von 4,42 ha betroffen, die zum 
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großen Teil Kernlebensraum mit den essentiellen Nahrungsräumen der Art darstellen und 

durch die Alternativtrasse zerschnitten werden würden 

Der zu erwartende Verlust an Quartierbäumen, verbunden mit einer Zerschneidung des 

Kernlebensraumes und die Inanspruchnahme bzw. Beeinträchtigung von Jagdhabitaten führt 

voraussichtlich zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus (vgl Unterla-

ge Nr. 12.5.6.1, S. 40). 

BUND 2002_1_opt.NK  

Durch die Alternative ist nicht auszuschließen, dass die LRT 9110, 9130 und 9150 und die 

Bechsteinfledermaus in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ erheblich beeinträchtigt 

werden. 

FFH-Lebensraumtypen 

Eine direkte Inanspruchnahme des LRT 9110 (Hainsimsen-Buchenwald) durch die Alternati-

ve BUND 2002_1_opt.NK findet auf einer Fläche von 1,42 ha statt. Zusätzlich werden 

5,54 ha durch Stickstoffeinträge beeinträchtigt. Die betroffenen Flächen liegen am Honigberg 

und östlich des Klingenberges. Der LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) wird auf 0,08 ha 

direkt in Anspruch genommen und auf 7,46 ha durch erhöhte Stickstoffeinträge belastet. Die 

betroffenen Flächen liegen am Großen Stein-Berg und am Heuberg. Der LRT 9150 (Mitteleu-

ropäischer Orchideen-Kalkbuchenwald) wird am Heuberg durch erhöhte Stickstoffeinträge 

auf 1,13 ha belastet. Die direkt in Anspruch genommenen Flächen des LRT 6431 (Feuchte 

Hochstaudenfluren planar bis montan: 0,02 ha) liegen östlich des Klingenberges. Der LRT 

6431 ist aber nach der Natura 2000-VO des Landes Hessen kein Erhaltungsziel in diesem 

FFH-Gebiet, so dass die hier zu erwartenden Beeinträchtigungen nicht zu berücksichtigen 

sind. Der LRT 6510 (Magere Flachlandmähwiesen) wird auf einer Fläche von 0,02 ha durch 

Stickstoffeinträge beeinträchtigt.  

Die Beeinträchtigungen der LRT 9110, 9130 und 9150 liegen oberhalb der Bagatellschwelle, 

so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für diese LRT nicht ausgeschlos-

sen werden können. Beim LRT 6510 ist aufgrund des geringen Flächenumfangs lediglich 

von einer bagatellhaften Beeinträchtigung auszugehen (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 41 f. 

und ergänzende Unterlage Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 

2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, Bilanzierung S. 8).  
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Großes Mausohr 

Durch die Alternative BUND 2002_1_opt.NK wird ein nachgewiesener Flugweg des Großen 

Mausohrs (ITN 2010), südwestlich der Wochenstubenkolonie in Bischhausen zerschnitten. 

Ein weiterer nachgewiesener Flugweg wird südlich von Hoheneiche durch den Betrieb der 

Trasse gestört, da die Trasse auf einer Länge von ca. 700 bis 800 m parallel zum Flugweg 

durch das Netratal verläuft. Fachgutachterlich wird auch ohne vertiefende Prüfung davon 

ausgegangen, dass die Flugwege der Art mit Hilfe entsprechender Vermeidungsmaßnahmen 

in ihrer Funktion aufrecht erhalten werden können. 

Zudem erfolgt eine vorhabensbedingte Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate 

in einem Umfang von 3,2 ha. Die betroffenen Waldflächen liegen im Bereich Wehr-Berg und 

Honigberg bei Bischhausen und umfassen insbesondere alte Waldbestände. Hier kann der 

Verlust von Baumhöhlen, die ggf. einer regelmäßigen Nutzung als Tagesquartiere dienen, 

nicht ausgeschlossen werden. 

Trotz dieser Auswirkungen wurde eine erhebliche Beeinträchtigung des Großen Mausohrs 

im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ ausgeschlossen, da die 1 %-Schwelle deutlich unter-

schritten wurde (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 42). 

Bechsteinfledermaus 

Im Bereich der Alternative „BUND 2002_1_opt.NK“ wurde eine Wochenstubenkolonie der 

Bechsteinfledermaus am Honigberg nachgewiesen. Diese liegt in einem Abstand von mind. 

350 bis 400 m zur Trasse, so dass eine unmittelbare Beeinträchtigung der Wochenstuben-

quartiere nicht zu erwarten ist.  

Die bewaldeten Hänge beidseitig des Wehretals und der Sontra werden vollständig von der 

Art besiedelt. In diesen Waldbeständen können sich Baumhöhlen befinden, die von der 

Bechsteinfledermaus als Tagesquartiere genutzt werden.  

Zudem erfolgt eine vorhabensbedingte Flächeninanspruchnahme von Jagdhabitaten in ei-

nem Umfang von 3,2 ha. Die Beeinträchtigung von Jagdhabitaten erfolgt teilweise im direk-

ten Umfeld der nachgewiesenen Wochenstubenkolonie am Honigberg. Die von den Fach-

gutachtern angenommene Bagatellschwelle von 2,5 ha wird überschritten. 

Der zu erwartende Verlust an Quartierbäumen und die Inanspruchnahme bzw. Beeinträchti-

gung von Jagdhabitaten in einem Umfang von 3,2 ha und führt voraussichtlich zu erhebli-

chen Beeinträchtigungen (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 43).  
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BUND 2002_2_NK 2 AS  

Durch die Alternative ist nicht auszuschließen, dass die LRT 9110, 9130 und 6510 sowie des 

Großen Mausohrs und der Bechsteinfledermaus in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

erheblich beeinträchtigt werden. 

FFH-Lebensraumtypen 

Durch die Alternative BUND 2002_2_NK werden die LRT *91E0 (Auenwälder mit Alnus 

glutinosa und Fraxinus excelsior: 0,05 ha), 6212 (Submediterrane Halbtrockenrasen: 

0,04 ha), 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen: 0,30 ha), 9110 (Hainsimsen-Buchenwald: 

1,05 ha) sowie 9130 (Waldmeister-Buchenwald: 0,85 ha) durch erhöhte Stickstoffeinträge 

belastet. Die belasteten Flächen des LRT *91E0 befinden sich am Spitzenberg, die des LRT 

6212 und 6510 südlich des Stahrenberges. Die Beeinträchtigungen des LRT 9110 betreffen 

die Flächen am Wehrberg und am Winterkasten. Die Beeinträchtigungen des LRT 9130 be-

finden sich am Zeugmantel. 

Bei dem betroffenen prioritären LRT *91E0 am Spitzenberg handelt es sich um die gleichen 

Flächen, auf der auch durch die Vorzugstrasse Planungsauswirkungen zu erwarten sind. 

Auch der Abstand zur Trasse ist vergleichbar. Die betroffene Teilfläche liegt in der Nähe des 

Tunnelmundes des vorgesehenen Spitzenbergtunnels, an dem mit vergleichsweise hohen 

Emissionen zu rechnen ist. Die für die Vorzugstrasse durchgeführte Bestimmung des stand-

ortspezifischen Critical Loads zeigt für den betreffenden LRT *91E0 eine vergleichsweise 

geringe Empfindlichkeit gegenüber Stickstoff (modellierter Critical Load: 27 kg N/ha*a). Die 

anhand des 300 m-Puffers berechnete Flächenbetroffenheit des LRT *91E0 im Bereich Spit-

zenberg beträgt 0,05 ha. Dieser Wert liegt unterhalb der Bagatellschwelle nach Lambrecht 

und Trautner (2007), die für Betroffenheiten von weniger als 0,1 % des Gesamtvorkommens 

des LRT *91E0 im Gebiet – und dieser Fall liegt hier vor - bei 1.000 m2 liegt (siehe Anhang I). 

Daher wird hier davon ausgegangen, dass durch die Alternative BUND 2002_2_NK 2 AS 

keine erhebliche Beeinträchtigung des *91E0 auftritt.  

Im Ergebnis ist somit davon auszugehen, dass die Beeinträchtigungen der LRT 6510, 9110 

und 9130 oberhalb der Bagatellschwelle liegen, so dass erhebliche Beeinträchtigungen der 

Erhaltungsziele für diese LRT nicht ausgeschlossen werden können. Beim LRT 6212 und 

beim LRT *91E0 ist aufgrund des geringen Flächenumfangs lediglich von einer bagatellhaf-

ten Beeinträchtigung auszugehen (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 44 f. und ergänzende Un-

terlage Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschla-

genen Alternativen vom 10.10.2011, Bilanzierung S. 8). 
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Großes Mausohr  

Durch die Alternative „BUND 2002_2_NK 2 AS“ werden mehrere nachgewiesene Flugwege 

des Großen Mausohrs (ITN 2010) südwestlich und südlich der Wochenstubenkolonie in 

Bischhausen sowie entlang der Wehre und Sontra zerschnitten. Insbesondere durch die drei-

fache Querung der Fließgewässer mit Brücken sowie den Verlauf entlang der Wehre auf 

einer Strecke von ca. 2 bis 2,5 km sind massive Beeinträchtigungen dieses Flugweges 

wahrscheinlich.  

Von einer Aufrechterhaltung der Flugwege ist im vorliegenden Fall auch mit Blick auf die 

bestehenden Möglichkeiten zur Vermeidung von Barrierwirkungen nicht auszugehen, da die 

Beeinträchtigungen der Flugwege entlang der Wehre und der Sontra von einer besonderen 

Intensität sind.  

Zudem erfolgt eine Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate in einem Umfang 

von 0,89 ha. Die betroffenen Waldflächen liegen im Bereich Wehr-Berg und Honigberg bei 

Bischhausen und umfassen insbesondere alte Waldbestände. Daher kann es zum Verlust 

von Baumhöhlen kommen, die einer regelmäßigen Nutzung als Tagesquartier dienen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs 

im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ sind somit zusammenfassend nicht auszuschließen 

(vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 46). 

Bechsteinfledermaus  

Im Bereich der Alternative „BUND 2002_2_NK“ wurde eine Wochenstubenkolonie der 

Bechsteinfledermaus am Honigberg nachgewiesen. Diese liegt zum Teil in lediglich ca. 40 

bis 50 m Entfernung zur Trasse, so dass eine Störung der Wochenstubenquartiere nicht 

ausgeschlossen werden kann.  

Zudem werden Kernlebensräume in einem Umfang von 3,73 ha Flächen sowie geeignete 

Jagdhabitate von 0,89 ha im direkten Umfeld der Kolonie am Honigberg in Anspruch ge-

nommen. Dadurch wird die von den Fachgutachtern angenommene Bagatellschwelle von 

2,5 ha überschritten. Aufgrund der Flächeninanspruchnahme insbesondere alter Waldbe-

stände kann darüber hinaus der Verlust von Baumhöhlen als regelmäßig genutzte Tages-

quartiere nicht ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der Inanspruchnahme und Beeinträchtigung von Kernlebensräumen und Jagdhabi-

taten im direkten Umfeld der nachgewiesenen Wochenstubenkolonie sowie der möglichen 
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Beeinträchtigung des Wochenstubenquartiers kann eine erhebliche Beeinträchtigung der 

Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ nicht ausgeschlossen werden 

(vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 47). 

BUND 2002_4_NK 

Durch die Alternative BUND 2002_4 NK können aufgrund der Verlängerung des Tunnels 

Spitzenberg erhebliche Beeinträchtigungen in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ aus-

geschlossen werden.  

FFH-Lebensraumtypen 

Durch die Alternative „BUND 2002_4_NK“ werden ohne die Verlängerung des Tunnels Spit-

zenberg die LRT 6212 (Submediterrane Halbtrockenrasen: 0,43 ha), 6510 (Magere Flach-

land-Mähwiesen: 0,96 ha), 9110 (Hainsimsen-Buchenwald: 0,21 ha) sowie 9130 (Waldmeis-

ter-Buchenwald: 1,73 ha) durch erhöhte Stickstoffeinträge beeinträchtigt. Die beeinträchtig-

ten Flächen des LRT 6212 und 6510 befinden sich südlich des Stahrenberges. Die Beein-

trächtigungen des LRT 9110 betreffen die Flächen am Lerchenberg. Die Beeinträchtigungen 

des LRT 9130 befinden sich am Zeugmantel bzw. südlich des Stahrenberges.  

Die Beeinträchtigungen der LRT 6212, 6510 und 9130 liegen oberhalb der Bagatellschwelle, 

so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für diese LRT nicht ausgeschlos-

sen werden können (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 48 und ergänzende Unterlage Bosch & 

Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternati-

ven vom 10.10.2011, Bilanzierung S. 8). Durch die Verlängerung des Tunnels Spitzenberg 

(unter Inkaufnahme der damit verbundenen Mehrkosten) können die erheblichen Beeinträch-

tigungen vermieden werden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stel-

lungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 86 f.) 

Großes Mausohr 

Durch die Alternative „BUND 2002_4_NK“ werden nachgewiesene Flugrouten des Großen 

Mausohrs (ITN 2010), entlang des alten Bahndammes sowie entlang der Erosionsrinnen 

zwischen der B 7 und den Wäldern des Finkenberg-Dachsberg-Zuges sowie an der Wehre 

(Querung mit einem Brückenbauwerk) zerschnitten. Fachgutachterlich wird auch ohne vertie-

fende Prüfung davon ausgegangen, dass eine Aufrechterhaltung der Flugwege möglich ist. 

Zudem erfolgt keine direkte Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate, so dass 

erhebliche Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs im 
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FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ nicht zu erwarten sind (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 48 

f.). 

Bechsteinfledermaus 

Eine unmittelbare Beeinträchtigung von Wochenstubenquartiere ist nicht zu erwarten. Eben-

so erfolgt keine direkte Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate, so dass erhebli-

che Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszustandes der Bechsteinfledermaus im 

FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ nicht zu erwarten sind (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 49 

f.). 

BUND 2006_1_NK 2 AS  

Durch die Alternative BUND 2006_1 NK 2 AS kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

LRT 9110, 9130 und 9150 in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ erheblich beeinträch-

tigt werden.  

FFH-Lebensraumtypen 

Bei Umsetzung dieser Alternative werden die Wald-LRT 9110, 9130 sowie 9150 durch zu-

sätzliche Stickstoffeinträge beeinträchtigt. Die Beträchtigung des LRT 9110 (Hainsimsen-

Buchenwald) umfasst insgesamt 4,96 ha. Die betroffenen Flächen liegen am Winterkasten 

und südlich davon bei Hoheneiche, nahe des Großen Stein-Berges. Ebenfalls im Bereich 

des Winterkastens wird auch der LRT 9160 (Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stielei-

chenwald) durch Stickstoffeinträge beeinträchtigt. Dieser stellt jedoch nach der Natura 2000-

VO des Landes Hessen kein Erhaltungsziel für das FFH-Gebiet dar und ist daher nicht weiter  

zu berücksichtigen. Der LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald) wird am Großen-Stein-Berg 

sowie am Heuberg auf einer Fläche von 6,54 ha beeinträchtigt. Der LRT 9150 (Mitteleuropä-

ischer Orchideen-Kalk-Buchenwald) ist auf insgesamt 1,21 ha Fläche am Heuberg beein-

trächtigt.  

Die Beeinträchtigungen der LRT 9110, 9130 und 9150 liegen oberhalb der Bagatellschwelle, 

so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für diese LRT nicht ausgeschlos-

sen werden können (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 51 und ergänzende Unterlage Bosch & 

Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternati-

ven vom 10.10.2011, Bilanzierung S. 8). 
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Großes Mausohr 

Durch die Alternative „BUND 2006_1_NK“ werden nachgewiesene Flugrouten des Großen 

Mausohrs (ITN 2010), entlang des alten Bahndammes sowie entlang der Erosionsrinnen 

zwischen der B 7 und den Wäldern des Finkenberg-Dachsberg-Zuges und an der Wehre 

(Querung mit einem Brückenbauwerk) zerschnitten. Zudem ist von einer bau- und betriebs-

bedingten Störung der südlich von Hoheneiche ermittelten Flugwege auszugehen. Insbe-

sondere am Heuberg sind aufgrund des Verlaufs der Trasse parallel zum Flugweg durch das 

Netratal auf einer Länge von ca. 700 bis 800 m Störungen zu erwarten. Fachgutachterlich 

wird auch ohne vertiefende Prüfung davon ausgegangen, dass die Flugwege in ihrer Funkti-

on durch Vermeidungsmaßnahmen aufrecht erhalten werden können (vgl. Unterlage Nr. 

12.5.6.1, S. 52). 

Eine Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate nach den Erhaltungszielen erfolgt 

nicht, so dass zusammenfassend erhebliche Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungs-

zustandes des Großen Mausohrs im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ nicht zu erwarten 

sind. 

Bechsteinfledermaus 

Eine unmittelbare Beeinträchtigung der Wochenstubenquartiere ist aufgrund der Entfernung 

zur Alternativtrasse nicht zu erwarten. Die bewaldeten Hänge beidseitig des Wehretals und 

der Sontra werden vollständig von der Art besiedelt. In diesen Waldbeständen können sich 

Baumhöhlen befinden, die von der Bechsteinfledermaus als Tagesquartiere genutzt werden.  

Auch eine Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate nach den Erhaltungszielen ist 

nicht zu prognostizieren. Daher sind in der Gesamtschau erhebliche Beeinträchtigungen des 

günstigen Erhaltungszustandes der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ nicht zu erwarten (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 52 f.). 

BUND 2006_4_NK 2 AS  

Durch die Alternative kann nicht ausgeschlossen werden, dass die LRT *91E0, 9130 und 

9150 sowie das Große Mausohr in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ erheblich beein-

trächtigt werden. 

FFH-Lebensraumtypen 

Durch diese Alternative werden die Wald-LRT *91E0, 9130 sowie 9150 durch Stickstoffein-

trag beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung des LRT *91E0 (Auenwälder mit Alnus glutinosa 
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und Fraxinus excelsior) umfasst im Bereich Spitzenberg insgesamt 0,08 ha. Der LRT 9130 

(Waldmeister-Buchenwald) wird durch erhöhte Stickstoffeinträge auf einer Fläche von 0,48 

ha beeinträchtigt. Die beeinträchtigten Flächen des LRT 9130 liegen am Zeugmantel zwi-

schen Hoheneiche und Datterode.  

Bei dem prioritären LRT *91E0 am Spitzenberg handelt es sich um die gleichen Flächen, die 

auch durch die Vorzugstrasse betroffen sind. Auch der Abstand von der Trasse ist vergleich-

bar. Die für die Vorzugstrasse durchgeführte Bestimmung des standortspezifischen Critical 

Loads zeigt zwar für den LRT *91E0 in der dort vorkommenden Ausprägung als bachbeglei-

tender eschendominierter Bach-Erlen-Eschenwald eine vergleichsweise geringe Empfind-

lichkeit gegenüber Stickstoff (modellierter Critical Load: 27 kg N/ha*a). Die betroffenen Be-

stände liegen in der Nähe des Tunnelmundes des vorgesehenen Spitzenbergtunnels, an 

dem mit vergleichsweise hohen Emissionsbelastungen zu rechnen ist. Die anhand des 

300 m-Puffers abgeschätzte Flächenbetroffenheit des LRT *91E0 im Bereich Spitzenberg 

beträgt 0,08 ha. Dieser Wert liegt oberhalb der Bagatellschwelle nach Lambrecht und Traut-

ner (2007), die für Betroffenheiten von 0,1 bis 0,5 % des Gesamtvorkommens des LRT 

*91E0 im Gebiet – und dieser Fall liegt hier vor - 500 m2 umfasst (siehe Anhang I). Wegen 

der Überschreitung dieses Schwellenwertes wird davon ausgegangen, dass durch die Alter-

native BUND 2006_4_NK 2 AS eine erhebliche Beeinträchtigung des *91E0 auftrittt. 

Somit ist im Ergebnis davon auszugehen, dass die Beeinträchtigungen der LRT *91E0, 9130 

und 9150 oberhalb der Bagatellschwelle liegen. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhal-

tungsziele für diese LRT kann daher nicht ausgeschlossen werden (vgl. Unterlage Nr. 

12.5.6.1, S. 54 f. und ergänzende Unterlage Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 

2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, Bilanzierung S. 8). 

Großes Mausohr 

Durch die Alternative BUND 2006_4_NK 2 AS werden nachgewiesene Flugwege des Gro-

ßen Mausohrs (ITN 2010), entlang des alten Bahndammes, entlang der Erosionsrinnen zwi-

schen der B 7 und den Wäldern des Finkenberg-Dachsberg-Zuges sowie an der Wehre und 

Sontra (Querung mit Brückenbauwerken) zerschnitten (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 55). 

Dabei ist nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde von den Gutachtern nicht berück-

sichtigt worden, dass der Bahndamm, der zwischen Bischhausen und Oetmannshausen eine 

zentrale Funktion als Flugweg besitzt, in diesem Bereich durch die notwendige Anschluss-

stelle an drei Stellen und damit massiv zerschnitten wird. Zudem erfolgt die mehrfache Zer-

schneidung der Flugwege im Bereich des Sengelbachtals und der Sontra, welche für das 

Große Mausohr ebenfalls eine besondere Bedeutung haben. 
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Von einer Aufrechterhaltung der Flugwege ist im vorliegenden Fall, wie bei der Alternative 

BUND 2002_2_NK_2 AS nicht auszugehen, da die mehrfachen Zerschneidungen der Flug-

wege entlang des Bahndammes, im Bereich des Sengelbachtales und der Sontra von einer 

besonderen Intensität sind. Daher kann nicht mit hinreichender Sicherheit von einer Auf-

rechterhaltung der betroffenen Flugwege unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men ausgegangen werden (Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im Jahr 

2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, S. 6).  

Potenzielle Jagdhabitate werden weder direkt in Anspruch genommen, noch durch Lärm 

beeinträchtigt.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszustandes des Großen Mausohrs 

im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ sind in der Gesamtschau der Auswirkungen nicht aus-

zuschließen. 

Bechsteinfledermaus 

Eine unmittelbare Beeinträchtigung der Wochenstubenquartiere ist nicht zu erwarten. Auch 

potenzielle Jagdhabitate werden weder direkt in Anspruch genommen, noch durch Lärm be-

einträchtigt.  

Erhebliche Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszustandes der Bechsteinfledermaus 

im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ sind daher nicht zu prognostizieren (vgl. Unterlage Nr. 

12.5.6.1, S. 55 f.). 

BUND 2009_NK 

Durch die Alternative BUND 2009 NK können aufgrund der Verlängerung des Tunnels 

Hasselbachtal erhebliche Beeinträchtigungen in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ 

ausgeschlossen werden.  

FFH-Lebensraumtypen 

Eine direkte Inanspruchnahme des LRT 9110 durch die Alternative „BUND 2009_NK“ erfolgt 

auf einer Fläche von 0,30 ha. Zudem werden 14,84 ha durch Stickstoffeinträge beeinträch-

tigt. Die betroffenen Flächen liegen am Lerchensberg. Der LRT 9130 wird am Glockenberg 

auf 0,39 ha direkt in Anspruch genommen und auf 11,80 ha durch Stickstoffeinträge beein-

trächtigt. Der LRT 9150 wird ebenfalls am Glockenberg auf 0,13 ha direkt in Anspruch ge-

nommen und auf 2,28 ha durch Stickstoffeinträge beeinträchtigt.  
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Die Beeinträchtigungen der LRT 9110, 9130 und 9150 liegen oberhalb der Bagatellschwelle, 

so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für diese LRT nicht ausgeschlos-

sen werden können (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 57). Durch die Verlängerung des Tunnels 

Hasselbachtal (unter Inkaufnahme der damit verbundenen Mehrkosten) können die erhebli-

chen Beeinträchtigungen vermieden werden (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 86) 

Großes Mausohr 

Durch die Alternative „BUND 2009_NK“ werden nachgewiesene Flugrouten des Großen 

Mausohrs (ITN 2010) entlang des alten Bahndammes, entlang der Erosionsrinnen zwischen 

der B 7 und den Wäldern des Finkenberg-Dachsberg-Zuges sowie an der Wehre (Querung 

mit einem Brückenbauwerk) zerschnitten. Der Zerschneidung relevanter Flugrouten kann wie 

in der FFH-Vertärglichkeitsprüfung (Unterlage 12.5) dargelegt, mit Hilfe entsprechender 

Vermeidungsmaßnahmen begegnet werden. 

Zudem erfolgt eine Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate in einem Umfang 

von 1,69 ha. Die betroffenen Waldflächen liegen im Bereich Lerchensberg und Glockenberg 

zwischen Langenhain und Röhrda und umfassen insbesondere alte Waldbestände. Daher 

kann der Verlust von Baumhöhlen, die einer regelmäßigen Nutzung als Tagesquartiere die-

nen, nicht ausgeschlossen werden. 

Trotz der Auswirkungen sind erhebliche Beeinträchtigungen des günstigen Erhaltungszu-

standes des Großen Mausohrs im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal nicht zu erwarten, da 

die 1 %-Schwelle deutlich unterschritten wurde (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 57 f.). 

Bechsteinfledermaus 

Im Bereich der Alternative „BUND 2009_NK“ wurden drei Wochenstubenkolonien der 

Bechsteinfledermaus nachgewiesen, von denen eine im FFH-Gebiet „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ liegt. Diese und die Kolonie am Eddertalsgraben (Finkenberg-Dachsberg-Zug) 

liegen in einem Abstand von mind. 350 bis 400 m zur Trasse. Eine weitere Kolonie wurde am 

Hasselberg nordöstlich von Datterode in jeweils über 1 km Entfernung zu den Tunnelmün-

dern, bzw. ca. 500-600m Entfernung zur Fahrbahn (Tunnel) festgestellt. Eine unmittelbare 

Beeinträchtigung der Wochenstubenquartiere ist daher nicht zu erwarten.  

Zudem erfolgt eine Flächeninanspruchnahme potenzieller Jagdhabitate in einem Umfang 

von 1,69 ha. Die flächenhafte Betroffenheit von potenziell als Jagdgebiet geeigneten Wald-

flächen liegt nördlich bzw. südlich der Kolonie Schinzen-Berg/Hassel. Aufgrund der Flächen-
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inanspruchnahme insbesondere alter Waldbestände kann der Verlust von Baumhöhlen, die 

einer regelmäßigen Nutzung als Tagesquartiere dienen, nicht ausgeschlossen werden. Die 

für diese Kolonie mangels konkreter Daten zum Aktionsraum angenommene 

Erheblichkeitsschwelle von 2,5  ha wird unterschritten. Auch ist keine unmittelbare Beein-

trächtigung der Wochenstubenquartiere zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen des 

günstigen Erhaltungszustandes der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet „Werra- und 

Wehretal“ sind daher nicht zu prognostizieren (vgl. Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 58). 

BUND 2011 NK 

Durch die Alternative BUND 2011 NK können aufgrund der Verlängerung des Tunnels 

Stahrenberg erhebliche Beeinträchtigungen in dem FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ aus-

geschlossen werden. 

FFH-Lebensraumtypen 

Die LRT 9130 (Waldmeister-Buchenwald: 2,83 ha), 9150 (Mitteleuropäischer Orchideen-

Kalk-Buchenwald: 1,30 ha), 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen: 0,97 ha) und 6212 (Sub-

mediterrane Halbtrockenrasen: 0,26 ha) werden durch erhöhte Stickstoffeinträge beeinträch-

tigt. Die beeinträchtigten Flächen befinden sich südlich des Stahrenberges.  

Die Beeinträchtigungen der LRT 9130, 9150, 6510 und 6212 liegen oberhalb der Bagatell-

schwelle, so dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für diese LRT nicht 

ausgeschlossen werden können (vgl. Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND 

im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, S. 4). Durch die Verlänge-

rung des Tunnels Hasselbachtal (unter Inkaufnahme der damit verbundenen Mehrkosten) 

können die erheblichen Beeinträchtigungen vermieden werden (vgl. Erwiderung der Vorha-

benträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 90) 

Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus 

Für die Arten Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus können erhebliche Beeinträchti-

gungen ausgeschlossen werden (vgl. Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND 

im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, S. 4). 

4.5.2.4.5.2 Naturschutzfachliche Beurteilung der Al ternativtrassen ab AS Netra 

Für die Anschlüsse Krauthausen und Herleshausen an die A 4 lassen sich erhebliche Beein-

trächtigungen von Natura 2000-Gebieten ausschließen.  
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Anschluss bei Hörschel 

Für die weitere Trassenführung mit einem Anschluss bei Hörschel ist nicht auszuschließen, 

dass es zu einer erheblichen Beeinträchtigung der LRT 6210, 9130 und 9150 des FFH-

Gebietes „Kielforst bei Hörschel“ kommt. 

Trotz Untertunnelung des FFH-Gebietes „Kielforst bei Hörschel“ kommt es im Bereich des 

südlichen Tunnelmundes zu einem geringfügigen Verlust des LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen: 

0,04 ha) sowie zu Beeinträchtigungen der LRT 6210 (0,42 ha), 9130 (Waldmeister-

Buchenwald: 1,47 ha) und 9150 (Kalk-Buchenwald: 2,21 ha) durch Stickstoffeinträge.  

Die Beeinträchtigungen der LRT liegen oberhalb der Bagatellschwelle, so dass erhebliche 

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für die LRT 6210, 9130 und 9150 nicht ausgeschlos-

sen werden können (vgl Unterlage Nr. 12.5.6.1, S. 41). 

Anschluss bei Krauthausen 

Mit dem Anschluss bei Krauthausen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 

2000-Gebieten verbunden. 

FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ 

Das FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ wird von Alternativtrassen durch eine 

Brückenbauwerk gequert. In diesem Bereich befinden sich Flächen des LRT 3270 „Schlam-

mige Flussufer mit einjähriger Vegetation“. Es wird davon ausgegangen, dass eine unmittel-

bare Inanspruchnahme von Flächen des LRT durch das Brückenbauwerk vermieden wird. 

Aufgrund der Höhe des Brückenbauwerkes wird die durch das Bauwerk ausgelöste 

Verschattung als unerheblich angesehen. Aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieses Le-

bensraumtyps gegenüber Stickstoffeintrag aus der Luft ist auch von keiner mittelbaren Be-

einträchtigung auszugehen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stel-

lungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 82; Bosch & Partner, Alternativenvergleich der 

vom BUND im Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, S. 5). 

Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“ 

Durch die Trassenführung in einen Abstand von 500 m zum Vogelschutzgebiet lässt sich 

eine erhebliche Beeinträchtigung der durch das Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen 

Breitungen und Creuzburg“ geschützten Vogelarten ausschließen, da die maximale Effekt- 

bzw. Fluchtdistanz bei 500 m liegt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 

zur Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, Tabelle auf S. 82). 
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Anschluss bei Herleshausen 

Mit dem Anschluss bei Herleshausen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 

2000-Gebieten verbunden (vgl. Bosch & Partner, Alternativenvergleich der vom BUND im 

Jahr 2011 neu vorgeschlagenen Alternativen vom 10.10.2011, S. 5). 

4.5.2.4.6 Zumutbarkeit 

Die Alternativen BUND 2002_4 NK, BUND 2009 NK und BUND 2011 mit einem Anschluss 

an die A 4 bei Krauthausen bzw. Herleshausen sind unzumutbar. Sie sind aufgrund der Ver-

längerung der Vermeidungsbauwerke naturschutzfachlich vorzugswürdig, da erhebliche Be-

einträchtigungen von Natura 2000-Gebieten vermieden werden. Der mit diesen Alternativen 

verbundene Vorteil für das Schutzgebietsnetz Natura 2000 steht aber außer Verhältnis zu 

den mit ihnen verbundenen Mehrkosten sowie den Abstrichen bei der Erfüllung der Pla-

nungsziele. 

Die Alternativen führten ohne Vermeidungsbauwerke wie alle anderen Alternativen und die 

Vorzugstrasse zu erheblichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen der Natura 2000-

Gebiete. Wie die technische Variante 10-3 zeigt, wäre es unter Einsatz unverhältnismäßiger 

Aufwendungen auch möglich, den Abschnitt VKE 40.1 ohne erhebliche Beeinträchtigung von 

Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten zu errichten. Dies würde eine 

Alternativenprüfung nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG entbehrlich machen.  

4.5.2.4.6.1 Kosten 

Hinsichtlich der Kosten ergeben sich zwischen der Vorzugsvariante und den Alternativen 

BUND 2002_4 NK, BUND 2009 NK und BUND 2011 mit einem Anschluss an die A 4 bei 

Krauthausen bzw. Herleshausen erhebliche Unterschiede. 

Herstellungskosten 

Die Kosten für die Herstellung der Trassenvarianten beruhen auf der Ermittlung der Mittel-

werte auf Basis der aktuellen Kostenberechnungen (AKS) der Abschnitte A 44 VKE 40.1 bis 

60 (vgl. Vermerk zur Herleitung vom Kostenansatz für die Tunnellagen vom 28.09.2011; 

Vermerk zur Herleitung vom Kostenansatz für die Bauwerke größer 100 m vom 29.09.2011; 

Vermerk zur Herleitung vom Kostenansatz für die freie Strecke vom 29.09.2011). 

Tunnel        = 60.000 €/lfd. m, 

Brücken (ab 100 m)      = 48.000 €/lfd. m, 
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Strecke (einschließlich aller sonstigen Bauwerke)   = 15.000 €/lfd. m. 

Die nachfolgenden Tabelle zeigt die für die Vorzugstrasse sowie die Alternativen im Rahmen 

der Kostenschätzung ermittelten Gesamtkosten ohne die vom BUND in der Stellungnahme 

vom 16.05.2011 geforderten Vermeidungsbauwerke, wie der Verlängerung des Tunnels 

Hasselbach (BUND 2009 NK), Tunnel Spitzenberg (BUND 2002_4 NK) und Tunnel 

Stahrenberg (BUND 2011 NK) (vgl Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur 

Stellungnahme vom 16.05.2011, S. 92; E-Mail der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011 - Kos-

tentabelle mit Anschluss Krauthausen im Bereich Pferdsdorf mit Abstand von 150 m zum 

Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“).  

 

 Gesamtkosten in Mio. € 

Alternativen AD 
Hörschel 

AD 
Hörschel * 

AD  
Krauthausen ** 

AD  
Herleshausen * 

BUND 2002_1 NK 879,9  876,2  891,0  980,4  

BUND 2002_1 Opt NK 912,0  908,3  923,1  1.012,5  

BUND 2002_2 NK 876,2  872,5  887,3  976,7  

BUND 2002_4 NK 896,9  893,2  908,0  997,4  

BUND 2006_1 NK 849,3  845,6  860,4  949,8  

BUND 2006_4 NK 851,5  847,8  862,6 952,0  

BUND 2009 NK 842,5  --- 857,2  946,7  

BUND 2011 NK --- --- 881,5  970,5  

     

Vorzugslinie 787,4  
   

 
* Änderung der Trassenführung im Bereich Glockenberg mit Abstand von 300 m zum FFH-Gebiet „Werra- und 
Wehretal“ mit Ausnahme der Variante BUND 2009 NK 

**  Änderung der Trassenführung im Bereich Glockenberg mit Abstand von 300 m zum FFH-Gebiet „Werra- und 
Wehretal“ mit Ausnahme der Variante BUND 2009 NK und Änderung der Trassenführung im Bereich 
Pferdsdorf mit Abstand von 500 m zum Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“ 
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Für die Vorzugstrasse werden im Vergleich zu den Alternativen BUND 2002_4 NK, BUND 

2009 NK und BUND 2011 NK die mit Abstand niedrigsten Herstellungskosten prognostiziert. 

Die Mehrkosten würden für die Alternative BUND 2002_4 NK mit Anschluss Krauthausen bei 

insgesamt 135 Mio. €  (121 Mio. € plus 14 Mio. € für die Verlängerung des Tunnels Spitzen-

berg) liegen. Bei der Alternative BUND 2009 NK würden die Mehrkosten bei insgesamt 

99 Mio. €  (70 Mio. € plus 29 Mio. € für die Verlängerung des Tunnels Hasselbach) und bei 

der Alternative BUND 2011 bei insgesamt 111 Mio. €  (94 Mio. € plus 17 Mio. € für die Ver-

längerung des Tunnels Stahrenberg) liegen.  

Die Mehrkosten würden für die Alternative BUND 2002_4 NK mit Anschluss Herleshausen 

bei insgesamt 224 Mio. €  (210 Mio. € plus 14 Mio. € für die Verlängerung des Tunnels Spit-

zenberg) liegen. Bei der Alternative BUND 2009 NK würden die Mehrkosten bei insgesamt 

188 Mio. €  (159 Mio. € plus 29 Mio. € für die Verlängerung des Tunnels Hasselbach) und bei 

der Alternative BUND 2011 bei insgesamt 200 Mio. €  (183 Mio. € plus 17 Mio. € für die Ver-

längerung des Tunnels Stahrenberg) liegen. Demzufolge würden sich durch einen Anschluss 

bei Herleshausen noch mal Mehrkosten von ca. 89 Mio. € ergeben.  

Nach der in der Stellungnahme vom 16.05.2011 geäußerten Auffassung des BUND könnten 

Kosten für die Alternativtrassen durch die Reduzierung von Tunnelbauwerken außerhalb von 

FFH-Gebieten eingespart werden. Dem ist die Vorhabenträgerin nachvollziehbar in Ihren 

Erwiderungen vom 12.10.2011 Seite 84 entgegentreten. So besteht nach Prüfung der Plan-

feststellungsbehörde keine Möglichkeit der Reduzierung von Tunnelbauwerken. Für alle Va-

rianten wurden einheitliche Planungsparameter zugrunde gelegt. Bei der Entscheidung Tun-

nel oder Einschnitt hat sich die Vorhabenträgerin zutreffend am Leitfaden für die Planungs-

entscheidung Einschnitt oder Tunnel ARS-Nr. 25/1998 orientiert. Bei der Entwicklung der 

Alternativen wurden die Tunnelportale dort angeordnet, wo die Höhendifferenz zwischen 

dem bestehendem Gelände und der Gradiente ca. 15,00 m beträgt. Ab einer Überdeckung 

von mehr als 20,00 m bzw. Böschungshöhen bei Einschnittslagen von mehr als 30,00 m 

(wirtschaftliche Grenze für Einschnittslösung) wurde grundsätzlich eine Führung der Trasse 

in Tunnellage gewählt, da bei diesen Einschnittstiefen ohne zusätzliche Sicherungsmaß-

nahmen, die wiederum stark von der vorhandenen Geologie abhängig sind, die Regelbö-

schung nicht hergestellt werden kann. Bei Einschnittslagen von mehr als 20,00 m wurde eine 

Einzelfallprüfung durchgeführt, ob eine Trassenführung im Tunnel oder Einschnitt zu wählen 

ist (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND 

vom 16.05.2011, S. 84).  
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Im Bereich Datterode wurde nachvollziehbar die Trasse in Tunnellage geführt. Aufgrund der 

Topografie ergeben sich Einschnittstiefen von bis zu 53,00 m, so dass die wirtschaftliche 

Grenze für eine Einschnittslösung eindeutig überschritten ist (vgl. Erwiderung der Vorhaben-

trägerin vom auf die Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, S. 84).  

Auch im Bereich Rittmannshausen ist es für Planfeststellungsbehörde nachvollziehbar, dass 

beruhend auf dem derzeitigen Kenntnisstand für die Trassierung ein Tunnel gewählt wurde. 

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der Erwiderung eine vereinfachte Einzelfallprüfung 

durchgeführt und die mit einer Einschnittslösung verbundenen Nachteile aufgeführt.  

So würden sich auf dem derzeitigen Planungsstand sich folgende Nachteile der 

Einschnittslösung ergeben (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom auf die Stellungnah-

me des BUND vom 16.05.2011, S. 84 f.): 

1. Vorhandene Bebauung: 

Die sich ergebenden Böschungsflächen würden bei einer solchen Lösung bis unmittelbar an 

die Wohnbebauung von Rittmannshausen reichen. Damit verbunden wäre die Gefahr, dass 

es durch Horizontalverschiebungen des Erdkörpers in Richtung der Baugrube und auf diese 

Weise zu Setzungsschäden an der Bebauung kommt. Darüber hinaus würde die 

Einschnittslösung zu höheren Immissionsbelastungen für Rittmannshausen führen. 

2. Geländeinanspruchnahme: 

Zudem wäre eine große Geländeinanspruchnahme (hoher Flächenverbrauch) notwendig. 

Durch den Flächenverbrauch wären wiederum deutlich größere Eingriffe in die örtliche 

Landwirtschaft und in Natur und Landschaft verbunden.  

3. Wasser: 

Solche Einschnittstiefen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Problemen mit dem anste-

henden Grundwasser, die ggf. nur mit hohem Kostenaufwand zu bewältigen sind. Der nörd-

lich der Ortslage gelegene Hochbehälter für die Wasserversorgung von Rittmannshausen 

läge bei einer Trassierung ohne Tunnel im Trassenbereich, so dass ein Ersatzstandort ge-

sucht werden müsste. Dieser Ersatzstandort müsste aufgrund der Topographie nördlich der 

A 44 liegen und die Leitungen vom Hochbehälter in Richtung Ortslage müssten den Ein-

schnitt der A 44 queren. Dies führt zu deutlich höheren Kosten für den Ersatz des Hochbe-

hälters.  



Planfeststellungsbeschluss - 332 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

4. Verkehrliche Aspekte: 

Außerdem müsste auf ca. 2.100 m die Autobahn mit einer Längsneigung von 4,00 % und 

einem Kuppenhalbmesser von 15.000 m trassiert werden, damit einer Unterführung der 

L 3300 möglich wird. Solche grenzwertigen Trassierungen sind nach dem Stand der Technik 

möglichst zu vermeiden. 

Aufgrund dieser Nachteile und der Ungewissheit über die geologischen Gegebenheiten ist es 

für die Planfeststellungsbehöre nachvollziehbar, dass trotz der potentiell höheren Kosten mit 

einem Tunnel geplant wurde, so dass insoweit die Stellungnahme des BUND zurückzuwei-

sen ist. 

Erhaltungskosten 

Neben den Herstellungskosten sind die für die Nutzungsdauer der Verkehrsanlage zu kalku-

lierenden Erhaltungskosten beim Kostenvergleich zu berücksichtigen. Zu den Erhaltungskos-

ten gehören zum einen die Unterhaltungskosten für den laufenden Betrieb und zum anderen 

die Erneuerungskosten. 

Eine vergleichende Gegenüberstellung der zu erwartenden Erhaltungskosten ist über den 

Vergleich der Bauwerkslängen und der Anteile freier Strecken möglich. Dabei verursachen 

Tunnelbauwerke aufgrund der hohen baulichen und ausstattungstechnischen Anforderungen 

deutlich höhere Erhaltungskosten als Brückenbauwerke. 

Um die monetäre Größenordnung der Unterschiede bei den jährlichen Erhaltungskosten zu 

veranschaulichen, wurden von der Vorhabenträgerin folgende anzurechnende Kosten pro 

laufenden Meter ermittelt. Danach wurden folgende Werte errechnet und in den Vergleich 

eingestellt (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011): 

Jährliche Erhaltungskosten für 

freie Strecke:   200 €/lfd. m 

Brückenbauwerke: 400 €/lfd. m 

Tunnelbauwerke: 600 €/lfd. m. 

Die nachfolgenden Tabelle zeigt die für die Vorzugstrasse sowie die Alternativen im Rahmen 

der Kostenschätzung ermittelten jährlichen Erhaltungskosten ohne die vom BUND in der 

Stellungnahme vom 16.05.2011 geforderten Vermeidungsbauwerke, wie der Verlängerung 

des Tunnels Hasselbach (BUND 2009 NK), Tunnel Spitzenberg (BUND 2002_4 NK) und 
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Tunnel Stahrenberg (BUND 2011 NK) (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011 - 

Kostentabelle mit Anschluss Krauthausen im Bereich Pferdsdorf mit Abstand von 150 m zum 

Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“).  

 

 Jährliche Erhaltungskosten in Mio. € 

Alternativen AD 
Hörschel 

AD 
Hörschel * 

AD  
Krauthausen ** 

AD  
Herleshausen * 

BUND 2002_1 NK 9,320  9,285  9,570  10,150  

BUND 2002_1 Opt NK 9,630 9,595 9,880 10,460 

BUND 2002_2 NK 9,300 9,265 9,550 10,130 

BUND 2002_4 NK 9,605 9,570 9,855 10,435 

BUND 2006_1 NK 9,095 9,060 9,345 9,925 

BUND 2006_4 NK 9,035 9,000 9,285 9,865 

BUND 2009 NK 9,175 --- 9,460 10,040 

BUND 2011 NK --- --- 9,640 10,220 

     

Vorzugslinie 8,670 
   

 
* Änderung der Trassenführung im Bereich Glockenberg mit Abstand von 300 m zum FFH-Gebiet „Werra- und 
Wehretal“ mit Ausnahme der Variante BUND 2009 NK 

**  Änderung der Trassenführung im Bereich Glockenberg mit Abstand von 300 m zum FFH-Gebiet „Werra- und 
Wehretal“ mit Ausnahme der Variante BUND 2009 NK und Änderung der Trassenführung im Bereich 
Pferdsdorf mit Abstand von 500 m zum Vogelschutzgebiet „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“ 

 

Für die Vorzugstrasse werden im Vergleich zu den Alternativen BUND 2002_4 NK, BUND 

2009 NK und BUND 2011 NK die niedrigsten Erhaltungskosten erwartet. 

Die Mehrkosten für die jährlichen Erneuerungskosten würden für die Alternative BUND 

2002_4 NK mit Anschluss Krauthausen bei ca. 1,2 Mio. €  (ohne die Verlängerung des Tun-

nels Spitzenberg) liegen. Bei der Alternative BUND 2009 NK würden die Mehrkosten bei ca. 

0,8 Mio. €  (ohne die Verlängerung des Tunnels Hasselbach) und bei der Alternative BUND 

2011 bei ca. 1,0 Mio. €  (ohne die Verlängerung des Tunnels Stahrenberg) liegen.  
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Die Mehrkosten würden für die Alternative BUND 2002_4 NK mit Anschluss Herleshausen 

bei ca. 1,8 Mio. €  (ohne die Verlängerung des Tunnels Spitzenberg) liegen. Bei der Alterna-

tive BUND 2009 NK würden die Mehrkosten bei insgesamt 1,4 Mio. €  (ohne die Verlänge-

rung des Tunnels Hasselbach) und bei der Alternative BUND 2011 bei insgesamt 1,6 Mio. €  

(ohne die Verlängerung des Tunnels Stahrenberg) liegen. Demzufolge würden sich durch 

einen Anschluss bei Herleshausen noch mal die jährlichen Mehrkosten um 0,6 Mio. € erhö-

hen. 

4.5.2.4.6.2 Planungsziele  

Im Hinblick auf die Erreichung der maßgeblichen Planungsziele ergeben sich Unterschiede 

zwischen der Vorzugstrasse und den Alternativen BUND 2002_4 NK, BUND 2009 NK und 

BUND 2011 NK. Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung von MODUS CONSULT und die 

Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND vom 

16.05.2001 zeigen, dass die Planungsziele 2, 3, 4, 5 und 6 durch die Alternativtrassen teil-

weise nur mit deutlichen Abstrichen erfüllt werden könnten (MODUS CONSULT, Fortschrei-

bung Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich 

Netrakorridor, September 2010; Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die 

Stellungnahme des BUND vom 16.05.2001, S. 97):  

Ausbau des Transeuropäischen Verkehrsnetzes sowie l ückenschluss im nationalen 

Autobahnnetz (Ziel 1) 

Dieses Ziel wird von den Alternativen im „Netra-Korridor“ in gleicher Weise erfüllt wie von der 

Vorzugstrasse. 

Unterstützung raumordnerischer Entwicklungsziele un d Erschließung der Mittelzen-

tren Eschwege und Sontra (Ziel 2)  

Im Planungsziel 2 geht es um die Frage, ob der maßgebliche Verkehr, auf die neue Ver-

kehrsverbindung (der A 44) genommen werden kann. Für Sontra besteht eine wichtige Ver-

bindung in Richtung Osten nach Eisenach (Versorgungsfunktion) und in Richtung Thüringen 

(Wirtschaftsinteresse). Gerade diese Verbindung wird durch die Alternativen nicht auf die 

A 44 im Netrakorridor gezogen, sondern verbleibt auf der bisherigen B 400, so dass sich die 

Anbindungsqualität nicht verbessert (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 

auf die Stellungnahme des BUND vom 16.05.2001 S. 99). 

Durch die Alternativen wird für den Bereich Sontra das Planungsziel 2 nicht erfüllt. 



Planfeststellungsbeschluss - 335 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes und der  Ortsdurchfahrten (Ziel 3) 

Mit den Alternativen im Netrakorridor (Planfall N2) wird die Entlastung des nachgeordneten 

Straßennetzes geringer ausfallen als in der Vorzugsvariante. Die Differenz liegt im Zuge der 

B 7 bei ca. 1.700 Kfz/d, der B 27 bei ca. 7.900 bis 11.500 Kfz/d und der B 400 bei ca. 500 bis 

2.500 Kfz/d (vgl. MODUS CONSULT, Fortschreibung Dimensionierungsprognose 2025, Er-

gänzende verkehrliche Untersuchung im Bereich Netrakorridor, September 2010, Plan 18). 

Außerdem führen die Varianten im Bereich zwischen Rhörda und Netra zu einer Erhöhung 

der Verkehrsbelastung auf den nachgeordneten Straßen im Netratal, da das nachgeordnete 

Netz Zubringerfunktionen zur A 44 übernimmt. Dadurch werden auch die Ortslagen im Zuge 

der B 7 (Rhörda und Netra) durch zusätzliche Verkehre belastet. 

Auch fällt die Entlastung der B 7 bei den Varianten nicht so stark wie im Vergleich auf der B 

400 bei der Vorzugstrasse ausfallen. Auf der B 7 Netrakorridor verkehren schon heute vor 

allem kleinräumige Verkehre, die aufgrund der angemessenen Anzahl an Autobahnan-

schlussknoten nicht auf die Autobahn verlagert werden können. Die Entlastung der B 7 ist 

damit deutlich geringer und führt auf der B 7 zwischen Wichmannshausen und 

Rittmannshausen nur zu Entlastungen um 700 bis 2.900 Kfz/d (150 bis 520 SV/d) während 

im Zuge der B 400 durch die Vorzugstrasse Entlastungen in einer Größenordnung von 4.500 

bis 6.500 Kfz/d bzw. 1.380 bis 1.750 SV/d erreicht werden können (Erwiderung der Vorha-

benträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND vom 16.05.2001 S. 99; MO-

DUS CONSULT, Fortschreibung Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche 

Untersuchung im Bereich Netrakorridor, September 2010, Plan 11 und 14). 

Insoweit wird das Ziel der Entlastung des nachgeordneten Straßennetzes und der 

Ortsdurchfahrten nur suboptimal erfüllt. 

Vermeidung der Neuzerschneidung und Neubelastung bi sher unzerschnittener Land-

schafts- und Naturräume (Ziel 4) 

Ziel ist die Belastung bisher unzerschnittener Landschaften zu vermeiden. Dabei ist neben 

der eigentlichen räumlichen Zerschneidung auch zu berücksichtigen, welche Verkehre auf 

den bisherigen Straßen liegen. Eine Straße, die gemessen an der Verkehrsbelastung nicht 

über die Funktion einer Erschließungsstraße hinaus kommt, wie es bei der B 7 östlich von 

der B 27 auch aufgrund des Lkw-Verbotes der Fall ist, stellt keine so starke Beeinträchtigung 

dar, wie eine Straße, die ein außerordentliches Schwerverkehrsaufkommen aufweist und 

nachgewiesener Maßen vom Fernverkehr genutzt wird, wie die B 400. Ein Gleichsetzen der 

B 7 mit der B 400 – wie der BUND in seiner Stellungnahme vom 16.05.2011 tut, ist fachlich 
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und sachlich nicht geboten und muss zurückgewiesen werden. Im Vergleich zur B 400 ist 

das Verkehrsaufkommen der B 7 deutlich geringer und nicht vom Fernverkehr betroffen. 

Dies äußert sich maßgeblich in der sehr geringen Nachtnutzung der Straße, wodurch das 

Gefährdungspotenzial für die nachtaktive Fauna entlang der Straße deutlich reduziert ist. 

Das Hereinlegen der A 44 in den Netrakorridor würde gerade in diesem Bereich eine so 

deutliche Beeinflussung darstellen, dass dies im Vergleich zum Bestand als Planungsoption 

gelten kann (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme 

des BUND vom 16.05.2001 S. 98). Das Ziel wird durch die Trassenführung der Alternativen 

im Netra-Korridor weniger erreicht. 

Bündelung von Verkehrsfunktionen (Ziel 5) 

Mit dem Planungsziel 5 wird das Ziel zum Ausdruck gebracht, durch die ortsnahe 

Trassenlage und gut gelegte Anschlussknoten ein Maximum an Entlastung auf bisherigen 

Ortsdurchfahrten durch die Bündelung der Verkehrsfunktionen zu erhalten. Das Ziel der 

Bündelung gelingt allerdings im Netrakorridor nur bedingt, da die parallele B 7 auch weiterhin 

zur Erschließung der Ortschaften erforderlich ist und sich weitere Autobahnanschlüsse auf-

grund der geringen Verkehrsmengen in diesem Bereich nicht rechtfertigen lassen (vgl. Erwi-

derung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND vom 

16.05.2001 S. 97). Zudem zeigt sich anhand der geringen Entlastungseffekte im Bereich 

Hoheneiche B 27/B 7 und und im Bereich Sontra, dass die Bündelungsfunktion dort subop-

timal erreicht wird. Aus diesem Grund ist nur in Teilbereichen von einer Zielerfüllung auszu-

gehen. 

Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsqua lität (Ziel 6)  

Im Vergleich zur Vorzugstrasse wird bei den Alternativen die Verkehrssicherheit und die Ver-

kehrsqualität in geringerem Maße verbessert, da im nachgeordneten Netz und in den 

Ortsdurchfahrten höhere Verkehrsbelastungen verbleiben (vgl. MODUS CONSULT, Fort-

schreibung Dimensionierungsprognose 2025, Ergänzende verkehrliche Untersuchung im 

Bereich Netrakorridor, September 2010). Die beste Erhöhung der Verkehrssicherheit wird 

genau mit der Trasse erreicht, die die besten Ortsentlastungen ermöglicht. Insofern wird 

auch dieses Ziel nur suboptimal durch die Alternativen erreicht. 
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4.5.2.4.6.3 Verhältnismäßigkeit der Kosten und der Abstriche bei der Erfüllung der 

Planungsziele 

Die mit den Alternativen verbundenen hohen Kosten und die Abstriche bei der Erfüllung der 

Planungsziele stehen nicht im Verhältnis zu dem Gewinn bzw. den mit der Realisierung der 

Vorzugstrasse verbundenen Nachteil für das Schutzgebietssystem Natura-2000.   

Durch die Vorzugstrasse werden erhebliche Beeinträchtigungen in einem Umfang von insge-

samt ca. 3 ha ausgelöst (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

19.10.2011, beantwortet mit E-Mail der Vorhabenträgerin vom 20.10.2011). Es handelt sich 

dabei um Waldrandbereiche. So verläuft die Vorzugstrasse auf großen Strecken entlang von 

vorhandenen Verkehrswegen (Vorbelastungsband der Bundesstrassen B 7, B 27 und B 400) 

und unter weitestgehendem Ausschluss naturschutzfachlich wertvoller Räume. Die an der 

Strecke gelegenen FFH-Gebiete „Werra- und Wehretal“ und „Wälder und Kalkmagerrasen 

der Ringgau Südabdachung“ werden nur randlich erheblich beeinträchtigt. Im FFH-Gebiet 

„Werra- und Wehretal“ werden der LRT 9110 mit 1,03 ha, der LRT 9130 mit 0,69 ha und der 

LRT 9150 mit 0,22 ha erheblich beeinträchtigt, im FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen 

der Ringgau Südabdachung“ werden der LRT 9130 mit 0,59 ha und der LRT 9150 mit 0,32 

ha erheblich beeinträchtigt. Der in der VKE 50 zusätzlich betroffene LRT 9170 ist kein Erhal-

tungsziel des FFH-Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der Ringgau Südabdachung“. Er 

wird in einem Umfang von 0,23 ha betroffen und wäre bei Aufnahme des LRT als Erhal-

tungsziel erheblich beeinträchtigt.  

Die erheblichen Beeinträchtigungen lassen sich insgesamt als gering einstufen. Es handelt 

sich um Größenordnungen von jeweils weniger als einem Prozent ihrer Vorkommen im je-

weiligen FFH-Gebiet. Die erheblich beeinträchtigten Flächen haben zudem keine besondere 

funktionale Bedeutung für den Erhalt und die weitere Entwicklung des Gebietes, da keine 

Flächen aus Schwerpunktbereichen des Vorkommens beeinträchtigt werden. Sie liegen je-

weils am Rand des FFH-Gebietes im Bereich von Waldspitzen.  

Bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit ist weiter zu berücksichtigen, dass zumindest die 

erheblichen Beeinträchtigungen in der VKE 40.1 und 40.2 ohne zeitliche und fachliche Funk-

tionslücke durch Gebietserweiterungen des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ ausgegli-

chen werden können (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 29.06.2011). Die Kohärenzsiche-

rungsmaßnahmen stärken somit unmittelbar die Integrität des betroffenen Erhaltungsziels. 

Sie sichern den Erhalt und die weitere Entwicklung des Lebensraumes im FFH-Gebiet ohne 

zeitliche Lücke. 
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Nach dem Vergleich der Herstellungskosten zeigt sich, dass die Alternativen durchweg er-

heblich höhere Baukosten verursachen als die Vorzugstrasse. Während die Vorzugstrasse 

voraussichtlich etwa 787 Mio. € kosten würde, ergeben sich für die Alternativen mit An-

schluss Krauthausen dem gegenüber Mehrkosten von minimal 99 Mio. €  (BUND 2009_NK) 

bis maximal 135 Mio. €  (BUND 2002_4 NK). Hinsichtlich der späteren Erhaltungskosten 

bleibt im Ergebnis der Gegenüberstellung der Bauwerkslängen festzuhalten, dass die Alter-

nativen nach Inbetriebnahme Jahr für Jahr höhere laufende Kosten von mindestens 

0,8 Mio. €  verursachen werden. 

Darüber hinaus sind mit den Alternativtrassen deutliche Abstriche bei der Erreichbarkeit der 

Planungsziele verbunden. 

Die hohen Mehrkosten stehen ebenso wie die deutlichen Abstriche bei der Erreichbarkeit der 

Planungsziele nicht im Verhältnis zu dem Gewinn für das Schutzgebietssystem Natura-2000. 

Die Alternativen sind als unzumutbar zu bewerten. Zur Vorzugstrasse ist keine zumutbare 

Alternativlösung im Sinne des § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG vorhanden ist. 

Dasselbe gilt auch für die Alternativen mit Anschluss Krauthausen oder Herleshausen, bei 

denen sich eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Werra- und Wehretal“ nicht 

ausschließen lässt. Auch diese Alternativen führen zu unzumutbaren Mehrkosten von min-

destens 73 Mio. € und stellen daher keine zumutbaren Alternativen im Sinne des § 34 Abs. 3 

Nr. 2 BNatSchG dar. 

4.5.3 Kohärenzausgleich 

Die zur Sicherung des Zusammenhangs des Netzes Natura 2000 gemäß § 34 Abs. 5 

BNatSchG notwendigen Maßnahmen sind entsprechend Maßnahmenblatt FFH 28 und Maß-

nahmenplan (Unterlage 12.2, Blatt 9) ergänzt durch die Auflage A V 2.3 Nr. 24 planfestge-

stellt worden. 

Die Maßnahmenflächen sind am 29.06.2011 mit den zuständigen Behörden begangen und 

Größe sowie Zuschnitt der Flächen abgestimmt worden (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 

29.06.2011). 

4.5.3.1 Maßstab 

Als Maßnahmen kommen die Wiederherstellung des beeinträchtigten oder die Verbesserung 

des verbleibenden Lebensraumes, die Neuanlage eines Lebensraums und die Beantragung 

der Eingliederung eines neuen Gebiets in das Netz Natura 2000 in Betracht. 
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Für Kohärenzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Netzes Natua 2000 ist entscheidend, 

dass ein ausreichender räumlicher und zeitlicher funktionaler Zusammenhang zwischen Ge-

bietsbeeinträchtigung und Kohärenzmaßnahmen besteht. Dabei genügt es für die Eignung 

einer Kohärenzmaßnahme, dass nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand eine 

hohe Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit besteht. In quantitativer Hinsicht ist ein vollstän-

diger Ausgleich der funktionalen Beeinträchtigungen zu gewährleisten.  

4.5.3.2 Naturschutzfachliche Eignung 

Die Anforderungen an die naturschutzfachliche Eignung der Maßnahme werden erfüllt. 

Die für die Gebietserweiterung ausgewählte Fläche im Schlierbachswald liegt im ausrei-

chenden räumlichen Zusammenhang. Die Fläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 

5 km zum Eingriffsort und in unmittelbarer Nachbarschaft zum beeinträchtigten FFH-Gebiet 

„Werra und Wehretal“.  

Bei der für die Gebietserweiterung vorgesehenen Fläche mit Hainsimsen-Buchenwald han-

delt es sich um Buchenbestände, die forstlich bewirtschaftet werden. Es handelt es sich da-

bei überwiegend um Buchen-Hochwald, im östlichen Randbereich ist allerdings die Dougla-

sie am Bestandsaufbau wesentlich beteiligt. Das Bestandsalter liegt nach Forsteinrichtung 

bei 85 Jahren. Pflanzensoziologisch wurde der Bestand in der Kartierung dem Hainsimsen 

Buchenwald (Luzulo-Fagetum) in einer für schwach saure Standorte kennzeichnenden, zum 

Galio-Fagetum vermittelnden Ausbildung zugeordnet (Luzulo-Fagetum milietosum) (vgl. Pro-

tokoll vom Ortstermin am 29.06.2011). Aus früheren Durchforstungen ist in größerem Um-

fang liegendes Totholz vorhanden. Die Fläche umfasst insgesamt 3,34 ha. Der als LRT an-

zusprechende Bestand hat eine Flächengröße von 1,99 ha und wird mit dem Erhaltungszu-

stand „gut“ bewertet (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 29.6.2011). 

Die vorgeschlagenen FFH-Gebietserweiterungsflächen mit der vorhandenen Ausprägung als 

LRT 9110 haben eine Größe von insgesamt 1,99 ha. Die zu erwartenden erheblichen Beein-

trächtigungen durch Flächenverlust, Stickstoffeintrag und Waldrandanschnitt von insgesamt 

1,03 ha werden durch die LRT-Fläche in der Erweiterungsfläche überschritten. 

Nach Durchführung eines Ortstermins an dem sowohl die Eingriffsfläche, als auch die Erwei-

terungsfläche begangen wurde, ist durch die Vertreter der obersten und oberen 

Naturschutzbehöde sowie der FENA (Forsteinrichtung und Naturschutz) festgestellt worden, 

dass die spezifischen Funktionen und notwendigen Strukturen des erheblich beeinträchtigten 

Bestandes des LRT 9110 durch die Erweiterungsfläche im Schlierbachswald unmittelbar und 

ohne weitere Maßnahmen übernommen werden können. Der günstige Erhaltungszustand 
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des Bestandes des LRT 9110 im FFH-Gebiet im Sinne Art. 1 e FFH-RL kann durch die Er-

weiterungsfläche gewahrt werden. (vgl. Protokoll vom Ortstermin am 29.6.2011): 

Die für die Gebietserweiterung vorgesehenen Flächen liegen öffentlichen Grundstücken und 

werden dinglich gesichert. Das vorgesehene Maßnahmenblatt FFH 28 wurde durch die Auf-

lage A V 2.3 Nr. 24 konkretisiert: 

Im Ortstermin am 29.06.2011 wurde unter FFH-Gesichtspunkten eine deutliche Reduzierung 

des Maßnahmenflächenumfanges abgestimmt. Außerdem wurde unter FFH-

Gesichtspunkten abweichend von der Maßnahmenplanung des LBP statt des vollständigen 

Nutzungsverzichts eine begrenzte forstliche Nutzung vorgesehen. Um eine Eignung der Flä-

che als Maßnahmenfläche für Spechtarten (insbesondere Schwarzspecht) herzustellen, wird 

in Abstimmung mit der obersten und oberen Naturschutzbehörde ein Nutzungsverzicht vor-

gesehen. Zudem sind nach der Auflage der oberen Naturschutzbehörde die Douglasien auf 

der nicht als LRT anzusprechenden Fläche als Entwicklungsmaßnahme für den LRT 9110 zu 

entnehmen (Schreiben des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz vom 14.09.2011 sowie Stellungnahme des Regierungspräsidiums 

Kassel vom 29.08.2011, Auflage Nr. 9). 

Die Fläche wird durch Änderung der Natura 2000-Verordnung in das Schutzgebietssystem 

Natura 2000 aufgenommen. Eine entsprechende Anpassung des Standdarddatenbogens 

erfolgt im Rahmen der Meldung nach § 34 Abs. 5 S. 2 BNatSchG oder unmittelbar durch die 

zuständige Naturschutzbehörde. 
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5 Artenschutz 

Der gesetzliche Artenschutz steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen.  

Nach § 44 Abs. 5 Sätze 1, 5 BNatSchG gelten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 

BNatSchG nicht für besonders geschützte Arten (§ 7 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 BNatSchG), die we-

der eine Europäische Vogelart sind noch in Anhang IV Buchstabe a) oder b) der Richtline 

92/43/EWG aufgeführt sind. Die vorhabensbedingten Wirkungen auf diese Arten werden 

ebenso wie der allgemeine Artenschutz (§ 39 BNatSchG) im Zusammenhang mit der Zulas-

sung des Eingriffs in Natur und Landschaft nach § 17 Abs. 1 BNatSchG behandelt (vgl. unter 

C.III.6).  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 (Neubau der BAB 44 Kassel-Herleshausen zwi-

schen der Anschlussstelle Waldkappel und Hoheneiche) verletzt die artenschutzrechtlichen 

Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG für die Anhang-IV-Arten Hasel-

maus (Muscardinus avellanarius), Schlingnatter (Coronella austriaca), Zauneidechse 

(Lacerta agilis) sowie nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Anhang-IV-Arten Schlingnat-

ter (Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta agilis). Im Übrigen ist der 

vorhabensbedingte Eintritt artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote aufgrund der planfestge-

stellten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen.  

Die erforderlichen Ausnahmen waren nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5, S. 2 BNatSchG zuzulas-

sen (A.III.1.4), da für das planfestgestellte Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses streiten, zumutbare Alternativen nicht bestehen und sich der Erhal-

tungszustand der Populationen der betroffenen Arten (Haselmaus, Schlingnatter, Zaunei-

dechse) vorhabensbedingt – auch unter Berücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen 

zur Erhaltung/Verbesserung des Erhaltungszustandes (FCS-Maßnahmen) - nicht ver-

schlechtern wird.  

5.1 Bestandsmittlung 

Die von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen ermöglichen es der Planfeststellungs-

behörde, die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu prüfen. Die Tatbestände sind 

anhand der 2010 aktuell erhobenen faunistischen Bestandsdaten, ggf. unter Hinzuziehung 

früher erhobener Daten (vgl. Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 15), 

überprüft worden. Ihrer artenschutzrechtlichen Bewertung liegen der Artenschutzbeitrag zum 

LBP des Büros Bosch & Partner (Unterlage 12.4), in der zweiten Überarbeitung vom März 

2011 einschließlich der in der Unterlage 12.4, S. IV genannten Untersuchungen zugrunde. 

Auf dieser Grundlage konnte die durch das Vorhaben ausgelöste artenschutzrechtliche Be-
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troffenheit von der Planfeststellungsbehörde sachgerecht ermittelt und bewertet werden. Den 

vorgelegten Gutachten ist die Häufigkeit und Verteilung der geschützten Arten im Untersu-

chungsraum sowie deren Lebensstätten zu entnehmen (BVerwG, Beschl. vom 13.03.2008 – 

9 VR 9.07 – RdNr. 31). Die Erstellung eines lückenlosen Arteninventars war für die Beurtei-

lung nicht erforderlich. Die an den konkreten naturräumlichen Gegebenheiten orientierte 

Auswertung der Vorhabenträgerin lässt sichere Rückschlüsse auf die faunistische Ausstat-

tung des Untersuchungsraums zu (BVerwG, Urt. vom 18.03.2009 – 9 A 39.07 -, RdNr. 43; 

BVerwG, Urt. vom 09.07.2008 – 9 A 14.07 – RdNr. 54). Die gewählten Erfassungsmethoden 

entsprechen dem Stand der Technik. Die verwendeten Daten stellen eine hinreichende und 

aktuelle Grundlage für die artenschutzrechtliche Bewertung dar. Gegenteilige  Stellungnah-

men des ehrenamtlichen Naturschutzes sind zurückzuweisen. Die allgemeinen landschaft-

pflegerischen Unterlagen werden durch spezielle fledermauskundliche Untersuchungen, die 

Erfassung der Wildkatze sowie floristische, faunistische und avifaunistische Nacherfassun-

gen aus dem Jahr 2010 ergänzt. Im Einzelnen wurden folgende Unterlagen in die Prüfung 

einbezogen: 

• Unterlage 12.4, Artenschutzbeitrag zum LBP im Abschnitt VKE 40.1 in der Fassung 

vom März 2011 (3. Planänderung), 

• Unterlage 12.0, Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Fassung vom Juli 2009 

(2. Planänderung, zitiert als „Unterlage 12.0 – Fass.2009“), 

• Unterlage 12.0, Landschaftspflegerischer Begleitplan in der Fassung vom März 2011 

(3. Planänderung, zitiert als „Unterlage 12.0“), 

• Unterlage 12.5, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet Werra- und 

Wehretal (DE 4825-302) in der Fassung 14.03.2011 (3. Planänderung) und 

• Unterlage 12.6, FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 4825-301 „Trimberg 

bei Reichensachsen“ in der Fassung vom 03.02.2011 (3. Planänderung). 

Amphibien: 

• BIL, Amphibienkartierung zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-Eisenach, 

VKE 40.1, 25.11.1998, 

• Müller, Erfassung und Bewertung der Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei 

Reichensachsen“ mittels Fangzaunkartierung im Zeitraum März bis Mai 1999, 1999, 
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• Bosch & Partner & BÖF, Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsunter-

suchung Trimberg bei Reichensachsen 2004, 23.03.2005, 

• BÖF, FFH-Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet DE-4825-301 „Trimberg bei 

Reichensachsen“, Dezember 2010, 

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008,  

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2010 und 

• BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen am Trimberg, 2011 

Fledermäuse:  

• Bach & Limpens, Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische Sonderuntersuchung zum 

LBP BAB A 44 (VKE 40.1, Bischhausen – Hoheneiche), 1998,  

• FÖÄ, Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Abschnitten 

VKE 40.1 – VKE 40.2, Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 2003, 

• Simon & Widdig, Monitoring der Wochenstuben des Großen Mausohrs im Bereich 

des FFH-Gebietes 4825-302 „Werra- und Wehretal“, 2008, 

• ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, 

• BÖF, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1 – VKE 40.2, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche sowie Bereiche möglicher Alternativen, LRT-Nacherfassung und LRT-

Überprüfung, Nacherfassung Habitatstrukturen für Fledermäuse, LRT-Erfassung auf 

möglichen Maßnahmenflächen außerhalb FFH-Gebiet Werra-Wehretal, 2010. 

Weitere Arten: 

• Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer, Ergänzungskartierung von 

streng geschützten Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im Bereich der geplanten 

A 44- Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60, 2005, 

• BÖF, Faunistische Erfassung 2008, Baumhöhlen, Avifauna, Tagfalter und Libellen, 

VKE 40.1 und VKE 40.2 sowie angrenzender Räume, 2008, 



Planfeststellungsbeschluss - 344 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

• BÖF, Avifaunistische Nacherfassungen im Bereich der BAB A 44 VKE 40.1, 

14.10.2010, 

• BÖF, Faunistische und floristische Nacherfassung im Bereich der BAB A 44 VKE 

40.1, 14.10.2010, 

• Institut für Tierökologie und Naturbildung (ITN), Erfassung der Wildkatze (Felis 

silvestris) entlang des geplanten Autobahnneubaus A 44 Kassel-Herleshausen VKE 

40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60, 

• Institut für Tierökologie und Naturbildung (ITN), Biotopverbundkonzept für die Wild-

katze (Felis silvestris) in Hessen, November 2010. 

5.2 Verbotstatbestände 

5.2.1 Säugetiere 

5.2.1.1 Wildkatze 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Wildkatze (Felis silvestris). 

5.2.1.1.1 Bestandssituation 

Das Verbreitungsareal der hessischen Wildkatzen - Kernpopulation des Meißner-Umland-

Gebietes erstreckte sich 1976 bis 1990 bis in den Planungsraum der VKE 40.1, in dem die 

Wildkatze mit einer Restpopulation die Verfolgungen bis in das 20. Jahrhundert überlebt hat 

(ONB, Stellungnahme vom 29.08.2011, S. 4). Kernhabitat der Wildkatze ist der Wald (Institut 

für Tierökologie und Naturbildung [ITN], Erfassung der Wildkatze entlang des geplanten Au-

tobahnneubaus A 44 Kassel-Herleshausen VKE 40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60, Dezember 

2010, S. 21; ITN, Biotopverbundkonzept für die Wildkatze in Hessen, November 2010, S. 6). 

Die geplante Trasse der A 44 quert das größte hessische Populationsareal „nordosthessi-

sches Bergland“ der Wildkatze. Die in diesem Populationsareal verlaufenden Schwerpunkt-

achsen des Biotopverbundes sind jedoch allenfalls randlich vom planfestgestellten Vorhaben 

betroffen (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 12.08.2011).  

Der konkret durch das Vorhaben betroffene Raum ist bereits derzeit durch den Verkehr auf 

der B 27, der B 452 und in gewissem Umfang auch durch die B 7 sowie durch die vorhande-

nen Siedlungsbänder Bischhausen, Oetmannshausen, Trimbach, Reichensachsen und 

Hoheneiche in seiner Durchlässigkeit für die Art beeinträchtigt. Daher ist hinsichtlich des 
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Barriereeffektes die näherungsweise Bündelung der geplanten Trassen mit den bestehenden 

Bundesstraßen als günstigste Variantenführung zu betrachten, zumal kaum Wald betroffen 

ist, der als Kernhabitat für die Wildkatze anzusehen ist (ITN, Erfassung der Wildkatze, De-

zember 2010, S. 21).  

Die geplante Trasse der A 44, VKE 40.1 verläuft in der überwiegend durch Offenland ge-

prägten Wehretalniederung, an die großräumige Waldgebiete angrenzen. Diese randlich am 

Untersuchungsraum befindlichen Waldgebiete sind flächig von Wildkatzen besiedelt (ITN, 

Erfassung der Wildkatze, Dezember 2010, S. 21). In den Waldgebieten in der Umgebung der 

Trasse der VKE 40.1 wurden mindestens 13 verschiedene Individuen nachgewiesen (ITN, 

Erfassung der Wildkatze, Dezember 2010, S. 19). Die Nachweise betreffen sowohl residente 

wie migrierende Wildkatzen. Konkrete Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art sind in den 

Wäldern beidseitig des Wehretals nicht nachgewiesen worden. Die nach Osten aus dem 

Kernareal des Meißner/Kaufunger Waldes abwandernden Wildkatzen treffen im Bereich des 

Trimbergs auf das Ende der zusammenhängend bewaldeten Höhenzüge, die sich vom Rand 

des Kasseler Beckens im Westen nach Osten zur Werra ausdehnen. Den südlichen Ostrand 

dieses großräumigen Waldareals bildet die Wehre nach dem Zusammenfluss mit der Sontra. 

Mit zwei Bundesstraßen und der Bahnstrecke bildet dieses Tal eine Wanderungsbarriere 

(ONB, Stellungnahme vom 29.08.2011 unter 1.). Die Wildkatze ist in der Roten Liste 

Deutschland mit „3!“ (gefährdet) und in der Roten Liste Hessen mit „2“ (stark gefährdet) be-

wertet. Der Erhaltungszustand der Art in Hessen wird von der FENA mit „U1 (unzureichend)“ 

und für Deutschland und Europa mit „U2 (schlecht)“ angegeben (Leitfaden für die arten-

schutzrechtliche Prüfung in Hessen Fassung Mai 2011 [Leitfaden 2011], Anhang 4, S. 3])  

In Nordhessen ist im Umfeld des Vorhabens bereits seit 2004 u. a. im Bereich Kaufunger 

Wald, Stiftswald Kaufungen, Söhre, Meißner, Ringgau, Stölzinger Gebirge, Seulingswald und 

Riedforst eine flächendeckende Verbreitung der Art sicher nachgewiesen (Planungsbüro 

Georgii, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, Neubau VKE 50 und VKE 60, Durchlässigkeit für 

Wildkatze und Luchs, Dezember 2007, S. 5). Eine kleinräumigere Abgrenzung zur Bestim-

mung der Lokalpopulation ist bei diesem flächendeckenden Vorkommen nicht sachgerecht. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Verbreitung der Art ist fachgutachterlich der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population mit „B (gut)“ bewertet (Unterlage 12.4, S. 5).  

5.2.1.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben (VKE 40.1) nimmt Streifgebietsfläche der Wildkatze in An-

spruch und zerschneidet die Wildkatzenlebensräume beidseits der Wehre.  
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5.2.1.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabensbedingt für die Wild-

katze nicht ein. Es kommt weder zu einem Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten von 

Wildkatzen, noch werden sie aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört. Eine Ver-

wirklichung des Tatbestandes wäre allein durch betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens 

zu erwarten. Gegenüber der Bestandstrasse der B 7 erhöht die Trasse der A 44 zwar formal 

das Kollisionsrisiko. Dieses Risiko kann sich aber nicht realisieren, da Kollisionen durch ge-

eignete Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 6). Durch die 

planfestgestellte Maßnahme S 22.3 (wildkatzensichere Schutzzäune entlang der gesamten 

Trasse) wird ein Queren der Autobahn und damit eine Kollision von Wildkatzen mit Kraftfahr-

zeugen ausgeschlossen. Der Zaun wird 20 bis 30 cm tief eingegraben und hat eine Höhe 

von mindestens 180 cm. Die Oberkante des Zauns ist in die Richtung der Anwanderung mit 

einer 30 cm langen im Winkel von 30 Grad abstehenden Blechabkantung versehen, um ein 

Übersteigen zu verhindern (vgl. Unterlage 12.0, S. 348).  

5.2.1.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben führt nicht zu einer erheblichen Störung der Wildkatze. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population der Wildkatze verschlechtert sich vorhabensbedingt nicht.  

Das prognostizierte Verkehrsaufkommen ist mit Störwirkungen durch Lärm und Licht von der 

Trasse der A 44 verbunden, die zu randlichen Meidungseffekten durch die Wildkatzen führen 

können (Unterlage 12.4, S. 6). Die betriebsbedingten  Licht- und Lärmimmissionen führen 

aber zu keinen erheblichen Störungen der Art. Die Trasse der B 7 und die Siedlungsbereiche 

von Bischhausen, Oetmannshausen, Reichensachsen und Hoheneiche haben bereits im 

Bestand vergleichbare Störwirkungen, ohne dass dies einen nachweisbaren Einfluss auf die 

lokale Population der Wildkatze hätte (Unterlage 12.4, S. 6).  

Auch die vorhabensbedingte Zerschneidung der Migrations- und Streifräume bewirkt keine 

erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der lokalen Population. Innerhalb des 

Abschnitts VKE 40.1 werden der Wildkatze – ihrem vereinzelten Vorkommen und dem Feh-

len bedeutsamer Wanderkorridore angemessen – ausreichende Möglichkeiten eröffnet, die 

Trasse zu queren (Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011 unter B.II.2 sowie 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 S. 10 ff.): Die Unterführungsbauwerke 

Sengelbach (BW 40.1-07) und Dasbach (BW 40.1-03) sind nach fachgutachterlicher Ein-

schätzung für die Querung durch die Wildkatze geeignet. Weitere sechs der insgesamt 15 

Querungsbauwerke weisen zumindest eine bedingte Eignung zur Querung auf (Simon, Un-

tersuchung zum Vorkommen der Wildkatze (Felis silvestris) und zur Nutzung bestehender 
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Querungshilfen an der BAB 3 Frankfurt-Köln im Abschnitt Niedernhausen-Idstein, August 

2010). Die Überplanung des Unterführungsbauwerkes Dasbach hat zu einer wesentlich brei-

teren und naturnäheren Herstellung der Unterführung an der Leitstruktur des Gewässers 

geführt (vgl. Lageplan Unterlage 7 Blatt 1 i. d. F. der 3. Planänderung). Längs des Dasbachs 

werden Gehölze angelegt, die als Leitstrukturen die Wildkatzen zu dem Querungsbauwerk 

BW 40.1-03 führen (Maßnahme A 2.7; Lageplan 12.2 Blatt 1, 1a, 2, 2a, Lageplan 12.3). 

Hierdurch wird die Wirksamkeit des Durchlasses am Dasbach sichergestellt (Unterlage 12.0, 

S. 106). Gleiches gilt für die Fortsetzung dieser Leitstrukturen entlang der Wehre im Rahmen 

der Maßnahme A 1.2 (Unterlage 12.0, S. 82; Unterlage 12.2, Blatt 1b). Die Maßnahme A 8.3 

schafft vergleichbare Leitstrukturen entlang des Sengelbachs bis zur bestehenden Trasse 

der B 7. Die Wildkatzen können die B 7 entweder entlang des Sengelbachs unterqueren 

oder – wie im Bestand – die Trasse der B 7 überqueren. Der anschließende Feld-

/Wirtschaftsweg stellt den Verbund zur Wehre und dem südlich anschließenden Wald her.  

Der Einwand (ONB, Stellungahme vom 29.08.2011, S. 7/8; BUND, Schreiben vom 

15.05.2011, S. 10/11), dass die Querungsmöglichkeit am Sengelbach in eine Sackgasse 

führe, begründet keine Zweifel an der Vermeidung des Verbots. Die Querung am 

Sengelbach ist ortsfern und damit für die Art attraktiv. Sie wird in ihrem Bestand nicht verän-

dert. Weitergehende Leitstrukturen bestehen auch gegenwärtig nicht. Ziel der Maßnahmen-

planung für die Wildkatze ist die Aufrechterhaltung der bestehenden Durchlässigkeit im 

Wehretal (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 26.09.2011 auf die Stellungnahme der 

ONB vom 29.08.2011, S. 5). Im Übrigen wird die B 7 im Planfall deutlich weniger befahren 

werden (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009, Plan 

65 1.400 Kfz/d, Plan 66 Abnahme gegenüber dem Prognosenullfall 11.600 Kfz/d), so dass 

sich ihre Barrierewirkung gegenüber der Ist-Situation verringert. Für die Nachtstunden von 

22.00 Uhr bis 6.00 Uhr verbleibt im Bereich des Sengelbachs auf der B 7 ein Verkehr von 

100 Fahrzeugen (vgl. Modus Consult, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 

2009, Plan 93). In einzelnen Stunden sinkt der Verkehr sogar deutlich unter 20 Fahrzeu-

ge/Stunde. Die Distanz zwischen den Wald-Wald-Anbindungen über das Wehretal hinweg 

beträgt hier ca. 700 m, der Abstand zwischen Bundesstraße und südlich gelegener Wehre 

etwa 250 m, der Abstand zwischen Bundesstraße und nördlich gelegenem Wald etwa 450 

m. Durch eine direkte Anbindung von Strukturen an die Durchlass-Bauwerke wird verhindert, 

dass sich wandernde Wildkatzen längere Zeit im Bereich der Bundesstraßen aufhalten. In 

diesem Bereich sind im Übrigen breite Ufergehölzsäume entlang der Wehre vorhanden. Sie 

werden durch Trittsteinbiotope für die Wildkatze ergänzt (vgl. Maßnahmen A 7.2 bis A 7.5). 

Der bestehende Ruderalsaum entlang des Sengelbachs ist für eine auf die Wehre und die 

vorgenannten Trittsteinbiotope hinführende Leitstruktur ausreichend (Erwiderung der Vorha-
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benträgerin vom 26.09.2011 auf die Stellungnahme der ONB vom 29.08.2011, S. 5/6). Diese 

Vegetationsleitstrukturen und die Verkehrsabnahme auf der B 7 begünstigen die Querung 

des Tales. Entsprechend ist eine Erhöhung des Kollisions- und Meiderisikos ausgeschlos-

sen. Südlich der der Trasse besteht Anschluss an die Wehreaue mit ihren Leitstrukturen. In 

Anbetracht der festgestellten Zahl der Nachweise im Untersuchungsraum sind die vorgese-

henen Querungsmöglichkeiten ausreichend, um der Wildkatze einen Wechsel zu ermögli-

chen.  

Soweit der BUND weiter eingewendet hat, dass die beiden Querungsbauwerke nicht den 

Werten des Merkblatts zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Le-

bensräumen an Straßen (MAQ 2008) entsprächen, ist festzustellen, dass die MAQ-Angaben 

Richtwerte für eine optimale Ausgestaltung sind. Sie schließen es aber nicht aus, auch Bau-

werke mit einer abweichenden Dimensionierung als funktionsfähige Querungshilfen anzuer-

kennen. Das MAQ 2008 gibt als Idealwert für wildkatzengerechte Querungsbauwerke eine 

Breite von 50 m und ein lichte Höhe von 5 bis 10 m vor (S. 24). Das Bauwerk BW 40.1-03 

hat eine Breite von 30 m und eine lichte Höhe von mindestens 4,50 m, das Bauwerk 40.1-07 

hat eine Breite von 42,95 m und eine lichte Höhe von 13,00 m (Unterlage 3 Blatt 2). Die 

Ausgestaltung ist ausreichend, um ein Queren der Wildkatze zu ermöglichen. Zur Überzeu-

gung der Planfeststellungsbehörde ist aufgrund von Untersuchungen an anderen Autobah-

nen nachgewiesen, dass Wildkatzen selbst Röhren mit einem Durchmesser von 2 m zum 

Queren nutzen (Simon, Untersuchung zum Vorkommen der Wildkatze (Felis silvestris) und 

zur Nutzung bestehender Querungshilfen an der BAB 3 Frankfurt-Köln im Abschnitt 

Niedernhausen-Idstein, August 2010). Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Stellungnahme vom 

05.09.2011, S. 21 dargelegt, welche Parameter bei der Gestaltung von Unterführungen für 

die wirksame Aufrechterhaltung der Durchlässigkeit im Wehretal erforderlich, aber auch aus-

reichend ist. Danach ist eine Mindestbreite der Unterführung von 30 m ausreichend.  

Hinsichtlich der Eingriffswirkung und des Barriereeffektes ist – wie eingangs bereits ausge-

führt – die Bündelung der Trasse mit den bestehenden Bundestrassen die günstigste Varian-

tenführung, zumal kaum Wald, der das Kernhabitat der Wildkatze bildet, betroffen ist (ITN, 

Erfassung der Wildkatze, Dezember 2010, S. 21). Durch die planfestgestellten 

Querungsbauwerke (BW 40.1-03, BW 40.1-07), die durch die Leitstrukturen und Trittsteinbio-

tope weiter aufgewertet und dadurch in ihrer Funktion optimiert werden (A 2.7, A 3.8). ver-

bleiben der Wildkatze ausreichende Möglichkeiten, weiterhin ihre Streifgebiete beidseits der 

Wehre aufzusuchen. Die Maßnahmen A 1.2 und A 2.7 gleichen außerdem durch die Verbes-

serung der Leitstrukturen an Gewässerläufen vorhabensbedingte Zerschneidungseffekte 

aus. Die nicht mehr vorgesehene Grünbrücke (V-BW 40.1-05) ist artenschutzrechtlich für die 
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Wildkatze nicht erforderlich. Mit ihrer Lage zwischen Erosionsrinne und Schlangengraben 

hätte sie keine Vernetzungsstruktur für die Wildkatze begründen können, da sie direkt auf die 

Ortslage von Bischhausen zuführte (vgl. Unterlage 12.2 Blatt 2). Die Querungsbauwerke mit 

ihren Vernetzungs- und Leitstrukturen haben demgegenüber eine höhere Eignung, die nach-

gewiesene Streiffunktion des Raumes zu erhalten. Die vorgesehenen Querungsbauwerke 

folgen dem fachlich begründeten Ziel, in jedem Wildkatzen-Streifgebiet mindestens eine ge-

eignete Unterführung zu ermöglichen, um möglichst viele Streifgebiete, die durch die zer-

schneidende Wirkung der A 44 insgesamt betroffen sind, in ihrer Habitatqualität zu erhalten 

(vgl. Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011 unter B.II.2). Entsprechend wurden 

die Abstandsentfernungen zwischen den Durchlässen möglichst gering gehalten, indem ne-

ben größeren Bauwerken auch kleinere Bauwerke vorgesehen sind, die zumindest von den 

im Raum streifenden Einzeltieren genutzt werden können. Die Unterschreitung des MAQ 

Standards für Einzelbauwerke im Abschnitt VKE 40.1 erfährt durch die so erhöhte Durchläs-

sigkeit der Trasse aufgrund von einer Mehrzahl grundsätzlich geeigneter Bauwerke einen 

angemessenen Ausgleich (Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011 unter B.II.2). 

Sie entspricht auch den Ergebnissen, die im Rahmen der Erarbeitung des Landschaftspro-

gramms zum LEP Hessen nach § 10 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BNatSchG zur Wildkatze gefunden 

worden sind. Danach liegt die Trasse der VKE 40.1 in dem großräumigen Populationsareal 

„Nordosthessisches Bergland“, wo die Art in Hessen ein Schwerpunktvorkommen hat. Inner-

halb diesem Populationsareal überlagert sich die Funktion der Vernetzungskorridore mit der 

der Habitatfläche (HMUELV, E-Mail vom 12.08.2011). Hinzu kommt, dass die VKE 40.1 nur 

an ihrem äußersten Westrand einen für das Populationsareal bedeutsamen Vernetzungskor-

ridor schneidet. Dessen wesentliche Fläche liegt weiter westlich in der VKE 33. Ein (etwai-

ger) Zerschneidungseffekt für Streifgebiete der Wildkatze innerhalb des Populationsareals 

wird durch die Querungsbauwerke wesentlich gemindert, so dass eine erhebliche Störung 

nicht eintritt (vgl. die Erwiderung der Vorhabenträgerin auf die Stellungnahme des BUND 

vom 16.05.2011, S. 11 ff.).  

5.2.1.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt nicht ein. Eine bauliche Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten durch das Vorhaben erfolgt nicht. Vorhabensbedingt gehen lediglich ca. 2,2 ha Le-

bensraum der Wildkatze verloren. Auf diesen Flächen wurde kein Nachweis erbracht, dass 

Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten der Art bestehen und somit verloren gegen könnten. In 

Anbetracht der durchschnittlichen Größe des Streifgebiets einer Wildkatze zwischen 300 und 

1500 ha (Unterlage 12.4, S. 4) haben diese Flächenverluste keine Auswirkung auf einzelne 

Individuen oder die lokale Population (Unterlage 12.4, S. 5). Der Gutachter leitet zwar aus 
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der Zerschneidungswirkung der Trasse einen möglichen Verlust von bestehenden Revieren 

ab. Ein mit einer solchen Worst-Case-Betrachtung verbundener möglicher Verlust einer 

Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (vgl. Leitfaden 

2011, S. 18) würde den Zerstörungstatbestand aber dennoch nicht erfüllen. Die ökologische 

Funktion dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätten bliebe in Anbetracht der wenig spezifischen 

Anforderungen der Art an diese Lebensstätten sowie der weiterhin unberührten großflächi-

gen Waldhabitate im räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, S. 5).  

5.2.1.1.6 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Wildkatze stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen.  

Die Kollisionsgefahr wird vollständig durch die Schutzmaßnahme S 22.3 (Anlage eines Wild-

schutzzaunes) ausgeschlossen. Die Errichtung des Wildschutzzauns erfolgt auf den Projekt-

flächen und erfordert keinen zusätzlichen Grundstückswerb (Unterlage 12.0, S. 349). Ent-

sprechendes gilt für die Querungsbauwerke, die Bestandteil des Vorhabens sind und daher 

ebenfalls keinen zusätzlichen Flächenerwerb erfordern. Die Maßnahmen zur Verbesserung 

der Leitstruktur erfolgen außerhalb der Trasse entlang des Dasbaches und der Wehre. Für 

diese Maßnahmen ist ein Flächenerwerb durch die Vorhabenträgerin erforderlich (Unterlage 

14.1, Blatt 1, 12, 13 für A 1.2 und Blatt 2, 13 für A 2.7). Die Maßnahme A 2.7 (Gestaltung des 

Dasbaches als naturnahes Fließgewässer mit einem bis zu 5 m breiten Uferrandstreifen aus 

Ufergehölzen und Hochstaudenfluren) dient vorrangig dem Ausgleich für die erforderliche 

Verlegung des Dasbaches. Durch die vorgesehene Gestaltung wird eine Leitstruktur für ver-

schiedene Tierarten geschaffen, die ein gefahrloses Queren der Trasse der A 44 ermöglicht. 

Die Maßnahme verhindert die Trennung der nördlich und südlich der Autobahntrasse gele-

genen Streifgebiete (Unterlage 12.0, S. 106). Die Maßnahme A 1.2 (Anlage eines 12 m brei-

ten naturnahen Uferrandstreifens aus Ufergehölzen und Hochstaudenfluren) setzt die durch 

die Maßnahme A 2.7 geschaffene Leitstruktur ab der Einmündung des Dasbaches in die 

Wehre entlang derselben fort (Unterlage 12.0, S. 106). Beide Maßnahmen werden unmittel-

bar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses durchgeführt (Unterlage 12.0, S. 83, 107).  

Die Maßnahmen A 1.2 und A 2.7 sind, auch soweit sich die betroffenen Grundeigentümer – 

auch mit der Rüge der Existenzgefährdung – gegen ihre Umsetzung wenden, im Zusam-

menhang mit dem Schutz der Wildkatze erforderlich. Unabhängig von der Erforderlichkeit der 

Maßnahmen für die weiteren in der Unterlage 12.0 genannten landschaftspflegerischen Kon-

flikte (A 1.2: 1 B, 2 B, 11 B, 1 Bo, 4 W und 1.2 L; A 2.7: 12 B, 2 Bo, 5 W, 2.1 L), gewährleis-

ten sie gerade auch an dieser Stelle die optimale Annahme der konzipierten Durchlässe und 
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dienen zugleich der Entwicklung einer besonders geeigneten Vernetzung der nördlich und 

südlich der Trasse gelegenen Streifgebiete der Wildkatze. Ähnlich geeignete Strukturen las-

sen sich im Bereich der VKE 40.1 nicht darstellen. Neben der Querung entlang des 

Sengelbachs ist eine zweite Nord-Süd-Querungsmöglichkeit auf der ca. 4,5 km langen in 

Nord-Süd-Richtung führenden Trasse bis zur Anschlussstelle an die B 27 erforderlich. Die 

Maßnahmen A 1.2 und A 2.7 sind außerdem auch Ausgleichsmaßnahmen für weitere Arten 

und Konflikte des LBP. Die Maßnahmen sind aus den dargelegten naturschutzfachlichen 

Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinte-

ressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen 

erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den 

vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland angeboten und sich 

bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Existenzgefährdung auf-

recht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Dar-

stellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.1.2 Luchs 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Zugriffs-

verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Luchs (Lynx lynx). 

5.2.1.2.1 Bestandssituation 

Der Untersuchungsraum bildet für den Luchs derzeit einen Translokations- und Migrations- 

sowie einen Nahrungsraum (Unterlage 12.4, S. 9). Fortpflanzungs- und Ruhestätten beste-

hen im Bereich der Trasse nicht; die dem Vorhaben nächstgelegene Beobachtung eines 

Luchses erfolgte mehrere Kilometer östlich der Trasse bei Datterode. Die umgebenden Wäl-

der gehören nach den fachgutachterlichen Erkenntnissen zum Streifgebiet eines Luchses. 

Der Luchs ist in der Roten Liste Deutschland mit „2“ und in der Roten Liste Hessen mit „0“ 

bewertet. Der Erhaltungszustand der Art wird von der FENA für Deutschland und Europa mit 

„U2 (schlecht)“ und für Hessen mit U1“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). Ent-

sprechend lassen sich für den Untersuchungsraum weder eine lokale Population noch ihr 

Erhaltungszustand bestimmen (Unterlage 12.4, S. 8).  

5.2.1.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben (VKE 40.1) hat keine artenschutzrechtlich relevanten Aus-

wirkungen auf den Luchs. Fortpflanzungs- und Ruhestätten konnten im Untersuchungsgebiet 

nicht ermittelt werden. Erhebliche Störungen durch Neuverlärmung oder Lichtimmissionen 

sind ausgeschlossen, da der Luchs insoweit kein  ausgeprägtes Meideverhalten zeigt (Unter-

lage 12.4, S. 9). Ebenso sind erhebliche Störungen aufgrund der Zerschneidungswirkung 
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des Vorhabens ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 9). Der wildkatzensichere Schutzzaun 

(S 22.3) hat auch für den Luchs die Funktion einer Leiteinrichtung und vermindert das Kolli-

sionsrisiko. Hierdurch ist es in Verbindung mit der Seltenheit des Vorkommens auch nicht 

erforderlich, die planfestgestellten wildkatzensicheren Wildschutzzäune zu erhöhen. Die An-

gaben hierzu im MAQ, S. 24, stehen unter dem Vorbehalt einer fehlenden Überprüfung. Die 

Zäune ermöglichen als Leitstrukturen in Verbindung mit den Durchlässen ein Streifen der Art 

und bewirken, dass sich das Kollisionsrisiko nicht signifikant erhöht. Den streifenden Luch-

sen stehen mit den Querungsbauwerken Sengelbach (BW 40.1-07) und Dasbach (BW 40.1-

03) ausreichende Querungsmöglichkeiten in Nord-Süd-Richtung zur Verfügung. Der Spit-

zenbergtunnel (BW 40.1-12) ermöglicht eine eingeschränkte Querung in Ost-West-Richtung. 

Somit besteht eine hohe Durchlässigkeit der Trasse, die in Verbindung mit dem extrem sel-

tenen Nachweis der Art im Untersuchungsgebiet ein Abweichen von den MAQ-Richtwerten 

rechtfertigt (Unterlage 12.4, S. 9). Außerdem ist zu bedenken, dass die Zäune, soweit sie 

dem Schutz von Fledermäusen dienen, zwischen zwei und vier Meter hoch sein werden 

(Maßnahmen S 22.1 und S 22.2). 

Der Einwand des BUND (Schreiben vom 16.05.2011, S. 12), ist zurückzuweisen. Eine ande-

re Abgrenzung der lokalen Population käme zu keinen anderen Ergebnissen bezüglich der 

Frage, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände verwirklicht sind. Im Untersuchungs-

raum ist der nächste Nachweis der Art mehrere Kilometer entfernt von der Trasse bei 

Datterode erfolgt (Unterlage 12.4, S. 9). Die fachgutachterliche Einschätzung erfolgt in Aus-

einandersetzung der vom BUND vorgetragenen Daten (Reproduktionsnachweis in 2010 und 

regelmäßige Beobachtung von Einzeltieren im Werra-Meißner-Kreis in den vergangenen 

zehn Jahren). Trotzdem lässt sich eine Verbreitung der Art im Untersuchungsraum nicht 

feststellen. Sie wird auch vom BUND nicht behauptet. Die vorgesehenen Querungsbauwerke 

am Dasbach und Sengelbach sowie der Tunnel Spitzenberg lassen Querungen von Luchsen 

zu. Die abweichende Einschätzung des BUND ist nicht geeignet, die fachgutachterliche Be-

wertung in Frage zu stellen. Da eine vorhabensbedingte Tötung oder Störung der Art auf-

grund der festgestellten Datenlage ausgeschlossen ist, ist es auch ohne Bedeutung, ob der 

Erhaltungszustand der lokalen Population, wie vom Gutachter erfolgt, mangels ausreichen-

der Daten nicht, oder wie vom BUND vorgeschlagen mit „mittel bis schlecht“ zu bewerten ist.  

Die Planfeststellungsbehörde geht entsprechend der FENA-Daten nicht von einem günstigen 

Erhaltungszustand der lokalen Population der Art aus. Sie hat aber keine Anhaltspunkte für 

den vorhabensbedingten Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände feststellen kön-

nen. Die vorgesehenen Querungsbauwerke ermöglichen dem Luchs Vernetzungsstrukturen 

zu nutzen (Unterlage 12.4, S. 10). Die Vorschläge des MAQ für den Luchs können mangels 



Planfeststellungsbeschluss - 353 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

praktischer Erfahrung mit der Art nicht als strikt einzuhaltende Werte anzusehen sein (vgl. 

auch MAQ, S. 36). Sie stellen vielmehr lediglich Empfehlungen dar, die im Einzelfall einer 

gutachterlichen Konkretisierung unterliegen. Im Ergebnis steht fest, dass der 

vorhabensbedingte Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für den Luchs 

ausgeschlossen ist.  

5.2.1.3 Haselmaus 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert die Zulassung von Ausnahmen von den arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG für die Anhang 

IV-Art Haselmaus (Muscardinus avellanarius). Das Störungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG wird dagegen vorhabensbedingt für die Art nicht verwirklicht. 

5.2.1.3.1 Bestandssituation 

Die Art wurde in sämtlichen hessischen naturräumlichen Haupteinheitengruppen nachgewie-

sen und ist in Mitteleuropa weit verbreitet (Unterlage 12.4, S. 11). Die Haselmaus ist nacht-

aktiv und bevorzugt abwechslungsreiche Gehölzbestände und Krautsäume. Sie baut im 

Sommer kugelförmige, frei stehende Nester in 1 bis 2 m Höhe, im Winter am Boden. Im 

Rahmen der faunistischen und floristischen Nacherfassung wurde die Art 2010 in den gut 

strukturierten Erosionsrinnen mit Anschluss an die Waldbestände nördlich der B 7 

(Sengelbachtal), in den Gehölzen am Bahndamm bei dem Reiterhof Abhau sowie östlich von 

Hoheneiche im Waldrandbereich nördlich des Heubergs nachgewiesen. Die Vorkommen der 

Haselmaus sind zwei lokalen Populationen zugeordnet: den Erosionsrinnen nördlich der B 7 

und den Waldbereichen des Finkenberg-Dachsbergzuges (Karte Bestandserfassung Sonsti-

ge Arten und Flora vom 20.10.2010, Flächen 5 und 7) sowie am Lerchenberg und östlich von 

Hoheneiche (Karte Bestandserfassung Sonstige Arten und Flora vom 20.10.2010, Fläche 10; 

Unterlage 12.4, S. 12). Die lokale Population der Haselmaus befindet sich in einem guten 

Erhaltungszustand (B) (Unterlage 12.4, S. 12). Die Haselmaus gehört in Deutschland zu den 

nicht seltenen Nagetierarten. Eine besondere Verantwortung Deutschlands für die Art be-

steht nicht (BfN, Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Band 2, S. 453). Die 

Haselmaus ist in der Roten Liste Deutschland mit „G“ und in der Roten Liste Hessen mit „D“ 

bewertet. Der Erhaltungszustand der Art ist für Hessen, Deutschland und Europa nicht fest-

stellbar (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3).  

5.2.1.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das planfestgestellte Vorhaben (VKE 40.1) zerschneidet die Erosionsrinnen und nimmt 

durch Überbauung und Zerschneidung 0,5 ha Wald und 1,75 ha Gehölzstrukturen gut geeig-

neter Habitatstrukturen der Haselmaus am südlichen Ende der Erosionsrinnen in Anspruch.  
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5.2.1.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot, der Haselmaus nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, tritt vorhabensbedingt ein. Zwar können 

kollisionsbedingte Verluste der Art aufgrund ihrer Lebensweise ausgeschlossen werden (Un-

terlage 12.4, S. 14). Dagegen ist mit Individuenverlusten im Rahmen der Zerstö-

rung/Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei der Freimachung des Baufel-

des bzw. der Verbringung der Tiere zu rechnen (Unterlage 12.4, S. 14, 12/13). Dem Eintritt 

des Tötungsverbots wird durch das rechtzeitige Ausbringen von 30 Nisthilfen/ha im Eingriffs-

bereich entgegengewirkt (Unterlage 12.0, S. 356). Diese Zahl liegt etwa viermal höher als die 

für die Haselmaus in der Literatur genannten Niststellen/ha. Sie orientiert sich an dem Erfor-

dernis, die Haselmäuse möglichst vollständig aus dem Eingriffsbereich abzufangen (Stel-

lungnahme der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 19). Die im Bereich des Baufeldes 

abgefangenen Haselmäuse können im Bereich der bereits 2006 durchgeführten 

Gehölzanpflanzungen mit hohem Anteil von Sträuchern auf den Maßnahmenflächen A 5.3 

und A 5.6 ausgesetzt werden (Unterlage 12.4, S. 13; Unterlage 12.2 Blatt 5, 5b). Im Bereich 

des Baufeldes östlich von Hoheneiche gefangene Haselmäuse werden in angrenzende, be-

reits geeignete sowie zu entwickelnde Bereiche umgesiedelt. Diese Maßnahmen schließen 

aber eine Tötung von Individuen nicht vollständig aus (Unterlage 12.4, S. 13). Die Annahme 

der Haselmauskästen durch die Art ist gut, so dass davon auszugehen ist, dass die überwie-

gende Zahl der im Eingriffsbereich siedelnden Haselmäuse auf diese Weise umgesiedelt 

werden können. Soweit damit eine Entnahme von Entwicklungsformen der Haselmaus ver-

bunden ist, erfolgt keine Entnahme aus der Natur, da die Tiere unmittelbar von ihren alten in 

neue Habitate verbracht werden; die „zu entnehmenden“ Haselmauskästen werden zwar von 

ihrem ursprünglichen Standort entfernt, verbleiben aber mit den transportierten Tieren in der 

Natur; erfüllen also ihre Funktion im Naturhaushalt weiterhin (Kratsch, in: Schuma-

cher/Fischer-Hüftle, BNatSchG 2.A., § 44 RdNr. 40; Heugel, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 

44 RdNr. 18). 

5.2.1.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popula-

tion. Erhebliche Störungen der Art aufgrund des Vorhabens können daher ausgeschlossen 

werden (Unterlage 12.4, S. 14). Betriebsbedingte Störungen durch Verkehrsimmissionen 

oder während der Überwinterungszeit sind nicht erheblich. Sie würden – wenn überhaupt – 

nur wenige Individuen betreffen und könnten sich daher nicht erheblich auf die lokale Popu-

lation auswirken (Unterlage 12.4, S. 14). 
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5.2.1.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt ein. Baubedingt gehen am Eddertalsgraben, am Sengelbach, am 

Trimberg (alter Bahndamm) und am Lerchenberg maximal vier bis fünf Reviere verloren. 

Hieraus resultiert auch ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Unterlage 12.4, S. 

12). Aufgrund des kleinen Aktionsradius der Haselmaus (4.000 m2; Unterlage 12.4, S. 11), 

der Barrierewirkung selbst kleiner Hindernisse und der aktuell fehlenden Eignung angren-

zender Flächen sowie sicher nachgewiesener eingriffsnaher Umsiedlungsmöglichkeiten fehlt 

es an der Möglichkeit, dass die betroffenen Tiere ausweichen können (Unterlage 12.4, 

S. 12). Zu prognostizieren ist ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, da die verlo-

ren gehenden ökologischen Funktionen nicht im räumlichen Zusammenhang gewahrt blei-

ben (Unterlage 12.4, S. 12). Soweit die betroffenen Tiere in den Eingriffsflächen vor Baube-

ginn durch Haselmauskästen eingesammelt und in neue geeignete Habitate verbracht wer-

den, können sie dort neue Lebens- und Ruhestätten begründen bzw. die im Rahmen der 

planfestgestellten Maßnahme A 24 ausgebrachten Nisthilfen nutzen. Mit dieser Maßnahme 

werden im räumlichen Zusammenhang die Funktionen der betroffenen Ruhe und Fortpflan-

zungsstätten wiederhergestellt. Allerdings ist ein Teil dieser Maßnahmen nicht vorgezogen 

wirksam, da Aufwertungsmaßnahmen erforderlich sind, um eine entsprechende 

Habitateignung herzustellen (Unterlage 12.4, S. 12/13), was bis zu fünf Jahre in Anspruch 

nehmen kann (Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 26). Eine Entnahme 

der Fortpflanzungsstätte durch die Versetzung liegt nicht vor (vgl. oben zu § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG). 

5.2.1.3.6 Keine Verschlechterung des Erhaltungszust andes 

Trotz des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG ver-

schlechtert sich der Erhaltungszustand der Populationen der Haselmaus nicht, § 45 Abs. 7 

S. 2 BNatSchG. Durch die Anlage/Optimierung von Laubwald und Laubwaldrand sowie von 

Feldgehölzen (Maßnahmen A 5.1, A 6.3, A 10.1 und A 11.8) werden in ausreichendem Um-

fang Lebensräume der Haselmaus aufgewertet und neu geschaffen, so dass mittelfristig eine 

Stützung der lokalen Population erfolgt (Unterlage 12.4, S. 15). Durch die Herstellung von 

Gehölzen/Waldflächen (A 11.8: 2,83 ha), den Umbau von Waldflächen (A 6.3: 0,44 ha; A 

10.1: 0,23 ha) und die Optimierung von Waldrändern (A 5.1: 0,20 ha) werden auf einer Flä-

che von 2,83 ha bzw. 0,87 ha Lebensräume für die Haselmaus neu geschaffen oder opti-

miert. In Anbetracht des Verlustes von maximal fünf Revieren und der bereits zum Großteil 

hergestellten Flächen A 5.3 und A 5.6 wird – auch unter Berücksichtigung einer möglichen 
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zeitlich verzögerten Wirksamkeit – in ausreichender Weise für die Art notwendige Habitate 

aufgewertet, um ihren Erhaltungszustand dauerhaft zu wahren. 

5.2.1.3.7 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Haselmaus stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme auf den Flächen A 5.3 und A 5.6 sind zum Großteil 

bereits durchgeführt worden (Unterlage 12.4, S. 13). Die Umsetzung der Haselmäuse erfolgt 

nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses. Mit der Durchführung der Maßnahmen zur 

Stützung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Haselmaus wird ebenfalls 

unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses begonnen. Die Maßnahmenfläche 

A 5.1 (0,2 ha), A 6.3 (0,44 ha), A 10.1 (0,23 ha) und A 11.8 (2,83 ha) stehen im Eigentum 

Dritter. Die FCS-Maßnahmenfläche A 5.1 befindet sich in enger räumlicher Verbindung mit 

den CEF-Maßnahmenflächen A 5.3 und A 5.6. Dies gilt auch für die Fläche A 11.8, die eine 

Vernetzungsfläche über die Autobahn hinweg bis zum Bahndamm bildet. Die Fläche A 10.1 

weist eine große räumliche Nähe zu der Fläche 5 auf. Die Flächen sind nach dem fachgu-

tachterlichen Konzept gut für die Umsiedlung und Etablierung der Haselmaus geeignet. Dies 

gilt insbesondere für die Fläche A 11.8, die an zentraler Stelle die Entwicklung von Lebens-

räumen für die Haselmaus und für Amphibien gewährleisten soll (Unterlage 12.0, 

S. 290/291). Die Maßnahme bildet darüber hinaus ein wesentliches Element für das Schutz-

konzept für Vögel und Fledermäuse, insbesondere Großes Mausohr und 

Bechsteinfledermaus (Unterlage 12.0, S. 290). Als solche ist sie unverzichtbarer Bestandteil 

des landschaftspflegerischen Konzepts. Soweit durch die Umsetzung der Maßnahme priva-

tes Grundeigentum betroffen ist, ist dies hinzunehmen. Es handelt es sich um unverzichtbare 

Maßnahmen zur Kompensation der vorhabensbedingt verwirklichten Verbotstatsbestände für 

mehrere Arten. Der Umfang der Flächen rechtfertigt sich insbesondere auch dadurch, dass 

vorhabensbedingt 2,25 ha hochwertige Haselmaushabitate in Anspruch genommen werden, 

deren Verlust erst zeitlich nachlaufend mit einer Verzögerung von bis zu fünf Jahren nach 

Eingriff kompensiert werden kann. Durch die Maßnahmen wird der Lebensraum der beiden 

ermittelten lokalen Populationen deutlich aufgewertet und damit der Erhaltungszustand der 

Art insgesamt gefördert. Die Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend auf landwirtschaftlich 

genutzten Fremdflächen, die insbesondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen hergestellt 

werden, dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Maßnahmen 

sind aus den dargelegten naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforder-

lich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu 

lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch 
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zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen 

geeignetes Ersatzland angeboten und sich bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur 

Abwendung der Existenzgefährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird in-

soweit auf die eigentümerbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.1.4 Fledermäuse 

Bei den den Untersuchungsraum VKE 40.1 umgebenden Flächen handelt es sich um hervor-

ragend geeignete Fledermaushabitate (vgl. ITN, Fledermauskundliche Untersuchung 2010, 

Karte 2 Art- und Quartiernachweise). Der Nachweis von Wochenstuben mehrerer Fleder-

mausarten (Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Großes Mausohr, Kleine Bartfleder-

maus und Zwergfledermaus) im Umfeld der Trasse bestätigt den zum Teil hervorragenden 

Erhaltungszustand der Arten im FFH-Gebiet „Werra- und Wehretal“ (vgl. für die 

Bechsteinfledermaus, Unterlage 12.4, S. 18).  

Das Wehretal ist bereits jetzt aufgrund der Trassenführung der bestehenden Bundesstraße 

B 7 zerschnitten. Diese Zerschneidung, die vor allem Jagdhabitate und Flugstraßen einzel-

ner Fledermausarten betrifft, wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht wesentlich ver-

tieft.  

Um den Eintritt der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 

verhindern, sind die im folgenden Abschnitt erläuterten generellen Vermeidungs-, Schutz- 

und Kompensationsmaßnahmen vorgesehen, die allen Fledermausarten dienen. Darüber 

hinaus werden für die Bechsteinfledermaus, das Braune Langohr, die Fransenfledermaus, 

das Große Mausohr, den Großen Abendsegler, die kleine Bartfledermaus, den kleinen 

Abendsegler und die Wasserfledermaus vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. 

Einzelne der zur Kompensation des vorhabensbedingten Eingriffs planfestgestellten land-

schaftspflegerischen Maßnahmen haben außerdem positive habitatverbessernde Wirkung 

für die Bechsteinfledermaus, das Braune Langohr, die Fransenfledermaus, das Graue Lang-

ohr die Kleine Bartfledermaus und die Zwergfledermaus. 

5.2.1.4.1 Generelle Vermeidungs-, Schutz- und Kompe nsationsmaßnahmen 

Die planfestgestellte Trasse ist durch zahlreiche Querungsbauwerke (vgl. Unterlage 3, Blatt 

2 i. d. F. der 3. Planänderung: BW 40.1-03: Unterführung Wirtschaftsweg und Dasbach, V-

BW 40.1-04: Unterführung Erosionsrinne östlich Dasbachtal, V-BW 40.1-06: Unterführung 

Auf dem Sommergehau, BW 40.1-07: Unterführung Wirtschaftsweg Im Sengelbach, BW 

40.1-08: Tunnel Trimberg, BW 40.1-11: Wehretalbrücke mit Spritz- und Irritationsschutz, BW 

40.1-12: Tunnel Spitzenberg, BW 40.1-13: Unterführung Weisenbachweg, BW 40.1-14: Un-
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terführung Wirtschaftsweg Im Brückenthale, Überflughilfe-01 Erosionsrinne, Überflughilfe-02 

Schlangengraben) gekennzeichnet. Die Querungsbauwerke werden durch lichtundurchlässi-

ge und schallreduzierende Kollisionsschutzwände optimiert (V-ISW 40.1-01 bis 40.1-08; S 

22.1). Die Kollisionsschutzwände sind 4 m hoch und werden schallhart im Zuge der Stra-

ßenbaumaßnahmen an acht Querungsbereichen  ausgeführt (Unterlage 12.0, S. 345). Ent-

lang der Trasse werden außerdem auf einer Länge von 2.721 m ein vier Meter hoher, auf 

einer Länge von weiteren 8.463 m ein zwei Meter hoher Kollisionsschutzzaun errichtet 

(S 22.2, Unterlage 12.0, S. 347). Auf Vorschlag der oberen Naturschutzbehörde werden die-

se Maßnahmen im Bereich der Anschlussstelle Eschwege im Rahmen der Ausführungspla-

nung noch optimiert (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 26.09.2011 auf die Stellung-

nahme der ONB vom 29.08.2011, S. 19). Westlich der Autobahn wird der Zaun an die 

Dammkrone verlegt und auf vier Meter erhöht; auf der Dammböschung östlich der Trasse 

wird ein vier Meter hoher Kollisionsschutzzaun ergänzt. Die entsprechende Zusage der Vor-

habenträgerin hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 2.3 Nr. 18 verfügt. Zudem bedarf 

es nach Anfrage der Planfeststellungsbehörde auf der Wehretalbrücke keines zusätzlichen 

Kollisionsschutzzaunes (vgl. E-Mail der Vorhabenträgerin vom 21.10.2011). Mit diesen Maß-

nahmen werden für alle Fledermausarten Kollisionen verhindert und relevante Flugstraßen 

zwischen ihren Quartieren und Jagdgebieten erhalten. Vorhandene Leitstrukturen der Fle-

dermäuse werden soweit wie möglich gesichert und von baubedingten Eingriffen ausge-

nommen. Soweit Gehölze zu beseitigen sind, werden diese so schnell wie möglich wieder 

hergestellt. Während der Bauphasen nicht zu erhaltende natürliche Strukturen werden durch 

künstliche Leitlinien ausgeglichen. Durch die planfestgestellten (vorgezogenen) Maßnahmen 

werden die Leitlinienfunktion der Landschaft und der Kollisionsschutz durch die Anlage von 

Gehölzstreifen, Baumreihen, Gehölzanpflanzungen und Sukzessionsflächen entlang der 

gesamten Trasse (Maßnahmen A 4.5, A 5.3, A 5.5, A 8,2, A 9,1, A 11.3, A 11.7, A 11.8, A 

11.9, A 14.1, A 14.2, A 14.3, E 5.9, E 8.6, S 9.4, S 19.1, S 19.2 S 19.3, S 19.4, S 19.5) ent-

wickelt/erhalten (Unterlage 12.4, S. 17/18; Unterlage 12.0, S. 74 ff.). 

Zum Schutz der Fledermäuse wurden weitere Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen plan-

festgestellt. Baumfällarbeiten zur Baufeldfreimachung dürfen nur im Zeitraum zwischen 

1. November und 28. Februar erfolgen (A V 2.2 Nr. 1). Vor Durchführung der 

Baumfällarbeiten sind die zu fällenden Bäume auf Fledermaushöhlen und -besatz zu prüfen. 

Unbesetzte Höhlen sind zu verschließen. Vorgefundene Tiere sind in geeignete Winterquar-

tiere zu verbringen (A V 2.2 Nr. 2). Um Störungen der Flugwege und Jagdhabitate in der Zeit 

vom 01.03. bis 31.10. zu vermeiden, ist grundsätzlich in der Zeit von Sonnenuntergang bis 

Sonnenaufgang auf die Durchführung von Baumaßnahmen in den Bereichen der Erosions-

rinnen Dasbach und östlich Dasbach, Erosionsrinnen Schlangengraben und westlich 
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Schlangengraben, Erosionsrinne Edderstalgraben, Erosionsrinnen Sengelbach und östlich 

Sengelbach, West- und Ostportal Tunnel Trimberg, Trimbach, Wehre, Nord- und Südportal 

Tunnel Spitzenberg und Bereich Brückenthale zu verzichten (A V 2.2 Nr. 5). Eine Ausnahme 

von diesem Verbot ist unter Einhaltung der in der Auflage A V 2.2 Nr. 6 verfügten Maßnah-

men grundsätzlich möglich. 

5.2.1.4.2 Verlust geeigneter Quartierbäume 

Das planfestgestellte Vorhaben führt zu einer Inanspruchnahme von Bäumen mit für mehre-

re Fledermausarten als Quartier geeigneten Höhlen in dem Bereich des Spitzenbergs 

(Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Großes Mausohr, Großer 

Abendsegler, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus, Wasserfle-

dermaus; Unterlage 12.4, S. 20, 24, 32, 44, 48, 51, 56, 65, 68). Entsprechendes gilt für das 

Hofgut Abhau (Graues Langohr, Nordfledermaus, Zwergfledermaus; Unterlage 12.4, S. 36, 

62, 72). Die Gutachter haben in diesen Bereichen eine aktuelle Quartiernutzung nicht nach-

gewiesen. Sie gehen aber aufgrund der Eignung der festgestellten Lebensstätten von einer 

Nutzung als Quartier aus. Diesem „Quartierverlust“ tritt der Planfeststellungsbeschluss vor-

sorglich mit der Ausbringung von fünf Fledermauskästen pro Hektar sowie der Initiierung der 

entsprechenden Zahl von Baumhöhlen je Hektar östlich des Eddertalsgraben entgegen 

(Maßnahmen A 24; Unterlage 12.0, S. 356). Hierdurch wird ein etwaiger Verlust von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten vorgezogenen ausgeglichen (Stellungnahme der Vorhabenträ-

gerin vom 05.09.2011, S. 19). Dieses zusätzliche Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten wird auf der Maßnahmenfläche A 23.2 nordöstlich von Bischhausen bereitgestellt (Zur 

Wirksamkeit siehe auch Stellungnahme der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 17/18). 

Auf dieser Fläche wird ein 5,88 ha großer Altholzbestandes gesichert (Unterlage 12.0, S. 

353). Beide Maßnahmen dienen der dauerhaften Entwicklung geeigneter Altholzbestände für 

Fledermäuse, aber auch Spechtarten. 

5.2.1.4.3 Aufwertung von Jagdhabitaten 

Darüber hinaus sind im Rahmen des landespflegerischen Kompensationskonzepts zahlrei-

che Maßnahmen planfestgestellt worden, die die Jagdhabitate der Fledermausarten Braunes 

und Graues Langohr, Kleine Bartfledermaus sowie Zwergfledermaus dauerhaft aufwerten 

und vergrößern. Durch die Maßnahmen A 2.2, A 3.1, A 3.2 und A 4.1 werden durch die Ent-

wicklung einer Extensivwiese mit hoher Beutetierdiversität in Nähe bestehender Aufenthalts-

räume Jagdhabitat für die genannten Fledermausarten wiederhergestellt (Unterlage 12.0, S. 

93; S. 113, S. 116, S. 139; Unterlage 12.2, Blatt 1a, 2a, 3a). Durch die Maßnahme A 2.3 (An-

lage einer ein- bis mehrreihigen Strauchhecke) werden die bestehenden Jagdhabitate dieser 

Arten arrondiert (Unterlage 12.0, S. 96; Unterlage 12.2, Blatt 1a). Mit der Maßnahme A 3.5 
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wird ein durchgehender 20 m breiter Gehölzstreifen vom Waldrand (Finkenberg-Dachsberg-

Zug) über die Maßnahmefläche 3.2 bis hin zu der gehölzbestandenen Erosionsrinne ge-

schaffen. Auf der Hälfte der Breite des Gehölzstreifens werden Überhälter als Leitstruktur für 

die Arten zwischen den Waldstandorten und Jagdhabitaten in der Wehreaue gepflanzt (Un-

terlage 12.0, S. 125; Unterlage 12.2, Blatt 2a). Aufgrund der Maßnahme A 6.3 werden auf 

0,44 ha Blaufichten innerhalb eines aufzulichtenden Lärchenbestandes entnommen und 

durch Laubholz ersetzt. Hierdurch werden Lebensräume der Art optimiert (Unterlage 12.0, S. 

207; Unterlage 12.2, Blatt 6, 7). Durch die Anlage von Streuobstflächen mit Extensivwiesen 

(A 4.6, A 4.10) werden die Jagdhabitate der Arten verbessert (Unterlage 12.0, S. 154, 164; 

Unterlage 12.2, Blatt 3a).  

5.2.1.4.4 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Fledermäuse stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Die Maßnahmen A 23.2 und A 24 sind unverzichtbare vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

zur Vermeidung des Eintritts von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen bei der 

Bechsteinfledermaus, dem Braunen Langohr, der Fransenfledermaus, dem Großem 

Mausohr, dem Großen Abendsegler, dem Kleinen Abendsegler und der Wasserfledermaus. 

Das landschaftspflegerische Konzept vermeidet durch zahlreiche Maßnahmen zur Entwick-

lung von Leitlinienfunktion der Landschaft und zum Schutz vor Kollisionen in der Regel durch 

die Anlage von Gehölzstreifen Baumreihen, von Gehölzanpflanzungen und von Sukzessi-

onsflächen entlang der gesamten Trasse unmittelbar den Eintritt von artenschutzrechtlichen 

Zugriffsverboten (A 4.5, E 5.9, A 8,2, E 8.6, A 9,1, S 9.4, A 11.3, A 11.7, A 11.8, A 11.9, A 

14.1, A 14.2, A 14.3, S 19.1, S 19.2 S 19.3, S 19.4, S 19.5 – Unterlage 12.0; S. 150, 188, 

247, 255, 258, 264, 277, 286, 290, 293, 314, 318, 320, 330, 332, 334, 336, 338). Die Maß-

nahmen A 2.2, A 2.3, A 3.1, A 3.2, A 3.5, A 4.1, A 4.6, A 4.10 und A 6.3 sind funktionale Er-

gänzungen zur Verbesserung der Qualität von Jagdhabitaten und der Nahrungssituation von 

Fledermäusen. Sie beruhen auf dem fachgutachterlichen Kompensationskonzept für die Ein-

griffsregelung mit besonderem Schwerpunkt Fledermausschutz und sind unverzichtbar und 

alternativenlos. Das landschaftspflegerische Konzept hat einen besonderen Schwerpunkt auf 

dem Schutz der Fledermäuse. Dies ist aufgrund der besonderen Bedeutung des Raums für 

Fledermäuse begründet. 

Durch die Maßnahmen wird der Lebensraum der lokalen Populationen aufgewertet und da-

mit der Erhaltungszustand der Arten insgesamt gefördert. Die Maßnahmen erfolgen zwar 

überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, die – insbesondere soweit Wald 
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oder Gehölzstrukturen hergestellt werden – dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung 

entzogen werden. Die Maßnahmen sind aus den dargelegten naturschutzfachlichen Grün-

den im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinteres-

sen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen 

erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den 

vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland angeboten und sich 

bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Existenzgefährdung auf-

recht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Dar-

stellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.1.4.5 Bechsteinfledermaus 

Das planfestgestellte Vorhaben macht die Zulassung von Ausnahmen von den Verboten des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Bechsteinfledermaus (Myotis 

bechsteinii) nicht erforderlich. 

5.2.1.4.5.1 Bestandssituation 

Die Bechsteinfledermaus ist in Deutschland selten. Sie hat einen Verbreitungsschwerpunkt 

in Hessen und ist im FFH-Gebiet Werra-Wehretal mit einem hervorragenden Erhaltungszu-

stand nachgewiesen (Unterlage 12.4, S. 19). Die Art bevorzugt geschlossenen Wald für Wo-

chenstuben und Jagdhabitate. Die bewaldeten Hänge beidseitig des Wehretals und der 

Sontra werden vollständig von der lärmempfindlichen Art besiedelt. Am Trimberg, am 

Eddertalsgraben sowie am Honigberg konnten Wochenstubenkolonien der Art nachgewiesen 

werden (Unterlage 12.4, S. 19). Die Standorte der nachgewiesenen Wochenstuben liegen – 

wie auch die Nahrungshabitate – in ausreichender Entfernung zu dem planfestgestellten 

Vorhaben (Unterlage 12.4, S. 20, Stellungnahme der Vorhabenträgerin zur BUND-

Stellungnahme vom 12.10.2011 unter B.I.4.1). Außer den Wochenstubenkolonien wurde ein 

Männchenvorkommen nachgewiesen. Im Bereich des Spitzenbergtunnels, im Bereich der 

Erosionsrinnen sowie östlich des Tunnelportals Trimberg befinden sich als Quartiere für 

Männchen geeignete höhlenreiche Bäume. Der Erhaltungszustand der Art wird für ganz 

Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutschland mit „U1 (unzureichend)“ und für Europa mit 

„XU (unbekannt, aber nicht günstig)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). Die 

Bechsteinfledermaus ist in der Roten Listen Deutschlands und Hessens jeweils mit „2“ be-

wertet.  
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5.2.1.4.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabensbedingt ist mit einem Verlust geeigneter Quartierbäume für die Männchen im Be-

reich des Spitzenbergtunnels, der Erosionsrinnen sowie des östlichen Tunnelportals 

Trimberg (Unterlage 12.4, S. 20) zu rechnen.  

Vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Flugwege der Bechsteinfledermaus werden vor-

sorglich angenommen. Während der Wochenstubenphase sind regelmäßige Transferflüge, 

etwa um die Talseite zu wechseln und in die bewaldeten Gegenhänge (Honigberg, 

Wehrberg) einzufliegen, nicht festgestellt worden. Lediglich ein adultes Weibchen der Kolo-

nie Trimberg flog entlang der Gehölzstrukturen im Sengelbachtal bis zum alten Bahndamm 

und hielt sich dort kurzzeitig auf. (ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Wald-

kappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92 f.). Nach der 

Wochenstubenphase kommt es ab Spätsommer/Frühherbst zu weiträumigen Flügen von 

Bechsteinfledermäusen zur Paarung, Lebensraumerkundung (Jungtiere) und ab Oktober 

auch zur Überwinterung. Es handelt sich dabei um sehr weiträumige Flüge über Distanzen 

von 20-30 km und mehr. Sie finden in alle Himmelsrichtungen verteilt statt. Welche Flugwege 

für diese Flüge benutzt werden, ist unbekannt. Fachgutachterlich werden hierbei saisonal 

bedingte Querungen des Wehretals nicht ausgeschlossen, die den Bereich der Gehölzlinien 

der Erosionsrinnen, die Bachläufe und die Verlängerung der „Waldnasen“ betreffen können 

(vgl. ITN, BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 

Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 93). Die Durchlässigkeit der Trasse für Fle-

dermäuse wird durch acht Querungsbauwerke (BW 40.1-03, V-BW 40.1-04, V-BW 40.1-06, 

BW 40.1-07, BW 40.1-08, BW 40.1-12, BW 40.1-13, BW 40.1-14) gewährleistet.  

Während der Bau- und Betriebsphase kann es durch Lärm- und Lichtwirkungen zu störenden 

Auswirkungen in einem Band von jeweils 50 m rechts und links der planfestgestellten Auto-

bahntrasse auf die Art kommen (Unterlage 12.4, S. 21). Diese Auswirkungen können mit 

einem verringerten Jagderfolg einhergehen. 

5.2.1.4.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben führt für die Bechsteinfledermaus nicht zur Verwirklichung 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Kollisionsbedingte Individuenverluste sind bei der 

Bechsteinfledermaus nicht zu erwarten (Unterlage 12.4, S. 22). Um die Jagdhabitate zu er-

reichen, ist eine Querung der Trasse nicht erforderlich. Nach den Ergebnissen der 

Telemetrierung bestätigt der Fachgutachter, dass eine Orientierung der 

Bechsteinfledermäuse während der Wochenstubenphase in Richtung Wehretal kaum zu 

beobachten ist. Lediglich ein adultes Weibchen der Kolonie Trimberg flog entlang der 
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Gehölzstrukturen im Sengelbachtal bis zum alten Bahndamm, um sich dort für einen kurzen 

Moment aufzuhalten (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 zur Stellungnahme 

des BUND, unter B.I.4.2; ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel 

bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 92 f.). Lediglich im Rah-

men der „Schwärmphase“ im Herbst kann es zu einer Querung des Trassenbereichs durch 

einzelne Individuen kommen. Die planfestgestellten Querungsbauwerke bieten baubedingt 

ausreichende Querungsmöglichkeiten und sind durch entsprechende Leitstrukturen einge-

bunden. Da die Querungsbauwerke mindestens gleichzeitig mit dem Streckenbau zu errich-

ten sind (A V 2.2 Nr. 4), besteht vor der Betriebsaufnahme ausreichend Zeit zur Gewöhnung. 

Aufgrund der Ausstattung der Trasse mit Schutzwänden und -zäunen (Maßnahmen S 22.1 

und S 22.2) sind Querungen in Bereichen, in denen eine Kollisionsgefahr besteht ausge-

schlossen. Tötungen von Individuen im Zusammenhang mit der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind aufgrund der planfestgestellten 

zeitlichen Beschränkung von Baumfällarbeiten und der vorhergehenden Kontrolle von 

Baumhöhlen auf Besatz (A V 2.2 Nr. 2) ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 20).  

5.2.1.4.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird sich vorhabensbedingt nicht verschlech-

tern. Entsprechend sind erhebliche Störungen der Bechsteinfledermaus durch das planfest-

gestellte Vorhaben ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 21). Aufgrund der Entfernung der 

Wochenstuben von der Trasse sind vorhabensbedingte Auswirkungen auf die kleinste de-

mografische Einheit der lokalen Population auszuschließen. Der Gutachter hat keine Stör-

wirkungen der Bestandspopulationen im Bereich der planfestgestellten Trasse festgestellt. 

Nach seinen Feststellungen orientieren sich die Bechsteinfledermäuse in Richtung Norden 

auf den Zungenkopf, das Vierbachtal und den Rohenberg und Pflockenberg. Durch die 

Querungsbauwerke und die Errichtung von Kollisionsschutzwänden und -zäunen sowie den 

Kompensationsmaßnahmen mit Leitlinienfunktion entlang der Trasse wird auch erheblichen 

Störungen entgegengewirkt. Diese Schutzmaßnahmen vermeiden Störungen aufgrund der 

Zerschneidungswirkungen. Mögliche erhebliche Störungen durch baubedingte Lichteinwir-

kungen werden durch die vorgesehenen Bauzeitbeschränkungen einschließlich der Rege-

lung zu nächtlichen Bauarbeiten in störungsempfindlichen Bereichen vermieden (A V 2.2 

Nr. 5). 

5.2.1.4.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verstößt bezüglich der Bechsteinfledermaus nicht gegen das 

Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören, zu beschädigen oder aus der Natur 

zu entnehmen (Unterlage 12.4, S. 20/21). Vorhabensbedingt werden durch die Entfernung 
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von geeigneten Quartierbäumen für Männchen einzelne – vom Gutachter als geeignet ein-

gestufte – Fortpflanzungs- und Ruhestätten beseitigt. Mit der vorsorglichen Ausbringung von 

fünf Fledermauskästen pro Hektar sowie der Initiierung der entsprechenden Zahl von Baum-

höhlen je Hektar östlich des Eddertalsgraben (Maßnahmen A 24; Unterlage 12.0, S. 356) 

wird die ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im Bereich des Spitzenbergtunnels, im Bereich der Erosionsrinnen sowie östlich des Tunnel-

portals Trimberg im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Der Kritik des BUND, dass diese 

Maßnahmen fachlich nicht die notwendige Eignung aufwiesen, ist die Vorhabenträgerin mit 

ihrer Erwiderung überzeugend entgegen getreten (Erwiderung vom 12.10.2011 unter 4.1). 

5.2.1.4.6  Braunes Langohr  

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen von den Verboten 

des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 für die Anhang IV-Art „Braunes Langohr“ (Plecotus auritus). 

5.2.1.4.6.1  Bestandssituation 

Das Braune Langohr kommt in Deutschland flächendeckend vor und gilt in Hessen als ver-

gleichsweise häufig anzutreffende Art (Unterlage 12.4, S. 23). Der Erhaltungszustand der Art 

wird für Hessen und für Deutschland mit „FV (günstig)“, für Europa mit „U1 (unzureichend)“ 

angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Sie ist in der Roten Listen Deutschland mit „V“ 

und in der Roten Liste Hessen mit „II“ bewertet. Das Braune Langohr ist im Umfeld der plan-

festgestellten Trasse sicher nachgewiesen. Die Netzfänge ergeben Hinweise auf Wochen-

stubenkolonien außerhalb des Wirkbereichs der Trasse der Art am Lerchenberg und 

Wehrberg. Am Eddertalsgraben, am Lerchenberg und am Trimberg wurden außerdem 

Männchen der Art nachgewiesen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ 

(Unterlage 12.4, S. 23). Das Braune Langohr bevorzugt Quartiere in Baumhöhlen. Es han-

delt sich um eine lärmempfindliche Art, deren Jagderfolg durch die von der Straße ausge-

henden Lärmimmissionen beeinträchtigt werden kann. Flugstraßen und Jagdhabitate des 

Braunen Langohres wurden im Bereich der Erosionsrinnen nördlich, nordwestlich und nord-

östlich von Bischhausen, der Himalaya-Schlucht, des Trimbergs, im Bereich Koppelhude 

sowie in den Waldrandbereichen östlich von Hoheneichen festgestellt. 

5.2.1.4.6.2  Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabensbedingt sind Verluste von Männchenquartieren durch die Entnahme von höhlen-

reichen Baumbeständen im Bereich Spitzenberg, an den Erosionsrinnen und östlich des 

Trimbergs zu erwarten. Aufgrund der trassenbedingten Zerschneidung des Wehretals und 

durch die betriebsbedingten Lärmwirkungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der 

Art nicht auszuschließen. 



Planfeststellungsbeschluss - 365 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

5.2.1.4.6.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Aufgrund der acht Querungsbauwerke und zwei Überflughilfen sowie der Kollisi-

onsschutzwände und -zäune entlang der Trasse (S 22.1 und S 22.2) liegt das Kollisionsrisiko 

mit Kraftfahrzeugen nicht über dem allgemeinen Lebensrisiko der Art, so dass tatbestands-

mäßige Tötungen ausgeschlossen werden können (Unterlage 12.4, S. 27). Im Zusammen-

hang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die planfestgestellten 

Maßnahmen zur Untersuchung von Bäumen vor dem Fällen und dem Verschließen von un-

genutzten Baumhöhlen ist sichergestellt, dass Tötungen im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung von Fortpflanzungsstätten nicht erfolgen (Unterlage 12.4, S. 24). 

5.2.1.4.6.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht. 

Eine erhebliche Störung der Art durch Verlärmung, Zerschneidung oder Inanspruchnahme 

von Jagdhabitaten ist auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 26/27). Störungen von Flugstraßen 

durch Lichtemissionen werden durch die Nachtbaubeschränkungen im Bereich relevanter 

Flugstraßen (A V 2.2 Nr. 5) und die Errichtung von Kollisionsschutzwänden und -zäunen 

entlang der Trasse (S 22.1 und S 22.2) sowie die optimierte Ausführung der 

Querungsbauwerke vermieden (Unterlagen 12.4, S. 26). Die dem planfestgestellten Vorha-

ben immanenten Querungsmöglichkeiten ermöglichen der Art ausreichende Verbindungs-

wege zwischen Quartieren und Jagdhabitaten.  

Darüber hinaus haben weitere landschaftspflegerische Maßnahmen funktional positive Wir-

kungen für die Art. Durch die Maßnahmen A 2.2, A 3.1, A 3.2 und A 4.1 werden am 

Kromberg und im Bereich der Erosionsrinnen durch die Entwicklung von Extensivwiesen mit 

hoher Beutetierdiversität in Nähe bestehender Aufenthaltsräume Jagdhabitat für die Art wie-

derhergestellt (Unterlage 12.0, S. 93; S. 113, S. 74, S. 139). Durch die Maßnahme A 2.3 

(Anlage einer ein- bis mehrreihigen Strauchhecke) werden die bestehenden Jagdhabitate 

der Art unterhalb des Krombergs ergänzt (Unterlage 12.0, S. 96). Mit der Maßnahme A 3.5 

wird ein durchgehender 20 m breiter Gehölzstreifen als Leitstruktur vom Waldrand (Finken-

berg-Dachsberg-Zug) über die Maßnahmefläche A 3.2 bis hin zu der mit Gehölz bestande-

nen Erosionsrinne geschaffen. Auf der Hälfte der Breite des Gehölzstreifens werden Über-

hälter als Leitstruktur für die Art zwischen den Waldstandort und Jagdhabitaten in der 

Wehreaue gepflanzt (Unterlage 12.0, S. 125). Aufgrund der Maßnahme A 6.3 werden auf 

0,44 ha Blaufichten innerhalb eines aufzulichtenden Lärchenbestandes entnommen und 

durch Laubholz ersetzt. Hierdurch werden Lebensräume der Art am Spitzenberg optimiert 
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(Unterlage 12.0, S. 207). Durch die Anlage von Streuobstflächen mit Extensivwiesen (A 4.6, 

A 4.10) werden auf Flächen zwischen Sengelbach und Eddertalsgraben die Jagdhabitate der 

Art verbessert (Unterlage 12.0, S. 154, 164). Aufgrund dieser Maßnahmen werden die be-

stehenden Jagdhabitate aufgewertet und vergrößert und damit der Erhaltungszustand der 

lokalen Population verbessert.  

5.2.1.4.6.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine ausnahmepflichtige Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht. Durch die projektimmanenten Tunnelbauwerke kann eine Inan-

spruchnahme zahlreicher Quartiere der Art vermieden werden. Die planfestgestellte Siche-

rung der Alteichenflächen (A 23.2) bewirkt mittelfristig ein ausreichendes zusätzliches Quar-

tierpotenzial im Eingriffsbereich. Mit der Ausbringung von fünf Fledermauskästen pro Hektar 

sowie der Initiierung der entsprechenden Zahl von Baumhöhlen je Hektar östlich des 

Eddertalsgraben  (Maßnahmen A 24; Unterlage 12.0, S. 356) wird die ökologische Funktion 

der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt.   

5.2.1.4.7  Breitflügelfledermaus  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der in § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

Nr. 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art „Breitflügelfledermaus“ (Eptesicus serotinus) aufge-

stellten Verbote. 

Die Art konnte im Rahmen der Überprüfung der faunistischen Bestandsdaten im 2010 im 

Untersuchungsraum nicht nachgewiesen werden (Unterlage 12.4, Anhang 3). Zuvor waren 

lediglich ein sicherer Nachweis in Bischhausen und zwei unsichere Nachweise für den 

Schlangengraben und den Bereich Brückenthal erfolgt. Die Art ist im Untersuchungsraum 

nicht resident. Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG können vorhabensbedingt 

für die Breitflügelfledermaus nicht eintreten. 

5.2.1.4.8  Fransenfledermaus  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art „Fransenfledermaus“ (Myotis nattereri). 

5.2.1.4.8.1  Bestand 

Die Fransenfledermaus ist in ganz Deutschland vertreten und in Hessen in allen Naturräu-

men nachgewiesen (Unterlage 12.4, S. 31). Der Erhaltungszustand der Art wird für Hessen 

und für Deutschland mit „FV (günstig)“, für Europa mit „U1 (unzureichend)“ angegeben (Leit-
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faden 2011, Anhang 4, S. 4). Sie ist in der Roten Listen Deutschland mit „*“ und in der Roten 

Liste Hessen mit „2“ bewertet. Im Untersuchungsgebiet konnten keine Wochenstuben, son-

dern nur adulte Männchen der Fransenfledermaus nachgewiesen werden. Im Untersu-

chungsgebiet konnte ein Quartier der Fransenfledermaus (drei Exemplare) in Hoheneiche, 

außerhalb konnten drei Quartiere nachgewiesen werden. Die Art nutzt Baumhöhlen und 

Spalten in Gebäuden als Quartiere. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „mittel - 

schlecht (C)“. Die Fransenfledermaus ist eine lärmempfindliche Art, deren Jagderfolg durch 

die von der Straße ausgehenden Lärmimmissionen beeinträchtigt werden kann. Flugstraßen 

und Jagdhabitate der Art wurden an der Wehre östlich von Oetmannshausen, im Bereich des 

Dasbachs und bei der Erosionsrinnen (Eddertalsgraben, Sengelbach) am alten Bahndamm 

und im Bereich des Trimbergs nachgewiesen (Unterlage 12.4, S. 33). 

5.2.1.4.8.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Vorhabensbedingt sind Verluste von Männchenquartieren durch die Entnahme von höhlen-

reichen Baumbeständen im Bereich Spitzenberg, an den Erosionsrinnen und östlich des 

Trimbergs  sowie an der Anschlussstelle Eschwege nicht auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 

32). Aufgrund der trassenbedingten Zerschneidung des Wehretals und durch die betriebsbe-

dingten Lärmwirkungen sind Beeinträchtigungen der Jagdhabitate der Art nicht auszuschlie-

ßen. Lichteinwirkungen im Bereich der Trasse können zu Irritationen bei Exemplaren der 

Franzenfledermaus führen. Beeinträchtigungen der Art durch Lärm sind innerhalb eines 

50m-Wirkbandes beidseits der Trasse zu erwarten (Unterlage 12.4, S. 33). 

5.2.1.4.8.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG. Aufgrund der dem Vorhaben bereits immanenten Querungsbauwerke, durch die 

Überflughilfen, die Kollisionsschutzwände und -zäune entlang der Trasse (S 22.1 und 

S 22.2) wird das Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen auf das Maß des allgemeinen Lebensri-

sikos der Art beschränkt (Unterlage 12.4, S. 34). Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Be-

schädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige 

Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Untersu-

chung von Bäumen vor dem Fällen und dem angeordneten Verschließen von ungenutzten 

Baumhöhlen ist sichergestellt, dass entsprechende Tötungen nicht erfolgen (Unterlage 12.4, 

S. 32). 

5.2.1.4.8.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben bewirkt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art. Erhebliche 

Störungen der Art sind auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 33/34). Störungen des Flugweges 
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durch Lichtemissionen werden durch die Nachtbaubeschränkungen im Bereich relevanter 

Flugstraßen (A V 2.2 Nr. 5) und die Errichtung von Kollisionsschutzwänden und -zäunen 

entlang der Trasse (S 22.1 und S 22.2) sowie die optimierte Ausführung der 

Querungsbauwerke vermieden (Unterlagen 12.4, S. 33). Die Querungsbauwerke der plan-

festgestellten Trasse ermöglichen ausreichende Verbindungswege zwischen Quartieren und 

Jagdhabitaten der Art.  

Darüber hinaus haben weitere landschaftspflegerische Maßnahmen funktional positive Wir-

kungen für die Art. Durch die Maßnahmen A 2.2, A 3.1, A 3.2 und A 4.1 werden am 

Kromberg und im Bereich der Erosionsrinnen durch die Entwicklung von Extensivwiesen mit 

hoher Beutetierdiversität in Nähe bestehender Aufenthaltsräume Jagdhabitat für die Art wie-

derhergestellt (Unterlage 12.0, S. 93; S. 113, S. 74, S. 139). Durch die Maßnahme A 2.3 

(Anlage einer ein- bis mehrreihigen Strauchhecke) werden die bestehenden Jagdhabitate 

der Art unterhalb des Krombergs ergänzt (Unterlage 12.0, S. 96). Mit der Maßnahme A 3.5 

wird ein durchgehender 20 m breiter Gehölzstreifen als Leitstruktur vom Waldrand (Finken-

berg-Dachsberg-Zug) über die Maßnahmefläche 3.2 bis hin zu der mit Gehölz bestandenen 

Erosionsrinne geschaffen. Auf der Hälfte der Breite des Gehölzstreifens werden Überhälter 

als Leitstruktur für die Art zwischen den Waldstandort und Jagdhabitaten in der Wehreaue 

gepflanzt (Unterlage 12.0, S. 125). Aufgrund der Maßnahme A 6.3 werden auf 0,44 ha Blau-

fichten innerhalb eines aufzulichtenden Lärchenbestandes entnommen und durch Laubholz 

ersetzt. Hierdurch werden Lebensräume der Art am Spitzenberg optimiert (Unterlage 12.0, S. 

207). Durch die Anlage von Streuobstflächen mit Extensivwiesen (A 4.6, A 4.10) werden auf 

Flächen zwischen Sengelbach und Eddertalsgraben die Jagdhabitate der Art verbessert (Un-

terlage 12.0, S. 154, 164). Aufgrund dieser Maßnahmen werden die bestehenden Jagdhabi-

tate aufgewertet und vergrößert und damit der Erhaltungszustand der lokalen Population 

gestützt.   

5.2.1.4.8.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Ausnah-

men von dem Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zu beschädigen oder zu zer-

stören, bedarf es nicht. Der nicht auszuschließende Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten durch den Verlust höhlenreicher Bäume wird im räumlichen Zusammenhang vorge-

zogen ausgeglichen. Die planfestgestellte Sicherung der Alteichenflächen (A 23.2) bewirkt 

mittelfristig ein ausreichendes zusätzliches Quartierpotenzial im Eingriffsbereich. Mit der 

Ausbringung von fünf Fledermauskästen pro Hektar sowie der Initiierung der entsprechen-

den Zahl von Baumhöhlen je Hektar östlich des Eddertalsgraben (Maßnahmen A 24; Unter-

lage 12.0, S. 356) wird die ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflan-
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zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Insbesondere durch die 

Anlage von Nisthilfen werden bereits vor dem Eingriff geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten als unmittelbarer Ersatz der vorhabensbedingt verlustig gehenden Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten geschaffen. Damit ist sichergestellt, dass die ökologische Funktionsfähig-

keit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Art im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. 

5.2.1.4.9  Graues Langohr  

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabensbedingt nicht für die An-

hang IV-Art Graues Langohr (Plecotus austriacus) verwirklicht. 

5.2.1.4.9.1  Bestand 

Die in Mitteleuropa verbreitete Art besiedelt in Deutschland bevorzugt Kulturlandschaften in 

Mittelgebirgslagen. In Hessen sind 14 Wochenstubenkolonien der Art bekannt. Der Erhal-

tungszustand der Art wird für Hessen und für Deutschland mit „U1 (ungünstig - unzurei-

chend)“, für Europa mit „XU1 (unbekannt, aber nicht günstig)“  angegeben (Leitfaden 2011, 

Anhang 4, S. 4). Sie ist in der Roten Liste Deutschland und in der Roten Liste Hessen mit „2“ 

bewertet. Die Quartiere der Art befinden sich in der Regel an Gebäuden. Im Untersuchungs-

raum konnte 2010 ein adultes Männchen durch Netzfang nachgewiesen werden. Im Bereich 

Bischhausen und Hoheneiche wurden Rufe von Langohren vernommen, die aber nicht mit 

Sicherheit den Braunen oder Grauen Langohren zugeordnet werden können (Unterlage 

12.4, S. 35). Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist mangels ausreichender be-

wertungsfähiger Tatsachen nicht bewertbar (Unterlage 12.4, S. 35). Das Graue Mausohr ist 

eine lärmempfindliche Art. Ein Vorkommen der Art, insbesondere Jagdhabitate, ist in den 

Bereichen der Erosionsrinnen nördlich von Bischhausen sowie an den Waldrandbereichen 

östlich von Hoheneiche nicht auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 36).  

5.2.1.4.9.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Vorhabensbedingt sind Verluste von Quartieren durch den Abriss von Gebäuden im Bereich 

Hof Abhau nicht auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 36). Aufgrund der trassenbedingten 

Zerschneidung des Wehretals und durch die betriebsbedingten Lärmwirkungen können Be-

einträchtigungen der Jagdhabitate der Art nicht ausgeschlossen werden. Lichteinwirkungen 

während der Bau- und Betriebsphase können zu Irritationen bei Exemplaren der Art führen. 

Beeinträchtigungen der Art durch Lärm sind innerhalb eines 50 m-Wirkbandes beidseits der 

Trasse zu erwarten (Unterlage 12.4, S. 36). 
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5.2.1.4.9.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Vorhabensbedingte Tötungen von Exemplaren der Art im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG sind ausgeschlossen. Aufgrund der planfestgestellten Querungsbauwerke, durch 

die Überflughilfen, die Kollisionsschutzwände und -zäune entlang der Trasse (S 22.1 und 

S 22.2) wird das Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 38). 

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

planfestgestellten Maßnahmen zur Untersuchung von Gebäudequartieren vor dem Abriss 

(A V 2.2 Nr. 2) auf besetzte Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist sichergestellt, dass entspre-

chende Tötungen nicht erfolgen (Unterlage 12.4, S. 36). 

5.2.1.4.9.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

ist nicht zu erwarten. Erhebliche Störungen der Art sind ausgeschlossen. Störungen des 

Flugweges durch Lichtemissionen werden durch die Nachtbaubeschränkungen im Bereich 

relevanter Flugstraßen (A V 2.2 Nr. 5) und die Errichtung von Kollisionsschutzwänden und -

zäunen entlang der Trasse (S 22.1 und S 22.2) sowie der optimierten Ausführung der 

Querungsbauwerke vermieden (Unterlagen 12.4, S. 37). Die planfestgestellten 

Querungsmöglichkeiten ermöglichen der Art ausreichende Verbindungswege zwischen ihren 

Quartieren und Jagdhabitaten.  

Darüber hinaus haben weitere landschaftspflegerische Maßnahmen funktional positive Wir-

kungen für die Art. Durch die Maßnahmen A 2.2, A 3.1, A 3.2 und A 4.1 werden am 

Kromberg und im Bereich der Erosionsrinnen durch die Entwicklung von Extensivwiesen mit 

hoher Beutetierdiversität in Nähe bestehender Aufenthaltsräume Jagdhabitate für die Art 

wiederhergestellt (Unterlage 12.0, S. 93; S. 113, S. 74, S. 139). Durch die Maßnahme A 2.3 

(Anlage einer ein- bis mehrreihigen Strauchhecke) werden die bestehenden Jagdhabitate 

der Art unterhalb des Krombergs ergänzt (Unterlage 12.0, S. 96). Mit der Maßnahme A 3.5 

wird ein durchgehender 20 m breiter Gehölzstreifen als Leitstruktur vom Waldrand (Finken-

berg-Dachsberg-Zug) über die Maßnahmenfläche 3.2 bis hin zu der mit Gehölz bestandenen 

Erosionsrinne geschaffen. Auf der Hälfte der Breite des Gehölzstreifens werden Überhälter 

als Leitstruktur für die Art zwischen den Waldstandort und Jagdhabitaten in der Wehreaue 

gepflanzt (Unterlage 12.0, S. 125). Aufgrund der Maßnahme A 6.3 werden auf 0,44 ha Blau-

fichten innerhalb eines aufzulichtenden Lärchenbestandes entnommen und durch Laubholz 

ersetzt. Hierdurch werden Lebensräume der Art am Spitzenberg optimiert (Unterlage 12.0, S. 

207). Durch die Anlage von Streuobstflächen mit Extensivwiesen (A 4.6, A 4.10) werden auf 

Flächen zwischen Sengelbach und Eddertalsgraben die Jagdhabitate der Art verbessert (Un-
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terlage 12.0, S. 154, 164). Aufgrund dieser Maßnahmen werden die bestehenden Jagdhabi-

tate aufgewertet und vergrößert und damit der Erhaltungszustand der lokalen Population 

verbessert. 

5.2.1.4.9.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine ausnahmepflichtige Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten erfolgt nicht. Vorhabensbedingte Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 

können im Untersuchungsbereich ausgeschlossen werden. Bei den abzureißenden Gebäu-

den des Hofes Abhau handelt es sich nach den Feststellungen des Gutachters um grund-

sätzlich geeignete Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. Konkrete Nachweise sind auch 2010 an 

dieser Stelle nicht gelungen (Unterlage 12.4, S. 36). Auf dieser Grundlage kann davon aus-

gegangen werden, dass der Verbotstatbestand nicht eintritt. Im Übrigen werden die abzurei-

ßenden Gebäude vor dem Abriss auf entsprechende Fortpflanzungs- und Ruhestätten unter-

sucht (A V 2.2 Nr. 2). 

5.2.1.4.10 Große Bartfledermaus 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Große Bartfledermaus (Myotis brandtii). 

5.2.1.4.10.1  Bestand 

Die Große Bartfledermaus ist eine sehr mobile Art. Sommerquartiere sind Spalten an Ge-

bäuden und Bäumen. Die Winterquartiere befinden sich in Höhlen, Stollen und Kellern. Die 

Jagdhabitate befinden sich in Laubwäldern, an Gewässern oder entlang von linearen Struk-

turen (Unterlage 12.4, S. 39). Der Erhaltungszustand der Art wird für Europa, Hessen und für 

Deutschland mit „U1 (ungünstig - unzureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 

3). Sie ist in den Roten Listen Deutschlands und Hessens jeweils mit „2“ bewertet. Sie gehört 

in Hessen zu den sehr seltenen Fledermausarten mit wenigen Nachweisen und ohne regio-

nalen Schwerpunkt. Im Untersuchungsraum konnte 2010 ein adultes Männchen durch 

Netzfang am Lerchenberg nachgewiesen werden. Eine Kolonie oder Wochenstuben wurden 

nicht festgestellt. Rufnachweise erfolgten an mehreren Stellen, wobei eine akustische Unter-

scheidung zwischen Großer und Kleiner Bartfledermaus nicht möglich ist (Unterlage 12.4, S. 

39). Zwischenquartiere der Art werden am Ortsrand von Bischhausen und im Dasbachtal 

vermutet, Quartiere im Bereich von Bischhausen und Hoheneiche. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population ist aufgrund der Datenlage nicht zu bestimmen (Unterlage 12.4, S. 

40).  
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5.2.1.4.10.2 Vorhabensbedingte Wirkungen 

Die Standorte der vermuteten Zwischenquartiere werden vorhabensbedingt nicht betroffen. 

Zerschneidungswirkungen und Irritationen der Art aufgrund von Lichtimmissionen sind wäh-

rend der Bau- und Betriebsphase im Untersuchungsraum unwahrscheinlich (Unterlage 12.4, 

S. 41).  

5.2.1.4.10.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht für die Art ver-

wirklicht. Bedeutende Flugstraßen und Jagdhabitate der Art sind im Untersuchungsraum 

nicht nachgewiesen. Entsprechend besteht kein erhöhtes Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen 

(Unterlage 12.4, S. 42). Auch im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und 

Entnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen mangels 

Nachweises solcher Quartiere im Trassenbereich auszuschließen (Unterlage 12.4, S. 40). 

5.2.1.4.10.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist 

vorhabensbedingt nicht zu erwarten. Erhebliche Störungen der Art aufgrund der Zerschnei-

dung von Flugstraßen oder durch Irritationen aufgrund von Lichtemissionen sind ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 40). Im Übrigen kämen der Art die Maßnahmen A V 2.2 Nr. 5 

und S 22.1/S 22.2 (Kollisionsschutzwände und –zäune) sowie die Querungsbauwerke zugu-

te.   

5.2.1.4.10.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der vorhabensbedingte Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten ist auszuschließen 

(Unterlage 12.4, S. 40).  

5.2.1.4.11 Großes Mausohr  

Die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch das planfestgestellte Vorhaben 

VKE 40.1 hinsichtlich der Anhang IV-Art Großes Mausohr (Myotis myotis) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.11.1  Bestand 

Das Große Mausohr ist in ganz Deutschland vertreten und in Hessen nachgewiesen. Die 

meisten Nachweise des Großen Mausohrs finden sich in der naturräumlichen Haupteinheit 

D47. Das FFH-Gebiet Werra- und Wehretal stellt eines der hessenweit bedeutsamsten Ge-

biete für das Große Mausohr dar (Unterlage 12.4, S. 43). In Mitteleuropa befinden sich die 

Sommerquartiere der Art überwiegend in Dachböden und Dachstöcken (vgl. Dietz et. al., 
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Handbuch der Fledermäuse Europas, S. 254). Der Erhaltungszustand der Art wird für Hes-

sen und für Deutschland mit „FV (günstig)“, für Europa mit „XX (unbekannt)“ angegeben 

(Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Das Große Mausohr wird in der roten Liste Deutschland 

mit „V“ und in der roten Liste Hessen mit „2“ bewertet. Im Untersuchungsgebiet konnten zwei 

Wochenstubenkolonien im Bischhausen und Hoheneiche festgestellt werden. Bei diesen 

handelt es sich um getrennte lokale Populationen, die 2010 485 Individuen (Bischhausen) 

und 303 Individuen (Hoheneiche) aufwiesen (Unterlage 12.4, S. 44). Der Erhaltungszustand 

der lokalen Populationen ist „B (gut)“ (Unterlage 12.4, S. 44). Das Große Mausohr ist eine 

lärmempfindliche Art, deren Jagdgebiete bis zu 15 km vom Quartier entfernt liegen können. 

Für die Wege zwischen Quartier und Jagdhabitat orientieren sich die Großen Mausohren an 

Leitstrukturen wie Galeriewäldern, Gewässern oder hier im Naturraum der ehemaligen Bahn-

linie sowie den Erosionsrinnen nördlich der Wehre. Als Jagdhabitat der Art wurden im Unter-

suchungsraum die Wälder nördlich am Weinberg, südlich-, südwestlich im Bereich Honig-

berg-Winterkasten und östlich von Hohneiche im Bereich der Wälder des Spitzberges fest-

gestellt. 

5.2.1.4.11.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Der vorhabensbedingte Verlust von möglicherweise geeigneten Sommerquartieren für 

Männchen in den höhlenreichen Bäumen im Bereich des Spitzenbergtunnels kann nicht 

ausgeschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 44). Innerhalb eines 50 m Bandes beidseitig der 

planfestgestellten Trasse sind lärmbedingte Störungen der Art zu erwarten. Anlage- und 

baubedingt erfolgt eine Beeinträchtigung von Jagdhabitaten des Großen Mausohrs auf einer 

Fläche von ca. 1,5 ha (Unterlage 12.4, S. 45). Vorhabensbedingt werden Leitstrukturen am 

alten Bahndamm, den Erosionsrinnen und entlang der Wehre zerschnitten (Unterlage 12.4, 

S. 45). Entgegen der Stellungnahme des BUND aus den Jahren 2006 und 2009 hat der 

Bahndamm im Bereich Anschlussstelle Eschwege und östlich der Anschlussstelle Waldkap-

pel keine Funktion als Flugweg. Der alte Bahndamm wird nach Aussagen des Gutachterbü-

ros ITN vor allem zwischen Bischhausen und Oetmannshausen genutzt, allerdings selten so, 

dass ein Tier über mehrere hundert Meter dort entlang fliegt. Nordöstlich von 

Oetmannshausen (im Bereich der Anschlussstelle Eschwege) konnte keine Aktivität des 

Großen Mausohres festgestellt werden, die auf eine Nutzung als Flugweg hindeutet. Es wird 

angenommen, dass die Leitwirkung durch den mittlerweile vollständigen und geschlossenen 

Baum- und Strauchbewuchs ohne „Hohlweg“ verwachsen ist (ITN, BAB A 44 Kassel – 

Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersu-

chungen, 2010, S. 94). 
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5.2.1.4.11.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG für die Art Großes Mausohr. Aufgrund der planfestgestellten Querungsbauwerke, 

durch die Überflughilfe, die Kollisionsschutzwände und -zäune entlang der Trasse (S 22.1 

und S 22.2) wird das Kollisionsrisiko mit Kraftfahrzeugen auf das Maß des allgemeinen Le-

bensrisikos der Art beschränkt (Unterlage 12.4, S. 46; Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

12.10.2011 zur Stellungnahme des BUND, unter Nr. B.I.3.2). Durch die Anlage von zu den 

Querungshilfen führenden Leitstrukturen in Verbindung mit den planfestgestellten Schutz-

maßnahmen sind Kollisionen durch diffuse Querungen im Trassenbereich auszuschließen. 

Im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung und Entnahme von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten sind tatbestandsmäßige Tötungen ebenfalls auszuschließen. Durch die 

festgesetzte vorgängige Untersuchung von möglichen Quartieren in Bäumen und Gebäuden 

und dem Verschließen von ungenutzten Baumhöhlen sind entsprechende Tötungen ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 44; A V 2.2 Nr. 2). 

5.2.1.4.11.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingt wird § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht verwirklicht. Eine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population durch das Vorhaben ist ausgeschlos-

sen. Die vorhabensbedingt auftretenden Störungen insbesondere durch Zerschneidungswir-

kungen werden durch die Unterführungsbauwerke und den zu ihnen führenden Leitstruktu-

ren soweit ausgeschlossen, dass erhebliche Beeinträchtigungen der lokalen Population aus-

zuschließen sind. Durch die planfestgestellten Querungshilfen im Bereich der Erosionsrinnen 

und „Im Brückenthale“ sowie durch den Trimbergtunnel und die Wehretalbrücke werden die 

Flugwege der Art zwischen Quartieren und Jagdgebieten erhalten (Unterlage 12.4, S. 46). 

Diese Schutzmaßnahmen vermeiden Störungen aufgrund der Zerschneidungswirkungen. 

Mögliche erhebliche Störungen durch baubedingte Lichteinwirkungen werden durch die vor-

gesehenen Bauzeitbeschränkungen einschließlich der Regelung zu nächtlichen Bauarbeiten 

in störungsempfindlichen Bereichen vermieden (A V 2.2 Nr. 5; vgl. Erwiderung der Vorha-

benträgerin vom 12.10.2011zur BUND-Stellungnahme, unter B.I.3.3). Aufgrund der zahlrei-

chen möglichen Jagdhabitate in der Umgebung und den großen Aktionsradius der Art kann 

der bau- und anlagenbedingte Verlust von 1,5 ha Jagdhabitat den Erhaltungszustand der 

lokalen Population nicht verschlechtern. Die Inanspruchnahme von ca. 1,5 ha entspricht we-

niger als der Hälfte eines Nahrungshabitats für ein einzelnes Mausohr, das mit ca. 4 bis 5 ha 

angesetzt wird (vgl. ITN, BAB A 44 Kassel – Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel bis 

Hoheneiche, Fledermauskundliche Untersuchungen, 2010, S. 95). 
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5.2.1.4.11.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Eintritt des Tatbestandes des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist ebenfalls ausgeschlossen. 

Die Wochenstubenkolonien in Bischhausen und Hoheneiche werden vorhabensbedingt we-

der beschädigt noch zerstört. Beide Quartiere liegen gut abgeschirmt von der Trasse (Unter-

lage 12.4, S. 44). Die Verluste von geeigneten höhlenreichen Quartierbäumen von Männ-

chen im Bereich des Spitzenbergtunnels verwirklichen den Tatbestand auch dann nicht, 

wenn sie zu Verlusten von Männchen-Quartieren der Art führen würden. Die planfestgestellte 

Sicherung der Alteichenflächen (A 23.2) bewirkt mittelfristig ein ausreichendes zusätzliches 

Quartierpotenzial im Eingriffsbereich. Mit der vorsorglichen Ausbringung von fünf Fleder-

mauskästen pro Hektar sowie der Initiierung der entsprechenden Zahl von Baumhöhlen je 

Hektar östlich des Eddertalsgraben  (Maßnahmen A 24; Unterlage 12.0, S. 356) wird die 

ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, S. 44; Erwiderung der Vorhabenträge-

rin vom 12.10.2011 zur BUND-Stellungnahme, unter B.I.3.1). Durch die Anlage von Nisthilfen 

werden bereits vor dem Eingriff geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten als unmittelba-

rer Ersatz der vorhabensbedingt verlustig gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten ge-

schaffen. Damit ist sichergestellt, dass die ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten für die Art im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

5.2.1.4.12 Großer Abendsegler 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht die Zugriffsverbote in 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Graues Langohr (Nyctalus noctula) nicht. 

5.2.1.4.12.1  Bestand 

Der Große Abendsegler kommt bundesweit vor. Der Reproduktionsschwerpunkt der Art be-

findet sich in Nordostdeutschland. In Süddeutschland sind vor allem Sommerquartiere von 

Männchen sowie Winterquartiere bekannt. Hessen liegt außerhalb des eigentlichen Repro-

duktionsgebietes der Art. Mit Wochenstubenquartieren ist daher nur ausnahmsweise zu 

rechnen. Der Erhaltungszustand der Art wird für Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutsch-

land und Europa mit „U1 (unzureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang IV, S. 4). Die 

Art ist in den Roten Listen Deutschlands und Hessens jeweils mit „3“ bewertet. Im Untersu-

chungsraum wurden keine Quartiere der Art gefunden. Im Bereich „Im Brückenthale“ ist von 

einem Jagdgebiet oder einer Flugstraße mit hoher Bedeutung für die Art auszugehen (Unter-

lage 12.4, S. 47). Aufgrund des seltenen Nachweises ist der Erhaltungszustand der lokalen 

Population allerdings nicht bewertbar (Unterlage 12.4, S. 48).  
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5.2.1.4.12.2 Vorhabensbedingte Wirkungen 

Durch das planfestgestellte Vorhaben werden als Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeigne-

te Bäume im Bereich des Spitzenbergtunnels sowie im Bereich Erosionsrinnen beseitigt. Die 

für alle Fledermausarten festzustellenden Zerschneidungswirkungen treffen auch auf den 

Großen Abendsegler zu. Im Hinblick auf die geringere Licht- und Lärmempfindlichkeit der Art 

und ihrer geringen Verbreitung im Untersuchungsgebiet kommt diesen Wirkungen allerdings 

weniger Bedeutung zu als bei anderen Fledermausarten. 

5.2.1.4.12.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. 

Schon aufgrund der großen Flughöhe des Abendseglers im Nahrungshabitat und auf den 

Flugwegen kann eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos für die Art ausgeschlossen 

werden (Unterlage 12.4, S. 49). Tötungen im Zusammenhang mit der Beschädigung, Ent-

nahme oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind ebenfalls ausgeschlos-

sen. Durch die planfestgestellte Begrenzung des Zeitraumes für Baumfällarbeiten (A V 2.2 

Nr. 1) sowie die durchzuführende Untersuchung der zu fällenden Bäume vor ihrer Rodung 

steht fest (A V 2.2 Nr. 2), dass Tötungen nicht eintreten werden (Unterlage 12.4, S. 48). 

5.2.1.4.12.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Auch der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG tritt für die Art Großer Abendsegler 

nicht ein. Vorhabensbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der Art nicht. Der 

Gutachter hat festgestellt, dass die Art bezogen auf Lichteinwirkungen weniger empfindlich 

ist. Außerdem befinden sich für das Jagen bevorzugte größere Wasserflächen nicht im 

Untersuchungsgebiet. Aufgrund des Jagdverhaltens ist eine Beeinträchtigung von Flugwe-

gen oder Nahrungshabitaten nicht zu erwarten (Unterlage 12.4, S. 49). 

5.2.1.4.12.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Auch das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-

digen oder zu zerstören, tritt für die Art Großer Abendsegler vorhabensbedingt nicht ein. Die 

Sicherung eines Altholzbestandes (A 23.2) führt dauerhaft zur Wiederherstellung geeigneter 

Sommerquartiere. Zur kurzfristigen Wirksamkeit wird zusätzliches Quartierpotential durch 

das Bohren von Baumhöhlen bzw. die Anlage von Nisthilfen geschaffen (A 24). Entspre-

chend ist jedenfalls die ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im räumlich-ökologischen Zusammenhang weiterhin erfüllt (Unterlage 12.4, S. 48). 
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5.2.1.4.13 Kleine Bartfledermaus  

Vorhabensbedingt werden die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-

Art Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.13.1  Bestand 

Die Kleine Bartfledermaus ist in ganz Deutschland und flächendeckend in Hessen vertreten. 

Gesicherte Winternachweise liegen bisher aus West- und Nordhessen vor. Die Art bevorzugt 

Spalten an Gebäuden als Sommerquartiere (Unterlage 12.4, S. 50). Der Erhaltungszustand 

der Art wird für ganz Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutschland und Europa mit „U1 (un-

zureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Sie ist in der roten Liste Deutsch-

land mit „3V“ und in der roten Liste Hessen mit „2“ bewertet. Die Kleine Bartfledermaus ist im 

Untersuchungsgebiet eine der am häufigsten anzutreffenden Fledermausarten. Die lokale 

Population hat den Erhaltungszustand „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 51). Im Untersuchungs-

gebiet konnten zwei Wochenstubenkolonien in Bischhausen und Hoheneiche sowie ein 

Quartierbaum auf dem Wehrberg nachgewiesen werden. Weitere Nachweise gelangen am 

nördlichen Waldrand des Honigbergs, östlich Hoheneiche, am Bahndamm zwischen 

Bischhausen und Oettmannshausen in der Koppelhude, im Heutal sowie nördlich von 

Oettmannshausen.  

5.2.1.4.13.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Die nachgewiesenen Zwischenquartiere und Wochenstubenquartiere werden 

vorhabensbedingt nicht in Anspruch genommen. Im Bereich des Spitzenbergtunnels ist mit 

Verlusten höhlenreicher Bäume, die auch für die Kleine Bartfledermaus eine hohe Quartier-

eignung aufweisen, zu rechnen. Darüber hinaus werden höhlenreiche Bäume mit hoher Eig-

nung als Zwischenquartier im Bereich der Erosionsrinnen betroffen. Am Hof Abhau können 

potentielle Quartiere der Art durch den Abriss des Gebäudes in Anspruch genommen wer-

den. Bau- und anlagebedingt werden Jagdhabitate der Kleinen Bartfledermaus im Bereich 

des Dasbaches, an den Erosionsrinnen, im Bereich des Sengelbachs, entlang des Bahn-

dammes sowie an den Waldrandbereichen des Lerchenberges und des Spitzenbergs bzw. 

östlich von Hoheneiche in Anspruch genommen (Unterlage 12.4, S. 51). Außerdem sind 

vorhabensbedingte Störungen der Flugwege der Art durch Lichtimmissionen zu erwarten. 

5.2.1.4.13.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Vorhabensbedingte Tötungen der Kleinen Bartfledermaus, § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, sind 

ausgeschlossen. Aufgrund der planfestgestellten Querungsbauwerke ist eine signifikante 

Erhöhung des Kollisionsrisikos für die Art ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 53). Tötungen 
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im Zusammenhang mit der Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs-

stätten sind ebenfalls ausgeschlossen. Durch die Begrenzung des Rodungszeitraumes und 

das vorgängige Absuchen der potentiellen Quartiere ist sichergestellt, dass entsprechende 

Tötungen vermieden werden (A V 2.2 Nr. 1 und 2, Unterlage 12.4, S. 51). 

5.2.1.4.13.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingt wird der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG für die Kleine Bart-

fledermaus nicht erfüllt. Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich 

nicht. Störungen der Flugwege durch baubedingte Lichtimmissionen sind aufgrund der ver-

fügten Nebenbestimmung A V 2.2 Nr. 5 ausgeschlossen. Die relevanten Flugstraßen bleiben 

als Verbindungsweg zwischen Quartier- und Jagdhabitat aufgrund der planfestgestellten 

Querungsbauwerke erhalten. Entsprechend sind erhebliche Beeinträchtigungen durch die 

Verlärmung, Zerschneidung oder Inanspruchnahme von Jagdhabitaten, die zu einer erhebli-

chen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Kleinen Bartfle-

dermaus führen könnten, auszuschließen. 

Darüber hinaus haben weitere landschaftspflegerische Maßnahmen funktional positive Wir-

kungen für die Art. Durch die Maßnahmen A 2.2, A 3.1, A 3.2 und A 4.1 werden am 

Kromberg und im Bereich der Erosionsrinnen durch die Entwicklung von Extensivwiesen mit 

hoher Beutetierdiversität in Nähe bestehender Aufenthaltsräume Jagdhabitat für die Art wie-

derhergestellt (Unterlage 12.0, S. 93; S. 113, S. 74, S. 139). Durch die Maßnahme A 2.3 

(Anlage einer ein- bis mehrreihigen Strauchhecke) werden die bestehenden Jagdhabitate 

der Art unterhalb des Krombergs ergänzt (Unterlage 12.0, S. 96). Mit der Maßnahme A 3.5 

wird ein durchgehender 20 m breiter Gehölzstreifen als Leitstruktur vom Waldrand (Finken-

berg-Dachsberg-Zug) über die Maßnahmenfläche 3.2 bis hin zu der mit Gehölz bestandenen 

Erosionsrinne geschaffen. Auf der Hälfte der Breite des Gehölzstreifens werden Überhälter 

als Leitstruktur für die Art zwischen den Waldstandort und Jagdhabitaten in der Wehreaue 

gepflanzt (Unterlage 12.0, S. 125). Aufgrund der Maßnahme A 6.3 werden auf 0,44 ha Blau-

fichten innerhalb eines aufzulichtenden Lärchenbestandes entnommen und durch Laubholz 

ersetzt. Hierdurch werden Lebensräume der Art am Spitzenberg optimiert (Unterlage 12.0, 

S. 207). Durch die Anlage von Streuobstflächen mit Extensivwiesen (A 4.6, A 4.10) werden 

auf Flächen zwischen Sengelbach und Eddertalsgraben die Jagdhabitate der Art verbessert 

(Unterlage 12.0, S. 154, 164). Aufgrund dieser Maßnahmen werden die bestehenden Jagd-

habitate aufgewertet und vergrößert und damit der Erhaltungszustand der lokalen Population 

verbessert. In die gleiche Richtung wirkt für die Kleine Bartfledermaus die landschaftspflege-

rische Anlage von Extensivwiesen und –weiden an Waldrändern und Lichtungen im Bereich 

des Spitzenbergs (Maßnahmen A 6.2, A 6.4, A 6.5, A 6.6, A 6.7, A 9.2 und A 9.3).  
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5.2.1.4.13.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Auch das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird nicht erfüllt. Soweit es 

vorhabensbedingt zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art kommen würde, 

blieben die Funktionen dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang erhalten (Unterlage 12.4, S. 51/52). Die aus der Nutzung genommenen Alteichenflä-

chen (A 23.2) führen zur dauerhaften Entwicklung und Sicherung geeigneter Höhlenbäume. 

Kurzfristig werden auf der Maßnahmenfläche A 23.2 durch das Bohren von Baumhöhlen 

bzw. die Anlage von Nisthilfen zusätzliche Quartiere geschaffen (A 24).  

5.2.1.4.14 Kleiner Abendsegler  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri). 

5.2.1.4.14.1  Bestand 

Für den Kleinen Abendsegler liegen aus den meisten Bundesländern Nachweise für Wo-

chenstuben vor. Wochenstubennachweise sind auch in Hessen erbracht worden. Sommer-

quartiere verteilen sich auf die gesamte Landesfläche, allerdings mit einem Schwerpunkt im 

Norden. Winterquartiere des Kleinen Abendseglers konnten in Hessen bislang nicht nach-

gewiesen werden. Bevorzugte Sommerquartiere sind Baumhöhlen und Baumspalten. Wo-

chenstuben und Einzeltiere wechseln regelmäßig das genutzte Quartier mit der Folge, das 

Quartierkomplexe entstehen (Unterlage 12.4, S. 55). Der Kleine Abendsegler ist ein Fern-

wanderer. Die Tiere entfernen sich bis zu 15 km vom Quartier und wechseln rasch von ei-

nem Jagdgebiet zum nächsten (Unterlage 12.4, S. 55). Die Art nutzt lineare Landschafts-

strukturen bzw. Zwangspässe z. B. in Hohlwegen oder im Innenraum von Alleen als Flug-

weg. Der Erhaltungszustand der Art wird für Hessen mit „FV (günstig)“ und für Deutschland 

und Europa mit „U1 (unzureichend)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). In der 

Roten Liste Deutschland ist die Art mit „G“, in der Roten Liste Hessen mit „2“ bewertet. Wo-

chenstubenkolonien liegen im Eingriffsbereich und der näheren Umgebung nicht vor. Die 

nächste Wochenstubenkolonie des kleinen Abendseglers liegt weit außerhalb des Untersu-

chungsgebietes in einem Waldstück am Hohen Meißner. Das Untersuchungsgebiet dient der 

Art vorwiegend als Jagdgebiet. Nachweise gelangen im Bereich Bischhausen und bei 

Hoheneiche. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 

56).  
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5.2.1.4.14.2 Vorhabensbedingte Wirkungen 

Vorhabensbedingt werden keine Wochenstubenquartiere der Art beschädigt oder zerstört. Im 

Bereich des Spitzenbergtunnels und im Bereich der Erosionsrinnen kann es durch den Ver-

lust von höhlenreichen Bäumen auch zum Verlust von Ruhestätten kommen.  

5.2.1.4.14.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Vorhabensbedingt kann der Eintritt des Verbotstatbestands in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

ausgeschlossen werden. Aufgrund des strukturungebunden Flugverhaltens des Kleinen 

Abendseglers in großer Höhe ist eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos für die Art 

ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 57). Ebenso auszuschließen sind Tötungen im Zusam-

menhang mit der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten. Durch die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (Begrenzung des Rodungszeit-

raumes, Untersuchung der Bäume vor ihrer Rodung) werden Verluste einzelner Individuen 

im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Kleinen 

Abendseglers vermieden (Unterlage 12.4, S. 56). 

5.2.1.4.14.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine vorhabensbedingte Verwirklichung des Störungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG ist ausgeschlossen. Es wird keine vorhabensbedingte Verschlechterung des Er-

haltungszustandes der lokalen Population eintreten. Der Kleine Abendsegler ist bezogen auf 

Lichteinwirkungen durch Bau und Betrieb der Trasse eine wenig empfindliche Art. 

Vorhabensbedingte Zerschneidungswirkungen für bedeutsame Flugrouten sind aufgrund des 

strukturungebundenen Flugverhaltens nicht zu erwarten. Durch den großen Aktionsraum des 

Kleinen Abendseglers stehen ausreichend vielfältige Jagdgebiete im Umfeld zur Verfügung 

(Unterlage 12.4, S.57). 

5.2.1.4.14.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten) steht der Zulassung des Vorhabens nicht entgegen. Soweit im Bereich des 

Spitzenbergtunnels und im Bereich der Korrosionsrinnen höhlenreiche Bäume, die als Ruhe-

stätten der Art in Frage kommen können, gerodet werden, bleibt die ökologische Funktion 

der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

gewahrt. Die planfestgestellte Sicherung der Alteichenflächen (A 23.2) bewirkt mittelfristig ein 

ausreichendes zusätzliches Quartierpotenzial im Eingriffsbereich. Mit der Ausbringung von 

fünf Fledermauskästen pro Hektar sowie der Initiierung der entsprechenden Zahl von Baum-

höhlen je Hektar östlich des Eddertalsgraben (Maßnahmen A 24; Unterlage 12.0, S. 356) 
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wird die ökologische Funktion der betroffenen (potentiellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

im räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, S. 56). Durch die Anlage von Nist-

hilfen werden bereits vor dem Eingriff geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten als unmit-

telbarer Ersatz der vorhabensbedingt verlustig gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

geschaffen.  

5.2.1.4.15 Mückenfledermaus 

Die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG werden vorhabensbedingt für die Anhang IV-

Art Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.15.1  Bestand 

Die Mückenfledermaus ist in Süd- und Mitteleuropa verbreitet. Sie nutzt Außenverkleidungen 

von Häusern, Flachdachverkleidungen und Hohlwände, aber auch Baumhöhlen als Quartier.  

Die Art ist auf Auwälder, Niederungen und Gewässer jeder Größenordnung angewiesen 

(Dietz, et. al., Handbuch der Fledermäuse Europas, S. 292). Nach dem gegenwärtigen 

Kenntnisstand ist der Verbreitungsschwerpunkt der Art das Oberrheinische- und Rhein-Main-

Tiefland. Für Europa, Hessen und Deutschland ist der Erhaltungszustand der Art unbekannt 

(Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). In der Roten Liste Deutschland ist die Art nicht bewertet, 

für Hessen erfolgt eine Bewertung mit „D“. Im Untersuchungsraum gelangen nur wenige 

Nachweise der Art. Quartiere wurden nicht nachgewiesen (Unterlage 12.4, S. 59). Eine Be-

wertung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist nicht möglich (Unterlage 12.4, 

S. 58).  

5.2.1.4.15.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Auswirkungen durch Lichteinwirkung während der Bau- und Betriebsphase sind im Nahbe-

reich der Trasse nicht ausgeschlossen. Am Sengelbach werden in geringem Umfang Flä-

chen von Jagdhabitaten in Anspruch genommen (Unterlage 12.4, S. 59).  

5.2.1.4.15.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot tritt vorhabensbedingt nicht ein. Aufgrund der vorhabenimmanenten 

Querungsbauwerke sowie der Anlage von Kollisionsschutzwänden und -zäunen entlang der 

Trasse (Schutzmaßnahmen S 22.1 und S 22.2) ist eine gefahrlose Querung der Trasse 

durch die Art möglich. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ist – auch in Anbe-

tracht des strukturgebundenen und in geringer Höhe erfolgenden Flugverhaltens der Art – 

ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 60). Tötungen im Zusammenhang mit dem Verlust von 

Quartieren sind nicht zu erwarten, da Quartiere im Untersuchungsraum nicht festgestellt 

wurden (Unterlage 12.4, S. 59). 
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5.2.1.4.15.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert sich aufgrund von Störungen nicht. Die Inanspruch-

nahme von Jagdhabitatflächen und die Auswirkungen von Lichtimmissionen sind unerheblich 

(Unterlage 12.4, S. 59). Im Übrigen kämen der Art auch die Beschränkungen der Bauzeit 

(A V 2.2 Nr. 5), die Abzäunungen (Maßnahmen S 22.1 und S 22.2) sowie die planfestgestell-

ten Querungsbauwerke zugute. 

5.2.1.4.15.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist nicht verwirklicht. Im Untersuchungsge-

biet konnten Quartiere der Art nicht nachgewiesen werden. Aus diesem Grund kann 

vorhabensbedingt der Verbotstatbestand nicht verwirklicht werden (Unterlage 12.4, S. 59). 

5.2.1.4.16 Nordfledermaus  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Nordfledermaus (Eptecsicus nilssonii). 

5.2.1.4.16.1  Bestand 

In Deutschland werden regelmäßig überwinternde Nordfledermäuse nachgewiesen; Wo-

chenstuben sind dagegen selten. Der Bestand in Hessen beschränkt sich auf einige Einzel-

nachweise in Winterquartieren im Lahn-Dill-Kreis, in Kassel und am Hohen Meißner (Unter-

lage 12.4, S. 61). Die Nordfledermaus bevorzugt Quartiere in Spalten an Gebäuden und 

zeichnet sich durch einen sehr hohen und strukturungebundenen Flug aus. Der Erhaltungs-

zustand der Art wird für Europa, Hessen und für Deutschland mit „U1 (unzureichend)“ ange-

geben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). Die Art ist in der roten Liste Deutschland mit „G“ 

und in der roten Liste Hessen mit „1“ bewertet. Die Art wird im Untersuchungsraum aufgrund 

von Einzelnachweisen als resident eingestuft. Quartiere und Flugrouten der Nordfledermaus 

konnten nicht nachgewiesen werden. Der Erhaltungszustand der lokalen Population lässt 

sich auf der Datengrundlage nicht bestimmen (Unterlage 12.4, S. 61). 

5.2.1.4.16.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Das planfestgestellte Vorhaben führt zu einem Abriss des Hofes Abhau, der als potentielles 

Quartier eingestuft wird. Daneben werden am Spitzenberg, östlich des Trimberges sowie an 

den Erosionsrinnen mehrere Höhlenbäume mit einer hohen Eignung als Quartier für die 

Nordfledermaus in Anspruch genommen. 
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5.2.1.4.16.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt für die Nordfledermaus 

vorhabensbedingt nicht ein. Betriebsbedingte Tötungen aufgrund einer Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos sind auszuschließen. Die Art ist im Untersuchungsgebiet selten und aufgrund ih-

res strukturungebundenen Fluges in größerer Höhe vor Kollisionen grundsätzlich sicher (Un-

terlage 12.4, S. 63). Tötungen im Zusammenhang mit der Zerstörung, Beschädigung oder 

Entnahme von Fortpflanzung- und Ruhestätten, insbesondere im Bereich des Hofes Abhau 

sind ausgeschlossen. Die Begrenzung des Zeitraumes für die Vorbereitung des Baufeldes 

und die Begutachtung spezieller Baum- und Gebäudequartiere vor der Rodung bzw. dem 

Abriss  (A V 2.2 Nr. 2)  stellen sicher, dass besetzte Quartiere gefunden und unbesetzte 

Quartiere rechtzeitig verschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 62). 

5.2.1.4.16.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Aufgrund des Vorhabens kommt es nicht zu Störungen der Art im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 

2 BNatSchG. Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Nordfledermaus verschlech-

tert sich nicht. Etwaige Störungen durch Licht werden durch die vorgesehenen Vermei-

dungsmaßnahmen (A V 2.2 Nr. 5) vermieden (Unterlage 12.4, S. 62). Nahrungshabitate 

werden nur geringfügig in Anspruch genommen. Aufgrund der vorgesehenen Maßnahme in 

Verbindung mit der Habitatausstattung des Untersuchungsraumes, in dem weitere Jagdhabi-

tate im großen Umfang zur Verfügung stehen, werden erhebliche Störungen der Art vermie-

den (Unterlage 12.4, S. 62). 

5.2.1.4.16.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Auch der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt nicht ein. Soweit die vom Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungsstätten im Bereich des Hofes Abhau sowie die höhlenreichen 

Bäume im Bereich des Spitzenberges, des Trimberges sowie an den Erosionsrinnen tatsäch-

lich Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Nordfledermaus sein sollten, bleibt die Funktionali-

tät dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Im Be-

reich der angrenzenden Ortschaften verbleiben genügend geeignete Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (Unterlage 12.4, S. 62). 

5.2.1.4.17 Rauhhautfledermaus  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii). 
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5.2.1.4.17.1 Bestand 

Die Rauhhautfledermaus ist in allen Bundesländern nachgewiesen. Wochenstuben sind al-

lerdings nur aus Norddeutschland bekannt. Die Art ist eine typische Waldfledermaus, die ihre 

Quartiere in Baumhöhlen und -spalten sucht (Unterlage 12.4, S. 64). In Hessen sind keine 

Fortpflanzungskolonien bekannt. Der Erhaltungszustand der Art wird für Europa, Hessen und 

für Deutschland mit „FV (günstig)“ angegeben (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 3). In der roten 

Liste Deutschland wird die Rauhhautfledermaus mit „G“, in der roten Liste Hessen mit „2“ 

bewertet. Im Untersuchungsraum wird die Art als Durchzügler bewertet. Der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population ist entsprechend nicht zu ermitteln (Unterlage 12.4, S. 64).  

5.2.1.4.17.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Vorhabensbedingt erfolgt die Inanspruchnahme von höhlenreichen Bäumen im Bereich des 

Spitzenbergtunnels und der Erosionsrinnen. Dies kann einen Verlust von nicht regelmäßig 

genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art zur Folge haben.  

5.2.1.4.17.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die vorhabensbedingte Tötung von Exemplaren der Art ist ausgeschlossen. Die Rauhhaut-

fledermaus weist ein weniger strukturgebundenes Flugverhalten auf. Im Untersuchungsraum 

gilt sie als Durchzügler. Schon aus diesen beiden Gründen ist eine signifikante Erhöhung 

des Kollisionsrisikos ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 66). Aufgrund der vorgesehenen 

Querungsbauwerke im Bereich der Trasse sowie der Errichtung der Kollisionsschutzwände 

und -zäune entlang der Trasse ist im Übrigen davon auszugehen, dass die Trasse gefahrlos 

gequert werden kann. Ebenso ist aufgrund der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen, 

Beschränkung des Rodungszeitraumes (A V 2.2 Nr. 1) sowie der Begutachtung potentieller 

Baumquartiere vor Rodung einschließlich Verschließung ungenutzter Quartiere und Evakuie-

rung genutzter Quartiere (A V 2.2 Nr. 2) eine Tötung im Zusammenhang mit der Entnahme, 

Beschädigung und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen (Unter-

lage 12.4, S. 64). 

5.2.1.4.17.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingte Störungen, die den Erhaltungszustand der lokalen Population ver-

schlechtern könnten, sind ausgeschlossen. Entsprechend tritt das Verbot des § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG für die Rauhhautfledermaus nicht ein. Die vorhabensbedingten Lichtwirkun-

gen betreffen lediglich einzelne Individuen; eine Auswirkung auf die lokale Population ist 

ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 65). Auch relevante Flugwege der Art werden nicht 

durchschnitten. Im Übrigen sind aufgrund der zahlreichen Querungsbauwerke ausreichend 
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Möglichkeiten zur gefahrlosen Querung der Trasse gegeben und damit auch die notwendi-

gen Verbindungen von Gebieten nördlich und südlich der Trasse sichergestellt. 

5.2.1.4.17.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Vorhabensbedingt tritt das Verbot der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Ruhe- 

und Fortpflanzungsstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein. Soweit vorhabensbedingt 

höhlenreiche Bäume in Anspruch genommen und gerodet werden, stehen im räumlichen 

Zusammenhang ausreichend Fortpflanzungs- und Ruhestätten zur Verfügung, so dass die 

ökologische Funktion der gegebenenfalls in Anspruch genommenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist (Unterlage 12.4, S. 65). 

5.2.1.4.18 Wasserfledermaus  

Die Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch das planfestgestellte Vorhaben 

für die Anhang IV-Art Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) nicht verwirklicht. 

5.2.1.4.18.1  Bestand 

Die Wasserfledermaus ist in Deutschland flächendeckend verbreitet. In Hessen verteilen sich 

die Nachweise auf die gesamte Landesfläche, ohne dass deutliche Schwerpunktvorkommen 

erkennbar wären (Unterlage 12.4, S. 67). Die Art bevorzugt Quartiere in hohlen Bäumen, 

vereinzelt werden auch Gebäudequartiere gewählt (Unterlage 12.4, S. 67). Der Erhaltungs-

zustand wird für Europa, Hessen und Deutschland mit „FV (günstig)“ angegeben (Leitfaden 

2011, Anhang 4, S. 3). Die Wasserfledermaus ist in der Roten Liste Deutschland gar nicht 

und in der Roten Liste Hessen mit „3“ bewertet. Im Untersuchungsgebiet konnte die Art an 

der Wehre und der Sontra sowie an Teichen am Trimberg jagend nachgewiesen werden. Ein 

Quartierstandort wird im Bereich der Försterei vermutet. Wochenstuben der Wasserfleder-

maus konnten im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population ist „mittel-schlecht (C)“ (Unterlage 12.4, S. 67).  

5.2.1.4.18.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Das planfestgestellte Vorhaben nimmt höhlenreiche Bäume mit hoher Quartiereignung im 

Bereich des Spitzenbergtunnels, der Erosionsrinnen sowie im Bereich der Wehre und des 

Trimberges in Anspruch. Die Überbauung der Wehre mit einer Brücke beeinträchtigt ein 

Jagdhabitat. Die Trasse hat Zerschneidungswirkung im Bereich der Jagdhabitate (Unterlage 

12.4, S. 68).  
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5.2.1.4.18.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Vorhabensbedingte Tötungen sind auszuschließen. Eine signifikante Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos ist ausgeschlossen. Aufgrund der vorgesehenen konfliktvermeidenden Maßnah-

men (Querungsbauwerke, Schutzwände und -zäune) werden Individuenverluste durch den 

Betrieb der Trasse vermieden. Die Wehretalbrücke weist eine lichte Höhe von mindestens 

4,70 m auf. Die sie tragenden Pfeiler liegen außerhalb des Gewässerbettes. Eine gefahrlose 

Unterfliegung des Bauwerkes ist somit für die Art möglich (Unterlage 12.4, S. 70). Ebenso 

sind aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Rodungsarbeiten, der Untersuchung der poten-

tiellen Baumquartiere vor der Rodung sowie von Nachtbaubeschränkungen die Tötung von 

Exemplaren der Art bei der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 68). 

5.2.1.4.18.4  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht. 

Die Wirkungen des Vorhabens führen nicht zu einer erheblichen Störung der Art im Sinne 

von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Störungen der Flugstraßen und der Jagdhabitate durch 

Lichtimmissionen werden durch die vorgesehenen Querungsbauwerke einschließlich der sie 

optimierenden Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Spritz- und Kollisionsschutz an der 

Wehretalbrücke) ausgeschlossen. Die Überbauung von Jagdhabitaten durch die Anlage der 

Brücke ist zu kleinflächig, um Verschlechterungen des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation bewirken zu können (Unterlage 12.4, S. 69).  

5.2.1.4.18.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt auch nicht den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Ent-

nahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Die 

als potentielle Quartiere ermittelten höhlenreichen Bäume im Bereich der Erosionsrinnen, 

des Spitzenbergtunnels und im Bereich der Wehre werden vorsorglich durch die Anlage von 

Nisthilfen und das Bohren von Baumhöhlen auf der Maßnahmenfläche A 23.2 vorgezogen 

ausgeglichen (A 24). Darüber hinaus werden umliegende Waldbestände aus der forstwirt-

schaftlichen Nutzung genommen, so dass sich in den Altholzbeständen mittel- bis langfristig 

ausreichend Raum für Fortpflanzungs- und Ruhestätten bietet (A 23.2). Selbst die ökologi-

schen Funktionen der betroffenen potentiellen Quartierbäume werden im räumlichen Zu-

sammenhang zu den vom Vorhaben betroffenen potentiellen Lebensräumen der Wasserfle-

dermaus gewahrt. 
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5.2.1.4.19 Zwergfledermaus  

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). 

5.2.1.4.19.1  Bestand 

Die Zwergfledermaus ist die am häufigsten nachgewiesene Art in Deutschland und in Hes-

sen. Sie kommt flächendeckend vor. Die Art ist ein typischer Spaltenbewohner an Gebäu-

den. Eine flächige Gefährdung der Art ist gegenwärtig nicht anzunehmen. In Hessen, in Eu-

ropa und in Deutschland ist der Erhaltungszustand der Art mit „FV (günstig)“ bewertet (Leit-

faden 2011, Anhang 4, S. 4). Sie ist in der roten Liste Deutschland gar nicht und in der roten 

Liste Hessen mit „3“ bewertet. Im Untersuchungsraum konnten Zwergfledermäuse ebenfalls 

flächendeckend nachgewiesen werden (Unterlage 12.4, S. 71). Das Untersuchungsgebiet 

hat für die Art hohe Bedeutung. 2010 konnten insgesamt 13 Quartiere, darunter 8 Wochen-

stubenquartiere nachgewiesen werden. Die lokale Population der Zwergfledermaus kann 

anhand der Ortschaften abgegrenzt werden. Der Erhaltungszustand der lokalen Population 

ist „hervorragend (A)“ (Unterlage 12.4, S. 72).  

5.2.1.4.19.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Vorhabensbedingt werden weder Sommerquartiere noch Wochenstuben der Art zerstört 

oder beschädigt. Potentielle Quartiere könnten in Bereich des Hofes Abhau in Anspruch ge-

nommen werden. Durch das Vorhaben werden strukturgebundene Flugwege und Jagdhabi-

tate der Art zerschnitten (Unterlage 12.4, S. 73). 

5.2.1.4.19.3  § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG tritt vorhabensbedingt nicht ein. Aufgrund der 

planfestgestellten Querungsbauwerke sowie der Kollisionswände und -zäune entlang der 

Trasse (S 22.1 und S 22.2) werden betriebsbedingte Individuenverluste über das allgemeine 

Lebensrisiko hinaus vermieden (Unterlage 12.4, S. 74). Ebenso sind aufgrund der auf den 

Zeitraum vom 1. November bis zum 28. Februar begrenzten Rodung sowie der Verpflich-

tung, Höhlenbäume bzw. Gebäudequartiere vor der Rodung/vor dem Abriss zu untersuchen, 

Individuenverluste im Zusammenhang mit der mit der Vorbereitung des Baufeldes verbunde-

nen etwaigen Zerstörung/Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlos-

sen (A V 2.2 Nr. 1, 2; Unterlage 12.4, S. 72). 
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5.2.1.4.19.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird vorhabensbedingt nicht verschlechtert. 

Erhebliche Störungen sind daher ausgeschlossen. Durch die planfestgestellten Unterfüh-

rungs-/Querungsbauwerke sowie die auf sie hinführenden Leitstrukturen bestehen ausrei-

chend Querungsmöglichkeiten. Die relevanten Flugstraßen werden erhalten. Etwaige Stö-

rungen durch Lichteinwirkungen werden durch die Nachtbaubeschränkung im Bereich der 

relevanten Flugstraßen sowie die Bauzeitenbeschränkung (S 27) ebenfalls vermieden.  

Darüber hinaus haben weitere landschaftspflegerische Maßnahmen funktional positive Wir-

kungen für die Art. Sie führen zu einer Aufwertung und Vergrößerung bestehender Jagdhabi-

tate und verbessern damit den Erhaltungszustand der lokalen Population. Durch die Maß-

nahmen A 2.2, A 3.1, A 3.2 und A 4.1 werden am Kromberg und im Bereich der Erosionsrin-

nen durch die Entwicklung von Extensivwiesen mit hoher Beutetierdiversität in Nähe beste-

hender Aufenthaltsräume Jagdhabitat für die Art wiederhergestellt (Unterlage 12.0, S. 93; S. 

113, S. 74, S. 139). Durch die Maßnahme A 2.3 (Anlage einer ein- bis mehrreihigen 

Strauchhecke) werden die bestehenden Jagdhabitate der Art unterhalb des Krombergs er-

gänzt (Unterlage 12.0, S. 96). Mit der Maßnahme A 3.5 wird ein durchgehender 20 m breiter 

Gehölzstreifen als Leitstruktur vom Waldrand (Finkenberg-Dachsberg-Zug) über die Maß-

nahmenfläche 3.2 bis hin zu der mit Gehölz bestandenen Erosionsrinne geschaffen. Auf der 

Hälfte der Breite des Gehölzstreifens werden Überhälter als Leitstruktur für die Art zwischen 

den Waldstandort und Jagdhabitaten in der Wehreaue gepflanzt (Unterlage 12.0, S. 125). 

Aufgrund der Maßnahme A 6.3 werden auf 0,44 ha Blaufichten innerhalb eines aufzulichten-

den Lärchenbestandes entnommen und durch Laubholz ersetzt. Hierdurch werden Lebens-

räume der Art am Spitzenberg optimiert (Unterlage 12.0, S. 207). Durch die Anlage von 

Streuobstflächen mit Extensivwiesen (A 4.6, A 4.10) werden auf Flächen zwischen 

Sengelbach und Eddertalsgraben die Jagdhabitate der Art verbessert (Unterlage 12.0, S. 

154, 164).  

5.2.1.4.19.5  § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt. Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG tritt nicht ein. 

Vorhabensbedingt werden nach den Feststellungen des Gutachters, wenn überhaupt, poten-

tielle Quartiere in Anspruch genommen. Sofern durch den Abriss des Hofes Abhau Quartiere 

der Art in Anspruch genommen werden sollten, ist aufgrund der Häufigkeit und Anpassungs-

fähigkeit der Art von hinreichenden Ausweichmöglichkeiten im Bereich der Ortschaften aus-

zugehen (Unterlage 12.4, S. 72). Weitergehende Maßnahmen sind für die Art nicht veran-

lasst. 
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5.2.2 Amphibien 

Im Einwirkungsbereich des Vorhabens sind Vorkommen der Amphibienarten Kammmolch, 

Geburtshelferkröte und Gelbbauchunke im Bereich des Trimbergs zwischen dem westlichen 

Tunnelportal und der künftigen Anschlussstelle Eschwege nachgewiesen (vgl. Verträglich-

keitsprüfung für das FFH-Gebiet DE 4825-301 „Trimberg bei Reichensachen“ Unterlage 12.6 

Karte 5, Müller, Erfassung und Bewertung der Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei 

Reichensachsen“ mittels Fangzaunkartierung im Zeitraum März bis Mai 1999, 1999; Bosch & 

Partner & BÖF, Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsuntersuchung 

Trimberg bei Reichensachsen 2004, 23.03.2005). 

5.2.2.1 Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Durch den Tunnel Trimberg (BW 40.1-08) wird für die Amphibienarten Kammmolch, Ge-

burtshelferkröte und Gelbbauchunke eine Zerschneidung ihrer Lebensräume fast vollständig 

vermieden (Unterlage 12.6 Karte 7 „Maßnahmen zur Schadensvermeidung für Kammmolch 

und Gelbbauchunke“; Unterlage 12.0, S. 73 bis 77). Außerhalb des Tunnels wird durch die 

Anlage eines permanenten Amphibienschutzzaunes entlang der fertig gestellten Trasse 

(Maßnahme S 5.13) verhindert, dass einzelne Tiere Opfer von Kollisionen mit Fahrzeugen 

werden. Bereits seit dem Winter 2005/2006 erfolgen auf der Grundlage der Genehmigung 

der oberen Naturschutzbehörde vom 30.12.2005 (vorgezogene) Maßnahmen, um insbeson-

dere die Kammmolche aus dem Bereich der Baustelle zu entfernen und ihnen neue Lebens-

räume zu erschließen. So wurde ein einseitig überwindbarer Amphibienschutzzaun (Maß-

nahme S 5.11) angelegt, der den Tieren ein Verlassen des Baustellenbereichs ermöglicht, 

aber ihre Rückkehr dorthin verhindert. Während der Bauphase wird der Bereich durch einen 

provisorischen Amphibienschutzzaun (Maßnahme S 5.12) abgesperrt.  

5.2.2.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Seit 2006 werden die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.5, A 5.6 

und A 5.7 durchgeführt und überwacht. Mit diesen Maßnahmen werden Ersatzhabitate für 

die betroffenen Amphibienarten, insbesondere den Kammmolch geschaffen bzw. bestehen-

de Habitate optimiert. Mit der Maßnahme A 5.2 werden frostsichere Steingruben als Winter-

lebensräume, umgeben von angereicherten Sukzessionsflächen, angelegt. Hierdurch ent-

stehen im unmittelbaren Anschluss an die Flächen des FFH-Gebiets DE 4825-301 „Trimberg 

bei Reichensachsen“ frostsichere Ersatzlandlebensräume für Kammmolch und Gelbbauch-

unke (sowie für die Reptilien Schlingnatter und Zauneidechse) (Unterlage 12.0, S. 169). 

Auch auf den Fläche A 5.3 wurden bereits (2006) Ersatzlandlebensräume für Amphibien 

geschaffen (Unterlage 12.0, S. 172/173). Auf der Fläche A 5.4 wurden durch die Umwand-



Planfeststellungsbeschluss - 390 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

lung von Acker Ersatzlandlebensräume für Amphibien geschaffen (Unterlage 12.0, S. 175). 

Diese Maßnahmen wurden bereits (teilweise) im Winter 2005/2006 auf der Grundlage der 

Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.12.2005 (27.1-31.1-50.4-A 44-13) 

umgesetzt (vgl. dazu C III 4.3.3.1). Gegenstand der Entscheidung war eine Befreiung vom 

Verbot des § 42 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG a. F. für die im Wirkraum vorkommenden Amphi-

bien- und Reptilienarten, um Wanderbewegungen dieser Arten vom Trimberg zur Bahntrasse 

und zurück und damit über den Trassenbereich der VKE 40.1 zu beenden und die Habitate 

an der Bahnlinie auf den Trimberg zu verlegen (vgl. S. 2 der Entscheidung des Regierungs-

präsidiums Kassel vom 30.12.2005). Seit 2006 wird die Funktion der Maßnahmen A 5.2, A 

5.3 und A 5.4 für Amphibien kontrolliert (BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungs-

maßnahmen am Trimberg, 2011, S. 3; Unterlage 12.0, S. 169, 173, 176). Mit der ebenfalls 

aufgrund der Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.12.2005 zugelasse-

nen und bereits durchgeführten Maßnahme A 5.5 wurden durch die Pflanzung einer aus 21 

Bäumen bestehenden Reihe entlang der Maßnahmenfläche A 5.4 Sommerlebensräume der 

Amphibien durch die Anlage schattenspendender Bereiche auf südexponierten Hängen auf-

gewertet (Unterlage 12.0, S. 178). Auf der Fläche A 5.6 werden der Sukzession überlassene 

Teilflächen eine Vegetationsperiode vor Beginn des Streckenbaus durch die Anlage von of-

fenen Bodenstellen und von Stein- sowie Totholzhaufen strukturiert und so kurzfristig Som-

merlandlebensräume von Amphibien optimiert und langfristig Winterlandlebensräume herge-

stellt (Unterlage 12.0, S. 180/181). Mit der Maßnahme A 5.7 wurde im Sommer 2009 ein 

Umlaufgerinne um einen bestehenden Amphibienteich gelegt, um die Wassertemperatur zu 

erhöhen. Diese Maßnahme soll die Bedingungen des Teiches als Laichgewässer für die 

Amphibienarten Kammmolch, Geburtshelferkröte und Gelbbauchunke und den Erhaltungs-

zustand ihrer Populationen verbessern (Unterlage 12.0, S. 183/184). Mit den Maßnahmen 

A 5.10 und A 11.8 werden (Sommer-)Lebensräume für den Kammmolch entwickelt (Unterla-

ge 12.0, S. 191/192, S. 290). Die Maßnahmen A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.5, A 5.6, A 5.7 und 

A 5.10 sowie A 11.8 liegen alle um das Bauwerk 40.1-08 (Tunnel Trimberg). Sie erweitern 

und verbessern im räumlichen Zusammenhang die bestehenden inzwischen teilweise verleg-

ten Amphibienhabitate. 

5.2.2.2.1 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Amphibien stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Die Grundstücke für die Maßnahmen A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.5, A 5.6, A 5.7 und A 5.10 be-

finden sich im Eigentum der Vorhabenträgerin. Insoweit ist eine Inanspruchnahme von Dritt-

eigentum nicht erforderlich. Darüber hinaus sind die Maßnahmen überwiegend bereits reali-
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siert. Die obere Naturschutzbehörde hat die Maßnahmen mehrfach kontrolliert und bestätigt, 

dass die Schadensbegrenzungsmaßnahmen für die Amphibien, insbesondere den Kamm-

molch, ausreichend und geeignet sind, erhebliche Beeinträchtigungen für die Arten auszu-

schließen (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in der Anlage beiliegender Stellungnahme 

der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, FFH-Gebiet Trimberg, S. 2 f.). 

5.2.2.3 Kammmolch 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Kammmolch (Triturus cristatus). 

5.2.2.3.1  Bestand 

Der Kammmolch nutzt mittlere bis größere, etwas tiefere Stillgewässer im Flach- und Hügel-

land als Laichgewässer. Die in der Regel nur wenige 100 m von den Laichgewässern ent-

fernten Landlebensräume sollten eine große Strukturvielfalt aufweisen (Unterlage 12.4, S. 

229). Die Art ist in Hessen landesweit mit Schwerpunkten im Westerwald, im Taunus, im 

west- und osthessischen Bergland, im Vogelsberg, in der Rhön und im oberrheinischen Tief-

land verbreitet. In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art mit „FV (günstig)“, in Deutsch-

land und Europa mit  „U1 (unzureichend)“ bewertet (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Der 

Kammmolch ist in den Roten Listen Deutschlands und Hessens mit „2“ bewertet. Innerhalb 

des Untersuchungsraums wurden zwei Teilpopulationen ermittelt (vgl. Unterlage 12.6, Kar-

te 5, Bestand [Lebensräume und Arten, maßgebliche Gebietsbestandteile], Beeinträchtigung 

der Erhaltungsziele). Eine Population lebt im Umgriff von im Rahmen von Rekultivierungs-

maßnahmen angelegten Stillgewässern im Bereich der ehemaligen Tongrube sowie einem 

Teich südwestlich des Hofes Abhau. Die zweite Population lebt im Umgriff von zwei Gewäs-

sern im Sengelbachtal. Der Erhaltungszustand der lokalen Population des Kammmolches ist 

„hervorragend (A)“ (Unterlage 12.4, S. 229/230). Die FFH-Richtlinie Anhang II-Art Kamm-

molch ist außerdem ein Erhaltungsziel des FFH-Gebiets DE 4825-301 „Trimberg bei Rei-

chensachsen“  (Natura 2000 Verordnung, Anlage 3a). 

5.2.2.3.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Anlage- und baubedingt erfolgt auf  ca. 1 ha westlich der künftigen Anschlussstelle „Eschwe-

ge“ die Inanspruchnahme von Lebensräumen des Kammmolches; Laichgewässer der Art 

sind nicht betroffen (Unterlage 12.4, S. 230). Bereits im Sommer 2006 wurde die Maßnahme 

S 5.11 umgesetzt. Durch die Errichtung eines nur einseitig überwindbaren Amphibienzauns 

ist sichergestellt, dass die Tiere nach dem Aufsuchen der Laichgewässer nicht in den Ein-

griffsbereich zurückkehren können. Gleichzeitig wurden Ersatzlebensräume, u. a. 25 Stein-
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gruben/Geröllfelder und Totholzhaufen in der Nähe der Laichgewässer hergestellt. Aufgrund 

des Tunnelbauwerks Trimberg (BW 40.1-08) ist eine Zerschneidung der nördlich und südlich 

der Trasse gelegenen Lebensräume der Art ausgeschlossen. Die außerhalb des Tunnels 

liegenden Abschnitte sind mit einem permanenten Amphibienschutzzaun versehen (S 5.13). 

Das planfestgestellte Vorhaben zerschneidet Teillebensräume der Art; Lichtimmissionen 

werden aufgrund der Einschnittslage der Trasse (ca. Bau-Km 43-500 bis 44-000 sowie Ab- 

und Zufahrt im Bereich der Anschlussstelle) keine Auswirkungen auf die Art haben (Unterla-

ge 12.4, S. 231). 

5.2.2.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Betriebsbedingte Tötungen von Exemplaren der Art sind aufgrund des permanenten Amphi-

bienschutzzauns S 5.13 ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 232). Während der Bauphase 

werden Tötungen durch die provisorischen Amphibienschutzzäune um die Baustellenflächen 

vermieden. Durch die bereits seit 2006 erfolgte Verlagerung von Lebensräumen der Art sind 

Tötungen aus Anlass der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten (u. a. Maßnahmen S 5.11) ebenfalls ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 

230). 

5.2.2.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich vorhabensbedingt 

nicht. Erhebliche Störungen sind aufgrund des Vorhabens nicht zu erwarten. Eine Zer-

schneidung von Lebensräumen wird aufgrund des Trimbergtunnels weitgehend vermieden. 

Das Bauwerk erhält die bestehenden Verbindungen. Verbleibende Barrierewirkungen im 

Bereich der Tunnelportale können durch Umleitung der Tiere mittels Amphibien-

Sperreinrichtungen vermieden werden (Unterlage 12.4, S. 231).  

5.2.2.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt auch nicht den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Ent-

nahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Die 

Bereiche an der Anschlussstelle Eschwege und westlich davon, auf denen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten der Art nachgewiesen wurden, werden seit 2006 umgesiedelt. Durch die 

Errichtung des einseitig überwindbaren Sperrzaunes (Maßnahme S 5.11) ist sichergestellt, 

dass Amphibien, die den Eingriffsbereich in Richtung Laichgewässer verlassen haben, nicht 

mehr dorthin zurückkehren können. Lebensraumverluste wurden durch die Anlage von 

Steingruben (Maßnahme A 5.2) und die Umwandlung von Acker in Grünland (Maßnahme 

A 5.4) sowie Gehölzpflanzungen (A 5.3, A 5.5, A 11.8), die Entwicklung von Ruderalfluren 

und Sukzessionsflächen (A 5.6, A 5.10) und der Optimierung eines Teiches (A 5.10) vorzeitig 
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ausgeglichen. Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt 

vorhabensbedingt damit erst zu einem Zeitpunkt, zu dem im räumlichen Zusammenhang 

Ersatzhabitate errichtet worden sind und die Eingriffsflächen aufgrund der langjährigen Ab-

zäunung (S 5.11) bereits von Amphibien verlassen worden sind. Ergänzend wird durch die 

Maßnahmen E 5.8 und E 5.9 nach Abschluss des Tunnelbaus Landlebensraum für Amphi-

bien geschaffen (Unterlage 12.0, S. 186, 188). Die Maßnahmen haben daher eine zusätzli-

che funktionelle Eignung für die Art (Unterlage 12.4, S. 251).  

5.2.2.3.6 Stellungnahme des BUND 

Die Stellungnahme des BUND ist zurückzuweisen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND vom 16.05.2011, unter B III 1.).  

Die bereits im Jahr 2006 durchgeführten vorgezogenen Maßnahmen (M 1.5, M 1.6, M 1.7 

und M 1.8) im Umfang von ca. 6,1 ha haben sich als wirksam erwiesen. Sie stellen die Stabi-

lität der Kammmolchpopulation sicher (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermei-

dungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, 2010 und 2011). Die dazu vom Gutachterbüro ver-

wendete Methodik bei der Amphibienerfassung entspricht nach Prüfung der obersten Natur-

schutzbehörde dem aktuellen wissenschaftlichen Standard und gibt hinreichend genaue 

Aussagen zum Populationsstatus, der geschätzten Populationsgröße und der Nutzung der 

Ersatzhabitate (vgl. Stellungnahme des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 17.08.2011). Die diesbezüglichen Einwände des 

BUND werden daher zurückgewiesen. 

Im Hinblick auf die artenschutzrechtliche Beurteilung steht fest, dass aufgrund dieser Vorge-

hensweise der vorhabensbedingte Eintritt der Zugriffsverbote ausgeschlossen ist. Soweit 

Exemplare der Art im Trassen- und Baustellenbereich verblieben sein sollten, steht fest, 

dass deren Tötung im Zusammenhang mit der Zerstörung/Beschädigung von Fortpflanzung- 

und Ruhestätten steht, für die im räumlichen Zusammenhang Fortpflanzung- und Ruhestät-

ten geschaffen wurde, die nachgewiesener Maßen die ökologischen Funktionen jener Stät-

ten erfüllen, § 44 Abs. 5 S. 2, 3 BNatSchG. Aus dem gleichen Grund ist auch das Verbot des 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht erfüllt.  

Die vom BUND behaupteten Störungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Schrei-

ben vom 16.05.2011, S. 24 ff.) treten ebenfalls nicht ein. Die durch die Zerschneidungswir-

kung eintretende Beeinträchtigung ist nicht erheblich. Sie liegt unterhalb der natürlichen 

Schwankungsbreite von Kammmolchpopulationen, so dass aufgrund der durchgeführten 

Maßnahmen davon auszugehen ist, dass die betroffene Population weiterhin ein lebensfähi-

ges Element in diesem Lebensraum bildet. Ihr Lebensraum wurde funktional verbessert und 
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ihr Überleben langfristig gesichert (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungs-

maßnahmen am Trimberg, 2011). Die obere Naturschutzbehörde bestätigt, dass die Scha-

densbegrenzungsmaßnahmen für den Kammmolch ausreichend und geeignet sind, erhebli-

che Beeinträchtigungen der Art auszuschließen (vgl. Stellungnahme des Hessischen Minis-

teriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 23.3.2011, mit in 

der Anlage beiliegender Stellungnahme der Regierungspräsidiums Kassel vom 31.11.2010, 

FFH-Gebiet Trimberg, S. 2 f.).  

5.2.2.4 Gelbbauchunke 

Für die Anhang IV-Art Gelbbauchunke (Bombina variegata) werden aufgrund des Vorhabens 

keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG verwirklicht. 

5.2.2.4.1  Bestand 

Die Gelbbauchunke kommt heute praktisch nur noch in Abbaugruben vor. Ihre Verbreitung in 

Hessen ist lückig und die bestehenden Populationen sind von einander genetisch isoliert. Im 

Werra-Meißner-Kreis sind vier genetisch verinselte Vorkommen der Art bekannt (Unterlage 

12.4, S. 233). In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art mit „U1 (unzureichend)“, in 

Deutschland und Europa mit  „U2 (schlecht)“ bewertet (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). Die 

Gelbbauchunke ist in den Roten Listen Deutschlands und Hessens jeweils mit „2“ bewertet. 

Die Anhang II-Art Gelbbauchunke ist ein Erhaltungsziel des FFH-Gebiets DE 4825-301 

„Trimberg bei Reichensachsen“ (Natura 2000 Verordnung, Anlage 3a). Im Untersuchungs-

raum nutzt die Gelbauchunke auch die Laichgewässer des Kammmolches am Trimberg (Un-

terlage 12.4, S. 233). Die Art wurde im Untersuchungsraum mehrfach erfasst. Für 2010 wur-

de Reproduktion nachgewiesen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „mittel-

schlecht (C)“ (Unterlage 12.4, S. 234). Der überwiegende Teil der Tiere überwintert in den 

Waldbereichen nordwestlich des Teiches 1 (Unterlage 12.4, S. 234; Unterlage 12.6 Karte 6). 

Im Bereich der Anschlussstelle Eschwege wurden keine Gelbbauchunken nachgewiesen 

(Unterlage 12.4, S. 235).  

5.2.2.4.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Der planfestgestellte Abschnitt VKE 40.1 zerschneidet Habitate der Art. Durch das Tunnel-

bauwerk Trimberg wird eine Veränderung der Lärmbelastung in den Habitaten gegenüber 

dem Prognosenullfall vermieden (Unterlage 12.4, S. 235). Laichgewässer der Gelbbauchun-

ke werden vorhabensbedingt nicht beansprucht. Baubedingt werden aber grundsätzlich ge-

eignete, aber aktuell nicht genutzte Ruhestätten der Art südöstlich des Teiches 3 sowie an 

der Himalayaschlucht in Anspruch genommen (Unterlage 12.4, S. 234).  
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5.2.2.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird durch das Vorhaben nicht verwirklicht. 

Individuenverluste durch den Betrieb der Straße und aufgrund von Baumaßnahmen sind 

aufgrund der Schutzmaßnahmen (S 5.12 und S 5.13) ausgeschlossen (Unterlage 12.4, 

S. 236). Ebenso sind Tötungen aufgrund von Beschädigungen, Entnahmen oder Zerstörun-

gen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht zu erwarten. Sollten solche 

Individuenverluste trotzdem eintreten, wären sie wegen § 44 Abs. 5 S. 2, 3 BNatSchG nicht 

tatbestandsmäßig. Aufgrund der Maßnahmen A 5.2 bis A 5.4 wurden im räumlichen Zusam-

menhang auch für die Gelbbauchunke geeignete Habitate für Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten geschaffen, die die ökologische Funktion der vorsorglich als beeinträchtigt erfassten Ru-

hestätten wahren. Die Maßnahme A 5.6 verbessert die Gelbbauchunkenhabitate durch die 

kurzfristige Optimierung von Sommerlebensräumen und die langfristige Verbesserung von 

Winterlebensräumen (Unterlage 12.0, S. 180; Unterlage 12.4, S. 235). 

5.2.2.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingt treten keine erheblichen Störungen für die Art ein. Das Vorhaben ver-

schlechtert den Erhaltungszustand der lokalen Population der Gelbbauchunke nicht. Die er-

mittelten Störwirkungen sind ausnahmslos nicht erheblich. Durch das Tunnelbauwerk 

Trimberg und den permanenten Amphibienschutzzaun wird eine Zerschneidung vermieden 

bzw. Einzeltiere umgeleitet. Die Lärmimmissionen werden im Planfall nicht höher liegen als 

im Prognosenullfall, also nicht erheblich sein. Aufgrund des Trimbergtunnels und der perma-

nenten Amphibienschutzzäune sind auch erheblich störende Lichteinwirkungen auf die Le-

bensräume und Wanderkorridore der Art ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 235). Die vor-

gezogenen Ausgleichsmaßnahmen A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.6 und A 5.7 sichern und verbes-

sern den Lebensraum und die Reproduktionsbedingungen der Art als lebensfähiges Element 

im Untersuchungsraum. Dadurch bewirken sie auch eine Verbesserung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population der Gelbbauchunke (vgl. Unterlage 12.4, S. 235). 

5.2.2.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt auch nicht den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Ent-

nahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Der 

Gutachter stellt lediglich die vorhabensbedingte Inanspruchnahme von grundsätzlich geeig-

neten, aber aktuell nicht genutzten Ruhestätten südöstlich des Teiches 3 (ca. 0,91 ha Offen-

land/0,02 ha Gehölze) und an der Himalayaschlucht (0,07 ha Gehölze) fest. Selbst wenn es 

sich bei diesen Flächen um Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG handeln 

sollte, steht nach den gutachterlichen Feststellungen fest, dass deren ökologische Funktion 
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durch die bereits durchgeführten Maßnahmen A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.6 und A 5.7 im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt werden würde (Unterlage 12.4, S. 234/235). Ergänzend wird 

durch die Maßnahmen E 5.8 und E 5.9 nach Abschluss des Tunnelbaus weiterer Landle-

bensraum für Amphibien geschaffen (Unterlage 12.0, S. 186, 188). Die Maßnahmen optimie-

ren und erweitern die Lebensräume der Art dauerhaft (Unterlage 12.4, S. 235). 

5.2.2.4.6 Stellungnahme des BUND 

Der BUND ist der Auffassung, dass im Bereich der künftigen Anschlussstelle Eschwege 

Gelbbauchunken vorkommen könnten (Schreiben vom 16.05.2011, S. 28/29). Dieser Ein-

wand ist unbegründet. Der Gutachter hat aufgrund der durchgeführten Untersuchungen 

nachgewiesen, dass ein Vorkommen der Gelbbauchunke in diesem Bereich nicht mehr be-

steht (Unterlage 12.4, S. 235). Nach der vom BUND als Beleg für das Gegenteil herangezo-

genen Untersuchung von Müller (Amphibienpopulationen im NSG „Trimberg bei Reichens-

achsen“, 1999, S. 40) sind drei Exemplare der Art im Ostteil der Wiese und an der Böschung 

zum Firmengelände Abhau Bereich festgestellt worden. Spätere Untersuchungen haben 

keine Funde der Art in diesem Bereich ergeben. Für die Gelbbauchunke haben die ausge-

zäunten Bereiche nur eine potentielle Habitatfunktion. So wurden im Rahmen der Fangzaun-

erfassung im Jahr 2004 keine Exemplare im zukünftigen Eingriffsbereich (vgl. Bosch & Part-

ner & BÖF, Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg, Populationsuntersuchung Trimberg 

bei Reichensachsen 2004, 23.03.2005, S. 31 ff.) und im Rahmen der Fangkreuzerfassungen 

der Landhabitate in den Jahren 2005, 2006 und 2008 nur jeweils ein Exemplar auf der 

Ackerbrache (Maßnahmenfläche vM 1) erfasst (vgl. BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensver-

meidungsmaßnahmen am Trimberg, 2008, S. 47). Die konkrete Untersuchung hat keinen 

Nachweis der Art erbracht, so dass die Aussagen von Müller insoweit der artenschutzrechtli-

chen Betrachtung nicht mehr zugrunde zu legen sind (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 12.10.2011, unter III.2). Entsprechend bestehen auch nicht die vom BUND behaupteten 

Störwirkungen (Schreiben vom 16.05.2011, S. 30). Soweit am Bahndamm Lebensräume der 

Gelbbauchunke verloren gehen, wäre ein damit verbundener Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im räumlichen Zusam-

menhang funktional wirksam kompensiert. Die Verschlechterung der Erhaltungszustandes 

Gelbbauchunke spricht nicht gegen die Wirksamkeit der Maßnahmen. Der Gutachter führt 

diese Verschlechterung auf die gemeinsame Nutzung der Gewässer durch Kammmolch und 

Gelbbauchunke zurück (BÖF, Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnahmen, 2010, 

S. 4, 23/24). Diese gemeinsame Nutzung erfolgte aber bereits vor Beginn der Ausführung 

der Maßnahmen und ist daher vorhabenunabhängig als ein natürlicher Vorgang zu bewer-

ten. Das gleiche gilt für die Habitatgestaltung der Gelbbauchunke. Mit fortschreitender Suk-

zession in der Tongrube sind die Voraussetzungen für diese Pionierart schlechter geworden, 
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gepaart damit, dass die Kammmolche als Prädatoren auftreten, indem sie die Larven der 

Gelbbauchunken fressen. Die Verluste idealer Habitate beruht nicht auf dem Vorhaben. Im 

Übrigen hat die obere Naturschutzbehörde im räumlichen Zusammenhang bereits weitere 

Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes der Gelbbauchunke im FFH-Gebiet 

DE 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ durchgeführt. So wurde der Teich 4 ent-

schlammt und die beschattenden Gehölze am Ufer zurückgenommen. Der südliche Rand 

des Teiches wurde soweit möglich abgezogen, damit die Gehölze nicht gleich wieder auf-

wachsen. An den temporären Kleingewässern im Bereich der Tongrube am Trimberg wurden 

wieder Rohbodenverhältnisse geschaffen. Im Sengelbachtal wurden die Teiche 6 und 7 aus-

gekratzt, die Ränder abgezogen und östlich angrenzende, beschattende Gehölze zurückge-

nommen. Nördlich/oberhalb der Gewässer wurden neue Kleingewässer für die Gelbbauch-

unke angelegt und zusätzlich südlich der Gewässer 6 und 7 an drei Stellen mehrere Flach-

wasser-Pfannen und Kleingewässer im Verlauf des Sengelbaches geschaffen (E-Mail des 

Regierungspräsidiums Kassel vom 04.05.2011). 

5.2.2.5 Geburtshelferkröte 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote des § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die Anhang IV-Art Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans). 

5.2.2.5.1  Bestand 

Die Geburtshelferkröte bevorzugt besonntes Gelände mit starkem Relief und einer Vielzahl 

von Versteckplätzen. Solche Bedingungen bieten u. a. Steinbrüche und Tongruben. Die na-

he am Landhabitat liegenden Laichgewässer sollten besonnte bis halbschattige Wasseran-

sammlungen sein (Unterlage 12.4, S. 237). In Hessen und Deutschland ist der Erhaltungs-

zustand der Art mit „U1 (unzureichend)“, in Europa mit „U2 (schlecht)“ bewertet (Leitfaden 

2011, Anhang 4, S. 4). Die Geburtshelferkröte ist in der Roten Liste Deutschland mit „3“ und 

in und der Roten Liste Hessens mit „2“ bewertet. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art in 

Hessen liegt im Westerwald. Zwischen Breidenbach-Oberdieten und Herborn befinden sich 

die meisten Gewässer mit der größten Populationsdichte der Geburtshelferkröte. Im FFH-

Gebiet DE 4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ sind kleinere Populationen der Art 

nachgewiesen. Im Untersuchungsraum wurden seit 2004 regelmäßig Geburtshelferkröten 

nachgewiesen, im Jahr 2010 32 Tiere im Bereich der Steingruben. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population der Art ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 238).  

5.2.2.5.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Im Eingriffsbereich wurden in der Vergangenheit Geburtshelferkröten nachgewiesen, die in 

Richtung auf die Laichgewässer am Trimberg wanderten. Zerschneidungen der Wanderbe-
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ziehungen werden aber durch das Tunnelbauwerk Trimberg vermieden (Unterlage 12.4, 

S. 239). Im Bereich der Anschlussstelle Eschwege und des Baustellenbereichs des 

Trimbergtunnels werden grundsätzlich geeignete, aber aktuell nicht genutzte Winterquartiere 

und Sommerlebensräume der Art anlage- und baubedingt in Anspruch genommen (Unterla-

ge 12.4, S. 238).  

5.2.2.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird durch das Vorhaben nicht verwirklicht. Individuenverluste durch den 

Betrieb der Straße und im Rahmen der Baumaßnahmen sind aufgrund der Amphibienzäune 

während der Bau- und der Betriebsphase ausgeschlossen (Maßnahmen S. 5.11, S 5.12 und 

S 5.13) (Unterlage 12.4, S. 239). Ebenso sind Tötungen aufgrund von Beschädigungen, Ent-

nahmen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sehr unwahrscheinlich. Es 

kommt zu unvermeidbaren Inanspruchnahmen von grundsätzlich geeigneten, aber aktuell 

von der Art nicht genutzten Habitaten im Bereich der Anschlussstelle Eschwege und des 

Baustellenbereichs für den Tunnel Trimberg (Unterlage 12.4, S. 238). Sollten hierbei trotz-

dem Individuenverluste eintreten, wären sie wegen § 44 Abs. 5 S. 2, 3 BNatSchG nicht tat-

bestandsmäßig. Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen A 5.2, A 5.3 und A 5.7 

werden im räumlichen Zusammenhang auch für die Geburtshelferkröte Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten geschaffen, die die ökologische Funktion der beeinträchtigten geeigneten Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten erfüllen (Unterlage 12.4, S. 238). Auch die weiteren vorlaufen-

den Amphibienmaßnahmen A 5.4 und A 5.6 sowie die nachfolgenden Maßnahmen E 5.8 und 

E 5.9 verbessern die Lebensräume der Geburtshelferkröte (Unterlage 12.4, S. 238). 

5.2.2.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben verschlechtert den Erhaltungszustand der lokalen Population der Geburtshel-

ferkröte nicht. Die vom Gutachter ermittelten Störwirkungen (Zerschneidung sowie Lärm- und 

Lichtimmissionen) sind nicht erheblich. Durch den Trimbergtunnel und den permanenten 

Amphibienschutzzaun wird eine Zerschneidung der Habitate vermieden bzw. Einzeltiere um-

geleitet. Die Maßnahmen A 5.2, A 5.3 und A 5.7 wirken sich positiv auch auf den Erhaltungs-

zustand der lokalen Population der Geburtshelferkröte aus. Die Lärmimmissionen werden im 

Planfall nicht höher liegen als im Prognosenullfall, also für die Art nicht erheblich sein. Auf-

grund des Trimbergtunnels und der permanenten Amphibienschutzzäune sind erheblich stö-

rende Lichteinwirkungen auf die Lebensräume und Wanderkorridore der Art ausgeschlossen 

(Unterlage 12.4, S. 239). 
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5.2.2.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht nicht den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Ent-

nahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Der 

Gutachter unterstellt vorhabensbedingt lediglich die Inanspruchnahme von grundsätzlich 

geeigneten, aber aktuell nicht genutzten Ruhestätten im Bereich der Anschlussstelle 

Eschwege und des Baustellenbereichs „Trimbergtunnel“. Selbst wenn es sich bei diesen 

Flächen um Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG handeln sollte, steht 

nach den gutachterlichen Feststellungen fest, dass deren ökologische Funktion durch die 

bereits durchgeführten Maßnahmen A 5.2, A 5.3 und A 5.7 im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt werden würde (Unterlage 12.4, S. 238), so dass etwaige, aber wegen der 

Schutzmaßnahme S 5.11 unwahrscheinliche, Tötungen im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen sind. 

5.2.3 Reptilien 

Im Untersuchungsraum der VKE 40.1 wurden Vorkommen der Reptilienarten Zauneidechse 

und Schlingnatter nachgewiesen. Für beide Arten ist aufgrund der vorhabensbedingten Inan-

spruchnahme von Lebensräumen (Bereich Anschlussstelle Eschwege, Bahndamm östlich 

des Dasbachs, Erosionsrinnen, insbesondere Schlangengraben, östlich des Sengelbachs 

und Waldrandbereiche östlich von Hoheneiche; vgl. Karte Bestandserfassung Sonstige Arten 

und Flora vom 20.10.2010) davon auszugehen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 

Arten zerstört werden und aufgrund der anlagebedingten Zerschneidungswirkung eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der jeweiligen lokalen Population und damit eine 

erhebliche Störung der Arten zu erwarten ist.  

5.2.3.1 FCS-Maßnahmen 

Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung von artgerech-

ten Habitaten (Anlage von Steingruben, -haufen und Geröllfeldern, Stärkung von Verbund- 

und Vernetzungsbeziehungen, Optimierung von südexponierten Böschungsbereichen) ist 

eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet allerdings auszuschließen, § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG. Die Repti-

lien werden unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses aus den Eingriffsle-

bensräumen über einen Zeitraum von zwei Jahren in die angelegten bzw. anzulegenden 

Geröllfelder, Steinhaufen und -gruben sowie die sie umgebenden Versteck- und Verbundflä-

chen (Unterlage 12.0, S. 129, 133, 135, 142) umgesiedelt. Die Flächen A 3.6 (westlich 

Schlangengraben, Unterlage 12.2 Blatt 2, 2a); A 3.7 (östlich Schlangengraben, Unterlage 

12.2 Blatt 3, 3a), A 3.8 (nordwestlich Eddertalsgraben, Unterlage 12.2 Blatt 3a), A 4.2 (östlich 
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Eddertalsgraben, Unterlage 12.2 Blatt 3, 3a), A 6.2 (Bereich Spitzenbergtunnel, Unterlage 

12.2 Blatt 6) werden unmittelbar nach Planfeststellung hergestellt und die im Eingriffsbereich 

gefangenen Reptilien innerhalb von zwei Jahren hierher umgesiedelt. Die Fläche 5.2 (Be-

reich Trimbergtunnel, Unterlage 12.2 Blatt 5) wurde bereits 2006 auf der Grundlage der Ent-

scheidung des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.12.2005 angelegt (Unterlage 12.0, S. 

169). Die Maßnahme wurde auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft, wobei der Nachweis einer 

Schlingnatter gelang (Unterlage 12.0, S. 169).  

Die Maßnahmen haben nicht die Wirkung von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF), 

sondern sichern und verbessern den Erhaltungszustand der beiden Reptilienarten (FCS-

Maßnahmen). Aufgrund der geringen Wanderfreudigkeit von Zauneidechse und Schlingnat-

ter sowie der Barrierewirkung bewirtschafteter Äcker ist eine selbstständige Besiedlung der 

Maßnahmenflächen innerhalb von zwei Jahren durch diese Arten nicht ausreichend wahr-

scheinlich (Unterlage 12.4, S. 242, 246). Das Fangen und die anschließende Umsetzung in 

neue Lebensräume erlauben aufgrund des begrenzten Zeitraums keine Prognose der voll-

ständigen Wirksamkeit als vorgezogener Ausgleich (Unterlage 12.4, S. 242, 246). Aus die-

sem Grund kann nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die 

ökologischen Funktionen der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang gewahrt bleiben. Nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen werden 

mit der Maßnahme E 5.8 weitere frostsichere Lebensräume auch für die Schlingnatter und 

die Zauneidechse durch die Anlage von Steingruben im Bereich der Anschlussstelle 

Eschwege auf dem Abhau-Gelände geschaffen (Unterlage 12.0, S. 185; Unterlage 12.2 Blatt 

5). Die Maßnahmen bewirken eine Optimierung des Lebensraums für Reptilien durch die 

Herstellung von Sonnenplätzen, Winterlagern sowie der Entwicklung von Verbundstrukturen 

am Waldrand und entlang der Erosionsrinnen. Auf diese Weise wird der Lebensraum der 

Reptilien vergrößert und ihre Reproduktionsbedingungen verbessert, so dass der Erhal-

tungszustand der Arten trotz des Eintritts der Verbotstatbestände zumindest gewahrt bleibt. 

Die durch die Zerschneidung des alten Bahndammes beeinträchtigten Verbundfunktionen 

werden durch die Umsetzung der Verbundmaßnahmen aufrechterhalten, so dass für die 

Reptilien eine Grünbrücke nicht erforderlich ist (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

26.09.2011 auf die Stellungnahme der ONB vom 29.08.2011, S. 9).  

5.2.3.1.1 Verbund Dasbach-Waldrand 

Durch die Entwicklung von Extensivwiesen und -weiden auf unterschiedlich intensiv genutz-

ten Acker- und Wiesenflächen (Maßnahme A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4) sowie durch die Anla-

ge eines Waldrandes in Verbindung mit einer extensiv genutzten Wiese (Maßnahme A 3.0) 

werden Lebensräume von der Schlingnatter und der Zauneidechse aufgewertet und die Ver-
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netzungs- und Verbundelemente entlang des Waldrandes ergänzt (Unterlage 12.2 Blatt 2a; 

Unterlage 12.0, S. 109/110, 114, 116/117, 119, 122). Durch die Anlage eines durchgehen-

den Gehölzstreifens vom Waldrand (Finkenberg-Dachsberg-Zug) über die Fläche A 3.2 bis 

zur gehölzbestandenen Erosionsrinne westlich des Schlangengrabens (Maßnahme A 3.5) 

wird der Biotopverbund für die Schlingnatter und die Zauneidechse optimiert (Unterlage 12.2 

Blatt 2a; Unterlage 12.0, S. 125). 

5.2.3.1.2 Verbund Schlangengraben/Geröllfelder bis Eddertalsgraben 

Durch die Überlassung eines fünf Meter breiten Ackerstreifens der gelenkten Sukzession 

und der Anlage von Stein- und Totholzhaufen im Abstand von 20 m zwischen dem Schlan-

gen- und dem Eddertalsgraben entlang des Waldrandes des Finkenberg-Dachsberg-Zuges 

(Maßnahme A 3.9) werden – unter Einbindung der Flächen A 3.7 und A 3.8 – neue Vernet-

zungsstrukturen für die Schlingnatter und die Zauneidechse aufgebaut (Unterlage 12.2 Blatt 

2a, 3a; Unterlage 12.0, S. 136). 

5.2.3.1.3 Verbund Eddertalsgraben bis Sengelbach 

Durch die Entwicklung eines 10 m breiten Gehölzstreifens mit Krautsaum auf Acker, der 

durch Totholz- und Steinhaufen strukturiert wird (Maßnahme A 4.3), sowie die Entwicklung 

von Extensivwiesen und -weiden auf unterschiedlich intensiv genutzten Acker- und Wiesen-

flächen (Maßnahme A 4.1, A 4.4) werden die Habitat-, Vernetzungs- und Verbundelemente 

für Zauneidechse und Schlingnatter verbessert (Unterlage 12.2 Blatt 3, 3a; Unterlage 12.0, 

S. 139, 145, 148). Durch die Entwicklung einer strukturreichen Sukzessionsfläche und der 

Strukturierung mit Stein- und Totholzhaufen (Maßnahme A 4.7) werden Sommerlebensräu-

me für die Zauneidechse und die Schlingnatter geschaffen und Verbundstrukturen für diese 

Arten entwickelt (Unterlage 12.2 Blatt 3a; Unterlage 12.0, S. 157). 

5.2.3.1.4 Verbund alter Bahndamm bis Trimberg 

Die erfolgte Anlage von linearen Gehölzstrukturen optimiert die Verbund- und Vernetzungs-

strukturen zwischen Waldrand, Erosionsrinnen und den neu angelegten Steingruben (A 5.2) 

(Maßnahme A 5.3; Unterlage 12.0, S. 172; Unterlage 12.2 Blatt 5). Im Anschluss hieran wur-

den Reptilienlebensräume durch die Entwicklung von Extensivwiesen und -weiden auf unter-

schiedlich intensiv genutzten Acker- und Wiesenflächen (Maßnahme A 5.4) optimiert (Unter-

lage 12.0, S. 175; Unterlage 12.2 Blatt 5). Durch die Anlage von Gehölzstrukturen auf einer 

Teilfläche der südlich an den Eingriffsbereich angrenzenden Brachwiesen und freier Sukzes-

sion auf den übrigen Flächen, die durch Totholz- und Steinhaufen sowie offene Bodenstellen 

strukturiert werden (Maßnahme A 5.6), wurden bzw. werden die Lebensräume für Schling-

natter und Zauneidechse optimiert (Unterlage 12.0, S. 180; Unterlage 12.2 Blatt 5). Durch die 
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Entwicklung einer strukturreichen Sukzessionsfläche mit teilweiser Strukturierung durch 

Stein- und Totholzhaufen und offenen Bodenstellen (Maßnahme A 5.10) werden Sonnen-

plätze für Schlingnatter und Zauneidechse entwickelt (Unterlage 12.0, S. 191; Unterlage 12.2 

Blatt 5).  

5.2.3.1.5 Bereich Spitzenberg 

Mit der Maßnahme werden auf 0,58 ha eine Extensivwiese und auf 0,11 ha ein Geröllfeld 

(Steinhaufen) als neuer Lebensraum insbesondere für die über einen Zeitraum von zwei Jah-

ren umzusiedelnden Schlingnattern und Zauneidechsen aus dem Bereich Spitzenberg (Flä-

che 16; Karte „Bestandserfassung sonstige Arten und Flora“ vom 20.10.2010) geschaffen 

(Unterlage 12.0, S. 204). 

5.2.3.1.6 Optimierung südexponierter Böschungsberei che 

Im unmittelbaren Anschluss an die Straßennebenflächen sind Gehölzflächen als Habitate 

und Verbundelemente zu entwickeln. Südexponiert im Übergang zur Einschnittsböschung ist 

zwischen ca. Bau-km 40-800 und 41-650 (Maßnahme A 11.3) und von ca. Bau-km 41-750 

bis ca. Bau-km 42-700 (Maßnahme A 11.7) jeweils ein fünf Meter breiter, durch Totholz- und 

Steinhaufen sowie offene Bodenstellen strukturierter Krautsaum als neue horizontal verlau-

fende Verbundstruktur zu entwickeln (Unterlage 12.0, S. 278, 287/288; Unterlage 12.2 Blatt 

1, 2, 3), die den Bahndamm als Lebensraum und Leitstruktur ersetzt.  Entlang der Trasse ist 

im Bereich des Arbeitsstreifens eine fünf Meter breiter, südexponierter, durch Totholz- und 

Steinhaufen sowie offene Bodenstellen strukturierter Krautsaum zwischen ca. Bau-km 42-

700 und 43-000 (Maßnahme A 4.5) als neue horizontal verlaufende Verbund- und Vernet-

zungsstruktur und Lebensraum für Reptilien zur Minimierung der Trennungswirkung zu ent-

wickeln (Unterlage 12.0, S. 151; Unterlage 12.2 Blatt 4, 5).  Nach Abschluss der Bauarbeiten 

erfolgt eine landschaftspflegerische Gestaltung der noch nicht gestalteten Böschungen ent-

lang des Abschnitts VKE 40.1 (Maßnahme G 13.1), wobei südexponierte Bereiche, die der 

gelenkten Sukzession überlassen werden, als Lebensraum für Zauneidechse und Schling-

natter geeignet sind (Unterlage 12.0, S. 308).   

5.2.3.1.7 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für die Reptilien stehen auch keine rechtlich nicht über-

windbaren Hindernisse entgegen. Die Maßnahmen A 5.2., A 5.3, A 5.4 und A 5.6 sind im 

wesentlichen bereits hergestellt. Die übrigen Maßnahmen sind nach Erlass des Planfeststel-

lungsbeschlusses umzusetzen. Diese Maßnahmen sind zur Wahrung des Erhaltungszustan-

des der beiden Reptilienarten erforderlich. Geeignete Alternativen, die eine geringere Inan-

spruchnahme privater Grundstücke und/oder landwirtschaftlich genutzter Flächen nach sich 
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ziehen würden, bestehen nicht. Durch die Maßnahmen wird der Lebensraum der lokalen 

Populationen aufgewertet und damit der Erhaltungszustand der Arten insgesamt gefördert. 

Die Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, 

die insbesondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen hergestellt werden dauerhaft einer 

landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Maßnahmen sind aus den dargelegten 

naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachge-

recht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die 

Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vor-

habenträgerin hat den vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland 

angeboten und sich bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Exis-

tenzgefährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentü-

merbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.3.2 Zauneidechse 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 

und Nr. 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Zauneidechse (Lacerta agilis). 

5.2.3.2.1.1  Bestand 

Die ortstreue Zauneidechse ist eine der häufigsten Reptilienarten in Deutschland. Für die 

Wärme liebende Art ist ein Habitat mit Mosaik aus vegetationsfeien und bewachsenen Flä-

chen mit linearen Strukturen wichtig. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art liegt in Hessen in 

südlichen Landesteilen (Unterlage 12.4, S. 241). In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art 

mit „FV (günstig)“, in Deutschland und Europa mit „U1 (unzureichend)“ bewertet (Leitfaden 

2011, Anhang 4, S. 4). Die Zauneidechse ist in den Roten Listen Deutschland und Hessen 

jeweils mit „3“ bewertet. Im Untersuchungsraum wurde die Zauneidechse am nördlichen En-

de des Schlangengrabens, in der Tongrube, in den Randbereichen des FFH-Gebiets DE 

4825-301 „Trimberg bei Reichensachsen“ (zu dessen Erhaltungszielen sie aber nicht gehört, 

Anlage 3a zur Natura 2000 Verordnung), in Abschnitten des still gelegten Bahndamms öst-

lich des Dasbachs, am Reiterhof Abhau und östlich des von Hoheneiche im Bereich des 

Spitzenberges nachgewiesen (Unterlage 12.4, S. 241; Unterlage 12.1.4 Blatt 2; Karte „Be-

standserfassung sonstige Arten und Flora“ vom 20.10.2010: Flächen 1, 10, 11, 16; BÖF, 

Faunistische und Floristische Nacherfassung, November 2010, S. 9 ff.). Der Gutachter un-

terscheidet zwei lokalen Populationen der Art (am Trimberg und am Bahndamm sowie öst-

lich Hoheneiche; Unterlage 12.4, S. 243). Der Bahndamm verbindet – zumindest in den 

gehözarmen Abschnitten - als Kernhabitat die Flächen 1 bis 12 miteinander zu einer lokalen 

Population, wobei der Gutachter die Flächen 1, 10 und 11 als drei Teilpopulationen dieser 

lokalen Population bewertet. Die Fläche 16 bildet - mangels Vernetzung - eine eigenständige 
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lokale (Teil-) Population (Unterlage 12.4, S. 243; BÖF, Faunistische und floristische Nacher-

fassung, November 2010, S. 13, 15). Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen der 

Art ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 242).  

5.2.3.2.1.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Der planfestgestellte Abschnitt VKE 40.1 nimmt anlagebedingt Lebensräume der Art durch 

die Überbauung des Bahndamms östlich des Dasbaches, am Trimberghang im Bereich der 

Anschlussstelle Eschwege sowie in den Waldrandbereichen östlich von Hoheneiche/südlich 

des Tunnels Spitzenberg in Anspruch (Unterlage 12.4, S. 242). Im Bereich der Erosionsrin-

nen sowie insbesondere in den gehölzarmen Abschnitten des alten Bahndamms werden 

durch die Trasse die Lebensräume der Art zerschnitten (Unterlage 12.4, S. 243).   

5.2.3.2.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Verluste von Indivi-

duen durch den Betrieb der Straße sind zwar aufgrund der Schutzmaßnahmen (S 5.11, 5.12 

und S 5.13) ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 244). Tötungen aufgrund von Beschädigun-

gen, Entnahmen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind dagegen 

nicht auszuschließen. Die planfestgestellten Schutzmaßnahmen bewirken – anders als bei 

den Amphibien - keine selbständige Umsiedlung der Zauneidechse. Der Erfolg des Einsam-

melns und Umsetzens der Tiere in die bereits hergestellten oder herzustellenden neuen bzw. 

verbesserten Habitate ist nach den gutachterlichen Feststellungen nicht sicher, so dass die-

se Maßnahme nicht sicher die ökologischen Funktionen der beeinträchtigten Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten unmittelbar zeitlich im räumlichen Zusammenhang übernimmt (Unterlage 

12.4, S. 242 und 243). Entsprechend scheidet eine Anerkennung der Maßnahmen A 3.6, A 

3.7, A 3.8, A 4.2, A 5.2 und A 5.8 als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen aus. Tötungen 

der Art bleiben daher tatbestandsmäßig. Das Fangen der Tiere (als milderes Mittel zur Tö-

tung) mit dem Ziel ihrer Umsiedlung bedarf keine eigenständig Zulassung einer Ausnahme 

von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Die Entnahme der Tiere erfolgt nicht dauerhaft, sondern 

gerade um sie als Bestandteil ihres natürlichen Lebensraums, dem sie angehören zu erhal-

ten. Durch die Entnahme wird die ökologische Funktionalität gerade gesichert (vgl. Kratsch, 

in: Schumacher/Fischer-Hüftle, BNatSchG 2.A., § 44 RdNr. 40; Heugel, in: Lütkes/Ewer, 

BNatSchG, § 44 RdNr. 18). 

Soweit sich der BUND vorträgt (Schreiben vom 16.05.2011, S. 30/31), dass die Bestandser-

fassung der Zauneidechse im Rahmen der Nacherfassung 2010 unzureichend sei, ist dem 

nicht zu folgen. Die gewählte Erfassungsmethode genügt dem im Rahmen eines Straßen-

bauvorhabens erforderlichen Ermittlungsaufwand. Der BUND beschränkt sich mit seinem 
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Vorbringen allein darauf, pauschal zu behaupten, dass an anderen Stellen unter Umständen 

auch Zauneidechsen hätten gefunden werden können. Diese Behauptung verbleibt im All-

gemeinen und stellt keinen konkreten Bezug zu den Örtlichkeiten her. Im Übrigen hat der 

Gutachter die Angemessenheit der Methode dargelegt. Die Probeflächen wurden auf für den 

Untersuchungsraum repräsentativen für Reptilien geeigneten Standorten/Habitaten angelegt, 

so dass eine Übertragung der Ergebnisse auf vergleichbare Habitatstrukturen im Untersu-

chungsraum sachlich gerechtfertigt ist. Die Probeflächen und die Standorte der 

Reptilienbretter wurden bei einer ersten Begehung im Frühjahr 2010 aufgrund der ermittelten 

Habitatstrukturen festgelegt (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stel-

lungnahme des BUND, unter Nr. B.IV.1). Mit dieser Vorgehensweise ist sichergestellt, dass 

die Vorkommen der Art angemessen erfasst und quantifiziert werden können. Die obere Na-

turschutzbehörde hat in Ihrer Stellungnahme vom 29.08.2011 ebenfalls keine Einwände ge-

gen die Erfassungsmethode erhoben.  

5.2.3.2.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Störungstatbestand im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Durch die vorhabensbedingten Zerschneidungswirkungen in Verbindung mit dem unsicheren 

Erfolg der Umsiedlung der Zauneidechsen wird sich der Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation der Zauneidechse voraussichtlich verschlechtern (Unterlage 12.4, S. 243). Die plan-

festgestellten Maßnahmen zur Umsetzung der Tiere in neu hergestellte/verbesserte bzw. 

neu herzustellende/zu verbessernde Lebensräume wirkt erst auf der Ebene der Wahrung 

des Erhaltungszustandes der Populationen im Sinne des § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG. 

5.2.3.2.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Vorhabensbedingt werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Bereich des Bahndamms 

östlich des Dasbaches, am Trimberghang im Bereich der Anschlussstelle Eschwege sowie in 

den Waldrandbereichen östlich von Hoheneiche in Anspruch genommen. Aufgrund der Orts-

treue der Art, ihres Aktionsradius und der Qualität der den Eingriffsbereich umgebenden Ha-

bitate ist ein Fortbestand der ökologischen Funktionen der verloren gehenden Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der Art im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten. Die vorge-

sehene Umsiedlung in die neu erstellten/verbesserten Lebensräume verspricht nicht mit Ge-

wissheit Erfolg (Unterlage 12.4, S. 242). Der Tatbestand ist daher erfüllt. 
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5.2.3.3 Schlingnatter 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht die Verbote in § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 

und Nr. 3 BNatSchG für die Anhang IV-Art Schlingnatter (Coronella austriaca). 

5.2.3.3.1.1  Bestand 

Die Trockenheit liebende (xerophile), ortstreue Art mit einem maximalen Aktionsradius von 

460 bis 480 m besiedelt bevorzugt steinige bis felsige, schnell abtrocknende, sonnenexpo-

nierte Standorte. Der Verbreitungsschwerpunkt der Art in Deutschland liegt in den Mittelge-

birgsräumen Süd- und Südwestdeutschlands. Die Schlingnatter ist in ganz Hessen verbreitet 

und besiedelt vorwiegend Südlagen entlang der größeren Flüsse und ihrer Nebentäler (Un-

terlage 12.4, S. 245). In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art mit „FV (günstig)“, in 

Deutschland und Europa mit „U1 (unzureichend)“ bewertet (Leitfaden 2011, Anhang 4, S. 4). 

Die Schlingnatter ist in der Roten Liste Deutschland mit „2“ und in und der Roten Liste Hes-

sens mit „3“ bewertet. Im Untersuchungsgebiet bestehen gute Vorkommen im Bereich des 

Trimbergs und Vernetzungsstrukturen entlang der alten Bahnlinie und im Verlauf der Erosi-

onsrinnen. Weitere Nachweise gelangen am Sengelbach und dem Reiterhof Abhau. Die 

nachgewiesenen Exemplare der Art gehören zu einer lokalen Population (Unterlage 12.4, S. 

245) Unterlage 12.1.4 Blatt 2; Karte „Bestandserfassung sonstige Arten und Flora“ vom 

20.10.2010: Flächen 8, 9, 10, 11; BÖF, Faunistische und Floristische Nacherfassung, No-

vember 2010, S. 9 ff.). Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unterlage 

12.4, S. 246).  

5.2.3.3.1.2  Vorhabensbedingte Wirkungen 

Der planfestgestellte Abschnitt VKE 40.1 nimmt anlagebedingt Lebensräume der Art im Be-

reich der Anschlussstelle Eschwege, durch die Überbauung des Bahndamms östlich des 

Dasbachs sowie an den Erosionsrinnen und östlich des Sengelbachs in Anspruch (Unterlage 

12.4, S. 246).  Die Trasse zerschneidet Lebensräume der Art im Bereich des alten Bahn-

dammes und den Erosionsrinnen (Unterlage 12.4, S. 247).  

5.2.3.3.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Verluste von Indivi-

duen durch den Betrieb der Straße sind zwar aufgrund der Schutzmaßnahmen (S 5.11, 5.12 

und S 5.13) ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 248). Tötungen aufgrund von Beschädigun-

gen, Entnahmen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind dagegen 

nicht auszuschließen. Die planfestgestellten Schutzmaßnahmen bewirken – anders als bei 

den Amphibien - keine selbständige Umsiedlung der Schlingnatter. Der Erfolg des Einsam-
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melns und Umsetzens der Tiere in die bereits hergestellten oder herzustellenden neuen bzw. 

verbesserten Habitate ist nach den gutachterlichen Feststellungen nicht sicher, so dass die-

se Maßnahme nicht die ökologischen Funktionen der beeinträchtigten Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten unmittelbar zeitlich im räumlichen Zusammenhang übernimmt (Unterlage 12.4, 

S. 246 und 247). Entsprechend scheidet eine Anerkennung der Maßnahmen A 3.6, A 3.7, A 

3.8, A 4.2, A 5.2 und A 5.8 als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen aus. Tötungen der Art 

bleiben daher tatbestandsmäßig. Das Fangen der Tiere (als milderes Mittel zur Tötung) mit 

dem Ziel ihrer Umsiedlung bedarf keine eigenständig Zulassung einer Ausnahme von § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Die Entnahme der Tiere erfolgt nicht dauerhaft, sondern gerade um 

sie als Bestandteil ihres natürlichen Lebensraums, dem sie angehören zu erhalten. Durch die 

Entnahme wird die ökologische Funktionalität gerade gesichert (vgl. Kratsch, in: Schuma-

cher/Fischer-Hüftle, BNatSchG 2.A., § 44 RdNr. 40; Heugel, in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, § 

44 RdNr. 18). 

5.2.3.3.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Störungstatbestand im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Durch die vorhabensbedingten Zerschneidungswirkungen bilden Störungen. In Verbindung 

mit dem unsicheren Erfolg der Umsiedlung der Schlingnattern wird sich der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population der Schlingnattern voraussichtlich verschlechtern (Unterlage 

12.4, S. 247). Die planfestgestellten Maßnahmen zur Umsetzung der Tiere in neu hergestell-

te/verbesserte bzw. neu herzustellende/zu verbessernde Lebensräume wirkt erst bei der 

Wahrung des Erhaltungszustandes der Populationen im Sinne des § 45 Abs. 7 S. 2 

BNatSchG.  

5.2.3.3.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben erfüllt den Tatbestand der Zerstörung, Beschädigung oder Entnahme von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.  

Vorhabensbedingte erfolgt eine Inanspruchnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

Bereich der Anschlussstelle Eschwege, am Bahndamm östlich des Dasbaches, an den Ero-

sionsrinnen und östlich des Sengelbachs. Aufgrund der Ortstreue der Art, ihres begrenzten 

Aktionsradius und der Qualität der den Eingriffsbereich umgebenden Habitate ist der Fortbe-

stand der ökologischen Funktionen der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der Art im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten. Auch die vorgesehene Umsiedlung 

in die neu erstellten/verbesserten Lebensräume verspricht nicht mit Gewissheit Erfolg (Unter-

lage 12.4, S. 246). § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist daher erfüllt. 
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5.2.4 Europäische Vogelarten 

Für alle Vogelarten werden durch die Herstellung von Gehölzstreifen und –flächen entlang 

der Trasse Kollisionsgefahren gemindert, Leitstrukturen geschaffen sowie visuelle und akus-

tische Störreize vermindert (Unterlage 12.4, S. 75). Aus der Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde handelt es sich bei der Anlage von Gehölzstreifen (A 4.5, A 19.1 bis A 19.5), der Anla-

ge und Entwicklung von Gehölzflächen (A 9.1, A 14.2, A 14.3,) sowie bei den 

Gehölzabpflanzungen (A 8.2, E 11.1, A 11.7, A 11.8, A 11.9, A 14.1) um artschutzrechtlich 

gebotene Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz der Avifauna. Durch die Maßnahmen wird 

darüber hinaus der Lebensraum der lokalen Populationen aufgewertet und damit der Erhal-

tungszustand der Arten insgesamt gefördert. Die Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend 

auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, die insbesondere, soweit Wald oder 

Gehölzstrukturen hergestellt werden, dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen 

werden. Die Maßnahmen sind aus den dargelegten naturschutzfachlichen Gründen im öf-

fentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinteressen im kon-

kreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen 

Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den vorhabensbedingt in 

ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland angeboten und sich bereit erklärt, dieses 

Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Existenzgefährdung aufrecht zu erhalten. We-

gen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Darstellung unter C III 17 

verwiesen. 

5.2.4.1 Vereinfacht geprüfte Vogelarten 

Im Untersuchungsraum wurden zahlreiche Europäische Vogelarten, teilweise nur als Nah-

rungsgast (z. B. Rotmilan, Stockente, Wespenbussard und Uhu) oder als Durchzügler (z. B. 

Bekassine, Kiebitz) nachgewiesen. Entsprechend der im Artenschutzleitfaden für Hessen 

vorgeschlagenen Vorgehensweise hat der Gutachter im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

die im Untersuchungsraum aufgrund der Bestandserfassungen 2010 ermittelten Europäi-

schen Vogelarten, die sich nach der Einschätzung der Staatlichen Vogelschutzwarte für das 

Land Hessen in einem günstigen Erhaltungszustand befinden (Leitfaden, Anhang 3, S. 10 ff.) 

oder in dem Untersuchungsraum nicht nachgewiesen worden sind, einer vereinfachten tabel-

larischen Prüfung unterzogen (Leitfaden, S. 28), wobei insbesondere – auf der Grundlage 

der Arbeitshilfe von Garniel/Mierwald, Vögel und Straßenverkehr, Stand 30.04.2010 – auch 

die Auswirkungen des zu erwartenden Verkehrslärms auf die ermittelten Reviere betrachtet 

wurden (Unterlage 12.4, Kapitel 3.3, S. 198 bis 228). Auf der Grundlage dieser Überprüfung 

ist mit Gewissheit der vorhabensbedingte Eintritt der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG für 67 Vogelarten ausgeschlossen (Amsel, Bachstelze, Bekassine, Blaumeise, 



Planfeststellungsbeschluss - 409 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Buchfink, Buntspecht, Dohle, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Elster, Erlenzeisig, Feldschwirl, 

Fichtenkreuzschnabel, Fitis, Flussuferläufer, Gartenbaumläufer, Gartengrasmücke, Gebirgs-

stelze, Gimpel, Goldammer, Graureiher, Grauschnäpper, Grünfink, Grünspecht, Haubenmei-

se, Hausrotschwanz, Heckenbraunelle, Kiebitz, Kleiber [in Verbindung mit den CEF-

Maßnahmen A 3.5, E 7.6 und A 23.2; Unterlage 12.4, S. 210], Kohlmeise, Kormoran, Mäu-

sebussard, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Nachtigall, Neuntöter [in Verbindung mit den 

CEF-Maßnahmen A 2.2, A 2.3, A 3.0 und A 3.2; Unterlage 12.4, S. 214; Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011 

Nr. 6], Rabenkrähe, Ringeltaube, Rohrweihe, Rotkehlchen, Schafstelze, Schleiereule, 

Schwanzmeise, Schwarzmilan, Schwarzspecht [in Verbindung mit der angepassten CEF-

Maßnahmen FFH 28; Unterlage 12.4, S. 218; ONB, Stellungnahme vom 29.08.2011, S. 23], 

Singdrossel, Sommergoldhähnchen, Sperber, Star, Steinschmätzer, Sumpfmeise, Sumpf-

rohrsänger, Tannenmeise, Teichrohrsänger, Turmfalke, Uferschwalbe, Uhu, Wachtelkönig, 

Waldbaumläufer, Waldkauz, Waldwasserläufer, Wasseramsel, Weidenmeise, Wiesenpieper, 

Wintergoldhähnchen, Zaunkönig und Zilpzalp). Die Planfeststellungsbehörde schließt sich 

dieser Einschätzung an, gegen die weder vom amtlichen noch vom ehrenamtlichen Natur-

schutz durchgreifende Bedenken erhoben worden sind. Aufgrund der Häufigkeit ihres Vor-

kommens, der Anpassungsfähigkeit dieser Arten, der konkreten Lebensraumsituation vor Ort 

und/oder geringen vorhabensbedingten Betroffenheit der genannten Arten kann – auch in 

Anbetracht der positiven Wirkungen der für (andere) Vogelarten planfestgestellten land-

schaftspflegerischen Maßnahmen - gesichert davon ausgegangen werden, dass der Tö-

tungstatbestand ausgeschlossen ist, die ökologischen Funktionen ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt sind und keine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt. Daher kann auf die Feststel-

lungen der Unterlage 12.4, S. 198 bis 228 verwiesen werden. 

5.2.4.2 Ortolan 

Soweit der BUND aufgrund der Erfassungen der Vorhabenträgerin im Jahr 2010 davon aus-

geht, dass die Vogelart Ortolan (Emberiza hortulana) artenschutzrechtlich relevant betroffen 

sein könnte, ist dies zurückzuweisen. Der Ortolan wurde 2010 viermalig Balzrufe ausstoßend 

verhört. Entgegen der Einschätzung des BUND, die sich auf die Anwendung der in Südbeck 

et. al. (Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands, 2005, S. 691) darge-

stellten Methodik stützt, ist ein Brutvorkommen des Ortolans im Bereich des Vorhabens aus-

zuschließen. Die Art gilt seit 1982 in Hessen als ausgestorben. Sie brütete zuletzt fast aus-

schließlich in der klimatisch begünstigten Rheinebene (HGON, Vögel in Hessen, 2011, 

S. 482). Es ist auszuschließen, dass es sich bei den beobachteten Vögeln um Brutvögel 

handelt. Die Art ist zur Überzeugung der Planfeststellungsbehörde für das Vorhaben nicht 
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relevant (vgl. auch Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, 

Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 11). Im Jahr 2011 konnte die Art überhaupt nicht beo-

bachtet werden (ONB, Stellungnahme vom 29.08.2011, S. 13). 

5.2.4.3 Verwendung der Arbeitshilfe „Vögel und Stra ßenverkehr 2010“ bei Prüfung 

des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

Störungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind Ereignisse, die – im Unterschied 

zur Verletzung - die körperliche Unversehrtheit eines Tieres nicht direkt beeinträchtigen, aber 

eine physiologische oder eine Verhaltensänderung bewirken, die sich nachteilig auswirkt 

(z. B. durch erhöhten Energieverbrauch infolge von Fluchtreaktionen). Entsprechend sind 

Intensität, Dauer und Frequenz von Störungen maßgeblich für die Beurteilung der Auswir-

kungen von Störungen auf eine Art. Störungen können akustische oder optische Signale 

infolge von Bewegung, Lärm, Licht oder durch Schadstoffe sein, aber auch die Verkleinerung 

von Jagdhabitaten, die Unterbrechung von Flugrouten, die Zerschneidung/Trennung von 

Habitaten oder Silhouettenwirkung (vgl. Leitfaden 2011, S. 18). Für die Bewertung der Wir-

kung vom Straßenverkehr auf Vögel hat das Kieler Institut für Landschaftsökologie eine Ar-

beitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ erarbeitet (KIFL 2010), die eine Beurteilung der kom-

binierten Auswirkungen von Lärm und optischen Störungen als typischen Wirkfaktoren für 

den Betrieb von Straßen ermöglicht. Die Arbeitshilfe ermöglicht dagegen keine Beurteilung 

für die Wirkfaktoren bauzeitliche Störungen, Habitatverlust durch Überbauung, Veränderung 

der Horizontkulisse und Veränderung der Vogelhabitate durch Stoffeinträge (KIFL 2010, 

S. IX). Für den Faktor Lärm/optische Stimuli erfolgt die Wirkungsprognose für das planfest-

gestellte Vorhaben auf der Grundlage dieser Arbeitshilfe. Für die weiteren (möglichen) Stör-

wirkungen greift die Planfeststellungsbehörde für ihre Beurteilung auf die fachgutachterliche 

Einschätzung in den von der Vorhabenträgerin vorgelegten Unterlagen, die Stellungnahmen 

der Fachbehörden sowie erhobene Einwendungen zurück. 

Die Beurteilung der Lärmauswirkung erfolgt durch eine Gegenüberstellung der Lärmempfind-

lichkeit der Vogelart und des nach der RLS 90 ermittelten Beurteilungspegels sowie den 

Verkehrszahlen (KIFL 2010, S. 1).  
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Die Vögel werden – entsprechend ihrer Lärmempfindlichkeit - in sechs Gruppen eingeteilt 

(KIFL 2010, S. 3/4): 

Gruppe Beschreibung Bewertung Prognoseinstrument 

Brutvogel 1  Lärm ist der Wirkfaktor mit der 
größten Reichweite sehr lärmempfindlich Kritischer Schallpegel,  

Fluchtdistanz 

Brutvogel 2 Lärm beeinflusst die räumliche 
Verteilung an Straßen 

Mittlere Lärmempfindlich-
keit 

Kritischer Schallpegel,  
Effektdistanz 

Brutvogel 3 
Hintergrundlärm für zu erhöhten 

Verlusten durch Prädation, Beein-
trächtigung der Reproduktion 

Erhöhtes Prädationsrisiko 

Brutvogel 4 Lärm hat geringen Anteil auf die 
räumliche Verteilung an Straßen 

Untergeordnete Lärm-
empfindlichkeit Effektdistanz 

Brutvogel 5 Lärm hat am Brutplatz keine Be-
deutung 

Ohne (lärm-) spezifisches 
Abstandsverhalten 

Effektdistanz,  
Fluchtdistanz,  

Artspezifischer Störradius 
Rastvögel   Artspezifischer Störradius 

 

Kritischer Schallpegel ist der Mittelungspegel nach RLS-90, dessen Überschreitung eine 

ökologisch relevante Einschränkung der akustischen Kommunikation und damit von wesent-

lichen Lebensfunktionen einer Brutvogelart nach sich ziehen kann (KIFL 2010, S. 4). Es wer-

den für die Nacht der Pegel 47 dB(A) und für den Tag die Pegel 52, 55 und 58 dB(A) als kri-

tische Schallpegel verwendet (KIFL 2010, S. 5). Effektdistanz ist die maximale Reichweite 

des erkennbar negativen Einflusses von Straßen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart. 

Sie liegt zwischen 100 und 500 m (KIFL 2010, S. 6). Die in der Arbeitshilfe einzelnen Vogel-

arten zugeordneten Effektdistanzen sind bezogen auf die Faktoren Lärm und optische Stö-

rungen konservativ, führen also zu einer Überschätzung der Wirkungen (KIFL 2010, S. 8). 

Fluchtdistanz ist der Abstand, den ein Tier zu bedrohlichen Lebewesen wie natürlichen Fein-

den und Menschen einhält, ohne dass es die Flucht ergreift (KIFL 2010, S. 8). Störradius ist 

die Distanz, bis zu der sich natürliche Feinde oder Menschen der Kolonie bzw. dem Rastvo-

geltrupp nähern können, ohne dass zumindest ein Teil der Vögel auffliegt (KIFL 2010, S. 8). 

Die Straßen werden entsprechend der Verkehrsmenge/Tag (24h) in fünf Klassen eingeteilt: 

bis einschließlich 10.000, von 10.001 bis 20.000, von 20.001 bis 30.000, von 30.001 bis 

50.000 und über 50.000 Kfz/Tag (KIFL 2010, S. 9). Im Analyse-Nullfall 2009 hat die Ver-

kehrsuntersuchung für den Abschnitt der VKE 40.1 Verkehrszahlen von 10.500 bis 16.200 

Kfz/Tag ermittelt. Für den Prognosenullfall wird auf diesem Abschnitt ein Verkehr von 11.100 

bis 19.300 Kfz/Tag erwartet. Im Planfall liegen die Verkehrszahlen auf der planfestgestellten 

Trasse zwischen 27.000 (AS Waldkappel bis AS Eschwege) und 33.000 Kfz/pro Tag (ab AS 

Eschwege südwärts) (MODUS, Plan 47, Plan 55 und Plan 65). Die planfestgestellte Auto-

bahntrasse liegt zwischen 200 und 400 m nördlich der bestehenden B 7 und etwa 300 m 
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östlich der Trassen der B 27 und der B 452. In diesem Bereich (Sontratal) besteht außerdem 

eine Belastung durch die Bahnstrecke Eschwege-Fulda. 

5.2.4.4 Vertieft geprüfte Europäische Vogelarten 

Für vierzig Europäische Vogelarten erfolgte in der Unterlage 12.4 eine vertiefte artbezogene 

Betrachtung (Unterlage 12.4, Kapitel 3.2, S. 77 bis 197). Von diesen sind nach den fachgu-

tachterlichen Feststellungen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags zweiundzwanzig weite-

re Arten aufgrund der Ausführung des Vorhabens und der verfügten Bauzeitenregelungen 

ohne jede weitere landschaftspflegerische Maßnahmen vorhabensbedingt nicht von den 

Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen (Unterlage 12.4, S. 250/251): 

Baumpieper (Unterlage 12.4, S. 80 bis 82), Birkenzeisig (Unterlage 12.4, S. 83/84), Bluthänf-

ling (Unterlage 12.4, S. 85 bis 88), Braunkehlchen (Unterlage 12.4, S. 89/90), Eisvogel (Un-

terlage 12.4, S. 91 bis 93), Feldsperling (Unterlage 12.4, S. 98 bis 100), Girlitz (Unterlage 

12.4, S. 108/109), Habicht (Unterlage 12.4, S. 114/115), Hohltaube (Unterlage 12.4, S. 119 

bis 121), Kernbeißer (Unterlage 12.4, S. 122 bis 125), Klappergrasmücke (Unterlage 12.4, S. 

125 bis 127), Kolkrabe (Unterlage 12.4, S. 132 bis 134), Mittelspecht (Unterlage 12.4, S. 144 

bis 146), Reiherente (Unterlage 12.4, S. 153/154), Schwarzstorch (Unterlage 12.4, S. 

158/159), Stieglitz (Unterlage 12.4, S. 160 bis 162), Stockente (Unterlage 12.4, S. 163 bis 

165), Türkentaube (Unterlage 12.4, S. 174/175), Waldlaubsänger (Unterlage 12.4, S. 183 bis 

185), Waldschnepfe (Unterlage 12.4, S. 186 bis 189) Waldohreule (Unterlage 12.4, S. 190 

bis 192) und Wespenbussard (Unterlage 12.4, S. 196/197). Diese Arten bedürfen auch kei-

ner näheren Betrachtung. Soweit der BUND für den Girlitz eine Verletzung des § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG geltend macht, berücksichtigt er nicht ausreichend, dass  Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten nicht bereits dann beschädigt/zerstört werden, wenn sich Störungswirkun-

gen auf ein Brutrevier auswirken. Ein Brutrevier kann schon begrifflich nicht mit einer Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte gleichgesetzt werden. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG schützt die 

konkrete benutzte (oder wieder zu nutzende) Fortpflanzungsstätte, nicht das Revier. Auf 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Girlitz wird aber erkennbar nicht unmittelbar zugegrif-

fen; Störungen für zwei Reviere der Art innerhalb des 100m-, bzw. 200m-Wirkbandes führen 

aufgrund der hohen Vorbelastungen durch die B 7 sowie der Fähigkeit der Art, jedes Jahr 

neue Nester anzulegen und Reviere kleinräumig zu verlagern, nicht zu einer Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population (Erwiderung der Vorhabenträgerin 

vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND, unter B.II.3). Soweit der BUND hinsicht-

lich des Kolkraben den Eintritt des Störungsverbots geltend macht, hat die Vorhabenträgerin 

dieses Vorbringen widerlegt. Die Betroffenheit des Kolkraben wurde – unter Berücksichti-

gung der Ausstattung des Untersuchungsraumes - aufgrund einer vertieften Raumanalyse 

nach GARNIEL & MIERWALD (2010) bewertet. Da der Kolkrabe nicht  lärmempfindlich ist, ha-
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ben optische Störreize maßgeblich Bedeutung. Für das am Kromberg nachgewiesene Revier 

ist durch die Einschnittslage der Trasse, der zwischen Trasse und Waldrand gelegenen Ge-

hölze des Bahndammes sowie der aufgrund der Hanglage wesentlich tiefer gelegenen Tras-

senführung davon auszugehen, dass die von Bau und Betrieb der Trasse ausgehenden Stör-

reize nicht zu Fluchtreaktionen potenziell am Waldrand nistender Individuen führen wird. 

Ähnliche Voraussetzungen gelten für das Revier am Trimberg. Die Trasse befindet sich hier 

im Einschnittsbereich zum Tunnelportal des Trimberg-Tunnels, zwischen dem Revierzentrum 

des Kolkraben und den von Bau und Betrieb der Trasse ausgehenden Störreizen liegen 

auch hier breite und abschirmende Gehölzbestände. Auch hier ist nicht von Fluchtreaktionen 

des Kolkraben auszugehen (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stel-

lungnahme des BUND, unter B.II.5). 

Auf die Ausführungen der Unterlage 12.4 kann verwiesen werden. Somit sind achtzehn Eu-

ropäische Vogelarten (Baumfalke, Feldlerche, Gartenrotschwanz, Gelbspötter, Grauspecht, 

Haussperling, Kleinspecht, Kuckuck, Mauersegler, Mehlschwalbe, Raubwürger, Rauch-

schwalbe, Rotmilan, Stieglitz, Trauerschnäpper, Turteltaube, Wacholderdrossel, Wachtel, 

und Wendelhals) vertieft zu betrachten. 

5.2.4.4.1 Baumfalke 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.1 verwirklicht keines der Zugriffsverbote in § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Baumfalke (Falco subbuteo). 

5.2.4.4.1.1 Bestandssituation 

Der Baumfalke bevorzugt lichte Altholzbestände (Kiefernwälder), Feldgehölze, Baumreihen 

oder Waldränder als Brutplatz. Das Gelege befindet sich vorzugsweise in alten Krähennes-

tern. Die Jagdgebiete des Baumfalken liegen bis zu fünf km vom Nistplatz entfernt. Die – in 

Saisonehe lebende - Art ist durch eine hohe Reviertreue gekennzeichnet (Unterlage 2.4, 

S. 77). Der Baumfalke kann ein Nest mehrjährig nutzen (Angaben zu den in Mecklenburg-

Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010, Erlass des Ministeriums für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011), baut aber 

auch jährlich neue Nester (Unterlage A 12.4, S. 77). Er gehört zur Gruppe 5 der auf ihre 

Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel mit einer artspezifischen (aufgrund von opti-

schen Signalen ausgelösten) Fluchtdistanz von 200 m (Garniel & Mierwald, Vögel und Stra-

ßenverkehr 2010, S. 97, 110). In Deutschland wird der Bestand des Baumfalken auf 2.600 

bis 3.400 Brutpaare, in Hessen auf 200 bis 240 Brutpaare geschätzt (Unterlage 2.4, S. 77). 

In Hessen ist der Erhaltungszustand der Art „ungünstig-schlecht“ (Leitfaden 2011, Anhang 3, 

S. 10). Der Baumfalke ist in den Roten Listen Deutschlands und Hessens jeweils mit „3“ be-
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wertet. Im Untersuchungsgebiet wurden 1998 zwei jagende Baumfalken festgestellt. Der 

Erhaltungszustand der lokalen Population ist „mittel-schlecht (C)“ (Unterlage 12.4, S. 77). Ein 

potentieller Brutplatz befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Untersuchungsgebiet 

am Naturschutzgebiet „Blaue Kuppe“. In 2005 konnte trotz gezielter Suche kein Nachweis 

der Art im Bereich der VKE 40.1 gelingen, 2010 wurde ein Horst des Baumfalken am 

Sengelbach - ca. 250 m vom Fahrbahnrand der planfestgestellten Trasse - nachgewiesen.  

Für die Abgrenzung der lokalen Population ist der Naturraum Waldkappeler Wehretal mit 

einer Gesamtgröße von 24,75 km2 maßgeblich (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, 

Rheinland Pfalz und das Saarland, E-Mail vom 18.11.2010). Innerhalb des Naturraums ist 

nur mit vereinzelten weiteren Vorkommen zu rechnen (Unterlage 12.4, S. 78).  

5.2.4.4.1.2 Wirkungen des Vorhabens 

Durch das Vorhaben werden als Horstbäume geeignete Gehölzbestände, die das 2010 er-

mittelte Revierzentrum am Sengelbach umgeben, in Anspruch genommen und das Revier 

bzw. ihm zuzurechnende Nahrungshabitate durchschnitten. Auswirkungen auf den (mögli-

chen) Brutplatz im Naturschutzgebiet „Blaue Kuppe“ sind nicht gegeben (Unterlage 12.4, 

S. 77). 

5.2.4.4.1.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Individuenverluste durch den 

Betrieb des planfestgestellten Abschnittes der Autobahn sind aufgrund des Flugverhaltens 

des Baumfalken ausgeschlossen. Der Baumfalke fliegt in einer Höhe, in der solche Kollisio-

nen unwahrscheinlich sind. Die Jagd findet in der Luft statt, so dass auch die Nutzung der 

Flächen, die die Trasse umgeben, nicht von einer besonderen Kollisionsgefährdung begleitet 

wird (Unterlage 12.4, S. 79). Verluste von Individuen im Zusammenhang mit der Baumfeld-

freimachung und der Inanspruchnahme möglicher Fortpflanzungsstätten werden durch die 

zeitliche Beschränkung dieser Maßnahmen auf den Zeitraum 1. November bis 29. Februar (= 

außerhalb der Brutzeit der Art) mit Sicherheit ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 75, 78). 

5.2.4.4.1.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich aufgrund der planfestge-

stellten Maßnahmen nicht. Eine erhebliche Störung der Art tritt durch vorhabensbedingte 

Wirkungen nicht ein. Aufgrund der Entfernung des ermittelten Reviers am Sengelbach vom 

Fahrbahnrand sind Störungen am Brutplatz auszuschließen. Die vorhabensbedingten Zer-

schneidungswirkungen für Nahrungshabitate und Revierbestandteile führen zu keinen erheb-

lichen Störungen. Relevante Beeinträchtigungen durch das Vorhaben auf die Nahrungssu-

che der Art sind ebenso ausgeschlossen wie vorhabensbedingte Störwirkungen auf das Re-
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vier im Bereich des Sengelbaches (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz 

und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 5). Die in der Unterlage A 12.4 beantrag-

ten Vermeidungsmaßnahmen sind zur Vermeidung des Eintritts des Verbotstatbestandes 

nicht erforderlich. Sie führen aber im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

durch die Entwicklung von Extensivgrünland sowie die Anlage von Gehölzen und Hecken 

zwischen Eddertalsgraben und Sengelbach (Maßnahmen A 4.3, A 4.7 und A 4.9; Unterlage 

12.0, S. 145, S.  157; S. 162; Unterlage 12.2 Blatt 3a) sowie zwischen Pfontal und Dasbach 

(Maßnahmen A 2.2 und A 2.3; Unterlage 12.0, S. 93, S. 95; Unterlage 12.2 Blatt 1a) zu Ver-

besserungen der Habitateignung und verbessern die Nahrungssituation innerhalb des Re-

viers (Unterlage 12.4, S. 78). 

5.2.4.4.1.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht nicht das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstö-

ren/zu beschädigen. Zwar werden am Sengelbach Gehölze, die als potentielle Fortpflan-

zungsstätten in Frage kommen, zerstört. Selbst wenn es sich um tatsächlich genutzte Fort-

pflanzungsstätten handeln sollte, wird die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstätten 

aber im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Es bestehen in Anbetracht der Reviergrößen 

ausreichend Ausweichhabitate. Der einzig festgestellte Nistplatz liegt deutlich außerhalb des 

Trassenbereiches. 

5.2.4.4.2 Feldlerche 

Für die europäische Vogelart Feldlerche (Alauda arvensis) ist die Zulassung von Ausnahmen 

von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten vorhabensbedingt nicht erforderlich. 

5.2.4.4.2.1 Bestand 

Die Feldlerche ist eine Art der offenen Feldflur und ein typischer Kulturfolger. Sie brütet am 

Boden, auf Grünländern und Äckern oder Ackerrandstreifen auf trockenen bis wechselfeuch-

ten Böden. Optimale Bedingungen liegen bei einer Vegetationshöhe von 15 bis 25 cm und 

einer Bodenbedeckung von 20 bis 50 % vor. Die Feldlerche ist brutort- und partnertreu. Zwi-

schen dem Nest und seinem direkten Umfeld besteht eine enge ökologisch-funktionale Ver-

flechtung, was insbesondere der Zeit der Jungenaufzucht von Bedeutung ist. Die Nester 

werden innerhalb des jeweiligen Reviers jährlich neu angelegt (Staatliche Vogelschutzwarte 

für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 10; Angaben 

zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des 

Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 

Januar 2011). Die Feldlerche gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlichkeit unter-

suchten Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz von 500 m (Garniel & Mierwald, 
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Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 97, 108/109). Der Bestand der Feldlerche in Deutsch-

land wird mit 2,1 bis 3,2 Mio. Brutpaaren angegeben (Unterlage 12.4, S. 94). Für Hessen ist 

der Bestand der Feldlerche durch die Staatliche Vogelschutzwarte untersucht worden. Da-

nach ist hier von einem Gesamtbestand von etwa 225.000 Revieren (+/- 10%) auszugehen, 

der sich auf 17 lokale Populationen verteilt (Staatliche Vogelschutzwarte/Planungsgruppe 

Natur und Landschaft, Ermittlung und Abgrenzung der lokalen Populationen der Feldlerche 

(Alauda arvensis) in Hessen, 2010, S. 12, 17). Der Erhaltungszustand der Art ist in Hessen 

„unzureichend-ungünstig“ Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 12). In der Roten Liste Deutschland 

wird die Art mit „3“, in der Roten Liste Hessens mit „V“ bewertet. Im Untersuchungsbereich 

wurden 2009 innerhalb von 500 m beidseits der Trasse 23 Feldlerchenreviere, 2010 insge-

samt 27 Feldlerchenreviere, davon fünf im direkten Trassenbereich nachgewiesen (Unterla-

ge 12.4, S. 94/95), Auch in der Wehreaue konnten mehrere Reviere der Feldlerche festge-

stellt werden (Unterlage 12.4, S. 94). Der Bestand der Feldlerche wird in Hessen in 17 lokale 

Populationen aufgeteilt. Die Feldlerchen im Untersuchungsgebiet sind der lokalen Population 

des Fulda-Werra-Berglandes (Nr. 5) zuzuordnen. Die lokale Population Nr. 5 verteilt sich auf 

1.684,9 km², davon 720,9 km² Offenlandanteil. Die Staatliche Vogelschutzwarte hat bei einer 

Siedlungsdichte von 1,5 bis 2,5 Revieren/10 ha einen Bestand der lokalen Population von 

11.000 bis 18.000 Revieren ermittelt (Staatliche Vogelschutzwarte/Planungsgruppe Natur 

und Landschaft, Ermittlung und Abgrenzung der lokalen Populationen der Feldlerche (Alauda 

arvensis) in Hessen, 2010, S. 17, 18). Die Vorhabenträgerin hat den Erhaltungszustand der 

lokalen Population mit „gut (B)“ bewertet (Unterlage 12.4, S. 95).  

5.2.4.4.2.2 Wirkungen des Vorhabens 

Es ist von einer vorhabensbedingten Inanspruchnahme von acht Revieren der Feldlerche 

auszugehen (Unterlage 12.4, S. 96). Im Trassenbereich wurden allein fünf Reviere der Feld-

lerche kartiert. Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen A 2.3, A 3.6 und A 8.3 (An-

lagen von Gehölzen, Hecken und Baumreihen) ist die Betroffenheit von drei weiteren Revie-

ren der Feldlerche wahrscheinlich, weil die Feldlerche zu Vertikalstrukturen Abstand hält und 

weithin offene Flächen eindeutig bevorzugt. Ein nachgewiesenes Revierzentrum liegt direkt 

im Bereich der aufgrund der Maßnahme A 2.3 vorgesehenen Gehölzpflanzungen, ein weite-

res Revier liegt in 60 m Abstand zur Maßnahme A 8.3, ein Revier ist durch die Entwicklung 

einer Extensivweide mit einem daran anschließenden, zu entwickelnden Feldgehölz (A 3.6) 

betroffen.  

Weiterhin liegen insgesamt 27 Reviere der Art innerhalb der Effektdistanz von 500 m zur 

Trasse. Von diesen ist ein rechnerischer Verlust von sechs Revieren zu prognostizieren. 
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5.2.4.4.2.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Individuenverluste durch Kolli-

sionen, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgehen, sind ausgeschlossen. Die Art 

meidet aufgrund ihrer Störungsempfindlichkeit den trassennahen Bereich (Unterlage 12.4, 

S. 97). Tötungen von Exemplaren der Art im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung/Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durch Beschränkung der 

Baufeldfreimachung auf Zeiten außerhalb der Brutzeit der Feldlerche (Anfang März bis Mitte 

August; vgl. Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 

Landes Brandenburg vom Januar 2011) vermieden. Etwaige Zweitbruten auf vorbereiteten 

Baufeldern werden entsprechend der Anforderung in der Unterlage 12.4, S. 95/96 durch die 

Nebenbestimmung A V 2.2 Nr. 1 verhindert. 

5.2.4.4.2.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der vorhabensbedingte Eintritt einer erheblichen Störung ist ausgeschlossen. Der günstige 

Erhaltungszustand der lokalen Population der Feldlerche verschlechtert sich aufgrund des 

planfestgestellten Vorhabens nicht. Innerhalb der Effektdistanz von 500 m wurden 2010 27 

Reviere der Art festgestellt. Rechnerisch kommt es – in Anwendung der Berechnungsmetho-

de von Garniel/Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 24 – zu sechs störungsbeding-

ten Revierverlusten aufgrund des Betriebes der A 44 und der Gehölzabpflanzung im 

Trassenbereich. Ein störungsbedingter Verlust von sechs Revieren stellt bei einer lokalen 

Population von mindestens 11.000 Revieren einen Anteil von 0,05 % dar. Selbst wenn man 

alle störungsbedingt betroffenen 27 Reviere einstellt, hat dies keine Auswirkung auf den Er-

haltungszustand der lokalen Population. Bei der Feldlerche handelt es sich um eine flächig 

verbreitete Art, deren Population einer natürlichen Schwankung von 10 bis 20% unterliegt 

(vgl. E-Mail der Staatlichen Vogelschutzwarte vom 18.11.2010). Entsprechend sind negative 

Rückwirkungen auf den Erhaltungszustand der Art auszuschließen (Unterlage 12.4, 

S. 97/98). Gleiches gilt im Hinblick auf mögliche vorhabensbedingte Störwirkungen auf den 

Biotopverbund der Art. Die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das 

Saarland hat in ihrer Stellungnahme vom 14.09.2011 (Blatt-Nr. 6 f.) dargelegt, dass die Art 

oberhalb der Baumkronen fliegt und daher der großräumige Zusammenhang ihrer Lebens-

räume von der geplanten A 44-Trasse, VKE 40.1 nicht betroffen ist. Eine spezielle Vernet-

zungsfunktion des Wehretals für die Lokalpopulation besteht nicht. 

5.2.4.4.2.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Zerstörungsverbot wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht (Unterlage 12.4, S. 96). Mit 

der Durchführung des Vorhabens ist die Zerstörung von acht Revieren der Art verbunden. 
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Die Planfeststellungsbehörde wertet die anlagebedingt im Trassenbereich sowie die auf-

grund von Ausgleichsmaßnahmen zu erwartenden Revierverluste nicht als eine Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. In Anbe-

tracht der Tatsache, dass die Feldlerche ihre Nester jährlich neu errichtet, also auf einer 

Wiedernutzung nicht angewiesen ist, und der Verbreitungsraum der lokalen Population so 

groß ist, dass in Anbetracht der Betroffenheit ein Ausweichen nicht ausgeschlossen ist, be-

stehen damit im räumlichen Zusammenhang ausreichend Möglichkeiten zur Wahrung der 

ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungsstätten (Staatliche Vogelschutzwarte 

für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 10). Der 

räumliche Zusammenhang wird dabei grundsätzlich durch das Verbreitungsgebiet der loka-

len Population mitbestimmt. Im Übrigen kommen die für die Wachtel vorgesehenen Maß-

nahmen A 26 (Anlage von Blühstreifen) auch der Feldlerche zu gute und verbessern die Ha-

bitate der Art im Umfeld des Eingriffs. Die grundsätzliche Eignung dieser Maßnahmen für die 

Feldlerche hat die Vorhabenträgerin zudem nachvollziehbar dargelegt (Erwiderung der Vor-

habenträgerin vom 27.09.2011 zur Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde vom 

29.08.2011, S. 14 f.). 

5.2.4.4.3 Gartenrotschwanz 

Das planfestgestellte Vorhaben erfordert keine Zulassung von Ausnahmen der Zugriffsverbo-

te in § 40 Abs. 1 BNatSchG für die europäische Vogelart Gartenrotschwanz (Phoenicurus 

phoenicurus). 

5.2.4.4.3.1 Bestand 

Der Gartenrotschwanz bevorzugt Lebensräume in offenen Wäldern, weiträumigen Parkanla-

gen und Gärten. Er ist Höhlenbrüter und daher auf Altbaumbestände angewiesen. Künstliche 

Nisthilfen werden angenommen. Der Gartenrotschwanz nutzt das Nest für eine Brutsaison 

(Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Er-

lass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-

burg vom Januar 2011). Er gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuch-

ten Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz von 100 m (Garniel & Mierwald, Vögel 

und Straßenverkehr 2010, S. 98, 108/109). Für Deutschland werden für die Art Bestands-

größen zwischen 100.000 und 160.000 Brutpaaren angegeben, für Hessen zwischen 1.000 

und 2.000. In der Roten Liste Deutschland wird die Art mit „*“, in der Roten Liste Hessen mit 

„3“ bewertet. Die Staatliche Vogelschutzwarte hat den Erhaltungszustand der Art für Hessen 

mit „ungünstig-schlecht“ bewertet (Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 13). Im Untersuchungsbe-

reich wurden 2010 zwei Reviere der Art festgestellt (Unterlage 12.4, S. 101). Der Erhal-

tungszustand der lokalen Population der Art ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 102).  
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5.2.4.4.3.2 Wirkungen des Vorhabens 

Eine bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme von nachgewiesenen Revieren und Fort-

pflanzungsstätten der Art erfolgt nicht (Unterlage 12.4, S. 101). Vorhabensbedingt treten für 

die Art lediglich mittelbare Wirkungen durch Lärmimmissionen auf. Eines der nachgewiese-

nen Reviere liegt innerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 100 m.  

5.2.4.4.3.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Eine signifikante Erhöhung des 

Kollisionsrisikos ist ausgeschlossen. Die Art ist sehr störungsempfindlich und meidet daher 

den Nahbereich der Trasse mit der Folge, dass Kollisionen unwahrscheinlich sind (Unterlage 

12.4, S. 103). Da Fortpflanzungs- und Ruhestätte anlage- und baubedingt nicht in Anspruch 

genommen werden, ist auch eine Tötung von Exemplaren im Zusammenhang mit einer sol-

chen Inanspruchnahme nicht zu erwarten (Unterlage 12.4, S. 101). 

5.2.4.4.3.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich aufgrund von mittelbaren 

Wirkungen des Vorhabens nicht. Eine erhebliche Störung tritt nicht ein. Zwar liegt das Revier 

am Bahndamm südlich des Krombergs innerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 

100 m. Dies führt zu einer 60%igen Abnahme der Habitateignung (Garniel & Mierwald, Vögel 

und Straßenverkehr 2010, S. 108). Weitergehend als in der Unterlage A 12.4 angenommen, 

ist die lokale Population nicht auf das Waldkappeler Wehretal beschränkt, sondern ist groß-

räumiger abzugrenzen (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-

land, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 12). Die Maßnahme A 24 ist damit nicht als vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahme erforderlich, sondern als landschaftspflegerische Maßnahme 

einzustufen. Nördlich von Bischhausen und Oetmannshausen werden im Bereich der Erosi-

onsrinnen (Bau-km 41+000.000 bis Bau-km 44+800.000) im Bereich der Waldränder und 

Feldgehölze zehn Nisthilfen auf den Maßnahmenflächen A 3.5, A 4.3 und A 4.10 ausge-

bracht (Unterlage 12.0, S. 355). Damit sind etwaige Auswirkungen auf den Erhaltungszu-

stand der lokalen Population durch eine Verschlechterung der Brutmöglichkeiten ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 103). Durch die Optimierung/Entwicklung von Streuobstwiesen 

im Rahmen der Eingriffsplanung (A 4.6 und A 4.10) zwischen Edderthalsgraben und 

Sengelbach wird der Lebensraum weiter verbessert. Dabei handelt es sich aber lediglich um 

ergänzende funktional geeignete Maßnahmen, die nicht als vorgezogener Ausgleich erfor-

derlich sind (Unterlage 12.4, S. 102). 
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5.2.4.4.3.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine Zerstörung/Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art ist ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 101). Der Einwand des BUND, dass Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten bereits dann beschädigt/zerstört werden sollen, wenn sich Störungswirkungen auf 

ein Brutrevier auswirken, ist zurückzuweisen. Ein Brutrevier kann schon begrifflich nicht mit 

einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte gleichgesetzt werden. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

schützt die konkrete benutzte (oder wieder zu nutzende) Fortpflanzungsstätte. Auf diese wird 

aber erkennbar nicht unmittelbar zugegriffen (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND, unter B.II.1). Vielmehr kommt es zu mittelba-

ren Wirkungen, die unter bestimmten Umständen den Vogel veranlassen können, sein Re-

vier aufzugeben. Diese mittelbaren Wirkungen sind aber als Störung zu qualifizieren und 

entsprechend dem Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zuzuordnen. Dieser liegt 

aber – was auch der BUND nicht behauptet – vorhabensbedingt nicht vor. 

5.2.4.4.4 Gelbspötter  

Das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht keine der in § 44 Abs. 1 BNatSchG bestimmten 

Zugriffsverbote für die europäische Vogelart Gelbspötter (Hippolais icterina). 

5.2.4.4.4.1 Bestand 

Der Gelbspötter brütet in Gebieten mit hohem Gebüsch und lockerem Baumbestand für 

Neststandorte, Singwarten und Nahrungserwerb. Bevorzugt werden mehrschichtige Bestän-

de mit geringem Deckungsgrad der Oberschicht. Der Gelbspötter ist brut- und geburtsorttreu. 

Die Abstände zwischen einzelnen Nestern können sehr gering sein, obwohl Reviere von 800 

bis 1.400 m2 verteidigt werden (Unterlage 12.4, S. 105). Der Gelbspötter nutzt das Nest für 

eine Brutsaison (Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 

27.09.2010; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des 

Landes Brandenburg vom Januar 2011). Er gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfind-

lichkeit untersuchten Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz von 200 m (Garniel & 

Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 98, 108/109). Der Bestand der Art wird für 

Deutschland mit 220.000 bis 330.000 Brutpaaren, für Hessen mit 600 bis 1.500 Brutpaaren 

angegeben (Unterlage 12.4, S. 104; HGON, Vögel in Hessen, 2011, S. 352: 1.000 bis 2.000 

Reviere). In den Roten Listen Deutschlands und Hessens erfolgt keine Bewertung der Art. 

Die Staatliche Vogelschutzwarte gibt den Erhaltungszustand der Art in Hessen mit „ungüns-

tig-unzureichend“ an (Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 13). 2010 konnten 10 Brutpaare der Art 

im Untersuchungsraum nachgewiesen werden (Unterlage 12.4, S. 104). Der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population ist „gut (B)“.  
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5.2.4.4.4.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlagebedingt ist vom Verlust von drei Revieren des Gelbspötters auszugehen. Innerhalb 

der artspezifischen Effektdistanz von 200 m liegen drei weitere Reviere des Gelbspötters. 

Sie befinden sich in 100 bis 200 m Entfernung zur Trasse. Hierfür ist eine Abnahme der 

Habitateignung um 20 % anzunehmen (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, 

S. 108). 

5.2.4.4.4.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tötungstatbestand wird nicht erfüllt. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ist 

aufgrund der geringen Aktionsräume der Art ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 106). Durch 

die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit des Gelbspötters (Anfang Mai bis Mitte Au-

gust; vgl. Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Lan-

des Brandenburg vom Januar 2011) werden Tötungen von Individuen im Zusammenhang 

mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten der Art vermieden (Unterlage 12.4, S. 105). 

5.2.4.4.4.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine erhebliche Störung der Art ist ausgeschlossen, da vorhabensbedingt keine Verschlech-

terung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Art eintritt (Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, 

Nr. 8). Soweit betriebsbedingte Verkehrslärmimmissionen bei drei Revieren zu einer rechne-

rischen Abnahme der Habitateignung von 20% führen, ist hierin – schon aufgrund der Größe 

der lokalen Population - keine erhebliche Störung zu sehen. Die Reviere liegen teilweise fast 

genau 200 m von der Trasse entfernt und sind aufgrund ihrer topografischen Lagen gegen-

über Störwirkungen als gering empfindlich einzustufen (Unterlage 12.4, S. 106). 

5.2.4.4.4.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Zerstörungstatbestand wird vorhabensbedingt nicht erfüllt. Die reviertreue Art legt jähr-

lich neue Nester an. Zwar ist davon auszugehen, dass die Siedlungsdichte der Art im Unter-

suchungsgebiet der vorhandenen Habitatausstattung entspricht und daher die drei von voll-

ständiger Überbauung betroffenen Reviere als Verlust einzustufen sind (Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, 

Nr. 8). Jedoch wird die ökologische Funktion der vorhabensbedingt in Anspruch genomme-

nen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnah-

men weiterhin erfüllt. Durch die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen A 2.3 (Anlage von 

Strauchhecken in Kombination mit Extensivwiesen; Unterlage 12.2, Blatt 1a), A 3.0 (Entwick-

lung einer Extensivwiese und Aufbau eines Waldrandes sowie eines Gehölzstreifens; Unter-
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lage 12.2, Blatt 2a) und A 3.5 (Anlage eines Gehölzstreifens; Unterlage 12.2, Blatt 2a) wer-

den Angebote an vielfältig strukturierten halboffenen Landschaftsbereichen als Habitate für 

den Gelbspötter geschaffen. Entgegen der Auffassung des BUND kann der vorgezogene 

Ausgleich innerhalb von zwei Jahren wirksam werden. Über den Aufbau mehrstufiger Be-

stände und den Einsatz entsprechender Pflanzqualitäten wird die Wirksamkeit der Maßnah-

men sichergestellt (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die des BUND, 

unter B.II.2). Da die Art jährlich neue Nester anlegt und neue Bruthabitate nutzt, sofern die 

alten nicht mehr zur Verfügung stehen, sind Revierverlagerungen möglich (Unterlage 12.4, 

S. 105). Neben den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen führen auch die planfestgestell-

ten Kompensationsmaßnahmen, mit denen im Eingriffsbereich Strauchhecken angelegt wer-

den (A 2.2, A 3.2 und A 3.6) zu einer weiteren dauerhaften Verbesserung der Habitate des 

Gelbspötters. Damit ist eine vorhabensbedingte Verschlechterung der Brutmöglichkeiten 

ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 105). Durch die Anlage von Strauchhecken im Rahmen 

der Eingriffsplanung (A 2.2, A 3.2 und A 3.6) zwischen Eddertalsgraben und Sengelbach 

wird der Lebensraum weiter verbessert. Dabei handelt es sich aber lediglich um ergänzende 

funktional geeignete Maßnahmen, die nicht als vorgezogener Ausgleich erforderlich sind 

(Unterlage 12.4, S. 105). 

5.2.4.4.4.6 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für den Gelbspötter stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Die Maßnahmen A 2.3, A 3.0 und A 3.5 führen zu einem vorgezogenen Ausgleich u. a. für 

die Europäische Vogelart Gelbspötter. Neben dieser Art bewirken sie vorgezogenen Aus-

gleich für die europäische Vogelart Neuntöter und dienen als Vermeidungsmaßnahmen für 

Fledermäuse bzw. als FCS-Maßnahme für Zauneidechse und Schlingnatter (Unterlage 12.0, 

S. 96, S. 109, S. 125).  

Dieser Zweck rechtfertigt auch die Inanspruchnahme von privaten Grundstücksflächen. Die 

Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, die 

insbesondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen hergestellt werden dauerhaft einer land-

wirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Maßnahmen sind jedoch aus den dargeleg-

ten naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sach-

gerecht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die 

Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vor-

habenträgerin hat den vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland 

angeboten und sich bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Exis-
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tenzgefährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentü-

merbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.4.4.5 Grauspecht 

Aufgrund des planfestgestellten Vorhabens werden keine Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die europäische Vogelart Grauspecht (Picus canus) verwirklicht. 

5.2.4.4.5.1 Bestand 

Der Grauspecht brütet hauptsächlich in älteren reichstrukturierten Laub- und Mischwäldern 

mit einem hohen Anteil von Totholz, wobei er größere geschlossene Waldgebiete mit einem 

hohen Anteil an inneren Grenzlinien bevorzugt (Unterlage 12.4, S. 111). Der Grauspecht 

nutzt seine Bruthöhle in der kommen Brutsaison wieder (Angaben zu den in Mecklenburg-

Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). Die Art gilt 

als lärmempfindlich. Sie gehört zur Gruppe 2 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten 

Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz von 400 m und einem kritischen Schallpegel 

von 58 dB(A) (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 98, 104). In Deutsch-

land wird die Anzahl der Brutpaare des Grauspechtes auf ca. 13.000 bis 17.000, in Hessen 

auf 2.500 bis 3.500 geschätzt. Die Staatliche Vogelschutzwarte (Leitfaden 2011, Anhang 3, 

S. 14) bewertet den Erhaltungszustand des Grauspechtes in Hessen mit „unzureichend-

schlecht“. In der Roten Liste Deutschland hat der Grauspecht den Status „2“, in der Roten 

Liste Hessen „V“. Im Untersuchungsraum liegen die überwiegend genutzten 

Habitatstrukturen der Art nördlichen der Trasse im Bereich der Wälder des Finkenberg-

Dachsberg-Zuges. Die Gehölz bestandenen Erosionsrinnen werden vom Grauspecht teilwei-

se als Nahrungshabitat genutzt (Unterlage 12.4, S. 113). In den Jahren 2005 wurden insge-

samt sechs Reviere der Art nachgewiesen. 2010 gelang der Nachweis eines Revieres ca. 

390 m östlich des Tunnels Spitzenberg. Von den fünf 2005 nachgewiesenen Reviere liegen 

vier nördlich der geplanten Trasse (Am Schlangengraben: 100 m von der Trasse; im Bereich 

Sengelbach: 750 m von der Trasse; im Bereich Eddertalsgraben: 450 m von der Trasse). Die 

beiden anderen Reviere auf der Höhe des Finkenberg-Dachsberg-Zuges und westlich von 

Hoheneichen am Winterkasten liegen deutlich entfernt von der Trasse. Im Bereich der Tun-

nelportale des Spitzenbergtunnels wurden geeignete Höhlenbäume festgestellt. Der Erhal-

tungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 111). 

5.2.4.4.5.2 Wirkungen des Vorhabens 

Die planfestgestellte Trasse durchschneidet das Nahrungshabitat der Grauspechte im Be-

reich der Erosionsrinnen. Anlagebedingt werden im Bereich des Spitzenbergtunnels als 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten geeignete Höhlenbäumen in Anspruch genommen. Das 

Revier im Bereich Schlangengraben liegt innerhalb der artspezifischen Effektdistanz. 

5.2.4.4.5.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Die Verwirklichung des Tötungsverbotes ist ausgeschlossen. Soweit es im Bereich des 

Schlangengrabens und der Erosionsrinnen zu einer Durchschneidung der Nahrungshabitate 

kommt, werden Kollisionsschäden durch die Errichtung von Kollisionsschutzwänden (S 22.1) 

und -zäunen (S 22.2) vermieden, so dass in diesem Bereich ein Einfliegen des Grauspech-

tes in die Trasse nicht möglich ist. Im Bereich Spitzenberg wird durch das Tunnelbauwerk 

sowie die vorlaufende Sicherung der Trasse in den Ausgangsbereichen des Tunnels durch 

wildkatzensichere Schutzzäune und Kollisionsschutzzäune für Fledermäuse ein Einfliegen 

des Grauspechts in die Trasse verhindert (Unterlage 12.4, S. 113). Durch die zeitliche Be-

grenzung der Freimachung des Baufeldes auf Zeiträume außerhalb der Brutzeit des Grau-

spechts (Anfang März bis Mitte August; vgl. Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011) werden Verluste von 

Individuen durch das Fällen der Höhlenbäume ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 112). 

5.2.4.4.5.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

des Grauspechtes ist ausgeschlossen. Eine erhebliche Störung der Art ist nicht zu erwarten. 

Der nächstgelegene Nachweis zur Trasse betrifft den Schlangengraben (100 m). Hier han-

delt es sich um ein Nahrungshabitat (Unterlage 12.4, S. 113). Für die Reviere am 

Sengelbach (750 m) und am Eddertalsgraben (450 m) sind randliche Störungen von Revier-

teilbereichen nicht ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 112). Das Revier am Spitzenberg 

liegt knapp innerhalb der Effektdistanz von 400 m. Da die Waldbereiche des Spitzenberg 

geeignete Habitate für die Art auch innerhalb der Effektdistanz bilden, ist eine randliche Stö-

rung dieses Reviers nicht ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 113). Aufgrund des großen 

Aktionsraums des Grauspechts von bis zu 500 ha pro Revier, (Unterlage 12.4, S. 111) sind 

diese randlichen Störungen allerdings nicht geeignet, eine Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes der lokalen Population zu bewirken (Unterlage 12.4, S. 113; Regierungspräsidium 

Kassel, Stellungnahme vom 29.08.2011, S. 24).  

5.2.4.4.5.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht das Zerstörungsverbot nicht. Anlagebedingt werden als Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten geeignete Höhlenbäume im Bereich der Portale des Spitzenberg-

tunnels beseitigt. Ein Eintritt des Verbotstatbestandes ist jedoch zu verneinen, weil geeignete 
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Habitate im räumlichen Zusammenhang vorliegen (Regierungspräsidium Kassel, Stellung-

nahme vom 29.08.2011, S. 24).  

Unabhängig davon erfolgt durch die Maßnahme FFH 28 nördlich von Datterode auf Flächen 

der öffentlichen Hand eine FFH-Gebietserweiterung zur Sicherung des günstigen Erhal-

tungszustandes für den LRT 9110 und als vorgezogener Ausgleich für den Schwarzspecht, 

von der auch der Grauspecht profitiert (Unterlage 12.0, S. 364). Durch diese Maßnahme wird 

zusätzlich das Angebot an potentiellen Höhlenbäumen für den Grauspecht kurzfristig erhöht. 

Somit steht außer Zweifel, dass auch in Anbetracht der Größe der Reviere der Art die verlo-

rengehenden ökologischen Funktionen der in Anspruch genommenen Höhlenbäume im 

räumlichen Zusammenhang aufrechterhalten bleiben (Unterlage 12.4, S. 112).  

Zudem wird durch die (zu Gunsten von Fledermäusen) vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

A 23.2 am Eddertalsgraben ein 5,88 ha großer Altholzbestand gesichert und aus der Nut-

zung genommen (Unterlage 12.0, S. 352). Diese Maßnahme verbessert die Habitatqualität 

auch für den Grauspecht (Unterlage 12.4, S. 112). Dabei handelt es sich für den Grauspecht 

aber lediglich um eine ergänzende funktional geeignete Maßnahme, die nicht als vorgezoge-

ner Ausgleich erforderlich ist (Unterlage 12.4, S. 112).  

Die mit der Unwirksamkeit der Maßnahme FFH 28 begründete Annahme des BUND, es kä-

me zu einer Verwirklichung des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist aus oben genannten Grün-

den zurückzuweisen. Überdies soll über die ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung der 

Erhaltungszustand B gewahrt werden und ein Höhlenzentrum für den Grauspecht entwickelt 

werden. Die Entlassung aus der geregelten Bewirtschaftung ist sofort wirksam, da sie bis 

zum Zeitpunkt der betriebsbedingten Störungen des Grauspechtes bereits eine Wertsteige-

rung durch die nicht durchgeführten forstlichen Eingriffe erfahren wird. Durch die vollständige 

Aufgabe der Bewirtschaftung werden kurz- bis mittelfristig geeignete Habitatstrukturen für 

den Grauspecht gesichert (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stel-

lungnahme des BUND, unter B.II.4).  

5.2.4.4.6 Haussperling 

Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden für die europäische Vogelart Haus-

sperling (Passer domesticus) vorhabensbedingt nicht verwirklicht. 

5.2.4.4.6.1 Bestand 

Der Haussperling ist ein häufiger Brutvogel in Städten und Dörfern, aber auch an Einzelhö-

fen mit Pferde- und Kleintierhaltung. Er nutzt sein Nest in der kommen Brutsaison wieder 

(Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Er-
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lass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-

burg vom Januar 2011). Die Art gilt nicht als lärmempfindlich. Sie gehört zur Gruppe 5 der 

auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz 

von 100 m; am Brutplatz hat Lärm keine Bedeutung (Garniel & Mierwald, Vögel und Stra-

ßenverkehr 2010, S. 98, 111). Der bundesweite Bestand des Haussperlings wird auf 500.000 

bis 700.000 Brutpaare geschätzt, der Hessens mit über 10.000 Brutpaaren angegeben. In 

den Roten Listen Deutschlands und Hessens ist die Art mit „V“ bewertet. Die Staatliche Vo-

gelschutzwarte (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 15) bewertet den Erhaltungszustand der Art in 

Hessen mit ungünstig-unzureichend. Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 73 Brutpaa-

re innerhalb der Ortslagen von Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche sowie im 

Bereich des Abhaugeländes festgestellt. Am Hof Abhau ist eine Kolonie mit zwölf Revieren 

der Art festgestellt worden. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unter-

lage 12.4, S. 116). 

5.2.4.4.6.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Hof Abhau (mit zwölf Fortpflanzungs- und Ruhestätten) wird vorhabensbedingt beseitigt. 

Innerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 100 m befinden sich keine weiteren Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten des Haussperlings (Unterlage 12.4, S. 117/118). 

5.2.4.4.6.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird durch das planfestgestellte Vorhaben nicht verwirklicht. Die hohe 

Kollisionsgefahr, die für den Haussperling von Straßen grundsätzlich ausgeht, ist im Bereich 

der Autobahn aufgrund der Gestaltung der Straßennebenflächen mit dichten 

Gehölzpflanzungen (vgl. unter 5.2.4) ausgeschlossen. Dadurch fehlt es an geeigneten Nah-

rungsquellen für die Art, so dass eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos auszu-

schließen ist (Unterlage 12.4, S. 118). Im Zusammenhang mit dem Abriss des Hofgutes 

Abhau werden Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungsstätten durch eine Beschränkung der Baufeldfreimachung auf Zeiten außerhalb der 

Brutzeit der Art vermieden (Unterlage 12.4, S. 117). 

5.2.4.4.6.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art wird vorhabensbedingt nicht ver-

schlechtert. Erhebliche Störungen der Art sind auszuschließen. Neben den bau- und anlage-

bedingt in Anspruch genommenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten befinden sich keine wei-

teren innerhalb der artspezifischen Effektdistanz. Entsprechend sind Störungen der im Übri-

gen lärmunempfindlichen Art (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 111) 

ausgeschlossen. 
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5.2.4.4.6.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Zerstörungsverbot wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Durch die Anlage von Nist-

hilfen (Maßnahme A 24) bleibt die ökologische Funktion der anlage- und baubedingt in An-

spruch genommenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Haussperlings im Bereich des 

Hofs Abhau im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Es werden 20 bis 60 Nisthilfen (bis zu 5 

pro betroffenem Revier) jeweils kolonieweise an Gebäude innerhalb der Ortslagen von 

Bischhausen, Oetmannshausen, Reichsachsen und Hoheneiche angebracht (Unterlage 

12.0, S. 355/356). Die konkreten Standorte sind mit der oberen Naturschutzbehörde abzu-

stimmen, um sicherzustellen, dass im Umfeld der Standorte auch ein ausreichend geeigne-

tes Nahrungsangebot besteht. Diese Nisthilfen übernehmen die Funktionen der zerstörten 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten vollständig (Unterlage 12.4, S. 117). 

5.2.4.4.7 Kleinspecht 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG treten für die europäi-

sche Vogelart Kleinspecht (Picus minor) vorhabensbedingt nicht ein. 

5.2.4.4.7.1 Bestand 

Der Kleinspecht besiedelt Laub- und Mischwaldlebensräume. Er bevorzugt Altholzbestände 

(z. B. Eichen-Hainbuchen-Wald oder Buchenwälder) oder bodenfeuchte Bereiche in Birken-, 

Erlen- oder Pappel-Bruchwäldern (Unterlage 12.4, S. 128). Die Art legt jährlich neue Fort-

pflanzungsstätten (Höhlen) an (Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen 

Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbrau-

cherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). Sie gehört zur Gruppe 4 der auf 

ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz von 

200 m (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 98, 108/109). In Deutschland 

wird der Bestand des Kleinspechtes mit 26.000 bis 35.000, in Hessen mit 1.500 bis 2.500 

Paaren angegeben (Unterlage 12.4, S. 128). In der Roten Liste Deutschland wird die Art mit 

„V“, in der Hessens mit „*“ bewertet. Der landesweite Erhaltungszustand der Art wird von der 

Staatlichen Vogelschutzwarte (Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 16) mit „ungünstig-

unzureichend“ angegeben. Die lokale Population besiedelt das Waldkappeler Wehretal und 

den angrenzenden Naturraum Wehreniederung mit einer Gesamtfläche von insgesamt 

30,35 km2 (Unterlage 12.4, S. 130; E-Mail der Staatlichen Vogelschutzwarte vom 

18.11.2010). Zwischen dieser lokalen Population und den lokalen Populationen in den Natur-

räumen Finkenberg-Dachsberg-Zug und Hosbach-Sontra-Bergland bestehen in den Über-

gangsbereichen Austauschbeziehungen. Aufgrund der in den Jahren 1998, 2005 und 2010 

durchgeführten avifaunistischen Untersuchungen ist von vier bis fünf Revieren des Klein-
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spechtes im Untersuchungsraum auszugehen. Der Erhaltungszustand der lokalen Populati-

on der Art ist mit „gut (B)“ zu bewerten (Unterlage 12.4, S. 128).  

5.2.4.4.7.2 Wirkungen des Vorhabens 

Bau- und anlagebedingt werden keine Fortpflanzungungs- und Ruhestätten der Art in An-

spruch genommen (Unterlage 12.4, S. 129). Zwei der ermittelten Reviere liegen innerhalb 

der artspezifischen Effektdistanz (Unterlage 12.4, S. 130). 

5.2.4.4.7.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird durch das Vorhaben nicht verwirklicht. Eine signifikante Erhöhung 

des Kollisionsrisikos ist auszuschließen. Durch die beiden Tunnelbauwerke Spitzenberg und 

Trimberg werden Kollisionen mit dem Autoverkehr vollständig ausgeschlossen. Das Bauwerk 

BW 40.1-12 (Wehretalbrücke mit Spritzschutz) ermöglicht der Art eine Unterfliegung der Brü-

cke (Unterlage 12.4, S. 131). Da eine vorhabensbedingte Zerstörung/Beschädigung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen ist (Unterlage 12.4, S. 129), können auch 

keine Tötungen in diesem Zusammenhang eintreten. 

5.2.4.4.7.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich vorhabensbedingt nicht. 

Erhebliche Störungen der Art treten nicht ein. Die Tunnelbauwerke Spitzenberg und 

Trimberg verringern die lärmbedingte Störung. Der Lebensraum des Kleinspechtes wird 

durch die sofort wirksame Sicherung von Altholzbeständen am Eddertalsgraben (A 23.2) 

erweitert. Dadurch werden Randbereiche des Lebensraums der lokalen Population optimiert. 

Unabhängig davon bestehen nördlich der Wehre Ausweichmöglichkeiten für die Art in stö-

rungsärmere Bereiche. Langfristig wird der Lebensraum des Kleinspechtes durch die Maß-

nahmen E 7.1 und A 21 weiter optimiert. Aufgrund der sofort wirksamen dauerhaften Le-

bensraumverbesserung (A 23.2), des guten Erhaltungszustandes der Art sowie der beste-

henden Ausstattung der Lebensräume sind erhebliche Störungen ausgeschossen (Unterlage 

12.4, S. 130/131). 

5.2.4.4.7.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt nicht ein. Eine vorhabensbedingte Beschädigung oder Zerstörung von 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann ausgeschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 129).  
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5.2.4.4.7.6 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für den Kleinspecht stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Die Maßnahme A 23.2 ist eine Vermeidungsmaßnahmen für den Kleinspecht (Unterlage 

12.0, S. 352). Sie zielt auf die Erhaltung und Sicherung von alten Bäumen und Totholz vor-

wiegend durch Nutzungsaufgabe und damit der Sicherung der Baumhöhlendichte (Unterlage 

12.0, S. 353). Die Maßnahme dient auch als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für meh-

rere Fledermausarten und als Schadensbegrenzungsmaßnahme für die 

Bechsteinfledermaus (Unterlage 12.0, S. 352). Die Maßnahmen sind aus den dargelegten 

naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachge-

recht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die 

Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vor-

habenträgerin hat den vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen, geeignetes Ersatz-

land angeboten und sich bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der 

Existenzgefährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die ei-

gentümerbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. Ziel des Landschaftspflegerischen 

Begleitplans ist die dauerhafte Sicherung von sehr wertvollen Laubwaldbeständen für die 

genannten Arten. Entsprechende Flächen stehen im Untersuchungsraum anderweitig nicht 

zur Verfügung. 

5.2.4.4.8 Kuckuck 

Artenschutzrechtliche Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch das plan-

festgestellte Vorhaben für die europäische Vogelart „Kuckuck“ (cuculus canorus) nicht ver-

wirklicht. 

5.2.4.4.8.1 Bestand 

Die Habitatwahl des Kuckucks erfolgt vielseitig. Die Art brütet nicht selbst, sondern lässt ihre 

Eier von Wirtsvögeln bebrüten. Geeignete Wirtsvögel sind insbesondere Kleinvögel von 

Laubsänger- bis Drosselgröße (Unterlage 12.4, S. 135). Schon aus diesem Grund ist die Art 

nicht auf die Wiedernutzung von bestimmten Nestern angewiesen (Angaben zu den in Meck-

lenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). 

Als klassischer Brutparasit hat der der Kuckuck kein eindeutig abzugrenzendes Revier. Er 

nutzt großflächige Streifgebiete auf der Suche nach Wirtsvögeln, wobei die Eiablageplätze 

meist weniger als zwei Kilometer, aber auch bis zu vier Kilometer auseinander lliegen kön-

nen (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme 
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vom 14.09.2011, Nr. 3) Der Kuckuck gehört zur Gruppe 2 der auf ihre Lärmempfindlichkeit 

untersuchten Brutvögel mit einer artspezifischen Effektdistanz von 300 m und einem kriti-

schen Schallpegel von 58 dB(A) (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 99, 

111).  Der bundesweite Bestand des Kuckucks wird mit 65.000 bis 92.000, der Hessens mit 

1.500 bis 3.000 Brutpaaren angegeben. In der Roten Liste Deutschland wird die Art mit „V“, 

in der Hessens mit „V“ bewertet. Der Erhaltungszustand der Art in Hessen ist „ungünstig-

unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 17). Der Kuckuck wurde im Rahmen von drei 

avifaunistischen Erhebungen nachgewiesen. Bei der Erhebung 2010 wurden sieben rufende 

Männchen verhört. Die lokale Population ist großräumig abzugrenzen (E-Mail der Staatlichen 

Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland Pfalz und das Saarland vom 18.11.2011; Staatliche 

Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 

14.09.2011, Nr.12). Allein im „Waldkappeler Wehretal“ und „Wehreniederung“ bestehen 15 

bis 30 Reviere (Unterlage 12.4, S. 137). Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist 

„gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 135). 

5.2.4.4.8.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt werden keine „Reviere“ der Art in Anspruch genommen. Allerdings 

können Fortpflanzungs- und Ruhestäten der Wirtsvögel des Kuckucks in Anspruch genom-

men werden (Unterlage 12.4, S. 136). Innerhalb des artspezifischen Effektdistanz liegen fünf 

„Reviere“ Unterlage 12.4, S. 136). 

5.2.4.4.8.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der vorhabensbedingte Eintritt des Tötungstatbestandes ist ausgeschlossen. Eine signifikan-

te Erhöhung des Kollisionsrisikos ist für die Art nicht zu erwarten (Unterlage 12.4, S. 137). 

Tötungen im Zusammenhang mit der Zerstörung/Beschädigung von Fortpflanzungsstätten 

der Wirtsvögel werden durch die zeitlich Beschränkung der Baufeldfreimachung auf den Zeit-

raum vom 1. November bis zum 29. Februar ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 136). 

5.2.4.4.8.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich nicht. Für zwei „Reviere“ 

ist lärmbedingt eine Abnahme der Habitateignung um 60% zu erwarten (Garniel & Mierwald, 

Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 105). Der Gutachter geht von einem störungsbedingten 

Verlust von zwei Revieren aus (Unterlage 12.4, S. 137). Die Planfeststellungsbehörde 

schließt sich aber der fachlich begründeten Bewertung an, dass eine über die normale Dy-

namik hinausgehende Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Art auszuschließen 

ist, da in den Streifgebieten  in der Trassenumgebung ein ausreichendes Angebot von Wirts-

vögeln verbleiben wird (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-
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land, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 3). Im Übrigen fördern die planfestgestellten Maß-

nahmen zur Anlage von Extensivwiesen/-weiden und Strauchhecken sowie eines Kraut-

saums (A 2.2, A 2.3, A 3.1, A 3.2, A 3.6, A 4.3, A 7.4 und A 4.1) den Erhaltungszustand der 

lokalen Population der Art. Es bestehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten. Erhebliche 

Störungen durch betriebsbedingte Lärmimmissionen können daher ausgeschlossen werden 

(Unterlage 12.4, S. 137). 

5.2.4.4.8.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt nicht ein. Aufgrund der vorhandenen Landschaftsausstattung i. V. m. dem 

breiten Spektrum als Wirtsvogelarten ist von einer Verlagerung der Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten auszugehen, sodass die ökologische Funktion der etwa durch das Vorhaben be-

troffene Fortpflanzungs- und Ruhestätten (der Wirtsvögel) in jedem Fall im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt bleibt (Unterlage 12.4, S. 135/136).  

5.2.4.4.9 Mauersegler 

Die europäische Vogelart „Mauersegler“ (Apus apus) wird durch das planfestgestellte Vorha-

ben nicht in einer Weise berührt, die zu einer Verwirklichung der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.4.4.9.1 Bestand 

Der Mauersegler brütet hauptsächlich in hohen Steinbauten. In Kleinstädten tritt er häufig auf 

Kirchen, Burgen, etc. auf. Seltener findet man ihn als Baum- oder Felsbrüter (Unterlage 12.4, 

S. 139). Die Art nutzt ihre Nester in der folgenden Brutsaison wieder (Angaben zu den in 

Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums 

für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). 

Die Art wurde 2010 nicht von Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr, bewertet. Der 

Gutachter geht aber innerhalb von 100 m vom Fahrbahnrand von einem vollständigen Ver-

lust der Lebensraumeignung aus (Unterlage 12.4, S. 140). Der Bestand des Mauerseglers 

wird für die Bundesrepublik mit ca. 310.000 bis 410.000 Brutpaaren, für Hessen mit mehr als 

10.000 Brutpaaren angegeben. In der Roten Liste Deutschland wird die Art mit „*“, in der 

Hessens mit „V“ bewertet. Der landesweite Erhaltungszustand der Art ist „ungünstig-

unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 17). 1998 und 2010 wurde die Art im Untersu-

chungsgebiet avifaunistisch erfasst. 2010 wurden insgesamt 68 Brutpaare innerhalb der 

Ortslagen von Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche festgestellt. Am Hof Abhau 

wurde eine Kolonie des Mauerseglers mit 20 Brutpaaren festgestellt. Der Erhaltungszustand 

der lokalen Population ist gut (B) (Unterlage 12.4, S. 139). 
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5.2.4.4.9.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt werden die Standorte der Kolonie am Hof Abhau beseitigt. Innerhalb 

der gutachterlich bestimmten 100 m Distanz liegen keine weiteren Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten der (Unterlage 12.4, S. 140). 

5.2.4.4.9.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot tritt vorhabensbedingt nicht ein. Aufgrund des schnellen und wendigen 

Fluges der Art ist die Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr gering. Individuenverluste 

werden ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 140). Durch die Beschränkung der Baufeldfrei-

machung auf Zeiträume außerhalb der Brutzeit der Art (Ende April bis Ende September; Er-

lass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-

burg vom Januar 2011) ist sichergestellt, dass bei der Zerstörung der Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten keine Tötung von Individuen der Art erfolgen (Unterlage 12.4, S. 140). 

5.2.4.4.9.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist 

vorhabensbedingt ausgeschlossen. Erhebliche Störungen etwa durch Lärmwirkungen treten 

nicht ein. Die dem Mauersegler als Habitate dienenden (verbleibenden) Gebäude befinden 

sich in einem ausreichenden Abstand von über 100 m zur Trasse. Der Mauersegler ist als 

häufiger Bewohner von Dörfern und Städten im Übrigen gegenüber akustischen und visuel-

len Störreizen unempfindlich (Unterlage 12.4, S. 140). 

5.2.4.4.9.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Vorhaben führt nicht zur Verwirklichung des Zerstörungs-/Beschädigungstatbestandes. 

Zwar werden durch den Abriss im Hof Abhau Fortpflanzungs- und Ruhestätten für 20 Brut-

paare zerstört. Die damit verbundenen ökologischen Funktionen werden aber im räumlichen 

Zusammenhang durch das Ausbringen von Nisthilfen (A24) gewahrt. Es werden 35 bis 100 

Nisthilfen (bis zu fünf je verlustigen Reviers) an Gebäude innerhalb der Ortslagen von 

Bischhausen, Oetmannshausen, Reichsachsen und Hoheneiche angebracht (Unterlage 

12.0, S. 356). Diese Nisthilfen übernehmen die Funktionen der zerstörten Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten (Unterlage 12.4, S. 140). Durch diese Maßnahme bleibt die ökologische 

Funktion der verlorengehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gewahrt. Darüber hinaus wird die Nahrungsverfügbarkeit für die Art durch die Anlage 

von Extensivwiesen und –weiden, die ebenfalls vorzeitig erfolgt (Maßnahmen A 2.2, A 3.0, A 

3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4, A 3.6, A 4.1, A 4.4) verbessert. Diese zusätzliche Optimierung des 
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Lebensraums wirkt auch im Hinblick auf die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

positiv (Unterlage 2.4, S. 140). 

5.2.4.4.10 Mehlschwalbe 

Vorhabensbedingt wird keines der Zugriffsverbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europäi-

sche Vogelart „Mehlschwalbe“ (Delichon urbica) verwirklicht. 

5.2.4.4.10.1 Bestand 

Die Mehlschwalbe brütet kolonieweise an Gebäuden. Ihre Nahrungshabitate sind offene Flä-

chen, meist außerhalb von Ortschaften, die insektenreich sind (Unterlage 12.4, S. 141). Die 

Art nutzt ihre Nester auch in der folgenden Brutperiode (Angaben zu den in Mecklenburg-

Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). Sie gehört 

zur Gruppe 5 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel mit einer Effektdistanz 

von 100 m. Für die Mehlschwalbe wird Lärm am Brutplatz als unbedeutend eingestuft 

(Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 99, 111).  Der Bestand der Mehl-

schwalbe wird für Deutschland mit 0,83 Mio. bis 1,2 Mio. Brutpaaren und für Hessen mit 

mehr als 10.000 Brutpaaren angegeben (Unterlage 12.4, S. 142). In der Roten Liste 

Deutschland und in der Hessens wird die Art jeweils mit „3“ bewertet. Der Erhaltungszustand 

der Art in Hessen ist „ungünstig-unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anhang 3, S. 17). 

Avifaunistische Untersuchungen im Untersuchungsraum wurden 1998, 2005 und 2010 

durchgeführt. Bei der avifaunistischen Nacherfassung 2010 wurden in den Ortslagen von 

Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche sowie im Bereich des Abhau-Geländes 45 

Brutpaare, davon drei am Hof Abhau festgestellt. Der Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tion ist „mittel bis schlecht (C)“ (Unterlage 12.4, S. 141). 

5.2.4.4.10.2 Wirkungen des Vorhabens 

Bau- und anlagebedingt werden die Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Bereich des Hofge-

bäude Abhau in Anspruch genommen. Innerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 100 m 

sind keine weiteren Fortpflanzungs- und Ruhestätten festgestellt worden (Unterlage 12.4, 

S. 142). 

5.2.4.4.10.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Vorhabensbedingt wird der Tötungstatbestand nicht verwirklicht. Signifikante Erhöhungen 

des Kollisionsrisikos sind ausgeschlossen. Die Trasse bietet für die Art keine Nahrungsquelle 

und wird im Übrigen aufgrund ihrer Barriere- und Störwirkung in ausreichender Höhe über-

flogen (Unterlage 12.4, S. 143). Durch die Beschränkung der Baufeldfreimachung auf Zeiten 



Planfeststellungsbeschluss - 434 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

außerhalb der Brutzeit der Mehlschwalbe (Mitte April bis Anfang September; Erlass des Mi-

nisteriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 

Januar 2011) sind Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung der Fortpflan-

zung- und Ruhestätten am Hof Abhau ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 142). 

5.2.4.4.10.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich vorhabensbedingt nicht. 

Eine erhebliche Störung durch Lärmemissionen oder optische Einwirkungen ist ausge-

schlossen. Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Mehlschwalbe, die vorhabensbedingt nicht in 

Anspruch genommen werden, befinden sich in Ortslagen und liegen außerhalb des 100 m 

Wirkungsbandes. Störungen der Art während der Fortpflanzungs- oder Aufzuchtzeit können 

daher ausgeschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 142). 

5.2.4.4.10.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Zerstörungstatbestand wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Der Verlust von drei 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch die bau- und anlagebedingte Inanspruchnahme des 

Hofes Abhau wird im räumlichen Zusammenhang durch das Ausbringen von Nisthilfen 

(Maßnahme A 24) vorzeitig ausgeglichen. Es werden 15 Nisthilfen an Gebäuden innerhalb 

der Ortslagen von Bischhausen, Oetmannshausen, Reichsachsen und Hoheneiche ange-

bracht (Unterlage 12.0, S. 356). Diese Nisthilfen übernehmen die ökologische Funktion der 

zerstörten Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Unterlage 12.4, S. 142). Eine zusätzliche Opti-

mierung des Lebensraums erfolgt durch die Anlage von Extensivwiesen und Weiden, die die 

Nahrungsverfügbarkeit der Art im Untersuchungsraum verbessert (Maßnahmen A 2.2, A 3.0, 

A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4, A 3.6, A 4.1, A 4.4). Die Verbesserung der Nahrungssituation 

stärkt auch die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang. 

5.2.4.4.11 Raubwürger 

Vorhabensbedingt ist die europäische Vogelart Raubwürger (Lanius excubitor) durch die 

Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht 

betroffen. 

5.2.4.4.11.1 Bestandssituation 

Der Raubwürger brütet in halboffenen, störungsarmen Landschaften mit komplexer 

Habitatausstattung aus dichteren und offeneren Bereichen mit Gebüschen, Hecken und ein-

zelnen Bäumen. Er bildet Reviere von 20 bis 100 ha Größe (Unterlage 12.4, S. 150). Die Art 

ist sehr reviertreu (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland, 
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Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 1), legt aber in der folgenden Brutsaison neue Nester an 

(Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Er-

lass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-

burg vom Januar 2011). Der Raubwürger gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlich-

keit untersuchten Brutvögel mit einer Effektdistanz von 300 m (Garniel & Mierwald, Vögel 

und Straßenverkehr 2010, S. 99, 109). Die Art ist in Deutschland extrem selten. Die verwen-

dete Effektdistanz von 300 m wird in der Arbeitshilfe als vorsorglich eingestuft (Garniel & 

Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 8). Deutschlandweit wird der Bestand auf 

1.900 bis 2.400 Reviere, in Hessen auf 80 bis 100 Brutpaare geschätzt. Die Art wird in der 

Roten Liste Deutschland mit „2“, in der Roten Liste Hessen mit „1“ bewertet. Der Erhaltungs-

zustand der Art in Hessen wird von der Staatlichen Vogelschutzwarte (Leitfaden 2011, Anla-

ge 3, S. 19) mit „ungünstig-schlecht“ bewertet. Der Raubwürger wurde im Rahmen der Über-

prüfung der avifaunistischen Bestandsdaten 2010 erstmals als Brutvogel im Untersuchungs-

gebiet zwischen Eddertalsgraben und Sengelbach nachgewiesen (vgl. den Plan zur 

avifaunistischen Nacherfassung 2010). Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist 

„mittel-schlecht (C)“ (Unterlage 12.4, S. 150).  

5.2.4.4.11.2 Wirkungen des Vorhabens 

Der Reviermittelpunkt eines Raubwürger-Brutpaares ist erstmalig in der Erfassung 2010 in 

einer Entfernung von ca. 400 m zur geplanten Trasse der A 44, VKE 40.1 kartiert worden. Er 

befindet sich damit außerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 300 m. Wegen der Grö-

ße des Reviers von ca. 100 ha ist jedoch zu prognostizieren, dass Teile davon 

vorhabensbedingt überbaut und zerschnitten werden (Unterlage 12.4, S. 151). Weitere Teile 

des Reviers liegen zudem innerhalb des 300 m Wirkbandes der Trasse.  

5.2.4.4.11.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Vorhaben verwirklicht das Tötungsverbot nicht. Eine vorhabensbedingt signifikante Er-

höhung des Kollisionsrisikos ist ausgeschlossen. Durch die Abzäunung und 

Gehölzabpflanzung der Trasse aufgrund der Maßnahmen S. 22.1, S. 22.2 und A 11.7 wird 

ein direktes und niedriges Einfliegen des Raubwürgers in den Trassenraum vermieden. Eine 

Annäherung der Art an die Trasse ist im Übrigen aufgrund ihrer Störungsempfindlichkeit un-

wahrscheinlich (Unterlage 12.4, S. 152). Aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Baufeld-

freimachung auf Zeiten außerhalb der Brutzeit des Raubwürgers (Mitte März bis Mitte Au-

gust; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg vom Januar 2011) sind Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen. 
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5.2.4.4.11.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist 

vorhabensbedingt nicht zu erwarten. Die anlage- und betriebsbedingt eintretenden Störwir-

kungen durch Immissionen und Zerschneidungswirkungen sowie die bau- und anlagebeding-

te Inanspruchnahme von Teilflächen des 2010 festgestellten Reviers führen aufgrund der 

Maßnahmen A 4.6, A 4.7, A 4.8, A 4.9, A 4.10 nicht zu einer erheblichen Störung.  

Das bestehende Revier des Raubwürgers ist ca. 100 ha groß. Es umfasst - unter Einschluss 

des alten Bahndamms - die Waldränder, Feldgehölze und Erosionsrinnen zwischen der B 7 

und dem Finkenberg-Dachsberg-Zug (Unterlage 12.4, S. 152). Das vorhandene Revier wird 

in seinem südlichen Teilbereich teilweise überbaut und zerschnitten. Die verbleibende Re-

vierfläche vermindert sich erheblich und wird durch das 300 m Wirkband zusätzlich verengt. 

Ohne Maßnahmen ist von einer Aufgabe des Reviers auszugehen (Unterlage 12.4, S. 151 

und Stellungnahme der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das 

Saarland vom 14.09.2011, Nr. 1e). Der Leitfaden wertet die störungsbedingte Aufgabe eines 

Reviers als tatbestandsmäßig nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (S. 18). Auf Grund der Sel-

tenheit der Art ist – auch bei einer nicht kleinräumig abgrenzbaren lokalen Population – be-

reits beim Verlust eines Revieres eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-

len Population, also einer erheblichen Störung auszugehen. Die vorgezogene Optimierung 

und Entwicklung von Streuobstwiesen, Extensivwiesen und -weiden sowie artenreichen Suk-

zessionsflächen (A 4.6, A 4.7, A 4.8, A 4.9, A 4.10) schafft als Vermeidung ohne zeitliche 

Funktionslücke auf 10,6 ha ein Optimalhabitat für den Raubwürger in unmittelbarer Nähe zu 

seinem derzeitigen Reviermittelpunkt sowie außerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 

300 m. Eine weitere Aufwertung des Lebensraumes und damit eine Stärkung von ökologi-

schen Funktionen im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang erfolgt durch die nachgela-

gerten FCS-Maßnahmen A 4.4 und A 4.1. Diese für die Schlingnatter und Zauneidechse 

konzipierten Maßnahmen kommen ebenfalls dem Raubwürger zugute, da sie die Habitate 

angrenzend zu den Vermeidungsmaßnahmen-Flächen auch für diese Art weiter verbessern 

(vgl. Unterlage 12.4, S. 151). Soweit der BUND umfangreichere Maßnahmen fordert, hat die 

Vorhabenträgerin überzeugend dargelegt, dass solche nicht erforderlich sind. Direkt angren-

zend an das ermittelte Revierzentrum werden für den Raubwürger durch die großflächige 

Anlage von Extensivwiesen- und weiden, Sukzessionsfläche, Ruderalflur und eines Kraut-

saumes in einem kleinräumigen Mosaik mit Streuobstwiesen/-weiden insbesondere optimale 

Nahrungshabitate hergestellt. Durch die Anlage/ Optimierung der Streuobstwiesen kann 

kurzfristig das Angebot an Sitzwarten erhöht werden. Für die Anlage des Nestes geeignete 

Gehölzstrukturen sind außerhalb der Effektdistanz von 300m bereits vorhanden. Diese wer-

den durch das Vorhaben nicht beschädigt, da die Ursache für die prognostizierte Aufgabe 
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des Raubwürger-Revieres die störungsbedingte Beeinträchtigung und die Zerschneidung der 

südlich und nördlich der Trasse gelegenen Habitatstrukturen des Revieres ist (Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND, unter B.II.4). Auch 

die Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hat in ihrer 

Stellungnahme vom 14.09.2011 (Nr. 2, Punkt f) bestätigt, dass die vorgesehenen Maßnah-

men den Raubwürger in relevanten Teilbereichen seines Gesamtreviers fördern sowie hin-

sichtlich Art und Umfang geeignet und erforderlich sind, um einer Aufgabe des Revierstand-

ortes sowie der damit verbundenen Verschlechterung seines Erhaltungszustandes entge-

genzuwirken. Durch die Vermeidungsmaßnahmen kann der vorhabensbedingte Verlust des 

Brutpaares (Unterlage 12.4, S. 152) und damit eine Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des vermieden werden (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland Pfalz und Saar-

land, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 1). 

5.2.4.4.11.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Zerstörungstatbestand wird vorhabenbedingt nicht verwirklicht. Der Leitfaden empfiehlt, 

Fälle einer mittelbaren Funktionsbeeinträchtigung nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu prü-

fen, wenn ein vollständiger Funktionsverlust vorliegt, etwa bei einer 100%igen Verschlechte-

rung der Habitateignung nach Garniel & Mierwald. Jagd- und Nahrungshabitate fallen grund-

sätzlich nicht unter den Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (vgl. BVerwG, Be-

schluss vom 13.03.2008 – 9 VR 9.07 –, juris, Rn. 30). 

Eine 100%ige Verschlechterung der Habitateignung ist nach Auffassung der Planfeststel-

lungsbehörde entgegen den Ausführungen in der Unterlage 12.4 (S. 150ff.) vorliegend nicht 

gegeben. Das Revierzentrum befindet sich knapp außerhalb der artspezifischen Effektdis-

tanz (vgl. Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 99, 109), so dass nicht die 

Lärm- und Effektwirkungen durch die Trasse auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Re-

vierzentrum, sondern lediglich weitere Störwirkungen (vgl. C III 5.2.4.4.11.4) zu der prognos-

tizierten Revieraufgabe führen. Damit liegt kein Fall einer 100%igen Habitatverschlechterung 

vor. Selbst wenn man dies anders bewerten wollte, wären jedoch die zur Vermeidung einer 

erheblichen Störung vorgesehenen, erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen (unter 

C III 5.2.4.4.11.4) ebenfalls geeignet und erforderlich, die ökologische Funktionalität im 

räumlichen Zusammenhang aufrechtzuerhalten. 

5.2.4.4.11.6 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für den Raubwürger stehen auch keine rechtlich nicht 

überwindbaren Hindernisse entgegen. 
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Die Herstellung eines Optimalhabitates mit einer Fläche von 10,6 ha rechtfertigt sich auf-

grund des landesweit ungünstigen Erhaltungszustandes der Art. Der Raubwürger braucht 

zur Fortpflanzung großflächige und störungsarme Reviere mit komplexer Habitatausstattung 

(Unterlage 12.4, S. 150; Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland Pfalz und Saar-

land, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 1). Die planfestgestellten Maßnahmen sind erfor-

derlich, um eine Aufgabe des 2010 ermittelten Reviers zu verhindern und eine Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population langfristig sicherzustellen. Die Maß-

nahmen (A 4.6, A 4.7, A 4.8, A 4.9, A 4.10) sind darüber hinaus multifunktional wirksam und 

bilden auch für den artenschutzrechtlich betroffenen Trauerschnäpper Vermeidungs- oder 

vorgezogene Ausgleichswirkungen (Unterlage 12.4, S. 249 bis 252).  

Die Maßnahmen sind aufgrund ihrer multifunktionalen Wirkung, ihrer Lage zum Eingriffsbe-

reich und ihrer Vermeidungswirkung unverzichtbar. Gegen die Inanspruchnahme kann nicht 

angeführt werden, dass das Revier des Raubwürgers vorhabensbedingt nicht verloren geht. 

Zwar liegt das angegebene Revierzentrum außerhalb der konservativen Effektdistanz von 

300 m. Die Bewertung des Revierverlustes stützt sich aber nicht allein auf die Lärmwirkung, 

sondern auf die vorhabensbedingte Überbauung von geeigneten Jagdhabitatflächen, die 

hieraus resultierende Zerschneidung sowie die darüber hinaus anzusetzende Effektdistanz. 

Hierdurch wird, wie die Staatliche Vogelschutzwarte bestätigt hat (Staatliche Vogelschutz-

warte für Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 1), in 

das bestehende Revier in einer Weise eingegriffen, die seinen Verlust nach sich zieht. So-

weit die Maßnahmen die Inanspruchnahme fremden Eigentums erfordern, überwiegt dies die 

Betroffenheit der Eigentümer. Dieser Zweck rechtfertigt die auch die Inanspruchnahme von 

privaten Grundstücksflächen. Die Maßnahmen erfolgen zwar überwiegend auf landwirt-

schaftlich genutzten Fremdflächen, die insbesondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen 

hergestellt werden, dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Die 

Maßnahmen sind jedoch aus den dargelegten naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen 

Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall 

zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstü-

cke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den vorhabensbedingt in ihrer Exis-

tenz Betroffenen geeignetes Ersatzland angeboten und sich bereit erklärt, dieses Angebot 

auch weiterhin zur Abwendung der Existenzgefährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der 

Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. 

Von den vorgesehenen CEF-Flächen hat die Vorhabenträgerin bereits die Fläche A 4.9 er-

worben, so dass ihrer Inanspruchnahme keine Eigentumsbeeinträchtigungen auszulösen 

vermag. In Hinblick auf die dargelegten Habitatanforderungen erweisen sich die unmittelbar 
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angrenzenden Flächen A 4.10, A 4.8 und A 4.6 als besonders geeignet und insoweit auch 

alternativlos für die Durchführung der Maßnahmen. 

5.2.4.4.12 Rauchschwalbe 

Das planfestgestellte Vorhaben VKE 40.01 verwirklicht die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 

BNatSchG für die europäische Vogelart Rauchschwalbe (Hirundo rustica) nicht. 

5.2.4.4.12.1 Bestand 

Die Rauchschwalbe baut Nester im Inneren von Ställen, Scheunen oder anderen Gebäuden 

an Balken, Wänden und Mauervorsprüngen, die sie auch in der folgenden Brutsaison nutzt 

(Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Er-

lass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Branden-

burg vom Januar 2011). Die Art gehört zur Gruppe 5 der auf ihre Lärmempfindlichkeit unter-

suchten Brutvögel. Für sie wird eine Effektdistanz von 100 m angegeben und Lärmunemp-

findlichkeit am Brutplatz angenommen  (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 

2010, S. 99, 112). Der Bestand der Art wird in Deutschland auf 1,0 bis 1,4 Mio., in Hessen 

auf mehr als 10.000 Brutpaare geschätzt (Unterlage 12.4, S. 147). In der Roten Liste 

Deutschland wird die Art mit „V“, in der Roten Liste Hessen mit „3“ bewertet. Die Staatliche 

Vogelschutzwarte bewertet den Erhaltungszustand der Landespopulation der Rauchschwal-

be mit „ungünstig – unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 19). Die Art war Gegen-

stand der avifaunistischen Untersuchungen von 1998, 2005 und 2010. Die Überprüfung der 

avifanistischen Bestandsdaten 2010 hat insgesamt 35 Brutpaare innerhalb der Ortslagen von 

Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche, davon 15 Brutpaare am Hof Abhau nach-

gewiesen. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „mittel-schlecht (C)“ (Unterlage 

12.4, S. 147). 

5.2.4.4.12.2 Wirkungen des Vorhabens 

Vorhabensbedingt werden die Fortpflanzungs- und Ruhestätten am Hof Abhau in Anspruch 

genommen (Unterlage 12.4, S. 147). Mittelbare Wirkungen des Betriebes der planfestgestell-

ten Trasse auf die verbleibenden nicht in Anspruch genommenen Quartiere sind nicht zu 

erwarten (Unterlage 12.4, S. 148). 

5.2.4.4.12.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird nicht verwirklicht. Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos ist 

nicht zu erwarten. Die Trasse bildet keine Nahrungsquelle für die Art. Ihre Barriere- und 

Störwirkung führt dazu, dass Rauschwalben sie in ausreichender Höhe überfliegen (Unterla-

ge 12.4, S. 148). Aufgrund der zeitlichen Beschränkung der Baufeldfreimachung auf Zeiten 
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außerhalb der Brutzeit der Rauchschwalbe (Anfang April bis Anfang Oktober; Erlass des 

Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 

Januar 2011)  sind Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten am Hof Abhau ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 148). 

5.2.4.4.12.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich aufgrund des Vorhabens 

nicht. Erhebliche Störungen durch Lärmimmissionen sind nicht zu erwarten. Die Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten der Rauchschwalbe innerhalb der Ortslagen von Bischhausen, 

Oettmannshausen und Hoheneiche werden durch Störungen nicht betroffen. Die festgestell-

ten Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegen außerhalb der artspezifischen Effektdistanz von 

100 m (Unterlage 12.4, S. 148). Im Übrigen gilt die Art am Brutplatz als nicht lärmempfindlich 

(Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 112). 

5.2.4.4.12.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Der Zerstörungstatbestand wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Die ökologische Funkti-

on der anlage- und der baubedingt in Anspruch genommenen Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der Rauchschwalbe am Gebäude des Hofes Abhau bleibt im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt. Es werden 75 Nisthilfen an Gebäuden innerhalb der Ortslagen von Bischhausen, 

Oetmannshausen, Reichsachsen und Hoheneiche - bevorzugt an Höfen mit Viehhaltung -

angebracht (Unterlage 12.0, S. 356). Diese Nisthilfen übernehmen die Funktionen der zer-

störten Fortpflanzungs- und Ruhestätten ohne zeitliche Verzögerung (Unterlage 12.4, 

S. 148). Die Anlage von Extensivwiesen und Weiden verbessert außerdem die Nahrungsver-

fügbarkeit der Art im Untersuchungsraum. Dadurch wird der Lebensraum der Rauchschwal-

be optimiert. Die Maßnahmen A 2.2, A 3.0, A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4, A 3.6, A 4.1, A 4.4 

werden bereits vor Baubeginn umgesetzt und kommen neben der Rauchschwalbe dem 

Mauersegler, der Mehlschwalbe, der Wacholderdrossel und teilweise auch dem Wendehals 

und dem Raubwürger sowie verschiedenen Fledermausarten zu gute (Unterlage 12.4, S. 

249 ff.). 

5.2.4.4.13 Rotmilan 

Vorhabensbedingt werden für die europäische Vogelart Rotmilan (Milvus milvus) die arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfüllt. 

5.2.4.4.13.1 Bestand 

Der Lebensraum des Rotmilans sind offene, reich gegliederte Landschaften mit Feldgehöl-

zen und Wäldern. Zur Nahrungssuche werden bevorzugt große offene agrarisch genutzte 
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Flächen aufgesucht. Der Brutplatz liegt meist in lichten Altholzbeständen (Unterlage 12.4, 

S. 155). Die Nester werden von der Art auch in der folgenden Brutsaison genutzt (Angaben 

zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des 

Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 

Januar 2011). Die Art gehört zur Gruppe 5 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten 

Brutvögel. Für sie wird eine Fluchtdistanz von 200 bis 300 m angegeben, für die vor allem 

optische Reize ausschlaggebend sind (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, 

S. 99, 112).  In Deutschland brütet mehr als die Hälfte des Weltbestandes des Rotmilans. 

Die Anzahl der Brutpaare in Deutschland wird auf 10.000 bis 14.000, die in Hessen auf 900 

bis 1.100 geschätzt. Die Staatliche Vogelschutzwarte bewertet den Erhaltungszustand der 

Art in Hessen mit „ungünstig-unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 21). Die 

avifaunistischen Erfassungen in den Jahren 1998, 2005 und 2010 haben für die Vergangen-

heit in den Rändern des Untersuchungsbereiches Brutnachweise erbracht. 2010 konnten 

solche Brutnachweise nicht erbracht werden. Feststeht, dass der Untersuchungsraum als 

Nahrungs- und Streifgebiet der Art anzusehen ist. Der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation ist „gut (B)“. 

5.2.4.4.13.2 Wirkungen des Vorhabens 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art werden vorhabensbedingt nicht in Anspruch ge-

nommen. Verkehrskollisionen von anderen Tieren können den aasfressenden Rotmilan an 

die Straße anlocken (Unterlage 12.4, S. 156). 

5.2.4.4.13.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird nicht verwirklicht. Das Risiko von kollisionsbedingten Verlusten von 

Individuen geht für die Art nicht über das allgemeine Lebensrisiko hinaus. Durch die Führung 

der Trasse im Spitzenberg- und im Trimbergtunnel sowie die Errichtung von Kollisions-

schutzwänden, -schutzzäunen und wildkatzensicheren Schutzzäunen (Maßnahmen S 22.1, 

S 22.2 und S. 22.3) wird das Kollisionsrisiko von anderen Tieren und damit die Gefahr der 

Entstehung von Aas am Straßenrand deutlich reduziert (Unterlage 12.4, S. 156/157). 

5.2.4.4.13.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Erhebliche Störungen durch betriebsbedingte Auswirkungen sind ausgeschlossen (Unterlage 

12.4, S. 156). 
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5.2.4.4.13.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Zerstörungs-/Beschädigungsverbot wird vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Im Unter-

suchungsraum befinden sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Rotmilans. Eine 

Beschädigung/Zerstörung ist daher ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 156). 

5.2.4.4.14 Trauerschnäpper 

Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 

vorhabensbedingt für die europäische Vogelart Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) nicht 

verwirklicht. 

5.2.4.4.14.1 Bestand 

Der Trauerschnäpper brütet in lichten, alten und unterholzarmen Laub-, Misch- und Nadel-

wäldern (Unterlage 12.4, S. 166). Die Art ist Geburtsorttreu und besetzt dieselben Neststan-

dorte wieder, soweit sich die Habitatstrukturen nicht verändert haben (Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 

7). Die Nester selbst werden von der Art in Baumhöhlen oder Nistkästen jährlich neu ange-

legt (Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; 

Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Bran-

denburg vom Januar 2011). Die Art gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlichkeit 

untersuchten Brutvögel. Für sie wird eine Fluchtdistanz von 200 m angegeben (Garniel & 

Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 100, 109).  Der bundesweite Bestand der Art 

wird auf 180.000 bis 250.000 Brutpaare, der Hessens auf mehr als 10.000 Brutpaare (Leitfa-

den 2011, Anlage 3, S. 25; HGON, Vögel, in Hessen, 2011: 6.000 bis 12.000) eingeschätzt. 

In den Roten Listen Hessen und Deutschlands wird die Art jeweils mit „*“ bewertet. Die 

Staatliche Vogelschutzwarte wertet den Erhaltungszustand der Art in Hessen mit „ungenü-

gend-unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 25). Die lokale Population war Gegen-

stand der avifaunistischen Untersuchungen von 1998 und 2010. 2010 wurden für den Trau-

erschnäpper insgesamt zwölf Brutpaare nachgewiesen. Der Erhaltungszustand der lokalen 

Population ist gut (B) (Unterlage 12.4, S. 166). 

5.2.4.4.14.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt werden zwei Reviere des Trauerschnäppers in Anspruch genom-

men (Unterlage 12.4, S. 167). Sechs Reviere der Art liegen innerhalb der ersten 100 m zum 

Fahrbahnrand. Innerhalb der 200 m Entfernung liegen noch einmal zwei Reviere (Unterlage 

12.4, S. 168). 
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5.2.4.4.14.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tötungstatbestand tritt für den Trauerschnäpper nicht ein. Eine signifikante Erhöhung 

des Kollisionsrisikos ist aufgrund der geringen Aktionsräume des Trauerschnäppers ausge-

schlossen (Unterlage 12.4, S. 169). Die Baufeldfreimachung erfolgt außerhalb der Brutzeit 

des Trauerschnäppers (Mitte April bis Mitte August; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Ge-

sundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). Dadurch wer-

den Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten mit Gewissheit ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 167). 

5.2.4.4.14.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert sich vorhabensbedingt nicht. 

Die von dem Betrieb des planfestgestellten Vorhabens ausgehenden Störwirkungen sind für 

die Art nicht erheblich. Die lokale Population des Trauerschnäppers wird auf den Naturraum 

Waldkappeler Wehretal mit 30 bis 60 Revieren abgegrenzt (Unterlage 12.4, S. 168; E-Mail 

der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland vom 

18.11.2010). Für die Art werden aufgrund der planfestgestellten Maßnahme A 24 ca. 45 

Nisthilfen über die Maßnahmenflächen A 4.6, A 4.10, A 6.1, A 6.3, A 10.1, A 10.2 und A 23.1 

ausgebracht (Unterlage 12.0, S. 355), die einen Wechsel von betriebsbedingt verlärmten 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten in lärmärmere Bereich ermöglichen. Die vorgesehenen 

Vermeidungsmaßnahmen optimieren die Lebensräume des Trauerschnäppers und stellen 

ausreichend Brutmöglichkeiten zur Verfügung (Unterlage 12.4, S. 168; Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, 

Nr. 7). Ergänzend wirken die Teilumwandlung eines Fichtenwaldes in Laubwald, die Ent-

nahme von Fichten und Lärchen, die Anlage von Streuobstwiesen sowie der Nutzungsver-

zicht in einem bestehenden Buchenwald (Maßnahmen A 6.1, A 6.3, A 10.1 und A 10.2) funk-

tional lebensraumverbessernd. 

5.2.4.4.14.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt nicht ein. Anlage- und baubedingt werden zwar zwei Reviere des Trauer-

schnäppers in Anspruch genommen. Durch die Anbringung von 45 Nisthilfen (Maßnahme A 

24) sowie die Anlage und Entwicklung von Streuobstwiesen (Maßnahmen A 4.6 und A 4.10) 

wird jedoch ein ausreichendes neues Nistplatzangebot geschaffen. Aufgrund der vorhande-

nen Landschaftsausstattung im Zusammenhang mit den vorgesehenen CEF-Maßnahmen 

bleibt die ökologische Funktion der vorhabensbedingt beeinträchtigten Fortpflanzungs- und 
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Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, S. 167). Anlage- und 

baubedingt werden zwei Reviere des Trauerschnäppers in Anspruch genommen. 

5.2.4.4.14.6 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Maßnahmen für den Trauerschnäpper stehen auch keine rechtlich 

nicht überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Während die Ausbringung der Nisthilfen auf anderweitigen Maßnahmenflächen keine zusätz-

lichen Eigentumsprobleme aufwirft, erfolgt die Anlage der Streuobstwiesen auf Drittgrundstü-

cken. Streuobstwiesen werden bei entsprechendem – hier durch die Maßnahme A 24 zu 

schaffendem - Angebot an Nisthöhlen vom Trauerschnäpper als Habitate angenommen (Un-

terlage 12.4, S. 166). Die Maßnahmen sind multifunktional (Raubwürger und Wendehals) 

und erforderlich, um den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für die Art durch 

vorgezogenen Ausgleich zu vermeiden. 

Die Maßnahmen sind aufgrund ihrer multifunktionalen Wirkung, ihrer Lage zum Eingriffsbe-

reich und ihrer Vermeidungswirkung unverzichtbar. Soweit sie die Inanspruchnahme frem-

den Eigentums erfordern, überwiegt dies die Betroffenheit der Eigentümer. Dieser Zweck 

rechtfertigt die auch die Inanspruchnahme von privaten Grundstücksflächen. Die Maßnah-

men erfolgen zwar überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, die insbe-

sondere, soweit Wald oder Gehölzstrukturen hergestellt werden, dauerhaft einer landwirt-

schaftlichen Nutzung entzogen werden. Die Maßnahmen sind jedoch aus den dargelegten 

naturschutzfachlichen Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachge-

recht, die Eigentümerinteressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die 

Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vor-

habenträgerin hat den vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland 

angeboten und sich bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Exis-

tenzgefährdung aufrecht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentü-

merbezogene Darstellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.4.4.15 Turteltaube 

Durch das Vorhaben werden artenschutzrechtliche Zugriffsverbote für die europäische Vo-

gelart Turteltaube (Streptopelia turtur) nicht verwirklicht. 

5.2.4.4.15.1 Bestand 

Die Brutplätze der Turteltaube liegen vorwiegend in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und 

Gebüschen, an gebüschreichen Waldrändern oder in dichten Laub- und Mischwäldern (Un-
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terlage 12.4, S. 170). Die Turteltaube legt jährlich neue Nester an (Angaben zu den in Meck-

lenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011) 

und weist eine durchschnittliche bis hohe Brutorttreue auf (Unterlage 12.4, S. 170). Die Art 

gehört zur Gruppe 2 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten Brutvögel. Für sie wird 

eine Effektdistanz von 500 m und ein kritischer Schallpegel von 58 dB(A) angegeben 

(Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 101, 104). In Deutschland wird von 

51.000 bis 77.000, in Hessen von 2.000 bis 4.000 Brutpaaren ausgegangen (Leitfaden 2011, 

Anlage 3, S. 26; HGON, Vögel, in Hessen, 2011, S. 216: 4.000 bis 6.000). In der Roten Liste 

Deutschland hat die Art den Status „3“, in der Hessens „V“. Der Erhaltungszustand der Art 

wird von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen mit „ungünstig-unzureichend“ ange-

geben. Die Art war Gegenstand der avifaunistischen Erhebung 1998, 2005 und 2010. Im 

Rahmen der Überprüfung der avifaunistischen Bestandsdaten im Jahr 2010 wurden im 

Untersuchungsgebiet acht Reviere nachgewiesen (vgl. Plan der avifaunistischen Nacherfas-

sung 2010). Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist gut (B) (Unterlage 12.4, 

S. 170). 

5.2.4.4.15.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt wird ein Revier der Turteltaube am Eddertalsgaben durch Überbau-

ung und Zerschneidung des relevanten Gehölzbestandes in Anspruch genommen (Unterlage 

12.4, S. 170/171). Innerhalb der 58 dB(A)-Isophone wurden vier weitere Reviere, innerhalb 

der artspezifischen Effektdistanz von 500 m drei weitere Reviere festgestellt. Rechnersich 

kommt es hierdurch zum störungsbedingten Verlust von vier Revieren (Unterlage 12.4, S. 

171/172). 

5.2.4.4.15.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Der Tötungstatbestand tritt für die Art nicht ein. Aufgrund der planfestgestellten Maßnahmen 

S 22.1, S 22.2 werden Individuenverluste, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausge-

hen, vermieden. Eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos ist ausgeschlossen (Unterla-

ge 12.4, S. 173). Aufgrund der Baufeldfreimachung ausschließlich außerhalb der Brutzeit der 

Turteltaube (Ende April bis Ende August; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit 

und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011) können 

Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten ausgeschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 171). 
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5.2.4.4.15.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Vorhabensbedingt verschlechtert sich der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht. 

Die lokale Population ist großräumig abzugrenzen (E-Mail der Staatlichen Vogelschutzwarte 

für Hessen, Rheinland Pfalz und das Saarland vom 18.11.2010; Staatliche Vogelschutzwarte 

für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 4, 12). Hier-

durch und aufgrund des hohen Habitatangebotes ist die vom Gutachter im Ergebnis prog-

nostizierte Störung von fünf Revieren nicht erheblich. Aufgrund des hohen Habitatangebots 

und der großräumig – über das Waldkappeler Wehretal hinaus - abzugrenzenden lokalen 

Population ist eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-

len Population, die über die normale Dynamik hinausgeht, auszuschließen (Staatliche Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 

4). Die Turteltaube profitiert zudem von der für andere Arten konzipierten Maßnahmen. Hier-

zu gehört die Optimierung/Entwicklung von Streuobstwiesen, Extensivwiesen und –weiden 

sowie Uferrandsteifen (Maßnahmen A 2.1, A 2.2, A 3.3, A 4.6, A 4.8, A 4.9, A 4.10) außer-

halb der Effektdistanz von 500 m) sowie die ebenfalls als Vermeidung dienende Anlage von 

Extensivwiesen, Weiden, Feldgehölzen und artenreichen Sukzessionsflächen (A 2.3, A 2.4, 

A 3.1, A 3.2, A 3.5 und A 4.7) innerhalb des 300 bis 500 m – Wirkbereiches. Weiterhin wer-

den durch geeignete Maßnahmen auch außerhalb der 58 dB(A)-Isophone zusätzlich Aus-

weichmöglichkeiten in störungsärmere und –freie Bereiche zur Verfügung gestellt. Langfristig 

werden zudem durch die Maßnahme E 7.1 neue Bruthabitate außerhalb der Effektdistanz 

geschaffen, von denen die Turteltaube ebenfalls profitiert (Unterlage 12.4, S. 173). 

5.2.4.4.15.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Brut-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt nicht ein. Angrenzend an das anlagebedingt in Anspruch genommene 

Revier am Eddertalsgraben stehen ausreichend als Fortpflanzungsstätten geeignete 

Gehölzbestände zur Verfügung, so dass die Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten daher im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt (Unterlage 12.4, S. 171). 

Dem Einwand des BUND, die Störungs- und das Zerstörungsverbote seien verwirklicht, ist 

aufgrund der Möglichkeit zur Verlagerung aller betroffenen Reviere in die Umgebung nicht zu 

folgen (Stellungnahme der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 

das Saarland vom 14.09.2011, Nr. 4, Ziffer 4). Ohne, dass es hierauf entscheidend an-

kommt, hat die Vorhabenträgerin zudem überzeugend dargelegt, dass die Turteltaube von 

den für andere Arten geplanten Habitataufwertungen profitiert. Gebüschbestände müssen 

nicht flächig innerhalb des Aktionsraumes vorhanden sein. Die Habitatqualität kann bereits 

durch verteilt liegende Maßnahmenflächen aufgewertet werden. Aufgrund der Ausstattung 
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des Untersuchungsraumes ist auch bei Berücksichtigung der Wirkungen des Vorhabens von 

genügenden Brutmöglichkeiten (geeignete Gehölzbestände) auszugehen. Die angeordneten 

Maßnahmen zur Optimierung der sonstigen Habitatstrukturen, d. h. insbesondere der Nah-

rungshabitate, sind zudem kurzfristig wirksam (Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND, unter B.II.7). 

5.2.4.4.16 Wacholderdrossel 

Die europäische Vogelart Wacholderdrossel (Turdus pilaris) wird durch das Vorhaben nicht 

in einer Weise beeinträchtigt, dass die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote verwirklicht 

würden 

5.2.4.4.16.1 Bestand 

Die Wacholderdrossel bewohnt halboffene Landschaften mit ergiebigen Nahrungsgründen 

für die Jungenaufzucht. Sie besiedelt Ränder geschlossener Baumbestände oder hoher 

Buschgruppen, Streuobstwiesen, Parks oder größere Gärten (Unterlage 12.4, S. 176). Die 

Wacholderdrossel nutzt ihre Nester mehrere Jahre hintereinander zu Brutzwecken (Angaben 

zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des 

Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 

Januar 2011). Die Art gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärmempfindlichkeit untersuchten 

Brutvögel. Für sie wird eine Effektdistanz von 200 m angegeben (Garniel & Mierwald, Vögel 

und Straßenverkehr 2010, S. 101, 109). In Deutschland wird der Bestand auf 340.000 bis 

430.000, in Hessen auf mehr als 10.000 Paare geschätzt (Unterlage 12.4, S. 176). Die Roten 

Listen Hessens und Deutschlands enthalten keine Statusbewertung. Der Erhaltungszustand 

der Art wird von der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen als „ungünstig-unzureichend“ 

bewertet (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 26). Die lokale Population der Wacholderdrossel be-

völkert mit 60 bis 90 Revieren die Naturräume „Waldkappeler Wehretal“ und 

„Wehreniederung“ (Unterlage 12.4, S. 178). Eine feste Abgrenzung zu den angrenzenden 

Naturräumen besteht nicht. Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Un-

terlage 12.4, S. 176). 

5.2.4.4.16.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt geht eine Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Art verloren (Unterla-

ge 12.4, S. 177). Innerhalb der artspezifischen Effektdistanz befinden sich insgesamt neun 

Revierzentren (Unterlage 12.4, S. 177). 
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5.2.4.4.16.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot tritt vorhabensbedingt nicht ein. Eine signifikante Erhöhung des Kollisi-

onsrisikos ist aufgrund der Habitatansprüche und Verhaltensweisen der Art mit Sicherheit 

ausgeschlossen (Unterlage 12.4, S. 178). Aufgrund der Baufeldfreimachung ausschließlich 

außerhalb der Brutzeit der Wacholderdrossel (Anfang April bis Mitte August; Erlass des Mi-

nisteriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 

Januar 2011) können Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden (Unterlage 12.4, S. 177). 

5.2.4.4.16.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich vorhabensbedingt 

nicht. Aus den vorhabensbedingten Störungen leitet der Gutachter eine Verringerung der 

Habitatkapazität von fünf Revieren ab (Unterlage 12.4, S. 177). Aufgrund der im Umfeld vor-

handenen, für die Art gut geeigneten Landschaftsstrukturen mit gut entwickelten 

Gehölzreihen als wichtigem Habitatelement ist eine Verlagerung von Revieren störungsär-

mere Bereiche ohne deutliche Verringerung der Bestandsgröße der lokalen Population mög-

lich. Die Art zeichnet sich nicht durch Brutorttreue aus. Nach Brutverlusten siedelt sie regel-

mäßig um. Positiv wirken sich die für andere Arten als Vermeidungsmaßnahmen oder vorge-

zogener Ausgleich erforderlich Anlage von Extensivwiesen/-weiden und Strauchhecken auf 

die Habitatqualität aus (Unterlage 12.4, S. 178). 

5.2.4.4.16.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören, tritt vorhabensbedingt nicht ein. 

Aufgrund der vorhandenen Landschaftsausstattung sowie der Eigenschaft der Art, bei Bedarf 

neue Nester anzulegen, sind Revierverlagerungen möglich. Die ökologische Funktion der 

anlagebedingt zerstörten Fortpflanzungs- und Ruhestätte bleibt daher im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt (Unterlage 12.4, S. 177). 

5.2.4.4.17 Wachtel 

Die europäische Vogelart Wachtel (Coturnix coturnix) wird durch das planfestgestellte Vor-

haben nicht in einer Weise beeinträchtigt, die zur Verwirklichung artenschutzrechtlicher Zu-

griffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG führt. 

5.2.4.4.17.1 Bestand 

Die Wachtel besiedelt offene Feld- und Wiesenflächen. Das Nest wird am Boden - in höhe-

ren Kraut- und Grasvegetationen versteckt - angelegt. Die Wachtel ist nur im geringen Maße 
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ortstreu (Unterlage 12.4, S. 180). Sie baut jährlich neue Nester  (Angaben zu den in Meck-

lenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für 

Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011). 

Die Art weist eine hohe Lärmempfindlichkeit auf. Sie gehört zur Gruppe 1 der auf ihre Lärm-

empfindlichkeit untersuchten Brutvögel. Für sie werden eine Fluchtdistanz von 50 m und ein 

kritischer Schallpegel von 52 dB(A) angegeben (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenver-

kehr 2010, S. 101, 103).  In Deutschland wir die Anzahl von Brutpaaren auf 18.000 bis 

38.000, in Hessen auf 300 bis 1.500 geschätzt. Der Rote-Liste-Status Deutschland ist „*“, der 

Hessens „V“. Die Staatliche Vogelschutzwarte bewertet den Erhaltungszustand der Art in 

Hessen mit „ungünstig-unzureichend“ (Leitfaden 2011, Anlage 3, S. 124). Die Art war Ge-

genstand der avifaunistischen Untersuchungen 1998, 2005 und 2010. 2010 wurden drei Re-

viere der Art nördlich und nordwestlich von Bischhausen nachgewiesen (Unterlage 12.4). Die 

lokale Population wird durch den Naturraum „Waldkappeler Wehretal“ bestimmt. Der Erhal-

tungszustand der lokalen Population ist „gut (B)“ (Unterlage 12.4, S. 180). 

5.2.4.4.17.2 Wirkungen des Vorhabens 

Anlage- und baubedingt ist vom Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszugehen 

(Unterlage 12.4, S. 180). Innerhalb der 52 dB(A)-Isophone liegen drei Reviere der Wachtel 

(Unterlage 12.4, S. 181). 

5.2.4.4.17.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot tritt vorhabensbedingt nicht ein. Kollisionsbedingte Individuenverluste der 

Art können durch die Kollisionsschutzwände und Kollisionsschutzzäune entlang der Trasse 

verhindert werden. Eine signifikante Erhöhung der Kollisionsrisikos ist daher auszuschließen 

(Unterlage 12.4, S. 182). Durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Wachtel 

(Ende April bis Anfang Oktober; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Ver-

braucherschutz des Landes Brandenburg vom Januar 2011) werden Individuenverluste im 

Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten vermieden (Unterlage 12.4, 

S. 181). 

5.2.4.4.17.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Wachtel verschlechtert sich 

vorhabensbedingt nicht. Die störungsbedingte Beeinträchtigung der Wachtellebensräume auf 

einer Fläche von ca. 12 % des Waldkappeler Wehretals wird aufgrund der vorgezogenen 

Anlage von acht Blühstreifen (ca. 10 m x 100 m) östlich von Reichsachsen (Maßnahme A 26; 

Unterlage 12.2, Blatt 8) eine erhebliche Störung vermieden führen (Unterlage 12.0, Seite 

359). Die vorgesehenen Maßnahmen optimieren die Wachtellebensräume in störungsarmen 
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Bereichen. Dadurch wird die Möglichkeit zum Ausweichen im räumlichen Zusammenhang 

geschaffen (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stel-

lungnahme vom 14.09.2011, Nr. 9; Unterlage 12.4, S. 181). 

5.2.4.4.17.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören oder zu beschädigen wird 

vorhabensbedingt nicht verwirklicht. Zwar könnte aufgrund der geringen Brut- und Nistorts-

treue angenommen werden, dass ein Ausweichen auf angrenzende und gleichermaßen ge-

eignete Bruthabitate möglich ist. Allerdings verbleiben nach in der näheren Umgebung der 

Trasse nur noch unzureichende Teillebensräume für die äußerst lärmempfindliche Art (Staat-

liche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 

2011, Nr. 9). Durch die vorgezogene Anlage von Blühstreifen (Maßnahme A 26) werden aber 

im räumlichen Zusammenhang Habitatflächen geschaffen, die die ökologische Funktion der 

verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätte übernehmen (Staatliche Vogelschutzwar-

te für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09. 2011, Nr. 9). Die 

vorhabensbedingte Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ist daher unerheblich. 

Ihre ökologische Funktionalität bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt (Unterlage 

12.4, S. 181). 

5.2.4.4.17.6 Durchführbarkeit der Maßnahmen 

Den planfestgestellten Vermeidungsmaßnahmen für die Wachtel stehen auch keine rechtlich 

nicht überwindbaren Hindernisse entgegen. 

Es handelt sich um eine bedeutende Wiesenbrüterart, deren Erhaltungszustand die planfest-

gestellte Maßnahme A 26 erforderlich macht. Die hierfür erforderliche Inanspruchnahme von 

Dritteigentum hat insoweit zurückzutreten, da der naturschutzfachliche Zweck die Betroffen-

heit der Eigentümer überwiegt  Der verfolgte naturschutzfachliche Zweck rechtfertigt auch 

die Inanspruchnahme von privaten Grundstücksflächen. Die Maßnahmen erfolgen zwar 

überwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Fremdflächen, die insbesondere, soweit Wald 

oder Gehölzstrukturen hergestellt werden, dauerhaft einer landwirtschaftlichen Nutzung ent-

zogen werden. Die Maßnahmen sind jedoch aus den dargelegten naturschutzfachlichen 

Gründen im öffentlichen Interesse erforderlich. Daher ist es sachgerecht, die Eigentümerinte-

ressen im konkreten Fall zurücktreten zu lassen und die für die Umsetzung der Maßnahmen 

erforderlichen Grundstücke in Anspruch zu nehmen. Die Vorhabenträgerin hat den 

vorhabensbedingt in ihrer Existenz Betroffenen geeignetes Ersatzland angeboten und sich 

bereit erklärt, dieses Angebot auch weiterhin zur Abwendung der Existenzgefährdung auf-
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recht zu erhalten. Wegen der Einzelheiten wird insoweit auf die eigentümerbezogene Dar-

stellung unter C III 17 verwiesen. 

5.2.4.4.18 Wendehals 

Für die europäische Vogelart Wendehals (Jynx torquilla) tritt vorhabensbedingt keine Ver-

wirklichung der artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ein. 

5.2.4.4.18.1 Bestandssituation 

Der Wendehals brütet in teilbewaldeten bis locker mit Bäumen bestandenen Landschaften 

(Unterlage 12.4, S. 193). Die Art nutzt ihre Nester in der folgenden Brutsaison wieder (Staat-

liche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 

14.09.2011, Nr. 2; Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten 

vom 27.09.2010; Erlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

des Landes Brandenburg vom Januar 2011). Die Art gehört zur Gruppe 4 der auf ihre Lärm-

empfindlichkeit untersuchten Brutvögel. Für sie wird eine Effektdistanz von 100 m angege-

ben (Garniel & Mierwald, Vögel und Straßenverkehr 2010, S. 101, 109). In Deutschland wird 

die Anzahl der Brutpaare auf 9.900 bis 15.000, in Hessen auf 200 bis 250 Paare geschätzt 

(Unterlage 12.4, S. 194; HGON, Vögel in Hessen, 2011, S. 262). Der Rote Liste-Status der 

Art ist in Deutschland „2“, in Hessen „1“. Die Staatliche Vogelschutzwarte hat den Erhal-

tungszustand der Art für Hessen mit „ungünstig – schlecht“ bewertet (Leitfaden 2011, Anlage 

3, S. 28). Im Rahmen der Überprüfung der avifaunistischen Bestandsdaten 2010 konnte 

nördlich Bischhausen ein Revier der Art im Bereich der Erosionsrinnen zwischen Weinberg 

und alten Bahndamm nachgewiesen werden. Der Erhaltungszustand der lokalen Population 

wird mit „mittel – schlecht (C)“ bewertet (Unterlage 12.4, S. 193).  

5.2.4.4.18.2 Wirkungen des Vorhabens 

Das festgestellte Revier wird teilweise anlage- und baubedingt in Anspruch genommen (Un-

terlage 12.4, S. 194). Der Reviermittelpunkt liegt ca. 100 m südlich der Trasse in der Erosi-

onsrinne. 

5.2.4.4.18.3 § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Tötungsverbot wird vorhabensbedingt nicht erfüllt. Durch die Errichtung von Kollisions-

schutzwänden und Kollisionsschutzzäunen ist ein direktes und niedriges Einfliegen des 

Wendehalses in den Trassenbereich ausgeschlossen. Eine signifikante Erhöhung des Kolli-

sionsrisikos tritt nicht ein (Unterlage 12.4, S. 195). Maßnahmen der Baufeldfreimachung er-

folgen außerhalb der Brutzeit des Wendehalses (Anfang Mai bis Ende August; Erlass des 

Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 
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Januar 2011). Entsprechend werden Individuenverluste im Zusammenhang mit der Zerstö-

rung von Fortpflanzungsstätten vermieden (Unterlage 12.4, S. 194). 

5.2.4.4.18.4 § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population der Art verschlechtert sich vorhabensbedingt 

nicht. Der Aktionsraum der Art in ihrem Bruthabitat (Homerangebereich) ist überwiegend 

nach Süden ausgerichtet (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland Pfalz und 

Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 2). Südlich der Trasse ist daher von dem Er-

halt des Reviers auszugehen, da – vorhabensbedingt - nicht mit einer nachhaltigen Verände-

rung der Habitatstrukturen zu rechnen ist (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rhein-

land Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 2). Auf der Grundlage der Stel-

lungnahme der Staatlichen Vogelschutzwarte steht zur Überzeugung der Planfeststellungs-

behörde fest, dass es vorhabensbedingt nicht, wie in der Unterlage 12.4, Seite 194 ange-

nommen - zu einem Revierverlust kommt. Die zu erwartenden Störwirkungen werden nicht 

die Schwelle der Erheblichkeit überschreiten.  

5.2.4.4.18.5 § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Das Verbot, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu zerstören/zu beschädigen, tritt 

vorhabensbedingt nicht ein. Wie die Staatliche Vogelschutz dargelegt hat (Stellungnahme 

vom 14.09.2011, Nr. 2), wird das Revier des Wendehalses erhalten bleiben, so dass nicht 

von einem Revierverlust und erst recht nicht von einer aus dem Revierverlust abgeleiteten 

Zerstörung/Beschädigung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte auszugehen ist.  

5.2.4.4.18.6 Anderweitige Artenschutzmaßnahmen sowi e Maßnahmen des LBP 

Ohne dass hierfür eine artenschutzrechtliche Erfordernis besteht, profitiert der Wendehals 

von den für andere Arten, insbesondere den für den Raubwürger konzipierten Maßnahmen. 

Durch die Anlage und Aufwertung von Streuobstwiesen sowie die Schaffung von Nistmög-

lichkeiten (A 4.6, A 4.10, A 24) erfolgen Lebensraumaufwertungen, die zu einer dem beste-

henden Wendehals-Revier vergleichbaren Qualität führen und dadurch die Ansiedlung weite-

rer Reviere in der Umgebung ermöglichen (Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rhein-

land Pfalz und Saarland, Stellungnahme vom 14.09.2011, Nr. 2, siehe auch Unterlage 12.4, 

S. 195; Unterlage 12.0, S. 356). Eine weitere Optimierung der Lebensräume des Wendehal-

ses erfolgt durch die Anlage von Extensivwiesen und –weiden (z. B. u. a. für die Zaunei-

dechse und Schlingnatter vorgesehene FCS-Maßnahmen A 4.1, A 4.4), wodurch die Verfüg-

barkeit von Nahrung auch für den Wendehals verbessert wird. Die für den Raubwürger als 

vorgezogener Ausgleich vorgesehenen Maßnahmen A 4.6 bis A 4.10 werden auch für den 

Wendehals bereits vor dem Eingriff wirksam (Unterlage 12.0, S. 153-165). 
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5.3 Zulässigkeit der Ausnahmen 

Das Vorhaben erfordert die Zulassung von Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 

Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG für die Arten Zauneidechse und Schlingnatter sowie von den Ver-

boten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG für die Haselmaus. Die Voraussetzungen für 

die Zulassung sind gegeben. 

5.3.1 Ausnahmegründe 

Die Ausnahmen sind aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art nach § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 

BNatSchG geboten. Die einzelnen Gründe und die Planungsziele für die A 44 und den hier 

planfestgestellten Abschnitt VKE 40.1 sind im Zusammenhang mit der Planrechtfertigung 

sowie mit der Abweichungsprüfung nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG dargelegt. (vgl. bereits 

C III 4.5). Sie überwiegen jeder für sich und erst recht zusammengenommen die durch das 

Vorhaben bewirkten Beeinträchtigungen des artenschutzrechtlichen Integritätsinteresses. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen darf auf die bipolare Abwägung im Rahmen der Ab-

weichungsprüfung verwiesen werden (C III 4.5). 

5.3.2 Keine Alternativen 

Zu dem Vorhaben bestehen keine zumutbaren Alternativen (vgl. C III 4.5 und C III 3). Das 

planfestgestellte Vorhaben beruht im Abschnitt VKE 40.1 auf der Linienbestimmung des 

BMVBS vom 15.12.1998. Der Linienbestimmung waren zwei Raumordnungsverfahren vo-

rausgegangen, die mit den Landesplanerischen Beurteilungen vom 21.12.1994 (Abschnitt IV 

- Bischhausen West-Oetmannshausen/B 27) und vom 20.01.1998 (Abschnitt V - 

Oetmannshausen/B 27-Wommen/A 4) die Raumverträglichkeit der beabsichtigten Trasse 

bestätigt haben. Den Raumordnungsverfahren waren Umweltverträglichkeitsstudien voraus-

gegangen (vgl. C III 3; C III 13). Soweit der BMVBS im Rahmen der Linienbestimmung da-

rauf hingewiesen hat, dass die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Untersuchungen noch nicht 

den Anforderungen, die aufgrund der FFH-Richtlinie zu stellen sind, genügen würden, ist 

dem durch eine umfassende FFH-Verträglichkeitsprüfung und -Abweichungsprüfung sowie 

eigene Untersuchungen zum besonderen Artenschutz, ohne dass dies das Ergebnis der 

Linienbestimmung in Frage stellen könnte, abgeholfen worden. Im Übrigen entspricht das 

Vorhaben auch dem Ziel der Raumordnung Nr. 2 und dem Grundsatz der Raumordnung Nr. 

3 im Regionalplan Nordhessen vom 02.07.2009 (Abschnitt 5.1.3). Für die artenschutzrechtli-

che Alternativenprüfung gelten vergleichbare Grundsätze wie für die Alternativenprüfung 

nach § 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG. Der Verweis auf Alternativlösungen ist unbehelflich, wenn 

diesen Lösungen entweder die FFH- und vogelschutzrechtlichen Schutzvorschriften ebenso 
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wirksam als Zulassungssperre entgegenstehen wie der Vorzugsvariante oder sie sich aus 

naturschutzexternen Gründen als unverhältnismäßig erweisen (Hess. VGH, Urt. vom 

21.08.2009 - 11 C 318/08.T -, Juris RdNr. 692). Die unter C.III.4.5 - insbesondere auch vom 

BUND vorgeschlagenen - geprüften Varianten haben sich danach ausnahmslos nicht als 

vorzugswürdig oder unverhältnismäßig erwiesen. Unter dem Gesichtspunkt des Artenschut-

zes wurden keine Gesichtspunkte vorgetragen, die das Ergebnis dieser Alternativenprüfung 

in Zweifel ziehen könnten. Auch die Planfeststellungsbehörde konnte solche Gesichtspunkte 

nicht feststellen, so dass es auf einen zusätzlichen Vergleich in artenschutzrechtlicher Hin-

sicht nicht ankommt (BVerwG, Urt. vom 12.03.2008 - 9 A 3.06 -, RdNr. 241). Unabhängig 

davon kann die Planfeststellungsbehörde aufgrund des Vorbringens im Rahmen des Anhö-

rungsverfahrens davon ausgehen, dass gewichtige quantitative und/oder qualitative Unter-

schiede zwischen den Trassenvarianten im Hinblick auf das Artenschutzrecht nicht beste-

hen. Die planfestgestellte Trasse führt lediglich für drei Arten zum Eintritt von artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbeständen. Eine signifikante Schonung und damit Verbesserung der 

artenschutzrechtlich erstrebten Ziele wäre mit keiner der geprüften Alternativen verbunden. 

Keine dieser Trassen erweist sich unter dem Gesichtspunkt des Artenschutzes als eindeutig 

vorzugswürdig, so dass auch eine weitere Sachaufklärung nicht geboten war (BVerwG, Urt. 

vom 09.07.2008 - 9 A 14.07 -, RdNr. 135).  

5.3.3 Keine Verschlechterung des Erhaltungszustande s 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Arten Haselmaus, Schlingnatter und Zaunei-

dechse verschlechtert sich vorhabensbedingt nicht. Die planfestgestellten landschaftspflege-

rischen Maßnahmen stellen sicher, dass eine solche Verschlechterung nicht eintritt, sondern 

im Wirkungsbereich des Eingriffs die Lebensraumbedingungen der Arten verbessert werden. 

Es wird sichergestellt, dass die Arten (langfristig) ein lebensfähiges Element des natürlichen 

Lebensraums, dem sie angehören, bilden, ihr Verbreitungsgebiet nicht abnehmen wird und 

ein genügend Lebensraum vorhanden ist (Art. 1 Buchstabe i) FFH-Richtlinie). 

5.3.3.1 Haselmaus 

Die lokale Population der Haselmaus weist einen günstigen Erhaltungszustand auf. Der Er-

haltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region in Hessen ist nicht 

bekannt. Trotz des Eintritts der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 

BNatSchG verschlechtert sich der Erhaltungszustand der Populationen der Haselmaus nicht, 

§ 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG. Durch die Anlage/Optimierung von Laubwald und Laubwaldrand 

sowie von Feldgehölzen (Maßnahmen A 5.1, A 6.3, A 10.1 und A 11.8) werden in ausrei-

chendem Umfang Lebensräume der Haselmaus aufgewertet und neu geschaffen, so dass 

mittelfristig eine Stützung der lokalen Population erfolgt (Unterlage 12.4, S. 15). Durch die 



Planfeststellungsbeschluss - 455 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Herstellung von Gehölzen/Waldflächen (A 11.8: 2,98 ha), dem Umbau von Waldflächen (A 

6.3: 0,44 ha; A 10.1: 0,23 ha) und die Optimierung von Waldrändern etwa durch die Entnah-

me von Nadelhölzern (A 5.1: 0,20 ha) werden auf einer Fläche von 2,85 ha Lebensräume für 

die Haselmaus neu geschaffen oder optimiert. In Anbetracht des Verlustes von fünf Revieren 

und der bereits hergestellten Flächen A 5.3 und A 5.6 werden - auch unter Berücksichtigung 

einer möglichen zeitlich verzögerten Wirksamkeit - in ausreichender Weise für die Art not-

wendige Habitate aufgewertet, um ihren Erhaltungszustand dauerhaft zu wahren. Unter Be-

rücksichtigung der planfestgestellten Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 

der Population ist gesichert davon auszugehen, dass sich der aktuell gute Erhaltungszustand 

der lokalen Population und somit auch der Erhaltungszustand der Populationen der Hasel-

maus nicht verschlechtert. 

5.3.3.2 Schlingnatter 

Die lokale Population der Schlingnatter weist einen günstigen Erhaltungszustand auf. Der 

Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region in Hessen wird 

ebenfalls als günstig eingestuft. Durch die vorhabensbedingte Inanspruchnahme und Zer-

schneidung von Lebensräumen und bedeutsamen Verbundstrukturen ist jedoch eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Schlingnatter nicht aus-

zuschließen. Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung 

von artgerechten Habitaten (Anlage von Steingruben, -haufen und Geröllfeldern, Stärkung 

von Verbund- und Vernetzungsbeziehungen, Optimierung von südexponierten Böschungs-

bereichen) ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet auszuschließen, § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG. Die 

Exemplare der Schlingnatter werden unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlus-

ses über einen Zeitraum von zwei Jahren aus den Lebensräumen im Eingriffsbereich in die 

angelegten bzw. anzulegenden Geröllfelder, Steinhaufen und –gruben sowie die sie umge-

benden Versteck- und Verbundflächen (Unterlage 12.0, S. 129, 133, 135, 142) umgesiedelt. 

Die Flächen A 3.6 (westlich Schlangengraben, Unterlage 12.2 Blatt 2, 2a); A 3.7 (östlich 

Schlangengraben, Unterlage 12.2 Blatt 3, 3a), A 3.8 (nordwestlich Eddertalsgraben, Unterla-

ge 12.2 Blatt 3a), A 4.2 (östlich Eddertalsgraben, Unterlage 12.2 Blatt 3, 3a), A 6.2 (Bereich 

Spitzenbergtunnel, Unterlage 12.2 Blatt 6) werden unmittelbar nach Planfeststellung herge-

stellt und die im Eingriffsbereich gefangenen Reptilien innerhalb von zwei Jahren hierher 

umgesiedelt. Die Fläche 5.2 (Bereich Trimbergtunnel, Unterlage 12.2 Blatt 5) wurde bereits 

2006 auf der Grundlage der Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

30.12.2005 angelegt (Unterlage 12.0, S. 169). Die Maßnahme wurde auf ihre Funktionsfä-

higkeit überprüft. Der Nachweis einer Schlingnatter ist erfolgt (Unterlage 12.0, S. 169). Durch 

diese Maßnahme ist sichergestellt, dass sich der aktuell gute Erhaltungszustand der lokalen 
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Population und somit erst recht der der Populationen der Schlingnatter i.S.v. § 45 Abs. 7 S. 2 

BNatSchG nicht verschlechtert. 

5.3.3.3 Zauneidechse 

Die lokale Population der Zauneidechse weist einen derzeit günstigen Erhaltungszustand 

auf. Der Erhaltungszustand der Art in der kontinentalen biogeographischen Region in Hes-

sen wird ebenfalls als günstig eingestuft. Durch die vorhabensbedingte Inanspruchnahme 

und Zerschneidung von Lebensräumen und bedeutsamen Verbundstrukturen ist jedoch eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der Zauneidechse nicht 

auszuschließen. Durch die planfestgestellten Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung 

von artgerechten Habitaten (Anlage von Steingruben, -haufen und Geröllfeldern, Stärkung 

von Verbund- und Vernetzungsbeziehungen, Optimierung von südexponierten Böschungs-

bereichen) ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet allerdings auszuschließen, § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG. 

Die Reptilien werden unmittelbar nach Erlass des Planfeststellungsbeschlusses aus den 

Eingriffslebensräumen über einen Zeitraum von zwei Jahren in die angelegten bzw. anzule-

genden Geröllfelder, Steinhaufen und –gruben sowie die sie umgebenden Versteck- und 

Verbundflächen (Unterlage 12.0, S. 129, 133, 135, 142) umgesiedelt. Die Flächen A 3.6 

(westlich Schlangengraben, Unterlage 12.2 Blatt 2, 2a); A 3.7 (östlich Schlangengraben, Un-

terlage 12.2 Blatt 3, 3a), A 3.8 (nordwestlich Eddertalsgraben, Unterlage 12.2 Blatt 3a), A 4.2 

(östlich Eddertalsgraben, Unterlage 12.2 Blatt 3, 3a), A 6.2 (Bereich Spitzenbergtunnel, Un-

terlage 12.2 Blatt 6) werden unmittelbar nach Planfeststellung hergestellt und die im Ein-

griffsbereich gefangenen Reptilien innerhalb von zwei Jahren hierher umgesiedelt. Die Flä-

che 5.2 (Bereich Trimbergtunnel, Unterlage 12.2 Blatt 5) wurde bereits 2006 auf der Grund-

lage der Entscheidung des Regierungspräsidiums Kassel vom 30.12.2005 angelegt (Unter-

lage 12.0, S. 169). Die Maßnahme wurde auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. Durch diese 

Maßnahme ist sichergestellt, dass sich der aktuell gute Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation und somit auch der Populationen der Zauneidechse nicht verschlechtert. 

5.3.3.4 BUND-Stellungnahme 

Soweit der BUND einwendet, dass die für die Arten Zauneidechse und Schlingnatter festge-

stellten Maßnahmen eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nicht erkennen lassen 

würden (Schreiben vom 16.05.2011, S. 31, S. 32), ist dieses Vorbringen nicht geeignet, 

Zweifel an der Wirksamkeit der angeordneten Maßnahmen zu begründen. Die Vorhabenträ-

gerin hat in ihrer Stellungnahme vom September 2011 dargelegt, dass im Bereich des 

Untersuchungsgebietes der VKE 40.1 16 Probeflächen untersucht wurden, die ein möglichst 

ideales Standortmosaik für die Arten aufweisen. Diese besonders geeigneten Lebensräume 
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lassen eine Beurteilung des Untersuchungsraums zu. Die Maßnahmenflächen sind in den 

Unterlagen 12.2 und 12.3 dargestellt. Die Darstellung belegt auch den bezweckten Lebens-

raumverbund. Auf insgesamt 21,69 ha Maßnahmenflächen erfolgen die Arten fördernde 

Maßnahmen, denen eine Eingriffsfläche von 7,25 ha gegenüber steht. Damit steht dem Ver-

lust an geeigneten Habitatstrukturen ein Vielfaches an neugeschaffenen geeigneten Lebens-

räumen mit angepasstem und regelmäßigem Pflegeregime gegenüber. Die störenden Wir-

kungen der Zerschneidungseffekte im Bereich des alten Bahndammes werden durch den 

Verbund zwischen den Waldbeständen des Finkenberg-Dachsberg-Zuges und nördlich der 

Autobahn kompensiert. Nach der fachgutachterlichen Einschätzung, die die Planfeststel-

lungsbehörde teilt, lässt dies nicht nur eine Stabilisierung, sondern eine Verbesserung des 

Lebensraumsituation der Reptilien im Untersuchungsraum erwarten (Vgl. Erwiderung der 

Vorhabenträgerin vom 12.10.2011 auf die Stellungnahme des BUND, unter B.IV.1. und 2.). 
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6 Natur und Landschaft 

6.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigung nach  §§ 15, 17 des Bundesna-

turschutzgesetzes (BNatSchG) 

Der mit dem Bauvorhaben verbundene Eingriff in Natur und Landschaft i. S. d. § 14 Abs. 1 

BNatSchG wird gemäß §§ 17 Abs. 1 und 15 BNatSchG i. V. m. §§ 17, 17c FStrG zugelas-

sen.  

Das Benehmen gemäß § 17 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 HAGBNatSchG 

wurde mit dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz als oberster Naturschutzbehörde hergestellt. 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Belange des Natur- und Landschaftschut-

zes angemessen.  

Die Anforderungen des nationalen und gemeinschaftlichen Naturschutzrechtes wurden be-

achtet. 

Eingriffe in Natur und Landschaft werden mit den im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

getroffenen Maßnahmen vollständig kompensiert. 

Die Vorhabenträgerin hat neben einer Umweltverträglichkeitsstudie und eines artenschutz-

rechtlichen Fachbeitrags einen landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.0-12.1 

[Stand 2009] sowie Unterlage 12.0 mit Kap. 6.2, Kap.8, Kap.9 und Unterlage 12.2-12.3 

[Stand 2011]) entsprechend § 17 Abs. 4 BNatSchG vorgelegt, in denen die Auswirkungen 

des Vorhabens auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes umfassend dargestellt 

und bewertet sind. Auf der Grundlage der so ermittelten vorhabensbedingten Beeinträchti-

gungen hat die Vorhabenträgerin Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen sowie 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen.  

Nach Prüfung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes (LBP) durch die Planfeststel-

lungsbehörde ist der Sachverhalt zutreffend erfasst und die durch das Vorhaben verursach-

ten Veränderungen sind in einer angemessenen Methode ermittelt und bewertet worden. Die 

Planfeststellungsbehörde hat auf dieser Grundlage die erforderlichen Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen festgestellt.  

Die beabsichtigten Maßnahmen zur Kompensation der erfolgenden Eingriffe erfüllen die ge-

setzlichen Anforderungen, die gemäß § 15 BNatSchG und ergänzend § 7 HAGBNatSchG an 

Kompensationsmaßnahmen zu stellen sind. So wurde berücksichtigt, dass für die landwirt-
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schaftliche Nutzung besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch 

genommen worden sind (§ 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG) und dass vorrangig Entsiegelungen 

von nicht benötigten versiegelten Flächen, Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebens-

räumen oder Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 

des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen (§ 15 Abs. 3 S. 2  BNatSchG) soweit 

wie möglich erfolgt sind. 

Desweiteren wurde die Landschaftsplanung nach § 10 und § 11 BNatSchG berücksichtigt.  

Das gesetzliche Gebot, die Flächeninanspruchnahme gering zu halten, wurde durch die mul-

tifunktionale Ausgestaltung der Maßnahmen, d. h. durch die Bündelung möglichst mehrerer 

Funktionen auf die jeweilige Maßnahmenflächen und durch die Überlagerung von Maßnah-

men des Artenschutzes und gesetzlichen Biotopschutzes mit Kompensationsmaßnahmen 

nach der Eingriffsregelung, beachtet. Die Maßnahmen sind sachlich-funktional, räumlich und 

zeitlich als Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen geeignet, und die Maßnahmenflächen sind 

sowohl tatsächlich als auch rechtlich aufwertungsfähig.  

Die Maßnahmen sind ferner geeignet, durch den Eingriff beeinträchtigte Funktionen des Na-

turhaushaltes wiederherzustellen oder im Falle des Landschaftsbildes neu zu gestalten; sie 

stehen soweit wie möglich in einem räumlichen Zusammenhang zu den durch den Eingriff 

verursachten Beeinträchtigungen und werden auch in dem jeweils gebotenen zeitlichen Zu-

sammenhang wirksam. 

Soweit von Einwendern Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen abgelehnt werden, wird hierzu 

grundsätzlich festgestellt:  

Zur Einhaltung des Gebotes der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ist im Rahmen 

der landschaftspflegerischen Begleitplanung geprüft worden, wie und an welcher Stelle das 

aus nichtvermeidbaren Eingriffen entstehende Kompensationsdefizit verwirklicht werden 

kann. Dies war durch die Integration verschiedener Maßnahmen möglich, die sachlich-

funktional, räumlich und zeitlich sowie sinnvoller- und zweckmäßigerweise in der Nähe des 

Eingriffsortes durchgeführt werden. So waren bereits aus FFH- und artenschutzrechtlichen 

Gründen sowie aufgrund der Anforderungen des gesetzlichen Biotopschutzes in einem gro-

ßen Umfang Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Sie wurden soweit als 

möglich zugleich als Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen nach der Eingriffsrege-

lung anerkannt. Der noch verbleibende Kompensationsbedarf wurde ebenfalls zu einem 

Großteil in der Umgebung der geplanten Trasse umgesetzt, da durch das Zusammenwirken 

der Maßnahmen Synergie-Effekte und somit für die Arten eingriffsnah neue wertvolle Ent-
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wicklungsschwerpunkte geschaffen werden. Auch der forstrechtliche Ersatz wurde in die 

naturschutzrechtliche Eingriffskompensation integriert. 

Dabei sind in öffentlichem Eigentum befindliche Flächen in diese Kompensationsmaßnah-

men unter Berücksichtigung des Maßnahmenkonzeptes vorrangig einbezogen worden. So 

ist in diesem Zusammenhang von der Vorhabenträgerin bei der Maßnahmenplanung geprüft 

worden, ob und inwieweit die im öffentlichen Eigentum stehenden Flächen die an sie zu stel-

lenden naturschutzrechtlichen und -fachlichen Anforderungen erfüllen können, d. h., ob sie 

geeignet sind, in gleichartiger oder gleichwertiger Weise die betroffenen Funktionen auszu-

gleichen oder zu ersetzen. Danach sind nicht beplante, im öffentlichen Eigentum stehende 

Flächen als Ersatzflächen für die auf privaten Flächen vorgesehenen Ausgleichs- und Er-

satzmaßnahmen nicht geeignet.  

Soweit sich Beteiligte gegen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke zur Herstellung von 

Kompensationsmaßnahmen gewandt haben, wird zu der Notwendigkeit der Durchführung 

von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festgestellt, dass § 15 Abs. 2 S. 1 BNatSchG die 

Vorhabenträgerin verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 

ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Diese so genannte Ausgleichsverpflichtung stellt striktes 

Recht dar und ist somit nicht Gegenstand planerischer Abwägung. In diesem Zusammen-

hang ist von Gewicht, dass die Vorhabenträgerin transparent über ihr Kompensationskon-

zept die Lage, den Umfang sowie die Eignung der Maßnahmenflächen – dies unter weitest-

gehender Berücksichtigung der Ergebnisse des im Jahr 2005 durchgeführten Moderations-

verfahrens zur Verminderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen – belegt hat 

(vgl. Unterlage der Vorhabenträgerin vom 31.08.2011 als Antwort zum Aufklärungsschreiben 

des HMWVL vom 25.07.2011). Zusammenfassend ist festzustellen, dass Eingriffe in Natur 

und Landschaft nicht vermeidbar sind. Der mit dem Eingriff verfolgte Zweck kann nicht mit 

geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft an einem anderen Ort erreicht 

werden. Ferner hat sich die Planfeststellungsbehörde davon überzeugt, dass alle Möglichkei-

ten der Vermeidung und Minimierung von vorhabensbedingten Auswirkungen erschöpft wor-

den sind. 

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG konnte der Eingriff zugelassen werden, weil die Beeinträchti-

gungen nicht zu vermeiden, jedoch in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen 

sind und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller 

Anforderung an Natur und Landschaft anderen Belangen nicht im Range vorgehen. 

In den nachfolgenden Kapiteln erfolgen hierzu nähere Ausführungen. 
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6.1.1 Konzeptioneller und methodischer Rahmen der L andschaftspflegerischen 

Begleitplanung 

Die Landschaftspflegerischen Begleitplanung erfolgte in üblicher Weise in den Arbeitsschrit-

ten Bestandserfassung, Konfliktermittlung und Eingriffsbewertung sowie einer aus den ermit-

telten erheblichen Beeinträchtigungen entwickelten Ableitung von Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen). 

Die Bestandserfassung umfasste eine flächendeckende Biotoptypenkartierung (im Jahr 1998 

mit Aktualisierungen 2005) sowie folgende faunistische Kartierungen der Artengruppen bzw. 

Arten Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Tagfaltern und Widderchen, Wildkatze, und 

Haselmaus im Zeitraum von 1998-2010: 

• Bach,L. & Limpens,H. (1998): Fachbeitrag Fledermäuse - Faunistische Sonderunter-

suchung zum LBP BAB A 44 ("VKE 40.1, Bischhausen - Hoheneiche")- Detektor-

Untersuchung.- Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Büros Bosch & Partner. 

• BIL (1998): Amphibienkartierung zum LBP zum Neubau der BAB A 44 Kassel-

Eisenach, Verkehrseinheit 40.1.- Gutachten i.A. des Büros Bosch & Partner, Her-

ne/des ASV Eschwege. 

• Müller,A. (1998): Bestandserfassung Avifauna im Rahmen der Grundlagenerhebung 

zum LBP BAB A 44, Verkehrseinheit 40.1.- Gutachten i.A. des Büros Bosch & Part-

ner, Herne/des ASV Eschwege. 

• BÖF (1999): Erläuterungsbericht Biotoptypenkartierung zum Landschaftspflegeri-

schen Begleitplan BAB A 44 (VKE 40.1 westliche Bischhausen – Hoheneiche), Kas-

sel. 

• Müller, A. (1999): Erfassung und Bewertung der Amphibienpopulationen im NSG 

„Trimberg bei Reichensachsen“ mittels Fangzaunkartierung im Zeitraum März – Mai 

1999. i. A. ASV Eschwege bzw. Bosch und Partner GmbH. Soest. 

• Seifert,C. (1999): Tagfalter- und Widderchenkartierung zum LBP zum Neubau der 

BAB A 44 Kassel-Eisenach, VKE 40.1.- Gutachten i.A. des Büros Bosch & Partner. 

• Bach, L., Limpens, H. & Simon, M. (2000): Fachbeitrag Fledermäuse – Faunistische 

Sonderuntersuchung. Fledermauskundliche Untersuchung in möglichen Kompensati-

onsräumen im Bereich der BAB A 44 (VKE 40.1/40.2). Unveröffentlichtes Gutachten 

i. A. des ASV Eschwege. 
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• BÖF (2003): Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet Nr. 4825-301 „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ i.A. des Regierungspräsidiums Kassel. 

• BÖF (2004): BAB A 44 Kassel-Herleshausen. Ökologische Grundlagenerhebung 

Wildtiere für den Bereich zwischen AS Kassel-Ost und östlich Waldkappel/Übergang 

VKE 33 zu VKE 40.1. 

• FÖA (2004): Geländeerhebungen für die FFH-VU Werra- und Wehretal in den Ab-

schnitten VKE 40.1 – VKE40.2: Ergebnisse der Fledermaus-Geländeerfassungen 

2003. Unveröffentlichtes Gutachten i.A.des ASV Eschwege. 

• FÖA (2005): Erfassung von Fledermäusen im Bereich der Vorhaben Ausbau B 27 

Verflechtungsstrecke zwischen A 44 AS Oetmannshausen und B452 OU Reichens-

achsen.- Erstellt i.A. des ASV Eschwege 

• Bosch & Partner & BÖF (2005): Amphibien-Fangzaunkartierung Trimberg. Populati-

onsuntersuchung Trimberg bei Reichensachsen 2004. 

• Lederer,W./ Planungsbüro für Landschafts- & Tierökologie Lederer (2005): Ergän-

zungskartierung von streng geschützte Vogelarten (Eulen, Spechte, Großvögel) im 

Bereich der geplanten A 44-Abschnitte VKE 40.1, 40.2, 50 und 60.- Unveröff. Gutach-

ten im Auftrag ARGE FÖA Landschaftsplanung/Bosch & Partner GmbH. 

• Rowold, W. A., Kramer-Rowold, E.M. (2005): Untersuchungen zum Vorkommen der 

Schlingnatter (Coronella austriaca LAURENTI 1768) in ausgewählten Bereichen der 

geplanten BAB A 44, VKE 40.1 und VKE 40.2.- Erstellt i.A. von FÖA Landschaftspla-

nung. 

• Bosch & Partner & BÖF (2008): Erfolgskontrolle der Schadensvermeidungsmaßnah-

men am Trimberg. Erstellt i.A. des ASV Eschwege. 

• BÖF (2010): BAB A 44 Kassel – Herleshausen VKE 40.1 AS Waldkappel bis 

Hoheneiche – Faunistische und floristische Nacherfassungen.- Erstellt i.A. des HLSV, 

Wiesbaden. 

• BÖF (2010): Avifaunistische Nacherfassungen im Bereich der BAB A 44 VKE 40.1. 

Erstellt i.A. des HLSV, Wiesbaden. 

• Institut für Tierökologie und Naturbildung (2010): Erfassung der Wildkatze (Felis 

silvestris silvestris) entlang des geplanten Autobahnneubaus A 44 Kassel-
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Herleshausen VKE 40.1+40.2, VKE 50 und VKE 60 (Anhang 4 zum Artenschutzbei-

trag).- Erstellt i.A. des HLSV, Wiesbaden. 

Es fanden hierbei die jeweils aktuellen standardisierten Kartierungsmethoden Anwendung. 

Auf  Grundlage der aktualisierten Kartierungsergebnisse wurden die landespflegerischen 

Unterlagen durch folgende Planungsbeiträge ergänzt: 

• Bosch & Partner GmbH (2010): Dokumentation und Begründung der Änderungen in-

folge aktueller Kartierungen 2010 zum LBP BAB A 44, im Abschnitt VKE 40.1.- er-

stellt i.A. HLSV Wiesbaden. 

• Bosch & Partner GmbH (2010): Artenschutzbeitrag zum LBP BAB A 44, im Abschnitt 

VKE 40.1.- Erstellt i.A. des HLSV Wiesbaden. 

Im Zuge der Konfliktermittlung sind die im Rahmen der Verhältnismäßigkeit möglichen Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen konzipiert worden. 

Als Basis für die Planung der sich aus den unvermeidbaren Beeinträchtigungen zu entwi-

ckelnden Kompensationsmaßnahmen diente nach den Darlegungen der Vorhabenträgerin 

(Unterlage v. 31.08.2011 - Antwort zum Aufklärungsschreiben des HMWVL vom 25.07.2011) 

ein bezogen auf den Naturraum erarbeitetes Leitbild (Bosch & Partner GmbH 1997: BAB 44 - 

Leitbildentwicklung für Kompensationskonzept im Zuständigkeitsbereich ein übergeordnetes 

des ASV Eschweges). Dieses Leitbild wurde auf Grundlage  

• der durch den Neubau potentiell betroffener Wert- und Funktionselemente, 

• der charakteristischen Naturräume und 

• des Landschaftsrahmenplans Nordhessen sowie der hier maßgeblichen vorliegenden 

Landschaftspläne der Gemeinden Wehretal, Sontra und  Ringgau 

entwickelt und diente zur Herleitung eines übergeordneten Kompensationskonzeptes, wel-

ches das Grundgerüst für die konkrete Ableitung von Maßnahmen im Zuge der Konfliktana-

lyse darstellte. 

Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen (2000) wurde dabei hinsichtlich seiner Zielformulie-

rungen zu den offenen Landschaften und Wäldern des Fulda-Werra-Berglandes sowie des 

Unteren Werralandes berücksichtigt. Zu benennen sind insbesondere: 
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• Erhalt und Entwicklung der reichstrukturierten Offenlandbereiche mit einer intensiven 

und extensiven Grünlandnutzung im Wechsel zur ackerbaulichen Nutzung und der 

reichstrukturierten Heckenlandschaft, insbesondere im Bereich des Meißner-

Westhanges und des östlichen Meißner-Vorlandes, 

• Erhalt von großen zusammenhängenden Waldgebieten, 

• Erhalt und Pflege von historisch bedeutsamen Lebensräumen wie Streuobstwiesen 

und ehemaligen Ackerterrassen, 

• Schutz der im Überschwemmungsbereich von Werra und Wehre befindlichen Acker-

böden vor Erosion mittels einer ganzjährigen Vegetationsbedeckung (z. B. Zwischen-

frucht), sofern nicht die Umwandlung von Acker in Grünland möglich ist. 

Für den sich abzeichnenden notwendig werdenden Ersatz fand darüber hinaus auf Basis 

einer Strukturanalyse der Wehre (Umweltinstitut Höxter 1997: Defizitanalyse für das Fließ-

gewässersystem von Ober- und Mittellauf der Wehre.- Unveröffentl. Gutachten im Auftrag 

des ASV Kassel), welche übergreifend als Grundlage für mehrere Autobahnabschnitte der A 

44 herangezogen wurde, eine Ermittlung von möglichen Kompensationsmaßnahmen im Be-

reich der Wehre, Sontra und des Hosbachs (IfÖL 2003: Ermittlung von Kompensationsmaß-

nahmen im Bereich der Wehre, Sontra und des Hosbachs zwischen Bischhausen und Rei-

chensachsen zum Neubau der BAB A 44 VKE 40.1. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag 

des ASV Eschwege) statt, woraus geeignete Entwicklungsschwerpunkte östlich Bischhausen 

am Gewässer (Wehrumbauten) und in der Aue (Extensivierungsmaßnahmen) in die Konzep-

tion der Kompensationsmaßnahmen übernommen wurden. Auch wenn von der anfänglichen 

Kompensationsplanung zur Auenaufwertung im Bereich der VKE 40.1 Abstriche zu ver-

zeichnen sind, so haben diese in Zusammenhang mit den vorhandenen Strukturen an der 

Wehre wichtige Trittsteinfunktionen inne. Dabei besteht insbesondere bei den Wehrumbau-

ten zur Durchgängigmachung der Wehre für die Fische und sonstigen Wasserorganismen 

des Fließgewässers eine gewisse Abhängigkeit voneinander, da die Zielsetzung bei Beste-

hen bleiben eines Wehres nicht erreicht werden kann. 

Die im Regionalplan Nordhessen (2009) aufgeführten Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für 

Natur und Landschaft überschneiden sich zu großen Teilen mit den Vorrang- und Vorbe-

haltsgebieten für die Land- und Forstwirtschaft. Hinsichtlich der hohen Bedeutung der land-

wirtschaftlichen Nutzflächen wurde bereits auf Grundlage des seinerzeit gültigen HENatG 

(Fassung vom 18.06.2002, § 6b Abs.4) im Jahre 2005 das sogenannte Partizipationskonzept  

durchgeführt (FÖA Landschaftsplanung & BTE 2005: Neubauprojekt BAB A 44 – Moderation 
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mit Betroffenen und Landnutzern im Prozess der Flächenfindung über die landschaftspflege-

rischen Maßnahmen - VKE 40.1 bis KE 60). Anlass und Zielsetzung des Moderationsverfah-

rens waren  

• die Verminderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen,  

• der Erhalt bzw. Lösung der forstrechtlichen Kompensation unter Einhaltung des na-

turschutzrechtlichen Rahmens (Eingriffsregelung, verschärfend: FFH-Recht) sowie 

• das Einhalten des naturschutzrechtlichen Rahmens. 

Berücksichtigung fanden hierbei die Einwendungen der Beteiligten sowie verfügbare Flä-

chenangebote und Vorschläge. An der Moderation maßgeblich beteiligt waren land- und 

forstwirtschaftliche Vertreter (Verbände und Behörden, darunter Landwirtschaftsvertreter des 

Werra-Meißner-Kreises und des Bauernverbandes), Vertreter aus Naturschutz und Jagd 

(Verbände und Behörden), die betroffenen Kommunen sowie die Straßenbauverwaltung. Als 

Resultat erfolgte eine Neubewertung der Flächen unter Berücksichtigung funktionaler Bin-

dungen sowie der Leitbilder des Kompensationskonzeptes.  

Aufgrund der 2010 durchgeführten Aktualisierung der faunistischen Kartierung ergaben sich 

neue räumlich-funktionale Umstände für die Planung ökologischer Maßnahmen. Insbesonde-

re wegen der neu im Gebiet nachgewiesenen und nach der Roten Liste in Hessen vom Aus-

sterben bedrohten Vogelarten Raubwürger und Wendehals waren zur Erfüllung der arten-

schutzrechtlichen Anforderungen zum Teil die ökologische Aufwertung von Flächen in unmit-

telbarer Nähe zum kartierten Bestand erforderlich. Da die für beide Arten vorgesehenen 

Maßnahmenflächen auch weiteren Arten zu Gute kommen, wurden zur Minimierung der In-

anspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen das Maßnahmenkonzept an geeigneten ande-

ren Stellen überarbeitet.  

Nach Angabe der Vorhabenträgerin (Unterlage v. 05.09.2011 – Antwort zum Aufklärungs-

schreiben des HMWVL v. 30.05.2011) ist im Ergebnis eine weitere Reduzierung der Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen nicht möglich. Die Möglichkeiten zur Entsiege-

lung wurden ausgeschöpft, ebenso wurde der Umfang an Kompensationsflächen für die gra-

vierenden Trenneffekte der Trasse durch die Wehrumbauten reduziert. Ein großer Teil der 

Maßnahmenflächen kann zudem weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden (überwiegend 

als Weide oder Wiese). Die verbleibenden Maßnahmen stellen das Minimalkonzept notwen-

diger Verbundsysteme verschiedener Arten sowie Schaffung von Lebensräumen in funktio-

nalem Zusammenhang dar. 
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Zusammenfassend fußt die Kompensationsplanung nach Auffassung der Planfeststellungs-

behörde auf ein hinreichend fachlich hergeleitetes und dem Landschaftsraum entsprechen-

dem Konzept. Die vorliegende Landschaftsplanung fand dabei eine adäquate Berücksichti-

gung. Gleichzeitig ist entsprechend § 15 Abs. 3 S. 1 BNatSchG die landwirtschaftliche Nut-

zung soweit wie möglich in der Planung der Maßnahmen und zusätzlich durch die Beteili-

gung der landwirtschaftlichen Vertreter in einem Moderationsverfahren in angemessener 

Weise beachtet worden. Hierzu trägt auch die weitgehende multifunktionale Integration der 

verschiedenen Kompensationserfordernisse auf möglichst einer geringen Anzahl von Flä-

chen bei (s. unter C III 6.1.4). Im Planänderungsverfahren wurden weitere Anstrengungen 

unternommen, um die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen zu reduzieren. 

Zielsetzung war es, Existenzgefährdungen zu vermeiden, Alternativen für die Flächenaus-

wahl und Maßnahmenplanung zu entwickeln und im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes agrarstrukturelle Belange zu berücksichtigen. Dabei sind auch weitergehende Mög-

lichkeiten im Sinne des § 15 Abs. 3 S. 2 BNatSchG soweit wie fachlich sinnvoll ausgeschöpft 

worden. Im Ergebnis werden einerseits die naturschutzfachlichen und rechtlichen Vorgaben 

der Eingriffsregelung, des gesetzlichen Biotopschutzes, des Artenschutzes und des FFH-

Gebietsschutzes erfüllt und andererseits dem Rücksichtsnahmegebot  bei der Inanspruch-

nahme von landwirtschaftlichen Flächen weitestgehend Rechnung getragen. 

Hinsichtlich der methodischen Umsetzung gelten gemäß § 8 Abs. 1 der Kompensationsver-

ordnung (KV) vom 01.09.2005 in Verbindung mit dem Schreiben der Hessischen Ministeri-

ums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 20.03.2008 für dieses Verfahren die 

bisherigen Vorschriften der Ausgleichsabgabenverordnung (AAV) vom 09.02.1995 (GVBl. I 

S. 120), da vor dem Inkrafttreten der KV am 14.09.2005 die Planung der Kompensations-

maßnahmen durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Eschwege (die Pläne tragen 

das ursprüngliche Aufstellungsdatum vom 02/2005) bereits zum überwiegenden Teil unter 

maßgeblicher behördlicher Mitwirkung vorlag. Demnach musste nach den landesrechtlichen 

Vorgaben nicht zwingend die KV als ein rechnerisches oder standardisiertes Verfahren zur 

Anwendung kommen, vielmehr konnte eine verbal-argumentative Darstellung den Vorgaben 

entsprechen. 

6.1.2 Darstellung der Bestandssituation der Naturgü ter und der wesentlichen er-

heblichen Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

Basierend auf dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.0, S. 4 ff.,10-64) und 

weiteren Unterlagen (s. Punkt C III 7.1.1) ergibt sich hinsichtlich des Bestandes der einzel-

nen Naturgüter im wesentlichen folgende Situation im Vorhabenbereich: 



Planfeststellungsbeschluss - 467 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Nach der naturräumlichen Gliederung von Klausing (1988: Die Naturräume Hessens mit ei-

ner Karte der naturräumlichen Gliederung 1:200.000. Schriftenreihe der hessischern Lan-

desanstalt für Umwelt, Heft 67, Wiesbaden) liegt das Vorhaben überwiegend in der natur-

räumlichen Haupteinheit „Fulda-Werra-Bergland“ (357), im nordöstlichen Randbereich in der 

Haupteinheit „Unteres Werraland“ (358).  

Der Planungsraum der A 44 VKE 40.1 wird im Wesentlichen geprägt durch die Tallagen der 

Wehre und Sontra sowie den Höhenzügen des Kromberges, Finkenberg-Dachsberg-Zuges, 

Trimberg, Lerchenberg und Spitzberges. 

Das Relief wird bestimmt durch die Erosionsrinnen insbesondere in den Hangbereichen süd-

lich des Finkenberg-Dachsberg-Zuges. Generell steigt das Gelände ausgehend von den Tal-

lagen der Wehre und der Sontra in allen Bereichen an, überwiegend erst schwächer, hang-

aufwärts steiler. Dabei stellt sich das Gelände zwischen den Erosionsrinnen als uhrglasartig 

gewölbt dar. 

Hinsichtlich der Geologie wird das Untersuchungsgebiet überwiegend bestimmt durch die 

Formationen des Buntsandsteins. Im Bereich des Trimberges und Spitzenberges findet sich 

Muschelkalk, westlich der stillgelegten Bahnlinie und östlich des Trimberges dilluvialer Lehm. 

Boden 

Die Böden im Untersuchungsgebiet stehen in engem Verhältnis zur Art des unterlagernden 

Gesteins. Zwischen Dasbach und Eddertalsgraben, nördlich von Oetmannshausen sowie 

östlich von Hoheneiche finden sich im Bereich des mittleren und unteren Buntsandsteins 

geringmächtige Braunerden und Braunerde-Ranker. Pseudogley-Parabraunerden haben 

sich im Bereich des Pfontales, nördlich Bischhausen und im Bereich des Sengelbaches ent-

wickelt. 

Podsolige bis podsolierte Braunerden treten nördlich des Spitzenberges auf. In den Erosi-

onsrinnen haben sich Kolluvisole gebildet, in den Tälern des Pfontales und des Dasbaches 

finden sich Gley-Kolluvisole und Gleye/Auengleye. In den Tälern von Wehre und Sontra ha-

ben sich Auengley-Vegen gebildet. 

Von besonderer Bedeutung sind im Wesentlichen die Bachtäler und Grabenläufe für die bio-

tische Lebensraumfunktion sowie die Fluss-, Bachläufe und Erosionsrinnen aufgrund ihrer 

hohen Filter- und Pufferfunktion wie auch Speicher- und Reglerfunktion.  

Maßgebliche Konflikte hinsichtlich des Bodens treten durch das Vorhaben insbesondere 
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• in den Erosionsrinnen (Kolluvisole), 

• in der Wehreaue (Auengley-Vega) und im Pfontal (Gley-Auengley) sowie 

• im Bereich Spitzenberg (Braunerde-Rendzina)  

auf. Beeinträchtigungen der Bodenfunktion entstehen hierbei anlagebedingt insbesondere 

durch Versiegelung und Überformung gewachsener Bodenstrukturen, baubedingt durch Ver-

dichtung im Bereich von Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen. Der Boden im Nahbe-

reich der zukünftigen Trasse wird betriebsbedingt durch Schadstoffeinträge beeinträchtigt. 

Wasser 

Das Grundwasser kommt im Untersuchungsgebiet in zwei, in der Regel voneinander ge-

trennten, Großstockwerken vor: in den Schichten des Buntsandsteins und des Muschelkalks 

ist ein Süßwasserstockwerk entwickelt, im Liegenden der Buntsandsteinformation treten da-

gegen versalzene Grundwässer auf, die von Salzlagerstätten in der Zechsteinformation mi-

neralisiert wurden. Über Brüche und Verwerfungen kann sich örtlich das mineralisierte 

Grundwasser mit dem Süßwasser mischen.  

Grundwasserleiter mit einer großen Ergiebigkeit und damit von einer besonderen Bedeutung 

kommen im Untersuchungsraum nicht vor. 

Vorkommende Oberflächengewässer im Untersuchungsgebiet sind die Wehre und die 

Sontra. Die Sontra mündet bei Oetmannshausen in die Wehre. Östlich von Bischhausen 

sowie südlich von Reichensachsen zweigt jeweils ein Mühlengraben von der Wehre ab, 

ebenso östlich von Hoheneiche von der Sontra. Sowohl der Talbereich der Wehre als auch 

der der Sontra sind gesetzlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet. Kleinere Fließge-

wässer sind der Sengelbach, der Dasbach, der Trimbach, der Weisenbach und der 

Eddertalsgraben. Die kleineren Fließgewässer sind zum Teil nur temporär wasserführend.  

Alle Quellen, naturnahen Bach- und Grabenläufe sowie naturnahe Teiche mit Flachwasser-

zone sind von besonderer Bedeutung. Eine gleiche Bedeutung haben die Überschwem-

mungsbereiche der Wehre und Sontra. 

Für das Naturgut Wasser sind Konfliktschwerpunkte insbesondere durch 

• die Querung mehrerer, temporär wasserführender Bachläufe (z. B. Dasbach, 

Eddertalsgraben, Sengelbach, Weisenbach) sowie der Wehre, 
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• Beeinträchtigungen im Bereich von Retentionsräumen (vor allem im Bereich der 

Wehre) sowie 

• dem Verlust durch Versiegelung und Überbauung sowie Beeinträchtigung durch 

Schadstoffeintrag im Bereich grundwasserbeeinflusster Standorte (potenziell im Be-

reich von Gley-Kolluvisol, Auengley-Vega,Gley/Auengley) 

gegeben. 

Klima 

Das Klima des Untersuchungsgebietes liegt im Übergangsbereich zwischen den ozeanisch 

und subkontinental geprägten Klimaten und zählt zum Klimaraum „Westliches Mitteldeutsch-

land“. Es zeichnet sich aus durch ein mildes, sommerwarmes Klima mit relativ geringen Nie-

derschlägen. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 7,5 und 8,5° Celsius. Die 

mittleren jährlichen Niederschläge betragen 600 bis 650 mm. Das Tal der Wehre ist durch 

häufigen Bodennebel gekennzeichnet.  

Die Waldbereiche sind hinsichtlich ihrer lufthygienischen Ausgleichsfunktion von besonderer 

Bedeutung für das Klima. 

Als Konfliktschwerpunkt durch das Vorhaben ergibt sich insbesondere der Verlust und Beein-

trächtigung lufthygienisch bedeutsamer Waldbereiche am Spitzenberg. 

Pflanzen 

Potenzielle natürliche Vegetation des Untersuchungsgebietes wäre überwiegend der Hain-

simsen-Buchenwald, stellenweise kleinflächig auch der Platterbsen-Buchenwald. 

Die Realnutzung im Untersuchungsgebiet wird in den Auenbereichen von Wehre und Sontra 

von großflächigen landwirtschaftlichen Nutzflächen geprägt. Beide Fließgewässer sind nur 

als bedingt naturnah einzustufen, weisen aber durchgängig einen schmalen 

Ufergehölzstreifen, z.T. Fragmente eines Bach-Eschen-Erlenwaldes, auf. 

In den landwirtschaftlich geprägten Hangbereichen nördlich der B 7 sind neben den großflä-

chigen, überwiegend ackerbaulich genutzten Flächen die von Nord nach Süd verlaufenden 

gehölzbestandenen Erosionsrinnen charakteristisch. Es finden sich neben Gebüschen, Feld-

gehölzen und stark verbuschten Streuobstwiesen auch Waldflächen. 
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Die Waldbereiche am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes sind vor allem Eichen-

forste (die teilweise durch Niederwaldwirtschaft aus Stockausschlägen entstanden sind und 

als naturnah zu bezeichnen sind), Mischwälder und Hainsimsen-Buchenwälder. 

Extensiver strukturiert ist der Bereich des NSG „Trimberg bei Reichensachsen“, der durch 

ein kleinräumiges Mosaik aus Wiesen, Weiden, ruderalisierten Kalkmagerrasen, Gebüschen 

und kleineren Forstflächen sowie durch den teilweise naturnahen Trimbach und mehrere 

kleinere Stillgewässer geprägt wird. 

Östlich der Sontra/Wehre finden sich wertgebende Hainsimsen-Buchenwälder sowie Orchi-

deen-Buchenwälder mit vorgelagerten Kalkmagerrasenfragmenten. Den naturnahen Wald-

rändern naturgemäß vorgelagert finden sich zahlreiche Wiesen und Weiden, Brachflächen 

und Kerbtälchen. Insbesondere der Bereich Heutal wird durch ein kleinflächiges Mosaik aus 

Weiden, Wiesen, Streuobst und Brachflächen strukturiert. 

Für die Pflanzenwelt bzw.  Vegetation von besonderer Bedeutung werden im Untersu-

chungsraum die weitgehend naturnahen Bach- und Flussabschnitte, die naturnahen Laub-

wälder und –forste, die Gebüsche, Hecken und Gehölzsäume trockener und feucht-nasser 

Ausprägung, Streuobstwiesen, extensiv genutztes Grünland, Magerrasen sowie Röhrichte 

und Hochstaudenfluren eingestuft. 

Konflikte für das Naturgut Pflanzen ergeben sich im Trassennahbereich bei allen gefährde-

ten, seltenen und naturnahen Biotoptypen innerhalb der abgegrenzten Habitatkomplexe. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Vegetation/ Pflanzen stellen dabei im wesentlichen der 

anlage- und baubedingten Verlust von Biotopen, der Anschnitt von Wäldern und Gehölzen 

sowie betriebsbedingte Schadstoffeinträge dar. 

Betroffen sind hierbei insbesondere  

• Waldbereiche, insbesondere ältere Eichenbestände am Lerchenberg und Spitzen-

berg, 

• die feldgehölzähnlichen Strukturen innerhalb der Erosionsrinnen, 

• die extensiv genutzten Grünländern und Streuobstwiesen südlich des Finkenberg-

Dachsberg-Zuges und am Spitzenberg/Zeugmantel sowie 

• die Fließgewässerkomplexe (Wehre, Dasbach, Eddertalsgraben, Sengelbach, 

Weisenbach). 
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Tiere 

Die Tierwelt wurde bezüglich Fledermäusen, Vögel, Amphibien und Reptilien, Tagfaltern 

sowie der Haselmaus und der Wildkatze erhoben. 

An Säugern (Erfassungen 2004 und 2010) sind insbesondere das nachgewiesene Vorkom-

men im Untersuchungsgebiet von Wildkatze (Felis sylvestris) und Haselmaus (Muscardinus 

avellanarius), hervorzuheben. Für die Wildkatze stellt das Untersuchungsgebiet ein Teilge-

biet des großräumigen Populationsareals „Nordosthessisches Bergland“ dar, wobei vorran-

gig männliche Individuen nachgewiesen wurden, für die der Raum als Streifgebiet dient. 

Hinsichtlich der Wildkatze wird durch das Vorhaben insbesondere  eine linienförmige Inan-

spruchnahme des Populationsareals - hier im Bereich der zum Großteil von Offenlandle-

bensräumen geprägten Wehretalniederung mit der Funktion als ein nahe der B 7 liegendes 

Streifgebiet einzelner Tiere - bewirkt. Wanderkorridore werden allenfalls randlich angeschnit-

ten. Bezüglich der Haselmaus werden Habitate anlagebedingt in Anspruch genommen. 

An Fledermäusen (Erfassungen 1998, 2000, 2004 und 2010) wurden 14 Arten gefunden, die 

ohne Ausnahme in der Roten Liste der Säugetiere Hessens aufgeführt werden. Hervorzuhe-

ben sind neben dem Großen Mausohr (Myotis myotis) mit Quartieren in Hoheneiche und 

Bischhausen und der Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) mit 4 nachgewiesenen Wo-

chenstubenquartieren insbesondere das Vorkommen der nach der Roten Liste Hessens 

ebenfalls stark gefährdeten Großen und Kleinen Bartfledermaus (Myotis brandtii, M. 

mystacinus), der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), der Fransenfledermaus (Myotis 

nattereri), dem Braunen und Grauen Langohr (Plecotus auritus, P. austriacus) sowie der als 

vom Aussterben bedroht aufgeführten Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii).  

Das gesamte Untersuchungsgebiet ist mit Flugstraßen der diversen Arten durchzogen (z. B. 

ehemalige Bahnlinie, Dasbachtal, Wehretal), die für die Artengruppe neben den Quartieren  

(vorrangig Siedlungs- und Waldbereiche) von besonderer Bedeutung sind. 

Die Fledermäuse werden hauptsächlich durch Zerschneidung von Flugstraßen (außer den in 

großer Höhe fliegenden beiden Abendsegler-Arten (Nyctalus noctula, N. leisleri) und der 

Nordfledermaus) sowie durch den Verlust von Jagdhabitaten beeinträchtigt werden.  
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Die Konfliktschwerpunkte sind dabei in der VKE 40.1 räumlich kaum einzugrenzen, der 

Hauptkonflikt besteht in der mehrfachen Zerschneidung der Flugstraßen, welche sich entlang 

des stillgelegten Bahndamms und der linearen Strukturelemente in den Erosionsrinnen kon-

zentrieren, insbesondere: 

• Querung des Bahndamms östlich Dasbach 

• Querung des Schlangengrabens und der westlich liegenden Erosionsrinne 

• Querung des Eddertalsgrabens 

• Querung der östlich des Sengelbachtals liegenden Erosionsrinnen 

• Querung der Himalayaschlucht nördlich Oetmannshausen 

• Querung der Wehre bei Reichensachsen 

• Querung des Heutals 

• Querung der Erosionsrinnen am Westhang des Zeugmantel 

Nahrungsräume sind vor allem durch den Verlust und die Entwertung der Gehölzstrukturen 

im Offenland betroffen, wobei insbesondere die Zwerg- und die Kleine Bartfledermaus zu 

nennen sind. 

Wochenstubenquartiere werden hingegen durch den Neubau nicht direkt betroffen. 

Bezüglich der Avifauna (Erfassungen 1998, 2005 und 2010) findet sich die größte Zahl an 

Brutvögeln in den gehölzgeprägten Bereichen des Untersuchungsgebietes. Die Waldberei-

che weisen mit Schwarz- und Grauspecht (Dryocopus martius, Picus canus), Mittelspecht 

(Dendrocopus medius), Kleinspecht (Dryobates minor), Hohltaube (Columba oenas) und 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) ein charakteristisches und nahezu vollständiges 

Artspektrum reifer Laubwälder auf mit deutlichen Unterschieden zwischen verschiedenen 

Waldtypen, während im Waldrandbereich und den feldgehölzartigen Beständen in den Ero-

sionsrinnen und entlang des Bahndammes Grünspecht (Picus viridis), Kleinspecht und Gar-

tenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) als bestimmende Brutvögel vorkommen. Weiter-

hin stellt sich die reich strukturierte Feldflur als arten- und individuenreich dar (u. a. Rauch-

schwalbe Hirundo rustica, Neuntöter Lanius collurio, Baumpieper Anthus trivialus). Im Be-

reich der offenen Feldflur wurde die Feldlerche als Charakterart 2010 in einer Anzahl von 27 
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Revieren nachgewiesen. Alle übrigen Biotoptypen sind jedoch oft aufgrund ihrer geringen 

Flächenausdehnung bezüglich der Brutvogelgemeinschaft nur rudimentär ausgebildet. 

Von besonderer Bedeutung ist das Vorkommen der beiden vom Aussterben bedrohten Arten 

Raubwürger (Lanius excubitor) und Wendehals (Jynx torquilla) mit jeweils einem Brutpaar  

als Vertreter der halboffenen Feldflur.  

Vögel werden durch Flächenverluste im Bereich hochwertiger Lebensräume, durch Störung 

von Funktionsbeziehungen sowie in besonderem Maße durch betriebsbedingte Störwirkun-

gen beeinträchtigt. 

Konfliktschwerpunkte lassen sich bei den Vögeln räumlich nur schwer eingrenzen. Der 

Hauptkonflikt ergibt sich - wie bereits bei den Fledermäusen beschrieben - durch die mehrfa-

che Zerschneidung des Verbundsystems aus altem Bahndamm und linearen 

Gehölzstrukturen, welche diesen mit den nördlich liegenden Wäldern verbinden, einherge-

hend mit starker Lärmbelastung großer Teile dieses Systems. 

Hinsichtlich der Avifauna ist diese Zerschneidung besonders schwerwiegend: 

• im Bereich zwischen Dasbachtal und Trimbergtunnel, 

• im Bereich zwischen Trimberg und Oetmannshausen, 

• am Nordwesthang des Heuberges. 

Die Amphibienfauna (Erfassungen 1999, 2003, 2005 und 2010) wurde an mehreren Gewäs-

sern bzw. Gewässerkomplexen (am Trimberg, am Sengelbachtal, Tümpel im Dasbachtal, 

Fischteiche im Pfontal) erfasst. Es wurden 9 Amphibienarten nachgewiesen, von denen 4 in 

Hessen als stark gefährdet gelten (Fadenmolch Triturus helveticus, Kammmolch Triturus 

cristatus, Geburtshelferkröte Alytes obstetricans, Gelbbauchunke Bombina variegata).  

Als herausragendes Gebiet für die Amphibien stellt sich der Bereich am Trimberg aufgrund 

des Vorkommens des Kammmolches (Triturus cristatus) mit einer bemerkenswerten 

Individuenanzahl dar. Es ist damit von landesweiter Bedeutung. Zusätzlich traten hier bis auf 

den Feuersalamander auch alle anderen Amphibienarten (Geburtshelfer-, Erdkröte, Gras-

frosch, Berg-, Teich-, Fadenmolch) in vergleichsweise großen Individiuenzahlen auf. Dane-

ben kommt auch dem Sengelbach mit 6 nachgewiesenen Arten zumindest eine regionale 

Bedeutung für die Amphibien zu, der Dasbach (mit 5 Arten) und das Pfontal (mit 2 Arten, 

darunter der Fadenmolch) haben  eine lokale Bedeutung. 
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Konfliktschwerpunkte für die Amphibien durch Lebensraumverlust (insbesondere Sommerle-

bensraum) bzw. Abtrennung von Teillebensräumen und Beeinträchtigung von Austauschpro-

zessen zwischen Populationen ergeben sich in erster Linie im Bereich südlich des FFH-

Gebietes „Trimberg bei Reichensachsen“ durch Querung von Wanderkorridoren sowie Be-

einträchtigungen von Winter- und Sommerlebensräumen insbesondere im Bereich um den 

stillgelegten Bahndamm. Betroffen sind hiervon in erster Linie der Kammmolch und die 

Gelbbauchunke. 

An Reptilien (Erfassungen 2005 und 2010) sind insbesondere die Schlingnatter (Coronella 

austriaca) und die Zauneidechse (Lacerta agilis) bezeichnend, die vorrangig am stillgelegten 

Bahndamm und im Bereich des Spitzberges an den Hanglagen „In der Koppelhude“ vor-

kommen. Daneben treten noch die Waldeidechse (Lacerta vivipara), Blindschleiche (Angius 

fragilis) sowie ein Reliktvorkommen der Kreuzotter (Vipera berus) am Trimberg auf. 

Für die Reptilien stellt der alte Bahndamm in den freigehaltenen Bereichen (insbesondere 

westlich des Dasbachs) einen herausragenden Ganzjahreslebensraum dar, der in einem 

engen Mosaik Winterquartiere, Sonnen- und Eiablageplätze sowie Nahrungshabitate zur 

Verfügung stellt. Neben dem stillgelegten Bahndamm, dem gleichzeitig in den wenig 

gehölzbestandenen Teilbereichen eine wichtige Vernetzungsfunktion zwischen geeigneten 

Teillebensräumen und Teilpopulationen zukommt, haben das Abhaugelände und der Bereich 

südlich des Trimbergs, aber  auch die Waldrandbereiche und die Erosionsrinnen eine be-

sondere Bedeutung. 

Konfliktschwerpunkt für die Reptilien stellt in erster Linie der Verlust und die Zerschneidung 

des stillgelegten Bahndammes dar. Betroffen sind hierbei in erster Linie die Zauneidechse 

und die Schlingnatter. 

Bezüglich der Tagfalter (Erfassungen 1998, 2003 und 2008) wurden insgesamt 55 Tagfalter- 

und  Widderchenarten nachgewiesen, wobei eine hohe Anzahl gefährdeter Arten auftreten. 

Die artenreichsten Probeflächen - zugleich diejenigen mit den meisten gefährdeten Arten - 

befinden sich im Bereich der isoliert gelegenen Muschelkalkvorkommen im Einzugsbereich 

des Trimbergs bzw. in den Hanglagen „In der Koppelhude“. Hervorzuheben ist hierbei der in 

zahlreichen Nachweisen belegte,  gefährdete Kleine Eisvogel (Limenitis camilla).  

Diese Bereiche mit Kalkmagerrasen, magerem Frischgrünland, mesophilen Säumen und 

Grünlandbrachen im Offenland, besonnten Waldsäumen, schattigen Waldsäumen und 

feuchten Hochstaudenfluren sind entsprechend als von besonderer Bedeutung für die Tag-
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falterfauna anzusprechen. Ansonsten sind alle übrigen Probeflächen vergleichsweise arten-

arm bis mehr oder weniger stark verarmt. 

Die Tagfalter werden vom Vorhaben durch Verlust und zunehmende Isolation von Lebens-

räumen betroffen. 

Als Konfliktschwerpunkte ergeben sich besonders die Bereiche mit Resten von Kalkhalbtro-

ckenrasen sowie dem Vorkommen des nach der Roten Liste in Hessen gefährdeten Kleinen 

Eisvogels (Limenitis camilla) und des auf der Vorwarnliste stehenden Braunen Feuerfalters 

(Lycaena tityrus) 

• an den Waldrändern im Heutal, 

• an den Waldrändern am West- und Südwesthang des Spitzenberges, 

• am Nordwesthang des Heuberges. 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet gliedert sich in drei Landschaftsbildeinheiten 

(zuzüglich Teilbereichen innerhalb der einzelnen Landschaftsbildeinheit), die unterschiedlich 

charakterisiert sind. Haupteinheiten sind das Wehre-Sontra-Tal, die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen mit Erosionsrinnen südlich des Finkenberg-Dachsberg-Zuges, westlich des Spit-

zenberges und am Trimberg sowie die Waldbereiche auf den Hangbereichen des Finken-

berg-Dachsberg-Zuges und des Spitzenberges. 

Die Auenbereiche von Wehre und Sontra sind durch großflächige Ackerschläge geprägt, die 

kaum gliedernde und belebende Vegetationsstrukturen aufweisen. Lediglich die Fließgewäs-

ser selbst werden von einem schmalen Ufergehölzstreifen begleitet. Die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen werden durch einen unterschiedlichen Nutzungsgrad charakterisiert. Eine inten-

sive Nutzung weisen die Bereiche südlich des Finkenberg-Dachsberg-Zuges auf, die jedoch 

durch charakteristische Erosionsrinnen und deren Gehölzbestand gegliedert werden. Die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen am Trimberg und am Spitzenberg stellen dagegen ein klein-

räumiges Mosaik aus Grünländern, Ackerflächen und gliedernden Gehölzbeständen dar. Die 

Waldbereiche werden im Bereich Finkenberg-Dachsberg von Eichenforsten geprägt, am 

Spitzenberg herrschen naturnahe Laubwälder vor (Orchideen- und Hainsimsen-

buchenwälder). 

Konflikte durch Verlust von gliedernden und belebenden Vegetationsstrukturen, Überfor-

mung und Zerschneidung des typischen reliefbedingt weithin einsehbaren Raumes sowie 
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Verlärmung erholungsrelevanter Flächen sind schwerpunktmäßig insbesondere in den fol-

genden Landschaftsbildeinheiten gegeben: 

• Wehretal zwischen Reichensachsen und Oetmannshausen“, 

• der Erosionsrinnen im Bereich südlich des Finkenberg-Dachsbergzuges, 

• Landwirtschaftliche Nutzflächen im Bereich Lerchenberg bis Heuberg, 

• Lerchenberg und in der Koppelhude mit charakteristischem Orchideen – Buchenwald. 

Für nähere Angaben zu den durch das Vorhaben erfolgenden erheblichen Beeinträchtigun-

gen wird insbesondere auf die Unterlage 12.0, 2011, Tab. 19-22, S. 2-69 verwiesen. 

Insgesamt nimmt das Vorhaben nach den Angaben des landschaftspflegerischen Begleitpla-

nes (Unterlage 12.0, 2009, S. 186) anlage- und baubedingt  folgende Flächen in Anspruch: 

Versiegelung, Fahrbahn 13,97 ha 
Mittelstreifenüberfahrten 0,53 ha 
Mittelstreifen in WSG 0,94 ha 
Betriebsgebäude 0,04 ha 

15,48 ha 

Brücken 3,20 ha 
Tunnel 4,48 ha 
Mittelstreifen  1,71 ha 
Bankette  3,00 ha 
Wassergebundene Wegedecken  1,07 ha 

Dammböschungen 8,27 ha 
Einschnittsböschungen 14,17 ha 
Anschlitzung/Auffüllung 4,55 ha 
Mulden 2,72 ha 
sonstige unbefestigte Nebenflächen 0,99 ha 

30,70 ha 

Regenrückhaltebecken  1,72 ha 

Vorübergehende Inanspruchnahme durch Arbeitsstreifen 
und Baustelleneinrichtungsflächen(ohne Baustelleneinrich-
tungen, die im Bereich der Autobahn liegen) 21,61 ha 
Baugrube 0,10 ha 

21,71 ha 

Gesamtsumme  83,07 ha 
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Neben den direkten Flächenverlusten entstehen darüber hinaus, wie oben bereits teilweise 

dargelegt, Funktionsverluste und Funktionsminderungen für mehr oder weniger alle Naturgü-

ter durch Schadstoffeintrag, Verlärmung, Änderung des Bestandsklimas sowie Zerschnei-

dung. 

6.1.3 Vermeidungsmaßnahmen nach § 15 Abs. 1 BNatSch G, Schutzmaßnahmen 

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Dabei sind Beeinträchtigun-

gen vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen gegeben sind, den mit dem Eingriff verfolgten 

Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft zu erreichen. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu 

begründen. 

Grundlegend für eine Vermeidung ist eine adäquate Trassierung und entsprechende Dimen-

sionierung der Bauwerke. Neben den Tunneln Trimberg und Spitzenberg fanden dabei bei 

folgenden Bauwerken zumindest teilweise naturschutzfachliche Gesichtspunkte  Berücksich-

tigung (vgl. Unterlage 12.0, 2009, S 74 f., Unterlage 12.3): 

• V-BW 40.1-01: Unterführung Dasbach Bereich B7 (BW im Wirtschaftsweg nördlich 

B7),Bau-km 40+760,00, LW 2,0 m, LH 2,00 m, NBr. 4,50 m  

• V-BW 40.1-02: Unterführung Dasbach Bereich B7 (BW im Wirtschaftsweg südlich 

B7),Bau-km 40+755,00, LW 2,0 m, LH 2,00 m, NBr. 4,50 m 

• BW 40.1-03: Unterführung Wirtschaftsweg und Dasbach, Bau-km 40+758.10, LW 

30,00m, LH ≥ 4,50 m, NBr. 29,50 m 

• V-BW 40.1-04: Unterführung Erosionsrinne östlich Dasbachtal, Bau-km 40+994,44, 

LW 4,50 m, LH ≥ 4,50 m, NBr. 40,00 m 

• V-BW 40.1-03: Eddertal, Bau-km 42+280,00, LW 4,50 m, LH ≥ 4,50 m, NBr. 57,00 m 

• BW 40.1-07: Unterführung Wirtschaftsweg Im Sengelbach, Bau-km 42+987,54, LW 

42,95 m, LH ≥ 13,00 m, NBr. 29,00 m 

• V-BW 40.1-06: Unterführung auf dem Sommergehau, Bau-km 43+307,02, Stahlrohr-

maulprofil, LW ≤ 5,84 m, LH ≤ 4,45 m, NBr. 101,72 m 
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• BW 40.1-08: Tunnel Trimberg, Bau-km 43+956,50 bis 44+553,50 (nördliche Tunnel-

röhre), Bau-km 43+958,30 bis 44+531,70 (südliche Tunnelröhre) 

• BW 40.1-11: Wehretalbrücke mit Spritzschutz H = 2,00 m, Bau-km 44+695,00 bis 

45+372,00, LW Nord 694,75 m, LW Süd 658,07 m, LH ≥ 4,70 m, NBr 2x15,00 m 

• BW 40.1-12: Tunnel Spitzenberg, Bau-km 45+775,69 bis 46+401,69 (östliche Tunnel-

röhre) bzw. Bau-km 45+765,63 bis 46+391,63 (westliche Tunnelröhre), Länge 

626,00 m 

• BW 40.1-14: Unterführung des Wirtschaftsweges Im Brückenthale, Bau-km 

47+216,09, LW 20,50 m, LH ≥ 4,50 m, NBr. 45,05 m 

Diese dienen im Hinblick auf die Fauna vor allem der Vermeidung von Zerschneidungswir-

kungen, insbesondere dem Erhalt der Flugwegebeziehung von Fledermäusen über die Tras-

se, dem Erhalt von Jagdhabitaten von Fledermäusen und Vögeln, der Verhinderung von Be-

einträchtigungen der bedeutenden Amphibienvorkommen, der Aufrechterhaltung von Falter-

habitaten sowie der Durchlässigkeit für die Wildkatze. 

Darüber hinaus sind als weitere Vermeidungs- bzw. Schutzmaßnahmen vorgesehen:  

• die Errichtung von Kollisionsschutzwänden (Maßnahme S 22.1) und Kollisionsschutz-

zäunen (S 22.2) zur Vermeidung von Individuenverlusten sowie Aufrechterhaltung 

gefahrloser Querungsmöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel,  

• Anlage von Gehölzstreifen (S 19.1-S 19.5) zur Aufrechterhaltung von gefahrlosen 

Querungsmöglichkeiten sowie Minderung visueller Störreize für Fledermäuse und 

Vögel 

• die Errichtung eines sicheren Schutzzaunes (S 22.3) zur Vermeidung von 

Individuenverlusten von Wildkatze und Luchs,  

• die Anlage von Schutzzäunen (S 5.11-S 5.13) zur Vermeidung von 

Individuenverlusten von Amphibien und Reptilien . 

Ferner haben auch eine Reihe sonstiger Maßnahmen wie diverse Gehölzanpflanzungen 

(Maßnahme A 4.5, A 5.3, A 5.5, A 8.2, A 8.2, A 9.1, A 11.1, A 11.3, A 11.7 bis A11.9, A 14.1 

bis A 14.3) sowie Bauzeitenregelungen (s. A V 2.2) insbesondere für die Fledermäuse und 

Vögel auch im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in einem nicht unerhebli-
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chen  Umfang eine vermeidende Wirkung (s. auch C III 6.1.4 Tab. „Maßnahmen mit primär 

artenschutz- und FFH-rechtlicher Ableitung“). 

Nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde wurde dem Verbot, vermeidbare Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, soweit wie möglich Rechnung ge-

tragen. Weitere tatsächlich mögliche und geeignete Ausführungen oder Maßnahmen, die in 

einem angemessenen Verhältnis zum entsprechenden Vorteil von Natur und Landschaft 

stehen, sind nicht erkennbar.  

Demgegenüber kann der mit dem Vorhaben verfolgte Zweck nicht mit geringeren Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft an einem anderen Ort erreicht werden (s. C II, C III 

13, C III 3). 

6.1.4 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs . 2 BNatSchG 

Entsprechend nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus-

zugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist 

eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts 

in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 

wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald 

die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleich-

wertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Die Vorhabenträgerin hat auf Grundlage der unter C III 6.1.1 aufgeführten Konzepte Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation der nicht vermeidbaren Beeinträchtigun-

gen entwickelt. 

Hierbei waren gegliedert nach den verschiedenen Maßnahmenräumen und in Kombination 

mit den Anforderungen aus dem Artenschutz, dem gesetzlichen Biotopschutz und dem FFH-

Recht folgende Gesichtspunkte maßgebend (vgl. Unterlage der Vorhabenträgerin v. 

19.08.2011 – Antwort zum Aufklärungsschreiben des HMWVL v. 25.07.2011): 

Maßnahmenraum im Bereich der landwirtschaftlich geprägten Hangbereiche nördlich der B 7 

und im Bereich Trimberg 

Auf Grund der großen Betroffenheit des strukturierten Offenlandes und des alten Bahndam-

mes durch das Vorhaben werden im Bereich nördlich der B 7 die meisten Tiergruppen beein-

trächtigt, für die – insbesondere aus artenschutzrechtlichen Erfordernissen – eine Kompen-

sation in unmittelbarer Nähe zum betroffenen Funktionsraum erfolgen muss. 
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Wegen der möglichen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Flugrouten der Fleder-

mäuse im Bereich der Erosionsrinnen (Bachtäler/Erosionsrinnen im Bereich Dasbach, Erosi-

onsrinne östlich Dasbach, Schlangengraben und Erosionsrinne westlich Schlangengraben, 

Eddertalsgraben, Sengelbach und Erosionsrinne östlich Sengelbach) wird durch die Entwick-

lung entsprechender Gehölzstrukturen eine Optimierung der vorhandenen Flugwege vorge-

sehen (vgl. überwiegenden Teil der im Rahmen des 3er-Komplexes entwickelten Hecken-

strukturen). Parallel der Autobahn wird zudem eine neue Leitstruktur entwickelt (vgl. Maß-

nahmen des 11er- und 14er-Maßnahmenkomplexes), welche nördlich bzw. südlich der Auto-

bahn die Funktion des alten Bahndammes als Leitstruktur übernimmt und auf Dauer einen 

Kollisionsschutz darstellt. 

Der Verlust von Quartierbäumen und Jagdhabitaten wird durch den Erhalt von Altholz in be-

stehenden Waldbeständen (A 23.2) sowie durch die Extensivierung landwirtschaftlicher 

Nutzflächen (2er-, 3er- und 4er-Maßnahmenkomplex) in Benachbarung zu den relevanten 

Flugrouten des Gebietes kompensiert. 

Im Hinblick auf die Reptilien, vornehmlich der Zauneidechse und der Schlingnatter, wurde 

zur Kompensation der Zerschneidung des alten Bahndammes östlich des Verbreitungs-

schwerpunktes der Arten am Dasbach und im Bereich der Anschlussstelle Wehretal auf 

Grundlage der Artnachweise, der Ansprüche der Art und der Beeinträchtigung ein neues 

Verbundsystem nördlich der Autobahn geschaffen, welches unmittelbar östlich des 

Dasbaches beginnt und sich bis zum Sengelbach fortsetzt. Vorgesehen ist ein überwiegend 

5 m breiter Krautsaum im Übergang zu den südexponierten Böschungsflächen der  Auto-

bahn, die in das Konzept integriert werden. Im Bereich des Krautsaumes werden Stein- und 

Totholzhaufen als Strukturanreicherung vorgesehen, es grenzen Gehölzstrukturen als Ver-

steckmöglichkeiten an (vgl. Maßnahmenkomplex 11). 

Im zentralen Bereich zwischen Dasbach und Sengelbach werden mehrere Geröllfelder vor-

gesehen, die Sonnenplätze und Winterquartiere für die Art schaffen sollen. Diese sind immer 

in Verbindung mit weiteren Verbundmaßnahmen (Hecken und Krautsäume) sowie im An-

schluss an die Erosionsrinnen vorgesehen, die als Verbundelemente in Richtung Waldrand-

bereiche dienen können. Zusätzlich wird entlang des Waldrandes ein Verbund zwischen den 

einzelnen Erosionsrinnen konzipiert. Dieser wurde zwischen Dasbach und Schlangengraben 

sowie zwischen Schlangengraben und Eddertalsgraben vorgesehen. Zwischen 

Eddertalsgraben und Sengelbach verläuft der Verbund über ein Geröllfeld sowie Krautsäume 

entlang geplanter Heckenstrukturen und Extensivweiden bis zum Anschluss an die Waldbe-

reiche am Sengelbach (vgl. Maßnahmenkomplexe 3 und 4). 
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Ein weiterer Maßnahmenschwerpunkt wurde im Bereich der zweiten Zerschneidung des al-

ten Bahndammes im Bereich der AS Wehretal am Trimberg vorgesehen. In diesem Bereich 

ist für die Amphibien (siehe unten) ein Konzept aus Grünländern, Gehölzstrukturen und 

Steingruben vorgesehen, welches den Lebensraumansprüchen der Zauneidechse ent-

spricht. 

Ähnlich wie im Bereich östlich des Dasbaches werden geeignete Böschungsflächen in Kom-

bination mit angrenzenden Gehölz- und Krautsäumen in das Konzept integriert, so dass ein 

zweiter Maßnahmenschwerpunkt entsteht (Maßnahmenkomplex 5 und A 11.8). Die Maß-

nahmen sind gleichermaßen für die Schlingnatter geeignet, die einen größeren Aktionsradius 

hat als die Zauneidechse und somit insbesondere auch von den Verbundmaßnahmen am 

Waldrand und entlang der Autobahn profitiert. 

Die Beeinträchtigungen der Amphibien, insbesondere des Kammmolches, die im Bereich der 

Anschlussstelle Wehretal durch Verlust des alten Bahndammes sowie westlich des 

Trimbergtunnels (südlich der Autobahn) durch Verlust von Gehölzstrukturen und Isolation 

des alten Bahndammes mit angrenzenden Gehölzstrukturen entstehen, wurden durch Her-

stellung von Winterquartieren sowie Gehölz- und Grünlandflächen als Sommerlebensraum 

innerhalb des Aktionsradius der Art kompensiert. Der zentrale Bereich an Maßnahmen ist auf 

dem Trimbergtunnel vorgesehen, wodurch sich die Distanz zwischen Laichgewässern und 

Winter- bzw. Sommerlebensräumen in Richtung Süden verringert (5er-Maßnahmen-

komplex). 

Für die westlich des Trimbergtunnels isolierten Kammmolche werden zusätzlich die Maß-

nahme A 11.8 sowie A 5.10 unmittelbar südlich des Bahndammes als Sommerlebensraum 

vorgesehen. 

Da viele Vögel im Regelfall empfindlich auf Lärm reagieren, sind für die im Bereich des 

Bahndammes betroffenen, gehölzbewohnenden Arten die für die Fledermäuse, Reptilien und 

Amphibien vorgesehenen Gehölzpflanzungen (mit Funktionen als Verbundsystem, Leitstruk-

tur und Sommerlebensraum) nicht als Bruthabitat, sondern allenfalls für die Nahrungssuche 

noch geeignet. Insoweit mussten außerhalb der stark verlärmten Bereiche weitere 

Gehölzstrukturen mit geeigneter Bruthabitatfunktion vorgesehen werden, die zusätzlich auch 

dem Verbund für Reptilien und als Leitstrukturen für Fledermäuse dienen (vgl. 2er- und 3er-

Maßnahmenkomplex). Weiterhin werden störungsfreie Nahrungshabitate in Form von Grün-

ländern und Streuobstwiesen vorgesehen, um den Lebensraumverlust der strukturierten Of-

fenlandbereiche zu kompensieren. Hierzu wird die Schaffung eines kleinräumigen und zu-

sammenhängenden Mosaiks aus verschiedenen, extensiv bewirtschafteten Nutzungstypen 
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wie Wiesen, Weiden und Streuobstbeständen geplant, durch die zugleich auch die für den 

Raubwürger entstehenden Lebensraumverluste ausgeglichen werden. Auch  weiteren betrof-

fenen Arten des strukturierten Halboffenlandes wie Wendehals und Turteltaube (Streptopelia 

turtur) kommen diese Maßnahmen multifunktional zugute (vgl. 4er-Maßnahmenkomplex). 

Maßnahmenraum im Bereich der Aue von Wehre und Sontra 

Hinsichtlich der Fledermäuse wird die Zerschneidungswirkung nahezu aller bedeutenden 

Flugrouten am Finkenberg-Dachsbergzug zwar soweit wie möglich minimiert, es verbleiben 

aber zumindest im Bereich der als Flugroute genutzten Wehre bei der Wehretalbrücke Be-

einträchtigungen. Diese werden in der Wehreaue über die Maßnahmen A 1.2 und A 7.5 mit 

einer Verbesserung der vorhandenen Leitstruktur kompensiert. 

Einen weiteren Komplex der Eingriffskompensation bildet die Aufwertung der Lebensräume 

der Wildkatze als einer relevanten im Planungsraum vorkommenden Vertreterin der Mittel- 

und Großsäuger. Für sie ist vorgesehen, die Funktion als Streif- und Jagdgebiet sowie Mig-

rationsraum inmitten des großflächigen Populationsareals „Nordosthessisches Bergland“ 

durch Optimierung von Versteckmöglichkeiten und Leitpflanzungen zu verbessern. 

Leit- und Verbundfunktion haben dabei insbesondere die Maßnahmen im Bereich der 

Wehreaue, die in funktionalem Zusammenhang mit den Durchlässen Sengelbach und 

Dasbach liegen und dadurch deren Wirksamkeit sicherstellen. Der Durchlass am Dasbach 

wurde hinsichtlich seiner Vernetzungsfunktion für die Wildkatze optimiert. Die Wildkatze pro-

fitiert daher insbesondere von den Maßnahmen des 1er- sowie des 7er-

Maßnahmenkomplexes (jeweils Uferrandstreifen, Auwald und Grünland, bei letzterem zu-

sätzlich Ergänzung durch Maßnahme A 21). Die Maßnahmen des 7er- Maßnahmenkomple-

xes dienen vor allem dazu, Wildkatzen, die ggf. über den ohnehin nur suboptimalen 

Querungsbereich am Spitzenbergtunnel in Richtung der Waldbereiche südlich der Wehre 

wechseln, vermehrt Versteckmöglichkeiten über Trittsteinbiotope zwischen den Ortschaften 

Hoheneiche und Oetmannshausen zu bieten. Dieser Bereich wird auf Grund einer erhöhten 

anthropogenen Störung voraussichtlich derzeit von der Art stärker gemieden und kann durch 

die geplanten Maßnahmen in seiner Lebensraumfunktion an Bedeutung gewinnen. 

Im Kontext zu den Maßnahmen des 1er- und 7er-Komplexes wird mit den Wehrumbauten 

E 1.3, A 6.9 und E 7.7 als Ersatzmaßnahme die Durchgängigkeit der Wehre für Fließgewäs-

serorganismen wiederhergestellt. Die Wehrumbauten stehen dabei in einer gewissen Ab-

hängigkeit voneinander, da der Nutzeffekt bei Bestehen bleiben eines Wehres insgesamt 

nicht erreicht werden kann. Die mit den Wehrumbauten bewirkte Verbesserung der Durch-
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gängigkeit im Fließgewässersystem ist geeignet, sowohl die Eingriffe in Gewässerlebens-

räume als auch die vorhabensbedingt erfolgende großräumige Zerschneidung der 

Wehretalniederung zu kompensieren. 

Maßnahmenraum östlich der Sontra und Wehre 

Für die Verluste an Tagfalter-Lebensräume und Isolationswirkungen insbesondere im Be-

reich der Muschelkalkkuppen südlich des Heutales werden im unmittelbar räumlichen Zu-

sammenhang (überwiegend im Bereich der Muschelkalkflächen) durch Schaffung besonnter 

Waldränder (Entfernen von Pionierwald zur Schaffung von Verbundkorridoren sowie Ent-

nahme von Nadelgehölzen) sowie Wiederaufnahme von Pflegemaßnahmen auf brachgefal-

lenen Grünländern und Kalkmagerrasenfragmenten vorhandene Tagfalterlebensräume opti-

miert bzw. neu entwickelt (vgl. 6er-Maßnahmenkomplex). 

Für die im Bereich östlich von Hoheneiche verlustig gehenden Lebensräume der Zaunei-

dechsen wird zur Umsiedlung der Art im Bereich der Maßnahme A 6.2 ein Geröllfeld vorge-

sehen. Darüber hinaus sind auch die weiteren Maßnahmen des 6er Komplexes durch ihre 

Struktur als Lebensraum für Reptilien geeignet. Die Maßnahmen A 9.1 bis A 9.3 überneh-

men in diesem Zusammenhang eine Verbundfunktion in Richtung der trocken-warmen Le-

bensräume im Bereich der Muschelkalkkuppen. 

Maßnahmenraum östlich von Reichensachsen 

Aus dem Erfordernis heraus, für die Vögel der offenen Feldflur (z. B. Wachtel) Maßnahmen 

in einem Raum außerhalb der für die Arten relevanten Lärm- und Effektdistanzen herzustel-

len, und wegen des Umstandes, dass adäquate Flächen im Eingriffsbereich nördlich der B 7 

nur in geringem Umfang zu finden sind, wurden Maßnahmen im Bereich östlich von Rei-

chensachsen in Form einer Anlage von Blühstreifen (Maßnahme A 26) ergriffen. Hinsichtlich 

ihrer Lage und ihres Umfanges sind die Maßnahmen so konzipiert, dass für die Wachtel den 

artenschutzrechtlichen Anforderungen entsprochen wird. Gleichzeitig erfolgt hiermit eine 

Strukturanreicherung für weitere Offenlandarten, so zum Beispiel für die in diesem Raum 

festgestellte  Feldlerche (Alauda arvensis). 

Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde wurde die Kompensation der unvermeidba-

ren erheblichen Beeinträchtigungen der verschiedenen Naturgüter sachgerecht und in sich 

schlüssig hergeleitet. Als Grundlage für das Maßnahmenkonzept dienten die sich aus dem 

FFH-Gebietsschutz-  bzw. Artenschutzrecht ergebenden notwendigen Maßnahmen. Soweit 

wie möglich wurden auf diesen Maßnahmenflächen auch die sich aus der Eingriffsregelung 

ergebende Kompensationserfordernisse multifunktional verwirklicht. Die nachfolgende Ge-
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genüberstellung gibt die multifunktionale Wirksamkeit der Maßnahmenflächen zusammen-

fassend wieder und berücksichtigt dabei ebenfalls die Ergebnisse aus dem Antwortschreiben 

der Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland vom 14.09.2011 auf 

das Aufklärungsschreiben des HMWVL v. 08.08.2011 (s. Tab. „Maßnahmen mit primär ar-

tenschutz- und FFH-rechtlicher Ableitung“). 

Maßnahmen mit primär artenschutz- und FFH-rechtlich er Ableitung 
Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

A 1.2 Anlage Uferrandstrei-
fen 

1,59 Wildkatze    1B,2B,11B,4W
,1Bo,1.2L 

A 2.2 Anlage 
Extensivwiese mit 
mehrreihiger, 
lückiger Hecke 

0,58  Neuntöter   3B,4Bo,1W,2K
,2.1L 

A 2.3 Anlage einreihige 
und mehrreihige, 
lückige Hecke 

0,27  Gelbspöt-
ter  
Neuntöter 

  3B,3Bo,1W,2K
,2.1L 

A 2.7 Optimierung 
Dasbach 

0,94 Wildkatze    12B,5W,2Bo, 
2.1L 

A 3.0 Anlage 
Extensivwiese und 
Entwicklung Wald-
rand 

0,80  Gelbspöt-
ter  
Neuntöter 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,3Bo,1W
,2K,4K,2.1L 

A 3.1 Anlage 
Extensivwiese und 
einreihige Hecke 

0,66   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,2.1L 

A 3.2 Anlage 
Exensivweide und 
einreihige Hecke 

0,49  Neuntöter Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,2Bo,1W
,2K,2.1L 

A 3.3 Anlage 
Extensivweide 

1,17  
 

 Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,2W,1Bo
,2.1L 

A 3.4 Anlage 
Extensivweide 

0,18   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,2Bo,3W
,2.1L 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

A 3.5  Anlage 
Gehölzstreifen 

0,21  Gelbspöt-
ter 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Großes 
Mausohr 
Bechstein-
fledermaus 

3B,4B,3W,1Bo
,2K 

A 3.6 Anlage 
Extensivweide mit 
einreihiger Hecke, 
Anlage Geröllfeld 

1,11  
 

 
 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,1W,1Bo
,3Bo,2K,2.1L 

A 3.7 Anlage Geröllfeld 0,52   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 4B 

A 3.8 Anlage Geröllfeld 0,11   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 4B 

A 3.9 Sukzession und 
Anlage Lesestein-
haufen 

0,57   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 4B 

A 4.1 Anlage 
Extensivweide, 
Krautsaum durch 
gelenkte Sukzessi-
on 

1,29  
 

 Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 
 

 3B,4B,3Bo,3W
,2.1L 

A 4.2 Anlage Geröllfeld, 
Entfernung Blau-
fichten 

0,43   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 4B,2.1L 

A 4.3 Anlage mehrreihige, 
lückige Hecke 

0,12   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,3Bo,1W
,2K,2.1L 

A 4.4 Anlage 
Extensivweide 

1,01   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,2W,1Bo 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

A 4.5  Abpflanzung Trasse 0,49 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

 Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

4B 

A 4.6 Pflege und Ergän-
zung vorh. Streu-
obstwiese 

3,12 Raubwür-
ger 
 

Trauer-
schnäpper 
 

  3B,5B,2Bo,2W
,2.1L 

A 4.7 gelenkte Sukzessi-
on 

0,27 Raubwür-
ger 

 Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 3B,4B,2Bo,1W
,2.1L 

A 4.8 Anlage 
Extensivwiese 

3,18 Raubwür-
ger 

   3B,4B,1W,1Bo
,2.1L 

A 4.9 Anlage 
Extensivweide 

2,56 Raubwür-
ger 

   3B,1W,1Bo, 
3Bo,2.1L 

A 4.10 Anlage Streuobst-
wiese 

1,31 Raubwür-
ger 

Trauer-
schnäpper 

  3B,3Bo,2W, 
2.1L 

A 5.1 Entnahme Nadel-
gehölze, Waldrand-
aufbau 

0,20   Haselmaus  4B,8B 

A 5.2  Anlage Steingruben 1,36  Kamm-
molch 
Gelb-
bauchunke 
Ge-
burtshelfer
kröte 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B 

A 5.3  Anlage 
Gehölzstreifen 

0,50 Hasel-
maus, 
Fleder-
mäuse 
generell 

Kamm-
molch 
Gelb-
bauchunke 
Ge-
burtshelfer
kröte 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 
 

Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B,2Bo,2K 

A 5.4  Anlage 
Extensivweide 

4,04  Kamm-
molch 
Gelb-
bauchunke 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B,8B,1Bo, 
4Bo,1W,2.2L 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

A 5.5  Anlage Baumreihe [250m] Fleder-
mäuse 
generell 

Kamm-
molch 

 Großes 
Mausohr 
Bechstein-
fledermaus 

4B,2.2L 

A 5.6  gelenkte Sukzessi-
on und Anlage 
Gehölzstreifen  

1,10 Haselmaus Kamm-
molch 
Gelb-
bauchunke 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B,6W,2K, 
2.2L 

A 5.7  Optimierung Teich -  Kamm-
molch 
Gelb-
bauchunke 
Ge-
burtshelfer
kröte 

 Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B 

E 5.8  Anlage Steingruben 1,10   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B 

E 5.9  gelenkte Sukzessi-
on und Anlage 
Gehölzstreifen  

0,89 Fleder-
mäuse 
generell 

  Großes 
Mausohr 
Bechstein-
fledermaus 

4B,8B,2K,2.2L 

A 5.10  gelenkte Sukzessi-
on 

0,41 Amphibien, 
Reptilien 
generell 

Kamm-
molch 

Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 4B,1Bo,2.2L 

S 5.11 Anlage 
Amph.schutzzaun 
(einseitig überwind-
bar) 

[2080m]    Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B 

S 5.12 Anlage provisori-
scher Amphibien-
schutzzaun 

[2330m]    Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B 

S 5.13 Anlage permanen-
ter Amphibien-
schutzzaun 

[6992m]    Kamm-
molch, 
Gelb-
bauchunke 

4B 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

A 6.2 Anlage 
Extensivwiese mit 
Steinhaufen 

0,74   Zaunei-
dechse 

 3B,4B,2.3L 

A 6.3 Entwicklung Laub-
waldrand 

0,44   Haselmaus  4B,5B,1Bo, 
3.2L 

A 8.2  Gehölzabpflanzung 
und gelenkte Suk-
zession 

0,72 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

4B 

E 8.6 gelenkte Sukzessi-
on und Anlage 
Gehölzstreifen 

0,45 Fleder-
mäuse 
generell 

  Großes 
Mausohr 

4B,2K,2.1L 

A 9.1 Anlage 
Gehölzfläche 

0,19 Fleder-
mäuse 
generell 

  Großes 
Mausohr 

15B,5W,5K, 
2.3L 

A 9.4 Anlage Baumreihe [24St.]    Großes 
Mausohr 

div.B 

A 10.1 Entwicklung Laub-
wald 

0,23   Haselmaus  4B,7B,2.3L 

A 11.1 Gehölzabpflanzung 4,47 Vögel ge-
nerell 

   3Bo,2K,1.1L 

A 11.3  Gehölzabpflanzung  2,04 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

 Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

4B,2.1L 

A 11.7  Gehölzabpflanzung  1,58 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

 Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

4B,2.1L 

A 11.8  Gehölzabpflanzung  2,83 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

Kamm-
molch 
 

Haselmaus 
 

Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

4B,10B,1Bo, 
3Bo,6W,4K, 
5K,2.2L 

A 11.9 Gehölzabpflanzung 0,88 Fleder-
mäuse , 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

5B,3K 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

G13.1 Gestaltung Stra-
ßennebenflächen 

25,96   Zaunei-
dechse 
Schlingnat-
ter 

 4B,1.1L,1.2L, 
2.1L,2.2L,2.3L,
3.1L,3.2L 

A 14.1  Gehölzpflanzung 
und ungelenkte 
Sukzession 

2,06 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

5B,3K,2.1L 

A 14.2  Gehölzabpflanzung  3,36 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

4B,9B,2Bo,3K, 
2.1L 

A 14.3 Gehölzabpflanzung  0,36 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

9B,3K,2.1L 

S 19.1  Anlage 
Gehölzstreifen 

2,22 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 

S 19.2  Anlage 
Gehölzstreifen 

0,05 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 

S 19.3  Anlage 
Gehölzstreifen 

0,43 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 

S 19.4  Anlage 
Gehölzstreifen 

0,89 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 

S 19.5  Anlage 
Gehölzstreifen 

0,18 Fleder-
mäuse, 
Vögel ge-
nerell 

  Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 

S 22.1 Anlage Kollisions-
schutzwand 

[div. m]    Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

S 22.2 Anlage Kollisions-
schutzwand 

[11184
m] 

   Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

div., insbes. B 

S 22.3  Anlage wildkatzen-
sicherer 
Schutzzaun 

[9973m] Wildkatze    div., insbes. B 

A 23.2 Sicherung Altholz 5,88 Klein-
specht 
 

Bechstein-
fledermaus 
Braunes 
Langohr 
Fransen-
fledermaus 
Großes 
Mausohr 
Großer 
Abendseg-
ler 
Kleine 
Bartfle-
dermaus 
Kleiner 
Abendseg-
ler 
Wasserfle-
dermaus 

 Großes 
Mausohr, 
Bechstein-
fledermaus 

5B 

A 24 Anlage Nisthilfen  Gartenrot-
schwanz 
Trauer-
schnäpper 
Haselmaus 
 

Haussper-
ling 
Mauerseg-
ler 
Mehl-
schwalbe 
Rauch-
schwalbe 
Trauer-
schnäpper 
Wendehals 
Bechstein-
fledermaus 
Braunes 
Langohr 
Fransen-

  3B, 4B 
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Maßn.
-bez. 

 

Art der Maßnahme  
 

Umfang 
(ha) 

Arten-
schutz-
rechtl. 
Vermei-
dung für 

CEF für FCS für FFH-
Erhal-
tungsziel 

Kompensation   

von Beein- 

trächtigungen 

der Naturgüter 

aus der Ein-

griffsregelung  

(zugeordn. 

Konflikte)*  

fledermaus 
Großes 
Mausohr 
Großer 
Abendseg-
ler 
Kleine 
Bartfle-
dermaus 
Kleiner 
Abendseg-
ler 
Wasserfle-
dermaus 

A 26 Anlage Blühstreifen 1,18 Wachtel    1B,2B,3B 

FFH 
28 

Maßnahmen zur 
FFH-
Gebietserweiterung 
zur Sicherung eines 
günstigen Erhal-
tungszustandes für 
die LRT 9110  

(3,34)  Grau-
specht 
Schwarz-
specht 

 LRT 9110  5B 

 Summe  (o. FFH 28) 89,72      

*zugeordn. Konflikte) B=Biotope (Pflanzen/Tiere), Bo=Boden, W=Wasser, K=Klima/Luft, L=Landschaft 

Da der Maßnahmenumfang nicht ausreichte, um die Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft vollständig auszugleichen oder zu ersetzen (vgl. auch Unterlage 12.0 [2010] Tab. 

19-23), waren weitere Kompensationsmaßnahmen  notwendig (s. Tab. “Maßnahmen mit 

Ableitung ausschließlich aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“). Hierbei wurde 

auf die erstellten übergeordneten Konzeptionen zurückgegriffen und  diese sinnvoll entspre-

chend den zu kompensierenden funktionalen Anforderungen ergänzt. 

Neben den geplanten, als solche bezeichneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über-

nehmen dabei nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde auch die Gestaltungsmaß-

nahme G 13.1 als FCS-Maßnahme für die Schlingnatter und Zauneidechse Ausgleichsfunk-

tionen sowie die Gestaltungsmaßnahmen G 8.5, G 10.3, G 11.2, G 12.1 bis G 12.6, G 13.1 
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bis G 13.3 insbesondere bezogen auf das Naturgut Landschaftsbild kompensatorische Funk-

tionen (in erster Linie als Neugestaltung des Landschaftsbildes). Somit sind sie – entgegen 

ihrer Bezeichnung und ihrem in den Regelwerken (FGSV (1998): Musterkarten für die ein-

heitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleitpläne im Straßenbau – Ausgabe 1998 – 

(Musterkarten LBP), eingeführt durch BMVBS mit ARS 32/98; HLSV [Hrsg.] (2009): Leitfaden 

für die Erstellung landschaftspflegerischer Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben in Hessen, 

Wiesbaden) zugewiesenen Status – im vorliegenden Fall formalrechtlich ebenfalls als Aus-

gleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen anzusehen. 

Maßnahmen mit Ableitung ausschließlich aus der natu rschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Maßn.-Nr 

 

 

Art der Maßnahme 

 

Um-

fang 

(ha) 

 

 

Kompensation von Beeinträch-

tigungen der Naturgüter 

(zugeordn. Konfliktbereiche)  

B=Biotope (Pflanzen/Tiere) 

Bo=Boden 

W=Wasser 

K=Klima/Luft 

L=Landschaft 

S 1 Anlage Schutzzäune Bauphase  div., insbes. B 

E 1.1 Entwicklung Extensivwiese 4,27 4B,4W,1Bo,6Bo,1.2L 

E 1.3 Wehr-Umbau 0,24 4B,11B,4W 

E 1.4 Abpflanzung B7, Anlage Auwald 1,60 3B,4B,3Bo,5Bo,4W,4K,1.2L 

A 2.1 Anlage Extensivweide 1,13 3B,1W-tlw.,2Bo,2.1L 

A 2.4 Anlage Extensivwiese 2,40 3B,4B,13B,1Bo,3Bo,1W,2.1L 

A 2.5 Entwicklung Hochstaudenflur 0,37 11B,1W,1Bo,2.1L 

A 2.6 Entwicklung Uferrandstreifen 0,14 11B,3Bo 

A 6.1 Entwicklung Streuobstwiese 1,12 3B,2Bo,1W,2.3L 

A 6.4 
Rodung Nadelholz, Entwicklung 
Extensivweide 0,67 7B,2.3L 

A 6.5 Entwicklung Extensivweide 0,35 6B,2.3L 

A 6.6 Entwicklung Extensivweide 0,48 3B,2.3L 

A 6.7 
Rodung Pionierwald, Entwicklung 
Extensivweide 0,66 3B,2.3L 

A 6.8 Entwicklung Streuobstwiese 0,30 2.3L 

E 6.9 Wehr-Umbau 0,16 4B,11B, 4W 

A 6.10 
Entwicklung Sukzessionfläche m. 
Steinhaufen 

0,22 1Bo 

A 6.11 Entwicklung Laubwaldrand 0,51 5B,4K,3.2L 

A 7.0 Entwicklung Uferrandstreifen 0,14 4B,3Bo,4W,1.2L 

E 7.1 Entwicklung Auwald 0,34 11B,3Bo,4W,4K,1.2L 

A 7.2 Entwicklung Extensivwiese 0,68 4B,3Bo,4W,1.2L 

A 7.3 Entwicklung Extensivwiese 0,51 4B,2Bo,4W,1.2L 
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Maßn.-Nr 

 

 

Art der Maßnahme 

 

Um-

fang 

(ha) 

 

 

Kompensation von Beeinträch-

tigungen der Naturgüter 

(zugeordn. Konfliktbereiche)  

B=Biotope (Pflanzen/Tiere) 

Bo=Boden 

W=Wasser 

K=Klima/Luft 

L=Landschaft 

A 7.4 Anlage Extensivwiese und Uferrand-
streifen 

1,09 4B,11B,4Bo,4W,1.2L 

A 7.5 Entwicklung Uferrandstreifen 0,21 4B,11B,4W,1Bo,1.2L 

E 7.7 Wehr-Umbau 0,15 4B,11B,4W 

A 8.1 
Entwicklung Extensivwiese, Entwick-
lung Ruderalflur 

0,56 4B,13B,5W,1Bo 

A 8.3 Optimierung Sengelbach 0,99 14B,2Bo,5W 

A 8.4 Entwicklung Extensivweide 0,24 13B 

G 8.5 
Gelenkte Sukzession, 
Gehölzanpflanzung 

0,32 2.1L 

A 9.2 Entwicklung Extensivwiese 0,51 15B,5W,2.3L 

A 9.3 Entwicklung Extensivwiese 0,75 15B,5W,1Bo,2.3L 

A 10.2 Anlage Streuobstwiese 0,47 3B,3Bo,3W,2.3L 

G 10.3 
Entwicklung Gehölzfläche und Suk-
zessionsflächen 

2,06 1.3L 

A 10.4 
Entwicklung Extensivwiese und An-
pflanzung Baumgruppen 

1,00 1.3L 

E 11.2 Gehölzabpflanzung 0,12 1.1L 

G 12.1 Gestaltung Regenrückhaltebecken 0,74 1.1L 

G 12.2 Gestaltung Regenrückhaltebecken 0,74 2.1L 

G 12.3 Gestaltung Regenrückhaltebecken 0,17 2.1L 

G 12.4 Gestaltung Regenrückhaltebecken 0,34 2.1L 

G 12.5 Gestaltung Regenrückhaltebecken 0,31 1.2L,2.3L 

G 12.6 Gestaltung Regenrückhaltebecken 0,83 1.3L 

G 13.2 Einbindung Anschlussstelle 1,75 1.1L,1.3L,3.1L 

G 13.3 Einbindung Anschlussstelle 2,13 1.2L,2.2L,3.1L 

E 15 Entwicklung Laubwald 4,78 5B,3Bo,7Bo,1W,1K 

E 16 Anl. Baumreihe 32St. 2B, 3B,4B,1.2L 

A 17 Entsiegelung, Offenlegung Trimbach 0,61 1W,2Bo 

A 18 Teil-Entsiegelung 0,21 1W,2Bo 

E 20 Entwicklung Laubwald 2,02 3Bo,4Bo,1W,1K,4K,3.2L 

A 21 
Bachverlegung und Optimierung 
Rappelbach 0,77 4B,5B,1Bo 

 Summe 40,16  
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Insgesamt nehmen die zu ergreifenden landschaftspflegerischen Maßnahmen (exklusive der 

Kohärenzsicherungsmaßnahme FFH 28) eine Fläche von 129,88 ha ein (inklusive als Ein-

griffskompensation nicht anrechenbare Maßnahme FFH 28 = 133,22 ha). Dem steht anlage- 

und baubedingt ein flächenmäßiger Verlust von 83,07 ha durch das Vorhaben gegenüber, zu 

denen weitere indirekte Funktionsverluste und -minderungen hinzuzurechnen sind. Die nicht 

vermeidbaren Beeinträchtigungen werden mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen in 

einer angemessenen Frist vollständig ausgeglichen oder ersetzt (vgl. auch Stellungnahme 

der oberen Naturschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 30.08.2011 unter der Maßgabe der 

Berücksichtigung der genannten Auflagen). Gleichzeitig ist nicht erkennbar, dass die betrof-

fenen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege derartig gewichtig sind und 

insgesamt unter Berücksichtigung der geplanten Kompensationsmaßnahmen den Belangen 

des Vorhabens  im Range vorgehen. Insoweit kann der mit dem Vorhaben erfolgende Ein-

griff nach § 15 Abs. 5 BNatSchG zugelassen werden. 

Aus den Stellungnahmen und sonstigen Abstimmungen ergeben sich in Bezug auf die Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen folgende Abweichungen bzw. Ergänzungen als Auflagen: 

• Die Saatgutmischungen für Extensivgrünland und Blühstreifen und ihre Herkunft sind mit 

der oberen Naturschutzbehörde im Rahmen der Ausführungsplanung abzustimmen (s. 

A V 2.1 Nr. 2), um Vegetationsverfälschungen sicher auszuschließen (Stellungnahme der 

oberen Naturschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 30.08.2011). 

• Die Vorhabenträgerin hat die Maßnahmen zur Entwicklung von Extensivgrünland über 

einen Zeitraum von drei Jahren ab der Einsaat auf der Grundlage jährlicher Entwick-

lungskontrollen mit der oberen Naturschutzbehörde abzustimmen (s. A V 2.1 Nr. 1), um 

den aus artenschutzrechtliche Gesichtspunkten notwendige überdurchschnittliche gute 

und präzise Ausführung zu gewährleisten(Stellungnahme der oberen Naturschutzbehör-

de zur 3. Planänderung v. 30.08.2011). 

• Bei Gehölzpflanzungen außerhalb des durch Taumitteldeposition betroffenen Straßen-

umfeldes ist – soweit möglich – autochthones, standortgerechtes Pflanzmaterial zu ver-

wenden (s. A V 2.1 Nr. 3), um einer Vegetationsverfälschung entgegenzuwirken. Soweit 

dies nicht möglich ist, ist auf standortgerechtes, heimisches Pflanzmaterial zurückzugrei-

fen. Die Verwendung von Kornelkirsche (Cornus mas) und Liguster (Ligustrum vulgare) 

ist unzulässig. Statt Schlehe (Prunus spinosa) sind Weißdorn (Crataegus monogyna) und 

Rose (Rosa canina) zu verwenden. Ausnahmen sind zulässig, wenn landschaftspflegeri-

sche Maßnahmen mit kurzfristiger Wirksamkeit bei hoher Pflanzenqualität herzustellen 
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sind (Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 

30.08.2011). 

• Die Vorhabenträgerin hat die landschaftspflegerische Ausführungsplanung mit der obe-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen (s. A V 2.1 Nr. 5), um eine Minimierung der Ein-

griffe im Zuge der nachfolgenden Planung und der Bauausführung zu optimieren. Soweit 

Waldflächen betroffen sind, ist die obere Forstbehörde in die Abstimmung einzubeziehen 

(Stellungnahme der oberen Naturschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 30.08.2011, 

Stellungnahme der oberen Forstbehörde zur 3. Planänderung v. 02.05.2011). 

• Die Maßnahme A 2.1 ist die auf der nördliche Maßnahmenfläche vorgesehene Hecke 

durch Sukzession fortzuführen und Steinhaufen als Grenzmarkierungen anzulegen (s. A 

V 2.3 Nr. 1), um die Verbundstruktur für die Reptilien sicherzustellen (Protokoll zum Orts-

termin mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011). 

• Die Maßnahme A 2.2 ist mit einer heckendurchsetzten Saumstruktur im Osten zu kom-

plettieren (s. A V 2.3 Nr. 2), um ebenfalls die Verbundstruktur für die Reptilien sicherzu-

stellen (Protokoll zum Ortstermin mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011). 

• Bei der Maßnahme A 3.1 ist auf eine Grünlandeinsaat zu verzichten, da mittlerweise be-

reits  eine Grünlandnutzung vorliegt. Darüber hinaus ist an der südlichen Begrenzung zur 

Wegeparzelle eine Hecke mit einem (nach Süden) vorgelagerten 5 m breiten Saum  an-

zulegen (s. A V 2.3 Nr. 4), um einerseits die Verbundstruktur für die Reptilien zwischen 

den Maßnahmenflächen A 3.0 und A 3.2 aufrechtzuerhalten und andererseits eine weite-

re Strukturanreicherung in erster Linie für die Vögel zu bewirken (Protokoll zum Ortster-

min mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011). 

• Bei der Maßnahme A 3.2 ist im Bereich des bestehenden Schlehengebüschs auf eine 

Heckenpflanzung zu verzichten (s. A V 2.3 Nr. 5), um eine Beschattung und damit Beein-

trächtigung der am Nordrand natürlich aufgewachsenen Schlehen  zu vermeiden (Proto-

koll zum Ortstermin mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011). 

• Bei der  Maßnahmenfläche A 3.5 ist am südwestexponierten Rand ein fünf Meter breiter 

Streifen unbepflanzt zu lassen (s. A V 2.3 Nr. 6), der als Verbundstruktur für die Reptilien 

dienen soll (E-Mail des HMUELV v. 13.10.2011 im Zuge der Benehmensherstellung in 

Abänderung des Protokolls zum Ortstermin mit der oberen Naturschutzbehörde am 

24.05.2011). 
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• Die Maßnahme A 4.6 kann alternativ zur Nutzung als extensive Mähwiese auch durch 

extensive Beweidung mit Steuerung des Viehbesatzes genutzt werden (s. A V 2.3 Nr. 7), 

da hiermit die angestrebte Funktion in gleichem Maße  erfüllt wird (Protokoll zum Orts-

termin mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011).  

• Die Umsetzung der Maßnahmen A 4.8 und A 4.9 ist durch die Anpflanzung von einzelnen 

Obstbäumen und Wildrosen in ihrer Struktur anzureichern (s. A V 2.3 Nr. 8), da hiermit 

eine Aufwertung der Flächen für den Raubwürger erreicht wird (Protokoll zum Ortstermin 

mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011). 

• Bei der Ausführung der Maßnahme A 4.10 sind die Streuobstbestände im oberen Bereich 

der Fläche und nicht im Talgrund anzulegen (s. A V 2.3 Nr. 9), um keine Verschattung 

der Amphibienteiche zu bewirken (Protokoll zum Ortstermin mit der oberen Naturschutz-

behörde am 24.05.2011).  

• Auf der Maßnahmenfläche A 6.2 sind die Steingruben in den südlichen Bereich der Maß-

nahmenfläche zu verlegen(s. A V 2.3 Nr. 12), um für die Reptilien eine verbesserte Ver-

bundstruktur zu gewährleisten (Protokoll zum Ortstermin mit der oberen Naturschutzbe-

hörde am 24.05.2011). 

• In Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehörde werden auf der westlichen Maßnah-

menfläche von A 10.4 keine Baumgruppen gepflanzt und auf der östlichen Maßnahmen-

fläche einzelne Obstbäume im Abstand von 10 m zum Fahrbahnrand angepflanzt (s. A V 

2.3 Nr. 14), um das bestehende Landschaftsbild nicht zu beeinträchtigen (Protokoll zum 

Ortstermin mit der oberen Naturschutzbehörde am 24.05.2011). 

• Bei den Maßnahmen G 12.1 bis G 12.6 sind bezüglich der Gehölzpflanzungen ein aus-

reichender Abstand zum Beckenbereich einzuhalten (s. A V 2.3 Nr. 15), um eine Verwur-

zelung der Abdichtungsflächen zu vermeiden (Stellungnahme der oberen Wasserbehör-

de v. 02.12.2002) 

• Bei der Maßnahme A 21 ist der anzulegende Ufer-Hochstaudensaum am Rappelbach bis 

an den Weg bzw. dem Durchlass heranzuführen (s. A V 2.3 Nr. 17), um die Verbindungs-

funktion zur Wehre soweit wie möglich zu gewährleisten (Stellungnahme der oberen Na-

turschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 30.08.2011). 

Eine Befreiung nach § 5 der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Trimberg bei Rei-

chensachsen“ vom 09.12.1993 von den Verboten des § 3 der Schutz-VO für die Durchfüh-

rung der im Naturschutzgebiet geplanten Maßnahmen A 5.1 (Entnahme Nadelgehölze aus 
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Mischwald und Aufbau Waldrand), A 5.4 (Entwicklung einer Extensiv-Weide auf bestehender 

Weide, Wiese, Ackerbrache und Intensivacker), A 5.7 (Anlage eines Umlaufgerinnes) und A 

24 (Anbringung von Nisthilfen im Waldrandbereich) ist nach der Stellungnahme der oberen 

Naturschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 30.08.2011 nicht erforderlich, da sie keine Maß-

nahmen darstellen, die unter die Verbote des § 3 i. V. m. § 4 der Schutz-VO fallen. Für die 

Waldumbaumaßnahme in Form der Entnahme von Nadelgehölzen im Zuge von A 5.1 erüb-

rigt sich nach den Darlegungen der oberen Naturschutzbehörde das Einvernehmen gem. § 4 

Nr. 5 der VO, da diese Maßnahme bereits Gegenstand des Pflegeplans für das Naturschutz-

gebiet ist. Da dies insoweit eine festgelegte hoheitliche Aufgabe darstellt, ist die Nadelholz-

Entnahme als Teil der Maßnahme A 5.1 nicht als Kompensationsmaßnahme anerkennungs-

fähig und wird per Auflage gestrichen, soweit die Flächen nicht für den Waldrandaufbau be-

nötigt werden (s. A V 2.3 Nr. 10). 

Die Maßnahme A 5.2 (Anlage von Steingruben in Gehölzbeständen) wurde bereits im Vor-

griff mit wasser- und naturschutzrechtlicher Genehmigung (Genehmigung der oberen Natur-

schutzbehörde v. 30.12.2005) umgesetzt und ist funktionsfähig. 

6.2 Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG von dem Verb ot der Zerstörung oder 

sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich g eschützter Biotope  

Durch das Vorhaben werden verstreut im Gebiet anlage- und baubedingt oder durch geplan-

te Kompensationsmaßnahmen nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope zerstört oder erheb-

lich beeinträchtigt.  

Unter Zugrundelegung der Darlegungen der Vorhabenträgerin (Unterlage der Vorhabenträ-

gerin v. 22.08.2011 – Antwort zum Aufklärungsschreiben des HMWVL vom 24.09.2010) be-

trifft dies  

• natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-

schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder na-

turnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche 

(einschließlich Hochstaudenfluren), 

• Röhrichte, 

• Trockenrasen, im Gebiet  in Form von Magerrasen basenreicher Standorte, brachge-

fallen oder ruderalisiert, 

• sowie (entsprechend § 30 Abs. 2 S. 2 BNatSchG in Verbindung mit § 13 Abs. 1 

HAGBNatSchG) Streuobstbestände. 
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Es konnte eine Ausnahme von den Verboten des § 30 Abs. 2 S. 1 BNatSchG erteilt werden, 

da die Beeinträchtigungen der geschützten Biotope gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG durch die 

Wiederherstellung gleichartiger Biotope vollständig ausgeglichen werden (s. auch Stellung-

nahme der oberen Naturschutzbehörde zur 3. Planänderung v. 30.08.2011).  

Der Ausgleich für die anlage- und baubedingte (vgl. Tab. „Durch das Vorhaben anlage- und 

baubedingt betroffene geschützte Biotope“, abgeändert in der Zuordnung durch die Plan-

feststellungsbehörde) Zerstörung bzw. erhebliche Beeinträchtigungen der naturnahen Fließ-

gewässerbereiche einschließlich ihrer Ufervegetation in Form von naturnahen Gehölzen und 

Hochstaudenfluren erfolgt durch die Maßnahmen A 2.6, A 2.7, A 7.4, A 7.5, A 8.1 und A 9.1, 

der für Beeinträchtigungen in Streuobstbestände durch A 4.10, A 6.1 und A 10.2. Zum sei-

tens der Vorhabenträgerin nicht konkret festgelegten Ausgleich für die Zerstörung bzw. er-

hebliche Beeinträchtigungen von Röhrichten wird durch die Planfeststellungsbehörde zum 

Zwecke einer Ausnahmeerteilung eine Anpflanzung von Röhrichten in der Maßnahme A 8.3 

über 20 m² (gegebenenfalls unter Heranziehung von Flächenanteilen der Maßnahme A 8.1 

oder A 8.4) festgelegt (s. A V 2.3 Nr. 13). 

  Durch das Vorhaben anlage- und baubedingt betroffen e geschützte Biotope  
 

betroffene geschützte  

Biotope  

Konfliktnr. im LBP 

(vgl. Tab. 22) 

Maßnahme zur Kompensation des Eingriffs  

(vgl. Tab. 19-23) 

naturnahe Bereiche fließender 

Gewässer einschließlich ihrer Ufer 

und der dazugehörigen uferbe-

gleitenden natürlichen oder natur-

nahen Vegetation (Wehre und 

Eddertalsgraben, Weisenbach (n, 

bn ) und angrenzende 

Ufergehölzstreifen (GH-B), ein-

schließlich Hochstaudenfluren 

(Hs) im Bereich des 

Weisenbaches) 

n (40 m2), bn 

(930m2), GH-B 

(780m2) : 11 und 13 

B, 15 B, 

HS (330 m2): 15 B 

 

A 2.6:  Entwicklung eines Uferrandstreifens auf einer Ackerflä-

che in der Wehreaue (0,14 ha, davon 0,10 ha Ufergehölze) 

A 2.7: Optimierung Dasbach (Verlegung und Optimierung des 

Gewässerbettes 0,66 ha, Ufergehölz 0,23 ha, Hochstaudenflur 

0,05 ha) 

A 7.4: Entwicklung eines Uferrandstreifens durch gelenkte 

Sukzession in der Wehreaue (0,23 ha Ufergehölze und 0,08 ha 

Hochstauden) 

A 7.5:  Entwicklung eines Uferrandstreifens durch gelenkte 

Sukzession auf Acker in der Wehreaue (0,21 ha, davon 0,14 ha 

Ufergehölz und 0,07 ha Hochstaudenflur) 

A  8.1: Entwicklung einer Extensivwiese auf Ruderalfluren und 
Acker sowie einer Hochstaudenflur auf Acker durch gelenkte 
Sukzession im Bereich Sengelbach (Gesamtfläche 0,56 ha, 
davon Hochstaudenflur 0,14 ha) 
 

A 9.1:  Entwicklung einer Gehölzfläche als Schutzpflanzung 

entlang des Weisenbaches (0,19 ha als Schutz vor Schadstoff-

eintrag) 

Röhrichte (Rö) am Randbereich Rö (10 m2): 9 B A 8.3: Optimierung des Sengelbaches (Festsetzung von 20 
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betroffene geschützte  

Biotope  

Konfliktnr. im LBP 

(vgl. Tab. 22) 

Maßnahme zur Kompensation des Eingriffs  

(vgl. Tab. 19-23) 

der Sontraaue an der B 27  m² Röhrichtpflanzung – s. A V 2.3 Nr. 13 ) 

Streuobstbestände (ST), Streu-

obstbrache (BST) 

ST (330 m2): 6 B 

BST(3.570 m2): 3 

B, 4 B 

A 4.10: Entwicklung einer Streuobstwiese auf einer Ackerflä-

che und einer Wiese und Weide  mittlerer Nutzungsintensität 

(1,31 ha) 

A 6.1: Entwicklung einer Streuobstwiese auf einer Ackerfläche 

und einer Wiese intensiver Nutzungsintensität (1,12 ha) 

A 10.2:  Anlage einer Streuobstwiese im Bereich einer Ackerflä-

che (0,47) 

 

Die durch geplante Kompensationsmaßnahmen erfolgende (vgl. Tab. „Durch Kompensati-

onsmaßnahmen überplante geschützte Biotope“ , abgeändert in der Zuordnung durch die 

Planfeststellungsbehörde) Zerstörung und erhebliche Beeinträchtigung der naturnahen 

Fließgewässerbereiche einschließlich ihrer Ufervegetation in Form von naturnahen Gehölzen 

und Hochstaudenfluren werden im Zuge der Maßnahmen A 1.2, E 1.3, E 1.4, A 2.5, A 6.9, A 

7.7und A 21, die in Magerrasen im Zuge der Maßnahmen A 6.4 bis A 6.6, sowie die in 

Streuobstbestände im Zuge der Maßnahme A 4.6 wieder ausgeglichen. Der Ausgleich für die 

Zerstörung bzw. erhebliche Beeinträchtigungen von Röhrichten erfolgt durch die Maßnahme 

A 2.7 (gegebenenfalls unter Heranziehung von Flächenanteilen der Maßnahme A 2.4), wobei 

durch die Planfeststellungsbehörde zum Zwecke einer Ausnahmeerteilung eine Anpflanzung 

von Röhrichten über 60 m² festgelegt wird (s. A V 2.3 Nr. 3), da diese in dem entsprechen-

den Maßnahmenblatt nicht explizit vorgesehen ist. 

Für die Überplanung der geschützten Biotope kann eine Ausnahme erteilt werden. So erfolgt 

zum einem eine entsprechende Wiederherstellung der Biotope und zum anderen sind die 

aus den Maßnahmen resultierenden Verluste und Beeinträchtigungen der überplanten ge-

schützten Biotope im Verhältnis zum naturschutzfachlichen Nutzen der jeweiligen Maßnah-

me als gering einzuschätzen. In jedem Fall ist trotz der Beeinträchtigungen insgesamt mit 

den Maßnahmen eine Verbesserung und Optimierung des Naturhaushalts gegeben. Eine 

ausnahmsweise Zulassung von Beeinträchtigungen aus überwiegenden Gründen des Ge-

meinwohls auf dem Wege der Befreiung nach § 67 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG erübrigt 

sich. 
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   Durch Kompensationsmaßnahmen überplante geschütz te Biotope  
 

überplante geschützte  

Biotope  

vorgesehene Maßnahme  

(vgl. Tab. 19-23) 

natürliche oder naturnahe Bereiche flie-

ßender und stehender Binnengewässer 

einschließlich ihrer Ufer und der dazuge-

hörigen uferbegleitenden natürlichen oder 

naturnahen Vegetation ( (jeweils n oder 

bn  bzw. b in Teilbereichen der Wehreaue: 

215 m2) und angrenzende 

Ufergehölzstreifen (GH-B, G: 5.580 m2 ), 

einschließlich Hochstaudenbestände (Hs 

2.415 m2) 

 

bn, n, b: 

E 1.3: Wehrumbau westlich Bischhausen 

E 6.9: Umbau des Wehrs südlich von Reichensachsen 

E 7.7: Umbau des Wehrs bei Oetmannshausen 

A 21: Bachverlegung und Optimierung Rappelbach 

GH-B, G: 

A 1.2:  Entwicklung eines Uferrandstreifens auf Acker und -brachen sowie einer 

Brachwiese durch gelenkte Sukzession (1,59 ha, davon 1,19 ha Ufergehölze) 

E 1.4: Abpflanzung der B 7 und Auwald auf Acker und Wiese intensiver Nut-

zungsintensität durch gelenkte Sukzession (1,60 ha, davon Auwald 1,25 ha) 

Hs: 

A 1.2:  Entwicklung eines Uferrandstreifens auf Acker und -brachen sowie einer 

Brachwiese durch gelenkte Sukzession (1,59 ha, davon 0,40 ha Hochstauden-

flur) 

A 2.5:  Entwicklung einer Hochstaudenflur durch gelenkte Sukzession auf einer 

Ackerfläche im Dasbachtal (0,37 ha) 

Röhrichte (Rö 30 m2 ) 

 

Rö: 

A 2.7: Optimierung Dasbach (Festsetzung von 60 m² Röhrichtpflanzung – 

s. A V 2.3 Nr.3 ) 

Trockenrasen , im Gebiet Magerrasen 

basenreicher Standorte, brachgefallen 

oder ruderalisiert (BKM  525 m2),  ,  

BKM: 

A 6.4 Rodung eines Fichtenbestandes und Entwicklung einer Extensivweide 

(0,67 ha, Optimierung Kalkmagerrasen und Halbtrockenrasen durch angepass-

te Nutzung)  

A 6.5: Entwicklung einer Extensivweide im Bereich einer Wiese mittlerer Nut-

zungsintensität und Entnahme eines Kiefernstreifens auf 10 m Breite (0,35 ha, 

Optimierung Kalkmagerrasen und Halbtrockenrasen durch angepasste Nut-

zung) 

A 6.6:  Entwicklung von Extensivweiden im Bereich brachgefallener Wiesen 

(0,48 ha, Optimierung Kalkmagerrasen und Halbtrockenrasen durch angepass-

te Nutzung) 

Streuobstbestände (ST, BST 10.070 m2) A 4.6: Optimierung bzw. Entwicklung einer Streuobstwiese im Bereich einer 

vorh. Streuobstwiese, eines Ackers sowie verschiedener Grünländer (3,12 ha) 
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7 Forst/Wald 

Das Vorhaben ist mit den Belangen des Waldes und der Forstwirtschaft zu vereinbaren. 

7.1 Rodung 

Die Rodung und Umwandlung in eine andere Nutzungsart konnte nach Maßgabe des Land-

schaftspflegerischen Begleitplans (Unterlage 12.0 – Anhang 8 [Stand 2011]) gem. § 12 Abs. 

1 HForstG genehmigt werden.  

Das planfestgestellte Vorhaben macht es erforderlich, 5,72 ha Wald zu roden und in eine 

andere Nutzungsart umzuwandeln (§ 12 Abs. 1 S. 1, 2 HForstG). Hiervon werden 0,79 ha 

lediglich vorübergehend mit dem Ziel der späteren Wiederaufforstung umgewandelt. 

Die obere Forstbehörde, deren Zuständigkeiten nach §§ 11, 12, 13 i. V. m. § 5 HForstG we-

gen der Konzentrationswirkung der Planfeststellung auf die Planfeststellungsbehörde über-

gehen, war beteiligt (Stellungnahmen der oberen Forstbehörde v. 01.07.2003, 04.07.2007, 

04.01.2010, 02.05.2011, 12.09.2011).  

Für die vorhabensbedingte Rodung von Wald werden in ausreichendem Umfang Ersatzauf-

forstungsflächen (§ 12 Abs. 3 HForstG) planfestgestellt. Die Planfeststellungsbehörde hat in 

Ausübung ihres Ermessens die Genehmigung von der Voraussetzung abhängig gemacht, 

dass die Vorhabenträgerin flächengleiche Ersatzaufforstungen im Naturraum plant, damit der 

Umfang des vorhandenen Waldbestandes im Naturraum gewahrt bleibt. Der Verlust an Bu-

chenwald, Eichen- und sonstigen Laubholzbeständen sowie Nadelwald umfasst anlage- und 

baubedingt 5,72 ha. Dem stehen auf der Kompensationsseite 9,53 ha Neuaufforstungen mit 

den Maßnahmen E 1.4, E 7.1, E 15 und E 20 gegenüber, die im gleichen Naturraum wie der 

Eingriff liegen (Unterlage 12.0 – Anhang 8 [2011] unter Berücksichtigung der Stellungnahme 

der oberen Forstbehörde v. 12.09.2011). Zusätzlich erfolgen Wiederaufforstungen gerodeter 

Flächen mit der Maßnahme A 6.11 sowie weiterer nur temporär in Anspruch genommener 

Flächen in einem Umfang von 0,79 ha. Der Umfang der von der Vorhabenträgerin beantrag-

ten und mit diesem Beschluss festgesetzten Ersatzaufforstung von 9,53 ha übersteigt somit 

den Umfang der dauerhaften Rodung um über 3,81 ha. 

Der Überschuss von 3,81 ha kann für weitere forstrechtlich notwendige Ersatzaufforstungen 

in Anspruch genommen werden (vgl. auch Stellungnahme der oberen Forstbehörde v. 

04.01.2010 und 12.09.2011). 

Die Ersatzaufforstungsflächen liegen entsprechend § 12 Abs. 3 HForstG im gleichen Natur-

raum wie der Eingriff und weisen auch naturschutzrechtlich einen regionalen Zusammen-
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hang mit diesem auf (§ 15 Abs. 2 S. 3 BNatSchG i. V. m. 7 Abs. 2 HAGBNatSchG). Sie sind 

daher auch als naturschutzrechtliche Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen geeignet.  

7.2 Waldneuanlage 

Gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 HForstG bedarf die Neuanlage von Wald der Genehmigung der 

zuständigen Behörde. Entsprechend § 13 Abs. 1 S. 2 HForstG ist eine Genehmigung jedoch 

nicht erforderlich, wenn für eine Fläche aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

die Aufforstung rechtsverbindlich festgesetzt ist und die zuständige Forstbehörde am Verfah-

ren beteiligt war. Mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss wird die Aufforstung von 

Wald nach Maßgabe der Maßnahmen E 1.4, E 7.1, E 15 und E 20 rechtsverbindlich festge-

setzt. Zusätzlich erfolgen Wiederaufforstungen gerodeter Flächen mit der Maßnahme A 6.11 

sowie weiterer nur temporär in Anspruch genommener Flächen in einem Umfang von 0,79 

ha. Diese Festsetzung ist gemäß § 12 Abs. 3 S. 1 HForstG und § 15 Abs. 2 BNatSchG für 

die Zulassung des Vorhabens erforderlich. Die zuständigen Forstbehörden wurden an dem 

Verfahren beteiligt (s. unter anderem Stellungnahmen v. 01.07.2003, 04.07.2007, 

04.01.2010, 02.05.2011, 12.09.2011). 

Im Übrigen liegen die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 13 Abs. 2 HForstG vor. 

Nach dieser Vorschrift kann die Genehmigung nur versagt werden, wenn Interessen der 

Landesplanung und der Raumordnung, insbesondere die Interessen der Landwirtschaft oder 

des Natur- und Landschaftsschutzes gefährdet werden oder ähnliche Nachteile für die Um-

gebung zu befürchten sind. Die Planfeststellungsbehörde schließt eine Gefährdung der Inte-

ressen der Landesplanung und der Raumordnung (siehe C III 13) sowie der Interessen der 

Landwirtschaft (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel vom 19.04.2011, wo 

zumindest keine Einwände gegen Aufforstungsmaßnahmen erhoben wurden) und des Natur- 

und Landschaftsschutzes (ebenfalls keine diesbezüglichen Einwände der oberen Natur-

schutzbehörde im Rahmen ihrer Stellungnahme v. 30.08.2011) aus. Erhebliche Nachteile für 

die Umgebung sind ebenfalls nicht zu befürchten. Demnach ist die Genehmigung vorliegend 

zu erteilen. 

Es besteht kein Anlass, zusätzliche Aufforstungen anzuordnen oder auf einzelne Maßnah-

men zu verzichten. Im Hinblick auf den Wald hat die Vorhabenträgerin mit dem vorgelegten 

Kompensationskonzept ein ausgewogenes Verhältnis von forstgesetzlich geforderter Neuan-

lage von Wald und naturschutzfachlich erforderlicher Kompensation der entsprechenden 

Funktionen erreicht.  

Durch die Beachtung der übrigen unter A V 3 aufgeführten Nebenbestimmungen wird si-

chergestellt, dass die Belange des Waldes und der Forstwirtschaft gewahrt werden. 
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7.3 Sonstige Maßnahmen im Wald 

Neben der Rodung und Neuanlage werden die Belange des Waldes durch eine Reihe weite-

rer Maßnahmen weitgehend in einem positiven Sinne berührt. Im Falle der Maßnahmen 

A 5.1, A 6.3, A 6.11 und A 10.1 werden in einem geringflächigeren Umfang Wald und Wald-

ränder naturnah entwickelt. Bei den Maßnahmen A 23.2 und FFH 28 werden die Waldflä-

chen in erster Linie aus der geregelten Bewirtschaftung entlassen. Bezüglich der Maßnahme 

A 23.2 ist zusätzlich eine Beseitigung des Buchen-Waldunterbaus in dem ansonsten von 

Alteichen geprägten Bestand vorgesehen, um zum einen einen freien Anflug der vorhande-

nen und in Zukunft vermehrt zu erwartenden Baumhöhlen für die Fledermäuse, insbesonde-

re Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr und Fransenfledermaus, zu gewährleisten bzw. 

zu fördern sowie zum anderen einen entsprechenden Nahrungsraum insbesondere für das 

Große Mausohr zu entwickeln. Die gegenüber einer Entfernung des Unterbaus erhobenen 

Einwände der oberen Forstbehörde (Stellungnahme v. 02.05.2011) sind nach Auffassung 

der Planfeststellungsbehörde insoweit gegenüber den in erster Linie aus artenschutzrechtli-

chen Gesichtspunkten erfolgenden Zielsetzungen nachrangig, als diese im Umfeld des 

Aktionsradiuses der Arten an geeigneten Orten erfolgen müssen und eine Zugänglichkeit 

von Baumhöhlen in den bereits maßgeblichen Höhen durch das weitere Aufkommen des 

Unterbaus in Frage steht. Darüber hinaus ist der Unterbau für eine Nutzung als Jagdhabitat 

durch das Große Mausohr ungeeignet. Der befürchtete Aufwuchs von Him- und Brombeere 

dürfte nur partiell an lichteren Stellen  entstehen, zudem dient dieser dann gegebenenfalls 

als ergänzende Struktur zur Nahrungsaufnahme für die Bechsteinfledermaus (vgl. auch Er-

widerung des ASV Eschwege zur Stellungnahme der OFB v. 30.06.2011).  
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8 Immissionsschutz 

Dem planfestgestellten Vorhaben stehen die Belange des Immissionsschutzes nicht un-

überwindbar gegenüber. Überschreitungen der Grenzwerte der Sechzehnten Verordnung zur 

Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. 

BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.09.2006 

(BGBl. I S. 2146), werden durch Maßnahmen des aktiven Lärmschutz verhindert. Es ist si-

chergestellt, dass die vorhabensbedingten Zusatzbelastungen durch Luftschadstoffe keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen, die eine Gefahr für die menschliche Gesund-

heit darstellen, Grenzwerte der Neununddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissions-

höchstmengen (39. BImSchV) vom 02.08.2010 (BGBl. I S. 1065) werden nicht überschritten. 

8.1 Beachtung des Trennungsgrundsatzes, § 50 BImSch G 

Die Planung der Vorhabenträgerin sieht eine Trassierung vor, durch die schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Lärm- und Schadstoffimmissionen auf ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie 

möglich vermieden werden.  

Gemäß § 50 S. 1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-

Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung vom 26.09.2002 (BGBl. I S. 3830), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 01.03.2011 (BGBl. I S. 282), ist bei raumbedeutsamen Pla-

nungen und Maßnahmen, zu denen die Planung und der Bau von Bundesfernstraßen gehört, 

die Zuordnung der für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen so vorzunehmen, dass 

schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-

nenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-

nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des 

Naturschutzes besonders wertvolle und besonders empfindliche Gebiete und öffentlich ge-

nutzte Gebäude so weit wie möglich vermieden werden. Hinsichtlich des Belanges der Erhal-

tung der bestmöglichen Luftqualität regelt § 50 S. 2 BImSchG ausdrücklich, dass dieser Be-

lang bei der Abwägung entsprechend zu berücksichtigen ist, wenn die durch Rechtsverord-

nung gemäß § 48 a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden. 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass bei der Auswahl des 

Trassenverlaufs und der Planung der baulichen Gestaltung unter Berücksichtigung der örtli-

chen Verhältnisse der Belang des Immissionsschutzes bestmöglich berücksichtigt wurde. 

Hinsichtlich der räumlichen Lage der Trasse und ihrer Zuordnung zu den schutzbedürftigen 
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Gebieten drängen sich für die Planfeststellungsbehörde keine Alternativen auf, durch die 

eine wesentliche Verringerung von Immissionen nach Maßgabe von § 50 BImSchG zu errei-

chen wäre. Beginnend mit der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe I wurden umfassende Kor-

ridor- und Variantenuntersuchungen durchgeführt. Als Vorzugsvariante wurde die planfest-

gestellte Trassenführung ermittelt. Bei anderen im Rahmen der Variantenuntersuchungen 

geprüften Varianten waren zwar die von Immissionen ausgehenden Wirkungen für Wohnge-

biete teilweise geringer, diese Trassenvarianten bewirkten jedoch deutlich negativere Aus-

wirkungen bezüglich anderer Umweltbelange oder verursachten deutlich höhere Kosten hin-

sichtlich der Ausführung des Baumaßnahme. Auf die Ausführungen zu den Planungsalterna-

tiven unter C III 3 wird verwiesen. 

Zur besseren Abschirmung der vorhandenen Ortschaften gegenüber Immissionen wurde die 

Trasse entsprechend den Maßgaben der landesplanerischen Beurteilungen vom 21.12.1994 

und 20.01.1998 unter landschaftsgerechter Ausnutzung der topografischen Bedingungen 

und vorhandener Geländeformen in Form von Einschnitten so weit von den Ortslagen abge-

rückt, wie die dies unter Beachtung weiterer schützenswerter Gebiete, insbesondere auch 

unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes, möglich war. Die bereits vorhandenen Gelän-

degegebenheiten werden zur Abschirmung genutzt, im Bereich der Ortslage von 

Oetmannshausen wird die Einwirkung von Lärm- und Schadstoffimmissionen durch die ge-

planten Tunnelbauwerke gemindert (vgl. Unterlage 11.1, Erläuterungsbericht zur lärmtechni-

schen Berechnung Juli 2009, S. 3). Darüber hinaus werden durch den erforderlichen Einbau 

von Überschussmassen in unmittelbarer Trassennähe Verwallungen zur Abschirmung der 

Ortslagen und somit Lärmschutzmaßnahmen geschaffen (vgl. Unterlage 7, Blatt 2, 4, 6 und 7 

bzw. 7.1; Unterlage 11.1, S. 3), die gleichzeitig eine Abschirmung gegen die Ausbreitung von 

Luftschadstoffen bewirken. Ein weiteres Abrücken der Trasse von den Ortslagen 

Bischhausen und Oetmannshausen in Richtung Norden hätte aufgrund der relativ steilen 

Hänge, z. B. im Bereich des Zungenkopfes und des Trimbergs, die Entstehung deutlich grö-

ßerer Steigungs- und Gefällestrecken zur Folge. Größere Steigungen führen jedoch zu höhe-

ren Lärm- und Luftschadstoffimmissionen, so dass ein gegebenenfalls positiver Effekt durch 

ein weiteres Abrücken der Trasse von den Ortslagen, durch verstärkte Immissionen teilweise 

wieder aufgehoben würde (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 44). Des 

Weiteren wären gegenüber der aktuellen Planung vergrößerte Einschnitts- und Dammbö-

schungen sowie eine Verlängerung des Tunnels Trimberg erforderlich. Hierdurch würde zum 

einen der Eingriff in Natur und Landschaft vergrößert, zum anderen würden aufgrund der 

größeren Massenbewegungen höhere Kosten gegenüber der gewählten Linie entstehen (vgl. 
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Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 44).  

8.2 Verkehrslärm 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Verkehrslärm vereinbar. Es ist sichergestellt, dass durch das planfestge-

stellte Vorhaben keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervor-

gerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Entgegenste-

hende Einwendungen werden zurückgewiesen. 

8.2.1 Anforderungen gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG i. V.  m. der 16. BImSchV 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Anforderungen des § 41 BImSchG. Der plan-

festgestellte Neubau der BAB 44 im Abschnitt der Verkehrskosteneinheit 40.1 unterliegt als 

Neubau dem Anwendungsbereich des § 41 BImSchG. 

Gemäß § 41 Abs. 1 BImSchG ist beim Neubau öffentlicher Straßen unbeschadet des § 50 

BImSchG sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik ver-

meidbar sind (§ 41 Abs. 1 BImSchG). Diese gesetzlichen Anforderungen werden aufgrund 

der Ermächtigung in § 43 Abs. 1 BImSchG durch 16. BImSchV konkretisiert. 

Beim Bau einer öffentlichen Straße ist zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Um-

welteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche gemäß § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV sicherzu-

stellen, dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht über-

schreitet:  

Art der Anlage oder des Gebietes Tag Nacht 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Alten-

heimen 

57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A) 

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Klein-

siedlungsgebieten 

59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A) 

4. in Gewerbegebieten 69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A) 
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8.2.2 Lärmberechnung 

Die von der Vorhabenträgerin durchgeführte schalltechnische Untersuchung ist unter Beach-

tung der geltenden Vorschriften und Richtlinien vorgenommen worden und bildet eine geeig-

nete Entscheidungsgrundlage. 

Die Berechnungsmethode zur Ermittlung der Beurteilungspegel ist in § 3 der 16. BImSchV 

verbindlich vorgeschrieben. Die Lärmpegel, die der Planfeststellung zugrunde gelegt wurden, 

sind nach dem Berechnungsverfahren der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Aus-

gabe 1990 (RLS-90), – deren Kapitel 4.0 ist gemäß Anlage 1 der 16. BImSchV Bestandteil 

dieser Verordnung – mit dem EDV-Programm „SoundPLAN“ unter Heranziehung des für das 

Jahr 2020 prognostizierten Verkehrsaufkommens (Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2020, Aktualisierung 2004, Stand Mai 2007) er-

mittelt worden. Die prognostizierten Verkehrszahlen wurden jeweils getrennt für den Bereich 

zwischen der AS Waldkappel und der AS Eschwege sowie zwischen der AS Eschwege und 

dem Bauende der VKE 40.1 in Höhe der Ortslage Hoheneiche in die lärmtechnische Be-

rechnung eingestellt. Die für die AS Eschwege vorgesehenen Rampen sind als Emissionsor-

te bei der Berechnung der Lärmpegel der Ortslagen von  Oetmannshausen und Reichens-

achsen einbezogen worden.  

Der schalltechnische Untersuchungsbereich umfasst räumlich: 

• den nördlichen Ortsrand von Bischhausen (Stadt Waldkappel), 

• den nördlichen und östlichen Ortsrand von Oetmannshausen (Gemeinde Wehretal), 

• den südlicher Ortsrand von Reichensachsen (Gemeinde Wehretal), 

• den östlicher Ortsrand von Hoheneiche (Gemeinde Wehretal). 

Für die betroffenen Gebiete des Untersuchungsbereichs hat die Vorhabenträgerin zunächst 

entlang der geplanten Trasse in 2,00 m Höhe über Gelände Isofonlinien gemäß der Tag- und 

Nachtstaffelung der 16. BImSchV berechnet, um vorab eine Abschätzung der Betroffenheit 

bestimmter Bereiche entlang der Trasse vornehmen zu können. Anschließend wurden auf 

Grundlage dieser Vorbetrachtung einzelne Gebäude, die sich in Grenzbereichen der Immis-

sionspegel befinden, ausgewählt und unter Berücksichtigung der Gebäudehöhe konkrete 

Schallpegel für den Tag und die Nacht berechnet. Hinsichtlich der Ergebnisse der schall-

technischen Berechnungen wird auf die Darstellung in der Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2, 

Ergebnistabellen der schalltechnischen Berechnung, verwiesen.  
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Die in der Unterlage aufgeführten Beurteilungspegel auf Grundlage der Prognosewerte für 

das Jahr 2020 (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2) sind für die Beurteilung des Lärmschut-

zes weiterhin relevant und werden daher von der Planfeststellungsbehörde bei der Planfest-

stellung herangezogen. Es bestehen keine Bedenken, dass auf eine erneute Durchführung 

der Lärmberechnung auf Grundlage der Verkehrsprognose für das Jahr 2025 im Rahmen 

des 3. Planänderungsverfahrens verzichtet wurde, eine Neuberechnung der Lärmauswirkun-

gen für die gesamte Trasse war nicht erforderlich. Die vorgenommenen Lärmberechnungen 

sind auch nach Fortschreibung der Verkehrsprognose für das Jahr 2025 ausreichend. Die 

aktualisierte Dimensionierungsprognose 2025 geht im Ergebnis von geringeren Verkehrs-

zahlen aus als die Prognose für das Jahr 2020. Danach sind sowohl beim Gesamtverkehr 

als auch beim Schwerlastverkehr niedrigere Verkehrszahlen zu erwarten. Eine Neuberech-

nung der Beurteilungspegel nach dem Berechnungsverfahren der „Richtlinien für den Lärm-

schutz an Straßen“ (RLS-90) auf Grundlage der niedrigeren Verkehrszahlen der Dimensio-

nierungsprognose 2025 würde somit im Ergebnis zu niedrigeren Lärmbelastungen führen. 

Auf der Grundlage der Verkehrszahlen der Prognose 2025 ist zu erwarten, dass sich der 

Immissionspegel an jedem Immissionsort um ca. 0,3 dB (A) reduzieren würde (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 44). Die Lärmberechnungen auf Grundlage der 

Prognosewerte für das Jahr 2020 sind somit weiterhin aussagekräftig und im Sinne einer 

Worst-Case-Betrachtung verwertbar.  

8.2.3 Darstellung der Lärmschutzmaßnahmen und Beurt eilung 

Die planfestgestellten Lärmschutzmaßnahmen (vgl. Unterlage 7, Blatt 2, 4, 6 und 7 bzw. 7.1) 

sind zusammen mit der unter A V 4.1 Ziff. 2 festgesetzten Erhöhung und Verlängerung des 

Lärmschutzwalles bei Bischhausen und den Auflagen A V 4.1 Ziff. 1 und 3 ausreichend.  

Die Planfeststellungsbehörde hat im Hinblick auf die errechnete Überschreitung der Grenz-

werte der 16. BImSchV zur Nachtzeit (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2) mit der Auflage A 

V 4.1 Ziff. 2 eine Erhöhung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen im Bereich von Bischhausen 

angeordnet, so dass sichergestellt ist, dass auch im Bereich des Anwesens „Am Weinberg 

10“ die Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden. Ein Verweis auf passive Lärm-

schutzmaßnahmen ist damit nicht erforderlich. 

Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchungen (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 

11.1.2; Unterlage 11. 2) werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV in den betroffe-

nen Ortslagen von Oetmannshausen und Reichensachen bereits ohne Schallschutzmaß-

nahmen eingehalten. In den Ortslagen von Hoheneiche und Bischhausen werden die 
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Grenzwerte der 16. BImSchV ohne Lärmschutzmaßnahmen überschritten, hier sind zur Ein-

haltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen 

vorgesehen (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2). Die aktiven Lärmschutzmaßnahmen um-

fassen die Errichtung von Lärmschutzwällen entlang der Trasse (vgl. Unterlage 7, Blatt 2, 4, 

6 und 7 bzw. 7.1). Darüber hinaus ist im Rahmen der aktiven Lärmschutzmaßnahmen der 

Einbau eines lärmmindernden Straßenbelags mit einer Pegelminderung DStrO von -2 dB (A) 

auszuführen (vgl. Auflage A V 4.1 Ziff. 1). Dieser Fahrbahnbelag wurde den lärmtechnischen 

Berechnungen zugrunde gelegt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 51). 

Der zusätzliche Einbau eines offenporigen Asphalt (OPA) mit Pegelminderungen von -4 dB 

(A) oder -5 dB (A) ist wegen der deutlich überwiegenden Nachteile in Form einer erhöhten 

Glatteisbildung im Winter, der geringeren Lebensdauer und der damit verbundenen höheren 

Investitions- und Unterhaltungskosten nicht geboten (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

05.09.2011, S. 51 f.). Die Grenzwerte der 16. BImSchV können in allen schützenswerten 

Bereichen auch ohne Verwendung eine entsprechenden Fahrbahnbelages, durch die plan-

festgestellten Lärmschutzwälle bzw. durch die von der Planfeststellungsbehörde angeordne-

ten Erweiterungen der Lärmschutzwälle bei Bischhausen (vgl. Auflage A V 4.1 Ziff. 2) einge-

halten werden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, 

beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 51 f.).  

Für Reichensachsen ergaben die Berechnungen, dass aufgrund der vorhandenen topografi-

schen Lage in einem Talraum und der räumlichen Entfernung zur Trasse die Grenzwerte der 

16. BImSchV weder durch die Trasse der A 44, noch durch die planfestgestellten Rampen 

der Anschlussstellen an die B 27 erreicht oder überschritten werden (vgl. Unterlage 11.1, 

Anlage 11.1.2, Unterlage 11. 2). Soweit Einwender forderten, zusätzliche Lärmschutzmaß-

nahmen auf der Wehretalbrücke zu errichten, werden diese Einwendungen zurückgewiesen. 

In den der Trasse am nächsten gelegenen südlichen Bereichen von Reichensachsen (Ge-

werbegebiet und Mischgebiet) werden die maßgeblichen Grenzwerte der 16. BImSchV deut-

lich unterschritten und sogar die für reine und allgemeine Wohngebiete geltenden Grenzwer-

te von 59 dB (A) tags bzw. 49 dB (A) nachts ohne aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht er-

reicht (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2; Unterlage 11.2, Blatt 3, 4 und 7). Unabhängig 

hiervon ist eine weitere Lärmverminderung im Bereichvon Reichensachsen durch die aus 

naturschutzrechtlichen Gründen vorgesehenen Irritationsschutzwände zu erwarten (vgl. Auf-

klärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 49 f.). Die Irritationsschutzwände werden auf einer 

Länge von 95 m und mit einer Höhe von 4 m jeweils im Bereich der Querung der Wehre auf 
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der Wehretalbrücke errichtet. Die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen für Reichensach-

sen ist daher nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. 

In Oetmannshausen, dessen Ortslage sich in einer Entfernung von ca. 350 m von der plan-

festgestellten Trasse befindet, erreichen die aufgrund der Dimensionierungsprognose 2020 

ermittelten Beurteilungspegel ohne Lärmschutzmaßnahmen bei zwei Anwesen – je eines im 

westlich gelegenen Wohngebiet und nördlich gelegenen Mischgebiet (vgl. Unterlage 11.1, 

Anlage 11.1.2; Unterlage 11.2, Blatt 6) – die maßgeblichen Grenzwerte der 16. BImSchV für 

die Nacht von 49 dB (A) in einem allgemeinen Wohngebiet bzw. 54 dB (A) in einem Misch-

gebiet, ohne diese zu überschreiten. Zur Entlastung des allgemeinen Wohngebietes im Wes-

ten von Oetmannshausen wird aus vorhandenen Überschussmassen von Bau-km 43+050 

bis Bau-km 43+450 ein 4,00 m hoher Erdwall errichtet (vgl. Unterlage 7, Blatt 4). Durch diese 

Baumaßnahme wird dem Belang des Schutzes der Bevölkerung vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen Rechnung getragen und eine deutliche Reduzierung der Beurteilungspegel 

unter die Grenzwerte der 16. BImSchV für das allgemeine Wohngebiet erreicht. Darüber 

hinaus wird eine zusätzliche Entlastung des im Norden von Oetmannshausen gelegenen 

Mischgebietes durch die auf der Wehretalbrücke vorgesehenen Kollisionsschutz- und Spritz-

schutzwände erreicht (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2; Unterlage 11.2, Blatt 6). 

In der Ortslage von Hoheneiche wird dem Belang des Lärmschutzes durch die Planung akti-

ver Schallschutzmaßnahmen ausreichend Rechnung getragen. Die für das vorhandene all-

gemeine Wohngebiet, das Gewerbegebiet und die vorhandenen Mischgebiete maßgeblichen 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden mit Hilfe der planfestgestellten aktiven 

Schallschutzmaßnahmen bereits nach den Ergebnissen der Dimensionierungsprognose 

2020 eingehalten. Die Trasse wird östlich von Hoheneiche nach Austritt aus dem südlichen 

Portal des Tunnels Spitzenberg zunächst über ein Unterführungsbauwerk und über einen ca. 

350 m langen Einschnitt geführt, anschließend für ca. 300 m in Dammlage. Im Bereich des 

östlichen Ortsrandes von Hoheneiche befinden sich ein Wohngebiet, ein Mischgebiet und ein 

Gewerbegebiet, welche von Lärmimmissionen der A 44 betroffen sind. Ohne Lärmschutz-

maßnahmen würden sowohl in dem Wohngebiet als auch in dem Mischgebiet bezüglich 

mehrerer Anwesen die Grenzwerte der 16. BImSchV für die Nacht überschritten bzw. er-

reicht (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2). Die Vorhabenträgerin hat daher in unmittelbaren 

Anschluss an den Einschnitt von Bau-km 46+860 bis Bau-km 47+200 aktive Lärmschutz-

maßnahmen in Form eines Erdwalls aus Überschussmassen, mit einer maximalen Höhe von 

4,00 m über Gradiente vorgesehen (vgl. Unterlage 7). Auf dem südlich anschließenden Brü-

ckenbauwerk „Unterführung Im Brückenthale“ wird in der Fortführung des Erdwalles eine 4,0 

m hohe Lärmschutzwand von ca. 65,00 m Länge errichtet, anschließend im Bereich der hier 
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nicht planfestzustellenden VKE 40.2 sollen die Lärmschutzmaßnahmen in Form eines Erd-

walles weitergeführt werden (vgl. Unterlage 11.1, Erläuterungsbericht zur lärmtechnischen 

Berechnung Juli 2009, S. 8). Durch die von der Vorhabenträgerin geplanten aktiven Schall-

schutzmaßnahmen werden die Lärmimmissionen für die betroffenen Gebäude deutlich ge-

senkt, so dass die Grenzwerte der 16. BImschV erreicht bzw. überwiegend unterschritten 

werden (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2; Unterlage 11.2, Blatt 8). Weitere Lärmschutz-

maßnahmen sind daher nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. 

Nach der Überzeugung der Planfeststellungsbehörde wird dem Belang des Lärmschutzes 

auch in der Ortslage von Bischhausen durch die vorgesehenen aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen und die unter A V 4.1 festgesetzten Nebenbestimmungen ausreichend Rechnung 

getragen. Im Bereich von Bischhausen verläuft die Trasse der VKE 40.1 in einer Entfernung 

von rund 110 m entlang der Bebauung des im nordwestlichen Teils der Ortslage befindlichen 

Mischgebiets (vgl. Unterlage 11.2, Blatt 5). Hier würde der Beurteilungspegel aufgrund der 

Höhendifferenz zwischen Emissions- und Immissionsort ohne Lärmschutzmaßnahmen be-

züglich eines Anwesens den Grenzwert der 16. BImSchV von 54 dB (A) zur Nachtzeit (vgl. 

Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2) erreichen. In dem sich nördlich an dieses Mischgebiet an-

schließenden Wohngebiet (vgl. Unterlage 11.2, Blatt 5) würden die Grenzwerte der 16. 

BImSchV ohne Lärmschutzmaßnahmen hinsichtlich eines Gebäudes am Tag um bis zu 1 dB 

(A) und nachts um bis zu 6 dB (A) überschritten (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2). Daher 

wird südlich der Trasse die Errichtung eines Erdwalles aus Überschussmassen von 555 m 

Länge und mit einer Höhe von 4,00 m über Gradiente als Maßnahme des aktiven Schall-

schutzes planfestgestellt (vgl. Unterlage 11.1, Erläuterungsbericht zur lärmtechnischen Be-

rechnung Juli 2009, S. 7; Unterlage 7, Blatt 2) . Durch diese Lärmschutzmaßnahme ergeben 

sich deutlich verringerte Beurteilungspegel bezüglich der betroffenen Gebäude, so dass die 

Grenzwerte der 16. BImSchV in dem Mischgebiet unterschritten werden (vgl. Unterlage 11.1, 

Anlage 11.1.2; Unterlage 11.2, Blatt 5).  

Nach der ursprünglichen Planung der Vorhabenträgerin würde bei dem in dem nördlich gele-

genen Wohngebiet befindlichen Anwesen „Am Weinberg 10“ auf der nördlichen Gebäudesei-

te jedoch eine Überschreitung des Grenzwertes der 16. BImSchV für den Nachtzeitraum um 

bis zu 1,2 dB (A) (vgl. Unterlage 11.1, Anlage 11.1.2; Unterlage 11.2, Blatt 5) . Diese Grenz-

wertüberschreitung verbliebe auch unter Berücksichtigung der verminderten Lärmpegel von 

rund 0,3 dB (a) infolge der Reduzierung der Verkehrszahlen nach der Prognose 2025 und 

der von den im Bereich der Ortslage von Bischhausen vorgesehenen Kollisionsschutzwände 

und Überflughilfen, von denen eine lärmmindernde Wirkung von ca. 0,7 dB (A) ausgeht (vgl. 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit 
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Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 53).Die Planfeststellungsbehörde ist 

nach Prüfung des Sachverhalts zu dem Ergebnis gelangt, dass zugunsten des Gebäudes 

„Am Weinberg 10“ die Anordnung weitergehender aktiver Lärmschutzmaßnahmen notwendig 

und verhältnismäßig ist und hierdurch die Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV ganz-

tägig erreicht werden kann. Die Vorhabenträgerin hat auf entsprechende Ermittlungen der 

Planfeststellungsbehörde bezüglich des Anwesens „Am Weinberg 10“ geprüft, ob durch eine 

weitere Erhöhung der Lärmschutzwälle nördlich von Bischhausen eine Einhaltung der 

Grenzwerte der 16. BImSchV hinsichtlich des Anwesens „Am Weinberg 10“ erreicht werden 

kann. Diese Prüfung hat ergeben, dass durch eine Erhöhung des vorgesehenen Lärm-

schutzwalls zwischen ca. Bau-km 41+520 bis ca. Bau-km 41+580 auf eine Höhe von 6 m 

und die Errichtung eines weiteren Lärmschutzwalls südlich der Einschnittslage zwischen ca. 

Bau-km 41+640 bis ca. Bau-km 41+760, welcher inklusive der Einschnittslage eine Höhe von 

6 m aufweisen müsste, eine Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImschV für das Anwesen 

„Am Weinberg 10“ erreicht wird (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 54). 

Die im Bereich der Erosionsrinnen verbleibenden Unterbrechungen des Lärmschutzwalles 

werden durch die planfestgestellten Überflughilfen kompensiert, die ebenfalls eine lärmmin-

dernde Wirkung haben (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 48/49, 54).  

Die Vorhabenträgerin hat auf entsprechende Nachfrage der Planfeststellungsbehörde bestä-

tigt, dass durch eine entsprechende Erhöhung bzw. Neuanlage der Lärmschutzwälle die 

Wirksamkeit der landschaftspflegerischen Maßnahme A 14.2 nicht beeinträchtigt wird und 

diese ihre Kompensationsfunktion, unter anderem die Aufwertung des Landschaftsbildes, 

gleichwertig oder sogar besser erfüllen kann (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 14.09.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

20.09.2011, S. 8 f.). Die angeordnete Erhöhung des Lärmschutzwalles auf eine Höhe von 6 

m und die Neuanlage eines weiteren Lärmschutzwalles kann ohne zusätzliche Eingriffe in 

Natur und Landschaft und ohne zusätzliche Flächeninanspruchnahmen realisiert werden 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 54). Um die Einhaltung der Grenzwerte 

der 16. BImSchV zu gewährleisten hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 4.1 Nr. 2 die 

Angaben der Vorhabenträgerin zu den Bau-km konkretisiert, die die Aussparung der 

Errosionsrinnen und die Länge der vorgesehenen Überflughilfen berücksichtigt und eine zu-

sätzliche Verlängerung der Lärmschutzwälle angeordnet,. Die Erhöhung bzw. Verlängerung 

der Lärmschutzwälle ist auch verhältnismäßig, da sie kostenneutral erfolgen kann und hier-

durch zusätzliche Überschussmassen trassennah verwertet werden können (vgl. Aufklä-
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rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 54). 

Durch die planfestgestellten und angeordneten aktiven Lärmschutzmaßnahmen wird die 

Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV bei dem Anwesen „Am Weinberg 10“ ganztägig 

erreicht, so dass passive Lärmschutzmaßnahmen nicht mehr erforderlich sind und der Be-

wohner des Anwesens nicht mehr auf diese verwiesen werden kann. 

Zusätzliche Entlastungseffekte für die übrige Ortslage von Bischhausen werden sich durch 

die aus naturschutzrechtlichen Gründen planfestgestellten Überflughilfen (Überflughilfen - 

02, Unterlage 7, Blatt 2) und Irritationsschutzwände (V-ISW 40.1-03, Unterlage 7, Blatt 3) im 

Bereich der Errosionsrinnen des Schlangengrabens und des Eddertalgrabens ergeben. Die 

Überflughilfen und Irritationsschutzwände werden auf einer Länge von 55 m bzw. 118 m und 

mit einer Höhe von 4 m und 5 m jeweils auf den von mehreren Einwendern als Unterbre-

chung der Lärmabschirmung genannten Dämmen zur Überführung der Erosionsrinnen im 

Bereich zwischen Bau-km 41+600 bis 41+800 sowie am Eddertalgraben (Bau-km 42+250) 

errichtet. Die Irritationsschutzwände bewirken eine zusätzliche Abschirmung und eine Redu-

zierung der Lärmauswirkungen von ca. 0,7 dB (A) (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

05.09.2011, S. 53). Die Trasse wird entlang der Ortslage von Bischhausen komplett entwe-

der in Einschnittslagen oder umrahmt Lärmschutzwällen sowie lärmmindernden Überflughil-

fen und Irritationsschutzwänden geführt. Insoweit wurde den Einwendungen verschiedener 

Betroffener, die auf vermeintliche Lücken der Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Über-

führungen der Erosionsrinnen hingewiesen haben, ausreichend Rechnung getragen.  

Soweit Einwender die Wirksamkeit der im Bereich von Bischhausen planfestgestellten Lärm-

schutzwälle mit dem Argument generell in Frage stellen, dass die Unterbrechungen der 

Schallschutzwälle bei den Brücken und Überführungen am Dachsbach und Eddertalgraben 

bei entsprechender Windrichtung die Schallausbreitung unter Berücksichtigung der Topo-

graphie noch verstärken und daher auf der Südseite der Trasse im Bereich Bischhausen 

eine durchgängige Verlängerung des Schallschutzwalles erfolgen müsse, wird dieser Ein-

wand aus den oben genannten Gründen zurückgewiesen. Die von der Vorhabenträgerin mit 

den Planunterlagen vorgelegten Beurteilungspegel berücksichtigen aufgrund der angewand-

ten Berechnungsmethode äußere Einflüsse, wie zum Beispiel die die Schallausbreitung be-

günstigenden Einflüsse des Windes von der Trasse zum Immissionsort („Mitwindsituation“). 

Die errechneten Beurteilungspegel stellen daher bereits eine Worst-Case-Annahme dar (vgl. 

Erwiderungsschreiben der Vorhabenträgerin vom 31.03.2010 zu den Einwendungen der Be-

teiligten P_109 vom 12.11.2002, S. 2). Eine über die errechneten Beurteilungspegel hinaus-
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gehende Beeinträchtigung durch Lärmeinwirkungen ist, auch im Hinblick auf die im Bereich 

der Erosionsrinnen errichteten Überflughilfen und Irritationsschutzwänden nicht zu erwarten.  

Die Einwendungen einer Vereinsgemeinschaft als Betreiberin der im Eigentum der Stadt 

Waldkappel stehenden Grill- und Schutzhütte in Bischhausen („Weinbergshütte“) bezüglich 

nicht hinnehmbarer Lärmimmissionen werden ebenfalls zurückgewiesen. Die Grill- und 

Schutzhütte unterliegt nicht dem Schutzregime der 16. BImSchV. Die Grill- und Schutzhütte 

liegt im Aussenbereich bei Bau-km 42+050 unmittelbar südlich der Trasse (vgl. Unterlage 7, 

Blatt 3) und besteht aus einem geschlossenen Gebäude und einem seitlich geöffneten Un-

terstand. Diese steht im Eigentum des Stadt Waldkappel und wird durch eine Vereinsge-

meinschaft an Dritte für Aktivitäten der Freizeitgestaltung vermietet. Diese Form der Nutzung 

bedingt, dass in der Regel wechselnde Nutzer vorliegen. Eine regelmäßige und längerfristige 

Nutzung durch bestimmte Personen, etwa in Form eines Bewohnens der Hütte, findet nicht 

statt. Die Grillhütte ist aufgrund ihrer Nutzungsform und ihres Nutzungszwecks mit keinem 

der nach § 2 der 16. BImSchV geschützten Gebiete vergleichbar und kann daher keinem der 

dieser schutzwürdigen Gebiet gemäß § 2 Abs. 2 S. 2 der 16. BImSchV zugeordnet. Aufgrund 

der Art der Nutzung der Grill- und Schutzhütte und ihrer Lage im Außenbereich besteht kein 

Schutzbedürfnis gegenüber Verkehrslärm nach § 41 BImSchG i. V. m. § 2 der 16. BImSchV. 

Den Planunterlagen der Vorhabenträgerin ist zwar zu entnehmen, dass im Bereich der Grill- 

und Schutzhütte Beurteilungspegel von 64 bis 69 dB (A) am Tag bzw. 59 bis 64 dB (A) 

nachts erreicht werden können. Die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes oder einer Anlage 

bezüglich Lärmeinwirkungen beurteilt sich jedoch danach, ob die Art der Nutzung Lärm-

schutz verlangt oder ob Verkehrslärm die Art der Nutzung beeinträchtigen kann. Die in einer 

Grillhütte üblicherweise vorgenommene Nutzung für Veranstaltungen mit größeren Perso-

nengruppen, insbesondere Feiern, bedingt, dass von der Grillhütte selbst Emissionen aus-

gehen, weshalb diese üblicherweise in einem ausreichenden Abstand zu schützenswerten 

Wohnbebauungen angesiedelt werden. Der Grillhütte kommt zwar auch eine Erholungsfunk-

tion zu, jedoch zeichnet sich diese hier gerade nicht durch ein der Wohnnutzung vergleichba-

res Ruhebedürfnis aus. Eine Beeinträchtigung der vorgesehenen Nutzung einer Grill- und 

Schutzhütte durch Verkehrslärm ist aufgrund des bestehenden Eigenlärmpotentials nicht 

gegeben und zwar unabhängig von der Nutzungszeit. Denn im Gegensatz zu Wohnbebau-

ungen ist die Nutzung der Grillhütte tags und nachts gleich lärmintensiv, eines besonderen 

Schutzes der Nutzer vor Lärmimmissionen bedarf es daher auch zur Nachtzeit nicht. 

Aufgrund der planfestgestellten aktiven Lärmschutzmaßnahmen werden die gesetzlich vor-

gegebenen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten und die sich aus den 

§§ 41 ff. BImSchG ergebenden die Ansprüche erfüllt. 
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8.3 Luftschadstoffe 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Schutzes der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor Schadstoffen vereinbar. Entgegenstehende Einwendungen werden zu-

rückgewiesen. 

8.3.1 Anforderungen gemäß § 48a Abs. 1 BImSchG i. V . m. der 39. BImSchV 

Neben den Anforderungen an die Planung gemäß § 50 BImSchG sind hinsichtlich schädli-

cher Umwelteinwirkungen durch Luftschadstoffe die in der 39. BImSchV auf Grundlage des § 

48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Grenzwerte maßgeblich. Es besteht zwar keine Verpflich-

tung, die Einhaltung der Grenzwerte der 39. BImSchV im Planfeststellungsverfahren ab-

schließend sicherzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Planfeststellungsbehörde 

die Auswirkungen des Vorhabens auf die Luftqualität gänzlich unbeachtet lassen darf. Der 

Belang der Luftreinhaltung ist vielmehr im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Daher 

kann auf eine Prognose der infolge des Vorhabens zu erwartenden Schadstoffbelastungen 

nicht verzichtet werden. Das Gebot der Konfliktbewältigung ist jedoch verletzt, wenn die 

Planfeststellungsbehörde das Vorhaben zulässt, obwohl absehbar ist, dass seine Verwirkli-

chung die Möglichkeit ausschließt, die Einhaltung der Grenzwerte mit den Mitteln der 

Luftreinhalteplanung in einer mit der Funktion des Vorhabens zu vereinbarenden Weise zu 

sichern.  

Die Planfeststellungsbehörde hat zur Bewertung der vorhabensbedingten Belastung durch 

Luftschadstoffe die Vorgaben der aufgrund des § 48a Abs. 1 BImSchG erlassenen 39. 

BImSchV herangezogen, die unter anderem Grenzwerte für Schadstoffimmissionen vorgibt. 

Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 21.05.2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (ABl. 

L 152 vom 11.6.2008, S. 1), der Richtlinie 2004/107/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15.12.2004 über Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklische 

aromatische Kohlenwasserstoffe in der Luft (ABl. L 23 vom 26.1.2005, S. 3) sowie der Richt-

linie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2001 über natio-

nale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 

22). Zusammen mit Änderungen des BImSchG wurden diese Richtlinien in der 39. BImSchV 

vollständig umgesetzt. Sie fasst zur Verwaltungsvereinfachung bestehende nationale Rege-

lungen, z. B. über Immissionswerte, Emissionshöchstmengen und zur Information der Öffent-

lichkeit, zusammen. Die bisher geltenden Verordnungen, die 22. und 33. BImSchV, wurden 

aufgehoben. Insoweit wird die Einwendung, die maßgeblichen rechtlichen Vorgaben seien 

nicht ausreichend eingehalten worden, zurückgewiesen. 
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Die für die Beurteilung maßgeblichen Grenzwerte der 39. BImSchV sind der  nachfolgenden 

Aufstellung zu entnehmen: 

Luftschadstoff Immissions-

grenzwert 

Kenngröße (zulässige 

Überschreitungshäufigkeit 

pro Kalenderjahr) 

Zeitpunkt ab dem der 

Grenzwert Gültigkeit hat 

bzw. bis zu dem er zu 

erreichen ist 

Schwefeldioxid (SO2 ) 350 µg/m³ 1-h-Wert (bis zu 24 mal) Gültig ab 01.01.2005 

 125 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 3 mal) Gültig ab 01.01.2005 

Stickstoffdioxid (NO2) 40 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

 200 µg/m³ 1-h-Wert (bis zu 18 mal) Gültig ab 01.01.2010 

Partikel (PM10) 40 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 

 50 µg/m³ 24-h-Wert (bis zu 35 mal) Gültig ab 01.01.2005 

Partikel (PM2,5) 25 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2015 

Blei (Pb) 0,5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2005 

Benzol (C6H6) 5 µg/m³ Jahresmittelwert Gültig ab 01.01.2010 

Kohlenmonoxid (CO) 10 mg/m³ = 

10.000 µg/m³ 

8-h-Wert Gültig ab 01.01.2005 

 

8.3.2 Berechnung der Schadstoffimmissionen und Beur teilung 

Die Planfeststellungsbehörde ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Vorhabenträgerin die 

zu erwartende Schadstoffbelastung hinreichend abgeschätzt hat und das eingestellte Da-

tenmaterial und die zugrunde gelegte Methodik nicht zu beanstanden sind. Die von der Vor-

habenträgerin vorgenommenen Betrachtungen anhand zweier unterschiedlicher Modelle in 

den Jahren 2009 (2. Planänderungsverfahren) und 2010 (3. Planänderungsverfahren) sowie 
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die Auswahl eines bestimmten Schadstoffspektrums für die Betrachtung im Jahr 2010 sind 

geeignet um eine abschließende Einschätzung hinsichtlich der durch das Vorhaben zu er-

wartenden Schadstoffbelastung und der Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch vorneh-

men zu können.  

De Vorhabenträgerin hat zunächst im Jahr 2009 eine luftschadstofftechnische Untersuchung 

nach Maßgabe der 22. BImSchV zur Ermittlung der Immissionen von Luftschadstoffen unter 

Verwendung des PC-Berechnungsverfahrens zum Merkblatt über Luftverunreinigungen an 

Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung (MLuS 02 geänderte Fassung 2005, einge-

führt mit dem ARS Nr. 06/2005 des BMVBW vom 12.04.2005) vorgenommen. Die Berech-

nungen der MLuS 02 geänderte Fassung 2005 basieren auf der vom Bundesumweltamt her-

ausgegebenen Datenbank „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA), 

Version 2.1/Februar 2004.“ Im Erläuterungsbericht zur Abschätzung der Schadstoffbelastung 

(vgl. Unterlage 11.3) sind die Ergebnisse der Schadstoffberechnung bezüglich  

• Kohlenmonoxid (CO), 

• Stickstoffoxide (NOX), 

• Stickstoffdioxid (NO2), 

• Blei (Pb), 

• Schwefeldioxid (SO2), 

• Benzol (C6H6), 

• und Feinstaub PM10 

sowohl im Prognosenullfall im Hinblick auf das bestehende Straßennetz der B 7 und B 27, 

als auch in Planfall der A 44 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionierungs-

prognose 2020 dargestellt. Die Unterlage enthält in ihrem Anhang im Rahmen der Darstel-

lung der jeweils untersuchten Plansituationen Angaben zu den berücksichtigten Streckenda-

ten, sowie die Darstellung der ermittelten Gesamtemissionen und eine Gesamtübersicht der 

Immissionen in den angrenzenden Gebieten im jeweiligen Abstand zur Fahrbahn (vgl. Unter-

lage 11.3, Anhang 5.1). Bei der Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens wurde seitens der 

Vorhabenträgerin zutreffend auf die im Planungsgebiet zu erwartenden Gesamtbelastung 

abgestellt, welche sich aus der Hintergrundbelastung und der straßenverkehrsbedingten 

Zusatzbelastung zusammensetzt. Die für das Planungsgebiet zugrundezulegende Immissi-

onsvorbelastung wurde von der Vorhabenträgerin beim Hessischen Landesamt für Umwelt 
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und Geologie (HLUG) für das Prognosejahr 2020 abgefragt. Die Berechnungen der Vorha-

benträgerin ergaben, dass die Grenzwerte der zum damaligen Zeitpunkt anzuwendenden 

22. BImSchV im Planfall unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Dimensionierungsprog-

nose 2020 hinsichtlich der berücksichtigten Schadstoffe in Trassennähe jeweils deutlich un-

terschritten werden. Lediglich im Bereich des Straßenabschnittes von der Anschlussstelle 

Eschwege bis Hoheneiche wird der 24h-Mittelwert von 50 µg/m³ für Feinstaubpartikel (PM10) 

entgegen der zulässigen Anzahl von 35 Überschreitungen, bei der Berechnung ohne jegliche 

Verwallungen 38-mal und entlang der Wehretalbrücke zwischen den Tunneln Trimberg und 

Spitzenberg 39-mal unmittelbar neben der Trasse überschritten. In einem Abstand von 10 m 

und mehr ergab die Abschätzung der Vorhabenträgerin sowohl für Bereiche ohne 

Verwallung, als auch entlang der Wehretalbrücke keine Überschreitungen des 24h-

Mittelwertes in einer unzulässigen Anzahl (vgl. Unterlage 11.3, Anhang 5.1). 

Nach Erlass der 39. BImSchV und unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Verkehrs-

prognose für den Prognosehorizont 2025 (Verkehrsuntersuchung A 44 Kassel-

Herleshausen, Dimensionierungsprognose 2025, Fortschreibung 2009) hat die Vorhabenträ-

gerin im Jahr 2010 eine weitere Berechnung zur Ermittlung der Luftschadstoffkonzentration 

(vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kasselk-Herleshausen, 

VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, 

Oktober 2010) durchgeführt. In diesem Gutachten erfolgten Berechnungen für die Schadstof-

fe Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaubpartikel (PM10) und Stickoxide (NOx) sowie Feinstaubpar-

tikel (PM2,5). Die Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO), Blei (Pb), Schwefeldioxid (SO2) und Ben-

zol (C6H6) werden in diesem Gutachten nicht mehr betrachtet. Für die Ermittlung der Immis-

sionen von verkehrsbedingten Schadstoffen wurde wegen der besonderen topographischen 

Verhältnisse und der Kaltluftströmungen das Berechnungsverfahren PROKAS zusammen 

mit dem dreidimensionalen Ausbreitungsmodell LASAT und dem Kaltabflussmodell KALM 

auf Basis der aktuellen Verkehrsmengen angewandt und dabei den aktuellen Grenzwerten 

der 39. BImSchV gegenübergestellt. Hierbei wurden die mittleren Emissionsfaktoren und 

Startzuschläge der zu berücksichtigenden Fahrzeugkategorien dem vom Umweltbundesamt 

im Jahr 2010 herausgegebenen „Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 

HBEFA“ Version 3.1 entnommen.  

Die seitens der Vorhabenträgerin gewählte Vorgehensweise zur Ermittlung der Schadstoff-

belastung ermöglicht der Planfeststellungsbehörde eine umfassende Abschätzung hinsicht-

lich der vorhabensbedingten Schadstoffstoffbelastung vorzunehmen. Die Anwendung des 

Berechnungsverfahrens nach MLuS 02 wird seitens des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung weiterhin ausdrücklich empfohlen. Daher ist die Vorgehensweise 
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der Vorhabenträgerin, im Jahr 2009 eine Abschätzung nach MLuS 02 vorzunehmen nicht zu 

beanstanden. Das von dem Ingenieurbüro Lohmeyer angewandte Berechnungsverfahren 

PROKAS unter Berücksichtigung des dreidimensionalen Strömungs- und Ausbreitungsmo-

dell LASAT und des Kaltluftabflussmodell KALM zur Berücksichtigung der Topografie und 

der Kaltluftabflüsse ist nach den nachvollziehbaren Ausführungen des Gutachtens geeignet, 

sämtliche im Untersuchungsgebiet liegenden Straßenabschnitte gleichzeitig hinsichtlich ihrer 

jeweiligen Emission zu betrachten und die Schadstoffkonzentrationen flächenhaft zu berech-

nen. Die vorgenommene Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM berück-

sichtigt dabei neben den besonderen topografischen und meteorologischen Gegebenheiten 

auch die Ergebnisse der aktuellen Verkehrsprognose für den Prognosehorizont 2025 hin-

sichtlich der jeweiligen Streckenabschnitte. 

Soweit in dem Gutachten des Ingenieurbüros Lohmeyer darlegt wird, dass aufgrund der to-

pografischen Randbedingungen des Untersuchungsgebietes von bedeutsamen lokalen 

thermisch induzierten Winden auszugehen ist, die in der Betrachtung der örtlichen Windbe-

dingungen berücksichtigt werden müssen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 

Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktua-

lisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 9 f.) und die sich mit dem Verfah-

ren nach MLuS 02 nicht darstellen ließen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, 

S. 49 f.) steht dies einer Bewertung der nach MLuS 02 ermittelten Werte im Rahmen der 

Abschätzung der Schadstoffbelastung nicht entgegen. Die dargestellten Einschränkungen 

hinsichtlich der Anwendbarkeit von MLuS beziehen sich auf die nicht ausreichende 

Darstellbarkeit der Ausbreitungsverhältnisse (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 

Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktua-

lisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 9 f.; Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 05.09.2011, S. 49 f.). Soweit die Abschätzung nach MLuS 02 jedenfalls in unmittelbarer 

Trassennähe (< 10 m) eine Unterschreitung der Grenzwerte ergibt, ist eine Überschreitung 

der Grenzwerte im Bereich der mindestens 126 m von der Trasse entfernten Wohnbebauung 

auch unter Anwendung des Verfahrens  PROKAS/LASAT/KALM nicht zu erwarten (vgl. Auf-

klärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 57/58) 

Es war daher nicht erforderlich, eine Berechnung nach dem Verfahren 

PROKAS/LASAT/KALM unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verkehrsprognose 2025 

für sämtliche möglicherweise im Planfall auftretenden Schadstoffe zu wiederholen. Die Be-
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grenzung der Berechnung nach dem Verfahren PROKAS/LASAT/KALM auf die Schadstoffe 

Stickstoffdioxid (NO2), PM10 und PM2,5 und der Vergleich mit den entsprechenden Immissi-

onsgrenzwerten der 39. BImSchV war hier ausreichend um eine sichere Abschätzung der 

vorhabensbedingt zu erwartenden Schadstoffimmissionen im Hinblick den Schutz der 

menschlichen Gesundheit vornehmen zu können. In dem Gutachten des Ingenieurbüros 

Lohmeyer wird nachvollziehbar dargelegt, dass die Konzentrationen der Luftschadstoffe 

Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid oder Blei derzeit deutlich unter den Grenzwerten der 

39. BImSchV liegen und diese Schadstoffe hinsichtlich der Emissionen durch Straßenver-

kehr nur eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, 

Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktua-

lisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 24). Diese Aussage wird zusätzlich 

durch die von der Vorhabenträgerin nach MLuS 02 ermittelten Zusatzbelastungen hinsicht-

lich der Schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei unmittelbar neben der 

Trasse - wo sich die beschriebenen besonderen topografischen und meteorologischen Be-

dingungen im Untersuchungsgebiet hinsichtlich der Berechnung noch nicht wesentlich aus-

wirken können - gestützt. Die für die jeweiligen Planfälle und Abschnitte ermittelten Werte 

der Zusatzbelastung dieser Luftschadstoffe liegen jeweils erheblich unter den ermittelten 

Vorbelastungen im Untersuchungsgebiet (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, 

S. 57 f.). Hinsichtlich dieser Schadstoffe sind daher keine erheblichen zusätzlichen Belas-

tungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Die Einbeziehung der Schadstoffe Ozon, Arsen, Kadmium, Nickel und Benzo[a]pyren, für die 

die 39. BImSchV lediglich Zielwerte bestimmt, die gemäß §§ 9 und 10 der 39. BImSchV ab 

dem Jahr 2010 bzw. ab dem Jahr 2013 nicht überschritten werden sollen, in die Abschät-

zung der Vorhabenträgerin war nicht erforderlich. Die Schadstoffe Arsen, Kadmium, Nickel 

und Benzo[a]pyren werden als Bestandteile des Feinstaub PM10-Fraktion indirekt in den vor-

liegenden Berechnungen erfasst, so dass bei einer entsprechenden Unterschreitung der 

Grenzwerte für Feinstaub PM10 eine Gefahr für die menschliche Gesundheit nicht zu erwar-

ten sein wird. Zudem sind diese Schadstoffe, ebenso wie Schwefeldioxid (SO2), im Hinblick 

auf den Straßenverkehr nur von untergeordneter Relevanz, da die verkehrsbedingten Zu-

satzbelastungen durch diese Schadstoffe selbst an stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen 

in der Regel deutlich unterhalb der vorhandenen Hintergrundbelastung liegen (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 58 ff.). 
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8.3.3 Beurteilung der Ergebnisse der Schadstoffbere chnung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich aufgrund der Ergebnisse der von der Vorhabenträge-

rin vorgenommenen Schadstoffuntersuchungen davon überzeugt, dass das planfestgestellte 

Vorhaben mit dem Belang der Luftreinhaltung und dem Schutz der menschlichen Gesundheit 

vor Schadstoffbelastungen vereinbar ist. Die Schadstoffabschätzung kommt zu dem Ergeb-

nis, dass vorhabensbedingt die festgeschriebenen Grenzwerte der 39. BImSchV auf den 

Grundstücken in den angrenzenden Bereichen der Trassen nicht überschritten werden.  

Die Abschätzungen der Vorhabenträgerin auf Grundlage von MLuS 02 bezüglich der Luft-

schadstoffe Benzol, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid oder Blei für den Planfall im 

Prognosejahr 2020 ergaben deutliche Unterschreitungen der Grenzwerte der 39. BImSchV 

bereits im Bereich unmittelbar neben der Trasse (vgl. Unterlage 11.3, Anhang 5.1).  

Der 8-h-Wert der Kohlenmonoxid-Immissionen liegt nach den Berechnung für den Bereich 

von der Anschlussstelle Waldkappel bis zur Anschlussstelle Eschwege (Abschnitt 1) für die 

drei geprüften Szenarien - Immissionen ohne Verwallung, mit Verwallung Wallfussabstand 6 

m und mit Verwallung Wallfussabstand 6,5 m - zwischen 1772 bis 1988 µg/m³ und für den 

Abschnitt von der Anschlussstelle Eschwege bis Hoheneiche zwischen 1790 und 2026 

µg/m³. Der Grenzwert der 39. BImSchV von 10 mg/m³ (= 10.000 µg/m³) wird somit deutlich 

unterschritten. Bei den Schadstoffen Benzol und Blei liegt bereits die für den Untersuchungs-

raum ermittelte Vorbelastung deutlich unter den in der 39. BImSchV festgelegten Jahresmit-

telwerten, die ermittelte Zusatzbelastung führt daher zu keiner oder lediglich geringfügigen 

Erhöhungen der Gesamtbelastung. Hinsichtlich des Schadstoffes Schwefeldioxid wurde ein 

Jahresmittelwert von 2 µg/m³ als Vorbelastung für den Bereich der VKE 40.1 für den Planfall 

2020 ermittelt, die errechnete Gesamtbelastung liegt mit maximal 2,1 µg/m³ - jeweils bezo-

gen auf einen Abstand zur Trasse vom 0 m - lediglich geringfügig über dem Vorbelastungs-

wert. Die auf den Schutz der menschlichen Gesundheit abzielenden Grenzwerte der 39. 

BImSchV von 350 µg/m³ (1-h-Wert) bei 24 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr 

oder 125 µg/m³ (24-h-Wert) bei 3 zugelassenen Überschreitungen im Kalenderjahr, werden 

nicht überschritten. Zudem ist hinsichtlich dieser Berechnungen in die Bewertung einzube-

ziehen, dass diesen die Verkehrsprognose für das Jahr 2020 zugrunde lag, welche sowohl 

beim Gesamtverkehr als auch beim Schwerverkehr höhere Werte als in der aktuellen Prog-

nose für 2025 aufzeigt. Unter Berücksichtigung der aktuelleren Verkehrszahlen, wurden bei 

den Berechnungen der Beeinträchtigungen durch die Luftschadstoffe Benzol, Schwefeldio-

xid, Kohlenmonoxid oder Blei zu hohe Verkehrszahlen angenommen, so dass für das plan-

festgestellte Vorhaben niedrigere Belastungen zu erwarten sind.  
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Für die Immissionen von Feinstaubpartikeln PM10 kommt die aktuelle Berechnung auf Grund-

lage der Verkehrsprognose 2025 und unter Verwendung des Berechnungsverfahrens 

PROKAS/LASAT/KALM zu dem Ergebnis, dass für die Bereiche der der VKE 40.1 nächstge-

legenen Bebauung weder eine unzulässige Überschreitungshäufigkeit des 24-h-Wert noch 

des Jahresmittelwertes für Feinstaub PM10 zu erwarten ist (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer 

GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und 

Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 34 f.). Für den 

Planfall 2025 wurden selbst direkt an den Fahrbahnrändern der BAB A44 - im Abschnitt VKE 

40.1 PM10-Immissionen unter 28 µg/m³ im Jahresmittel berechnet, lediglich im Bereich unmit-

telbar um die Tunnelportale wurden Immissionen bis 39 µg/m³ ermittelt. Im Bereich der 

nächstgelegenen Bebauung zu den Straßen im Untersuchungsgebiet sind Immissionen hin-

sichtlich Feinstaub PM10 von unter 23 µg/m³ im Jahresmittel berechnet worden. Der Grenz-

wert für das Jahresmittel von 40 µg/m³ wird demnach deutlich unterschritten. In dem Gutach-

ten des Ingenieurbüro Lohmeyer wird nachvollziehbar dargelegt, dass aufgrund der deutli-

chen Unterschreitung eines ermittelten Schwellenwertes von 29 µg/m³ im Bereich der 

nächstgelegenen Bebauung die zulässige Anzahl der Überschreitungen des in § 4 Abs. 1 der 

39. BImSchV geregelte Tagesmittelwertes (24-h-Wert) zum Schutz der menschlichen Ge-

sundheit nicht erreicht wird (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 

44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des 

Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 34). Das Gutachten führt in diesem Zusammen-

hang insbesondere aus, dass im Rahmen der Herleitung der Anzahl der Überschreitungen 

des PM10-Tagesmittelwertes anhand des ermittelten Jahresmittelwertes zusätzlich eine mit 

einem Sicherheitszuschlag der Standartabweichung erhöhte Funktion, im Gutachten Loh-

meyer als „best fit + sigma“ bezeichnet, und damit ein konservativer Berechnungsansatz 

berücksichtigt wurde (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 

Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des Luft-

schadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 12). Nach Überzeugung der Planfeststellungsbehör-

de kann daher selbst in den Bereichen in unmittelbarer Nähe der Trasse - mit Ausnahme der 

Tunnelportale, an denen ein Jahresmittelwert der PM10-Immissionen von bis zu 28 µg/m³ 

errechnet wurde -, davon ausgegangen werden kann, dass die zulässige Anzahl der Über-

schreitungen des Tagesmittelwertes für Feinstaub PM10 nicht erreicht wird.  

Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass auch durch PM2,5-Immissionen keine 

nachteiligen Wirkungen für die menschliche Gesundheit zu erwarten sind. Der ab dem Jahr 

2015 bezüglich Feinstaub PM2,5 einzuhaltende über das Kalenderjahr gemittelte Immissions-

grenzwert von 25 µg/m³ wird für das Prognosejahr 2025 in den Bereichen der vorhandenen 

Bebauungen deutlich unterschritten, hier bleiben die Immissionen im Jahresmittel deutlich 
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unter einem Wert von 20 µg/m³ und somit im Bereich der Hintergrundbelastung (vgl. Ingeni-

eurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS 

Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, 

S. 37 ff.). 

Eine betriebsbedingte Überschreitung der Grenzwerte der 39. BImSchV bezüglich NO2-

Immissionen ist ebenfalls nicht zu erwarten. Nennenswerte Immissionen werden im Bezug 

auf den Planfall 2025 vor allem durch verkehrsbedingte Emissionen für den Bereich der 

Tunnelportale und unmittelbar entlang der Trasse ermittelt. Im Bereich unmittelbar an der 

Trasse wurden mit bis zu 40 µg/m³ bezogen auf das Jahresmittel die höchsten NO2-

Immissionen im Untersuchungsgebiet ermittelt (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. 

KG, Neubau BAB A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, 

Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 32). An der der A 44 nächst-

gelegenen Bebauung von Bischhausen, Oetmannshausen und Hoheneiche - auch entlang 

der straßennah zur B 27 bzw. B 7 gelegenen Wohnbebauung - wurden Immissionen unter 20 

µg/m³ und damit deutlich unter dem zulässigen Jahresmittelwert von 40 µg/m³ prognostiziert. 

In diesen Bereichen sind im Planfall NO2-Immissionen zu erwarten, die im Bereich der ange-

setzten Hintergrundbelastung liegen. Gegenüber dem Prognosenullfall ergeben sich im 

Planfall 2025 für die genannten Wohnbebauungen vergleichbare bzw. verringerte NO2-

Immissionen, die deutlich unter dem Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg/m³ im Jahresmit-

tel liegen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kassel-

Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des Luftschad-

stoffgutachtens, Oktober 2010, S. 32). Der über eine volle Stunde gemittelte Immissions-

grenzwert für NO2-Immissionen von 200 µg/m³ bei 18 zugelassenen Überschreitungen im 

Kalenderjahr wird nach den überzeugenden Darlegungen des Gutachtens des Ingenieurbü-

ros Lohmeyer sowohl im Planfall 2025, als auch im Prognosenullfall unterschritten. Aufgrund 

der Ableitung aus Messdaten kann darauf geschlossen werden, dass bei der Einhaltung ei-

nes 98-Perzentilwertes von 130 µg/m³ die Grenzwerte der 39. BImSchV bezüglich NO2-

Immissionen eingehalten werden. Für die Bereiche der der Trasse nächstgelegenen Bebau-

ung beträgt der errechnete 98-Perzentilwert für NO2-Immissionen unter 100 µg/m³. Der 

Grenzwert des § 3 Abs. 1 der 39. BImSchV wird daher im Betrachtungsgebiet im 

Prognosenullfall und im Planfall 2025 deutlich nicht überschritten werden.  

Die Planfeststellungsbehörde hat sich anhand der vorliegenden Berechnungen Gewissheit 

darüber verschafft, dass die durch das planfestgestellte Vorhaben verursachten betriebsbe-

dingten Luftschadstoffe, insbesondere Stickdioxid und Feinstaub, nicht zu einer Gesund-

heitsgefährdung von Menschen im Planungsraum führen. Die lufthygienischen Untersuchun-
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gen zur künftigen Schadstoffbelastung sind methodisch nicht zu beanstanden und ermögli-

chen der Planfeststellungsbehörde eine abschließende Beurteilung der schadstoffrelevanten 

Auswirkungen des Vorhabens und erfordern daher keine ergänzenden Untersuchungen be-

hörde zur Beurteilung der diesbezüglichen Auswirkungen und umweltrelevanten Risiken des 

Vorhabens. Die Ergebnisse der Schadstoffuntersuchungen zeigen deutlich, dass durch das 

planfestgestellte Vorhaben keine erheblichen Schadstoffbelastungen für die Bevölkerung des 

Untersuchungsraumes zu erwarten sind. Die für den Planfall ermittelten Gesamtbelastungen 

liegen hinsichtlich der untersuchten Schadstoffe im Bereich der - von der Trasse mindestens 

126 m entfernten - Wohnbebauung im Bereich der angesetzten Vorbelastung. Teilweise 

werden die Vorbelastungswerte bereits direkt neben der Trasse der A 44 nicht nenneswert 

überschritten. Die Grenzwerte der 39. BImSchV werden sowohl im Prognosenullfall, als auch 

im Planfall deutlich nicht überschritten. Im Bereich der Ortslagen von Bischhausen, 

Oetmannshausen und Hoheneiche entlang der bestehenden Bundesstraßen B 27 und B 7 

führt das Vorhaben gegenüber dem Prognosenullfall zu einer zusätzlichen Entlastung der 

Bevölkerung hinsichtlich Schadstoffimmissionen, da aufgrund der prognostizierten Verlage-

rung des Verkehrs auf die A 44 geringere Immissionen zu erwarten sind, die jeweils nahe der 

Hintergrundbelastung liegen (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB 

A 44 Kassel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des 

Luftschadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 23, 32 ff.). Darüber hinaus ergeben sich durch 

die planfestgestellten Kollisionsschutz- und Irritationsschutzwände sowie Überflughilfen, die 

Bestandteil der 3. Plan waren und daher in den vorgenannten Berechnungen nicht berück-

sichtigt wurden, in den jeweiligen Streckenabschnitten zusätzliche Ausbreitungshindernisse 

und Verdünnungswirkungen in der Luft, die positiv für die Bevölkerung wirken (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 50). 

Die Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass auch mittelbar über die Nahrungs-

aufnahme, aufgrund von Schadstoffimmissionen auf landwirtschaftliche Nutzflächen, für die 

menschliche Gesundheit keine nachteiligen Auswirkungen oder Gefährdungen zu besorgen 

sind. Aus den vorliegenden lufthygienischen Untersuchungen ergibt sich, dass landwirt-

schaftliche Flächen auch im Nahbereich der A 44 verkehrsbedingt keinen oder nur geringfü-

gig erhöhten Schadstoffbelastungen ausgesetzt sind. Gegenüber der Hintergrundbelastung 

erhöhte Schadstoffkonzentrationen wurden vor allem im unmittelbaren Bereich der Tunnel-

portale und an der Trasse festgestellt. Straßennah an der Fahrbahn der A 44 wurden für den 

Planfall die höchsten NO2-Immissionswerte mit bis zu 40 µg/m³ im Jahresmittel festgestellt, 

die PM10-Immissionen wurden unmittelbar am Fahrbahnrand mit unter 28 µg/m³ im Jahres-

mittel prognostiziert (vgl. Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, Neubau BAB A 44 Kas-
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sel-Herleshausen, VKE 40.1, AS Waldkappel und Hoheneiche, Aktualisierung des Luft-

schadstoffgutachtens, Oktober 2010, S. 32, 34). Beider Werte liegen unter den Grenzwerten 

der 39. BImSchV. Mit zunehmendem Abstand zum Fahrbahnrand wurden verringerte Immis-

sionen ermittelt, die bezüglich der NO2- und  PM10-Immissionen bereits im geringen Abstand 

zur Trasse wieder im Bereich der errechneten Hintergrundbelastung lagen. Über der Hinter-

grundbelastung liegende Immissionswerte sind somit nur in einem sehr engen Korridor ent-

lang der Trasse festzustellen, der teilweise nicht einmal über die landwirtschaftlich nicht 

nutzbaren Böschungsbereiche der A 44 hinausgeht. Eine betriebsbedingte Erhöhung der 

Schadstoffbelastung auf landwirtschaftlichen Flächen ist im Planfall nicht zu erwarten. Viel-

mehr ist der überwiegende Anteil der landwirtschaftlichen Flächen im Untersuchungsgebiet 

unabhängig von der Realisierung des Vorhabens bereits der vorhandenen Hintergrundbelas-

tung ausgesetzt.  

Die Forderung privater Einwender nach weiteren Vorkehrungen zum Schutz bisher unbelas-

teter landwirtschaftlicher Flächen vor Luftschadstoffen wird zurückgewiesen. Das dabei an-

geführte Interesse landwirtschaftlicher Betrieb an der Erhaltung der Verkaufsmöglichkeiten 

ihrer Produkte, insbesondere solcher, die der Nahrungsmittelherstellung dienen, ist zwar 

grundsätzlich ein im Rahmen der Abwägung durch die Planfeststellungsbehörde zu berück-

sichtigender Belang. Es wurde jedoch nicht substantiert vorgetragen, dass und inwiefern sich 

die bisherigen Vermarktungsmöglichkeiten für die von den Einwendern angebauten Produkte 

durch den Bau der A 44 verschlechtern sollten. Die entsprechende Einwendung trifft insoweit 

lediglich allgemeine Aussagen, ohne dass konkrete Anhaltspunkte für mögliche Nachteile bei 

der Vermarktung der Produkte benannt werden. Es wird auch nicht dargelegt, dass die an-

gebauten Produkte, z. B. wegen des Vertriebs biologischer Erzeugnisse, besondere Produk-

tionsbedingungen erfordern, die durch das Vorhaben beeinträchtigt würden.  Allgemein ge-

haltenen Einwendungen muss die Planfeststellungsbehörde nicht nachgehen. Unabhängig 

davon haben die Untersuchungen der Vorhabenträgerin ergeben, dass durch das Vorhaben 

außerhalb des Trassenbereichs keine Schadstoffbelastungen zu erwarten sind, die über die 

bereits vorhandene Hintergrundbelastung hinausgehen. Die Forderung der Einwender nach 

weiteren Vorkehrungen zum Schutz vor Luftschadstoffen wird daher zurückgewiesen.  
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9 Sonstige Immissionen 

9.1 Baubedingte Immissionen 

Die vorgesehenen Baumaßnahmen entsprechen unter Berücksichtigung der Auflagen unter 

A V 4.2 und A V 5 den rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf den Schutz vor Lärm- und 

Schadstoffauswirkungen während der Bauphase. Die Überwachung der Baustellentätigkeit 

obliegt der zuständigen Immissionsschutzbehörde. 

Rechtliche Grundlage für die von der Planfeststellungsbehörde ausgesprochene Auflage ist 

in Ermangelung einer speziellen gesetzlichen Regelung für die Zumutbarkeit von Baustellen-

lärm § 74 Abs. 2 S. 2 und 3 HVwVfG. Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Träger 

des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerle-

gen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rech-

te anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem 

Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in 

Geld.  

Die Frage der Notwendigkeit von Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm beurteilt sich nach 

§ 22 BImSchG. Als Anforderungen an Errichtung und Betrieb der nicht genehmigungsbedürf-

tigen Anlage „Baustelle“ sind nach § 22 Abs. 1 BImSchG die nicht genehmigungsbedürftigen 

Anlagen und damit auch Baustellen so auszurichten und zu betreiben, dass nach dem Stand 

der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 3 BImSchG verhindert 

werden und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen 

auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die Anforderungen nach § 22 Abs. 1 BImSchG 

werden im Hinblick auf Baulärm durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-

gen Baulärm-Geräuschimmissionen vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160 vom 

01.09.1970), die gemäß § 66 Abs. 2 BImSchG weiter maßgeblich ist, und die 32. BImSchV 

konkretisiert, die als Stand der Technik zu beachten sind. Wesentlich ist vor allem, dass 

auch der von einer über mehrere Jahre hinweg betriebenen Baustelle ausgehende Lärmzeit-

lich begrenzt ist und jedem Grundstückseigentümer und dem Träger eines - im öffentlichen 

Interesse stehenden - (Groß-)Vorhabens die Möglichkeit zustehen muss Vorhaben unter 

auch ihm zumutbaren Bedingungen zu verwirklichen. Die AVV Baulärm setzt unter Nummer 

3.1.1 je nach Nutzung des Gebietes, das von Immissionen durch Baulärm betroffen ist, ge-

trennt für den Tag und die Nacht folgende Immissionsrichtwerte fest 

• Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen und Wohnungen für In-

haber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unter-

gebracht sind, 70 dB(A), 
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• Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind, tagsüber 

65 dB(A) nachts 50 dB(A), 

• Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen weder vorwiegend ge-

werbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 

60 dB(A) nachts 45 dB(A). 

• Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 55 dB(A) 

nachts 40 dB(A), 

• Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht sind, tagsüber 50 dB(A) 

nachts 35 dB(A), 

• Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten tagsüber 45 dB(A) nachts 35 dB(A).  

Als Nacht wird hierbei der Zeitraum von 20 Uhr bis 7 Uhr definiert.  Maßgeblich für die Ein-

stufung der Gebiete sind die Bebauungspläne oder bei einer tatsächlicher Nutzung, die er-

heblich von der im Bebauungsplan festgelegten Nutzung abweicht, die tatsächliche Nutzung 

des Gebiets. 

Bei Beachtung der Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-

lärm -Geräuschimmissionen - und der 32. BImSchV sowie unter Berücksichtigung des Ab-

standes der bewohnten Gebiete von der Trasse sind nicht hinnehmbare Belastungen der 

Wohnbevölkerung bzw. gesundheitsgefährdende Lärmauswirkungen durch den Baustellen-

betrieb nicht zu erwarten. Der Anordnung weiterer technischer Schutzmaßnahmen bedurfte 

es daher nicht. Lärmimmissionen während der Bauzeit können zum Beispiel durch Spren-

gungen während des Tunnelbaus, den Transport von Erdmassen, die Anlieferung/den Ab-

transport von Baustoffen und -materialien sowie durch die Arbeit mit Baumaschinen entste-

hen. Eine konkrete Berechnung der Höhe der Lärmauswirkungen ist jedoch nicht möglich 

und aus Sicht der Planfeststellungsbehörde auch nicht erforderlich. Bei den erforderlichen 

Baumaßnahmen handelt es sich um Tätigkeiten, die dem typischen Baubetrieb beim Bau 

bzw. Ausbau von Verkehrswegen entsprechen. Auch wenn der von einem derartigen Baube-

trieb herrührende Lärm, der über den gewohnten Alltagslärmpegel hinausgeht, in aller Regel 

von den Anwohnern im Einzugsbereich der Baustelle als störend empfunden wird, ist der 

notwendige Baustellenbetrieb auch unter dem Aspekt des Baulärms grundsätzlich hinzu-

nehmen. Die Bauzeit für die gesamte Baumaßnahme beträgt ca. fünf Jahre, einzelne Teil-

baumaßnahmen werden in kürzerer Zeit vollendet. Die Bauabwicklung erfolgt in zeitlich be-

grenzten, aufeinander folgenden Bauphasen (vgl. C III 15.1) Die Auswirkungen auf die 

Wohnbevölkerung beschränken sich daher auf einzelne Phasen und in der Regel nur auf 
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einen Teil der Bauzeit. Eine übermäßige, nicht hinnehmbare Belastung einzelner durch den 

Einsatz der Baumaschinen und den Baustellenverkehr ist nach alldem nicht zu erwarten.  

Die unter C V 4.2 getroffenen Anordnungen sind geeignet und ausreichend, um den Schutz 

der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Lärmimmissionen durch 

den Baustellenbetrieb sicherzustellen. Es wird gewährleistet, dass die Umsetzung der Bau-

maßnahme nach dem Stand der Technik unter Heranziehung der entsprechenden techni-

schen Regelwerke erfolgt. Damit greift die Planfeststellungsbehörde in den Bauablauf, den 

die Vorhabenträgerin gemäß § 4 FStrG zu verantworten hat, nicht ein. Denn die Umweltaus-

wirkungen infolge Baulärms sind eng mit dem gewählten Bauverfahren verbunden. Bei der 

Baudurchführung muss daher die Vorhabenträgerin beachten, dass bei dem gewählten je-

weiligen Bauverfahren auch der Aspekt der Lärmvermeidung mit einbezogen wird, damit 

schädliche Einwirkungen vermindert werden. Im Übrigen sind auch die bauausführenden 

Firmen an die entsprechenden, allgemein gültigen Immissionsschutz-Vorschriften gebunden, 

die durch die zuständigen Immissionsschutzbehörden überwacht und gegebenenfalls durch-

gesetzt werden.  

Mögliche Auswirkung durch das Bauvorhaben sind Staubentwicklungen durch das Abgraben 

von Erdreich und dessen Transport im Bereich der Trasse sowie Abgasentwicklungen von 

Baufahrzeugen und -maschinen. Der Umfang derartiger Belastung hängt im Wesentlichen 

von den Witterungsbedingungen und dem konkreten Bauablauf in den einzelnen Strecken-

abschnitten ab. Die Vorhabenträgerin ist gemäß § 22 BImSchG verpflichtet, die nach dem 

Stand der Technik möglichen Vorkehrungen zu treffen, um negative Auswirkungen durch 

Staubentwicklungen weitestgehend zu vermeiden. Hierzu kann es zum Beispiel erforderlich 

sein, im Baufeld befindliche Baustraßen zur Vermeidung von Staubaufwirbelungen zu befes-

tigen oder bei entsprechender Trockenheit anzunässen oder im Bereich der Auffahrten von 

den Baustellenbereichen zum klassifizierten Straßennetz Reifenwaschanlagen für Baufahr-

zeuge vorzusehen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, 

beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 56).  

9.2 Immissionen in Form von Erschütterungen 

Durch das Vorhaben werden keine schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Erschütte-

rungs-Immissionen hervorgerufen, die nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefah-

ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 

Nachbarschaft herbeizuführen. Der Planfeststellungsbehörde liegen keine Anhaltspunkte 

vor, dass durch Bauarbeiten oder betriebsbedingt Erschütterungseinwirkungen auf Nachbar-

grundstücke hervorgerufen werden, die deren Benutzung über das ortsübliche Maß hinaus 
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beeinflussen. Im Bereich der Tunnel ist die Tunnelüberdeckung so groß, dass Erschütterun-

gen aufgrund der natürlichen Dämpfungswirkung des Straßenaufbaus und des Bodens 

oberhalb der Tunnel nicht mehr spürbar sein werden. Im Bereich der freien Strecke werden 

während des Betriebs Erschütterungen infolge der natürlichen Dämpfungswirkung des Stra-

ßenaufbaus und des Bodens sowie der geringen Erschütterungsquellen und der vergleichs-

weise großen Entfernung zur nächsten Bebauung ebenfalls nicht zu spürbaren Immissionen 

für die Wohnbevölkerung führen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 61). 

Vielmehr tritt durch die im Planfall prognostizierte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere 

des Schwerverkehrs, von der in den Ortslagen von Bischhausen, Oetmannshausen und 

Hoheneiche verlaufenden B 7 bzw. B 27 auf die A 44 eine zusätzliche Entlastung für die Be-

völkerung ein. Im Prognosenullfall wirken betriebsbedingte Erschütterungen durch den Ver-

kehr unmittelbar innerhalb der Ortschaften entlang der B 7 und der B 27. Im Planfall tritt hin-

sichtlich der Beeinträchtigungen durch betriebsbedingte Erschütterungen eine deutliche Ver-

besserung für die Bevölkerung gegenüber dem Prognosenullfall ein (vgl. Aufklärungsschrei-

ben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhaben-

trägerin vom 05.09.2011, S. 61). 
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10 Klima 

Das planfestgestellte Vorhaben wahrt die Belange des Klimaschutzes. Die Realisierung des 

Vorhabens und die damit verbundene Rodung von Waldflächen, die Versiegelung von Flä-

chen im Trassenverlauf oder die Errichtung von Bauwerken im Bereich von Kalt- und Frisch-

luftleitbahnen hat keine nachteiligen Wirkungen auf die klimatischen Verhältnisse der Regi-

on. Die wichtigsten klimatischen Ausgleichsströmungen im Untersuchungsraum werden 

durch das planfestgestellte Vorhaben weder unterbrochen noch umgelenkt. Die 

vorhabensbedingten Auswirkungen beschränken sich vielmehr auf die gerodeten und ver-

siegelten Flächen im Trassenverlauf und die unmittelbar daran angrenzenden Bereiche. Die-

se kleinräumigen Veränderungen sind unter Berücksichtigung der überwiegenden, mit dem 

Vorhaben verfolgten Ziele hinnehmbar. 

Dieses Ergebnis wird durch das Gutachten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom 

13.09.1999 (vgl. Deutscher Wetterdienst, Amtliches Gutachten zur klimatologischen Beurtei-

lung der geplanten Bundesautobahn A 44 zwischen Bischhausen und Wommen, vom 

13.09.1999) bestätigt. Der Deutsche Wetterdienst hat im Auftrag der Vorhabenträgerin die 

nächtlichen Kaltluftabflüsse untersucht, die bei windschwachen Strahlungswetterlagen im 

Wehretal zwischen Bischhausen und Reichensachesen sowie im unteren Sontratal auftreten. 

Kaltluftströmungen, welche in der Regel bei windschwachen Hochdruck-Wetterlagen entste-

hen, sorgen für eine natürliche Belüftung und Abkühlung von besiedelten Gebieten. Befinden 

sich Hindernisse wie Schutzwände, Straßendämme, entsprechend große Gebäude oder 

ganze Stadtteile in der Strömung, so reduzieren oder unterbinden diese Objekte den Kaltluft-

strom. Dammartige Hindernisse bewirken Kaltluftstau und als Folge Kaltluftseen mit erhöhter 

Frost- und Nebelhäufigkeit. Kaltluftströmungen beeinflussen auch die Ausbreitung von 

Schadstoffen oder Gerüchen. Im Rahmen des Klima- und Immissionsschutzes sind daher 

Kaltluftentstehung und Kaltluftflüsse sowohl qualitativ als auch quantitativ von besonderer 

Bedeutung.  

Das vom Deutschen Wetterdienst eingesetzte Kaltluftabflussmodell KLAM_96 Klimasimulati-

onsmodell ist geeignet, die meteorologischen Auswirkungen des planfestgestellten Vorha-

bens zu prognostizieren. Das Kaltluftabflussmodell KLAM_96 ist ein zweidimensionales, ma-

thematisch-physikalisches Modell, das die zeitliche Entwicklung, d. h. die Geschwindigkeit 

und Richtung, von Kaltluftflüssen im Gelände und die Höhe der Kaltluft in Metern simuliert, 

die sich während einer Nacht über dem Untersuchungsgebiet bildet. Bei einer solchen Mo-

dellsimulation ist es kennzeichnend, dass bestimmte Anfangs- und Randbedingungen und 

Mittelwerte zugrunde gelegt werden und nicht jede Sondersituation berücksichtigt werden 

kann. Die Modellrechnungen werden daher unter Standardbedingungen für die Dauer einer 
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Nacht von 8 Stunden (Sommer) durchgeführt (vgl. Deutscher Wetterdienst, Amtliches Gut-

achten zur klimatologischen Beurteilung 1999, S. 2 f.) Einwendungen, die darauf abstellen, 

dass die vorgenommenen Berechnungen lediglich "normale" Wetterbedingungen simulieren 

und Ausnahmesituationen nicht berücksichtigt wurden, werden daher zurückgewiesen. Eine 

Neuberechnung durch den Deutschen Wetterdienst auf Grundlage zwischenzeitlich aktuali-

sierter Berechnungsverfahren war nach Überzeugung der Planfeststellungsbehörde eben-

falls nicht erforderlich, da aufgrund der unveränderten Eingangsparameter vor Ort und der 

eindeutigen Ergebnisse der vorgelegten Berechnungen nicht mit wesentlich anderen Ergeb-

nissen bei einer Neuberechnung gegenüber dem Gutachten von 1999 zu rechnen war. 

Der Untersuchungsraum für die Berechnungen umfasst eine Fläche von 78 km² (6 km x 13 

km) und beinhaltet die Orte Bischhausen, Oetmannshausen, Reichensachsen und 

Hoheneiche. Die berücksichtigten Geländehöhen liegen zwischen 180 m ü. NN und 430 m ü. 

NN. Es wurden somit sämtliche topographischen Strukturen, die einen Einfluss auf das Kalt-

luftgeschehen im Untersuchungsgebiet haben können, erfasst. 

Das DWD-Gutachten vergleicht den Ist-Zustand der Kaltluftabflüsse mit dem Planzustand 

(vgl. Deutscher Wetterdienst, Amtliches Gutachten zur klimatologischen Beurteilung 1999, S. 

4 ff.). Im Ist-Zustand sind zu Beginn der Nacht insbesondere von den Hängen nördlich des 

Wehretals zwischen Bischhausen und  Oetmannshausen starke, ins Tal fließende Kaltluft-

ströme festzustellen, die weiter entlang der Talbiegung in Richtung Reichensachsen fließen. 

Diese Kaltluftabflüsse verlieren auf dem Weg in Richtung Reichensachsen an Fließge-

schwindigkeit. Die Verringerung der Fließgeschwindigkeit ist insbesondere im Bereich der 

geplanten Talbrücke Wehretal zwischen Oetmannshausen und Reichensachsen zu be-

obachten. In diesen Bereich mündet nördlich ein mächtiger Kaltluftfluss des Leinbachtals, 

der den Kaltluftfluss des Wehretals zu Beginn der Nacht blockiert. Der Kaltluftabfluss aus 

dem unteren Sontratal wird seinerseits durch die Kaltluft des Wehretals im Bereich der Ein-

mündung in die Talbiegung abgebremst und liefert zu Beginn der Nacht keinen nennenswer-

ten Beitrag zum Kaltluftfluss des Wehretals. Nach ca. 3 bis 4 Stunden konnte ein Abschwä-

chen des Kaltluftstroms des Leinbachtales festgestellt werden, so dass sich die beiden Kalt-

luftflüsse des Wehretals und des Leinbachtals bei ihrem Aufeinandertreffen im Bereich der 

geplanten Wehretalbrücke neutralisieren, die Zone geringer Windgeschwindigkeiten hat sich 

hier aufgelöst. Die Kaltluft des Wehretals kann nunmehr weiter talwärts strömen. Im Bereich 

des Sontratals treten ebenfalls geringe Windgeschwindigkeiten auf. Am Ende der Nacht, 

nach ca. 8 Stunden Modelllaufzeit, ist an den Hängen des Wehretals bis zur Waldgrenze bei 

etwa 250 m ü. NN kein hangabwärtsgerichteter Kaltluftabfluss mehr vorhanden, die Kaltluft 

fließt hier am Talgrund in Richtung Reichensachsen. Im östlichen Talgrund des Sontratales 
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ist bei Hoheneiche ein lebhafter talabwärtiger Kaltluftfluss vorhanden, während die zunächst 

intensiv fließende Kaltluft auf der westlichen Talseite durch die Ortslage von Hoheneiche 

abgebremst wird. 

Der Vergleich der Bestandsaufnahme für den Ist-Zustand mit den im Planfall zu erwartenden 

Änderungen zeigt, dass die Auswirkungen des Vorhabens für das Lokalklima gering und 

über den Bereich unmittelbar entlang der Trasse hinaus, nicht von Relevanz sind. Die Mo-

dellrechnungen zeigen keine wesentliche Verminderung der Kaltluftflüsse oder Änderungen 

der Fließrichtung entlang der Flusstäler der Wehre und der Sontra durch den planfestgestell-

ten Abschnitt der A 44 während des Verlaufs der Nacht (vgl. Deutscher Wetterdienst, Amtli-

ches Gutachten zur klimatologischen Beurteilung 1999, S. 8 ff.). Lediglich im Nahbereich 

unmittelbar neben der Trasse gibt es Veränderungen bezüglich der Fließrichtung und -

geschwindigkeit der Kaltluftströme. Im Bereich der Wehretalbrücke werden ermittelte Kalt-

luftströme vorhabensbedingt nicht beeinträchtigt. Lediglich im unmittelbaren Bereich der seit-

lichen Anbindungen ergeben sich Strömungshindernisse. Der prognostizierte Düseneffekt 

(höhere Fließgeschwindigkeiten an Engpässen) an den Durchlässen im Bereich des Nord-

abhanges des Wehretals zu Beginn der Nacht, der in diesen Bereichen zu einer Erhöhung 

der Fließgeschwindigkeit oberhalb der Autobahn und zu einer Verringerung der Geschwin-

digkeit unterhalb der Trasse führt, verschwindet im Laufe der Nacht. Bis zum Ende der Nacht 

entwickelt sich die Autobahn vielmehr oberhalb des Bahndammes zu einer zu einer Kaltluft-

senke und -Abflussbahn. Hier wird der Kaltluftanteil, der über die Trasse und durch die 

Durchlässe fließt, in den auch ohne das Vorhaben zu diesem Zeitpunkt auftretenden intensi-

ven Kaltluftabfluss entlang des Wehretals in Richtung Reichensachsen einbezogen. Ober-

halb der Trasse treten keine Änderungen auf.  

Die festgestellten Auswirkungen auf Ebene des Mikroklimas sind im Hinblick auf die im Inte-

resse der Allgemeinheit notwendige Straßenbaumaßnahme hinzunehmen. Die für das Plan-

vorhaben sprechenden Gesichtspunkte weisen ein solches Gewicht auf, dass die geringfügi-

gen, lediglich räumlich eng begrenzten und sich auf die großräumigen klimatischen Verhält-

nisse des Untersuchungsraumes nicht auswirkenden Beeinträchtigungen hinter dem öffentli-

chen Interesse an der Planung zurücktreten und dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 
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11 Wasserwirtschaft 

Die Belange der Wasserwirtschaft sind gewahrt. Das planfestgestellte Vorhaben ist nach 

Maßgabe der verfügten Nebenbestimmungen mit dem Grundsatz der Vorsorge gegen Ver-

unreinigungen des Wassers oder gegen sonstige nachteiligen Veränderungen seiner Eigen-

schaften vereinbar und trägt den Anforderungen an einen leistungsfähigen Wasserhaushalt 

Rechnung (vgl. § 5 Abs. 1, § 12 Abs. 1 WHG). 

11.1 Wasserwirtschaftliche Situation im Planungsgeb iet 

Der Anwendungsbereich des WHG und des HWG umfasst gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 WHG 

oberirdische Gewässer und das Grundwasser. Nach § 2 Abs. 2 S. 1 WHG i. V. m. § 1 Abs. 2 

HWG sind Straßenseitengräben als Bestandteil von Straßen sowie Be- und Entwässerungs-

gräben vom Anwendungsbereich des WHG und HWG ausgenommen, soweit diese von 

wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind. Im Planungsgebiet sind folgende 

Oberflächengewässer vom Anwendungsbereich des WHG und des HWG umfasst (vgl. Auf-

klärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 65 und Anlage 4): 

• Gewässer II. Ordnung: Die von West nach Ost bis Oetmannshausen nahezu parallel 

zur Trasse verlaufende Wehre und die von Süden kommende, in Höhe der Ortslage 

Oetmannshausen in die Wehre einmündende Sontra, 

• Gewässer III. Ordnung: Der nördlich der Wehre gelegene Pfontalgraben, der 

Dasbach, der Sengelbach und der Trimbach, der südlich der Wehre gelegene 

Hosbach und Rappelbach sowie die von der Wehre abzweigenden Mühlgräben ein-

gestuft. Die Trasse kreuzt teilweise diese Gewässer.  

Die Trasse der VKE 40.1 sowie ein Teil der landschaftspflegerischer Maßnahmen befinden 

sich in den festgesetzten Schutzgebieten von vier Wassergewinnungsanlagen (vgl. Unterla-

ge 13.2, Blatt 1), deren Einzugsgebiete sich in vielen Bereichen überschneiden. Der Tunnel 

Trimberg (BW 40.1-08) befindet sich zum Teil in der Wasserschutzzone III dieser Trinkwas-

sergewinnungsanlagen, der Tunnel Spitzenberg (BW 40.1-12) liegt außerhalb der Wasser-

schutzgebiete, jedoch in der Nähe der Wassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen 

Oetmannshausen“ und des „Hochbehälters Oetmannshausen.“ Die landschaftpflegerischen 

Maßnahmen E 7.7 und A 21 sind innerhalb der Wasserschutzzone II der Wassergewin-

nungsanlage "Tiefbrunnen Winterkasten“ bzw. der Wassergewinnungsanlage "Brunnen 1 

(Bischhausen)“ verortet.  
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Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Wehre (vgl. Verordnung des Regierungsprä-

sidiums Kassel vom 31.10.2008, Staatsanzeiger für das Landes Hessen Nr. 50/2008, S. 

3266) ist von der Wehretalbrücke (BW 40.1-11) und dem Rampenbauwerk B 27 Nord (BW 

40.1-10) sowie einem Teil der landschaftspflegerischen Maßnahmen betroffen. 

11.2 Erlaubnisse zur Nutzung von Oberflächengewässe rn und Grundwasser, 

§ 9 WHG 

11.2.1 Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswa sser in Gewässer im Betrieb 

Die Erlaubnis zur Einleitung des von den Straßenoberflächen und Böschungen abfließenden 

Niederschlagswasser in Gewässer im Betrieb konnte gem. § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, 

§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 10, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG erteilt werden, da 

weder schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind, die nicht durch Nebenbestim-

mungen vermeidbar oder ausgleichbar wären, noch andere Anforderungen nach öffentlich-

rechtlichen Vorschriften der Erteilung der Erlaubnis entgegenstehen (§ 12 WHG).  

Das Regierungspräsidiums Kassel als zuständige obere Wasserbehörde hat mit Schreiben 

vom 29.09.2011 sein Einvernehmen zu der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde er-

teilt (§ 19 Abs. 3 WHG). 

Das Einbringen und die Einleitung von Stoffen in Gewässer stellt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG eine erlaubnispflichtige Benutzung dar. Der Gewässerbegriff umfasst sowohl Oberflä-

chengewässer, als auch das Grundwasser, so dass auch die Einleitung in das Grundwasser 

eine Nutzung im Sinne den § 9 WHG darstellt. Der Stoffbegriff des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG ist 

weit zu verstehen und umfasst alle Stoffe, die sich im Wasser auflösen oder zerteilen können 

oder fortgeschwemmt werden können. Das von der Straßenoberfläche ablaufende Nieder-

schlagswasser kann durch Öl, Kraftstoff, Bremsen-, Reifen-  und Straßenabrieb sowie Ruß, 

Staub und im Winter durch Streusalz verunreinigt sein. Hinzu kommen Verunreinigungsrisi-

ken durch Unfälle. Daher ist für die Einleitung von Straßenoberflächenwasser eine Erlaubnis 

auszusprechen. Da auch Sedimente unter den Begriff des Stoffes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 

WHG fallen können (vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 10. Auflage 2010, § 9 Rn. 28, § 32 

Rn. 11 f.), hat die Planfeststellungsbehörde auch eine Erlaubnis auszusprechen, wenn von 

Hang- und Böschungsbereichen Niederschlagswasser ohne direkten Kontakt mit der Fahr-

bahnoberfläche über neu geschaffene Entwässerungseinrichtungen wie Seitenmulden, Grä-

ben, Durchlässe oder Versickerungsmulden gezielt in Oberflächengewässer oder das 

Grundwasser eingeleitet oder eingebracht werden. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen zur Entwässerungsplanung  

geprüft und soweit diese nicht ausreichend gewesen sind, die Vorhabenträgerin zur  Über-

prüfung und Korrektur der Unterlagen sowie näheren Erläuterung aufgefordert (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 61 ff.). Die Vorhabenträgerin hat daraufhin die 

Unterlagen zur Entwässerungstechnik teilweise überarbeitet und mit der 4. Planänderung in 

das Verfahren eingeführt.  

Die Vorhabenträgerin hat mit dem Erläuterungsbericht der wassertechnischen Untersuchung 

(Unterlage 13.1, Kap. 5.8) eine Liste der Einleitestellen in Gewässer vorgelegt, die die Plan-

feststellungsbehörde im Rahmen ihrer Entscheidung unter A II 1 zugrunde gelegt hat. Die 

Planfeststellungsbehörde hat dabei die in der Liste aufgeführten Einleitestellen und Mengen 

zusammengefasst, soweit in einem Graben oder anderen Entwässerungseinrichtungen, die 

kein Gewässer im Sinne der § 2 Abs. 2 S. 1 WHG, § 1 Abs. 2 HWG darstellen, die Zuflüsse 

von verschiedenen Stellen gesammelt und zu einer Einleitestelle in ein klassifiziertes Ge-

wässer geführt werden. In der Liste der Vorhabenträgerin nicht aufgeführt waren die Stellen, 

an denen nach der Darstellung in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 5 bzw. Unterlage 

13.3, Blatt 5 über Versickerungsmulden eine Einleitung in das Grundwasser vorgesehen ist. 

Diese wurden jedoch im Erläuterungsbericht der wassertechnischen Untersuchung (Unterla-

ge 13.1, Kap. 5.5.8 und 5.5.13) berücksichtigt. Soweit in der Auflistung der Einleitestellen 

und -mengen für den Entwässerungsbereich V unter der Ziffer 5 angegeben wurde, dass hier 

aus dem Rohrdurchlass Nr. 23 die Einleitung von 1.999 l/s in den Trimbach erfolgt, hat die 

Planfeststellungsbehörde die Einleitemenge und Bezeichnung der Einleitestelle korrigiert. 

Nach der Darstellung in den Planunterlagen (Unterlage 13.1, Blatt 5 und 13.3, Blatt 5 sowie 

Erläuterungsbericht der wassertechnischen Untersuchung, Unterlage 13.1, Kap. 5.5.11) er-

folgt die Einleitung aus der Seitenmulde der Rampe Göttingen - Kassel von maximal 299 l/s 

in den Trimbach vor dem vorgesehenen Durchlass Nr. 23, der seinerseits Teil des 

Trimbaches sein wird. Die Abflussmenge des Trimbachs von bis zu 1.700 l/s bei einem 

Hochwasserereignis HQ100 wurde bereits in der Berechnung der Vorhabenträgerin berück-

sichtigt, der Durchlass Nr. 23 ist daher ausreichend dimensioniert. Bezüglich der 

Einleitemenge in den Trimbach war daher seitens der Planfeststellungsbehörde unter A II 1, 

Nr. 17 lediglich eine Einleitemenge von 299 l/s anzusetzen. 

Das von der Vorhabenträgerin geplante System der Entwässerungseinrichtungen sieht vor, 

vom Beginn der Baustrecke kurz vor der Anschlussstelle Waldkappel bis zum Tunnel 

Trimberg, das auf der Fahrbahn anfallende Niederschlags- und Oberflächenwasser vollstän-

dig über seitlich der Fahrbahn und im Mittelstreifen angeordnete Straßenabläufe, Rinnen und 
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Sammelleitungen zu fassen. Von dort wird das Wasser in unter Dauerstau betriebene Leicht-

flüssigkeitsabscheider mit nachgeschalteten Rückhaltebecken geleitet und über Drossel-

bauwerke an die jeweilige Vorflut abgegeben werden. Im Anschluss an den Tunnel Trimberg 

und die Wehretalbrücke wird der Oberflächenabfluss der Fahrbahn und der Böschungen 

über Seitenmulden mit anschließender Weiterführung in Regenrückhaltebecken gefasst.  

Insgesamt sind sechs Rückhaltebecken als offene Erdbecken mit Drosseleinrichtung vorge-

sehen. Die Regenrückhaltebecken Nr. 1 bis 4 erhalten als Maßnahme nach RiStWag ein 

vorgeschaltetes Fangbecken mit Einrichtungen zur Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Die Fang-

becken werden unter Dauerstau betrieben und entsprechend den Anforderungen nach 

RiStWag abgedichtet. Die in dem Bereich hinter der Anschlussstelle Eschwege bis zum 

Bauende verorteten Regenrückhaltebecken Nr. 5 und 6, werden als einfache Regenrückhal-

tebecken ohne Leichtflüssigkeitsabscheider ausgeführt. Der Einlauf und Sohlbereich der 

Fangbecken ist mit Betonpflaster zur Verhinderung von Ausspülungen sowie Beschädigun-

gen der Sohlabdichtung im Zuge der Wartungsarbeiten befestigt. Über die Prallwand im Ein-

laufbereich werden eine gleichmäßige Verteilung des Wassers in Strömungsrichtung und ein 

gleichzeitiger Energieabbau erreicht. Um die Durchführung von Wartungsarbeiten zu ermög-

lichen, erhalten alle Becken einen wassergebundenen Umfahrungsweg mit einer Breite von 

3,00 m, die Dammkronenbreite beträgt 4,50 m. 

Die Entwässerung der Wehretalbrücke erfolgt getrennt für beide Richtungsfahrbahnen im 

Bauwerk mit Abschlag des anfallenden Oberflächenwassers an den Brückenpfeilern in drei 

unter dem Bauwerk vorgesehene Versickerungsmulden.  

Im Bereich der Tunnelbauwerke werden zur Fassung von anfallendem Reinigungswasser 

und zur Rückhaltung von Leichtflüssigkeit im Falle einer Havarie "Schadstoff-Becken" vorge-

sehen. Am Tunnel Trimberg erfolgt die Entwässerung ausschließlich in östliche Richtung aus 

der Trinkwasserschutzzone III heraus. Hier wird das Schadstoffbecken im Bereich des Ost-

portals angeordnet. Beide Tunnelröhren erhalten durchgehend einseitig angeordnete Schlitz-

rinnen zur Fassung des Schleppwassers. Diese münden in das Schadstoffbecken. Die Ent-

wässerung des westlichen Voranschnittes wird unabhängig von der Tunnelentwässerung 

durch das Bauwerk hindurch geleitet und der Wehre als Vorflut über den Trimbach zugeführt. 

Der Tunnel Spitzenberg hat seinen Hochpunkt innerhalb des Bauwerks, so dass an beiden 

Portalen Schadstoffbecken angeordnet werden. Die Streckenentwässerung wird nicht durch 

den Tunnel geführt. Es findet somit eine Trennung zwischen dem außerhalb der Tunnel auf 

die Fahrbahnoberfläche auftreffenden Regenwasser und betriebsbedingt verunreinigtem 

Wasser innerhalb der Tunnel statt. Die Schadstoffbecken sind nicht an das Entwässerungs-

system angeschlossen, sondern werden bei einer entsprechenden Erforderlichkeit durch 
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Tankwagen abgepumpt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 69/70), so 

dass hier keine Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 WHG erfolgt. Die Entsorgung des 

abgepumpten Wassers hat nach den gesetzlichen Vorschriften über dafür vorgesehene Ab-

wasseranlagen zu erfolgen, eine Regelung hierzu ist im Planfeststellungsbeschluss nicht 

erforderlich. 

Die Vorhabenträgerin hat bei der Planung des Entwässerungssystems und der Regenrück-

haltebecken die Vorgaben der Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Entwässerung 

(Ras-Ew) und die Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewin-

nungsgebieten (RiStWag) beachtet. Soweit sich die Trasse innerhalb der in der Unterlage 

13.2, Blatt 1 dargestellten Wasserschutzzonen III der Wassergewinnungsanlagen befindet, 

ergibt sich die Erforderlichkeit der Anwendung der RiStWag daraus, dass die Fließdauer von 

den jeweiligen Einleitestellen in die Vorflut weniger als 2 Stunden bis zu der Grenze der 

nächstgelegenen WSZ III beträgt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 21; 

Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 61/62 und Anlage 4 RiStWag, 2002, 

Kap. 6.4.2.). Die Regenrückhaltebecken Nr. 1 bis 4 sind nach den Vorgaben der RiStWag 

auszuführen. Die Regenrückhaltebecken Nr. 5 und 6 liegen außerhalb von Wasserschutzge-

bieten, so dass die RiStWag keine Anwendung findet. Hier erfolgt eine gedrosselte Einlei-

tung in Gewässer über vorhandene Grabensysteme. Die Erforderlichkeit der Regenrückhal-

tung und Drosselung ergibt sich in diesen Bereichen daraus, dass die im Ist-Zustand in den 

Hangbereichen anfallenden Wassermengen in dem vorhandenen Grabensystemen nicht 

erhöht werden sollen. In der Unterlage 13.1 hat die Vorhabenträgerin nachgewiesenen, dass 

die Kapazität der vorhandenen Gräben unter Berücksichtigung der vorgesehenen Drossel-

mengen im Planfall für die in Seitenmulden gefassten Wassermengen ausreichend ist. Die 

Berechnungen der Unterlage 13.1 weisen nach, dass die planfestgestellten Regenrückhalte-

becken und übrigen Entwässerungsanlagen ausreichend dimensioniert sind, so dass durch 

die Einleitung von Niederschlagswasser keine schädlichen Veränderungen der vorhandenen 

Gewässer und Gräben zu erwarten sind. Soweit in Einwendungen pauschal vorgetragen 

wird, dass die Überschwemmungsgefahr durch vorhabensbedingte Flächenversiegelungen 

nicht ausreichend beachtet wurde, werden diese Einwendungen daher zurückgewiesen. 

Die Planfeststellungbehörde hat davon abgesehen, die von der Vorhabenträgerin vorgeleg-

ten Pläne mit Längsschnitten der Regenrückhaltebecken (Unterlage 13.5) und die Lagepläne 

der Regenrückhaltebecken (Unterlage 13.6) planfestzustellen. Die Lage und Dimensionie-
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rung der Regenrückhaltebecken ist in der planfestgestellten Unterlage 7, Blatt 1 bis 5 und 

Blatt 7 hinreichend festgesetzt. Eine weitergehende Präzisierung der technischen Planung ist 

im Rahmen der Planfeststellung nicht erforderlich, sondern kann einer in Abstimmung mit der 

oberen Wasserbehörde vorzunehmenden Ausführungsplanung vorbehalten bleiben. Um den 

von der oberen Wasserbehörde in ihren Stellungnahmen vom 02.12.2002 und 18.07.2006 

vorgebrachten Hinweisen zur Gestaltung der Regenrückhaltebecken und der Entwässe-

rungseinrichtungen, insbesondere hinsichtlich der Beachtung der Vorgaben der RiStWag, 

Rechnung zu tragen, hat die Planfeststellungsbehörde daher durch Nebenbestimmung an-

geordnet (vgl. Nebenbestimmung A II 1 Nr. 1 bis 3 sowie Nr. 6), dass die technische Gestal-

tung der Regenrückhaltebecken und der weiteren Entwässerungsanlagen und -leitungen, 

soweit Wasserschutzgebiete betroffen sind, gemäß den Anforderungen der RiStWag und der 

geltenden technischen Regelwerke zu gestalten sind. Darüber hinaus wurden auf Anregung 

der oberen Wasserbehörde weitere, sich nicht aus der RiStWag ergebende und dem Schutz 

der Trinkwassergewinnungsanlagen dienende Nebenbestimmungen (vgl. Nebenbestimmung 

A II 1 Nr. 4 und 5) aufgenommen.  

Die Entwässerung des Straßenoberflächenwassers eines Teils der verlegten B 27 sowie die 

Entwässerung der Wehretalbrücke erfolgt über künstlich geschaffene Versickerungsmulden 

ins Grundwasser. Die Grundwasserbeeinflussung wird nach Maßgabe der vorgelegten Pla-

nung bei Beachtung der Vorgaben des Arbeitsblatt DWA-A 138 von der Planfeststellungsbe-

hörde als unbedenklich eingestuft, so dass hier das auf der mit einem Spritzschutz versehe-

nen Wehretalbrücke anfallende Straßenoberflächenwasser ohne Vorbehandlung versickert 

werden kann. Die hydraulischen Standortvoraussetzungen für eine Versickerung des auf 

dem Bauwerk maximal anfallenden Abflusses von 167,09 l/s (vgl. Telefonvermerk vom 

16.09.2011) liegen unter Beachtung der Vorgaben des Arbeitsblatt DWA-A 138 und der Ne-

benbestimmungen A II 1 Nr. 1 und 2  vor. Die Planung der Versickerungsmulde zur Entwäs-

serung der Wehretalbrücke sieht vor, drei jeweils ca. 100 m lange Versickerungsmulden un-

ter der Wehretalbrücke gemäß Ras-EW auszuführen. Die Versickerungsmulde wird mit ei-

nem Überlauf versehen, der auf dem Gewässerflurstück 130/4, Flur 17, Gemarkung Rei-

chensachsen in die Wehre einmündet. Aufgrund der ungünstigen Versickerungsverhältnisse 

im Bereich des geplanten Bauwerkes mit kf-Werten von ca. 10-8 werden die Versickerungs-

mulden zur Gewährleistung der Reinigungswirkung und zur Sicherung der Durchlässigkeit 

der Böden mit einem maximalen Rückhaltevolumen von insgesamt 738 m³ ausgeführt. Bei 

Vornahme eines Bodenaustausches, kann dieses Volumen gegebenenfalls entsprechend 

verringert werden. Die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens scheidet im Bereich des 

Brückenbauwerkes aufgrund der im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Wehre er-

forderlichen hochwasserfesten Errichtung des Bauwerkes und des vorzunehmenden Aus-
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gleichs des verloren gegangenen Rückhalteraumes aus Sicht der oberen Wasserbehörde 

aus (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

30.08.2011, Seite 1). Ein Herausleiten des anfallenden Niederschlagswassers aus dem 

Überschwemmungsbereich kommt auf Grund der Gefälleverhältnisse des Brückenbauwer-

kes nicht in Betracht.  

Mit der Auflage unter A II 1 Nr. 8 wurde zur Sicherung eines ungehinderten Ablaufs des ein-

geleiteten Wassers über den Trimbach angeordnet, den unter dem Radweg (Gemarkung 

Reichensachsen, Flur 17, Flurstück 49) verlaufenden Durchlass auf einen Durchlass DN 

1000 aufzuweiten. Die Entwässerungsplanung der Vorhabenträgerin (Unterlage 13.1, Blatt 5 

und 13.3, Blatt 5) sieht vor, das Fahrbahnoberflächenwasser aus dem Bereich des West- 

und Ostportals des Tunnels Trimberg sowie Wasser von den Böschungen nördlich der An-

schlussstelle über ein Grabensystem in den Trimbach eingeleitet wird. Dieser wird anschlie-

ßend durch ein neu zu verlegendes Rohr DN 1000 unter der zu verlegenden Bundesstraße B 

27 geführt, von dort weiter unter dem Bahndamm durch ein bereits vorhandenes Rohr DN 

1000 und schließlich durch ein unter dem Radweg verlaufendes Rohr, welches lediglich ei-

nen Durchmesser DN 500 aufweist. Zur Vermeidung eines Rückstaus und damit zum Schutz 

der Bahnanlagen ist hier eine Aufweitung des Durchlasses auf einen Durchmesser DN 1000 

erforderlich. Die Planfeststellungsbehörde hat diese Anordnung mit der oberen Wasserbe-

hörde abgestimmt, welche der Aufweitung zugestimmt hat (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 19.08.2011, beantwortet mit Stellungnahme der oberen Was-

serbehörde vom 30.08.2011, S. 2). Die Gemeinde Wehretal als Eigentümerin der von dieser 

Baumaßnahme betroffenen Grundstücksfläche wurde seitens der Planfeststellungsbehörde 

ebenfalls beteiligt und hat ihre Zustimmung erteilt (vgl. Schreiben der Planfeststellungsbe-

hörde vom 19.08.2011, beantwortet mit Schreiben der Gemeinde Wehretal vom 23.08.2011). 

Weitere Sicherungsanordnungen zum Schutz der unter dem Bahndamm verlaufenden 

Durchlässe, die durch das Vorhaben nicht berührt werden, waren nicht erforderlich. Die vor-

handenen Gräben sind ausreichend, um die durch das Vorhaben zusätzlich anfallenden 

Wassermengen aufzunehmen. Die Gewässeranlieger haben die erlaubten Gewässernutzun-

gen gemäß § 4 Abs. 4 WHG zu dulden. Soweit von dem Betreiber der Bahnanlage verfristet 

eingewandt wurde, dass diese einer Einleitung in auf ihren Grundstücken verlaufende Ge-

wässer nicht zustimmen, werden diese Einwendungen daher zurückgewiesen. 

Für die Einleitung während des Betriebs wurde für „absetzbare Stoffe“ auf Anregung der 

oberen Wasserbehörde bei Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 19.08.2011, beantwortet mit Stellungnahme der oberen Wasserbehörde 

beim Regierungspräsidium Kassel vom 30.08.2011, S. 2; Schreiben der oberen Wasserbe-
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hörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 29.09.2011, S. 1) ein Grenzwert für die Einlei-

tung von 0,3 ml/l (nach 2 Std. Absetzzeit) festgesetzt, um eine Schädigung der Gewässer, in 

die eine Einleitung erfolgt, durch die Verunreinigung mit im Wasser gelösten Feststoffen zu 

verhindern (vgl. Nebenbestimmung A II 1 Nr. 7). 

In Bezug auf den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen vor Verunreinigungen infolge 

der Verwendung von Tausalz in den Wintermonaten ist aus Sicht der Planfeststellungsbe-

hörde die Anordnung einer Beweislastumkehr und die Vorlage eines Entlastungsgutachtens, 

wie es seitens der oberen Wasserbehörde in der Stellungnahme vom 02.12.2002 angeregt 

wurde, nicht erforderlich. Für eine Verunreinigung der Trinkwassergewinnungsanlagen durch 

die Verwendung von Tausalz bestehen keine Anhaltspunkte. Das gemäß den Vorgaben der 

RiStWag auszugestaltende Entwässerungssystem sieht vor, das Straßenoberflächenwasser 

im Wirkungsbereich der Wasserschutzgebiete in dichten Leitungen zu fassen und zu den 

Regenrückhaltebecken zu führen. Eine Versickerung in den Boden findet innerhalb der Was-

serschutzzone III nicht statt. Bezogen auf mögliche Beeinträchtigung ist zu berücksichtigen, 

dass die Reinigungsleistung der Regenrückhaltebecken, die Lage der Einleitungsstellen, das 

Speichervolumen sowie die Abflussmenge so optimiert wurden, dass keine erheblichen und 

nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Chloride aus der Salzstreuung werden 

durch die Regenrückhaltebecken vorübergehend gepuffert und lediglich verdünnt in die Ge-

wässer eingeleitet. 

11.2.2 Erlaubnis für das Aufstauen, Absenken und Um leiten von Grundwasser 

durch dauerhaftes Einbinden baulicher Anlagen in da s Grundwasser 

Die Erlaubnis zur Errichtung des Tunnels Trimberg einschließlich des westlichen (Bau-km 

43+400 bis 44+000) und östlichen Voreinschnittsbereichs (Bau-km 44+400 bis 44+600) in 

grundwasserführende Erdschichten konnte gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem 

Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungs-

präsidium Kassel vom 29.09.2011) erteilt werden, da weder schädliche Gewässerverände-

rungen zu erwarten sind, die nicht durch Nebenbestimmungen vermeidbar oder ausgleichbar 

wären, noch andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Erteilung der 

Erlaubnis entgegenstehen.  

Das planfestgestellte Vorhaben umfasst zwei Tunnelbauwerke, den Tunnel Trimberg (BW 

40.1-08) und den Tunnel Spitzenberg (BW 40.1-12), die jeweils in zwei getrennten Röhren 

aufgefahren werden, sowie mehrere Einschnittslagen, wobei hier allein die 
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Einschnittsböschungen westlich und östlich des Tunnels Trimberg Grundwasserrelevanz 

haben.  

11.2.2.1 Tunnel Trimberg und Voreinschnitte 

Der Tunnel Trimberg nördlich der Ortslage Oetmannshausen führt durch einen Ausläufer des 

Trimbergs in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet „Trimberg bei Reichensachsen.“ 

Das Bauwerk durchschneidet die sich teilweise überschneidende Wasserschutzzone III des 

„Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ sowie des „Tiefbrunnen Winterkasten“ und liegt zur Hälfte 

innerhalb der Trinkwasserschutzzone III. Zur Ermittlung der geologischen und hydrologi-

schen Verhältnisse hat die Vorhabenträgerin verschiedene Untersuchungen und Bohrkam-

pangen durchgeführt. Anhand der getroffenen Feststellungen wurden unter anderem mögli-

che Auswirkungen auf die Grundwasserverhältnisse (vgl. ARCADIS, Geotechnisches und 

tunnelbautechnisches Gutachten, vom 29.04.2005/03.08.2006; ARCADIS, Geotechnischer 

Bericht Tunnel Trimberg Voreinschnitt West Gründungsgutachten, vom 16.05.2011) sowie 

auf die unmittelbar nördlich der Tunneltrasse im Naturschutzgebiet gelegenen Teiche (vgl. 

ARCADIS, Sondergutachten NSG Trimberg, vom 16.09.2005) gutachterlich geprüft und be-

wertet. Demnach stellt sich die hydrologische Situation im Bereich des Tunnels Trimberg und 

des westlichen und östlichen Tunneleinschnittes zusammenfassend wie folgt dar: Die hydro-

geologischen Verhältnisse werden im Bereich des Tunnels Trimberg im Wesentlichen durch 

die Kluftgrundwasserführung des unteren und mittleren Buntsandsteins bestimmt. Der Ab-

fluss von Oberflächenwasser erfolgt im Bereich des Tunnels überwiegend in Richtung Osten 

und Südosten zum Tal der Wehre, welche von der Südröhre des Tunnels mindestens 250 m 

entfernt ist. Zwischen Bau-km 44+250 und 44+400 ist möglicherweise ein geringer Abfluss 

des Oberflächenwassers in Richtung Nordosten zum Trimbach vorhanden, der von der Nord-

röhre mindestens 100 m entfernt ist. Eine Beeinflussung der im Naturschutzgebiet „Trimberg 

bei Reichensachsen“ gelegenen fünf Teiche durch die Tunnelbaumaßnahmen kann ausge-

schlossen werden (vgl. ARCADIS, Sondergutachten NSG Trimberg, vom 16.09.2005, S. 16 

f.). Die Gradiente der Tunnelröhren befindet sich vom Bereich des in offener Bauweise aus-

zuführenden westlichen Portals bis ca. Bau-km 44+060 unterhalb oder auf gleicher Höhe mit 

dem Grundwasserspiegel, danach liegt die Gradiente der Tunnelröhren jeweils mindestens 1 

m über dem Grundwasserspiegel, im weiteren Verlauf zum Teil deutlich darüber. Zwischen 

Bau-km 44+300 und 44+400 steigt der Grundwasserspiegel wieder auf das Niveau der Gra-

diente, teilweise sogar auf das Niveau der Firste der nördlichen Tunnelröhre zwischen Bau-

km 44+460 und 44+520, an, wo der Bau des östlichen Tunnelabschnittes und Portals in of-

fener Bauweise erfolgt. Ab Bau-km 44+520 sinkt der Grundwasserspiegel schnell ab und 

befindet sich deutlich unter der Gradiente (vgl. ARCADIS, Tunnelbautechnisches Gutachten 

2005/2006, Anlage 4). 
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Im Bereich des westlichen Voreinschnittes verläuft der Grundwasserspiegel von Norden 

nach Süden bis Südosten zum Wehretal hin. Hieraus folgt, dass an der Nordseite bzw. 

Nordböschung des Voreinschnittes generell höhere Grundwasserstände ausgebildet sind, 

als an der Südböschung. Der geschlossene Grundwasserspiegel liegt im westlichen Vorein-

schnitt bis ca. Bau-km 43+800 im gesamten Aushubquerschnitt mindestens 1 m unterhalb 

der Gradiente. Am Fuß der nördlichen Böschung ist ab ca. Bau-km 43+800 ein Anschnitt des 

Grundwasserspiegels zu erwarten. Ab ca. Bau-km 43+900 bis zum Tunnelportal ist von ei-

nem Ansteigen der Grundwasserdruckhöhe im gesamten Querschnitt über das Niveau der 

Gradiente auszugehen. An der Nordböschung wird das Grundwasser zunächst rund 4 m 

über der Gradiente stehen, an der Südböschung ca. 1 m. Die zu erwartenden Grundwas-

sermengen nehmen tendenziell von West nach Ost zu, wobei der anfänglich zu erwartende 

Wasseranfall im Bereich von ca. 100 bis 150 m vor dem Westportal, wo die größten Was-

sermengen zu erwarten sind, bei ca. V=150 l/s x 50 m liegen wird. Nach entsprechenden 

Dränage- und Wasserhaltungsmaßnahmen während des Baus wird es zu einer Verringerung 

der zufließenden Grundwassermengen und einer Absenkung des Bergwasserspiegels kom-

men. Hieraus resultiert ein Absinken des Grundwasserspiegels im Bereich der Südböschung 

unterhalb des Niveaus der Gradiente, während im Bereich der Nordböschung auch im weite-

ren Verlauf der Bauphase von geringen, aber permanenten Wasserzutritten aus der Bö-

schungsoberfläche auszugehen ist. Bei starken Niederschlagsereignissen sind auch an der 

Südböschung Austritte von Sickerwasser und Schwankungen des Grundwasserspiegels 

möglich. Die hydrogeologischen Verhältnisse für den Erdbau sind im Bereich des westlichen 

Voreinschnittes insgesamt als günstig einzuschätzen (vgl. ARCADIS, Voreinschnitt West 

2011, S. 18).  

Während des Vortriebes in den Tunnelröhren und der Arbeiten im Bereich des in offener 

Bauweise auszuführenden östlichen Tunnelanschnittes wird es bauzeitig zu einer Absen-

kung des Grundwasserspiegels bis unter die Aushubsohle bzw. die Tunnelsohle kommen. 

Es ist jedoch zu erwarten, dass sich nach der Überschüttung des in offener Bauweise errich-

teten östlichen Portalbereiches mit entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen der ursprüngli-

che Grundwasserpegel wieder einstellt. Die Tunnelröhren werden nach der neuen österrei-

chischen Tunnelbauweise ausgeführt und vollständig von außen abgedichtet. Aufgrund der 

dichten Außenschale ist eine Außendrainage nicht zwingend erforderlich (vgl. Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 31.03.2010 auf die Stellungnahme des Hessischen Landesamtes 

für Umwelt und Geologie vom 11.12.2002 und 18.07.2006, S. 6). Die Planfeststellungsbe-

hörde hat mit der Auflage A II 2 Nr. 1 angeordnet, dass die Tunnelröhren mit einer Außenab-

dichtung ohne Außendrainage auszuführen sind, womit der Forderung des Hessischen Lan-

desamts für Umwelt und Geologie aus seiner Stellungnahme vom 11.12.2002 und 
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18.07.2006 entsprochen wird. Hierdurch wird gewährleistet, dass die fertiggestellte Tunnel-

röhre von dem Grundwasser umströmt werden kann. Die Planfeststellungsbehörde geht auf-

grund der Feststellungen und fachlichen Annahmen des Gutachtens ARCADIS (vgl. 

ARCADIS, Tunnelbautechnisches Gutachten 2005/2006, S. 52 f.) davon aus, dass bei einer 

entsprechenden Ausgestaltung der Tunnelabdichtung das Grundwasser sich im in bergmän-

nischer Bauweise erstellten Tunnelbereich wieder auf das ursprüngliche Niveau einstellen 

wird. 

Die Errichtung des westlichen Tunneleinschnittes wird nach der Einschätzung des Gutach-

tens ARCADIS aufgrund der permanent im Bereich der Böschungen 100 bis 150 m vor dem 

Tunnelportal West vorzusehenden Drainageeinrichtungen zu einer dauerhaften Absenkung 

des Grundwasserspiegels bis unter das geplante Aushub- bzw. Entwässerungsniveau führen 

(vgl. ARCADIS, Tunnelbautechnisches Gutachten 2005/2006, S. 52). Jedoch ist diese Aus-

wirkung räumlich im Wesentlichen auf den Bereich des westlichen Tunnelvoreinschnittes 

begrenzt. Nach der überzeugenden gutachterlichen Einschätzung, der sich die Planfeststel-

lungsbehörde anschließt, ist die Gefahr einer Beeinflussung der Fördermengen der Trink-

wassergewinnungsanlagen „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und „Tiefbrunnen Winterkasten“ 

als gering einzuschätzen (vgl. ARCADIS, Tunnelbautechnisches Gutachten 2005/2006, S. 

52 f.). Der Fassungsbereich (Wasserschutzzone III) des „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ ist, 

wie sich aus dem Übersichtslageplan (Unterlage 3, Blatt 2) entnehmen lässt, von dem Be-

ginn des Einschnitts bei ca. Bau-km 43+400 rund 400 m und von dem Bereich bei ca. Bau-

km 43+800, in dem die Sohle der Einschnittsböschung unter dem aktuellen Grundwasser-

spiegel liegen wird, mehr als 500 m entfernt, wobei der Brunnen zu dem von der Grundwas-

serabsenkung betroffenen Bereich in südwestliche Richtung gelegen ist, während die Fließ-

richtung des Grundwassers in diesem Bereich nach Südosten verläuft. Der Fassungsbereich 

des „Tiefbrunnen Winterkasten“ befindet sich weitere 300 bis 400 m von dem 

Einschnittbereich in südliche Richtung entfernt und liegt jenseits der Wehre, so dass eine 

Beeinflussung dieses Brunnens unwahrscheinlich ist. Soweit sich aus den vorgelegten Gut-

achten ergibt, dass es im Bereich der Böschungen des Voreinschnittes zu einem mittels ei-

ner Drainage aufzufangenden Grundwasseraustrittes von ca. 100 bis 200 l/min x 50 m kom-

men kann (vgl. ARCADIS, 2005/2006, Anlage 4), ist ein Grundwasseraustritt in dieser Menge 

nur anfänglich nach Aushub der Baugrube und Beginn der Drainierung zu erwarten. Nach 

der überzeugenden Einschätzung des Gutachters ist davon auszugehen, dass der Grund-

wasseraustritt auf Dauer abnehmen oder sogar ganz versiegen wird und sich dann ein neuer 

Grundwasserspiegel unter der Sohle des Voreinschnittes einpendeln wird (vgl. vgl. 

ARCADIS, Voreinschnitt West 2011, S. 13).  
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Aufgrund der besonderen Bedeutung des Belangs der Trinkwasserversorgung sieht die 

Planfeststellungsbehörde jedoch zur Sicherstellung der Trinkwasserförderung aus den 

Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und „Tiefbrunnen Winter-

kasten“ Sicherungsmaßnahmen in Form eines „Grundwassermonitorings“ mit permanenter 

Grundwasserüberwachung während der Bauphase als erforderlich an. Dieses liegt darin 

begründet, dass aufgrund der hydrologischen Situation eine Beeinflussung der Trinkwasser-

beschaffenheit des „Brunnen 2 Oetmannshausen“, insbesondere während der Bauphase, 

aufgrund der hohen Permeabilität des unteren Buntsandsteins in der ungesättigten Zone 

oberhalb des geschlossenen Grundwasserspiegels nicht vollständig auszuschließen ist. Die 

Planfeststellungsbehörde hat daher die von der Vorhabenträgerin dargestellte Möglichkeit 

einer Ersatzwasserbeschaffung geprüft und Grundsätze für Maßnahmen zur Überwachung 

der Trinkwasserversorgung entwickelt, die eine rechtzeitige Reaktion auf nachteilige Verän-

derungen des Grundwassers zur Sicherung der Trinkwasserversorgung ermöglichen sollen. 

Dabei war sicherzustellen, dass während der Bauzeit eine kurzfristige Außerbetriebnahme 

des „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und gegebenenfalls auch des „Tiefbrunnen Winterkas-

ten“ infolge von schädlichen Veränderungen der Grundwasserqualität oder einer Verringe-

rung der Fördermenge zu keinem Versorgungsengpass in der Trinkwasserversorgung der 

Region führt. 

Die obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel hat in ihrer Stellungnahme 

vom 02.12.2002 (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vom 02.12.2002, S. 2) die vorhandenen Trinkwassergewinnungsanlagen, deren 

Wasserschutzzone III von der Trasse durchschnittenen wird, genannt und die genehmigten 

Fördermengen mitgeteilt. Der seinerzeit in der Aufstellung der oberen Wasserbehörde als 

„geplant“ aufgeführte „Flachbrunnen Bischhausen“ wurde nicht realisiert (vgl. Stellungnahme 

der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.07.2006, S. 2). Die 

vorhandenen Trinkwassergewinnungsanlagen sind: 

Gewinnungsanlage Schutzgebietsverordnung Genehmigte  

Entnahmemenge 

( m³/d, m³/a) 

Brunnen 1, Bischhausen 

 

Verordnung des Regierungspräsi-

diums Kassel vom 14.03.1989 

(Staatsanzeiger für das Land Hes-

sen Nr. 14/1989, S. 843) 

1.000 m³/d, 

365.000 m³/a 
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Brunnen 2,  

Oetmannshausen 

 

Verordnung des Regierungspräsi-

diums Kassel vom 14.03.1989 

(Staatsanzeiger für das Land Hes-

sen Nr. 14/1989, S. 843) 

600 m³/d, 

219.000 m³/a 

Tiefbrunnen Winterkasten 

 

Verordnung des Regierungspräsi-

diums Kassel vom 27.09.2007 

(Staatsanzeiger für das Land Hes-

sen Nr. 45/2007, S. 2204) 

800 m³/d, 

240.000 m³/a 

TB Oetmannshausen 

 

- Keine Festsetzung - 100 m³/d 

36.500 m³/a 

 

Die genehmigte Entnahmemenge des „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ (vgl. Verordnung des 

Regierungspräsidiums Kassel vom 14.03.1989, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 

14/1989, S. 843) beträgt 219.000 m³/a. Die Vorhabenträgerin hat ermittelt, dass in den Jah-

ren 1998-2001 aus dem Brunnen durchschnittlich 18.628 m³/a gefördert, also rund 9 % der 

genehmigten Höchstfördermenge. Der „Hochbehälter Winterkasten“ wird aus den „Brunnen 1 

(Bischhausen)“, „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und dem „Tiefbrunnen Winterkasten“ mit 

Trinkwasser gefüllt. Der südlich von Hoheneiche gelegene „Tiefbrunnen Hoheneiche“ (vgl. 

Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 17.08.2009, Staatsanzeiger für das Land 

Hessen Nr. 44/2009, S. 2434), dessen weitere Schutzzone (Wasserschutzzone III) weder 

durch das planfestgestellte Vorhaben, noch durch die geplante Trasse des sich südlich an-

schließenden  Abschnittes VKE 40.2 berührt wird, kann die Wasserversorgung von 

Hoheneiche und Oetmannshausen über den „Hochbehälter Hoheneiche“ vollständig abde-

cken, selbst wenn die „Brunnen 1 (Bischhausen)“, „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ und 

„Brunnen Winterkasten“ gleichzeitig ausfallen würden. Es ist somit sichergestellt, dass die 

notwendigen Wassermengen weiterhin zur Verfügung gestellt werden könnten, soweit der 

„Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ oder/und der „Tiefbrunnen Winterkasten“ infolge von schäd-

lichen Veränderungen der Grundwasserqualität vom Netz genommen werden müssten. Die 

vorhandenen Brunnen sind miteinander verbunden und Bestandteile eines einheitlichen 

Wassernetzes, so dass eine Umstellung der Wasserversorgung auf die anderen Brunnen bei 

Ausfall einzelner Wassergewinnungsanlagen umgehend realisiert werden könnte. Die Trink-

wasserversorgung innerhalb der Region könnte somit ohne den „Brunnen 2 

Oetmannshausen“ aufrecht erhalten werden. 
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Die Planfeststellungsbehörde sieht es aufgrund der Feststellungen des Gutachtens 

ARCADIS vom 29.04.2005/03.08.2006 nicht als erforderlich an, den „Brunnen 2 

Oetmannshausen“ während der Bauzeit der BAB A 44 vom Versorgungsnetz zu nehmen. 

Dieser ist jedoch im laufenden Betrieb als Kontrollbrunnen für das durch die Nebenbestim-

mung A II 2 Nr. 2 angeordnete Grundwassermonitoring zu nutzen, da dieser dem Tunnel 

Trimberg und dem westlichen Voreinschnitt am nächsten gelegen ist und daher Veränderun-

gen der Wasserqualität oder Fördermenge an diesem als erstes feststellbar wären. Insoweit 

ist es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde, die hier den von der oberen Wasserbehörde in 

ihrer Stellungnahme vom 02.12.2002 (vgl. Stellungnahme des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 02.12.2002, S. 11) formulierten Anregungen folgt, ausreichend während der Bauphase 

monatliche Messungen vorzunehmen, um bei Feststellen von Veränderungen Ursachener-

kennungsmaßnahmen sowie sofortige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen zu kön-

nen. Die maßgeblichen Parameter zur Überwachung der Trinkwasserqualität auf Grundlage 

der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Trinkwasserverordnung sind mit Beteiligung des zu-

ständigen Kreisausschusses des Werra-Meißner-Kreises festzulegen. Eine Beprobung des 

„Tiefbrunnens Winterkasten“ ist erst dann erforderlich, wenn an dem „Brunnen 2 

Oetmannshausen“ nachteilige Veränderungen festgestellt werden. Durch das mit der Ne-

benbestimmung A II 2 Nr. 2 angeordnete, im Einzelnen mit den Fachbehörden abzustim-

mende Grundwassermonitoring wird sichergestellt, dass schädliche Veränderungen der 

Trinkwasserqualität frühzeitig erkannt werden und kurzfristig die notwendigen Schritte einge-

leitet werden, um einen verunreinigten Brunnen vom Netz nehmen zu können und die Er-

satzwasserbeschaffung über die verbleibenden Brunnen sicherzustellen.  

Soweit infolge vorhabensbedingter Auswirkungen, entgegen der Feststellungen der Gutach-

ten ARCADIS, eine dauerhaften Stilllegung des „Brunnen 2 Oetmannshausen“ oder des 

„Tiefbrunnens Winterkasten“ notwendig würde, haben die Betreiber der betroffenen Trink-

wassergewinnungsanlagen trotz der grundsätzlichen Möglichkeit eines Ausgleichs der verlo-

rengehenden Fördermenge über die übrigen Brunnen, für den Verlust der Wassergewin-

nungsanlage selbst gemäß § 74 Abs. 1 S. 3 HVwVfG einen Anspruch auf Entschädigung. 

Denn der Verlust der Nutzbarkeit der Trinkwassergewinnungsanlagen würde für die jeweili-

gen Betreiber der Anlage eine unzumutbare Beeinträchtigung darstellen, die nicht entschädi-

gungslos hingenommen werden müsste. Bei dieser Bewertung wurde seitens der Plan-

feststellungsbehörde zu Gunsten der Betreiber der Wassergewinnungsanlagen berücksich-

tigt, dass diesen bei einer Ausserbetriebnahme der jeweils betroffenen Wassergewinnungs-

anlage dauerhaft die Möglichkeit genommen würde, ihre Fördermenge innerhalb des ge-

nehmigten Rahmens zu erhöhen und dass im Zusammenhang mit der Errichtung der Trink-
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wassergewinnungsanlage in der Regel hohe Kosten anfallen, die erst über eine lange Nut-

zungsdauer kompensiert werden. 

Weitere, zeitlich über die Bauphase hinausgehende Untersuchungen während des Betriebs 

des Tunnels Trimberg, wie sie in dem Gutachten ARCADIS vom 29.04.2005/03.08.2006  

(vgl. ARCADIS, Tunnelbautechnisches Gutachten 2005/2006, S. 59) pauschal angeregt 

wurden, sind aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nur in dem mit der Nebenbestimmung 

A II 2 Nr. 2 e) festgesetzten Umfang von 12 Monaten nach Abschluss der Bauarbeiten erfor-

derlich. Einwirkungen auf die Trinkwassergewinnungsanlagen wären nach der gutachterli-

chen Einschätzung, soweit diese überhaupt auftreten, nur während der Bauphase zu erwar-

ten. Aufgrund der Fließgeschwindigkeiten des Grundwassers ist daher eine weitere Be-

obachtung der Grundwasserverhältnisse über einen Zeitraum von 12 Monaten nach Ab-

schluss der Baumaßnahme geboten. Darüber hinaus werden die Trinkwassergewinnungsan-

lagen von den jeweiligen Betreibern aufgrund der Vorgaben der Trinkwasserverordnung re-

gelmäßig untersucht. Sollten im Zuge dieser Untersuchungen zu einem späteren Zeitpunkt 

negative Auswirkungen des Vorhabens auf die Trinkwassergewinnungsanlagen festgestellt 

werden, wofür aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhalts-

punkte bestehen, hat sich die Planfeststellungsbehörde unter C V 12 vorbehalten, nachträg-

lich entsprechende Auflagen zu erlassen. 

11.2.2.2 Tunnel Spitzenberg und Voreinschnitte 

Die Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 2 

Nr. 1, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG bezüglich der Errichtung des Tunnels Spitzen-

berg war nicht erforderlich, da der Tunnel Spitzenberg nicht in grundwasserführenden 

Schichten errichtet wird. 

Die Vorhabenträgerin hat veranlasst durch ein Schreiben der Gemeinde Wehretal vom 

06.09.2004 (vgl. Nachtrag der Gemeinde Wehretal zur Einwendung vom 18.02.2002 mit 

Schreiben vom 06.09.2004, S. 1) eine gutachterliche Stellungnahme zu möglichen Auswir-

kungen des Vorhabens auf den Tiefbrunnen Oetmannshausen und den Hochbehälter 

Oetmannshausen in Auftrag gegeben (vgl. ARCADIS, Stellungnahme zur Beeinflussung des 

Tiefbrunnens Oetmannshausen und des Hochbehälters Oetmannshausen durch den Bau 

und Betrieb des Tunnels Spitzenberg vom 30.07.2007). Für den Tiefbrunnen 

Oetmannshausen liegt keine Schutzgebietsausweisung vor, dieser wird nicht mehr zur 

Trinkwasserversorgung genutzt. Der Brunnen liegt westlich der Trasse des Tunnels Spitzen-

berg, die kürzeste Entfernung zur Tunnelachse beträgt ca. 85 m, zur Tunnellaibung der west-

lichen Tunnelröhre 67 m. Der Grundwasserstand im Bereich des Brunnens liegt ca. 34 m 
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unter der Tunnelsohle. Darüber hinaus wurden in den Jahren 2001 bis 2006 verschiedene 

Grundwassermessungen im Bereich des geplanten Tunnels Spitzenberg vorgenommen, die 

bestätigt haben, dass die Tunnelröhre nicht in grundwassergesättigte Zonen einbindet, son-

dern die Tunnelsohle mindestens 9 bis 12 m über dem Grundwasserspiegel liegen wird (vgl. 

ARCADIS, Stellungnahme zur Beeinflussung des Tiefbrunnens Oetmannshausen und des 

Hochbehälters Oetmannshausen durch den Bau und Betrieb des Tunnels Spitzenberg vom 

30.07.2007, S. 6, 10 f.). Im Bereich der nördlichen und südlichen Voreinschnitte ist eine Ein-

bindung in grundwasserführende Schichten ebenfalls nicht zu erwarten (vgl. Unterlage 9, 

Baustoff- und Bodenprüfstelle Kassel, Vorgutachten E 93/99 vom 17.09.1999, 11 f.). 

11.2.3 Erlaubnis für das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von 

Grundwasser 

Die für die Realisierung des Vorhabens notwendigen Erlaubnisse für eine Nutzung des 

Grundwassers in Form des Entnehmens, Zutageförderns, Zutageleitens und Ableitens konn-

ten der Vorhabenträgerin gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 

Nr. 5, § 11, § 12 WHG i. V. m. § 11, § 9 HWG im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidi-

um Kassel (vgl. Schreiben der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel 

vom 29.09.2011) erteilt werden.  

Der Tatbestand der Grundwassernutzung des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG wird durch das Vorha-

ben dadurch erfüllt, dass 

• bauzeitig beim Vortrieb der Tunnelröhren des Tunnels Trimberg Grundwasser anfal-

len wird, welches durch die Tunnelröhren im Baufeld der späteren Anschlussstelle 

Eschwege temporär errichteten Absetz- und Rückhaltebecken abgeleitet wird, 

• bauzeitig während der in offener Bauweise erfolgenden Errichtung des westlichen 

Voreinschnittes (Bau-km 43+400 bis 44+000) und des östlichen Voreinschnittes 

(Bau-km 44+400 bis 44+600) des Tunnels Trimberg teilweise Grundwasser abge-

pumpt bzw. der Grundwasserspiegel abgesenkt wird und das in den Baugruben an-

fallende Grundwasser zu im Baufeld der späteren Anschlussstelle Eschwege tempo-

rär errichteten Absetz- und Rückhaltebecken abgeleitet wird, 

• und das im Bereich des westlichen Voreinschnittes des Tunnels Trimberg (Bau-km 

43+400,00 bis 44+000,00) gegebenenfalls aus den Hangböschungen austretende 

Grundwasser dauerhaft mittels eines Drainagesystems im Bereich der Böschung ge-

fasst wird und durch ein separates Rohrsystem im Tunnel Trimberg in Richtung Ost-

portal abgeleitet und dort dem allgemeinen Entwässerungssystem zugeführt wird. 
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Die Planfeststellungsbehörde hat die vorgelegten Unterlagen geprüft und sieht das vorgeleg-

te Konzept unter Berücksichtigung der vorgesehenen Nebenbestimmungen als ausreichend 

an, um schädliche Gewässerveränderungen zu vermeiden. Durch die vorgelegten Gutachten 

wurde nachgewiesen, dass eine dauerhafte Absenkung des Grundwassers und damit eine 

Gefährdung der vorhandenen Trinkwassergewinnungsanlagen nicht zu erwarten ist (vgl. C III 

11.2.2.1). Unter Berücksichtigung des mit der Nebenbestimmung A II 2 Nr. 2 angeordneten 

Grundwassermonitorings wird gewährleistet, dass eine Gefährdung der Trinkwasserversor-

gung ausgeschlossen wird.  

Die Vorhabenträgerin hat auf eine entsprechende Sachverhaltsermittlung der Planfeststel-

lungsbehörde dargestellt, wie während der Bauphase und im späteren Betrieb die Entwässe-

rung bezüglich anfallenden Grundwassers im Bereich des Tunnels Trimberg durchgeführt 

werden kann (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, be-

antwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 62 ff.).  

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, den Tunnel von Osten kommend in Richtung Westen 

aufzufahren und dabei die nach Osten abfallende Gradiente zu nutzen, um das beim Tun-

nelvortrieb anfallende Grundwasser ohne Pumpmaßnahmen nach Osten abzuleiten.  

Im Bereich des östlichen Portals des Tunnels, welches in offener Bauweise ausgeführt wird, 

ist soweit die Arbeiten in den grundwasserführenden Erdschichten erfolgt, nach den vorlie-

genden Gutachten in der Baugrube ein anfänglicher Wasseranfall im Mittel von etwa 200 - 

300 l/min x 50 m zu erwarten. Während der Vortriebsarbeiten im Tunnel werden anfängliche 

Wassermengen von maximal etwa 300 bis 400 l/min (im Bereich zwischen Bau-km 44+360 

bis 44+000) prognostiziert, auf der überwiegenden Länge des Tunnels jedoch zwischen we-

niger als 1 l/min und ca. 10 l/s (vgl. ARCADIS, Tunnelbautechnisches Gutachten 2005/2006, 

Anlage 4). 

Die Sohle des östlichen Bereichs des Voreinschnittes vor dem Westportal des Tunnels 

Trimberg (vgl. C III 11.2.2.1) liegt unterhalb des natürlichen Grundwasserspiegels. Im End-

zustand ist vorgesehen, das im Bereich der Böschungen anfallende Sickerwasser mittels 

einer Drainage aufzufangen und durch den Tunnel über das spätere Entwässerungssystem 

nach Osten in Richtung der Wehre zu leiten und dieses über die vorgesehenen 

Einleitestellen (vgl. A II 1) in die Vorflut zu leiten.  

Während der Errichtung des westlichen Voreinschnittes wird das in der Baugrube anfallende 

Grundwasser ebenfalls unter Ausnutzung des Gefälles der Gradiente über eine temporäre 

Entwässerungsleitung durch die Tunnelröhren geleitet und den während der Bauphase zu 
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errichtenden Entwässerungsanlagen im Bereich des Baufeldes östlich des Tunnels zugeführt 

(vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 62 ff.). Bis zum Tunneldurchstich wird 

der Voreinschnitt daher bis knapp oberhalb des Grundwasserspiegels ausgehoben. Der 

Tunnelvortrieb im Bereich des Westportals erfolgt anfangs ausschließlich im Bereich der Ka-

lotte, der deutlich oberhalb des Grundwasserspiegels liegt. Nach dem Tunneldurchbruch im 

Bereich der Kalotte ist eine Grundwasserabsenkung im Bereich vor dem Tunnelportal mittels 

einer Pumpeinrichtung vorzunehmen, damit der unter dem Grundwasserspiegel liegende 

Bereich der Baugrube weiter ausgehoben und der Tunnelvortrieb im unteren Bereich des 

Tunnelquerschnittes abgeschlossen werden kann. Parallel zu dem Aushub der dann grund-

wasserfreien Baugrube sind die zum Schutz der Baugrube und späteren Böschung vor wei-

teren Grundwassereintritten erforderlichen Maßnahmen einzurichten. Der Zeitraum, in dem 

das Grundwasser zur Grundwasserspiegelabsenkung gefördert wird, wird mit einem solchen 

Bauverfahren - gegenüber einem vollständigen Aushub der Baugrube vor Durchbruch der 

Tunnelröhre am Westportal - auf wenige Tage beschränkt werden. Nach Fertigstellung des 

westlichen Voreinschnittes wird in der nördlichen Böschung eine Sickeranlage eingerichtet, 

die das gegebenenfalls weiter anfallende Grundwasser aus der Böschung dauerhaft sam-

melt und über die vorgesehenen Entwässerungseinrichtungen (vgl. Unterlage 7 und 13, je-

weils Blatt 4 und 5, Sickermulde und Haltung Schacht LV8 zu Schacht LV9) durch den fertig-

gestellten Tunnel zum Ostportal und zur Vorflut ableiten kann. 

11.2.4 Erlaubnis für die Einleitung von bauzeitlich  anfallendem Grundwasser in ein 

Gewässer 

Die Erlaubnis für die Ableitung des bauzeitlich anfallenden Grundwassers in die Vorflut konn-

te gemäß § 17 FStrG i. V. m. § 19 Abs. 1, 3, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4, § 11, § 12 des Ge-

setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) i. V. m. § 11, § 9 Hessisches Wasserge-

setz (HWG) im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidium Kassel (vgl. Schreiben der obe-

ren Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 29.09.2011) erteilt werden.  

Für die Einleitung des bauzeitig anfallenden Grundwassers war eine Erlaubnis auszuspre-

chen, da das aus den Baubereichen abgeleitete Grundwasser mit Schwebstoffen und wäh-

rend des Baus anfallenden, mit dem Wasser in Verbindung tretenden Stoffen verunreinigt 

sein kann. Die Vorhabenträgerin beabsichtigt, dass während des Errichtung des Tunnels 

Trimberg und der beiden Voreinschnitte anfallende Grundwasser in Richtung des Baufeldes 

im Bereich der späteren Anschlussstelle Eschwege vor dem östlichen Tunnelportal abzulei-

ten. Das im Bereich des westlichen Voreinschnittes des Tunnels Trimberg und im Tunnel 

selbst anfallende Grundwasser wird durch die bereits fertiggestellte Tunnelröhre nach Osten 
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in Richtung der vorgesehenen Anschlussstelle Eschwege geführt. Dort können aufgrund der 

Größe der Flächen im Baufeld die notwendigen Entwässerungsanlagen (Absetzbecken, 

Neutralisation, Rückhaltebecken, etc.) errichtet werden, da die endgültigen Anlagen der An-

schlussstelle erst nach Fertigstellung des Tunnels errichtet werden. Neue 

Grundstücksbetroffenheiten oder neue Eingriffe in Natur und Landschaft werden aufgrund 

der Positionierung der Entwässerungsanlagen im Bereich der planfestgestellten Anschluss-

stelle vermieden. Die Anlagen sind so zu errichten und zu dimensionieren, dass der Wehre 

nur Wasser in der unter A II 1 zugelassenen Wassermenge und -qualität zugeleitet wird. Für 

die Entwässerung der temporär zu errichtenden Entwässerungsanlagen in die Wehre als 

Vorflut können, wie bei der Entwässerung im späteren Betrieb, der Trimbach bzw. die Ent-

wässerungsmulden der B 27 genutzt werden. Die festgesetzten Einleitemengen gelten inso-

weit fort. 

Die erforderliche Erlaubnis für diese Einleitung konnte unter Beachtung der unter A II 4 fest-

gesetzten Nebenbestimmung erteilt werden. Aufgrund der nur temporär während der Bau-

phase auftretenden Einwirkungen, konnte der Grenzwert für die Einleitung absetzbarer Stof-

fe in Gewässer in Abstimmung mit der oberen Wasserbehörde für die Bauzeit auf 0,3 ml/l 

(nach 2 Std. Absetzzeit) festgesetzt werden (vgl. Schreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 19.08.2011, beantwortet mit Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regie-

rungspräsidium Kassel vom 30.08.2011, S. 2; Schreiben der oberen Wasserbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel vom 29.09.2011, S. 1). Schädliche Gewässerveränderungen 

sind unter Beachtung dieses Grenzwerts und der festgesetzten Einleitemengen nicht zu er-

warten. 

11.2.5 Gesamtabwägung bezüglich Erlaubnis der Nutzu ng 

Durch die angeordneten Schutzmaßnahmen sowie die Nebenbestimmungen und Hinweise 

zur Einleiterlaubnis unter A II 1 bis 4 sowie die sonstigen Nebenbestimmungen zur Wasser-

wirtschaft unter  A IV 5  wird sichergestellt, dass das anfallende Niederschlagswasser und 

Grundwasser vollständig aus den betroffenen Wasserschutzgebieten herausgeleitet oder 

ausreichend aufbereitet wird. Es wird ferner sichergestellt, dass im Rahmen der Bauausfüh-

rung keine Handlungen vorgenommen werden, die das Grundwasser oder Oberflächenge-

wässer gefährden können. Nachteile für die Gewässeranlieger sind nicht zu erwarten. Unter 

Berücksichtigung der hohen Bedeutung des aus Gründen des Allgemeinwohls notwendigen 

Vorhabens konnten daher die erforderlichen Erlaubnisse im Einvernehmen mit der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel erteilt werden. 
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11.3 Genehmigung vom Verbot der Errichtung oder Erw eiterung baulicher Anla-

gen im Überschwemmungsgebiet  

Von der Planfeststellung ist gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG 

i. V. m. § 78 Abs. 3, Abs. 1 Nr. 2 WHG i. V. m. § 45 Abs. 3 HWG die Genehmigung zur Er-

richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet der Wehre nach 

Maßgabe der in den Planunterlagen vorgesehenen Baumaßnahmen umfasst. Die Funktion 

der Überschwemmungsgebiete als Rückhaltefläche wird unter Berücksichtigung der festge-

setzten Nebenbestimmungen A V 6.1 nicht nachteilig beeinflusst und der Hochwasserschutz 

ausreichend gewahrt.  

Gegenstand des planfestgestellten Vorhabens ist unter anderem die Errichtung der 

Wehretalbrücke (BW 40.1-11) und des sich nördlich anschließenden „Rampenbauwerkes B 

27 Nord (BW 40.1-10)“ sowie die Teil-Verlegung eines am Westufer der Wehre im Bereich 

der Wehreaue verlaufenden Weges. Zehn Brückenpfeiler der Wehretalbrücke und des Ram-

penbauwerkes werden im Bereich des Überschwemmungsgebietes der Wehre, welches mit 

Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 31.10.2008 (Staatsanzeiger für das Land 

Hessen Nr. 50/2008, S. 3266) festgesetzt wurde, errichtet. Zudem ist im Bereich der Brü-

ckenpfeiler, die teilweise Verlegung des Radweges entlang der Wehre vorgesehen. Diese 

Baumaßnahmen sind als bauliche Anlagen gemäß §§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetz-

buchs zu qualifizieren, deren Errichtung nach § 78 Abs. Nr. 2 WHG im Überschwemmungs-

gebiet untersagt ist.  

Die Errichtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage bedarf daher gemäß § 78 Abs. 3, 

Abs. 1 Nr. 2 WHG i. V. m. § 45 Abs. 3 HWG der Genehmigung. Diese darf gemäß § 78 Abs. 

3 S. 1 WHG nur erteilt werden, wenn im Einzelfall das Vorhaben die Hochwasserrückhaltung 

nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhal-

teraum zeitgleich ausgeglichen wird, der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht 

nachteilig verändert, der bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und hochwas-

serangepasst ausgeführt wird oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbe-

stimmungen ausgeglichen werden können. Überschwemmungsgebiete sind in ihrer Funktion 

als Rückhalteflächen zu erhalten; soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 

dem entgegenstehen, sind rechtzeitig die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen zu treffen, 

§ 77 WHG. 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde im Anhörungsverfah-

ren steht für die Planfeststellungsbehörde fest, dass durch die mit der oberen Wasserbehör-

de abgestimmten Nebenbestimmungen dem Hochwasserschutz ausreichend Rechnung ge-

tragen wird. 



Planfeststellungsbeschluss - 553 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Im Bereich der Talbrücke Wehretal und des Rampenbauwerks B 27 Nord wird die Wehreaue 

in seiner gesamten Breite von ca. 700 m gequert. Im Bereich des festgestellten Über-

schwemmungsgebietes der Wehre werden zehn Brückenpfeiler errichtet. Die Breite der Pfei-

ler quer zur Talaue beträgt 3,0 m, der Abstand zwischen den einzelnen Pfeilern der 

Wehretalbrücke 42,00 m, die Pfeiler des Rampenbauwerkes sind hierzu teilweise versetzt 

angeordnet. Der Abstand zwischen den jeweils ein Pfeilerpaar bildenden Pfeilern der beiden 

Richtungsfahrbahnen der Wehretalbrücke in Fließrichtung beträgt nach der Darstellung der 

Planunterlagen ca. 20 m (vgl. Unterlage 13.1). Die obere Wasserbehörde als zuständige 

Fachbehörde hat im Rahmen ihrer Stellungnahmen im Anhörungsverfahren (vgl. Stellung-

nahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 02.12.2002, S. 

19 und vom 18.07.2006, S. 17) unter Berücksichtigung der im Erläuterungsbericht der Was-

sertechnischen Berechnungen (vgl. Unterlage 13.1, S. 9 f.) wiedergegeben Wasserspiegel-

lagenberechnung des Sachverständigenbüro WAGU vom 17.07.2001 (vgl. Schreiben der 

WAGU GmbH an die Vorhabenträgerin vom 17.07.2001), im Hinblick auf den Hochwasser-

schutz keine Bedenken gegen die Planung geäußert, jedoch den Ausgleich des durch die 

Errichtung der Brückenpfeiler verloren gehende Retentionsraums gefordert. Der Wasser-

spiegellagenberechnung des Sachverständigenbüro WAGU vom 17.07.2001, in der noch die 

Errichtung von 11 Brückenpfeilern im Überschwemmungsgebiet unterstellt wurde, kann ent-

nommen werden, dass sich die Auswirkungen der Brücke auf die Hochwasserrückhaltung 

und den Hochwasserstand auf einen Bereich bis ca. 650 m flussaufwärts beschränkt (vgl. 

Unterlage 13.1, S. 9 f.). Der maximal zu erwartende Anstieg des Hochwassers bei einem 

HQ100 bei Station km 0,300 von 7 cm gegenüber dem Ist-Zustand ist als sehr gering einzu-

stufen. Eine Hochwassergefährdung der Ortslagen von Oetmannshausen oder Reichens-

achsen ist, wie bereits im Ist-Zustand, nicht zu erwarten, eine Veränderung der Über-

schwemmungsgrenzen durch den Bau der Brückenpfeiler gegenüber dem Ist-Zustand tritt 

nicht ein. 

Die Planfeststellungsbehörde teilt die Auffassung der oberen Wasserbehörde, dass die Be-

rechnungen des Ingenieurbüros WAGU nicht dahingehend interpretiert werden können, dass 

bedingt durch das Vorhaben und dessen Lage in „unproblematischen Auenbereichen der 

freien Landschaft,“ ein rechnerischer Retentionsraumgewinn gegeben sei. Der vermeintlich 

erzielte Retentionsraumgewinn ist nicht mit dem Stauraumverlust kompensierbar, sondern 

ortsnah auszugleichen. Das durch den Bau von 11 Brückenpfeilern im Überschwemmungs-

gebiet der Wehre in Anspruch genommene Retentionsraumvolumen beträgt nach der im 

Auftrag der Vorhabenträgerin erstellten Berechnung des Sachverständigenbüros WAGU (Be-

rechnungsvariante 2) 627 m³ (vgl. Schreiben der WAGU GmbH an die Vorhabenträgerin vom 

17.07.2001, S. 3). Die Planfeststellungsbehörde hat daher in Abstimmung mit der oberen 



Planfeststellungsbeschluss - 554 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Wasserbehörde (vgl. Schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 19.08.2011, beantwortet 

mit Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

30.08.2011, S. 1) unter A V 6.1 Nr. 1 und 2 angeordnet, dass der durch das Vorhaben verlo-

ren gehende Rückhalteraum vor der Baumaßnahme ausgeglichen wird, § 78 Abs. 3 Nr. 1 

WHG und die Baumaßnahme hochwasserangepasst auszuführen ist. Nachteilige Auswir-

kungen des Vorhabens im Hinblick auf den Hochwasserschutz sind bei Beachtung der Auf-

lagen A V 6.1 Nr. 1 und 2 und von der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel angeregten Auflagen A V 6.1 Nr. 3 zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes 

während der Bauphase aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. 

Die Genehmigung gem. § 78 Abs. 3 WHG für die Verlegung des Radweges unterhalb der 

Wehretalbrücke zwischen Bau-km 44+800 und 44+850 konnte ebenfalls erteilt werden. Die 

Planfeststellungsbehörde ist davon überzeugt, dass durch die Verlegung des bereits vorhan-

denen Radweges entlang der Wehre eine wesentliche Beeinträchtigung des ordnungsgemä-

ßen Wasserabflusses bzw. des Hochwasserrückhalts und ein Verlust von Rückhalteraum 

nicht zu erwarten sind. Der Wasserabfluss wird durch den Bau und den Betrieb des Radwe-

ges nicht behindert, da dieser entsprechend dem Ist-Zustand böschungsgleich ausgestaltet 

wird. Die neu zu versiegelnde Fläche wird durch den Wegfall der früheren Wegfläche ausge-

glichen. 

Ebenfalls erteilt werden konnte die Genehmigung gem. § 78 Abs. 3 WHG für die Errichtung 

der Fischaufstiegsanlagen bzw. Wehrumbauten bei Bischhausen, Oetmannshausen und 

Reichensachsen (Maßnahmen E 1.3, E 6.9 und E 7.7). Die Fischaufstiegsanlagen stellen 

bauliche Anlagen im Sinne des § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WHG dar und liegen innerhalb des 

festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Wehre (Verordnung des Regierungspräsidi-

ums Kassel vom 31.10.2008, Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 50/2008, S. 3266). Sie 

werden jeweils als naturnahe Umgehungsgerinne ausgebildet. Die obere Wasserbehörde hat 

im Rahmen ihrer Stellungnahmen im Anhörungsverfahren keine Gründe genannt, die aus 

Sicht des Hochwasserschutzes gegen die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen sprechen, 

sondern diese Maßnahmen als wasserwirtschaftlich positiv bewertet (vgl. Stellungnahme der 

oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.07.2006, S. 17). Durch 

die Fischaufstiegsanlagen und die damit verbundenen Wehrumbauten wird die Durchgän-

gigkeit der Wehre verbessert. Aus dem im Vorfeld der Planung im Auftrag der Vorhabenträ-

gerin erstellten Gutachten der Ingenieure Dr. Blasy + Mader geht hervor, dass der Abfluss 

bei Hochwasser durch die geplanten Umgehungsgerinne nicht nachteilig beeinflusst wird. 

Bei der Auswahl der Form der Fischaufstiegsanlage zu Gunsten der Ausgestaltung als na-

turnahes Umgehungsgerinne hat die Vorhabenträgerin berücksichtigt, dass diese Form eine 
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wesentlich geringere Verstopfungsneigung aufweist (vgl. Dr. Blasy + Mader, Errichtung einer 

Fischaufstiegsanlage am Wehr westlich von Bischhausen im Zuge des Neubaus der BAB A 

44, VKE 40.1, S. 12; Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Wehr bei Reichensachsen im 

Zuge des Neubaus der BAB A 44, VKE 40.1, S. 12 und Errichtung einer Fischaufstiegsanla-

ge am Wehr bei Oetmannshausen im Zuge des Neubaus der BAB A 44, VKE 40.1, jeweils 

2002, S. 12), somit aus Gesichtspunkten des Hochwasserschutzes gegenüber den anderen 

Planungsalternativen vorteilhaft ist. Unter Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel und der mit dieser abgestimmten Neben-

bestimmungen konnte die Genehmigung daher erteilt werden. 

Soweit weitere LBP-Maßnahmen auf im Überschwemmungsgebiet der Wehre befindlichen 

Flächen vorgesehen sind, erübrigt sich hier eine Genehmigung gemäß § 78 Abs. 4 WHG. 

Gemäß § 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 WHG ist das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, 

soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 

und § 75 Abs. 2 entgegenstehen, in einem festgesetzten Überschwemmungsgebiet unter-

sagt. Die von Vorhabenträgerin auf Flächen im Überschwemmungsgebiet vorgesehenen 

Maßnahmen E 1.1, A 1.2, E 1.4, A 2.6, A 2.7, E 7.0, E 7.1, A 7.2, A 7.3, A 7.4 und A 7.5 se-

hen die Entwicklung von Uferrandstreifen, Auwäldern und sonstige mit Pflanzungen verbun-

dene Entwicklungsmaßnahmen vor. Die Vorhabenträgerin beabsichtigt hier eine naturnahe 

Ausgestaltung, die den Zielen des Hochwasserschutzes nicht entgegensteht. Soweit seitens 

eines Einwenders im Anhörungsverfahren 2002 hinsichtlich der ursprünglichen Planung eine 

Erhöhung der Überschwemmungsgefahr durch die Anlage eines Auwaldes gerügt wurde, 

wird dieser Einwand zurückgewiesen. Die Vorhabenträgerin hat im Zuge der 1. Planände-

rung die Maßnahmenfläche verkleinert. Durch die verbleibende Maßnahme werden naturna-

he Laubwaldbestände wiederhergestellt, die Maßnahme ist im Rahmen des von der Vorha-

benträgerin entwickelten Kompensationskonzeptes erforderlich. Eine erhöhte Überschwem-

mungsgefahr wurde seitens der oberen Wasserbehörde im Rahmen ihrer Stellungnahmen 

nicht vorgebracht. 

11.4  Bauliche Anlagen und landschaftspflegerische Maßnahmen in Wasser-

schutzgebieten 

Die Befreiung von den Verboten der Verordnungen des Regierungspräsidiums Kassel zur 

Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 1 

(Bischhausen)“ und „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“, „Tiefbrunnen Winterkasten“ in der Ge-

markung Oetmannshausen der Gemeinde Wehretal sowie „Brunnen 17“ der Stadt Sontra 

konnten gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG i. V. m. § 52 Abs. 1 S. 2 

WHG i. V. m. § 33 Abs. 3 S. 3 HWG im Zusammenhang mit der Planfeststellung erteilt wer-
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den. Die mit der Realisierung des Vorhabens verbundene Baumaßnahmen im Bereich der 

Trasse sowie die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind aus überwiegenden Gründen 

des Wohls der Allgemeinheit erforderlich, der Schutzzweck der Schutzgebietsverordnungen 

wird unter Berücksichtigung der festgesetzten Nebenbestimmungen nicht gefährdet. 

Die geplante Trasse durchquert in ihrem Verlauf die Wasserschutzzone III der festgesetzten 

Wasserschutzgebiete: 

• für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 1 (Bischhausen)“ und „Brunnen 2 

(Oetmannshausen)“ der Stadt Eschwege, Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel 

vom 14.03.1989 (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 14/1989, S. 844) 

• für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Tiefbrunnen Winterkasten“ in der Gemar-

kung Oetmannshausen der Gemeinde Wehretal zugunsten des Zweckverbandes Meißner 

Verbandswasserwerk, Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 27.09.2007 

(Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 45/2007, S. 2204). 

An das seitens des Regierungspräsidiums Kassel in seiner Stellungnahme vom 18.06.2002 

(vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 

18.07.2006, S. 2) ebenfalls genannte Wasserschutzgebiet für die Trinkwassergewinnungsan-

lage "Tiefbrunnen Wichmannshausen" der Stadt Sontra, der in der Verordnung des Regie-

rungspräsidiums Kassel vom 21.01.1994 (Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 8/1994, 

S. 668) als „Brunnen 17“ der Stadt Sontra bezeichnet wird, grenzt die Trasse am Ende der 

Baustrecke im Betriebszustand unmittelbar an, berührt die Wasserschutzzone III jedoch 

nach der eindeutigen Darstellung der Unterlage 7, Blatt 7 nicht. Lediglich der in der Unterla-

ge 7, Blatt 7.1 dargestellte provisorische Anschluss an die Bundesstraße B 27 befindet sich 

am Ende in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes für die Wassergewinnungsanlage 

des „Brunnen 17“ der Stadt Sontra.  

Im Betrieb der VKE 40.1 tritt eine Verletzung von Verboten der Schutzgebietsverordnungen 

durch auf den Straßenflächen anfallendes Niederschlagswasser nicht ein. Die Schutzge-

bietsverordnungen sprechen in den §§ 4 Nr. 1 und 9 bzw. Nr. 1 und 2 das Verbot aus, das 

auf Straßenflächen anfallende Niederschlagswasser zu Versenken oder Versickern zu las-

sen. Aufgrund der zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen vorgesehenen Ausge-

staltung und des Betriebes der Entwässerungsanlagen nach den Anforderungen der 

RiStWag und weiteren, den Stand der Technik wiedergebenden Regelwerken (vgl. Neben-

bestimmungen A II 1 Nr. 1 bis 3), sowie unter Berücksichtigung der von der oberen Wasser-

behörde angeregten und im Einvernehmen mit dieser festgesetzten Auflagen (vgl. Nebenbe-
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stimmungen A V 6.2 Nr. 1) wird vermieden, dass Niederschlagswasser innerhalb der Was-

serschutzgebiete im Boden versickert. Die Verbote der §§ 4 Nr. 1 und 9 bzw. Nr. 1 und 2 der 

Schutzgebietsverordnungen sind somit nicht einschlägig. 

Im Zuge der Errichtung der Trasse einschließlich des Tunnels Trimberg werden die Verbots-

regelungen des § 4 Nr. 21 und 25 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur 

Festsetzung von Wasserschutzgebieten für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 1 

(Bischhausen)“ und „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ sowie die Verbote des § 4 Nr. 19, 22, 28 

und 31 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung des Wasser-

schutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Winterkasten“ in der 

Gemarkung Oetmannshausen der Gemeinde Wehretal durch verschiedene mit der Bau-

maßnahme verbundene Handlungen, wie Bohrungen und Erdaufschlüsse sowie das Auf-

bringen von auslaug- oder auswaschbare Materialien (z. B. Asphalt u.ä.), verletzt. Unter Be-

rücksichtigung der mit diesem Planfeststellungsbeschluss unter A V 6.2 verfügten Nebenbe-

stimmungen wird dem Grundwasserschutz ausreichend Rechnung getragen. Es werden alle 

nach dem Stand der Technik möglichen Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr und zur Mini-

mierung der Einwirkungen auf das Grundwasser getroffen werden. Bezüglich der Einzelhei-

ten hinsichtlich der Bauarbeiten im Bereich des Tunnels Trimberg und des westlichen Vor-

einschnittes wird auf die Darstellung unter C III 11.2.2.1 verwiesen.  

Die das Verbot des § 4 Nr. 31 der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Fest-

setzung des Wasserschutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Win-

terkasten“ verletzende Anlage von Gräben, Entwässerungsmulden usw. im Zuge der Ver-

wirklichung des Entwässerungssystems nach den Regelungen der RiStWag (vgl. Nebenbe-

stimmungen A II 1 Nr. 1 bis 3 sowie A V 6.2 Nr. 1) konnte hier zugelassen werden, da diese 

der Verbesserung des Grundwasserschutzes dient. Das aus Gründen des Allgemeinwohls 

gerechtfertigte Vorhaben muss aufgrund der bestehenden Zwangspunkte und Randbedin-

gungen teilweise durch die festgesetzten Wasserschutzgebiete hindurchgeführt werden, der 

Eingriff in das Wasserschutzgebiet ist insoweit nicht vermeidbar ist. Die mit dem Vorhaben 

verfolgten Planungsziele dienen dem Allgemeinwohl und überwiegen hier gegenüber dem 

Belang des Grundwasserschutzes, so dass die Befreiung von den Verboten der Wasser-

schutzgebietsverordnungen erteilt werden konnte. 

Für die im Rahmen der landschaftspflegerischen Maßnahmenplanung vorgesehenen Maß-

nahmen E 7.7 (Wehrumbau bzw. die Errichtung einer Fischaufstiegsanlage bei 

Oethmannshausen) und A 21 (Verlegung des Rappelbachs) konnten mit dem Planfeststel-

lungsbeschluss ebenfalls entsprechende Befreiungen von Verboten der Schutzgebietsver-

ordnungen ausgesprochen werden.  
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Die Umsetzung der in den planfestgestellten Maßnahmeblättern der Unterlage 12.0 be-

schriebenen sowie in der Unterlage 12.2, Blatt 4a und der Anlage b) zur Unterlage 12 darge-

stellten Fischaufstiegsanlage bei Oetmannshausen (Maßnahme E 7.7) erfolgt in der Was-

serschutzzone II der Wassergewinnungsanlage "Tiefbrunnen Winterkasten." Im Zuge der 

Errichtung der Fischaufstiegsanlage werden die Verbotstatbestände des § 5 Nr. 1, 9 und 13 

der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung des Wasserschutzgebie-

tes für die Trinkwassergewinnungsanlage „Tiefbrunnen Winterkasten“ vom 27.09.2007 er-

füllt.  Die Fischausstieganlage stellt eine sonstige bauliche Anlage dar, deren Errichtung in 

der Wasserschutzzone II verboten ist. Darüber hinaus sind in der Wasserschutzzone II Bo-

deneingriffe, die über eine ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bearbeitung hin-

ausgehen und die belebte Bodenzone verletzen oder die Grundwasserüberdeckung vermin-

dern ebenso untersagt, wie das Herstellen oder wesentliche Umgestalten von Gewässern. 

Das Regierungspräsidium Kassel als obere Wasserbehörde hat in seiner Stellungnahme 

vom 18.07.2006 darauf hingewiesen, dass der Tiefbrunnen Winterkasten zur Sicherstellung 

der Wasserversorgung der Gemeinde Wehretal einen überdurchschnittlichen Stellenwert 

einnimmt und darum gebeten, ohne hydrogeologische Prüfung des Vorhabens auf die Offen-

legung des Grundwasserleiters möglichst zu verzichten oder im Falle der Festsetzung der 

Maßnahme zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage entsprechende Nebenbestim-

mungen anzuordnen (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungsprä-

sidium Kassel vom 18.07.2006, S. 14 f.). Die Vorhabenträgerin hat in ihrer Erwiderung vom 

31.03.2010 auf die in der Anlage b) zur Unterlage 12 vorgelegte Detailplanung und das Gut-

achten der Bosch & Partner GmbH und des Ingenieurbüros Dr. Blasy + Mader vom 

19.02.2002 (vgl. Bosch & Partner GmbH/Dr. Blasy + Mader, Einrichtung einer Fischauf-

stiegsanlage am Wehr bei Oetmannshausen im Zuge des Neubaus der BAB A 44, VKE 40.1, 

AS Waldkappel – Hoheneiche, 2002) verwiesen (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 

31.03.2010 auf die Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vom 02.12.2002, 18.07.2006 und 16.12.2009, S. 31). Hierin würde eine Gefährdung 

des Grundwassers nicht prognostiziert. In Kapitel 4.2.3 des Gutachtens gingen die Gutachter 

von bindigen Böden aus, so dass voraussichtlich keine Sohlabdichtung erforderlich wäre. 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde steht aufgrund des Gutachtens von Dr. Blasy + Ma-

der vom 19.02.2002 nicht abschließend fest, ob durch die Errichtung und den Betrieb der 

Fischaufstiegsanlage eine Gefährdung des Grundwassers in Form der Offenlegung des 

Grundwasserleiters eintritt  oder eine solche Gefährdung von vornherein ausgeschlossen ist. 

Aus dem Gutachten geht vielmehr hervor, dass diese Frage im Vorfeld der Planung nicht 

abschließend geklärt werden konnte, da noch keine Baugrunderkundungen vorliegen, die 

erst im Zuge der Konkretisierung der Planung in der Phase der Bauausführungsplanung er-

folgen. Die Maßnahme E 7.7 ist als einer der maßgeblichen Bestandteile des naturschutz-
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fachlichen Kompensationskonzeptes der Vorhabenträgerin jedoch aus übergeordneten 

Gründen des Allgemeinwohls erforderlich, weshalb hier die Befreiung von den Verboten des 

§ 5 der Schutzgebietsverordnung erteilt werden kann. Auf die Maßnahme E 7.7 kann nicht 

verzichtet werden, ohne die Wirksamkeit des Kompensationskonzeptes insgesamt in Frage 

zu stellen (vgl. C III 6.1.4). Dem Belang Grundwasserschutz wird durch die von der oberen 

Wasserbehörde angeregten und von der Planfeststellungsbehörde festgesetzten Nebenbe-

stimmungen A V 6.2, 6.3 sowie 6.5 Nr. 1 Rechnung getragen. Die Vorhabenträgerin hat zu-

sätzlich im Rahmen des Erörterungstermins vom 10.05.2010 erklärt, ein geologisches Gut-

achten erstellen zu lassen und gegebenenfalls erforderliche weitere Schutzmaßnahmen zu 

ergreifen (vgl. Wortprotokoll zum Erörterungstermin am 10.05.2010, S. 6). Sollte die vor 

Baubeginn vorzunehmende Baugrunderkundung zu dem Ergebnis gelangen, dass die Sohle 

des Gerinnes gegen den Untergrund abgedichtet werden muss, kann dies von der Vorha-

benträgerin in der Ausführungsplanung, die mit der oberen Wasserbehörde abzustimmen ist, 

berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise wurde in den genannten Nebenbestimmun-

gen festgelegt. Eine Gefährdung des Grundwassers wird auf diese Weise nach Ansicht der 

Planfeststellungsbehörde ausgeschlossen.  

Die Maßnahme A 21 befindet sich in der Wasserschutzzone II der Wassergewinnungsanlage 

"Brunnen 1 (Bischhausen)." Die Maßnahmenplanung sieht unter anderem eine teilweise Ver-

legung des Rappelbaches, eines Gewässers 3. Ordnung gemäß § 2 WHG i. V. m. §§  1 und 

2 HWG, vor. Die Gewässerverlegungsmaßnahme ist zwangsläufig mit Erdarbeiten und der 

stellenweisen Beseitigung des Oberbodens verbunden. Die Gewässerverlegung erfüllt somit 

die Verbotstatbestände des § 5 S. 2 Nr. 6 und 18 der Verordnung des Regierungspräsidiums 

Kassel zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen 

„Brunnen 1 (Bischhausen)“ und „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ vom 14.03.1989, da ein 

über die land- und forstwirtschaftliche Bearbeitung hinausgehender Bodeneingriff (§ 5 S. 2 

Nr. 6) und eine wesentliche Gewässerumgestaltung (§ 5 S. 2 Nr. 18) erfolgt.  Dagegen steht 

entgegen der Aussage der oberen Wasserbehörde in ihrer Stellungnahme vom 18.07.2006 

nicht fest, dass bei einer Gewässerverlegungsmaßnahme grundsätzlich immer eine Freile-

gung von Grundwasser (oberer Grundwasserleiter) erfolgt. Die Bestätigung dieser Aussage 

bedürfte hier erst einer näheren Untersuchung, die bisher nicht erfolgt ist, von der Vorhaben-

trägerin jedoch im Rahmen des Erörterungstermins vom 10.05.2010 zugesagt wurde (vgl. 

Wortprotokoll zum Erörterungstermin am 10.05.2010, S. 5). Die Maßnahme A 21 ist zum 

Ausgleich eines Eingriffs in Natur und Landschaft zwingend erforderlich. Durch die Bachver-

legung wird nach Auskunft der oberen Naturschutzbehörde im Erörterungstermin vom 

10.05.2010 der ursprüngliche Bachverlauf wieder hergestellt (vgl. Wortprotokoll zum Erörte-

rungstermin am 10.05.2010, S. 5). Die geplanten Gewässer- und Auenrenaturierungen im 
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Bereich der Wehre südlich der Trasse bilden zusammen einen wesentlichen Bestandteil des 

Kompensationskonzeptes der Vorhabenträgerin und sind daher aus übergeordneten Grün-

den des Allgemeinwohls erforderlich, so dass die Befreiung von den Verboten der Schutzge-

bietsverordnung erteilt werden kann. Dem Belang des Grundwasserschutzes wird hier ana-

log zu der Maßnahme E 7.7 durch die festgesetzten Nebenbestimmungen A V 6.2, 6.3 sowie 

6.5 Nr. 1 Rechnung getragen werden. Soweit die von der Vorhabenträgerin zugesagten geo-

logischen Erkundungen zu dem Ergebnis gelangen, dass hier eine Abdichtung des Bachbet-

tes zur Vermeidung Beeinträchtigungen des Grundwassers geboten sind, sind entsprechen-

de Sicherungsmaßnahmen in Abstimmung der Oberen Wasserbehörde im Rahmen der Aus-

führungsplanung vorzusehen. Eine weitere Präzisierung entsprechender Sicherungsmaß-

nahmen im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses ist nicht erforderlich, da im Sinne 

einer gebotenen Konfliktlösung die Sicherstellung einer Überprüfung entsprechender Maß-

nahmen durch die hier festgesetzten Auflagen und eine Beachtung im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung ausreichend sind. 

Die Umsetzung der in den Wasserschutzzonen II oder III der Trinkwassergewinnungsanla-

gen „Brunnen 1 (Bischhausen)“ und „Brunnen 2 (Oetmannshausen)“ sowie des „Tiefbrunnen 

Winterkasten“ gelegenen Maßnahmen E 7.1, A 7.2, A 7.3, A 7.4, A 7.5, A 8.1 und A 8.3 er-

fordert dagegen keine Befreiung gemäß § 52 Abs. 1 S. 2 WHG. Diese Maßnahmen versto-

ßen gegen keinen der in den Schutzgebietsverordnungen normierten Verbotstatbestände. 

Die Maßnahmen zielen auf die Entwicklung von Uferrandstreifen, Auwald und insbesondere 

Extensivwiesen, teilweise durch gelenkte Sukzession. Bohrungen, Erdaufschlüsse oder 

sonstige Bodeneingriffe mit einer wesentlichen Minderung der Grundwasserüberdeckung, 

die nach § 4 der jeweiligen Schutzgebietsverordnung in der Wasserschutzzone III untersagt 

sind, erfolgen im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahmen entsprechend der Darstellung in 

den planfestgestellten Maßnahmeblättern der Unterlage 12.0 nicht. Ein über die land- und 

forstwirtschaftliche Bearbeitung hinausgehender Bodeneingriff, welcher nach § 5 S. 2 Nr. 6  

der Verordnung des Regierungspräsidiums Kassel zur Festsetzung des Wasserschutzgebie-

tes für die Trinkwassergewinnungsanlagen „Brunnen 1 (Bischhausen)“ und „Brunnen 2 

(Oetmannshausen)“ vom 14.03.1989 in der Wasserschutzzone II verboten ist, erfolgt durch 

die dort befindliche Maßnahme A 7.2 (Herstellung einer Extensivwiese) nicht.  

Soweit im Rahmen der Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen eine gelenkte Sukzession 

vorgesehen ist, waren im Planfeststellungsbeschluss zum Schutz des Grundwasserhaushal-

tes gemäß § 74 Abs. 2 S. 2 HVwVfG i. V. m. § 5 Abs. 1 WHG Nebenbestimmungen aufzu-

nehmen. Die Nebenbestimmung A V 6.2 Nr. 2 geht zurück auf die Forderungen der oberen 

Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel in der Stellungnahme vom 16.05.2011 
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und 15.09.2011 (vgl. Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Kassel vom 16.05.2011, S. 1 f. und vom 15.09.2011, S. 2). § 5 Abs. 1 WHG statuiert eine 

allgemeine Sorgfaltspflicht, um Gewässerverunreinigungen zu vermeiden. Zu diesem Zweck 

werden gesetzliche Verhütungspflichten begründet, die auch mittels Auflagen durchgesetzt 

werden können. Eine „gelenkte Sukzession“ auf zuvor landwirtschaftlich genutzten Maß-

nahmenflächen kann dazu führen, dass nach Einschränkung oder dem Ausbleiben von 

landwirtschaftlichen Anbaumaßnahmen ein über das übliche Maß hinausgehender Stick-

stoffeintrag in das Grundwasser zu besorgen ist. Die Vorhabenträgerin hat eingeräumt, dass 

aufgrund des auf den entsprechenden Flächen vorgesehenen sehr extensiven Pflegekon-

zeptes in den ersten Jahren nach Einstellung des landwirtschaftlichen Betriebes eine 

Nitratauswaschungen nicht auszuschließen ist, da sich kurzfristig keine dichte Grünlandnar-

be entwickelt (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 30.06.2011 auf die Stellungnahme 

der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 02.12.2002, 18.07.2006, 

16.12.2009 und 16.05.2011, S. 42). Daher ist vor Beginn der Extensivierung der vorhandene 

nährstoffangereicherte Boden auszuhagern, um eine verstärkte Aufnahme des im Boden 

angereicherten Stickstoffes auf der jeweiligen Kompensationsfläche zu bewirken. Darüber 

hinausgehende Maßnahmen und die Anordnung von Bodenbeprobungen sind aus Sicht der 

Planfeststellungsbehörde jedoch nicht erforderlich, da mit einer zurückgehenden bzw. aus-

bleibenden Stickstoffdüngung und reduzierter bzw. ausbleibender Bodenbearbeitung in Fol-

ge der Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung im Vergleich der bisherigen Acker-

nutzung eine Auswaschung langfristig abnehmen wird. Durch die Auswahl einer geeigneten 

Bepflanzung in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbehörden wird ausreichend Gewähr für 

eine Reduzierung des Stickstoffgehaltes des Bodens geboten. 

Die Umsetzung der Maßnahme E 8.3 bedurfte keiner Befreiung von Verboten der Schutzge-

bietsverordnungen. Bezüglich dieser Maßnahme hat die Vorhabenträgerin mit Schreiben 

vom 05.09.2011 (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, 

beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 69) und durch die Än-

derung des planfestgestellten Maßnahmenblattes E 8.3 der Unterlage 12.0 im Zuge der 4. 

Planänderung klargestellt, dass eine Verlegung des Sengelbaches und damit bauliche Maß-

nahmen im Bereich des Gewässerbettes, nicht beabsichtigt ist. Verbotstatbestände der 

Schutzgebietsverordnungen werden daher nicht erfüllt. Eine Beeinträchtigung des Grund-

wassers ist nicht zu erwarten.  
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11.5 Wasserrechtliche Genehmigung der Errichtung od er Erweiterung baulicher 

Anlagen im Gewässer oder im Uferbereich 

Die Planfeststellung umfasst die erforderlichen Genehmigungen zur Errichtung oder Erweite-

rung von baulichen Anlagen im Gewässer gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 

HVwVfG i. V. m. § 22, § 23 Abs. 4 und Abs. 5 HWG  i. V. m. § 36 WHG und für die Errich-

tung und die Erweiterung einer baulichen Anlage einschließlich Mauern und Wällen sowie 

ähnlicher Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers oder des Erhöhens oder Vertiefens 

der Erdoberfläche in Gewässerrandstreifen gemäß §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 

HVwVfG i. V. m. § 23 Abs. 4 und Abs. 5 HWG i. V. m. § 38 WHG. Die Belange der Wasser-

wirtschaft wurden nach Maßgabe der vorgenannten gesetzlichen Bestimmungen und unter 

Berücksichtigung der Stellungnahme der oberen Wasserbehörde sowie der festgesetzten 

Nebenbestimmungen durch die Planung ausreichend gewahrt. 

Gemäß den §§ 22 und 23 Abs. 4 S. 1 HWG bedürfen die Errichtung oder Erweiterung bauli-

cher Anlagen im Gewässer einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante sowie 

im Gewässerrandstreifen der Genehmigung. Darüber hinaus ist gemäß § 23 Abs. 4 S. 1, 2. 

Alt. HWG das Erhöhen und Vertiefen der Erdoberfläche im Gewässerrandstreifen genehmi-

gungspflichtig. Für Maßnahmen im Gewässerrandstreifen gelten weiterhin die Verbotstatbe-

stände des § 38 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 bis 4 WHG. Diese sind im Rahmen der Planfeststellung zu 

beachten. Soweit überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Maßnahme erfor-

dern oder das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde, kann von dem 

Verbot eine Befreiung erteilt werden, § 38 Abs. 5 S. 1 WHG. Die Breite des Gewässerrand-

streifens ist durch § 23 Abs. 1 S. 1 HWG abweichend von § 38 Abs. 3 S. 1 WHG auf 10 m 

festgesetzt. Das Land Hessen hat von der Befugnis zur Regelung der Breite des Gewässer-

randstreifens gemäß § 38 Abs. 3 S. 3 WHG Gebrauch gemacht. 

Die Genehmigungen nach §§ 22, 23 Abs. 4 HWG dürfen nur erteilt werden, wenn das Vor-

haben im Einzelfall die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt 

und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird, den 

Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, den bestehenden 

Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt, hochwasserangepasst ausgeführt wird und die Ge-

wässereigenschaft nicht nachteilig beeinflusst oder wenn die nachteiligen Auswirkungen 

durch Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden können. Unter Berücksichtigung der 

Stellungnahmen der oberen Wasserbehörde und der festgesetzten Nebenbestimmungen A II 

1 Nr. 8 und A V 6.1 steht für die Planfeststellungsbehörde fest, dass durch die zuvor aufge-

führten Bestandteile des Vorhabens Belange des Hochwasserschutzes nicht nachteilig be-

einträchtigt werden. 
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Die Planung sieht im Bereich innerhalb von Gewässern nach § 2 WHG, §§ 1 Abs. 2, 2 HWG 

einschließlich des Bereichs bis zur Böschungsoberkante die Errichtung folgender baulicher 

Anlagen in Gewässern vor: 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 1 im Bett des Pfontalbach, 

• Errichtung der Unterführungsbauwerke V-BW 40.1-01 und V-BW 40.1-02,  

• Errichtung des Durchlasses Nr. 18 im Bett des Sengelbaches, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 23 im Bett des Trimbach, 

•  Aufweitung des vorhandenen Durchlasses DN 500 im Mündungsbereich des 

Trimbachs in die Wehre. 

Diese Anlagen im Gewässerbett führen lediglich zu unwesentlichen Veränderungen des Ge-

wässers, so dass ein Gewässerausbau und damit das Erfordernis einer Planfeststellung ge-

mäß §§ 67 ff. WHG nicht gegeben ist. Im Bereich des Durchlasses Nr. 1 wird ein bisher frei-

liegender Bereich des Gewässers Pfontalgraben durch ein Rohr hindurchgeführt, dieses 

Gewässer ist jedoch bereits nördlich des geplanten Durchlasses Nr. 1 im Bereich der Eisen-

bahn und südlich im Bereich der B7 verrohrt, so dass der Charakter des Gewässers keine 

wesentliche Änderung erfährt, die Abflussmöglichkeit bleibt unverändert (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 68). Die Veränderungen erfolgen lediglich kleinräumig, 

wie auch bei den übrigen der genannten baulichen Anlagen im Gewässer, wo sich die Ver-

rohrungen jeweils auf den Kreuzungsbereich mit der Trasse der A 44 oder verlegten Wirt-

schaftswegen beschränkt. Im Bereich des Durchlasses Nr. 23 sowie des Durchlasses im 

Mündungsbereich des Trimbaches in die Wehre, werden bereits vorhandene Verrohrungen 

ausgetauscht bzw. erweitert, so dass eine wesentliche Veränderung des Gewässerverlaufs 

des Trimbaches, seines Erscheinungsbildes oder der wasserwirtschaftlichen und ökologi-

schen Bedeutung nicht erfolgt.  

Innerhalb des 10 m breiten Gewässerrandstreifens werden nach Maßgabe der in den einzel-

nen Blättern der Unterlage 7 dargestellten Baumaßnahmen und der in der Unterlage 12 dar-

gestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen folgende baulichen Anlagen errichtet oder 

Erhöhungen oder Vertiefungen der Erdoberfläche vorgenommen: 

• Errichtung einer Dammschüttung im Gewässerrandstreifen des Pfontalbach bei ca. 

Bau-km 40+050, 
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• Errichtung des Durchlasses Nr. 6 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 8 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung des Anschlusses eines Wirtschaftsweges bei Durchlass Nr. 18 im 

Gewässerandstreifen des Sengelbaches, 

• Errichtung des östlichen Widerlagers des Brückenbauwerks BW 40.1-03 im Gewäs-

serrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung des Durchlasses Nr. 8 im Gewässerrandstreifen des Dasbaches, 

• Errichtung der Durchlässe Nr. 15, 16 und 17 im Gewässerrandstreifen des 

Sengelbaches, 

• Verlegung eines Bordsteines entlang des Wirtschaftsweges unter der Bahnunterfüh-

rung im Gewässerrandstreifen des Sengelbaches, 

• Errichtung des Anschlusses eines Wirtschaftsweges nördlich des Regenrückhaltebe-

ckens Nr. 3 bei Durchlass Nr. 18 im Gewässerandstreifen des Sengelbaches, 

• Verlegung/Ausbau der B 27 nördlich der Anschlussstelle Eschwege im Gewässer-

randstreifen des Trimbachs, 

• Errichtung von zwei Brückenpfeilern der Wehretalbrücke (BW 40.1-11) im Gewässer-

randstreifen der Wehre, 

• Verlegung eines Teilstücks des Radweges entlang des westlichen Ufers der Wehre 

zwischen Brückenpfeiler Nr. 40+50 Nord bzw. 30+40 Süd. 

Durch die vorgenannten Maßnahmen ist eine Beeinträchtigung des Belangs des Hochwas-

serschutzes nicht zu erwarten.  

Soweit im Trassenverlauf, insbesondere im Bereich der Errosionsrinnen, die Errichtung wei-

tere Durchlassbauwerke, Durchlässe oder Gräben vorgesehen ist, befinden sich diese Bau-

maßnahmen nicht im Bereich von Gewässern im Sinne der § 2 WHG, §§ 1 Abs. 2, 2 HWG. 

Die Errichtung der Fischausstiegsanlagen bei Bischhausen, Oetmannshausen und Rei-

chensachsen sowie die Bachverlegungen des Dasbaches und des Rappelbaches sind als 

Gewässerausbaumaßnahmen gemäß § 68 WHG planfestzustellen. Die Bestimmungen der 

§§ 22 und 23 Abs. 4 S. 1 HWG werden daher gemäß § 23 Abs. 5 S. 1 HWG im Rahmen der 

Entscheidung nach § 68 WHG berücksichtigt. 
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11.6 Ausbau und Umgestaltung von Gewässern 

Die zur Herstellung, die Beseitigung und die wesentliche Umgestaltung eines Gewässers 

oder seiner Ufer (Gewässerausbau) erforderliche Planfeststellung gem. §§ 68 Abs. 1 WHG, 

43 Abs. 1 HWG ist nach §§ 17, 17c FStrG i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 HVwVfG von der straßen-

rechtlichen Planfeststellung mit umfasst. Die Planfeststellungsbehörde konnte die vorgese-

henen Gewässerausbauten, namentlich die Errichtung von drei Fischaufstiegsanlagen im 

Bereich von Wehranlagen bei Bischhausen, Oetmannshausen und Reichensachsen sowie 

die Verlegung und Renaturierung des Dasbaches und des Rappelbaches planfeststellen 

(vgl. A III 3.4), da eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine 

erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine 

Zerstörung natürlicher Rückhalteflächen, nicht zu erwarten ist und die sich aus anderen öf-

fentlich-rechtlichen Vorschriften ergebenden Anforderungen gewahrt werden. 

Im Rahmen des Ausgleichs und Ersatzes von unvermeidbaren Eingriffen in Natur und Land-

schaft sieht das Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin die Verlegung und Renaturie-

rung des Dasbaches und des Rappelbaches sowie die Errichtung von Fischaufstiegsanlagen 

vor. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind in den planfestgestellten 

Maßnahmeblättern des Erläuterungsberichts zum Landschaftspflegerischen Begleitplan (Un-

terlage 12) sowie in den planfestgestellten Anlagen zur Unterlage 12 (vgl. Unterlagen 1133 E 

110, 140, 210, 240, 310 und 340) dargestellt.  

11.6.1 Errichtung von Fischaufstiegsanlagen 

Die Fischaufstiegsanlagen bei Bischhausen, Oetmannshausen und Reichensachsen - Maß-

nahmen E 1.3, E 6.9 und E 7.7 - sind als Bestandteil des südlich der Trasse verorteten Maß-

nahmenkonzepts der Vorhabenträgerin erforderlich, um die durch das Vorhaben hervorgeru-

fenen Eingriffe zu ersetzen (vgl. C III 6.1.4). Die vorgesehenen Fischaufstiegsanlagen bieten 

auf einer sehr geringen Fläche ein hohes Aufwertungspotenzial für den Naturraum, wodurch 

den Anforderungen des § 15 Abs. 3 BNatSchG Rechnung getragen wird, da der Bedarf an 

landwirtschaftlichen Flächen deutlich reduziert wird (vgl. Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

22.08.2011, S. 27). Das Ziel der geplanten Maßnahmen besteht darin, die Durchgängigkeit 

des Fließgewässers für wandernde Fischarten und Wirbellose wiederherzustellen. Die hin-

sichtlich der Gewässerdurchgängigkeit gravierendsten Störstellen sind die in ihrer derzeiti-

gen Form nicht durchgängigen Wehranlagen. Die vorhandenen Wehranlagen bei 

Bischhausen und Oetmannshausen weisen keinerlei Fischaufstiegshilfen auf. Das Wehr bei 

Reichensachsen ist zwar im Bestand mit einer Fischtreppe versehen, diese kann jedoch auf-

grund der Höhendifferenz zwischen den einzelnen Stufen von ca. 40 cm lediglich als bedingt 
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Funktionsfähigkeit eingestuft werden (vgl. Bosch & Partner GmbH und Dr. Blasy + Mader, 

Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Wehr westlich von Bischhausen im Zuge des 

Neubaus der BAB A 44, VKE 40.1, vom 19.02.2002, S. 3; Errichtung einer Fischaufstiegsan-

lage am Wehr bei Reichensachsen im Zuge des Neubaus der BAB A 44, VKE 40.1, vom 

19.02.2002, S. 2; Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Wehr bei Oetmannshausen im 

Zuge des Neubaus der BAB A 44, VKE 40.1, vom 19.02.2002, S. 3; vgl. Aufklärungsschrei-

ben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhaben-

trägerin vom 22.08.2011, S. 27 f.). Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an den Le-

bensraum in verschiedenen Lebensphasen und Jahreszeiten sind viele Fischarten und eini-

ge Wirbellose darauf angewiesen, zwischen verschiedenen Abschnitten von Gewässern 

wandern zu können. Neben zahlreichen kleineren Fließgewässerorganismen ist insbesonde-

re die in der Wehre häufig nachgewiesen Groppe betroffen (vgl. Aufklärungsschreiben der 

Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin 

vom 22.08.2011, S. 28). Die vorhandenen Wehranlagen stellen unpassierbare Wanderhin-

dernisse dar, die diese notwendigen Wanderbewegungen von Fischen und Wirbellosen ein-

schränken bzw. unmöglich machen. Fischaufstiegsanlagen sind geeignet, eine Durchgän-

gigkeit der Wehre wiederherzustellen. Darüber hinaus gewährleisten die Fischaufstiegsanla-

gen aufgrund ihrer Umsetzung in Form eines naturnahen Umgehungsgerinnes einen ausrei-

chenden Ablauf von Wasser in den Mutterlauf der Wehre, der derzeit aufgrund der Konstruk-

tion der Wehrbauten und der Ableitung in die jeweiligen Mühlgräben im Bereich hinter den 

Wehrbauten nur sehr wenig Wasser führt bzw. temporär austrocknet. Die von der Vorhaben-

trägerin vorgelegten Gutachten legen dar, dass davon auszugehen ist, dass bei einer Nied-

rigwasserführung derzeit über das Wehr bei Oetmannshausen lediglich 7 l/s in den Mutter-

lauf abgeführt werden, über das Wehr bei  Reichensachsen lediglich ca. 10. l/s. Am Wehr bei 

Bischhausen stellt sich die Situation so dar, dass das Wasser der Wehre bei einer Wasser-

führung knapp unter Mittelwasserführung (MQ) komplett in den Mühlgraben abgeleitet wird 

und der Wasserstand der Wehre bei Niedrigwasserführung unter der Wehrkrone liegt (vgl. 

Bosch & Partner GmbH und Dr. Blasy + Mader, Fischaufstiegsanlage Bischhausen 2002, S. 

3 und Anhang S. 2). Die Durchgängigkeit des Gewässers wird somit nicht nur dadurch beein-

trächtigt, dass das Wehr für Fische ein unüberwindbares Hindernis darstellt, sondern auch 

dadurch, dass im Mutterlauf des Flusses bei einer Niedrigwasserführung jeweils nur sehr 

wenig oder gar keine Wasser fließt, so dass die Wehre in diesen Bereichen als Lebensraum 

für Fische nicht geeignet ist. 

Die Fischaufstiegsanlagen sind, wie auch das Regierungspräsidium Kassel als obere Was-

serbehörde in seiner Stellungnahmen vom 18.07.2006 hervorgehoben hat, aus wasserwirt-

schaftlicher Sicht positiv zu beurteilen. Sie führen im Ergebnis zu einer Aufwertung des Ge-
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wässers, da die Abflussverhältnisse und die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Wehre als 

Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere verbessert wird. Die Plan-

feststellungsbehörde ist nach Prüfung der vorliegenden Planunterlagen und der Stellung-

nahme der oberen Wasserbehörde zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Beeinträchtigung 

des Wohls der Allgemeinheit infolge der Realisierung der Maßnahmen E 1.3, E 6.9 und E 7.7 

nicht zu erwarten ist. Die gesetzlichen Anforderungen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, 

insbesondere § 33 WHG, und aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden unter 

Berücksichtigung der Nebenbestimmung A V 6.1 Nr. 3, A V 6.2 und 6.3, A V 6.5 Nr. 1 sowie 

6.6 gewahrt. Die Vorhabenträgerin hat mit den Planunterlagen jeweils ein Gutachten vorge-

legt, in dem der Zweck der Maßnahme, die notwendigen technischen Vorgaben, eine Bewer-

tung alternativer Ausführungsvarianten, die Dimensionierung und die Auswirkungen des 

Vorhabens auf andere Belange umfassend dargestellt werden (vgl. Bosch & Partner GmbH 

und Dr. Blasy + Mader, Fischaufstiegsanlage Bischhausen 2002; Bosch & Partner GmbH 

und Dr. Blasy + Mader, Fischaufstiegsanlage Oetmannshausen 2002; Bosch & Partner 

GmbH und Dr. Blasy + Mader, Fischaufstiegsanlage Reichensachsen 2002).  

Die Planfeststellungsbehörde hat die betroffenen Belange, insbesondere der bestehenden 

Wasserrechte der Mühlenbetrieber, geprüft und gegeneinander abgewogen. Dem Schutz der 

Wasserrechtsinhaber wird unter Berücksichtigung der Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegs-

anlage durch die in den Nebenbestimmungen A V 6.6 Nr. 1 bis 3 festgesetzten Vorgaben 

ausreichend Rechnung getragen. Die Wasserrechte für bestehenden Mühlen ergeben sich 

aus den Einträgen im Wasserbuch, die die Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbehörde in 

Beantwortung des Aufklärungsschreibens vom 24.09.2010 übersandt hat (vgl. Aufklärungs-

schreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der 

Vorhabenträgerin 11.05.2011 und Schreiben vom 22.08.2011, S. 28 und Anlage 2).  Wäh-

rend die die Wasserrechte für die Mühlenbetreiber in Oetmannshausen und Reichensach-

sen, sowie für die Mittelmühle in Bischhausen mengenmäßig dahingehend beschränkt sind, 

dass das für den Erhalt des Fischlebens erforderliche Wasser im Mutterlauf zu verbleiben 

hat und nicht in den jeweiligen Mühlgraben abgeleitet werden darf, ist eine solche Beschrän-

kung hinsichtlich der Teichmühle und der Untermühle in Bischhausen nicht im Wasserbuch 

aufgenommen.  

Demnach hat der Eigentümer der Teichmühle in Bischhausen nach dem Wortlaut des Ein-

trags im Wasserbuch das Recht, das Wasser der Wehre durch ein Wehr aufzustauen und 

bis höchstens 1,2 m³/s bzw. 1.200 l/s durch den vorhandenen Mühlgraben abzuleiten, für 

den Antrieb einer Turbine zu nutzen und das gebrauchte Wasser nach der weiteren Benut-

zung durch den Eigentümer der Mittelmühle in den Hosbach abzuleiten. Für den Betreiber 
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der Untermühle ist im Wasserbuch das Recht festgeschrieben, das Wasser des Hosbachs 

und des Mühlgrabens bis zu einer Höchstmenge von 0,8 m³/s bzw. 800 l/s  zum Antrieb einer 

Turbine für die Untermühle zu gebrauchen. Das Wasserrecht der Teichmühle ist somit am 

umfassendsten ausgestaltet, hier ist nach dem Wortlaut des Wasserbucheintrages eine voll-

ständige Ableitung des Wassers der Wehre in den Mühlgraben bis zu einer Menge von 1,2 

m³/s bzw. 1.200 l/s möglich. Eine Einschränkung dieses Rechts in Hinblick auf eine im Mut-

terlauf der Wehre zu belassende Mindestwassermenge besteht derzeit nicht. Das Regie-

rungspräsidium Kassel als obere Wasserbehörde hat gegenüber der Vorhabenträgerin be-

züglich der Errichtung der Fischtreppen mit Schreiben vom 26.09.2001 eine in der Wehre zu 

belassende Mindestwassermenge von Qmin = 92 l/s mitgeteilt (vgl. Schreiben der Vorhaben-

trägerin vom 29.08.2011 mit Anhang Schreiben des Regierungspräsidiums Kassel vom 

26.09.2001). Eine Festsetzung dieser Mindestwassermenge gegenüber den Mühlenbetrei-

bern, insbesondere dem Betreiber der Teichmühle und der Untermühle in Bischhausen, er-

folgte gemäß einer telefonischen Auskunft der oberen Wasserbehörde im Zuge der 

Sachverhaltsermittlungen der Planfeststellungsbehörde vom 29.08.2011 bisher nicht. Die 

Planfeststellungsbehörde ist daher im Rahmen der Abwägung zur Planfeststellung der 

Fischaufstiegsanlage weiterhin an die Wasserrechte der Mühlenbetreiber in der in den Was-

serbüchern festgelegten Form gebunden, eine eigene Kompetenz, die Wasserrechte der 

Mühlenbetreiber im Hinblick auf eine im Gewässer zu belassende Mindestwassermenge 

abzuändern, steht der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Konzentrationswirkung nicht 

zu. Bezüglich des Wehres in Bischhausen ist daher dem bestehenden Wasserrecht des 

Mühlenbetreibers der Teichmühle und der Untermühle in der Abwägung Rechnung zu tragen 

und dieses in einen angemessenen Ausgleich mit dem Ziel der Maßnahme E 1.3, Erreichung 

einer verbesserten Vernetzungsfunktion der Wehre durch Wiederherstellung der Durchgän-

gigkeit der Wehre als Fließgewässer für wandernde Fische und Wirbellose, zu bringen. Da-

bei ist hinsichtlich des Gewichts der Eigentumsposition der Betreiber der Teich- und Unter-

mühle zu beachten, dass einem Privaten grundsätzlich kein Anspruch auf Zufluss von Was-

ser bestimmter Menge und Beschaffenheit zusteht. Vielmehr besteht aufgrund der gegensei-

tigen Abhängigkeit der einzelnen Nutzer fließender Gewässer eine besondere Sozialbin-

dung, weil das natürliche Angebot an Wasser nach Menge und Qualität für die wirtschaftliche 

Entwicklung und für die Erhaltung des Lebens überhaupt von entscheidender Bedeutung ist. 

Alle Wasserbenutzer bilden daher eine natürliche Gemeinschaft, in der sie darauf Rücksicht 

zu nehmen haben, dass das Wasser möglichst vielseitig und möglichst zum allgemeinen 

Vorteil benutzt werden kann. Damit existieren für Nutzer fließender Gewässer umfangreiche 

Duldungspflichten, die aus der Sozialpflichtigkeit des Eigentums herrühren. Ein eigentums-

rechtlich geschützte Rechtsposition in Form eines Anspruchs auf eine bestimmte Wasser-

menge wird erst dann anzunehmen sein, wenn die Nutzung des Grundstücks schlechthin 
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oder der Bestand des eingerichteten und ausgeübten Betriebes ernsthaft in Frage gestellt 

würde (vgl. BVerwGE 36, 248, 251). Der Betreiber der Teichmühle und der Untermühle in 

Bischhausen haben im Rahmen ihrer Einwendungen jedoch nicht vorgebracht, dass der Be-

trieb ihrer Mühlen durch die Errichtung der Fischaufstiegsanlagen nicht mehr gewährleistet 

wäre. Die Betreiber haben lediglich eingewandt, dass durch die Ableitung eines Teils des 

Wassers der Wehre ein finanzieller Verlust entsteht und eine Entschädigung zu leisten wäre. 

Die Betreiber der Mühlen können ihre Anlagen weiterhin nutzen, lediglich in der wasserar-

men Zeit müssen sie gegebenenfalls einzelne Einschränkungen hinnehmen, die hier aber im 

Interesse des Allgemeinwohls geboten sind. Bezüglich des Wasserrechts des Betreibers der 

Untermühle ist zudem zu berücksichtigen, dass die dort genannte Wassermenge aus einem 

Zufluss des Mühlgrabens und des Hosbaches resultiert. Letzterer wird durch die Errichtung 

der Fischaufstiegsanlage nicht betroffen. 

Die ursprünglich vorgelegte Planung des Umgehungsgerinnes auf Grundlage des Gutach-

tens vom 19.02.2002 sah vor, durch technische Vorrichtungen im Bereich des Ausleitungs-

bauwerkes zu erreichen, dass das Umgehungsgerinne erst dann mit Wasser beaufschlagt 

wird, wenn die Wehre mehr als 1.200 l/s führt, was nach den gutachterlichen Einschätzun-

gen bei einer Niedrigwasserführung nicht der Fall wäre (vgl. Bosch & Partner GmbH und Dr. 

Blasy + Mader, Fischaufstiegsanlage Bischhausen 2002, S. 14). Hierdurch wäre aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanlage nach den Vor-

gaben des DVWK-Merkblattes 232 (vgl. DVWK, Merkblätter zur Wasserwirtschaft 232/1996, 

Fischaufstiegsanlagen - Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle, Kap. 3.7, S. 28) nicht 

mehr erfüllt. Zudem würde hierdurch die vom Regierungspräsidium festgesetzte Mindest-

wassermenge (vgl. Schreiben der Vorhabenträgerin vom 29.08.2011 mit Anhang Schreiben 

des Regierungspräsidiums Kassel vom 26.09.2001) nicht eingehalten, die gemäß dem aktu-

ellen, mit früheren Regelungen insoweit inhaltlich gleichen Erlass zur „Regelung über den in 

einem Fließgewässer zu belassenden Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinlei-

tung von Wasser“ vom 12.12.2007 (vgl. Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 52/2007, S. 

2775) ausgehend von dem mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) berechnet wird. Diese 

festgesetzte Mindestwassermenge ist bei der Ableitung von Wasser gemäß § 33 WHG hin-

sichtlich der Errichtung neuer Anlagen, die zu einer Ableitung aus dem Gewässer führen, zu 

beachten. Andererseits berücksichtigt die bisherige Planung nicht, dass die festgesetzte 

Mindestwassermenge sich auf die gesamte, im Mutterlauf des Gewässers zu belassende 

Wassermenge bezieht, also der Abfluss dieser Wassermenge nicht allein über das neu zu 

errichtende Bauwerk zu erfolgen hat, soweit an anderen Stellen ebenfalls ein Zufluss in den 

Mutterlauf erfolgt. Dies bedeutet für die Planung des Umgehungsgerinnes, dass die Vorha-

benträgerin die genauen Abflussverhältnisse vor Ort zu ermitteln und ein Abfluss über das 
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Umgehungsgerinne zur Gewährleistung der Mindestwassermenge nur in der Menge zu er-

folgen hat, wie diese bisher nicht über das vorhandene Wehr erfolgt. Die Planfeststellungs-

behörde hat daher mit den Auflagen A V 6.6 Nr. 1 und 2 angeordnet, dass die Planung der 

Fischaufstiegsanlagen wie bisher unter Berücksichtigung des geltenden Regelwerkes 

DVWK-Merkblattes 232 zu erfolgen hat, jedoch mit der Maßgabe, dass der Ablauf der Min-

destwassermenge bei mittlerer Niedrigwasserführung in der Summe über das Wehr und das 

Umgehungsgerinne in den Mutterlauf abzuleiten ist. Insoweit wird bei einer Niedrigwasser-

führung, soweit bereits Wasser über das vorhandene Wehr in den Mutterlauf gelangt, im 

Ergebnis weniger Wasser über das Umgehungsgerinne abgeleitet, so dass den Wehrbetrei-

bern eine höhere Wassermenge gegenüber der ursprünglichen Konstruktion verbleiben wür-

de. Durch die angeordnete Beachtung der Vorgaben des DVWK-Merkblattes 232 (Auflagen 

A V 6.6 Nr. 1 und 2) wird gewährleistet, dass in Zeiträumen einer besonders niedrigen Was-

serführung eine Beaufschlagung des Umgehungsgerinnes nicht erfolgt und die verbleibende 

Wassermenge den Mühlenbetreibern vollständig zur Verfügung steht. Eine Einschränkung 

der Funktionsfähigkeit der Anlage kann während dieser Zeiträume hingenommen werden, da 

in diesen Zeiten die Wanderaktivität der Fische nachlässt. Von der festgesetzten Mindest-

wassermenge kann unter diesen Bedingungen unter Berücksichtigung des Verhältnismäßig-

keitsgrundsatzes abgewichen werden. 

Diese Maßgaben sind auch hinsichtlich der Konstruktion der Fischaufstiegsanlagen in 

Oetmannshausen und Reichensachsen zu beachten, um die Funktionsfähigkeit der Fisch-

aufstiegsanlagen zu sichern, die Rechte der Mühlenbetreiber zu wahren und die sich in der 

festgesetzten Mindestwassermenge niederschlagenden wasserhaushaltsgesetzlichen Be-

wirtschaftungsziele in Einklang zu bringen. Bei Beachtung der durch die Auflagen A V 6.6 Nr. 

1 und 2 vorgegebenen Maßgaben zur Konstruktion tritt eine Beeinträchtigung der Wasser-

rechte der Mühlenbetreiber in Oetmannshausen und Reichensachsen, sowie des Betreibers 

der Mittelmühle in Bischhausen, nicht ein. Denn die Wasserechte dieser Mühlenbetreiber 

nehmen von der Erlaubnis zur Ableitung des Wassers aus dem Mutterlauf der Wehre aus-

drücklich die Wassermenge aus, welche für den Erhalt des Fischlebens erforderlich ist. Die 

Bedeutung dieses Begriffs ist in den Wasserbucheinträgen nicht näher konkretisiert und da-

her der Auslegung fähig. In den von der Vorhabenträgerin vorgelegten Gutachten, wurde 

eine eindeutige Bestimmung nicht vorgenommen und allgemein auf die erfolgte Mindestwas-

serfestsetzung verwiesen (vgl. Bosch & Partner GmbH und Dr. Blasy + Mader, Fischauf-

stiegsanlage Oetmannshausen 2002, S. 3; Bosch & Partner GmbH und Dr. Blasy + Mader, 

Fischaufstiegsanlage Reichensachsen 2002, S. 3). Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde 

ist der Erhalt des Fischlebens unter Berücksichtigung der gutachterlichen Feststellungen von 

zwei Kriterien abhängig: Erstens muss eine Durchgängigkeit des Gewässers in der Form 
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hergestellt werden, dass Fische und andere wandernde Wasserlebewesen die derzeit vor-

handenen Wehranlagen, die unüberwindliche Hindernisse bilden, überwinden können. Dies 

wird durch funktionsfähige Fischaufstiegsanlagen nach Maßgabe des DVWK-Merkblattes 

232/1996 gewährleistet. Zum anderen ist für den Erhalt des Fischlebens in dem entspre-

chenden Bereich des Gewässers erforderlich, dass eine ausreichende Wassermenge im 

Mutterlauf der Wehre hinter dem Wehr verbleibt. Dies wird durch die Beachtung der festge-

setzten Mindestwassermenge gewährleistet. Durch die Auflagen A V 6.6 Nr. 1 und 2 wird 

erreicht, dass im Bereich der vorhandenen Wehre eine funktionsfähige Fischaufstiegsanlage 

entsteht, die die Wanderbewegungen der Fische und anderer Lebewesen ermöglicht und 

gleichzeitig im Mutterlauf der Wehre eine ausreichende Wassermenge verbleibt, so dass in 

den Flussbereichen unmittelbar hinter dem Wehr ein Fischleben ebenfalls möglich ist. Durch 

die Nebenbestimmungen wird somit eine Konstruktion der Fischaufstiegsanlage in einer 

Form sichergestellt, die die bestehenden Wasserrechte der Mühlenbetreiber in 

Oetmannshausen und Reichensachsen, sowie des Betreibers der Mittelmühle in 

Bischhausen, nicht beeinträchtigt, so dass ein Eingriff in eine eigentumsrechtlich geschützte 

Rechtsposition nicht stattfindet, da lediglich die für den Erhalt des Fischlebens erforderliche 

Wassermenge über das vorhandene Wehr und das Umgehungsgerinne geleitet wird. 

Aufgrund der gegenüber der ins Verfahren ursprünglich eingeführten Detailplanung abwei-

chenden Konstruktionsvorgaben hat die Planfeststellungsbehörde davon abgesehen, die 

vorgelegten Detailpläne planfestzustellen. Es war insoweit ausreichend, die Position und 

Dimensionierung der Becken durch die planfestgestellten Unterlagen 12.2, Blatt 1b, 4a und 

5, Unterlagen 1133 E 110 und 140 (Übersichts- und Detaillageplan Fischaufstiegsanlage 

Bischhausen), Unterlage 1133 E 210 und 240 (Übersichts- und Detaillageplan Fischauf-

stiegsanlage Oetmannshausen) sowie Unterlage 1133 E 310 und 340 (Übersichts- und De-

taillageplan Fischaufstiegsanlage Reichensachsen) zu bestimmen. Durch die unter A V 6.6 

Nr. 1 und 2 vorgegebenen technischen Maßgaben ist im Einzelfall von einer geringfügig re-

duzierten Beaufschlagung des Umgehungsgerinnes auszugehen, so dass die vorgegebenen 

Flächen ausreichend sind, um die Fischaufstiegsanlage zu errichten. 

Dem Belang des Grundwasserschutzes wird entsprechend der Forderung der oberen Was-

serbehörde durch die festgesetzten Nebenbestimmungen Rechnung getragen (vgl. A V 6.2 

und 6.3 sowie 6.5 Nr. 1). Im Rahmen der Planfeststellung war es nicht erforderlich eine ab-

schließende Kenntnis über die Dichtigkeit des Untergrundes im Bereich der geplanten Fisch-

aufstiegsanlagen zu erlangen. Im Sinne einer umfassenden Konfliktlösung genügt es, ent-

sprechend der Anregung der oberen Wasserbehörde (vgl. Stellungnahme der oberen Was-

serbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 18.07.2006, S. 13/14) der Vorhabenträ-
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gerin durch Nebenbestimmungen aufzugeben, vor Beginn der Baumaßnahme Baugrunder-

kunden vorzunehmen und die Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes zu prüfen. Sollte 

diese Prüfung ergeben, dass vor Ort wasserdurchlässige Kiese oder Sande anstehen, kann 

im Rahmen der Ausführungsplanung, die mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen 

(vgl. A V 6.5 Nr. 1) ist, eine Sohlabdichtung, z. B. mit Bentonit-Matten oder einer Lehm-

schicht, vorgesehen werden, um Wasserverluste über die Länge des Umgehungsgerinnes 

zu verhindern. Die Planfeststellungsbehörde hat über die Forderung der oberen Wasserbe-

hörde hinaus diese Sicherungsmaßnahmen auch für die Errichtung der Fischaufstiegsanla-

gen in Bischhausen und Oetmannshausen angeordnet, da ein Schutz vor Wasserverlusten 

innerhalb des Umgehungsgerinnes nicht nur im Hinblick auf den Grundwasserschutz als 

erforderlich angesehen wird, sondern auch für die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanla-

ge und zur Sicherung ausreichender Durchflussmengen von entscheidender Bedeutung ist. 

Die durch die Auflage A V 6.6 Nr. 3 bis 6 angeordnete Einbindung der oberen Wasserbehör-

de und der oberen Fischereibehörde beim Regierungspräsidium Kassel erfolgt aufgrund ent-

sprechender Anregungen dieser Fachbehörden im Rahmen des Anhörungsverfahrens. 

Durch die Beteiligung wird eine ausreichende fachliche Kontrolle der Ausführungsplanung 

und die Einhaltung der Vorgaben des Planfeststellungsbeschlusses sichergestellt. 

Unter Berücksichtigung der von der Planfeststellungsbehörde festgesetzten Nebenbestim-

mungen wird dem Belangen der Wasserwirtschaft einerseits und den Interessen der Wasser-

rechtsinhaber andererseits ausreichend Rechnung getragen. Aufgrund der zeitweisen Abfüh-

rung von Wasser über das Umgehungsgerinne bei Bischhausen werden die Wasserrechte 

der Betreiber der Teichmühle und der Untermühle beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung 

kann trotz der von der Planfeststellungsbehörde zum Schutz der Eigentumsposition erteilten 

Auflage A V 6.6 Nr. 2 nicht vollständig vermieden werden. Diese verbleibende Beeinträchti-

gung des Wasserrechts ist den Betreibern der Teichmühle und der Untermühle in 

Bischhausen zumutbar, so dass ein Anspruch auf eine angemessene Entschädigung in Geld 

gemäß § 74 Abs. 2 S. 3 HVwVfG im Planfeststellungsbeschluss nicht zuzusprechen war. 

Aufgrund der Einwendungen der Betreiber der Mühlen steht für die Planfeststellungsbehörde 

fest, dass diese ihre Anlagen weiterhin nutzen können und lediglich in der wasserarmen Zeit 

geringfügige Einschränkungen hinnehmen müssen. Durch die Errichtung der Fischaufstiegs-

anlage gehen dem Betreiber der Teichmühle bei einer Niedrigwasserführung (MNQ) der 

Wehre 92 l/s von 1.200 l/s verloren, die im Ist-Zustand bei Niedrigwasserführung in den 

Mühlgraben abgeleitet werden (vgl. Bosch & Partner GmbH und Dr. Blasy + Mader, Fisch-

aufstiegsanlage Bischhausen 2002, S. 3). Dies entspricht einem Verlust von ca. 7,6 % und 

entspricht somit annähernd den Angaben der Betreibers der Teichmühle in seiner Einwen-
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dung vom 18.07.2006, der von einem Verlust von ca. 10 % ausgeht (vgl. Einwendung des 

Beteiligten [PÄ1_84] vom 18.07.2006, S. 2). Bei höheren Wasserständen wird sich der Anteil 

der dem Betreiber verloren gehenden Wassermenge weiter reduzieren, da bei einem Über-

steigen des MNQ ohnehin ein Teil des Wassers über das vorhandene Wehr abfließen würde 

und das Wasserrecht des Mühlenbetreibers eine höhere Ableitung als 1.200 l/s nicht zulas-

sen würde. Bezüglich des Wasserrechts des Betreibers der Untermühle ist zudem zu be-

rücksichtigen, dass sich die von dem Wasserrecht umfasste Wassermenge von 800 l/s aus 

einem Zufluss des von der Wehre gespeisten Mühlgrabens und des Hosbaches, der durch 

die Errichtung der Fischaufstiegsanlage und anderen Bestandteilen des Vorhabens nicht 

betroffen wird, resultiert, so dass hier lediglich ein geringfügiger Teil der Abflussmenge über 

den Mühlgraben verloren geht und der Zufluss aus dem Hosbach weiter ungehindert erfolgt. 

Die Beeinträchtigungen für die Betreiber der Teich- und Untermühle in Bischhausen sind 

daher nur von geringem Ausmaß und insgesamt zumutbar. Eine Entschädigung nach § 74 

Abs. 2 S. 3 HVwVfG war daher nicht zuzusprechen. 

11.6.2 Gewässerausbau Dasbach und Rappelbach 

Das Kompensationskonzept der Vorhabenträgerin sieht die Optimierung und Verlegung des 

Dasbaches und des Rappelbachs vor. Die Optimierungsmaßnahmen sind in den planfestge-

stellten Maßnahmeblättern des Erläuterungsberichts zum Landschaftspflegerischen Begleit-

plan (Unterlage Nr. 12, Maßnahmeblätter A 2.7 und A 21) ausführlich dargestellt. Die Maß-

nahmen sehen eine teilweise Verlegung des Bettes Dasbaches und des Rappelbaches vor. 

Die Verlegung des Dasbaches erfolgt in einem kleinen Abschnitt im Bereich des Trasse, der 

Rappelbach wird auf der Maßnahmenfläche A 21 großräumig verlegt und sein früheres 

Bachbett wiederhergestellt. Der Umfang der Gewässerverlegung ist in dem planfestgestell-

ten Maßnahmeblatt A 21 der Unterlage 12.0 und dessen Anhängen (Übersichtsplan Rappel-

bach und Lageplan Rappelbach/Prinzipskizze) sowie der Unterlage 12.2, Blatt 3 b) und 4a) 

dargestellt. Aus den vorgelegten Planunterlagen ist der Verlauf der Gewässer im Ist-Zustand 

und der Umfang der Verlegungsmaßnahmen ausreichend erkennbar. Durch die Maßnahmen 

erfolgt eine teilweise Wiederherstellung bzw. wesentliche Umgestaltung der Gewässer, so 

dass die Maßnahme gemäß §§ 67 ff. WHG planfeststellungspflichtig ist. Versagungsgründe 

nach § 68 Abs. 3 WHG liegen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht vor. Negative 

Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt durch die in der Wasserschutzzone II der Was-

sergewinnungsanlage "Brunnen 1 (Bischhausen)" gelegenen Maßnahme A 21 werden durch 

die in den Auflagen A V 6.2 und 6.3 sowie A V 6.5 Nr. 1 festgesetzten Regelungen zur Bau-

ausführung in Wasserschutzgebieten und die Einhaltung der Vorgaben der RiStWag vermie-

den. Auf die Ausführungen unter C III 11.4 wird verwiesen. 



Planfeststellungsbeschluss - 574 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

11.7 Maßnahmen zum Schutz den Trinkwasserversorgung sanlagen im Bereich 

des Tunnels Spitzenberg 

Zum Schutz des „Tiefbrunnens Oetmannshausen“ und des „Hochbehälters 

Oetmannshausen“ der Gemeinde Wehretal wurden unter A V 6.5 Maßnahmen zur Beweissi-

cherung und Schutzmaßnahmen anzuordnen. 

Der Tunnel Spitzenberg liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Die Tunnelröhren sind 

nicht ins Grundwasser eingebunden (vgl. ARCADIS, Stellungnahme Tiefbrunnens 

Oetmannshausen und Hochbehälter Oetmannshausen 2007, S. 6, 10 f.). In unmittelbarer 

Nähe befinden sich jedoch der von der Gemeinde Wehretal nicht mehr genutzte Tiefbrunnen 

Oetmannhausen und der in das regionale Wassernetz eingebundene Hochbehälter 

Oetmannshausen. Die Trasse des Tunnels Spitzenberg quert bei Bau-km 46+000 die Was-

serspeicheranlage des "Hochbehälter Oetmannshausen" im Abstand von ca. 70 m. Die gu-

tachterliche Stellungnahme von ARCADIS hat ergeben, dass der Tunnel nicht in grundwas-

serführende Bodenschichten einbindet, so dass während des Betriebes keine Beeinträchti-

gungen des Grundwassers und des Tiefbrunnens Oetmannshausen zu erwarten sind. Je-

doch kann während der Bauphase eine Beeinflussung der  Grundwasserqualität nicht aus-

geschlossen werden (vgl. ARCADIS, Stellungnahme Tiefbrunnens Oetmannshausen und 

Hochbehälters Oetmannshausen 2007, S. 17 f.). Aufgrund der möglichen Beeinträchtigun-

gen der Wasserqualität hat der Gutachter daher Sicherungsmaßnahmen vorgeschlagen, die 

die Vorhabenträgerin in ihrer Erwiderung auf die Stellungnahmen der oberen Wasserbehör-

de dargestellt hat (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin vom 31.03.2010 auf die Stellung-

nahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Kassel vom 02.12.2002, 

18.07.2006 und 16.12.2009, S. 24 f.). Die Planfeststellungsbehörde hat dieses Maßnahmen-

konzept geprüft und in seinen Grundzügen in der Auflage A V 6.4 Nr. 1 und 2 in diesen Plan-

feststellungsbeschluss aufgenommen, um die Rechte der Gemeinde als Betreiber des Tief-

brunnens zu schützen und die Wasserversorgung über den Hochbehälter zu erhalten. Da 

der Brunnen bereits seit längerer Zeit nicht mehr genutzt wird und daher keine aktuellen 

Analysen des Brunnenwassers vorliegen, kann nicht beurteilt werden kann, ob die gegen-

wärtige Wasserqualität im Tiefbrunnen eine Nutzung als Trinkwasser zulässt. Es ist daher 

erforderlich, vor Baubeginn die derzeitige Situation und Wasserqualität im Sinne einer Be-

weissicherung festzustellen und mit dem Betreiber des Brunnens eine Nullbeprobung zur 

Feststellung des aktuellen Zustandes vorzunehmen. Die abzuprüfenden Parameter sind vor-

her mit der zuständigen Fachbehörde beim Werra-Meißner-Kreis abzustimmen. Regelmäßi-

ge Grundwasseranalysen im achtwöchigen Rhythmus sind aus Sicht der Planfeststellungs-

behörde jedoch nicht erforderlich, um die Rechte des Brunnenbetreibers zu wahren. Da der 

Brunnen aktuell nicht genutzt wird, ist es nicht erforderlich innerhalb kürzester Zeit auf jede 
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auftretende Veränderung zu reagieren. Regelmäßige Kontrollen dienen hier vielmehr dazu, 

mögliche Beeinflussungen der Wasserqualität infolge der Baumaßnahme zur Klärung der 

Kausalität zu dokumentieren. Daher ist es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde ausrei-

chend, in zeitlicher Nähe zu den einzelnen Bauphasen Proben zu nehmen, um gegebenen-

falls die Ursächlichkeit einzelner Arbeitsschritte für Veränderungen des Grundwassers zu 

dokumentieren. Nach Fertigstellung der Tunnelabdichtung ist ein weiterer Eintrag von Stof-

fen in die über dem Grundwasser liegenden Erdschichten nicht mehr zu erwarten. Aufgrund 

der Fließzeiten des Wassers zum Grundwasserspiegel sind jedoch noch nach Abschluss der 

Abdichtungsarbeiten Veränderungen des Grundwassers infolge der vorher ausgeführten 

Arbeitsschritte möglich, so dass für eine ausreichende Dokumentation noch 12 Monate da-

nach Beprobungen in regelmäßigen Abständen vorgenommen werden sollten. Hier sieht die 

Planfeststellungsbehörde Untersuchungen in Abständen von 3 Monaten als ausreichend an, 

um nachteilige Beeinträchtigungen infolge des Tunnelbaus festzustellen. Durch die Auflage 

A V 6.4 Ziff 1 b) bis g) wird sichergestellt, dass nachteilige Auswirkungen auf die Wasserqua-

lität des derzeit stillgelegten Tiefbrunnens Oetmannshausen durch den Bau des Tunnels 

Spitzenberg ermittelt werden und seitens der Vorhabenträgerin jederzeit die gegebenenfalls 

erforderlichen Maßnahmen ergriffenwerden können, um die Wasserqualität entsprechend 

dem Ist-Zustand wieder herzustellen.  

Eine Beeinflussung des Hochbehälters Oetmannshausen kommt ausschließlich durch die 

Vornahme von Sprengungen im Zuge des Tunnelvortriebes in Betracht. Der Hochbehälter 

befindet sich am Westhang des Spitzenberges, unmittelbar westlich der Weströhre des Tun-

nels. Die Tunnelfirste liegt ca. 23 m unter der Gründungssohle des Hochbehälters. In der 

vorgelegten gutachterlichen Stellungnahme wird nachgewiesen, dass eine Beeinflussung 

des Hochbehälters ausschließlich während der Bauphase in Betracht käme. Unter Beach-

tung bestimmter technischer Anforderungen während des Tunnelvortriebes kann eine Beein-

flussung des Bauwerkes jedoch vollständig verhindert werden (vgl. ARCADIS, Tiefbrunnen 

und Hochbehälter Oetmannshausen, 2007, S. 12 f.). Auf Grundlage der in der gutachterli-

chen Stellungnahme gemachten Vorschläge, hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 6.4 

Nr. 2 gemäß § 74 Abs. 2 S. 2 HVwVfG Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen angeord-

net, um Einflüsse in Form von Erschütterungen durch Sprengarbeiten zu minimieren und 

eine Beeinträchtigung des Hochbehälters und damit nachteilige Auswirkungen auf die Trink-

wasserversorgung auszuschließen. 
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12 Bodenschutz/ Altlasten 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Belangen des Bodenschutzes vereinbar.  

Bestehende Altlasten(verdachts)flächen stehen der Zulassung des Vorhabens nicht entge-

gen. Im Bereich des Vorhabens befinden sich Altlastenverdachtsflächen, die der oberen Bo-

denschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel bekannt sind und bisher noch nicht 

erkundet wurden. Die Verdachtsfläche mit der Altis-Schlüsselnummer 636 012 010 000 001 

befindet sich im Bereich der Maßnahmenflächen A 4.1 (Entwicklung einer Extensivweide auf 

Acker, Brachwiese und Ruderalflursowie eines Krautsaumes auf Acker durch gelenkte Suk-

zession). Bei der Altablagerung handelt es sich um eine ehemalige Deponie für Erdaushub 

und Bauschutt. Da die Umsetzung der hier vorgesehenen Maßnahme A 4.1 nicht mit einem 

Eingriff in den Boden verbunden ist, sind Auswirkungen auf die Verdachtsfläche nicht zu er-

warten und besondere Vorkehrungen nicht erforderlich (vgl. Erwiderung der Vorhabenträge-

rin vom 30.06.2011 auf die Stellungnahme der oberen Wasserbehörde beim Regierungsprä-

sidium Kassel vom 02.12.2002, 18.07.2006, 16.12.2009 und 16.05.2011, S. 17/36).  

Weitere Verdachtsflächen mit der Altis-Schlüsselnummern 636 012 010 000 002 und 

636 012 010 000 003 befinden sich im Bereich des Bauwerks Überführung Wirtschaftsweg 

Rohläufchen (BW 40.1-05) und nördlich des westlichen Voreinschnittes des Tunnels 

Trimberg ca. bei Bau-km 43+600. Die Flächen mit den Endnummern 002 und 003 sind im 

Bestands-  und Konfliktplan für das Naturgut Boden, Unterlage 12.1.1, dargestellt. Bei diesen 

Altablagerungen handelt es sich um ehemalige Müllplatze mit unbekannten Einlagerungen. 

Darüber hinaus wurden im Jahr 2010 im Zuge der vorlaufenden Erkundungen des 

Trassenbereichs Erkenntnisse über eine schadstoffbelastete Auffüllung auf dem Gelände der 

ehemaligen Ziegelei Abhau gewonnen. Diese Verdachtsfläche befindet sich nordöstlich der 

geplanten Anschlussstelle Eschwege (Gemarkung Wehretal, Flur 3, Flurstück 83) und wird 

im Rahmen der erforderlichen Abböschung des vorgesehenen Geländeeinschnitts berührt.  

Diese Verdachtsflächen stehen der Planung nicht entgegen. Sollte sich der gemeldete Ver-

dacht von Altablagerungen hinsichtlich der Flächen mit den Endnummern 002 und 003 oder 

hinsichtlich der Fläche auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Abhau bestätigen, kann 

dem durch geeignete Sanierungsmaßnahmen, die durch die hier für den Bodenschutz zu-

ständige obere Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel als Gefahrenab-

wehrmaßnahmen anzuordnen wären, begegnet werden. Diese Flächen sind der zuständigen 

oberen Bodenschutzbehörde beim Regierungspräsidium Kassel bekannt. Es war aus Sicht 

der Planfeststellungsbehörde insoweit ausreichend, der Vorhabenträgerin unter A V 7 Nr. 1 

und 2 aufzugeben, im Zuge der Bauausführung im Bereich der Altlastenverdachtsflächen 
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einen Fachgutachter hinzuzuziehen und die zuständige obere Bodenschutzbehörde beim 

Regierungspräsidium Kassel über die Ergebnisse zu informieren, damit diese im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit die weiteren, gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen zur Sicherung 

vorhandener Einlagerungen oder Sanierung in Abstimmung mit der Vorhabenträgerin anord-

nen kann. 

Der im Rahmen des Anhörungsverfahrens aufgekommene Verdacht einer altlastenverdäch-

tigen Fläche im Bereich des nördlichen Portals des Spitzenbergtunnels, in der an Milzbrand 

verendete Tiere vergraben sein sollen, hat sich nicht bestätigt. Aufgrund der Stellungnahme 

des Dezernats Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim Regierungspräsidium Kassel 

vom 07.05.2010 (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, 

beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 20 f. und Anlage 4) 

steht für die Planfeststellungsbehörde fest, dass die Flächen im Bereich des nördlichen Por-

tals des Tunnels Spitzenberg für das Vorhaben geeignet sind. Die ursprünglichen Zeugen-

aussagen stellten sich im Ergebnis als die Weitergabe von Berichten vom Hörensagen her-

aus. Der ursprüngliche Urheber dieser Berichte, konnte jedoch weder genaue Angaben zum 

Zeitpunkt des Vergrabens von Tierkörpern machen, noch hat dieser tatsächlich Angaben zu 

einer bestimmten Krankheit gemacht. Der Hinweis auf angebliche Milzbrandfälle wurde erst 

zu einem späteren Zeitpunkt beim „Weitertragen“ dieses Berichtes durch Dritte hinzugefügt. 

Die angegebene Fläche wird zudem seit vielen Jahren landwirtschaftlich genutzt, ohne dass 

Krankheitsfälle bekannt geworden sind. In Reichensachsen wurde von Mitte des 19. Jahr-

hunderts bis in die 1970 Jahre eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betrieben, in der seuchen-

verdächtige Tiere hätten entsorgt werden müssen. Den Betreibern dieser Anlage sind weder 

aus eigener Kenntnis, noch aufgrund früherer Berichte Fälle von Milzbrand im Bereich des 

Vorhabens bekannt. Das Dezernat Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim Regie-

rungspräsidium Kassel hat daher in seiner Stellungnahme vom 07.05.2010 (vgl. Aufklä-

rungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben 

der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 20 f. und Anlage 4) ausdrücklich mitgeteilt, dass 

unter dem Gesichtspunkt des „Seuchenschutzes“ kein weiterer Handlungsbedarf bestände. 

Weitere Erkenntnisse zu einer entsprechenden Verdachtsfläche liegen nicht vor. Eine weite-

re Veranlassung war daher aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich.  

Soweit durch das Vorhaben Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden erfolgen, stehen 

diese dem Vorhaben nicht entgegen. Das planfestgestellte Vorhaben trägt den Belangen des 

Bodenschutzes hinreichend Rechnung und beinhaltet einen angemessenen Ausgleich zwi-

schen dem Schutz der natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensraum, Bestandteil des 

Naturhaushaltes und  Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 a bis c des 
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Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas-

ten [Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG] vom 17. März 1998 [BGBl. I S. 502], zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 09.12.2004 [BGBl. I S. 3214]) und der Nutzungsfunktion des 

Bodens als Standort für den Verkehr (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 d BBodSchG). Schädliche Bodenver-

änderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 BBodSchG sind nicht zu besorgen. 

Schädliche Bodenveränderungen sind gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG Beeinträchtigungen der 

in § 2 Abs. 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebli-

che Nachteile oder erhebliche Beeinträchtigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit 

herbeizuführen. Aufgrund der unterschiedlichen, sich zum Teil entgegenstehenden Zielrich-

tungen der Funktionen des Bodens und deren Allgemeinwohlbezug ist bereits im Rahmen 

der Feststellung, ob eine schädliche Bodenveränderung gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG vor-

liegt, eine wertende Betrachtung vorzunehmen, inwieweit diese Bodenveränderungen als 

"schädlich" im Sinne des BBodSchG anzusehen ist. In Bezug auf die zu erwartenden Beein-

trächtigungen der natürlichen Funktionen des Bodens kann auf die Darstellung zur Umwelt-

verträglichkeitsprüfung unter C II 5.1.6 sowie zur naturschutzrechtlichen Eingriffsgenehmi-

gung unter C III 6.1.2 verwiesen werden. Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktion 

entstehen insbesondere durch anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen  des 

Vorhabens. Demgegenüber wird mit dem Straßenbauvorhaben von der dem Boden gemäß 

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 d BBodSchG zugeordneten Nutzungsfunktion als Standort für Verkehrsein-

richtungen Gebrauch gemacht. Der Bau öffentlicher Straßen führt jedoch zwangsläufig zu 

Bodenveränderungen.  

Nach Ansicht der Planfeststellungsbehörde ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass durch 

das Vorhaben Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzel-

nen oder die Allgemeinheit herbeigeführt werden. Durch die Wahl des Querschnittes SQ 27 

und die steile Ausgestaltung der Böschungsflächen wird die Versiegelung von Böden soweit 

wie möglich reduziert. Die mit der Versiegelung von Bodenflächen verbundenen negativen 

Auswirkungen auf den Oberflächenwasserabfluss oder die Grundwasserneubildung werden 

durch die planfestgestellten Entwässerungsanlagen und Regenrückhaltebecken gemindert 

und durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Erhöhte Schadstoffeinträge in 

den Boden werden nach den gutachterlichen Feststellungen der Schadstoffabschätzung (vgl. 

Ingenieurbüro Lohmeyer, Aktualisierung des Luftschadstoffgutachtens zum Neubau der 

A 44, VKE 40.1, AS Waldkappel bis Hoheneiche, 2010) weitestgehend in einem Korridor im 

Bereich entlang der Trasse erfolgen, in weiterer Entfernung zu dieser jedoch den Schad-

stoffeintrag im Prognosenullfall 2025 nicht übersteigen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Boden sind somit räumlich auf die Bereiche in unmittelbarer Nähe zur Trasse begrenzt und 
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im Hinblick auf die Nutzungsfunktion des Bodens bei Verwirklichung eines Straßenvorha-

bens nicht vermeidbar. Die Planfeststellungsbehörde ist daher davon überzeugt, dass die mit 

dem planfestgestellten Vorhaben notwendigerweise verbundenen Einwirkungen auf den Bo-

den nicht zu schädlichen Bodenveränderungen gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG führen.  

Soweit beim Betrieb einer Straße eine grundsätzlich gegebene potenzielle Gefährdung des 

Bodens (und des Schutzgutes Wassers) durch Unfälle mit Gefahrguttransporten besteht, ist 

aus Sicht der Planfeststellungsbehörde gewährleistet, dass die Gefahr der Ausbreitung un-

fallbedingter Kontaminationen und einer dauerhaften Schädigung des Bodens durch die übli-

cherweise praktizierten Sicherungsverfahren wie Abtrag und Austausch von Bodenmaterial 

beherrschbar ist und Schädigungen des Bodens beseitigt werden können. 

Dem darüber hinaus zu beachtenden Gebot der bestmöglichen Vermeidung von Beeinträch-

tigungen der natürlichen Funktionen des Boden gemäß § 1 S. 3 BBodSchG wird durch die 

vorgenannten vorhabenimmanenten Maßnahmen und baulichen Gestaltungen ausreichend 

Rechnung getragen.  
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13 Landesplanung/ Raumordnung 

Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Erfordernissen der Raumordnung. 

13.1 Rechtlicher Maßstab 

Gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I 

S. 2986), geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), sind von öffentlichen 

Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Ziele der Raumordnung 

zu beachten sowie die Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in der Ab-

wägung zu berücksichtigen. Gemäß § 5 Abs. 1 ROG gilt auch bei der hier vorliegenden 

raumbedeutsamen Planung und Maßnahme einer öffentlichen Stelle, die im Auftrag des 

Bundes tätig ist, die Bindungswirkung der Ziele der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 ROG. 

Gemäß § 4 Abs. 1 des Hessischen Landesplanungsgesetzes (HLPG) vom 06.09.2002 

(GVBl. I S. 548), geändert durch Gesetz vom 12.12.2007 (GVBl. I S. 851), sind von den öf-

fentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung zu beachten. Dies gilt auch für Planfeststellungsverfah-

ren. Die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse sind von den öffentlichen Stellen bei raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 

HLPG). 

13.2 Vereinbarkeit der Trasse mit dem Landesentwick lungsplan Hessen 2000 

Die Vorgaben des Landesentwicklungsplans Hessen 2000, festgestellt durch Rechtsverord-

nung vom 13.12.2000 (GVBl. 2001 I S. 2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

12.01.2003 (GVBl. I S. 62), geändert durch Rechtsverordnung vom 22.06.2007 (GVBl. I 

S. 406) in der Fassung der Berichtigung vom 20.09.2007 (GVBl. I S. 578), sind beachtet 

worden. Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Zielen und Grundsätzen des Lande-

sentwicklungsplans.  

Nach Nr. 7.3.1 des Landesentwicklungsplans ist die A 44 Kassel - Eisenach zur Entlastung 

vom Durchgangsverkehr und zur infrastrukturellen Stärkung und Entwicklung Nordhessens 

mit Priorität zu realisieren. 

In der Plankarte zum Landesentwicklungsplan Hessen 2000 ist der Trassenverlauf der Bun-

desautobahn A 44 gekennzeichnet. In der Verkehrskosteneinheit 40.1 entspricht dieser 

Trassenverlauf dem hier planfestgestellten Trassenverlauf. 
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13.3 Vereinbarkeit der Trasse mit dem Regionalplan Nordhessen 2009 

Das Projekt A 44 Kassel-Herleshausen ist Bestandteil des Regionalplans Nordhessen 2009, 

der nach der Genehmigung der Hessischen Landesregierung vom 11.01.2010 bekannt ge-

macht wurde (Staatsanzeiger Nr. 11 vom 15.03.2010). Die dort enthaltenen Vorgaben sind 

ebenfalls beachtet worden. Das planfestgestellte Vorhaben entspricht den Zielen und Grund-

sätzen des Regionalplans. 

Die A 44 wird in der Kategorie I des Zieles 2, laufende Nr. 3), aufgeführt (Kapitel 5.1.3). Die 

Kategorie I des Zieles 2 ist wie folgt beschrieben: 

„Projekte der Kategorie I, die in der Karte als Trassierung dargestellt und in 

der nachstehenden Tabelle aufgeführt sind, sind Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung und haben die Wirkung von Vorranggebieten (§ 6 Abs. 3 Ziffer 

1 HLPG). Sie sind von allen in § 4 HLPG Genannten zu beachten. Planungen 

und Maßnahmen, die eine Realisierung des Vorhabens verhindern oder we-

sentlich erschweren würden, dürfen nicht vorgenommen werden. Trassen die-

ser Kategorie benötigen kein weiteres landesplanerisches Verfahren. Dies be-

rührt nicht die Notwendigkeit, in einem fachgesetzlichen Verfahren alle in die-

sem Rahmen bedeutsamen Belange zu berücksichtigen.“ 

Im Ostblatt der Plankarte zum Regionalplan Nordhessen 2009 ist der Trassenverlauf der 

Bundesautobahn A 44 dargestellt. In der Verkehrskosteneinheit 40.1 entspricht dieser 

Trassenverlauf dem hier planfestgestellten Trassenverlauf. 

Darüber hinaus wird im Regionalplan dem vierstreifigen Weiterbau der A 44 zwischen der 

A 7 bei Kassel-Ost und dem Anschluss an die A 4 bei Herleshausen-Wommen eine “beson-

dere raumordnerische und entwicklungsplanerische Dringlichkeit“ bescheinigt (Grundsatz 3 

in Kapitel 5.1.3).  

13.4 Vereinbarkeit der Maßnahmenplanung mit dem Reg ionalplan Nordhessen 

2009 

Die Planfeststellungsbehörde ist nach Prüfung der planfestgestellten Kompensationsmaß-

nahmen anhand der Festlegungen des Regionalplans Nordhessen 2009 zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die Kompensationsmaßnahmen mit dem Regionalplan vereinbar sind. 

Die Kompensationsmaßnahmen widersprechen nicht den Vorgaben des Regionalplans, ins-

besondere auch nicht der Zielfestlegung für Vorranggebiete für Landwirtschaft.  
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Dies gilt auch für die Maßnahmen A 4.8, A 4.9 und A 4.10, die in den Stellungnahmen des 

Werra-Meißner-Kreises vom 20./21.04.2011 und des Regierungspräsidiums Kassel (Dezer-

nat 25) vom 19.04.2011 angesprochen wurden. Diese Maßnahmen liegen in einem Vorrang-

gebiet für Landwirtschaft, aber gleichzeitig in einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-

schaft und damit in einem Überlagerungsbereich verschiedener Raumfunktionen. 

Zu Vorranggebieten für Landwirtschaft bestimmt der Regionalplan: 

„In den in der Karte festgelegten „Vorranggebieten für Landwirtschaft“ hat die 

landwirtschaftliche Bodennutzung Vorrang vor anderen Raumansprüchen. In 

diesen Gebieten sind Nutzungen und Maßnahmen nicht zulässig, die die 

landwirtschaftliche Bodennutzung einschließlich Tierhaltung ausschließen 

oder wesentlich erschweren.“ (vgl. Ziel 1 in Kapitel 4.6.1) 

Zu Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft bestimmt der Regionalplan: 

„In den in der Karte festgelegten „Vorbehaltsgebieten für Natur und Land-

schaft“ ist den Belangen von Natur und Landschaft in der Abwägung mit den 

überlagerten Kartendarstellungen und anderen Raumansprüchen besonderes 

Gewicht beizumessen. Die in der Karte festgelegten „Vorbehaltsgebiete für 

Natur und Landschaft“ umfassen die Vogelschutz-Gebiete, soweit sie nicht 

Bestandteil der Vorranggebiete sind, sowie Pflege-, Entwicklungs- und Ergän-

zungsflächen zum Aufbau und zur Sicherung eines ökologischen Verbundsys-

tems einschließlich Ausgleich bzw. Ersatz für Eingriffe und Kohärenzaus-

gleich.“ (vgl. Grundsatz 1 in Kapitel 4.4.1) 

Darüber hinaus folgt aus der Planzeichenverordnung Regionalpläne vom 10.11.1997 (GVBl. 

I S. 479), geändert durch Verordnung vom 24.10.2010 (GVBl. I S. 374), gemäß § 3 Abs. 2 S. 

1 i. V. m. Nr. 3.1.2 der Anlage zu der Verordnung, dass in Vorbehaltsgebieten für Natur und 

Landschaft unter anderem Maßnahmen zum Ausgleich bzw. Ersatz für Eingriffe und Kohä-

renzausgleich vorgesehen sind. Demgemäß sind die Maßnahmen A 4.8, A 4.9 und A 4.10 in 

einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft zulässig.  

Dass diese Maßnahmen nicht nur in einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft, son-

dern gleichzeitig in einem Vorranggebiet für Landwirtschaft liegen, ändert nichts an der Ver-

einbarkeit mit den Festlegungen des Regionalplans. In einem solchen Fall überlagernder 

Raumfunktionen bestimmt nämlich der Regionalplan: 
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„Die Karte enthält Bereiche, in denen „Gebiet für Landwirtschaft Vorrang und 

Vorbehalt“ mit Gebieten zur Sicherung weiterer Raumfunktionen überlagert ist, 

z. B. „Regionaler Grünzug“, „Gebiet für besondere Klimafunktionen“, „Gebiet 

für vorbeugenden Hochwasserschutz Vorrang und Vorbehalt“, „Gebiet für den 

Grundwasserschutz“ oder „Gebiet für Natur und Landschaft Vorrang und Vor-

behalt“. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung und ggf. bei Abwägungen mit 

anderen Raumansprüchen, sind die Anforderungen, die sich aus den überla-

gernden Raumfunktionen ergeben, besonders zu beachten.“ (vgl. Ziel 2 in Ka-

pitel 4.6.1) 

 

Die Begründung zu diesem Ziel lautet: 

 

„Der Regionalplan enthält Bereiche, in denen Gebiete für die Landwirtschaft 

mit anderen Planausweisungen überlagert sind. Deren Schutzfunktion ist mit 

landwirtschaftlicher Nutzung vereinbar. Weitergehende Anforderungen können 

sich nur aus fachgesetzlichen Regelungen ergeben. Landwirtschaftliche Bau-

vorhaben sind in „Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft“ möglich. Erfor-

derlich wird eine besondere Berücksichtigung des Belanges Natur und Land-

schaft. Dies würde aber wegen der Betroffenheit naturschutzfachlich höher 

bewerteter Standorte ohnehin erforderlich, unabhängig von der regionalplane-

rischen Darstellung. Soweit Gebiete mit eigenen Verordnungen betroffen sind, 

sind deren Anforderungen abzuarbeiten. Der Regionalplan hat darauf keinen 

Einfluss. Bei Vorhaben und Planungen, die mit den Zielen der Regionalpla-

nung in Einklang stehen, gilt dies auch für die gesetzlich erforderlichen natur-

schutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen.“ 

 
Die Schutzfunktion der Planausweisung Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft ist da-

nach mit landwirtschaftlicher Nutzung vereinbar. Damit ist zu verneinen, dass die Maßnah-

men A 4.8, A 4.9 und A 4.10 landwirtschaftliche Bodennutzung ausschließen oder wesentlich 

erschweren, worauf Ziel 1 in Kapitel 4.6.1 des Regionalplans abstellt. Außerdem ermögli-

chen die auf den Maßnahmenflächen A 4.8, A 4.9 und A 4.10 vorgesehenen Extensivwiesen 

bzw. Streuobstwiese weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung.  

Darüber hinaus trägt das Maßnahmenkonzept der Vorhabenträgerin insbesondere auch den 

rechtlichen Anforderungen an die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

hinreichend Rechnung (vgl. im Einzelnen Kapitel C III 6 und 17 in diesem Beschluss). Die 

Maßnahmen dienen dem Ausgleich oder Ersatz von Eingriffen nach § 15 Abs. 2 BNatSchG 
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oder resultieren aus rechtlichen Anforderungen des Arten- oder FFH-Gebietsschutzes nach 

§§ 34 und 44 Abs. 1 und 5 sowie § 45 Abs. 7 BNatSchG. Insbesondere sind die Maßnahmen 

zur Erfüllung naturschutzrechtlicher Verpflichtungen geeignet, für die Erreichung dieses 

Zwecks erforderlich und auch im Hinblick auf die dadurch ausgelösten Beeinträchtigungen 

verhältnismäßig. Im Ergebnis scheidet eine Verlagerung der Maßnahmen auf andere Flä-

chen – auch solcher, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden – aus (vgl. im Einzelnen 

Kapitel C III 17 in diesem Beschluss). Die Vorhabenträgerin hat mit ihrem Kompensations-

konzept die Lage, den Umfang sowie die Eignung der Maßnahmenflächen hinreichend be-

legt. Gleichzeitig ist die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen in angemessener Weise 

berücksichtigt worden. So wurde ein Moderationsverfahren, an dem unter anderem Vertreter 

der Landwirtschaft teilgenommen haben, mit dem Ziel durchgeführt, die Inanspruchnahme 

landwirtschaftlicher Nutzflächen zu reduzieren (vgl. FÖA Landschaftsplanung & BTE 2005: 

Neubauprojekt BAB A 44 – Moderation mit Betroffenen und Landnutzern im Prozess der 

Flächenfindung über die landschaftspflegerischen Maßnahmen - VKE 40.1 bis KE 60). Im 

Planänderungsverfahren hat die Vorhabenträgerin dies nochmals geprüft, um die Inan-

spruchnahme weiter zu reduzieren. Im Ergebnis ist eine weitere Reduzierung nicht möglich. 

Ein großer Teil der Maßnahmenflächen kann zudem weiterhin landwirtschaftlich genutzt 

werden, nämlich überwiegend als Weide oder Wiese. Die verbleibenden Maßnahmen sind 

multifunktional angelegt und stellen das Minimalkonzept notwendiger Verbundsysteme ver-

schiedener Arten sowie Schaffung von Lebensräumen in funktionalem Zusammenhang dar 

(vgl. im Einzelnen Kapitel C III 6 in diesem Beschluss). 

13.5 Landesplanerische Beurteilungen 

Nach Abschluss der Raumordnungsverfahren für den geplanten Neubau der A 44 in den 

Raumordnungsabschnitten IV und V gab das Regierungspräsidium Kassel seine Landespla-

nerischen Beurteilungen ab. Die Landesplanerischen Beurteilungen sind als sonstiges Erfor-

dernis der Raumordnung gemäß § 3 Nr. 4 HLPG und § 3 Nr. 4 ROG im Planfeststellungsver-

fahren berücksichtigt worden. 

Das Raumordnungsverfahren für den Raumordnungsabschnitt IV, Bischhausen West – 

Oetmannshausen/B 27, wurde mit der Landesplanerischen Beurteilung vom 21.12.1994 ab-

geschlossen. Das Raumordnungsverfahren für den Raumordnungsabschnitt V, 

Oetmannshausen/B 27 – Wommen/A 4, wurde mit der Landesplanerischen Beurteilung vom 

20.01.1998 abgeschlossen. Diese Beurteilungen enthalten verschiedene Maßgaben, die von 

der Planfeststellungsbehörde berücksichtigt wurden. Auf die entsprechenden Kapitel in die-

sem Beschluss wird verwiesen. 
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14 Kommunale Gebiets- und Planungshoheit und sonsti ge kommunale Belange 

Das planfestgestellte Vorhaben berücksichtigt die Gebiets- und Planungshoheit der Städte 

Waldkappel und Sontra sowie der Gemeinden Wehretal und Ringgau in angemessener Wei-

se. Eine Verletzung der städtebaulichen Planvorstellungen beziehungsweise städtebaulicher 

Entwicklungsziele ist nicht erkennbar. Einwendungen wurden insoweit lediglich von der Stadt 

Waldkappel und der Gemeinde Wehretal erhoben. 

Die Fachplanung hat hinreichend konkretisierte und verfestigte gemeindliche Planungsab-

sichten zu berücksichtigen. Eine nachhaltige Störung einer hinreichend bestimmten 

gemeindlichen Planung oder ein Entzug wesentlicher Teile des Gemeindegebietes für eine 

durchsetzbare gemeindliche Planung oder erhebliche Beeinträchtigung gemeindliche Ein-

richtungen aufgrund des Vorhabens konnten seitens der Planfeststellungsbehörde nicht 

festgestellt werden. 

Die Stadt Waldkappel hat sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens im Jahr 2002 gegen die 

Maßnahmen E 7.0 (Gemarkung Bischhausen, Flur 15, Flurstück 79) gewandt, die sich im 

Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans für Kleingartengebiete Nr. 26, Teilge-

biet 2 "Auf der kleinen Gemeinde" befindet. Der Einwand hat sich erledigt. Im Zuge der 1. 

Planänderung im Jahr 2006 hat die Vorhabenträgerin die Inanspruchnahme des Flurstück 79 

für die Ersatzmaßnahme E 7.0 auf einen schmalen Uferrandstreifen reduziert. Diese Flä-

chenreduzierung war Bestandteil des mit verschiedenen Trägern öffentlicher Belange, ein-

schließlich der Stadt Waldkappel, durchgeführten Moderationsverfahrens (vgl. FÖA Land-

schaftsplanung & BTE 2005: Neubauprojekt BAB A 44 – Moderation mit Betroffenen und 

Landnutzern im Prozess der Flächenfindung über die landschaftspflegerischen Maßnahmen 

- VKE 40.1 bis KE 60). Die Stadt Waldkappel hat im Erörterungstermin vom 10.05.2010 er-

klärt, dass diese Flächenreduzierung ihrem Einwand ausreichend Rechnung trägt. Soweit 

die Maßnahme noch den Festsetzungen des Bebauungsplanes widerspricht, hat die Stadt 

Waldkappel den Bebauungsplan bezüglich der für die betroffene Fläche enthaltenen Fest-

setzungen entsprechend zu ändern. Auf die §§ 37, 38 BauGB wird in diesem Zusammen-

hang hingewiesen.  

Soweit die Stadt Waldkappel im Anhörungsverfahren 2002 Einwände gegen die Planung des 

Regenrückhaltebeckens Nr. 1 im Bereich der Anschlussstelle Waldkappel vorgebracht hat, 

waren diese aus Sicht der Planfeststellungsbehörde zurückzuweisen. Die Stadt Waldkappel 

hat mit Schreiben vom 16.12.2002 vorgebracht, das Regenrückhaltebeckens 1 widerspreche 

ihrer Abwasserplanung. Sie plane als Mitglied des Abwasserzweckverbandes Wehretal-

Sontratal die Verlegung eines Verbindungssammlers von Waldkappel in das Gebiet der Ge-
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meinde Wehretal und nach Reichensachsen, bei der die Verlegung der Abwasserleitung in 

dem derzeit vorhandenen Parallelweg der B 7 erfolgen solle. Aufgrund der vorgesehenen 

Lage des Regenrückhaltebeckens Nr. 1 rechtsseitig des Parallelweges der B 7 würden die 

zu dem Regenrückhaltebecken führenden Entwässerungsrohre der A 44,die geplanten Rohr-

leitungen der Stadt Waldkappel kreuzen. Aus diesem Grunde sowie aus landwirtschaftlicher 

Sicht sei das Regenrückhaltebecken Nr. 1 mehr an den Rand des Auf- und Abfahrtsberei-

ches der A 44 zu verlegen. Der Einwand der Stadt Waldkappel war zurückzuweisen. Die 

Planung der Stadt Waldkappel ist nicht hinreichend konkretisiert und verfestigt. Die Planung 

ist nur vage dargestellt, der Einwand im weiteren Verlauf des Anhörungsverfahrens nicht 

weiter ausgeführt. Der Abwasserzweckverband Wehretal-Sontratal, der selbst im Rahmen 

des Anhörungsverfahrens angehört wurde, hat eine entsprechende Planung nicht vorgetra-

gen. Die Vorhabenträgerin hat im Übrigen nachvollziehbar dargelegt, dass eine Verlegung 

des Regenrückhaltebecken Nr. 1 aus technischen Gründen nicht möglich ist. In das Regen-

rückhaltebecken entwässern sowohl die Fahrbahnoberfläche des Kreisverkehrs der An-

schlussstelle Waldkappel als auch die bestehende B 7 mit ihren neuen Anschlüssen an den 

Kreisverkehr. Darüber hinaus erfolgt eine Ableitung von Niederschlagswasser der Fahrbahn-

oberfläche der A 44 in das Regenrückhaltebecken. Diese Gestaltung der Entwässerungsan-

lagen der Trasse der A 44 ist im Hinblick auf die Einhaltung der Vorgaben der RiStWag not-

wendig. Die Höhenverhältnisse in diesem Bereich sowie die Funktionsfähigkeit des Auslaufs 

des Regenrückhaltebeckens in den Dasbach lassen eine Lageverschiebung des Regenrück-

haltebeckens, wie sie von der Stadt Waldkappel gefordert wurde, nicht zu (vgl. Erwiderung 

der Vorhabenträgerin vom 31.03.2010 auf die Einwendungen der Stadt Waldkappel vom 

05.11.2002, 16.12.2002, 21.07.2006 und 27.07.2006, S. 5). Die Vorhabenträgerin hat der 

Stadt Waldkappel im Zuge des Anhörungsverfahrens die Planungsunterlagen zum Regen-

rückhaltebecken Nr. 1 sowie die Sohlhöhen der kreuzenden Sammelleitung zur Verfügung 

gestellt, so dass das planfestgestellte Regenrückhaltebecken mit seinen Rohrleitungen bei 

einer weiteren Planung des Verbindungssammlers der Stadt Waldkappel berücksichtigt wer-

den kann. Bei dieser Sachlage haben die nicht konkretisierten Planungsabsichten der Stadt 

Waldkappel hinter der Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens 1 zurückzutreten, zumal 

nicht festzustellen ist und auch nicht eingewandt wurde, dass die Planung aufgrund des Vor-

habens insgesamt aufgegeben werden müsste. 

Darüber hinaus widerspricht die Stadt Waldkappel der Inanspruchnahme von Flächen im 

Bereich der Grill- und Schutzhütte (Weinberghütte) für die landschaftspflegerische Maßnah-

me A 14.2, die sich im Eigentum der Stadt Waldkappel befinden. Von dieser Freizeiteinrich-

tung verbliebe nur eine Restfläche, die sich fast ausschließlich auf den bebauten Bereich 

beschränken würde. Die Nutzungsmöglichkeit der Hütte selbst wird durch die Maßnahme 
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allerdings nicht eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die Maßnahme A 14.2 als Schutzmaß-

nahme aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung „Werra- und Wehretal“ und der FFH-

Verträglichkeitsprüfung „Trimberg bei Reichensachsen“ sowie als artenschutzrechtlich be-

gründete Vermeidungsmaßnahme für Fledermäuse und Vögel erforderlich ist und eine Ver-

lagerung nicht in Betracht kommt (vgl. C III 4.4.8.1.3). 

Soweit von der Stadt Waldkappel und der Gemeinde Wehretal die ausreichende Dimensio-

nierung der aktiven Lärmschutzmaßnahmen sowie des landwirtschaftlichen Wegenetzes 

bezweifelt wurde, wird diesen Einwänden durch die vorliegende Planung ausreichend Rech-

nung getragen. Insoweit wird auf die Ausführungen unter C III 8.1.1 und 8.1.2 verwiesen. Die 

Planfeststellungsbehörde weist im Übrigen darauf hin, dass die Gemeinden als Hoheitsträger 

die privaten Belange ihrer Bürger, die nicht von ihrer Planungshoheit umfasst sind, nicht gel-

tend machen können. 

Die Gemeinde Wehretal hat mit Schreiben vom 18.12.2002 und 06.07.2006 eingewandt, 

dass durch den Bau des Spitzenberg-Tunnel (BW 40.1-12) der Tiefbrunnen mit Hochbehälter 

Oetmannshausen fortfallen würde. Die Funktionsfähigkeit und der Bestand dieser Wasser-

gewinnungsanlagen werden durch die Auflage A V 6.4 sichergestellt. Insoweit wird auf die 

Ausführungen unter C III 11.7 verwiesen.   
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15 Baulogistik und Schutz von Versorgungsleitungen 

Die Planfeststellungsbehörde hat die in den Planunterlagen sowie die seitens der Vorhaben-

trägerin nachträglich im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung dargestellten Bestandteile des 

Konzepts zur Baulogistik geprüft und für nachvollziehbar und ausreichend befunden.  

15.1 Bauablauf- und Erdmassenkonzept 

Das im Erläuterungsbericht (Unterlage 1, S. 107) dargestellte Konzept zur Baulogistik um-

fasst unter anderem die Darstellung des geplanten Bauablaufs, die Ermittlung der transport-

relevanten Ein- und Ausbaumassen, sowie die Ermittlung der Anzahl der Transporte und 

Transportwege. Die Vorhabenträgerin hat die Darstellung ihres Konzeptes mit Schreiben 

vom 22.08.2011 ergänzt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 30 f.). 

Durch die vorgesehenen Bauabläufe wird sichergestellt, dass die zeitlichen Abläufe der ein-

zelnen Bauschritte und die Verwertung der anfallenden Erdmassen so aufeinander abge-

stimmt sind, dass die im Bereich des Vorhabens gelegenen Ortschaften und das klassifizier-

te Straßennetz von baubedingten Einflüssen, wie Erdmassentransporten und sonstigem 

Baustellenverkehr, soweit wie möglich unbeeinträchtigt bleiben. Dennoch verbleibende Be-

einträchtigungen sind zeitlich und räumlich begrenzt. 

Das Konzept sieht bezüglich des Bauablaufs vor, dass in einem ersten Bauabschnitt die Er-

richtung der beiden Tunnel Trimberg und Spitzenberg sowie der Wehretalbrücke erfolgt. Der 

Vortrieb der beiden Tunnelbauwerke erfolgt mittels der Neuen-Österreichischen-

Tunnelbauweise (NÖT), welche dem Stand der Technik entspricht. Die Bauzeit beträgt je-

weils ca. 3 Jahre. Parallel zu dem Vortrieb der Tunnel erfolgt die Errichtung der 

Wehretalbrücke (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläuterungsbericht vom Juli 2009, S. 107). Der Vor-

trieb des Tunnels Trimberg erfolgt von Ost nach West, der westliche Voreinschnitt des Tun-

nels wird zunächst nur soweit ausgehoben, dass in die grundwasserführende Erdschicht vor 

dem Westportal des Tunnels nicht eingegriffen wird. Der Tunnel wird zunächst im Bereich 

der Firste vorangetrieben, damit das im Bereich des Westportals anfallende Grundwasser 

über die Tunnelröhren abgeführt werden kann. Erst danach erfolgt der weitere Erdaushub im 

Bereich des westlichen Voreinschnittes bis zur vorgesehenen Sohle (vgl. Aufklärungsschrei-

ben der Planfeststellungsbehörde vom 30.05.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhaben-

trägerin vom 05.09.2011, S. 62 ff.). Hierauf folgend wird der Straßenbau im Bereich der of-

fenliegenden Streckenabschnitte und die Herstellung der Anschlussstellen vorgenommen 

werden. Parallel hierzu können, je nach Fertigstellungsstand der anderen Bereiche der Tras-

se der VKE 40.1, die Überführungsbauwerke sowie die Nebenanlagen der Entwässerung 

erstellt werden (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläuterungsbericht vom Juli 2009, S. 107). 
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Die Erdmassen aus den Erdbauarbeiten im Bereich des westlichen Voreinschnittes des Tun-

nels Trimberg sowie aus dessen Ausbruch im Zuge des Vortriebes werden überwiegend im 

Bereich der geplanten Erdwällen bei Bischhausen sowie Oetmannshausen verbaut und 

grundsätzlich im Bereich des Baufeldes transportiert (vgl. Unterlage 1, Erläuterungsbericht, 

S. 107 f. und Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beant-

wortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 30 f.). Das Ausbruchmaterial 

aus dem Spitzenbergtunnel wird überwiegend im Bereich der Lärmschutzwälle östlich der 

Ortslage Hoheneiche verbaut werden, die Transporte zu den jeweiligen Arbeitsbereichen der 

Trassen erfolgen ebenfalls im Baufeld (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläuterungsbericht vom Juli 

2009, S. 107). Soweit Erdmassen nicht im Baufeld verwertet werden können, erfolgt der Ab-

transport auf Baustraßen im Baufeld und durch die fertiggestellten Tunnelröhren.  

Die Erschließung der jeweiligen Baustellenbereiche wird über das vorhandene Straßen- und 

Wegenetz sowie temporäre Baustraßen sichergestellt (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläuterungsbe-

richt vom Juli 2009, S. 108). Die Transporte zu den Baubereichen westlich der AS Eschwege 

werden über Längstransporte im Baufeld realisiert. Der Abtransport des Tunnelausbruches 

vom Tunnel Trimberg erfolgt über die fertiggestellte nördliche Tunnelröhre. Ein Transport 

durch die Ortslagen Bischhausen und Oetmannshausen ist somit weitgehend nicht erforder-

lich. Über eine bauzeitige Hilfszufahrt nördlich der zukünftigen Anschlussstelle Eschwege 

wird das westlich gelegene Baufeld an die B 27 angeschlossen. Ein Transport durch die 

Ortslagen von Bischhausen, Oetmannshausen oder Hoheneiche ist somit in der Regel nicht 

erforderlich. Die Transporte zu Baubereichen am Ende der Baustrecke der VKE 40.1 erfol-

gen über Baustraßen mit Anbindung an das klassifizierte Straßennetz. Eine Zusatzbelastung 

für Hoheneiche ist infolge der erheblichen Vorbelastung der B 27 und der vorhandenen 

Bahnstrecke und der trennenden Wirkung dieser Verkehrswege gegenüber dem Baufeld der 

A 44 ist nicht zu erwarten. 

Im Zuge der Bauarbeiten fällt nach der von der Vorhabenträgerin vorgelegten Massenbilanz 

ein Erdmassenüberschuss von ca. 1.600.000 m³ an. Das dargestellte Konzept sieht vor, 

Erdmassen in einem Umfang von ca. 120.000 m³ als Bodenmaterial für den geplanten Bau 

der Ortsumgehung Reichensachsen (B 452) zur Verfügung zu stellen und die verbleibenden 

Überschussmassen in einem Umfang von 1.480.000 m³ in drei Deponien zu verbringen. Der 

überwiegende Teil der Überschussmassen wird in Deponien bei Weidenhausen und 

Grebendorf verbracht, welche ca. 5 km bzw. ca. 10 km von der zukünftigen Anschlussstelle 

Eschwege entfernt in Richtung Norden bzw. Nordosten liegen (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläute-

rungsbericht vom Juli 2009, S. 80). Der Transport kann über die bestehende B 27 und nach-

geordnete Straßen erfolgen. Der Transport zu den Deponien ist weitestgehend auf dem 



Planfeststellungsbeschluss - 590 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

klassifizierten Straßennetz realisierbar (Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 31). 

Auf Grundlage des derzeit kalkulierten Massenüberschusses und unter Berücksichtigung der 

geplanten Bauabläufe ist von einer zeitlich begrenzten Zusatzbelastung des öffentlichen 

Wegenetzes von etwa 36 Monaten auszugehen. Der Schwerlastverkehr wird aufgrund des 

Transportes der Erdmassen auf dem Weg zu den drei Deponien insgesamt um ca. 275 

Lkw/d zuzüglich der entsprechenden Leerfahrten zur Baustelle zunehmen, wobei durch die 

Aufspaltung auf drei Deponien die Verkehre räumlich aufgesplittet werden. Für die B 27 

Richtung in Weidenhausen und Grebendorf wird dies während der Bauzeit zu einer Erhö-

hung des Anteils des Schwerlastverkehrs an der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke 

(DTV) von derzeit 26,5% auf ca. 34 % führen (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-

lungsbehörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

22.08.2011, S. 31).  

Während der Bauzeit kann der Verkehr auf den vorhandenen Bundesstraßen und dem wei-

teren untergeordneten Straßennetz im Bereich der Baustellen mit Ausnahme vereinzelter 

baubedingten Beeinträchtigungen, wie temporäre Einengungen der Straßen oder Geschwin-

digkeitsbeschränkungen, aufrechterhalten werden (vgl. Unterlage Nr. 1, Erläuterungsbericht 

vom Juli 2009, S. 107). 

Aus Sicht der Planfeststellungsbehörde sind die Auswirkungen des Vorhabens während der 

Bauphase vollständig dargestellt. Soweit das dargestellte Konzept eine Nutzung von Erd-

massen für den Bau der Ortsumgehung Reichensachsen (B 452) vorsieht, bedurfte dieses 

im Hinblick auf die mitgeteilte Verzögerung dieses Vorhabens keiner Anpassung. Aufgrund 

des dargestellten Bauablaufs und der kalkulierten Bauzeiten von ca. drei Jahren für die Tun-

nelbauwerke sowie hinzu zurechnender Zeiten für die Arbeit im Bereich der offen liegenden 

Trassenabschnitte ist gesichert, dass die vorgesehenen Erdmassen, während der mehrjähri-

gen Bauphase des planfestgestellten Vorhabens im Bereich der Baustelle der Ortsumge-

hung Reichensachsen verwendet werden können. Aufgrund des vorgesehenen Bauablaufs 

ist es möglich, die anfallenden Erdmassen zunächst im Trassenbereich zu verwenden oder 

zu den in kurzer räumlicher Entfernung liegenden Deponien zu fahren und die am Ende des 

Bauvorhabens verbleibenden Erdmassen dann für die Ortsumgehung Reichensachsen zur 

Verfügung zu stellen. Sollten die verbleibenden Erdmassen widererwarten nicht für den Bau 

der B 452 verwandt werden können, könnten diese bei anderen aktuellen Baumaßnahmen 

im näheren Umfeld verwandt werden oder einer der nächstgelegenen zugelassenen Depo-

nien zugeführt werden (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 

19.10.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 19.10.2011). Des Weite-
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ren ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten der Verwendung von Überschussmassen durch 

die angeordnete Erhöhung der Lärmschutzwälle im Bereich der Ortslage von Bischhausen 

(vgl. Auflage A V 4.1 Nr. 2). 

Beeinträchtigungen durch den Bauablauf, insbesondere die Verwendung des klassifizierten 

Straßennetzes für den Baustellenverkehr und den Erdmassentransport, die besondere Vor-

kehrungen erfordern und die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens einer Klärung be-

dürfen, sind nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde nicht zu erwarten. Der Baustel-

lenverkehr und der Abtransport von Erdmassen sind im Zuge der Verwirklichung eines sol-

chen Vorhabens nicht vollständig zu vermeiden. Die Vorhabenträgerin hat dafür Sorge ge-

tragen, dass die anfallenden Erdmassen soweit wie möglich und rechtlich geboten im Bau-

feld verwertet werden können. Die verbleibenden Überschussmassen müssen zwingend der 

Deponierung in außerhalb des Baufeldes befindlichen, zugelassenen Deponieflächen zuge-

führt werden. Der Transport der Erdmassen ist soweit wie möglich im Baufeld vorgesehen, 

das klassifizierte Straßennetz wird erst genutzt, soweit die erforderlichen Wege im Baufeld 

nicht mehr zurückgelegt werden können. Zwar wird es im Bereich der B 27 zu einer Erhö-

hung des Schwerlastverkehrs um ca. 7 % kommen. Die Beeinträchtigung infolge des Trans-

portes treten jedoch lediglich zeitlich und räumlich begrenzt auf, so dass diese, auch wenn 

der von Transport herrührende Lärm und die weiteren Beeinträchtigungen in aller Regel von 

den Betroffenen im Einzugsbereich der Baustelle als störend empfunden werden, unter Be-

rücksichtigung der diese Belange überwiegenden Bedeutung des Vorhabens hinzunehmen 

sind.  

Im Bereich der Wehretalbrücke kreuzt die Trasse die Eisenbahnstrecke 3600 Frank-

furt a. Main - Göttingen. Hier ist nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz vor Baubeginn eine 

Kreuzungsvereinbarung zu treffen. Zum Schutz der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des 

Bahnverkehrs hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 8.1 entsprechend der Anregungen 

der DB Netz AG angeordnet, dass die Vornahme von Baumaßnahmen im Kreuzungsbereich 

der Trassen mit der DB Netz AG abzustimmen ist. 

15.2 Verlegung und Schutz von Leitungen 

Anlässlich des planfestgestellten Vorhabens sind verschiedene Leitungen zur Versorgung 

mit Wasser, Elektrizität, Gas, Fernwärme oder Telekommunikation sowie zur Entsorgung von 

Abwasser zu sichern bzw. zu verlegen. Mehrere Leitungen müssen während der Bauzeit mit 

Schutzvorkehrungen gegen etwaige Beschädigungen versehen werden. Andere Leitungen 

sind vorhabensbedingt stillzulegen bzw. zurückzubauen und in einer neuen Trasse zu verle-

gen.  
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Die Vorhabenträgerin hat die von dem Vorhaben betroffenen Leitungen vollständig ermittelt 

und in die Planung aufgenommen. Die zu sichernden und zu verlegenden Leitungen wurden 

im Bauwerksverzeichnis und den zugehörigen Lageplänen, Unterlagen 16.1 und 16.2, aufge-

führt. Bezüglich vorhandener Leitungen im Bereich landschaftspflegerischer Maßnahmen 

wurde in die planfestgestellten Maßnahmenblätter aufgenommen, dass der freizuhaltende 

Schutzstreifen vor Umsetzung der Maßnahme in Abstimmung mit dem Leitungsbetreiber 

ausgepflockt wird und von leitungsgefährdenden Pflanzungen freizuhalten ist (vgl. Unterlage 

12, Maßnahme E 1.1, A 1.2, A 2.6, A 2.7, G 12.1 und A 21. Soweit seitens der DB Telematik 

GmbH bezüglich der Telekommunikationsleitung der DB Systel GmbH entlang der Bahnlinie 

die Aufnahme der Leitungen in die öffentlich ausgelegten Unterlagen aus Gründen der Wah-

rung von Betriebsgeheimnissen untersagt wurde, hat die Planfeststellungsbehörde die im 

Rahmen des Anhörungsverfahrens vorgelegten Pläne geprüft. Ein Widerspruch zu der vor-

gelegten Planung ist nicht erkennbar, eine Beeinträchtigung der Leitungen durch das Vorha-

ben nicht zu befürchten.  

Zur Sicherung der vorhandenen Leitungen während der Bauphase und einer fachmänni-

schen Verlegung hat die Planfeststellungsbehörde unter A V 10.3 und 10.4 die von einzelnen 

Leitungsbetreibern im Rahmen des Anhörungsverfahrens vorgeschlagenen Nebenbestim-

mungen und Hinweise geprüft und diese weitestgehend übernommen. Die von einer Vielzahl 

von Leistungsbetreibern geforderte vorherige Abstimmung der Bausführungsplanung der 

Leitungsverlegung und Sicherung wurde unter A V 10.2 aufgrund der besonderen fachlichen 

Erfordernisse und Anforderungen hinsichtlich der unterschiedlichen Leitungstypen angeord-

net. 

Über Fragen der Kostentragung wird im Planfeststellungsbeschluss nicht entschieden. Diese 

richtet sich nach bürgerlichem Recht und fachgesetzlichen Regelungen bzw. nach beste-

henden oder noch zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen. 
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16 Landwirtschaft  

Belange der Landwirtschaft stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Das planfestgestellte 

Vorhaben hat keine erheblichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Struktur im 

Wehretal. Auch nach Durchführung des geplanten Vorhabens wird die landwirtschaftliche 

Nutzung in der Region aufrecht erhalten bleiben. Der Belang der Landwirtschaft steht dem 

Vorhaben auch nicht im Hinblick auf den Aspekt der Existenzgefährdung entgegen. Drohen-

de Existenzgefährdungen können durch geeignetes Ersatzland abgewendet werden (vgl. im 

Einzelnen C III 17). 

16.1 Allgemeines 

Die Interessen der betroffenen Landwirte und das öffentlichen Interesse an einer leistungs-

fähigen Landwirtschaft werden durch das planfestgestellte Vorhaben angemessen berück-

sichtigt. Das Vorhaben nimmt 42,48 ha landwirtschaftlicher Nutzflächen (Ackerflächen, Bra-

chen, Wiesen und Weiden, Streuobst) zur Errichtung der Trasse und 74 ha für Kompensati-

onsmaßnahmen in Anspruch vgl. (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde 

vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben vom 22.08.2011, S. 21). Neben dem Flächen-

verlust berühren die Zerschneidungen von Betriebsflächen und etwaige Mehrwege die ge-

wachsene landwirtschaftliche Struktur im Wehretal. Die geltend gemachten öffentlichen und 

privaten Belange der Landwirtschaft stehen der Zulassung des Vorhabens gleichwohl nicht 

unüberwindbar entgegen. Die Erreichbarkeit der Betriebsflächen ist aufgrund der Neuord-

nung der landwirtschaftlichen Wege und der vorgesehenen Querungsbauwerke sicherge-

stellt. Etwaige Umwege sind dem jeweiligen Betrieb in jedem Fall zumutbar. Die Inanspruch-

nahme landwirtschaftlicher Flächen durch landschaftspflegerische Maßnahmen wurde soweit 

wie möglich vermindert. 

16.2 Funktion und Leistungsfähigkeit der Landwirtsc haft 

Die Belange der Landwirtschaft stehen dem geplanten Vorhaben nicht entgegen. Die Funkti-

ons- und Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft bleibt auch nach der Realisierung des plan-

festgestellten Projektes in der Region erhalten. Die Trasse und die geplanten Kompensati-

onsmaßnahmen nehmen zwar besonders wertvolle landwirtschaftlich genutzte Flächen in 

Anspruch. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wurde jedoch so gering wie 

möglich gehalten und auf das für das Vorhaben unabdingbare Maß beschränkt. 

Das Maßnahmenkonzept beinhaltet Maßnahmen, die aufgrund ihrer Bedeutung und Funkti-

on in der jeweiligen Lage erforderlich sind. Es schont die landwirtschaftlichen Flächen so 

weit wie möglich (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, 
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beantwortet mit Schreiben vom 22.08.2011, S. 25). Eine weitere Verminderung der Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist nicht möglich (vgl. C III 6). 

16.3 Wegenetz 

Hinsichtlich der sich vorhabensbedingt ergebenden Mehrwege gilt Folgendes: 

Durch den Bau der Trasse werden Wegebeziehungen unterbrochen. Wenn sich die Wege 

für betroffene Landwirte durch den Neubau der Autobahn erheblich verlängern – weil Grund-

stücke sowie das Wegenetz durchschnitten und als Ersatz keine unmittelbaren 

Querungsmöglichkeiten und äquivalenten Wegeverbindungen geschaffen werden – und da-

mit Rechte der Betroffenen nachteilig berührt werden, haben diese einen Ersatzentschädi-

gungsanspruch nach § 74 Abs. 2 S. 3 HVwVfG. Dies ist der Fall, wenn zusätzliche Wegstre-

cken für den landwirtschaftlichen Betriebsablauf erheblich sind und dieser Nachteil dem Be-

troffenen billigerweise nicht zugemutet werden kann (vgl. Kühling, Fachplanungsrecht, 1988, 

Rn 257). 

Das angepasste System der land- und forstwirtschaftlichen Wege sichert die Erschließung 

der land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Die einzelnen Feldlagen bleiben ausreichend 

erschlossen. Die Notwendigkeit der Errichtung von zusätzlichen Über- oder Unterführungen 

ist – ebenso wie die Errichtung zusätzlicher Feldwege - auch nach den im Anhörungsverfah-

ren vorgetragenen Einwendungen nicht zu begründen. 

Wirtschaftswege werden mit einer Wegbreite von in der Regel 3,50 m sowie beidseitiger An-

ordnung von 50 cm breiten Banketten wieder hergestellt. Wirtschaftswege in unmittelbarer 

Nähe zu Tunnelbauwerken werden zur Vermeidung von weiteren Brückenbauwerken über 

die Portalbereiche gelegt. Wirtschaftswegüberführungen werden in der Regel als Zweifeld-

bauwerke mit einer Nettobreite von 4,50m über die Trasse geführt. Unterführungen erhalten 

eine fahrbare Breite von 3,50 m, wobei den beidseitigen Gehwegen von je 1,0 m Breite in 

einigen Fällen eine Aufweitung zur Durchführung offener Gewässer vorgesehen wird. Die 

landwirtschaftlichen Wege werden nach den „Grundsätzen für die Gestaltung ländlicher We-

ge bei Baumaßnahmen an Bundesfernstraßen“ (Ausgabe 2003) sowie den geltenden „Richt-

linien für den ländlichen Wegebau“ (RLW 2005) ausgebaut bzw. wiederhergestellt. Soweit 

eine Veränderung vorhandener Wege erforderlich ist, besteht lediglich ein Anspruch darauf, 

dass entweder der ursprüngliche oder ein gleichwertiger Zustand der Wege wiederhergestellt 

wird.  Insgesamt werden auf dem 7,24 km langen Abschnitt insgesamt sieben Über- und 

Unterführungen hergestellt, die für den landwirtschaftlichen Verkehr bestimmt und geeignet 

sind und das betroffene Wegenetz angemessen erneuern. 
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Die Vorhabenträgerin hat zugesagt und im Rahmen der 3. Planänderung in die planfestge-

stellten Unterlagen 7, Blätter 2 und 3 aufgenommen, die Brücken im Zuge von Wirtschafts-

wegeüberführungen mit einer Breite zwischen den Borden nicht mit 3,50 m (wie in den RLW 

vorgesehen) sondern mit 4,00 m Breite auszuführen. Die lichte Weite zwischen den beidsei-

tigen Geländern beträgt für diese demnach 5,00 m. Die Über- und Unterführungsbauwerke 

der A 44 sind technisch so dimensioniert, dass sie die Überfahr- bzw. Durchfahrbarkeit für 

land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge des technischen Standards gewährleisten. 

Als kleinster gewählter Radius bei der Trassierung der Wirtschaftswege wurden 25 m ge-

wählt, wobei in diesen Fällen eine Aufweitung der Fahrbahn zur Innenseite des Weges auf 

insgesamt 4,5 m erfolgt. Die Wirtschaftswegeverbindung im Zuge des Westportales 

Trimbergtunnel erhält zusätzlich im nördlichen Bereich eine Ausweichbucht von 30,00 m 

Länge und 5,75 m Gesamtbreite für den Begegnungsfall. Die Längsneigung orientiert sich 

ausschließlich an den jetzt vorhandenen Begebenheiten und erfährt dort, wo dies trotz der 

sehr bewegten Topografie möglich ist, eine Optimierung. In extremen Steigungsbereichen 

mit mehr als 8 % erhalten die Wirtschaftswege eine bituminöse Befestigung (vgl. Unterlage 

1, Erläuterungsbericht in der Fassung vom Juli 2009, S. 77).  

Nach dem Vorbringen der Beteiligten und auf der Grundlage der ihr vorliegenden Unterlagen 

hat die Planfeststellungsbehörde keine unzumutbaren Mehrwege für landwirtschaftliche Be-

triebe feststellen können. Die geltend gemachten Nachteile wirken als Inhaltsbestimmungen 

des Eigentums bzw. Berufsausübungsregelungen. Sie sind bis zur Billigkeitsschwelle ohne 

Ausgleich hinzunehmen (vgl. BVerwGE 51,15). Sollte sich im Entschädigungverfahren her-

ausstellen, dass nicht mehr zumutbare Umwege verbleiben, kann der Betroffene eine Ent-

schädigung auf der Grundlage von Anlage 3 der LandR 78 geltend machen. Eine für alle 

Fälle einheitliche undifferenzierte Festlegung der von einem Betrieb hinzunehmenden 

Mehrwege ist wie auch sonst im Planfeststellungsrecht nicht möglich. Vielmehr sind die Ge-

gebenheiten des jeweiligen Einzelfalles bei der Bestimmung der Zumutbarkeitsgrenze zu 

beachten.  
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17 Eigentum und wirtschaftliche Existenz 

Die Beeinträchtigung der privaten Belange ist aus überwiegenden Gründen des Interesses 

der Allgemeinheit an der Errichtung des Vorhabens gerechtfertigt. Durch das planfestgestell-

te Verfahren werden private Belange - zum Teil erheblich - beeinträchtigt. Die von der Plan-

feststellungsbehörde vorgenommene Abwägung der öffentlichen für das Vorhaben streiten-

den Belange mit den privaten Belangen hat ergeben, dass die für das Vorhaben sprechen-

den Gesichtspunkte so gewichtig sind, dass sie die privaten Belange überwiegen. Soweit 

Beteiligte allgemeine Einwände gegen das Vorhaben erhoben haben, ohne dass eine per-

sönliche Betroffenheit geltend gemacht wurde oder erkennbar war, werden diese zurückge-

wiesen. 

17.1 Flächeninanspruchnahme Privatbetroffener 

Das Vorhaben nimmt privates Grundeigentum für die Herstellung der erforderlichen Trasse 

und der Kompensationsmaßnahmen in Anspruch. Vorhabensbedingte Auswirkungen können 

auch zu Wertminderungen und/ oder zur Erschwerung der wirtschaftlichen Nutzbarkeit bzw. 

Verwertbarkeit von Grundstücken führen.  

Soweit das planfestgestellte Vorhaben eine enteignungsrechtliche Vorwirkung für sich in 

Anspruch nehmen kann, § 19 Abs. 1 S. 2 FStrG, steht fest, dass diese Inanspruchnahme 

privaten Eigentums aus Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt ist. 

Art. 14 Abs. 3 GG schützt vor einem Eigentumsentzug, der nicht zum Wohl der Allgemeinheit 

erforderlich ist. Dem Eigentümer wird gleichgestellt, wer in eigentumsähnlicher Weise an 

einem Grundstück dinglich berechtigt ist und der Käufer eines Grundstückes, sobald eine 

Auflassungsvormerkung zu seinen Gunsten im Grundbuch eingetragen ist. Auch Pächter von 

Grundstücken werden geschützt (vgl. BVerwG, Urt. v. 01.09.97 – 4 A 36/96 – juris, Rn. 32). 

Die Belange der Eigentümer können bei Vorhaben, die zum Wohl der Allgemeinheit erforder-

lich sind, bei der Abwägung zu Gunsten anderer Belange zurückgestellt werden. Die Prü-

fung, ob eine Beeinträchtigung privater Belange hinzunehmen ist, erfolgt nach dem Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit.  

Soweit sich die Einwendungen gegen die Inanspruchnahme von Pacht- oder Eigentumsflä-

chen für Kompensationsmaßnahmen richten, hat sich die Planfeststellungsbehörde davon 

überzeugt, dass diese Inanspruchnahme aus naturschutzfachlichen Gründen erforderlich 

und den Betroffenen zumutbar ist. Die Planfeststellungsbehörde hat sich hierzu Unterlagen 

vorlegen lassen, aus denen die Zuordnung der LBP-Maßnahmenbezeichnung zu allen in 

Anspruch zu nehmenden Flächen ersichtlich ist (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststel-
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lungsbehörde vom 24.09.2010, S.24 beantwortet mit Mail der Vorhabenträgerin vom 

26.05.2011, Anhang 1: Grunderwerbsverzeichnis mit LBP-Maßnahmenzuordnung; Anhang 

2: Exceltabelle mit LBP-Maßnahmenbezeichnung; Anhang 3: Excelabfragen aus GE-Office 

mit Filter der LBP-Maßnahmenbezeichnung). Desweiteren hat sich die Planfeststellungsbe-

hörde eine Auflistung vorlegen lassen, aus der sich für Einwender, die eine Existenzgefähr-

dung geltend machen bzw. für welche ein Existenzgefährdungsgutachten in Auftrag gegeben 

wurde, die Zuordnung von Pacht- und Eigentumsflächen zu den geplanten Maßnahmen er-

kennen lässt (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, 

S. 24, beantwortet mit Mail v. 18.05.2011 und Mail vom 19.05.2011).  

Die Planfeststellungsbehörde hat geprüft, inwieweit eine Flächeninanspruchnahme durch 

FFH-Maßnahmen, artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen, Kompensationsmaßnah-

men sowie durch die Trasse mit technischen und gestalterischen Maßnahmen erfolgt und ist 

zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Verringerung der Flächeninanspruchnahme nicht mög-

lich ist. Auch kann eine geringere Betroffenheit durch eine Reduzierung oder Verlagerung 

auf andere Flächen nicht erreicht werden.  

Die Dimensionierung des Vorhabens und damit das Erfordernis der Flächeninanspruchnah-

me für die Trasse und die begleitenden technischen Maßnahmen entsprechen nach Prüfung 

durch die Planfeststellungsbehörde den einschlägigen technischen Regelwerken und den für 

die Straßenplanung und den Straßenbau geltenden Richtlinien. Dabei sind alle Möglichkeiten 

der Minimierung der Flächeninanspruchnahme ausgeschöpft worden (vgl. C III 2).  

Die Maßnahmen A 3.5, A 4.5, A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.5, A 5.6, A 5.7, E 5.8, E 5.9, S 5.11, S 

5.12, S 5.13, A 8.2, E 8.6, A 9.1, S 9.4, A 11.3, A 11.7, A 11.8, A 11.9, A 14.1, A 14.2, A 

14.3, S 19.1, S 19.2, S 19.3, S 19.4, S 19.5, S 22.1, S 22.2, A 23.2 und FFH 28 sind aus 

Gründen des FFH-Gebietsschutzes erforderlich. (vgl. C III 4). 

Die Maßnahmen A 1.2, A 2.2, A 2.3, A 2.4, A 2.7, A 3.0, A 3.1, A 3.2, A 3.3, A 3.4, A 3.5, A 

3.6, A 3.7, A 3.8, 3.9, A 4.1 A 4.2, A 4.3, A 4.4, A 4.5, A 4.6, A 4.7, A 4.8, A 4.9, A 4.10, A 

5.1, A 5.2, A 5.3, A 5.4, A 5.5, A 5.6, A 5.7, E 5.8, E 5.9, A 5.10, A 6.2, A 6.3, A 8.2, E 8.6, A 

9.1, A 10.1, E 11.1, A 11.3, A 11.7, A 11.8, A 11.9, G 13.1, A 14.1, A 14.2, A 14.3, S 19.1, S 

19.2, S 19.3, S 19.4, S 19.5, S 22.3, A 23.2, A 24, A 26, FFH 28 sind artenschutzrechtlich 

begründet und im vorgesehenen Umfang und auf den geplanten Flächen erforderlich als 

Vermeidungs-, CEF- und/oder FCS-Maßnahmen (vgl. C III 5). 

Über die bereits genannten Maßnahmen mit FFH-rechtlicher und artenschutzrechtlicher Er-

forderlichkeit sind die Kompensationsmaßnahmen S 1, E 1.1, E 1.3, E 1.4, A 2.1, A 2.5, A 
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2.6, A 6.1, A 6.4, A 6.5, A 6.6, A 6.7, A 6.8 E 6.9, A 6.10, A 6.11, A 7.0, E 7.1, A 7.2, A 7.3, A 

7.4, A 7.5, E 7.7, A 8.1, A 8.3, A 8.4, G 8.5, A 9.2, A 9.3, A 10.2, G 10.3, A 10.4, G 11.2, G 

12.1, G 12.2, G 12.3, G 12.4, G 12.5, G 12.6, G 13.2, G 13.3, E 15, E 16, A 17, A 18, E 20 

und A 21 im vorgesehenen Umfang und als Bestandteil des Kompensationskonzeptes an der 

jeweils geplanten Stelle im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlich (vgl. C III 6).  

Insbesondere sind die Kompensationsmaßnahmen zur Erfüllung der Kompensationsver-

pflichtung erforderlich, für die Erreichung des naturschutzrechtlichen Zwecks geeignet und 

auch im Hinblick auf die individuellen Beeinträchtigungen verhältnismäßig. Vorrangig werden 

Flächen der öffentlichen Hand und Flächen, die einvernehmlich zur Verfügung gestellt wer-

den, in Anspruch genommen. Unter mehreren geeigneten Grundstücken wurden diejenigen 

gewählt, welche den Betroffenen die geringeren Opfer abverlangen. Die für das Vorhaben 

vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen sind zwingend für das Vorhaben erforderlich und 

können nicht gleich erfolgversprechend an anderer Stelle mit geringeren Betroffenheiten 

verwirklicht werden (vgl. C III 4; C III 5; C III 6; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungs-

behörde vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, 

S. 25; Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde v. 30.05.2011, beantwortet mit 

Schreiben der Vorhabenträgerin vom 05.09.2011, S. 42-44; Aufklärungsschreiben der Plan-

feststellungsbehörde vom 25.07.2011, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 

31.08.2011). Viele der Kompensationsmaßnahmen, welche landwirtschaftliche Nutzflächen 

in Anspruch nehmen, erlauben auch nach deren Realisierung eine weitere landwirtschaftli-

che Nutzung der Flächen (extensiv genutztes Grünland) und orientieren sich an vorhande-

nen Gehölzstrukturen, insbesondere im Bereich der Erosionsrinnen, wo bereits von einer 

suboptimalen Eignung für die ackerbauliche Nutzung auszugehen ist (Schattenwurf, Samen-

flug). 

Die mit den Kompensationsmaßnahmen verbundenen nachteiligen Folgen stehen auch nicht 

außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg. Die Maßnahmenplanung steht im Einklang mit 

dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Naturschutzrecht, welcher inhaltlich dem enteig-

nungsrechtlichen Übermaßverbot entspricht (vgl. BVerwG, Urteil vom 23.08.1996 - 4 A 29.95 

-, NVwZ 1997, 486). Die Planfeststellungsbehörde hat den von dem Vorhaben betroffenen 

Grundstückseigentümern eine besonders starke Rechtsposition im Rahmen der Abwägung 

zugemessen. Aufgrund des überwiegenden öffentlichen Interesses an der Umsetzung des 

Vorhabens ist es in dem planfestgestellten Umfang sachgerecht, die Eigentümerinteressen 

zurücktreten zu lassen und die für die Herstellung der Trasse und die Kompensationsmaß-

nahmen erforderlichen Flächen in Anspruch zu nehmen. 
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17.2 Vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücke n 

Bei der Durchführung des Straßenbauvorhabens werden für die Bauausführung Geländeflä-

chen als Arbeitsraum oder temporär genutzte Baueinrichtungsflächen im Umfang von 

9,27 ha benötigt (Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, be-

antwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 22). Die Flächen sind in 

dem festgestellten Plan als „vorübergehend in Anspruch zu nehmende Flächen“ ausgewie-

sen und werden für den Zeitraum, in dem sie in Anspruch genommen werden müssen, ding-

lich belastet (vgl. Unterlage 14.2). Diese Belastung ist für die Betroffenen zumutbar. Die Zu-

mutbarkeit wird nicht von der Duldungspflicht nach Art. 14 Abs. 2 GG erfasst. Die Grund-

stückseigentümer und die Pächter haben einen Anspruch auf eine angemessene Entschädi-

gung in Geld, gegebenenfalls auch Schadenersatz für Störungen und Beeinträchtigungen. 

Dies ist im Einzelnen in einem nachgeordneten Entschädigungsverfahren zu klären.  

17.3 Beeinträchtigung von Grundstücken 

Beeinträchtigungen von nicht unmittelbar durch das Vorhaben betroffenen Grundstücken, 

sogenannte negative Einwirkungen, stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Einwendungen, 

die sich auf eine befürchtete Verschlechterung der Erträge von nicht unmittelbar betroffenen 

Grundstücken beziehen, hat die Planfeststellungsbehörde als schützenswerte private Belan-

ge im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Diese werden jedoch von den öffentlichen Inte-

ressen an der Umsetzung des geplanten Vorhabens überwogen.  

17.4 Entschädigung für Nachteile 

Nachteile, die durch Maßnahmen der Enteignung entstehen, werden in einem gesonderten 

Entschädigungsverfahren behandelt. Soweit Grundstücke oder räumlich oder wirtschaftlich 

zusammenhängender Grundbesitz nur zum Teil in Anspruch genommen wird, besteht ge-

mäß § 8 Abs. 3 Hessisches Enteignungsgesetz vom 04.04.1973 (GVBl. I S. 107), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 06.09.2007 (GVBl. I S. 548) (HEG) ein Anspruch auf Übernah-

me des Restgrundstückes oder des Restbesitzes insoweit, als das Restgrundstück oder der 

Restbesitz nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden 

kann. Dieser Anspruch kann sich gemäß § 8 Abs. 4 HEG auch auf Zubehör eines Grundstü-

ckes oder Sachen, die nur vorübergehend mit dem Grundstück verbunden sind erstrecken. 

17.5 Einwendungen 

Auf einige Einwendungen, welche nicht bereits im Rahmen der Abwägung (vgl. C III 17.1) 

hinreichend berücksichtigt werden konnten, wird im Folgenden eingegangen. 
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17.5.1 Wehretalbrücke 

Mehrere Beteiligte haben sich gegen die Inanspruchnahme ihrer Flächen durch die 

Wehretalbrücke gewendet und die Befürchtung geäußert, dass eine Einschränkung der 

Nutzbarkeit von weiteren Flächen aufgrund eines Regenschattens durch die Brücke bis zu 

einer Entfernung von mindestens 100 m beidseits der Brücke erfolgen könnte. Die Flächen 

unterhalb der Brücke zuzüglich eines fünf Meter breiten Streifens neben den lotrecht proji-

zierten Brückenkappen werden vom Baulastträger erworben, da aus Verkehrssicherungs-

gründen für den Straßenbetriebsdienst und die Straßenbaubehörde der jederzeitige Zugang 

zum Bauwerk gewährleistet sein muss. Eine sinnvolle Restnutzung dieser Flächen ist nicht 

möglich (vgl. Aufklärungsschreiben der Planfeststellungsbehörde vom 24.09.2010, beantwor-

tet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 30).  

Nach Prüfung der Planfeststellungsbehörde stellt sich die Inanspruchnahme der Grundstü-

cke für die Baumaßnahme als notwendig dar. Sie überwiegt das private Interesse der Betei-

ligten. Anhaltspunkte dafür, dass eine abwägungsrelevante Betroffenheit der weiter als fünf 

Meter neben den lotrecht projizierten Brückenkappen entfernten Flächen vorliegt, bestehen 

nicht. Die Beteiligten haben selbst nicht präzisiert, warum durch den Einfluss der Brücke bis 

mindestens 100 Meter keine oder nur eine eingeschränkte wirtschaftliche Nutzung möglich 

sein soll. Es ist auch sonst nichts dafür ersichtlich, dass den an die Brücke angrenzenden 

Grundstücken der Zutritt zu Licht oder Luft auf Dauer entzogen oder erheblich beeinträchtigt 

wird. Die Voraussetzungen für einen Entschädigungsanspruch nach § 8a Abs. 7 FStrG sind 

demnach nicht erfüllt. Die Einwände waren zurückzuweisen. 

17.5.2 Untertunnelung 

Der Beteiligte (P_37, PÄ1_37) hat sich mit Schreiben vom 11.11.2002 und vom 17.07.2006 

gegen eine Untertunnelung seines Grundstückes in der Gemarkung Oetmannshausen, 

Flur 7, Flurstück 22 gewandt. Er sei hierdurch in unzumutbarer Weise in seinem Eigentums-

recht betroffen. Hierzu ist auszuführen: Gemäß § 905 S. 1 BGB erstreckt sich das Eigentum 

auch auf den Raum über der Oberfläche und den Erdkörper unter der Oberfläche. Der Ei-

gentümer kann jedoch gem. § 905 S. 2 BGB Einwirkungen nicht verbieten, die in solcher 

Höhe oder Tiefe vorgenommen werden, dass er an der Ausschließung kein Interesse hat. 

Das betreffende Grundstück liegt im Trassenbereich des Tunnels Spitzenberg. Die Mächtig-

keit der Überdeckung des Tunnels beträgt im relevanten Abschnitt mindestens 20 m, so dass 

eine Beeinträchtigung der Eigentumsrechte nach § 905 S.2 BGB nicht vorliegt (vgl. Stellung-

nahme der Anhörungsbehörde zur Erwiderung des Vorhabenträgers vom 07.03.2007 zu den 

Einwendungsschreiben des Beteiligten vom 11.11.2002 und vom 17.07.2006, S. 19). Die Art 
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der Beeinträchtigung, die von der Maßnahme ausgehen soll, ist im Übrigen auch nicht weiter 

dargelegt worden. 

17.5.3 Zuwegungen 

Der Pächter und Bewirtschafter der Flächen Gemarkung Bischhausen Flur 6, Flurstück 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32 (P_35 und PÄ1_35 und PÄ3_35) wendet sich im Einwand vom 

16.05.2011 gegen die Ausführung der Maßnahme A 3.9 (Entwicklung eines Sukzessions-

streifens auf Acker, vgl. Unterlage 13.3; Unterlage 12.2, Blatt 2a und 3a). Er sieht durch die-

se Maßnahme die Erschließung seiner Pacht- und Tauschflächen erschwert und schlägt vor, 

die Maßnahme auf die andere Wegseite zu verlagern oder alternativ alle 50m eine Unterbre-

chung einzuplanen, damit eine Zufahrt mit landwirtschaftlichen Maschinen möglich ist. 

Hierzu hat die Vorhabenträgerin ausgeführt, dass eine Verlegung der Maßnahme, welche ein 

Verbundsystem für Reptilien schafft, nicht möglich ist. Der Weg sei vergleichsweise stark 

befestigt und außerdem schließe im nördlichen Teil der Maßnahmenfläche unmittelbar Wald 

an, so dass die Verbundstruktur in diesem Bereich zu stark beschattet würde und dann die 

artenschutzrechtliche Funktion zur Wahrung des Erhaltungszustandes von Zauneidechse 

und Schlingnatter nicht erfüllen könnte. Es sei bereits eine viermalige Unterbrechung der 

Maßnahme vorgesehen. Eine weitere Unterbrechung dieser artenschutzrechtlich begründe-

ten Maßnahme mindere ihre Funktion (vgl. Erwiderung der Vorhabenträgerin v. 30.6.2011 zu 

den Einwendungen der Beteiligten (P_34, P_35 und PÄ1_34, PÄ1_35 und PÄ3_34 und 

PÄ3_35) vom 06.11.2002, 18.07.2006 sowie vom 16.05.2011, S.35). Dem schließt sich die 

Planfeststellungsbehörde an. Nach Auffassung der Planfeststellungsbehörde sind die ge-

planten Unterbrechungen bereits ausreichend, damit der Beteiligte alle von ihm bewirtschaf-

teten Flächen erreichen kann. Zwar sind die Flächen nicht mehr von jeder beliebigen Stelle 

des Weges zugänglich. Diese mit der Maßnahme für den Beteiligten verbundenen Verände-

rungen in der Zugänglichkeit der bewirtschafteten Flächen sind aber nicht unzumutbar und 

im überwiegenden Interesse an der Realisierung der Maßnahme hinzunehmen. 

Der Eigentümer der landwirtschaftlichen Fläche (Beteiligter PÄ3_65) Gemarkung 

Bischhausen, Flur 2, Flurstück 20 hat sich dagegen gewendet, dass durch die Maßnahme A 

2.3 (Strauchhecke auf Intensivacker und Wiesenbrache, vgl. Unterlage 12.3; Unterlage 12.2, 

Blatt 1a). die Zufahrt auf das Grundstück verwehrt würde. Hierzu führt die Vorhabenträgerin 

aus, dass die Zuwegung zum Grundstück gewährleistet wird (vgl. Erwiderung der Vorhaben-

trägerin v. 30.06.2011 zu den Einwendungen des Beteiligten (PÄ3_65) v. 07.11.2002, 

06.07.2006 und 09.05.2011, S.10). Im Maßnahmeblatt zur Maßnahme A 2.3 ist vorgesehen, 

dass ca. alle fünfzig Meter eine fünf Meter breite Lücke belassen werden sollte. Um sicher-
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zustellen, dass für den Einwender die Zufahrt auf sein Grundstück gewahrt bleibt, hat die 

Planfeststellungsbehörde die Vorhabenträgerin zur Einhaltung ihrer Zusage verpflichtet (vgl. 

A VII 2). 

Der Betreiber der Mittelmühle Reichensachsen (vgl. 2.6.12 Beteiligter: (P_03 und PÄ1_03)) 

hat in seinem Einwand vom 06.07.2006 darauf hingewiesen, dass beim Bau der neuen 

Fischtreppe (Maßnahme E 6.9 Umbau des Wehrs südlich von Reichensachsen, vgl. Unterla-

ge 12.3; Unterlage 12.2, Blatt 5) ein Weg für schwere Fahrzeuge z. B. Betonmischer gebaut 

werden müsse, da laufend Reparaturen ausgeführt werden müssten. Hierzu hat die Vorha-

benträgerin zugesagt, dass eine Zuwegung zur Durchführung von Betriebs- und Unterhal-

tungsarbeiten im Rahmen des Bauentwurfes, der Bauvorbereitung und Baudurchführung 

abgestimmt und berücksichtigt wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die Vorhabenträgerin 

zu dieser Zusage verpflichtet (vgl. A VII 2). 

Der Betreiber der Teichmühle in Bischhausen (Beteiligter (PÄ1_84)) hat in seinem Einwand 

vom 18.07.2006 darauf hingewiesen, dass beim Bau der neuen Fischtreppe (Maßnahme 

E 1.3 Wehrumbau westlich Bischhausen, vgl. Unterlage 12.3, Unterlage 12.2, Blatt 1b) eine 

Erreichbarkeit der Wehrkrone für schweres Gerät gewährleistet sein muss, da mehrmals im 

Jahr Reparaturen ausgeführt werden müssten. Hierzu hat die Vorhabenträgerin zugesagt, 

dass eine Zuwegung zur Durchführung von Betriebs- und Unterhaltungsarbeiten im Rahmen 

des Bauentwurfes, der Bauvorbereitung und Baudurchführung abgestimmt und berücksich-

tigt wird. Die Planfeststellungsbehörde hat die Vorhabenträgerin zu dieser Zusage verpflich-

tet (vgl. A VII 2). 

17.5.4 Maßnahmen 

17.5.4.1 Beteiligter (PÄ3_24) 

Der Eigentümer der Flächen Gemarkung Oetmannshausen, Flur 7, Flurstücke 20 und 21 hat 

in seiner Einwendung vom 25.05.2011 um eine Verlagerung eines Geröllfeldes auf seinen 

Flächen gebeten. Diese könne entweder ans Ende des Grundstückes Richtung Norden oder 

nach Süden hinter dem Funksender erfolgen. Die Planfeststellungsbehörde hat nach Ab-

stimmung mit der Vorhabenträgerin und der oberen Naturschutzbehörde (vgl. Protokoll vom 

Ortstermin am 24.05.2011) verfügt, die Steingruben im Zuge der Maßnahme A 6.2 auf dem 

Grundstück in den südlichen Bereich zu verlegen (vgl. A V 2.3 Nr. 12). 

17.5.4.2 Die Beteiligte (P_02 und PÄ_02) 

Die Beteiligte wird durch die Maßnahme A 26 mit einer Erwerbsfläche von 998 m² in der 

Gemarkung Reichensachsen, Flur 8, Flurstück 68 betroffen. Auf der Maßnahmenfläche wer-
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den Blühstreifen angelegt. Die Beteiligte ist mit einer Beanspruchung ihres Grundstückes 

einverstanden, wenn ihr die Verlustfläche soweit als möglich ausgeglichen wird und die An-

lage und Pflege des Blühstreifens durch ihren Betrieb beziehungsweise die GbR (siehe 

2.6.1. Beteiligte (P_73, PÄ2_073)) erfolgen könne. Mit einer Anlage und Pflege durch Dritte 

sei sie nicht einverstanden. 

Die Unterhaltungspflege von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kann einem Dritten grund-

sätzlich überlassen werden, wenn dieser fachlich und personell hierzu in der Lage ist. Die 

Übertragung der Anlage, also der Fertigstellung- und Entwicklungspflege wird aus fachlichen 

Gründen als unzweckmäßig angesehen (vgl. Anfrage des HMWVL per Mail vom 06.07.2011 

und vom 12.10.2011, beantwortet durch die Deges mit Schreiben vom 18.10.2011, S.2). 

Die Planfeststellungsbehörde hat zum Zwecke der Konfliktminderung angeordnet, dass au-

ßerhalb des Planfeststellungsverfahrens nach Prüfung der fachlichen und personellen Eig-

nung der Beteiligten eine Vereinbarung zwischen der Vorhabenträgerin und der Beteiligten 

über die Pflege der Blühstreifen getroffen wird. Diese Vereinbarung muss die genaue Art der 

Ausführung sowie die Frage der Kostentragung beinhalten. Dabei muss sichergestellt wer-

den, dass die Vorgaben aus dem Maßnahmenblatt A 26 aus der Unterlage 12.0 umgesetzt 

werden (vgl. A VI 2).  

17.5.4.3 Der Beteiligte (P_04, PÄ1_04, PÄ2_04, PÄ3_ 04) 

Der Beteiligte wendet sich gegen die Inanspruchnahme seiner Grundstücke Gemarkung 

Bischhausen, Flur 3, Flurstück Nr. 5 und 6 (vgl. Schreiben der Mutter des Beteiligten vom 

30.10.2002 und Schreiben des Beteiligten vom 12.05.2011). Er wendet ein, dass die zu-

sammenhängende Fläche der Flurstücke Gemarkung Oetmannshausen, Flur 3, Flurstücke 5 

und 6 so verkleinert und zerschnitten werde, dass der Anbau von Zuckerrüben und Getreide 

hier unwirtschaftlich werde. Es sei dringend erforderlich, dass eine Verbindung zwischen den 

Grundstücken hergestellt werde, die es ermögliche, diese mit landwirtschaftlichen Geräten 

von 4,20 m Höhe, einer Breite von 7,50 m und einem Gewicht von 40 t zu befahren.  

Der Einwand greift nicht durch. Die Verbindungsmöglichkeit der beiden Flächen nördlich und 

südlich der Trasse bleibt bestehen. Die Neugestaltung des Wegenetzes erfolgt in Anlehnung 

an das bestehende Netz und die bestehenden Flächenzuschnitte. Die Wegeverbindung ent-

lang der Eisenbahnlinie bleibt im Bereich der betroffenen Grundstücke bestehen und kann 

weiterhin genutzt werden (vgl. Erwiderungsschreiben vom 30.06.2011 zu den Einwendungen 

des Beteiligten (bzw. seiner Mutter) vom 30.10.2002 und 01.11.2002, vom 06.07.2006 und 

06.11.2009 sowie vom 12.05., 13.05. und 16.5.2011, S. 4). Ausweislich der Planunterlagen 
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verbleibt auch ausreichend Platz, um auch mit schweren landwirtschaftlichen Geräten unter 

der Brücke und Rampenauffahrt zu queren. 

Der Beteiligte hat sich außerdem gegen die Inanspruchnahme seiner Flächen durch Kom-

pensationsmaßnahmen gewendet. Eine Betroffenheit des Beteiligten durch Kompensations-

maßnahmen besteht für die Flurstücke Gemarkung Bischhausen, Flur 8, Flst.-Nr. 67/39, 

66/39, 68/39, 43 und 44 (durch die Maßnahme A 8.2 betroffen), Flurstück Gemarkung 

Bischhausen, Flur 8, Flst.-Nr. 45 (betrifft die Maßnahme S 19.4), Flurstück Gemarkung 

Oetmannshausen, Flur 4, Flst.-Nr. 48 und Flurstück 72 (wird durch Maßnahme A 11.9 betrof-

fen), Flurstück Gemarkung Oetmannshausen, Flur 3, Flst.-Nr. 3/1 (ist von Maßnahme E 6.9 

betroffen) (vgl. Erwiderungsschreiben vom 30.06.2011 zu den Einwendungen des Beteiligten 

[bzw. seiner Mutter] vom 30.10.2002 und 01.11.2002, vom 06.07.2006 und 06.11.2009 sowie 

vom 12.5., 13.5. und 16.5.2011, S. 14). Ein Verzicht auf die Kompensationsmaßnahmen ist 

nicht möglich, da diese erforderlich und nicht verlagerbar sind (vgl. C III 17.1). Allerdings hat 

die Vorhabenträgerin dem Betroffenen zur Abminderung der Betroffenheit zugesagt, dass 

ihm auf seinen Flächen die Pflege der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen angeboten wird 

(vgl. Wortprotokoll zum Erörterungstermin am 20.05.2010, S. 5) Die Planfeststellungsbehör-

de sieht in dieser Zusage eine Konfliktminderung und hat diese angeordnet (vgl. A VII 2).  

17.5.5 Jagd 

Durch das geplante Vorhaben werden die Belange von Jagdgenossenschaften betroffen. 

Einwendungen haben die Jagdgenossenschaft Wehretal-Oetmannshausen (Einwendung 

vom 26.10.2002), die Jagdgenossenschaft Hoheneiche (Einwendung vom 08.11.2002) und 

die Jagdgenossenschaft Bischhausen II (Einwendungen vom 17. und 27.10.2002 sowie vom 

13.07.2007) erhoben. Die Beteiligten wenden sich nicht gegen das planfestgestellte Vorha-

ben, sondern fordern Entschädigungen für Beeinträchtigungen der Jagd. Hierzu ist auszufüh-

ren: 

Wenn – wie vorliegend – eine neue Bundesautobahn gebaut und diese Straße unter Inan-

spruchnahme von Grundeigentum angelegt und dabei ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk 

(§ 8 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes) durchschnitten wird, kann dies zu erheblichen Beein-

trächtigungen der Jagd führen, sodass die Jagdgenossenschaft als Trägerin des Jagdausü-

bungsrechts von einem entschädigungspflichtigen Eingriff im enteignungsrechtlichen Sinne 

betroffen sein kann (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 - III ZR 175/80 -, BGHZ 84, 261; BGH, 

Urteil vom 20.01.2000 - III ZR 110/99 -, NJW 2000, 1720). Ein hieraus erwachsender Ent-

schädigungsanspruch kann - wegen des unmittelbaren Zusammenhangs mit der hoheitlichen 

Inanspruchnahme von Teilflächen des Grundeigentums der Jagdgenossen aus dem Jagd-
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bezirk - unabhängig davon geltend gemacht werden, ob er im Planfeststellungsbeschluss 

berücksichtigt worden ist (vgl. Urteil vom 20.01.2000 - III ZR 110/99 -, NJW 2000, 1720). 

Das Jagdausübungsrecht, das ein vermögenswertes privates Recht darstellt und zu den 

sonstigen Rechten im Sinne des § 823 BGB gehört und als konkrete subjektive Rechtsposi-

tion der Jagdgenossenschaft als öffentlich-rechtlicher Körperschaft selbst zusteht, genießt es 

den Schutz des Art. 14 GG (vgl. BGH, Urteil vom 14.06.1982 - III ZR 175/80 -, BGHZ 84, 

261; BGH, Urteil vom 15.02.1996 - III ZR 143/94 - BGHZ 132, 63-71). Weiterhin kommt eine 

Entschädigung für eine Beeinträchtigung des verbleibenden Jagdbezirkes in Betracht. Bei 

der Ermittlung der Höhe der Entschädigung ist auf den durch Marktbeobachtung zu ermit-

telnden Marktpreis für Jagdpachten abzustellen. Schließlich kommt auch eine Entschädigung 

für die Beeinträchtigung der Jagd während der Bauzeit in Betracht (vgl. BGH, Urteil vom 

04.08.2000 - III ZR 328/98 -, NJW 2000, 3638). Die Entschädigung ist grundsätzlich nach 

den vom Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen Hinweisen zur Ermittlung von 

Entschädigungen für die Beeinträchtigungen von gemeinschaftlichen Jagdbezirken (JagdH 

01) vom 07.06.2001, die bei dem Neubau von Verkehrswegen des Bundes zu beachten sind, 

zu ermitteln (vgl. Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 13/2001 vom 12.12.2001 des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, VkBl. 2002 S. 52).  

Die sich durch das Vorhaben ergebenden von den Jagdgenossenschaften geltend gemach-

ten Entschädigungsforderungen sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Sie 

sind in das Entschädigungsverfahren zu verweisen.  

17.6 Existenzgefährdung 

Die Planfeststellungsbehörde hat sich intensiv mit der möglichen Existenzgefährdung land-

wirtschaftlicher Betriebe auseinandergesetzt. Von der Vorhabenträgerin wurde für 11 Betei-

ligte eine Begutachtung der geltend gemachten Existenzgefährdungen veranlasst. Eine dro-

hende Existenzgefährdung bestätigte sich im Ergebnis für vier Betroffene. Zur Überzeugung 

der Planfeststellungsbehörde steht fest, dass für die existenzgefährdeten Betriebe geeigne-

tes Ersatzland zur Verfügung steht, um eine Gefährdung des Betriebes zu vermeiden. Für 

alle bestätigten, in ihrer Existenz gefährdeten Landwirte unterbreitete die Vorhabenträgerin 

am 14.07.2011 Ersatzlandangebote, die geeignet sind, eine jeweils drohende Existenzge-

fährdung abzuwenden (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an 

der BAB A 44, VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011). Die Beeinträchtigungen der landwirt-

schaftlichen Belange können dadurch so abgemildert werden, dass vorhabensbedingt keine 

lebensfähigen landwirtschaftlichen Betriebe in ihrer Existenzfähigkeit gefährdet werden oder 

diese verlieren.  
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Von den betroffenen Landwirten darf in diesem Zusammenhang erwartet werden, dass sie 

zumutbare Chancen nutzen, um die Rentabilität des Betriebs zu erhalten oder zu verbes-

sern. Dazu zählt insbesondere auch die Bereitschaft, Ersatzland anstelle des abzugebenden 

anzunehmen und in den Betrieb einzubeziehen, sofern dies nach den konkreten Umständen 

zumutbar ist. Erfolgt ein – annehmbares - Ersatzlandangebot, so darf das Anliegen des Be-

teiligten im Sinne einer geminderten Betroffenheit in der Abwägung berücksichtigt werden. 

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn ein geeignetes Ersatzlandangebot ausgeschlagen 

wurde. 

17.6.1 Beteiligte (P_73 und PÄ2_073) 

Die Beteiligte GbR wirtschaftet seit 1996. Sie besteht seit dem 01.07.2010 aus vier Gesell-

schaftern, von welchen zwei eigenständig Einwendungen erhoben haben (siehe C III 17.6.2. 

und C III 17.6.3.). Ein Beteiligter, der technische Leiter der Gesellschaft, hat für die GbR Stel-

lung genommen.  

Die Flächen, welche durch die Gesellschafter in die GbR eingebracht werden, sind durch 

den Bau der Trasse sowie durch naturschutzrechtliche Maßnahmen betroffen. Die GbR hat 

Einwände gegen die Inanspruchnahme von Ihr bewirtschafteter Flächen durch das Vorha-

ben, insbesondere durch die geplanten Maßnahmen erhoben. Damit die GbR auch in Zu-

kunft weiter existieren könne, sei der Flächenverlust durch geeignetes Ersatzland auszuglei-

chen. 

Die Vorhabenträgerin hat ein Existenzgefährdungsgutachten vom 30.11.2010 und eine Stel-

lungnahme vom 05.05.2011 eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 

vorgelegt. Aus diesen fachlichen Begutachtungen ergibt sich, dass die GbR selbst bei einer 

Zusammenschau von VKE 40.1 und VKE 40.2 lediglich mit 2,84% ihrer langfristig gesicher-

ten landwirtschaftlichen Nutzflächen betroffen ist. Der Unternehmensgewinn, die Eigenkapi-

talbildung und der Arbeitsertrag der GbR ergeben, dass diese vor und nach dem geplanten 

Eingriff existenzfähig ist. Eine vorhabensbedingte Existenzgefährdung ist somit nicht gege-

ben. 

Die Belange der GbR wurden daher von der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Ab-

wägung nicht mit dem besonderen Gewicht der Existenzgefährdung gewichtet. Auf die Fra-

ge, ob der technische Leiter der GbR überhaupt die Belange der GbR allein geltend machen 

kann, oder ob es nicht einer gemeinsamen Stellungnahme aller Gesellschafter bedurft hätte, 

kam es aus Sicht der Planfeststellungsbehörde im Rahmen der Abwägung nicht an.  
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17.6.2 Beteiligter: (P_04, PÄ1_04, PÄ2_04, PÄ3_04) 

Der Beteiligte ist Eigentümer und Pächter von landwirtschaftlich genutzten Flächen, welche 

in eine GbR (vgl. C III 17.6.1) eingebracht sind. Der Beteiligte ist Gesellschafter dieser GbR. 

In seinen Stellungnahmen vom 12.05.2011, 13.05.2011 und 16.05.2011 beruft er sich als 

Rechtsnachfolger seiner Mutter unter Bezugnahme auf deren Stellungnahmen auf eine 

vorhabensbedingte Existenzgefährdung und fordert Ersatzland. Die Mutter des Beteiligten 

hatte bereits mit Schreiben vom 30.10.2002, 01.11.2002, 06.07.2006 und 06.11.2009 eine 

Existenzgefährdung ihres landwirtschaftlichen Betriebes durch das Vorhaben angemeldet, 

da durch das Vorhaben ca. 13 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche ihres Betriebes in 

Anspruch genommen würden und dies über der Grenze liege, bei der eine Existenzgefähr-

dung eintreten könne. Die Vorhabenträgerin legte der Planfeststellungsbehörde mehrere 

Gutachten und Stellungnahmen zur Überprüfung der Existenzgefährdung des landwirtschaft-

lichen Betriebes zunächst der Mutter und nunmehr des Beteiligten vor (vgl. Gutachten des 

öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Kurt Möller vom 15.02.2008 und vom 

14.04.2010; Stellungnahmen des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Kurt 

Möller vom 04.10.2010 und vom 05.05.2011, Gutachten des öffentlich bestellten und verei-

digten Sachverständigen Manfred Löwer vom 23.08.2011, Stellungnahmen der DEGES vom 

15.06.2011, 26.08.2011 und 31.08.2011). Mit Schreiben vom 01.07.2011 reichte der Beteilig-

te ein weiteres Gutachten des landwirtschaftlichen Sachverständigen Dr. Wolfram zur Akte.  

Die Gutachten und Stellungnahmen gelangen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Sie gehen 

jedoch einheitlich davon aus, dass der Beteiligte bzw. bis zum Jahr 2009 seine Mutter den 

Betrieb als landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb geführt haben. Dabei wurde zu Grunde 

gelegt, dass die Flächen im Rahmen einer GbR (vgl. C III 17.6.1 Beteiligte (P_73, PÄ2_073)) 

gemeinsam mit weiteren Beteiligten bewirtschaftet würden und auch eine isolierte Begutach-

tung der Existenzgefährdung vorgenommen werden könne, da auf der Hofstelle des Betrie-

bes des Beteiligten ausreichend Gebäudekapazitäten vorhanden seien, um den landwirt-

schaftlichen Betrieb jederzeit selbstständig weiterführen zu können. Die Hofstelle werde von 

der Familie des Beteiligten bewohnt. Die vor dem Hintergrund dieses Sachverhaltes vorge-

nommenen Bewertungen kommen hauptsächlich deswegen zu unterschiedlichen Ergebnis-

sen, weil unterschiedliche betriebswirtschaftliche Bemessungsgrundlagen (Faktorentlohnung 

für die Arbeit; Marktpreise für Agrarprodukte) zu Grunde gelegt wurden.  

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung durch die Planfeststellungsbehörde ergab sich, dass 

der Beteiligte selbst überhaupt keinen eigenständigen landwirtschaftlichen Betrieb innehat, 

dass seine Flächen durch die GbR bewirtschaftet werden, dass er selbst keine Arbeitsleis-

tung in die GbR einbringt und er auch kein Einkommen aus der Bewirtschaftung seiner Flä-
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chen bezieht, da die Einkünfte aus der GbR auf Grund eines Nießbrauchsrechts allein der 

Mutter des Beteiligten zustehen. Der Beteiligte war in einem Gespräch mit dem öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer am 23.09.2011 nicht bereit, 

weitere Auskünfte oder Unterlagen zu dem Nießbrauch oder dem GbR-Vertrag beizubringen 

(vgl. Aufklärungsmail der Planfeststellungsbehörde vom 09.09.2011, beantwortet mit Schrei-

ben der Deges vom 27.09.2011, dort als Anlage das Schreiben des Herrn Löwer vom 

27.09.2011). 

Aufgrund der vorliegenen Unterlagen kommt die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, 

dass eine Existenzgefährdung des Beteiligten durch das planfestgestellte Vorhaben nicht 

eintritt. Der Beteiligte ist selbst nicht Inhaber eines eigenständigen landwirtschaftlichen Be-

triebes. Insofern kommt es auf die GbR (vgl. C III 17.6.1) an, da diese die Flächen des Betei-

ligten bewirtschaftet. Der Annahme, es könne auf einen landwirtschaftlichen Betrieb des Be-

teiligten abgestellt werden, da eine Fortführung auch außerhalb der GbR erfolgen könnte, ist 

abzulehnen. Der Beteiligte erbringt selbst keine Arbeitsleistung für seine landwirtschaftlichen 

Flächen und hat auch nicht vorgebracht, dass er einen eigenständigen Betrieb – losgelöst 

von der GbR – führen will.  

Aber selbst, wenn dies anders zu sehen wäre, würde dies nicht zu einer anderen Bewertung 

führen. Die Prüfung der Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes ist grund-

sätzlich danach zu beurteilen, ob überhaupt eine langfristige Existenzfähigkeit des Betriebes 

vorliegt, was zunächst dann anzunehmen ist, wenn ein angemessener Lebensunterhalt für 

den Betriebsleiter und seine Familie erwirtschaftet werden kann und ausreichend Rücklagen 

erwirtschaftet werden können (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31.10.1990 – 4 C 25/90, 4 ER 

302/90 –, juris,  Rn. 24). Für einen – hier allenfalls in Rede stehenden -  Nebenerwerbsbe-

trieb wäre darauf abzustellen, ob dieser neben dem Haupterwerb zumindest einen Bruchteil 

zur Sicherung seiner Existenzgrundlage beiträgt (vgl. OVG NRW, Urteil vom 13.04.2011 – 11 

D 37/10.AK – juris, Rn. 138.). Da der Beteiligte jedoch überhaupt kein Einkommen aus den 

landwirtschaftlichen Flächen bezieht, sondern die Erlöse ausschließlich seiner Mutter zu Gu-

te kommen, fehlt es für den Beteiligten auch aus diesem Grund an einem Betrieb, der zu 

seiner gesicherten Existenzgrundlage für einen längeren Zeitraum beitragen kann.  

Aber auch dann, wenn die Flächen im Sinne eines Nebenerwerbsbetriebes betrachtet wür-

den, könnten diese auch nach dem Eingriff durch das Vorhaben weiter in die GbR einge-

bracht werden und somit der Betrieb fortgeführt werden (vgl. OVG NRW, Urteil v. 13.04.2011 

-11 D 37/10.AK – Rn. 134), weshalb auch aus diesem Grund eine Existenzgefährdung nicht 

eintritt.  
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Eine weitere Auseinandersetzung mit den vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten ist 

aus den dargestellten Gründen aus Sicht der Planfeststellungsbehörde nicht erforderlich. 

Die Planfeststellungsbehörde geht im Rahmen der Abwägung zwischen dem hier im Ergeb-

nis überwiegenden öffentlichen Belang des geplanten Vorhabens und der Maßnahmenpla-

nung und der individuellen Betroffenheit nicht von einer mit besonders hohem Gewicht zu 

versehenen Existenzgefährdung des Beteiligten aus. Ebenso geht die Planfeststellungsbe-

hörde nicht davon aus, dass eine Existenzgefährdung der Mutter des Beteiligten vorliegt. Die 

Planfeststellungsbehörde hat die Beeinträchtigung ihres Nießrauchsrechtes im Rahmen der 

Abwägung als eigenen Belang berücksichtigt, welcher ebenfalls von dem Interesse der All-

gemeinheit an der Durchführung der Straßenbaumaßnahme und der Maßnahmenumsetzung 

überwogen wird. Dafür, dass diesem Belang ein besonders hohes Gewicht vom Rang einer 

Existenzgefährdung beizumessen wäre, liegen der Planfeststellungsbehörde keine Anhalts-

punkte vor.  

17.6.3 Beteiligter: (P_52) 

Der Beteiligte erhob Einwendungen mit Schreiben vom 08.11.2002. Der Beteiligte führte aus, 

dass er 160 ha Betriebsfläche bewirtschafte. Er betreibe Schweinemast. Aufgrund des Ver-

hältnisses zwischen Ackerbau und Viehhaltung sei er auf jede seiner Flächen angewiesen. 

Neben einem Verlust von 10 ha Fläche durch den Bau der A 44 seien noch 2 ha Flächenver-

lust durch die geplante Ortsumgehung Reichensachsen zu beklagen. Es sei für den Flä-

chenverlust wertgleiches Austauschland erforderlich. 

Im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens hat der Beteiligte darauf hingewie-

sen, dass sein landwirtschaftlicher Haupterwerbsbetrieb durch den möglicherweise eintre-

tenden Flächenverlust gefährdet sei. 

Die Vorhabenträgerin hat Gutachten und eine Stellungnahme zur Überprüfung der Existenz-

gefährdung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorgelegt 

(Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 

21.07.2010 und vom 12.05.2011; Stellungnahme des öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen Manfred Löwer vom 29.09.2011). Nach diesen Begutachtungen wird der 

landwirtschaftliche Betrieb des Betroffenen durch das planfestgestellte Vorhaben so erhebli-

che Einkommensnachteile erleiden, dass der Betrieb durch den geplanten Eingriff in seiner 

Existenz gefährdet wird. Die Begutachtung gelangt zum Ergebnis, dass die Existenzgefähr-

dung entfalle, wenn eine Ersatzfläche von 6,5 ha Ackerland-Pachtland zur Verfügung gestellt 

wird. 



Planfeststellungsbeschluss - 610 - C Entscheidungsgründe 

A 44, VKE 40.1  III Materielles Recht 

 

Die Vorhabenträgerin hat dem Beteiligten mit Schreiben vom 14.07.2011 ein Angebot über 

9,3213 ha Ackerland unterbreitet. Das angebotene Ackerland ist zur Abwendung der dro-

henden Existenzgefährdung geeignet und zumutbar. Zwar liegt das Ersatzgrundstück in der 

Gemarkung Sontra und bedeutet für den Beteiligten einen Mehrweg von ca 9,6 km. Gleich-

wohl ist die Ersatzfläche zumutbar, da nur ein Bewirtschaftungsschlag, statt bisher 15 Be-

wirtschaftungsschlägen zu bearbeiten sind, geringere Rüstzeiten und geringere Randverlus-

te anfallen (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB 

A 44, VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 8).  

Die Planfeststellungsbehörde wertet die Eigentumsbetroffenheit des Beteiligten im Rahmen 

der Abwägung daher nicht mit dem besonders schweren Gewicht der Existenzgefährdung. 

Durch die Stellung von ausreichend geeignetem Ersatzland kann die drohende Existenzge-

fährdung des landwirtschaftlichen Betriebes abgewendet werden. Der Beteiligte selbst hat 

die angebotenen Tauschflächen als geeignet angesehen und im Gespräch mit der HLG ak-

zeptiert (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, 

VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 8).  

17.6.4 Beteiligte: (P_53 und P_54 und PÄ1_54) 

Die Beteiligten führen einen landwirtschaftlichen Futterbaubetrieb als Haupterwerbsbetrieb. 

Sie wenden sich gegen den vorhabensbedingten Verlust von Flächen, die teils in ihrem Ei-

gentum und teilweise als Pachtflächen bewirtschaftet werden und tragen vor, dass hierdurch 

die Zukunftsfähigkeit des Betriebes nicht mehr gegeben sei. Es sei wertgleiches Ersatzland 

zu stellen. Die Beteiligten zeigten Existenzgefährdung an. 

Daraufhin hat die Vorhabenträgerin ein Existenzgefährdungsgutachten des öffentlich bestell-

ten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 20.03.2008 und einen 

Gutachtennachtrag vom 12.05.2011 desselben Gutachters vorgelegt, welche im Ergebnis 

eine Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes der Beteiligten ablehnen. Dem-

nach ist zwar bei den Beteiligten eine flächenmäßige Betroffenheit von 7,72% der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen gegeben. Damit einher gehen auch wirtschaftliche Nachteile, die 

mit Einkommensnachteilen verbunden sind. Diese sind aber nicht so erheblich, dass der vor 

dem Eingriff existenzfähige Betrieb in seiner Existenz gefährdet wird. Laut Gutachten vom 

20.03.2008 hat der Sachverständige anhand von Gewinn und Eigenkapitalbildung eine Beur-

teilung vorgenommen, ob der landwirtschaftliche Betrieb sowohl vor als auch nach dem Ein-

griff längerfristig existenzfähig ist und beides bejaht. Dabei wurde untersucht, ob der Betrieb 

in der Lage ist, vom Gewinn nach Abzug einer angemessenen Privatentnahme eine für die 

Sicherung der zukünftigen Betriebsentwicklung notwendige Eigenkapitalbildung zu erwirt-
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schaften. Dieser methodische Ansatz entspricht der gängigen Vorgehensweise zur Überprü-

fung einer möglichen Existenzgefährdung (vgl. BVerwG, Beschl. v. 31.10.1990 – 4 C 25/90, 

4 ER 302/90 –, juris). 

Der Einwand der Beteiligten in ihrer Stellungnahme vom 27.06.2011 gegen das Ergebnis der 

Begutachtung, welches nicht nachvollziehbar sei, verbunden mit dem Verlangen nach einer 

erneuten Überprüfung ist zurückzuweisen. Der Gutachter hat anhand der gängigen Methodik 

eine Existenzgefährdung ausgeschlossen. Das Vorbringen der Betroffenen erschöpft sich in 

der Forderung nach einer erneuten Begutachtung ohne dass dies näher begründet wurde.  

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Einschätzung der vorgelegten Begutachtung und hat 

deshalb die Beteiligten im Rahmen der Abwägung nicht mit dem besonders schweren Ge-

wicht der Existenzgefährdung in die Abwägung eingestellt. 

17.6.5 Beteiligter: (P_56 und PÄ1_56 und P_57 und P Ä1_57 und PÄ2_57) 

Der Beteiligte wendete sich mit Schreiben vom 07.11.2002 gegen den Umfang der Inan-

spruchnahme seiner landwirtschaftlichen Flächen, meldete Existenzgefährdung an und for-

derte wertgleiches Ersatzland. Er bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbe-

trieb und betreibt eine intensive Schweinemast. Mit Schreiben vom 06.07.2006 und vom 

03.12.2009 hielt der Beteiligte den Einwand der Existenzgefährdung aufrecht und verlangt 

Ersatzland. 

Die Vorhabenträgerin hat den Einwand der Existenzgefährdung prüfen lassen und zuletzt im 

Rahmen der dritten Planänderung ein Gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen Manfred Löwer vom 12.05.2011 vorgelegt, welches eine 

vorhabensbedingte Existenzgefährdung bestätigt und zu dem Ergebnis gelangt, dass diese 

durch Stellung von 8 ha Ackerland abgewendet werden könne. Dabei hat der Gutachter 

kurzfristige Pachtverhältnisse nicht einbezogen. Hiergegen hat der Beteiligte eingewand, 

dass langjährig bewirtschaftete Pachtflächen, für die es jedoch nur mündliche Pachtverträge 

gibt, im Rahmen des Existenzgefährdungsgutachtens hätten Berücksichtigung finden müs-

sen. 

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Auffassung, dass für die Prüfung der Existenzgefähr-

dung eines landwirtschaftlichen Betriebes wegen eines vorhabensbedingten Flächenentzugs 

nur Eigentumsflächen und längerfristig gesicherte Pachtflächen einzubeziehen sind (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 14.04.2010 – 9 A 13.08 –, juris, Rn. 27). Es kommt zunächst auf die 

Frage an, ob eine langfristige Existenzfähigkeit des Betriebes vorliegt, wobei hierfür nicht 

darauf abgestellt werden kann, dass ein Betrieb tatsächlich über längere Zeit besteht (vgl. 
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BVerwG, Beschluss vom 31.10.1990 – 4 C 25.90, 4 ER 302.90 –, juris, Rn. 24). Ein Pächter, 

der sich die bewirtschafteten Flächen nicht längerfristig sichert, muss rechtlich jederzeit mit 

dem Verlust der Flächen für seinen Betrieb rechnen. Mündliche Pachtverhältnisse können 

gemäß §§ 585a, 594a BGB bis zum dritten Werktag eines Pachtjahres zum Schluss des 

nächsten Pachtjahres gekündigt werden. Mit diesem Risiko ist eine strukturelle Schwäche 

des Betriebes verbunden, auch wenn in tatsächlicher Hinsicht ein Pachtverhältnis über viele 

Jahre ungekündigt bestanden hat. Dieses Risiko kann der Landwirt nicht auf die Vorhaben-

trägerin oder die Planfeststellungsbehörde verlagern. (vgl. VGH Kassel, Urt. v. 23.06.2010 – 

2 C 2344/09.T – UA S. 44). Daher erachtet die Planfeststellungsbehörde das Gutachten des 

Sachverständigen vom 12.05.2011 für zutreffend. Der Einwand des Beteiligten wird daher 

zurückgewiesen. 

Dem Beteiligten wurde mit Schreiben vom 14.07.2011 von der Vorhabenträgerin Ersatzland 

angeboten. Die Planfeststellungsbehörde hat sich von der Vorhabenträgerin bestätigen las-

sen, dass das konkrete Angebot in Höhe von 9,9616 ha geeignet ist, die drohende Existenz-

gefährdung zu beseitigen (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen 

an der BAB A 44, VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 5). Der Beteiligte hat im Gespräch 

mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG) die angebotenen Eigentumsflächen im Umfang 

von 9,9616 ha in den Gemarkungen Sontra und Bischhausen für geeignet angesehen und 

das Angebot akzeptiert (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an 

der BAB A 44, VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 5). Im Hinblick auf das zur Abwendung 

der drohenden Existenzgefährdung unterbreitete Angebot geeigneten Ersatzlandes war der 

Betrieb des Beteiligten nicht mit dem Gewicht der Existenzgefährdung in die Abwägung ein-

zustellen. 

17.6.6 Beteiligte: (P_18 und PÄ3_18) 

Die Beteiligte erhob mit Schreiben vom 16.05.2011 und 20.06.2011 Einwände gegen die 

Inanspruchnahme von Flächen. Sie betreibe einen Biolandhof auf einer Fläche von 40 ha. 

Durch den Flächenverlust würde eine Existenzgefährdung eintreten. Den Hof hatte sie von 

Ihrem Vater übernommen, welcher bereits mit Schreiben vom 17.10.2002 den Einwand der 

Existenzgefährdung geltend gemacht hatte.  

Das von der Vorhabenträgerin vorgelegte Sachverständigengutachten des öffentlich bestell-

ten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 12.05.2011 gelangt zu dem Er-

gebnis, dass der Betrieb, welcher als Biolandbetrieb betrieben wird, durch den 

vorhabensbedingten Flächenentzug existenzgefährdet ist. Zur Abwendung der Existenzge-

fährdung sei eine Ersatzfläche von 2,87 ha (2,3861 ha Ackerland, (davon 1,6440 ha Eigen-
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tumsfläche und 0,7421 ha Pachtfläche) sowie 0,4839 ha Grünland (davon 0,3334 ha Eigen-

tumsfläche und 0,1505 ha Pachtfläche) erforderlich.  

Die Beteiligte wendet sich gegen die Methode der Existenzgefährdungsbegutachtung, insbe-

sondere dagegen, dass Flächen, für welche lediglich mündliche Pachtverhältnisse existieren, 

nicht berücksichtigt wurden. Sie macht geltend, sie habe Flächen, die bereits seit über fünf-

zehn Jahren auf Grund von mündlichen Pachtverhältnissen bewirtschaftet würden. Diese 

müssten mit einbezogen werden. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Auffassung des Gutachters an, dass für die 

Prüfung der Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes wegen eines 

vorhabensbedingten Flächenentzugs richtigerweise nur Eigentumsflächen und längerfristig 

gesicherte Pachtflächen einzubeziehen sind (vgl. unter C III 17.6.5).  

Der Beteiligten wurde am 14.07.2011 insgesamt 2,575 ha Eigentumsflächen als Ersatzland 

angeboten. Diese Fläche ist nach Prüfung der Vorhabenträgerin geeignet, die drohende 

Existenzgefährdung abzuwenden und sie ist angemessen und annehmbar (vgl. Flächenkon-

zept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, VKE C01/1 (40.1) vom 

16.09.2011, S. 9). Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Ersatzlandangebot mit 0,3 ha Diffe-

renz hinter der Kompensationsforderung des Existenzgefährdungsgutachtens zurückbleibt. 

Das Ersatzlandangebot wird auf Grundlage der betriebswirtschaftlichen Zahlen des Betrie-

bes dennoch als geeignet bewertet, die drohende Existenzgefährdung auszuschließen (vgl. 

Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, VKE C01/1 

(40.1), S. 9). Der Gutachter Löwer hat bestätigt, dass das konkrete Ersatzlandangebot ge-

eignet ist, die drohende Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes der Beteilig-

ten abzuwenden. (vgl. Schreiben der DEGES vom 26.09.2011, Anhang 2 – Stellungnahme 

des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 21.09.2011). 

Die Beteiligte hat das Ersatzlandangebot im Umfang von 2,5750 ha akzeptiert und Interesse 

an der Übertragung eines Pflegevertrages für geplante LBP-Maßnahmen angezeigt, durch 

welchen ihr eine weitergehende Grünlandnutzung im näheren Umfeld ermöglicht werden 

könnte (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, 

VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 9). 

Die Planfeststellungsbehörde bewertet die Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Bio-

landbetriebes unter Berücksichtigung des Ersatzlandangebotes nicht als existenzgefähr-

dend. Die Planfeststellungsbehörde geht davon aus, dass bereits mit dem angebotenen Er-

satzland die drohende Existenzgefährdung der Beteiligten abgewendet werden kann. Ein 
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besonderes – durch Existenzgefährdung hervorgerufenes - Gewicht wurde im Rahmen der 

Abwägung nicht zu Grunde gelegt. Soweit dies möglich und beabsichtigt ist, sollen zur weite-

ren Konfliktminderung jedoch ergänzend zu den Ersatzlandangeboten, Pflegeverträge für 

LBP-Maßnahmen, welche insbesondere die Beweidung von extensivem Grünland betreffen, 

vorrangig mit Landwirten geschlossen werden, welche vom vorliegenden Vorhaben betroffen 

sind. Dabei ist der Beteiligten vorrangig ein Pflegevertrag für extensive Grünlandflächen – 

LBP-Maßnahmen anzubieten, auf dem diese ihre Kühe und Jungrinder Beweiden kann (vgl. 

A V 9.2).  

17.6.7 Beteiligter: (P_60 und PÄ1_60 und PÄ2_60 und  PÄ3_60) 

Der Betroffene hat Einwendungen vom 08.11.2002, 12.11.2002, 20.07.2006, 02.12.2009 und 

13.05.2011 erhoben. Er bewirtschafte einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb mit 

Milchviehhaltung, und Ackerbau, einschließlich Zuckerrübenbau. Durch die Baumaßnahme 

der A 44 sowie die Ortsumgehung Reichensachsen und ein geplantes Gewerbegebiet der 

Gemeinden Wehretal und der Stadt Eschwege würde für den landwirtschaftlichen Betrieb ein 

erheblicher Flächenverlust eintreten. Der Betroffene zeigte Existenzgefährdung an und for-

derte wertgleiches Ersatzland.  

Die Vorhabenträgerin hat nach der dritten Planänderung ein Existenzgefährdungsgutachten 

des öffentliche bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 12.05.2011 

vorgelegt, welches die geltend gemachte Existenzgefährdung durch den Verlust von Flächen 

beim Weiterbau der A 44 VKE 40.1 und dem Bau der B 452 OU Reichensachsen dem Grun-

de nach bestätigt. Der Beteiligte hatte mit Schreiben vom 27.06.2011 Stellung zu dem 

Gutachtennachtrag genommen und ausgeführt, dass die Pachtflächen der Gemarkung Rei-

chensachsen, Flur 16, Flurstück 78 und Flurstück 73 nicht im Gutachten berechnet bzw. er-

wähnt worden seien und er diesbezüglich um eine Nachberechnung bitte. Bei der Berech-

nung der verlorengehenden landwirtschaftlichen Fläche fehlten die Pachtflächen, welche bei 

der VKE 40.1, als auch bei der Ortsumgehung Reichensachsen verloren gingen. Es müsste 

auch verlorengegangenes Pachtland berücksichtigt werden. Der Beteiligte wendet ein, dass 

er auch langfristig genutzte Flächen seit über 15 Jahren angepachtet habe, für die lediglich 

mündliche Pachtverträge bestünden. Daher beantragt der Beteiligte eine Neuberechnung 

des Existenzgefährdungsgutachtens. 

Da eine Planfeststellung der B 452 Ortsumgehung Reichensachsen jedoch nicht zeitlich vor 

oder mit dem vorliegenden Planfeststellungsbeschluss der A 44 VKE 40.1 erfolgt, hat die 

Vorhabenträgerin der Planfeststellungsbehörde eine weitere Stellungnahme des öffentlich 

bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 29.09.2011 vorgelegt, wel-
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che die Überprüfung der Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes des Beteilig-

ten ohne Berücksichtigung möglicher Erwerbsflächen für die Verflechtungsstrecke B 27 und 

Ortsumgehung Reichensachsen im Zuge der B 452 zum Gegenstand hat. Diese Stellung-

nahme verneint eine vorhabensbedingte Existenzgefährdung des als Nebenerwerbsbetrieb 

geführten Unternehmens des Beteiligten.  

Auch der Beteiligte hat mündlich bestätigt, dass der größte Verlust durch die Ortsumgehung 

Reichensachsen befürchtet werde und Ersatzland dann vorrangig in diesem Verfahren in 

räumlicher Nähe zu diesen Flächen gewünscht werde (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung 

der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, VKE C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 7)  

Die Planfeststellungsbehörde folgt der Auffassung des Sachverständigen in seinem Gutach-

ten vom 12.05.2011, wonach für die Prüfung der Existenzgefährdung eines landwirtschaftli-

chen Betriebes wegen eines vorhabensbedingten Flächenentzugs nur Eigentumsflächen und 

längerfristig gesicherte Pachtflächen einzubeziehen sind (vgl. C III 17.6.5). Soweit der Betei-

ligte rügt, dass seine Pachtflächen der Gemarkung Reichensachsen, Flur 16, Flurstück 78 

und Flurstück 73 nicht berücksichtigt wurden, ist dieser Einwand zurückzuweisen. Der Betei-

ligte hat weder behauptet noch belegt, dass es sich hierbei um langfristig gesicherte Pacht-

flächen handelt. hierbei nicht um lediglich kurzfristig gesicherte Pachtverhältnisse handele.  

Die Planfeststellungsbehörde folgt desweiteren der Einschätzung des Sachverständigen 

Löwer vom 29.09.2011, wonach eine Existenzgefährdung allein durch das planfestgestellte 

Vorhaben der A 44 VKE 40.1 zu verneinen ist. 

Im Ergebnis hat die Planfeststellungsbehörde die Betroffenheit des Beteiligten nicht mit dem 

besonders schweren Gewicht der Existenzgefährdung in die Abwägung eingestellt. 

17.6.8 Betroffene: (Beteiligter zu 1. - P_34 und PÄ 1_34 und PÄ3_34) [und] (Beteilig-

ter zu 2. - P_35 und PÄ1_35 und PÄ3_35) 

Die anwaltlich vertretenen Beteiligten haben Einwendungen vom 06.11.2002, 18.07.2006 

sowie vom 16.05.2011 gegen Details der ausgelegten Planung erhoben. Der Beteiligte zu 1. 

ist Eigentümer umfangreicher Flächen, von welchen ein Teil vom Autobahnbau und geplan-

ten Kompensationsmaßnahmen betroffen ist. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen hat der 

Beteiligte zu 1. an den Beteiligten zu 2. verpachtet. Der Beteiligte zu 1. hat den Eingriff in 

sein Eigentumsrecht gerügt. Der Beteiligte zu 2. betreibt einen landwirtschaftlichen Betrieb 

mit Schweinezucht und hat für diesen vorhabensbedingte Existenzgefährdung angezeigt.  
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Die Vorhabenträgerin hat nach der dritten Planänderung für den Betrieb des Beteiligten zu 2. 

eine Stellungnahme des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Lö-

wer vom 26.04.2011 vorgelegt. Diese lehnt eine vorhabensbedingte Existenzgefährdung des 

landwirtschaftlichen Betriebes auf Grund eines lediglich geringfügigen Flächenverlustes ab. 

Die gesamte Entzugsfläche, welche sich aus Erwerbs- und dauernd zu belastenden Flächen 

zusammensetzt, umfasst einen Gesamtumfang von 4,677 ha. In Bezug auf die landwirt-

schaftliche Fläche des gesamten Betriebes von 475,4 ha stellt dies einen Verlust von 0,98 % 

dar und liegt somit deutlich unter der von der Rechtsprechung entwickelten Zumutbarkeits-

grenze von fünf Prozent. Auf eine weiterführende Betriebsplanrechnung vor und nach Eingriff 

wurde verzichtet. 

Die Planfeststellungsbehörde schließt sich der Stellungnahme des Sachverständigen an, 

dass eine vorhabensbedingte Existenzgefährdung des landwirtschaftlichen Betriebes des 

Beteiligten zu 2. nicht vorliegt. Dagegen spricht nicht, dass der Sachverständige kurzfristig 

gesicherte Pachtverhältnisse außer Acht gelassen hat (vgl. C III 17.6.5).  

Der Beteiligte zu 1. betreibt selbst keinen landwirtschaftlichen Betrieb, sondern verpachtet 

die in seinem Eigentum stehenden Flächen. Deshalb scheidet eine Existenzgefährdung bei 

ihm aus. Die Beeinträchtigung beider Beteiligter wurde daher nicht mit dem besonderen Ge-

wicht der Existenzgefährdung in die Abwägung eingestellt. 

17.6.9 Beteiligte: (P_30 und P_68 und PÄ1_68 und PÄ 1_69) 

Die Beteiligten betreiben einen landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetrieb mit Ackerbau und 

Schweinemast in Waldkappel-Bischhausen. Mit Schreiben vom 08.11.2002, 12.11.2001 und 

06.07.2006 haben sie Einwendungen gegen die Planung des Vorhabens erhoben. Insbe-

sondere wurde geltend gemacht, dass der Betrieb durch die Autobahnplanung mit ihren 

Ausgleichs- und Ersatzflächen in seiner Existenz stark gefährdet sei.  

Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen der zweiten Planänderung ein Existenzgefährdungs-

gutachten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Manfred Löwer vom 

06.07.2010 in der Fassung der Gutachtenergänzung nach der dritten Planänderung vom 

12.05.2011 vorgelegt. Dieses Gutachten bestätigt, dass der landwirtschaftliche Haupter-

werbsbetrieb des Beteiligten durch den Bau der A 44 VKE 40.1 und VKE 33 einen erhebli-

chen Teil mit 7,77% seiner landwirtschaftlichen Nutzfläche verliert und durch den geplanten 

Eingriff so erhebliche Einkommensverluste entstehen, dass der Betrieb in seiner Existenz 

gefährdet ist. Zur Abwendung der Existenzgefährdung seien insgesamt 9,55 ha Ackerland 

erforderlich.  
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Mit Schreiben vom 27.06.2011 hat sich der Beteiligte gegen die Nichtberücksichtigung von 

Pachtflächen im Umfang von 1,64 ha gewendet, welche auf Grund eines bereits langfristig 

erfüllten mündlichen Pachtvertrages bewirtschaftet würden. Es sei daher eine Neuberech-

nung des Gutachtens erforderlich. 

Dieser Einwand war zurückzuweisen. Die Planfeststellungsbehörde folgt der Auffassung, 

dass für die Prüfung der Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes wegen 

eines vorhabensbedingten Flächenentzugs nur Eigentumsflächen und längerfristig gesicher-

te Pachtflächen einzubeziehen sind.  

Die Vorhabenträgerin hat dem Beteiligten insgesamt 7,1315 ha Eigentumsersatzflächen an-

geboten (vgl. Schreiben der HLG vom 14.07.2011 an den Beteiligten). Die Planfeststellungs-

behörde hat sich davon überzeugt, dass das Ersatzland ausreichend und geeignet ist, um 

die drohende Existenzgefährdung abzuwenden. (vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der 

Existenzgefährdungen an der Bundesautobahn A 44, VKE C01/1 (40.1) der HLG vom 

16.09.2011, S. 5). In der Ersatzflächenberechnung wird zunächst darauf abgestellt, dass der 

Flächenverlust von 2,9199 ha durch die VKE 33 unberücksichtigt bleiben müsse, da dieser in 

den dort angrenzenden Unternehmensflurbereinigungsverfahren kompensiert werde. Die für 

die VKE 40.1 zu betrachtenden Eigentumsentzugsflächen umfassten daher 7,1915 ha. 

Demgegenüber steht eine geeignete Ersatzfläche im Umfang von 7,1315 ha. Bei einem Ver-

gleich der Ertragsmesszahlen ergibt sich, dass die Ersatzfläche höherwertig ist als die Ab-

gangsfläche und trotz einer geringfügigen Flächendifferenz von 600m² doch ein Ertrags-

messzahlüberhang von 1.749 EMZ besteht. 

Das Flächenkonzept der HLG bestätigt nachvollziehbar, dass mit dem angebotenen Ersatz-

land in Höhe von 7,1315 ha die Existenzgefährdung des Betriebes abgewendet werden 

kann. Der Beteiligte hat das Ersatzlandangebot gegenüber der HLG bereits unter dem Vor-

behalt der Besichtigung der Flächen akzeptiert, da er bereits in der Gemarkung wirtschafte 

(vgl. Flächenkonzept zur Abwendung der Existenzgefährdungen an der BAB A 44, VKE 

C01/1 (40.1) vom 16.09.2011, S. 6). 

Die Planfeststellungsbehörde hält die Bewertung des Ersatzlandangebotes für plausibel. Der 

Nichteinbezug der Flächen des Beteiligten aus dem bereits bestandskräftig festgestellten 

Abschnitt der VKE 33 erachtet die Planfeststellungsbehörde für richtig. Dies ergibt sich aus 

Folgendem: Eine Existenzgefährdung des Betriebes des Beteiligten wurde im Hinblick auf 

die Inanspruchnahme seiner Flächen durch die VKE 33 und durch das vorliegende Vorhaben 

festgestellt. Da der Flächenverlust für die VKE 33 in einem Flurbereinigungsverfahren be-
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rücksichtigt wird, ist ein Ersatzlandangebot für die durch das vorliegende Vorhaben ausrei-

chend. Ansonsten erhielte der Beteiligte einen zweifachen Ausgleich. 

Im Rahmen der Abwägung hat die Planfeststellungsbehörde die Betroffenheit des Beteiligten 

nicht mit dem besonders großen Gewicht der Existenzgefährdung bewertet. 

17.6.10 Beteiligte (P_36 und PÄ2_036) 

Die Beteiligte Erbengemeinschaft hat Einwendungen mit Schreiben vom 12.11.2002 und 

vom 07.12.2009 gegen das geplante Vorhaben erhoben. Die Beteiligten haben sich als Ei-

gentümer und Miteigentümer gegen die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke für die Trasse 

und für Kompensationsmaßnahmen gewendet. Bereits im Rahmen des Erörterungstermins 

zur VKE 33 der A 44 am 07.12.2006 erhoben sie den Einwand der Existenzgefährdung und 

bezogen dies auch auf Flächenverluste im Abschnitt der VKE 40.1. Die Vorhabenträgerin 

forderte mit Schreiben vom 15.01.2009 den Anwalt der Beteiligten auf, die zur Prüfung einer 

Existenzgefährdung erforderlichen Betriebsdaten und die gesamten Bewirtschaftungsflächen 

der Mandanten anzugeben. Dieses Schreiben wurde auch dem Beteiligten selbst übermittelt. 

In diesem Schreiben vom 15.01.2009 wurde darauf hingewiesen, dass ein Existenzgefähr-

dungsgutachten im Rahmen der A 44 VKE 40.1 erstellt werden soll und dabei die Erwerbs-

flächen für die VKE 33 mit geprüft würden. Der Anwalt der Beteiligten wurde aufgefordert, 

seinen Mandanten zur Mitwirkung zu veranlassen und Angaben auf einem Vordruck zum 

Betriebsüberblick und eine Flächenaufstellung des landwirtschaftlichen Betriebes einzutra-

gen. Um eine Rückmeldung wurde innerhalb von drei Wochen nach Erhalt des Schreibens 

gebeten (vgl. Schreiben des ASV Eschwege an Rechtsanwälte Brach, Nottelmann, 

Mosebach & Partner vom 15.01.2009.) Da die erforderliche Mitwirkung nicht erfolgt ist, konn-

te eine Begutachtung der pauschal behaupteten Existenzgefährdung nicht vorgenommen 

werden (vgl. Erwiderungsschreiben vom 31.03.2010 zu den Einwendungen der Beteiligten 

vom 12.11.2002 und 07.12.2009, S. 17).  

Daher hat die Planfeststellungsbehörde hat anhand der Einwendungen vom 12.11.2002 und 

vom 07.12.2009 sowie der Angaben im Grunderwerbsverzeichnis (vgl. Unterlage 14.2) den 

Umfang der Betroffenheit der Beteiligten geprüft. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine Be-

troffenheit der folgenden Grundstücke durch dauerhaften Erwerb vorliegt: 

Gemarkung Bischhausen, Flur 3, Flurstück 64 (6948m² von 25823m²),  

Gemarkung Bischhausen, Flur 3, Flurstück 63 (1511m² von 6329m²),  

Gemarkung Bischhausen, Flur 6, Flurstück 84/55 (96m² von 2358m²),  

Gemarkung Bischhausen, Flur 6, Flurstück 25 (2177m² von 35581m²),  

Gemarkung Bischhausen, Flur 6, Flurstück 26 (193m² von 11332m²),  
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Gemarkung Bischhausen, Flur 9, Flurstück 190/85 (23m² von 3750m²) und  

Gemarkung Bischhausen, Flur 9, Flurstück 174/85 (1366m² von 2793m²). 

Insgesamt ergibt sich eine absolute Flächenbetroffenheit von 1,2314 ha. Diese kann aller-

dings nicht in Bezug zu einer Gesamtbetriebsgröße gesetzt werden, da eine solche nicht 

bekannt ist und eine Mitteilung durch die Beteiligten nicht erfolgt ist. Eine Existenzgefähr-

dung kann daher nicht festgestellt werden. Im Übrigen haben die Beteiligten selbst auch 

nicht vorgetragen, dass diese überhaupt einen landwirtschaftlichen Betrieb führen.  

Im Rahmen der Abwägung wird eine Eigentumsbetroffenheit der Beteiligten berücksichtigt. 

Die Planfeststellungsbehörde hat dieser dabei jedoch aus den dargestellten Erwägungen 

nicht das besondere Gewicht einer Existenzgefährdung beigemessen.  

17.6.11 Beteiligter: (P_66) 

Die Beteiligte erhob Einwendungen vom 07.11.2002 und 09.05.2011. 

Die Beteiligte führte zunächst aus, dass der landwirtschaftliche Betrieb eine Größe von 27 ha 

habe und auf Grund der Inanspruchnahme von Flächen Existenzgefährdung angezeigt wer-

de. (vgl. Einwendung v. 07.11.2002) 

Mit Schreiben vom 16.05.2007 erklärte die Beteiligte gegenüber dem Amt für Straßen und 

Verkehrswesen Eschwege, dass sie sich entschlossen habe, ab Herbst 2007 den Großteil 

ihrer Flächen zu verpachten und eine Existenzgefährdung daher wohl nicht mehr vorliege.  

In ihrer Stellungnahme vom 09.05.2011 hält die Beteiligte alle erhobenen Einwendungen 

aufrecht, wendete sich insbesondere gegen die Inanspruchnahme ihres Grundstückes Ge-

markung Bischhausen, Flur 7, Flurstück 73/40, auf welchem die Maßnahme A 4.8 durchge-

führt werden soll, bei welcher Acker in Extensivgrünland gewandelt werden soll. Die Beteilig-

te habe keine Verwertungsmöglichkeit für Extensivwiesen und es handele sich um eine 

hochwertige Ackerfläche, welche einen wesentlichen Ertragsbestandteil des Betriebes aus-

mache. 

Der Einwand der Existenzgefährdung wurde nicht ausdrücklich neu erhoben.  

Die Planfeststellungsbehörde sieht in dem Schreiben der Beteiligten vom 16.05.2007 eine 

Rücknahme der Geltendmachung einer Existenzgefährdung. Eine erneute Geltendmachung 

dieses Einwandes ist nicht erkennbar. Zwar könnte in dem Verweis auf die Einwendungen 

aus dem Jahr 2002, in welchem sich auch der Einwand der Existenzgefährdung befand, als 

erneute Geltendmachung auch dieses Aspektes gesehen werden. Dagegen spricht aller-
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dings das Schreiben vom 16.05.2007, in welchem von der Behauptung der Existenzgefähr-

dung Abstand genommen wurde.  

Der Planfeststellungsbehörde drängt sich die Möglichkeit einer Existenzgefährdung der Be-

teiligten auch nicht auf. Zum einen hat diese selbst ausgeführt, dass sie ihre Flächen zum 

Großteil verpachten wolle. Zum anderen wurde nicht vorgetragen, dass die geplante Ver-

pachtung gescheitert ist. Außerdem wurde nicht vorgetragen, dass die Beteiligte überhaupt 

einen landwirtschaftlichen Haupt- oder Nebenerwerbsbetrieb führe, dessen Einkommen ei-

nen gewichtigen Beitrag zu ihrer Existenzsicherung beiträgt. Daher hat die Planfeststel-

lungsbehörde die an sich gewichtige Eigentumsbeeinträchtigung der Beteiligten im Rahmen 

der Abwägung berücksichtigt, jedoch nicht das besonders schwere Gewicht einer Existenz-

gefährdung zu Grunde gelegt. Die Beeinträchtigungen der Beteiligten werden im Rahmen 

der Abwägung von dem öffentlichen Interesse an der Realisierung des geplanten Vorhabens 

und der naturschutzrechtlichen Maßnahmenplanung überwogen (vgl. C III 17.1). 

17.6.12 Beteiligter: (P_79) 

Der Beteiligte erhob mit Schreiben vom 07.11.2002 Einwendungen gegen das geplante Vor-

haben. Er betreibe einen landwirtschaftlichen Ackerbaubetrieb mit intensiver Viehhaltung und 

sei als Eigentümer und Pächter von Flächen auf denen Maßnahmen geplant sind, betroffen 

Es sei wesentlich, dass das Verhältnis Viehhaltung-Ackerflächen gewahrt bliebe. Ein Flä-

chenverlust führe zu einer Abstockung des Viehbestandes, wodurch dem Betrieb die wirt-

schaftliche Grundlage entzogen werde. 

Der Beteiligte ist gemäß Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 14.2) nicht als Eigentümer 

betroffen. Die ursprünglich auf seinem Eigentum geplante Maßnahme E 15 ist nicht mehr 

Bestandteil der Planung. In einem Gespräch mit dem ASV Eschwege hat der Beteiligte den 

Einwand der Existenzgefährdung zurückgezogen. (vgl. Aufklärungsschreiben des HMWVL 

vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, S. 29) 

Eine Betroffenheit als Pächter wurde durch den Beteiligten mit Einwendungsschreiben vom 

07.11.2002 durch die Maßnahmenflächen A 7.4 und A 11.8 geltend gemacht. Welche Flur-

stücke konkret betroffen sind und ob diese Pachtverhältnisse bis heute bestehen, wurde 

nicht vorgetragen.  

Die Planfeststellungsbehörde hat die Inanspruchnahme von Eigentums- und Pachtflächen im 

Rahmen der Abwägung gewichtet. Eine besonders schwere Gewichtung der Existenzge-

fährdung wird für die Beeinträchtigung des Beteiligten jedoch nicht zu Grunde gelegt. 
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17.6.13  Beteiligter (P_58) 

Der Beteiligte hat in seiner Einwendung vom 07.11.2002 vorgetragen, dass die Landwirt-

schaft neben einem Metzgereigewerbe und einem Gasthaus ein wichtiges Standbein für sei-

ne Familie ist und dass aus dem drohenden Flächenverlust durch die VKE 40.1 und einem 

nicht bezifferten Flächenverlust aus der VKE 33 die Überlebensstrategie der Familie in ei-

nem Teilbereich erheblich geschwächt werde. Es werde wertgleiches Ersatzland gefordert.  

Die Planfeststellungsbehörde schließt für den Beteiligten eine vorhabensbedingte Existenz-

gefährdung des Beteiligten aus, da eine Flächeninanspruchnahme von weniger als fünf Pro-

zent der insgesamt bewirtschafteten Fläche vorliegt und bereits aus diesem Grund eine Exis-

tenzgefährdung nicht zu erwarten ist (vgl. Stellungnahme der Anhörungsbehörde zum Erwi-

derungsschreiben der Vorhabenträgerin vom 31.03.2010 zu den Einwendungen des Beteilig-

ten 07.11.2002, S. 7). Diese Aussage bezieht sich auf die Betroffenheit durch die Trasse und 

Maßnahmen im Bereich des planfestgestellten Vorhabens. Für die VKE 33 liegt keine ge-

sonderte Einwendung des Beteiligten vor und es ergibt sich auch aus dem Grunderwerbs-

verzeichnis der VKE 33 keine Betroffenheit des Beteiligten (vgl. Aufklärungsschreiben des 

HMWVL vom 24.09.2010, beantwortet mit Schreiben der Vorhabenträgerin vom 22.08.2011, 

S.27 und Mail der Vorhabenträgerin vom 13.04.2011).  

17.6.14 Beteiligte: Boeltzig, Gottfried (P_03 und P Ä1_03) und Bösiger, Wolfgang 

(P_31) 

Die Beteiligten haben als Mühlenbetreiber auch Belange zur Existenzgefährdung erhoben. 

Diese Belange werden umfassend unter C III 11 abgewogen.  
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18 Straßenrechtliche Verfügungen 

Die planfestgestellte Widmungs- und Umstufungsplanung (Planunterlage Nr. 15.2) entspricht 

den gesetzlichen Vorgaben. 

Gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 

(BGBl. I S. 2585), entscheidet die oberste Landesstraßenbaubehörde über Widmung, 

Umstufung und Einziehung einer Bundesfernstraße. Die Entscheidung kann auch in einem 

Planfeststellungsbeschluss nach § 17 Abs. 1 FStrG mit der Maßgabe erfolgen, dass die 

Widmung mit der Verkehrsübergabe, die Umstufung mit der Ingebrauchnahme für den neuen 

Verkehrszweck und die Einziehung mit der Sperrung wirksam wird (§ 2 Abs. 6 S. 2 FStrG). 

Auch über die Widmung von Landesstraßen kann im Planfeststellungsbeschluss mit der 

Maßgabe entschieden werden, dass die Widmung mit der Verkehrsübergabe wirksam wird 

(§ 6a des Hessischen Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08.06. 2003 (GVBl. I S. 

166), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2007 (GVBl. I S. 851, 854)).  

Die Voraussetzungen für die Widmung der Bundesautobahn A 44, VKE 40.1, sowie von Teil-

stücken der Bundesstraße B 27 und B 7 gemäß § 2 Abs. 2 FStrG liegen vor. Der Träger der 

Straßenbaulast muss Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks sein oder der Ei-

gentümer und sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte muss der Widmung zugestimmt haben. 

Das Eigentum an für die Trasse notwendigen Grundstücken wird in Vollzug dieses Plan-

feststellungsbeschlusses verschafft werden. Bereits mit diesem Planfeststellungsbeschluss 

wird die Widmung verfügt (§ 2 Abs. 6 S. 2 FStrG). 

Die Voraussetzungen für die Widmung eines Teilstücks der Landesstraße L 3459 gemäß § 4 

Abs. 2 HStrG liegen vor. Der Träger der Straßenbaulast muss Eigentümer des der Straße 

dienenden Grundstücks sein oder der Eigentümer und sonst zur Nutzung dinglich Berechtig-

te muss der Widmung zugestimmt haben. Das Eigentum an für die Trasse notwendigen 

Grundstücken wird in Vollzug dieses Planfeststellungsbeschlusses verschafft werden. Be-

reits mit diesem Planfeststellungsbeschluss wird die Widmung verfügt (§ 6a HStrG). 

Auch die Voraussetzungen für die Abstufung von Teilstücken der Bundesstraße B 7 liegen 

vor. 

Durch den Neubau der Bundesautobahn A 44 verlieren Teilbereiche der Bundesstraße B 7 

ihre Bedeutung als Bundesstraße. Die Verkehre auf den im verfügenden Teil dieses Plan-

feststellungsbeschlusses aufgeführten Teilbereichen dieser Bundesstraße werden sich we-

sentlich verändern, so dass entsprechende Umstufungen veranlasst sind. Die entsprechen-
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den Abschnitte dieser Bundesstraße erfüllen nicht mehr die Voraussetzungen an eine Bun-

desstraße nach § 1 Abs. 1 FStrG. Sie dienen nicht mehr einem weiträumigen Verkehr und 

sind auch nicht dazu bestimmt, einem weiträumigen Verkehr zu dienen. Insoweit sind diese 

Abschnitte gemäß § 2 Abs. 4 FStrG dem Träger der Straßenbaulast zu überlassen, der sich 

nach Landesrecht bestimmt (Abstufung).  

Nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HStrG sind Landesstraßen Straßen, die innerhalb des Landesge-

bietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein Verkehrsnetz bilden und 

vorwiegend einem über das Gebiet eines Kreises hinausgehenden Durchgangsverkehr die-

nen oder zu dienen bestimmt sind. Nach § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HStrG sind Kreisstraßen Stra-

ßen, die vorwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, 

dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Kreises oder dem unentbehrlichen Anschluss von 

Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder 

zu dienen bestimmt sind. 

Danach war eine Abstufung von Teilbereichen der Bundesstraße B 7 zum Teilstück der Lan-

desstraße L 3459 bzw. zum Teilstück der Kreisstraße K 88 veranlasst. 
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IV Gesamtabwägung 

Dem planfestgestellten Vorhaben stehen weder zwingende Rechtsvorschriften noch un-

überwindbare Belange entgegen. Bei der Abwägung der für den Neubau der Bundesauto-

bahn A 44 VKE 40.1 sprechenden öffentlichen Interessen mit den durch das Vorhaben be-

einträchtigten öffentlichen und privaten Belangen setzt sich das öffentliche Interesse an der 

Verwirklichung des Vorhabens gegen die ihm widerstreitenden Belange durch. Soweit die 

Durchführung des Vorhabens das Zurücktreten von öffentlichen und privaten Belangen ver-

langt, führen die angeordneten Regelungen und Nebenbestimmungen zu einem gerechten 

Interessenausgleich. Die Planungsentscheidung ist insgesamt ausgewogen. 

Das planfestgestellte Vorhaben dient der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 

den alten und neuen Bundesländern durch den Lückenschluss im nationalen Autobahnnetz 

in der weiträumigen West-Ost-Verbindung (Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 15, § 1 

Abs. 1 S. 2 FStrAbG). Es stärkt den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Ge-

meinschaft als Teil des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (Entscheidung Nr. 1692/96/EG). 

Durch die Erschließung der Region fördert es die regionale Wirtschaft und dient der Umset-

zung der Erfordernisse der Raumordnung, wie sie im Regionalplan Nordhessen 2009 festge-

legt sind. Schließlich entlastet das Vorhaben das nachgeordnete Straßennetz und erhöht die 

Verkehrssicherheit. Dem Vorhaben widerstreitende Belange bilden vor allem die Notwendig-

keit, privates Grundeigentum in Anspruch zu nehmen, und die Auswirkungen des Vorhabens 

auf Natur und Landschaft, insbesondere den europäischen Habitat- und Artenschutz.  

Der Bau der Bundesautobahn A 44 VKE 40.1 zwischen Waldkappel und Hoheneiche ist von 

hohem öffentlichen Interesse (C III 1 und C III 4.5.1). Seine Bedeutung als Teil einer leis-

tungsfähigen Verbindung zwischen den Bundesautobahnen A 7 bei Kassel und A 4 bei 

Herleshausen wird durch die Aufnahme als Vorhaben des vordringlichen Bedarfs in den Be-

darfsplan für die Bundesfernstraßen zum Fernstraßenausbaugesetz belegt. Alternativen, die 

die Planungsziele besser erreichen würden oder – bei zumindest gleicher Eignung - mit einer 

geringeren Belastung öffentlicher und privater Belange verbunden wären, bestehen nicht 

(C III 3 und C III 4.5.2).  

Das planfestgestellte Vorhaben trägt dem verfassungsrechtlichen Schutz des Grundeigen-

tums Rechnung. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und sonstigen Eigen-

tums ist auf das unabdingbare Maß beschränkt. Soweit Flächenverluste für landwirtschaftli-

che Betriebe nicht zu vermeiden sind, bewirken diese Verluste aber unter Berücksichtigung 

der Ersatzlandangebote der Vorhabenträgerin keine Existenzgefährdungen von landwirt-

schaftlichen Betriebe (vgl. C III 17). Insgesamt bleibt die Funktions- und Leistungsfähigkeit 
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der Landwirtschaft in der Region trotz der vorhabensbedingten Flächeninanspruchnahme 

erhalten. 

Das planfestgestellte Vorhaben ist mit den Anforderungen, die der Schutz des Europäischen 

ökologischen Netzes Natura 2000 stellt, vereinbar. Es führt zwar zu erheblichen Beeinträch-

tigungen des Natura 2000-Gebiet DE 4825-302 „Werra- und Wehretal“ durch Inanspruch-

nahme von 1,03 ha Hainsimsen-Buchenwaldes (LRT 9110). Die Ausnahmeprüfung nach § 

34 Abs. 3 BNatSchG ergibt aber, dass das planfestgestellte Vorhaben aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und zumutbare Alternati-

ven, den mit dem Vorhaben verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind (vgl. C III 4.5.2). Der Zusammenhang 

des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 wird durch die planfestgestellten Kohä-

renzsicherungsmaßnahmen gesichert, § 34 Abs. 5 S. 1 BNatSchG. 

Das planfestgestellte Vorhaben verletzt artenschutzrechtliche Zugriffsverbote des § 44 

BNatSchG für die Anhang-IV-Arten Haselmaus, Schlingnatter und Zauneidechse. Nach § 45 

Abs. 7 Satz 1 Nr. 5, Satz 2 BNatSchG können die erforderlichen Ausnahmen zugelassen 

werden. Für das Vorhaben streiten zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses, zumutbare Alternativen nicht bestehen und der Erhaltungszustand der Populationen 

der betroffenen Arten wird sich vorhabensbedingt nicht verschlechtern (vgl. C III 5). Für alle 

anderen im Untersuchungsraum vorkommenden Anhang-IV-Arten und Europäischen Vogel-

arten ist ein vorhabensbedingter Eintritt artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote aufgrund der 

planfestgestellten vorgezogenen Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlos-

sen.  

Die durch das Vorhaben verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch die 

planfeststellten landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen und umfangreiche Nebenbe-

stimmungen auf das unvermeidbare Maß beschränkt Die unvermeidbaren Beeinträchtigung 

von Natur und Landschaft werden vollständig kompensiert. Die forstwirtschaftlichen Belange 

sind gewahrt. Die Voraussetzungen für die Zulassung der für das Vorhaben erforderlichen 

Rodungen von Wald liegen vor. Die Vorhabenträgerin wurde verpflichtet, im gleichen Um-

fang Wald neu anzulegen.  

Die Konflikte, die das Vorhaben im Hinblick auf das Schutzgut Wasser begründet, werden 

durch den Erlass geeigneter Nebenbestimmungen bewältigt. Das Vorhaben ist nach Maßga-

be der verfügten Nebenbestimmungen mit dem Grundsatz der Vorsorge gegen Verunreini-

gungen des Wassers oder gegen sonstige nachteiligen Veränderungen seiner Eigenschaften 
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vereinbar und trägt den Anforderungen an einen leistungsfähigen Wasserhaushalt Rech-

nung. 

Die Anforderungen des Immissionsschutzes werden eingehalten. Vorhabensbedingte Über-

schreitungen der Lärm-Grenzwerte der 16. BImSchV treten nach Maßgabe der planfestge-

stellten Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes nicht ein. Die vorhabensbedingten Zusatzbe-

lastungen durch Luftschadstoffe führen zu keinen schädlichen Umwelteinwirkungen, die eine 

Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen könnten. 

Die Gesamtschau der Umweltauswirkungen des Vorhabens einschließlich der vorgesehenen 

Vermeidungs-, Verminderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen führt zu dem Ergebnis, 

dass die verbleibenden negativen Umweltauswirkungen unter Abwägung mit den gerechtfer-

tigten Planungszielen zumutbar und hinzunehmen sind. Dies gilt auch unter Einbeziehung 

der Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen auf unterschiedliche Schutzgüter. 

 

 

 

 



 


